
 

 

  

Pflichtveröffentlichung 

gemäß §§ 34, 14 Abs. 2 und 3 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG)  

 

Aktionäre der ProSiebenSat.1 Media SE, insbesondere mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem 

Aufenthalt in den Vereinigten Staaten von Amerika oder anderweitig außerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen 

Wirtschaftsraums sollten die Hinweise in Ziffer 1 "Allgemeine Hinweise zur Durchführung des 

Übernahmeangebots" und in Ziffer 13.9 "Inhaber von American Depositary Receipts" dieser 

Angebotsunterlage besonders beachten. 

 

 

Angebotsunterlage 

 

Freiwilliges Öffentliches Übernahmeangebot 

(Kombiniertes Bar- und Tauschangebot) 

 

der 

 

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 

(mit Sitz in Amsterdam, Niederlande) 

Viale Europa 46 

20093 Cologno Monzese 

Italien 

 

an die Aktionäre der 

 

ProSiebenSat.1 Media SE 

Medienallee 7 

85774 Unterföhring 

Deutschland 

 

zum Erwerb ihrer auf den Namen lautenden Stückaktien der  

 

ProSiebenSat.1 Media SE 

 

gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 4,48 

 

und 

 

Gewährung von 0,4 Stückaktien A der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 

 

je einer Aktie der 

ProSiebenSat.1 Media SE 

 

 

Annahmefrist: 

8. Mai 2025 bis 6. Juni 2025, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main)/18:00 Uhr (Ortszeit New 

York) 

Aktien der ProSiebenSat.1 Media SE: ISIN DE000PSM7770 

Zum Verkauf Eingereichte Aktien der P7 SE: ISIN DE000PSM77V4 

MFE-Angebotsaktien: NL0015001OI1  
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1. ALLGEMEINE HINWEISE ZUR DURCHFÜHRUNG DES ÜBERNAHMEANGEBOTS  

1.1 Rechtsgrundlagen 

Das in dieser Angebotsunterlage (die "Angebotsunterlage") enthaltene Kaufangebot (das 

"Angebot" oder das "Übernahmeangebot") der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V., einer 

nach niederländischem Recht errichteten Aktiengesellschaft (naamloze vennootschap) mit 

Gesellschaftssitz in Amsterdam, Niederlande, mit Geschäftsadresse und Steuersitz Viale 

Europa 46, 20093 Cologno Monzese Mailand, Italien,  eingetragen im niederländischen 

Handelsregister (Kamer van Koophandel) unter Nummer 83956859, Legal Entity 

Identifier (LEI-Code): 213800DIFN7NR7B97A50 (die "Bieterin"), ist ein freiwilliges 

öffentliches Übernahmeangebot im Wege eines kombinierten Bar- und Tauschangebots 

zum Erwerb sämtlicher nicht unmittelbar von der Bieterin gehaltenen auf den Namen 

lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00, 

einschließlich aller zum Zeitpunkt der Abwicklung dieses Angebots bestehenden 

Nebenrechte, insbesondere der Gewinnanteilsberechtigung, (jede auf den Namen lautende 

Stückaktie eine "P7-Aktie" und gemeinsam die "P7-Aktien") der ProSiebenSat.1 Media 

SE, einer nach deutschem Recht gegründeten Europäischen Aktiengesellschaft (Societas 

Europaea – SE) mit Satzungssitz in Unterföhring, Landkreis München, Deutschland, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 219439 ("P7", und 

gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen, die "P7-Gruppe"). Die Aktionäre der P7 

werden im Folgenden als "P7-Aktionäre" bezeichnet. 

Das Angebot erfolgt ausschließlich nach dem Recht Deutschlands, insbesondere nach dem 

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz ("WpÜG") und der Verordnung über den 

Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und 

Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur 

Abgabe eines Angebots ("WpÜG-Angebotsverordnung") sowie einigen für 

grenzüberschreitende Übernahmeangebote geltenden wertpapierrechtlichen 

Bestimmungen der Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten"). 

Anlage 9 enthält Angaben zur Befreiung von der Prospektpflicht gemäß § 2 Nr. 2 WpÜG-

Angebotsverordnung i.V.m. Art. 1 Abs. 4 lit. f), Abs. 5 lit. e) der Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2017/1129 vom 14. Juni 2017 über den 

Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum 

Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur Aufhebung der Richtlinie 
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2003/71/EG ("EU-Prospektverordnung") in Verbindung mit den jeweiligen 

Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2021/528 der Kommission vom 16. 

Dezember 2020 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen 

Parlaments und des Rates im Hinblick auf die zu veröffentlichenden Mindestinformationen 

im Falle einer Befreiung von der Pflicht zur Erstellung eines Prospekts im Zusammenhang 

mit einer Übernahme mittels eines Tauschangebots, einer Verschmelzung oder Spaltung 

("Delegierte Verordnung"). Anlage 9 ist Bestandteil dieser Angebotsunterlage und sollte 

zusammen mit dem Hauptteil gelesen werden. 

Mit Ausnahme von Anlage 1 bis Anlage 9 gibt es keine weiteren Dokumente, die Teil 

dieser Angebotsunterlage sind. 

1.2 Besondere Hinweise für P7-Aktionäre mit Sitz oder Wohnsitz in den Vereinigten 

Staaten oder an einem anderen Ort außerhalb Deutschlands 

Das Angebot bezieht sich auf die Aktien einer nach deutschem Recht gegründeten 

Europäischen Aktiengesellschaft (Societas Europaea – SE) und unterliegt den gesetzlichen 

Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland über die Durchführung eines solchen 

Angebots. Das Angebot wird nicht Gegenstand eines Prüf- oder Registrierungsverfahrens 

einer Aufsichtsbehörde außerhalb Deutschlands sein und wurde von keiner solchen 

Aufsichtsbehörde genehmigt oder empfohlen. 

P7-Aktionäre wohnhaft in den Vereinigten Staaten ("US-Aktionäre") werden darauf 

hingewiesen, dass dieses Angebot in Hinblick auf Wertpapiere einer Gesellschaft 

abgegeben wird, die ein ausländischer Privatemittent (foreign private issuer) im Sinne des 

Securities Exchange Act der Vereinigten Staaten von 1934 in seiner aktuellen Fassung 

("US-Börsengesetz") ist und deren Aktien nicht gemäß Section 12 des US-Börsengesetzes 

registriert sind. Das Angebot erfolgt in den Vereinigten Staaten auf Grundlage der 

sogenannten Tier-I-Ausnahme von bestimmten Anforderungen des US-Börsengesetzes 

und auf der Grundlage einer Ausnahme von den Registrierungsvorschriften der 

Vereinigten Staaten nach Rule 802 des US-Wertpapiergesetzes von 1933 in der jeweils 

gültigen Fassung ("US-Wertpapiergesetz") und unterliegt grundsätzlich den 

Offenlegungs- und Vorschriften und Verfahren der Bundesrepublik Deutschland, die sich 

von den Vorschriften und Verfahren in den Vereinigten Staaten unterscheiden. Die in der 

Angebotsunterlage, enthaltenen, sich auf die Bieterin und die P7 beziehenden 

Finanzkennzahlen werden in Übereinstimmung mit den in der Bundesrepublik 

Deutschland geltenden Vorschriften und nicht in Übereinstimmung mit den in den 

Vereinigten Staaten von Amerika allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen erstellt; 

sie sind daher möglicherweise nicht mit Finanzkennzahlen vergleichbar, die sich auf US-

amerikanische Unternehmen oder Unternehmen aus anderen Rechtsordnungen als der 

Bundesrepublik Deutschland beziehen. 
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Die Bieterin behält sich das Recht vor, im Rahmen des gesetzlich Zulässigen weitere P7-

Aktien außerhalb des Übernahmeangebots direkt oder indirekt über die Börse oder 

außerbörslich zu erwerben, vorausgesetzt, dass die anwendbaren deutschen 

Gesetzesvorschriften, insbesondere diejenigen des WpÜG, und Rule 14(e)-5 des US-

Börsengesetzes, eingehalten werden und der Angebotspreis sich nach Maßgabe des WpÜG 

erhöht, so dass dieser einer außerhalb des Angebots gezahlten Gegenleistung entspricht, 

sofern diese höher ist als der Angebotspreis. Aktionäre der P7 sollten sich darüber im 

Klaren sein, dass die Bieterin Aktien beispielsweise auf dem Freiverkehrsmarkt oder durch 

privat ausgehandelte Käufe erwerben kann. Informationen über entsprechende Erwerbe 

oder Erwerbsvereinbarungen werden gemäß § 23 Abs. 2 WpÜG veröffentlicht. 

Entsprechende Informationen werden auch in Form einer unverbindlichen englischen 

Übersetzung auf der Internetseite der Bieterin unter 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-

ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/ veröffentlicht. 

Für Aktionäre aus den Vereinigten Staaten von Amerika (oder aus anderen 

Rechtsordnungen als Deutschland) kann es schwierig sein, Rechte und Ansprüche, die sich 

nach den Vorschriften des US-Wertpapiergesetzes (oder anderen ihnen bekannten 

Gesetzen) ergeben, durchzusetzen, da die Bieterin und die P7 sich außerhalb der 

Vereinigten Staaten (oder der Rechtsordnung, in der der Aktionär seinen Wohnsitz hat) 

befinden, und manche oder alle ihrer jeweiligen Führungskräfte und Organmitglieder ihren 

Wohnsitz außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (oder der Rechtsordnung, in der 

der Aktionär seinen Wohnsitz hat) haben. Aktionäre der P7 können möglicherweise ein 

Nicht-US-Unternehmen oder dessen Führungskräfte und Organmitglieder nicht vor einem 

Nicht-US-Gericht aufgrund von Verstößen gegen US-Wertpapiergesetze verklagen. Es ist 

möglicherweise auch schwierig, ein Nicht-US-Unternehmen und seine 

Tochterunternehmen zu zwingen, sich dem Urteil eines US-amerikanischen Gerichts zu 

unterwerfen. 

Der Erhalt der Angebotsgegenleistung (wie in Ziffer 3 dieser Angebotsunterlage definiert) 

kann nach den geltenden Steuergesetzen, einschließlich der Steuergesetze des eigenen 

Wohnsitzlandes des P7-Aktionärs, einen steuerpflichtigen Vorgang darstellen. Es wird 

dringend empfohlen, unabhängige fachkundige Berater in Bezug auf die steuerlichen 

Konsequenzen der Angebotsannahme zu konsultieren. Weder die Bieterin noch die mit der 

Bieterin gemeinsam handelnden Personen im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG 

noch ihre bzw. deren jeweilige Organmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter 

übernehmen die Verantwortung für infolge einer Angebotsannahme entstehende 

steuerliche Auswirkungen oder Verbindlichkeiten. Das vorliegende Dokument enthält 

keine Angaben über eine Besteuerung im Ausland.  

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
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1.3 Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Angebots 

Die Bieterin hat ihre Entscheidung zur Abgabe dieses Angebots gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1, 

Abs. 3 WpÜG am 26. März 2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Bieterin und 

eine unverbindliche englische Übersetzung sind im Internet unter 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-

ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/ abrufbar. 

1.4 Prüfung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") hat diese 

Angebotsunterlage in deutscher Sprache nach dem WpÜG und den dazu erlassenen 

Verordnungen geprüft und die Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage am 8. Mai 2025 

gestattet.  

Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen dieser Angebotsunterlage und/oder 

des Angebots nach einem anderen Recht als deutschem Recht sind bislang weder erfolgt 

noch beabsichtigt. 

1.5 Veröffentlichung und Verbreitung dieser Angebotsunterlage 

Die Bieterin hat diese Angebotsunterlage am 8. Mai 2025 veröffentlicht durch 

(i) Bekanntgabe im Internet unter 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-

ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/ und (ii) Bereithaltung 

von Exemplaren dieser Angebotsunterlage zur kostenlosen Ausgabe bei der BNP Paribas 

S.A., Niederlassung Deutschland, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, 

Deutschland (Anfragen per E-Mail an frankfurt.gct.operations@bnpparibas.com unter 

Angabe einer vollständigen Versandadresse oder E-Mail-Adresse). Die Bekanntmachung 

über die Bereithaltung von Exemplaren dieser Angebotsunterlage zur kostenlosen Ausgabe 

in Deutschland und die Internetadresse, unter welcher die Veröffentlichung der 

Angebotsunterlage erfolgt, wurde am 8. Mai 2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Darüber hinaus wird die Bieterin eine unverbindliche englische Übersetzung der 

Angebotsunterlage, die von der BaFin nicht geprüft wurde, unter der vorgenannten 

Internetadresse https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-

offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/) einstellen. 

Die Bekanntmachung der Internetadresse, unter welcher die Veröffentlichung der 

Angebotsunterlage erfolgt, soll am oder um den 8. Mai 2025 in Access Newswire in den 

Vereinigten Staaten veröffentlicht werden. 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
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Die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung dieser Angebotsunterlage 

oder anderer mit dem Angebot im Zusammenhang stehender Unterlagen kann außerhalb 

Deutschlands, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen 

Wirtschaftsraums und der Vereinigten Staaten rechtlichen Beschränkungen unterliegen. 

Diese Angebotsunterlage und sonstige mit dem Angebot im Zusammenhang stehende 

Unterlagen dürfen nicht von Dritten in Länder versandt oder dort verbreitet, verteilt oder 

veröffentlicht werden, in denen dies rechtswidrig wäre. Die Bieterin hat keine Zustimmung 

zur Versendung, Veröffentlichung, Verteilung oder Verbreitung dieser Angebotsunterlage 

durch Dritte außerhalb Deutschlands, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des 

Europäischen Wirtschaftsraums und der Vereinigten Staaten erteilt. Daher dürfen 

depotführende Wertpapierdienstleistungsunternehmen diese Angebotsunterlage nicht 

außerhalb Deutschlands, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des 

Europäischen Wirtschaftsraums und der Vereinigten Staaten veröffentlichen, versenden, 

verteilen oder verbreiten, es sei denn, dies erfolgt in Übereinstimmung mit allen 

anwendbaren in- und ausländischen Rechtsvorschriften. 

1.6 Annahme des Übernahmeangebots außerhalb Deutschlands 

Das Angebot kann von allen in- und ausländischen P7-Aktionären nach Maßgabe der in 

dieser Angebotsunterlage aufgeführten Bestimmungen und der jeweils anwendbaren 

Rechtsvorschriften angenommen werden. Die Annahme des Angebots außerhalb 

Deutschlands, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen 

Wirtschaftsraums sowie der Vereinigten Staaten kann jedoch rechtlichen Beschränkungen 

unterliegen. P7-Aktionären, die außerhalb Deutschlands, der Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Vereinigten Staaten 

in den Besitz dieser Angebotsunterlage gelangen, das Angebot außerhalb Deutschlands, 

der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums oder 

der Vereinigten Staaten annehmen wollen und/oder anderen Rechtsvorschriften als 

denjenigen Deutschlands, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des 

Europäischen Wirtschaftsraums oder der Vereinigten Staaten unterliegen, wird empfohlen, 

sich über die jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zu informieren und diese 

einzuhalten. Die Bieterin und die mit der Bieterin gemeinsam handelnden Personen im 

Sinne von § 2 Abs. 5 WpÜG übernehmen keine Gewähr dafür, dass die Annahme des 

Angebots außerhalb Deutschlands, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des 

Europäischen Wirtschaftsraums und der Vereinigten Staaten nach den jeweils 

anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. 

Insbesondere wurden die MFE-Aktien-A (wie in Ziffer 6.1 dieser Angebotsunterlage 

definiert), die als Teil der Gegenleistung an die annehmenden P7-Aktionäre übertragen 
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werden ("MFE-Angebotsaktien"), nicht nach den Bestimmungen des US-Börsengesetzes 

registriert. 

2. HINWEISE ZU DEN IN DER ANGEBOTSUNTERLAGE ENTHALTENEN ANGABEN 

2.1 Allgemeines 

Sofern nicht anders angegeben, sind die Zeitangaben in dieser Angebotsunterlage in der 

Ortszeit von Frankfurt am Main, Deutschland, angegeben. Soweit in dieser 

Angebotsunterlage Begriffe wie "zurzeit", "derzeit", "momentan", "jetzt", "gegenwärtig" 

oder "heute" verwendet werden, beziehen sie sich auf das Datum der Veröffentlichung 

dieser Angebotsunterlage, also den 8. Mai 2025. 

In dieser Angebotsunterlage enthaltene Verweise auf einen "Bankarbeitstag" beziehen 

sich auf einen Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main, Deutschland, für den 

allgemeinen Kundenverkehr geöffnet sind; ferner gelten für Zwecke der Abwicklung 

dieses Angebots (vgl. Ziffer 3 (Abwicklung) sowie Ziffer 13.5 dieser Angebotsunterlage) 

die folgenden Tage nicht als Bankarbeitstage im Sinne dieser Angebotsunterlage:  

2. Juni 2025, 15. August 2025, 1. November 2025, 8. Dezember 2025 und 6. Januar 2026. 

Bei den vorgenannten Daten handelt es sich um Feiertage in Italien. Die Angabe "EUR" 

bezieht sich auf die Währung Euro. Die Angabe "TEUR" bedeutet eintausend Euro.  

Die Bieterin hat Dritte nicht ermächtigt, Aussagen zu dem Angebot oder dieser 

Angebotsunterlage zu machen. Sollten Dritte dennoch solche Aussagen treffen, so sind 

diese weder der Bieterin noch den mit ihr gemeinsam handelnden Personen im Sinne von 

§ 2 Abs. 5 WpÜG oder deren jeweiligen Tochterunternehmen zuzurechnen. 

2.2 Stand und Quelle der in der Angebotsunterlage enthaltenen Informationen 

Alle Informationen und Angaben zu Absichten sowie alle sonstigen Angaben in dieser 

Angebotsunterlage beruhen auf dem Kenntnisstand und den Absichten der Bieterin zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage. Die in dieser Angebotsunterlage 

enthaltenen Informationen über die P7 und die P7-Gruppe beruhen auf öffentlich 

zugänglichen Informationsquellen (z. B. veröffentlichte Finanzberichte und 

Pressemitteilungen). Insbesondere wurde bei der Erstellung dieser Angebotsunterlage der 

Geschäftsbericht 2024 der P7 zum 31. Dezember 2024 zugrunde gelegt. Die Richtigkeit 

öffentlich zugänglicher Informationen wurde nicht gesondert durch die Bieterin überprüft. 

Die Bieterin hat keine Due Diligence-Prüfung bezüglich der P7-Gruppe auf Basis von der 

P7-Gruppe zur Verfügung gestellter nicht-öffentlicher Informationen durchgeführt. 
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2.3 Zukunftsgerichtete Aussagen und Absichten 

Die Angebotsunterlage enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen 

stellen keine Tatsachen dar und sind durch Worte wie "erwarten", "glauben", "schätzen", 

"beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" oder ähnliche Wendungen gekennzeichnet. 

Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen der 

Bieterin oder der Bieter-Kontrollerwerber (wie in Ziffer 6.2 dieser Angebotsunterlage 

definiert) im Hinblick auf mögliche zukünftige Ereignisse zum Ausdruck, z. B. hinsichtlich 

der möglichen Folgen des Angebots für die P7 und die P7-Aktionäre, die sich entschließen, 

das Angebot nicht anzunehmen (siehe die Informationen für P7-Aktionäre, die das 

Angebot nicht annehmen, in Ziffer 16 dieser Angebotsunterlage), oder hinsichtlich 

zukünftiger Finanzergebnisse der P7. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf 

gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Bieterin und die Bieter-

Kontrollerwerber nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage 

über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und 

Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und regelmäßig nicht im 

Einflussbereich der Bieterin und der Bieter-Kontrollerwerber liegen. Die in der 

Angebotsunterlage enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen könnten sich als 

unzutreffend herausstellen, und zukünftige Ereignisse und Entwicklungen könnten von den 

in der Angebotsunterlage enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen erheblich abweichen.  

Es ist möglich, dass die Bieterin und die Bieter-Kontrollerwerber ihre in dieser 

Angebotsunterlage geäußerten Absichten und Einschätzungen nach Veröffentlichung der 

Angebotsunterlage ändern. 

2.4 Keine Aktualisierung 

Die Bieterin wird diese Angebotsunterlage (auch im Hinblick auf etwaige geänderte 

Absichten der Bieterin oder der Bieter-Kontrollerwerber) nur aktualisieren, soweit dies 

nach dem WpÜG erforderlich ist. 

3. ZUSAMMENFASSUNG DES ANGEBOTS 

Die nachfolgende Zusammenfassung enthält einen Überblick über bestimmte in dieser 

Angebotsunterlage enthaltene Angaben. Sie wird durch die an anderer Stelle in dieser 

Angebotsunterlage wiedergegebenen Informationen und Angaben ergänzt und ist im 

Zusammenhang mit diesen zu lesen. Für definierte Begriffe gelten die (ggf. später) in dieser 

Angebotsunterlage verwendeten Definitionen. Diese Zusammenfassung enthält somit nicht 

alle Informationen, die für die P7-Aktionäre relevant sein könnten. Die P7-Aktionäre 

sollten daher die gesamte Angebotsunterlage aufmerksam lesen. 
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Bieterin: 
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 

Viale Europa 46 

20093 Cologno Monzese 

Italien 

Legal Entity Identifier (LEI-Code): 

213800DIFN7NR7B97A50 

Zielgesellschaft: ProSiebenSat.1 Media SE 

Medienallee 7 

85774 Unterföhring 

Deutschland 

Gegenstand des Angebots: Erwerb sämtlicher P7-Aktien (ISIN: DE000PSM7770) 

mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe 

von jeweils EUR 1,00, die nicht unmittelbar von der 

Bieterin gehalten werden, einschließlich aller zum 

Zeitpunkt der Abwicklung des Angebots bestehenden 

Nebenrechte, insbesondere des Dividendenrechts.  

Gegenleistung: Für jede P7-Aktie (ISIN: DE000PSM7770): 

• EUR 4,48 in bar ("Barkomponente") und 

• 0,4 Stückaktien A der MFE-MEDIAFOREUROPE 

N.V. (ISIN: NL0015001OI1) ("Aktienkomponente" 

und zusammen mit der Barkomponente die 

"Angebotsgegenleistung") 

Die MFE-Angebotsaktien werden durch die 

Angebotskapitalerhöhung (wie in Ziffer 14.2.2 dieser 

Angebotsunterlage definiert) geschaffen. Die MFE-

Angebotsaktien haben die gleiche 

Dividendenberechtigung wie die anderen MFE-Aktien A 

(wie in Ziffer 6.1 dieser Angebotsunterlage definiert). 

Die MFE-Angebotsaktien werden jedoch erst nach dem 

Stichtag für den Erhalt einer Dividende von MFE für das 

abgelaufene Geschäftsjahr 2024 im Rahmen der 

Abwicklung des Angebots in die Wertpapierdepots der 

P7-Aktionäre eingebucht, die dieses Angebot 

angenommen haben. P7-Aktionäre, die dieses Angebot 

angenommen haben, nehmen daher nicht an der für das 

Geschäftsjahr 2024 von MFE vorgeschlagenen 

Dividendenausschüttung in Höhe von EUR 0,27 pro 

Aktie teil. 
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Annahmefrist: 8. Mai 2025 bis 6. Juni 2025, 24:00 Uhr (Ortszeit 

Frankfurt am Main)/18:00 Uhr (Ortszeit New York) 

(sofern keine Verlängerung). 

Weitere Annahmefrist: Die Weitere Annahmefrist (wie in Ziffer 5.3 dieser 

Angebotsunterlage definiert) beginnt voraussichtlich am 

13. Juni 2025 und endet am 26. Juni 2025, 24:00 Uhr 

(Ortszeit Frankfurt am Main)/18:00 Uhr (Ortszeit New 

York). 

Angebotsbedingung: Die Abwicklung des Angebots und die durch die 

Annahme des Angebots zustande gekommenen Verträge 

unterliegen der Angebotsbedingung (auflösende 

Bedingung, wie in Ziffer 12 dieser Angebotsunterlage 

definiert). Diese kann wie folgt zusammengefasst 

werden:  

Fusionskontrollrechtliche Freigabe Vereinigte Staaten 

●  Wie in Ziffer 12.1 dieser Angebotsunterlage näher 

beschrieben, sind im Zeitraum zwischen der 

Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage und dem  

Long-Stop-Date (wie in Ziffer 12.1 dieser 

Angebotsunterlage definiert) bestimmte 

Wartefristen nach dem HSR Act (wie in Ziffer 11.2 

dieser Angebotsunterlage definiert) (und etwaige 

Verlängerungen davon) abgelaufen, beendet worden 

oder gelten anderweitig als nicht anwendbar oder die 

Angebotsbedingung gilt gemäß Ziffer 12.1 dieser 

Angebotsunterlage als erfüllt. 

Sofern und soweit die in Ziffer 12.1 dieser 

Angebotsunterlage aufgeführte Angebotsbedingung 

nicht bis zum Long-Stop-Date (wie in Ziffer 12.1 

definiert) erfüllt wurde und die Bieterin nicht zuvor bis 

einen Arbeitstag vor Ablauf der Annahmefrist wirksam 

auf diese verzichtet hat, erlischt das Angebot und die 

durch die Annahme des Angebots zustande gekommenen 

Verträge entfallen und werden nicht vollzogen 

(auflösende Bedingung). 

ISIN: P7-Aktien: ISIN DE000PSM7770. 

Zum Verkauf Eingereichte P7-Aktien: ISIN 

DE000PSM77V4. 

MFE-Angebotsaktien: ISIN NL0015001OI1. 



 

 

 

10 

 

Annahme des Angebots: Die Annahme des Angebots ist von dem jeweiligen P7-

Aktionär während der Annahmefrist oder der Weiteren 

Annahmefrist in Textform oder elektronisch gegenüber 

der Depotführenden Bank (wie in Ziffer 13.2 dieser 

Angebotsunterlage definiert) zu erklären. Sie wird erst 

mit fristgerechter Umbuchung der P7-Aktien, für die das 

Angebot während der Annahmefrist oder der Weiteren 

Annahmefrist nach Maßgabe der Bestimmungen dieser 

Angebotsunterlage angenommen worden ist (die "Zum 

Verkauf Eingereichten P7-Aktien"), in die ISIN 

DE000PSM77V4 wirksam (siehe Ziffer 13.2 dieser 

Angebotsunterlage).  

Bis zur Abwicklung des Angebots verbleiben die Zum 

Verkauf Eingereichten P7-Aktien, für die die 

Annahmeerklärung (wie in Ziffer 13.2 dieser 

Angebotsunterlage definiert) wirksam geworden ist, im 

Wertpapierdepot des annehmenden P7-Aktionärs. 

Rücktrittsrecht: P7-Aktionären, die das Angebot angenommen haben, 

steht, wie in Ziffer 17 dieser Angebotsunterlage näher 

beschrieben, im Falle der Änderung des Angebots gemäß 

§ 21 Abs. 1 WpÜG und im Falle eines konkurrierenden 

Angebots gemäß § 22 Abs. 1 WpÜG ein Rücktrittsrecht 

zu. 

Kosten der Annahme: Die Annahme des Angebots nach den Regelungen in 

Ziffer 13.2 bis  13.6 dieser Angebotsunterlage ist für die 

annehmenden P7-Aktionäre, die ihre P7-Aktien in einem 

Wertpapierdepot bei einer Depotführenden Bank in 

Deutschland halten, grundsätzlich frei von Kosten und 

Aufwendungen seitens der Depotführenden Bank (mit 

Ausnahme der Kosten für die Übermittlung der 

Annahmeerklärung an die jeweilige Depotführende 

Bank). Etwaige zusätzliche Kosten und Aufwendungen, 

die von Depotführenden Banken oder ausländischen 

Wertpapierdienstleistungsunternehmen in Rechnung 

gestellt werden, sowie gegebenenfalls außerhalb 

Deutschlands anfallende Aufwendungen sind jedoch von 

den betreffenden P7-Aktionären selbst zu tragen. 

Etwaige Steuern und Abgaben im Zusammenhang mit 

dem Abschluss des Kaufvertrages und der Übertragung 

der Zum Verkauf Eingereichten P7-Aktien gegen 

Gewährung der Angebotsgegenleistung sind von dem 

jeweiligen P7-Aktionär selbst zu tragen. 



 

 

 

11 

 

Börsenhandel: Die Zum Verkauf Eingereichten P7-Aktien können 

entsprechend den näheren Bestimmungen in Ziffer 13.8 

dieser Angebotsunterlage unter ISIN DE000PSM77V4 

im Regulierten Markt mit weiteren 

Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der 

Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Der 

Handel beginnt voraussichtlich am dritten Bankarbeitstag 

nach Beginn der Annahmefrist. Der Handel endet 

voraussichtlich (i) mit Ablauf des letzten Tages der 

Weiteren Annahmefrist, wenn an diesem Tag die 

Angebotsbedingung bereits eingetreten ist oder zuvor 

von der Bieterin wirksam auf sie verzichtet wurde, oder 

(ii) mit Ablauf des dritten Börsenhandelstages 

unmittelbar vor Abwicklung oder Rückabwicklung des 

Angebots.  

Es kann nicht garantiert werden, dass ein solcher Handel 

nach Beginn der Annahmefrist tatsächlich stattfinden 

wird. 

Veröffentlichungen: Diese Angebotsunterlage, deren Veröffentlichung von 

der BaFin am 8. Mai 2025 gestattet wurde, wurde am 

selben Tag veröffentlicht durch (i) Bekanntgabe im 

Internet (zusammen mit einer unverbindlichen 

englischen Übersetzung, die nicht von der BaFin geprüft 

wurde) unter 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/fre

iwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-

aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/ und 

(ii) Bereithaltung von Exemplaren dieser 

Angebotsunterlage zur kostenlosen Ausgabe bei der BNP 

Paribas S.A., Niederlassung Deutschland, 

Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, 

Deutschland (Anfragen per E-Mail an 

frankfurt.gct.operations@bnpparibas.com unter Angabe 

einer vollständigen Versandadresse oder E-Mail-

Adresse).  

Die Bekanntmachung über die Bereithaltung von 

Exemplaren dieser Angebotsunterlage zur kostenlosen 

Ausgabe in Deutschland und die Internetadresse, unter 

welcher die Veröffentlichung der Angebotsunterlage 

erfolgt, wurde am 8. Mai 2025 im Bundesanzeiger 

veröffentlicht. Alle nach dem WpÜG erforderlichen 

Mitteilungen und Bekanntmachungen werden im 

Bundesanzeiger und im Internet unter 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/fre

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
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iwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-

aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/ (auf Deutsch und 

zusammen mit einer unverbindlichen englischen 

Übersetzung) veröffentlicht.  

Abwicklung: Im Rahmen der Abwicklung des Angebots erfolgt die 

Gewährung der Angebotsgegenleistung, bestehend aus 

EUR 4,48 in bar und 0,4 MFE-Angebotsaktien, die im 

Wege der Angebotskapitalerhöhung (wie in Ziffer 14.2.2 

dieser Angebotsunterlage definiert) geschaffenen 

werden, für die Zum Verkauf Eingereichten P7-Aktien 

auf das Konto der jeweiligen Depotführenden Bank bei 

der Clearstream Banking AG Zug-um-Zug gegen 

Übertragung der Zum Verkauf Eingereichten P7-Aktien 

auf die Bieterin. 

Die Gewährung der Angebotsgegenleistung für die Zum 

Verkauf Eingereichten P7-Aktien erfolgt unverzüglich 

nach Ablauf der Weiteren Annahmefrist und der 

Zulassung der MFE-Angebotsaktien zum amtlichen 

Handel, jedoch spätestens acht Bankarbeitstage nach 

Veröffentlichung der Ergebnisse des Angebots gemäß 

§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 WpÜG, sofern die 

Angebotsbedingung bis zum Ablauf der Weiteren 

Annahmefrist erfüllt ist oder die Bieterin zuvor 

spätestens einen Arbeitstag vor Ablauf der Annahmefrist 

wirksam auf sie verzichtet hat. 

Sollte die Angebotsbedingung gemäß Ziffer 12.1 dieser 

Angebotsunterlage nicht bei Ablauf der Weiteren 

Annahmefrist eingetreten sein und die Bieterin auch nicht 

bis einen Arbeitstag vor Ablauf der Annahmefrist zuvor 

wirksam auf diese verzichtet hat, erfolgen die 

Abwicklung des Angebots und die Gewährung der 

Angebotsgegenleistung unverzüglich, jedoch spätestens 

acht Bankarbeitstage nach der Veröffentlichung über den 

Eintritt der Angebotsbedingung durch die Bieterin gemäß 

Ziffer 12.3 dieser Angebotsunterlage (soweit nicht 

bereits zuvor wirksam auf sie verzichtet wurde). 

Sofern bei P7-Aktionären aus der Annahme des 

Übernahmeangebots Aktienteilrechte mit der ISIN 

NL0015001OI1 an MFE-Angebotsaktien resultieren, 

werden diese im Rahmen einer Teilrechteverwertung 

nach näherer Maßgabe von Ziffer 13.5 dieser 

Angebotsunterlage verwertet und den berechtigten P7-

Aktionären in bar ausbezahlt. Die aus diesen 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
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Veräußerungen resultierenden Erlöse werden den Konten 

der entsprechenden P7-Aktionäre innerhalb von 

voraussichtlich zehn Bankarbeitstagen gutgeschrieben, 

nachdem die Einbuchung der MFE-Angebotsaktien in 

die Depots der ehemaligen P7-Aktionäre erfolgt ist. 

Im Falle des Eintritts der Angebotsbedingung gemäß 

Ziffer 12.1 dieser Angebotsunterlage zum 

spätestmöglichen Zeitpunkt, d. h. am Long-Stop-Date 

(wie in Ziffer 12.1 dieser Angebotsunterlage definiert), 

können sich die Abwicklung des Übernahmeangebots 

und die Gewährung der Angebotsgegenleistung für die 

Zum Verkauf Eingereichten P7-Aktien bis maximal zum 

19. Februar 2026 bzw. die Gewährung der Erlöse aus der 

Teilrechteverwertung bis zum 5. März 2026 verschieben. 

Mit der Gutschrift der Barkomponente und 

Aktienkomponente sowie den Erlösen aus der 

Teilrechteverwertung auf dem Konto der jeweiligen 

Depotführenden Bank bei der Clearstream Banking AG 

hat die Bieterin ihre Verpflichtung zur Gewährung der 

Angebotsgegenleistung erfüllt. Es liegt in der 

Verantwortung der betreffenden Depotführenden 

Banken, Angebotsgegenleistung sowie die Erlöse aus der 

Teilrechteverwertung an die jeweiligen P7-Aktionäre 

unverzüglich zu übertragen. 

4. ANGEBOT  

Nach Maßgabe der Bestimmungen und Bedingungen in dieser Angebotsunterlage bietet 

die Bieterin hiermit an, sämtliche P7-Aktien (ISIN DE000PSM7770), die nicht unmittelbar 

von der Bieterin gehalten werden, gegen Zahlung einer kombinierten Gegenleistung je P7-

Aktie in Höhe von 

EUR 4,48 in bar 

und 

0,4 MFE-Angebotsaktien 

zu erwerben. 

Die Angebotsgegenleistung je P7-Aktie gilt für alle P7-Aktien mit einem anteiligen Betrag 

am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 einschließlich aller im Zeitpunkt der Abwicklung 
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des Angebots bestehenden Nebenrechte, insbesondere des Anspruchs auf 

Gewinnbeteiligung. 

Sofern bei P7-Aktionären aus der Annahme des Angebots Aktienteilrechte an MFE-

Angebotsaktien resultieren, werden diese kurzfristig nach Abwicklung des Angebots im 

Rahmen einer Teilrechteverwertung (nach näherer Maßgabe von Ziffer 13.5 dieser 

Angebotsunterlage) verwertet und den berechtigten P7-Aktionäre in bar ausbezahlt. 

Zu diesem Zweck wird die Zentrale Abwicklungsstelle (wie in Ziffer 13.1 dieser 

Angebotsunterlage definiert) die auf die zugeteilten MFE-Angebotsaktien entfallenden 

Teilrechte nach Ablauf eines noch festzulegenden Termins zu ganzen Aktien 

zusammenlegen und über die Börse veräußern. Der Erlös wird sodann den berechtigten P7-

Aktionären, die P7-Aktien eingereicht haben, entsprechend der auf sie entfallenden 

Teilrechte ausgezahlt. 

American Depositary Receipts ("ADRs") können nicht im Rahmen des Angebots 

angedient werden. Inhaber von ADRs können das Angebot erst nach Umtausch ihrer ADRs 

in P7-Aktien annehmen (für Einzelheiten siehe Ziffer 13.9 dieser Angebotsunterlage). 

5. ANNAHMEFRIST 

5.1 Dauer der Annahmefrist 

Die Frist für die Annahme des Angebots beginnt mit der Veröffentlichung dieser 

Angebotsunterlage am 8. Mai 2025 und endet am 

6. Juni 2025, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main)/  

18:00 Uhr (Ortszeit New York). 

5.2 Verlängerung der Annahmefrist 

Unter den nachfolgend genannten Umständen verlängert sich die Frist für die Annahme 

des Angebots jeweils von Gesetzes wegen wie folgt:  

(a) Die Bieterin kann das Angebot bis einen Arbeitstag vor Ablauf der Annahmefrist 

gemäß § 21 WpÜG ändern. Im Falle einer Änderung des Angebots gemäß § 21 

WpÜG, verlängert sich die Annahmefrist nach Ziffer 5.1 dieser Angebotsunterlage 

um zwei Wochen, d. h. bis zum 20. Juni 2025, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am 

Main)/18:00 Uhr (Ortszeit New York), sofern die Veröffentlichung der Änderung 

innerhalb der letzten zwei Wochen vor Ablauf der Annahmefrist erfolgt (§ 21 
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Abs. 5 WpÜG). Dies gilt auch, falls das geänderte Angebot gegen Gesetze oder 

Rechtsvorschriften verstößt. 

(b) Wird während der Annahmefrist für dieses Angebot von einem Dritten ein 

konkurrierendes Angebot ("Konkurrierendes Angebot") abgegeben und läuft die 

Annahmefrist für das Angebot vor Ablauf der Annahmefrist für das Konkurrierende 

Angebot ab, so bestimmt sich der Ablauf der Annahmefrist für das vorliegende 

Angebot nach dem Ablauf der Annahmefrist für das Konkurrierende Angebot (§ 22 

Abs. 2 WpÜG). Dies gilt auch, falls das Konkurrierende Angebot geändert oder 

untersagt wird oder gegen Gesetze oder Rechtsvorschriften verstößt. 

(c) Wird nach der Veröffentlichung der Angebotsunterlage eine Hauptversammlung 

der P7 im Zusammenhang mit dem Angebot einberufen, so wird die Annahmefrist 

auf zehn Wochen verlängert, beginnend mit der Veröffentlichung der 

Angebotsunterlage (§ 16 Abs. 3 WpÜG). In diesem Fall endet die Annahmefrist am 

17. Juli 2025, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main)/18:00 Uhr (Ortszeit New 

York). 

Die Frist für die Annahme des Angebots, einschließlich aller sich aus Vorschriften des 

WpÜG ergebenden Verlängerungen dieser Frist (jedoch mit Ausnahme der in Ziffer 5.3 

dieser Angebotsunterlage beschriebenen Weiteren Annahmefrist), wird in dieser 

Angebotsunterlage einheitlich als "Annahmefrist" bezeichnet. Die Bieterin wird 

Informationen über jede Verlängerung der Frist für die Annahme des Angebots nach 

Maßgabe der Ziffer 20 dieser Angebotsunterlage veröffentlichen. Hinsichtlich des 

Rücktrittsrechts im Falle einer Änderung des Angebots oder der Abgabe eines 

Konkurrierenden Angebots wird auf die Ausführungen in Ziffer 17.1 dieser 

Angebotsunterlage verwiesen.  

5.3 Weitere Annahmefrist gemäß § 16 Abs. 2 WpÜG 

Gemäß § 16 Abs. 2 WpÜG können P7-Aktionäre, die das Angebot während der 

Annahmefrist nicht angenommen haben, das Angebot auch noch innerhalb von zwei 

Wochen nach Veröffentlichung des Ergebnisses des Angebots durch die Bieterin gemäß 

§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpÜG annehmen (die "Weitere Annahmefrist"), sofern nicht 

die in Ziffer 12.1 dieser Angebotsunterlage angegebene Angebotsbedingung bis zum 

Ablauf der Annahmefrist endgültig ausgefallen ist und die Bieterin nicht zuvor wirksam 

auf diese verzichtet hat. Nach Ablauf der Weiteren Annahmefrist kann das Angebot nicht 

mehr angenommen werden. Die Bieterin geht nicht davon aus, dass ein Andienungsrecht 

nach § 39c WpÜG bestehen wird (siehe Ziffer 16(g) dieser Angebotsunterlage). 

Vorbehaltlich einer Verlängerung der Annahmefrist gemäß Ziffer 5.2 dieser 

Angebotsunterlage beginnt die Weitere Annahmefrist – nach der voraussichtlich am 12. 
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Juni 2025 erfolgenden Veröffentlichung der Ergebnisse des Angebots durch die Bieterin 

gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpÜG – voraussichtlich am 13. Juni 2025 und endet am 

26. Juni 2025, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main)/18:00 Uhr (Ortszeit New York). 

Die Bieterin weist darauf hin, dass es sich bei der Weiteren Annahmefrist um eine 

gesetzlich vorgesehene Frist handelt. Sie beginnt nur zu laufen, sofern die 

Angebotsbedingung nicht bis zum Ablauf der Annahmefrist endgültig ausgefallen ist und 

die Bieterin nicht zuvor wirksam auf diese verzichtet hat. Andernfalls wird es keine 

Weitere Annahmefrist geben und dieses Angebot erlischt. 

6. BESCHREIBUNG DER BIETERIN UND DER BIETER-KONTROLLERWERBER 

6.1 Rechtliche Grundlagen und Kapitalverhältnisse der Bieterin 

Die Bieterin ist die MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (vormals Mediaset N.V.), eine nach 

niederländischem Recht errichtete Aktiengesellschaft (naamloze vennootschap) mit 

Gesellschaftssitz in Amsterdam, Niederlande, und Hauptniederlassung unter der Anschrift 

Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese, Italien, eingetragen im niederländischen 

Handelsregister (Kamer van Koophandel) unter der Nummer 83956859. 

Die Bieterin wurde am 26. November 1987 in Italien unter dem Namen Futura Finanziaria 

S.r.l. (umbenannt in Mediaset S.r.l. am 16. Dezember 1994 und formumgewandelt in 

Mediaset S.p.A. am 24. März 1995) gegründet und am 18. September 2021 in eine 

Aktiengesellschaft (naamloze vennootschap) niederländischen Rechts mit Sitz in den 

Niederlanden unter dem Namen Mediaset N.V. umgewandelt. Am 25. November 2021 

wurde der Name der Bieterin in MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. geändert. 

Am 25. November 2021 beschloss die außerordentliche Hauptversammlung der Bieterin 

die Einführung einer Aktienstruktur mit zwei Aktiengattungen. Am 3. Dezember 2021 

erfolgte im Rahmen der Umsetzung dieses Beschlusses die Umwandlung der bestehenden 

Aktien der Bieterin in MFE-Aktien B (wie nachstehend definiert) sowie die Ausgabe von 

MFE-Aktien A (wie nachstehend definiert) durch die Bieterin an jeden MFE-Aktionär im 

Verhältnis von einer MFE-Aktie A für jede MFE-Aktie B. 

Am 23. Oktober 2023 erfolgte eine Aktienzusammenlegung der MFE-Aktien A und der 

MFE-Aktien B im Verhältnis 1:5. Im Rahmen der Aktienzusammenlegung wurden 

(i) jeweils 5 MFE-Aktien A zu einer neuen MFE-Aktie A unter Aufrechterhaltung des 

Nennwerts von EUR 0,06 je neuer MFE-Aktie A und (ii) jeweils 5 MFE-Aktien B zu einer 

neuen MFE-Aktie B unter Aufrechterhaltung des Nennwerts von EUR 0,60 je neuer MFE-

Aktie B zusammengelegt. 
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Das ausgegebene Grundkapital der MFE beläuft sich derzeit auf EUR 161.676.622,14 und 

ist eingeteilt in insgesamt 568.400.761 Aktien, und zwar 332.155.249 MFE-Aktien A (mit 

einem Nennwert von je EUR 0,06 und einem Stimmrecht pro Aktie – "MFE-Aktien A") 

und 236.245.512 MFE-Aktien B (mit einem Nennwert von je EUR 0,60 und 10 

Stimmrechten pro Aktie – "MFE-Aktien B"), wobei 7.271.459 der MFE-Aktien B von der 

Bieterin selbst gehalten werden. Die MFE-Aktien A (ISIN: NL0015001OI1) und die MFE-

Aktien B (ISIN: NL0015001OJ9) sind jeweils an der Euronext Mailänder Börse 

(Regulierter Markt) notiert, verwaltet von der Borsa Italiana S.p.A., der Gesellschaft, die 

die regulierten italienischen Märkte organisiert und verwaltet. Seit dem 14. Juni 2023 sind 

die MFE-Aktien A auch an den spanischen Börsen in Barcelona, Bilbao, Madrid und 

Valencia notiert, die von den jeweiligen Marktverwaltungsgesellschaften (Sociedades 

Rectoras de las Bolsas de Valores) organisiert und verwaltet werden. 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage beträgt das genehmigte 

Kapital der Bieterin EUR 166,845,974.46 und ist eingeteilt in 418,311,121 MFE-Aktien A 

und 236,245,512 MFE-Aktien B ("MFE Genehmigtes Kapital"). Am 7. Mai 2025 hat die 

Hauptversammlung der MFE den Vorstand der MFE ("MFE-Vorstand") bis zum 7. Mai 

2030 (i) ermächtigt, die für den Vollzug des Angebots erforderliche Anzahl an MFE-

Angebotsaktien auszugeben und (ii) in diesem Zusammenhang etwaige Bezugsrechte in 

Bezug auf eine Ausgabe von MFE-Angebotsaktien gemäß der in Ziffer (i) genannten 

Ermächtigung zu beschränken oder auszuschließen. Der MFE-Vorstand kann von dieser 

Ermächtigung in einer oder mehreren Tranchen und darüber hinaus im Falle einer 

Anpassung der Aktienkomponente Gebrauch machen, vorausgesetzt, dass diese 

Ermächtigung auf die Anzahl der MFE-Aktien A am Kapital der Bieterin beschränkt ist, 

die gemäß dem genehmigten Kapital, das in der Satzung von MFE in der jeweils gültigen 

Fassung enthalten ist, ausgegeben werden können. 

Das Geschäftsjahr der Bieterin beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines 

jeden Kalenderjahres.  

Der in der Satzung der Bieterin festgelegte Unternehmensgegenstand beinhaltet 

insbesondere die unmittelbare Mitwirkung bei der Veranstaltung von Rundfunk- und 

Fernsehsendungen. Die Bieterin kann (mit Ausnahme des Retail-Aktienhandels) 

Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland erwerben.  

Die Bieterin fungiert seit ihrer Gründung als Holdinggesellschaft für die MFE-Gruppe 

("MFE-Gruppe"), eine multinationale Mediengruppe, die hauptsächlich in der TV-

Industrie in Italien und Spanien tätig ist (siehe Ziffer 6.3 dieser Angebotsunterlage). 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage besteht der MFE-Vorstand aus 

den folgenden 15 Mitgliedern: 
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• Fedele Confalonieri (Vorsitzender (Chairman) des Verwaltungsrates) 

• Pier Silvio Berlusconi (Chief Executive Officer) 

• Marco Giordani (Chief Financial Officer) 

• Gina Nieri 

• Niccolo' Querci 

• Stefano Sala 

• Marina Berlusconi 

• Danilo Pellegrino 

• Patrizia Arienti 

• Stefania Bariatti 

• Marina Brogi 

• Consuelo Crespo Bofill 

• Javier Diez de Polanco 

• Giulio Gallazzi 

• Alessandra Piccinino 

Mit Stand zum 31. Dezember 2024 hatte die Bieterin 5.194 Beschäftigte 

(Vollzeitäquivalente). 

6.2 Aktionärsstruktur der Bieterin 

Die folgenden Unternehmen und Personen (gemeinsam die "Bieter-Kontrollerwerber") 

kontrollieren unmittelbar oder mittelbar die Bieterin. Ein Schaubild der Beteiligung der 

Bieter-Kontrollerwerber an der Bieterin ist Anlage 1 zu entnehmen. 

Die kontrollierende Aktionärin der Bieterin ist die Finanziaria d'investimento Fininvest 

S.p.A., eine nach italienischem Recht gegründete Aktiengesellschaft (Società per azioni) 

mit Sitz in Rom, Italien, eingetragen im italienischen Unternehmensregister (Registro delle 

imprese) unter Nummer 03202170589 ("Fininvest S.p.A."). Fininvest S.p.A. hält eine 

unmittelbare Beteiligung an der Bieterin in Höhe von 48,65 % des Grundkapitals und 

50,00 % der Stimmrechte (ohne eigene Aktien). 

Die Fininvest S.p.A. wird gemeinsam von Marina Berlusconi, mit Geschäftsadresse 

Paleocapa n. 3, 20123 Mailand, Italien, und Pier Silvio Berlusconi, mit Geschäftsadresse 

Viale Europa n. 48, 20093 Cologno Monzese, Italien, über sechs Holdinggesellschaften 

kontrolliert.  
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Nach dem Tod von Silvio Berlusconi sind die Anteile an vier Holdinggesellschaften 

(Holding Italiana Prima S.p.A., Segrate, Italien, Holding Italiana Seconda S.p.A., Segrate, 

Italien, Holding Italiana Terza S.p.A., Segrate, Italien, Holding Italiana Ottava S.p.A., 

Segrate, Italien), die unmittelbar Aktien der Fininvest S.p.A. halten, der 

Erbengemeinschaft nach Silvio Berlusconi zugerechnet worden. Etwa 58,2 % der 

Erbengemeinschaft werden Marina und Pier Silvio Berlusconi zugerechnet, die sich im 

Rahmen eines Stimmbindungsvertrags verpflichtet haben, ihre Stimmrechte in der 

Erbengemeinschaft sowie ihre Stimmrechte in anderen Holdinggesellschaften, die 

unmittelbar Stimmrechte an der Fininvest S.p.A. halten (Holding Italiana Quarta S.p.A., 

Segrate, Italien, und Holding Italiana Quinta S.p.A., Segrate, Italien), zu koordinieren und 

einheitlich auszuüben. 

Holding Italiana Quarta S.p.A. und Holding Italiana Quinta S.p.A. kontrollieren die 

Finanziaria d'investimento Fininvest S.p.A. nur gemeinsam mit Holding Italiana Prima 

S.p.A., Holding Italiana Seconda S.p.A., Holding Italiana Terza S.p.A. und Holding 

Italiana Ottava S.p.A. im Wege einer Mehrmütterherrschaft. 

Die Bieter-Kontrollerwerber sind in Anlage 2 dieser Angebotsunterlage aufgeführt. 

6.3 Hintergrundinformationen zur MFE-Gruppe 

Die MFE-Gruppe ist ein führender europaweit tätiger Medienkonzern mit einem 

vielfältigen Portfolio und einer starken Präsenz über die gesamte Wertschöpfungskette der 

Medienbranche hinweg, von der Produktion und dem Vertrieb von Inhalten im Free- und 

Pay-TV-Bereich bis hin zur Lizenzierung und Werbezeitenvermarktung. Dieses Portfolio 

umfasst Fernseh-, Radio-, Digital- und On-Demand-Dienste, darunter Angebote wie Over-

the-top-content-Dienste ("OTT-Dienste") (Mediaset Infinity und Mitele), exklusive 

Sportinhalte, Filmproduktion (z. B. Mediterraneo, und Medusa) sowie Werbevermarktung 

(Publitalia, Publiespaña und Publieurope) und Agenturen für den Rechtehandel. OTT-

Dienste kennzeichnen die digitale Übermittlung von Video- und Audioinhalten über 

Internetzugänge. 

Die MFE-Gruppe ist sowohl in Italien als auch in Spanien ein bedeutender Anbieter von 

kommerziellem Fernsehen. In Italien besteht das Free-TV-Angebot der MFE-Gruppe aus 

17 Sendern, darunter so bekannte wie Canale 5, Italia 1 und Rete 4. In Spanien bietet 

Mediaset España insgesamt 7 Free-TV-Kanäle an, darunter Tele5 und Cuatro.  

Die MFE-Gruppe legt insbesondere großen Wert auf die Produktion eigener und lokaler 

Inhalte. Sowohl in Italien als auch in Spanien agieren die Produktionsgruppen der MFE-

Gruppe Medusa Film, und Mediterraneo seit Jahrzehnten als Programmlieferanten, nicht 

nur für die eigenen Sender der MFE-Gruppe, sondern auch für die breiter gefasste 
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Wettbewerbslandschaft und die Kinobranche. Sowohl in Italien als auch in Spanien spielen 

einheimische Medien-, Film- und Unterhaltungsproduktionsunternehmen eine zentrale 

Rolle, indem sie für globale Internetriesen wie Netflix, Amazon Prime und Discovery im 

jeweiligen Inland produzierte eigene Inhalte bereitstellen. 

Die langfristige Strategie der MFE-Gruppe zielt darauf ab, eine zukunftssichere, 

paneuropäische Medien- und Unterhaltungsgruppe zu schaffen, die in den von ihr 

bedienten lokalen Märkten eine führende Position einnimmt und groß genug ist, um im 

internationalen Wettbewerb zu bestehen, mit dem Potenzial zum Ausbau ihrer 

geografischen Präsenz in ganz Europa. Diese Strategie basiert auf Plänen zur Entwicklung 

eines vollintegrierten paneuropäischen Medienkonzerns, der in der Lage sein wird, in der 

europäischen Unterhaltungs- und Medienbranche auf Augenhöhe zu konkurrieren, indem 

er lokale Inhalte, Investitionen in Technologie und stärkere finanzielle Ressourcen nutzt. 

Mit Stand zum 31. Dezember 2024 beschäftigte die MFE-Gruppe 5.194 Mitarbeiter in den 

beiden geografischen Hauptregionen Italien und Spanien. 

6.4 Mit der Bieterin gemeinsam handelnde Personen 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage ist die Bieterin ein 

unmittelbares oder mittelbares Tochterunternehmen der in Anlage 2 dieser 

Angebotsunterlage aufgeführten Bieter-Kontrollerwerber; diese gelten daher jeweils als 

mit der Bieterin gemeinsam handelnde Personen im Sinne von § 2 Abs. 5 Satz 3 WpÜG. 

Außerdem gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage die in 

Anlage 3 zu dieser Angebotsunterlage aufgeführten Tochterunternehmen der Bieterin und 

die weiteren Tochterunternehmen der Bieter-Kontrollerwerber gemäß § 2 Abs. 5 Satz 3 

WpÜG als mit der Bieterin und untereinander als gemeinsam handelnde Personen. 

Darüber hinaus gibt es keine weiteren mit der Bieterin gemeinsam handelnden Personen 

im Sinne von § 2 Abs. 5 WpÜG. 

6.5 Gegenwärtig von der Bieterin oder von mit der Bieterin gemeinsam handelnden 

Personen und deren Tochterunternehmen gehaltene P7-Aktien; Zurechnung von 

Stimmrechten 

6.5.1 Aktien 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage hält die Bieterin 

unmittelbar 70.216.573 P7-Aktien (dies entspricht etwa 30,14 % des Grundkapitals und 

auf Grundlage öffentlich verfügbarer Informationen etwa 30,95 % der ausübbaren 
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Stimmrechte der P7). Die mit diesen P7-Aktien verbundenen Stimmrechte werden nach 

§ 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Satz 3 WpÜG den Bieter-Kontrollerwerbern zugerechnet. 

Darüber hinaus halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage 

weder die Bieterin noch mit der Bieterin gemeinsam handelnde Personen im Sinne von § 2 

Abs. 5 WpÜG oder deren jeweilige Tochterunternehmen P7-Aktien. Der Bieterin und mit 

der Bieterin gemeinsam handelnden Personen im Sinne von § 2 Abs. 5 WpÜG oder deren 

jeweiligen Tochterunternehmen werden darüber hinaus auch keine mit P7-Aktien 

verbundenen Stimmrechte gemäß § 30 WpÜG zugerechnet. 

6.5.2 Instrumente 

Am 26. März 2025 hat die Bieterin eine Vereinbarung mit einem Aktionär von P7 

geschlossen, wonach sich der Aktionär von P7 unwiderruflich verpflichtet hat, das Angebot 

vor der ersten wöchentlichen Ergebnisbekanntmachung gemäß nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

1 WpÜG für insgesamt 500 derzeit gehaltene P7-Aktien (dies entspricht einem Anteil von 

<0,01% des Grundkapitals und auf Grundlage öffentlich verfügbarer Informationen <0,01% 

der ausübbaren Stimmrechte von P7) anzunehmen ("Andienungsverpflichtung"). 

Darüber hinaus halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage 

weder die Bieterin noch mit der Bieterin gemeinsam handelnde Personen im Sinne von § 2 

Abs. 5 WpÜG oder deren Tochterunternehmen unmittelbar oder mittelbar Instrumente in 

Bezug auf Stimmrechte der P7, die nach §§ 38 oder 39 des Wertpapierhandelsgesetzes 

("WpHG") mitteilungspflichtig wären. 

6.6 Angaben zu Wertpapiergeschäften 

In dem Sechsmonatszeitraum vor dem 26. März 2025 (Datum der Veröffentlichung der 

Entscheidung zur Abgabe dieses Angebots gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 WpÜG) hat 

die Bieterin insgesamt 9.700 P7-Aktien (entspricht < 0,01 % des Grundkapitals und auf 

Grundlage öffentlich verfügbarer Informationen < 0,01 % der ausübbaren Stimmrechte von 

P7) über die Börse oder multilaterale Handelssysteme gegen Barzahlung erworben. Details 

zu diesen nicht mindestpreisrelevanten Erwerbsvorgängen sind in Anlage 4 Abschnitt a) 

dieser Angebotsunterlage aufgeführt. 

In dem mindestpreisrelevanten Sechsmonatszeitraum vor dem 8. Mai 2025 (Datum der 

Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage) hat die Bieterin insgesamt 316.874 P7-Aktien 

(dies entspricht ca. 0,14 % des Grundkapitals und auf Grundlage öffentlich verfügbarer 

Informationen etwa 0,14 % der ausübbaren Stimmrechte der P7) über die Börse oder 

multilaterale Handelssysteme zu Preisen von bis zu EUR 5,73 erworben. Eine Aufstellung 

aller in diesem mindestpreisrelevanten Zeitraum getätigten Erwerbe unter Angabe der 
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jeweils erworbenen Stückzahl an P7-Aktien und des jeweils gezahlten Preises je P7-Aktie 

ist als Anlage 4 Abschnitt b) dieser Angebotsunterlage beigefügt. 

Darüber hinaus haben weder die Bieterin noch mit der Bieterin gemeinsam handelnde 

Personen im Sinne von § 2 Abs. 5 WpÜG oder deren Tochterunternehmen in den sechs 

Monaten vor dem 26. März 2025 (Datum der Veröffentlichung der Entscheidung zur 

Abgabe dieses Angebots gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 WpÜG) und vor dem 8. Mai 

2025 (Datum der Veröffentlichung der Angebotsunterlage) P7-Aktien erworben oder 

Vereinbarungen über den Erwerb von P7-Aktien abgeschlossen. 

6.7 Erlangung der Kontrolle über P7 durch die Bieterin und die Bieter-Kontrollerwerber; 

Befreiung von der Verpflichtung zur Abgabe eines Pflichtangebots nach § 35 Abs. 3 

WpÜG 

Am 10. April 2025 (nach der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe dieses 

Angebots gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 WpÜG) hat die Bieterin insgesamt 220.905 

P7-Aktien (dies entspricht etwa 0,09 % des Grundkapitals und auf Grundlage öffentlich 

verfügbarer Informationen etwa 0,10 % der ausübbaren Stimmrechte der P7) über die 

Börse oder multilaterale Handelssysteme erworben und in Folge dessen unmittelbar 

insgesamt 70.120.604 P7-Aktien (dies entspricht etwa 30,09 % des Grundkapitals und auf 

Grundlage öffentlich verfügbarer Informationen etwa 30,91 % der ausübbaren 

Stimmrechte der P7) gehalten, wodurch sie die Kontrolle über P7 gemäß § 29 Abs. 2 

WpÜG erlangt hat. 

Durch die Zurechnung von Stimmrechten an die Bieter-Kontrollerwerber gemäß § 30 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 1, Satz 3 WpÜG haben die Bieter-Kontrollerwerber dadurch am 10. April 2025 

ebenfalls jeweils die Kontrolle über P7 gemäß §§ 29 Abs. 2, 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Satz 3 

WpÜG erlangt.  

Vorbehaltlich des Vollzugs des Angebots werden danach die Bieterin und jeder der Bieter-

Kontrollerwerber gemäß § 35 Abs. 3 WpÜG i.V.m. § 29 Abs. 2 (bzw. § 30 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1, Satz 3 WpÜG) von der Verpflichtung zur Abgabe eines Pflichtangebots befreit, und 

ein gesondertes Pflichtangebot ist nicht erforderlich. 

6.8 Mögliche zukünftige Erwerbe von P7-Aktien 

Die Bieterin behält sich vor, im Rahmen des rechtlich zulässigen zusätzliche P7-Aktien 

außerhalb des Angebots börslich oder außerbörslich direkt oder indirekt zu erwerben, 

wobei derartige Erwerbe oder Vereinbarungen zum Erwerb von P7-Aktien im Einklang 

mit dem anwendbaren Recht durchgeführt werden.  
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Soweit solche Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen erfolgen, wird dies unter Angabe der 

Anzahl und des (vereinbarten) Preises der erworbenen P7-Aktien nach den anwendbaren 

Rechtsvorschriften, insbesondere § 23 Abs. 2 WpÜG in Verbindung mit § 14 Abs. 3 Satz 1 

WpÜG, im Bundesanzeiger und im Internet unter 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-

ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/ veröffentlicht. 

Entsprechende Informationen werden auch in einer unverbindlichen englischen 

Übersetzung unter https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-

offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/ 

veröffentlicht. 

7. BESCHREIBUNG DER P7  

7.1 Rechtliche Grundlagen der P7 

Die P7 ist eine nach deutschem Recht gegründete Europäische Aktiengesellschaft (Societas 

Europaea – SE) mit Satzungssitz in Unterföhring, Landkreis München, Deutschland, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 219439, mit 

Geschäftsanschrift Medienallee 7, 85774 Unterföhring, Deutschland. Die P7 ist durch 

formwechselnde Umwandlung der ProSiebenSat.1 Media AG mit Satzungssitz in 

Unterföhring (AG München, HRB 124169) aufgrund des Umwandlungsbeschlusses vom 

9. März 2015 entstanden. 

Unternehmensgegenstand der P7 ist die Veranstaltung von Rundfunksendungen; die 

Herstellung, Beschaffung und Veräußerung sowie Vermarktung und Verbreitung von 

audiovisuellen und textbasierten Inhalten und Produkten aller Art und sonstiger 

immaterieller Rechte; die Erbringung, Vermittlung und Vermarktung von Dienstleistungen 

und Produkten im Bereich der Kommunikation und der elektronischen Medien; die 

sonstige Betätigung im Bereich des e-Commerce, der elektronischen Medien, der digitalen 

Dienste und digitalen Technologien; das Merchandising-, Live Entertainment- und Event-

Geschäft sowie die Persönlichkeits-Vermarktung; die Entwicklung und Umsetzung neuer 

Geschäftskonzepte in den vorstehenden und verwandten Bereichen sowie die (unmittelbare 

und mittelbare) Investition in und der Aufbau von Unternehmen, die in den vorstehenden 

oder verwandten Bereichen tätig sind, unter Einschluss insbesondere der Erbringung von 

Dienst- und Beratungsleistungen in den vorstehenden oder verwandten Bereichen. Die P7 

ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen vorzunehmen, die mit den vorstehenden 

Tätigkeitsgebieten in Zusammenhang stehen oder sonst geeignet sind, dem 

Gesellschaftszweck der P7 unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Die P7 darf 

Zweigniederlassungen und Betriebsstätten im In- und Ausland errichten, andere 

Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen sowie 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
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solche Unternehmen leiten. Der Unternehmensgegenstand von Tochter- und 

Beteiligungsunternehmen der P7 darf auch Gegenstände außerhalb der vorstehend 

genannten umfassen. Die P7 kann ihre Tätigkeit auf einen oder einzelne der genannten 

Gegenstände beschränken. Die P7 ist ferner berechtigt, ihre Tätigkeit ganz oder teilweise 

mittelbar durch Tochterunternehmen, Unternehmen, an denen die P7 beteiligt ist, und 

durch Gemeinschaftsunternehmen auszuüben. Sie kann insbesondere ihren Betrieb ganz 

oder teilweise an von ihr abhängige Unternehmen überlassen und/oder ganz oder teilweise 

auf von ihr abhängige Unternehmen ausgliedern. Sie kann sich auch auf die Tätigkeit einer 

geschäftsleitenden Holding und/oder die sonstige Verwaltung eigenen Vermögens 

beschränken. 

Das Geschäftsjahr der P7 ist das Kalenderjahr. 

7.2 Kapitalverhältnisse 

7.2.1 Übersicht  

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage beträgt das Grundkapital 

der P7 EUR 233.000.000,00, eingeteilt in 233.000.000 auf den Namen lautende 

Stückaktien. Es gibt keine unterschiedlichen Aktiengattungen. Jede Aktie gewährt dem 

betreffenden Aktionär eine Stimme. Ausgenommen davon sind die von der P7 gehaltenen 

eigenen Aktien, die keine Rechte an der P7 begründen. Gemäß den der Bieterin zum 

Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage verfügbaren Informationen hält die 

P7 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage 6.115.915 eigene Aktien 

(dies entspricht einem Anteil von etwa 2,62 % des derzeitigen Grundkapitals der P7). 

7.2.2 Börsennotierung  

Die P7-Aktien sind zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger 

Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren 

Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. 

Darüber hinaus ist die P7 an der Luxemburger Börse (Bourse de Luxembourg) (Regulierter 

Markt) notiert. Ferner sind die P7-Aktien in den Freiverkehr u.a. an den Börsen Berlin, 

Düsseldorf, Hamburg, München, Hannover und Stuttgart einbezogen und ebenfalls 

handelbar über die elektronischen Handelssysteme XETRA und Tradegate.  

7.2.3 Bedingtes Kapital 2021 

Die ordentliche Hauptversammlung der P7 vom 1. Juni 2021 hat den Vorstand der P7 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf den Inhaber oder den Namen lautende 

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 

EUR 800.000.000 mit begrenzter oder unbegrenzter Laufzeit einmal oder mehrmals bis 
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zum 31. Mai 2026 (einschließlich) zu begeben sowie den Inhabern bzw. Gläubigern dieser 

Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte zum Bezug von bis zu 23.300.000 

neuen auf den Namen lautenden Stückaktien der P7 mit einem anteiligen Betrag am 

Grundkapital der P7 von bis zu EUR 23.300.000 nach näherer Maßgabe der Bedingungen 

der Schuldverschreibungen zu gewähren und/oder entsprechende Wandlungsrechte der P7 

festzulegen. 

Die ordentliche Hauptversammlung der P7 vom 1. Juni 2021 hat außerdem eine bedingte 

Kapitalerhöhung des Grundkapitals der P7 um bis zu EUR 23.300.000 durch Ausgabe von 

bis zu 23.300.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien beschlossen ("Bedingtes 

Kapital 2021").  

Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. 

Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen sowie an die Inhaber von Optionsrechten aus 

Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung durch Beschluss der 

ordentlichen Hauptversammlung der P7 vom 1. Juni 2021 von der P7 oder von einem in- 

oder ausländischen Unternehmen, an dem die P7 unmittelbar oder mittelbar mit der 

Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, bis zum 31. Mai 2026 (einschließlich) 

ausgegeben werden. 

Optionsrechte, die zum Bezug von P7-Aktien unter dem Bedingten Kapital 2021 

berechtigen, bestehen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage nicht. 

7.3 Überblick über die Geschäftstätigkeit der P7-Gruppe 

Die P7-Gruppe ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in der DACH-Region 

(Deutschland, Österreich, Schweiz) als Kernmarkt. Die P7-Gruppe ist in die drei Segmente 

Entertainment, Dating & Video und Commerce & Ventures gegliedert. 

• Entertainment: Die P7-Gruppe betreibt in Deutschland, Österreich und der Schweiz 

15 Free- und Pay-TV-Sender. Dazu zählen in Deutschland die Free-TV-Sender 

ProSieben, SAT.1, Kabel Eins, sixx, ProSieben MAXX, SAT.1 Gold und Kabel 

Eins Doku sowie in Österreich und der Schweiz die Free-TV-Sender PULS4, 

PULS24, ATV I, ATV II und Puls 8. In Deutschland ist die P7-Gruppe auf dem 

TV-Zuschauer- und Werbemarkt führend und erwirtschaftet den Großteil der 

Umsätze über den Verkauf von Werbezeiten über verschiedene Plattformen. Die 

Bandbreite des Portfolios der P7-Gruppe bildet den kompletten 

Wertschöpfungsprozess im Entertainment-Bereich ab: von der Produktion über die 

Distribution bis hin zur Vermarktung. 
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• Dating & Video: Mit den Portfoliomarken der ParshipMeet Group (Online-Dating-

Plattformen wie eharmony, Parship, ElitePartner und LOVOO sowie videobasierte 

Social-Entertainment-Apps wie MeetMe, Skout, Tagged, GROWLr und Yapp) 

deckt die P7-Gruppe auch im Online-Dating- sowie im Social-Entertainment-Markt 

ein breites geografisch diversifiziertes Spektrum ab. Das Geschäftsmodell umfasst 

neben lang- und kurzfristigen Abonnements auch Einmalkäufe wie beispielsweise 

In-App-Käufe von virtuellen Produkten, Marketingleistungen sowie 

Dienstleistungen für Drittplattformen. 

• Commerce & Ventures: Im Segment Commerce & Ventures bündelt die P7-Gruppe 

ihre Beteiligungen an digitalen Commerce-Unternehmen mit auf Verbraucher 

fokussierten Geschäftsmodellen. In diesem Segment investiert die P7-Gruppe mit 

einem Mix aus Cash und Mediavolumen in digitale Unternehmen, indem sie gezielt 

Werbezeit als Investitionswährung in Form von Media-for-Revenue- oder Media-

for-Equity-Deals einsetzt. 

Zum 31. Dezember 2024 beschäftigte die P7-Gruppe 7.041 Mitarbeiter 

(Vollzeitäquivalente) (Segment Entertainment: 4.191, Segment Dating & Video: 525, 

Segment Commerce & Ventures: 2.001, Sonstige: 324), wovon 5.904 Mitarbeiter (dies 

entspricht ca. 83,85 %) in Deutschland tätig waren. 

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die P7 ausweislich des Geschäftsberichts 2024 

Umsatzerlöse von ca. EUR 3.918 Mio. (2023: ca. EUR 3.852 Mio.; 2022: ca. EUR 4.163 

Mio.; 2021: ca. EUR 4.495 Mio.) und ein EBITDA von ca. EUR 512 Mio. (2023: ca. EUR 

140 Mio.; 2022: ca. EUR 666 Mio.; 2021: ca. EUR 803 Mio.). 

7.4 Vorstand und Aufsichtsrat der P7 

Der Vorstand der P7 (der "Vorstand") besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern, 

wobei gemäß § 8 Abs. (2) der Satzung der P7 die Zahl der Vorstandsmitglieder vom 

Aufsichtsrat der P7 (der "Aufsichtsrat") bestimmt wird. 

Derzeit besteht der Vorstand aus drei Mitgliedern; dabei handelt es sich um die folgenden 

Personen: 

• Hubertus (Bert) Habets (Vorstandsvorsitzender (Group CEO)) 

• Martin Mildner (Vorstandsmitglied & Finanzvorstand (Group CFO)) 

• Markus Breitenecker (Vorstandsmitglied & Chief Operating Officer (COO)) 
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Gemäß § 10 Abs. (1) der Satzung der P7 besteht der Aufsichtsrat aus neun Mitgliedern. 

Derzeit besteht der Aufsichtsrat aus neun Mitgliedern; dabei handelt es sich um die 

folgenden Personen: 

• Dr. Andreas Wiele* (Aufsichtsratsvorsitzender) 

• Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender) 

• Katharina Behrends 

• Dr. Katrin Burkhardt 

• Thomas Ingelfinger 

• Leopoldo Attolico 

• Simone Scettri 

• Christoph Mainusch 

• Klára Brachtlová 

* Wie am 24. Januar 2025 von P7 bekanntgemacht, hat Dr. Andrea Wiele den Aufsichtsrat 

und den Vorstand von P7 darüber informiert, dass er beabsichtigt, mit der Beendigung der 

ordentlichen Hauptversammlung am 28. Mai 2025 aus dem Aufsichtsrat auszuscheiden. 

7.5 Mit der P7 gemeinsam handelnde Personen 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage handelt es sich gemäß von 

P7 veröffentlichten Informationen bei den in Anlage 5 dieser Angebotsunterlage 

aufgeführten Unternehmen um Tochterunternehmen der P7, diese gelten daher jeweils als 

mit der P7 gemeinsam handelnde Personen im Sinne von § 2 Abs. 5 Satz 3 WpÜG.  

Darüber hinaus gibt es nach den der Bieterin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser 

Angebotsunterlage vorliegenden Informationen keine weiteren Personen, die als mit der 

P7 gemeinsam handelnde Personen im Sinne von § 2 Abs. 5 WpÜG gelten. 

7.6 Angaben zu den Stellungnahmen des Vorstands und Aufsichtsrats der P7 

Gemäß § 27 Abs. 1 WpÜG sind der Vorstand und der Aufsichtsrat der P7 jeweils 

verpflichtet, eine begründete Stellungnahme zu diesem Angebot und allen Änderungen 

dieses Angebots abzugeben. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der P7 müssen diese 

Stellungnahme jeweils unverzüglich nach Übermittlung dieser Angebotsunterlage und 

deren Änderungen durch die Bieterin veröffentlichen. 
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8. ALLGEMEINER UND STRATEGISCHER HINTERGRUND DES ANGEBOTS 

Die Bieterin hat ihre Beteiligung an P7 in den letzten Jahren sukzessive erhöht und 

entschieden, ihre Beteiligung an P7 im Wege eines öffentlichen Übernahmeangebots nach 

Maßgabe des deutschen Übernahmerechts weiter auszubauen. 

Um den Anforderungen des deutschen Übernahmerechts zu entsprechen, erstreckt sich das 

Angebot auf sämtliche ausgegebenen P7-Aktien, die nicht unmittelbar von der Bieterin 

gehalten werden und die Bieterin wird daher alle P7-Aktien erwerben, die ihr im Rahmen 

dieses Angebots angedient werden, auch wenn das derzeitige Ziel der Bieterin nicht der 

Erwerb sämtlicher oder der Mehrheit der P7-Aktien ist.  Vor diesem Hintergrund 

beabsichtigt die Bieterin nicht, dass das Angebot eine wesentliche Auswirkung auf den 

Streubesitz oder die Börsennotierung von P7 haben wird. 

Die Bieterin sieht ihre Beteiligung an P7 als langfristige Investition und Bekenntnis 

gegenüber P7, um in Zukunft aktiver an der Umsetzung der gegenwärtigen Strategie von 

P7, der Fokussierung auf das Kerngeschäft, und der Entwicklung der strategischen 

Ausrichtung von P7 mitzuwirken und diese zu beschleunigen. Die P7-Gruppe ist einer der 

Hauptanbieter im Entertainment-Bereich im deutschsprachigen Raum, der in drei 

Geschäftsbereichen tätig ist, nämlich (i) Entertainment (Kerngeschäft), (ii) Dating & Video 

sowie (iii) Commerce & Ventures (wobei (ii) und (iii) von P7 als nicht zum Kerngeschäft 

gehörende Aktivitäten angesehen werden). Jedes dieser Segmente ist ohne Zusammenhang 

und jeweils mit sehr spezifischen Herausforderungen konfrontiert, was dementsprechend 

unterschiedliche, maßgeschneiderte Strategien erfordert. Derzeit stellt das hart umkämpfte 

Marktumfeld für das Entertainment-Geschäft dieses spezielle Segment vor besonders 

große Herausforderungen, die rasche Entscheidungen und strategische Maßnahmen 

erfordern. 

Durch dieses Angebot beabsichtigt die Bieterin, die Umsetzung der derzeitigen Strategie 

von P7 zu unterstützen und zu beschleunigen, die die Konzentration auf das Kerngeschäft 

(Entertainment) als Hauptpriorität und den Schuldenabbau durch die Veräußerung der 

nicht zum Kernbereich gehörenden Bereiche (Dating & Video, Commerce & Ventures) 

umfasst. 

Gleichzeitig ist es das Ziel der Bieterin, mögliche Formen der Zusammenarbeit mit P7 zu 

prüfen und ihre Kernkompetenz im Unterhaltungssektor anzubieten, um den Aufsichtsrat 

und den Vorstand von P7 bei der Bewältigung der industriellen Herausforderungen zu 

unterstützen und Chancen zu nutzen, die sich aus den laufenden Veränderungen in der 

Branche ergeben. Mögliche Formen der Zusammenarbeit könnte beispielsweise die 

gemeinsame Entwicklung und/oder Einführung der Streaming-Plattform und die 

Zusammenarbeit beim Aufbau und der gemeinsamen Nutzung der AdTech-Struktur 
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umfassen. Als starker industrieller und zuverlässiger Partner bekennt sich die Bieterin dazu, 

bei Bedarf, P7 mit industrieller Expertise und finanziell zu unterstützen. Dies würde zu 

einer langfristigen Wertschöpfung für alle P7-Aktionäre führen. Darüber hinaus 

beabsichtigt die Bieterin, P7 bei der weiterhin beabsichtigten Veräußerung der nicht zum 

Kerngeschäft gehörenden Bereiche zu unterstützen, einschließlich möglicher 

Monetarisierungs- und Wertschöpfungsmöglichkeiten. 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat von P7 haben dieses Angebot nicht mit der Bieterin 

verhandelt und die Bieterin hat von P7 keinen Zugang zu Unterlagen über die rechtliche, 

finanzielle und operative Situation der P7-Gruppe im Zusammenhang mit der Evaluierung 

dieses Angebots erhalten. Vor diesem Hintergrund erwartet die Bieterin, da sie nicht 

beabsichtigt, alle oder eine qualifizierte Mehrheit der P7-Aktien zu erwerben und auf der 

Grundlage öffentlich zugänglicher Informationsquellen (z.B. veröffentlichte 

Finanzberichte und Pressemitteilungen von P7), keine Integration von P7 in ihre Gruppe 

als Folge des Angebots. Daher erwartet die Bieterin keine aus diesem Angebot 

hervorgehende Synergien. 

Mit diesen langfristigen Wertschöpfungszielen und in Abhängigkeit von den Ergebnissen 

des Angebots behält sich die Bieterin vor, von der erhöhten Flexibilität Gebrauch zu 

machen und nach Vollzug des Angebots weitere P7-Aktien zu erwerben. 

Hinsichtlich der weiteren Hintergründe und der weiteren wirtschaftlichen Interessen im 

Zusammenhang mit dem Angebot verweist die Bieterin zudem auf ihre in Ziffer 9 

dargelegten Absichten, insbesondere auf die in Ziffer 9.1 dargelegten Absichten 

hinsichtlich der künftigen Geschäftstätigkeit, des Vermögens und der künftigen 

Verpflichtungen der P7. 

9. ABSICHTEN DER BIETERIN UND DER BIETER-KONTROLLERWERBER 

Bei den nachfolgend beschriebenen Absichten der Bieterin handelt es sich um die 

gemeinsamen Absichten der Bieterin und der Bieter-Kontrollerwerber in Bezug auf die P7 

zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage. Weder die Bieterin noch 

die Bieter-Kontrollerwerber haben Absichten, die von den in Ziffern 9.1 bis 9.7 dieser 

Angebotsunterlage dargestellten Absichten abweichen. 

9.1 Künftige Geschäftstätigkeit, Vermögen und künftige Verpflichtungen der P7 

Ein Grund für die anhaltend negative Entwicklung des Aktienkurses von P7 liegt nach 

Ansicht der Bieterin in der Zusammenlegung von nicht zusammenhängenden 

Geschäftsbereichen innerhalb der P7-Gruppe, zwischen denen es keine Synergien gibt. 

Dies schränkt die Fähigkeit von P7 ein, Investitionen zu tätigen, um das Wachstum und die 
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Wertschöpfung in dem Kerngeschäftsbereich Entertainment wiederherzustellen, während 

gleichzeitig das Potenzial der Nicht-Kerngeschäftsbereiche (Dating & Video, Commerce 

& Ventures) limitiert wird. 

Die Bieterin beabsichtigt daher, den Aufsichtsrat und den Vorstand dabei zu unterstützen, 

die laufende Überprüfung des Geschäftsportfolios von P7 voranzutreiben und zu 

beschleunigen, mit dem Ziel, das Geschäft von P7 zum Nutzen von P7, seinen Aktionären, 

Mitarbeitern, Kunden und anderen Stakeholdern zu vereinfachen und neu auszurichten. 

Insbesondere beabsichtigt die Bieterin, den konstruktiven Dialog mit dem Aufsichtsrat von 

P7 zu intensivieren, um den größtmöglichen Wert aus allen Aktivitäten des derzeitigen 

Geschäftsportfolios von P7 zu erzielen.  Dies beinhaltet, in Abhängigkeit von der Höhe der 

Beteiligung der Bieterin an der P7 nach Abwicklung des Übernahmeangebots oder zu 

einem späteren Zeitpunkt und in Abhängigkeit von der dann bestehenden wirtschaftlichen 

Lage und den rechtlichen Rahmenbedingungen,  die Unterstützung des Aufsichtsrats und 

des Vorstands bei der Veräußerung oder Verlegung von Geschäftsbereichen, die nicht zum 

Kerngeschäft von P7 gehören, einschließlich der Ausgliederung der betreffenden 

Geschäftsbereiche und der Realisierung ihres inneren Wertes sowie der möglichen 

Integration dieser Bereiche in das Portfolio starker Dritter. 

Die Bieterin beabsichtigt, falls erforderlich, P7 bestimmte finanzielle Back-up-Linien für 

die Refinanzierung von Schulden, einschließlich Kreditverträgen und 

Schuldscheindarlehen, zur Verfügung zu stellen, die aufgrund eines Kontrollwechsels 

fällig werden oder enden können, falls die Bieterin infolge des Angebots mehr als 50 % 

der mit P7-Aktien verbundenen Stimmrechte erwerben sollte, in Folge dessen Kreditgeber 

berechtigt sind, ihre Beteiligung an den Fazilitäten zu kündigen und die Rückzahlung 

ausstehender Beträge innerhalb einer bestimmten Frist nach dem Kontrollwechsel zu 

verlangen. Aus diesem Grund hat die Bieterin unbesicherte Kreditlinien in Höhe von 2,1 

Milliarden Euro bei führenden internationalen Banken zugunsten von P7 als 

Kreditnehmerin erhalten, die zur Refinanzierung der bestehenden Fazilitäten von P7 

verwendet werden können, falls dies aufgrund eines Kontrollwechsels wie oben 

beschrieben erforderlich ist. 

Die Bieterin beabsichtigt nicht, eine Änderung der aktuellen Dividendenpolitik, die den 

Investitionsbedürfnissen von P7 und der Refinanzierung der bestehenden Kreditfazilitäten 

bei Fälligkeit entspricht, vorzuschlagen. 

Über die vorstehenden Absichten hinaus hat die Bieterin nicht die Absicht, sonstige 

Maßnahmen im Hinblick auf die künftige Geschäftstätigkeit, die Verwendung des 

Vermögens oder künftige Verpflichtungen der P7 zu ergreifen. 
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9.2 Satzungssitz der P7; Standort wesentlicher Unternehmensteile 

Die Bieterin beabsichtigt, in Abhängigkeit von der Höhe der Beteiligung der Bieterin an 

der P7 nach Abwicklung des Übernahmeangebots oder zu einem späteren Zeitpunkt und in 

Abhängigkeit von der dann bestehenden wirtschaftlichen Lage und den rechtlichen 

Rahmenbedingungen und nur sofern dies wirtschaftlich sinnvoll ist, dem Vorstand der P7 

bei der Veräußerung der nicht zum Kernbereich gehörenden Vermögenswerte zu 

unterstützen (siehe Ziffer 8 dieser Angebotsunterlage). Im Hinblick auf das Entertainment-

Geschäft (Kerngeschäft) beabsichtigt die Bieterin nicht, den Satzungssitz oder den 

Verwaltungssitz der P7 von Unterföhring, Landkreis München, an einen anderen Ort zu 

verlegen oder zu schließen. Die Bieterin beabsichtigt auch nicht, Änderungen der Marke(n) 

oder Firmennamen des Kerngeschäfts oder Gesellschaften innerhalb dieses 

Geschäftskreises zu ändern. 

Im Hinblick auf die nicht zum Kernbereich gehörenden Geschäftsbetriebe beabsichtigt die 

Bieterin nicht, andere Tochterunternehmen oder mit der P7 verbundene Unternehmen zu 

veranlassen, ihren jeweiligen Satzungssitz oder ihren Verwaltungssitz zu verlegen oder zu 

schließen oder Änderungen in Bezug auf den Standort wesentlicher Teile vorzunehmen, 

soweit die in Ziffer 8 und 9.1 dieser Angebotsunterlage beschriebene laufende 

Überprüfung des Geschäftsbetriebs zu keiner anderweitigen Empfehlung führt. 

Entsprechend beabsichtigt die Bieterin, vorbehaltlich der in Ziffer 8 und 9.1 dieser 

Angebotsunterlage beschriebenen laufenden Überprüfung des Geschäftsbetriebs, keine 

Änderungen der Marke(n) oder Firmennamen der P7 oder der zum Kernbereich 

gehörenden mit ihr verbundener Unternehmen vorzunehmen. 

9.3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmervertretungen und Beschäftigungsbedingungen 

Die Bieterin erkennt an, dass die engagierte Belegschaft der P7 in Bayern die Grundlage 

für ihren aktuellen und zukünftigen Erfolg bildet und die Geschäftsaussichten des 

Kernbereichs von P7 von der Kreativität ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterbasis in Bezug 

auf Innovation, Geschäftssinn und Erfahrung in der Entertainment-Branche abhängig sind. 

Die Bieterin beabsichtigt nicht, vorbehaltlich der in Ziffer 9.1 dieser Angebotsunterlage 

beschriebenen laufenden Überprüfung des Geschäftsbetriebs und in Abhängigkeit von der 

Höhe der Beteiligung der Bieterin an der P7 nach Abwicklung des Übernahmeangebots 

oder zu einem späteren Zeitpunkt und in Abhängigkeit von der dann bestehenden 

wirtschaftlichen Lage und den rechtlichen Rahmenbedingungen, sich für wesentlichen 

Veränderungen im Hinblick auf die Beschäftigungsbedingungen der P7 einzusetzen oder 

diese vorzuschlagen. Die Bieterin hat vorbehaltlich der in Ziffer 8 und 9.1 dieser 

Angebotsunterlage beschriebenen laufende Überprüfung des Geschäftsbetriebs auch keine 

Absicht, sich bis zu einem Verkauf der nicht zum Kernbereich gehörenden 
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Geschäftsbetriebe für eine vom Vorstand nicht geplante Verringerung der Zahl der in 

diesen Geschäftsbetrieben Beschäftigten einzusetzen oder diese vorzuschlagen. 

Die Bieterin beabsichtigt ferner, den Aufsichtsrat und den Vorstand bei der 

Weiterentwicklung eines attraktiven und wettbewerbsfähigen Umfelds zu unterstützen, um 

eine exzellente Mitarbeiterbasis und Talente im Entertainment-Geschäftsbereich zu 

erhalten. Insbesondere beabsichtigt die Bieterin, die Rechte der Arbeitnehmer und 

Betriebsräte zu respektieren und einzuhalten, die innerhalb oder gegenüber der P7-Gruppe 

nach geltenden Gesetzen, Vorschriften, Regelungen und Vereinbarungen bestehen. 

Unbeschadet des Vorstehenden kann die Bieterin den Aufsichtsrat und den Vorstand bei 

der Überprüfung der Organisationsstruktur des Kerngeschäfts und seiner 

Konzerngesellschaften unterstützen, um etwaige Änderungen zu berücksichtigen, die sich 

aus der zukünftigen Entwicklung der Medienbranche in Europa ergeben können. 

9.4 Mitglieder des Vorstands der P7 

Die Bieterin erkennt an, dass der Aufsichtsrat den gesetzlichen Auftrag hat, den Vorstand 

im Interesse aller P7-Aktionäre zu überwachen, und vertraut dem Aufsichtsrat, der den 

amtierende Vorstand in der Lage sieht, die strategischen Ziele von P7 (wie in Ziffer 8 und 

9.1 dieser Angebotsunterlage beschriebenen) zu unterstützen und die Unternehmensziele 

der Wertschöpfung für alle Aktionäre durch die oben beschriebene Geschäftsstrategie 

effektiv zu verfolgen. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Bieterin, mit dem 

Aufsichtsrat zu kooperieren und hat keine Absicht, die Wahl oder Abberufung eines der 

Vorstandsmitglieder durch den Aufsichtsrat zu behindern oder das unabhängige 

Management von P7 durch den Vorstand zu beeinflussen. 

Über die vorstehenden Absichten hinaus hat die Bieterin keine weiteren die Mitglieder des 

Vorstands der P7 betreffenden Absichten. 

9.5 Mitglieder des Aufsichtsrats der P7  

Derzeit ist ein Mitglied des Aufsichtsrats der P7 mit der Bieterin verbunden, nämlich 

Katharina Behrends, General Manager (DACH) bei MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.. 

Simone Scettri und Leopoldo Attolico wurden als jeweils unabhängige 

Aufsichtsratsmitglieder in der letzten Hauptversammlung der P7 aus einer von der Bieterin 

vorgeschlagenen Liste unabhängiger Kandidaten gewählt. 

Abhängig von den Ergebnissen des Angebots, beabsichtigt die Bieterin, im Aufsichtsrat, 

im Hinblick auf nicht-unabhängige Mitglieder, in einer Weise vertreten zu sein, die ihre 

nach Vollzug des Angebots bestehende Beteiligung angemessen widerspiegelt. 
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Die Bieterin hat keine Absicht, die derzeitige Anzahl der Mitglieder im Aufsichtsrat zu 

ändern. 

Über die vorstehenden Absichten hinaus hat die Bieterin keine weiteren die Mitglieder des 

Aufsichtsrats der P7 betreffenden Absichten. 

9.6 Beabsichtigte Strukturmaßnahmen 

Die Bieterin beabsichtigt, die P7 bei der Evaluierung der optimalen Struktur zur 

Ausrichtung der Geschäftsbereiche der P7, wie in Ziffer 8 und 9.1 dieser 

Angebotsunterlage beschrieben, zu unterstützen. Abgesehen von den folgenden Absichten 

hat die Bieterin keine Absichten, sonstige Strukturmaßnahmen in Bezug auf die P7-Gruppe 

durchzuführen. 

Abhängig von der Höhe der Beteiligung der Bieterin an der P7 nach erfolgreichem Vollzug 

des Angebots sowie den zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Marktbedingungen, der 

wirtschaftlichen Situation und den regulatorischen Rahmenbedingungen beabsichtigt die 

Bieterin, vorbehaltlich der in Ziffer 8 und 9.1 dieser Angebotsunterlage beschriebenen 

laufenden Überprüfung des Geschäftsbetriebs, eine oder mehrere der folgenden 

Maßnahmen zu prüfen. 

9.6.1 Delisting 

Die Bieterin geht nicht davon aus, dass sich der Anteil der im Streubesitz befindlichen P7-

Aktien durch den Vollzug des Angebots wesentlich verringern wird oder dass sie nach 

Vollzug des Angebots eine qualifizierte Mehrheit der Stimmrechte an der P7 halten wird. 

Die Bieterin beabsichtigt, dass P7 weiterhin börsennotiert bleiben soll. Die Bieterin 

beabsichtigt, nach der Abwicklung des Übernahmeangebots oder zu einem späteren 

Zeitpunkt, vorbehaltlich der Marktverhältnisse und nur soweit zum jeweiligen Zeitpunkt 

wirtschaftlich sinnvoll, zu prüfen, ob die Unterstützung eines Widerrufs der Zulassung der 

P7-Aktien zum Handel im Regulierten Markt gemäß § 39 Abs. 2 BörsG ("Delisting") 

sinnvoll ist. 

9.6.2 Squeeze-Out 

Die Bieterin geht nicht davon aus, dass sich der Streubesitz der P7-Aktien durch den 

Vollzug des Angebots wesentlich verringert oder dass sie nach Vollzug des Angebots eine 

qualifizierte Mehrheit der Stimmrechte an P7 halten wird. 

Die Bieterin beabsichtigt, in Abhängigkeit von der Höhe der Beteiligung der Bieterin an 

der P7 nach Abwicklung des Übernahmeangebots oder zu einem späteren Zeitpunkt und in 



 

 

 

34 

 

Abhängigkeit von der dann bestehenden wirtschaftlichen Lage und den rechtlichen 

Rahmenbedingungen und nur sofern dies wirtschaftlich sinnvoll ist, die Durchführung 

eines Squeeze-out der außenstehenden P7-Aktionäre zu prüfen. 

Sofern die Bieterin nach Abwicklung des Übernahmeangebots oder zu einem späteren 

Zeitpunkt mindestens 95 % des Grundkapitals der P7 hält, kann die Übertragung der von 

den Minderheitsaktionären gehaltenen P7-Aktien gegen Gewährung einer angemessenen 

Barabfindung gemäß § 327a ff. AktG (aktienrechtlicher Squeeze-out) verlangt werden.  

Sofern die Bieterin nach Abwicklung des Übernahmeangebots oder zu einem späteren 

Zeitpunkt mindestens 90 % des Grundkapitals der P7 hält, kann ein Ausschluss der 

außenstehenden P7-Aktionäre im Wege einer Verschmelzung der P7 auf die 

Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß § 62 Abs. 5 

UmwG in Verbindung mit §§ 327a f. AktG (umwandlungsrechtlicher Squeeze-out) 

durchgeführt werden. 

9.6.3 Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag 

Die Bieterin geht nicht davon aus, dass sich der Anteil der im Streubesitz befindlichen P7-

Aktien durch den Vollzug des Angebots wesentlich verringern wird oder dass sie nach 

Vollzug des Angebots eine qualifizierte Mehrheit der Stimmrechte an der P7 halten wird. 

Auch benötigt die Bieterin für die Finanzierung des Angebots keinen Beherrschungs- 

und/oder Gewinnabführungsvertrag. Abhängig von der nach Vollzug des Angebots 

bestehenden Beteiligung der Bieterin, beabsichtigt die Bieterin, die Möglichkeit des 

Abschlusses eines Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag zwischen der 

Bieterin als herrschender Gesellschaft und der P7 als beherrschter Gesellschaft zu prüfen, 

vorbehaltlich der dann bestehenden wirtschaftlichen Lage und nur sofern dies zum 

relevanten Zeitpunkt wirtschaftlich sinnvoll ist. 

9.6.4 Verschmelzung 

Die Bieterin erwartet nicht, dass sich der Streubesitz der P7-Aktien durch den Vollzug des 

Angebots wesentlich verringert oder dass sie nach Vollzug des Angebots eine qualifizierte 

Mehrheit der Stimmrechte an P7 halten wird. In Abhängigkeit von der Beteiligung der 

Bieterin an P7 nach Vollzug des Angebots oder zu einem späteren Zeitpunkt beabsichtigt 

die Bieterin, vorbehaltlich der Marktbedingungen und nur soweit dies wirtschaftlich 

sinnvoll ist, eine mögliche Verschmelzung von P7 auf MFE zu prüfen. 
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9.7 Absichten im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit der Bieterin und der Bieter-

Kontrollerwerber 

Der Unternehmensgegenstand der Bieterin (wie in Ziffer 6.1 dieser Angebotsunterlage 

beschrieben) beinhaltet insbesondere die unmittelbare Mitwirkung im Bereich 

Entertainment sowie den Erwerb von Beteiligungen an anderen Unternehmen (mit 

Ausnahme des Retail-Aktienhandels). Daher unterstützt die Bieterin die beabsichtige 

Veräußerung von nicht zum Kern-Geschäftsbereich gehörenden Vermögenswerten (wie in 

Ziffer 8 und 9.1 dieser Angebotsunterlage beschrieben). Die für die Abwicklung des 

Angebots erforderlichen MFE-Angebotsaktien werden im Rahmen einer Kapitalerhöhung 

aus dem MFE Genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts geschaffen (siehe 

Ziffer 6.1 und 14.2.2 dieser Angebotsunterlage). Mit Ausnahme der in Ziffer 15 dieser 

Angebotsunterlage dargestellten Auswirkungen auf die Vermögens-, Verschuldungs-, 

Finanz- und Ertragslage der Bieterin haben die Bieterin und die Bieter-Kontrollerwerber, 

vorbehaltlich der in Ziffer 8 und 9.1 dieser Angebotsunterlage beschriebenen im 

Zusammenhang mit dem Angebot stehenden laufenden Überprüfung des Geschäftsbetriebs, 

keine Absichten im Zusammenhang mit dem Angebot, die sich auf den Satzungssitz der 

Unternehmen oder den Standort wesentlicher Unternehmensteile, ihre zukünftige 

Geschäftstätigkeit, die Verwendung des Vermögens oder die künftigen Verpflichtungen 

der Bieterin und der Bieter-Kontrollerwerber, die Mitglieder der Geschäftsführungsorgane 

der Bieterin und der Bieter-Kontrollerwerber oder, soweit vorhanden, auf die 

Arbeitnehmer und ihre Vertretungen oder die Beschäftigungsbedingungen der Bieterin und 

der Bieter-Kontrollerwerber auswirken oder diese ändern könnten, jeweils in 

Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot. 

10. ERLÄUTERUNG DER ANGEMESSENHEIT DES ANGEBOTSPREISES 

10.1 Zulassung der MFE-Angebotsaktien zum Handel und Gewährung von Stimmrechten 

Die Bieterin wird die Börsennotierung und Zulassung der MFE-Angebotsaktien zum 

Handel an der Mailänder Börse Euronext und an den spanischen Börsen in Barcelona, 

Bilbao, Madrid und Valencia, organisierte Märkte im Sinne von § 31 Abs. 2 WpÜG, vor 

der Übertragung der MFE-Angebotsaktien an die P7-Aktionäre, die dieses Angebot 

angenommen haben, sicherstellen. 

Im Rahmen der Abwicklung dieses Angebots werden P7-Aktionäre, die dieses Angebot 

angenommen haben, Eigentümer der MFE-Angebotsaktien und erhalten alle mit diesen 

MFE-Angebotsaktien verbundenen Rechte (einschließlich Dividenden-, Bezugs- und 

Stimmrechte); dies umfasst auch den Zugang zu Informationen von MFE für ihre Aktionäre 

und das Recht, an der Hauptversammlung von MFE teilzunehmen und abzustimmen. Die 



 

 

 

36 

 

Anforderung nach § 31 Abs. 2 Satz 2 WpÜG, dass Inhabern stimmberechtigter Aktien als 

Gegenleistung Aktien angeboten werden müssen, die ebenfalls Stimmrechte verleihen, ist 

erfüllt. 

Wie in Ziffer 10.2 unten näher ausgeführt, werden die MFE-Angebotsaktien einem 

funktionierenden Aktienhandel mit einem erheblichen Streubesitz und angemessenen 

Handelsaktivitäten und -volumina unterliegen und daher liquide Aktien sein, die zum 

Handel an einem organisierten Markt im Sinne von § 31 Abs. 2 WpÜG zugelassen sind. 

10.2 Liquidität der MFE-Angebotsaktien 

Gemäß § 31 Abs. 2 S. 1 WpÜG müssen Aktien, die in einem Tauschangebot als Gegen-

leistung angeboten werden, "liquide" sein. Das OLG Frankfurt/Main hat mit Beschluss 

vom 11. Januar 2021 (Az. WpÜG 1/20) Kriterien definiert, wann eine Tauschaktie als 

liquide im Sinne von § 31 Abs. 2 WpÜG anzusehen ist (der "OLG Frankfurt-Beschluss"). 

Wenn diese Kriterien erfüllt werden, gelten die MFE-Angebotsaktien in jedem Fall als 

liquide. Der OLG Frankfurt-Beschluss leitet diese Kriterien aus der Definition von 

"liquiden Aktien" in Art. 22 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 ("DVO") ab. 

Gemäß dieser Verordnung ist eine Aktie als über einen liquiden Markt verfügend 

anzusehen, wenn 

(a) die Aktien täglich gehandelt werden, 

(b) die Marktkapitalisierung des Streubesitzes nicht weniger als EUR 500 Mio. beträgt 

und 

(c) eine der nachfolgenden Bestimmungen erfüllt ist: 

(i) die durchschnittliche tägliche Zahl der Handelsgeschäfte mit dieser Aktie 

liegt nicht unter 500; 

(ii) der durchschnittliche Tagesumsatz in dieser Aktie liegt nicht unter EUR 2 

Mio. 

10.2.1 Maßgeblicher Zeitpunkt für die Prüfung der Liquidität 

Das Erfordernis der Liquidität soll sicherstellen, dass die P7-Aktionäre den Wert der 

erhaltenen MFE-Angebotsaktien theoretisch umgehend durch deren Wiederveräußerung 

realisieren können. Dementsprechend sollten die Voraussetzungen des Liquiditätstests für 

die Zeit nach der Abwicklung des Angebots erfüllt sein. Die Liquidität der MFE-An-

gebotsaktien kann deshalb nur im Wege einer Prognose bestimmt werden. 
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10.2.2 Relevanter Markt für den Liquiditätstest 

Nach der Abwicklung des Angebots werden die MFE-Angebotsaktien an der Mailänder 

Börse Euronext und an den spanischen Börsen in Barcelona, Bilbao, Madrid und Valencia 

gehandelt werden. Für die Zwecke dieses Liquiditätstests wird nur die voraussichtliche 

durchschnittliche Zahl der Handelsgeschäfte und der voraussichtliche tägliche 

Tagesumsatz der MFE-Angebotsaktien an der Mailänder Börse Euronext (als organisierter 

Markt im Sinne von § 7 Abs. 2 WpÜG und Handelsplatz mit dem höchsten 

Handelsvolumen in MFE-Aktien A) zu Grunde gelegt.  

10.2.3 Annahmen und Datengrundlage für den Liquiditätstest 

Die Bestimmung der Liquidität der Angebotsaktien zum Zeitpunkt der Abwicklung des 

Angebots erfordert eine Prognose auf Grundlage historischer Handelsmuster. 

Diese Prognose hat allerdings zu berücksichtigen, dass sich die Zahl der ausstehenden 

MFE-Aktien A und die Zahl der Aktionäre, die mit den MFE-Aktien A handeln können, 

erhöhen wird und dass die endgültige Zahl der ausstehenden MFE-Aktien A von der 

Annahmequote des Angebots abhängen wird. 

Die Analyse unterliegt zudem folgenden Annahmen und Datengrundlagen. Grundsätzlich 

wurde bei den Annahmen und der Anwendung der Testkriterien konservativ vorgegangen. 

• Referenzhandelsdaten: Als Grundlage für die erforderliche Prognose für die 

Bestimmung der Anzahl der durchschnittlichen täglichen Handelsgeschäfte und des 

täglichen Handelsvolumens in Bezug auf die Bieterin wurden die Handelsdaten von 

MFE-Aktien A für den Zeitraum vom 26. Dezember 2024 bis 6. Mai 2025 verwendet 

(Quelle: FactSet) ("Handels-Referenzperiode"). Die relevanten Handelsdaten sind 

in Anlage 8 aufgeführt. 

• Referenzhandelsplatz: Die Mailänder Börse Euronext, auf der die MFE-Aktien A 

gelistet sind, ist ein organisierter Markt im Sinne von § 7 Abs. 2 WpÜG. 

• Annahmequote: Es wird davon ausgegangen, dass das Angebot für mindestens 500 

P7-Aktien angenommen wird (entsprechend ca. 0,0002% des Grundkapitals und der 

auf Grundlage öffentlich verfügbarer Informationen ausübbaren Stimmrechte der 

P7). Unter Berücksichtigung der 70.216.573 P7-Aktien, die von der Bieterin im 

Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage gehalten werden (dies 

entspricht ca. 30,14 % des Grundkapitals und auf Grundlage öffentlich verfügbarer 

Informationen ca. 30,95 % der ausübbaren Stimmrechte der P7) würde dies einen 

Anteilsbesitz der Bieterin von 70.217.073 P7-Aktien (ca. 30,14 % des Grundkapitals 
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und auf Grundlage öffentlich verfügbarer Informationen ca. 30,95 % der ausübbaren 

Stimmrechte der P7) zum Zeitpunkt des Vollzugs des Angebots ergeben. 

• Handel an der Mailänder Börse Euronext: Sämtliche MFE-Angebotsaktien werden 

vor Abwicklung des Angebots zum Handel an der Mailänder Börse Euronext 

zugelassen und an den spanischen Börsen in Barcelona, Bilbao, Madrid und 

Valencia zugelassen sein und können dort gehandelt werden. Es wird angenommen, 

dass alle P7-Aktionäre die erhaltenen MFE-Angebotsaktien ausschließlich an der 

Mailänder Börse Euronext handeln werden. Es wird folglich angenommen, dass 

alle MFE-Angebotsaktien an der Mailänder Börse Euronext gehandelt werden. 

• Anzahl der Aktien: Die Anzahl der MFE-Angebotsaktien, die an P7-Aktionäre im 

Zuge der Abwicklung des Angebots ausgegeben werden, ergibt sich aus der 

Multiplikation von (i) 500 (d.h. die für die Zwecke des Liquiditätstests 

angenommene Anzahl der P7-Aktien, für die das Angebot angenommen wird) und 

(ii) 0,4 (d.h. dem Umtauschverhältnis) ("Anzahl der MFE-Angebotsaktien"). Die 

Anzahl der MFE-Angebotsaktien beträgt 200. Für die Zwecke der Berechnung 

entspricht die Gesamtzahl der berechneten MFE-Aktien A nach der Abwicklung 

dieses Angebots der Summe der gesamten Anzahl der MFE-Angebotsaktien und 

der Gesamtzahl der ausstehenden MFE-Aktien A zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage: 332.155.449 ("Anzahl der 

Zukünftigen MFE-Aktien A"). Das Verhältnis der Anzahl der Zukünftigen 

MFE-Aktien-A zur Zahl der ausstehenden MFE Aktien A zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage beträgt 100,0001% (gerundet) 

("Verhältnis Zukünftige MFE-Aktien A/MFE-Aktien A"). 

10.2.4 Täglicher Handel 

Die MFE-Aktien A wurden innerhalb der Handels-Referenzperiode täglich (mit Ausnahme 

von Samstagen, Sonntagen und anderen Feiertagen an der jeweiligen Börse) gehandelt. 

Dementsprechend geht die anzustellende Prognose davon aus, dass auch mit den 

MFE-Angebotsaktien ein täglicher Handel erfolgen wird. 

10.2.5 Bestimmung des Streubesitzes für die Berechnung der Streubesitz Marktkapitalisierung 

Der Liquiditätstest erfordert, dass die Marktkapitalisierung des Streubesitzes größer als 

EUR 500 Mio. ist. Gemäß Art. 22 Abs. 4 DVO sind alle Beteiligungen, die 5% der 

gesamten Stimmrechte des Emittenten überschreiten, von der Berechnung der 

Marktkapitalisierung auszunehmen, es sei denn, eine solche Beteiligung wird von einem 

"Organismus für gemeinsame Anlagen" oder einer Pensionskasse gehalten. 



 

 

 

39 

 

Die folgenden Aktionäre von MFE (gemeinsam die "MFE-Ankeraktionäre") werden 

mehr als 5% der Stimmrechte auf Basis der Anzahl der Zukünftigen MFE-Aktien-A halten: 

FININVEST S.P.A. (116.401.448 MFE-Aktien A) und SIMON FIDUCIARIA S.P.A. 

(45.315.990 MFE-Aktien A). 

Insgesamt werden daher 161.717.438 MFE-Aktien A von den MFE-Ankeraktionären von 

der Berechnung der Marktkapitalisierung des Streubesitzes ausgenommen, was einen 

gesamten Streubesitz von 170.438.011 MFE-Aktien A nach der Abwicklung des Angebots 

ergibt (dies entspricht einer Streubesitzquote von 51,31%, "Streubesitzquote") 

10.2.6 Berechnung der Marktkapitalisierung des Streubesitzes nach der Abwicklung 

Die Marktkapitalisierung des Streubesitzes errechnet sich durch Multiplikation der Anzahl 

der Zukünftigen MFE-Aktien A mit (i) der Streubesitzquote, und (ii) EUR 3,182 (d.h., des 

dreimonatigen durchschnittlichen Schlusskurses zum 25. März 2025, dem letzten 

Handelstag vor Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Angebots gemäß § 10 

Abs. 1 Satz 1 WpÜG). Der Wert des Streubesitzes der Anzahl der Zukünftigen 

MFE-Aktien A wird sich daher auf EUR 542.333.751,00 belaufen. 

10.2.7 Bestimmung der Anzahl der durchschnittlichen täglichen Handelsgeschäfte 

Für die Prognose der durchschnittlichen täglichen Handelsgeschäfte wurde die 

durchschnittliche Anzahl der Handelsgeschäfte mit MFE-Aktien A während der 

Handels-Referenzperiode ermittelt. Diese beträgt 1.201 ("Tagesdurchschnitt 

Handelsgeschäfte"). Dieser Wert wurde an die Anzahl der Zukünftigen MFE-Aktien A 

angepasst, indem das Verhältnis Zukünftige MFE-Aktien A/MFE-Aktien A mit dem 

Tagesdurchschnitt Handelsgeschäfte multipliziert wurde. Die Anzahl der 

durchschnittlichen täglichen Handelsgeschäfte beträgt auf dieser Basis 1.201 pro Tag. 

10.2.8 Bestimmung des täglichen Handelsvolumens 

Für die Prognose des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der MFE-Aktien A 

wurde der durchschnittliche tägliche Handelsumsatz der MFE-A Aktien während der 

Handels-Referenzperiode ermittelt. Dieser beträgt EUR 2.192.758,54 

("Tagesdurchschnitt Handelsumsatz"). Dieser Wert wurde an die Anzahl der 

Zukünftigen MFE-Aktien-A angepasst, indem das Verhältnis Zukünftige 

MFE-Aktien A/MFE-Aktien A mit dem Tagesdurchschnitt Handelsumsatz multipliziert 

wurde. Der durchschnittliche tägliche Handelsumsatz für die Anzahl der Zukünftigen 

MFE-Aktien-A beträgt auf dieser Grundlage EUR 2.192.759,86. 
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10.2.9 Ergebnisse des Liquiditätstests 

 

Liquiditätstest: Zugrundeliegende Berechnungen und Ergebnisse 

Umtauschverhältnis   0.4 

Ausstehende MFE-Aktien-A   332.155.249 

Ausstehende P7-Aktien (exkl. unmittelbar vom Bieter gehaltene P7-Aktien)  162.783.427 

An P7-Aktionäre ausgegebene MFE-Aktien-A bei Annahmequote von 100%1 
  65.113.370 

Unterstellte Annahmequote für den Liquiditätstest (% Grundkapital P7) 

  

0,0002% 

Anzahl der Zukünftigen MFE-Aktien A2   332.155.449 

Anzahl der Zukünftigen MFE-Aktien A 

  

332.155.449 

MFE-A-Aktien von MFE-Ankeraktionären (5%+) nach Abwicklung   161.717.438 

Streubesitz nach Abwicklung   170.438.011 

  Streubesitz (% von Anzahl Zukünftiger MFE-Aktien-A)   51,31% 

Wert MFE-Aktien-A (dreimonatiger durchschnittlicher Schlusskurs) (EUR)3 

 
3,182 

Hypothetische Streubesitz-Marktkapitalisierung (EUR)4   542.333.751,00 

Schwellenwert (EUR)5   500.000.000 

500,000,000.00 Überschreitung Schwellenwert (EUR)   42.333.751,00 

Überschreitung Schwellenwert (%) 

 

 

  8,47% 

   
1 Anzahl P7-Aktien multipliziert mit dem Umtauschverhältnis 
2 Anzahl ausstehender MFE-Aktien-A + MFE-Angebotsaktien   
3 vgl. Abschnitt 10.3 und Anlage 7 dieser Angebotsunterlage   
4 Anzahl Streubesitzaktien multipliziert mit dem dreimonatigen durchschnittlichen Schlusskurs 

5 Minimum Streubesitz-Marktkapitalisierung nach dem OLG Frankfurt-Beschluss.  
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Hypothetischer Handelsumsatz (EUR) 

Durchschnittlicher täglicher Handelsumsatz (ohne MFE-Angebotsaktien)  
(EUR)9 

  2.192.758,54 

% Erhöhung MFE-Aktien A basierend auf Anzahl ausgegebener MFE-An-

gebotsaktien 

  
0,0001% 

Tagesdurchschnitt Handelsumsatz nach Abwicklung10   2.192.759,86 

Schwellenwert (EUR)11   2.000.000,00 

Überschreitung Schwellenwert (EUR)   
192.759,86 

Überschreitung Schwellenwert (%)   9,64% 

   

9 basierend auf den Handelsdaten der MFE-Aktien A beigefügt als Anlage 8 für den Zeitraum vom 26. Dezember 

2024 bis zum 6. Mai 2025. 

10 basierend auf dem Verhältnis Zukünftige MFE-A-Aktien/MFE-A-Aktien. Der Liquiditätstest unterstellt, dass alle 
P7 Aktionäre die erhaltenen MFE-Angebotsaktien weiterhin ausschließlich an der Mailänder Börse Euronext 
handeln werden. 

11 Schwellenwert nach OLG Frankfurt-Beschluss 

 

10.3 Mindestgegenleistung und wirtschaftliche Angemessenheit der 

Angebotsgegenleistung 

Die Angebotsgegenleistung in Höhe von EUR 4,48 in bar und 0,4 MFE-Angebotsaktien je 

P7-Aktie erfüllt die gemäß § 31 Abs. 1 und 7 WpÜG i.V.m. §§ 4, 5 WpÜG-

Angebotsverordnung vorgeschriebenen Anforderungen für die gesetzliche 

Mindestgegenleistung für die P7-Aktien, d. h. dem höheren der beiden folgenden Werte: 

Hypothetische Anzahl an täglichen Handelsgeschäften 

Durchschnittliche Anzahl täglicher Handelsgeschäfte (ohne MFE-Angebots-
aktien)6 

  1.201 

% Erhöhung MFE-Aktien A basierend auf Anzahl ausgegebener MFE-An-

gebotsaktien 

  
0,0001% 

Tagesdurchschnitt Anzahl Handelsgeschäfts nach Abwicklung7   1.201 

Schwellenwert8 

  500 

Überschreitung Schwellenwert   
701 

Überschreitung Schwellenwert (%)   140,20% 

   

6 basierend auf den Handelsdaten der MFE-Aktien-A beigefügt als Anlage 8 für den Zeitraum vom 26. Dezember 
2024 bis zum 6. Mai 2025. 

7 basierend auf dem Verhältnis Zukünftige MFE-A-Aktien/MFE-A-Aktien. Der Liquiditätstest unterstellt, dass alle 
P7 Aktionäre die erhaltenen MFE-Angebotsaktien weiterhin ausschließlich an der Mailänder Börse Euronext 
handeln werden. 

8 Schwellenwert nach OLG Frankfurt-Beschluss 
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(a) Gemäß § 5 WpÜG-Angebotsverordnung muss bei einem freiwilligen öffentlichen 

Übernahmeangebot gemäß §§ 29 ff. WpÜG die Gegenleistung mindestens dem 

gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der P7-Aktie während der 

letzten drei Monate vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des 

Angebots nach § 10 Abs. 1 Satz 1 WpÜG am 26. März 2025 entsprechen. Der 

volumengewichtete Drei-Monats-Durchschnittskurs für die P7-Aktien bis 

(einschließlich) zum Stichtag (25. März 2025) wurde von der BaFin mit EUR 5,74 

je P7-Aktie mitgeteilt. 

(b) Nach § 4 WpÜG-Angebotsverordnung muss bei einem freiwilligen öffentlichen 

Übernahmeangebot gemäß §§ 29 ff. WpÜG die Gegenleistung mindestens dem 

Wert der höchsten von der Bieterin, mit ihr gemeinsam handelnden Personen oder 

deren Tochterunternehmen innerhalb der letzten sechs Monate vor der 

Veröffentlichung der Angebotsunterlage nach § 14 Abs. 2 Satz 1 WpÜG für den 

Erwerb von P7-Aktien gewährten oder vereinbarten Gegenleistung entsprechen. 

(c) Die Bieterin hat in dem relevanten Zeitraum von sechs Monaten vor dem 8. Mai 

2025 (dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage) Marktkäufe wie 

in Anlage 4 Abschnitt b) dieser Angebotsunterlage aufgelistet mit einer 

maximalen Gegenleistung von EUR 5,73 je P7-Aktie getätigt. Darüber hinaus 

haben die Bieterin, mit der Bieterin gemeinsam handelnde Personen im Sinne von 

§ 2 Abs. 5 WpÜG und deren Tochterunternehmen in dem relevanten Zeitraum 

gemäß § 4 WpÜG-Angebotsverordnung keine P7-Aktien erworben oder 

Vereinbarungen über den Erwerb von P7-Aktien geschlossen. 

(d) Gemäß § 31 Abs. 3 WpÜG muss die Angebotsgegenleistung vollständig in bar 

erbracht werden, wenn ein Bieter innerhalb des Sechsmonatszeitraums vor der 

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Angebots gemäß § 10 Abs. 1 

Satz 1, Abs. 3 WpÜG bis zum Ablauf der Annahmefrist mindestens 5 % des 

Grundkapitals oder der Stimmrechte an einer Zielgesellschaft erworben hat. 

Während des maßgeblichen Zeitraums hat die Bieterin zum Zeitpunkt dieser 

Angebotsunterlage insgesamt 326.574 P7-Aktien (entspricht ca. 0,14 % des 

Grundkapitals und der auf Grundlage öffentlich verfügbarer Informationen 

ausübbaren Stimmrechte von P7) über die Börse oder multilaterale Handelssysteme 

gegen Barzahlung erworben (siehe Anlage 4 Abschnitt a) und Abschnitt b)) und 

ist daher nicht verpflichtet, ein vollständiges Barangebot zu unterbreiten. 

Besteht die Gegenleistung – wie hier – teilweise aus Aktien, so ist nach § 31 Abs. 1, 2 und 

7 WpÜG i.V.m. §§ 7, 6 Abs. 1 und 3 WpÜG-Angebotsverordnung der Wert der 

angebotenen Aktien für die Bestimmung der Mindestgegenleistung auf der Grundlage des 

durchschnittlichen Schlusskurses während der letzten drei Monate vor der 

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Angebots gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 
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WpÜG am 26. März 2025 zu ermitteln. Der rechnerische Betrag des dreimonatigen 

durchschnittlichen Schlusskurses der MFE-Aktien A an der Mailänder Börse Euronext bis 

zum Stichtag (einschließlich) (25. März 2025) beträgt EUR 3,182 (Quelle: FactSet) (siehe 

Anlage 7 dieser Angebotsunterlage). Der Wert der Aktienkomponente beträgt daher EUR 

1,27 (EUR 3,182 multipliziert mit 0,4 MFE-Angebotsaktien), und der Gesamtwert der 

Angebotsgegenleistung, bestehend aus der Barkomponente in Höhe von EUR 4,48 und der 

rechnerische Betrag der Aktienkomponente erfüllt daher die Mindestpreisanforderungen. 

Der dreimonatige durchschnittliche Schlusskurs am 25. März 2025, dem letzten 

Handelstag vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Angebots gemäß 

§ 10 Abs. 1 Satz 1 WpÜG, ist für die Bestimmung des Werts der Aktienkomponente (wie 

zuvor beschrieben) von Bedeutung, da die Bieterin über einen erheblichen Streubesitz 

verfügt und der Handel während des relevanten Dreimonatszeitraums als liquide gilt. Die 

Barkomponente entspricht einem Anteil von 78,05 % und der Wert der Aktienkomponente 

entspricht einem Anteil von 22,13 % des von der BaFin mitgeteilten volumengewichteten 

Drei-Monats-Durchschnittskurs für die P7-Aktien bis (einschließlich) zum Stichtag (25. 

März 2025) in Höhe von EUR 5,74. 

Die Angebotsgegenleistung bestehend aus EUR 4,48 in bar und 0,4 MFE-Angebotsaktien 

je P7-Aktie erfüllt damit die Anforderungen des § 31 Abs. 1 und 7 WpÜG in Verbindung 

mit §§ 4, 5 WpÜG-Angebotsverordnung. 

10.4 Wirtschaftliche Angemessenheit der Angebotsgegenleistung 

Die Bieterin hat sich entschlossen, den P7-Aktionären die gesetzliche 

Mindestangebotsgegenleistung als Gegenleistung für den Erwerb ihrer P7-Aktien 

anzubieten. Nach dem WpÜG und der WpÜG-Angebotsverordnung ist eine Gegenleistung 

dann angemessen, wenn sie der gesetzlichen Mindestangebotsgegenleistung (wie in 

Ziffer 10.3 dieser Angebotsunterlage beschrieben) entspricht. 

Aufgrund der ausreichenden Liquidität der P7-Aktie war die Bieterin nicht verpflichtet, die 

Höhe der Gegenleistung im Wege einer Unternehmensbewertung der P7 gemäß § 5 Abs. 4 

WpÜG-Angebotsverordnung zu ermitteln. Eine Gegenleistung, die dem Drei-Monats-

Durchschnittskurs und dem höheren Wert aus früheren Erwerben entspricht, wird daher als 

angemessen im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen angesehen. Die 

Angebotsgegenleistung von EUR 4,48 in bar und 0,4 MFE-Angebotsaktien je P7-Aktie 

erfüllt damit die Anforderungen des § 31 Abs. 1 und 7 WpÜG i.V.m. §§ 3ff. WpÜG-

Angebotsverordnung. Darüber hinaus hat die Bieterin keine Bewertungsmethoden zur 

Ermittlung der wirtschaftlichen Angemessenheit der Gegenleistung angewandt. 

Die Angebotsgegenleistung von EUR 4,48 in bar und 0,4 MFE-Angebotsaktien je P7-Aktie 

ist somit aus Sicht der Bieterin angemessen. 
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10.5 Keine Anwendbarkeit von § 33b WpÜG 

Die Satzung der P7 sieht keine Anwendung von § 33b Abs. 2 WpÜG vor. Die Bieterin ist 

daher nicht verpflichtet, eine Entschädigung gemäß § 33b Abs. 5 WpÜG zu leisten. 

11. BEHÖRDLICHE GENEHMIGUNGEN UND VERFAHREN 

Nachstehend werden die behördlichen Genehmigungen und Verfahren, die für den Vollzug 

dieses Angebots (die "Transaktion") erforderlich sind, dargestellt. 

11.1 Fusionskontrollrechtliche Freigabe durch die Europäische Kommission 

Am 26. September 2023 hat die Europäische Kommission die fusionskontrollrechtliche 

Freigabe gemäß Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die 

Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen ("EU-Fusionskontrollverordnung") 

für den Erwerb der Kontrolle über P7 als Ganzes durch die Bieterin erteilt. Neuerliche 

Aktienerwerbe bedürfen keiner erneuten Anmeldung nach Maßgabe der EU-

Fusionskontrollverordnung. 

11.2 Fusionskontrollrechtliches Freigabeverfahren in den Vereinigten Staaten 

Die Transaktion unterliegt dem Ablauf oder der Beendigung aller Wartefristen nach dem 

US-amerikanischen Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 ("HSR Act") 

und den darin erlassenen Vorschriften für den Fall, dass die Bieterin Kontrolle über P7 

(nach dem HSR Act 50 % oder mehr der Stimmrechte) erwirbt. 

Mit Einreichung der erforderlichen Anmeldungen bei der US-Kartellbehörde (U.S. Federal 

Trade Commission, "FTC") und dem US-Justizministerium (U.S. Department of Justice, 

"DoJ") und Entrichtung der Anmeldegebühr beginnt im Falle eines Übernahmeangebots 

(Barangebot) eine Wartefrist von 15 Kalendertagen. Ein Vollzug vor Ablauf dieser 

Wartefristen ist nicht zulässig, es sei denn die FTC und das DoJ ordnen die vorzeitige 

Beendigung der Wartefrist (die sogenannte "early termination of the waiting period") an. 

Die prüfende Behörde kann dennoch weitere Auskünfte und Unterlagen anfordern 

("Zweites Auskunftsverlangen"). Ein Zweites Auskunftsverlangen würde die 

Wartefristen für ein Übernahmeangebot gegen Barzahlung um weitere zehn Kalendertage 

ab dem Tag, an dem Zweiten Auskunftsverlangen im Wesentlichen entsprochen wurde, 

verlängern, es sei denn die Wartefrist wird vorzeitig beendet. Sofern bei der prüfenden 

Behörde bei Abschluss der Prüfung immer noch erhebliche Bedenken in Bezug auf den 

beabsichtigten Zusammenschluss bestehen, muss diese Behörde entweder bei einem US-

amerikanischen Bezirksgericht ein Verfahren für eine einstweilige Verfügung zur 

Verhinderung des Vollzugs anstrengen oder ihre Bedenken durch eine 
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Konsensvereinbarung mit den Beteiligten ausräumen. Vor diesem Hintergrund kann sich 

die Abwicklung des Angebots verzögern. Die Bieterin erwartet, dass die Durchführung 

eines Fusionskontrollverfahrens in den Vereinigten Staaten nicht länger als maximal neun 

Monate dauern wird. 

Die Bieterin wird ein Fusionskontrollverfahren in den Vereinigten Staaten in Abhängigkeit 

von der erreichten Annahmequote einleiten, ggf. nach Ende der Annahmefrist bzw. der 

Weiteren Annahmefrist. 

11.3 Verfahren zur Kontrolle der Medienkonzentration in Deutschland; Status des 

Verfahrens 

Die Transaktion unterliegt einem Medienkonzentrationskontrollverfahren durch die 

Bayerische Landeszentrale für neue Medien ("BLM") sowie die Kommission zur 

Ermittlung der Konzentration im Medienbereich ("KEK"), ein gemeinsames Gremium, 

das durch den Medienstaatsvertrag ("MStV") eingerichtet wurde. 

Nach dem MStV und weiteren Landesmediengesetzen muss grundsätzlich jede geplante 

Änderung der Eigentumsverhältnisse an einem Rundfunkveranstalter bei den zuständigen 

Landesmedienanstalten durch den Rundfunkveranstalter und alle unmittelbaren und 

mittelbaren Gesellschafter angezeigt werden. Die Anzeige muss vor dem Abschluss der 

Transaktion erfolgen; ein Vollzugsverbot besteht jedoch nicht. Die Landesmedienanstalten 

leiten die Anzeige an die KEK weiter. Die KEK prüft anhand bestimmter 

Zuschauermarktanteilsschwellen, ob die geplante Transaktion dazu führt, dass eine der 

beteiligten Parteien eine vorherrschende Meinungsmacht erlangt. Ist letzteres nicht der Fall, 

stellt die KEK eine Unbedenklichkeitsbestätigung aus. Wird ein geplantes Vorhaben trotz 

der von der KEK festgestellten Meinungsmacht vollzogen, entzieht die Medienanstalt dem 

betroffenen Sender die Zulassung. Eine feste Frist für die Entscheidung der KEK in diesem 

Verfahren sieht der MStV nicht vor. 

Die Bieterin hat BLM über die Transaktion am 26. März 2025 informiert und wird ihre 

förmliche Mitteilung an BLM und KEK nach Ablauf der Annahmefrist bzw. Weiteren 

Annahmefrist machen. 

11.4 Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage 

Die BaFin hat die Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 8. Mai 2025 gestattet. 
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12. ANGEBOTSBEDINGUNG 

Das Angebot und die durch seine Annahme mit den P7-Aktionären zustande gekommenen 

Verträge werden nur vollzogen, wenn die in nachstehender Ziffer 12.1 aufgeführte 

Bedingung (die "Angebotsbedingung") (i) in dem unten angegebenen Zeitraum 

eingetreten ist oder (ii) die Bieterin auf diese bis zu einem Arbeitstag vor Ablauf der 

Annahmefrist wirksam verzichtet hat (auflösende Bedingung): 

12.1 Fusionskontrollrechtliche Freigabe Vereinigte Staaten 

Zwischen der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage und dem 9. Februar 2026 (dieses 

Datum nachfolgend das "Long-Stop-Date") sind die Wartefristen im Rahmen des HSR 

Act (sowie etwaige Verlängerungen dieser Wartefristen) abgelaufen, wurden beendet oder 

sind aus anderen Gründen nicht anwendbar, und die FTC oder das DoJ haben beim 

zuständigen US-amerikanischen Bezirksgericht keinen Antrag auf Untersagung der 

Transaktion oder eine entsprechende einstweilige Verfügung gestellt, bzw. sofern ein 

solcher Antrag auf Untersagung oder einstweilige Verfügung gestellt wurde, wurde dieser 

vom zuständigen US-amerikanischen Bezirksgericht abgewiesen. 

Die vorstehend unter dieser Ziffer 12.1 genannte Angebotsbedingung gilt auch dann als 

eingetreten und erfüllt, wenn die Freigabe der Transaktion gemäß den jeweils geltenden 

Gesetzen als erteilt gilt bzw. wenn die jeweils zuständige Behörde sich für nicht zuständig 

erklärt oder entschieden oder erklärt hat, dass eine Anmeldung der Transaktion nicht 

erforderlich ist oder dass die Transaktion ohne vorherige Freigabe oder Genehmigung 

durchgeführt werden kann. 

Die vorstehend unter dieser Ziffer 12.1 genannte Angebotsbedingung gilt auch dann als 

eingetreten und erfüllt wenn die Zum Verkauf Eingereichten P7-Aktien und die von der 

Bieterin gehaltenen P7-Aktien und ihr zugerechnete Stimmrechte aus P7-Aktien, wie sie 

in der Mitteilung der Bieterin gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 WpÜG veröffentlicht sind, 

insgesamt weniger als 50 % der Stimmrechte aus P7-Aktien, die zu diesem Zeitpunkt 

ausgegeben sind, umfassen. 

12.2 Nichteintritt der Angebotsbedingung; Verzicht auf die Angebotsbedingung  

Die Bieterin kann bis zu einem Arbeitstag vor Ablauf der Annahmefrist gemäß § 21 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 4 WpÜG auf die Angebotsbedingung verzichten, sofern diese 

Angebotsbedingung nicht zuvor endgültig ausgefallen ist. Der Verzicht steht dem Eintritt 

der Angebotsbedingung gleich. 

Sofern und soweit die in Ziffer 12.1 dieser Angebotsunterlage genannte 

Angebotsbedingung endgültig ausgefallen ist und die Bieterin auf sie nicht zuvor wirksam 
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verzichtet hat, erlischt das Angebot und die durch die Annahme des Angebots zustande 

gekommenen Verträge enden und werden nicht vollzogen (auflösende Bedingung); Zum 

Verkauf Eingereichte P7-Aktien werden zurückgebucht. Entsprechend wird die Zentrale 

Abwicklungsstelle (wie in Ziffer 13.1 dieser Angebotsunterlage definiert) unverzüglich, 

spätestens innerhalb von vier Bankarbeitstagen nach Bekanntgabe des Erlöschens des 

Angebots, über die Clearstream Banking AG die Rückbuchung der betroffenen Zum 

Verkauf Eingereichten P7-Aktien (ISIN DE000PSM77V4) in die ISIN DE000PSM7770 

durch die Depotführenden Banken (wie in Ziffer 13.2 dieser Angebotsunterlage definiert) 

veranlassen. Die Rückbuchung ist für P7-Aktionäre, die ihre P7-Aktien in einem 

Wertpapierdepot in Deutschland halten, grundsätzlich frei von Kosten und Aufwendungen 

der Depotführenden Banken. Gegebenenfalls anfallende ausländische Steuern oder Kosten 

und Gebühren ausländischer Depotführender Banken, die keine Depotverbindung bei der 

Clearstream Banking AG haben, sind dagegen von den betreffenden P7-Aktionären selbst 

zu tragen.  

12.3 Veröffentlichung des Eintritts bzw. Nichteintritts der Angebotsbedingung 

Die Bieterin gibt unverzüglich im Internet unter 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-

ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/ (auf Deutsch und in 

englischer Übersetzung) und im Bundesanzeiger bekannt, falls (i) auf die 

Angebotsbedingung zuvor wirksam verzichtet wurde, (ii) die Angebotsbedingung 

eingetreten ist, oder (iii) das Angebot nicht vollzogen wird, da die Angebotsbedingung 

endgültig ausgefallen ist. Ebenso wird die Bieterin unverzüglich nach Ablauf der 

Annahmefrist im Rahmen der Veröffentlichung gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpÜG 

bekannt geben, falls die in Ziffer 12.1 dieser Angebotsunterlage genannte 

Angebotsbedingung bis zu diesem Zeitpunkt eingetreten ist. 

13. ANNAHME UND ABWICKLUNG DES ANGEBOTS IN BEZUG AUF P7-AKTIEN 

13.1 Zentrale Abwicklungsstelle 

Die Bieterin hat die BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland, Senckenberganlage 19, 

60325 Frankfurt am Main, Deutschland, (die "Zentrale Abwicklungsstelle") zur zentralen 

Abwicklungsstelle für das Angebot ernannt.  

13.2 Annahmeerklärung und Umbuchung 

P7-Aktionäre, die das Angebot annehmen wollen, sollten sich mit eventuellen Fragen 

bezüglich der Annahme des Angebots und dessen technischer Abwicklung an ihre 

jeweilige Depotführende Bank bzw. ihr jeweiliges sonstiges depotführendes 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
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Wertpapierdienstleistungsunternehmen mit Sitz oder Niederlassung in Deutschland 

wenden. Diese Banken bzw. Dienstleister sind über die Handhabung der Annahme und 

Abwicklung des Angebots gesondert informiert worden und sind gehalten, Kunden, die 

P7-Aktien in ihrem Depot halten, über das Angebot und die für dessen Annahme 

erforderlichen Schritte zu informieren. 

P7-Aktionäre können das Angebot innerhalb der Annahmefrist (zur Annahme des 

Angebots innerhalb der Weiteren Annahmefrist siehe Ziffer 13.6 dieser Angebotsunterlage) 

nur annehmen, indem sie innerhalb der Annahmefrist: 

(a) ihrem depotführenden Wertpapierdienstleistungsunternehmen ("Depotführende 

Bank") gegenüber in Textform oder elektronisch die Annahme des Angebots 

erklären ("Annahmeerklärung") und  

(b) ihre Depotführende Bank anweisen, unverzüglich die Umbuchung der in ihrem 

Depot befindlichen P7-Aktien, für die sie das Angebot annehmen wollen, in die 

ISIN DE000PSM77V4 bei der Clearstream Banking AG vorzunehmen.  

Die Annahmeerklärung wird nur wirksam, wenn die Zum Verkauf Eingereichten P7-

Aktien bis spätestens 18:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) am zweiten Bankarbeitstag 

nach Ablauf der Annahmefrist (Nachbuchungsfrist) bei der Clearstream Banking AG in 

die ISIN DE000PSM77V4 umgebucht worden sind. Diese Umbuchungen sind nach 

Eingang der Annahmeerklärung durch die jeweilige Depotführende Bank unverzüglich zu 

veranlassen. 

Annahmeerklärungen, die bei der jeweiligen Depotführenden Bank nicht innerhalb der 

Annahmefrist oder falsch oder unvollständig ausgefüllt eingehen, gelten nicht als Annahme 

des Angebots und berechtigen den betreffenden P7-Aktionär nicht zum Erhalt der 

Angebotsgegenleistung. Weder die Bieterin noch die Zentrale Abwicklungsstelle sind 

verpflichtet, den betreffenden P7-Aktionär über etwaige Mängel oder Fehler in der 

Annahmeerklärung zu unterrichten und haften nicht, falls eine solche Unterrichtung nicht 

erfolgt. 

13.3 Weitere Erklärungen der P7-Aktionäre bei Annahme des Angebots 

Durch die Annahme des Angebots gemäß Ziffer 13.2 dieser Angebotsunterlage 

(a) weisen die annehmenden P7-Aktionäre ihre jeweiligen Depotführenden Banken 

sowie etwaige Zwischenverwahrer der betreffenden P7-Aktien, für die das Angebot 

angenommen wurde, an und ermächtigen diese, 

 die P7-Aktien, für die das Angebot angenommen wurde, zunächst in den 

Wertpapierdepots der annehmenden P7-Aktionäre zu belassen, jedoch deren 
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Umbuchung in ISIN DE000PSM77V4 bei der Clearstream Banking AG zu 

veranlassen; 

 ihrerseits die Clearstream Banking AG anzuweisen und zu ermächtigen, die 

Zum Verkauf Eingereichten P7-Aktien der Zentralen Abwicklungsstelle in 

ihrem Wertpapierdepot bei der Clearstream Banking AG nach Ablauf der 

Weiteren Annahmefrist (frühestens jedoch nach Eintritt der in Ziffer 12.1 

dieser Angebotsunterlage beschriebenen Angebotsbedingung, soweit die 

Bieterin nicht zuvor wirksam auf diese verzichtet hat) zur Übereignung an 

die Bieterin zur Verfügung zu stellen; 

 ihrerseits die Clearstream Banking AG anzuweisen und zu ermächtigen, die 

Zum Verkauf Eingereichten P7-Aktien einschließlich aller zum Zeitpunkt 

der Abwicklung des Angebots bestehenden Nebenrechte, insbesondere der 

Gewinnanteilsberechtigung, an die Bieterin Zug um Zug gegen Gewährung 

der Angebotsgegenleistung für die Zum Verkauf Eingereichten P7-Aktien 

auf das Konto der jeweiligen Depotführenden Bank bei der Clearstream 

Banking AG nach den Bestimmungen des Angebots zu übertragen; 

 ihre Aktienteilrechte an MFE-Angebotsaktien (zusammen mit anderen 

Aktienteilrechten in Form ganzer MFE-Angebotsaktien) zu veräußern und 

ggf. verbleibende Aktienteilrechte auf das Depot der Zentralen 

Abwicklungsstelle bei Clearstream Banking AG zum Zwecke der 

Veräußerung dieser Aktienteilrechte zu übertragen bzw. ihrerseits 

Clearstream Banking AG entsprechend anzuweisen und zu ermächtigen; 

 die Zentrale Abwicklungsstelle anzuweisen und zu ermächtigen, ihre 

Aktienteilrechte an MFE-Angebotsaktien (zusammen mit anderen 

Aktienteilrechten in Form ganzer MFE-Angebotsaktien), die von ihrer 

Depotbank auf das Depot der Abwicklungsstelle bei Clearstream Banking 

AG umgebucht werden, zu veräußern; 

 die Erlöse aus der Veräußerung solcher Aktienteilrechte von MFE-

Angebotsaktien ihrem in der Annahmeerklärung angegebenen Konto 

gutzuschreiben; 

 ihrerseits etwaige Zwischenverwahrer der betreffenden Zum Verkauf 

Eingereichten P7-Aktien sowie die Clearstream Banking AG anzuweisen 

und zu ermächtigen, der Bieterin oder der Zentralen Abwicklungsstelle alle 

für Erklärungen oder Veröffentlichungen der Bieterin nach dem WpÜG 

erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen, insbesondere an 

jedem Börsenhandelstag während der Annahmefrist, der Weiteren 
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Annahmefrist und der jeweiligen Nachbuchungsfrist die Anzahl der jeweils 

in die ISIN DE000PSM77V4 umgebuchten P7-Aktien; und 

 die Annahmeerklärung oder, sofern zutreffend, eine Rücktrittserklärung auf 

Verlangen an die Zentrale Abwicklungsstelle weiterzuleiten; 

(b) beauftragen und bevollmächtigen die annehmenden P7-Aktionäre ihre jeweilige 

Depotführende Bank sowie die Zentrale Abwicklungsstelle und ermächtigen diese, 

jeweils unter Befreiung von dem Verbot des Selbstkontrahierens gemäß § 181 BGB, 

alle zur Abwicklung dieses Angebots nach Maßgabe dieser Angebotsunterlage 

erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen vorzunehmen und Erklärungen 

abzugeben bzw. entgegenzunehmen und insbesondere die Übereignung der Zum 

Verkauf Eingereichten P7-Aktien an die Bieterin nach Maßgabe des vorstehenden 

Absatzes (a) herbeizuführen; 

(c) erklären die annehmenden P7-Aktionäre, dass sie einverstanden sind und 

akzeptieren, dass die ihnen für Aktienteilrechte von MFE-Angebotsaktien 

gutgeschriebenen Erlöse auf Basis des durchschnittlichen Erlöses je MFE-

Angebotsaktie ermittelt werden, die die Zentrale Abwicklungsstelle durch 

Verwertung der die Aktienteilrechte verkörpernden ganzen MFE-Angebotsaktien 

im Namen der entsprechenden P7-Aktionäre erzielt hat; 

(d) erklären die annehmenden P7-Aktionäre, dass 

 sie das Angebot für alle bei Erklärung der Annahme des Angebots in ihrem 

Wertpapierdepot bei der Depotführenden Bank befindlichen P7-Aktien 

annehmen, es sei denn, in der Annahmeerklärung ist ausdrücklich in 

Textform oder elektronisch etwas anderes bestimmt worden; 

 die P7Aktien, für die sie das Angebot annehmen, im Zeitpunkt der 

Übereignung an die Bieterin in ihrem alleinigen Eigentum stehen und frei 

von Rechten und Ansprüchen Dritter sind; und 

 sie ihre Zum Verkauf Eingereichten P7-Aktien Zug um Zug gegen 

Gewährung der Angebotsgegenleistung auf das Konto der jeweiligen 

Depotführenden Bank bei der Clearstream Banking AG unter den folgenden 

aufschiebenden Bedingungen an die Bieterin übertragen:  
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• Eintritt der Angebotsbedingung gemäß Ziffer 12.1 dieser 

Angebotsunterlage, wobei die Angebotsbedingung auch dann als 

eingetreten gilt, wenn die Bieterin zuvor wirksam auf diese 

verzichtet hat, sowie 

• Ablauf der Weiteren Annahmefrist. 

Die in dieser Ziffer 13.3 (a) bis (d) aufgeführten Anweisungen, Erklärungen, Aufträge, 

Vollmachten und Ermächtigungen werden von den annehmenden P7-Aktionären im 

Interesse einer reibungslosen und zügigen Abwicklung des Angebots unwiderruflich erteilt. 

Sie erlöschen erst im Fall des wirksamen Rücktritts von dem durch Annahme des Angebots 

geschlossenen Vertrag nach Ziffer 17 dieser Angebotsunterlage bzw. mit dem endgültigen 

Ausfall der in Ziffer 12.1 dieser Angebotsunterlage beschriebenen Angebotsbedingung. 

13.4 Rechtsfolgen der Annahme 

Mit der Annahme des Angebots kommt zwischen dem annehmenden P7-Aktionär und der 

Bieterin ein Vertrag über den Verkauf der Zum Verkauf Eingereichten P7-Aktien an die 

Bieterin nach Maßgabe der Bestimmungen des Angebots zustande. Dieser Vertrag 

unterliegt deutschem Recht. Der Vollzug dieses Vertrages erfolgt erst, wenn die in 

Ziffer 12.1 dieser Angebotsunterlage beschriebene Angebotsbedingung, auf die die 

Bieterin nicht zuvor wirksam verzichtet hat, eingetreten ist. Der Vertrag entfällt, wenn die 

in Ziffer 12.1 dieser Angebotsunterlage beschriebene Angebotsbedingung nicht bis zum 

Long-Stop-Date eingetreten ist und die Bieterin nicht zuvor wirksam auf die 

Angebotsbedingung verzichtet hat (vgl. Ziffer 12.2 dieser Angebotsunterlage). Darüber 

hinaus erteilen die annehmenden P7-Aktionäre mit Annahme des Angebots die in 

Ziffer 13.3(a) und 13.3(b) dieser Angebotsunterlage genannten Anweisungen, 

Ermächtigungen, Aufträge und Vollmachten und geben die in Ziffer 13.3(c) und 13.3(d) 

dieser Angebotsunterlage aufgeführten Erklärungen ab.  

13.5 Abwicklung des Angebots und Gewährung der Angebotsgegenleistung 

Die Abwicklung des Angebots erfolgt durch Zahlung der Barkomponente und Lieferung 

der Aktienkomponente an die jeweilige Depotführende Bank Zug um Zug gegen 

Übertragung der während der Annahmefrist Zum Verkauf Eingereichten P7-Aktien auf das 

bei der Clearstream Banking AG geführte Konto der Zentralen Abwicklungsstelle. Die 

Zentrale Abwicklungsstelle wird die Gewährung der Angebotsgegenleistung für die Zum 

Verkauf Eingereichten P7-Aktien an die jeweilige Depotführende Bank über die 

Clearstream Banking AG unverzüglich nach Ablauf der Weiteren Annahmefrist 

veranlassen, spätestens jedoch am achten Bankarbeitstag nach Bekanntmachung der 

Ergebnisse des Angebots gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 WpÜG, sofern die 



 

 

 

52 

 

Angebotsbedingung gemäß Ziffer 12.1 dieser Angebotsunterlage, auf die die Bieterin nicht 

zuvor wirksam verzichtet hat, bis zum Ablauf der Weiteren Annahmefrist eingetreten ist. 

Wenn die Angebotsbedingung gemäß Ziffer 12.1 dieser Angebotsunterlage, sofern die 

Bieterin nicht zuvor wirksam auf diese verzichtet hat, bis zum Ablauf der Weiteren 

Annahmefrist nicht eingetreten ist, wird die Zentrale Abwicklungsstelle die 

Angebotsgegenleistung über die Clearstream Banking AG an die jeweilige Depotführende 

Bank unverzüglich, spätestens jedoch am achten Bankarbeitstag, nach dem Tag überweisen, 

an dem die Bieterin gemäß Ziffer 12.3 dieser Angebotsunterlage den Eintritt der in dieser 

Angebotsunterlage beschriebenen Angebotsbedingung erklärt (sofern die Bieterin nicht 

zuvor wirksam auf sie verzichtet hat).  

Alle MFE-Angebotsaktien werden durch die Angebotskapitalerhöhung (wie in Ziffer 

14.2.2 dieser Angebotsunterlage definiert) geschaffen und an die Clearstream Banking AG 

ausgegeben und bei dieser hinterlegt, die die MFE-Angebotsaktien treuhänderisch, 

vergleichbar mit einem Nominee, halten wird. Die MFE-Angebotsaktien werden bei der 

Clearstream Banking AG eingebucht und den Konten der jeweiligen Depotführenden 

Banken der P7-Aktionäre gutgeschrieben, die dieses Angebot im Tausch gegen die Zum 

Eingereichten P7-Aktien angenommen haben. Die Depotführenden Banken werden die 

MFE-Angebotsaktien den Wertpapierdepots der jeweiligen P7-Aktionäre gutschreiben, die 

dieses Angebot angenommen haben. Im Gegenzug wird die Clearstream Banking AG die 

Zum Verkauf Eingereichten P7-Aktien auf das Depotkonto der Zentralen 

Abwicklungsstelle bei Clearstream übertragen, die sie dann dem Wertpapierdepot der 

Bieterin bei der Zentralen Abwicklungsstelle gutschreibt. 

Wenn aufgrund des Umtauschverhältnisses der Angebotsgegenleistung Teilrechte an 

MFE-Angebotsaktien mit der ISIN NL0015001OI1 entstehen, besteht kein Anspruch der 

Aktionäre auf eine Rundung auf volle Aktien (sogenannte Teilrechteanpassung). 

Bruchteile werden nur in bar ausgezahlt. In diesem Zusammenhang werden die jeweiligen 

Depotführenden Banken die den MFE-Angebotsaktien zugewiesenen Aktienteilrechte 

nach Ablauf eines noch festzulegenden Datums an der Börse verkaufen, indem sie diese zu 

ganzen Aktien zusammenfassen. Der Erlös wird dann anteilig gemessen an dem jeweiligen 

Aktienteilrecht an die berechtigten ehemaligen P7-Aktionäre ausgezahlt, die P7-Aktien 

angedient haben. Können verbleibende Aktienteilrechte auf Ebene der jeweiligen 

Depotführenden Bank nicht zu ganzen Aktien zusammengefasst werden, überträgt die 

jeweilige Depotführende Bank solche Aktienteilrechte an die Zentrale Abwicklungsstelle. 

Die Zentrale Abwicklungsstelle wird diese Aktienteilrechte des jeweiligen Depotkontos 

der Depotführenden Bank bei Clearstream Banking AG verkaufen, indem sie diese nach 

Ablauf eines noch festzulegenden Datums an der Börse zu ganzen Aktien zusammenfasst. 

Die Zentrale Abwicklungsstelle wird diese Teilbeträge der MFE-Angebotsaktien 
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zugunsten der P7-Aktionäre veräußern, die dieses Angebot angenommen haben. Die Erlöse 

aus diesen Veräußerungen werden voraussichtlich innerhalb von zehn Bankarbeitstagen 

nach Einbuchung der MFE-Angebotsaktien bei den Depotkonten der P7-Aktionäre, die 

dieses Übernahmeangebot angenommen haben, gutgeschrieben. Darüber hinaus 

verbleibende Aktienteilrechte, die rechnerisch nicht mehr zu ganzen Aktien 

zusammenfasst werden können, werden voraussichtlich innerhalb von zehn 

Bankarbeitstagen nach Einbuchung der MFE-Angebotsaktien auf den Depotkonten der P7-

Aktionäre, die dieses Übernahmeangebot angenommen haben, in bar abgegolten. 

Die Abwicklung des Angebots und die Gewährung der Angebotsgegenleistung für die Zum 

Verkauf Eingereichten P7-Aktien sowie die Erlöse aus der Teilrechteverwertung können 

sich aufgrund des durchzuführenden regulatorischen Freigabeverfahrens (vgl. Ziffer 11.2 

dieser Angebotsunterlage) bis maximal zum 19. Februar 2026 für die Gewährung der 

Angebotsgegenleistung bzw. bis zum 5. März 2026 die Gewährung der Erlöse aus der 

Teilrechteverwertung verschieben bzw. ganz entfallen. 

Mit der Gutschrift der Barkomponente und Aktienkomponente sowie den Erlösen aus der 

Teilrechteverwertung auf dem Konto der jeweiligen Depotführenden Bank bei der 

Clearstream Banking AG hat die Bieterin ihre Verpflichtung zur Zahlung des 

Angebotspreises erfüllt. Es liegt in der Verantwortung der betreffenden Depotführenden 

Banken, Angebotsgegenleistung sowie die Erlöse aus der Teilrechteverwertung an die 

jeweiligen (früheren) P7-Aktionäre unverzüglich zu überweisen. 

13.6 Annahme des Angebots innerhalb der Weiteren Annahmefrist 

Mit nachfolgender Maßgabe finden die Bedingungen der Ziffern 13.1 bis 13.5 dieser 

Angebotsunterlage entsprechende Anwendung auf die Annahme des Angebots innerhalb 

der Weiteren Annahmefrist. Die Annahmeerklärung wird nur wirksam, wenn die innerhalb 

der Weiteren Annahmefrist Zum Verkauf Eingereichten P7-Aktien bis spätestens 18:00 

Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) am zweiten Bankarbeitstag nach Ablauf der Weiteren 

Annahmefrist (Nachbuchungsfrist) bei der Clearstream Banking AG in die 

ISIN DE000PSM77V4 umgebucht worden sind; Annahmeerklärungen, die nicht innerhalb 

der Weiteren Annahmefrist bei der jeweiligen Depotführenden Bank eingegangen sind, 

gelten nicht als Annahme des Angebots und berechtigen den jeweiligen P7-Aktionär nicht 

zum Erhalt der Angebotsgegenleistung.  

P7-Aktionäre, die die Annahme des Angebots innerhalb der Weiteren Annahmefrist 

beabsichtigen, sollten sich mit eventuellen Fragen an ihre Depotführende Bank wenden. 
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13.7 Kosten und Aufwendungen 

Etwaige im Zusammenhang mit der Annahme des Angebots anfallenden Kosten und 

Spesen, die von den Depotführenden Banken erhoben werden, werden von der Bieterin 

nicht übernommen und sind von den das Angebot annehmenden P7-Aktionären selbst zu 

tragen. P7-Aktionären, die das Angebot annehmen wollen, wird empfohlen, sich vor der 

Annahme in Bezug auf entstehende Kosten und Spesen von ihren Depotführenden Banken 

beraten zu lassen. 

Darüber hinaus kann die Verwahrung und Bearbeitung ausländischer Wertpapiere je nach 

Preismodell der Depotführenden Banken teurer sein als die Verwahrung deutscher 

Wertpapiere. 

Etwaige zusätzliche Kosten und Aufwendungen, die von Depotführenden Banken oder 

ausländischen Wertpapierdienstleistungsunternehmen in Rechnung gestellt werden, sowie 

gegebenenfalls außerhalb Deutschlands anfallende Aufwendungen sind von den 

betreffenden P7-Aktionären selbst zu tragen. Etwaige Steuern und Abgaben im 

Zusammenhang mit dem Abschluss des Kaufvertrages und der Übertragung der Zum 

Verkauf Eingereichten P7-Aktien gegen Zahlung der Angebotsgegenleistung sind von dem 

jeweiligen P7-Aktionär selbst zu tragen.  

13.8 Börsenhandel mit Zum Verkauf Eingereichten P7-Aktien 

Die Zum Verkauf Eingereichten P7-Aktien können im Regulierten Markt der Frankfurter 

Wertpapierbörse (Prime Standard) unter der ISIN DE000PSM77V4 gehandelt werden. Der 

Handel beginnt voraussichtlich am dritten Bankarbeitstag nach Beginn der Annahmefrist. 

Der Handel wird voraussichtlich eingestellt (i) mit Ablauf des letzten Tages der Weiteren 

Annahmefrist, wenn an diesem Tag die Angebotsbedingung eingetreten ist, soweit nicht 

zuvor von der Bieterin wirksam auf sie verzichtet wurde, oder (ii) mit Ablauf des dritten 

Börsenhandelstages unmittelbar vor Abwicklung oder Rückabwicklung des Angebots. 

Die Erwerber von unter der ISIN DE000PSM77V4 gehandelten Zum Verkauf 

Eingereichten P7-Aktien übernehmen alle Rechte und Pflichten aus den durch die 

Annahme des Angebots in Bezug auf diese P7-Aktien geschlossenen Verträgen. Die 

Bieterin weist darauf hin, dass Handelsvolumina und Liquidität der Zum Verkauf 

Eingereichten P7-Aktien von der jeweiligen Annahmequote abhängen und deshalb 

möglicherweise überhaupt nicht oder nur in geringem Umfang vorhanden sind und starken 

Schwankungen unterliegen können. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass ein 

börslicher Verkauf der Zum Verkauf Eingereichten P7-Aktien mangels Nachfrage nicht 

oder nur zu einem geringeren Preis als von nicht Zum Verkauf Eingereichten P7-Aktien 

möglich ist. 
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13.9 Inhaber von American Depositary Receipts 

Das Angebot richtet sich nicht an, und ist nicht annehmbar durch, die Inhaber von – nicht 

von der P7 gesponserten – American Depositary Receipts, die in Bezug auf P7-Aktien 

ausgegeben sind (die "P7-ADRs"). Die Rechte der Inhaber von P7-ADRs richten sich nach 

dem Verwahrungsvertrag zwischen der jeweiligen US-Depotbank und den jeweiligen 

Inhabern von P7-ADRs. 

Für die Annahme dieses Angebots müssen Inhaber von P7-ADRs die Aufhebung der P7-

ADRs und die Herausgabe der den P7-ADRs zu Grunde liegenden P7-Aktien aus dem 

Verwahrdepot nach Maßgabe der Bestimmungen des entsprechenden Verwahrvertrags 

veranlassen (einschließlich der Zahlung von etwaigen Gebühren, Kosten und Steuern). 

Sobald die früheren Inhaber von P7-ADRs nach dem Umtausch P7-Aktien erhalten haben, 

können diese P7-Aktien (nur volle P7-Aktien, keine Bruchteile von P7-Aktien) nach 

Maßgabe der Bestimmungen dieser Angebotsunterlage in das Angebot eingereicht werden. 

Dieses Verfahren kann mehrere Tage in Anspruch nehmen und ist typischerweise mit 

Kosten für die Inhaber von P7-ADRs verbunden. Inhaber von P7-ADRs sollten diesen 

zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand bei ihrer Entscheidung über die Teilnahme an dem 

Angebot berücksichtigen. Soweit Inhaber von P7-ADRs Fragen zum zeitlichen Ablauf, zu 

den Kosten oder zum Verfahren des Umtauschs von P7-ADRs in P7-Aktien haben, sollten 

sie sich an ihre jeweilige US-Depotbank wenden. 

Kosten und Gebühren, die durch den Umtausch von P7-ADRs entstehen, werden nicht 

erstattet. Gleiches gilt für Kosten und Gebühren, die im Falle des Scheiterns des Angebots 

für einen Rückumtausch von P7-Aktien in P7-ADRs anfallen. 

13.10 Hinweise zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung 2025 der P7 

P7-Aktionäre, die an der für den 28. Mai 2025 einberufenen ordentlichen 

Hauptversammlung der P7 teilnehmen möchten, sollten die folgende Hinweise 

(entsprechend der Darstellung in der von P7 am 15. April 2025 veröffentlichten Einladung 

zur ordentlichen Hauptversammlung der P7 am 28. Mai 2025 ("HV-Einladung") 

ausgeführt) beachten: 

Sofern P7-Aktionäre das Angebot für von ihnen gehaltene P7-Aktien vor dem Ende der 

Anmeldefrist für die Hauptversammlung (21. Mai 2025, 24:00 Uhr) nach näherer Maßgabe 

von Ziffer 13.2 und 13.3 dieser Angebotsunterlage annehmen, ist gemäß der HV-Einladung 

eine Teilnahme an der Hauptversammlung und eine Ausübung von Stimm- und sonstigen 

Aktionärsrechten für diesen Aktienbestand nur möglich, wenn die 

Teilnahmevoraussetzungen gesondert auch für diesen Aktienbestand erfüllt und die 

betreffenden P7-Aktionäre daher insbesondere auch für diesen unter einer gesonderten 
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Wertpapierkennnummer verbuchten Aktienbestand rechtzeitig vor dem Ende der 

Anmeldefrist im Aktienregister der P7 eingetragen werden. 

Wurde der betreffende Aktienbestand bereits vor seiner Umbuchung in die gesonderte 

Wertpapierkennnummer ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet und wurden 

hieraus ggf. auch bereits Aktionärsrechte ausgeübt (insbesondere durch Stimmausübung 

im Wege der elektronischen Briefwahl oder Erteilung von Vollmacht und Weisungen an 

die von der P7 benannten Stimmrechtsvertreter), so werden gemäß der HV-Einladung eine 

solche vorherige Anmeldung bzw. vorherige Ausübung von Aktionärsrechten für den 

betreffenden Aktienbestand von der P7 auch ohne erneute Anmeldung bzw. erneute 

Ausübung berücksichtigt, wenn dieser unter der gesonderten Wertpapierkennnummer 

verbuchte Aktienbestand rechtzeitig vor Ende der Anmeldefrist für die Hauptversammlung 

unter der bisherigen Aktionärsnummer im Aktienregister eingetragen wird. 

P7-Akionäre, die sich bereits zur Hauptversammlung angemeldet haben und vor dem Ende 

der Anmeldefrist der Hauptversammlung das Angebot für ihren Aktienbestand ganz oder 

teilweise annehmen und für den in das Angebot eingelieferten Aktienbestand weiterhin an 

der Hauptversammlung teilnehmen und hieraus Aktionärsrechte ausüben möchten, sollten 

gemäß der HV-Einladung ihre Depotbanken daher ausdrücklich anweisen, den in das 

Angebot eingelieferten Aktienbestand unverzüglich – noch vor Ablauf der Anmeldefrist – 

wieder unter der bisherigen Aktionärsnummer im Aktienregister eintragen zu lassen. 

Ferner weist die Bieterin darauf hin, dass die Zum Verkauf Eingereichten P7-Aktien erst 

nach dem Stichtag für den Erhalt einer Dividende von P7 für das abgelaufene Geschäftsjahr 

2024 im Rahmen der Abwicklung des Angebots in das Wertpapierdepot der Bieterin 

eingebucht werden. P7-Aktionäre, die dieses Angebot angenommen haben, nehmen daher 

an der gemäß der HV-Einladung für das Geschäftsjahr 2024 von P7 vorgeschlagenen 

Dividendenausschüttung in Höhe von EUR 0,05 pro P7-Aktie teil, sofern die 

Hauptversammlung der P7 am 28. Mai 2025 eine solche beschließt. 

14. FINANZIERUNG DES ANGEBOTS  

14.1 Finanzierungsbedarf 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage sind 233.000.000 P7-Aktien 

ausgegeben. Davon hält die Bieterin 70.216.573 P7-Aktien. Würde das Angebot für alle 

anderen 162.783.427 derzeit ausgegebenen P7-Aktien angenommen, auf Basis der 

Barkomponente von EUR 4,48 und Aktienkomponente von 0,4 MFE-Angebotsaktien je 

P7-Aktie, beliefe sich der Finanzierungsbedarf der Bieterin auf insgesamt 

EUR 729.269.755,50 (162.783.427 P7-Aktien multipliziert mit EUR 4,48, zzgl. des Werts 
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für den maximal in bar abzugeltenden verbleibenden Restspitzenbetrag in Höhe von EUR 

2,54 (der Wert der Aktienkomponente von EUR 1.27 multipliziert mit den 

Aktienteilrechten in Bezug auf zwei P7-Aktien)) ("Barverpflichtung") und die Bieterin 

müsste 65.113.370 MFE-Angebotsaktien ausgeben (abgerundet auf die nächste volle MFE-

Angebotsaktie) ("Lieferverpflichtung"). Ferner entstehen der Bieterin im Zusammenhang 

mit dem Angebot und seiner Abwicklung Transaktionskosten in einer geschätzten Höhe 

von maximal EUR 40.000.000 (die "Transaktionskosten"). 

Die Kosten, die der Bieterin für den Erwerb sämtlicher nicht bereits unmittelbar von ihr 

gehaltenen P7-Aktien im Rahmen dieses Angebots auf Grundlage der Barverpflichtung 

von 729.269.755,50 und unter Einbeziehung der Transaktionskosten insgesamt entstehen 

würden, belaufen sich somit auf maximal EUR 769.269.755,50 ("Angebotskosten"). 

14.2 Finanzierungsmaßnahmen 

Die Bieterin hat vor Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage die notwendigen 

Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass ihr die zur vollständigen Erfüllung des 

Angebots benötigten Mittel in dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, in dem der im Rahmen 

des Angebots bestehende Anspruch auf Zahlung der Angebotskosten und Erfüllung der 

Lieferverpflichtung fällig wird. 

14.2.1 Finanzierung der Angebotskosten 

Im Zusammenhang mit der Finanzierung des Erwerbs der P7-Aktien durch die Bieterin hat 

die Bieterin (als Kreditnehmerin) am 26. März 2025 einen Kreditvertrag ("Kreditvertrag") 

mit der UniCredit S.p.A., Banco BPM S.p.A., BPER Banca S.p.A., Banca Nazionale del 

Lavoro S.p.A., BNP Paribas Italian Branch, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario 

S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., CaixaBank, S.A. Zweigniederlassung Deutschland, 

CaixaBank, S.A., Succursale in Italia und Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Milan 

Branch, als, unter anderem, Kreditgeber ("Kreditgeber")" und der UniCredit S.p.A. als 

Agent abgeschlossen, unter dem die Kreditgeber sich verpflichtet haben, der Bieterin einen 

Laufzeitkredit mit maximalen Gesamtbetrag von bis zu EUR 1.100.000.000 ("Kreditlinie") 

zur Verfügung zu stellen (die "Fremdfinanzierung") 

Die Bieterin hat den Kreditvertrag aus finanziellen Effizienzgründen geschlossen und nicht 

aufgrund eines tatsächlichen Finanzierungsbedarfs. Insbesondere ist die Bieterin gemäß 

des Kreditvertrags nicht verpflichtet, die Fremdfinanzierung in Anspruch zu nehmen, und 

kann nach eigenem Ermessen alternative Finanzierungsquellen (einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf, verfügbare Barmittel oder zusätzliche Verschuldung) nutzen, um die 

Angebotskosten ganz oder anteilig zu bezahlen. 
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Die Kreditlinie hat eine Verfügbarkeitsfrist von 90 Tagen ab dem Datum der 

Unterzeichnung des Kreditvertrags oder, falls die Angebotsunterlage zu diesem Zeitpunkt 

veröffentlicht wurde, 12 Monate nach Beginn der Annahmefrist und eine 

Amortisationsdauer von fünf (5) Jahren, beginnend mit dem früheren der folgenden 

Zeitpunkte: (i) sechs (6) Monate nach dem Datum der Unterzeichnung des Kreditvertrags 

und (ii) dem ersten Abwicklungstag des Angebots. Das Darlehen im Rahmen der 

Kreditlinie wird ausschließlich in Euro zur Verfügung stehen und kann in erster Linie zur 

Begleichung der Angebotskosten und damit zusammenhängender Zahlungen sowie für 

weitere Erwerbe von P7-Aktien außerhalb des Angebots verwendet werden, insbesondere 

durch Blockkäufe und Marktkäufe. Die anfänglichen Zinsaufwendungen im Rahmen der 

Fremdfinanzierung sind im ersten Jahr ca. EUR 35.000.000 zuzüglich EUR 6.000.000 

amortisierter Kosten der einmaligen Finanzaufwendungen. 

Der Gesamtbetrag der Fremdfinanzierung beläuft sich auf EUR 1.100.000.000 und 

übersteigt somit die Angebotskosten. Die Bieterin hat somit die erforderlichen Maßnahmen 

ergriffen, um sicherzustellen, dass sie zu dem jeweiligen Zeitpunkt über Mittel in Höhe der 

Angebotskosten verfügt. 

Die Fremdfinanzierung ist nicht vom Abschluss eines Beherrschungs- und/oder 

Gewinnabführungsvertrags abhängig. 

14.2.2 Lieferverpflichtung (Aktienkomponente) 

Die für den Vollzug des Übernahmeangebots erforderlichen MFE-Angebotsaktien werden 

im Wege einer Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht aus dem MFE-Genehmigten Kapital 

geschaffen (siehe Ziffer 6.1 dieser Angebotsunterlage) ("Angebotskapitalerhöhung"). 

Spitzenbeträge, d.h. P7-Aktien, die es den jeweiligen P7-Aktionären, die dieses Angebot 

angenommen haben, nicht ermöglichen, eine volle MFE-Angebotsaktie auf der Grundlage 

des Umtauschverhältnisses zu zeichnen, werden nach näherer Maßgabe von Ziffer 13.5 

dieser Angebotsunterlage von den Depotführenden Banken bzw. der Zentralen 

Abwicklungsstelle abgewickelt. Der Erlös aus der Abwicklung von Spitzenbeträge wird 

den jeweiligen P7-Aktionären anteilig gutgeschrieben, wobei darüber hinaus verbleibende 

Aktienteilrechte in Höhe von 0,8 MFE-Angebotsaktien, die rechnerisch nicht mehr zu 

ganzen Aktien zusammenfasst und veräußert werden können, in bar abgegolten werden. 

Unmittelbar vor Abwicklung dieses Angebots wird der MFE-Vorstand auf der Grundlage 

der in Ziffer 6.1 dieser Angebotsunterlage beschriebenen Ermächtigung einen Beschluss 

zur Ausgabe einer Anzahl von MFE-Aktien A an P7-Aktionäre, die dieses Angebot 

annehmen, in dem zur Erfüllung der Lieferverpflichtung erforderlichen Umfang fassen und 

eine entsprechende Ausstellungsurkunde unterzeichnen. Im Rahmen des MFE 

Genehmigten Kapitals kann der MFE-Vorstand bis zu 65.113.370 neue MFE-Aktien A 
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schaffen. Diese Anzahl entspricht der maximalen Anzahl von 65.113.370 MFE-

Angebotsaktien (abgerundet auf die nächste volle MFE-Angebotsaktie), die zur Erfüllung 

der Lieferverpflichtung erforderlich ist. Die MFE-Angebotsaktien entstehen am zweiten 

Bankarbeitstag nach Unterzeichnung der Ausstellungsurkunde durch den MFE-Vorstand 

und werden als elektronische Wertpapiere registriert, geliefert und verwahrt durch Monte 

Titoli S.p.A. ("Monte Titoli"), der Zentralverwahrstelle der Bieterin und in den Konten 

der Teilnehmer von Monte Titoli verbucht.. 

14.3 Finanzierungsbestätigung 

Die UniCredit S.p.A. mit Sitz in Mailand, Italien, ein von der Bieterin unabhängiges 

Wertpapierdienstleistungsunternehmen, hat schriftlich bestätigt, dass die Bieterin die 

notwendigen Maßnahmen getroffen hat, um sicherzustellen, dass ihr die zur vollständigen 

Erfüllung des Angebots benötigten Mittel im Zeitpunkt der Fälligkeit des Anspruchs auf 

die Geldleistung zur Verfügung stehen. Diese Finanzierungsbestätigung gemäß § 13 Abs. 1 

Satz 2 WpÜG ist als Anlage 6 dieser Angebotsunterlage beigefügt. 

15. ERWARTETE AUSWIRKUNGEN EINES ERFOLGREICHEN ANGEBOTS AUF DIE VERMÖGENS-, 

FINANZ- UND ERTRAGSLAGE DER BIETERIN 

Zur Abschätzung der möglichen Auswirkungen der Abwicklung des Angebots auf die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bieterin hat die Bieterin eine vorläufige und 

ungeprüfte Einschätzung der Einzelbilanz vorgenommen, die sich für die Bieterin im Falle 

einer erfolgreichen Abwicklung des Angebots ergeben würde; in Ziffer 15.3 dieser 

Angebotsunterlage findet sich eine entsprechende Darstellung der erwarteten 

Auswirkungen der Abwicklung des Angebots im Sinne von § 11 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 WpÜG 

auf der Grundlage des Einzelbilanzabschlusses der Bieterin zum 31. Dezember 2024 

("Ungeprüfte Erläuternde Finanzinformationen"). 

Abschnitt 5.6 "Ungeprüfte Pro-forma-Finanzinformationen" in der Anlage 9 enthält 

vollständige ungeprüfte Pro-forma-Finanzinformationen, die die möglichen Auswirkungen 

der Abwicklung des Angebots auf der Grundlage der konsolidierten Finanzinformationen 

der Bieterin und von P7 zum Jahresende 31. Dezember 2024 darstellen. Die Bieterin hat 

ungeprüfte Pro-forma-Finanzinformationen erstellt, die aus einer ungeprüften 

konsolidierten pro-forma Bilanz zum 31. Dezember 2024, einer ungeprüften konsolidierten 

pro-forma Gewinn- und Verlustrechnung zum Jahresende 31. Dezember 2024 sowie den 

dazugehörenden pro-forma Erläuterungen bestehen (zusammen "Ungeprüfte Pro-forma-

Finanzinformationen"). Weitere Informationen sowie den methodischen Ansatz und die 

Annahmen für die Erstellung der Ungeprüften Pro-forma-Finanzinformationen finden sich 

in Abschnitt 5.6 in Anlage 9. 
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15.1 Ausgangslage und Annahmen  

Die in dieser Ziffer 15 enthaltenen Angaben, Ansichten und zukunftsbezogenen Aussagen 

im Hinblick auf Ungeprüfte Erläuternde Finanzinformationen sowie die dazugehörenden 

Erläuterungen in Bezug auf die erwarteten Auswirkungen eines erfolgreichen Angebots 

auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bieterin gehen von folgender 

Ausgangslage aus bzw. beruhen insbesondere auf den folgenden Annahmen: 

15.1.1 Ausgangslage 

(a) Die Ungeprüften Erläuternde Finanzinformationen der Bieterin wird in 

Übereinstimmung mit den internationalen Rechnungslegungsstandards, wie sie in 

der Europäischen Union anzuwenden sind (IFRS-EU), und mit Teil 9 von Buch 2 

des Bürgerlichen Gesetzbuches der Niederlande aufgestellt. 

(b) Die Bieterin wurde am 26. November 1987 in Italien unter dem Namen Futura 

Finanziaria S.r.l. gegründet und am 18. September 2021 in eine Aktiengesellschaft 

(naamloze vennootschap) niederländischen Rechts mit Sitz in den Niederlanden 

unter dem Namen "Mediaset N.V." umgewandelt. Die Bieterin fungiert seit ihrer 

Gründung und bis zur Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage als 

Holdinggesellschaft für die MFE-Gruppe, eine multinationale Mediengruppe, die 

hauptsächlich in der TV-Industrie in Italien und Spanien tätig ist. Die letzte zur 

Verfügung stehende geprüfte Bilanz ist die Einzelbilanz der Bieterin zum 31. 

Dezember 2024. Um die Auswirkungen des Angebots auf die Ungeprüften 

Erläuternde Finanzinformationen der Bieterin zu zeigen, wird die geprüfte 

Einzelbilanz der Bieterin zum 31. Dezember 2024 als Grundlage für die 

Ungeprüften Erläuternde Finanzinformationen verwendet. 

(c) Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 bis zur Veröffentlichung der 

Angebotsunterlage hat die Bieterin 316.874 weitere P7-Aktien erworben. 

(d) Die Bieterin hält derzeit unmittelbar 70.216.573 P7-Aktien. 

15.1.2 Annahmen 

(a) Im Folgenden wird angenommen, dass die Bieterin im Rahmen des Angebots alle 

ausgegebenen P7-Aktien, die nicht unmittelbar von ihr selbst gehalten werden, 

erwirbt, d. h. insgesamt 162.783.427 P7-Aktien, zur Angebotsgegenleistung 

bestehend aus EUR 4,48 in bar und 0,4 MFE-Angebotsaktien je P7-Aktie, gegen 

Zahlung eines Gesamtkaufpreises in bar in Höhe von EUR 729.269.755,50 

(162.783.427 P7-Aktien multipliziert mit EUR 4,48, zzgl. des Werts für den 

maximal in bar abzugeltenden verbleibenden Restspitzenbetrag in Höhe von EUR 

2,54 (der Wert der Aktienkomponente von EUR 1,27 multipliziert mit den 
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Aktienteilrechten in Bezug auf zwei P7-Aktien)) und Übertragung von insgesamt 

65.113.370 MFE-Angebotsaktien (162.783.427 P7-Aktien multipliziert mit 0,4 

MFE-Angebotsaktien (abgerundet auf die nächste volle Aktie)). 

(b) Die 65.113.370 MFE-Angebotsaktien werden im Rahmen der 

Angebotskapitalerhöhung mit einem Wert je MFE-Angebotsaktie geschaffen, der 

dem dreimonatigen durchschnittlichen Schlusskurs der MFE-Aktien A an der 

Mailänder Börse Euronext bis zum 25. März 2025 (einschließlich) entspricht (d. h. 

EUR 3,182), sodass der Gesamtwert der Angebotskapitalerhöhung mit 

EUR 207.190.743,34 angesetzt wird. Der Wert der Aktienkomponente beträgt 

daher EUR 1,27 (EUR 3,182 multipliziert mit 0,4 MFE-Angebotsaktien). 

(c) Das Grundkapital der P7 wird bis zum Ablauf der Weiteren Annahmefrist nicht 

erhöht. 

(d) Die Transaktionskosten werden sich nach Schätzungen des Managements der 

Bieterin auf maximal EUR 40.000.000 belaufen. Diese Transaktionskosten in Höhe 

von EUR 40.000.000 werden als die der Bieterin zurechenbaren 

Transaktionskosten angesehen. Die genaue Höhe der Transaktionskosten sowie die 

diesbezügliche bilanzielle Abbildung (einschließlich die Aufteilung in 

aktivierungspflichtige Anschaffungsnebenkosten und sofort abzugsfähigen 

Aufwand) sind derzeit noch nicht bekannt, da sie von der spezifischen Art und 

Beschaffenheit der Kosten abhängen. In den Ungeprüften Erläuternden 

Finanzinformationen werden EUR 10.000.000 der Transaktionskosten gemäß den 

Rechnungslegungsgrundsätzen für den Einzelabschluss der Bieterin zum 31. 

Dezember 2024 aktiviert und nicht als steuerlich abzugsfähig angesehen. Die 

verbleibenden EUR 30.000.000 der Transaktionskosten werden als zusätzliche 

Finanzierungskosten (transaktionsbedingte Kosten) im Zusammenhang mit den 

neuen Kreditzusagen in Verbindung mit der Finanzierung des Angebots 

angenommen. Detaillierte Informationen über die Finanzierung des Angebots sind 

in Ziffer 14 der Angebotsunterlage enthalten. Die zusätzlichen 

Finanzaufwendungen in Höhe von EUR 30.000.000 werden als aktivierte 

Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Amortisationskostenmethode für 

die langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen bilanziert. Diese Kosten werden entsprechend den 

Bestimmungen der neuen Kreditlinien über einen Zeitraum von 5 Jahren amortisiert. 

(e) Das Angebot wird gemäß den Rechnungslegungsgrundsätzen für den 

Einzelabschluss der Bieterin zum 31. Dezember 2024 gemäß IAS 27 zu 

Anschaffungskosten bilanziert. Der Gegenwert für den Erwerb der restlichen 

Anteile wird daher als Wertsteigerung der Beteiligung der Bieterin an P7 bilanziert. 
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(f) Die zur Zahlung der angenommenen Angebotskosten benötigten Mittel (auf 

Grundlage der Barverpflichtung in Höhe von EUR 729.269.755,50 (162.783.427 

P7-Aktien multipliziert mit EUR 4,48, zzgl. des Werts für den maximal in bar 

abzugeltenden verbleibenden Spitzenbetrag in Höhe von EUR 2,54 (der Wert der 

Aktienkomponente von EUR 1,27 multipliziert mit den Aktienteilrechten in Bezug 

auf zwei P7-Aktien)) sowie den Transaktionskosten in Höhe von EUR 40.000.000, 

also insgesamt EUR 769.269.755,50) werden der Bieterin durch neue 

Kreditzusagen in Verbindung mit der Finanzierungsstruktur des Angebots zur 

Verfügung gestellt. Detaillierte Informationen über die Finanzierung des Angebots 

sind in Ziffer 14 dieser Angebotsunterlage enthalten. 

(g) Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage bestehen keine 

wesentlichen gruppeninternen Transaktionen oder sonstigen Beziehungen 

zwischen der Bieterin und P7, die daher bei der Beschreibung der Auswirkungen 

auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bieterin nicht berücksichtigt 

wurden. 

(h) Abgesehen vom beabsichtigten Erwerb der P7-Aktien und den unter Ziffer 14.2 

dieser Angebotsunterlage und in Abschnitt 5.6 in Anlage 9 beschriebenen 

Finanzierungsmaßnahmen sind in den Ungeprüften Erläuternden 

Finanzinformationen keine weiteren Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage der Bieterin berücksichtigt, die sich noch in der Zukunft ergeben 

könnten. 

(i) Abgesehen vom beabsichtigten Erwerb der P7-Aktien und den in Ziffer 14.2 dieser 

Angebotsunterlage und in Abschnitt 5.6 in Anlage 9 beschriebenen 

Finanzierungsmaßnahmen sind in den Ungeprüften Erläuternden 

Finanzinformationen keine weiteren Anpassungen zu erwarten, die sich nachhaltig 

auf die Bieterin auswirken. 

Die Bieterin weist darauf hin, dass sich die Auswirkungen des Erwerbs der P7-Aktien auf 

die zukünftige Finanz- und Ertragslage der Bieterin heute noch nicht genau vorhersagen 

lassen. Dafür gibt es insbesondere folgende Gründe: 

(a) Die endgültige Höhe der Angebotskosten wird erst feststehen, nachdem das 

Angebot vollzogen ist und die endgültige Anzahl der P7-Aktien, für die das 

Angebot angenommen wurde, feststeht. 

(b) Auch die genaue Höhe der Transaktionskosten und deren Aufteilung in 

aktivierungspflichtige Anschaffungsnebenkosten und sofort abzugsfähigen 

Aufwand werden erst nach Vollzug der Transaktion feststehen. 
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15.2 Methodisches Vorgehen und Einschränkungen 

Zur Abschätzung der voraussichtlichen Auswirkungen des Angebots auf die Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Bieterin hat die Bieterin eine vorläufige und ungeprüfte 

Einschätzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bieterin in Bezug auf die 

Ungeprüften Erläuternden Finanzinformationen vorgenommen, die sich im Falle der 

Abwicklung des Angebots nach den internationalen Rechnungslegungsstandards, wie sie 

in der Europäischen Union übernommen wurden (IFRS-EU), und nach Teil 9 von Buch 2 

des Bürgerlichen Gesetzbuches der Niederlande ergeben würde. 

Im Folgenden wird auf der Grundlage der in Ziffer 15.1 dieser Angebotsunterlage 

dargelegten Ausgangslage und Annahmen die erwarteten Auswirkungen des Vollzugs des 

Angebots auf der Grundlage der zusammengefassten Einzelbilanz der Bieterin zum 31. 

Dezember 2024 dargestellt. Die erwarteten Auswirkungen auf die Ergebnisse der Bieterin 

werden anhand der für die Zukunft erwarteten Ergebnisse beschrieben. 

15.3 Auswirkungen auf den Einzelabschluss der Bieterin 

15.3.1 Vermögens- und Finanzlage 

Vorbehaltlich der in den Ziffern 15.1 und 15.2 dieser Angebotsunterlage dargelegten 

Annahmen und Einschränkungen und auf Grundlage ihrer derzeitigen Bewertung erwartet 

die Bieterin, dass der Vollzug des Angebots die folgenden Auswirkungen auf ihre 

Ungeprüften Erläuternde Finanzinformationen zum 31. Dezember 2024 haben würde 

(vereinfacht und ungeprüft): 
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in TEUR (gerundet)  

Bieterin zum 

31. Dezember 

2024 

Veränderu

ngen durch 

Aktienerw

erbe nach 

dem 31. 

Dezember 

2024 

Bieterin zum 

31. Dezember 

2024 

(angepasst für 

nachfolgende 

Aktienerwerb

e) 

Veränderun

gen durch 

Fremdkapit

alfinanzieru

ng 

Nach 

Fremdkapit

alfinanzieru

ng 

Rechnerische 

Veränderung 

durch 

Abwicklung 

des Angebots 

Nach 

Abwicklung 

des 

Angebots 

AKTIVA         

Investitionen ............   2.768.356 1.802 2.770.158 0 2.770.158 946.460 3.716.618 

Liquide Mittel ..........   

99.973  

- 1.802 

 

98.171 769.270 

 

867.441 - 769.270 

 

98.171 

Sonstiges ..................   341.905 0 341.905 0 341.905 0 341.905 

Bilanzsumme ..........   3.210.234 0 3.210.234 769.270 3.979.504 177.191 4.156.694 

         

PASSIVA          

Grundkapital ............   161.677 0 161.677 0 161.677 3.907 165.584 

Kapitalrücklage……  1.646.332 0 1.646.332 0 1.646.332 203.284 1.849.616 

Eigenkapital ...........   1.808.009 0 1.808.009 0 1.808.009 207.191 2.015.200 

Verbindlichkeiten ....   1.402.225 0 1.402.225 769.270 2.171.495 - 30.000 2.141.495 

Bilanzsumme ..........   

 

3.210.234 

 

0 

 

3.210.234 769.270 

 

3.979.504 177.191 

 

4.156.694 

 

(a) Die Investitionen werden von TEUR 2.768.356 zum 31. Dezember 2024 um 

TEUR 948.262 auf TEUR 3.716.618 steigen, wobei zu berücksichtigen ist, dass die 

Transaktionskosten in Höhe von TEUR 10.000 als vollständig kapitalisiert 

angenommen werden (bewertet zu Anschaffungskosten im Einzelabschluss der 

Bieterin) und die Position der Investitionen entsprechend erhöhen werden. 

(b) Die liquiden Mittel werden sich durch die Zahlung der Gegenleistung für die 

Aktienerwerbe nach dem 31. Dezember 2024 um TEUR 1.802 verringern; ohne 

diese Position würden sich die liquiden Mittel nicht verändern, da die 

Angebotskosten vollständig aus neuen Kreditverpflichtungen finanziert werden, 

d. h. die liquiden Mittel werden sich zunächst von TEUR 98.171 (zum 31. 

Dezember 2024 und angepasst für nachfolgende Aktienerwerbe)  um 

TEUR 769.270 auf TEUR 867.441 erhöhen. Durch die Abwicklung des Angebots 

und die Zahlung der Angebotskosten werden die liquiden Mittel dann von 

TEUR 867.441 um TEUR 769.270 auf TEUR 98.171 verringert. 

(c) Im Rahmen der Angebotskapitalerhöhung wird die Bieterin 65.113.370 neue MFE-

Aktien A mit einem Nennwert von EUR 0,06 je MFE-Aktie A ausgeben. Der 

Nennwert des Grundkapitals erhöht sich daher von TEUR 161.677 um TEUR 3.907 

(65.113.370 neue MFE-Aktien A multipliziert mit EUR 0,06) auf TEUR 165.584. 

(d) Der Betrag, um den der Wert der Aktienkomponente für die erworbenen P7-Aktien 

(TEUR 207.191) den Gesamtnennwert der MFE-Angebotsaktien (TEUR 3.907) 
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übersteigt, beträgt TEUR 203.284 und wird der Kapitalrücklage der Bieterin 

zugewiesen. Die Kapitalrücklage erhöht sich somit von TEUR 1.646.332 um TEUR 

203.284 auf TEUR 1.849.616. 

(e) Infolge der Fremdfinanzierung werden sich die Verbindlichkeiten voraussichtlich 

von TEUR 1.402.225 um TEUR 739.270 auf TEUR 2.141.495 erhöhen. 

15.3.2 Ertragslage 

Die künftige Ertragslage der Bieterin wird voraussichtlich durch folgende Faktoren 

beeinflusst: Nach der Abwicklung des Angebots werden die künftigen Erträge der Bieterin 

aus Erträgen aus ihren Beteiligungen an der P7 sowie aus den Erträgen des übrigen liquiden 

Kapitalvermögens bestehen. Die Höhe der künftigen Erträge ist ungewiss.  

Die P7 hat am 27. April 2023 ihre Dividendenpolitik angepasst und wird bei der Festlegung 

der an die Aktionäre zu leistenden Ausschüttungen insbesondere auf eine angemessene 

Höhe der Verschuldung der Gruppe achten. Für die Geschäftsjahre 2023 und 2022 zahlte 

die P7 eine Dividende in Höhe von EUR 0,05 je dividendenberechtigter P7-Aktie (2021: 

EUR 0,80 EUR, 2020: EUR 0,49) und Vorstand und Aufsichtsrat der P7 schlagen auch für 

das Geschäftsjahr 2024 eine Dividendenausschüttung in Höhe von EUR 0,05 je 

dividendenberechtigter P7-Aktie vor. Auf der Grundlage der Erwartung, dass dies der 

Höhe der Dividende in zukünftigen Geschäftsjahren entspricht, erwartet die Bieterin, dass 

sich die künftigen Erträge aus ihrer Beteiligung an der P7, vorausgesetzt, es kommt zu der 

angenommenen vollständigen Übernahme der P7-Aktien, unter sonst gleichen 

Bedingungen auf ca. EUR 11.650.000 p.a. belaufen. Es ist jedoch nicht mit Sicherheit 

vorherzusagen, ob in zukünftigen Geschäftsjahren weiterhin eine Dividende ausgeschüttet 

wird, und falls dies der Fall sein sollte, in welcher Höhe. Wie in Ziffer 9.1 dieser 

Angebotsunterlage beschrieben, beabsichtigt die Bieterin nicht, eine Änderung der 

aktuellen Dividendenpolitik vorzuschlagen, die den Investitionsbedürfnissen von P7 und 

der Refinanzierung der bestehenden Kreditfazilitäten bei Fälligkeit entspricht. 

Die künftigen Aufwendungen der Bieterin werden sich aufgrund von Zinszahlungen auf 

die mit der Finanzierungsstruktur des Angebots zusammenhängenden neuen 

Kreditverpflichtungen voraussichtlich erhöhen. In den ersten 12 Monaten werden 

Zinszahlungen auf die Fremdfinanzierung in Höhe von ungefähr EUR 35.000.000 

zuzüglich EUR 6.000.000 amortisierter Kosten der einmaligen Finanzaufwendungen  

erwartet. 
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16. HINWEISE FÜR P7-AKTIONÄRE, DIE DAS ANGEBOT NICHT ANNEHMEN 

P7-Aktionäre, die beabsichtigen, das Angebot nicht anzunehmen, sollten Folgendes 

berücksichtigen: 

(a) Der gegenwärtige Börsenkurs der P7-Aktie reflektiert den Umstand, dass die 

Bieterin am 26. März 2025 ihre Entscheidung zur Abgabe des vorliegenden 

Angebots veröffentlicht hat. Es ist ungewiss, ob sich der Börsenkurs der P7-Aktie 

nach Abwicklung des Angebots weiterhin auf dem derzeitigen Niveau bewegen 

oder darüber oder darunter liegen wird oder ob er wieder auf ein ähnliches Niveau 

wie das vor dem 26. März 2025 beobachtete Niveau zurückkehren wird. 

(b) Die Abwicklung des Angebots kann je nach Annahmequote zu einer Verringerung 

des Streubesitzes der ausgegebenen P7-Aktien führen. In diesem Fall wäre nach 

vernünftigem Ermessen zu erwarten, dass sich Angebot und Nachfrage in Bezug 

auf die P7-Aktien nach der Abwicklung des Angebots gegenüber heute proportional 

verringern werden und somit die Liquidität der P7-Aktie entsprechend sinkt. Es ist 

deshalb möglich, dass in diesem Fall Kauf- und Verkaufsorder im Hinblick auf P7-

Aktien nicht oder nicht zeitgerecht ausgeführt werden können. Darüber hinaus 

könnte die mögliche Einschränkung der Liquidität der P7-Aktien dazu führen, dass 

es in der Zukunft bei der P7-Aktie zu wesentlich stärkeren Kursschwankungen 

kommt. 

(c) Die P7-Aktien sind derzeit u. a. in dem von der Deutschen Börse berechneten 

SDAX enthalten. Der Vollzug des Übernahmeangebots und insbesondere die 

Verringerung des Streubesitzes der P7-Aktien können je nach Annahmequote dazu 

führen, dass die P7 nicht länger die Kriterien erfüllt, die bestimmte Indexanbieter 

für den Verbleib der P7-Aktie in dem entsprechenden Index, darunter der SDAX, 

aufgestellt haben. Dies kann zu einem Ausschluss der P7-Aktien aus einem oder 

mehreren Indizes führen und unter anderem die erwartbare Folge haben, dass Fonds 

und institutionelle Anleger, die den entsprechenden Index in ihrem Portfolio 

nachbilden, sich von P7-Aktien trennen und künftig keine weiteren P7-Aktien 

erwerben werden. Ein hierdurch erhöhtes Angebot an P7-Aktien zusammen mit 

einer geringeren Nachfrage nach P7-Aktien kann den Börsenkurs der P7-Aktien 

nachteilig beeinflussen. 

(d) Die Bieterin wird (bzw. die Bieter-Kontrollerwerber werden) nach Abwicklung des 

Übernahmeangebots und abhängig von der Annahmequote ggf. über die 

Stimmenmehrheit in der Hauptversammlung der P7 verfügen und könnte(n) in 

diesem Fall, abhängig von der Annahmequote, auch die notwendige 

Stimmrechtsmehrheit haben, um alle wichtigen gesellschaftsrechtlichen 

Strukturmaßnahmen in der Hauptversammlung der P7 durchsetzen zu können (zur 
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Absicht der Bieterin siehe vorstehend Ziffer 9.6 dieser Angebotsunterlage). Dazu 

gehören z. B. Satzungsänderungen, Kapitalerhöhungen und, sofern die 

Mehrheitserfordernisse nach deutschem Recht und der Satzung erfüllt sind, auch 

der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei Kapitalmaßnahmen sowie 

Umwandlungen, Verschmelzungen und die Auflösung der Gesellschaft. Nur bei 

einigen der genannten Maßnahmen bestünde nach deutschem Recht eine Pflicht, 

den Minderheitsaktionären auf der Grundlage einer Unternehmensbewertung der 

P7 ein Angebot zum Erwerb ihrer P7-Aktien gegen angemessene Abfindung zu 

unterbreiten oder einen sonstigen Ausgleich zu gewähren. Da eine solche 

Unternehmensbewertung auf die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der 

Hauptversammlung der P7 über die jeweilige Maßnahme bestehenden Verhältnisse 

abstellen müsste, könnte ein derartiges Abfindungsangebot wertmäßig der 

Angebotsgegenleistung entsprechen, aber auch höher oder niedriger ausfallen.  

(e) Nach der Abwicklung des Übernahmeangebots könnte die Bieterin in Abhängigkeit 

von der Annahmequote einen Widerruf der Zulassung der P7-Aktien zum Handel 

im regulierten Markt in Übereinstimmung mit den Vorschriften des WpÜG und des 

BörsG herbeiführen (zur Absicht der Bieterin siehe vorstehend Ziffer 9.6.1 dieser 

Angebotsunterlage). Im Falle eines Delistings müsste allen P7-Aktionären ein 

Delisting-Erwerbsangebot (nach dem WpÜG in Verbindung mit dem BörsG) für 

den Erwerb der von ihnen gehaltenen P7-Aktien gegen Gewährung einer 

angemessenen Gegenleistung vor Wirksamwerden des Delistings unterbreitet 

werden. Die Höhe der angemessenen Gegenleistung könnte der 

Angebotsgegenleistung entsprechen, aber auch höher oder – unter bestimmten 

zeitlichen Voraussetzungen – niedriger sein. Außerdem könnten die P7-Aktien 

auch aus einem oder mehreren Indizes (auch dem SDAX) ausgeschlossen werden, 

was zu den in Ziffer 16(c) dieser Angebotsunterlage genannten Folgen führen 

könnte. Darüber hinaus werden bestimmte gesetzliche Vorschriften, insbesondere 

die des WpÜG sowie Transparenz- und Berichtspflichten, einschließlich der 

Pflichten im Zusammenhang mit der Quartalsfinanzberichterstattung und 

Beteiligungstransparenz, nicht länger für die P7 gelten. Unter anderem sind die 

Pflichten zur Erstellung, Veröffentlichung und Übersendung von Jahres- und 

Halbjahresfinanzberichten gemäß §§ 114 ff. WpHG sowie die Vorschriften für die 

Prüfung von Jahresabschlüssen gemäß §§ 106 ff. WpHG nach erfolgtem Delisting 

nicht mehr anwendbar. 

(f) Es könnte eine Übertragung der P7-Aktien der Minderheitsaktionäre auf die 

Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung verlangt 

werden (Squeeze-out), wenn der Hauptaktionär unmittelbar oder mittelbar die 

hierfür erforderliche Anzahl an P7-Aktien hält (siehe vorstehend Ziffer 9.6.2 dieser 

Angebotsunterlage auch hinsichtlich der Absicht der Bieterin). Die Höhe der 
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Barabfindung würde auf der Grundlage der im Zeitpunkt der entsprechenden 

Beschlussfassung der Hauptversammlung der P7 bestehenden Umstände ermittelt 

werden.  Der Betrag der Barabfindung könnte der Angebotsgegenleistung 

entsprechen, aber auch höher oder niedriger sein. 

(g) P7-Aktionären steht für den Fall, dass die Summe der von der Bieterin gehaltenen 

P7-Aktien nach Abschluss des Angebots mindestens 95 % der ausstehenden P7-

Aktien beträgt, nach § 39c WpÜG ein Andienungsrecht für die von ihnen 

gehaltenen P7-Aktien zu, welches innerhalb von drei Monaten nach der 

Veröffentlichung des Erreichens der erforderlichen Beteiligungshöhe gemäß § 23 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 WpÜG anzunehmen ist. Dieses Andienungsrecht gilt für 

sämtliche dann ausstehenden P7-Aktien. Die Bieterin wird das etwaige Erreichen 

der für einen Antrag nach § 39a WpÜG erforderlichen Schwelle von 95 % der P7-

Aktien unverzüglich nach Erreichen dieser Schwelle gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 4 WpÜG im Bundesanzeiger und im Internet unter 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-

ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/ veröffentlichen.  

17. RÜCKTRITTSRECHTE 

17.1 Rücktrittsrecht bei Änderung des Angebots sowie bei Abgabe eines Konkurrierenden 

Angebots 

Nach dem WpÜG bestehen nur folgende Rücktrittsrechte für P7-Aktionäre, die das 

Angebot angenommen haben: 

(a) Im Falle einer Änderung des Angebots gemäß § 21 Abs. 1 WpÜG können P7-

Aktionäre von den durch die Annahme des Angebots geschlossenen Verträgen bis 

zum Ablauf der Annahmefrist gemäß § 21 Abs. 4 WpÜG zurücktreten, wenn und 

soweit sie das Angebot vor Veröffentlichung der Angebotsänderung angenommen 

haben. Dies gilt auch, falls das geänderte Angebot gegen Rechtsvorschriften 

verstößt. 

(b) Im Falle eines Konkurrierenden Angebots gemäß § 22 Abs. 1 WpÜG können P7-

Aktionäre von den durch die Annahme des Angebots geschlossenen Verträgen bis 

zum Ablauf der Annahmefrist gemäß § 22 Abs. 3 WpÜG zurücktreten, wenn und 

soweit sie das Angebot vor Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das 

Konkurrierende Angebot angenommen haben. Dies gilt auch, falls das 

Konkurrierende Angebot geändert oder untersagt wird oder gegen 

Rechtsvorschriften verstößt. 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
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17.2 Ausübung des Rücktrittsrechts hinsichtlich der P7-Aktien 

P7-Aktionäre können ihr Rücktrittsrecht hinsichtlich der P7-Aktien gemäß vorstehender 

Ziffer 17.1 nur dadurch ausüben, dass sie vor Ablauf der Annahmefrist: 

(a) den Rücktritt für eine zu spezifizierende Anzahl von Zum Verkauf Eingereichten 

P7-Aktien in Textform oder elektronisch gegenüber ihrer Depotführenden Bank 

erklären, wobei für den Fall, dass keine Anzahl spezifiziert ist, der Rücktritt für 

sämtliche von dem betreffenden P7-Aktionär Zum Verkauf Eingereichten P7-

Aktien als erklärt gilt; und 

(b) ihre Depotführende Bank anweisen, die Rückbuchung einer Anzahl von in ihrem 

Depotkonto befindlichen Zum Verkauf Eingereichten P7-Aktien, für die der 

Rücktritt erklärt wurde, unverzüglich in die ISIN DE000PSM7770 bei der 

Clearstream Banking AG vorzunehmen. 

Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung in Textform oder elektronisch gegenüber der 

Depotführenden Bank des zurücktretenden P7-Aktionärs innerhalb der Annahmefrist und 

durch Rückbuchung der Zum Verkauf Eingereichten P7-Aktien, für die der Rücktritt 

erklärt wird, durch die Depotführende Bank in die ISIN DE000PSM7770 bei der 

Clearstream Banking AG. Die Depotführende Bank ist gehalten, unverzüglich nach Erhalt 

der Erklärung des Rücktritts die Rückbuchung der Zum Verkauf Eingereichten P7-Aktien, 

für die der Rücktritt erklärt wird, in die ursprüngliche ISIN DE000PSM7770 bei der 

Clearstream Banking AG zu veranlassen. Unverzüglich nach erfolgter Rückbuchung 

können die P7-Aktien wieder unter der ISIN DE000PSM7770 gehandelt werden.  

Die Rückbuchung der P7-Aktien gilt als fristgerecht erfolgt, wenn diese spätestens bis 

18:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) am zweiten Bankarbeitstag nach dem Ende der 

Annahmefrist bewirkt wird. 

Der Rücktritt von der Annahme des Angebots ist unwiderruflich. Zum Verkauf 

Eingereichte P7-Aktien, für die das Rücktrittsrecht ausgeübt wurde, gelten nach dem 

Rücktritt als nicht im Rahmen des Angebots angedient. Allerdings können P7-Aktionäre, 

die ihre Aktien im Rahmen des Angebots andienen und die ihr Rücktrittsrecht ausgeübt 

haben, das Angebot vor Ablauf der Weiteren Annahmefrist, wie in dieser 

Angebotsunterlage beschrieben, erneut annehmen. 
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18. GELDLEISTUNGEN ODER ANDERE GELDWERTE VORTEILE, DIE MITGLIEDERN DES 

VORSTANDS ODER DES AUFSICHTSRATS DER P7 GEWÄHRT ODER IN AUSSICHT GESTELLT 

WURDEN, UND MÖGLICHE INTERESSENKONFLIKTE 

Den Mitgliedern des Vorstands der P7 und den Mitgliedern des Aufsichtsrats der P7 sind 

weder von der Bieterin noch von einer mit ihr gemeinsam handelnden Person im Sinne des 

§ 2 Abs. 5 WpÜG Geldleistungen oder geldwerte Vorteile im Zusammenhang mit dem 

Angebot gewährt oder in Aussicht gestellt worden. Davon ausgenommen ist die 

Gewährung der Angebotsgegenleistung an die Mitglieder des Vorstands der P7 bzw. an die 

Mitglieder des Aufsichtsrats der P7 für etwaige von ihnen gehaltene P7-Aktien, die diese 

Mitglieder in das Angebot einreichen. 

19. STEUERN 

Die Bieterin empfiehlt den P7-Aktionären, vor Annahme dieses Angebots eine steuerliche 

Beratung zu den steuerlichen Folgen der Annahme dieses Angebots, einschließlich 

betreffend die möglicherweise unterschiedliche steuerliche Behandlung von Erlösen aus 

Zahlungen im Rahmen des Angebots und aus der Zahlung von Dividenden, einzuholen, 

welche ihre persönlichen Verhältnisse berücksichtigt.  

20. VERÖFFENTLICHUNGEN 

Gemäß § 14 Abs. 3 WpÜG wurde diese Angebotsunterlage am 8. Mai 2025 veröffentlicht 

durch (i) Bekanntgabe im Internet unter 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-

ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/ und (ii) Bereithaltung 

von Exemplaren dieser Angebotsunterlage zur kostenlosen Ausgabe bei der BNP Paribas 

S.A., Niederlassung Deutschland, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, 

Deutschland (Anfragen per E-Mail an frankfurt.gct.operations@bnpparibas.com unter 

Angabe einer vollständigen Versandadresse oder E-Mail-Adresse). Die Bekanntmachung 

über die Bereithaltung von Exemplaren dieser Angebotsunterlage zur kostenlosen Ausgabe 

in Deutschland und die Internetadresse, unter welcher die Veröffentlichung der 

Angebotsunterlage erfolgt, wurden am 8. Mai 2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Darüber hinaus hat die Bieterin eine unverbindliche englische Übersetzung der 

Angebotsunterlage, die von der BaFin nicht geprüft wurde, unter der vorgenannten 

Internetadresse eingestellt.  

Alle nach dem WpÜG erforderlichen Veröffentlichungen und Bekanntmachungen im 

Zusammenhang mit diesem Angebot werden im Internet (auf Deutsch und in englischer 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
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Übersetzung) unter https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-

offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/ und, 

soweit gemäß WpÜG erforderlich, im Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Die Bieterin wird etwaige Mitteilungen nach § 23 Abs. 1 WpÜG wie folgt veröffentlichen: 

(a) wöchentlich nach Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage (§ 23 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 WpÜG), 

(b) täglich während der letzten Woche vor Ablauf der Annahmefrist (§ 23 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 1 WpÜG), 

(c) unverzüglich nach Ablauf der Annahmefrist (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpÜG), 

(d) unverzüglich nach Ablauf der Weiteren Annahmefrist (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 

WpÜG) und 

(e) unverzüglich nach Erreichen der für einen Ausschluss der übrigen Aktionäre nach 

§ 39a Abs. 1 und 2 WpÜG erforderlichen Beteiligungshöhe (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

4 WpÜG). 

Veröffentlichungen der Bieterin gemäß § 23 Abs. 1 und 2 WpÜG und alle nach dem WpÜG 

erforderlichen weiteren Veröffentlichungen und Bekanntmachungen im Zusammenhang 

mit dem Angebot werden auf Deutsch und in englischer Übersetzung im Internet unter 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-

ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/ veröffentlicht. Ferner 

werden Mitteilungen und Bekanntmachungen in deutscher Sprache im Bundesanzeiger 

veröffentlicht. 

21. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND 

Dieses Angebot und die Verträge, die infolge der Annahme dieses Angebots zustande 

kommen, unterliegen deutschem Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus oder 

im Zusammenhang mit diesem Angebot (sowie jedem Vertrag, der infolge der Annahme 

dieses Angebots zustande kommt) entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist, soweit gesetzlich 

zulässig, Frankfurt am Main, Deutschland.  

22. ERKLÄRUNG DER ÜBERNAHME DER VERANTWORTUNG 

Die MFE-MEDIAFOREUROPE N.V., mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, übernimmt 

die Verantwortung für den Inhalt dieser Angebotsunterlage gemäß § 11 Abs. 3 WpÜG und 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
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erklärt, dass ihres Wissens die in dieser Angebotsunterlage gemachten Angaben richtig und 

keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind. 

Cologno Monzese, Italien, 8. Mai 2025 

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 

 

Marco Giordani 

Director   
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Anlage 1 

 

Aktionärsstruktur der Bieterin 
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Anlage 2 

 

Bieter-Kontrollerwerber 

 

Name der Person/Firma der Gesellschaft Land Geschäftsanschrift/ 

Sitz 

Marina Berlusconi Italien Paleocapa n. 3, 20123 

Milan, Italien 

Pier Silvio Berlusconi Italien Viale Europa n. 48, 

20093 Cologno 

Monzese, Italien 

Holding Italiana Prima S.p.A. Italien Segrate 

Holding Italiana Seconda S.p.A. Italien Segrate 

Holding Italiana Terza S.p.A. Italien Segrate 

Holding Italiana Ottava S.p.A. Italien Segrate 

Holding Italiana Quarta S.p.A. * Italien Segrate 

Holding Italiana Quinta S.p.A. * Italien Segrate 

Finanziaria d’investimento Fininvest S.p.A. Italien Rom 

 

* Holding Italiana Quarta S.p.A. und Holding Italiana Quinta S.p.A. kontrollieren die Finanziaria 

d'investimento Fininvest S.p.A. nur gemeinsam mit Holding Italiana Prima S.p.A., Holding 

Italiana Seconda S.p.A., Holding Italiana Terza S.p.A. und Holding Italiana Ottava S.p.A. im 

Wege einer Mehrmütterherrschaft. 
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Anlage 3 

 

Weitere mit der Bieterin gemeinsam handelnde Personen im Sinne von 

§ 2 Abs. 5 Satz 3 WpÜG 

 

Firma der Gesellschaft Land Sitz 

A.C. MONZA S.P.A. Italien Monza 

A.L.I. Agenzia Libraria International S.r.l. Italien Cornaredo 

AdKaora S.r.l. Italien Mailand 

Adtech Ventures S.p.A.  Italien Mailand 

Advertisement 4 Adventure, SLU Spanien Madrid 

ALBA SERVIZI AEROTRASPORTI S.P.A. Italien Mailand 

Aninpro Creative SL Spanien Madrid 

ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. Italien Mailand 

Attica Publications S.A. Griechenland Athen 

Avataria Producciones SL Spanien Madrid 

Be a Iguana S.L.U. Spanien Madrid 

Be a Tiger S.L.U Spanien Madrid 

Beintoo S.p.A.  Italien Mailand 

Boing SpA Italien Mailand 

Bookrepublic Webnovels S.r.l. Italien Mailand 

BRIANZADUE S.R.L. Italien Mailand 

Chelsea Green Publishing Company US Vereinigte Staaten Chelsea 

Conecta 5 Telecinco S.A.U. Spanien Madrid 

Consorzio Edicola Italiana Italien Mailand 

Consuledit S.c.a.r.l. (in Liquidation) Italien Mailand 

COSTA TURCHESE S.P.A. Italien Mailand 

D Scuola S.p.A. Italien Mailand 

De Agostini Libri S.r.l. Italien Novara 

Digitalia '08 S.r.l.  Italien Mailand 

Direct Channel S.p.A. Italien Mailand 

DOLCEDRAGO S.P.A. Italien Mailand 

Dr Podcast Audio Factory Limited Vereinigtes 

Königreich 

London 

Edizioni EL S.r.l.  Italien Trieste 

Edizioni Star Comics S.r.l. Italien Perugia 

El Desmarque Portal Deportvo SL Spanien Sevilla 
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Electa S.p.A. Italien Mailand 

Elettronica Industriale S.p.A. Italien Rom 

Engage 2021 SLU Spanien Madrid 

ESSEBI REAL ESTATE S.R.L. Italien Mailand 

Fascino Produzione Gestione Teatro S.r.l. Italien Rom 

FININVEST RES S.P.A. Italien Mailand 

FORZA 5 SOCIETA’ SEMPLICE Italien Mailand 

Giulio Einaudi Editore S.p.A. Italien Turin 

Grafiche Bovini S.r.l. Italien Perugia 

Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicaciòn 

SAU  
Italien Mailand 

Grupo Editorial Tele 5 S.A.U. Spanien Madrid 

Hej! S.r.l. Italien Mailand 

Il Castello S.r.l. Italien Cornaredo 

IL TEATRO MANZONI S.P.A. Italien Mailand 

IMMOBILIARE DUEVILLE S.R.L. Italien Mailand 

Immobiliare Editori Giornali S.r.l. Italien Mailand 

IMMOBILIARE IDRA S.P.A. Italien Mailand 

IMMOBILIARE LEONARDO S.R.L. Italien Mailand 

IMMOBILIARE MILANODUE S.R.L. Italien Mailand 

IMMOBILIARE SAN SEBASTIANO S.P.A. Italien Mailand 

ISIM S.P.A. Italien Mailand 

Libromania S.r.l. Italien Mailand 

Mediacinco Cartera S.L. Spanien Madrid 

Mediamond S.p.A. Italien Mailand 

Mediaset S.p.A. Italien Mailand 

Medset Film S.a.s. Italien Rom 

Medusa Film S.p.A. Italien Lissone (MB) 

Megamedia Television S.L. Spanien Madrid 

MFE Advertising S.p.A.  Italien Mailand 

Mondadori Education S.p.A. Italien Mailand 

Mondadori Seec Advertising Co. Ltd China Peking 

Mondadori Libri S.p.A. Italien Mailand 

Mondadori Media S.p.A. Italien Mailand 

Mondadori Retail S.p.A. Italien Mailand 

Mondadori Scienza S.p.A. Italien Mailand 

Mondadori Scuola S.p.A. Italien Mailand 

Mondadori Seec (Beijing) Advertising Co. Ltd China Peking 
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Monradio S.r.l. Italien Mailand 

Netsonic S.L Spanien Barcelona 

Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia S.r.l. Italien Mailand 

Produccion y Distribucio de Contenidos Audiovisuales 

Mediterraneo SLU 
Spanien Madrid 

Publiespaña S.A.U Spanien Madrid 

Publieurope Ltd. Vereinigtes 

Königreich 

London 

Publieurope SAS Frankreich Paris 

Publimedia Gestion S.A.U. Spanien Madrid 

Publitalia '80 S.p.A. Italien Mailand 

R.T.I. S.p.A. Frankreich Paris 

Radical Change Contents S.L. Spanien Madrid 

Radio Aut S.r.l. Italien Mailand 

Radio Mediaset S.p.A. France Paris 

Radio Studio 105 S.p.A. Italien Assisi (PG) 

Radio Subasio S.r.l. Italien Mailand 

Rizzoli Bookstore Inc. Vereinigte Staaten New York 

Rizzoli Education S.p.A. Italien Mailand 

Rizzoli International Publications Inc. Vereinigte Staaten New York 

RMC Italia S.p.A. Italien Assisi (PG) 

SE Studio Editoriale S.r.l. Italien Mailand 

Star Shop Distribuzione S.r.l. Italien Perugia 

Social 15D 2021 SLU Spanien Madrid 

Social Halo 2021 SLU Spanien Madrid 

Supersport Television S.L. Spanien Madrid 

Telecinco Cinema S.A.U. Spanien Madrid 

TREFINANCE SA (in Liquidation) Großherzogtum 

Luxemburg 

Luxemburg 

Videowall S.r.l. Italien Mailand 

Virgin Radio Italy S.p.A. Italien Mailand 
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Anlage 4 

 

Markterwerbe der 

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V., Amsterdam, Niederlande 

 

a) Erwerbe im Sechsmonatszeitraum vor dem 26. März 2025 (Datum der Veröffentlichung 

der Entscheidung zur Abgabe dieses Angebots gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 WpÜG) 

 

Datum Anzahl Aktien (gesamt) Maximaler Preis 

je P7-Aktie in EUR 

30. September 2024 5.000 5,84 

21. Oktober 2024 4.700 6,12 

 

b) Erwerbe im Sechsmonatszeitraum vor dem 8. Mai 2025 (Datum der Veröffentlichung 

dieser Angebotsunterlage) 

 

Datum Anzahl Aktien (gesamt) Maximaler Preis 

je P7-Aktie in EUR 

10. April 2025 220.905 5,715 

11. April 2025 95.099 5,73 

14. April 2025 870 5,73 
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Anlage 5 

 

Mit der ProSiebenSat.1 Media SE gemeinsam handelnde Personen i.S.v. § 2 Abs. 5 WpÜG 

 

Firma der Gesellschaft Land Sitz 

7.1 Tech Hub, Unipessoal Lda. Portugal Porto 

8383 Productions, LLC Vereinigte Staaten Beverly Hills 

Addressable TV Initiative GmbH Deutschland Frankfurt am Main 

AdTech S8 GmbH  Deutschland Unterföhring 

Alpina Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & 

Co. Objekt Unterföhring KG 
Deutschland Mainz 

Arktis Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH Deutschland Mainz 

ATV Privat TV GmbH Österreich Wien 

ATV Privat TV GmbH & Co KG Österreich Wien 

be Around GmbH Deutschland Berlin 

be Around Holding GmbH Deutschland Berlin 

CamperDays GmbH Deutschland Köln 

CamperDays Technology, S.L Spanien Alicante 

Cheerio Entertainment GmbH Deutschland Köln 

Collected Labs LLC Vereinigte Staaten Wilmington 

CPL Good Vibrations Limited Vereinigtes 

Königreich 

London 

CPL Productions Limited Vereinigtes 

Königreich 

London 

CPL RB Limited Vereinigtes 

Königreich 

London 

CPL Tiny Beast Limited Vereinigtes 

Königreich 

London 

d-force GmbH Deutschland Freiburg im Breisgau 

Digital Air LLC Vereinigte Staaten Beverly Hills 

Digital Atoms, LLC Vereinigte Staaten Beverly Hills 

Digital Bytes, LLC Vereinigte Staaten Beverly Hills 

Digital Cacophony, LLC Vereinigte Staaten Beverly Hills 

Digital Diffusion, LLC Vereinigte Staaten Beverly Hills 

Digital Echo, LLC Vereinigte Staaten Beverly Hills 

Digital Fire LLC Vereinigte Staaten Beverly Hills 

eHarmony Australia Pty Limited Australien Sydney 
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Firma der Gesellschaft Land Sitz 

eHarmony UK Limited Vereinigtes 

Königreich 

London 

eHarmony, Inc. Vereinigte Staaten Wilmington 

Endor (Vienna 3) Limited Vereinigtes 

Königreich 

London 

Endor (Vienna 4) Limited Vereinigtes 

Königreich 

London 

Endor Productions Limited Vereinigtes 

Königreich 

London 

esome advertising technologies d.o.o. Beograd Serbien Belgrad 

esome advertising technologies GmbH Deutschland Hamburg 

Fabrik Entertainment, LLC Vereinigte Staaten Wilmington 

Fem Media GmbH Deutschland Unterföhring 

Flaconi Gesellschaftertreuhand GmbH Deutschland Berlin 

Flaconi GmbH Deutschland Berlin 

Flaconi Logistik GmbH & Co. KG Deutschland Berlin 

FLOYT Mobility GmbH Deutschland Köln 

FLOYT Technology S.L Spanien Alicante 

Fourteenth Hour Productions, LLC Vereinigte Staaten Beverly Hills 

Glomex GmbH Deutschland Unterföhring 

Glomex TOV Ukraine Kiew 

Grizzly GmbH Deutschland München 

GROWLR, LLC Vereinigte Staaten Olympia 

HI5 Inc. Vereinigte Staaten Wilmington 

Ifwe Inc. Vereinigte Staaten Wilmington 

Jochen Schweizer GmbH Deutschland München 

Jochen Schweizer mydays Holding GmbH Deutschland München 

Joyn GmbH Deutschland München 

JSMD Event GmbH Deutschland München 

July August Communications and Productions Ltd. Israel Tel Aviv 

Just Friends Productions GmbH Deutschland Köln 

Kairion GmbH Deutschland Frankfurt am Main 

LHB Limited Vereinigtes 

Königreich 

London 

Marketplace GmbH Deutschland Berlin 

marktguru Deutschland GmbH Deutschland München 

Marktguru LLC Armenien Jerewan 

MMP Event GmbH Deutschland Köln 
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Firma der Gesellschaft Land Sitz 

mydays GmbH Deutschland München 

NCG - NUCOM GROUP SE Deutschland Unterföhring 

NCG Commerce GmbH Deutschland Unterföhring 

Nit Television Limited Vereinigtes 

Königreich 

London 

Node Productions, LLC Vereinigte Staaten Beverly Hills 

P7S1 Broadcasting (UK) Limited Vereinigtes 

Königreich 

London 

P7S1 Broadcasting Holding I B.V. Niederlande Amsterdam 

P7S1 SBS Holding GmbH Deutschland Unterföhring 

PARSHIP ELITE Service GmbH Deutschland Hamburg 

Parship Group GmbH Deutschland Hamburg 

ParshipMeet Holding GmbH Deutschland Hamburg 

ParshipMeet US Holding Inc. Vereinigte Staaten Wilmington 

Pave Network, LLC Vereinigte Staaten Beverly Hills 

PE Digital GmbH Deutschland Hamburg 

PEG Management GmbH & Co. KG Deutschland Unterföhring 

Prank Film, LLC Vereinigte Staaten Beverly Hills 

ProSieben Austria GmbH Österreich Wien 

ProSiebenSat.1 Achte Verwaltungsgesellschaft mbH Deutschland Unterföhring 

ProSiebenSat.1 Digital Content GmbH Deutschland Unterföhring 

ProSiebenSat.1 Digital Content GP Limited Vereinigtes 

Königreich 

Leeds 

ProSiebenSat.1 Digital Content LP Vereinigtes 

Königreich 

Leeds 

ProSiebenSat.1 Digital Data GmbH Deutschland Unterföhring 

ProSiebenSat.1 Entertainment Investment GmbH Deutschland Unterföhring 

ProSiebenSat.1 Erste Verwaltungsgesellschaft mbH Deutschland Unterföhring 

ProSiebenSat.1 Fünfzehnte Verwaltungsgesellschaft 

mbH 
Deutschland Unterföhring 

ProSiebenSat.1 GP II GmbH Deutschland Unterföhring 

ProSiebenSat.1 Tech & Services GmbH Deutschland Unterföhring 

ProSiebenSat.1 Services GmbH Deutschland Unterföhring 

ProSiebenSat.1 Tech & Services International Holding 

GmbH 
Deutschland Unterföhring 

ProSiebenSat.1 Puls 4 GmbH Österreich Wien 

Puls 4 TV GmbH Österreich Wien 

PULS 4 TV GmbH & Co KG Österreich Wien 



 

 

82 

 

Firma der Gesellschaft Land Sitz 

Pyjama Pictures GmbH Deutschland Berlin 

Quepasa.com de Mexico, S.A. de C.V. Mexiko Hermosillo 

Red Arrow Studios, Inc. Vereinigte Staaten Wilmington 

RedSeven Entertainment GmbH Deutschland Unterföhring 

SAM Sports - Starwatch Artist Management GmbH Deutschland Hamburg 

Sat.1 Norddeutschland GmbH Deutschland Hannover 

SAT.1 Privatrundfunk und Programmgesellschaft 

m.b.H. 
Österreich Wien 

Seven.One AdFactory GmbH Deutschland Unterföhring 

Seven.One Entertainment Group GmbH Deutschland Unterföhring 

Seven.One Entertainment Group Schweiz AG Schweiz Zürich 

Seven.One Media GmbH Deutschland Unterföhring 

Seven.One NewsTime Inc. Vereinigte Staaten Wilmington 

Seven.One Production GmbH Deutschland Unterföhring 

Seven.One Studios GmbH Deutschland Unterföhring 

Seven.One Studios International GmbH Germany Unterföhring 

Seven.One Studios Limited United Kingdom London 

SevenOne Capital (Holding) GmbH Deutschland Unterföhring 

SevenPictures Film GmbH Deutschland Unterföhring 

SevenVentures (Schweiz) AG in Liquidation Schweiz Zürich 

SevenVentures Austria GmbH Österreich Wien 

SevenVentures GmbH Deutschland Unterföhring 

Skout, LLC Vereinigte Staaten Wilmington 

SMARTSTREAM.TV GmbH Deutschland München 

SNDC8 B.V. Niederlande Amsterdam 

Snowman Productions AB Schweden Stockholm 

Snowman Productions ApS Dänemark Kopenhagen 

Spider Pictures Limited Vereinigtes 

Königreich 

London 

Studio 71 (Canada), Inc. Vereinigte Staaten Beverly Hills 

Studio 71 GmbH Deutschland Berlin 

Studio 71 GP, LLC Vereinigte Staaten Wilmington 

Studio 71 UK Limited Vereinigtes 

Königreich 

Stockton-on-Tees 

Studio 71, LP Vereinigte Staaten Wilmington 

The Band's Visit LP Israel Tel Aviv 

The Fred Channel, LLC Vereinigte Staaten Beverly Hills 

The Meet Group, Inc. Vereinigte Staaten Wilmington 
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TMG Holding Germany GmbH Deutschland Dresden 

tv weiss-blau Rundfunkprogrammanbieter GmbH Deutschland Unterföhring 

Virtual Minds GmbH Deutschland Freiburg im Breisgau 

Visivo Consulting GmbH Österreich Wien 

VX Sales Solutions GmbH Deutschland Heidelberg 

wetter.com GmbH Deutschland Konstanz 
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Anlage 6 

 

Finanzierungsbestätigung der UniCredit S.p.A., Mailand, Italien 
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Anlage 7 

 

Handelsdaten der MFE-Aktien-A für Zwecke der Bewertung der MFE-Aktie-A 

 

Name der Gesellschaft: MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 

Aktie: MFE Share A (ISIN NL0015001OI1) 

Referenzperiode: 26. Dezember 2024 bis 25. März 2025 

Quelle: FactSet 

 

Handelstag 

(dd/mm/yyyy) 

Tagesschlusskurs 

(EUR) 

27.12.2024 2,94 

30.12.2024 2,95 

02.01.2025 2,98 

03.01.2025 2,96 

06.01.2025 2,99 

07.01.2025 3,03 

08.01.2025 3,04 

09.01.2025 3,01 

10.01.2025 2,99 

13.01.2025 2,95 

14.01.2025 2,95 

15.01.2025 2,97 

16.01.2025 2,96 

17.01.2025 3,03 

20.01.2025 3,02 

21.01.2025 3,03 

22.01.2025 3,04 

23.01.2025 3,10 

24.01.2025 3,06 

27.01.2025 3,05 

28.01.2025 3,06 

29.01.2025 3,05 

30.01.2025 3,07 
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Handelstag 

(dd/mm/yyyy) 

Tagesschlusskurs 

(EUR) 

31.01.2025 3,14 

03.02.2025 3,18 

04.02.2025 3,18 

05.02.2025 3,14 

06.02.2025 3,14 

07.02.2025 3,14 

10.02.2025 3,23 

11.02.2025 3,21 

12.02.2025 3,22 

13.02.2025 3,31 

14.02.2025 3,31 

17.02.2025 3,21 

18.02.2025 3,23 

19.02.2025 3,23 

20.02.2025 3,25 

21.02.2025 3,34 

24.02.2025 3,36 

25.02.2025 3,38 

26.02.2025 3,33 

27.02.2025 3,21 

28.02.2025 3,25 

03.03.2025 3,27 

04.03.2025 3,14 

05.03.2025 3,21 

06.03.2025 3,27 

07.03.2025 3,29 

10.03.2025 3,24 

11.03.2025 3,22 

12.03.2025 3,27 

13.03.2025 3,32 

14.03.2025 3,37 

17.03.2025 3,41 

18.03.2025 3,48 

19.03.2025 3,49 

20.03.2025 3,46 

21.03.2025 3,47 
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Handelstag 

(dd/mm/yyyy) 

Tagesschlusskurs 

(EUR) 

24.03.2025 3,49 

25.03.2025 3,51 

  

Durchschnitt 3,182 
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Anlage 8 

 

Handelsdaten der MFE-Aktie-A für Zwecke des Liquiditätstests 

 

Name der Gesellschaft: MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 

Aktie: MFE Share A (ISIN NL0015001OI1) 

Referenzperiode: 26. Dezember 2024 bis 6. Mai 2025 

Quelle: FactSet 

 

 

Handelstag 

(dd/mm/yyyy) 

Tägliches 

Handelsvolumen 

(EUR) 

Anzahl 

der 

Geschäfte 

27.12.2024  762.590,53  758 

30.12.2024  785.437,25  633 

02.01.2025  521.352,99  487 

03.01.2025  679.093,68  611 

06.01.2025  597.226,76  397 

07.01.2025  1.698.355,42  911 

08.01.2025  1.687.191,29  1.090 

09.01.2025  1.027.723,00  633 

10.01.2025  1.206.231,24  1.317 

13.01.2025  1.342.601,74  685 

14.01.2025  888.129,23  659 

15.01.2025  1.161.434,20  749 

16.01.2025  1.128.032,20  768 

17.01.2025  1.742.113,65  947 

20.01.2025  1.105.840,92  646 

21.01.2025  840.803,14  860 

22.01.2025  1.437.918,95  890 

23.01.2025  2.946.920,74  1.441 

24.01.2025  1.833.451,54  1.126 

27.01.2025  910.026,73  654 

28.01.2025  727.418,78  543 

29.01.2025  718.781,91  500 

30.01.2025  715.589,89  559 
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Handelstag 

(dd/mm/yyyy) 

Tägliches 

Handelsvolumen 

(EUR) 

Anzahl 

der 

Geschäfte 

31.01.2025  5.162.000,80  1.832 

03.02.2025  2.617.471,57  1.335 

04.02.2025  2.678.737,75  1.873 

05.02.2025  3.310.108,72  1.360 

06.02.2025  1.467.826,06  965 

07.02.2025  1.356.986,57  886 

10.02.2025  3.075.943,89  1.392 

11.02.2025  1.306.529,30  749 

12.02.2025  2.351.819,16  1.396 

13.02.2025  3.585.472,15  1.393 

14.02.2025  1.829.310,76  1.104 

17.02.2025  3.050.340,83  1.197 

18.02.2025  1.858.329,44  1.300 

19.02.2025  2.014.277,13  1.014 

20.02.2025  1.622.691,18  737 

21.02.2025  4.316.416,97  1.674 

24.02.2025  1.504.851,99  886 

25.02.2025  2.778.871,89  1.464 

26.02.2025  2.460.885,33  1.145 

27.02.2025  4.698.611,41  2.379 

28.02.2025  3.040.714,93  1.485 

03.03.2025  1.606.651,33  1.061 

04.03.2025  2.437.602,13  1.574 

05.03.2025  2.253.941,45  1.336 

06.03.2025  5.818.683,49  1.765 

07.03.2025  1.953.213,50  1.239 

10.03.2025  4.215.784,19  1.198 

11.03.2025  4.300.394,49  1.418 

12.03.2025  3.410.699,84  793 

13.03.2025  5.763.281,21  1.607 

14.03.2025  2.373.100,79  1.163 

17.03.2025  2.791.287,57  1.349 

18.03.2025  3.536.675,13  1.717 

19.03.2025  1.938.930,17  957 

20.03.2025  2.006.412,22  1.052 

21.03.2025  2.000.578,11  912 
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Handelstag 

(dd/mm/yyyy) 

Tägliches 

Handelsvolumen 

(EUR) 

Anzahl 

der 

Geschäfte 

24.03.2025  2.225.996,91  1.069 

25.03.2025  1.131.907,31  661 

26.03.2025  3.524.251,14  1.770 

27.03.2025  4.357.416,20  2.059 

28.03.2025  2.394.687,46  1.585 

31.03.2025  1.887.032,41  1.636 

01.04.2025  1.177.695,82  732 

02.04.2025  1.061.779,23  919 

03.04.2025  2.213.640,00  1.071 

04.04.2025  4.539.281,04  2.856 

07.04.2025  4.286.929,79  2.615 

08.04.2025  2.356.038,91  1.374 

09.04.2025  1.987.583,04  1.476 

10.04.2025  1.997.443,35  1.141 

11.04.2025  1.509.787,90  967 

14.04.2025  1.165.138,98  906 

15.04.2025  1.703.870,13  1.084 

16.04.2025  1.135.546,42  836 

17.04.2025  4.293.033,72  2.806 

22.04.2025  3.549.774,71  2.746 

23.04.2025  2.146.396,91  1.707 

24.04.2025  1.469.151,20  1.061 

25.04.2025  1.321.538,07  768 

28.04.2025  1.215.408,30  800 

29.04.2025  1.166.966,90  867 

30.04.2025 1.562.481,47 1.130 

02.05.2025 2.252.369,50 1.373 

05.05.2025 1.651.596,46 1.183 

06.05.2025 2.718.308,95 1.914 

   

Durchschnitt 2.192.758,54 1.201 
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Anlage 9 

 

Informationen gemäß § 2 Nr. 2 WpÜG-Angebotsverordnung in Verbindung mit Artikel 1 

Abs. 4 lit. f), Abs. 5 lit. e) EU-Prospektverordnung und in Verbindung mit den jeweiligen 

Spezifikationen in der Delegierten Verordnung 

 



 

Angaben nach § 2 Nr. 2 Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die 

Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von 

der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots (WpÜG-

Angebotsverordnung) in Verbindung mit Art. 1 Abs. 4 lit. f) und gemäß Art. 1 Abs. 5 

lit. e der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder 

bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und 

zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG und in Verbindung mit den entsprechenden 

Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2021/528 der Kommission vom 

16. Dezember 2020 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen 

Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Mindestinformationen des Dokuments, 

das der Öffentlichkeit bei einer Ausnahme von der Prospektpflicht im Zusammenhang 

mit einer Übernahme im Wege eines Tauschangebots, einer Verschmelzung oder einer 

Spaltung zur Verfügung zu stellen ist 

Dieses Dokument enthält die Mindestinformationen des Dokuments für die Inanspruchnahme 

einer Ausnahme gemäß Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang 1 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2021/528 (das “Befreiungsdokument”).  

Am 26. März 2025 hat die MFE-MEDIAFOREUROPE N.V., einer nach niederländischem 

Recht errichteten Aktiengesellschaft (naamloze vennootschap) mit Gesellschaftssitz in 

Amsterdam, Niederlande, mit Geschäftsadresse und Steuersitz Viale Europa 46, 20093 

Cologno Monzese Mailand, Italien, eingetragen im niederländischen Handelsregister (Kamer 

van Koophandel) unter Nummer 83956859 (“MFE” und die “Bieterin” und, zusammen mit 

ihren Tochtergesellschaften, die “MFE-Gruppe”) ihre Absicht bekannt gegeben, ein 

freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle nicht direkt von der Bieterin gehaltenen 

Aktien von P7 (die “P7-Aktien” und jede eine “P7-Aktie”) (das “Angebot”) zu unterbreiten. 

Als Gegenleistung für den Erwerb der P7-Aktien bietet die Bieterin eine Gegenleistung in bar 

(die “Barkomponente”) in Höhe von EUR 4,48 und 0,4 MFE-Aktien A der Bieterin mit einem 

anteiligen Betrag am Grundkapital der Bieterin von je EUR 0,06 (die “MFE-Angebotsaktien” 

und jeweils eine “MFE-Angebotsaktie”) im Tausch gegen jede P7-Aktie für bis zu allen P7-

Aktien an (die “Aktienkomponente”). 

Dieses Befreiungsdokument enthält die Mindestangaben gemäß Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung 

mit Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2021/528 in Bezug auf die von der Bieterin 

(der Emittentin im Sinne der Delegierten Verordnung (EU) 2021/528) angebotene 

Aktienkomponente. 
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Die hierin verwendeten, aber nicht definierten Begriffe haben die Bedeutung, die ihnen in der 

Angebotsunterlage der Bieterin für das Angebot vom 8. Mai 2025 (die “Angebotsunterlage”) 

zukommen, sofern sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt. Die Angebotsunterlage 

ist verfügbar auf der Internetseite der Bieterin 

(https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-

ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/). 

P7-Aktionäre wohnhaft in den Vereinigten Staaten (“US-Aktionäre”) werden darauf 

hingewiesen, dass dieses Angebot in Hinblick auf Wertpapiere einer Gesellschaft abgegeben 

wird, die ein ausländischer Privatemittent (foreign private issuer) im Sinne des Securities 

Exchange Act der Vereinigten Staaten von 1934 in seiner aktuellen Fassung (“US-

Börsengesetz”) ist und deren Aktien nicht gemäß Section 12 des US-Börsengesetzes registriert 

sind. Das Angebot erfolgt in den Vereinigten Staaten auf Grundlage der sogenannten Tier-I-

Ausnahme von bestimmten Anforderungen des US-Börsengesetzes und auf der Grundlage 

einer Ausnahme von den Registrierungsvorschriften der Vereinigten Staaten nach Rule 802 des 

US-Wertpapiergesetzes von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (“US-Wertpapiergesetz”) 

und unterliegt grundsätzlich den Offenlegungs- und Vorschriften und Verfahren der 

Bundesrepublik Deutschland, die sich von den Vorschriften und Verfahren in den Vereinigten 

Staaten unterscheiden. Die in der Angebotsunterlage, enthaltenen, sich auf die Bieterin und die 

P7 beziehenden Finanzkennzahlen werden in Übereinstimmung mit den in der Bundesrepublik 

Deutschland geltenden Vorschriften und nicht in Übereinstimmung mit den in den Vereinigten 

Staaten von Amerika allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen erstellt; sie sind daher 

möglicherweise nicht mit Finanzkennzahlen vergleichbar, die sich auf US-amerikanische 

Unternehmen oder Unternehmen aus anderen Rechtsordnungen als der Bundesrepublik 

Deutschland beziehen. 

Die Bieterin behält sich das Recht vor, im Rahmen des gesetzlich Zulässigen weitere P7-Aktien 

außerhalb des Übernahmeangebots direkt oder indirekt über die Börse oder außerbörslich zu 

erwerben, vorausgesetzt, dass die anwendbaren deutschen Gesetzesvorschriften, insbesondere 

diejenigen des WpÜG, und Rule 14(e)-5 des US-Börsengesetzes, eingehalten werden und der 

Angebotspreis sich nach Maßgabe des WpÜG erhöht, so dass dieser einer außerhalb des 

Angebots gezahlten Gegenleistung entspricht, sofern diese höher ist als der Angebotspreis. 

Aktionäre der P7 sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Bieterin Aktien beispielsweise 

auf dem Freiverkehrsmarkt oder durch privat ausgehandelte Käufe erwerben kann. 

Informationen über entsprechende Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen werden gemäß § 23 

Abs. 2 WpÜG veröffentlicht. Entsprechende Informationen werden auch in Form einer 

unverbindlichen englischen Übersetzung auf der Internetseite der Bieterin unter 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-

ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/ veröffentlicht. 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
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Für Aktionäre aus den Vereinigten Staaten von Amerika (oder aus anderen Rechtsordnungen 

als Deutschland) kann es schwierig sein, Rechte und Ansprüche, die sich nach den Vorschriften 

des US-Wertpapiergesetzes (oder anderen ihnen bekannten Gesetzen) ergeben, durchzusetzen, 

da die Bieterin und die P7 sich außerhalb der Vereinigten Staaten (oder der Rechtsordnung, in 

der der Aktionär seinen Wohnsitz hat) befinden, und manche oder alle ihrer jeweiligen 

Führungskräfte und Organmitglieder ihren Wohnsitz außerhalb der Vereinigten Staaten von 

Amerika (oder der Rechtsordnung, in der der Aktionär seinen Wohnsitz hat) haben. Aktionäre 

der P7 können möglicherweise ein Nicht-US-Unternehmen oder dessen Führungskräfte und 

Organmitglieder nicht vor einem Nicht-US-Gericht aufgrund von Verstößen gegen US-

Wertpapiergesetze verklagen. Es ist möglicherweise auch schwierig, ein Nicht-US-

Unternehmen und seine Tochterunternehmen zu zwingen, sich dem Urteil eines US-

amerikanischen Gerichts zu unterwerfen. 
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1. PERSONEN, DIE FÜR DIE ERSTELLUNG DES 

BEFREIUNGSDOKUMENTS VERANTWORTLICH SIND, 

INFORMATIONEN DRITTER UND SACHVERSTÄNDIGENBERICHT  

1.1. Angaben zu den Personen, die für die Erstellung des Befreiungsdokuments 

verantwortlich sind 

Die Bieterin ist für die Informationen in diesem Befreiungsdokument verantwortlich. 

1.2. Erklärung der verantwortlichen Personen 

Die Bieterin erklärt, dass die Informationen in diesem Befreiungsdokument nach bestem 

Wissen und Gewissen richtig sind und dass das Befreiungsdokument keine Auslassungen 

enthält, die die Aussage verzerren könnten. 

1.3. Erklärung oder Bericht eines Sachverständigen 

Im Zusammenhang mit dem Angebot wurde weder eine Erklärung noch ein Bericht eines 

Sachverständigen auf Ersuchen der Bieterin erstellt. 

1.4. Von Dritten übernommene Informationen 

Die Bieterin bestätigt, dass die von der Zielgesellschaft stammenden Informationen korrekt 

wiedergegeben wurden und nach Wissen der Bieterin und soweit für sie aus den von der 

Zielgesellschaft veröffentlichten Informationen ersichtlich, nicht durch Auslassungen 

unkorrekt oder irreführend gestaltet wurden. 

Die Informationsquelle ist der P7 Geschäftsbericht 2024.  

1.5. Regulatorische Erklärung 

Die Bieterin erklärt, dass 

(i) dieses Befreiungsdokument kein Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 

ist; 

 

(ii) das Befreiungsdokument nicht von der BaFin gemäß Artikel 20 der Verordnung 

(EU) 2017/1129 geprüft und gebilligt wurde; 

 

(iii) die BaFin, die nach der Richtlinie 2004/25/EG zur Prüfung der Angebotsunterlage 

befugt ist, gemäß Artikel 1 Absatz 6a Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/1129 
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eine vorherige Billigung des Befreiungsdokuments durch Billigung der 

Veröffentlichung der Angebotsunterlage erteilt hat. 

2. INFORMATIONEN ÜBER DIE BIETERIN UND DIE ZIELGESELLSCHAFT 

2.1. Allgemeine Informationen 

2.1.1. Gesetzliche und kommerzielle Bezeichnung 

(a) Bieterin 

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (ehemals Mediaset N.V.). 

(b) Zielgesellschaft  

ProSiebenSat.1 Media SE. 

2.1.2. Weitere rechtliche Informationen über die Bieterin und die Zielgesellschaft 

(a) Bieterin 

Die Bieterin ist eine nach niederländischem Recht errichteten Aktiengesellschaft (naamloze 

vennootschap) mit Gesellschaftssitz in Amsterdam, Niederlande und der Telefonnummer +39 

02 2514 9588. Die Bieterin hat ihren Steuersitz in Italien und ihre Rechtsträgerkennung (“LEI”) 

lautet 213800DIFN7NR7B97A50. Die Anschrift der Bieterin lautet Viale Europa 46, 20093 

Cologno Monzese, Mailand, Italien. 

Die Internetseite der Bieterin ist unter folgendem Link abrufbar 

(www.mfemediaforeurope.com). Die auf der Internetseite der Bieterin abrufbaren 

Informationen sind nicht Bestandteil dieses Befreiungsdokuments, es sei denn, diese 

Informationen werden durch Verweis in dieses Befreiungsdokument aufgenommen und sind 

Bestandteil desselben.  

(b) Zielgesellschaft 

Die Zielgesellschaft ist eine nach deutschem Recht gegründete Europäische Aktiengesellschaft 

(Societas Europaea oder SE) mit Sitz in Unterföhring (Deutschland) und der Telefonnummer 

+49 89 95 07 10. Die Rechtsträgerkennung (“LEI”) lautet 529900NY0WWQUKOMWQ37. 

Die Anschrift der Zielgesellschaft lautet Medienallee 7, 85774 Unterföhring, Deutschland. 

Die Internetseite der Zielgesellschaft ist unter dem folgenden Link abrufbar 

(www.prosiebensat1.com). Die auf der Internetseite der Zielgesellschaft abrufbaren 

Informationen sind nicht Bestandteil dieses Befreiungsdokuments, es sei denn, diese 

http://www.mfemediaforeurope.com/
http://www.prosiebensat1.com/
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Informationen werden durch Verweis in dieses Befreiungsdokument aufgenommen und sind 

Bestandteil desselben. 

2.1.3. Rechnungsprüfer 

(a) Bieterin 

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Bieterin ist Deloitte Accountants B.V., Rotterdam, 

Niederlande. Der Wirtschaftsprüfer, der den Bestätigungsvermerk im Namen von Deloitte 

Accountants B.V. unterzeichnet, ist Mitglied des Königlichen Niederländischen Institut der 

Wirtschaftsprüfer (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants), 

Mercuriusplein 3, 2132 HA Hoofddorp, Niederlande. Deloitte Accountants B.V. ist die 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Bieterin seit dem Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 

2021 endete, nachdem die Bieterin in Italien am 26 November 1987 als Futura Finanziaria S.r.l 

gegründet wurde und am 18. September 2021 in eine niederländische Aktiengesellschaft 

(naamloze vennootschap) mit Sitz in den Niederlanden mit dem Namen “Mediaset N.V.” 

umgewandelt wurde. 

(b) Zielgesellschaft 

Der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Zielgesellschaft für das Geschäftsjahr, das am 

31. Dezember 2024 endete, ist PricewaterhouseCoopers GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Deutschland (“PwC”). PwC ist Mitglied 

der deutschen Wirtschaftsprüferkammer, Rauchstraße 26, 10787 Berlin, Deutschland. 

2.2. Überblick über die Geschäftstätigkeiten 

2.2.1. Haupttätigkeiten 

(a) Bieterin 

Die MFE-Gruppe ist ein führender europaweit tätiger Medienkonzern mit einem vielfältigen 

Portfolio und einer starken Präsenz über die gesamte Wertschöpfungskette der Medienbranche 

hinweg, von der Produktion und dem Vertrieb von Inhalten im Free- und Pay-TV-Bereich bis 

hin zur Lizenzierung und Werbezeitenvermarktung. Dieses Portfolio umfasst Fernseh-, Radio-, 

Digital- und On-Demand-Dienste, darunter Angebote wie Over-the-top-content-Dienste 

("OTT-Dienste") (Mediaset Infinity und Mitele), exklusive Sportinhalte, Filmproduktion (z. B. 

Mediterraneo und Medusa) sowie Werbevermarktung (Publitalia, Publiespaña und 

Publieurope) und Agenturen für den Rechtehandel. OTT-Dienste kennzeichnen die digitale 

Übermittlung von Video- und Audioinhalten über Internetzugänge. 
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Die MFE-Gruppe ist sowohl in Italien als auch in Spanien ein bedeutender Anbieter von 

kommerziellem Fernsehen. In Italien besteht das Free-TV-Angebot der MFE-Gruppe aus 17 

Sendern, darunter so bekannte wie Canale 5, Italia 1 und Rete 4. In Spanien bietet Mediaset 

España insgesamt 7 Free-TV-Kanäle an, darunter Tele5 und Cuatro.  

Die MFE-Gruppe legt insbesondere großen Wert auf die Produktion eigener und lokaler Inhalte. 

Sowohl in Italien als auch in Spanien agieren die Produktionsgruppen der MFE-Gruppe Medusa 

Film und Mediterraneo seit Jahrzehnten als Programmlieferanten, nicht nur für die eigenen 

Sender der MFE-Gruppe, sondern auch für die breiter gefasste Wettbewerbslandschaft und die 

Kinobranche. Sowohl in Italien als auch in Spanien spielen einheimische Medien-, Film- und 

Unterhaltungsproduktionsunternehmen eine zentrale Rolle, indem sie für globale Internetriesen 

wie Netflix, Amazon Prime und Discovery im jeweiligen Inland produzierte eigene Inhalte 

bereitstellen. 

Die langfristige Strategie der MFE-Gruppe zielt darauf ab, eine zukunftssichere, 

paneuropäische Medien- und Unterhaltungsgruppe zu schaffen, die in den von ihr bedienten 

lokalen Märkten eine führende Position einnimmt und groß genug ist, um im internationalen 

Wettbewerb zu bestehen, mit dem Potenzial zum Ausbau ihrer geografischen Präsenz in ganz 

Europa. Diese Strategie basiert auf Plänen zur Entwicklung eines vollintegrierten 

paneuropäischen Medienkonzerns, der in der Lage sein wird, in der europäischen 

Unterhaltungs- und Medienbranche auf Augenhöhe zu konkurrieren, indem er lokale Inhalte, 

Investitionen in Technologie und stärkere finanzielle Ressourcen nutzt. 

(b) Zielgesellschaft 

Die P7-Gruppe ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in der DACH-Region 

(Deutschland, Österreich, Schweiz) als Kernmarkt. Die P7-Gruppe ist in die drei Segmente 

Entertainment, Dating & Video und Commerce & Ventures gegliedert.  

Entertainment  

Die P7-Gruppe betreibt in Deutschland, Österreich und der Schweiz 15 Free- und Pay-TV-

Sender. Dazu zählen in Deutschland die Free-TV-Sender ProSieben, SAT.1, Kabel Eins, sixx, 

ProSieben MAXX, SAT.1 Gold und Kabel Eins Doku sowie in Österreich und der Schweiz die 

Free-TV-Sender PULS4, PULS24, ATV I, ATV II und Puls 8. In Deutschland ist die P7-Gruppe 

auf dem TV-Zuschauer- und Werbemarkt führend und erwirtschaftet den Großteil der Umsätze 

über den Verkauf von Werbezeiten über verschiedene Plattformen. Die Bandbreite des 

Portfolios der P7-Gruppe bildet den kompletten Wertschöpfungsprozess im Entertainment-

Bereich ab: von der Produktion über die Distribution bis hin zur Vermarktung. 
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Dating & Video 

Mit den Portfoliomarken der ParshipMeet Group (Online-Dating-Plattformen wie eharmony, 

Parship, ElitePartner und LOVOO sowie videobasierte Social-Entertainment-Apps wie 

MeetMe, Skout, Tagged, GROWLr und Yapp) deckt die P7-Gruppe auch im Online-Dating- 

sowie im Social-Entertainment-Markt ein breites geografisch diversifiziertes Spektrum ab. Das 

Geschäftsmodell umfasst neben lang- und kurzfristigen Abonnements auch Einmalkäufe wie 

beispielsweise In-App-Käufe von virtuellen Produkten, Marketingleistungen sowie 

Dienstleistungen für Drittplattformen. 

Commerce & Ventures 

Im Segment Commerce & Ventures bündelt die P7-Gruppe ihre Beteiligungen an digitalen 

Commerce-Unternehmen mit auf Verbraucher fokussierten Geschäftsmodellen. In diesem 

Segment investiert die P7-Gruppe mit einem Mix aus Cash und Medienvolumen in digitale 

Unternehmen, indem sie gezielt Werbezeit als Investitionswährung in Form von Media-for-

Revenue- oder Media-for-Equity-Deals einsetzt. 

2.2.2. Bedeutende Änderungen mit Auswirkungen auf den Betrieb und die Haupttätigkeiten  

(a) Bieterin 

Seit dem 31. Dezember 2024 hat es keine bedeutende Änderung gegeben, die sich auf den 

Betrieb und die Haupttätigkeiten der MFE-Gruppe auswirkt, abgesehen von den Ereignissen, 

die in Anhang 17 (“Ereignisse nach dem 31. Dezember 2024”) zum MFE-Jahresabschluss im 

MFE-Geschäftsbericht 2024 (Englische Fassung) (Seite 384 des MFE-Geschäftsberichts 2024 

(Englische Fassung) und Seiten F-482 bis F-483 des MFE-Geschäftsberichts 2024 (Deutsche 

Übersetzung)) beschrieben sind. Der MFE-Geschäftsbericht wurde am 17. April 2025 in 

englischer Sprache veröffentlicht und ist auf der Internetseite der Bieterin 

(https://www.mfemediaforeurope.com/binary/documentRepository/60/MFE%20Group%20A

nnual%20Report%202024_2281.pdf) verfügbar. Der MFE-Geschäftsbericht 2024 (Deutsche 

Übersetzung) ist diesem Befreiungsdokument als Anhang beigefügt. 

(b) Zielgesellschaft 

Soweit der Bieterin bekannt ist, hat es seit dem Ende des Zeitraums, auf den sich der letzte 

veröffentlichte geprüfte Jahresabschluss der Zielgesellschaft bezieht, d.h. dem 31. Dezember 

2024, keine bedeutenden Änderungen gegeben, die sich auf den Betrieb und die 

Haupttätigkeiten der Zielgesellschaft ausgewirkt haben, abgesehen von den in Anhang 39 

(“Ereignisse nach dem Bilanzstichtag”) zum P7-Jahresabschluss im P7-Geschäftsbericht 2024 

(Seite 355) beschriebenen Ereignissen, der durch Verweis in dieses Befreiungsdokument 

einbezogen wird und Bestandteil desselben ist und auf der Internetseite der Bieterin 
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(https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-

ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/) verfügbar ist. 

2.2.3. Wichtigste Märkte 

(a) Bieterin 

Wichtigste Märkte 

Die Bieterin ist in Italien und Spanien (über ihre Tochtergesellschaft Grupo Audiovisual 

Mediaset España (“GAM”)) tätig. Die wichtigsten Merkmale dieser Märkte werden im 

Folgenden beschrieben. 

Italienischer Markt 

In Italien ist die MFE-Gruppe im Bereich der integrierten Medien tätig, der die Produktion von 

Inhalten, kommerzielles FTA-Fernsehen, Radio, OTT-Dienste und digitale Verlagstätigkeiten 

umfasst. MFE produziert und vertreibt über verschiedene Plattformen eine breite Palette von 

Inhalten, die sich hauptsächlich auf allgemeine Unterhaltung, Nachrichten, Kino, 

Fernsehserien, Dokumentarfilme, Sportveranstaltungen und Kinderfernsehen konzentrieren. 

Spanischer Markt 

GAM ist der führende spanische kommerzielle Fernsehsender in Bezug auf Einschaltquoten 

und TV-Werbeanteile (laut Kantar Media Data5 bzw. Infoadex Report6) mit zwei großen 

Vollprogrammen (Tele5 und Cuatro) und einer Reihe von frei empfangbaren Themenkanälen, 

die auch in den Bereichen Content-Produktion, OTT-Dienste und digitales Publishing tätig 

sind. 

Aufschlüsselung der Umsatzerlöse nach Geschäftssegment und geografischem Markt 

Eine Aufschlüsselung der Gesamtumsatzerträge nach Geschäftssegment und geografischem 

Markt sind auffindbar im Abschnitt “Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gütern und der 

Erbringung von Dienstleistungen” des MFE-Geschäftsberichts 2024 (Englische Fassung) 

(Seiten 301 bis 303 des MFE-Geschäftsberichts 2024 (Englische Fassung) und Seiten F-378 bis 

F-381 des MFE-Geschäftsberichts 2024 (Deutsche Übersetzung)) beschrieben sind. Der MFE-

Geschäftsbericht 2024 (Deutsche Übersetzung) ist diesem Befreiungsdokument als Anhang 

beigefügt. 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
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(b) Zielgesellschaft 

Wichtigste Märkte 

Die Zielgesellschaft ist hauptsächlich im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, 

Schweiz) als Kernmarkt tätig. Dies gilt insbesondere für die Segmente Entertainment und 

Commerce & Ventures.  

Im Segment Dating & Video ist die Zielgesellschaft weltweit tätig. Die Tochtergesellschaft 

ParshipMeet Group betreibt Partnervermittlungsplattformen in Nordamerika, Europa und 

Australien wie eharmony, Parship und ElitePartner sowie die Online-Dating-App LOVOO in 

Europa und videobasierte Social-Dating- und Entertainment-Apps mit globaler Reichweite wie 

MeetMe, Skout, Tagged, GROWLr und Yapp. Die ParshipMeet Group erwirtschaftet rund zwei 

Drittel ihrer Umsätze außerhalb des deutschsprachigen Raums (Deutschland, Österreich und 

Schweiz). 

Aufschlüsselung der Umsatzerlöse nach Geschäftssegment und geografischem Markt 

Eine Aufschlüsselung der Gesamtumsatzerträge nach Geschäftssegment und geografischem 

Markt sind auffindbar im Abschnitt “Ertragslage des Konzerns: Umsatz” des P7-

Geschäftsberichts 2024 (Seiten 116 bis 118), der durch Verweis in dieses Befreiungsdokument 

einbezogen wird und Bestandteil desselben ist und auf der Internetseite der Bieterin 

(https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-

ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/) verfügbar ist. 

2.3. Investitionen 

(a) Bieterin 

Seit der Veröffentlichung des MFE-Geschäftsberichts 2024 (Englische Fassung) wurden keine 

wesentlichen Investitionen getätigt und es sind auch keine wesentlichen Investitionen im 

Gange, für die die MFE bereits feste Zusagen gemacht hat, abgesehen von den im MFE-

Geschäftsbericht 2024 (Deutsche Übersetzung) beschriebenen Investitionen, die diesem 

Befreiungsdokument als Anhang beigefügt ist. 

(b) Zielgesellschaft 

Soweit der Bieterin bekannt ist, wurden seit der Veröffentlichung des P7-Geschäftsbericht 2024 

keine wesentlichen Investitionen getätigt und es sind auch keine wesentlichen Investitionen im 

Gange, für die bereits feste Zusagen von P7 gemacht wurden. 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
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2.4. Unternehmensführung 

2.4.1. Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane 

(a) Bieterin 

Zum Datum dieses Befreiungsdokuments besteht der Vorstand (board of directors) der 

Bieterin, der von der Hauptversammlung der MFE am 19. Juni 2024 ernannt wurde, aus 

15 Mitgliedern und setzt sich aus den folgenden Mitgliedern zusammen (der “MFE-

Vorstand”): 

Name Position Kategorie Geschäftsadresse 

Fedele Confalonieri Vorsitzender Nicht-

geschäftsführend 

Viale Europa 46, 

20093 Cologno 

Monzese, Mailand, 

Italien 

Pier Silvio 

Berlusconi 

Chief Executive 

Officer 

Geschäftsführend 

(Executive 

Committee) 

Viale Europa 46, 

20093 Cologno 

Monzese, Mailand, 

Italien 

Marco Giordani Chief Financial 

Officer/Direktor 

Geschäftsführend 

(Executive 

Committee) 

Viale Europa 46, 

20093 Cologno 

Monzese, Mailand, 

Italien 

Gina Nieri Direktorin Geschäftsführend 

(Executive 

Committee) 

Viale Europa 46, 

20093 Cologno 

Monzese, Mailand, 

Italien 

Niccolo’ Querci Direktor Geschäftsführend 

(Executive 

Committee) 

Viale Europa 46, 

20093 Cologno 

Monzese, Mailand, 

Italien 

Stefano Sala Direktor Geschäftsführend 

(Executive 

Committee) 

Viale Europa 46, 

20093 Cologno 

Monzese, Mailand, 

Italien 
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Marina Berlusconi Mitglied Nicht-

geschäftsführend 

Viale Europa 46, 

20093 Cologno 

Monzese, Mailand, 

Italien 

Danilo Pellegrino Mitglied Nicht-

geschäftsführend 

Viale Europa 46, 

20093 Cologno 

Monzese, Mailand, 

Italien 

Patrizia Arienti Mitglied Nicht-

geschäftsführend 

und unabhängig 

Viale Europa 46, 

20093 Cologno 

Monzese, Mailand, 

Italien 

Stefania Bariatti Mitglied Nicht-

geschäftsführend 

und unabhängig 

Viale Europa 46, 

20093 Cologno 

Monzese, Mailand, 

Italien 

Marina Brogi Mitglied Nicht-

geschäftsführend 

und unabhängig 

Viale Europa 46, 

20093 Cologno 

Monzese, Mailand, 

Italien 

Consuelo Crespo 

Bofill 

Mitglied Nicht-

geschäftsführend 

und unabhängig 

Viale Europa 46, 

20093 Cologno 

Monzese, Mailand, 

Italien 

Javier Diez de 

Polanco 

Mitglied Nicht-

geschäftsführend 

und unabhängig 

Viale Europa 46, 

20093 Cologno 

Monzese, Mailand, 

Italien 

Giulio Gallazzi Mitglied Nicht-

geschäftsführend 

und unabhängig 

Viale Europa 46, 

20093 Cologno 

Monzese, Mailand, 

Italien 

Alessandra Piccinino Mitglied Nicht-

geschäftsführend 

und unabhängig 

Viale Europa 46, 

20093 Cologno 

Monzese, Mailand, 

Italien 
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Die Informationen über die Vorbildung, die Ausbildung und die Erfahrung der Mitglieder des 

MFE-Vorstands können auf der Internetseite der Bieterin 

(https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/corporate-bodies/) eingesehen werden. 

(b) Zielgesellschaft 

Der Vorstand der Zielgesellschaft (der “Vorstand”) besteht aus einem oder mehreren 

Mitgliedern; gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung der Zielgesellschaft werden die Mitglieder des 

Vorstandes vom Aufsichtsrat der Zielgesellschaft (dem “Aufsichtsrat”) bestellt. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Befreiungsdokuments besteht der Vorstand aus drei 

Mitgliedern, nämlich: 

Name Position Kategorie Geschäftsadresse 

Hubertus (Bert) 

Habets 

Vorstandsvorsitzender 

(Group CEO) 

k.A. 

Medienallee 7, 

85774 Unterföhring, 

Deutschland 

Martin Mildner Vorstandsmitglied & 

Finanzvorstand 

(Group CFO) 

k.A. 

Medienallee 7, 

85774 Unterföhring, 

Deutschland 

Markus Breitenecker Vorstandsmitglied & 

Chief Operating 

Officer (COO) 

k.A. 

Medienallee 7, 

85774 Unterföhring, 

Deutschland 

Gemäß Artikel 10 Abs. 1 der Satzung der Zielgesellschaft besteht der Aufsichtsrat aus neun 

Mitgliedern. Zum Datum dieses Befreiungsdokuments besteht der Aufsichtsrat aus den 

folgenden neun Mitgliedern: 

Name Position Kategorie Geschäftsadresse 

Dr. Andreas Wiele* Aufsichtsratsvorsitzender k.A. 

Medienallee 7, 

85774 Unterföhring, 

Deutschland 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/corporate-bodies/
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Name Position Kategorie Geschäftsadresse 

Prof. Dr. Cai-

Nicolas Ziegler 

Stellvertretender 

Aufsichtsratsvorsitzender 

k.A. 

Medienallee 7, 

85774 Unterföhring, 

Deutschland 

Katharina Behrends Mitglied k.A. 

Medienallee 7, 

85774 Unterföhring, 

Deutschland 

Dr. Katrin Burkhardt Mitglied k.A. 

Medienallee 7, 

85774 Unterföhring, 

Deutschland 

Thomas Ingelfinger Mitglied k.A. 

Medienallee 7, 

85774 Unterföhring, 

Deutschland 

Leopoldo Attolico Mitglied k.A. 

Medienallee 7, 

85774 Unterföhring, 

Deutschland 

Simone Scettri Mitglied k.A. 

Medienallee 7, 

85774 Unterföhring, 

Deutschland 

Christoph Mainusch Mitglied k.A. 

Medienallee 7, 

85774 Unterföhring, 

Deutschland 

Klára Brachtlová Mitglied k.A. 

Medienallee 7, 

85774 Unterföhring, 

Deutschland 

* Wie von der Zielgesellschaft am 24. Januar 2025 angekündigt, hat Dr. Andreas Wiele den 

Aufsichtsrat und den Vorstand darüber informiert, dass er beabsichtigt, mit Ablauf der 

ordentlichen Hauptversammlung der Zielgesellschaft am 28. Mai 2025 aus dem Aufsichtsrat 

auszuscheiden. 

2.4.2. Identität der Hauptaktionäre 

(a) Bieterin 

Das ausgegebene Grundkapital der MFE beläuft sich derzeit auf EUR 161.676.622,14 und ist 

eingeteilt in insgesamt 568.400.761 Aktien, und zwar 332.155.249 MFE-Aktien A (mit einem 

Nennwert von je EUR 0,06 und einem Stimmrecht pro Aktie – die “MFE-Aktien A” und jede 

Aktie eine “MFE-Aktie A”) und 236.245.512 MFE-Aktien B (mit einem Nennwert von je 

EUR 0,60 und 10 Stimmrechten pro Aktie – die “MFE-Aktien B” und jede Aktie eine “MFE-

Aktie B”), wobei 7.271.459 der MFE-Aktien B von der Bieterin selbst gehalten werden. 
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Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Befreiungsdokuments beträgt das genehmigte 

Kapital der Bieterin EUR 161.676.622,14 und ist eingeteilt in 568.400.761 MFE-Aktien A und 

332.155.249 MFE-Aktien B (“MFE Genehmigtes Kapital”). Am 7. Mai 2025 hat die 

Hauptversammlung der MFE (die “MFE-Hauptversammlung”) den MFE-Vorstand bis zum 

7. Mai 2030 (i) ermächtigt, die für den Vollzug des Angebots erforderliche Anzahl an MFE-

Angebotsaktien auszugeben und (ii) in diesem Zusammenhang etwaige Bezugsrechte in Bezug 

auf eine Ausgabe von MFE-Angebotsaktien gemäß der in Ziffer (i) genannten Ermächtigung 

zu beschränken oder auszuschließen. Der MFE-Vorstand kann von dieser Ermächtigung in 

einer oder mehreren Tranchen und darüber hinaus im Falle einer Anpassung der 

Aktienkomponente Gebrauch machen, vorausgesetzt, dass diese Ermächtigung auf die Anzahl 

der MFE-Aktien A am Kapital der Bieterin beschränkt ist, die gemäß dem genehmigten Kapital, 

das in der Satzung von MFE in der jeweils gültigen Fassung enthalten ist, ausgegeben werden 

können. 

Zum Datum dieses Befreiungsdokuments sind die Hauptaktionäre auf der Grundlage der auf 

der Internetseite der AFM (www.afm.nl) und der Internetseite der MFE 

(www.mfemediaforeurope.com) verfügbaren öffentlichen Informationen die folgenden: 

 

Aktionäre 

Anzahl der 

MFE-Aktien 

A 

Anzahl der 

MFE-Aktien 

B 

Anteilsbesitz 

Stimmrechte 

(ohne eigene 

Aktien) 

Anzahl der 

Aktien 

(MFE A + 

MFE B)3 

Grundkapital nach Nennwert 

MFE B + 

MFE A4 

MFE B MFE A 

Finanziaria 

d’investimento 

Fininvest S.p.A. 

116.401.448 119.463.073 41,50% 48,65% 50,57% 35,04% 50,00% 

Simon Fiduciaria 

S.p.A. 

45.315.990 45.314.400 15,94% 18,50% 19,18% 13,64% 19,01% 

Eigene Aktien 0 7.271.459 1,28% 2,70% 3,08% 0% k.A. 

http://www.afm.nl/
http://www.mfemediaforeurope.com/
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Streubesitz1, 2 170.437.811 64.196.580 41,28% 30,15% 27,17% 51,31% 30,99% 

Insgesamt 332.155.249 236.245.512 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Hinweise: 

1 Vivendi S.E. (“Vivendi”) hält als Teil des Streubesitzes direkt 10.894.384 MFE-Aktien 

A und 10.894.384 MFE-Aktien B. Simon Fiduciaria S.p.A. (“SimonFid”) hält als Teil 

des Streubesitzes direkt 45.315.990 MFE-Aktien A und 45.314.400 MFE-Aktien B. In 

Übereinstimmung mit der Entscheidung der italienischen Medienbehörde Nr. 

178/17/CONS unterzeichnete Vivendi einen Beratungsvertrag mit SimonFid und deren 

Alleinaktionärin Ersel SIM S.p.A. (“Ersel”) über die Ausübung der Stimmrechte der 

MFE-Aktien, die von SimonFid gehalten werden, über seinen Vorsitzenden gemäß den 

von Ersel erteilten Anweisungen. Vivendi hat sich das Recht vorbehalten, SimonFid 

eine Stimmrechtsanweisung bezüglich der Aktionärsversammlung zu erteilen, die über 

Angelegenheiten beschließt, die die (nicht an der Entscheidung beteiligten) Aktionäre 

nach geltendem Recht zum Austritt aus der MFE berechtigen. 

2 Fininvest einerseits und Vivendi (zusammen mit SimonFid und ihrem Alleinaktionär 

Ersel) andererseits schlossen am 3. Mai 2021 (geändert am 18. November 2021, um der 

Einführung der Zwei-Klassen-Aktienstruktur durch MFE Rechnung zu tragen) eine 

Vereinbarung über bestimmte Verpflichtungen in Bezug auf MFE. Im Rahmen dieser 

Vereinbarung verpflichtete sich Vivendi, alle von SimonFid direkt gehaltenen MFE-

Aktien (die 19,19 % des Grundkapitals von MFE entsprechen) für einen Zeitraum von 

fünf Jahren ab dem 22. Juli 2021 auf dem Markt zu verkaufen. Vivendi hat sich dabei 

insbesondere verpflichtet, jedes Jahr ein Fünftel der indirekt über SimonFid gehaltenen 

MFE-Aktien A und MFE-Aktien B zu speziell vereinbarten Mindestpreisen zu 

verkaufen (es sei denn, Vivendi genehmigt den Verkauf dieser Aktien zu einem 

niedrigeren Preis). In jedem Fall hat Vivendi das Recht, die indirekt über SimonFid 

gehaltenen MFE-Aktien A und/oder MFE-Aktien B jederzeit zu verkaufen, wenn ihr 

Kurs EUR 1,60 erreicht (Kurs vor der umgekehrten Aktienspaltung). Fininvest hat 

jedoch das Recht, alle MFE-Aktien A und/oder MFE-Aktien B, die in jedem 

Zwölfmonatszeitraum nicht verkauft werden, zu einem jährlich festgelegten Preis zu 

erwerben. 

3 Die Prozentzahlen sind nach folgender Formel berechnet: (Anzahl der MFE-Aktien-B 

+ MFE Aktien-A im Besitz jedes Aktionärs) / (Gesamtzahl der ausgegebenen MFE 

Aktien-B + MFE Aktien-A). 
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4 Gemäß den AFM-Kriterien werden die Prozentsätze nach folgender Formel berechnet: 

(Anzahl der MFE Aktien-B + MFE Aktien-A im Besitz jedes Aktionärs) * (Nennwert 

jeder Aktie / Gesamtnennwert). 

(b) Zielgesellschaft 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Befreiungsdokuments beträgt das Grundkapital der 

P7 EUR 233.000.000,00, eingeteilt in 233.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien. Es 

gibt keine unterschiedlichen Aktiengattungen. Jede Aktie gewährt dem betreffenden Aktionär 

eine Stimme. Ausgenommen davon sind die von der P7 gehaltenen eigenen Aktien, die keine 

Rechte an der P7 begründen. Gemäß den der Bieterin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 

dieses Befreiungsdokuments verfügbaren Informationen hält die P7 zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung der Angebotsunterlage 6.115.915 eigene Aktien (dies entspricht einem Anteil 

von etwa 2,62% des derzeitigen Grundkapitals der P7). 

Zum Datum dieses Befreiungsdokuments sind die Hauptaktionäre der Bieterin auf der 

Grundlage der auf der Internetseite von P7 (www.prosiebensat1.com) verfügbaren öffentlichen 

Informationen die folgenden: 

 

Aktionär Anzahl der Aktien Grundkapital (%) 

MFE-MEDIAFOREUROPE 

N.V. 

70.216.573 30,14 

PPF IM LTD 30.161.896 12,95 

Eigene Aktien 6.115.915 2,62 

Streubesitz  126.505.616 54,29 

Insgesamt 233,000,000 100.00 

 

http://www.prosiebensat1.com/
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2.4.3. Anzahl der Arbeitnehmer 

(a) Bieterin 

Mit Stand zum 31. Dezember 2024 hat die Bieterin 5.194 Beschäftigte (Vollzeitäquivalente). 

(b) Zielgesellschaft 

Zum 31. Dezember 2024 beschäftigte die P7-Gruppe 7.041 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente) 

(Segment Entertainment: 4.191, Segment Dating & Video: 525, Segment Commerce & 

Ventures: 2.001, Sonstige: 324), wovon 5.904 Mitarbeiter (dies entspricht ca. 83,85 %) in 

Deutschland tätig waren.  

2.5. Finanzinformationen 

2.5.1. Abschlüsse 

(a) Bieterin 

Die geprüften Konzern- und Einzelabschlüsse der MFE für das am 31. Dezember 2024 endende 

Geschäftsjahr und der Prüfbericht des unabhängigen Abschlussprüfers dazu (der “MFE-

Jahresabschluss”), sind im MFE-Geschäftsbericht 2024 (Englische Fassung) enthalten. Der 

MFE-Geschäftsbericht 2024 (Deutsche Übersetzung) ist diesem Befreiungsdokument als 

Anhang beigefügt. 

(b) Zielgesellschaft 

Der geprüfte Konzernabschluss der Zielgesellschaft zum 31. Dezember 2024 und der 

Prüfbericht des unabhängigen Abschlussprüfers dazu (wie im P7-Geschäftsbericht 2024 

enthalten) (der “P7-Jahresabschluss”), wie er auf der Internetseite der Bieterin 

(https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-

ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/) verfügbar ist, ist durch 

Verweis in dieses Befreiungsdokument einbezogen und ist Teil dieses Befreiungsdokuments 

(siehe den Abschnitt “Verfügbare Dokumente” dieses Befreiungsdokuments). 

2.5.2. Rechnungslegungsstandards 

(a) Bieterin 

Der MFE-Jahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den International Financial 

Reporting Standards, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind (IFRS-EU), und mit 

Teil 9 von Buch 2 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches (Burgerlijk Wetboek) 

erstellt. 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
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(b) Zielgesellschaft 

Der P7-Konzernabschluss wurde in Übereinstimmung mit den International Financial 

Reporting Standards, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind (IFRS-EU), und 

unter Beachtung von § 315e Abs. 1 HGB erstellt. 

2.5.3. Bedeutende Veränderung der Finanzlage 

(a) Bieterin 

Nach der Veröffentlichung des MFE-Geschäftsberichts 2024 (Englische Fassung) ist keine 

bedeutende Veränderung der Finanzlage der MFE eingetreten, die über den normalen 

Geschäftsverlauf hinausgeht. Der MFE-Geschäftsbericht 2024 (Deutsche Übersetzung) ist 

diesem Befreiungsdokument als Anhang beigefügt. 

(b) Zielgesellschaft 

Soweit der Bieterin bekannt ist, ist nach der Veröffentlichung des P7-Geschäftsberichts 2024, 

der durch Verweis in dieses Befreiungsdokument einbezogen wird und Bestandteil desselben 

ist und auf der Internetseite der Bieterin 

(https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-

ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/) verfügbar ist, keine 

bedeutende Änderung der Finanzlage der P7-Gruppe eingetreten, die über den gewöhnlichen 

Geschäftsverlauf hinausgeht. 

2.5.4. Lagebericht 

Der in den Artikeln 19 und 29 der Richtlinie 2013/34/EU genannte Lagebericht für MFE ist im 

MFE-Geschäftsbericht 2024 (Englische Fassung) enthalten (Seiten 5 bis 274 des MFE-

Geschäftsberichts 2024 (Englische Fassung) und Seiten F-2 bis F-341 des MFE-

Geschäftsberichts 2024 (Deutsche Übersetzung)) beschrieben sind. Der MFE-Geschäftsbericht 

2024 (Deutsche Übersetzung) ist diesem Befreiungsdokument als Anhang beigefügt. 

Der in den Artikeln 19 und 29 der Richtlinie 2013/34/EU genannte Lagebericht für P7 ist im 

P7-Jahresbericht 2024 enthalten (Seiten 78 bis 267), der durch Verweis in dieses 

Befreiungsdokument einbezogen wird und Bestandteil desselben ist und auf der Internetseite 

der Bieterin (https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-

ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/) verfügbar ist.  

2.6. Gerichts- und Schiedsgerichtsverfahren 

(a) Bieterin 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/


22   

 

Angaben zu Gerichts- und Schiedsgerichtsverfahren der Bieterin sind enthalten in Anhang 10.3 

(“Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten”) zum MFE-Jahresabschluss, wie er im MFE-

Geschäftsbericht 2024 (Englische Fassung) enthalten ist (Seiten 352 bis 353 des MFE-

Geschäftsberichts 2024 (Englische Fassung) und Seiten F-442 bis F-444 des MFE-

Geschäftsberichts 2024 (Deutsche Übersetzung)) beschrieben sind. Der MFE-Geschäftsbericht 

2024 (Deutsche Übersetzung) ist diesem Befreiungsdokument als Anhang beigefügt. 

(b) Zielgesellschaft 

Soweit der Bieterin bekannt ist, gab es in den letzten 12 Monaten keine wesentlichen Gerichts- 

und Schiedsgerichtsverfahren, mit Ausnahme derjenigen, die in Anhang 31 

(“Eventualverbindlichkeiten”) des P7-Jahresabschlusses im P7-Geschäftsbericht 2024 (Seiten 

327 bis 328) aufgeführt sind, der durch Verweis in dieses Befreiungsdokument einbezogen wird 

und Bestandteil desselben ist und auf der Internetseite der Bieterin 

(https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-

ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/) verfügbar ist. 

2.7. Zusammenfassung der nach der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates offengelegten Informationen 

(a) Bieterin 

Die nachstehenden Tabellen enthalten eine Zusammenfassung der von der Bieterin im Rahmen 

der Verordnung (EU) Nr. 594/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über 

Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 

2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 

2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission ("MMVO") in den letzten 12 Monaten 

offengelegten Informationen, sofern diese Informationen zum Zeitpunkt dieses 

Befreiungsdokuments relevant sind und auf der AFM-Internetseite (www.afm.nl) und auf dem 

italienischen elektronischen System für die Offenlegung regulierter Informationen (Sistema di 

Diffusione delle Informazioni Regolamentate - SDIR) und dem zentralen Speicherdienst für 

vorgeschriebene Informationen (Sistema di Stoccaggio), der von CONSOB gemäß dem 

italienischen konsolidierten Finanzgesetz genehmigt wurde, “eMarket SDIR” und “eMarket 

STORAGE” (www.emarketstorage.com) sowie auf der Internetseite der Nationalen 

Wertpapiermarktkommission (Comisión Nacional del Mercado de Valores - die “CNMV”) 

verfügbar sind: 

 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-media-se/
http://www.afm.nl/
http://www.emarketstorage.com/
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Insiderinformationen 

Datum Titel Beschreibung 

16. April 2025 Der MFE-Vorstand bestätigt 

die Ergebnisse zum 

31. Dezember 2024 

Der MFE-Vorstand bestätigt 

die Ergebnisse zum 

31. Dezember 2024 

2. April 2025 Mindestpreis im öffentlichen 

Übernahmeangebot der MFE 

an die Aktionäre von 

ProSieben 

Unter Bezugnahme auf die 

am 26. März 2025 

veröffentlichte Mitteilung 

der Absicht, ein freiwilliges 

öffentliches 

Übernahmeangebot zur 

Erhöhung der Beteiligung an 

P7 zu unterbreiten, erklärte 

MFE, dass sie den P7-

Aktionären eine 

Gegenleistung in Höhe des 3-

Monats-volumengewichteten 

Durchschnittspreises der P7-

Aktie anbieten werde. 

26. März 2025 Außerordentliche 

Hauptversammlung 

MFE gibt bekannt, dass der 

MFE-Vorstands beschlossen 

hat, eine außerordentliche 

Hauptversammlung für den 

7. Mai 2025 einzuberufen. 

26. März 2025 Einberufung einer 

außerordentlichen 

Hauptversammlung 

Bekanntmachung für die 

außerordentliche 

Hauptversammlung der 

MFE, die am 7. Mai 2025 

stattfinden wird. 
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Insiderinformationen 

Datum Titel Beschreibung 

26. März 2025 MFE unterbreitet ein 

freiwilliges öffentliches 

Übernahmeangebot zur 

Erhöhung ihrer Beteiligung 

an ProSieben. 

MFE kündigte seine Absicht 

an, ein freiwilliges 

öffentliches 

Übernahmeangebot zu 

unterbreiten, um seine 

Beteiligung an P7 zu 

erhöhen. 

27. Februar 2025 Der MFE-Vorstand prüft die 

ungeprüften vorläufigen 

Ergebnisse für 2024. 

Der MFE-Vorstand prüft die 

ungeprüften vorläufigen 

Ergebnisse für 2024. 

21. November 2024 Der MFE-Vorstand bestätigt 

die Ergebnisse der ersten 

neun Monate 2024. 

Der MFE-Vorstand bestätigt 

die Ergebnisse der ersten 

neun Monate des Jahres 

2024. 

8. Oktober 2024 Veränderung des 

Grundkapitals der MFE-

MEDIAFOREUROPE N.V. 

 

Es wurden neue MFE-Aktien 

A ausgegeben und zum 

Handel zugelassen, um das 

mittelfristige Anreiz- und 

Treueprogramm 2021/2023 

(für das Jahr 2021) zu 

bedienen. 

4. Oktober 2024 MFE-MEDIAFOREUROPE 

N.V.: Mittel-/langfristiges 

Anreiz- und Treueprogramm 

- Kapitalerhöhung 

Der MFE-Vorstand 

beschließt die Ausgabe neuer 

MFE-Aktien A, die den 

Begünstigten des mittel-

/langfristigen Anreiz- und 

Treueprogramms 2021/2023 
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Insiderinformationen 

Datum Titel Beschreibung 

(für das Jahr 2021) zugeteilt 

werden. 

19. September 2024 Der MFE-Vorstand 

genehmigt die Ergebnisse 

des ersten Halbjahres 2024. 

Der MFE-Vorstand 

genehmigt die Ergebnisse 

des ersten Halbjahres 2024. 

31. Juli 2024 Mittel-/langfristiges Anreiz- 

und Treueprogramm 

Der MFE-Vorstand hat die 

Teilnehmer am mittel-

/langfristigen Anreiz- und 

Treueprogramm 2024-2026 

der MFE bestimmt und ihnen 

die für das Jahr 2024 fälligen 

Rechte gewährt. 

17. Juli 2024 Pier Silvio Berlusconi: 

“Umsatzerlöse aus Werbung 

im ersten Halbjahr 2024: 

+6,7%, EBIT um 11% 

gestiegen” 

Der CEO von MFE 

MEDIAFOREUROPE gab 

das Wachstum der 

Werbeumsätze bekannt. 

19. Juni 2024 Vorstand des MFE Top 

Managements bestätigt 

Der MFE-Vorstand bestätigt 

Pier Silvio Berlusconi als 

CEO und Fedele 

Confalonieri als 

Vorsitzenden des MFE-

Vorstands.  

5. Juni 2024 Pier Silvio Berlusconi 

“Prognose der 

Werbeeinnahmen für das 

Pier Silvio Berlusconi 

“Prognose der 

Werbeeinnahmen für das 
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Insiderinformationen 

Datum Titel Beschreibung 

erste Halbjahr 2024: +6% 

Wachstum” 

erste Halbjahr 2024: +6% 

Wachstum” 

23. Mai 2024 Der MFE-Vorstand 

genehmigt das 

Konzernergebnis für das 

erste Quartal 2024 

Der MFE-Vorstand 

genehmigt die Ergebnisse für 

die ersten drei Monate des 

Jahres 2024. 

 

Eigengeschäfte von Führungskräften, die auf der AFM-Internetseite offengelegt wurden 

Datum Name Position Aktien Transaktion 

17 April 2025 Marco Giordani 
Geschäftsführender 

Direktor 

29.556 
Verkauf von MFE-

Aktien B 

42.000 
Erwerb von MFE-

Aktien A 

 

Datum Name Position 
Verbundene 

Person 
Aktien Transaktion 

13. Dezember 2024 

Berlusconi, Pier 

Silvio 

Chief Executive 

Officer 

Geschäftsführender 

Direktor 

Fininvest 250.000 
Erwerb von MFE-

Aktien B 
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Berlusconi, Marina Nicht-

geschäftsführender 

Direktor 

 

Datum Name Position Aktien Transaktion 

15. Oktober 2024 

Pier Silvio Berlusconi 

Chief Executive Officer 

Geschäftsführender 

Direktor 

1.353 Verkauf von MFE-Aktien B 

Marco Giordani 
Geschäftsführender 

Direktor 

1.555 
Verkauf von MFE-Aktien B 

Gina Nieri 
Geschäftsführender 

Direktor 

1.395 
Verkauf von MFE-Aktien B 

Stefano Sala 
Geschäftsführender 

Direktor 

6.110 
Verkauf von MFE-Aktien B 

Niccolo’ Querci 
Geschäftsführender 

Direktor 

339 
Verkauf von MFE-Aktien B 

14. Oktober 2024 

Pier Silvio Berlusconi 

Chief Executive Officer 

Geschäftsführender 

Direktor 

4.310 Verkauf von MFE-Aktien A 

3.810 Verkauf von MFE-Aktien B 

Marco Giordani 
Geschäftsführender 

Direktor 

2.821 Verkauf von MFE-Aktien A 

2.955 Verkauf von MFE-Aktien B 
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Datum Name Position Aktien Transaktion 

Gina Nieri 
Geschäftsführender 

Direktor 

2.657 Verkauf von MFE-Aktien A 

2.093 Verkauf von MFE-Aktien B 

Stefano Sala 
Geschäftsführender 

Direktor 

14.437 Verkauf von MFE-Aktien A 

12.202 Verkauf von MFE-Aktien B 

Niccolo’ Querci 
Geschäftsführender 

Direktor 

2.276 Verkauf von MFE-Aktien A 

2.744 Verkauf von MFE-Aktien B 

11. Oktober 2024 

Pier Silvio Berlusconi 

Chief Executive Officer 

Geschäftsführender 

Direktor 

7.796 
Verkauf von MFE-Aktien A 

2.506 
Verkauf von MFE-Aktien B 

Marco Giordani 
Geschäftsführender 

Direktor 

5.154 Verkauf von MFE-Aktien A 

2.339 Verkauf von MFE-Aktien B 

Gina Nieri 
Geschäftsführender 

Direktor 

3.776 Verkauf von MFE-Aktien A 

1.745 Verkauf von MFE-Aktien B 

Stefano Sala 
Geschäftsführender 

Direktor 

22.084 Verkauf von MFE-Aktien A 

9.903 Verkauf von MFE-Aktien B 
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Datum Name Position Aktien Transaktion 

Niccolo’ Querci 
Geschäftsführender 

Direktor 

3.869 Verkauf von MFE-Aktien A 

1.763 Verkauf von MFE-Aktien B 

10. Oktober 2024 

Pier Silvio Berlusconi 

Chief Executive Officer 

Geschäftsführender 

Direktor 

6.266 
Verkauf von MFE-Aktien A 

9.911 
Verkauf von MFE-Aktien B 

Marco Giordani 
Geschäftsführender 

Direktor 

4.551 Verkauf von MFE-Aktien A 

7.306 Verkauf von MFE-Aktien B 

Gina Nieri 
Geschäftsführender 

Direktor 

3.215 Verkauf von MFE-Aktien A 

5.483 Verkauf von MFE-Aktien B 

Stefano Sala 
Geschäftsführender 

Direktor 

17.721 Verkauf von MFE-Aktien A 

33.735 Verkauf von MFE-Aktien B 

Niccolo’ Querci 
Geschäftsführender 

Direktor 

3.547 Verkauf von MFE-Aktien A 

6.139 Verkauf von MFE-Aktien B 

9. Oktober 2024 Pier Silvio Berlusconi 

Chief Executive Officer 

Geschäftsführender 

Direktor 

4.576 Verkauf von MFE-Aktien A 

2.046 Verkauf von MFE-Aktien B 
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Datum Name Position Aktien Transaktion 

Marco Giordani 
Geschäftsführender 

Direktor 

3.524 Verkauf von MFE-Aktien A 

1.546 Verkauf von MFE-Aktien B 

Gina Nieri 
Geschäftsführender 

Direktor 

2.391 Verkauf von MFE-Aktien A 

1.061 Verkauf von MFE-Aktien B 

Stefano Sala 
Geschäftsführender 

Direktor 

13.798 Verkauf von MFE-Aktien A 

6.090 Verkauf von MFE-Aktien B 

Niccolo’ Querci 
Geschäftsführender 

Direktor 

2.593 Verkauf von MFE-Aktien A 

1.300 Verkauf von MFE-Aktien B 

 

Datum Name Position Rechte MFE A Rechte MFE B MFE-Aktien A MFE-Anteile B 

8. Oktober 

2024 

Berlusconi Pier 

Silvio 

Chief Executive 

Officer 

Geschäftsführender 

Direktor 

906.108 291.076 132.534 376.126 

Marco Giordani 
Geschäftsführender 

Direktor 
289.567 116.431 175.065 60.961 
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Gina Nieri 
Geschäftsführender 

Direktor 
217.176 87.323 69.979 69.602 

Stefano Sala 
Geschäftsführender 

Direktor 
560.435 261.969 85.050 85.050 

Niccolo’ Querci 
Geschäftsführender 

Direktor 
117.636 47.299 21.347 21.347 

Hinweis: Die obige Tabelle bezieht sich auf die Gesamtzahl der MFE-Aktien A und MFE-

Aktien B, die jedes Mitglied des MFE-Vorstands besitzt, einschließlich der 

Aktien, die den Begünstigten des LTI-Plans 2021-2023 für das Jahr 2021 zum 

8. Oktober 2024 gewährt wurden. Die Spalten “Rechte MFE A” und “Rechte 

MFE B” beziehen sich auf den aktualisierten Gesamtbetrag der Rechte für jedes 

Mitglied des MFE-Vorstands. 

 

Datum Name Position 

Art des 

Finanzinstruments 

Zugewiesene 

Anzahl 

Marktpreis 

am Tag der 

Zuteilung 

Unverfallbarkeitsfrist 

(Vesting) 

31. Juli 

2024 

Pier Silvio 

Berlusconi 

Chief Executive 

Officer 

Geschäftsführender 

Direktor 

Rechte A zum 

Erhalt von MFE-

Aktien A 485.834 3,2933 

Vom 31. Juli 2024 bis 

31. Juli 2027 

Marco 

Giordani 

Geschäftsführender 

Direktor 

Rechte A zum 

Erhalt von MFE-

Aktien A 

121.458 3,2933 

Vom 31. Juli 2024 bis 
zum 31. Juli 2027 

Gina Nieri 
Geschäftsführender 

Direktor 

Rechte A zum 

Erhalt von MFE-

Aktien A 

91.094 3,2933 

Vom 31. Juli 2024 bis 

zum 31. Juli 2027 
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Stefano Sala 
Geschäftsführender 

Direktor 

Rechte A zum 

Erhalt von MFE-

Aktien A 

182.188 3,2933 

Vom 31. Juli 2024 bis 
zum 31. Juli 2027 

Niccolo’ 

Querci 

Geschäftsführender 

Direktor 

Rechte A zum 

Erhalt von MFE-

Aktien A 

49.342 3,2933 

Vom 31. Juli 2024 bis 

zum 31. Juli 2027 

Hinweis: Die obige Tabelle bezieht sich auf die Rechte, die den Teilnehmern für das Jahr 

2024 gewährt werden (LTI-Plan 2024-2026). Diese Rechte zum Erhalt von 

Aktien unterliegen noch der in der Spalte “Unverfallbarkeitsfrist (Vesting)” 

angegebenen Unverfallbarkeitsfrist (Vesting). 

(b) Zielgesellschaft 

Die nachstehenden Tabellen enthalten eine Zusammenfassung der Informationen, die P7 in den 

letzten 12 Monaten im Rahmen der MMVO veröffentlicht hat, soweit diese Informationen zum 

Zeitpunkt der Erstellung dieses Befreiungsdokuments relevant sind und auf der Internetseite 

des Zielunternehmens (www.prosiebensat1.com) zur Verfügung stehen: 

Insiderinformation 

Datum Titel Beschreibung 

21. März 2025 P7 verkauft Verivox an 

Moltiply. 

P7 hat eine verbindliche 

Vereinbarung mit einer 

Tochtergesellschaft der 

Moltiply Group S.p.A. über 

den Verkauf von Verivox 

unterzeichnet, der 

voraussichtlich am 21. März 

2025 abgeschlossen 

(Closing) wird. 

20. März 2025 P7 genehmigt die 

vorgeschlagene 

Der Vorstand und der 

Aufsichtsrat von P7 

http://www.prosiebensat1.com/
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Insiderinformation 

Datum Titel Beschreibung 

Vereinbarung mit General 

Atlantic über den Erwerb 

ihrer 

Minderheitsbeteiligungen an 

der NuCom-Gruppe und der 

ParshipMeet-Gruppe sowie 

den beabsichtigten Verkauf 

von Verivox. 

genehmigten eine 

vorgeschlagene 

Vereinbarung mit General 

Atlantic über den Erwerb 

ihrer 

Minderheitsbeteiligungen an 

der NuCom-Gruppe (ohne 

Flaconi) und der 

ParshipMeet-Gruppe. 

5. März 2025 Gespräche mit General 

Atlantic über den möglichen 

Erwerb von 

Minderheitsbeteiligungen an 

der NuCom-Gruppe und der 

ParshipMeet Gruppe. 

Die ProSiebenSat.1 Media 

SE teilt mit, dass sich die 

Gruppe in Gesprächen über 

einen möglichen Erwerb der 

Minderheitsbeteiligungen 

von General Atlantic an der 

NuCom Gruppe und der 

ParshipMeet Gruppe 

befindet. 

24. Januar 2025 Der Aufsichtsratsvorsitzende 

Dr. Andreas Wiele wird sich 

nicht zur Wiederwahl stellen. 

Der Aufsichtsratsvorsitzende 

von P7, Dr. Andreas Wiele, 

teilt dem Aufsichtsrat und 

dem Vorstand der 

Gesellschaft mit, dass er nach 

dem regulären Ablauf seiner 

Amtszeit nicht für eine 

weitere Amtszeit als Mitglied 

und Vorsitzender des 

Aufsichtsrats kandidieren 

wird. 
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Eigengeschäfte von Führungskräften 

Datum Titel Beschreibung 

30. April 2025 Erwerb von P7-Aktien  Meldepflichtige Person: 

Simone Scettri 

Mitteilung über den Erwerb 

von P7-Aktien in einem 

Gesamtvolumen von 

EUR 12.155,00 

25. April 2025 Erwerb von P7-Aktien 

(Korrekturmeldung) 

Meldepflichtige Person: 

Leopoldo Maria Attolico 

Mitteilung über den Erwerb 

von P7-Aktien in einem 

Gesamtvolumen von 

EUR 20.080,50 

25. April 2025 Erwerb von P7-Aktien Meldepflichtige Person: 

Leopoldo Maria Attolico 

Mitteilung über den Erwerb 

von P7-Aktien in einem 

Gesamtvolumen von 

EUR 20.080,50 

28. März 2025 Erwerb von P7-Aktien Meldepflichtige Person: 

Martin Mildner 

Mitteilung über den Erwerb 

von P7-Aktien in einem 

Gesamtvolumen von 

EUR 5.900,00 
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Eigengeschäfte von Führungskräften 

Datum Titel Beschreibung 

28. März 2025 Erwerb von P7-Aktien Meldepflichtige Person: 

Martin Mildner 

Mitteilung über den Erwerb 

von P7-Aktien mit einem 

Gesamtvolumen von 

EUR 25.278,27  

20. Januar 2025 Erwerb von P7-Aktien Meldepflichtige Person: 

Katharina Behrends 

Mitteilung über den Erwerb 

von P7-Aktien mit einem 

Gesamtvolumen von 

EUR 23.118,56 

20. Januar 2025 Erwerb von P7-Aktien Meldepflichtige Person: 

Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler 

Mitteilung über den Erwerb 

von P7-Aktien mit einem 

Gesamtvolumen von 

EUR 33.110,25 

6. Dezember 2024 Erwerb von P7-Aktien Meldepflichtige Person: 

Simone Scettri 

Mitteilung über den Erwerb 

von P7-Aktien mit einem 

Gesamtvolumen von 

EUR 9.172,00 
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Eigengeschäfte von Führungskräften 

Datum Titel Beschreibung 

22. November 2024 Erwerb von P7-Aktien Meldepflichtige Person: Dr. 

Katrin Burkhardt 

Mitteilung über den Erwerb 

von P7-Aktien mit einem 

Gesamtvolumen von 

EUR 25.387,00 

15. November 2024 Erwerb von P7-Aktien Meldepflichtige Person: 

Markus Breitenecker 

Mitteilung über den Erwerb 

von P7-Aktien mit einem 

Gesamtvolumen von 

EUR 216.783,20 

8. Oktober 2024 Erwerb von P7-Aktien Meldepflichtige Person: 

Simone Scettri 

Mitteilung über den Erwerb 

von P7-Aktien mit einem 

Gesamtvolumen von 

EUR 11.660,00 

17. Juni 2024 Erwerb von P7-Aktien Meldepflichtige Person: 

Markus Breitenecker 

Mitteilung über den Erwerb 

von P7-Aktien mit einem 

Gesamtvolumen von 

EUR 299.811,00 
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Eigengeschäfte von Führungskräften 

Datum Titel Beschreibung 

17. Juni 2024 Erwerb von P7-Aktien Meldepflichtige Person: 

Markus Breitenecker 

Mitteilung über den Erwerb 

von P7-Aktien mit einem 

Gesamtvolumen von 

EUR 12.970,00 

29. Mai 2024 Erwerb von P7-Aktien Meldepflichtige Person: 

Klára Brachtlová 

Mitteilung über den Erwerb 

von P7-Aktien mit einem 

Gesamtvolumen von 

EUR 21.600,00 

23. Mai 2024 Erwerb von P7-Aktien Meldepflichtige Person: 

Markus Breitenecker 

Mitteilung über den Erwerb 

von P7-Aktien mit einem 

Gesamtvolumen von 

EUR 239.802,57 

21. Mai 2024 Erwerb von P7-Aktien Meldepflichtige Person: 

Hubertus M. Habets 

Mitteilung über den Erwerb 

von P7-Aktien mit einem 

Gesamtvolumen von 

EUR 302.000,00 
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3. BESCHREIBUNG DER TRANSAKTION  

3.1. Zweck und Ziele der Transaktion 

3.1.1. Zweck der Transaktion für die Bieterin und ihre Aktionäre 

Die Bieterin hat ihre Beteiligung an P7 in den letzten Jahren sukzessive erhöht und entschieden, 

ihre Beteiligung an P7 im Wege eines öffentlichen Übernahmeangebots nach Maßgabe des 

deutschen Übernahmerechts weiter auszubauen. 

Um den Anforderungen des deutschen Übernahmerechts zu entsprechen, erstreckt sich das 

Angebot auf sämtliche ausgegebenen P7-Aktien, die nicht von der Bieterin gehalten werden 

und die Bieterin wird daher alle P7-Aktien erwerben, die ihr im Rahmen des Angebots 

angedient werden, auch wenn das derzeitige Ziel der Bieterin nicht der Erwerb sämtlicher oder 

der Mehrheit der P7-Aktien ist. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Bieterin nicht, dass 

das Angebot eine wesentliche Auswirkung auf den Streubesitz oder die Börsennotierung von 

P7 haben wird. 

Die Bieterin sieht ihre Beteiligung an P7 als langfristige Investition und Bekenntnis gegenüber 

P7, um in Zukunft aktiver an der Umsetzung der gegenwärtigen Strategie von P7, der 

Fokussierung auf das Kerngeschäft, und der Entwicklung der strategischen Ausrichtung von P7 

mitzuwirken und diese zu beschleunigen. Die P7-Gruppe ist als Haupt-Entertainment-Anbieter 

im deutschsprachigen Raum, der in drei Geschäftsbereichen tätig ist, nämlich (i) Entertainment 

(Kerngeschäft), (ii) Dating & Video sowie (iii) Commerce & Ventures (wobei (ii) und (iii) von 

P7 als nicht zum Kerngeschäft gehörende Aktivitäten angesehen werden). Jedes dieser 

Segmente ist ohne Zusammenhang und jeweils mit sehr spezifischen Herausforderungen 

konfrontiert, was dementsprechend unterschiedliche, maßgeschneiderte Strategien erfordert. 

Derzeit stellt das hart umkämpfte Marktumfeld für das Entertainment-Geschäft dieses spezielle 

Segment vor besonders große Herausforderungen, die rasche Entscheidungen und strategische 

Maßnahmen erfordern. 

Durch dieses Angebot beabsichtigt die Bieterin, die Umsetzung der derzeitigen Strategie von 

P7 zu unterstützen und zu beschleunigen, die die Konzentration auf das Kerngeschäft 

(Entertainment) als Hauptpriorität und den Schuldenabbau durch die Veräußerung der nicht 

zum Kernbereich gehörenden Bereiche (Dating & Video, Commerce & Ventures) umfasst. 

Gleichzeitig ist es das Ziel der Bieterin, mögliche Formen der Zusammenarbeit mit P7 zu prüfen 

und ihre Kernkompetenz im Unterhaltungssektor anzubieten, um den Aufsichtsrat und den 

Vorstand von P7 bei der Bewältigung der industriellen Herausforderungen zu unterstützen und 

die Chancen zu nutzen, die sich aus den laufenden Veränderungen in der Branche ergeben. 

Mögliche Formen der Zusammenarbeit könnte beispielsweise die gemeinsame Entwicklung 
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und/oder Einführung der Streaming-Plattform und die Zusammenarbeit beim Aufbau und der 

gemeinsamen Nutzung der AdTech-Struktur umfassen. Als starker industrieller und 

zuverlässiger Partner bekennt sich die Bieterin dazu, bei Bedarf, P7 mit industrieller Expertise 

und finanziell zu unterstützen. Dies würde zu einer langfristigen Wertschöpfung für alle P7-

Aktionäre führen. Darüber hinaus beabsichtigt die Bieterin, P7 bei der weiterhin beabsichtigten 

Veräußerung der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Bereiche zu unterstützen, einschließlich 

möglicher Monetarisierungs- und Wertschöpfungsmöglichkeiten. 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat von P7 haben dieses Angebot nicht mit der Bieterin 

verhandelt und die Bieterin hat von P7 keinen Zugang zu Unterlagen über die rechtliche, 

finanzielle und operative Situation der P7-Gruppe im Zusammenhang mit der Evaluierung 

dieses Angebots erhalten. Vor diesem Hintergrund erwartet die Bieterin, da sie nicht 

beabsichtigt, alle oder eine qualifizierte Mehrheit der P7-Aktien zu erwerben und auf der 

Grundlage öffentlich zugänglicher Informationsquellen (z.B. veröffentlichte Finanzberichte 

und Pressemitteilungen von P7), keine Integration von P7 in ihre Gruppe als Folge des 

Angebots. Daher erwartet die Bieterin keine aus diesem Angebot hervorgehende Synergien. 

Mit diesen klaren langfristigen Wertschöpfungszielen und in Abhängigkeit von den 

Ergebnissen des Angebots behält sich die Bieterin vor, von der erhöhten Flexibilität Gebrauch 

zu machen, um nach Vollzug des Angebots weitere P7-Aktien zu erwerben. 

Hinsichtlich der weiteren Hintergründe und der weiteren wirtschaftlichen Interessen im 

Zusammenhang mit dem Angebot verweist die Bieterin zudem auf ihre in Ziffer 9 der 

Angebotsunterlage dargelegten Absichten, insbesondere auf die in Ziffer 9.1 der 

Angebotsunterlage dargelegten Absichten hinsichtlich der künftigen Geschäftstätigkeit, des 

Vermögens und der künftigen Verpflichtungen der P7. 

3.1.2. Zweck der Transaktion und erwartete Vorteile für das Zielunternehmen 

Ein Grund für die anhaltend negative Entwicklung des Aktienkurses von P7 liegt nach Ansicht 

der Bieterin in der Zusammenlegung von nicht zusammenhängenden Geschäftsbereichen 

innerhalb der P7-Gruppe, zwischen denen es keine Synergien gibt, was die Fähigkeit von P7 

einschränkt, Investitionen zu tätigen, um das Wachstum und die Wertschöpfung in dem 

Kerngeschäftsbereich Entertainment wiederherzustellen, während gleichzeitig das Potenzial 

der Nicht-Kerngeschäftsbereiche (Dating & Video, Commerce & Ventures) limitiert wird. 

Die Bieterin beabsichtigt daher, den Aufsichtsrat und den Vorstand dabei zu unterstützen, die 

laufende Überprüfung des Geschäftsportfolios von P7 voranzutreiben und zu beschleunigen, 

mit dem Ziel, das Geschäft von P7 zum Nutzen von P7, seinen Aktionären, Mitarbeitern, 

Kunden und anderen Stakeholdern zu vereinfachen und neu auszurichten. 
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Insbesondere beabsichtigt die Bieterin, den konstruktiven Dialog mit dem Aufsichtsrat von P7 

zu intensivieren, um den größtmöglichen Wert aus allen Aktivitäten des derzeitigen 

Geschäftsportfolios von P7 zu erzielen. Dies beinhaltet, in Abhängigkeit von der Höhe der 

Beteiligung der Bieterin an der P7 nach Abwicklung des Übernahmeangebots oder zu einem 

späteren Zeitpunkt und in Abhängigkeit von der dann bestehenden wirtschaftlichen Lage und 

den rechtlichen Rahmenbedingungen, die Unterstützung des Aufsichtsrats und des Vorstands 

bei der Veräußerung oder Verlegung von Geschäftsbereichen, die nicht zum Kerngeschäft von 

P7 gehören, einschließlich der Ausgliederung der betreffenden Geschäftsbereiche und der 

Realisierung ihres inneren Wertes sowie der möglichen Integration dieser Bereiche in das 

Portfolio starker Dritter. 

Die Bieterin beabsichtigt, falls erforderlich, P7 bestimmte finanzielle Back-up-Linien für die 

Refinanzierung von Schulden, einschließlich Kreditverträgen und Schuldscheindarlehen, zur 

Verfügung zu stellen, die aufgrund eines Kontrollwechsels fällig werden oder enden, falls die 

Bieterin infolge des Angebots mehr als 50 % der mit P7-Aktien verbundenen Stimmrechte 

erwerben sollte, in Folge dessen Kreditgeber berechtigt sind, ihre Beteiligung an den Fazilitäten 

zu kündigen und die Rückzahlung ausstehender Beträge innerhalb einer bestimmten Frist nach 

dem Kontrollwechsel zu verlangen. Aus diesem Grund hat die Bieterin unbesicherte 

Kreditlinien in Höhe von 2,1 Milliarden Euro bei führenden internationalen Banken zugunsten 

von P7 als Kreditnehmerin erhalten, die zur Refinanzierung der bestehenden Fazilitäten von P7 

verwendet werden können, falls dies aufgrund eines Kontrollwechsels wie oben beschrieben 

erforderlich ist. 

Die Bieterin beabsichtigt nicht, eine Änderung der aktuellen Dividendenpolitik, die den 

Investitionsbedürfnissen von P7 und der Refinanzierung der bestehenden Kreditfazilitäten bei 

Fälligkeit entspricht, vorzuschlagen. 

Über die vorstehenden Absichten hinaus hat die Bieterin nicht die Absicht, sonstige 

Maßnahmen im Hinblick auf die künftige Geschäftstätigkeit, die Verwendung des Vermögens 

oder künftige Verpflichtungen der P7 zu ergreifen. 

3.2. Beschreibung der Transaktion  

3.2.1. Verfahren und Bedingungen der Transaktion 

Das Angebot, seine Form und sein Inhalt sowie alle Rechte und Verpflichtungen der Bieterin 

und der P7-Aktionäre, die das Angebot annehmen, unterliegen deutschem Recht. Die 

zuständigen deutschen Gerichte sind nach Maßgabe des deutschen Zivilprozessrechts für alle 

Klagen oder sonstigen Gerichtsverfahren zuständig, die sich aus oder im Zusammenhang mit 

dem Angebot ergeben. 
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Weitere Informationen zu dem Angebot, insbesondere die in Art. 6 Abs. 3 der Richtlinie 

2004/25/EG geforderten Angaben, sind in der Angebotsunterlage enthalten. 

3.2.2. Bedingungen, von denen die Wirksamkeit der Transaktion abhängt 

Das Angebot unterliegt den Bedingungen, die in Abschnitt 12.1 der Angebotsunterlage 

dargelegt sind. 

3.2.3. Strafzahlungen 

Es gibt keine Vereinbarungen über Strafzahlungen, wenn das Angebot nicht durchgeführt wird. 

3.2.4. Notifizierungen und/oder Genehmigungsanträge 

Neben der Gestattung der Angebotsunterlage durch die BaFin steht das Angebot unter dem 

Vorbehalt der Genehmigungen, die in Abschnitt 11 der Angebotsunterlage beschrieben sind. 

3.2.5. Finanzierungsstruktur der Transaktion 

Für Informationen zur Finanzierung des Angebots vergleiche Abschnitt 14 der 

Angebotsunterlage. 

3.2.6. Zeitplan der Transaktion 

Zu Informationszwecken ist nachstehend ein vorläufiger Zeitplan für das Angebot aufgeführt, 

der Änderungen unterliegen kann: 

Datum Meilenstein 

26. März 2025 Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Angebots und 

Einberufung der MFE-Hauptversammlung 

23. April 2025 Übermittlung der Angebotsunterlage an die BaFin 

7. Mai 2025 MFE-Hauptversammlung 

8. Mai 2025 Gestattung durch die BaFin und Veröffentlichung der 

Angebotsunterlage 
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Datum Meilenstein 

 Beginn der Annahmefrist  

22. Mai 2025 Veröffentlichung der (gemeinsamen) begründeten Stellungnahme 

von Vorstand/Aufsichtsrat von P7 (spätestens) 

6. Juni 2025 Ablauf der Annahmefrist 

12. Juni 2025 Veröffentlichung der Ergebnisse nach Ablauf der Annahmefrist 

13. Juni 2025 Beginn der weiteren Annahmefrist 

26. Juni 2025 Ablauf der weiteren Annahmefrist 

1. Juli 2025 Veröffentlichung der Ergebnisse nach Ablauf der weiteren 

Annahmefrist 

11. Juli 2025 Vollzug des Angebots unter der Voraussetzung, dass die 

Angebotsbedingung zum Ablauf der Annahmefrist eingetreten ist 

 

3.3. Risikofaktoren im Zusammenhang mit der Transaktion 

Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung der wesentlichen Risiken, die der Transaktion eigen 

sind. Die nachstehend beschriebenen Risikofaktoren können sich nachteilig auf das Angebot 

und den Aktienkurs der Bieterin auswirken, und die Aktionäre und Investoren könnten ihre 

Investition ganz oder teilweise verlieren. 

Erhebliche künftige Verkäufe von MFE-Aktien A nach der Zulassung oder der Eindruck, 

dass solche Verkäufe stattfinden könnten, könnten ihren Marktpreis beeinflussen. 

Diejenigen Aktionäre von P7, die im Rahmen des Angebots MFE-Aktien A erhalten haben, die 

keiner Beschränkung der Übertragbarkeit unterliegen, könnten sich zu umfangreichen 
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Verkäufen ihrer MFE-Aktien A entschließen, was zu Rückgang des Marktpreises der MFE-

Aktien A führen könnte. Verkäufe einer erheblichen Anzahl von MFE-Aktien A auf dem 

öffentlichen Markt nach der Zulassung der neuen MFE-Aktien A oder der Eindruck, dass es zu 

solchen Verkäufen kommen könnte, könnten den Marktpreis der Aktien der Bieterin und 

insbesondere den Marktpreis der MFE-Aktien A beeinträchtigen. 

Eine Verzögerung der Zulassung zum Listing und zum Handel der neuen MFE-Aktien A, 

die im Rahmen der Angebotskapitalerhöhung ausgegeben werden sollen, würde deren 

Liquidität beeinträchtigen und ihren Verkauf bis zur Zulassung zum Listing und zum 

Handel erschweren. 

Es wird erwartet, dass die neuen MFE-Aktien A, die im Zusammenhang mit der 

Angebotskapitalerhöhung ausgegeben werden, gleichzeitig mit der Durchführung der 

Angebotskapitalerhöhung zum Listing und zum Handel an der Euronext Mailand zugelassen 

werden. In dieser Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass sich die Zulassung in der Praxis in der 

Regel um bis zu zwei Handelstage verzögern kann. Eine solche Verzögerung der Zulassung 

zum Handel der neuen MFE-Aktien A würde ihre Liquidität beeinträchtigen und ihren Verkauf 

an der Euronext Mailand erschweren, bis sie zum Listing und zum Handel zugelassen sind. 

3.4. Interessenkonflikte 

Zum Datum dieses Befreiungsdokuments ist der Bieterin kein Interessenkonflikt bekannt, den 

die Bieterin, die Zielgesellschaft und einer ihrer Aktionäre im Hinblick auf das Angebot haben 

könnte. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass zum Zeitpunkt dieses Befreiungsdokuments 

Katharina Behrends die Bieterin im Aufsichtsrat von P7 vertritt. 

Weitere Informationen zu dem Angebot und insbesondere zu den Mitgliedern des MFE-

Vorstands und des Vorstands und dem Aufsichtsrat der Zielgesellschaft sind in der 

Angebotsunterlage enthalten. 

3.5. Gegenleistung des Angebots 

Zweck der Angebotskapitalerhöhung ist die Ausgabe neuer MFE-Aktien A zur Übertragung an 

P7-Aktionäre, die ihre P7-Aktien der Bieterin im Rahmen des Angebots andienen werden.  

Die Bieterin bietet als Barkomponente EUR 4,48 in bar und als Aktienkomponente 0,4 MFE-

Angebotsaktien (d.h. neu ausgegebene MFE-Aktien A, die als Teil der Gegenleistung an die 

P7-Aktionäre übertragen werden) je P7-Aktie an (siehe für eine detaillierte Beschreibung 

Abschnitt 3 und Abschnitt 4 der Angebotsunterlage). 

Das Angebot unterliegt keiner bedingten Gegenleistung, die im Zusammenhang mit dem 

Angebot vereinbart wurde. 
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Für Informationen zu den Bewertungsmethoden und den Annahmen, die bei der Bestimmung 

der angebotenen Gegenleistung für die einzelnen Beteiligungspapiere oder Gattungen von 

Beteiligungspapieren zugrunde gelegt werden, und insbesondere zum Umtauschverhältnis, 

wird auf Abschnitt 10 und insbesondere auf die Abschnitte 10.3 und 10.4 der 

Angebotsunterlage verwiesen. 

Es wurde kein Bewertungsgutachten zur Bestimmung der Angebotsgegenleistung 

herangezogen. 

4. FÜR DIE ZWECKE DER TRANSAKTION ÖFFENTLICH ANGEBOTENE 

ODER ZUM HANDEL AN EINEM GEREGELTEN MARKT 

ZUGELASSENE DIVIDENDENWERTE 

4.1. Risikofaktoren im Zusammenhang mit den angebotenen MFE-Aktien A 

Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung der wesentlichen Risiken in Bezug auf die MFE-

Aktien A der Bieterin, die den P7-Aktionären als Gegenleistung für das Angebot zugeteilt 

werden sollen. Die Risikofaktoren, die gemäß der Bewertung der Bieterin unter 

Berücksichtigung der negativen Auswirkungen auf die Bieterin und der Wahrscheinlichkeit 

ihres Eintretens am wesentlichsten sind, werden in der betreffenden Kategorie zuerst angeführt. 

Potenzielle Investoren sollten die nachstehend beschriebenen Risiken und Ungewissheiten 

berücksichtigen. Der Kurs der MFE-Aktien A könnte sinken und ein Investor könnte bei Eintritt 

eines solchen Ereignisses einen Teil oder die Gesamtheit ihrer Anlage verlieren. 

Alle diese Risikofaktoren und Ereignisse können eintreten oder auch nicht. Die Bieterin kann 

mit einer Reihe der nachstehend beschriebenen Risiken gleichzeitig konfrontiert sein, und eines 

oder mehrere der nachstehend beschriebenen Risiken können voneinander abhängig sein. 

4.1.1. Risiken im Hinblick auf den Geschäftsbetrieb der Bieterin 

Externe und sektorale Risiken  

Risiken im Zusammenhang mit internationalen geopolitischen Entwicklungen und der 

Konjunktur   

Das Kerngeschäft der MFE-Gruppe hängt in hohem Maße von der Entwicklung der 

Werbeinvestitionen ab, die strukturell zyklisch sind und - wenn auch mit Unterschieden 

zwischen den verschiedenen Produktbereichen - sehr eng mit der allgemeinen 

Wirtschaftsentwicklung und dem Wachstum der Endmärkte zusammenhängen, in denen die 

Kundenunternehmen tätig sind. Obwohl die Korrelation zwischen den makroökonomischen 

Trends (BIP und privater Konsum) und den Werbeinvestitionen von Natur aus langfristig 
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vorhersehbar ist, war in den letzten Jahren eine geringere Korrelation zwischen diesen Trends 

festzustellen. 

Die Entwicklung der Werbeinvestitionen wurde in den letzten Jahren dennoch durch 

wirtschaftliche Abwärtstrends oder andere wirtschaftliche Schwächen in den beiden 

wichtigsten geografischen Märkten der MFE-Gruppe negativ beeinflusst. Die traditionelle 

Tendenz, in Krisenzeiten die Werbeinvestitionen auf General-Interest-Fernsehangebote zu 

konzentrieren, um eine größere Sichtbarkeit auf dem Massenmarkt zu gewährleisten, hat es der 

MFE-Gruppe jedoch in der Vergangenheit ermöglicht, ihre jeweiligen Marktanteile sowohl in 

Italien als auch in Spanien auch in einem solchen Umfeld zu konsolidieren. 

Angesichts der anhaltenden geopolitischen Instabilität, die durch den anhaltenden Konflikt in 

der Ukraine und die militärische Eskalation im Nahen Osten ausgelöst wurde, entwickelte sich 

die Weltwirtschaft 2024 weiterhin schlecht, trotz der deutlichen Kehrtwende in der Geldpolitik 

der FED und der EZB, die auf die Straffung der Geldpolitik in den beiden vorangegangenen 

Jahren folgte, die notwendig war, um dem Inflationsanstieg infolge der Destabilisierung der 

Rohstoffmärkte zu begegnen. Diese Destabilisierung war im Energie- und im 

Lebensmittelbereich besonders ausgeprägt, da die Energiekosten aufgrund der zu Beginn des 

Konflikts in der Ukraine gegen Russland verhängten strengen Sanktionen stark schwankten.  

Die MFE-Gruppe ist hinsichtlich des Standorts ihrer Geschäftstätigkeit, ihrer Finanzanlagen 

und ihres Eigenkapitals sowie ihrer Umsatzerlöse und Kosten mit Vertragspartnern, die in den 

in den Konflikt verwickelten Ländern ansässig sind, nicht direkt betroffen. In Anbetracht der 

Art ihrer Geschäftstätigkeit kann sie indirekt exogenen Einflüssen ausgesetzt sein, die mit der 

Entwicklung der Wirtschaft zusammenhängen, insbesondere mit der Entwicklung des privaten 

Konsums. Diese Faktoren beeinflussen wiederum die Trends bei den Werbeausgaben der 

Kunden und in den Rohstoffsektoren, die ihrerseits direkt dem globalen Rohstoffmarkt und den 

im Sinne der internationalen Lieferketten miteinander verbundenen Märkten ausgesetzt sind.  

In diesem schwierigen globalen Umfeld haben sich die Volkswirtschaften Italiens und Spaniens 

im Jahr 2024 weiterhin außerordentlich gut behauptet. Sie verzeichneten ein moderates 

Wachstum im Gegensatz zu den anderen Ländern der Eurozone und konnten den Aufwärtstrend 

bei den Energiepreisen allmählich aufhalten. 

Die von der neuen US-Regierung bei Amtsantritt Anfang 2025 angekündigten 

protektionistischen Maßnahmen könnten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung einen 

zusätzlichen Faktor für eine allmähliche Destabilisierung darstellen, insbesondere für die 

Volkswirtschaften einiger europäischer Länder und Sektoren, die strukturell vom Export 

abhängig sind.  
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Durch eine breite, strukturelle Diversifizierung ihres Kundenportfolios ist die MFE-Gruppe 

jedoch in der Lage, die Auswirkungen dieses Risikos zu bewältigen und zu begrenzen. Generell 

hat die MFE-Gruppe angesichts ihrer nachgewiesenen Marktführerschaft in Bezug auf 

Werbeanteile und redaktionelle Ergebnisse in ihren Referenzmärkten in Verbindung mit ihrem 

starken Fokus (insbesondere in Italien) auf Kosteneffizienz und freien Cashflow ihre 

mittelfristige finanzielle Solidität in den letzten Jahren gefestigt und damit die Grundlage für 

einen Anstieg der Rentabilität durch größere Effizienz und Dynamik geschaffen, wenn sich die 

Marktbedingungen stabilisieren. 

Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung des Medien- und 

Kommunikationsmarktes 

Technologischer Wandel, Fragmentierung des Publikums und Zunahme des Wettbewerbs 

Die traditionellen Rundfunkveranstalter-Modelle sind heute einem ständigen Prozess der 

Erweiterung des traditionellen Wettbewerbsszenarios ausgesetzt, der hauptsächlich durch den 

technologischen Fortschritt vorangetrieben wird. Das Aufkommen innovativer neuer 

Verbreitungsplattformen verändert allmählich die Art und Weise, wie die Verbraucher an die 

Medien herangehen, und führt sie zu individuelleren, weniger standardisierten Modellen mit 

Diensten, Inhalten und Werbung, die den Anforderungen der technologisch interessierten 

Zuschauer und der immer anspruchsvolleren, sachkundigen Investoren gerecht werden. 

Die wichtigsten Markttrends, die neue Wettbewerbskräfte darstellen, lassen sich wie folgt 

zusammenfassen: 

• Der technologische Fortschritt hat die Methoden der Nutzung von Inhalten stetig 

verändert, hin zu interaktiveren/abrufbaren Medien, die insbesondere die Abwanderung 

jüngerer Menschen zu "maßgeschneiderten" Formen begünstigen. Es wird erwartet, 

dass sich dieser Prozess in den kommenden Jahren mit dem in Italien eingeleiteten 

Prozess der Umstellung auf die neue DVB-T2-Übertragungstechnologie, welche den 

schrittweisen Ersatz der derzeit verbreiteten Produktreihen von TV-Geräten durch 

internetfähige Smart-TVs mit sich bringen wird, verfestigen wird. 

• Die Nachfrage nach Unterhaltungsinhalten verzeichnet weiterhin Wachstumsraten in 

nie dagewesener Höhe, sowohl in den traditionellen Medien als auch auf neuen 

Plattformen. 

• Für den allgemeinen kommerziellen Fernsehsektor schafft die Konvergenz der 

Rundfunkplattformen einerseits Wachstumschancen (Mehrkanalangebote und Pay-

TV), birgt andererseits aber auch potenzielle Gefahren wie die Fragmentierung des 

Publikums und die Zunahme der Gesamtzahl der verfügbaren Plattformen für den 

Zugang zu Fernsehinhalten (Satellit, Internet, Mobilfunk usw.), was zu einer größeren 

Komplexität des Wettbewerbsumfelds führt. 
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• Die Vervielfachung der Sendeplattformen erhöht den Wert der Sendeinhalte und stärkt 

den Wettbewerbsvorteil der "traditionellen" Rundfunkveranstalter, die über das Know-

how für die Konzeption, Entwicklung und Verpackung von Inhalten und die Erstellung 

von Programmplänen verfügen. 

• Das Fehlen technologischer Hindernisse und die zunehmende Verbreitung intelligenter 

Fernsehgeräte erhöhen das Risiko, dass traditionelle Rundfunkveranstalter von 

Anbietern umgangen werden, die originäre Inhalte und Formate besitzen, oder von 

Internetbetreibern, von denen einige beginnen, Inhalte auf dem Markt zu kaufen, um zu 

versuchen, die wettbewerbsfähigen Angebotsmodelle konkurrierender 

Rundfunkveranstalter zu kopieren, in einigen Fällen durch die Einführung hybrider 

Angebote, die sowohl eine kostenpflichtige Abonnement- oder Pay-per-View-

Komponente als auch eine werbefinanzierte Freeview-Komponente enthalten. 

• In Spanien ist der Wettbewerb zunehmend fragmentiert, auch wenn der Fernsehmarkt 

weiterhin um die beiden wichtigsten privaten Zentren, die Grupo Audiovisual Mediaset 

España und Atresmedia, konsolidiert ist. 

Die oben beschriebene Situation könnte das Risiko mit sich bringen, dass das Interesse des 

Fernsehpublikums am frei empfangbaren General-Interest-Angebot im Fernsehen, das durch 

die neuen Kommunikationsmedien teilweise sehr viel anspruchsvoller geworden ist, nachlässt, 

und dass sich für die MFE-Gruppe infolgedessen das Risiko ergibt, dass sie die Chancen, die 

sich aus neu entstehenden Geschäftsfeldern ergeben, nicht angemessen nutzen könnte. Der 

strategische Ansatz von Mediaset zur Bewältigung des Hauptrisikos dieser 

Wettbewerbsdynamik besteht in der Konsolidierung des derzeitigen Modells des Aggregators 

und Multiplattform-Vertreibers, das für die MFE-Gruppe der beste Weg ist, den 

Herausforderungen des Marktes und den sich entwickelnden Verbrauchermodellen zu 

begegnen, indem ein integriertes Redaktionssystem definiert wird, in dem die verschiedenen 

Komponenten (frei empfangbares General-Interest-Angebot, kostenlose Multikanal-Angebote, 

kostenlose/zahlungspflichtige nicht-lineare und Web-Inhalte, Radio) eine mit dem Markt 

kohärente Position einnehmen, sowie Geschäftsmechanismen strukturiert werden, die eine 

wirksame Koordinierung in operativer Hinsicht, aber auch in Bezug auf die Produktions-

/Einkaufsstrategien für Inhalte und den Vertrieb sowie ein eigenes redaktionelles Modell für 

OTT-Dienste gewährleisten, das sich stark auf die Verfügbarkeit lokaler und 

loyalitätsfördernder Inhalte (Nachrichten, Unterhaltung und Scripted Content) stützt. Mit 

diesem Ansatz wird sowohl für das General-Interest-Angebot als auch für die Spartenkanäle, 

die für die frei empfangbaren Inhalte am wichtigsten sind, die Kontrolle über das stärker 

konzentrierte Publikum und - mit dem hauptsächlich OTT-basierten Fernsehmodell - auch die 

Kontrolle über das stärker diversifizierte Publikum aufrechterhalten. Die MFE-Gruppe verfügt 

über hochqualifiziertes Personal mit fundierter Erfahrung in verschiedenen Bereichen des Free-

TV-Geschäfts. In den letzten Jahren hat sie auch Mitarbeiter in neuen Berufsprofilen erworben, 

um ihr internes Know-how in den Bereichen Innovation und Entwicklung zu stärken. 
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Bei der Umsetzung dieser Strategie verfügt Mediaset über einen Wettbewerbsvorteil, und zwar 

aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im Bereich der General-Interest-Fernsehangebote und 

seines einzigartigen Know-hows als allgemeiner Rundfunkveranstalter, der als erster 

innovative Modelle entwickelt hat (Prepaid-Pay-per-View-Modell). Derzeit verfügt die MFE-

Gruppe über ein innovatives Angebot an On-Demand-Inhalten, die über die Mediaset-Plattform 

Infinity übertragen werden. Im Laufe des Jahres 2025 wird MFE sein italienisches und 

spanisches OTT-Produkt im Rahmen eines neuen "Single OTT"-Projekts vollständig 

konvergieren, was 2025 Kostensynergien und ein einzigartiges digitales Nutzererlebnis in den 

verschiedenen Märkten, in denen die MFE-Gruppe tätig ist, ermöglichen wird.  

Abdeckung des Marktes für Inhalte  

Ein weiteres Element, das die Entwicklung des Medien- und Kommunikationssektors 

kennzeichnet, ist der wachsende Wert der Inhalte. 

In Italien besitzt die MFE-Gruppe über ihr Tochterunternehmen RTI SpA eine Bibliothek von 

Fernsehrechten, die die größte in Italien und eine der größten in Europa ist, dank langfristiger 

Verträge mit den führenden amerikanischen Major-Studios und Verleihern sowie unabhängigen 

amerikanischen und europäischen Produzenten (Fernsehfilme, Seifenopern, Miniserien und 

Fernsehserien), die die Deckung des Bedarfs der Free-TV- und Pay-TV-Geschäfte der MFE-

Gruppe gewährleisten. 

In Italien bietet die MFE-Gruppe die besten nationalen Film- und Fernsehproduktionen an, und 

zwar sowohl über ihr Tochterunternehmen Medusa Film (ein Marktführer in der 

Filmproduktion und im Filmvertrieb) als auch über die Bibliothek von Originalfilmen und 

Fernsehserien, die von Taodue produziert werden (eine Gesellschaft, die 2023 auf die RTI SpA 

verschmolzen wurde). In Spanien werden Inhalte (Spielfilme, Kinofilme, Sportereignisse und 

digitale Formate) von Mediterraneo und seinen Tochterunternehmen sowie von Tele5 Cinema 

produziert und an Dritte vermarktet. Tele5 Cinema ist die Gesellschaft, die für die Verwaltung 

der Investitionen und den Vertrieb von inländischen und europäischen Filmproduktionen im 

Einklang mit den geltenden Vorschriften zuständig ist und sich in den letzten Jahren durch die 

Auswahl, die Finanzierung und den Vertrieb sehr erfolgreicher Titel eine marktführende 

Position erarbeitet hat. In Italien besitzt die MFE-Gruppe außerdem die exklusiven Senderechte 

für frei empfangbare Übertragungen von Spielen der Coppa Italia und des italienischen 

Superpokals für diese und die nächsten beiden Spielzeiten auf allgemeinen Sendern. 

Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung des Werbemarktes 

TV-Werbeeinnahmen sind nach wie vor die Hauptquelle der Umsatzerlöse der MFE-Gruppe, 

obwohl sie in den letzten Jahren zusätzliche Einnahmequellen erschlossen hat, die aus nicht-
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linearem Pay-Streaming bestehen, und eine Präsenz in ergänzenden Geschäftsbereichen wie 

dem Verkauf von Multiplattform-Inhalten, Teleshopping und Filmvertrieb aufgebaut hat. 

Die Werbevermarktung unterliegt im derzeitigen allgemeinen und branchenspezifischen 

Umfeld kürzeren Konjunkturzyklen und der Entwicklung der Märkte, auf denen ihre Kunden 

tätig sind, und wird strukturell durch die Ausweitung des Wettbewerbsumfelds aufgrund des 

kontinuierlichen technologischen Fortschritts beeinflusst. Dies wiederum führt zu strukturellen 

Prozessen der Fragmentierung und Diversifizierung des Konsums von Produkten und 

audiovisuellen Multiplattform-Medien. 

In diesem Szenario zeigen die Daten zum Gesamtfernsehkonsum in Italien – mit Ausnahme der 

Spitzenwerte während des Lockdowns im Jahr 2020 – eine im Wesentlichen stabile 

Entwicklung des Fernsehkonsums. Dieses Wachstum verteilt sich jedoch auf eine größere 

Vielfalt und Anzahl von Kanälen, was mit der zunehmenden Verbreitung der digitalen 

terrestrischen Plattform in den letzten Jahren einherging und zu einer stetigen und natürlichen 

Erosion des Anteils der historisch gewachsenen Fernsehsender mit General-Interest-Angebot 

führte. 

Das Modell des frei empfangbaren Fernsehens mit General-Interest-Angebot wird auch in den 

nächsten Jahren der hauptsächliche Weg sein, über den eine große Anzahl von Kontakten 

hergestellt werden kann. Allerdings hat insbesondere im gegenwärtigen Szenario auch die 

Attraktivität von semi-generalistischen Kanälen mit einer größeren Fähigkeit zur Profilierung 

spezifischer Zielgruppen zugenommen und somit auch der Wettbewerb zwischen ihnen. 

Aus diesem Grund konzentriert sich die derzeitige kommerzielle Strategie der MFE-Gruppe 

auf die Aufrechterhaltung und Konsolidierung der Gesamtzuschaueranteile, die durch das 

redaktionelle Angebot als Ganzes erzielt werden, indem die Stabilität und die breite Abdeckung 

aller kommerziell relevanten Zielgruppen auch im Hinblick auf das frei empfangbare General-

Interest-Angebot genutzt wird, sowie auf die Nutzung von Synergien aus dem integrierten, 

plattformübergreifenden Medienangebot, das in Italien einzigartig ist. 

Diese Strategie wird sowohl in Italien als auch in Spanien verfolgt, wo die MFE-Gruppe mit 

ihren eigenen exklusiven internen Werbevermarktern Publitalia '80 (Werbevermarktung im 

Fernsehen), Digitalia (Werbeeinnahmen der MFE-Gruppe und Dritter im Radio sowie 

Werbeeinnahmen von DAZN in der Serie A und der Europa League), Mediamond (Websites 

und DOOH) und Publiespaña tätig ist. Im Laufe der Jahre haben diese Unternehmen ihre 

Marktführerschaft gefestigt, indem sie Betriebs- und Managementmodelle entwickelt haben, 

die in der Lage sind, schnell auf die sich ändernden Bedürfnisse der Werbeinvestoren und 

Marktentwicklungen zu reagieren, neue Investoren anzuziehen und eine Geschäftspolitik zu 

entwickeln, die darauf abzielt, die Fähigkeit der Rundfunkveranstalter zu maximieren, die 
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kommerziell attraktivsten Ziele zu segmentieren und die Positionierung der Werbeplätze 

innerhalb der Programmpläne zu optimieren. 

Um dieses Know-how bestmöglich auszunutzen, konzentriert sich die MFE-Gruppe – über ihre 

internen Werbevermarkter – auf den medienübergreifenden Vertrieb durch Nutzung von 

Synergien aus der Werbevermarktung im Fernsehen, im Internet und im Radio mit einer 

einzigartigen Reichweite in der nationalen Szene. 

Darüber hinaus sind die Konzessionäre der MFE-Gruppe dank der in den letzten Jahren 

erworbenen und gewonnenen Kompetenzen heute Vorreiter bei der Vermarktung neuer und 

innovativer zielgerichteter Werbemethoden (Ad-Tech, Addressable, Programmatic). Es wird 

erwartet, dass dieses Segment in den nächsten Jahren schnell wachsen wird, gekennzeichnet 

durch die zunehmende Verbreitung von vernetzten Fernsehgeräten und die Einführung neuer 

Metriken zur Messung von Gesamtzuschauerzahlen.  

Risiken im Zusammenhang mit Änderungen des regulatorischen Umfelds 

Die MFE-Gruppe ist in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig, die durch ein komplexes 

System von Regeln und Vorschriften gekennzeichnet sind. Jeder Verstoß gegen diese Regeln 

und Vorschriften stellt daher einen Risikofaktor für das Kerngeschäft und eine mögliche Quelle 

für finanzielle (Verhängung behördlicher Sanktionen), Image- und Reputationsschäden dar. 

Schwerwiegende und wiederholte Verstöße gegen diese Vorschriften können zur Aussetzung 

des Betriebs oder, in schwerwiegenderen Fällen der Nichtbeachtung von Anordnungen und 

Warnungen der zuständigen Behörden, zum Entzug der Lizenz für die Erbringung 

audiovisueller Mediendienste führen. In Italien kann eine Lizenz für den Betrieb eines 

Netzwerkbetreibers auf terrestrischen Frequenzen auch durch das Ministerium oder die 

Behörde eingeschränkt oder widerrufen werden. 

In einem Wettbewerbsumfeld, das sich immer mehr auf globale internetbasierte Betreiber 

(insbesondere Video-Sharing-Plattformen) ausgedehnt hat, ist ein zentrales Regulierungsthema 

für Rundfunkveranstalter die Notwendigkeit, die derzeitige regulatorische Asymmetrie 

zwischen dem Fernsehsektor und neuen Diensten, insbesondere online verfügbaren Diensten, 

zu begrenzen, um insbesondere die derzeitige marktbeherrschende Stellung dieser Betreiber zu 

begrenzen. 

In diesem veränderten Umfeld wird es für einen nationalen Rundfunkveranstalter mit General-

Interest-Angeboten immer schwieriger, eine Hauptrolle bei der Schaffung und Verbreitung von 

Inhalten zu spielen. Aus diesem Grund ist es wichtig, die soziale und kulturelle Rolle der 

audiovisuellen Mediendienste beim Schutz des Pluralismus und der Rechte der Nutzer, zu 

denen auch Kinder zählen, zu wahren. 
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Das digitale terrestrische Fernsehen und kostenlose lineare Dienste – insbesondere Dienste mit 

General-Interest-Angebot –, die über DVB-T angeboten werden, sind für die Mehrheit der 

Bevölkerung die bevorzugte Quelle für Nachrichten und Unterhaltung. 

Während die Regulierung darauf abzielen muss, die technologische Innovation eher zu fördern 

als sie zu behindern (z.B. im Hinblick auf die bedeutenden medienübergreifenden 

Entwicklungen, die durch die zunehmende technische und redaktionelle Integration zwischen 

Medien ermöglicht werden, die in der Vergangenheit getrennt waren, wie Fernsehen und 

Radio), ist es auch unerlässlich, dass neue Dienste die übergeordneten Grundsätze und die 

Rechte der Nutzer respektieren und die besondere Rolle des DVB-T (und die der damit 

verbundenen linearen Dienste) als frei zugängliche und universelle Plattform wahren. Zu 

diesem Zweck muss sichergestellt werden, dass der Wettbewerb fair und unter gleichen 

Bedingungen für alle abläuft, indem z. B. kein Missbrauch technologischer Stärken zugelassen 

wird, der den Zugang zu Diensten des öffentlichen Interesses behindern und sich negativ auf 

den Pluralismus auswirken könnte. 

In diesem Zusammenhang werden im Folgenden die wichtigsten regulatorischen Ereignisse des 

Jahres aufgeführt. 

Änderung des konsolidierten Gesetzes über audiovisuelle Mediendienste 

Das italienische Gesetzesdekret 50/2024 vom 25. März 2024 (veröffentlicht im Amtsblatt 

Nr. 90 vom 17. April 2024) ergänzt und ändert das konsolidierte Gesetz über audiovisuelle 

Mediendienste, insbesondere in Bezug auf die Quoten für die Programmgestaltung und 

Investitionen in europäische Werke. Bei den linearen Diensten wurde die obligatorische Quote 

für Investitionen in italienische Filmproduktionen von 3,5 % auf 3 % der jährlichen 

Nettoeinnahmen gesenkt.  

Stellenwert 

Mit Beschluss vom 25. Januar 2023 ordnete die Agcom die Durchführung einer öffentlichen 

Konsultation zu den Regeln und Leitlinien für die Sicherstellung des Stellenwerts der 

audiovisuellen und Rundfunkveranstaltungsdienste des allgemeinen Interesses und der 

Zugänglichkeit des automatischen Nummerierungssystems für digitale terrestrische 

Fernsehprogramme gemäß Artikel 29 Abs. 1, 2 und 7 des konsolidierten Gesetzes über 

audiovisuelle Mediendienste an. 

Das Konzept des Stellenwerts bezieht sich auf die Priorisierung, die Hervorhebung und die 

bessere Zugänglichkeit von Diensten und Inhalten, die von Einrichtungen produziert werden, 

die die Behörde als "Dienste von allgemeinem Interesse" oder General-Interest-Dienste 

definiert (d.h. digitale terrestrische audiovisuelle Mediendienste, die verpflichtend informativ 



52   

 

sein müssen). Dieser Grundsatz muss in allen Bereichen eingehalten werden, die den Genuss, 

die Programmführer, die Suche, die Empfehlungen und die Anzeige betreffen, um den Nutzern 

die Navigation, die Entdeckung und den Zugang zu Diensten von allgemeinem Interesse zu 

ermöglichen. 

Nach der Einsetzung eines technischen Runden Tischs zur Festlegung des Symbols für den 

Zugang zu DVBT-Kanälen hat die Agcom dieses Symbol am 19. Juli 2024 festgelegt 

(Beschluss 259/24/CONS) und bestimmt, dass es: 

• auf dem Startbildschirm aller Geräte angezeigt werden muss, die über die Plattform 

übertragene Inhalte empfangen können;  

• nicht kleiner sein darf als andere Symbole oder Rahmen, die im selben Teil des 

Bildschirms angezeigt werden;  

• auf allen Geräten und Benutzeroberflächen identisch sein muss, und zwar so, dass es 

deutlich und sofort sichtbar ist.  

Die Verordnungen treten 12 Monate nach Abschluss der Arbeiten des im Rahmen der DVB-T-

Verordnung eingerichteten Technischen Runden Tisches in Kraft (die Arbeiten wurden am 

7. Juni 2024 abgeschlossen) und gelten für alle Benutzerschnittstellen und Geräte, die DVB-T-

Signale empfangen können, einschließlich der bereits auf dem Markt befindlichen Geräte, die 

noch produziert werden.  

Am 15. Oktober 2024 (Beschluss 390/24/CONS) verabschiedete die Agcom die Leitlinien für 

die Förderung audiovisueller und Rundfunk-Mediendienste von allgemeinem Interesse. 

Die Leitlinien legen fest, dass Dienste von allgemeinem Interesse die folgenden sind, auf dem 

Startbildschirm des Geräts angemessen angezeigt werden müssen:  

• audiovisuelle und Radio-Mediendienste, die vom öffentlich-rechtlichen Konzessionär 

frei empfangbar über digitales terrestrisches Fernsehen (DVB-T und DAB+), über 

Satellit und online verbreitet werden; 

• landesweite kommerzielle audiovisuelle und Radio-Mediendienste, die frei empfangbar 

über digitales terrestrisches Fernsehen (DVB-T und DAB+), über Satellit und online 

ausgestrahlt werden und deren Programme allgemeiner oder semi-generalistischer Art 

sind oder dem Genre "Nachrichten" (hierzu muss eine eingetragene Zeitung gehören), 

"Kinder" oder "Kultur" angehören;  

• lokale kommerzielle audiovisuelle und Radio-Mediendienste, die frei empfangbar über 

digitales terrestrisches Fernsehen (DVB-T und DAB+) ausgestrahlt werden und zu 

denen eine eingetragene Zeitung gehören muss. 

Die Maßnahmen werden für die folgenden Personen und Stellen gelten: 
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• Hersteller von Geräten, die in der Lage sind, audiovisuelle und Radiosignale zu 

empfangen, wie z.B. intelligente Fernsehgeräte, TV-Decoder für terrestrischen und 

Satellitenempfang, Smartphones, Tablets, PCs, Dongles, Konsolen und ähnliche Geräte, 

auf denen Schnittstellen installiert sind, die es dem Nutzer ermöglichen, Dienste von 

allgemeinem Interesse zu nutzen, einschließlich Geräte in Fahrzeugen wie Autoradios 

und Infotainmentsysteme;  

• Stellen, die entscheiden, wie Dienste auf Benutzeroberflächen dargestellt werden;  

• Anbieter von audiovisuellen und Radio-Mediendiensten. 

Samsung, Google und der Industrieverband Anitec haben die Leitlinien in einem an das 

regionale Verwaltungsgericht der Region Latium gerichteten Antrag angefochten 

(Az. 13729/2024, 13736/2024).  

Da die MFE-Gruppe durch die vollständige oder teilweise Aufhebung des Beschlusses ernsthaft 

geschädigt werden könnte, ist Mediaset dem Verfahren als Streithelfer beigetreten (auch wenn 

keine einstweilige Verfügung erlassen wurde). Eine Anhörung ist für den 11. Juni 2025 

anberaumt worden. 

Die Agcom hat am 29. Oktober angekündigt, dass sie einen ständigen Technischen Runden 

Tisch mit dem Ziel der Umsetzung ihrer Entschließung einrichtet. Die MFE-Gruppe beteiligt 

sich an den Arbeiten dieses Runden Tisches sowohl im Hinblick auf das Radio als auch auf die 

Einigung über die Regulierung von DVB-I, einer neuen terrestrischen Technologie, die die 

MFE-Gruppe im Hinblick auf die Verbreitung unserer Inhalte für wichtig hält. 

Am 13. Dezember 2024 beantragte die MFE-Gruppe bei Agcom die Aufnahme bestimmter 

Dienstleistungen aus unserem Angebot in die Liste der Dienstleistungen von allgemeinem 

Interesse. 

Frequenzen - DVB-T2-Fahrplan 

Der Fahrplan für den Übergang zu DVB-T2 muss in Italien noch festgelegt werden, da die Zahl 

der betriebenen T2-Fernsehgeräte noch begrenzt ist. Das letzte Dekret zur Festlegung des 

Fahrplans muss noch ergänzt werden. Die Rai-Dienstleistungsvereinbarung enthält eine 

Verpflichtung für Rai, über einen DVB-T2-Mux zu senden. Der Starttermin war ursprünglich 

auf den 10. Januar 2024 festgelegt, wurde aber später auf September 2024 verschoben. 

Am 28. August 2024 kam Rai der Verpflichtung nach und schaltete einen T-MUX ab, was zu 

einem deutlichen Rückgang der Zuschauerzahlen bei drei Programmen führte: Rai Scuola, Rai 

Cultura und Rai Radio 2 Visual, die über T2 ausgestrahlt werden.  
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Die Umstellung des Mux B von Rai auf T2 führte auch zu niedrigeren Einschaltquoten bei 

anderen Spartenkanälen (hauptsächlich Rai-Kanälen) und zu ernsthaften Problemen mit der 

automatischen Frequenzneueinstellung in verschiedenen Teilen Italiens.  

Europäische Werke  

Im Einklang mit ihrer jahrzehntelangen Tradition bietet die MFE-Gruppe den italienischen 

Zuschauern auch weiterhin ein frei empfangbares Programmangebot mit einer breiten und 

umfangreichen Palette an europäischen und italienischen audiovisuellen Produktionen aller 

Genres. 

Konkret hat die MFE-Gruppe ausgehend von den letzten Daten, die der Behörde gemeldet 

wurden, im Rahmen ihrer linearen Dienste rund 91.000 Stunden europäischer Produktionen 

ausgestrahlt, wovon 54.710 Stunden auf italienische Originalwerke entfielen. Mehr als 44.826 

Stunden an kindgerechten Inhalten wurden ausgestrahlt, darunter 26.496 Stunden an speziellen 

Kinderprogrammen. 

Was die Investitionsquoten betrifft, so hat die MFE-Gruppe mehr als EUR 211 Mio. in 

europäische unabhängige Produktionen investiert, davon EUR 187 Mio. in neuere italienische 

unabhängige Produktionen.  

Rund EUR 41 Mio. wurden in italienische Originalfilmproduktionen investiert, davon EUR 38 

Mio. in Produktionen der letzten fünf Jahre, zusätzlich zu den EUR 56 Mio., die in italienische 

Dramaserien investiert wurden. 

Die investierten Beträge sind beträchtlich, vor allem wenn man die sich verändernden Trends 

bei den Zuschauern audiovisueller Inhalte und die anhaltende Krise in den Kinosälen 

berücksichtigt. Darüber hinaus verschafft das derzeitige System der nur unabhängigen 

Produktionsunternehmen gewährten Steuergutschriften diesen einen ungerechtfertigten Vorteil 

gegenüber audiovisuellen Mediendienstleistern und nicht unabhängigen 

Produktionsunternehmen. 

Auch hier hat die Agcom, die für die Überwachung der Einhaltung der Verpflichtungen in 

Bezug auf die europäischen Produktionswerke zuständig ist, in ihrem jüngsten Bericht an die 

Regierung auf die Komplexität und Schwerfälligkeit des Systems hingewiesen und ausführlich 

dazu aufgerufen, das System der europäischen Quoten und Teilquoten zu überdenken, um eine 

größere Vereinfachung, Flexibilität und Transparenz zu erreichen. 

Am 29. Oktober 2024 (Beschluss 412/24/CONS) leitete die Agcom eine öffentliche 

Konsultation zu den regulatorischen Änderungen der Vorschriften in Bezug auf die 

obligatorische Programmgestaltung und die Investitionen in europäische Werke und 

unabhängige Produktionen ein, die im Beschluss 424/22/CONS genannt werden, und zwar im 
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Hinblick auf die Änderungen des konsolidierten Gesetzes über audiovisuelle Mediendienste 

(Dekret 50/2024). 

Die öffentliche Konsultation wurde insbesondere im Hinblick auf die Änderungen der 

Artikel 52 bis 58 des konsolidierten Gesetzes angekündigt, die darauf abzielen, das Quoten- 

und Teilquotensystem für europäische Werke und unabhängige Produktionen zu vereinfachen, 

sowie im Hinblick darauf, dass die Behörde gemäß Artikel 54 Absatz 1 und Artikel 55 Absatz 2 

Buchstabe b des konsolidierten Gesetzes verpflichtet ist, (durch eigene Verordnungen) die 

förderfähigen Kostenbestandteile zur Erfüllung der Investitionsanforderungen für europäische 

Werke und unabhängige Produktionen festzulegen. 

Im Rahmen des Beitrags der MFE-Gruppe zur öffentlichen Konsultation hat die MFE-Gruppe 

die Notwendigkeit unterstrichen, dass die Änderungen der Quoten- und Teilquotenregelung für 

europäische Werke und unabhängige Produktionen so weit wie möglich auf eine Vereinfachung 

und Flexibilisierung des Systems abzielen sollten. Die MFE-Gruppe hat auch gefordert, dass 

die Ausgaben für die Förderung und den Vertrieb von Werken wieder in die Liste der 

quotenfähigen Kosten aufgenommen werden, zumindest in den Fällen, in denen die 

Vereinbarungen über diese Ausgaben Mechanismen zur Vergütung der Produktionsgesellschaft 

vorsehen (wie es die frühere Regelung in Anhang B der Verordnung 24/19/CONS vorsah). 

Es wurde auch konkret beantragt, die italienischen Bearbeitungskosten und die Kosten für die 

Anpassung von Werken, die ursprünglich nicht in italienischer Sprache waren – d.h. 

Übersetzungs-, Lokalisierungs- und Synchronisierungskosten – wieder in die Liste der 

förderfähigen Kosten für Investitionszwecke aufzunehmen. 

Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung von Strategien und den wichtigsten 

Betriebsabläufen 

Risiken im Zusammenhang mit Betriebsunterbrechungen 

Für eine integrierte Fernsehgruppe wie die MFE-Gruppe bezieht sich das Risiko einer 

Betriebsunterbrechung im Wesentlichen auf Folgendes: 

• Risiko, dass die Netzinfrastruktur nicht ausreicht, um die Verfügbarkeit der Dienste zu 

gewährleisten; 

• Risiko eines teilweisen Ausfalls der lokalen Versorgung aufgrund der internationalen 

Koordinierung beim Übergang zur Digitaltechnik; 

• Risiko eines teilweisen Ausfalls der lokalen Versorgung aufgrund der Zuweisung eines 

Teils der derzeit für den Rundfunk genutzten Frequenzen an andere Dienste. 

Die beiden letztgenannten Risiken wurden durch die auf der jüngsten WRC-23 (World Radio 

Communications Conferences) verabschiedeten Entschließungen erheblich verringert. 
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Elettronica Industriale SpA, ein Unternehmen der MFE-Gruppe, ist Eigentümer der 

Sendeanlagen für die Übertragung und den Rundfunk sowie der Rechte zur Nutzung der 

Frequenzen. Die Sender sind an ca. 1.350 technischen Türmen befestigt, die der El Towers SpA, 

an der MFE zu 40 % beteiligt ist, aufgrund eines Rahmenvertrags zwischen den beiden 

Unternehmen zur Verfügung stehen, der ab dem 1. Juli 2018 für sieben Jahre verlängert wurde. 

Alle Sender sind für DVB-T2-Ausstrahlungen geeignet, auch wenn sie noch auf DVB-T 

senden. Die Türme von EI Towers SpA decken 96 % der italienischen Bevölkerung ab. 

Die Gesellschaft hat über ihr Tochterunternehmen Elettronica Industriale eine 

Netzbetriebslizenz für 3 digitale Multiplexe auf terrestrischen Frequenzen erhalten. 

Zur Verringerung des erstgenannten Risikos wurden Signalübertragungs- und 

Rundfunksysteme eingerichtet, die den Kriterien für eine hohe Verfügbarkeit entsprechen, 

indem die Anlagen einsetzen, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit gewährleisten 

(Hochverfügbarkeits- oder Fehlertoleranzsysteme). Darüber hinaus sind die wichtigsten 

Signalverteilungssysteme mit Backup-Systemen ausgestattet. Zur Verringerung des 

erstgenannten Risikos wurden Signalübertragungs- und Rundfunksysteme eingerichtet, die den 

Kriterien für eine hohe Verfügbarkeit entsprechen, indem sie Anlagen einsetzen, die ein hohes 

Maß an Zuverlässigkeit gewährleisten (Hochverfügbarkeits- oder Fehlertoleranzsysteme).  

Die Ergebnisse in Bezug auf Qualität und Verfügbarkeit werden laufend von speziellen 

Überwachungszentren kontrolliert. 

Die zweite der oben genannten Risikoarten betrifft die Notwendigkeit, die in Italien betriebenen 

Übertragungseinrichtungen mit denen in den Nachbarländern zu koordinieren. Diese 

Koordinierung könnte zu einer Einschränkung des Versorgungsbereichs führen, insbesondere 

bei Anlagen in Grenzgebieten. Um dieses Risiko zu verringern, müssen die Antennen in der 

Lage sein, das Signal so weit wie möglich in den zu versorgenden Gebieten zu bündeln und so 

die Ausbreitung in geschützten Gebieten zu begrenzen. EI Towers verfügt über eine mehr als 

30-jährige Erfahrung in der Forschung zu Antennen, die das Risiko eines Sendeausfalls 

verringern können. MFE hat über sein Tochterunternehmen Elettronica Industriale auch eine 

Schlüsselrolle bei der 2012 abgeschlossenen digitalen Umstellung gespielt, nachdem das 

Unternehmen bereits seit 2003 in digitale Rundfunkinfrastruktur (Multiplexe) investiert hatte. 

Diese langjährige Erfahrung in der Verwaltung digitaler Netze hat es Elettronica Industriale 

ermöglicht, die Vorteile der SFN-Technologie voll auszuschöpfen und gleichzeitig die 

Probleme zu entschärfen. 

Die Abschaltung des analogen Fernsehens wurde in Italien schrittweise zwischen 2008 und 

2012 geplant und durchgeführt, wobei die Umstellung auf das digitale Fernsehen regionsweise 

erfolgte. 
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Finanzielle Risiken 

Während des gesamten Jahres 2024 wurden die Arbeiten zur Optimierung der bestehenden 

Kreditlinien der MFE-Gruppe fortgesetzt, um eine Fremdkapitalstruktur zu schaffen, die dem 

Cashflow der MFE-Gruppe förderlich ist. Zu den Maßnahmen gehörten die vorzeitige 

Rückzahlung von Laufzeitkrediten in Höhe von EUR 140 Mio. und die Verlängerung von 

revolvierenden Kreditfazilitäten in Höhe von EUR 50 Mio., um einen ausreichenden Zugang 

zu zugesagten Kreditlinien zu erhalten. 

Zum 31. Dezember 2024 belief sich das Volumen der zugesagten Kreditlinien auf 

Konzernebene auf EUR 993 Mio., von denen EUR 300 Mio. verfügbar waren. 

Im Einklang mit den Liquiditätsgrundsätzen der MFE-Gruppe überstieg das durchschnittliche 

finanzielle Engagement im Jahr 2024 nicht 80 % des von den Kreditgebern bereitgestellten 

durchschnittlichen Gesamtbetrags. 

Das Vorhandensein von variabel verzinslichen Schuldtiteln und der Erwerb von Fernseh- und 

Filmrechten in anderen Währungen als dem Euro (hauptsächlich dem US-Dollar) setzt die 

MFE-Gruppe eindeutig Risiken im Zusammenhang mit Zins- und Wechselkursschwankungen 

aus. In Übereinstimmung mit ihrer Finanzrisikomanagementpolitik hat die MFE-Gruppe mit 

Hilfe von mit Dritten abgeschlossenen Derivatverträgen einen Managementansatz für solche 

Risiken gewählt, der darauf abzielt, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu 

eliminieren, indem der Wert, zu dem diese Rechte nach dem Erwerb angesetzt werden, im 

Voraus festgelegt wird und die Differenzen im freien Cashflow aufgrund von 

Marktveränderungen der Zinssätze für mittel- und langfristige Verbindlichkeiten vorab 

festgelegt oder begrenzt werden. 

Die MFE-Gruppe war auch weiterhin bestrebt, ihre finanzielle Stabilität im Hinblick auf die 

Struktur, Zusammensetzung und Gegenparteien-Diversifizierung ihrer 

Finanzverbindlichkeiten, die angestrebte Beleihungsquote, die Verlängerung der 

durchschnittlichen Laufzeiten und die Optimierung kostengünstiger Konditionen sowie die 

Verfügbarkeit von Kreditfazilitäten im Hinblick auf die durchschnittliche Inanspruchnahme zu 

verbessern. Gemäß der Liquiditätsrisikogrundsätze der MFE darf das durchschnittliche 

konsolidierte finanzielle Engagement 80% aller vereinbarten Kreditfazilitäten nicht 

überschreiten, wobei mindestens 20% der Kreditfazilitäten jederzeit verfügbar sein müssen. Im 

Jahr 2024 waren im Durchschnitt 53,8% der gesamten Kreditfazilitäten der MFE verfügbar und 

wurden nicht in Anspruch genommen. 

Zum Abschlussdatum lagen die wirtschaftlichen und finanziellen Kennziffern, die den 

bestehenden Finanzkennzahlen für die wichtigsten Kreditfazilitäten der MFE-Gruppe zugrunde 

liegen und halbjährlich überwacht werden, deutlich unter den zulässigen Höchstgrenzen. Auf 
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der Grundlage der derzeit verfügbaren Nachweise und Bestandteile ist davon auszugehen, dass 

diese Parameter auch in den nächsten 12 Monaten eingehalten werden.  

Risiken in Bezug auf ungeschützte Rechte des geistigen Eigentums an Inhalten  

Die Überwachung der Risiken im Zusammenhang mit der Kontrolle des Inhaltsmarktes 

bedeutet auch eine stärkere Konzentration auf Inhalte, die auf Märkten produziert werden, die 

kontinuierlich im Hinblick auf innovative Inhalte überwacht werden, und durch die 

kontinuierlichen Bemühungen der MFE-Gruppe in Zusammenarbeit mit anderen 

internationalen Akteuren und den zuständigen Einrichtungen, das Industriemodell der 

Rundfunkveranstalter zu schützen und den Schutz der Urheberrechte im Internet zu 

gewährleisten. In den letzten Jahren hat die MFE eine Reihe von rechtlichen Schritten 

eingeleitet, insbesondere gegen OTT-Betreiber, nachdem wiederholt Tausende von 

urheberrechtlich geschützten Videos ohne Genehmigung auf die Websites dieser Betreiber 

hochgeladen worden waren, und hat wichtige Gerichtsurteile erwirkt, in denen einige Portale 

dazu verurteilt wurden, die MFE für diese Verstöße zu entschädigen; gleichzeitig sind nun 

erhebliche Strafen für künftige Uploads von MFE-Material ohne Genehmigung vorgesehen.  

Risiken im Zusammenhang mit der Verwaltung von Rechtsstreitigkeiten 

Aufgrund der Art ihrer Geschäftstätigkeit ist die MFE-Gruppe bei der Ausübung ihrer 

Aktivitäten dem Risiko von Rechtsstreitigkeiten ausgesetzt. In Anbetracht der laufenden 

Verpflichtungen, die sich auf vergangene Ereignisse rechtlicher oder vertraglicher Art beziehen 

oder auf Äußerungen oder Handlungen der Gesellschaft zurückgehen, die begründete 

Erwartungen Dritter hervorrufen könnten, dass die Gesellschaft für die Erfüllung einer 

Verpflichtung verantwortlich ist oder die Verantwortung dafür übernehmen muss, hat die MFE-

Gruppe angemessene Rückstellungen gebildet, die in den Abschlüssen der MFE-Gruppe unter 

den Verbindlichkeiten ausgewiesen sind. 

ESG-Risiken  

ESG-Risiken werden entsprechend ihrer in der Wesentlichkeitsmatrix der MFE-Gruppe 

angegebenen Bedeutung auch in das strategische Risikobewertungsmodell der MFE-Gruppe 

einbezogen, das sich strukturell auf die externen und internen Risikofaktoren konzentriert, die 

in direktem Zusammenhang mit ihrem Geschäftsmodell und den vom Vorstand festgelegten 

Leitlinien stehen. ESG-Risikobereiche werden ebenfalls entsprechend der ihnen in der 

Doppelten Wesentlichkeitsanalyse der MFE-Gruppe zugewiesenen Bedeutung einbezogen. Bei 

dieser Bewertung werden für jeden der ESG-Bereiche wesentliche Risiko-/Chancenfaktoren 

ermittelt. 
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Bei der Bewertung jedes Risikoprofils werden folgende Aspekte in Betracht gezogen: der 

allgemeine Hintergrund (auch für den Vergleich mit führenden Unternehmen im TMT-Sektor), 

die Überwachung der wichtigsten Initiativen und Projekte der MFE-Gruppe in diesen Bereichen 

sowie die wichtigsten Rückmeldungen der wichtigsten Interessengruppen. 

Im Rahmen des jährlichen Aktualisierungsprozesses wurde eine Bewertung durchgeführt, die 

ergab, dass die von der MFE-Gruppe eingerichteten Kontrollen im Allgemeinen angemessen 

sind. Diese Schlussfolgerung basierte auf der Prävalenz aktiver und positiver Ansätze in Bezug 

auf ESG-Themen, die im Einklang mit den Grundwerten der MFE-Gruppe stehen und für die 

Verfolgung ihrer Geschäftsziele von entscheidender Bedeutung sind. Besonderes Augenmerk 

und Fokus lag auf den Entwicklungsinitiativen im Bereich der Humanressourcen (Ausbildung, 

Chancengleichheit, Soziales, Gesundheit und Sicherheit) und die Überwachung des gesamten 

Rundfunkangebots. Diese Initiativen waren auch eine Reaktion auf die gestiegene Sensibilität 

der Endverbraucher und Werbeinvestoren für ESG-Themen und beinhalteten die 

Konsolidierung von Projekten und Initiativen zur Optimierung des Verbrauchs und zur 

Reduzierung der direkten Emissionen. 

Im Rahmen der Risikolandschaft, die von der Geschäftsleitung regelmäßig überwacht und 

bewertet wird, werden hauptsächlich ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) 

identifiziert und in die Risikokategorie Governance und Compliance aufgenommen. Die MFE-

Gruppe vertritt gegenüber dieser Risikokategorie eine grundsätzliche und vorsorgliche Haltung 

der totalen Risikoaversion und verfügt über geeignete organisatorische Instrumente und 

angemessene interne und externe Kompetenzen, um diese Risiken zu steuern und zu mindern. 

Typische Governance-Risiken wie das Risiko der Nichteinhaltung von Gesetzen und 

Vorschriften, die nicht sachgerechte Übertragung von Befugnissen und Vollmachten und eine 

unangemessene Vergütungspolitik werden durch die Einführung eines konsolidierten 

Corporate-Governance-Systems gemildert, das die Bestimmungen des italienischen "Codice di 

Autodisciplina" (gesetzlicher Corporate-Governance-Kodex für börsennotierte Unternehmen) 

sowie nationale und internationale Best Practices und einschlägige Vorschriften anwendet.  

In Bezug auf das umweltrechtliche Verantwortungsprofil des Unternehmens, das die Grundlage 

für das Handeln des Managements bildet, beziehen sich die ESG-Faktoren auch auf die 

Benchmarking-Kriterien, die beim Management der wichtigsten Verwaltungs- und 

Betriebsprozesse Anwendung finden, insbesondere bei der Bewertung von 

Investitionsprojekten und technischen Innovationsinitiativen, bei der Festlegung und Planung 

des gesamten redaktionellen Outputs der MFE-Gruppe und der Kampagnen in den sozialen 

Medien (insbesondere angesichts der gestiegenen Sensibilität der Endverbraucher und 

Werbeinvestoren für ESG-Themen) sowie bei der Verwaltung und Festlegung von Maßnahmen 

zur Entwicklung und Förderung der Humanressourcen, die einen strategischen Kernfaktor für 

die MFE-Gruppe darstellen. 
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Derzeit sind die Auswirkungen des Klimawandels auf und durch die MFE-Gruppe, sowohl 

direkt als auch indirekt, nicht kritisch. Die Bewertungen der Risiken des Klimawandels, denen 

die MFE-Gruppe in den kommenden Jahren ausgesetzt sein wird, werden jährlich aktualisiert, 

um festzustellen, inwieweit diese die Geschäftskontinuität gefährden könnten. Derzeit sind 

diese Risiken mittelfristig nicht von wesentlicher Bedeutung, da bereits Lösungen für die 

physische Notfallwiederherstellung vorhanden sind. 

Die MFE-Gruppe hält sich zudem strikt an die Vorschriften im Zusammenhang mit dem 

Klimawandel und verfolgt deren Entwicklung, insbesondere die Empfehlungen der 

Europäischen Kommission (Mitteilung 2019/C 209/01 "Leitlinien für die Berichterstattung 

über nichtfinanzielle Informationen: Nachtrag zur klimabezogenen Berichterstattung") und den 

kürzlich von der Europäischen Kommission verabschiedeten Aktionsplan für Medien und 

audiovisuelle Medien (MAAP) – ein Plan für den Medien- und audiovisuellen Sektor, der 

darauf abzielt, die Erholung und Transformation dieser Sektoren zu unterstützen, die von der 

Pandemie besonders hart getroffen wurden und die für die Demokratie, die kulturelle Vielfalt 

und die digitale Autonomie Europas von wesentlicher Bedeutung sind. Dieser Aktionsplan 

konzentriert sich auf drei Haupttätigkeitsbereiche (Erholung, Transformation, Weitere 

Instrumente und Möglichkeiten), darunter die Schaffung einer klimaneutralen audiovisuellen 

Industrie. Die Association of Commercial Television in Europe (ACT), zu deren 

Gründungsmitgliedern Mediaset gehört, bereitet ein Positionspapier für die EU-Institutionen zu 

diesem Plan vor. 

Risiken im Zusammenhang mit Reputation und Stakeholder-Beziehungen 

Eines der wichtigsten strategischen Ziele der MFE-Gruppe ist es, ihre Content-Innovation und 

den wahrgenommenen Wert ihrer Marke im Zuge der Entwicklung ihres Geschäftsmodells 

kontinuierlich aufrecht zu erhalten und zu steigern. Bei der Erreichung dieses Ziels besteht das 

Risiko, dass die MFE-Gruppe redaktionelle und kommunikative Strategien und Initiativen 

verfolgen könnte, die auf den Finanzmarkt und die öffentliche Meinung abzielen und sich 

negativ auf die Wahrnehmung der Marke Mediaset auswirken. Diesem Risiko wird in erster 

Linie dadurch begegnet, dass bestimmte Prozesse fortlaufend überwacht werden, insbesondere: 

• die Programmgestaltung, die durch die tägliche Analyse des Zuschauerverhaltens 

überwacht wird, und zwar sowohl durch die Einschaltquoten als auch auf die 

Zufriedenheit der Zuschauer mit dem Programmangebot (was die öffentliche 

Wahrnehmung der redaktionellen Linie der Sender widerspiegelt) sowie durch laufende 

Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung von Kindern und andere Fragen der 

unternehmerischen Verantwortung; 

• auf die Finanzmärkte und die öffentliche Meinung ausgerichtete 

Kommunikationsprozesse; 
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• Produktionsverfahren und deren Potenzial zur Schaffung qualitativ hochwertiger und 

innovativer Produkte. 

Risiken im Zusammenhang mit der Verwaltung der Humanressourcen 

Die MFE-Gruppe ist sich der zentralen Rolle der Humanressourcen und der Bedeutung klarer, 

auf gegenseitiger Loyalität und Vertrauen basierender Beziehungen bewusst, die durch die 

Umsetzung der im Ethik-Kodex vorgeschriebenen Verhaltensweisen unterstützt werden. Die 

Verwaltung und die Zusammenarbeit im Rahmen der Beschäftigungsverhältnisse beruhen auf 

der Achtung der Rechte der Arbeitnehmer und einer umfassenden Wertschätzung ihres 

Beitrags, mit dem Ziel der Förderung ihrer Entwicklung und ihres beruflichen Wachstums. 

Insbesondere in dem aktuellen Wettbewerbsumfeld, in dem die technologische Innovation 

einen tiefgreifenden Wandel hin zur digitalen Transformation auslöst, der die Kernbereiche der 

Geschäftsfelder der MFE-Gruppe (Erstellung und Vertrieb von Videoinhalten, Vermarktung 

von Werbeflächen) erheblich beeinflusst, legt die MFE-Gruppe einen verstärkten Fokus auf die 

Rekrutierung, Ausbildung und Aufwertung ihrer Humanressourcen. Besonderes Augenmerk 

wird dabei auch auf die Identifizierung von Talenten, die Schaffung von Entwicklungspfaden 

zur Stärkung der Schlüsselkompetenzen der MFE-Gruppe (insbesondere im Bereich der 

Technologie und der Konzeption und Erstellung von redaktionellen Produkten), die 

Durchführung spezifischer Schulungen, die Festlegung und Entwicklung von Karrierewegen 

und die Ausarbeitung von Prämiensystemen gelegt. In dieser Hinsicht verfügt die MFE-Gruppe 

über jährliche Leistungsbewertungssysteme, in denen sie gemeinsame Ziele klar definiert, die 

sowohl in numerischer, wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht als auch in individueller und 

qualitativer Hinsicht messbar sind. Zur Förderung des gewünschten Unternehmensklimas und 

der Unternehmenskultur setzt sich die MFE-Gruppe außerdem kontinuierlich für die 

Verbesserung der internen Kommunikationsströme ein, u.a. durch fortschrittliche und 

marktgerechte Kollaborationstools (neues Intranet-Projekt, Office 365 und Instant-Messaging-

Tools für alle Arbeitnehmer des Unternehmens) sowie durch die Einführung innovativer und 

flexibler Arbeitsformen (Flexi-Work). 

 

4.1.2. Risiken im Hinblick auf die Aktienstruktur, den Kurs der Aktien und Aktionärsrechte 

Die Zwei-Klassen-Aktienstruktur der Bieterin hat zur Folge, dass sich die 

Stimmrechtskontrolle bei bestimmten Aktionären konzentriert, was die Möglichkeiten der 

Aktionäre einschränkt, das Ergebnis von Angelegenheiten zu beeinflussen, die den 

Aktionären zur Genehmigung vorgelegt werden, einschließlich der Wahl von 
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Vorstandsmitgliedern, der Verabschiedung von Satzungsänderungen der Bieterin und eines 

Kontrollwechsels 

Am 25. November 2021 hat die außerordentliche Hauptversammlung der Bieterin beschlossen, 

eine Aktienstruktur mit zwei Gattungen einzuführen und die Satzung der Bieterin entsprechend 

zu ändern. Infolgedessen sind die Aktien der Bieterin ab dem Datum dieses 

Befreiungsdokuments in zwei Aktiengattungen unterteilt, nämlich MFE-Aktien A und MFE-

Aktien B. 

Aktionäre der MFE-Aktien A haben eine Stimme pro Aktie, während Aktionäre von MFE-

Aktien B über 10 Stimmen pro Aktie verfügen. Daher haben die Aktionäre der MFE-Aktien B 

die Möglichkeit, einen den Aktionären vorgeschlagenen Beschluss zu verabschieden oder zu 

blockieren, unabhängig davon, ob ein solcher Beschluss von anderen Aktionären unterstützt 

wird oder nicht. Dementsprechend werden die Inhaber von MFE-Aktien B in der Lage sein, 

wichtige Entscheidungen der Aktionäre zu kontrollieren, darunter (ohne Einschränkung): (i) die 

Ernennung und Abberufung von Mitgliedern des Managements; (ii) Änderungen der Satzung 

der Bieterin; (iii) Änderungen des Namens der Bieterin; (iv) die Herabsetzung des 

Grundkapitals der Bieterin; und (v) die Genehmigung der von den Vorstandsmitgliedern zur 

Dividendenzahlung empfohlenen Beträge. Je nach dem Grad der Vertretung der Aktionäre auf 

einer Hauptversammlung ist es auch möglich, dass die Stimmrechte der Aktionäre von MFE-

Aktien B ausreichen, um alle auf der betreffenden Versammlung vorgeschlagenen Beschlüsse 

(einschließlich der oben in diesem Absatz Genannten) zu fassen. 

Fininvest ist der Hauptaktionär der Bieterin und kontrolliert als solcher die Bieterin und könnte 

einen erheblichen Einfluss auf die Entscheidungen der Hauptversammlung der Bieterin 

ausüben, sofern eine einfache Mehrheit vorhanden ist. 

Darüber hinaus könnte diese konzentrierte Kontrolle andere davon abhalten oder verhindern, 

potenzielle Fusionen, Übernahmen oder andere Kontrollwechsel in Bezug auf die Bieterin 

anzustreben, was die Wahrscheinlichkeit verringern könnte, dass die Aktionäre eine Prämie für 

ihre Aktien erhalten. Eine solche Aktionärsstruktur kann Auswirkungen auf den Kurs der 

börsennotierten MFE-Aktien A haben. 

Die Bieterin kann in Zukunft Aktien (d.h. MFE-Aktien A und/oder MFE-Aktien B) 

ausgeben, um Kapital zu beschaffen, was die Beteiligung der Investoren an der Bieterin 

verwässern kann 

Die Bieterin kann jederzeit Aktien an Investoren ausgeben, was zu einer möglicherweise 

erheblichen Verwässerung für die Inhaber von MFE-Aktien A führen kann. Der Marktpreis der 

MFE-Aktien A könnte sinken, wenn eine erhebliche Anzahl von Aktien verkauft oder 

ausgegeben wird oder wenn der Eindruck entsteht, dass solche Verkäufe oder Ausgaben 
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stattfinden könnten. Darüber hinaus könnte jeder Verkauf von Aktien es der Bieterin 

erschweren, in Zukunft Kapital durch die Ausgabe von Dividendenpapieren zu beschaffen, und 

es könnte Investoren erschweren, Aktien zu einem Zeitpunkt und zu einem Preis zu verkaufen, 

den sie für angemessen halten. 

Die Bieterin oder mit ihr verbundene Unternehmen können in Zukunft versuchen, Kapital durch 

öffentliche oder private Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierungen zu beschaffen, indem sie 

zusätzliche Aktien, in Aktien wandelbare Schuld- oder Eigenkapitaltitel oder Rechte zum 

Erwerb dieser Wertpapiere ausgeben. Die Bieterin oder mit ihr verbundene Unternehmen 

können in Zukunft auch versuchen, zusätzliche Aktien im Zusammenhang mit neuen 

Beschäftigungsverhältnissen von Mitarbeitern der Bieterin auszugeben. Jedes zusätzliche 

Angebot oder jede Ausgabe von Aktien durch die Bieterin oder der Eindruck, dass ein Angebot 

oder eine Ausgabe stattfinden könnte, könnte sich negativ auf den Marktpreis der MFE-Aktien 

A auswirken und die Volatilität des Marktpreises der MFE-Aktien A erhöhen. 

Auswirkungen der Verkäufe von MFE-Aktien A auf ihren Kurs 

Der Verkauf einer erheblichen Anzahl von MFE-Aktien A auf dem Markt nach der 

Kapitalerhöhung der Bieterin, sei es durch P7-Aktionäre, die das Angebot angenommen haben, 

oder durch bestehende Aktionäre der Bieterin, oder der Eindruck, dass es zu solchen Verkäufen 

stattfinden könnten, könnte sich nachteilig auf den Marktpreis der MFE-Aktien A oder die 

Fähigkeit der Bieterin auswirken, in Zukunft zusätzliches Kapital durch weitere öffentliche 

Angebote von Aktien zu beschaffen. Insbesondere werden die P7-Aktionäre, die das Angebot 

angenommen haben, keinen Beschränkungen hinsichtlich der Übertragbarkeit unterliegen und 

in der Lage sein, diese MFE-Aktien A am nächsten Tag zu verkaufen, was möglicherweise 

nachteilige Auswirkungen auf den Marktpreis der MFE-Aktien A haben kann. 

Der Marktpreis der Aktien der Bieterin könnte schwanken 

Die MFE-Angebotsaktien werden an der Euronext Mailand notiert. Daher kann der Marktpreis 

der MFE-Aktien A entweder nach oben oder nach unten schwanken. Zu den Faktoren, die sich 

nachteilig auf den Kurs der MFE-Aktien A auswirken oder zu Schwankungen des Kurses oder 

des Handelsvolumens der MFE-Aktien A führen könnten, gehören beispielsweise: 

(i) Empfehlungen von Aktienanalysten, (ii) Änderungen des für die Bieterin geltenden 

rechtlichen und regulatorischen Rahmens oder (iii) Änderungen der allgemeinen 

wirtschaftlichen Bedingungen (einschließlich der Änderungen, die sich aus dem Ukraine-Krieg 

ergeben, wie etwa ein erheblicher Anstieg der Öl-, Gas- und Strompreise sowie die Volatilität 

der Finanz- und Rohstoffmärkte). Darüber hinaus könnten allgemeine Schwankungen der 

Aktienkurse den Kurs der MFE-Aktien A unter Druck setzen, auch wenn es dafür nicht 

unbedingt einen Grund gibt, der mit den Geschäfts- und Gewinnprognosen der Bieterin 

zusammenhängt. 
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Die Rechte der Anteilseigner einer niederländischen Aktiengesellschaft (naamloze 

vennootschap) können sich von den Rechten der Anteilseigner von Gesellschaften 

unterscheiden, die nach dem Recht anderer Länder gegründet wurden, z. B. Deutschland 

Die Bieterin ist eine Aktiengesellschaft (naamloze vennootschap) niederländischen Rechts mit 

satzungsmäßigem Sitz in Amsterdam, Niederlande. Die Rechte der Aktionäre einer solchen 

Gesellschaft beruhen auf der Satzung und den anwendbaren niederländischen Gesetzen und 

Vorschriften und können sich von den Rechten der Aktionäre von Gesellschaften, die nach dem 

Recht anderer Rechtsordnungen, wie z.B. Deutschland, gegründet wurden, unterscheiden. Dies 

gilt namentlich für die Anfechtbarkeit von Beschlüssen der Hauptversammlung zu 

Kapitalerhöhungen bzw. deren Ermächtigung.  

Wechselkursrisiko 

Die MFE-Aktien A werden in Euro notiert, und etwaige künftige Dividendenzahlungen der 

Bieterin werden auf Euro lauten. Dementsprechend ist jede Anlage in MFE-Aktien A durch 

einen Aktionär, dessen Hauptwährung nicht der Euro ist, einem Wechselkursrisiko ausgesetzt, 

so dass jede Abwertung des Euro gegenüber der Währung des Aktionärs den Wert seiner 

Anlage in MFE-Aktien A und etwaige Dividenden, die dieser Anleger erhalten hat, verringert. 

4.1.3. Risiken im Hinblick auf die Ansässigkeit der Bieterin für steuerliche Zwecke 

Die Bieterin beabsichtigt, für steuerliche Zwecke ausschließlich als in Italien ansässig 

behandelt zu werden, aber niederländische oder andere Steuerbehörden könnten versuchen, 

die Bieterin als in einem anderen Land ansässig zu behandeln, wodurch höhere und/oder 

andere Steuern anfallen könnten  

Die Bieterin ist eine nach italienischem Recht gegründete Gesellschaft, die mit Wirkung zum 

18. September 2021 von einer italienischen S.p.A. in eine niederländische N.V. nach 

niederländischem Recht umgewandelt wurde (die “Umwandlung”). Seit ihrer Gründung hat 

die Bieterin den Ort ihrer “tatsächlichen Geschäftsleitung” ständig in Italien gehabt und gilt 

daher nach nationalem italienischem Recht als in Italien steuerlich ansässig. Die Bieterin ist der 

Ansicht, dass sie aufgrund ihrer derzeitigen Managementstruktur und Unternehmensführung 

sowie der geltenden Steuergesetze Italiens und der Niederlande und der anwendbaren 

Einkommensteuerabkommen ausschließlich als in Italien steuerlich ansässig gelten sollte. 

Nach niederländischem Steuerrecht gilt eine juristische Person als in den Niederlanden 

steuerlich ansässig, wenn sie nach niederländischem Recht gegründet wurde (die 

“Gründungsregel”), ungeachtet des Ortes der “tatsächlichen Geschäftsleitung”, und unterliegt 

als solche der niederländischen Besteuerung. Da die Bieterin (i) nach italienischem Recht 

gegründet und erst durch die Umwandlung eine niederländische N.V. wurde und (ii) den Ort 
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ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung in Italien hat, sollte die Bieterin steuerlich nicht in den 

Niederlanden ansässig sein. 

In Ermangelung niederländischer Rechtsprechung oder veröffentlichter Praxis oder Leitlinien 

besteht jedoch ein begrenztes Risiko, dass die niederländischen Steuerbehörden erfolgreich den 

Standpunkt vertreten, dass die Bieterin gemäß der Gründungsregel als in den Niederlanden 

steuerlich ansässig zu betrachten ist.  

Sollte die Bieterin sowohl in den Niederlanden als auch in Italien als steuerlich ansässig gelten, 

könnten sich der effektive Gesamt-Einkommensteuersatz und der Steueraufwand der Bieterin 

erheblich erhöhen, was sich erheblich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Ertrags- und 

Finanzlage und die Aussichten der Bieterin oder die erhaltenen Beträge auswirken könnte, was 

einen Rückgang des Kurses und des Handelsvolumens der MFE-Aktien A zur Folge haben 

könnte. Darüber hinaus könnten die von der Bieterin ausgeschütteten Dividenden (sowie Zinsen 

und Tantiemen) sowohl in den Niederlanden als auch in Italien der Quellensteuer unterworfen 

werden. In einem solchen Fall dürfen die Niederlande nach dem Abkommen von 1990 zwischen 

dem Königreich der Niederlande und der Republik Italien zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und aus Kapital (das 

“italienisch-niederländische Steuerabkommen”) normalerweise nur niederländische 

Quellensteuern auf Dividendenausschüttungen der Bieterin an Gläubiger von MFE-Aktien A 

erheben, die in den Niederlanden steuerlich ansässig sind (oder eine Betriebsstätte in den 

Niederlanden haben, der die MFE-Aktien A zuzurechnen sind). Daher ist die Bieterin dann 

verpflichtet, ihre Aktionäre zu identifizieren, bevor eine Dividendenausschüttung erfolgt, was 

in der Praxis nicht immer möglich sein dürfte. Wenn die Identität der Aktionäre der Bieterin 

nicht rechtzeitig festgestellt werden kann, würde bei einer Dividendenausschüttung an eine 

Investorin sowohl die italienische als auch die niederländische Quellensteuer einbehalten 

werden.  

Die Bieterin ist der Ansicht, dass die niederländischen Steuerbehörden die Bieterin sowohl nach 

niederländischen Steuerrecht als auch nach dem italienisch-niederländischen Steuerabkommen 

als ausschließlich in Italien steuerlich ansässig ansehen sollten, und betrachtet das oben 

beschriebene niederländische Steuerrisiko nur als ein begrenztes Risiko. 

Die vorstehenden Ausführungen beruhen auf dem derzeit geltenden Recht und dessen 

Auslegung sowie auf den aktuellen Verhältnissen der Bieterin. Änderungen des anwendbaren 

Rechts oder seiner Auslegung, Änderungen der anwendbaren Tatsachen und Umstände (z. B. 

ein Wechsel der Mitglieder des MFE-Vorstands oder des Ortes, an dem Sitzungen des MFE-

Vorstands stattfinden) oder Änderungen der anwendbaren Einkommensteuerabkommen, 

einschließlich einer Änderung (der Anwendung) des Multilateralen Übereinkommens zur 

Umsetzung von Maßnahmen zur Verhinderung der Erosion der Besteuerungsgrundlage und der 
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Gewinnverlagerung, können dazu führen, dass die Bieterin (auch) in den Niederlanden oder 

einer anderen Rechtsordnung steuerlich ansässig wird.  

Solche Änderungen können nachteilige steuerliche Folgen haben, die sich nachteilig auf die 

Ertrags- und Finanzlage der Bieterin auswirken können. 

4.2. Erklärung zum Geschäftskapital 

Nach Ansicht der Bieterin reicht das Geschäftskapital von MFE aus, um den gegenwärtigen 

Bedarf von MFE über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum dieses 

Befreiungsdokuments zu decken. 

4.3. Informationen über die anzubietenden und/oder zum Handel zuzulassenden 

Dividendenwerte 

Die Angebotsgegenleistung pro Aktie beträgt EUR 4,48 und 0,4 MFE-Angebotsaktien für jede 

P7 Aktie. 

Die MFE-Angebotsaktien werden ihren Gläubigern ab dem Abwicklungsdatum des Angebots 

die gleichen Rechte gewähren wie die zum Zeitpunkt der Emission ausstehenden MFE-Aktien 

A. Die MFE-Angebotsaktien werden an der Euronext Mailand und an den spanischen Börsen 

von Barcelona, Bilbao, Madrid und Valencia gehandelt werden. 

Die wichtigsten Merkmale der MFE-Aktien A werden im Folgenden beschrieben: 

Währung Denominiert und gehandelt in Euro 

Nominalwert EUR 0,06 

Stimmrecht 1 Stimme pro Aktie 

Wirtschaftliche 

Ansprüche auf 

Eigenkapital und 

Ausschüttungen 

Die MFE-Aktien A und die MFE-Aktien B haben die gleichen 

Rechte auf etwaige Ausschüttungen der Bieterin in Bezug auf die 

Aktien, die zu gleichen Teilen, d.h. im Verhältnis zu der Anzahl der 

von jedem Aktionär gehaltenen Aktien, erfolgen müssen. Im Falle 

der Liquidation von MFE muss der nach Begleichung der Schulden 

der liquidierten Gesellschaft verbleibende Restbetrag an die 

Gläubiger der MFE-Aktien A und MFE-Aktien B im Verhältnis zur 
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Anzahl der von jedem von ihnen gehaltenen Aktien übertragen 

werden. 

Bezugsrechte Die Bezugsrechte sind proportional zum Nennwert je Aktie, d.h. ein 

Gläubiger einer MFE-Aktie B hat das zehnfache Bezugsrecht im 

Vergleich zu einem Gläubiger einer MFE-Aktie A. 

Listing Gelistet an der Euronext Mailand und an den spanischen Börsen von 

Barcelona, Bilbao, Madrid und Valencia 

ISIN NL0015001OI1 

Am 7. Mai 2025 hat die MFE-Hauptversammlung den MFE-Vorstand bis zum 7. Mai 2030 (i) 

ermächtigt, die für den Vollzug des Angebots erforderliche Anzahl an MFE-Angebotsaktien 

auszugeben und (ii) in diesem Zusammenhang etwaige Bezugsrechte in Bezug auf eine 

Ausgabe von MFE-Angebotsaktien gemäß der in Ziffer (i) genannten Ermächtigung zu 

beschränken oder auszuschließen. Der MFE-Vorstand kann von dieser Ermächtigung in einer 

oder mehreren Tranchen und darüber hinaus im Falle einer Anpassung der Aktienkomponente 

Gebrauch machen, vorausgesetzt, dass diese Ermächtigung auf die Anzahl der MFE-Aktien A 

am Kapital der Bieterin beschränkt ist, die gemäß dem genehmigten Kapital, das in der Satzung 

von MFE in der jeweils gültigen Fassung enthalten ist, ausgegeben werden können. 

Unmittelbar vor Abwicklung dieses Angebots wird der MFE-Vorstand auf der Grundlage der 

vorstehend beschriebenen Ermächtigung einen Beschluss zur Ausgabe einer Anzahl von MFE-

Aktien A an P7-Aktionäre, die dieses Angebot annehmen, in dem zur Erfüllung der 

Lieferverpflichtung erforderlichen Umfang fassen und eine entsprechende 

Ausstellungsurkunde unterzeichnen. Im Rahmen des MFE Genehmigten Kapitals kann der 

MFE-Vorstand bis zu 65.113.370 neue MFE-Aktien A schaffen. Diese Anzahl entspricht der 

maximalen Anzahl von 65.113.370 MFE-Angebotsaktien (abgerundet auf die nächste volle 

MFE-Angebotsaktie), die zur Erfüllung der Lieferverpflichtung erforderlich ist. Die neu 

auszugebenden MFE-Angebotsaktien entstehen am zweiten Bankarbeitstag nach 

Unterzeichnung der Ausstellungsurkunde durch den MFE-Vorstand durch Registrierung der 

MFE-Angebotsaktien durch den italienischen Zentralverwahrer Monte Titoli S.p.A., Mailand, 

Italien. 

Die Übertragbarkeit der MFE-Angebotsaktien wird keinen Beschränkungen unterliegen und sie 

sind daher frei übertragbar. Die Übertragung der MFE-Aktien A an Personen, die in anderen 

Rechtsordnungen als den Niederlanden ansässig oder wohnhaft sind oder die Staatsangehörige 
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eines solchen Landes sind oder dort eine eingetragene Anschrift haben, kann besonderen 

Vorschriften gemäß den dortigen Wertpapiergesetzen unterworfen sein. 

Im letzten Geschäftsjahr und im laufenden Geschäftsjahr gab es keine öffentlichen 

Übernahmeangebote von Dritten für die MFE-Aktien A oder die MFE-Aktien B. 

4.4. Zulassung zum Handel und Handelsmodalitäten 

Für die Durchführung des Angebots und im Hinblick auf den Vertrieb der MFE-Angebotsaktien 

an der Euronext Mailand wird es erforderlich sein, dass die angebotenen Wertpapiere zum 

Handel zugelassen sind. In diesem Zusammenhang wird die Bieterin alle erforderlichen Schritte 

unternehmen, um die Zulassung der MFE-Angebotsaktien zum Handel an der Euronext 

Mailand zu erreichen. Die Bieterin geht davon aus, dass die Zulassung zum Handel noch am 

selben Tag der Eintragung in die Register der Euronext Securities Mailand, d.h. innerhalb von 

zwei Börsentagen nach der Veröffentlichung des Ergebnisses des Angebots in den 

Zulassungsblättern der deutschen Börsen, erfolgen wird. Nach ihrer Ausgabe sind diese MFE-

Angebotsaktien mit den bereits notierten MFE-Aktien A voll fungibel. Die MFE-

Angebotsaktien werden keine andere vorläufige ISIN haben, da ihnen dieselbe ISIN wie den 

derzeit ausgegebenen MFE-Aktien A (d.h. NL0015001OI1) zugewiesen werden wird. 

Zum Datum dieses Befreiungsdokuments sind alle Beteiligungspapiere der Bieterin, 

insbesondere alle bestehenden MFE-Aktien A, bereits zur Notierung und zum Handel an der 

Euronext Mailand und an den spanischen Börsen in Barcelona, Bilbao, Madrid und Valencia 

zugelassen. 

MFE hat zum Datum dieses Befreiungsdokuments keinen Finanzintermediär mit dem 

Sekundärhandel beauftragt, um Liquidität durch Geld- und Briefkurse bereitzustellen. 

Es wurden keine Lock-up-Vereinbarungen in Bezug auf die als Teil der Angebotsgegenleistung 

angebotenen MFE-Angebotsaktien getroffen. 

4.5. Verwässerung 

Zum 31. Dezember 2024 betrug der Nettovermögenswert je bestehender MFE-Aktie 

(einschließlich MFE-Aktien A und MFE-Aktien B) EUR 5,11, während der Ausgabepreis jeder 

im Rahmen des Angebots ausgegebenen MFE-Angebotsaktie EUR 3,182 beträgt (EUR 0,06 

Nennwert zuzüglich EUR 3,122 Aufgeld). 

Unter der Annahme, dass das Angebot von allen P7-Aktionären, an die das Angebot gerichtet 

ist, angenommen wird und dass die derzeitigen MFE-Aktionäre ihre Beteiligung an MFE nicht 

ändern, wird sich die Beteiligungsstruktur der MFE nach Abwicklung des Angebots wie folgt 

verändern: 
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Aktionär 
Anzahl der 

MFE-Aktien A 

Anzahl der 

MFE-Aktien B 

Anteilsbesitz 

Stimm-

rechte 

(ohne 

eigene 

Aktien) 

Anzahl der 

Anteile 

(MFE A + 

MFE B)7 

Grundkapital nach Nennwert 

MFE B + 

MFE A8 

MFE B MFE A 

Finanziaria d’investimento Fininvest S.p.A. 

(aktuell1) 116.401.448 119.463.073 41,50% 48,65% 50,57% 35,04% 50,00% 

(nach Vollzug2) 116.401.448 119.463.073 37,23% 47,51% 50,57% 29,30% 48,79% 

(Veränderung3) 0 0 -4,27 pp. -1,14 pp. 0,00 pp. -5,74 pp. -1,21 pp. 

Simon Fiduciaria S.p.A. 

(aktuell1) 45.315.990 45.314.400 15,94% 18,50% 19,18% 13,64% 19,01% 

(nach Vollzug2) 45.315.990 45.314.400 14,31% 18,06% 19,18 11,41% 18,55% 

(Veränderung3) 0 0 -1,63 pp. -0,44 pp. 0,00 pp. -2,23 pp. -0,46 pp. 

Eigene Aktien 

(aktuell1) 0 7.271.459 1,28% 2,70% 3,08% 0,00% k.A. 

(nach Vollzug2) 0 7.271.459 1,15% 2,63% 3,08% 0,00% k.A. 

(Veränderung3) 0 0 -0,13 pp. -0,07 pp. 0,00 pp. 0,00 pp. k.A. 



70   

 

Aktionär 
Anzahl der 

MFE-Aktien A 

Anzahl der 

MFE-Aktien B 

Anteilsbesitz 

Stimm-

rechte 

(ohne 

eigene 

Aktien) 

Anzahl der 

Anteile 

(MFE A + 

MFE B)7 

Grundkapital nach Nennwert 

MFE B + 

MFE A8 

MFE B MFE A 

Streubesitz4, 5, 6 

(aktuell1) 170.437.811 64.196.580 41,28% 30,15% 27,17% 51,31% 30,99% 

(nach Vollzug2) 235.551.181 64.196.580 47,32% 31,80% 27,17% 59,29% 32,66% 

(Veränderung3) 65.113.370 0 +6,04 pp. +1,65 pp. 0,00 pp. +7,98 pp. +1,67 pp. 

Insgesamt 

(aktuell1) 332.155.249 236.245.512 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

(nach Vollzug2) 397.268.619 236.245.512 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

(Veränderung3) 65.113.370 0 0,00 pp. 0,00 pp. 0,00 pp. 0,00 pp. 0,00 pp. 

Hinweise: 

1 Stand: 8. Mai 2025. 

2 Stand nach dem Vollzug des Angebots. Für die Zwecke dieser Angaben wird weiter 

angenommen, dass das Angebot von allen P7-Aktionären (einschließlich der von P7 

selbst gehaltenen P7-Aktien) angenommen wird. 

3 Veränderung durch den Vollzug gegenüber dem Stand vom 8. Mai 2025. 
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4 Vivendi S.E. (“Vivendi”) hält als Teil des Streubesitzes direkt 10.894.384 MFE-Aktien 

A und 10.894.384 MFE-Aktien B. Simon Fiduciaria S.p.A. (“SimonFid”) hält als Teil 

des Streubesitzes direkt 45.315.990 MFE-Aktien A und 45.314.400 MFE-Aktien B. In 

Übereinstimmung mit der Entscheidung der italienischen Medienbehörde Nr. 

178/17/CONS unterzeichnete Vivendi einen Beratungsvertrag mit SimonFid und deren 

Alleinaktionärin Ersel SIM S.p.A. (“Ersel”) über die Ausübung der Stimmrechte der 

MFE-Aktien, die von SimonFid gehalten werden, über seinen Vorsitzenden gemäß den 

von Ersel erteilten Anweisungen. Vivendi hat sich das Recht vorbehalten, SimonFid 

eine Stimmrechtsanweisung bezüglich der Aktionärsversammlung zu erteilen, die über 

Angelegenheiten beschließt, die die (nicht an der Entscheidung beteiligten) Aktionäre 

nach geltendem Recht zum Austritt aus der MFE berechtigen. 

5 Fininvest einerseits und Vivendi (zusammen mit SimonFid und ihrem Alleinaktionär 

Ersel) andererseits schlossen am 3. Mai 2021 (geändert am 18. November 2021, um der 

Einführung der Zwei-Klassen-Aktienstruktur durch MFE Rechnung zu tragen) eine 

Vereinbarung über bestimmte Verpflichtungen in Bezug auf MFE. Im Rahmen dieser 

Vereinbarung verpflichtete sich Vivendi, alle von SimonFid direkt gehaltenen MFE-

Aktien (die 19,19 % des Grundkapitals von MFE entsprechen) für einen Zeitraum von 

fünf Jahren ab dem 22. Juli 2021 auf dem Markt zu verkaufen. Vivendi hat sich dabei 

insbesondere verpflichtet, jedes Jahr ein Fünftel der indirekt über SimonFid gehaltenen 

MFE-Aktien A und MFE-Aktien B zu speziell vereinbarten Mindestpreisen zu 

verkaufen (es sei denn, Vivendi genehmigt den Verkauf dieser Aktien zu einem 

niedrigeren Preis). In jedem Fall hat Vivendi das Recht, die indirekt über SimonFid 

gehaltenen MFE-Aktien A und/oder MFE-Aktien B jederzeit zu verkaufen, wenn ihr 

Kurs EUR 1,60 erreicht (Kurs vor der umgekehrten Aktienspaltung). Fininvest hat 

jedoch das Recht, alle MFE-Aktien A und/oder MFE-Aktien B, die in jedem 

Zwölfmonatszeitraum nicht verkauft werden, zu einem jährlich festgelegten Preis zu 

erwerben. 

6 Die ehemaligen P7-Aktionäre werden unter der Annahme des Vollzugs2 dem 

Streubesitz zugerechnet. In Bezug auf die ehemaligen P7-Aktionäre beträgt (nach dem 

Vollzug des Angebots) die Anzahl der MFE-Aktien A 65.113.370, die Anzahl der MFE-

Aktien B 0, der Anteilsbesitz (Anzahl der Anteile (MFE A + MFE B)7) 10,28%, der 

Anteilsbesitz (Grundkapital nach Nennwert) in Bezug auf MFE B + MFE A8 2,36%, in 

Bezug auf MFE B 0,00% und in Bezug auf MFE A 16,39%, und die Stimmrechte (ohne 

eigene Aktien) betragen 2,42%. 

7 Die Prozentzahlen sind nach folgender Formel berechnet: (Anzahl der MFE-Aktien-B 

+ MFE Aktien-A im Besitz jedes Aktionärs) / (Gesamtzahl der ausgegebenen MFE 

Aktien-B + MFE Aktien-A). 
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8 Gemäß den AFM-Kriterien werden die Prozentsätze nach folgender Formel berechnet: 

(Anzahl der MFE Aktien-B + MFE Aktien-A im Besitz jedes Aktionärs) * (Nennwert 

jeder Aktie / Gesamtnennwert). 

5. AUSWIRKUNGEN DER TRANSAKTION AUF DIE BIETERIN 

5.1. Strategie und Ziele 

Eine Beschreibung der von der Bieterin in Betracht gezogenen strategischen und operativen 

Ziele ist in Abschnitt 3.1 oben und in Abschnitt 9 der Angebotsunterlage enthalten. 

5.2. Wesentliche Verträge 

Es gibt keine wesentlichen Verträge der Bieterin, die nicht im Rahmen der gewöhnlichen 

Geschäftstätigkeit abgeschlossen wurden und die von dem Angebot wesentlich betroffen sind. 

Soweit der Bieterin bekannt ist, gibt es keine wesentlichen Verträge der Zielgesellschaft, die 

nicht im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit abgeschlossen wurden und die von dem 

Angebot wesentlich betroffen sind. 

5.3. Desinvestition 

Ein Grund für die anhaltend negative Entwicklung des Aktienkurses von P7 liegt nach Ansicht 

der Bieterin in der Zusammenlegung von nicht zusammenhängenden Geschäftsbereichen 

innerhalb der P7-Gruppe, zwischen denen es keine Synergien gibt, was die Fähigkeit von P7 

einschränkt, Investitionen zu tätigen, um das Wachstum und die Wertschöpfung in dem 

Kerngeschäftsbereich Entertainment wiederherzustellen, während gleichzeitig das Potenzial 

der Nicht-Kerngeschäftsbereiche (Dating & Video, Commerce & Ventures) limitiert wird. 

Die Bieterin beabsichtigt daher, den Aufsichtsrat und den Vorstand dabei zu unterstützen, die 

laufende Überprüfung des Geschäftsportfolios von P7 voranzutreiben und zu beschleunigen, 

mit dem Ziel, das Geschäft von P7 zum Nutzen von P7, seinen Aktionären, Mitarbeitern, 

Kunden und anderen Stakeholdern zu vereinfachen und neu auszurichten. 

Insbesondere beabsichtigt die Bieterin, den konstruktiven Dialog mit dem Aufsichtsrat von P7 

zu intensivieren, um den größtmöglichen Wert aus allen Aktivitäten des derzeitigen 

Geschäftsportfolios von P7 zu erzielen. Dies beinhaltet, in Abhängigkeit von der Höhe der 

Beteiligung der Bieterin an der P7 nach Abwicklung des Übernahmeangebots oder zu einem 

späteren Zeitpunkt und in Abhängigkeit von der dann bestehenden wirtschaftlichen Lage und 

den rechtlichen Rahmenbedingungen, die Unterstützung des Aufsichtsrats und des Vorstands 

bei der Veräußerung oder Verlegung von Geschäftsbereichen, die nicht zum Kerngeschäft von 

P7 gehören, einschließlich der Ausgliederung der betreffenden Geschäftsbereiche und der 
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Realisierung ihres inneren Wertes sowie der möglichen Integration dieser Bereiche in das 

Portfolio starker Dritter. 

Über die vorstehenden Absichten hinaus hat die Bieterin nicht die Absicht, sonstige 

Maßnahmen im Hinblick auf die künftige Geschäftstätigkeit, die Verwendung des Vermögens 

oder künftige Verpflichtungen der P7 zu ergreifen. 

5.4. Unternehmensführung 

Nach dem Vollzug des Angebots sind keine Änderungen im MFE-Vorstand zu erwarten. Die 

folgende Tabelle enthält den Namen, die Position und den Status der Personen, die nach dem 

Vollzug des Angebots voraussichtlich Mitglieder des MFE-Vorstands sein werden: 

Name Position Kategorie 

Fedele Confalonieri Vorsitzender Nicht-geschäftsführend 

Pier Silvio Berlusconi Chief Executive Officer Geschäftsführend (Executive 

Committee) 

Marco Giordani Chief Financial 

Officer/Direktor 

Geschäftsführend (Executive 

Committee) 

Gina Nieri Direktorin Geschäftsführend (Executive 

Committee) 

Niccolo’ Querci Direktor Geschäftsführend (Executive 

Committee) 

Stefano Sala Direktor Geschäftsführend (Executive 

Committee) 

Marina Berlusconi Mitglied Nicht-geschäftsführend 

Danilo Pellegrino Mitglied Nicht-geschäftsführend 
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Name Position Kategorie 

Patrizia Arienti Mitglied Nicht-geschäftsführend und 

unabhängig 

Stefania Bariatti Mitglied Nicht-geschäftsführend und 

unabhängig 

Marina Brogi Mitglied Nicht-geschäftsführend und 

unabhängig 

Consuelo Crespo Bofill Mitglied Nicht-geschäftsführend und 

unabhängig 

Javier Diez de Polanco Mitglied Nicht-geschäftsführend und 

unabhängig 

Giulio Gallazzi Mitglied Nicht-geschäftsführend und 

unabhängig 

Alessandra Piccinino Mitglied Nicht-geschäftsführend und 

unabhängig 

Die Informationen über den die Vorbildung, die Ausbildung und die Erfahrung der Mitglieder 

des MFE-Vorstands können auf der Internetseite der Bieterin (www.mfemediaforeurope.com) 

eingesehen werden. 

Es besteht kein Interessenkonflikt zwischen den privaten Interessen und den Pflichten der 

einzelnen Direktoren gegenüber der Bieterin. 

Einige Mitglieder des MFE-Vorstands sind auch Mitglieder des Vorstands von Fininvest (d.h. 

des Hauptaktionärs der Bieterin), nämlich Pier Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi und 

Danilo Pellegrino. Sie stellen jedoch nicht die Mehrheit der Mitglieder des Vorstands von 

Fininvest oder des MFE-Vorstands. Pier Silvio Berlusconi und Marina Berlusconi sind 

Verwandte zweiten Grades, aber der MFE-Vorstand betrachtet diesen Umstand nicht als einen 

http://www.mfemediaforeurope.com/
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Faktor, der zu einem Interessenkonflikt führen könnte. Abgesehen davon steht kein Mitglied 

des MFE-Vorstands in einer familiären Beziehung zu einem anderen dieser Mitglieder. 

Schließlich halten einige Mitglieder des MFE-Vorstands Aktien der Bieterin. Daher kann ein 

Interessenkonflikt zwischen den Interessen, die üblicherweise den Aktionären zugeschrieben 

werden, und den Interessen der Mitglieder des MFE-Vorstands entstehen. Abgesehen davon 

gibt es keine anderen Umstände, die zu einem (potenziellen) Interessenkonflikt zwischen den 

privaten Interessen und den Pflichten der einzelnen Mitglieder des Managements der Bieterin 

führen könnten. 

Nach den Angaben der Geschäftsführer der Bieterin und nach bestem Wissen der Bieterin hat 

keine der oben genannten Personen, die MFE-Aktien halten, Beschränkungen für die 

Veräußerung der von ihnen gehaltenen MFE-Aktien A bzw. MFE-Aktien B nach Vollzug des 

Angebots vereinbart. 

5.5. Beteiligung 

Nach Vollzug des Angebots werden die Aktionäre der MFE weiterhin aus den MFE-Aktionären 

und zusätzlich aus den ehemaligen P7-Aktionären bestehen, die das Angebot angenommen 

haben und somit Aktien der MFE halten. Nach dem Vollzug des Angebots wird die MFE 

weiterhin Hauptaktionärin der Zielgesellschaft sein. P7-Aktionäre, die das Angebot nicht 

angenommen haben, bleiben Aktionäre der Zielgesellschaft (siehe die Übersichten in Abschnitt 

2.4.2 und 4.5 dieses Befreiungsdokuments). 

5.6. Ungeprüfte Pro-Forma-Finanzinformationen 

Einführung 

Der Vollzug des Angebots hätte erhebliche Auswirkungen auf die Finanz- und Ertragslage der 

Bieterin und wird das künftige Ergebnis wesentlich beeinflussen. Daher hat die Bieterin die 

folgenden ungeprüften Pro-Forma-Finanzinformationen erstellt, bestehend aus einer 

ungeprüften Pro-Forma-Konzernbilanz zum 31. Dezember 2024, einer ungeprüften Pro-Forma-

Konzerngewinn- und -verlustrechnung für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr 

und den dazugehörigen Pro-Forma-Anhangangaben (zusammen die "Ungeprüften Pro-

Forma-Finanzinformationen").  

Zweck der ungeprüften Pro-Forma-Finanzinformationen ist die Veranschaulichung der 

Auswirkungen des Erwerbs der verbleibenden Anteile an der Zielgesellschaft (i) auf die 

Konzernbilanz der Bieterin, wenn der Vollzug des Angebots am 31. Dezember 2024 erfolgt 

wäre; und (ii) auf die Konzerngewinn- und -verlustrechnung der Bieterin, wenn der Vollzug 

des Angebots am 1. Januar 2024 erfolgt wäre. Die Ungeprüften Pro-Forma-

Finanzinformationen beruhen mithin auf verschiedenen Pro-Forma-Annahmen, die in den 



76   

 

beigefügten Pro-Forma-Anhangangaben beschrieben sind und von der Bieterin als angemessen 

erachtet werden, und wurden von der Bieterin erstellt. Die Ungeprüften Pro-Forma-

Finanzinformationen beschreiben eine hypothetische Situation und spiegeln aufgrund ihrer 

Beschaffenheit weder die tatsächliche Finanz- und Ertragslage der Bieterin wider, wenn der 

Vollzug des Angebots tatsächlich am 31. Dezember 2024 (für die Konzernbilanz) bzw. am 

1. Januar 2024 (für die Konzerngewinn- und -verlustrechnung) stattgefunden hätte, noch lassen 

sie Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung der Finanz- und Ertragslage der Bieterin nach 

Vollzug des Angebots zu.  

Die Ungeprüften Pro-Forma-Finanzinformationen sind nur aussagekräftig, wenn sie in 

Verbindung mit dem Jahresabschluss der MFE und dem Konzernabschluss von P7 gelesen 

werden.  

Die Ungeprüften Pro-Forma-Finanzinformationen sind in Euro angegeben. Soweit nicht anders 

angegeben, sind alle Zahlen in Millionen Euro (EUR Mio.) angegeben. Aufgrund von 

Rundungsdifferenzen können die Zahlen in Tabellen und Querverweisen geringfügig von den 

tatsächlichen Zahlen abweichen (EUR Mio., Prozentsätze (%), etc.). 

Verwendete historische Finanzinformationen 

Die Ungeprüften Pro-Forma-Finanzinformationen wurden auf der Grundlage der folgenden 

historischen Finanzinformationen erstellt: 

• anhand des Jahresabschlusses der MFE, und 

• des Konzernabschlusses von P7. 

Grundsätze der Erstellung 

Die Ungeprüften Pro-Forma-Finanzinformationen wurden von der Bieterin auf einer Grundlage 

erstellt, die mit den Rechnungslegungsmethoden übereinstimmt, die von der Bieterin bei der 

Erstellung des Jahresabschlusses der MFE angewandt wurden, wie im Anhang zum 

Jahresabschluss der MFE beschrieben; sie wurden auf der Grundlage der nachstehenden 

Erläuterungen und in Übereinstimmung mit Anhang 1 Punkte 5.7 bis einschließlich 5.9 der 

Delegierten Verordnung (EU) 2021/528 erstellt.  

Grundlagen der Aufstellung 

Die Ungeprüften Pro-Forma-Finanzinformationen gehen vom Status quo aus und beruhen 

insbesondere auf den nachstehend aufgeführten Annahmen: 

Status Quo 
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(i) Der Konzernabschluss der Bieterin wird in Übereinstimmung mit den internationalen 

Rechnungslegungsstandards, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind 

(IFRS-EU), und mit Teil 9 von Buch 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Niederlande 

aufgestellt. 

(ii) Die Bieterin wurde am 26. November 1987 in Italien unter dem Namen Futura 

Finanziaria S.r.l. gegründet und am 18. September 2021 in eine Aktiengesellschaft 

(naamloze vennootschap) niederländischen Rechts mit Sitz in den Niederlanden unter 

dem Namen "Mediaset N.V." umgewandelt. Die Bieterin fungiert seit ihrer Gründung 

und bis zur Veröffentlichung dieses Befreiungsdokuments als Holdinggesellschaft für 

die MFE-Gruppe, eine multinationale Mediengruppe, die hauptsächlich in der TV-

Industrie in Italien und Spanien tätig ist. Die letzte zur Verfügung stehende geprüfte 

Konzernbilanz und Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Bieterin ist die 

Konzernbilanz bzw. Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2024 

und wird verwendet, um die Auswirkungen des Angebots auf die Konzernbilanz bzw. 

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Bieterin zu zeigen. 

(iii) Die Bieterin hält zum 31. Dezember 2024 69.899.699 P7-Aktien (dies entspricht ca. 

29,99% des Grundkapitals der Zielgesellschaft). 

 

Annahmen 

(i) Im Folgenden wird angenommen, dass die Bieterin im Rahmen des Angebots alle 

ausgegebenen P7-Aktien, die nicht unmittelbar von ihr selbst gehalten werden, 

erwirbt, d. h. insgesamt 163.100.301 P7-Aktien (Stand 31. Dezember 2024), zur 

Angebotsgegenleistung bestehend aus EUR 4,48 in bar und 0,4 MFE-Angebotsaktien 

je P7-Aktie, gegen Zahlung eines Gesamtkaufpreises in bar in Höhe von 

EUR 730.689.349,75 (163.100.301 P7-Aktien multipliziert mit EUR 4,48 zzgl. des 

Werts für den maximal in bar abzugeltenden verbleibenden Restspitzenbetrag in Höhe 

von EUR 1,27 basierend auf dem Wert der Aktienkomponente von EUR 1,27 

multipliziert mit den Aktienteilrechten in Bezug auf zwei P7-Aktien) und Übertragung 

von insgesamt 65.240.120 MFE-Angebotsaktien (163.100.301 P7-Aktien multipliziert 

mit 0,4 MFE-Angebotsaktien (abgerundet auf die nächste volle Aktie)). 

(ii) Die 65.240.120 MFE-Angebotsaktien werden im Rahmen der 

Angebotskapitalerhöhung mit einem Wert je MFE-Angebotsaktie geschaffen, der dem 

dreimonatigen durchschnittlichen Schlusskurs der MFE-Aktien A an der Mailänder 

Börse Euronext bis zum 25. März 2025 (einschließlich) entspricht (d. h. EUR 3,182), 

sodass der Gesamtwert der Angebotskapitalerhöhung mit EUR 207.594.061,84 

angesetzt wird. Der Wert der Aktienkomponente entspricht daher EUR 1,27 

(EUR 3,182 multipliziert mit 0,4 MFE-Angebotsaktien). 

(iii) Das Grundkapital der P7 wird bis zum Ablauf der Weiteren Annahmefrist nicht erhöht. 
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(iv) Die Transaktionskosten werden sich nach Schätzungen des MFE-Managements auf 

maximal EUR 40.000.000 belaufen. Diese Transaktionskosten in Höhe von 

EUR 40.000.000 werden als die der Bieterin zurechenbaren Transaktionskosten 

angesehen. Die genaue Höhe der Transaktionskosten sowie die diesbezügliche 

bilanzielle Abbildung (einschließlich der Aufteilung in aktivierungspflichtige 

Anschaffungsnebenkosten und sofort abzugsfähigen Aufwand) sind derzeit noch nicht 

bekannt, da sie von der spezifischen Art und Beschaffenheit der Kosten abhängen. In 

den folgenden Ungeprüften Pro-Forma-Finanzinformationen werden EUR 10.000.000 

der Transaktionskosten als Betriebskosten ausgewiesen, die in der Pro-Forma-

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung bilanziert werden und steuerlich nicht 

abzugsfähig sind (basierend auf den Rechnungslegungsmethoden, die für den 

Einzelabschluss der Bieterin zum 31. Dezember 2024 angewandt werden, in dem diese 

Kosten als auf die Investition aktiviert angenommen werden). Das Management der 

MFE hat keine Transaktionskosten geschätzt oder berücksichtigt, die der 

Zielgesellschaft zurechenbar sind (d. h. potenzielle Transaktionskosten, die der P7 im 

Rahmen dieses Angebotsprozesses entstehen werden, wurden nicht berücksichtigt). 

Die verbleibenden EUR 30.000.000 der Transaktionskosten werden als zusätzliche 

Finanzierungskosten (transaktionsbedingte Kosten) im Zusammenhang mit den neuen 

Kreditzusagen in Verbindung mit der Finanzierung des Angebots angenommen. 

Detaillierte Informationen über die Finanzierung des Angebots sind in Ziffer 14 der 

Angebotsunterlage enthalten (wobei berücksichtigt wurde, dass seit 1. Januar 2025 

bereits 316.874 Aktien erworben wurden). Die zusätzlichen Finanzaufwendungen in 

Höhe von EUR 30.000.000 werden als aktivierte Transaktionskosten im 

Zusammenhang mit der Amortisationskostenmethode für die langfristigen finanziellen 

Verbindlichkeiten bilanziert. Diese Kosten werden entsprechend den Bestimmungen 

der neuen Kreditlinien über einen Zeitraum von 5 Jahren amortisiert. 

(v) Die Bieterin schätzt die zusätzlichen Finanzaufwendungen auf EUR 70.000.000 pro 

Jahr zu marktüblichen Zinssätzen, die sowohl aus den für das Angebot übernommenen 

zusätzlichen Finanzverbindlichkeiten als auch aus einer möglichen Refinanzierung der 

bestehenden Verbindlichkeiten der Zielgesellschaft in Höhe von bis zu 

EUR 2.100.000.000 resultieren. Die damit verbundenen Steuerauswirkungen der 

zusätzlichen Finanz- und Zinsaufwendungen werden auf der Grundlage des fiktiven 

Körperschaftsteuersatzes, der in den jeweiligen Ländern bzw. finanzbehördlichen 

Zuständigkeitsbereichen gilt, ermittelt und in den Ertragsteuern erfasst. 

(vi) Das Angebot wird gemäß IFRS 3 nach der Erwerbsmethode bilanziert, nach der die 

Gegenleistung den erworbenen Vermögenswerten und übernommenen 

Verbindlichkeiten auf der Grundlage ihrer geschätzten beizulegenden Zeitwerte zum 

Zeitpunkt des Vollzugs des Angebots zugeordnet wird. Ein Geschäfts- oder 

Firmenwert in Höhe von EUR 1.630 Mio. wurde vorläufig in der ungeprüften Pro-

forma-Bilanz ausgewiesen. Die tatsächliche Berechnung und Aufteilung der unten 
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dargestellten Gegenleistung (Verweis auf Pro-forma-Hinweis 3.b) wird auf den 

erworbenen Vermögenswerten und übernommenen Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt 

des Vollzugs und anderen zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Informationen basieren. 

Dementsprechend werden die tatsächlichen Beträge für alle diese Vermögenswerte 

und Verbindlichkeiten von den unten angegebenen Pro-forma-Beträgen abweichen, 

und die Abweichungen können wesentlich sein. 

(vii) Die zur Zahlung der angenommenen Angebotskosten benötigten Mittel (auf 

Grundlage des angenommenen Gesamtkaufpreises in bar in Höhe von 

EUR 730.689.349,75 (163.100.301 P7-Aktien zum 31. Dezember 2024 multipliziert 

mit EUR 4,48 zzgl. des Werts für den maximal in bar abzugeltenden verbleibenden 

Restspitzenbetrag in Höhe von EUR 1,27 basierend auf dem Wert der 

Aktienkomponente von EUR 1,27 multipliziert mit den Aktienteilrechten in Bezug auf 

zwei P7-Aktien) sowie den Transaktionskosten in Höhe von EUR 40.000.000, also 

insgesamt EUR 770.689.349,75) werden der Bieterin durch neue Kreditzusagen in 

Verbindung mit der Finanzierungsstruktur des Angebots zur Verfügung gestellt. 

Detaillierte Informationen über die Finanzierung des Angebots sind in Ziffer 14 der 

Angebotsunterlage enthalten. 

(viii) Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Angebotsunterlage bestehen keine 

wesentlichen gruppeninternen Transaktionen oder sonstigen Beziehungen zwischen 

der Bieterin und P7, die daher bei der Beschreibung der Auswirkungen auf die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bieterin und der MFE-Gruppe nicht 

berücksichtigt wurden. 

(ix) Abgesehen vom beabsichtigten Erwerb der P7-Aktien und den unter Ziffer 14.2 der 

Angebotsunterlage und in Ziffer 5.6 dieses Befreiungsdokuments beschriebenen 

Finanzierungsmaßnahmen sind in den Ungeprüften Pro-Forma-Finanzinformationen 

keine weiteren Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Bieterin berücksichtigt, die sich noch in der Zukunft ergeben könnten. 

(x) Abgesehen vom beabsichtigten Erwerb der P7-Aktien und den in Ziffer 14.2 der 

Angebotsunterlage und in Ziffer 5.6 dieses Befreiungsdokuments beschriebenen 

Finanzierungsmaßnahmen sind keine weiteren Pro-forma-Anpassungen zu erwarten, 

die sich nachhaltig auf die Bieterin auswirken. 

 

Die Bieterin weist darauf hin, dass sich die Auswirkungen des Erwerbs der P7-Aktien auf die 

zukünftige Finanz- und Ertragslage der Bieterin und der MFE-Gruppe heute noch nicht genau 

vorhersagen lassen. Dafür gibt es insbesondere folgende Gründe: 

(i) Die endgültige Höhe der Angebotskosten wird erst feststehen, nachdem das Angebot 

vollzogen ist und die endgültige Anzahl der P7-Aktien, für die das Angebot 

angenommen wurde, feststeht. 
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(ii) Auch die genaue Höhe der Transaktionskosten und deren Aufteilung in 

aktivierungspflichtige Anschaffungsnebenkosten und sofort abzugsfähigen Aufwand 

werden erst nach Vollzug der Transaktion feststehen. 

Pro-forma-Bilanz zum 31. Dezember 2024 

in Mio. EUR 

Historische Finanzinformationen 

Zusammengefasst

e 

Finanzinformatio

nen    

Konzernbilanz der 

MFE-

MEDIAFOREUR

OPE N.V. 

Konzernbilanz 

der 

ProSiebenSat.1 

Media SE 

 Pro-forma-

Anhang 

 

 

 

Pro-forma-

Anpassungen 

 

 

 

Pro-forma-

Konzernbilanz  

31. Dez. 2024 31. Dez. 2024 31. Dez. 2024 31. Dez 2024 

 Hinweis 1 Hinweis 2  Hinweis 3   

Vermögenswerte ....        

       

Langfristige 

Vermögenswerte .....        

Sachanlagen ............  285 587 872  0 872 

TV- und Filmrechte .  717 552 1.269  0 1.269 

Geschäfts- oder 

Firmenwert ..............  810 1.643 2.453 b) -13 2.440 

Sonstige 

immaterielle 

Vermögenswerte .....  448 929 1.377  0 1.377 

Beteiligungen an 

assoziierten 

Unternehmen und 

Gemeinschaftsunter

nehmen ....................  863 12 875 a). b) -450 425 

Sonstige 

Finanzanlagen .........  51 323 374  0 374 

Aktive latente 

Steuern ....................  281 48 329  0 329 

Summe langfristige 

Vermögenswerte ....  3.454 4.094 7.548  -463 7.085 

       

Kurzfristige 

Vermögenswerte .....        

Vorräte ....................  81 226 307  0 307 

Forderungen aus 

Lieferungen und 

Leistungen ...............  784 459 1.243  0 1.243 

Steuerforderungen ...  27 52 79  0 79 

Sonstige 

Forderungen und 

kurzfristige 

Vermögenswerte .....  277 143 419  0 419 

Kurzfristige 

Finanzanlagen .........  21 27 48  0 48 



81   

 

in Mio. EUR 

Historische Finanzinformationen 

Zusammengefasst

e 

Finanzinformatio

nen    

Konzernbilanz der 

MFE-

MEDIAFOREUR

OPE N.V. 

Konzernbilanz 

der 

ProSiebenSat.1 

Media SE 

 Pro-forma-

Anhang 

 

 

 

Pro-forma-

Anpassungen 

 

 

 

Pro-forma-

Konzernbilanz  

31. Dez. 2024 31. Dez. 2024 31. Dez. 2024 31. Dez 2024 

Zahlungsmittel und 

Zahlungsmitteläquiv

alente .......................  133 608 741 b) 27 768 

Summe 

kurzfristige 

Vermögenswerte  ...  1.323 1.514 2.837  27 2.864 

Zur Veräußerung 

gehaltene 

langfristige 

Vermögenswerte 12  12  0 12 

Summe 

Vermögenswerte ....  4.788 5.608 10.397  -436 9.961 

 

in Mio. EUR 

Historische Finanzinformationen 

Zusammengefasst

e 

Finanzinformatio

nen    

Konzernbilanz der 

MFE-

MEDIAFOREUR

OPE N.V. 

Konzernbilanz 

der 

ProSiebenSat.1 

Media SE 

 

Pro-forma-

Anhang 

 

 

 

Pro-forma-

Anpassungen 

 

 

 

Pro-forma-

Konzernbilanz  

31. Dez. 2024 

 

31. Dez. 2024 

 

31. Dez. 2024 

 

31. Dez. 2024 

 

 Hinweis 1 Hinweis 2  Hinweis 3   

Eigenkapital und 

Verbindlichkeiten ..        

Grundkapital und 

Rücklagen ...............        

Grundkapital ...........  162 233 395 b) -229 166 

Agiorücklage ...........  1.150 1.045 2.195 b) -841 1.353 

Eigene Aktien ..........  -337 -56 -393 b) 48 -345 

Neubewertungsrückl

agen .........................  -1 57 56 b) -57 -1 

Gewinnrücklagen 

und sonstige 

Rücklagen ...............  1.757 -12 1.745 b) 12 1.757 

Periodengewinn des 

Jahres ......................  138 51 189 a). b). c) -109 80 

Eigenkapital der 

Gruppe ....................  2.869 1.318 4.187  -1.177 3.010 

Nicht beherrschende 

Anteile am 

Reingewinn .............  2 -173 -171  0 -171 

Nicht beherrschende 

Anteile am 

Grundkapital, 2 324 326  0 326 
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in Mio. EUR 

Historische Finanzinformationen 

Zusammengefasst

e 

Finanzinformatio

nen    

Konzernbilanz der 

MFE-

MEDIAFOREUR

OPE N.V. 

Konzernbilanz 

der 

ProSiebenSat.1 

Media SE 

 

Pro-forma-

Anhang 

 

 

 

Pro-forma-

Anpassungen 

 

 

 

Pro-forma-

Konzernbilanz  

31. Dez. 2024 

 

31. Dez. 2024 

 

31. Dez. 2024 

 

31. Dez. 2024 

 

Rücklagen und 

Gewinnrücklagen ....  

Nicht 

beherrschende 

Anteile .....................  4 151 155  0 155 

Summe 

Eigenkapital ...........  2.873 1.469 4.342  -1.177 3.165 

       

Langfristige 

Verbindlichkeiten ..        

Pläne für Leistungen 

nach Beendigung 

des 

Arbeitsverhältnisses  46 0 46  0 46 

Latente 

Steuerschulden ........  89 226 315  0 315 

Finanzielle 

Verbindlichkeiten  ...  373 2.177 2.550 b). c) 741 3.291 

Rückstellungen 

(langfristiger Anteil)  32 10 42  0 42 

Summe langfristige 

Verbindlichkeiten ..  540 2.413 2.953  741 3.694 

       

Kurzfristige 

Verbindlichkeiten ..        

gegenüber Banken ...  410 241 651  0 651 

aus Lieferungen und 

Leistungen und 

sonstige 

Verbindlichkeiten ....  618 950 1.568  0 1.568 

Rückstellungen 

(kurzfristiger Anteil)  61 117 177  0 177 

Kurzfristige 

Steuerschulden ........  21 70 91  0 91 

Sonstige finanzielle 

Verbindlichkeiten ....  64 75 139  0 139 

Sonstige kurzfristige 

Verbindlichkeiten ....  202 273 475  0 475 

Summe 

kurzfristige 

Verbindlichkeiten ..  1.375 1.726 3.102  0 3.102 

Summe 

Verbindlichkeiten ..  1.916 4.139 6.055  741 6.796 
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in Mio. EUR 

Historische Finanzinformationen 

Zusammengefasst

e 

Finanzinformatio

nen    

Konzernbilanz der 

MFE-

MEDIAFOREUR

OPE N.V. 

Konzernbilanz 

der 

ProSiebenSat.1 

Media SE 

 

Pro-forma-

Anhang 

 

 

 

Pro-forma-

Anpassungen 

 

 

 

Pro-forma-

Konzernbilanz  

31. Dez. 2024 

 

31. Dez. 2024 

 

31. Dez. 2024 

 

31. Dez. 2024 

 

Summe 

Eigenkapital und 

Verbindlichkeiten ..  4.788 5.608 10.397  -436 9.961 

Hinweis 1:  Die Konzernbilanz der Bieterin wurde ohne wesentliche Anpassungen dem Konzernabschluss 

für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 entnommen, wie er im Jahresabschluss der MFE 

auf den Seiten 278 bis 279 des MFE-Geschäftsberichts 2024 (Englische Fassung) und auf den 

Seiten F-345 bis F-346 des MFE-Geschäftsberichts 2024 (Deutsche Übersetzung) enthalten ist. 

Der MFE-Geschäftsbericht 2024 (Deutsche Übersetzung) ist diesem Befreiungsdokument als 

Anhang beigefügt. 

Hinweis 2:  Die Konzernbilanz der Zielgesellschaft wurde dem Konzernabschluss für das Geschäftsjahr zum 

31. Dezember 2024, wie er im P7-Konzernabschluss auf den Seiten 254 bis 255 enthalten ist, 

entnommen und (soweit erforderlich) an die Rechnungslegungsmethoden und die Darstellung 

der Bieterin angepasst. Eine Überleitung der konsolidierten Bilanz der Zielgesellschaft zum 

31. Dezember 2024 zur Darstellung der Bieterin ist im Folgenden dargestellt: 

 Überleitung der Darstellung: Einige Posten in der Konzernbilanz der Zielgesellschaft wurden 

umgegliedert, um sie aus Gründen der Einheitlichkeit dem repräsentativsten und ähnlichsten 

Posten in der Konzernbilanz der Bieterin auf der Grundlage öffentlich zugänglicher 

Informationen zuzuordnen, wie im Folgenden beschrieben: 

Die Vorräte umfassen das Inventar (in Höhe von EUR 65 Mio.) und das kurzfristige 

Programmvermögen (in Höhe von 161 Mio. EUR) der Zielgesellschaft; 

Die sonstigen immateriellen Vermögenswerte umfassen Vorauszahlungen in Höhe von 

EUR 115 Mio., die aus dem Posten Langfristiges Programmvermögen umklassifiziert wurden; 

Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen umfassen Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 4 Mio., die aus Sonstigen kurzfristigen 

finanziellen Vermögenswerten gemäß den Rechnungslegungsmethoden der Bieterin 

umklassifiziert wurden, die vorsehen, dass Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit 

einer Laufzeit von mehr als einem Jahr als kurzfristige Forderungen eingestuft werden, da 

erwartet wird, dass sie im normalen Geschäftszyklus beglichen werden; 
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Die Neubewertungsrücklagen umfassen das kumulierte sonstige Ergebnis (in Höhe von EUR 57 

Mio.) der Zielgesellschaft; 

Die Gewinnrücklagen und sonstigen Rücklagen umfassen das erwirtschaftete 

Konzerneigenkapital (in Höhe von EUR 262 Mio.); 

Der Periodengewinn (in Höhe von EUR 51 Mio.) wurde aus den Gewinnrücklagen und der 

sonstigen Rücklage umgegliedert; 

Die nicht-beherrschenden Anteile am Periodengewinn (in Höhe von EUR -173 Mio.) wurden 

aus den nicht-beherrschenden Anteilen am Grundkapital, den Rücklagen und Gewinnrücklagen 

umklassifiziert; 

Finanzielle Verbindlichkeiten umfassen sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten (in 

Höhe von EUR 99 Mio.) und sonstige langfristige Verbindlichkeiten (in Höhe von EUR 4 Mio.) 

des Zielunternehmens; und 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 

(kurzfristig) umfassen langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (in Höhe 

von EUR 41 Mio.), die aus den langfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

aufgrund der Rechnungslegungsmethoden der Bieterin umgegliedert wurden, die vorsehen, dass 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die länger als 12 Monate bestehen, als 

kurzfristige Verbindlichkeiten eingestuft werden, da sie voraussichtlich im normalen 

Geschäftszyklus beglichen werden. 

 Überleitung der Rechnungslegungsmethoden: Nach den öffentlich zugänglichen Informationen 

wurden für die folgenden Posten unterschiedliche Rechnungslegungsmethoden angewendet, was 

jedoch aus den nachstehend erläuterten Gründen nicht zu einer Anpassung der ungeprüften Pro-

Forma-Finanzinformationen geführt hat:  

(i) die planmäßigen Abschreibungskriterien für das Programmvermögen (enthalten in der 

Position Fernseh- und Filmrechte) können in den verschiedenen Ländern/Märkten durch 

Elemente wie Vertragsbedingungen, Verwertungsmethoden oder Zuschauergewohnheiten 

beeinflusst werden. 

(ii) die in IFRS 9 vorgesehenen alternativen Zurechnungskriterien in Bezug auf die 

Gegenbuchung der Bewertung oder Realisierung von Eigenkapitalbeteiligungen, die von der 

Gesellschaft bei der erstmaligen unwiderruflichen Wahl für jedes unterschiedliche Instrument 

(grundsätzlich im sonstigen Ergebnis für die Bieterin und in der Gewinn- und Verlustrechnung 

für die Zielgesellschaft ausgewiesen) unterschiedlich projiziert und verwendet werden können, 

auch unter Berücksichtigung der nicht vollständigen Sichtbarkeit für die Zielgesellschaft in 

Bezug auf die in IFRS 9 festgelegten Bedingungen, wonach sich eine Gesellschaft unwiderruflich 
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entscheiden kann, die Änderung des beizulegenden Zeitwerts eines Eigenkapitalinstruments im 

sonstigen Ergebnis auszuweisen. Hier ist zudem anzumerken, dass diese unterschiedliche 

Rechnungslegungsmethode keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis hat. 

Hinweis 3:  Die Pro-forma-Anpassungen, die sich aus dem Vollzug des Angebots ergeben, sind nachstehend 

aufgeführt: 

 Wie oben berichtet, wird die Pro-forma-Konzernbilanz der Bieterin so erstellt, als wäre das 

Angebot am 31. Dezember 2024 vollzogen worden wäre. Aus diesem Grund spiegeln die Pro-

forma-Anpassungen in Bezug auf die Bilanz, mit Ausnahme der in den folgenden Punkten a), b) 

und c) angegebenen, keine Auswirkungen auf das Nettoergebnis wider, und berücksichtigen 

nicht die wirtschaftlichen Auswirkungen von Finanzaufwendungen und die damit 

zusammenhängenden Steuereffekte, deren Abgrenzung erst ab dem Beginn des folgenden 

Geschäftsjahres beginnt. Diese Auswirkungen werden stattdessen in der Pro-forma-

Konzerngewinn- und -verlustrechnung dargestellt, bei der angenommen wird, dass der Vollzug 

des Angebots am 1. Januar 2024 stattgefunden hat. 

 a) Neubewertung des Buchwerts der nach IAS 28 bewerteten assoziierten Beteiligung an 

der Zielgesellschaft in der konsolidierten Bilanz der Bieterin zum 31. Dezember 2024, um ihn 

(gemäß IFRS 3) an den geschätzten beizulegenden Zeitwert bei Kontrollerwerb auf der 

Grundlage des Angebots anzupassen, wobei die Differenz als Gewinn/(Verlust) in der Pro-

forma-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen wird. Diese Pro-Forma-Anpassung 

führt zu einer Verringerung des Buchwerts in Höhe von EUR 48 Mio. des im Eigenkapital der 

Gruppe enthaltenen Periodengewinns. Auf der Grundlage der vollständigen Konsolidierung der 

Zielgesellschaft im Abschluss der Bieterin, wie in Hinweis 3b) unten dargelegt, beläuft sich die 

Pro-forma-Anpassung der Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und 

Gemeinschaftsunternehmen in der Pro-forma-Konzernbilanz auf einen Rückgang von EUR 450 

Mio. 

 b) Bilanzierung der Vollkonsolidierung der Zielgesellschaft in der Bieterin, wie in der 

nachstehenden Tabelle aufgeführt: 

Beizulegender Zeitwert der bestehenden Eigenkapitalbeteiligung an 

assoziierten Unternehmen: Verringerung des Postens Beteiligungen 

an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen 

402 

Barzahlung für den beherrschenden Anteil (Restanteile): Erhöhung 

des Postens Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten  

731 
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Beizulegender Zeitwert der MFE-Aktien A im Tausch gegen die 

beherrschenden Anteile (Restaktien); Erhöhung des Grundkapitals 

um EUR 0,4 Mio. und der Agiorücklage um EUR 207,1 Mio. 

208 

Gesamtbetrag der Gegenleistung der Bieterin (A)  1.340 

  

 Ausgewiesenes Netto-Eigenkapital der Zielgesellschaft zum 31. 

Dezember 2024  

1.318 

Netto-Eigenkapital der Zielgesellschaft angepasst aufgrund des 

Verkaufs eigener Aktien an MFE (davon EUR 27 Mio. als 

Gegenleistung in bar und EUR 8 Mio. in MFE-Aktien A) 

35 

 Bestehende Geschäfts- oder Firmenwert-Eliminierung der 

Zielgesellschaft   

-1.643 

 Geschätzter beizulegender Zeitwert des erworbenes Nettovermögens 

der Zielgesellschaft (B)  

-290 

  

Vorläufiger Geschäfts- oder Firmenwert aus der Konsolidierung (A)-

(B)  

1.630 

 Der ermittelte Geschäfts- oder Firmenwert entspricht dem Überschuss der Gegenleistung für 

den Erwerb der Kontrolle über die Zielgesellschaft über die Summe der einzelnen beizulegenden 

Zeitwerte ihrer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum Stichtag. Für die Zwecke der 

ungeprüften Pro-Forma-Finanzinformationen zum 31. Dezember 2024 wurde ein vorläufiger 

Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von EUR 1.630 Mio. geschätzt. Dieser Betrag ist vorläufig, 

und der endgültige Betrag wird während des einjährigen Bewertungszeitraums nach dem 

endgültigen Erwerbszeitpunkt berechnet, sobald der endgültige Preis bekannt ist und nach der 

Kaufpreiszuordnung. Der endgültige Betrag des Geschäfts- oder Firmenwerts, der im nächsten 

Konzernabschluss der Bieterin ausgewiesen wird, könnte erheblich abweichen. 

c) Bilanzierung der Finanzierung des Angebots, einschließlich der Transaktionskosten, 

durch die Bieterin: Die Erhöhung der Position Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten um 



87   

 

EUR 741 Mio. setzt sich zusammen aus (1) den neuen Kreditverpflichtungen im Zusammenhang 

mit der Finanzierungsstruktur des Angebots in Höhe von EUR 771 Mio., bestehend aus den zur 

Zahlung der angenommenen Angebotskosten benötigten Mittel (auf Grundlage des 

angenommenen Gesamtkaufpreises in bar in Höhe von EUR 730.689.349,75 (163.100.301 P7-

Aktien zum 31. Dezember 2024 multipliziert mit EUR 4,48 zzgl. des Werts für den maximal in 

bar abzugeltenden verbleibenden Restspitzenbetrag in Höhe von EUR 1,27 basierend auf dem 

Wert der Aktienkomponente von EUR 1,27 multipliziert mit den Aktienteilrechten in Bezug auf 

zwei P7-Aktien) sowie den Transaktionskosten in Höhe von EUR 40.000.000, also insgesamt 

EUR 770.689.349,75), abzüglich (2) dem Betrag in Höhe von EUR 30.000.000 der 

Transaktionskosten, die als zusätzliche Finanzierungsaufwendungen im Zusammenhang mit den 

neuen Kreditverpflichtungen im Rahmen der Finanzierung des Angebots angenommen werden. 

Die Kosten sollen aktiviert und amortisiert werden 

Von den gesamten Transaktionskosten werden EUR 10.000.000, die als Betriebskosten 

ausgewiesen sind, in der Pro-forma-Konzernbilanz als Verringerung des Konzerneigenkapitals 

(Periodenergebnis) berücksichtigt. Die verbleibenden Transaktionskosten in Höhe von 

EUR 30.000.000 werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert; da die ungeprüfte Pro-

forma-Konzernbilanz den Abschluss des Angebots bis zum 31. Dezember 2024 widerspiegelt, 

werden keine Auswirkungen auf das Konzerneigenkapital (Periodenergebnis) angenommen. 

Pro-forma-Konzerngewinn- und -verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024 

in Mio. EUR 

Historische Finanzinformationen 

Zusammengefasst

e 

Finanzinformatio

nen    

Konzerngewinn- 

und -verlustrechnu

ng der MFE-

MEDIAFOREUR

OPE N.V. 

Konzerngewinn- 

und -verlustrechn

ung der 

ProSiebenSat.1 

Media SE 

 

Pro-forma-

Anhang 

 

 

 

Pro-forma-

Anpassungen 

 

 

 

Pro-forma 

Konzerngewinn- 

und -verlustrechn

ung  

2024 2024 2024 2024 

 Hinweis 1 Hinweis 2  Hinweis 3   

Umsatzerlöse aus 

dem Verkauf von 

Gütern und der 

Erbringung von 

Dienstleistungen ....  2.914 3.918 6.832  0 6.832 

Sonstige Erträge ....  36 41 77  0 77 

Personalaufwand ...  -518 -685 -1.204  0 -1.204 

Einkäufe, 

Dienstleistungen, 

sonstige Kosten .......  -1.639 -1.843 -3.482 a) -10 -3.492 

Abschreibungen und 

Wertminderungen ....  -436 -1.471 -1.907  0 -1.907 

Gesamtkosten ........  -2.594 -4.000 -6.593  -10 -6.603 

       

Betriebsergebnis ....  356 -41 315  -10 305 
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in Mio. EUR 

Historische Finanzinformationen 

Zusammengefasst

e 

Finanzinformatio

nen    

Konzerngewinn- 

und -verlustrechnu

ng der MFE-

MEDIAFOREUR

OPE N.V. 

Konzerngewinn- 

und -verlustrechn

ung der 

ProSiebenSat.1 

Media SE 

 

Pro-forma-

Anhang 

 

 

 

Pro-forma-

Anpassungen 

 

 

 

Pro-forma 

Konzerngewinn- 

und -verlustrechn

ung  

2024 2024 2024 2024 

Finanzaufwendunge

n ..............................  -62 -105 -166 b) -76 -243 

Finanzerträge ...........  38 77 115  0 115 

Ergebnis aus 

Beteiligungen, die 

nach der Equity-

Methode bilanziert 

werden .....................  -98 6 -92 c) -48 -141 

       

Gewinn vor 

Steuern ...................  233 -62 171  -135 37 

Ertragsteuern ...........  -93 -60 -153 d) 21 -132 

       

Periodengewinn 

des Jahres ...............  140 -122 18  -114 -96 

Zurechenbar zu:       

Eigenkapital der 

Muttergesellschaft ...  138 51 189  -114 75 

Nicht-beherrschende 

Anteile .....................  2 -173 -171  0 -171 

 

Hinweis 1:  Die Konzerngewinn- und -verlustrechnung der Bieterin wurde ohne wesentliche Anpassung aus 

dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2024 entnommen, der im Jahresabschluss der MFE 

auf der Seite 276 des MFE-Geschäftsberichts 2024 (Englische Fassung) und auf der Seite F-343 

des MFE-Geschäftsberichts 2024 (Deutsche Übersetzung) enthalten ist. Der MFE-

Geschäftsbericht 2024 (Deutsche Übersetzung) ist diesem Befreiungsdokument als Anhang 

beigefügt. 

Hinweis 2:  Die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung der Zielgesellschaft wurde dem 

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2024, wie er im P7 Konzernabschluss auf Seite 269 (in 

Verbindung mit den Angaben zur Art der Kosten im Anhang) enthalten ist, entnommen und 

(soweit erforderlich) an die Rechnungslegungsmethoden und die Darstellung der Bieterin 

angepasst. Eine Überleitung der Konzerngewinn- und verlustrechnung der Zielgesellschaft zum 

31. Dezember 2024 an die Darstellung der Bieterin ist im Folgenden dargestellt: 

 Überleitung der Darstellung: Die Gewinn- und Verlustrechnung der Zielgesellschaft ist nach 

Funktionsbereichen gegliedert (Umsatz-, Vertriebs-, Verwaltungs- und sonstige Betriebskosten), 
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während die Gewinn- und Verlustrechnung der Bieterin nach Kostenarten gegliedert ist 

(Personalaufwand, Einkauf, Dienstleistungen und sonstige Kosten, Abschreibungen und 

Wertminderungen). Aus diesem Grund wurde jede Kostenkategorie der Zielgesellschaft auf die 

Art der Aufwendungen der Bieterin auf Basis der im Anhang zum Konzernabschluss 2024 der 

Zielgesellschaft enthaltenen Kostenaufschlüsselung übergeleitet, wie im Folgenden 

beschrieben: 

Der Personalaufwand der Zielgesellschaft in Höhe von EUR 685 Mio. als Summe der in den 

Umsatzkosten (EUR 345 Mio.), den Vertriebskosten (EUR 146 Mio.) und den Verwaltungskosten 

(EUR 194 Mio.) ausgewiesenen Personalaufwendungen; 

Beschaffung, Dienstleistungen und sonstige Kosten der Zielgesellschaft in Höhe von 

EUR 1.843 Mio. als Summe der in den Umsatzkosten ausgewiesenen Betriebskosten, IT-

Betriebskosten und sonstigen Kosten (EUR 1.179 Mio.), Marketing- und marketingbezogene 

Kosten, Distribution, Vertriebsprovisionen, Sachkosten, IT-Kosten und sonstige Kosten in den 

Vertriebskosten (EUR 516 Mio.), Beratungskosten, IT-Kosten, Kosten für Infrastruktur, 

Marketing und marketingnahe Aufwendungen ohne Vertriebsbezug und sonstige Kosten in den 

Verwaltungskosten (EUR 148 Mio.). 

Abschreibungen und Wertminderungen der Zielgesellschaft in Höhe von EUR 1.471 Mio. als 

Summe der in den Umsatzkosten (EUR 113 Mio.), in den Vertriebskosten (EUR 5 Mio.), in den 

Verwaltungskosten (EUR 55 Mio.) und in den Umsatzkosten ausgewiesenen Abschreibungen, 

Wertminderungen und Zuschreibungen auf Sachanlagen, Nutzungsrechte an Sachanlagen und 

sonstige immaterielle Vermögenswerte (einschließlich Wertminderungen) sowie des in den 

Umsatzkosten ausgewiesenen Verbrauchs von Programmvermögen (EUR 912 Mio.); 

Die Finanzaufwendungen umfassen auch die folgenden Posten in Höhe von insgesamt EUR 24 

Mio., die im sonstigen Finanzergebnis ausgewiesen sind: Finanzierungskosten (EUR 8 Mio.), 

Währungskursverluste (EUR 15 Mio.) und Sonstiges (EUR 1 Mio.); und 

Die Finanzerträge umfassen auch die folgenden Posten in Höhe von insgesamt EUR 50 Mio., 

die im Sonstigen Finanzergebnis ausgewiesen sind: Bewertungs- und Veräußerungsergebnis aus 

sonstigen Finanzinstrumenten (EUR 19 Mio.), Währungskursgewinne (EUR 24 Mio.) und 

Änderungen von Put-Options-Verbindlichkeiten (EUR 6 Mio.). 

Überleitung der Rechnungslegungsgrundsätze: Es wurden keine Änderungen vorgenommen, 

um einigen unterschiedlichen Rechnungslegungsmethoden Rechnung zu tragen, die von der 

Zielgesellschaft für ähnliche Posten angewandt werden; diese Unterschiede beziehen sich 

insbesondere auf die folgenden Positionen:  
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(i) die planmäßigen Abschreibungskriterien für das Programmvermögen (enthalten in der 

Position Fernseh- und Filmrechte), da diese Kriterien in den verschiedenen Ländern/Märkten 

durch Elemente wie Vertragsbedingungen, Verwertungsmethoden oder Zuschauergewohnheiten 

beeinflusst werden können. 

(ii) die in IFRS 9 vorgesehenen alternativen Zurechnungskriterien in Bezug auf die 

Gegenbuchung der Bewertung oder Realisierung von Eigenkapitalbeteiligungen, die von der 

Gesellschaft bei der erstmaligen unwiderruflichen Wahl für jedes unterschiedliche Instrument 

(grundsätzlich im sonstigen Ergebnis für die Bieterin und in der Gewinn- und Verlustrechnung 

für die Zielgesellschaft ausgewiesen) unterschiedlich projiziert und verwendet werden können, 

auch unter Berücksichtigung der nicht vollständigen Sichtbarkeit für die Zielgesellschaft in 

Bezug auf die in IFRS 9 festgelegten Bedingungen, wonach sich eine Gesellschaft unwiderruflich 

entscheiden kann, die Änderung des beizulegenden Zeitwerts eines Eigenkapitalinstruments im 

sonstigen Ergebnis auszuweisen. Hier ist zudem anzumerken, dass diese unterschiedliche 

Rechnungslegungsmethode keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis hat. 

Hinweis 3:  Die Pro-forma-Anpassungen, die sich aus dem Vollzug des Angebots ergeben, sind nachstehend 

aufgeführt: 

a) Anstieg bei Beschaffung, Dienstleistungen und sonstige Kosten in Höhe von EUR 10 

Mio. aufgrund der als Betriebskosten berücksichtigten Transaktionskosten; dieser Posten ist 

nicht als wiederkehrend zu betrachten. 

b)  Anstieg der Finanzaufwendungen in Höhe von EUR 76 Mio., einschließlich (i) 

zusätzlicher Zinsaufwendungen in Höhe von EUR 70 Mio., die sowohl auf die gestiegene 

Finanzverschuldung als auch auf die geschätzten Differenzkosten einer möglichen 

Refinanzierung der bestehenden Verbindlichkeiten der Zielgesellschaft in Höhe von bis zu 

EUR 2.100.000.000 zu Marktzinssätzen zurückzuführen sind, und (ii) die Amortisationskosten 

der einmaligen Finanzaufwendungen in Höhe von EUR 6 Mio. (unter Berücksichtigung von 

EUR 30 Mio. einmaligen Finanzaufwendungen im Zusammenhang mit den Kreditzusagen der 

finanzierenden Banken, die über einen Zeitraum von 5 Jahren amortisiert werden). Die damit 

verbundenen Steuereffekte, die auf der Grundlage des in den jeweiligen Zuständigkeitsgebieten 

geltenden fiktiven Körperschaftsteuersatzes ermittelt wurden, sind in den Ertragsteuern 

enthalten.  

c) Verringerung des Ergebnis aus nach der Equity-Methode bewerteten Anteilen und 

sonstiges Finanzergebnis in Höhe von minus EUR 48 Mio. aufgrund der Neubewertung des 

Buchwerts der nach IAS 28 bewerteten Beteiligung an assoziierten Unternehmen der 

Zielgesellschaft im Konzernabschluss der Bieterin zum 31. Dezember 2024, um diesen (gemäß 

IFRS 3) an den geschätzten beizulegenden Wert bei Kontrollerwerb auf der Grundlage des 

Angebotspreises anzupassen, wie oben in Punkt a) unter Bezugnahme auf die Hauptänderung 
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bei der Pro-forma-Anpassung in Bezug auf die Bilanz angegeben. Dieser Posten ist nicht als 

wiederkehrend zu betrachten. 

d) Die Verringerung der Ertragsteuern in Höhe von EUR 21 Mio. wird unter den in b) oben 

ausgewiesenen Finanzaufwendungen bilanziert. Die in den Punkten a) und c) genannten Posten 

sind aufgrund ihrer Art und der in den Einzelabschlüssen des Unternehmens der Bieterin 

angewandten Rechnungslegungsmethoden steuerlich nicht abzugsfähig. 

Die ungeprüfte Konzerngewinn- und -verlustrechnung spiegelt nicht die Auswirkungen von 

Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts wider, die bei erworbenen Vermögenswerten und 

Verbindlichkeiten infolge des Vollzugs des Angebots vorgenommen werden könnten. Nach 

Abschluss des Verfahrens zur Kaufpreiszuteilung, die nach Vollzug des Angebots abgeschlossen 

sein wird, können im Konzernabschluss der Bieterin unter anderem zusätzliche Abschreibungen 

auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte erforderlich sein. 

Als Folge all dieser Schritte werden im Folgenden die Änderungen der verschiedenen 

Hauptpositionen der zusammengefassten Finanzinformationen in der Pro-Forma-

Konzerngewinn- und -verlustrechnung nach Vollzug des Angebots dargestellt:  

• Betriebsergebnis ein einmaliger Rückgang um EUR 10 Mio. aufgrund des oben unter 

a) genannten Postens.  

• Rückgang des Ergebnisses vor Steuern um EUR 135 Mio., wobei die oben unter a) und 

c) genannten Posten nicht wiederkehrend sind 

• Das den Aktionären der Muttergesellschaft zurechenbare Nettoergebnis sank um 

EUR 114 Mio. nach Abzug von geschätzten EUR 21 Mio. Steuereinnahmen. 

 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An den Vorstand der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 

Unser Prüfungsurteil 

Wir haben die Erstellung der Pro-Forma-Finanzinformationen der MFE-MEDIAFOREUROPE 

N.V. (die "Gesellschaft"), einer Aktiengesellschaft (naamloze vennootschap) nach 

niederländischem Recht mit Sitz in Amsterdam (Niederlande), mit Geschäftssitz und 

steuerlichem Sitz in Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese Mailand, Italien, eingetragen 

im niederländischen Handelsregister (Kamer van Koophandel) unter der Nummer 83956859, 

geprüft, die in Abschnitt 5.6 "Ungeprüfte Pro-Forma-Finanzinformationen" der (englischen 

Fassung des) Befreiungsdokuments vom 8. Mai 2025, das gemäß der Delegierten Verordnung 

(EU) 2021/528 Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Anlage 1 (das "Befreiungsdokument") in 
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Bezug auf das geplante öffentliche Übernahmeangebot für alle nicht unmittelbar von der 

Gesellschaft gehaltenen Aktien der ProSiebenSat.1 Media SE (das "Angebot") erstellt wurde, 

enthalten sind. 

Unser Prüfungsurteil lautet: 

- Die Pro-Forma-Finanzinformationen wurden auf der Grundlage der geltenden Kriterien 

ordnungsgemäß erstellt. 

- Diese Grundlage steht im Einklang mit den Rechnungslegungsmethoden der 

Gesellschaft, wie sie im Anhang zum Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31. 

Dezember 2024 beschrieben sind. 

Die Pro-Forma-Finanzinformationen umfassen die ungeprüfte Pro-Forma-Konzernbilanz zum 

31. Dezember 2024, die ungeprüfte Pro-Forma-Konzerngewinn- und -verlustrechnung für das 

am 31. Dezember 2024 endende Jahr sowie die dazugehörigen Erläuterungen (zusammen die 

"ungeprüften Pro-Forma-Finanzinformationen"), wie in Abschnitt 5.6 des 

Befreiungsdokuments dargelegt.  

Grundlage für unser Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit niederländischem Recht durchgeführt, 

einschließlich des niederländischen Standards 3420 "Assurance-opdrachten om te rapporteren 

over het opstellen van pro forma financiële informatie die in een prospectus is opgenomen" 

(Prüfaufträge zur Berichterstattung über die Zusammenstellung von Pro-Forma-

Finanzinformationen, die in einem Prospekt enthalten sind). Ziel dieses Auftrags ist es, 

hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob das Management die ungeprüften Pro-Forma-

Finanzinformationen in allen wesentlichen Aspekten auf der Grundlage der anwendbaren 

Kriterien zusammengestellt hat. Unsere Pflichten gemäß diesem Standard sind im Abschnitt 

"Unsere Pflichten im Rahmen der Prüfung der Erstellung der Pro-Forma-Finanzinformationen" 

näher beschrieben. 

Wir sind von der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. unabhängig gemäß dem 'Verordening 

inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten' (ViO, Ethik-Kodex für 

Wirtschaftsprüfer, eine Vorschrift in Bezug auf die Unabhängigkeit) und anderen relevanten 

Unabhängigkeitsanforderungen in den Niederlanden. Darüber hinaus haben wir den 

'Verordening gedrags- en beroepsregels accountants' (VGBA, niederländischer Ethik-Kodex) 

beachtet. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 

geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
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Anwendbare Kriterien 

Für diesen Auftrag gelten die folgenden Kriterien: 

- Delegierte Verordnung (EU) 2021/528 der Kommission Anhang 1 Punkte 5.7 bis 

einschließlich 5.9 zur ordnungsgemäßen Erstellung der Pro-Forma-

Finanzinformationen und zur Konsistenz mit den Rechnungslegungsmethoden; und 

- Die vom Management bei der Erstellung der Pro-Forma-Finanzinformationen 

getroffenen und offengelegten Annahmen, wie in den Erläuterungen zu den Pro-Forma-

Finanzinformationen dargelegt. 

Wesentliche Prüfungssachverhalte im Zusammenhang mit dem Umfang unserer Prüfung  

Die unbereinigten historischen Finanzinformationen der Gesellschaft wurden aus dem 

geprüften Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 abgeleitet. Für die 

Zwecke dieses Auftrags sind wir weder für die Aktualisierung oder Neuveröffentlichung von 

Berichten oder Prüfungsurteilen zu historischen Finanzinformationen der Gesellschaft 

verantwortlich, die bei der Erstellung der Pro-Forma-Finanzinformationen verwendet wurden, 

noch haben wir im Rahmen dieses Auftrags eine Prüfung oder Durchsicht der bei der Erstellung 

der Pro-Forma-Finanzinformationen verwendeten Finanzinformationen vorgenommen.  

Der Zweck von ungeprüften Pro-Forma-Finanzinformationen, die in einem Prospekt (oder 

einem ähnlichen Dokument) enthalten sind, besteht ausschließlich in der Veranschaulichung 

der Auswirkung des Vollzugs des Angebots auf die unbereinigten Finanzinformationen der 

Gesellschaft, so als wäre der Vollzug des Angebots zu einem früheren, für die Zwecke der 

Veranschaulichung gewählten Zeitpunkt erfolgt. Dementsprechend können wir nicht zusichern, 

dass das tatsächliche Ergebnis des Vollzugs des Angebots zum 1. Januar 2024 für die 

Konzerngewinn- und -verlustrechnung für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr 

und zum 31. Dezember 2024 für die Darstellung der Vermögenslage des Konzerns zum 31. 

Dezember 2024 wie dargestellt ausgefallen wäre. Unser Prüfungsurteil wird in Bezug auf diese 

Sachverhalte nicht geändert. 

Beschränkung der Verwendung 

Die ungeprüften Pro-Forma-Finanzinformationen wurden zum Zweck der Aufnahme in das 

Befreiungsdokument erstellt. Daher sind die ungeprüften Pro-Forma-Finanzinformationen 

möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet. Dieser Bericht ist gemäß der Delegierten 

Verordnung (EU) 2021/528 der Kommission erforderlich und wird zum Zweck der Einhaltung 

dieser Delegierten Verordnung und der Aufnahme in das Befreiungsdokument und zu keinem 

anderen Zweck vorgelegt. 
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Pflichten des Vorstands im Rahmen der ungeprüften Pro-Forma-Finanzinformationen  

Der Vorstand ist verantwortlich für die Erstellung der ungeprüften Pro-Forma-

Finanzinformationen in Übereinstimmung mit den anwendbaren Kriterien. Darüber hinaus ist 

der Vorstand für die internen Kontrollen verantwortlich, die er als notwendig erachtet, um die 

Erstellung von ungeprüften Pro-Forma-Finanzinformationen zu ermöglichen, die frei von in 

wesentlicher Hinsicht falschen Darstellungen sind, unabhängig davon, ob diese auf Betrug oder 

Irrtum zurückzuführen sind. 

Unsere Pflichten im Rahmen der Prüfung der Erstellung der ungeprüften Pro-Forma-

Finanzinformationen 

Unsere Aufgabe ist es, unsere Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende 

und angemessene Prüfungsnachweise für unsere Beurteilung erlangen. 

Unsere Prüfung wurde mit einem hohen, aber nicht absoluten Maß an Sicherheit durchgeführt, 

was bedeutet, dass wir während unserer Prüfung möglicherweise nicht alle in wesentlicher 

Hinsicht falschen Darstellungen aufdecken, unabhängig davon, ob diese auf Betrug oder Irrtum 

zurückzuführen sind. 

Wir wenden die geltenden Anforderungen an das Qualitätsmanagement gemäß den "Nadere 

voorschriften kwaliteitsmanagement" (NVKM, Vorschriften für das Qualitätsmanagement) und 

dem internationalen Qualitätsmanagementstandard für Prüfungsgesellschaften (International 

Standard on Quality Management, ISQM 1) an und unterhalten dementsprechend ein 

umfassendes Qualitätsmanagementsystem mit dokumentierten Richtlinien und Verfahren zur 

Einhaltung ethischer Anforderungen, berufsständischer Standards und anderer einschlägiger 

rechtlicher und behördlicher Anforderungen. 

Unsere Prüfung umfasste unter anderem: 

- Identifizierung und Beurteilung der Risiken von in wesentlicher Hinsicht falschen 

Darstellungen bei der Erstellung der ungeprüften Pro-Forma-Finanzinformationen, 

unabhängig davon, ob diese auf Irrtum oder Betrug beruhen, Planung und Durchführung 

von Prüfungshandlungen, mit denen diesen Risiken begegnet wird, sowie Erlangung 

von Prüfungsnachweisen, die als Grundlage für unser Prüfungsurteil ausreichend und 

geeignet sind. Das Risiko, dass eine in wesentlicher Hinsicht falsche Darstellung, die 

auf Betrug zurückzuführen ist, nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine 

in wesentlicher Hinsicht falsche Darstellung, die auf einen Irrtum zurückzuführen ist, 

nicht aufgedeckt wird, da ein Betrug Absprachen, Fälschungen, vorsätzliche 

Auslassungen, falsche Darstellungen oder die Umgehung interner Kontrollen beinhalten 

kann. 
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- Verstehen des für die Prüfung relevanten internen Kontrollsystems, um die unter 

diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, , nicht aber um 

ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft 

abzugeben. 

- Beurteilung, ob die vom Management bei der Erstellung der ungeprüften Pro-Forma-

Finanzinformationen angewandten Kriterien eine angemessene Grundlage für die 

Darstellung der wesentlichen, dem Ereignis oder der Transaktion direkt zurechenbaren 

Auswirkungen bilden, und Erlangung ausreichender und angemessener 

Prüfungsnachweise dahingehend, ob:  

o die entsprechenden Pro-forma-Bereinigungen diesen Kriterien angemessen 

Rechnung tragen; 

o die Pro-Forma-Finanzinformationen die ordnungsgemäße Vornahme dieser 

Bereinigungen bei den unbereinigten historischen Finanzinformationen 

widerspiegeln. 

- Bewertung der von der Gesellschaft bei der Erstellung der ungeprüften Pro-Forma-

Finanzinformationen angewandten Verfahren und Bewertung der Konsistenz der 

ungeprüften Pro-Forma-Finanzinformationen mit den Rechnungslegungsmethoden der 

Gesellschaft, wie sie in den Erläuterungen zum Konzernabschluss der Gesellschaft zum 

31. Dezember 2024 beschrieben sind. 

- Bewertung der Gesamtdarstellung der ungeprüften Pro-Forma-Finanzinformationen. 

Amsterdam, 8. Mai 2025 

 

Deloitte Accountants B.V. 

 

Unterzeichnet auf dem Original 

E.J. Scheffer 

6. VERFÜGBARE DOKUMENTE 

Die folgenden Dokumente sind für einen Zeitraum von 12 Monaten nach der Veröffentlichung 

dieses Befreiungsdokuments auf der Internetseite der Bieterin (www.mfemediaforeurope.com) 

verfügbar: 

http://(www.mfemediaforeurope.com)/
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(a) die aktuelle Satzung der Bieterin; und 

(b) das andere Dokument, das durch Verweis in dieses Befreiungsdokument aufgenommen 

wird und Bestandteil desselben ist und das (zusammen mit dem Hyperlink für den Online-

Abruf) unten aufgeführt ist. 

Außerdem wird dieses Befreiungsdokument auf der Internetseite der Bieterin 

(www.mfemediaforeurope.com) verfügbar sein. 

Das folgende Dokument (das “Durch Verweis Einbezogene Dokument”), das zuvor 

veröffentlicht wurde oder gleichzeitig mit diesem Befreiungsdokument veröffentlicht wird, 

wird durch Verweis in dieses Befreiungsdokument einbezogen und Bestandteil desselben in 

dem Umfang, der in der nachstehenden “Tabelle des durch Verweis einbezogenen Dokuments” 

angegeben ist: 

P7-Konzernabschluss, Bestätigungsvermerk und Zusammengefasster Lagebericht 

zum, und für das abgelaufene Jahr am 31. Dezember 2024 (“P7-Geschäftsbericht 

2024”) 

Sämtliche Informationen, auf die in dem Durch Verweis Einbezogenen Dokument Bezug 

genommen wird, die nicht ausdrücklich in der nachstehenden “Tabelle des durch Verweis 

einbezogenen Dokuments” aufgeführt sind, aber in dem durch Verweis einbezogenen 

Dokument enthalten sind, sind entweder für einen Investor nicht relevant oder werden an 

anderer Stelle in diesem Befreiungsdokument behandelt und gelten daher nicht als in diesem 

Befreiungsdokument enthalten, und jede hierin oder in dem durch Verweis einbezogenen 

Dokument enthaltene Erklärung gilt für die Zwecke dieses Befreiungsdokuments als 

modifiziert oder ersetzt, soweit eine in einem solchen späteren Dokument enthaltene Erklärung, 

die durch Verweis in dieses Dokument einbezogen wird, eine solche frühere Erklärung 

modifiziert oder ersetzt (sei es ausdrücklich, stillschweigend oder anderweitig). Jede auf diese 

Weise geänderte oder ersetzte Erklärung gilt nicht als Teil dieses Befreiungsdokuments, es sei 

denn, sie wird auf diese Weise geändert oder ersetzt. 

Eine Kopie des Dokuments, das in der nachstehenden “Tabelle des durch Verweis einbezogenen 

Dokuments” aufgeführt ist, kann auf der Internetseite der Bieterin über den unter diesem 

Dokument angegebenen Hyperlink eingesehen werden und ist dort kostenlos erhältlich. 

Um Zweifel auszuschließen, sei darauf hingewiesen, dass die auf der vorgenannten Internetseite 

enthaltenen Informationen (mit Ausnahme der durch Verweis in dieses Befreiungsdokument 

aufgenommenen Informationen, die Bestandteil dieses Befreiungsdokuments sind) nicht 

Bestandteil dieses Befreiungsdokuments sind. 

  

http://(www.mfemediaforeurope.com)/
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Tabelle des durch Verweis einbezogenen Dokuments 

 Seite(n) des durch Verweis 

einbezogenen Dokuments: 

Die folgenden Abschnitte und Unterabschnitte des P7-Geschäftsberichts 2024:  

Zusammengefasster Lagebericht 78 – 267 

Konzernabschluss  

Konzern-Gewinn-und Verlustrechnung 269 

Konzern-Gesamtergebnisrechnung 270 

Konzern-Bilanz 271 – 272 

Konzern-Kapitalflussrechnung 273 

Konzern-Eigenkapital-Veränderungsrechnung 274 

Konzern-Anhang 275 – 359 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 364 – 373 

https://www.mfemediaforeurope.com/en/governance/freiwilliges-

offentliches-ubernahmeangebot-an-die-aktionare-der-prosiebensat-1-

media-se/ 
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Anhang 

Auszug aus dem MFE-Geschäftsbericht 2024 

 

Der Geschäftsbericht der Bieterin, bestehend aus dem Konzernabschluss der MFE und dessen 

Erläuterungen, dem Jahresabschluss der MFE MEDIAFOREUROPE N.V. und dessen 

Erläuterungen, dem Bestätigungsvermerk und dem Bericht der Geschäftsführung über die 

Geschäftstätigkeit zum, und für das abgelaufene Jahr am, 31. Dezember 2024 (der “MFE-

Geschäftsbericht 2024 (Englische Fassung)”) wurde am 17. April 2025 in englischer Sprache 

veröffentlicht und ist auf der Internetseite der Bieterin 

(https://www.mfemediaforeurope.com/binary/documentRepository/60/MFE%20Group%20A

nnual%20Report%202024_2281.pdf) verfügbar. 

Eine deutsche Übersetzung eines Auszugs aus dem Geschäftsbericht 2024 von MFE (“MFE-

Geschäftsbericht 2024 (Deutsche Übersetzung)”) ist unten wiedergegeben. 
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Bericht des Managements über die Geschäftstätigkeit



 

F-2 

BERICHT DES VORSTANDS ÜBER DIE GE-

SCHÄFTSTÄTIGKEIT 

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 

in einem nach wie vor sehr instabilen Umfeld und trotz der Austragung großer internati-

onaler Sportereignisse, für die die Gruppe weder in Italien noch in Spanien Rechte besaß 

(Euro 2024 bis Mitte Juli und die Olympischen Spiele in Paris von Ende Juli bis Anfang 

August), verzeichnete die MFE ein starkes Wachstum des Konzerngewinns, des Betriebs-

ergebnisses, des bereinigten Nettogewinns (ohne die zahlungsunwirksame Abschrei-

bung auf die Eigenkapitalbeteiligung an der Prosiebensat1 "P7S1") und des freien Cash-

flows, die deutlich über den Wachstumsprognosen des Unternehmens zu Beginn des 

Jahres lagen. 

Diese Ergebnisse sind eine weitere Bestätigung für das Modell der Gruppe als medien-

übergreifender Rundfunkveranstalter und stehen im Einklang mit der strategischen Vi-

sion der MFE, im Zuge derer die Gruppe – im Laufe des Jahres 2024 – in der Lage war, 

ihre verantwortungsvollen Innovationen, die Einstellung junger Talente, die verstärkte In-

vestition in lokale Produktionen in Italien und Spanien fortzuführen und ihre Position als 

größte Aktionärin der P7S1 weiter zu stärken. In dieser Hinsicht ist sich der Rundfunkver-

anstalter bewusst, dass er weiter wachsen muss, wenn er auch in Zukunft mit den füh-

renden Global Playern mithalten und gegen sie bestehen will. 

Die Werbeeinnahmen spielten bei der Erzielung dieser Gewinne eine zentrale Rolle und 

verzeichneten auf konsolidierter Basis einen Zuwachs von 4,7 % im Vergleich zum Vor-

jahr, womit die Erwartungen erneut weit übertroffen wurden.  

Dieses Ergebnis wurde durch die anhaltend starke Leistung der Bruttowerbeeinnahmen 

in Italien angetrieben, wo die MFE einen Anstieg von +6,8 % im Vergleich zum Vorjahr 

erzielte, dank des positiven Beitrags aller Medienströme in ihrem medienübergreifenden 

Portfolio (TV, Connected TV (CTV), Digital, Radio und Digital-out-of-Home (DOOH)), die 

eine Schlüsselrolle spielten. Diese Performance war deutlich besser als die des Gesamt-

marktes, der laut Nielsen ein Wachstum von 4,3 % im "klassischen" Perimeter (alle Me-

dien ohne Schätzungen für Investitionen in Over-the-top-content (OTT), Search, Social 

und Direct Mail) verzeichnete. Mit diesem Ergebnis ist es der Gruppe gelungen, ihren 

Marktanteil weiter zu festigen; sie verzeichnet einen Rekordwert von 40,9 % (der über 

dem Anteil von 38,3 % im Jahr 2019, vor der Pandemie, liegt).  

Die Werbevermarktung und die Zuschauerzahlen von 2024 zeugen von der dominanten 

Position des medienübergreifenden Modells von Mediaset, das als einheitliches System 

die Kernaktivitäten des nationalen Fernsehens mit Radio, Online und DOOH verbindet 

und den Beratern ein erstklassiges Gesamtwerbesystem bietet, und dies vor dem Hinter-

grund eines verschärften Wettbewerbs und einer größeren Vielfalt an Verbraucherge-

wohnheiten und -trends.  

Beim Fernseh- und Radiopublikum war Mediaset im Jahr 2024 sowohl bei den traditio-

nellen als auch bei den On-Demand-Diensten der führende Rundfunkveranstalter. Ins-

besondere war Mediaset nach den Zahlen von Auditel für 2024 erneut der führende TV-

Veranstalter bei den aktiven Zuschauern (werberelevante Zielgruppe zwischen 15 und 64 
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Jahren) mit einem Marktanteil von 39,5 %, womit der Veranstalter acht Prozentpunkte 

vor seinem direkten Wettbewerber lag. Darüber hinaus war Mediaset das zweite Jahr in 

Folge der führende Rundfunkveranstalter über den (24-h-)Tag (einschließlich Veranstal-

tungen) mit einem durchschnittlichen Anteil von 36,9 % beim Gesamtpublikum.  

In Spanien, wo auf einen positiven Start in das Jahr 2024 eine Abschwächung nach dem 

Sommer folgte, erzielte die Gruppe –in der Verstärkung ihres redaktionellen Angebots 

befindlich – dennoch eine Werbevermarktung auf dem Niveau des Vorjahrs.  

Seit dem 1. Januar 2024 wird Mediamond (die bis zum 31. Dezember 2023 zu 50 % im 

Besitz der Gruppe war und daher nach der Equity-Methode konsolidiert wurde) vollkon-

solidiert. Mediamond ist das Verkaufsunternehmen, das auf den Verkauf von Werbung 

auf den Fernsehseiten und digitalen Plattformen der Gruppe sowie auf den Websites der 

Agenturen der Mondadori-Gruppe und der Rundfunkveranstalter Dritter spezialisiert ist. 

Darüber hinaus vereinnahmt Mediamond die Umsatzerlöse aus den von dem Tochterun-

ternehmen Videowall und Dritten verwalteten Digital-out-of-Home-Werbeplätzen 

(DOOH). 

Infolgedessen wurden die Umsatzerlöse und Betriebskosten seit Jahresbeginn durch 

diese Änderung des Konsolidierungskreises beeinträchtigt (wenngleich die Auswirkun-

gen auf das EBIT insgesamt vernachlässigbar sind). Im Einzelnen: 

- Die Werbeeinnahmen aus von der Gruppe verwalteten Medien in Italien um-

fassten die gesamten Umsätze im digitalen Bereich auf den Websites und digita-

len Plattformen der Gruppe (im Jahr 2023 umfassten sie nur die dem Rundfunk-

veranstalter zurechenbaren Umsatzerlöse für die von Beteiligungsunternehmen 

verwalteten Umsätze) sowie die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Werbeplät-

zen an Standorten und Sendern, für die das Tochterunternehmen Videowall direkt 

die kommerziellen "DOOH"-Verwertungsrechte hält und verwaltet; 

- die gesamten sonstigen Umsatzerlöse umfassen über Websites Dritter und über 

DOOH generierte Werbeumsätze; 

- die Personalkosten, die Kosten für Akquisitionen und Dienstleistungen und 

die sonstigen Kosten sowie die sonstigen Wertberichtigungen, Herab- und 

Abschreibungen beinhalten die direkten Kosten im Zusammenhang mit Umsät-

zen auf den eigenen Medien der Gruppe und den von den beiden Lizenznehmern 

(concessionaires) verwalteten Medien. 

Die wichtigsten konsolidierten Finanzergebnisse des Jahres sind nachstehend zusam-

mengefasst: 

Der Netto-Konzernumsatz stieg auf EUR 2.949,5 Mio., was einer Differenz von +4,9 % 

gegenüber EUR 2.810,4 Mio. im Jahr 2023 entspricht (+2,5 % bei Like-for-Like-Betrach-

tung (LfL)) und vor allem auf den Anstieg der Werbevermarktung zurückzuführen ist. 

Die Brutto-Werbeeinnahmen stiegen auf EUR 2.897,8 Mio. (EUR 2.546,7 Mio. nach 

Abzug von Agenturrabatten), ein deutlicher Anstieg (+4,7 %) gegenüber dem Vorjahres-

zeitraum. Gleichzeitig stiegen die sonstigen Umsatzerlöse von EUR 369,4 Mio. im Jahr 

2023 auf EUR 402,7 Mio.; diese Veränderung ist hauptsächlich auf die zusätzlichen Um-

satzerlöse im Zusammenhang mit der Werbevermarktung von Websites Dritter und von 

Mediamond verwalteten DOOH zurückzuführen. 
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Die Werbeeinnahmen wurden durch hervorragende Zuschauerzahlen während des ge-

samten Jahres gestützt.  

In Italien konnten die Mediaset-Sender ihre Führungsposition in der werberelevanten 

Zielgruppe der 15- bis 64-Jährigen im Jahr 2024 mit einem Anteil von 39,4 % über den 

(24-h-)Tag, einem Anteil von 38,1 % im Vorabend- und einem Anteil von 39,9 % im Ta-

gesprogramm (DayTime) behaupten. Canale 5 war der meistgesehene italienische Sender 

in der werberelevanten Zielgruppe über alle Sendezeiten hinweg. 

In Spanien erreichte das gesamte frei empfangbare Fernsehangebot der GAM, zu dem 

nicht nur die allgemeinen (General-Interest-)Fernsehsender Telecinco und Cuatro, son-

dern auch die Themenkanäle Factoria De Ficcion, Boing, Divinity, Energy und Be Mad 

(HD-Kanal) gehören, über den (24-h-)Tag einen durchschnittlichen Anteil von 24,9% 

beim Gesamtpublikum und 27,3% bei der werberelevanten Zielgruppe. 

Die Gesamtkosten (Personalaufwand, Einkäufe, Dienstleistungen, sonstige Kosten, plan-

mäßige Abschreibung von Rechten und Anlagevermögen) beliefen sich auf EUR 2.593,7 

Mio. (EUR 2.508,1 Mio. im gleichen Zeitraum 2023); bei Like-for-Like-Betrachtung (bei 

unverändertem Konsolidierungskreis) und unter Ausschluss der einmaligen Posten, die 

hauptsächlich Entlassungen und Reorganisationskosten betrafen (die sich 2024 auf EUR 

14,6 Mio. und 2023 auf EUR 15,2 Mio. beliefen), betrug diese Veränderung +0,9 %, was 

unter der Inflationsrate liegt.  

Das Betriebsergebnis (EBIT) war mit EUR 355,8 Mio. positiv, gegenüber EUR 302,3 Mio. 

im Vorjahr (+17,7 %); die konsolidierte Betriebsrentabilität betrug 12,1 %, gegenüber 

10,8 % im Jahr 2023. 

Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) (d. h. ohne einmalige Posten) betrug EUR 

370,3 Mio. 

In dieses Betriebsergebnis floss eine deutliche Verbesserung der Finanzierungsgeschäfte 

der Gruppe im Vergleich zum Vorjahr ein, wobei die Finanzierungskosten aufgrund eines 

Rückgangs der Marktzinsen und einer geringeren konsolidierten Nettoverschuldung 

deutlich gesenkt werden konnten. Das Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilan-

zierten Finanzanlagen war mit EUR -98,5 Mio. negativ (EUR +3,9 Mio. im Jahr 2023), was 

auf die Abschreibung von EUR 128,2 Mio. (nicht zahlungswirksamer Posten) in Bezug auf 

die Beteiligung (29,99 % des Grundkapitals zum 31. Dezember 2024) an P7S1 zurückzu-

führen ist. Im Rahmen der Wertminderung dieser Beteiligung wurde der Buchwert zum 

31. Dezember 2024 gemäß IAS 28 an den impliziten beizulegenden Zeitwert angeglichen, 

der auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen abgeleitet werden kann und 

von der Gesellschaft selbst im Rahmen der jüngsten Vereinbarung über den Erwerb der 

nicht beherrschenden Anteile ihrer Nicht-Kernaktivitäten durch P7S1 angesetzt wurde. 

Aufgrund dieser Wertminderungen lag das Netto-Konzernergebnis bei EUR 137,9 

Mio., verglichen mit einem Gewinn von EUR 209,2 Mio. im Jahr 2023. 

Das bereinigte Netto-Konzernergebnis ohne die Abschreibung der P7S1-Beteiligung 

für das Jahr 2024 beläuft sich auf EUR 266,1 Mio. (+27,2 % im Vergleich zu 2023).  

Der freie Cashflow war mit EUR 343,3 Mio. extrem hoch und lag deutlich (+22,8 %) 

über dem Vorjahreswert von EUR 279,6 Mio. Dieser freie Cashflow führte auch zu einem 

deutlichen Rückgang der konsolidierten Nettofinanzposition von EUR 902,8 Mio. zum 

31. Dezember 2023 auf EUR 691,5 Mio. zum 31. Dezember 2024, trotz der unter allen 
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MFE-Aktionären ausgeschütteten Dividende in Höhe von EUR 140 Mio. Ohne die ab 2019 

gemäß IFRS 16 ausgewiesenen Verbindlichkeiten beläuft sich die konsolidierte Nettofi-

nanzposition zum 31. Dezember 2024 auf EUR 587,3 Mio. 

Zum 31. Dezember 2024 beschäftigten die Unternehmen der Mediaset Gruppe im Kon-

solidierungskreis 5.194 Arbeitnehmer (4.971 zum 31. Dezember 2023). 

Die Muttergesellschaft MFE schloss das am 31. Dezember 2024 endende Jahr mit ei-

nem Periodenergebnis von EUR 189,4 Mio. ab, gegenüber einem Gewinn von EUR 5,3 

Mio. im Jahr 2023, wobei das Ergebnis von Erträgen in Höhe von EUR 300,0 Mio. im 

Zusammenhang mit den von der Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación 

S.A.U. ("GAM") vereinnahmten Dividenden und einem Wertminderungsaufwand von EUR 

-129,1 Mio. für die an P7S1 gehaltene Beteiligung profitierte. 
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STRATEGIE UND GESCHÄFTSMODELL DER GRUPPE 

 

MFE-MEDIAFOREUROPE ist die Holding-Gruppe eines der größten Drehkreuze (hub) 

für Radio- und Fernsehveranstalter in Europa. Sie hat ihren eingetragenen Sitz in Ams-

terdam (Niederlande) und ist in Italien und Spanien steuerlich ansässig, wo sie auch ihre 

Hauptgeschäftstätigkeit ausübt. Die Stammaktien der Klassen A und B der MFE sind zum 

Handel an der Börse Euronext Mailand notiert, die von der Borsa Italiana S.p.A. reguliert 

wird. Die Aktien der Klasse A der Gesellschaft sind auch zum Handel an den spanischen 

Börsen von Barcelona, Bilbao, Madrid und Valencia notiert, die von den entsprechenden 

Börsenverwaltungsgesellschaften (Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores) organi-

siert und verwaltet werden. 

Die Gruppe ist der führende kommerzielle TV-Veranstalter im italienischen und spani-

schen kommerziellen TV-Sektor, sowohl in Bezug auf die Einschaltquoten als auch auf 

den Werbemarktanteil. Sie bietet frei empfangbare Fernsehprogramme auf den wichtigs-

ten (nicht-spezialisierten) General-Interest-Sendern (Canale 5, Italia 1 und Rete 4 in Italien 

sowie Tele5 und Cuatro in Spanien) und ein breites Portfolio an semi-spezialisierten Ka-

nälen sowie Themenkanälen, die in linearen und On-Demand-OTT-Diensten verfügbar 

sind. 

Bei der Ausübung dieser Tätigkeiten überwacht die Gruppe die gesamte Wertschöp-

fungskette der Medienbranche, vom Kauf, der Produktion und dem Vertrieb von Inhalten 

sowohl im frei empfangbaren als auch im Pay-TV-Bereich (Unterhaltung, Nachrichten, 

Drama, exklusive Sportinhalte, Kino) bis hin zur direkten Verwaltung der aus ihren eige-

nen Medien und von Drittanbietern über ihre auf lokale Märkte (Publitalia, Digitalia und 

Mediamond in Italien und Publiespaña in Spanien) und auf internationale Märkte (Publi-

europe) spezialisierten Lizenznehmer-Gesellschaften (concessionnaire companies) gene-

rierten Werbeeinnahmen. Insbesondere legt die MFE-Gruppe großen Wert auf die Pro-

duktion eigener lokaler Inhalte. Sowohl in Italien als auch in Spanien spielen die lokalen 

Gesellschaften der Gruppe für die Produktion von Inhalten (Medusa Film und Mediter-

raneo) eine wichtige Rolle bei der Produktion und dem Vertrieb von Filmen und einzig-

artigen Unterhaltungsprogrammen und -inhalten, die nicht nur in die linearen und nicht-

linearen Dienste der Gruppe integriert werden, sondern auch an große internationale 

OTT- und TV-Sendeanbieter geliefert werden, die in den lokalen Märkten der Gruppe 

präsent sind, wie Netflix, Amazon Prime und Discovery. 

Die MFE ist auch der größte Aktionär der ProSiebenSat.1 Media SE und hält zum 31. 

Dezember 2024 einen Anteil von 29,99 % am Grundkapital (30,8 % ohne eigene Aktien). 

Die an der Frankfurter Börse notierte Gesellschaft mit einer breiten Aktionärsbasis ist eine 

der größten Fernsehmediengruppen in Europa und Marktführer in Deutschland, Öster-

reich und der Schweiz. 

In den letzten Jahren hat die Medien- und Unterhaltungsindustrie einen raschen und 

bedeutenden Wandel erlebt. Neue technologische Möglichkeiten führen zu alternativen 

Verbreitungswegen für Programme und Inhalte neben den traditionellen Produkten wie 

dem frei empfangbaren Fernsehen und dem Radio. Dieser technologische Fortschritt 

führt zu einer Internationalisierung der traditionellen Rundfunkveranstaltermodelle. Der 

Markt für multimediale Unterhaltung wird dadurch internationaler, und die Unternehmen 

konkurrieren in größerem Umfang auf dem globalen Markt. Darüber hinaus erwarten die 



  

F-7 

Kunden stärker personalisierte Inhalte mit Diensten, Inhalten und Werbung, die den An-

sprüchen der technologisch engagierten Zuschauer und der immer anspruchsvolleren 

und erfahreneren Investoren gerecht werden. Die Gesamtnachfrage nach Unterhaltungs-

inhalten verzeichnet weiterhin rasantes Wachstum, sowohl in den traditionellen Medien 

als auch auf neuen Plattformen. Dieser globale, stärker digitalisierte Markt erfordert eine 

bessere Konnektivität und Netzinfrastruktur, weshalb die Unternehmen der multimedia-

len Unterhaltung zunehmend in diese investieren. Auch im digitalen Umfeld müssen die 

Multimedia-Unterhaltungsunternehmen mehr Ressourcen investieren, um die Piraterie 

von Spielfilmen, Fernsehprogrammen und anderen Inhalten zu bekämpfen.  

In diesem zunehmend dynamischen und komplexen Wettbewerbsumfeld hat die Gruppe 

strategisch in den letzten Jahren die folgenden Ziele verfolgt: 

Stärkung des Anteils der Gruppe am Werbemarkt in Italien und Spanien, indem Kunden 

ein medienübergreifendes Portfolio von Produkten und Diensten angeboten wird, und 

den Werbetreibenden gleichzeitig eine lineare und nicht-lineare Präsenz in der gesamten 

werbewirksamen Zielgruppe, einschließlich der jüngeren TV-Zuschauer, bereitgestellt 

wird; 

Redaktioneller Fokus auf lokale und originäre Unterhaltungsinhalte, Filme und Serien so-

wie frei empfangbare (free-to-air (FTA))-Fußballevents als Hauptkatalysator, um die Auf-

merksamkeit der Zuschauer anzuziehen; 

ständige Überprüfung und Optimierung der inhaltlichen Zusammensetzung des Ange-

bots der Gruppe (weniger amerikanische und mehr lokale Inhalte); 

Umsetzung einer Strategie zur Ausweitung der Plattformen, um die FTA-Inhalte der 

Gruppe "überall, jederzeit und auf jedem Gerät" verfügbar zu machen – nicht nur linear 

auf allen Fernsehgeräten, sondern auch auf anderen Geräten (Handy, PC, Tablet, Spiel-

konsole usw.) und zu jeder Zeit (auf Abruf (On-Demand)); 

Stärkung des Direct-to-Consumer- (DTC-)Angebots der Gruppe mit einer Vielzahl von 

Inhalten (von lokaler Unterhaltung über Live-Sport bis hin zu Blockbuster-Filmen) und 

durch die Integration verschiedener Geschäftsmodelle (von FTA bis hin zu Pay-per-View 

(PpV)) auf einer einzigen Plattform; 

kontinuierliche Optimierung des Organisationsmodells der Gruppe im Hinblick auf die 

digitale Transformation, um Kosteneinsparungen und weitere Effizienzsteigerungen zu 

ermöglichen und um sicherzustellen, dass geeignete Prozesse für die Umschulung und 

die Entwicklung von Fachkenntnissen vorhanden sind.  

Dank dieser Maßnahmen konnte die Gruppe ihre Gewinne und ihre Cashflow-Generie-

rung schrittweise und entscheidend verbessern. In den kommenden Jahren dürften tech-

nologische Innovationen, Trends im Verbraucherverhalten, die Entwicklung neuer Ge-

schäftsmodelle und andere potenzielle branchenspezifische Entwicklungen erhebliche 

Herausforderungen mit sich bringen. Sie werden jedoch auch große Chancen für die Ak-

teure in der immer komplexer werdenden Medien- und Unterhaltungsbranche schaffen, 

da neben den traditionellen lokalen Rundfunkveranstaltern, Inhalteanbietern, Pay-TV-

Sendern und OTT-Anbietern zunehmend auch Medienagenturen in der Lage sind, die 

Inhalte der nationalen Rundfunkveranstalter zu unterbrechen und hybride Angebotsmo-

delle zu übernehmen, die sowohl auf Abonnements als auch auf Werbevermarktung ba-

sieren. 
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In diesem Zusammenhang ist die Gruppe mit zwei Schwerpunkten tätig. 

o kontinuierliche Konzentration auf die oben genannten Aktionslinien zu, um die 

Effizienz und Effektivität ihrer Geschäftsbereiche weiter zu verbessern – dies sollte 

durch eine genaue Beobachtung ihrer Rolle als Rundfunkveranstalter mit sozialer 

Verantwortung, die kontinuierliche Verfolgung der höchsten Standards sowohl in 

Bezug auf das Wohlergehen, die Fortbildung und die Entwicklung interner Fach-

kenntnisse und Fähigkeiten als auch durch kontinuierliche Investitionen in ein in-

novatives Angebot von Diensten erreicht werden; 

o mittel- bis langfristig die Übernahme einer wichtigen Rolle im laufenden Konso-

lidierungsprozess der europäischen Medienindustrie, indem sie externe Wachs-

tumschancen in Europa anvisiert und ergreift und eine paneuropäische Medien-

gruppe im (linearen und nicht-linearen) Medien- und Inhaltssektor schafft, aus-

gehend von ihrer starken konsolidierten Position in ihren Referenzmärkten. Das 

langfristige strategische Ziel der Gruppe, einen Größenanstieg und einen euro-

päischen Fußabdruck in der Medienindustrie zu erreichen, wird als funktional für 

die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft angesehen, da es operative Vorteile 

sowohl in Bezug auf Größen- und Verbundvorteile (z. B. Streaming-Technologie, 

AdTech) als auch neue Geschäftsmöglichkeiten, die die derzeitige lokale Größe 

nicht zulässt (z.B. Werbung, Produktion von Inhalten und Vertrieb), gewähren 

wird. In diesem Zusammenhang strebt die MFE-Gruppe die Schaffung eines eu-

ropaweit tätigen Medienkonzerns durch eine schrittweise länderübergreifende 

Konsolidierung an: Eine neue Gruppe von nationalen TV-Veranstaltern mit dem 

Ziel, lokale Inhalte zu produzieren, die am Aufbau einer groß angelegten, euro-

päischen technologischen und kommerziellen Plattform arbeiten wird. Das im 

vergangenen Jahr abgeschlossene Fusionsprojekt zwischen MFE und Mediaset 

España ist ein wichtiger Schritt zum Aufbau eines europäischen TV-Drehkreuzes 

(hub), das mit größerem Zusammenhalt und in angemessener Größe im interna-

tionalen Wettbewerb bestehen kann. 

 

 

WICHTIGE UNTERNEHMENSTRANSAKTIONEN, EI-

GENKAPITALBETEILIGUNGEN UND ANDERE 

WICHTIGE EREIGNISSE DES JAHRES 

Veränderung des Konsolidierungskreises  

Infolge der Übernahme der 50 %-Beteiligung von Direct Channel S.p.A. (ein Tochterun-

ternehmen von Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.) an Mediamond S.p.A. durch Publi-

talia'80 werden die Gesellschaft (die bis zum 31. Dezember 2023 im gemeinsamen Besitz 

von Publitalia und Mondadori war und bis zu diesem Datum nach der Equity-Methode 

im Konzernabschluss bilanziert wurde) und ihr 100%iges Tochterunternehmen Videowall 

S.r.l. ab dem 1. Januar 2024 vollkonsolidiert.  

Mediamond S.p.A. ist das Verkaufsunternehmen, das auf den Verkauf von Werbung auf 

den Fernsehseiten und digitalen Plattformen der Gruppe sowie auf den Websites der 

Agenturen der Mondadori-Gruppe und von Rundfunkveranstaltern Dritter spezialisiert 
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ist. Darüber hinaus vereinnahmt Mediamond S.p.A. die Umsatzerlöse aus den von dem 

Tochterunternehmen Videowall und Dritten verwalteten Digital-out-of-Home-Werbe-

plätzen (DOOH). Mit dem Erwerb dieser Mehrheitsbeteiligung an Mediamond stärkt die 

Gruppe ihr einzigartiges Portfolio an eigenen und fremden Assets, die sie in Italien in 

Marktsegmenten mit hohem Wachstumspotenzial verwaltet.  

In Spanien erwarb die Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación, S.A.U. ("GAM") 

Anfang März eine 70%ige Mehrheitsbeteiligung an La Fábrica de la Tele (später umbe-

nannt in Radical Change Contents S.L.), einer Gesellschaft, an der GAM zuvor über die 

Beteiligungsgesellschaft Producción y Distribución de Contenidos Audiovisuales Medi-

terráneo, S.L.U. eine indirekte Minderheitsbeteiligung von 30 % hielt, konsolidiert nach 

der Equity-Methode. Diese Gesellschaft, die ab dem 1. März 2024 voll konsolidiert wurde, 

erbringt Dienste im Bereich der Produktion von Inhalten für Fernsehen und Internet so-

wie im Bereich der Erstellung von Werbekampagnen für Dritte.  

Die Vollkonsolidierung dieser Gesellschaften hatte keine wesentlichen Auswirkungen auf 

die Finanzergebnisse der Gruppe während des Berichtszeitraums, führte jedoch zur Kon-

solidierung zusätzlicher Werbeeinnahmen aus eigenen und fremden Medien und der da-

mit verbundenen direkten und betrieblichen Kosten, insbesondere in Bezug auf Media-

mond. Die konsolidierte Nettofinanzposition für den Berichtszeitraum verzeichnete einen 

positiven Nettoeffekt in Höhe von EUR 6,8 Mio. bei der Nettoliquidität als Ergebnis dieser 

Veränderungen (die sich aus den für den Erwerb der Mehrheitsbeteiligungen angefalle-

nen Ausgaben abzüglich der ausstehenden liquiden Mittel der Gesellschaften zum Zeit-

punkt des Erwerbs ergeben). 

 

Eigenkapitalbeteiligungen an der ProSiebenSat1 Media SE ("P7S1") 

Im ersten Quartal des Jahres genehmigten die österreichischen Kartellbehörden der 

MFE die Überschreitung der im EU-Kartellrecht und im österreichischen Kartellrecht vor-

gesehenen Schwellenwerte für die faktische Kontrolle.  

Ab dem 31. März 2024, nachdem die noch bestehenden Absicherungskontrakte in Bezug 

auf den 3,3%-igen Anteil am Kapital von P7S1 durch Barausgleich aufgelöst wurden, 

wurde auch dieser Anteil als Beteiligung an assoziierten Unternehmen gemäß IAS 28 ein-

gestuft.  

Am 30. April 2024 beschloss die Hauptversammlung ("HV") die Ausschüttung einer 

Dividende von EUR 0,05 pro Aktie für das Jahr 2023. Infolge dieses Beschlusses erhielt 

die MFE während des Berichtszeitraums Dividenden in Höhe von insgesamt EUR 3,4 Mio. 

brutto für ihren Anteil an der Gesellschaft. 

In der zweiten Jahreshälfte passte die MFE ihre Beteiligung an der P7S1 auf 29,99 % des 

Grundkapitals an (30,8 % der Stimmrechte und wirtschaftlichen Beteiligungen abzüg-

lich der eigenen Aktien zum 31. Dezember 2024).  

Die P7S1 meldete für 2024 ein den Aktionären der Muttergesellschaft zurechenbares 

Nettoergebnis von EUR 51 Mio. Dieses Ergebnis wurde durch den Anteil der P7S1 an der 

Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts in Höhe von EUR -212 Mio. beeinträch-

tigt, die dem Bereich Dating und Video zuzurechnen ist (an dem die P7S1 eine Mehr-

heitsbeteiligung von 55 % hält), beeinflusst.  
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Als Folge dieses Ergebnisses enthält die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung der 

MFE für 2024 in der Rubrik Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzan-

lagen einen Ertrag von EUR +15,5 Mio. (26,3 % im ersten Quartal, 29,8 % im zweiten 

Quartal, 30,8 % im dritten und vierten Quartal).  

Der Buchwert dieser Beteiligung zum 31. Dezember 2024 enthält einen fiktiven Ge-

schäfts- oder Firmenwert in Höhe von EUR 172,4 Mio., der auf der Grundlage der ent-

sprechenden Teile des Eigenkapitals des Beteiligungsunternehmens zum 30. Juni 2023 

und zu den nachfolgenden Stichtagen berechnet wurde, zu denen die verschiedenen ge-

haltenen und neu erworbenen Anteile gemäß IAS 28 klassifiziert wurden. Dieser Wert 

wurde zum 30. Juni 2024 als endgültig bestätigt, als der Prozess der Kaufpreisallokation 

(PPA) in Übereinstimmung mit IFRS 3 abgeschlossen wurde, wie in Anhangangabe 7.6 

unten angegeben.  

Am 31. Dezember 2024 lag der Buchwert der Beteiligung der MFE an der P7S1, der ge-

mäß IAS 28 (EUR 578,4 Mio.) vor einer etwaigen Überprüfung auf Wertminderung ermit-

telt wurde, immer noch über ihrem Börsenwert (EUR 346,4 Mio.).  

Die Beobachtung des impliziten Wertes der P7S1, der von der Gesellschaft selbst im März 

2025 in der Transaktion für die Vereinbarung über den Kauf der nicht beherrschenden 

Anteile an den nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten durch die P7S1, 

auch durch den Einsatz eigener Aktien, anerkannt wurde, kombiniert mit zwei anderen 

Elementen, die den Bewertungsrahmen definieren: (i) die Abwärtskorrektur der mehrjäh-

rigen Konsensprognosen der Analysten, die nach der Veröffentlichung des Konzerner-

gebnisses der Gesellschaft für das Jahr 2024 erfolgte, und (ii) die anhaltende und signifi-

kante negative Differenz zwischen dem Buchwert und dem Börsenwert, machten es er-

forderlich, eine teilweise Wertminderung des fiktiven Geschäfts- oder Firmenwertes in 

Höhe von EUR 128.2 Mio. vorzunehmen, um den Buchwert der Beteiligung an den auf 

der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen ermittelten erzielbaren Betrag an-

zugleichen, der dem höheren Wert aus beizulegendem Zeitwert und Nutzungswert ent-

spricht, die beide auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen ermittelt wur-

den. 

 

Vereinbarungen mit Dritten über Werbeunterlizenzen (advertising sub-concession) 

Am 11. März 2024 erneuerten Digitalia 08 und DAZN ihre Vereinbarung, die Digitalia 

'08 die exklusiven Rechte an der Werbevermarktung für die Serie A Enilive für den Drei-

jahreszeitraum 2024-2027 gewährt. Diese strategische Vereinbarung zwischen der Sport-

Live-Streaming-Plattform und dem Werbelizenznehmer der MFE-Gruppe trug wesentlich 

zur Werbevermarktung während des ersten Rechtezyklus 2021-2024 bei und generierte 

höhere Umsatzerlöse als jeder andere Serie-A-Vertrag in der Geschichte. 

 

Ausschüttung von Dividenden durch die MFE 

Am 19. Juni 2024 beschloss die Hauptversammlung der MFE die Ausschüttung einer 

Stückdividende in Höhe von EUR 0,25 je Stammaktie der Klassen MFE A und MFE B, die 

sich am Ex-Dividendentag des jeweiligen Kupons im Umlauf befand (also ohne eigene 

Aktien zu diesem Zeitpunkt), was zu einer Gesamtausschüttung von EUR 140 Mio. wäh-

rend des Jahres führte.   
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MFE-Regelungen für mittel-/langfristige Anreizprogramme  

Am 4. Oktober 2024 hat der Vorstand (Board of Directors) der MFE-MEDIAFOREUROPE 

N.V. ("MFE") seine Beurteilung der Bedingungen des mittel-/langfristigen Incentive- und 

Loyalitätsplans 2021-2023 (der "Plan") abgeschlossen. Daraufhin beschloss der Vorstand 

zur Förderung des Plans und in Ausübung der auf der ordentlichen Hauptversammlung 

der MFE vom 19. Juni 2024 erteilten Ermächtigung, das Grundkapital ohne Gegenleistung 

zu erhöhen, indem die verfügbaren Rücklagen den Begünstigten des Plans gemäß den 

Bestimmungen des Plans zugewiesen werden. Im Anschluss an diesen Beschluss wurden 

am 8. Oktober 2024 452.650 neue Stammaktien der MFE-Klasse A mit einem Nennwert 

von je EUR 0,06 zum Handel ausgegeben, die jeweils ein Stimmrecht, reguläre Dividen-

denberechtigung und einen Dividendenkupon vom Typ 2 gewähren. 

 

Mehrjährige Erneuerung des Full-Service-Vertrags mit EI Towers 

Am 19. Dezember 2024 haben Elettronica Industriale S.p.A. (ein indirektes Tochterun-

ternehmender MFE) und EI Towers S.p.A. (an der die MFE eine 40%ige Beteiligung hält) 

schriftlich vereinbart, den am 30. Juni 2025 auslaufenden Full-Service-Vertrag zu verlän-

gern. Die neue Vereinbarung enthält einige Änderungen, um den technologischen und 

organisatorischen Veränderungen Rechnung zu tragen, die in der Zwischenzeit in der 

Branche eingetreten sind, und wird vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2032 gelten.  

− Im Rahmen dieser Vereinbarung wird EI Towers für die Gruppe in den kommenden 

Jahren folgende Leistungen erbringen: Hosting-Dienste für die landesweite Vertei-

lung und Ausstrahlung von DVB-T und – in Zukunft – DVB-T2-Signalen, die zu den 

drei derzeitigen Multiplexen der Elettronica Industriale gehören; einen Uplink-

Dienst für die Ausstrahlung des Tivùsat-Mux und die damit verbundenen techni-

schen, administrativen, Wartungs-, Überwachungs- und Kontrolldienste; sowie ei-

nen technologischen Entwurfs-, Planungs-, Experten- und Beratungsdienst. 

Mit dieser Vereinbarung schlossen die Parteien gleichzeitig eine Verkaufsvereinbarung, 

in der Elettronica Industriale S.p.A. ab dem 1. Juli 2025 betriebliche Vermögenswerte 

(Transmitter, Funkverbindungen und zugehörige Schalter), die derzeit im Eigentum von 

Elettronica Industriale S.p.A. stehen und von EI Towers im Rahmen des Full-Service-Ver-

trags betrieben werden, an EI Towers S.p.A. verkauft, damit diese von EI Towers zur Er-

bringung der Dienstleistungen im Rahmen der Turnkey-Services-Vereinbarung genutzt 

werden können. Als Gegenleistung für den Verkauf zahlt EI Towers an Elettronica Indust-

riale einen Gesamtbetrag von EUR 20 Mio. Der Buchwert dieser Vermögenswerte zum 

31. Dezember 2024 wurde in Übereinstimmung mit IFRS 5 von den langfristigen Vermö-

genswerten in den separaten Posten "Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermö-

genswerte" umgegliedert.  



  

F-12 

WICHTIGSTE GESELLSCHAFTEN DER GRUPPE 

 

 

 

Legende:  vollkonsolidierte Gesellschaften  

 nach der Equity-Method konsolidierte Gesellschaften  
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PROFIL DER GRUPPE UND ÜBERSICHT ÜBER DIE 

WERTENTWICKLUNG NACH GESCHÄFTSSEGMEN-

TEN 

 

Die MFE ist eine führender europaweit tätiger Medienkonzern mit einem diversifizierten 

Portfolio, das Fernsehen, Radio, digitale und On-Demand-Dienste, einschließlich OTT, 

umfasst, und mit einer starken Präsenz über die gesamte Wertschöpfungskette der Me-

dienbranche hinweg, vom Kauf, der Produktion und dem Vertrieb von Free- und Pay-TV-

Inhalten über spezialisierte Unternehmen bis hin zum direkten Management der Werbe-

vermarktung durch eigene Lizenznehmer. 

In Italien ist Mediaset der führende Rundfunkveranstalter nach Einschaltquoten und 

Werbemarktanteilen im Bereich des kommerziellen Fernsehens, mit drei der größten ita-

lienischen General-Interest-Sendern (Canale 5, Italia 1, Retequattro) und einem umfang-

reichen Portfolio an Themen-Kanälen, sowohl frei empfangbaren als auch Pay-TV-Kanä-

len – und sowohl linear als auch nicht-linear/OTTV) – mit einem breiten Angebot an Kino-

, TV-Serien- und Kinderkanal-Inhalten. In den letzten Jahren hat Mediaset durch Über-

nahmen auch ein eigenes Segment für den Hörfunk aufgebaut, indem vier der größten 

nationalen Rundfunkveranstalter zusammengebracht wurden.  

In Spanien ist die MFE über die Grupo Audiovisual Mediaset España tätig, die führende 

spanische Rundfunkveranstaltergruppe mit zwei großen General-Interest-Sendern (Tele-

cinco und Cuatro) und einer Reihe von frei empfangbaren Themenkanälen. Die Gruppe 

ist auch in der Produktion von Inhalten, OTT-Diensten und im digitalen Verlagswesen 

tätig.  

 

ITALIEN  

Als Reaktion auf die Entwicklungen auf dem Werbemarkt werden die Medien- und Ver-

triebsplattformen immer stärker integriert. Insbesondere im Fernsehbereich hat der 

Wettbewerb zu einer Verbreitung von Multikanal- und Multiplattformangeboten geführt, 

was die Werbung ebenso beeinflusst hat wie die Produktions- und Redaktionsstrategien. 

Im Bereich der Werbung müssen die verschiedenen Medien sorgfältig verwaltet werden, 

um die Zuschauerreichweite zu maximieren und die Erstellung von Informationsprofilen 

für die verschiedenen Segmente der Zielgruppen zu nutzen. Die Produktions- und Re-

daktionsabläufe hingegen erfordern Koordination und Synergien bei der Planung von 

Inhalten und der Beschaffung von Strategien. 

In diesem Umfeld hat die MFE-Gruppe ein integriertes Inhaltsmodell für frei empfangba-

res (FTA-) und gebührenpflichtiges (Pay-)Fernsehen sowie für lineare und nicht-lineare 

Inhalte entwickelt, das Synergien schafft und das im Laufe der Jahre erworbene Know-

how bei der Produktion von Unterhaltungs-, Nachrichten- und Analyseprogrammen zu-

sammen mit dem ausgeprägten Fachwissen des Tochterunternehmens Medusa im Film-

vertrieb sowie dem Kauf von Sport-, Film- und Serieninhalten von Dritten nutzt. 
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Im Einklang mit diesem Modell steht auch die Entwicklung von Web-Aktivitäten, die sich 

zunehmend auf kostenlose TV-basierte Online-Videos konzentrieren – mit der Möglich-

keit, Inhalte und Angebote erneut zu senden (Rebroadcasting) und zu erweitern sowie 

eigene Produkte auf den Markt zu bringen.  

Das Modell des integrierten Fernsehangebots besteht aus den folgenden Kerngeschäfts-

bereichen und anderen Aktivitäten des Kerngeschäfts: 

Produktion von Original-Inhalten und Kauf von Inhalten Dritter, die das Angebot 

und die Programmgestaltung des Rundfunkveranstalters im Bereich des General-Inte-

rest- und thematisch spezialisierten Fernsehens vorantreiben; diese Aktivitäten sind mit 

Kosten für die Produktion von Inhalten und die Erstellung von Eigenproduktionen (Nach-

richten, Unterhaltung (Entertainment Drama) verbunden – zu den wichtigsten Investitio-

nen gehört der Kauf von mehrjährigen Lizenzrechten von Dritten, insbesondere für Filme 

und Fernsehserien, die von der Gruppe unterstützt werden; 

Verbreitung redaktioneller Inhalte für lineares und nicht-lineares, frei empfangbares 

und Pay-per-View-Fernsehen über verschiedene Plattformen sowie für Hörfunkinhalte 

durch Rundfunkveranstalter der Gruppe; 

Werbevermarktung über die Lizenznehmer der Gruppe Publitalia '80 (TV-Werbung), Di-

gitalia '08 (Radiowerbung) und Mediamond (Online- und DOOH-Werbung) – diese Akti-

vitäten bilden die Grundlage für die Haupteinnahmequelle der Gruppe: Verkauf von Wer-

beplätzen in verwalteten Medien im Hinblick auf eine medienübergreifende Abdeckung; 

andere Aktivitäten: Filmproduktion und -vertrieb durch Medusa Film, Werbelizenzen 

von Drittverlagen in Italien durch Digitalia (Radio, Dazn, Monza Calcio) und Mediamond 

(Online, DOOH und Printmedien) und von ausländischen Medien durch Publieurope so-

wie Verlags-, Lizenz- und Merchandisingaktivitäten. Diese Aktivitäten generieren weitere 

Umsatzerlöse, insbesondere durch den Filmvertrieb und den Verkauf und/oder die 

Vergabe von Unterlizenzen für Inhalte und Multiplattform-Rechte sowie durch die Ver-

mietung von Übertragungskapazitäten an andere Branchenbetreiber und den Verkauf 

von Werbeplätzen aus Lizenzen Dritter. 
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PRODUKTION UND KAUF VON INHALTEN  

Produktionen 

Die folgende Tabelle zeigt die Stunden der endgültigen Programmzeit und die Anzahl 

der von dem Tochterunternehmen RTI SpA, die für die TV-Ausstrahlung in Italien zustän-

dig ist, im Jahr 2024 produzierten Eigenproduktionen nach Kategorie des Programms, 

aufgeschlüsselt nach General-Interest-Programmen und Themenkanälen/semi-speziali-

sierten Kanälen. 
 

Kategorie 

 endgültige Pro-

grammzeit (Stunden) davon produziert 

 2024 

%  

insgesamt 2024 

%  

insgesamt 

Drama - - - - 

Nachrichten 4.840 44,1% 38 17,8% 

Sport 596 5,4% 14 6,5% 

Unterhaltung 2.717 24,8% 91 42,5% 

Kultur 48 0,4% 2 0,9% 

Telesales 17 0,2% 19 8,9% 

Verkaufsförderung und Werbung 28 0,3% 7 3,3% 

General-Interest- Sendernetze ins-

gesamt 8.246 75,1% 171 79,9% 

Nachrichten 1.958 17,8% 6 2,8% 

Sport 205 1,9% 12 5,6% 

Unterhaltung 522 4,8% 10 4,7% 

Kultur 36 0,3% 6 2,8% 

Verkaufsförderung und Werbung 10 0,1% 9 4,2% 

Thematisch spezialisierte und halb-

spezialisierte Sendernetze insge-

samt 2.731 24,9% 43 20,1% 

Insgesamt 10.977 100,0% 214 100,0%  

 

Erwerb von Senderechten (Filme, TV-Serien)  

RTI S.p.A. besitzt in Italien die meisten Senderechte und zählt in Europa zu den Inhabern 

mit den meisten Senderechten. 

Ziel der Gesellschaft ist die Verwaltung der Asset Base der Mediaset Gruppe, d. h. ihrer 

TV-Senderechte durch den Erwerb und die Entwicklung von Rechten und die Schaffung 

neuer Rechte für die inländische Ausstrahlung im Free- und Pay-TV. 

Die Tabelle zeigt die Aufschlüsselung der von der Mediaset-Gruppe zum 31. Dezember 

2024 erworbenen TV-Senderechte für Free- und Pay-TV nach Kategorien: 
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Aufschlüsselung der TV-Sender-

echte zum 31. Dezember 2024 Free-TV Pay-TV-PPV 

 

Anzahl 

der Titel 
Folgen 

Anzahl 

der Titel  
Folgen 

Film 4.568 4.568 1.069 1.069 

Telefilm 738 15.307 213 3.733 

Telenovelas 42 4.161 - - 

Miniserie 301 1.313 57 300 

Seifenopern 10 1.300 2 60 

TV-Filme 650 680 118 142 

Dokumentarfilme 493 1.869 16 179 

Andere (Musicals, Varieté, Kurzfilme, 

usw.) 149 149 1 3 

Insgesamt 6.951 29.347 1.476 5.486 

      
 

LINEARE UND NICHT-LINEARE, FREI EMPFANGBARE 

UND PAY-PER-VIEW-INHALTE 

Lineares, frei empfangbares Angebot  

Das lineare, frei empfangbare Angebot der Gruppe besteht derzeit aus 20 Kanälen, die 

alle wichtigen Zielgruppen für Werbetreibende abdecken, darunter drei seit langem be-

stehende General-Interest-Sender (Canale 5, Italia 1 und Rete 4) sowie die Themenkanäle 

Boing, Boing Plus, Cartoonito, Iris, La 5, Mediaset Extra, Italia 2, Top Crime, Cine 34, 

TgCom 24, R101 TV, Virgin Radio TV, Radio 105 TV, RMC TV, Twentyseven, Canale 20 und 

Focus. 

Die General-Interest-Sender der Gruppe – Canale 5, Italia 1 und Retequattro – werden 

von der RTI S.p.A. verwaltet, die für die Erstellung und Entwicklung von Programmplänen, 

die Produktion von Originalinhalten und den Erwerb von FTV-Rechten zuständig ist. Das 

Gesamtangebot des Mediaset-Sendernetzes ist auf die Zielgruppe der 15- bis 64-Jähri-

gen ausgerichtet, auf die sich die Werbetreibenden konzentrieren und in deren Segment 

Mediaset eine starke Marktführungsposition innehat. 

Canale 5 ist das Hauptsendernetz der Gruppe und richtet sich an die moderne italieni-

sche Familie.  

Italia 1 ist der führende italienische Sender für jüngere Zuschauer. 

Rete 4 ist der führende Sender von Mediaset bei den jüngeren Zuschauern. 

Das frei empfangbare Mehrkanalangebot umfasst die folgenden Kanäle: 

Boing war der erste frei empfangbare Kindersender Italiens. Der Sender wurde als Ge-

meinschaftsunternehmen von R.T.I. S.p.A., die 51 % des Grundkapitals von Boing S.p.A. 
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hält, und Turner Broadcasting System Europe, einem Unternehmen von Warner Bros Dis-

covery, das die Rechte an einigen der weltweit beliebtesten Zeichentrickfilme besitzt, ge-

gründet.  

Cartoonito ist ein Sender, der sich an Kinder im Vorschulalter (bis 6 Jahre) richtet. Wie 

Boing ist er ein Gemeinschaftsunternehmen von Mediaset und Turner Broadcasting Sys-

tems Europe Limited. Cartoonito richtet sich an ein spezifischeres Publikum als Boing. 

Boing Plus strahlt das Programm auf den Kanälen "Boing" und "Cartoonito" eine Stunde 

später als die ursprünglichen Kanäle erneut aus. 

Iris ist ein Themenkanal, der sich auf Filme hoher Qualität konzentriert. Neben all den 

großen Filmklassikern werden auch Sendungen über Kinonachrichten, Filmstars und be-

deutende Filmfestivals ausgestrahlt. 

La 5 bietet Programme, die sich an ein modernes weibliches Publikum richten. 

Mediaset Extra ist ein Themenkanal, der eine Auswahl der besten Unterhaltungspro-

gramme von Mediaset aus Vergangenheit und Gegenwart ausstrahlt. Er ermöglicht es 

den Zuschauern, die besten Sendungen der General-Interest-Kanäle von Mediaset einen 

Tag später und zu einem anderen Sendeplatz erneut zu sehen. 

Italia 2 richtet sich an junge erwachsene Männer mit Fernsehserien, Sitcoms, kultigen 

Zeichentrickfilmen, Sport- und Musiksendungen sowie Live-Sportübertragungen von 

Veranstaltungen wie Motorradweltmeisterschaften. 

Top Crime widmet sich dem Genre der Ermittlungs- und Polizeidramen. 

Cine 34 ("Italien ins Kino"), das am 20. Januar 2020 offiziell gestartet wurde, bietet ein 

Programm, das sich ausschließlich auf das italienische Kino konzentriert.  

Tgcom24 ist der reine Nachrichtensender von Mediaset. Er wird 24 Stunden am Tag frei 

empfangbar ausgestrahlt und ist auch online unter Tgcom24.it und über kostenlose Apps 

auf Smartphones und Tablets zu sehen. 

R101 TV ist der zu R101 gehörende Themenkanal für Musik; er sendet Musikvideos in 

Dauerschleife und einige Wiederholungen von bereits auf Italia 1 ausgestrahlten Konzer-

ten. 

Virgin Radio TV ist der Themen-Satellitenkanal von Virgin Radio, der sich mit Musik 

befasst und Musikvideos in Dauerschleife ausstrahlt. 

Radio 105 TV ist der Kanal zur Liveübertragung der auf Radio 105 ausgestrahlten Mu-

sikprogramme. 

RMC TV ist der an Radio Montecarlo angeschlossene Themenkanal für Musik, der im 

Rahmen des Sky- und TivùSat-Pakets Musikvideos in Dauerschleife via Satellit ausstrahlt. 

Canale 20 ist der Sender, der Fernsehserien und Sportereignisse ausstrahlt. 

Focus ist die TV-Version des meistgelesenen Kultur- und Wissenschaftsmagazins Italiens, 

das in einfacher, klarer und fesselnder Sprache über Wissenschaft, Natur, Umwelt, Tiere, 

Technik, Geschichte und aktuelle Ereignisse berichtet.  

Twentyseven, der am 17. Januar 2002 an den Start ging, ist ein Sender, der sich auf Filme 

und Fernsehserien konzentriert und ein entspanntes, fröhliches, stressfreies und angst-

freies Programm bieten will. 
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Das frei empfangbare lineare Programm der Gruppe wird über die digitalen Multiplexe 

von Elettronica Industriale übertragen, die den Verkehr zu und von den verschiedenen 

Produktionszentren der Muttergesellschaft RTI SpA verwaltet und dabei die Infrastruktur 

und die Dienstleistungen der Beteiligungsgesellschaft EI Towers SpA nutzt. 

Die nachstehende Tabelle enthält Einzelheiten zu den Programmplänen für 2024 für die 

verschiedenen Kategorien frei empfangbarer Angebote (General-Interest, halb-speziali-

sierte und thematisch spezialisierte Angebote), aufgeschlüsselt nach den wichtigsten 

Fernsehgenres, die Eigenproduktionen und von Dritten erworbenen Rechten zurechen-

bar sind. 
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Mediaset-Sendernetze Programmpläne - Sendestunden 2024 

Kategorie 

General-Inte-

rest-Sender-

netze 

halb-speziali-

sierte Sender-

netze  Pay-TV 

Mediaset-Sender-

netze insgesamt  

Film 3.769 14,3% 19.517 13,1% 264 3,0% 23.550 12,8% 

Drama 9.205 34,9% 36.659 24,5% 1.434 16,3% 47.298 25,6% 

Zeichentrick-

filme 373 1,4% 27.922 18,7% - 0,0% 28.295 15,3% 

Rechte insge-

samt 13.347 50,6% 84.098 56,3% 1.698 19,3% 99.143 53,7% 

Nachrichten 6.984 26,5% 10.301 6,9% 2.977 33,9% 20.262 11,0% 

Sport 806 3,1% 499 0,3% 326 3,7% 1.631 0,9% 

Unterhaltung 4.500 17,1% 45.633 30,6% 3.720 42,3% 53.853 29,2% 

Kultur 715 2,7% 8.797 5,9% 63 0,7% 9.575 5,2% 

Telesales - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Produktionen 

insgesamt 13.005 49,4% 65.230 43,7% 7.086 80,7% 85.321 46,3% 

Insgesamt 26.352 100% 149.328 100% 8.784 100% 184.464 100% 

  
Die Gesamtzuschauerzahl von Mediaset lag im Jahr 2024 im Segment über den (24-h-

)Tag bei durchschnittlich 8,153 Millionen Zuschauern.  

Die General-Interest-Sendernetze von Mediaset waren weiterhin führend bei den Ein-

schaltquoten in der werbewirksamen Zielgruppe der 15- bis 64-jährigen Zuschauer auf 

allen Sendeplätzen, während Canale 5 die meisten Zuschauer im Tagesprogramm (Day 

Time) verzeichnete und Italia 1 seinen Wettbewerber Rai2 sowohl bei der Gesamtzu-

schauerzahl in der Hauptsendezeit (Prime Time) als auch bei der Zielzuschauergruppe 

auf allen Sendeplätzen schlug. 

 
 

ANTEIL JAHR 2024 

Einzelzuschauer Zielgruppe 

24 Stun-

den-Tag 

Prime 

Time Day Time 

24 Stun-

den-Tag 

Prime 

Time 

Day 

Time 

Canale 5 17,1% 15,0% 17,9% 17,5% 16,7% 18,1% 

Italien 1 4,8% 6,1% 4,5% 6,6% 7,6% 6,5% 

Rete 4 4,2% 4,4% 4,3% 3,1% 3,1% 3,2% 
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General-Interest- Sender-

netze 26,1% 25,5% 26,7% 27,2% 27,4% 27,8% 

Halb-spezialisierte Sen-

dernetze, Premium-Kino-

kanäle und TV-Serien 10,9% 10,2% 10,6% 12,2% 10,7% 12,1% 

Mediaset Sendernetze insge-

samt 37,0% 35,7% 37,3% 39,4% 38,1% 39,9%  
 

Frei empfangbares und kostenpflichtiges nicht-lineares Angebot  
 

Mediaset Infinity ist das digitale Drehkreuz (digital hub) der Mediaset-Videodienste, die 

den Nutzern alle Mediaset-Programme live und kostenlos über ihre linearen Dienste – 

mit integriertem Live-Restart-Modus – und über ihre kostenlosen oder kostenpflichtigen 

nicht-linearen Dienste (Infinity+) zur Verfügung stellt, die auch auf den OTT-Plattformen 

Amazon Prime und TIMVision sowie über Desktop-Geräte, mobile Geräte, Smart-TVs, 

Set-Top-Box (STBs), Spielkonsolen und Dongles verfügbar sind. Mediaset Infinity fördert 

digitale Erweiterungsinitiativen für frei empfangbare Programme (Radio und TV) sowie 

die digitale Aufwertung der frei empfangbaren Programme selbst durch den Start von 

TV-Serien und exklusiven Veranstaltungsinhalten in Synergie und Integration mit dem 

spanischen Tochterunternehmen (beliebtes spanisches TV-Serien-Spin-off "Un Paso 

Adelante Next" im Jahr 2024). Darüber hinaus verfügt der Sender über eine umfangreiche 

Bibliothek von Spielfilmen und Fernsehserien sowie über exklusive digitale Inhalte (Live- 

und On-Demand-Kanäle, vertikale Kanäle, eigenproduzierte Inhalte und Inhalte anderer 

Rundfunkveranstalter). 

Was die internationalen Synergien betrifft, so hat Mediaset Infinity ihr Angebot dank der 

Veröffentlichung der zweiten Staffel ausgewählter TV-Dramaserien, die von Mediaset 

España erworben wurden, und der neuen Zusammenarbeit mit Red Arrow (P7S1), die 

dazu geführt hat, dass drei TV-Serien auf der Plattform angeboten werden, erweitert.  

Der Internationalisierungsplan von MFE sieht die vollständige Konvergenz ihres italieni-

schen und spanischen OTT-Produkts im Rahmen eines neuen Projekts "Single OTT" vor. 

Folglich wird die derzeitige Mitele-Plattform 2025 durch eine verbesserte Mediaset Infi-

nity-Plattform ersetzt, wobei die Produktionen nach Bedarf angepasst werden, um beide 

Märkte zu bedienen. Neben der Erzielung von Kostensynergien zielt die Konvergenz der 

Produkte beider Länder in ein einziges digitales OTT-Produkt darauf ab, ein einzigartiges 

digitales Nutzererlebnis in allen europäischen Märkten zu bieten, in denen die Gruppe 

tätig ist.  

Zusammengenommen erreichten die Websites und Apps von Mediaset im Jahr 2024 

durchschnittlich 24 Millionen Unique Media User pro Monat, die im Schnitt 268 Millionen 

Seitenaufrufe pro Monat generierten (Quelle: Audiweb media Jan-Nov 2024). 

Auch beim Streaming von Videoinhalten war Mediaset im Jahr 2024 wieder der führende 

Rundfunkveranstalter mit einem Anteil von 49,5 % der insgesamt verbrachten Zeit (TTS), 

wie aus den Zahlen von Auditel Digital hervorgeht, was Mediaset einen Vorsprung von 

11,4 Punkten vor dem zweitgrößten Rundfunkveranstalter auf dem Markt verschafft. 
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Noch deutlicher ist der Vorsprung von Mediaset bei der Anzahl der legitimen Streams 

mit einem Anteil von 53,7 % bei dieser Kennzahl (Quelle: Auditel Digital).  

Was die Videostreams betrifft, so werden die Angebote von Mediaset (Primär- und Se-

kundärbildschirm) im Jahr 2024 insgesamt mehr als 919 Millionen Sehstunden erreichen, 

was einem Anstieg von +43 % im Vergleich zu 2023 entspricht. 

Die Plattform Mediaset Infinity blieb die bevorzugte Plattform für das Streaming der Vi-

deoinhalte der Gruppe und trug zum Wachstum der Gesamtzuschauerzahlen bei, mit 

einem Anstieg der TTS im Vergleich zum Vorjahr um +48% (Quelle: Mapp Intelligence). 

Diese Kennzahl stieg auch bei den registrierten Nutzern, auf die 90 % der TTS entfiel (+6 

Prozentpunkte (pp) im Vorjahresvergleich (YoY)).  
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HÖRFUNK-ANGEBOT  

Im Dreijahreszeitraum 2016-2018 hat die Gruppe ihren kommerziellen Hörfunkbereich 

durch eine Reihe von Übernahmen von 5 Radiosendern aufgebaut: R101, Radio 105 und 

Virgin Radio Italy, RMC und Radio Subasio, die jeweils ihre eigene Zielgruppe haben. 

Jeder Rundfunkveranstalter entwickelt ein integriertes System (Radio, TV, digitale und 

soziale Medien), um Hörern und Community-Nutzern exklusive Nutzererfahrungen und 

Inhalte zu bieten (Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, You Tube, Webradio, App). Jeder 

Rundfunkveranstalter ist auch stark als offizieller Radiosender und Partner großer Musik-

festivals, Konzerte sowie Kultur- und Sportveranstaltungen im ganzen Land vertreten, bei 

denen sie nicht nur ein Sprachrohr für Musik, sondern auch für Umwelt- und Nachhaltig-

keitsthemen sind. Gemessen am TER war RadioMediaset (Radio 105, Virgin Radio, R101, 

Radio Monte Carlo, Radio Subasio) mit einem durchschnittlichen Anteil von 1.321.000 

Hörern pro Viertelstunde im Jahr 2024 erneut die führende Gruppe unter den italieni-

schen Rundfunkveranstaltern. 

R101 ist ein Musiksender, der sich auf Musik und Unterhaltung für eine reine Erwachse-

nen-Zielgruppe konzentriert.  

Radio 105 ist ein Radiosender, der sich auf Musik und Unterhaltung für die Zielgruppe 

der jungen Erwachsenen konzentriert und eine starke Markenidentität entwickelt hat 

("Radio 105: Proud to be different"). 

Virgin Radio Italy ist eine echte internationale Lovemark: Mit seiner starken Positionie-

rung im Bereich Style Rock steht das Musikprogramm im Mittelpunkt, mit sorgfältig aus-

gewählten Songs und einem ausgewogenen Verhältnis von aktuellen und klassischen 

Titeln. 

Radio Monte Carlo ist der italienische Radiosender des Fürstentums Monaco. Er ist eine 

international anerkannte und hoch angesehene Marke.  

Radio Subasio ist ein lokaler Radiosender mit netzähnlichen Einschaltquoten. Der Sen-

der richtet sich in erster Linie an ein Familienpublikum und bietet mit seinem popbasier-

ten Format viel Sendezeit für italienische Musik und internationale Schlagerhits. Der Sen-

der wurde vor mehr als 40 Jahren gegründet und ist der führende Radiosender in Mit-

telitalien. 

 

WERBUNG  

Die Gruppe ist in Italien über drei hundertprozentige Werbevermarktungsagenturen tä-

tig: Publitalia '80, exklusiver Lizenznehmer der frei empfangbaren Mediaset-Sender-

netze; Digitalia '08, Lizenznehmer für Mediaset und Radiomedien Dritter und Unterli-

zenznehmer für die Verwaltung der Werbevermarktung für die Serie A Enilive (an der 

Dazn die Exklusivrechte für die Dreijahreszeiträume 2021-2024 und 2024-2027 hält) und 

Monza Calcio für 2024-2027; und Mediamond (ein Gemeinschaftsunternehmen mit 

Mondadori bis zum 31. Dezember 2023), Lizenznehmer für den Verkauf von Werbung 

auf den Websites der Gruppe und auf den Websites der Agenturen der Mondadori-

Gruppe und dritter Rundfunkveranstalter sowie von Digital-out-of-Home-Werbeplätzen 

(DOOH), die von dem Tochterunternehmen Videowall und Dritten verwaltet werden. 
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Die nachstehende Tabelle zeigt den "klassischen Bereich" des Werbemarktes in Italien 

(ohne Aufwand für Direktmailing) auf der Grundlage der von ACNielsen veröffentlichten 

Daten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2024 2023 (*) Änderung 

Medien EUR Mio. % EUR Mio. % %   

Printmedien 585 10,3% 633 11,6% -7,5% 

Fernsehen 3.865 67,7% 3.601 65,8% 7,3% 

Radio 408 7,1% 399 7,3% 2,2% 

Außenwerbung 162 2,8% 163 3,0% -0,6% 

Kino 14 0,3% 12 0,2% 23,5% 

Digitale Medien 531 9,3% 526 9,6% 1,0% 

Transit-Werbung 127 2,2% 124 2,3% 2,4% 

OOH-TV 12 0,2% 13 0,2% -9,7% 

Gesamtmarkt (klassischer Bereich*) 5.705 100% 5.471 100% 4,3% 

(*) Ohne Direktmailingwerbung. 
     

       
 

ANDERE TÄTIGKEITEN 

Filmvertrieb 

Die Medusa Film SpA ist eine der größten und traditionsreichsten Filmvertriebsgesell-

schaften Italiens. Die Gesellschaft koproduziert und vertreibt hauptsächlich italienische 

und ausländische Filme in Italien und vermarktet anschließend den gesamten Lebenszyk-

lus des Produkts, vom Kinostart bis zum Verkauf der TV-Rechte in all ihren Formen. 

 

Internationale Werbung  

Publieurope AG ist die Gesellschaft der Gruppe, die die Strategie der Gruppe auf dem 

europäischen Werbemarkt steuert. Ihre Aufgabe ist es, durch die medienübergreifende 

Abdeckung zusätzliche Umsatzerlöse durch Werbeinvestitionen internationaler Kunden 
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zu erzielen. Zu diesem Zweck unterhält sie ständige Kontakte zu den Zentralen der mul-

tinationalen Unternehmen, sucht und gewinnt neue ausländische Kunden, die an Wer-

beinvestitionen auf dem italienischen Markt interessiert sind, und sucht nach neuen Li-

zenznehmern und neuen Produkten in anderen Ländern. 
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SPANIEN  

Die Grupo Audiovisual Mediaset España ist die führende Gruppe des Privatfernsehens im 

spanischen kommerziellen TV-Sektor, gemessen an den Zuschauerzahlen und den Wer-

beeinnahmen, und eine der profitabelsten Gruppen in Europa in diesem Sektor. 

Die Gruppe ist in Spanien – analog zur MFE-Gruppe in Italien – als integrierter TV-Kon-

zern in den folgenden Bereichen tätig: 

Werbeeinnahmen der zur Gruppe gehörenden TV-Medien über die Werbevermark-

tung durch die Publiespaña-Gruppe 

Werbeeinnahmen in Medien außerhalb des TV, die der Gruppe oder Dritten gehören 

General-Interest-Programme auf den nationalen Kanälen Telecinco und Cuatro 

Rundfunkveranstaltungen auf mehreren Kanälen und freien Themenkanälen: Energy, 

ein Themenkanal mit Sport-Inhalten, der sich an ein junges männliches Publikum richtet; 

FDF (Factoría de Ficción) mit spanischen und internationalen (Drama-)Serien; Boing, ein 

Unterhaltungskanal für Kinder; Divinity, der sich an ein junges weibliches Publikum rich-

tet. Be Mad, der sich an ein männliches Publikum (zwischen 16 und 44 Jahren) richtet 

Tätigkeit im OTTV-Bereich über die Streaming-Plattformen Mitele und MitelePlus 

Internet (über die Gesellschaft Conecta 5). 

 

DER WERBEMARKT 

Die nachstehende Tabelle zeigt den Werbemarkt in Spanien auf der Grundlage der von 

Infoadex veröffentlichten Daten. 

 
 

Medien 2024 2023 Änderung 

 EUR Mio. % EUR Mio. % %   

Printmedien 339 5,5% 341 5,5% -0,5% 

Fernsehen 1.481 23,9% 1.482 24,0% -0,1% 

Lokales Fernsehen 90 1,5% 94 1,5% -4,6% 

Zeitschrift 127 2,0% 126 2,0% 0,6% 

Radio 489 7,9% 461 7,5% 6,0% 

Außenwerbung 432 7,0% 407 6,6% 6,2% 

Kino 23 0,4% 20 0,3% 13,3% 

Themenkanäle 77 1,2% 76 1,2% 0,6% 

Internet 3.129 50,6% 2.930 47,4% 6,8% 

Gesamtmarkt 6.187 100% 5.939 100% 4,2% 
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RUNDFUNKVERANSTALTER UND ZUSCHAUERMARKT-

ANTEILE 

Die Zuschauerzahlen der Gruppo Mediaset España im Jahr 2024 sind wie folgt: 

 
 

ANTEIL JAHR 2024 

Einzelzuschauer Zielgruppe 

24 Stun-

den-Tag 

Prime 

Time 

Day 

Time 

24 Stun-

den-Tag 

Prime 

Time 

Day 

Time 

Telecinco 9,8% 9,3% 10,1% 10,0% 9,6% 10,1% 

Cuatro  5,5% 6,1% 5,2% 6,2% 6,8% 5,9% 

General-Interest Sender-

netze 15,3% 15,4% 15,3% 16,2% 16,4% 16,0% 

halb-spezialisierte und 

thematisch spezialisierte 

Sendernetze insgesamt  9,6% 8,8% 9,9% 11,1% 9,5% 11,8% 

Gesamt Mediaset España 

Sendernetze 24,9% 24,2% 25,2% 27,3% 25,9% 27,8%  
 

Die nachstehende Tabelle zeigt die Aufschlüsselung des Programms von Mediaset 

España für das Jahr 2024 
 

Programm von Mediaset España - Sendestunden 2024 

Kategorie 

General-Interest- 

Sendernetze 

Thematisch speziali-

sierte Sendernetze 

Mediaset-Sender-

netze insgesamt 

Film 1.125 6,4% 9.920 22,6% 11.045 18,0% 

Drama 670 3,8% 24.146 55,0% 24.816 40,4% 

Zeichentrickfilme 0 0,0% 7.185 16,4% 7.185 11,7% 

Rechte insgesamt 1.795 10,2% 41.251 94,0% 43.046 70,0% 

Nachrichten 3.203 18,2% 0 0,0% 3.203 5,2% 

Sport 115 0,7% 16 0,0% 131 0,2% 

Unterhaltung 3.133 17,8% 1.800 4,1% 4.933 8,0% 

Kultur 9.323 53,1% 854 1,9% 10.177 16,6% 

Produktionen insge-

samt 15.774 89,8% 2.670 6,0% 18.444 30,0% 
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Insgesamt 17.569 100% 43,921 100% 61.490 100% 

        
 

 

 

PRODUKTION VON INHALTEN UND VERTRIEB 

Die Grupo Audiovisual Mediaset España betreibt ihr eigenes Geschäft mit dem Vertrieb 

von Inhalten durch die Gründung der Producción y Distribución de Contenidos Audi-

ovisuales Mediterráneo S.L.U., einer Gesellschaft, die mit dem Ziel gegründet wurde, 

alle Produktionsgesellschaften der Gruppe in einer einzigen Organisationsstruktur zu-

sammenzufassen, um sowohl die internationale Vermarktung von Inhalten als auch die 

wichtigsten Video-on-Demand-Abonnementplattformen zu optimieren. Diese Gesell-

schaften produzieren audiovisuelle, filmische und digitale Inhalte in den Bereichen Un-

terhaltung, Drama, Film, Sport und digitale Formate mit dem Ziel, internationale Formate 

zu erwerben und zu entwickeln, auch durch den Abschluss von Vereinbarungen mit an-

deren unabhängigen Produzenten.  

 

INVESTITIONEN IN TV-RECHTE 

Im vergangenen Jahr hat die Grupo Audiovisual Mediaset España weiter in TV-Sender-

echte investiert. Die Investitionspolitik konzentrierte sich nicht nur auf die Konsolidierung 

der spanischen Dramaserien, sondern auch auf die Bereitstellung eines Angebots hoch-

wertiger Inhalte sowohl für den Hauptkanal als auch für neue Themenkanäle, um die 

Bibliothek der TV-Rechteauszubauen und die Einschaltquoten und damit die Werbeein-

nahmen der spanischen Gruppe in Zukunft zu aufrechtzuerhalten. 

Die spanischen Rundfunkveranstalter sind gesetzlich verpflichtet, mindestens 3 % ihrer 

betrieblichen Erträge in spanische und europäische Filmproduktionen zu investieren. Bei 

Mediaset España wurde diese gesetzliche Verpflichtung als Geschäftsmöglichkeit ge-

nutzt, und über das Tochterunternehmen Telecinco Cinema SAU produziert die Gruppe 

seit einigen Jahren hochwertige Spielfilme. 

 

DIGITALE FREI EMPFANGBARE UND KOSTENPFLICHTIGE 

NICHT-LINEARE DIENSTE  

Zu den Websites der Gruppe gehören die Webkanäle Mitele.es (Online-Live-Streaming-

Plattform), Mtmad.es (exklusive Online-Videoplattform), Eltiempohoy.es (Wetterseite), 

Yasss.es (Website mit Inhalten für Millennials), Uppers, Mediaset.es (Website mit den Un-

ternehmensinhalten der Gruppe), El Desmarque (Website mit Fußball- und Sportnach-

richten) und Nius Diario (Nachrichten-Website) sowie Apps, die die wichtigsten Inhalte 
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der Gruppe übertragen (Mitele, Mediaset Sport, Gran Hermano), und die Social-Media-

Konten der einzelnen Kanäle, Programme oder Serien (Facebook, Twitter und Instagram). 
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WESENTLICHE BETEILIGUNGEN 

WICHTIGSTE BETEILIGUNGEN AN ASSOZIIERTEN UN-

TERNEHMEN UND GEMEINSCHAFTSUNTERNEHMEN 

Die MFE ist mit einem Anteil von insgesamt 29,99 % am Grundkapital (30,8 % ohne ei-

gene Aktien zum Stichtag) der größte Aktionär der ProSiebenSat.1 Media SE. Die Pro-

SiebenSat.1 Media SE ist eine der größten Fernsehmediengruppen in Europa und nimmt 

in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine führende Position ein. Sie verfügt über 

eine breite Aktionärsbasis und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.  

EITowers ist ein Tochterunternehmen des Private-Equity-Fonds F2iSGR, der sich zu 40 % 

im Besitz von MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. befindet. Die EI Towers Gruppe ist einer der 

größten Betreiber integrierter Servicenetzinfrastruktur für die elektronische Kommunika-

tion und bedient Rundfunkveranstalter sowie Anbieter mobiler und drahtloser Telekom-

munikation im Rahmen langfristiger Verträge. EI Towers bietet seinen Kunden insbeson-

dere die Unterbringung von Sendeanlagen und Sendeantennen auf seiner Infrastruktur 

(Sendetürme oder Übertragungsstationen) sowie eine Reihe von High-Tech-Dienstleis-

tungen in den Bereichen Design, Planung, technische Unterstützung, ordentliche und au-

ßerordentliche Wartung und Logistik. Darüber hinaus verwaltet die Gruppe Sendebei-

tragsverbindungen zu Fernsehproduktionen anderer inländischer Rundfunkveranstalter, 

die Sportveranstaltungen und Nachrichtensendungen übertragen. Dazu nutzt sie ihre ei-

genen Betriebszentren sowie die Infrastruktur von Satelliten- und Glasfasernetzen. Im 

Rahmen einer mehrjährigen Full-Service-Vereinbarung, die vom 1. Juli 2018 bis zum 30. 

Juni 2025 läuft und im Dezember 2024 für weitere sieben Jahre (1. Juli 2025 bis zum 30. 

Juni 2032) neu verhandelt wurde, bietet EI Towers Hosting-, Assistenz- und Wartungs-

dienste, die Planung von Übertragungsanlagen und die Verwaltung von Rundfunkbeiträ-

gen für Elettronica Industriale, einen Netzwerkbetreiber der Mediaset Gruppe, an und 

erbringt Hosting- und Wartungsdienste für die Rundfunkanlagen der Rundfunkveran-

stalter der Gruppe.  

Boing S.p.A. ist ein Gemeinschaftsunternehmen von RTI S.p.A. (51 %) und Turner 

Broadcasting System Europe (49 %), das zwei frei empfangbare Kinderkanäle, Boing und 

Cartoonito, produziert und verwaltet, die seit 2004 bzw. 2011 über die digitale terrestri-

sche Plattform ausgestrahlt werden. 

Fascino Produzione Gestione Teatro Srl ist ein Gemeinschaftsunternehmen, das jeweils 

zu gleichen Teilen von RTI SpA und Maria De Filippi gehalten wird. Dank des exklusiven 

künstlerischen und kreativen Beitrags des Joint-Venture-Partners ist das Unternehmen in 

der Lage, Fernsehprogramme zu entwickeln, zu planen und zu realisieren, die in der Regel 

zur Hauptsendezeit und tagsüber auf Canale 5 ausgestrahlt werden, darunter C'è Posta 

per te, Amici und Uomini e Donne. 

Tivù Srl ist eine 2008 gegründete Gesellschaft, deren Anteilseigner die RTI SpA, die Rai 

Radiotelevisione Italiana SpA (die jeweils 48,16 % halten), die Telecom Italia SpA (3,49 %) 

und andere Anteilseigner sind, und die Werbe- und Kommunikationsaktivitäten für die 

Nutzer der frei empfangbaren digitalen terrestrischen und satellitengestützten Plattform 

durchführt. Insbesondere verwaltet sie die mit der Satellitenplattform verbundenen 
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Dienste für das frei empfangbare digitale TV-Angebot "TivùSat", das die digitale terrest-

rische Plattform für Nutzer in einigen Regionen und autonomen Provinzen ergänzt, wo 

dieses Signal nicht empfangen werden kann. 

EBX ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Mediaset, Grupo Audiovisual Mediaset 

España, ProSiebenSat.1, TF1 und Channel 4, das digitale Audioinhalte produziert und ver-

treibt und europaweite digitale Kampagnen plant.  

 

SONSTIGE EIGENKAPITALBETEILIGUNGEN 

Im Rahmen des Risikokapitalprojekts AD4Ventures hält die Gruppe auch nicht beherr-

schende Anteile an italienischen und spanischen mittelgroßen Start-ups mit hohem 

Wachstums- und Entwicklungspotenzial (insbesondere digitale Start-ups, die im Ver-

braucher- und Einzelhandelssektor tätig sind). Diese Unternehmen führen Werbekam-

pagnen in Italien und Spanien durch, indem sie die von Mediaset erhaltenen Kapitalzu-

führungen reinvestieren. Seit seiner Gründung hat AD4Ventures in 19 europäische Start-

ups investiert, von denen 12 ihren eingetragenen Sitz oder ihren operativen Hauptsitz in 

Italien haben. 
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VERKÜRZTER ABSCHLUSS UND SEGMENTANGA-

BEN 

 

Die Tabellen in diesem Abschnitt geben einen verkürzten Überblick über die Konzern Gewinn- 

und Verlustrechnung, die Konzernbilanz und die Konzern-Kapitalflussrechnung, wobei die 

Posten aus den obligatorischen Abschlüssen umgegliedert wurden, um die für das Verständ-

nis der Ergebnisse der Gruppe als am wichtigsten erachteten Beiträge hervorzuheben und zu 

verdeutlichen, wie die betriebliche Tätigkeit zu den EBIT-Ergebnissen der Gruppe in den bei-

den geographischen Gebieten, in denen die Gruppe tätig ist, nämlich Italien und Spanien, 

beigetragen hat. Die alternativen Performancemaße, die in diesen Aufstellungen verwendet 

werden, werden im nachstehenden Abschnitt "Definition und Überleitung alternativer Perfor-

mancemaße (APMs oder non-GAAP-Maße)" kurz beschrieben. 

 

LEISTUNG DER GRUPPE 
  
Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung 

der Gruppe in Prozent der konsolidierten Netto-Umsatzerlöse. 
 

MFE-GRUPPE 
   

Verände-

rung 

Veränderung 

in % 

Umgegliederte Gewinn- und Ver-

lustrechnung 
                                               in Mio. EUR  

2024 2023 

Netto-Konzernumsatz  2.949,5 2.810,4 139,1 4,9% 

Personalaufwand  (518,4) (476,5) (41,9) 8,8% 

Einkäufe, Dienstleistungen, sonstige Kosten  (1,639,0) (1,551,6) (87,5) 5,6% 

Betriebskosten  (2.157,4) (2.028,0) (129,4) 6,4% 

Bruttobetriebsergebnis (EBITDA)  792,1 782,3 9,7 1,2% 

Planmäßige Abschreibung der TV-Rechte  (348,0) (395,9) 47,9 -12,1% 

Sonstige planmäßige Abschreibungen und 

Wertminderungen  (88,2) (84,1) (4,1) 4,9% 

Abschreibungen und Wertminderungen  (436,3) (480,1) 43,8 -9,1% 

Betriebsergebnis (EBIT)  355,8 302,3 53,5 17,7% 

Finanzerträge/(-verluste)  (23,8) (26,5) 2,7 -10,0% 

Ergebnis aus Eigenkapitalbeteiligungen, die 

nach der Equity-Methode bilanziert werden  (98,5) 3,9 (102,4) n/a 

Gewinn vor Steuern (EBT)  233,5 279,7 (46,2) -16,5% 

Ertragsteuern  (93,1) (62,9) (30,2) 47,9% 

Nicht beherrschende Anteile am Reinge-

winn  (2,4) (7,5) 5,1 -67,5% 
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Nettogewinn der Gruppe  137,9 209,2 (71,3) -34,1% 

      
Bereinigter Nettogewinn der Gruppe  266,1 209,2 56,9 27,2% 

         
 

 
 

MFE-GRUPPE 
   

  
2024 2023 

Netto-Konzernumsatz  100,0% 100,0% 

    

Betriebskosten  -73,1% -72,2% 

    

Bruttobetriebsergebnis (EBITDA)  26,9% 27,8% 

    

Abschreibungen und Wertminderungen  -14,8% -17,1% 

    

Betriebsergebnis (EBIT)  12,1% 10,8% 

    

Gewinn vor Steuern (EBT)  7,9% 10,0% 

    

Nettogewinn der Gruppe  4,7% 7,4%    
 
 

  MFE-GRUPPE 

 

  

Verän-

derung 

Verän-

derung 

in % 

  Netto-Konzernumsatz 
                                                                  in Mio. EUR 

 

2024 2023 

Brutto-Werbeeinnahmen  2.897,8 2,767,7 130,1 4,7% 

Rabatte für Agenturen  (351,1) (326,7) (24,4) -7,5% 

Netto-Umsatzerlöse  2.546,7 2,441,0 105,7 4,3% 

Sonstige Umsatzerlöse  402,7 369,4 33,3 9,0% 

Netto-Konzernumsatz  2.949,5 2,810,4 139,1 4,9% 

       
 

Im Folgenden werden die wichtigsten Wirtschaftsindikatoren für die operative Leistung 

der Gruppe in Italien und Spanien aufgeführt, wobei letzteres mit dem Perimeter der 

Grupo Audiovisual Mediaset España übereinstimmt. 
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AUFSCHLÜSSELUNG NACH GEOGRAPHISCHEN GEBIE-

TEN: ITALIEN 
   

ITALIEN 
   

Verände-

rung 

Verände-

rung in 

% 

Wichtigste Indikatoren 
                                                                   in Mio. EUR  

2024 2023 

Brutto-Werbeeinnahmen  2.120,3 1.986,1 134,1 6,8% 

Rabatte für Agenturen  (317,5) (292,2) (25,3) -8,7% 

Netto-Werbeeinnahmen  1.802,8 1.694,0 108,8 6,4% 

Sonstige Umsatzerlöse  322,1 284,3 37,7 13,3% 

Netto-Konzernumsatz  2.124,9 1.978,3 146,6 7,4% 
      

Bruttobetriebsergebnis (EBITDA)  535,5 481,9 53,6 11,1% 

Betriebsergebnis (EBIT)  209,4 147,2 62,2 42,2%  
 

AUFSCHLÜSSELUNG NACH GEOGRAPHISCHEN GEBIE-

TEN: SPANIEN 
   

SPANIEN 
   

Verände-

rung 

Verände-

rung in 

% 

Wichtigste Indikatoren 
                                                                   in Mio. EUR  

2024 2023 

Brutto-Werbeeinnahmen  778,0 781,5 (3,5) -0,4% 

Rabatte für Agenturen  (35,4) (34,5) (0,9) -2,6% 

Netto-Werbeeinnahmen  742,6 747,0 (4,4) -0,6% 

Sonstige Umsatzerlöse  84,7 86,1 -1,4 -1,6% 

Netto-Konzernumsatz  827,3 833,0 (5,8) -0,7% 
      

Bruttobetriebsergebnis (EBITDA)  256,9 300,7 (43,9) -14,6% 

Betriebsergebnis (EBIT)  146,3 154,8 (8,4) -5,5%  
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BILANZ UND FINANZLAGE 

Die Bilanz der Gruppe zum 31. Dezember 2024 und 2023 wird im Folgenden in verkürzter 

und zur Darstellung der beiden wesentlichen Summenpositionen Investiertes Nettoka-

pital und Nettofinanzposition umgegliederter Form dargestellt, wobei letztere aus den 

Gesamt-Finanzverbindlichkeiten abzüglich der liquiden Mittel und Forderungen sowie der 

kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte besteht. Einzelheiten zu den Posten, aus denen 

sich die Nettofinanzposition zusammensetzt, sind in Anhangangabe 12.7 enthalten. 

Die Bilanz unterscheidet sich daher in ihrer Gliederung von der im Konzernabschluss ent-

haltenen Bilanz, in der vor allem zwischen kurzfristigen und langfristigen Vermögenswer-

ten und Verbindlichkeiten unterschieden wird. 

 
 

MFE-Gruppe 

Umgegliederte Bilanz 
                                                                                                                                             Mio. EUR 31.12.2024 31.12.2023 

TV- und Filmrechte 716,8 752,6 

Geschäfts- oder Firmenwert 809,6 804,7 

Sonstige materielle und immaterielle langfristige Ver-

mögenswerte 733,2 775,7 

Beteiligungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte 904,5 994,9 

Nettoumlaufvermögen und sonstige Aktiva/(Passiva) 446,5 498,2 

Pensionsverpflichtungen (46,4) (49,3) 

Investiertes Nettokapital 3.564,2 3.776,8 

Den Gesellschaftern des Mutterunter-nehmens zure-

chenbarer Anteil am Eigenkapital 2.868,7 2,869,1 

Anteil nicht beherrschender Gesellschafter 3,9 4,9 

Summe Eigenkapital 2.872,7 2.874,0 

Nettofinanzposition 

Verschuldung/(Liquidität) 691,5 902,8   
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KAPITALFLUSSRECHNUNG UND INVESTITIONEN IN 

ANLAGEVERMÖGEN  

Die Kapitalflussrechnung wird im Folgenden in verkürzter und umgegliederter Form dargestellt, um 

die Cashflows über die beiden Zeiträume zu zeigen. Im Gegensatz zur Standardgliederung nach IAS 7, 

die für die Erstellung der gesetzlich vorgesehenen Kapitalflussrechnung verwendet wird, zeigen diese 

Tabellen die Veränderungen der Nettofinanzposition, die als wichtigster Indikator für die Fähigkeit der 

Gruppe gilt, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die Aufstellung zeigt den Cashflow 

aus fortzuführenden Geschäftsbereichen (freier Cashflow) getrennt vom Cashflow, der generiert 

oder aufgezehrt wurde durch bzw. für M&A-Transaktionen (Änderungen des Konsolidierungskreises), 

Erwerb und/oder Veräußerung von Eigenkapitalbeteiligungen oder Minderheitsbeteiligungen an 

Tochterunternehmen, sonstigen strategischen/finanziellen Vermögenswerten, Änderungen der finan-

ziellen Verbindlichkeiten infolge der Aktivierung von geleasten Vermögenswerten, die nach IFRS 16 

erfasst werden (Änderungen, die in Eigenkapitalbeteiligungen/Investitionen in sonstige Finanzanlagen 

und Änderungen der Anteile an Tochterunternehmen enthalten sind), Ausschüttung und/oder Erhalt 

von Dividenden und Aktienrückkäufen durch die Muttergesellschaft oder ihre Tochterunternehmen 

sowie getrennt von den Netto-Cashflows aus Geschäftsbereichen, die nach IFRS 5 als zur Veräußerung 

gehalten oder aufgegeben klassifiziert werden.  

 
 

MFE-Gruppe 

Umgegliederte Kapitalflussrechnung 
                                                                                                    in Mio. EUR 

 Dezember 

2024 

 Dezember 

2023 

Nettofinanzposition  

zu Beginn des Jahres (902,8) (873,3) 

Freier Cashflow 343,3 279,6 

        Zahlungsströme aus betrieblicher Tätigkeit (*) 760,5 745,6 

        Investitionen in Anlagevermögen (374,5) (466,4) 

       Abgänge von Anlagevermögen 3,0 5,3 

       Veränderungen des Nettoumlaufvermögens und 

der sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte/Verbind-

lichkeiten (45,7) (5,0) 

Veränderung des Konsolidierungskreises 6,8 0,2 

Eigene Aktien (Verkauf)/Rückkauf der Muttergesellschaft 

und der Tochterunternehmen - - 

Eigenkapitalbeteiligungen/Investitionen in sonstige Fi-

nanzanlagen und Änderung des Anteilsbesitzes an 

Tochterunternehmen 

sonstige Finanzanlagen (23,1) (196,8) 

Erhaltene Dividende 27,8 29,6 

Gezahlte Dividenden (143,4) (142,1) 

Finanzielle Überschüsse/(Defizite)  211,3 (29,5) 

 

Nettofinanzposition am Ende des Berichtszeitraums (691,5) (902,8) 
   



  

F-36 

(*): Jahresüberschuss +/- Anteile anderer Gesellschafter + planmäßige Abschreibungen +/- Netto-Rückstellungen +/- Bewertung von Eigen-

kapitalbeteiligungen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden - Gewinne/Verluste aus Eigenkapitalbeteiligungen +/- latente Steuern 

  
 

Die nachstehende Tabelle zeigt die in der Kapitalflussrechnung ausgewiesenen Investi-

tionen in Anlagevermögen.  

     

Erhöhung des Anlagevermögens 
                                                                            in Mio. EUR  31.12.2024 31.12.2023 

Investitionen in TV- und Filmübertragungsrechte (314,9) (382,9) 

Änderungen bei den Vorauszahlungen für Übertra-

gungsrechte (8,5) (0,1) 

TV- und Filmübertragungsrechte: Investitionen und 

Vorschüsse (323,4) (383,0) 

Investitionen in sonstiges Anlagevermögen (51,1) (83,3) 

Summe Investitionen in Anlagevermögen (374,5) (466,4)  
 

Für das Jahr 2024 betrafen die mit der Veränderung des Konsolidierungskreises ver-

bundenen Cashflows die Auszahlungen abzüglich der erworbenen Barmittel für den Er-

werb der beherrschenden Beteiligungen an Mediamond und La Fábrica de la Tele, die bis 

zum 31. Dezember 2023 nach der Equity-Methode konsolidiert wurden. 

Im Jahr 2023 betraf dieser Posten die Auszahlungen, abzüglich der erworbenen Barmittel, 

die getätigt wurden, um die Beteiligung der Gruppe an der Dr. Podcast Audio Factory 

Limited von 30 % auf 70,1 % zu erhöhen. Infolge dieser Aufstockung wurde diese Gesell-

schaft ab dem zweiten Quartal 2023 auf Einzelpostenbasis konsolidiert.  

Für 2024 bezieht sich der Posten Eigenkapitalbeteiligungen/Sonstige Finanzanlagen 

und Änderungen der beherrschenden Beteiligungen hauptsächlich auf den Mittelab-

fluss in Höhe von EUR 15,6 Mio. im Zusammenhang mit weiteren Investitionen in P7S1. 

Im Jahr 2023 betraf dieser Posten den Erwerb von Anteilen an P7S1 in Höhe von EUR 74,3 

Mio., den Erwerb des verbleibenden nicht beherrschenden Anteils an MES in Höhe von 

EUR 71,7 Mio. als Schritt zum Abschluss der Verschmelzung von MES auf MFE sowie die 

Aktivierung von Vermögenswerten (und die entsprechende Erhöhung der finanziellen 

Verbindlichkeiten) in Höhe von EUR 38,4 Mio. als Reaktion auf die vorzeitige Verlänge-

rung mehrjähriger Mietverträge für Gebäude, die für die Büronutzung bestimmt sind und 

gemäß IFRS 16 bilanziert werden.  

Die erhaltenen Dividenden aus Eigenkapitalbeteiligungen betrafen im Jahr 2024 im 

Wesentlichen EUR 10,3 Mio. von dem assoziierten Unternehmen EI Towers (EUR 19,6 Mio. 

im Jahr 2023) und EUR 2,5 Mio. von der ProSiebenSat.1 Media SE (EUR 3,4 Mio. im Jahr 

2023). Der Posten beinhaltet auch die Rückzahlung von Kapitalertragsteuern auf Dividen-

den aus Vorjahren. 

In beiden Jahren beziehen sich die Dividendenzahlungen hauptsächlich auf die Aus-

schüttung von Dividenden durch die Muttergesellschaft MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.  
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DEFINITION UND ÜBERLEITUNG VON ALTERNA-

TIVEN PERFORMANCEMAẞEN (APMS ODER NON-

GAAP-MAẞE) 

In diesem Bericht des Managements über die Geschäftstätigkeit wurden die Gewinn- und 

Verlustrechnung, die Bilanz und die Kapitalflussrechnung angepasst, um die Zwischen-

summen hervorzuheben, die für das Verständnis der Leistung der Gruppe und der wich-

tigsten Sektoren, in denen sie tätig ist, am wichtigsten sind. Diese Zahlen werden in den 

Fällen angegeben, in denen dies gemäß den von der Europäischen Wertpapier- und 

Marktaufsichtsbehörde (ESMA) herausgegebenen Leitlinien ESMA/2015/1415 erforder-

lich ist. Die alternativen Leistungskennzahlen ergänzen die von den IFRS geforderten In-

formationen und tragen zu einem besseren Verständnis der wirtschaftlichen, finanziellen 

und bilanziellen Lage der Gruppe bei. Alternative Performancemaße können dazu dienen, 

Vergleiche mit Gruppen zu erleichtern, die in der gleichen Branche tätig sind. In einigen 

Fällen kann sich jedoch die angewandte Berechnungsmethode von der anderer Unter-

nehmen unterscheiden. Daher sollten diese Daten als Ergänzung zu den IFRS-Kennzah-

len, auf die sie sich beziehen, betrachtet werden und nicht als Ersatz dafür. 

Die folgenden Alternativen Performancemaße (APMs) sind in diesem Bericht des Mana-

gements über die Geschäftstätigkeit enthalten: 

Der Netto-Konzernumsatz gibt die Summe der Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gü-

tern und der Erbringung von Dienstleistungen sowie der sonstigen Erträge an, um die 

Summe der positiven Einkommenskomponenten aus dem Kerngeschäft darzustellen und 

eine Bezugsgröße für die Berechnung der wichtigsten Indikatoren für die betriebliche 

Rentabilität und die Nettorentabilität zu liefern. 

Das EBITDA wird ermittelt, indem zum Periodenergebnis (gemäß den internationalen 

Rechnungslegungsstandards) die Ertragsteuern hinzuaddiert, dann die Finanzerträge/(-

verluste) und das Kapitalanlageergebnis abgezogen oder hinzuaddiert und schließlich die 

Abschreibungen und Wertminderungen hinzuaddiert werden. 

Das EBIT – Betriebsergebnis wird berechnet, indem zum Jahresergebnis (gemäß den 

internationalen Rechnungslegungsstandards) die Ertragsteuern hinzuaddiert und dann 

die Finanzerträge/(-verluste) und das Kapitalanlageergebnis, die nach der Equity-Me-

thode bilanziert werden, abgezogen oder hinzuaddiert werden. Das EBIT wird auch in der 

Konzerngewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.  

Das bereinigte EBIT – Betriebsergebnis ist ein alternativer Zwischenindikator, der be-

rechnet wird, indem bestimmte Posten aus dem Betriebsergebnis herausgerechnet wer-

den (hauptsächlich die Kosten für genehmigte Restrukturierungs- und Personalabbau-

pläne, Reorganisationskosten und etwaige Wertberichtigungen von nicht-finanziellen 

Vermögenswerten nach Wertminderungstests), um eine bessere Interpretation der ope-

rativen Rentabilität der Gruppe zu ermöglichen.  

EBITDA und EBIT sind typische Zwischenergebnisse für die Berechnung des Jahresergeb-

nisses (IFRS-Leistungskennzahl). Obwohl das Periodenergebnis ein umfassendes Maß für 

die Rentabilität des Unternehmens darstellt, bietet er keinen angemessenen Überblick 

über die operative Rentabilität. EBITDA und EBIT zeigen die Fähigkeit der Gruppe, 
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Betriebseinnahmen zu erwirtschaften, ohne Berücksichtigung des Finanzmanagements, 

der Bewertung von Eigenkapitalbeteiligungen und etwaiger steuerlicher Auswirkungen. 

Der bereinigte Nettogewinn der Gruppe wird für 2024 unter Ausschluss der Auswir-

kungen der Wertminderungen auf die Beteiligung an P7S1 berechnet. 

Die Nettofinanzposition wird berechnet, indem die IFRS-Positionen Langfristige Finanz-

verbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und kurzfristige Finanzver-

bindlichkeiten zusammengefasst und von den liquiden Mitteln und kurzfristigen finanzi-

ellen Vermögenswerten abgezogen werden, wobei diese Positionen um Folgendes berei-

nigt werden: i) den beizulegenden Zeitwert von Derivaten zur Absicherung des Wechsel-

kursrisikos, mit Ausnahme des Teils, der die Veränderung der abgesicherten Verbindlich-

keiten in Fremdwährung übersteigt, ii) den beizulegenden Zeitwert von Derivaten zur 

Absicherung von Eigenkapitalinstrumenten; und iii) finanzielle Verbindlichkeiten aus Op-

tionen auf Minderheitsanteile an Tochterunternehmen. 

Die Nettofinanzposition zeigt das Ausmaß, in dem die Finanzschulden die liquiden Mittel 

und Finanzanlagen übersteigen, und ist der zusammenfassende Indikator, den das Ma-

nagement zur Messung der Fähigkeit der Gruppe zur Erfüllung ihrer finanziellen Ver-

pflichtungen verwendet. 

Das investierte Nettokapital wird berechnet, indem die IFRS-Position Eigenkapital und 

die Nettofinanzposition addiert werden. Das investierte Nettokapital ist eine zusammen-

fassende Messgröße für das investierte Nettovermögen und bietet einen unmittelbaren 

Überblick über die Einsätze der Gruppe und zeigt die Aktivitäten, bei denen die Gruppe 

Finanzmittel zur Investition in Kapitalressourcen verwendet hat, wie z.B. Fernseh- und 

Filmübertragungsrechte. Zu bestimmten Komponenten des investierten Nettokapitals ist 

anzumerken, dass die Posten Eigenkapitalbeteiligungen und sonstige finanzielle Vermö-

genswerte umfassen, die in der Konzernbilanz als Anteile an assoziierten Unternehmen 

und Gemeinschaftsunternehmen sowie sonstige finanzielle Vermögenswerte ausgewiesen 

sind (letztere beschränken sich auf Eigenkapitalbeteiligungen und langfristige finanzielle 

Forderungen, also ohne absichernde (hedging) Derivate, die als Nettoumlaufvermögen 

und sonstige Aktiva/Passiva ausgewiesen werden). Andererseits umfassen das Nettoum-

laufvermögen und die sonstigen Aktiva/Passiva die kurzfristigen Vermögenswerte (ab-

gesehen von den liquiden Mitteln und den kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten, 

die in der Nettofinanzposition enthalten sind), die latenten Steueransprüche und Steuer-

schulden, die zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerte, Rückstellun-

gen für Risiken und Belastungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und 

steuerliche Verbindlichkeiten. 

Der freie Cashflow wird berechnet anhand der IAS/IFRS-Kennzahl Zahlungsströme aus 

betrieblicher Tätigkeit (ohne den Posten "Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäfts-

bereichen") berechnet zuzüglich des Folgenden: 

− Beim Netto-Cashflow aus/für Investitionstätigkeit die gemäß IFRS 16 erfassten Pos-

ten "Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen", "Gezahlte oder erhaltene 

Zinsen", "Zahlungen für Fernseh- und Filmübertragungsrechte", "Zahlungen für 

sonstiges Anlagevermögen", mit Ausnahme von "Zahlungen für Investitionen in 

strategisches Vermögen" und "Erhöhungen von materiellen Vermögenswerten 

(Nutzungsrechte)"; 



  

F-39 

− "Erhaltene oder gezahlte Zinsen", wie in der Position "Netto-Zahlungsströme aus/für 

Finanzierungstätigkeit" enthalten. 

Der freie Cashflow ist eine zusammenfassende Kennzahl, die das Management zur Mes-

sung der Netto-Zahlungsströme aus betrieblicher Tätigkeit aus betrieblicher Tätigkeit 

verwendet. Dies ist ein Indikator für die organische Finanzleistung der Gruppe und ihre 

Fähigkeit, Dividenden an die Aktionäre zu zahlen und externes Wachstum und Entwick-

lung zu unterstützen. Die folgenden Aufstellungen zeigen die Überleitungen der alter-

nativen Performancemaße zum 31. Dezember 2024 und 2023 im Vergleich zu den wich-

tigsten IFRS-Positionen. 

 

 
  

                                                                     2024 2023 

Periodenergebnis des Jahres 140,4 216,8 

+ Ertragsteuern 93,1 62,9 

+/- Finanzerträge/(-verluste) 23,8 26,5 

+/- Ergebnis aus Unternehmen, die nach der Equity Me-

thode bilanziert werden 98,5 (3,9) 

+ Abschreibungen und Wertminderungen 436,3 480,1 

EBITDA 792,1 782,3 
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                                                                    2024 2023 

Periodenergebnis des Jahres 140,4 216,8 

+ Ertragsteuern 93,1 62,9 

+/- Finanzerträge/(-verluste) 23,8 26,5 

+/- Ergebnis von Unternehmen, bilanziert nach der 

Equity-Methode werden 98,5 (3,9) 

Betriebsergebnis (EBIT) 355,8 302,3 

   
 
 

                                                                           2024 2023 

Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 21,4 38,8 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 132,5 175,3 

Finanzielle Verbindlichkeiten (372,6) (801,1) 

Verbindlichkeiten gegenüber Banken (409,5) (231,5) 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (64,4) (63,9) 

Differenz bei Derivaten ¹ (13,3) (26,9) 

Unterschiedsbetrag bei Forderungen und Darlehen ² 14,4 6,5 

Nettofinanzposition (691,5) (902,8) 
 

¹ Die Differenzen aus Derivaten bestehen aus: (i) dem beizulegenden Zeitwert von Wechselkursderivaten, mit Ausnahme des ineffektiven 
Teils der Absicherung von Zahlungsströmen und (ii) dem beizulegenden Zeitwert von Derivaten zur Absicherung von Eigenkapitalbeteili-
gungen.  

² Die Differenzen bei Forderungen und Darlehen bestehen aus Darlehen an assoziierte Unternehmen und finanziellen Verbindlichkeiten für 
Optionen auf nicht beherrschende Anteile an Tochterunternehmen. 

 
 

                                                                          in Mio. EUR 2024 2023 

Den Gesellschaftern des Mutterunter-nehmens zure-

chenbarer Anteil am Eigenkapital und Anteil der nicht 

beherrschenden Gesellschafter 2.872,7 2.874,0 

+/- Nettofinanzposition ((Verschuldung)/Liquidität) (691,5) (902,8) 

Investiertes Nettokapital 3.564,2 3.776,8 

   
 

 
 

                                                                           2024 2023 

Netto-Zahlungsströme aus betrieblicher Tätigkeit 815,0 769,0 

+/- Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen 3,0 0,4 

+/- Investitionen in Fernseh- und Filmübertragungs-

rechte (410,3) (421,0) 

+/- Erwerb von sonstigem Anlagevermögen (45,0) (47,1) 

+/- (gezahlte)/erhaltene Zinsen (20,1) (27,5) 

+ Zuwendungen der öffentlichen Hand 5,4 6,6 
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+/- Sonstige Anpassungen  (4,7) (0,5) 

Freier Cashflow 343,3 279,6 

 

GESCHÄFTSAUSSICHTEN 

Die Sichtbarkeit des Werbemarktes für die kommenden Monate bleibt derzeit eher ge-

ring, was vor allem auf die hohe Unsicherheit und Volatilität des internationalen makro-

ökonomischen Umfelds zurückzuführen ist. 

In diesem neuen Kontext der Unsicherheit sehen wir kurzfristig keine negativen Auswir-

kungen auf die Werbevermarktung der Gruppe.  

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres wuchs die Werbung der Gruppe in Italien um etwa 

1 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (der wiederum um +5,7 % im Vergleich zu 2023 

wuchs). In Spanien ist der Werbemarkt im ersten Quartal langsamer angelaufen, was auch 

auf den schwierigen Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum zurückzuführen ist, in dem er 

um 8 % gewachsen war. Die Umsätze der Gruppe in Spanien erholten sich jedoch im 

Laufe des Quartals allmählich, auch wenn sie insgesamt leicht negativ blieben. 

Insgesamt sind die Werbeeinnahmen der MFE-Gruppe im ersten Quartal 2025 ähnlich 

hoch wie im ersten Quartal 2024. Diese Entwicklung entspricht den Erwartungen der 

Gruppe, da in den ersten drei Monaten des vergangenen Jahres ein deutliches Wachstum 

im Vergleich zu 2023 verzeichnet wurde.  

Trotz der Unvorhersehbarkeit des globalen Wirtschaftsszenarios wird erwartet, dass die 

Cashflows der Gruppe in den kommenden Quartalen günstiger ausfallen werden, da ein 

Vergleich mit dem ersten Quartal des Jahres einfacher ist. Darüber hinaus ist zu erwäh-

nen, dass sich die Gruppe sowohl in Italien als auch in Spanien die Übertragungsrechte 

für die frei empfangbaren zur Prime Time stattfindenden Spiele der ersten Runde der 

Klubfußball-Weltmeisterschaft gesichert hat, die im Juni und Juli in Nordamerika statt-

findet. Im vergangenen Jahr haben die Wettbewerber während des Sommers große in-

ternationale Sportereignisse (Fußball-Europameisterschaften und Olympische Spiele) 

übertragen. 

Generell haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass das Fernsehen angesichts von 

Ereignissen mit außergewöhnlicher Marktunsicherheit (z. B. Covid, internationale Kon-

flikte) seine zentrale Rolle in den Kommunikationsstrategien der Unternehmen festigt, 

und unsere Gruppe hat in der Vergangenheit dank der Wirksamkeit ihres einzigartigen 

crossmedialen Modells, das die Reichweite des Werbeinvestors maximiert, in Bezug auf 

den Marktanteil profitiert. 

Im laufenden Geschäftsjahr wird sich die Gruppe weiterhin auf die Effektivität ihres loka-

len redaktionellen Angebots, auf Investitionen in Innovation und Digitalisierung von 

Schlüsselprozessen sowie auf die sorgfältige Beibehaltung einer Ausgewogenheit bei der 

Kontrolle der Betriebskosten konzentrieren. 

Ziel ist es, auf Jahresbasis ein deutlich positives konsolidiertes EBIT, Nettoergebnis und 

einen freien Cashflow zu erreichen, wobei das Ausmaß vor allem von der allgemeinen 

wirtschaftlichen Entwicklung in den kommenden Monaten des Jahres abhängen wird. 
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OFFENLEGUNG DER WICHTIGSTEN RISIKEN UND 

UNSICHERHEITEN, DENEN DIE GRUPPE AUSGE-

SETZT IST 

 

DAS ENTERPRISE RISK MANAGEMENT-SYSTEM IN DER 

MFE-GRUPPE 

Als integraler Bestandteil ihres internen Kontroll- und Risikomanagementsystems hat die 

MFE-Gruppe ein Risikomanagementmodell für die Gruppe eingeführt, um die Risiken, 

denen sie strukturell ausgesetzt ist, besser überwachen und darauf reagieren zu können. 

Das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem ist "die Gesamtheit der Regeln, Ver-

fahren und organisatorischen Strukturen, die es ermöglichen sollen, dass ein Unterneh-

men durch einen angemessenen Prozess der Identifizierung, Messung, Steuerung und 

Überwachung der Hauptrisiken auf gesunde und ordnungsgemäße Weise im Einklang 

mit den vorgegebenen Zielen geführt werden kann. Ein wirksames internes Kontrollsys-

tem trägt dazu bei, den Schutz des Gesellschaftsvermögens, die Effizienz und Effektivität 

der Geschäftstätigkeit, die Zuverlässigkeit der Finanzinformationen und die Einhaltung 

der geltenden Gesetze und Vorschriften zu gewährleisten". 

Die Gruppe hat die ERM-Methode (Enterprise Risk Management), die sich auf COSO ERM 

2017 stützt, in die vom Vorstand herausgegebenen und von der MFE regelmäßig aktua-

lisierten Leitlinien für das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem aufgenom-

men.  

Der regelmäßige Prozess der Risikoidentifizierung und -bewertung, der von der Abtei-

lung Risk & Financial Compliance der Gruppe mit Unterstützung eines unabhängigen 

Beraters durchgeführt wurde, ergab, dass die Kontrolle der Unternehmensrisiken insge-

samt angemessen und im Einklang mit der zuvor vom Vorstand festgelegten Risikobe-

reitschaft gehandhabt wird. In den letzten Jahren hat die Gruppe ihre Bereitschaft und 

Fähigkeit unter Beweis gestellt, die Methoden zur Steuerung strategischer und prozess-

bezogener Risiken schrittweise anzupassen, und zwar sowohl in Bezug auf die Entwick-

lung des Wettbewerbsumfelds als auch auf die Wachstumschancen, die der Markt bietet, 

in dem Bewusstsein, dass die derzeitige Wirtschaftslage und die großen Veränderungen 

der Markt- und Branchentrends ein hohes Maß an Unsicherheit mit sich bringen und 

daher eine kontinuierliche Überwachung und ein hohes Maß an Aufmerksamkeit erfor-

dern. 

 

Die wichtigsten Risiken und Unsicherheiten und die Fest-

legung der Risikobereitschaft  

Bei der Ausübung ihrer Tätigkeit ermittelt die Gruppe die wichtigsten Kategorien von 

Risiken und Unsicherheiten, die die Verfolgung ihrer Ziele beeinträchtigen und sich auf 

die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gruppe und ihre Vermögenswerte auswirken 
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könnten. Für jeden der ermittelten Risikofaktoren legt die Gruppe ihre eigene Risikobe-

reitschaft fest (d.h. das – sowohl interne als auch externe – Maß an Unsicherheit und 

Variabilität, das die Geschäftsleitung bereit ist, in ihrem Entscheidungs- und Manage-

mentprozess zu übernehmen und zu akzeptieren), um die Verfolgung der strategischen 

Ziele und des Auftrags im Einklang mit dem System der Unternehmenswerte zu unter-

stützen.  

In Anbetracht der Art ihres Kerngeschäfts und des stark regulierten Sektors, in dem sie 

tätig ist, kann die Gruppe bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten und der Verfolgung ihrer 

in den strategischen Leitlinien definierten Ziele jedoch Diskontinuitäts- und Unsicher-

heitsfaktoren ausgesetzt sein, die mit plötzlichen und unerwarteten Veränderungen au-

ßerhalb der Organisation zusammenhängen, auf die das Management keinen wesentli-

chen Einfluss nehmen kann, um ihre Entwicklung zu steuern und wesentliche Abhilfe-

maßnahmen zu ergreifen. Zu diesen Faktoren können nationale und internationale geo-

politische Entwicklungen, Naturkatastrophen, Pandemien, Veränderungen der soziode-

mografischen Trends, makroökonomische Einbrüche und sich unterdurchschnittlich ent-

wickelnde Finanz- und Kapitalmärkte, neue Gesetze und Vorschriften sowie neue Ent-

wicklungen in der Technologie und der Übertragungsinfrastruktur gehören. Die Intensi-

tät und Dauer dieser Faktoren können direkt oder indirekt die operative und finanzielle 

Kontinuität der Gruppe – mit unvorhersehbarem Schweregrad – sowie ihre strukturelle 

Balance und die Wettbewerbsbedingungen auf ihren Referenzmärkten beeinträchtigen.  

Zusätzlich zu diesen Faktoren sind die wichtigsten identifizierten Risikofaktoren der 

Gruppe, die die Verfolgung ihrer Geschäftspolitik und ihrer Ziele beeinträchtigen könn-

ten und für die das Management im Voraus seine eigene Risikobereitschaft festlegt, von 

der unten beschriebenen Art. 

Strategische Risiken im Zusammenhang mit externen und internen Faktoren, die das 

Geschäftsmodell und die Nachhaltigkeit der erworbenen Wettbewerbsvorteile strukturell 

bedrohen können, indem sie die Erreichung der mittelfristigen Ziele, die finanzielle Soli-

dität und die Schaffung von wirtschaftlichem Wert für die Aktionäre erheblich beein-

trächtigen: 

externe und sektorale Risiken, die hauptsächlich der Entwicklung des Wirtschaftszyklus, 

der Entwicklung der Zwischen- und Endreferenzmärkte (bestehend aus der Nachfrage 

nach dem Konsum von audiovisuellen und Unterhaltungsinhalten und der Nachfrage 

nach Werbeflächen), der Entwicklung des Wettbewerbsumfelds und der damit verbun-

denen Dynamik der Verfügbarkeit und Anfechtbarkeit der wichtigsten Produktionsfakto-

ren, bestehend aus strategischen Inhalten und künstlerischen Ressourcen, sowie der Ent-

wicklung des regulatorischen Umfelds auf internationaler und nationaler Ebene zuzu-

rechnen sind; 

interne Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung von Strategielinien und Leitlinien, 

die darauf abzielen, die strukturelle Reife herkömmlicher Referenzmärkte zu überwinden, 

indem die Fähigkeit genutzt wird, durch ein redaktionelles Angebotsmodell, das auf ori-

ginären, selbst produzierten Inhalten mit starkem lokalem Bezug beruht, eine stabile und 

hohe Reichweite für kommerziell relevante Ziele zu erzielen, auf der Grundlage ständiger 

Bemühungen um Effizienz und Optimierung der damit verbundenen Prozesse im Hin-

blick auf betriebliche Flexibilität und Kostenkontrolle sowie durch Erlöse - auch durch 

Partnerschaften und Allianzen - zur Entwicklung neuer redaktioneller und kommerzieller 
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Modelle und zur Schaffung angemessener Management-, Fach- und Technologiekom-

petenzen, auch im Interesse der Gestaltung eines Unternehmens- und Organisationsmo-

dells, das die Verfolgung supranationaler Wachstumsstrategien nach außen ermöglicht. 

Operative Risiken und Prozessrisiken, die hauptsächlich den folgenden Risiken zuge-

ordnet werden können: 

Risiken in Bezug auf Betriebsunterbrechungen, IT-Sicherheit und Krisenmanagement 

finanzielle Risiken im Zusammenhang mit der Verwaltung des Finanzierungsbedarfs und 

Schwankungen der Preise, Zinssätze und Wechselkurse 

Risiken in Bezug auf nicht geschützte Rechte des geistigen Eigentums 

Risiken im Zusammenhang mit dem Umgang mit von Rechtsstreitigkeiten 

Governance- und Compliance-Risiken, vor allem in Bezug auf die Einhaltung der Ge-

setze und Vorschriften im Tätigkeitsbereich, die Einhaltung der finanziellen und nichtfi-

nanziellen Berichterstattungspflichten, das Management der umweltbezogenen ESG-

Faktoren (Steuerung und Kontrolle des Energieverbrauchs, der Abfälle und Ausleitungen 

sowie der Emissionen; und die Einhaltung der Vorschriften für die Installation von Rund-

funk- und Fernsehsignalsendeeinrichtungen im Hinblick auf die Einhaltung der Grenz-

werte für elektromagnetische Emissionen) und die wichtigsten Verpflichtungen der sozi-

alen Verantwortung der Unternehmen im Zusammenhang mit der Personalpolitik (Ge-

sundheit und Sicherheit, Nichtdiskriminierung und Schutz der Menschenrechte, Vielfalt 

und Chancengleichheit, Aus- und Weiterbildung sowie Gewerkschafts- und Arbeitsbe-

ziehungen) und den Kernaktivitäten des Rundfunkbereichs. 

Unter Bezugnahme auf die so ermittelten Risikofaktoren legt die Gruppe ihre Risikobe-

reitschaft im Voraus fest. Diese basiert auf den Grundsätzen und Werten, die in den Ver-

haltenskodizes der Gesellschaft, den wichtigsten Organisationsrichtlinien und den Be-

triebsverfahren festgelegt sind. Sie wird für jede Risikokategorie unterschiedlich festge-

legt, und zwar im umgekehrten Verhältnis zur Kontrollkapazität des Managements, zu 

dem Einfluss, den es auf diese Faktoren ausüben kann, und zur Bedeutung der mittelfris-

tigen Sicherung von Parametern, die die Marktposition der Gesellschaft (Werbemarktan-

teile und Zuschauerreichweite) sowie ihre finanzielle Nachhaltigkeit und Autarkie (Einhal-

tung der in den Hauptkreditverträgen festgelegten Finanzkennzahlen) strukturell bestim-

men. 

Auf dieser Grundlage ist die Gruppe in allen wichtigen Bereichen der Compliance (Ein-

haltung von Gesetzen und Vorschriften, Berichtspflichten) sehr risikoscheu, indem sie sich 

mit geeigneten organisatorischen Instrumenten und angemessenem internen und exter-

nen Fachwissen ausstattet. Auch bei den wichtigsten Management- und Betriebspro-

zessen ist die Risikobereitschaft sehr gering, um die betriebliche und finanzielle Kontinu-

ität zu gewährleisten und einen maximalen Schutz der materiellen und immateriellen 

Vermögenswerte sowie der Rechte des geistigen Eigentums zu bieten. Um dies zu errei-

chen, verfügt die Gruppe über geeignete Instrumente zur Überwachung und Analyse des 

Bedarfs und zur Planung der erforderlichen Investitionen und Beschaffungsverpflichtun-

gen. Darüber hinaus verfügt sie über einen angemessenen Versicherungsschutz und bie-

tet Schulungen für ihr Personal an, legt spezifische Richtlinien und Verhaltensnormen fest 

und erstellt und implementiert spezifische Protokolle, die für die Bewältigung von Kri-

sensituationen und die Wiederherstellung im Katastrophenfall geeignet sind. 
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Andererseits ist die Risikobereitschaft der Gruppe in ihren strategischen Entscheidungs- 

und Managementprozessen zunehmend offener, z. B. bei der Verhandlung einzigartiger 

wertvoller Inhalte, dem Erwerb strategischer Vermögenswerte und bei ihren Entwick-

lungs- und externen Wachstumsprojekten. Diese werden naturgemäß stärker von exo-

genen und marktbezogenen Faktoren sowie von den Betreibern beeinflusst, wobei der 

Ansatz des Managements darauf abzielt, spezifische Bewertungen im Hinblick auf die 

Investitionsrendite und strategische Kosten-/Chancenaspekte abzuwägen, um insgesamt 

Wettbewerbsvorteile zu erzielen. 

Im Folgenden werden die wichtigsten strategischen und operativen Risikokategorien und 

-faktoren beschrieben, die strukturell für die oben zusammengefassten Tätigkeiten der 

Gruppe bestehen, sowie eine Beschreibung ihrer Art und der wichtigsten operativen und 

Risikominderungs-Maßnahmen, die von der Geschäftsleitung mit Blick auf die wichtigs-

ten zum Datum des vorliegenden Konzernabschlusses verfügbaren Erkenntnisse ergrif-

fen wurden. 

 

Externe und sektorale Risiken  

Risiken im Zusammenhang mit internationalen geopolitischen Entwicklungen und 

der Konjunktur   

Das Kerngeschäft der Gruppe hängt in hohem Maße von der Entwicklung der Werbein-

vestitionen ab, die strukturell zyklisch sind und - wenn auch mit Unterschieden zwischen 

den verschiedenen Produktbereichen - sehr eng mit der allgemeinen Wirtschaftsentwick-

lung und dem Wachstum der Endmärkte zusammenhängen, in denen die Kundenunter-

nehmen tätig sind. Obwohl die Korrelation zwischen den makroökonomischen Trends 

(BIP und privater Verbrauch) und den Werbeinvestitionen von Natur aus langfristig vor-

hersehbar ist, war in den letzten Jahren eine geringere Korrelation zwischen diesen 

Trends festzustellen. 

Die Entwicklung der Werbeinvestitionen wurde in den letzten Jahren dennoch durch wirt-

schaftliche Abwärtstrends oder andere wirtschaftliche Schwächen in den beiden wich-

tigsten geografischen Märkten der Gruppe negativ beeinflusst. Die traditionelle Tendenz, 

in Krisenzeiten die Werbeinvestitionen auf General-Interest-Fernsehangebote zu kon-

zentrieren, um eine größere Sichtbarkeit auf dem Massenmarkt zu gewährleisten, hat es 

der Gruppe jedoch in der Vergangenheit ermöglicht, ihre jeweiligen Marktanteile sowohl 

in Italien als auch in Spanien auch in einem solchen Umfeld zu konsolidieren. 

Angesichts der anhaltenden geopolitischen Instabilität, die durch den anhaltenden Kon-

flikt in der Ukraine und die militärische Eskalation im Nahen Osten ausgelöst wurde, ent-

wickelte sich die Weltwirtschaft 2024 weiterhin schlecht, trotz der deutlichen Kehrtwende 

in der Geldpolitik der FED und der EZB, die auf die Straffung der Geldpolitik in den beiden 

vorangegangenen Jahren folgte, die notwendig war, um dem Inflationsanstieg infolge 

der Destabilisierung der Rohstoffmärkte zu begegnen. Diese Destabilisierung war im 

Energie- und im Lebensmittelbereich besonders ausgeprägt, da die Energiekosten auf-

grund der strengen zu Beginn des Konflikts in der Ukraine gegen Russland verhängten 

Sanktionen stark schwankten.  

Die Gruppe ist hinsichtlich des Standorts ihrer Geschäftstätigkeit, ihrer Finanzanlagen 

und ihres Eigenkapitals sowie ihrer Umsatzerlöse und Kosten mit Vertragspartnern, die 
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in den in den Konflikt verwickelten Ländern ansässig sind, nicht direkt exponiert. In An-

betracht der Art ihrer Geschäftstätigkeit kann sie indirekt exogenen Einflüssen ausgesetzt 

sein, die mit der Entwicklung der Wirtschaft zusammenhängen, insbesondere mit der 

Entwicklung des privaten Verbrauchs. Diese Faktoren beeinflussen wiederum die Trends 

bei den Werbeausgaben der Kunden und in den Rohstoffsektoren, die ihrerseits direkt 

dem globalen Rohstoffmarkt und den im Sinne der internationalen Lieferketten mitei-

nander verbundenen Märkten ausgesetzt sind.  

In diesem schwierigen globalen Umfeld haben sich die Volkswirtschaften Italiens und 

Spaniens im Jahr 2024 weiterhin außerordentlich gut behauptet. Sie verzeichneten ein 

moderates Wachstum im Gegensatz zu den anderen Ländern der Eurozone und konnten 

den Aufwärtstrend bei den Energiepreisen allmählich aufhalten. 

Die von der neuen US-Regierung bei Amtsantritt Anfang 2025 angekündigten protekti-

onistischen Maßnahmen könnten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung einen zusätzlichen 

Faktor für eine allmähliche Destabilisierung darstellen, insbesondere für die Volkswirt-

schaften einiger europäischer Länder und Sektoren, die strukturell vom Export abhängig 

sind.  

Durch eine breite, strukturelle Diversifizierung ihres Kundenportfolios ist die Gruppe je-

doch in der Lage, die Auswirkungen dieses Risikos zu bewältigen und zu begrenzen. Ge-

nerell hat die Gruppe angesichts ihrer nachgewiesenen Marktführerschaft in Bezug auf 

Werbeanteile und redaktionelle Ergebnisse in ihren Referenzmärkten in Verbindung mit 

ihrem starken Fokus (insbesondere in Italien) auf Kosteneffizienz und freien Cashflow ihre 

mittelfristige finanzielle Solidität in den letzten Jahren konsolidiert und damit die Grund-

lage für einen Anstieg der Rentabilität durch größere Effizienz und Dynamik geschaffen, 

wenn sich die Marktbedingungen stabilisieren. 

 

Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung des Medien- und 

Kommunikationsmarktes 

Technologischer Wandel, Fragmentierung des Publikums und Zunahme des Wett-

bewerbs 

Die traditionellen Rundfunkveranstalter-Modelle sind heute einem ständigen Prozess der 

Erweiterung des traditionellen Wettbewerbsszenarios ausgesetzt, der hauptsächlich 

durch den technologischen Fortschritt vorangetrieben wird. Das Aufkommen innovativer 

neuer Verbreitungsplattformen verändert allmählich die Art und Weise, wie die Verbrau-

cher an die Medien herangehen, und führt sie zu individuelleren, weniger standardisier-

ten Modellen mit Diensten, Inhalten und Werbung, die den Anforderungen der techno-

logisch interessierten Zuschauer und der immer anspruchsvolleren, sachkundigen Inves-

toren gerecht werden. 

Die wichtigsten Markttrends, die neue Wettbewerbskräfte darstellen, lassen sich wie folgt 

zusammenfassen: 

Der technologische Fortschritt hat die Methoden der Nutzung von Inhalten stetig verän-

dert, hin zu interaktiveren/abrufbaren Medien, die insbesondere die Abwanderung jün-

gerer Menschen zu "maßgeschneiderten" Formen begünstigen. Es wird erwartet, dass 

sich dieser Prozess in den kommenden Jahren mit dem in Italien eingeleiteten Prozess 

der Umstellung auf die neue DVB-T2-Übertragungstechnologie, welche den 
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schrittweisen Ersatz der derzeit verbreiteten Produktreihen von TV-Geräten durch inter-

netfähige Smart-TVs mit sich bringen wird, verfestigen wird. 

Die Nachfrage nach Unterhaltungsinhalten verzeichnet weiterhin Wachstumsraten in nie 

dagewesener Höhe, sowohl in den traditionellen Medien als auch auf neuen Plattformen. 

Für den allgemeinen kommerziellen Fernsehsektor schafft die Konvergenz der Rundfunk-

plattformen einerseits Wachstumschancen (Mehrkanalangebote und Pay-TV), birgt an-

dererseits aber auch potenzielle Gefahren wie die Fragmentierung des Publikums und 

die Zunahme der Gesamtzahl der verfügbaren Plattformen für den Zugang zu Fernsehin-

halten (Satellit, Internet, Mobilfunk usw.), was zu einer größeren Komplexität des Wett-

bewerbsumfelds führt. 

Die Vervielfachung der Sendeplattformen erhöht den Wert der Sendeinhalte und stärkt 

den Wettbewerbsvorteil der "traditionellen" Rundfunkveranstalter, die über das Know-

how für die Konzeption, Entwicklung und Verpackung von Inhalten und die Erstellung 

von Programmplänen verfügen. 

Das Fehlen technologischer Hindernisse und die zunehmende Verbreitung intelligenter 

Fernsehgeräte erhöhen das Risiko, dass traditionelle Rundfunkveranstalter von Gruppen 

umgangen werden, die originäre Inhalte und Formate besitzen, oder von Internetbetrei-

bern, von denen einige beginnen, Inhalte auf dem Markt zu kaufen, um zu versuchen, die 

wettbewerbsfähigen Angebotsmodelle konkurrierender Rundfunkveranstalter zu kopie-

ren, in einigen Fällen durch die Einführung hybrider Angebote, die sowohl eine kosten-

pflichtige Abonnement- oder Pay-per-View-Komponente als auch eine werbefinanzierte 

Freeview-Komponente enthalten. 

In Spanien ist der Wettbewerb zunehmend fragmentiert, auch wenn der Fernsehmarkt 

weiterhin um die beiden wichtigsten privaten Zentren, die Grupo Audiovisual Mediaset 

España und Atresmedia, konsolidiert ist. 

Die oben beschriebene Situation könnte das Risiko mit sich bringen, dass das Interesse 

des Fernsehpublikums am frei empfangbaren General-Interest-Angebot im Fernsehen, 

das durch die neuen Kommunikationsmedien teilweise sehr viel anspruchsvoller gewor-

den ist, nachlässt, und dass sich für die Gruppe infolgedessen das Risiko ergibt, dass sie 

die Chancen, die sich aus neu entstehenden Geschäftsfeldern ergeben, nicht angemessen 

nutzen könnte. Der strategische Ansatz von Mediaset zur Bewältigung des Hauptrisikos 

dieser Wettbewerbsdynamik besteht in der Konsolidierung des derzeitigen Modells des 

Aggregators und Multiplattform-Vertreibers, das für die Gruppe der beste Weg ist, den 

Herausforderungen des Marktes und den sich entwickelnden Verbrauchermodellen zu 

begegnen, indem ein integriertes Redaktionssystem definiert wird, in dem die verschie-

denen Komponenten (frei empfangbares General-Interest-Angebot, kostenlose Multika-

nal-Angebote, kostenlose/zahlungspflichtige nicht-lineare und Web-Inhalte, Radio) eine 

mit dem Markt kohärente Position einnehmen, sowie Geschäftsmechanismen strukturiert 

werden, die eine wirksame Koordinierung in operativer Hinsicht, aber auch in Bezug auf 

die Produktions-/Einkaufsstrategien für Inhalte und den Vertrieb sowie ein eigenes re-

daktionelles Modell für OTT-Dienste gewährleisten, das sich stark auf die Verfügbarkeit 

lokaler und loyalitätsfördernder Inhalte (Nachrichten, Unterhaltung und Scripted Con-

tent) stützt. Mit diesem Ansatz wird sowohl für das General-Interest-Angebot als auch 

für die Spartenkanäle, die für die frei empfangbaren Inhalte am wichtigsten sind, die 

Kontrolle über das stärker konzentrierte Publikum und - mit dem hauptsächlich OTT-
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basierten Fernsehmodell - auch die Kontrolle über das stärker diversifizierte Publikum 

aufrechterhalten. Die Gruppe verfügt über hochqualifiziertes Personal mit fundierter Er-

fahrung in verschiedenen Bereichen des Free-TV-Geschäfts. In den letzten Jahren hat sie 

auch Mitarbeiter in neuen Berufsprofilen erworben, um ihr internes Know-how in den 

Bereichen Innovation und Entwicklung zu stärken. 

Bei der Umsetzung dieser Strategie verfügt Mediaset über einen Wettbewerbsvorteil, und 

zwar aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im Bereich der General-Interest-Fernsehan-

gebote und seines einzigartigen Know-hows als allgemeiner Rundfunkveranstalter, der 

als erster innovative Modelle entwickelt hat (Prepaid-Pay-per-View-Modell). Derzeit ver-

fügt die Gruppe über ein innovatives Angebot an On-Demand-Inhalten, die über die Me-

diaset-Plattform Infinity übertragen werden. Im Laufe des Jahres 2025 wird MFE sein ita-

lienisches und spanisches OTT-Produkt im Rahmen eines neuen "Single OTT"-Projekts 

vollständig konvergieren, was 2025 Kostensynergien und ein einzigartiges digitales Nut-

zererlebnis in den verschiedenen Märkten, in denen die Gruppe tätig ist, ermöglichen 

wird.  

Abdeckung des Marktes für Inhalte  

Ein weiteres Element, das die Entwicklung des Medien- und Kommunikationssektors 

kennzeichnet, ist der wachsende Wert der Inhalte. 

In Italien besitzt die Gruppe über ihr Tochterunternehmen RTI SpA eine Bibliothek von 

Fernsehrechten, die die größte in Italien und eine der größten in Europa ist, dank lang-

fristiger Verträge mit den führenden amerikanischen Major-Studios und Verleihern sowie 

unabhängigen amerikanischen und europäischen Produzenten (Fernsehfilme, Seifen-

opern, Miniserien und Fernsehserien), die die Deckung des Bedarfs der Free-TV- und Pay-

TV-Geschäfte der Gruppe gewährleisten. 

In Italien bietet die MFE-Gruppe die besten nationalen Film- und Fernsehproduktionen 

an, und zwar sowohl über ihr Tochterunternehmen Medusa Film (ein Marktführer in der 

Filmproduktion und im Filmvertrieb) als auch über die Bibliothek von Originalfilmen und 

Fernsehserien, die von Taodue produziert werden (eine Gesellschaft, die 2023 auf die RTI 

SpA verschmolzen wurde). In Spanien werden Inhalte (Spielfilme, Kinofilme, Sportereig-

nisse und digitale Formate) von Mediterraneo und seinen Tochterunternehmen sowie 

von Telecinco Cinema produziert und an Dritte vermarktet. Telecinco Cinema ist die Ge-

sellschaft, die für die Verwaltung der Investitionen und den Vertrieb von inländischen 

und europäischen Filmproduktionen im Einklang mit den geltenden Vorschriften zustän-

dig ist und sich in den letzten Jahren durch die Auswahl, die Finanzierung und den Ver-

trieb sehr erfolgreicher Titel eine marktführende Position erarbeitet hat. In Italien besitzt 

die Gruppe außerdem die exklusiven, Senderechte für frei empfangbare Übertragungen 

von Spielen der Coppa Italia und des italienischen Superpokals für diese und die nächs-

ten beiden Spielzeiten auf allgemeinen Sendern. 

Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung des Werbemarktes 

TV-Werbeeinnahmen sind nach wie vor die Hauptquelle der Umsatzerlöse der Gruppe, 

obwohl sie in den letzten Jahren zusätzliche Einnahmequellen erschlossen hat, die aus 

nicht-linearem Pay-Streaming bestehen, und eine Präsenz in ergänzenden Geschäftsbe-

reichen wie dem Verkauf von Multiplattform-Inhalten, Teleshopping und Filmvertrieb 

aufgebaut hat. 
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Die Werbevermarktung unterliegt im derzeitigen allgemeinen und branchenspezifischen 

Umfeld kürzeren Konjunkturzyklen und der Entwicklung der Märkte, auf denen ihre Kun-

den tätig sind, und wird strukturell durch die Ausweitung des Wettbewerbsumfelds auf-

grund des kontinuierlichen technologischen Fortschritts beeinflusst. Dies wiederum führt 

zu strukturellen Prozessen der Fragmentierung und Diversifizierung des Konsums von 

Produkten und audiovisuellen Multiplattform-Medien. 

In diesem Szenario zeigen die Daten zum Gesamtfernsehkonsum in Italien – mit Aus-

nahme der Spitzenwerte während des Lockdowns im Jahr 2020 – eine im Wesentlichen 

stabile Entwicklung des Fernsehkonsums. Dieses Wachstum verteilt sich jedoch auf eine 

größere Vielfalt und Anzahl von Kanälen, was mit der zunehmenden Verbreitung der di-

gitalen terrestrischen Plattform in den letzten Jahren einherging und zu einer stetigen 

und natürlichen Erosion des Anteils der historisch gewachsenen Fernsehsender mit Ge-

neral-Interest-Angebot führte. 

Das Modell des frei empfangbaren Fernsehens mit General-Interest-Angebot wird auch 

in den nächsten Jahren der hauptsächliche Weg sein, über den eine große Anzahl von 

Kontakten hergestellt werden kann, aber es ist klar, dass insbesondere im gegenwärtigen 

Szenario auch die Attraktivität von semi-generalistischen Kanälen mit einer größeren Fä-

higkeit zur Profilierung spezifischer Zielgruppen zugenommen hat und somit auch der 

Wettbewerb zwischen ihnen. 

Aus diesem Grund konzentriert sich die derzeitige kommerzielle Strategie der Gruppe 

auf die Aufrechterhaltung und Konsolidierung der Gesamtzuschaueranteile, die durch 

das redaktionelle Angebot als Ganzes erzielt werden, indem die Stabilität und die breite 

Abdeckung aller kommerziell relevanten Zielgruppen auch im Hinblick auf das frei emp-

fangbare General-Interest-Angebot genutzt wird, sowie auf die Nutzung von Synergien 

aus dem integrierten, plattformübergreifenden Medienangebot, das in Italien einzigartig 

ist. 

Diese Strategie wird sowohl in Italien als auch in Spanien verfolgt, wo die Gruppe mit 

ihren eigenen exklusiven internen Werbevermarktern Publitalia '80 (Werbevermarktung 

im Fernsehen), Digitalia (Werbeeinnahmen der Gruppe und Dritter im Radio sowie Wer-

beeinnahmen von DAZN in der Serie A und der Europa League), Mediamond (Websites 

und DOOH) und Publiespaña tätig ist. Im Laufe der Jahre haben diese Unternehmen ihre 

Marktführerschaft gefestigt, indem sie Betriebs- und Managementmodelle entwickelt ha-

ben, die in der Lage sind, schnell auf die sich ändernden Bedürfnisse der Werbeinvestoren 

und Marktentwicklungen zu reagieren, neue Investoren anzuziehen und eine Geschäfts-

politik zu entwickeln, die darauf abzielt, die Fähigkeit der Rundfunkveranstalter zu maxi-

mieren, die kommerziell attraktivsten Ziele zu segmentieren und die Positionierung der 

Werbeplätze innerhalb der Programmpläne zu optimieren. 

Um dieses Know-how bestmöglich auszunutzen, konzentriert sich die Gruppe - über ihre 

internen Werbevermarkter - auf den medienübergreifenden Vertrieb durch Nutzung von 

Synergien aus der Werbevermarktung im Fernsehen, im Internet und im Radio mit einer 

einzigartigen Reichweite in der nationalen Szene. 

Darüber hinaus sind die Konzessionäre der Gruppe dank der in den letzten Jahren erwor-

benen und gewonnenen Kompetenzen heute Vorreiter bei der Vermarktung neuer und 

innovativer zielgerichteter Werbemethoden (Ad-Tech, Addressable, Programmatic). Es 

wird erwartet, dass dieses Segment in den nächsten Jahren schnell wachsen wird, 
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gekennzeichnet durch die zunehmende Verbreitung von vernetzten Fernsehgeräten und 

die Einführung neuer Metriken zur Messung von Gesamtzuschauerzahlen.  

Die von den Vertretern der Gruppe in ihren jeweiligen Werbemärkten erzielten Marktan-

teile sind in den spezifischen Abschnitten dieses Berichts des Managements aufgeführt, 

in denen die Geschäftsaktivitäten der Gruppe analysiert werden. Die Zahlen zur Kunden-

konzentration sind im Abschnitt über die finanziellen Risiken des Managements im An-

hang zum Konzernabschluss aufgeführt. 

Risiken im Zusammenhang mit Änderungen des regulatorischen Umfelds 

Die Gruppe ist in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig, die durch ein komplexes Sys-

tem von Regeln und Vorschriften gekennzeichnet sind. Jeder Verstoß gegen diese Regeln 

und Vorschriften stellt daher einen Risikofaktor für das Kerngeschäft und eine mögliche 

Quelle für finanzielle (Verhängung behördlicher Sanktionen), Image- und Reputations-

schäden dar. 

Schwerwiegende und wiederholte Verstöße gegen diese Vorschriften können zur Aus-

setzung des Betriebs oder, in schwerwiegenderen Fällen der Nichtbeachtung von Anord-

nungen und Warnungen der zuständigen Behörden, zum Entzug der Lizenz für die Er-

bringung audiovisueller Mediendienste führen. In Italien kann eine Lizenz für den Betrieb 

eines Netzwerkbetreibers auf terrestrischen Frequenzen auch durch das Ministerium 

oder die Behörde eingeschränkt oder widerrufen werden. 

In einem Wettbewerbsumfeld, das sich immer mehr auf globale Internet-basierte Betrei-

ber (insbesondere Video-Sharing-Plattformen) ausgedehnt hat, ist ein zentrales Regulie-

rungsthema für Rundfunkveranstalter die Notwendigkeit, die derzeitige regulatorische 

Asymmetrie zwischen dem Fernsehsektor und neuen Diensten, insbesondere online ver-

fügbaren Diensten, zu begrenzen, um insbesondere die derzeitige marktbeherrschende 

Stellung dieser Betreiber zu begrenzen. 

In diesem veränderten Umfeld wird es für einen nationalen Rundfunkveranstalter mit Ge-

neral-Interest-Angeboten immer schwieriger, eine Hauptrolle bei der Schaffung und Ver-

breitung von Inhalten zu spielen. Aus diesem Grund ist es wichtig, die soziale und kultu-

relle Rolle der audiovisuellen Mediendienste beim Schutz des Pluralismus und der Rechte 

der Nutzer, zu denen auch Kinder zählen, zu wahren. 

Das digitale terrestrische Fernsehen und kostenlose lineare Dienste – insbesondere 

Dienste mit General-Interest-Angebot –, die über DVB-T angeboten werden, sind für die 

Mehrheit der Bevölkerung die bevorzugte Quelle für Nachrichten und Unterhaltung. 

Während die Regulierung darauf abzielen muss, die technologische Innovation eher zu 

fördern als sie zu behindern (z. B. im Hinblick auf die bedeutenden medienübergreifen-

den Entwicklungen, die durch die zunehmende technische und redaktionelle Integration 

zwischen Medien ermöglicht werden, die in der Vergangenheit getrennt waren, wie Fern-

sehen und Radio), ist es auch unerlässlich, dass neue Dienste die übergeordneten 

Grundsätze und die Rechte der Nutzer respektieren und die besondere Rolle des DVB-T 

(und die der damit verbundenen linearen Dienste) als frei zugängliche und universelle 

Plattform wahren. Zu diesem Zweck muss sichergestellt werden, dass der Wettbewerb 

fair und unter gleichen Bedingungen für alle abläuft, indem z. B. kein Missbrauch tech-

nologischer Stärken zugelassen wird, der den Zugang zu Diensten des öffentlichen Inte-

resses behindern und sich negativ auf den Pluralismus auswirken könnte. 
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In diesem Zusammenhang werden im Folgenden die wichtigsten regulatorischen Ereig-

nisse des Jahres aufgeführt. 

Änderung des konsolidierten Gesetzes über audiovisuelle Mediendienste 

Das italienische Gesetzesdekret 50/2024 vom 25. März 2024 (veröffentlicht im Amtsblatt 

Nr. 90 vom 17. April 2024) ergänzt und ändert das konsolidierte Gesetz über audiovisu-

elle Mediendienste, insbesondere in Bezug auf die Quoten für die Programmgestaltung 

und Investitionen in europäische Werke. Bei den linearen Diensten wurde die obligatori-

sche Quote für Investitionen in italienische Filmproduktionen von 3,5 % auf 3 % der jähr-

lichen Nettoeinnahmen gesenkt.  

Stellenwert 

Mit Beschluss vom 25. Januar 2023 ordnete die Agcom die Durchführung einer öffentli-

chen Konsultation zu den Regeln und Leitlinien für die Sicherstellung des Stellenwerts 

der audiovisuellen und Rundfunkveranstaltungsdienste des allgemeinen Interesses und 

der Zugänglichkeit des automatischen Nummerierungssystems für digitale terrestrische 

Fernsehprogramme gemäß Artikel 29 Abs. 1, 2 und 7 des konsolidierten Gesetzes über 

audiovisuelle Mediendienste an. 

Das Konzept des Stellenwerts bezieht sich auf die Priorisierung, die Hervorhebung und 

die bessere Zugänglichkeit von Diensten und Inhalten, die von Einrichtungen produziert 

werden, die die Behörde als "Dienste von allgemeinem Interesse" oder General-Interest-

Dienste definiert (d. h. digitale terrestrische audiovisuelle Mediendienste, die verpflich-

tend informativ sein müssen). Dieser Grundsatz muss in allen Bereichen eingehalten wer-

den, die den Genuss, die Programmführer, die Suche, die Empfehlungen und die Anzeige 

betreffen, um den Nutzern die Navigation, die Entdeckung und den Zugang zu Diensten 

von allgemeinem Interesse zu ermöglichen. 

Nach der Einsetzung eines technischen Runden Tischs zur Festlegung des Symbols für 

den Zugang zu DVBT-Kanälen hat die Agcom dieses Symbol am 19. Juli 2024 festgelegt 

(Beschluss 259/24/CONS) und bestimmt, dass es: 

− auf dem Startbildschirm aller Geräte angezeigt werden muss, die über die Plattform 

übertragene Inhalte empfangen können;  

− nicht kleiner sein darf als andere Symbole oder Rahmen, die im selben Teil des Bild-

schirms angezeigt werden;  

− auf allen Geräten und Benutzeroberflächen identisch sein muss, und zwar so, dass 

es deutlich und sofort sichtbar ist.  

Die Verordnungen treten 12 Monate nach Abschluss der Arbeiten des im Rahmen der 

DVB-T-Verordnung eingerichteten Technischen Runden Tisches in Kraft (die Arbeiten 

wurden am 7. Juni 2024 abgeschlossen) und gelten für alle Benutzerschnittstellen und 

Geräte, die DVB-T-Signale empfangen können, einschließlich der bereits auf dem Markt 

befindlichen Geräte, die noch produziert werden.  

Am 15. Oktober 2024 (Beschluss 390/24/CONS) verabschiedete die Agcom die Leitlinien 

für die Förderung audiovisueller und Rundfunk-Mediendienste von allgemeinem Inte-

resse. 

Die Leitlinien legen fest, dass Dienste von allgemeinem Interesse die folgenden sind, auf 

dem Startbildschirm des Geräts angemessen angezeigt werden müssen:  
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- audiovisuelle und Radio-Mediendienste, die vom öffentlich-rechtlichen Konzes-

sionär frei empfangbar über digitales terrestrisches Fernsehen (DVB-T und 

DAB+), über Satellit und online verbreitet werden; 

- landesweite kommerzielle audiovisuelle und Radio-Mediendienste, die frei emp-

fangbar über digitales terrestrisches Fernsehen (DVB-T und DAB+), über Satellit 

und online ausgestrahlt werden und deren Programme allgemeiner oder semi-

generalistischer Art sind oder dem Genre "Nachrichten" (hierzu muss eine einge-

tragene Zeitung gehören), "Kinder" oder "Kultur" angehören;  

- lokale kommerzielle audiovisuelle und Radio-Mediendienste, die frei empfangbar 

über digitales terrestrisches Fernsehen (DVB-T und DAB+) ausgestrahlt werden 

und zu denen eine eingetragene Zeitung gehören muss. 

Die Maßnahmen werden für die folgenden Personen und Stellen gelten: 

− Hersteller von Geräten, die in der Lage sind, audiovisuelle und Radiosignale zu emp-

fangen, wie z. B. intelligente Fernsehgeräte, TV-Decoder für terrestrischen und Sa-

tellitenempfang, Smartphones, Tablets, PCs, Dongles, Konsolen und ähnliche Ge-

räte, auf denen Schnittstellen installiert sind, die es dem Nutzer ermöglichen, 

Dienste von allgemeinem Interesse zu nutzen, einschließlich Geräte in Fahrzeugen 

wie Autoradios und Infotainmentsysteme;  

− Stellen, die entscheiden, wie Dienste auf Benutzeroberflächen dargestellt werden;  

− Anbieter von audiovisuellen und Radio-Mediendiensten. 

Samsung, Google und der Industrieverband Anitec haben die Leitlinien in einem an das 

regionale Verwaltungsgericht der Region Latium gerichteten Antrag angefochten 

(Az. 13729/2024, 13736/2024).  

Da die Gruppe durch die vollständige oder teilweise Aufhebung des Beschlusses ernst-

haft geschädigt werden könnte, ist Mediaset dem Verfahren als Streithelfer beigetreten 

(auch wenn keine einstweilige Verfügung erlassen wurde). Eine Anhörung ist für den 11. 

Juni 2025 anberaumt worden. 

Die Agcom hat am 29. Oktober angekündigt, dass sie einen ständigen technischen Run-

den Tisch mit dem Ziel der Umsetzung ihrer Entschließung einrichtet. Wir beteiligen uns 

an den Arbeiten dieses Runden Tisches sowohl im Hinblick auf das Radio als auch auf die 

Einigung über die Regulierung von DVB-I, einer neuen terrestrischen Technologie, die 

wir im Hinblick auf die Verbreitung unserer Inhalte für wichtig halten. 

Am 13. Dezember 2024 beantragte die Gruppe bei Agcom die Aufnahme bestimmter 

Dienstleistungen aus unserem Angebot in die Liste der Dienstleistungen von allgemei-

nem Interesse. 

 

Frequenzen - DVB-T2-Fahrplan 

Der Fahrplan für den Übergang zu DVB-T2 muss in Italien noch festgelegt werden, da die 

Zahl der betriebenen T2-Fernsehgeräte noch begrenzt ist. Das letzte Dekret zur Festle-

gung des Fahrplans muss noch ergänzt werden. Die Rai-Dienstleistungsvereinbarung 

enthält eine Verpflichtung für Rai, über einen DVB-T2-Mux zu senden. Der Starttermin 

war ursprünglich auf den 10. Januar 2024 festgelegt, wurde aber später auf September 

2024 verschoben. 
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Am 28. August 2024 kam Rai der Verpflichtung nach und schaltete einen T-MUX ab, was 

zu einem deutlichen Rückgang der Zuschauerzahlen bei drei Programmen führte: Rai 

Scuola, Rai Cultura und Rai Radio 2 Visual, die über T2 ausgestrahlt werden.  

Die Umstellung des Mux B von Rai auf T2 führte auch zu niedrigeren Einschaltquoten bei 

anderen Spartenkanälen (hauptsächlich Rai-Kanälen) und zu ernsthaften Problemen mit 

der automatischen Frequenzneueinstellung in verschiedenen Teilen Italiens.  

 

Europäische Werke  

Im Einklang mit ihrer jahrzehntelangen Tradition bietet die MFE-Gruppe den italienischen 

Zuschauern auch weiterhin ein frei empfangbares Programmangebot mit einer breiten 

und umfangreichen Palette an europäischen und italienischen audiovisuellen Produktio-

nen aller Genres. 

Konkret hat die Gruppe ausgehend von den letzten Daten, die der Behörde gemeldet 

wurden, im Rahmen ihrer linearen Dienste rund 91.000 Stunden europäischer Produkti-

onen ausgestrahlt, wovon 54.710 Stunden auf italienische Originalwerke entfielen. Mehr 

als 44.826 Stunden an kindgerechten Inhalten wurden ausgestrahlt, darunter 26.496 

Stunden an speziellen Kinderprogrammen. 

Was die Investitionsquoten betrifft, so hat die MFE-Gruppe mehr als EUR 211 Mio. in 

europäische unabhängige Produktionen investiert, davon EUR 187 Mio. in neuere italie-

nische unabhängige Produktionen.  

Rund EUR 41 Mio. wurden in italienische Originalfilmproduktionen investiert, davon EUR 

38 Mio. in Produktionen der letzten fünf Jahre, zusätzlich zu den EUR 56 Mio., die in 

italienische Dramaserien investiert wurden. 

Die investierten Beträge sind beträchtlich, vor allem wenn man die sich verändernden 

Trends bei den Zuschauern audiovisueller Inhalte und die anhaltende Krise in den Kino-

sälen berücksichtigt. Darüber hinaus verschafft das derzeitige System der nur unabhän-

gigen Produktionsunternehmen gewährten Steuergutschriften diesen einen ungerecht-

fertigten Vorteil gegenüber audiovisuellen Mediendienstleistern und nicht unabhängi-

gen Produktionsunternehmen. 

Auch hier hat die Agcom, die für die Überwachung der Einhaltung der Verpflichtungen 

in Bezug auf die europäischen Produktionswerke zuständig ist, in ihrem jüngsten Bericht 

an die Regierung auf die Komplexität und Schwerfälligkeit des Systems hingewiesen und 

ausführlich dazu aufgerufen, das System der europäischen Quoten und Teilquoten zu 

überdenken, um eine größere Vereinfachung, Flexibilität und Transparenz zu erreichen. 

Am 29. Oktober 2024 (Beschluss 412/24/CONS) leitete die Agcom eine öffentliche Kon-

sultation zu den regulatorischen Änderungen der Vorschriften in Bezug auf die obliga-

torische Programmgestaltung und die Investitionen in europäische Werke und unabhän-

gige Produktionen ein, die im Beschluss 424/22/CONS genannt werden, und zwar im 

Hinblick auf die Änderungen des konsolidierten Gesetzes über audiovisuelle Medien-

dienste (Dekret 50/2024). 

Die öffentliche Konsultation wurde insbesondere im Hinblick auf die Änderungen der 

Artikel 52 bis 58 des konsolidierten Gesetzes angekündigt, die darauf abzielen, das Quo-

ten- und Teilquotensystem für europäische Werke und unabhängige Produktionen zu 
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vereinfachen, sowie im Hinblick darauf, dass die Behörde gemäß Artikel 54 Absatz 1 und 

Artikel 55 Absatz 2 Buchstabe b des konsolidierten Gesetzes verpflichtet ist, (durch ei-

gene Verordnungen) die förderfähigen Kostenbestandteile zur Erfüllung der Investitions-

anforderungen für europäische Werke und unabhängige Produktionen festzulegen. 

Im Rahmen des Beitrags der Gruppe zur öffentlichen Konsultation haben wir die Not-

wendigkeit unterstrichen, dass die Änderungen der Quoten- und Teilquotenregelung für 

europäische Werke und unabhängige Produktionen so weit wie möglich auf eine Verein-

fachung und Flexibilisierung des Systems abzielen sollten. Wir haben auch gefordert, 

dass die Ausgaben für die Förderung und den Vertrieb von Werken wieder in die Liste 

der quotenfähigen Kosten aufgenommen werden, zumindest in den Fällen, in denen die 

Vereinbarungen über diese Ausgaben Mechanismen zur Vergütung der Produktionsge-

sellschaft vorsehen (wie es die frühere Regelung in Anhang B der Verordnung 

24/19/CONS vorsah). 

Es wurde auch konkret beantragt, die italienischen Bearbeitungskosten und die Kosten 

für die Anpassung von Werken, die ursprünglich nicht in italienischer Sprache waren – 

d. h. Übersetzungs-, Lokalisierungs- und Synchronisierungskosten – wieder in die Liste 

der förderfähigen Kosten für Investitionszwecke aufzunehmen. 

 

Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung von Strategien 

und den wichtigsten Betriebsabläufen 

Risiken im Zusammenhang mit Betriebsunterbrechungen 

Für eine integrierte Fernsehgruppe bezieht sich das Risiko einer Betriebsunterbrechung 

hauptsächlich auf Folgendes: 

Risiko, dass die Netzinfrastruktur nicht ausreicht, um die Verfügbarkeit der Dienste zu 

gewährleisten; 

Risiko eines teilweisen Ausfalls der lokalen Versorgung aufgrund der internationalen Ko-

ordinierung beim Übergang zur Digitaltechnik; 

Risiko eines teilweisen Ausfalls der lokalen Versorgung aufgrund der Zuweisung eines 

Teils der derzeit für den Rundfunk genutzten Frequenzen an andere Dienste. 

Die beiden letztgenannten Risiken wurden durch die auf der jüngsten WRC-23 (World 

Radio Communications Conferences) verabschiedeten Entschließungen erheblich verrin-

gert. 

Elettronica Industriale SpA, ein Unternehmen der MFE-Gruppe, ist Eigentümer der Sen-

deanlagen für die Übertragung und den Rundfunk sowie der Rechte zur Nutzung der 

Frequenzen. Die Sender sind an ca. 1.350 technischen Türmen befestigt, die der El Towers 

SpA, an der MFE zu 40 % beteiligt ist, aufgrund eines Rahmenvertrags zwischen den bei-

den Unternehmen zur Verfügung stehen, der ab dem 1. Juli 2018 für sieben Jahre ver-

längert wurde. Alle Sender sind für DVB-T2-Ausstrahlungen geeignet, auch wenn sie 

noch auf DVB-T senden. Die Türme von EI Towers SpA decken 96 % der italienischen 

Bevölkerung ab. 

Die Gesellschaft hat über ihr Tochterunternehmen Elettronica Industriale eine Netzbe-

triebslizenz für 3 digitale Multiplexe auf terrestrischen Frequenzen erhalten. 



  

F-55 

Zur Verringerung des erstgenannten Risikos wurden Signalübertragungs- und Rundfunk-

systeme eingerichtet, die den Kriterien für eine hohe Verfügbarkeit entsprechen, indem 

die Anlagen einsetzen, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit gewährleisten (Hochverfüg-

barkeits- oder Fehlertoleranzsysteme). Darüber hinaus sind die wichtigsten Signalvertei-

lungssysteme mit Backup-Systemen ausgestattet. Zur Verringerung des erstgenannten 

Risikos wurden Signalübertragungs- und Rundfunksysteme eingerichtet, die den Krite-

rien für eine hohe Verfügbarkeit entsprechen, indem sie Anlagen einsetzen, die ein hohes 

Maß an Zuverlässigkeit gewährleisten (Hochverfügbarkeits- oder Fehlertoleranzsysteme).  

Die Ergebnisse in Bezug auf Qualität und Verfügbarkeit werden laufend von speziellen 

Überwachungszentren kontrolliert. 

Die zweite der oben genannten Risikoarten betrifft die Notwendigkeit, die in Italien be-

triebenen Übertragungseinrichtungen mit denen in den Nachbarländern zu koordinieren. 

Diese Koordinierung könnte zu einer Einschränkung des Versorgungsbereichs führen, 

insbesondere bei Anlagen in Grenzgebieten. Um dieses Risiko zu verringern, müssen die 

Antennen in der Lage sein, das Signal so weit wie möglich in den zu versorgenden Ge-

bieten zu bündeln und so die Ausbreitung in geschützten Gebieten zu begrenzen. EI To-

wers verfügt über eine mehr als 30-jährige Erfahrung in der Forschung zu Antennen, die 

das Risiko eines Sendeausfalls verringern können. MFE hat über sein Tochterunterneh-

men Elettronica Industriale auch eine Schlüsselrolle bei der 2012 abgeschlossenen digi-

talen Umstellung gespielt, nachdem das Unternehmen bereits seit 2003 in digitale Rund-

funkinfrastruktur (Multiplexe) investiert hatte. Diese langjährige Erfahrung in der Verwal-

tung digitaler Netze hat es Elettronica Industriale ermöglicht, die Vorteile der SFN-Tech-

nologie voll auszuschöpfen und gleichzeitig die Probleme zu entschärfen. 

Die Abschaltung des analogen Fernsehens wurde in Italien schrittweise zwischen 2008 

und 2012 geplant und durchgeführt, wobei die Umstellung auf das digitale Fernsehen 

regionsweise erfolgte. 

Finanzielle Risiken 

Während des gesamten Jahres 2024 wurden die Arbeiten zur Optimierung der bestehen-

den Kreditlinien der Gruppe fortgesetzt, um eine Fremdkapitalstruktur zu schaffen, die 

dem Cashflow der Gruppe förderlich ist. Zu den Maßnahmen gehörten die vorzeitige 

Rückzahlung von Laufzeitkrediten in Höhe von EUR 140 Mio. und die Verlängerung von 

revolvierenden Kreditfazilitäten in Höhe von EUR 50 Mio., um einen ausreichenden Zu-

gang zu zugesagten Kreditlinien zu erhalten. 

Zum 31. Dezember 2024 belief sich das Volumen der zugesagten Kreditlinien auf Kon-

zernebene auf EUR 993 Mio., von denen EUR 300 Mio. verfügbar waren. 

Im Einklang mit den Liquiditätsgrundsätzen der Gruppe überstieg das durchschnittliche 

finanzielle Engagement im Jahr 2024 nicht 80 % des von den Kreditgebern bereitgestell-

ten durchschnittlichen Gesamtbetrags. 

Das Vorhandensein von variabel verzinslichen Schuldtiteln und der Erwerb von Fernseh- 

und Filmrechten in anderen Währungen als dem Euro (hauptsächlich dem US-Dollar) 

setzt die Gruppe eindeutig Risiken im Zusammenhang mit Zins- und Wechselkurs-

schwankungen aus. In Übereinstimmung mit ihrer Finanzrisikomanagementpolitik hat die 

Gruppe mit Hilfe von mit Dritten abgeschlossenen Derivatverträgen einen Managemen-

tansatz für solche Risiken gewählt, der darauf abzielt, die Auswirkungen von 



  

F-56 

Wechselkursschwankungen zu eliminieren, indem der Wert, zu dem diese Rechte nach 

dem Erwerb angesetzt werden, im Voraus festgelegt wird und die Differenzen im freien 

Cashflow aufgrund von Marktveränderungen der Zinssätze für mittel- und langfristige 

Verbindlichkeiten vorab festgelegt oder begrenzt werden. 

Die Gruppe war auch weiterhin bestrebt, ihre finanzielle Stabilität im Hinblick auf die 

Struktur, Zusammensetzung und Gegenparteien-Diversifizierung ihrer Finanzverbind-

lichkeiten, die angestrebte Beleihungsquote, die Verlängerung der durchschnittlichen 

Laufzeiten und die Optimierung kostengünstiger Konditionen sowie die Verfügbarkeit 

von Kreditfazilitäten im Hinblick auf die durchschnittliche Inanspruchnahme zu verbes-

sern. Gemäß der Liquiditätsrisikogrundsätze der MFE darf das durchschnittliche konsoli-

dierte finanzielle Engagement 80 % aller vereinbarten Kreditfazilitäten nicht überschrei-

ten, wobei mindestens 20 % der Kreditfazilitäten jederzeit verfügbar sein müssen. Im Jahr 

2024 waren im Durchschnitt 53,8 % der gesamten Kreditfazilitäten der MFE verfügbar 

und wurden nicht in Anspruch genommen. 

Zum Abschlussdatum lagen die wirtschaftlichen und finanziellen Kennziffern, die den be-

stehenden Finanzkennzahlen für die wichtigsten Kreditfazilitäten der Gruppe zugrunde 

liegen und halbjährlich überwacht werden, deutlich unter den zulässigen Höchstgrenzen. 

Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Nachweise und Bestandteile ist davon auszu-

gehen, dass diese Parameter auch in den nächsten 12 Monaten eingehalten werden.  

Ausführlichere Informationen zu den Grundsätzen des Finanzrisikomanagements, ein-

schließlich der Sensitivitätsanalysen in Bezug auf Wechselkurse, finden sich im entspre-

chenden Abschnitt des Anhangs zum Konzernabschluss unter "Angaben zu Finanzinstru-

menten und Grundsätzen des Risikomanagements". 

Risiken in Bezug auf ungeschützte Rechte des geistigen Eigentums an Inhalten  

Die Überwachung der Risiken im Zusammenhang mit der Kontrolle des Inhaltsmarktes 

bedeutet auch eine stärkere Konzentration auf Inhalte, die auf Märkten produziert wer-

den, die kontinuierlich im Hinblick auf innovative Inhalte überwacht werden, und durch 

die kontinuierlichen Bemühungen der Gruppe in Zusammenarbeit mit anderen interna-

tionalen Akteuren und den zuständigen Einrichtungen, das Industriemodell der Rund-

funkveranstalter zu schützen und den Schutz der Urheberrechte im Internet zu gewähr-

leisten. In den letzten Jahren hat die MFE eine Reihe von rechtlichen Schritten eingeleitet, 

insbesondere gegen OTT-Betreiber, nachdem wiederholt Tausende von urheberrechtlich 

geschützten Videos ohne Genehmigung auf die Websites dieser Betreiber hochgeladen 

worden waren, und hat wichtige Gerichtsurteile erwirkt, in denen einige Portale dazu ver-

urteilt wurden, die MFE für diese Verstöße zu entschädigen; gleichzeitig sind nun erheb-

liche Strafen für künftige Uploads von MFE-Material ohne Genehmigung vorgesehen.  

Risiken im Zusammenhang mit der Verwaltung von Rechtsstreitigkeiten 

Aufgrund der Art ihrer Geschäftstätigkeit ist die Gruppe bei der Ausübung ihrer Aktivitä-

ten dem Risiko von Rechtsstreitigkeiten ausgesetzt. In Anbetracht der laufenden Ver-

pflichtungen, die sich auf vergangene Ereignisse rechtlicher oder vertraglicher Art bezie-

hen oder auf Äußerungen oder Handlungen der Gesellschaft zurückgehen, die begrün-

dete Erwartungen Dritter hervorrufen könnten, dass die Gesellschaft für die Erfüllung ei-

ner Verpflichtung verantwortlich ist oder die Verantwortung dafür übernehmen muss, 

hat die Gruppe angemessene Rückstellungen gebildet, die in den Abschlüssen der 

Gruppe unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen sind. 
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Für weitere Informationen zu den wichtigsten Rechtsstreitigkeiten siehe den entspre-

chenden Abschnitt im "Anhang zum Konzernabschluss". 

ESG-Risiken  

ESG-Risiken werden entsprechend ihrer in der Wesentlichkeitsmatrix der Gruppe ange-

gebenen Bedeutung auch in das strategische Risikobewertungsmodell der Gruppe ein-

bezogen, das sich strukturell auf die externen und internen Risikofaktoren konzentriert, 

die in direktem Zusammenhang mit ihrem Geschäftsmodell und den vom Vorstand fest-

gelegten Leitlinien stehen. ESG-Risikobereiche werden ebenfalls entsprechend der ihnen 

in der Doppelten Wesentlichkeitsanalyse der Gruppe zugewiesenen Bedeutung einbezo-

gen. Bei dieser Bewertung werden für jeden der ESG-Bereiche wesentliche Risiko-/Chan-

cenfaktoren ermittelt. 

Bei der Bewertung jedes Risikoprofils werden folgende Aspekte in Betracht gezogen: der 

allgemeine Hintergrund (auch für den Vergleich mit führenden Unternehmen im TMT-

Sektor), die Überwachung der wichtigsten Initiativen und Projekte der Gruppe in diesen 

Bereichen sowie die wichtigsten Rückmeldungen der wichtigsten Interessengruppen. 

Im Rahmen des jährlichen Aktualisierungsprozesses wurde eine Bewertung durchgeführt, 

die ergab, dass die von der Gruppe eingerichteten Kontrollen im Allgemeinen angemes-

sen sind. Diese Schlussfolgerung basierte auf der Prävalenz aktiver und positiver Ansätze 

in Bezug auf ESG-Themen, die im Einklang mit den Grundwerten der Gruppe stehen und 

für die Verfolgung ihrer Geschäftsziele von entscheidender Bedeutung sind. Besonderes 

Augenmerk und Fokus lag auf den Entwicklungsinitiativen im Bereich der Humanressour-

cen (Ausbildung, Chancengleichheit, Soziales, Gesundheit und Sicherheit) und die Über-

wachung des gesamten Rundfunkangebots. Diese Initiativen waren auch eine Reaktion 

auf die gestiegene Sensibilität der Endverbraucher und Werbeinvestoren für ESG-The-

men und beinhalteten die Konsolidierung von Projekten und Initiativen zur Optimierung 

des Verbrauchs und zur Reduzierung der direkten Emissionen. 

Im Rahmen der Risikolandschaft, die von der Geschäftsleitung regelmäßig überwacht 

und bewertet wird, werden hauptsächlich ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Gover-

nance) identifiziert und in die Risikokategorie Governance und Compliance aufgenom-

men. Die Gruppe vertritt gegenüber dieser Risikokategorie eine grundsätzliche und vor-

sorgliche Haltung der totalen Risikoaversion und verfügt über geeignete organisatori-

sche Instrumente und angemessene interne und externe Kompetenzen, um diese Risiken 

zu steuern und zu mindern. Typische Governance-Risiken wie das Risiko der Nichteinhal-

tung von Gesetzen und Vorschriften, die nicht sachgerechte Übertragung von Befugnis-

sen und Vollmachten und eine unangemessene Vergütungspolitik werden durch die Ein-

führung eines konsolidierten Corporate-Governance-Systems gemildert, das die Bestim-

mungen des italienischen "Codice di Autodisciplina" (gesetzlicher Corporate-Gover-

nance-Kodex für börsennotierte Unternehmen) sowie nationale und internationale Best 

Practices und einschlägige Vorschriften anwendet.  

In Bezug auf das umweltrechtliche Verantwortungsprofil des Unternehmens, das die 

Grundlage für das Handeln des Managements bildet, beziehen sich die ESG-Faktoren 

auch auf die Benchmarking-Kriterien, die beim Management der wichtigsten Verwal-

tungs- und Betriebsprozesse Anwendung finden, insbesondere bei der Bewertung von 

Investitionsprojekten und technischen Innovationsinitiativen, bei der Festlegung und Pla-

nung des gesamten redaktionellen Outputs der Gruppe und der Kampagnen in den 
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sozialen Medien (insbesondere angesichts der gestiegenen Sensibilität der Endverbrau-

cher und Werbeinvestoren für ESG-Themen) sowie bei der Verwaltung und Festlegung 

von Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Humanressourcen, die einen stra-

tegischen Kernfaktor für die Gruppe darstellen. 

Derzeit sind die Auswirkungen des Klimawandels auf und durch die Gruppe, sowohl di-

rekt als auch indirekt, nicht kritisch. Wie im Abschnitt über nichtfinanzielle Angaben zu 

den ERM-Maßnahmen berichtet, werden die Bewertungen der Risiken des Klimawandels, 

denen die Gruppe in den kommenden Jahren ausgesetzt sein wird, jährlich aktualisiert, 

um festzustellen, inwieweit diese die Geschäftskontinuität gefährden könnten. Derzeit 

sind diese Risiken mittelfristig nicht von wesentlicher Bedeutung, da bereits Lösungen 

für die physische Notfallwiederherstellung vorhanden sind. 

Die Gruppe hält sich zudem strikt an die Vorschriften im Zusammenhang mit dem Klima-

wandel und verfolgt deren Entwicklung, insbesondere die Empfehlungen der Europäi-

schen Kommission (Mitteilung 2019/C 209/01 "Leitlinien für die Berichterstattung über 

nichtfinanzielle Informationen: Nachtrag zur klimabezogenen Berichterstattung") und 

den kürzlich von der Europäischen Kommission verabschiedeten Aktionsplan für Medien 

und audiovisuelle Medien (MAAP) – ein Plan für den Medien- und audiovisuellen Sektor, 

der darauf abzielt, die Erholung und Transformation dieser Sektoren zu unterstützen, die 

von der Pandemie besonders hart getroffen wurden und die für die Demokratie, die kul-

turelle Vielfalt und die digitale Autonomie Europas von wesentlicher Bedeutung sind. 

Dieser Aktionsplan konzentriert sich auf drei Haupttätigkeitsbereiche (Wiedereinziehung, 

Umwandlung, Ermöglichung und Befähigung), darunter die Schaffung einer klimaneut-

ralen audiovisuellen Industrie. Die Association of Commercial Television in Europe (ACT), 

zu deren Gründungsmitgliedern Mediaset gehört, bereitet ein Positionspapier für die EU-

Institutionen zu diesem Plan vor. 

Risiken im Zusammenhang mit Reputation und Stakeholder-Beziehungen 

Eines der wichtigsten strategischen Ziele der MFE-Gruppe ist es, ihre Content-Innovation 

und den wahrgenommenen Wert ihrer Marke im Zuge der Entwicklung ihres Geschäfts-

modells kontinuierlich aufrecht zu erhalten und zu steigern. Bei der Erreichung dieses 

Ziels besteht das Risiko, dass die Gruppe redaktionelle und kommunikative Strategien 

und Initiativen verfolgen könnte, die auf den Finanzmarkt und die öffentliche Meinung 

abzielen und sich negativ auf die Wahrnehmung der Marke Mediaset auswirken. Diesem 

Risiko wird in erster Linie dadurch begegnet, dass bestimmte Prozesse fortlaufend über-

wacht werden, insbesondere: 

die Programmgestaltung, die durch die tägliche Analyse des Zuschauerverhaltens über-

wacht wird, und zwar sowohl durch die Einschaltquoten als auch auf die Zufriedenheit 

der Zuschauer mit dem Programmangebot (was die öffentliche Wahrnehmung der re-

daktionellen Linie der Sender widerspiegelt) sowie durch laufende Maßnahmen zum 

Schutz und zur Förderung von Kindern und andere Fragen der unternehmerischen Ver-

antwortung; 

auf die Finanzmärkte und die öffentliche Meinung ausgerichtete Kommunikationspro-

zesse; 

Produktionsverfahren und deren Potenzial zur Schaffung qualitativ hochwertiger und in-

novativer Produkte. 



  

F-59 

Risiken im Zusammenhang mit der Verwaltung der Humanressourcen 

Die Gruppe ist sich der zentralen Rolle der Humanressourcen und der Bedeutung klarer, 

auf gegenseitiger Loyalität und Vertrauen basierender Beziehungen bewusst, die durch 

die Umsetzung der im Ethik-Kodex vorgeschriebenen Verhaltensweisen unterstützt wer-

den. Die Verwaltung und die Zusammenarbeit im Rahmen der Beschäftigungsverhält-

nisse beruhen auf der Achtung der Rechte der Arbeitnehmer und einer umfassenden 

Wertschätzung ihres Beitrags, mit dem Ziel der Förderung ihrer Entwicklung und ihres 

beruflichen Wachstums. 

Insbesondere in dem aktuellen Wettbewerbsumfeld, in dem die technologische Innova-

tion einen tiefgreifenden Wandel hin zur digitalen Transformation auslöst, der die Kern-

bereiche der Geschäftsfelder der Gruppe (Erstellung und Vertrieb von Videoinhalten, Ver-

marktung von Werbeflächen) erheblich beeinflusst, legt die Gruppe einen verstärkten 

Fokus auf die Rekrutierung, Ausbildung und Aufwertung ihrer Humanressourcen. Beson-

deres Augenmerk wird dabei auch auf die Identifizierung von Talenten, die Schaffung 

von Entwicklungspfaden zur Stärkung der Schlüsselkompetenzen der Gruppe (insbeson-

dere im Bereich der Technologie und der Konzeption und Erstellung von redaktionellen 

Produkten), die Durchführung spezifischer Schulungen, die Festlegung und Entwicklung 

von Karrierewegen und die Ausarbeitung von Prämiensystemen gelegt. In dieser Hinsicht 

verfügt die Gruppe über jährliche Leistungsbewertungssysteme, in denen sie gemein-

same Ziele klar definiert, die sowohl in numerischer, wirtschaftlicher und finanzieller Hin-

sicht als auch in individueller und qualitativer Hinsicht messbar sind. Zur Förderung des 

gewünschten Unternehmensklimas und der Unternehmenskultur setzt sich die Gruppe 

außerdem kontinuierlich für die Verbesserung der internen Kommunikationsströme ein, 

u. a. durch fortschrittliche und marktgerechte Kollaborationstools (neues Intranet-Pro-

jekt, Office 365 und Instant-Messaging-Tools für alle Arbeitnehmer des Unternehmens) 

sowie durch die Einführung innovativer und flexibler Arbeitsformen (Flexi-Work). 
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ESRS-2 | ALLGEMEINE ANGABEN 

GRUNDLAGE FÜR DIE VORBEREITUNG 

BP-1 | Allgemeine Grundlagen für die Erstellung der Nachhaltigkeits-

erklärungen 

Wir haben diese Nachhaltigkeitserklärung auf konsolidierter Basis in Übereinstimmung 

mit den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) erstellt. Der Konsolidie-

rungskreis ist derselbe wie bei der Erstellung des Konzernabschlusses, einschließlich der 

Unternehmen, die voll konsolidiert werden. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Konzernabschlusses ist die CSR-Richtlinie 

noch nicht in niederländisches Recht umgesetzt. Daher werden die im Konzernabschluss 

enthaltenen nichtfinanziellen Informationen gemäß Buch 2 des niederländischen Bürger-

lichen Gesetzbuchs und dem Erlass über nichtfinanzielle Informationen ("Besluit niet-fi-

nanciële informatie") erstellt. Insofern hat MFE diese Nachhaltigkeitserklärung in Über-

einstimmung mit den Bestimmungen der CSR-Richtlinie erstellt, wobei die "ESRS" auf 

freiwilliger Basis verwendet wurden. Deloitte Accountants B.V. hat die konsolidierte 

Nachhaltigkeitserklärung für das Jahr 2024 im Rahmen eines Auftrags zur Erlangung ei-

ner begrenzten Sicherheit geprüft.  

Darüber hinaus beobachtet die Gruppe kontinuierlich den regulatorischen Rahmen, ins-

besondere im Hinblick auf das Omnibus-Paket, das darauf abzielt, die Anforderungen 

an die Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen in der EU zu vereinheitlichen 

und zu vereinfachen sowie die bestehenden regulatorischen Rahmenbedingungen zu 

harmonisieren. 

In Anbetracht der Art der ausgeübten Tätigkeiten beziehen sich die meisten Themen, 

über die berichtet wird, auf die charakteristischen Tätigkeiten der in Italien und Spanien 

tätigen Tochterunternehmen. Die Gruppe hat gegen Ausnahmeregelungen für ihre Toch-

terunternehmen optiert. 

Für wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen (Impact, Risks and Opportunities, 

IROs) umfasst die Nachhaltigkeitserklärung in Bezug auf die vor- und nachgelagerte 

Wertschöpfungskette Strategien, Maßnahmen und Parameter nur für THG Scope 3 Emis-

sionen. 

Bei der Erstellung dieses Berichts wurde von der Möglichkeit, Informationen über geisti-

ges Eigentum, Know-how oder Innovationsergebnisse wegzulassen, kein Gebrauch ge-

macht. Über diese Themen wird jedoch im Bericht des Managements über die Geschäfts-

tätigkeit berichtet. Es gibt auch keine Informationen über bevorstehende Entwicklungen 

oder in Verhandlung befindliche Angelegenheiten. 

BP-2 | Angaben im Zusammenhang mit konkreten Umständen 

Zeithorizonte 

Bei der Erstellung dieser Nachhaltigkeitserklärung hat die MFE Zeithorizonte gewählt, die 

der Definition in ihrem ERM (Enterprise Risk Management)-Modell und den 
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Bestimmungen des ESRS 1 6.4 "Definition von kurz-, mittel- und langfristig für die Zwecke 

der Berichterstattung" entsprechen. Die Zeithorizonte sind wie folgt definiert: 

- Kurzfristig: 1 Jahr (Zeitraum, den das Unternehmen als Berichtszeitraum in seinen Ab-

schlüssen zugrunde legt); 

- mittelfristig: zwischen 1 und 5 Jahren; 

- langfristig: mehr als 5 Jahre. 

Schätzungen zur Wertschöpfungskette 

Die wichtigsten Kennzahlen in diesem Bericht, die sich auf die Aktivitäten im Zusammen-

hang mit den Beziehungen zu Lieferanten und Endverbrauchern beziehen, beziehen sich 

auf die Messung der indirekten THG-Emissionen (Treibhausgasemissionen), die in die Ka-

tegorie Scope 3 fallen und aus den Aktivitäten der Gruppe aus Quellen stammen, die sich 

nicht in ihrem Besitz oder unter ihrer Kontrolle befinden (vor- und nachgelagerte Quel-

len). Diese Messungen, die in Abschnitt E1-6, der durch Verweis aufgenommen wird, 

ausführlicher erläutert werden, wurden mit Unterstützung eines spezialisierten unabhän-

gigen Sachverständigen nach den Standards des GHG-Protokolls erstellt. In Anbetracht 

der Art einiger der in den Anwendungsbereich fallenden Kategorien (Käufe/erhaltene 

Dienstleistungen, Investitionen in Investitionsgüter und Inhalte, Endverbrauch redaktio-

neller Produkte) erforderten diese Messungen, wie nach "best practice" Verfahren vorge-

sehen, die Verwendung spezifischer Umrechnungsfaktoren (abgeleitet aus Branchenda-

tenbanken oder aus den verschiedenen Produktkategorien), um den besten Proxy für sie 

zu definieren. 

Bei den quantitativen Angaben in E1-5 und E1-6 handelt es sich daher um geschätzte 

Werte. Die Gruppe ist bestrebt, sich hier kontinuierlich zu verbessern und diese Informa-

tionen und ihre Quellen so korrekt wie möglich darzustellen. 

Quellen für Schätzungen und Ergebnisunsicherheit 

Wenn bei der Quantifizierung der Daten Schätzungen vorgenommen wurden, wird im 

Allgemeinen am Ende der relativen Daten in dem betreffenden Abschnitt ein entspre-

chender Hinweis auf die angewandte Methodik gegeben. In jedem Fall sind die für die 

Zwecke dieser Erklärung vorgenommenen Schätzungen durch ein hohes Maß an 

Messunsicherheit für die Daten zu den THG-Emissionen in Scope 3 gekennzeichnet, mit 

Ausnahme der Ströme 3, 5, 7 (mittleres Maß an Unsicherheit) und 6 (mit einem geringen 

Maß an Unsicherheit), wie im vorhergehenden Absatz "Schätzungen zur Wertschöp-

fungskette" erwähnt. 

Änderungen bei der Erstellung oder Darstellung von Nachhaltigkeitsinformationen 

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die gemeldeten quantitativen Daten auf 

das GJ 2024. In einigen Fällen, in denen dies nach den einschlägigen Standards für einige 

Daten, die sich auf Messungen beziehen, die erstmals ab dem Geschäftsjahr 2024 vorge-

nommen werden, erforderlich ist, werden die entsprechenden Vergleichsdaten nicht an-

gegeben. 

Was das Lohngefälle betrifft, so wurde die Berechnungsmethode geändert (um der Auf-

forderung des ESRS zur Einbeziehung des langfristigen Anreizsystems nachzukommen): 

Um konsistente Daten zu erhalten, wurde der Median der vergangenen Jahre neu be-

stimmt und an die aktuelle Berechnungsmethode angepasst. Weitere Einzelheiten hierzu 

finden Sie im Kapitel S1-16 Vergütungskennzahlen (Verdienstunterschiede). 
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Aufnahme von Informationen mittels Verweis 

Die Gruppe hat in dieser Nachhaltigkeitserklärung keine Angaben zur Aufnahme von In-

formationen mittels Verweis gemacht. 
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GOVERNANCE 

GOV-1 | Die Rolle der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane 

Als Gesellschaft mit Sitz in den Niederlanden unterliegt MFE dem niederländischen Cor-

porate Governance Kodex ("NCGK"). Es sei darauf hingewiesen, dass der NCGK auf Un-

ternehmen Bezug nimmt, die sich für das zweistufige Corporate-Governance-System ent-

schieden haben, bei dem die Leitung und Kontrolle der Unternehmensaktivitäten im ers-

ten Fall dem "Vorstand" und im zweiten Fall dem "Aufsichtsrat" anvertraut werden.  

Der NCGK gilt auch für Gesellschaften, die nur über einen Verwaltungsrat verfügen (ein-

stufige Leitungsstruktur). In diesem Fall setzt sich das Leitungsorgan aus geschäftsfüh-

renden und nicht-geschäftsführenden Direktoren zusammen, wobei letztere die von den 

geschäftsführenden Direktoren ausgeübte Leitungstätigkeit kontrollieren. 

MFE hat sich für das so genannte einstufige Führungssystem entschieden, bei dem es 

nur den Verwaltungsrat (board of directors, hier: Vorstand) gibt. Die Kontrolle der von 

den geschäftsführenden Direktoren ausgeübten Managementtätigkeiten wird den nicht-

geschäftsführenden Direktoren anvertraut. In diesem System gibt es kein unabhängiges 

Leitungsorgan. 

Der Vorstand hat ein von den nicht-geschäftsführenden Direktoren auf Vorschlag des 

Nominierungs- und Vergütungsausschusses erstelltes Board-Profil genehmigt, in dem 

die Größe, die Zuständigkeiten, der Hintergrund, die Zielvorgaben für die Geschlechter-

vielfalt und die für die Zusammensetzung des Boards gewünschten Fähigkeiten und Ei-

genschaften/Qualitäten in Bezug auf die Unabhängigkeit (unbeschadet der bereits in der 

Satzung und im Kodex vorgesehenen Unabhängigkeitskriterien) festgelegt sind, wobei 

auch die von der Gesellschaft beschlossenen Diversitäts- und Inklusionsgrundsätze be-

rücksichtigt werden. Beide Dokumente sind auf der Website der Gesellschaft verfügbar. 

Der derzeitige Vorstand besteht aus 15 Direktoren, von denen die Mehrheit nicht-ge-

schäftsführend ist und die von der Hauptversammlung am 19. Juni 2024 gewählt wurden. 

Die Amtszeit jedes Direktors beträgt drei Jahre und läuft bis zum Datum der Hauptver-

sammlung zur Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft am 31. Dezember 

2026. Eine ausführliche Beschreibung der Zusammensetzung des MFE-Vorstands finden 

Sie unten im Abschnitt "Corporate Governance".  

Der Vorstand ist für die Leitung der Gesellschaft verantwortlich. Die geschäftsführenden 

Direktoren sind für das Tagesgeschäft der Gesellschaft und unter anderem für die Schaf-

fung langfristiger, nachhaltiger Werte verantwortlich, indem sie die nicht-geschäftsfüh-

renden Direktoren in die Ausarbeitung einer Strategie einbeziehen. Die nicht-geschäfts-

führenden Direktoren müssen die geschäftsführenden Direktoren bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben sowie den allgemeinen Fortschritt der Verwaltung und der damit verbundenen 

Geschäfte überwachen. 

Am 14. Februar 2024 verabschiedete der Vorstand eine Richtline zu Diversität und In-

klusion, mit der die zuvor bestehende Diversitätsrichtlinie im Einklang mit den "best 

practices" des NCGK überarbeitet wurde. 

Die in dieser Richtlinie enthaltenen Leitlinien und Empfehlungen dienen der Erreichung 

des Ziels, den Vorstand mit Personen zu besetzen, die in der Lage sind, die ihnen zuge-

wiesene Rolle effizient auszufüllen. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass dies nur möglich 
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ist, wenn bereits bei der Nominierung und Ernennung der Kandidaten verschiedene In-

stanzen mit unterschiedlichen Aufgaben (interne Ausschüsse, Vorstand, Hauptversamm-

lung) einbezogen werden, und auch nach ihrer Ernennung, also bei der Wahrnehmung 

der Aufgaben im Rahmen der kontinuierlichen Wahrnehmung der Aktivitäten, weiter ein-

gewirkt wird. Zu diesem Zweck müssen die zur Erreichung dieses Ziels erforderlichen 

Fachkenntnisse im Vorfeld klar definiert und gegebenenfalls im Laufe der Zeit überprüft 

werden, um neue Situationen oder Veränderungen zu berücksichtigen.  

Der Vorstand schätzt und fördert die Grundsätze der Vielfalt und Inklusion innerhalb des 

Vorstands und auch in der Gesellschaft als Ganzes. Unterschiedliche Fähigkeiten und Hin-

tergründe spiegeln die Vielfalt des Umfelds wider, in dem die Gesellschaft und ihre Akti-

onäre tätig sind, und führen durch die Vielfalt der Ansätze und Denkweisen zu einer ver-

besserten Effektivität, treiben Innovationen voran und beschleunigen das Wachstum. 

Der Vorstand ist mit Unterstützung des Nominierungs- und Vergütungsausschusses für 

die Überwachung der Ergebnisse der Umsetzung der Richtlinie zu Diversität und Inklu-

sion in Bezug auf die Vielfalt und für die Aktualisierung dieser Richtlinie verantwortlich. 

Der Vorstand unterstützt und fördert ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Ge-

schlechtern und andere relevante Aspekte der Vielfalt und Inklusion bei der Zusammen-

setzung des Vorstands und bei den Profilen auf den nachgeordneten Führungsebenen, 

d. h. der Führungskräfte der Gesellschaft auf allen Managementebenen.  

Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss hat einen Prozess der Analyse und An-

passung der von der Gesellschaft am 18. September 2021 verabschiedeten Diversitäts-

richtlinie eingeleitet. Dieser Prozess steht im Einklang mit den Inklusionsgrundsätzen, die 

in der letzten Aktualisierung des NCGK, des niederländischen Zivilgesetzes und des nie-

derländischen Diversitätsgesetzes (Wet inzake evenwichtige man vrouwverhouding in de 

top van het bedrijfsleven) für die geschäftsführenden und nicht-geschäftsführenden Mit-

glieder des Vorstands festgelegt wurden, und die auch für die Ebene unterhalb des Vor-

stands gelten, wie oben definiert. Dieser Prozess wurde im Jahr 2024 von den nicht-ge-

schäftsführenden Direktoren durchgeführt und weiter spezifiziert und in Form der am 14. 

Februar 2024 verabschiedeten und auf der Website der Gesellschaft abrufbaren Richtlinie 

zu Diversität und Inklusion abgeschlossen. 

Diese Richtlinie berücksichtigt die Elemente einer vielfältigen Zusammensetzung in Be-

zug auf Geschlecht (Identität), Ethnie, Hautfarbe, sexuelle Orientierung, körperliche Fä-

higkeiten, religiöse Überzeugungen, politische Meinungen, nationale Abstammung oder 

soziale Herkunft, sozioökonomischen Hintergrund, Erfahrung, Qualifikationen, Kennt-

nisse und Fähigkeiten sowie andere Formen der Diskriminierung, die durch die Rechts-

vorschriften der Europäischen Union und die nationalen Gesetze abgedeckt sind.   

Es ist das Ziel der Gesellschaft, dass sich die in der Richtlinie anerkannten und beschrie-

benen Faktoren zu Diversität und Inklusion auch in der Zusammensetzung der Manage-

ment-Ebenen unterhalb des Vorstands und im Vorstand widerspiegeln; für letzteren 

wurde ebenfalls ein Board-Profil definiert wurde, das auf der Website der Gesellschaft 

veröffentlicht ist, und zwar in Bezug auf Größe und Zusammensetzung, wie auch zur Un-

terstützung bei der Ernennung des neuen – derzeit amtierenden – Vorstands durch die 

Hauptversammlung am 19. Juni 2024.  

Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss, der im Sinne von Artikel 2.2.5. des NCGK 

für die Festlegung des Verfahrens zur Ernennung des Vorstands zuständig ist, hat daher 

die für den Dreijahreszeitraum 2024-2026 eingegangenen Bewerbungen für die 
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Positionen der geschäftsführenden und nicht-geschäftsführenden Direktoren geprüft 

und bewertet, ob sie mit der Politik und dem Profil des Vorstands sowie mit den gelten-

den Rechtsvorschriften übereinstimmen.  

Der Vorstand setzt sich derzeit aus 15 Mitgliedern zusammen, 8 Männern (53 %) und 7 

Frauen (47 %). Es gibt 5 geschäftsführende Direktoren (33 %) - 4 Männer und 1 Frau; es 

gibt 10 nicht-geschäftsführende, also unabhängige Direktoren (67 %) - 4 Männer und 6 

Frauen, womit das in der unten erläuterten Richtlinie festgelegte Ziel, dass mindestens 

50 % der nicht-geschäftsführenden Direktoren Frauen sein müssen, erreicht und über-

troffen wird. Dem Vorstand gehören keine Mitglieder an, die Arbeitnehmer oder andere 

Arbeitnehmer vertreten. Die einschlägige Erfahrung der Direktoren in dem Sektor, zu 

dem die MFE-Gruppe gehört, ist im Bericht über die Corporate Governance beschrieben. 

Die folgenden Ziele wurden festgelegt und in die aktuelle Politik aufgenommen: 

i bei mehr als zwei geschäftsführenden Direktoren müssen bis zur Erneuerung des 

Vorstands im Jahr 2027 mindestens 33,33 % Männer und 33,33 % Frauen sein; 

ii.  mindestens 50 % der nicht-geschäftsführenden Direktoren müssen weiblich sein; 

iii. bis 2027 müssen mindestens 33% der Mitglieder des Managements unterhalb der 

Vorstandsebene Männer und mindestens 33% Frauen sein. 

Der Vorstand wird mit Unterstützung des Nominierungs- und Vergütungsausschusses 

alle in der Richtlinie genannten Elemente zu Diversität, einschließlich des Verhältnisses 

der Geschlechter, gemäß den Anforderungen des NCGK und des niederländischen Zivil-

gesetzes bei der Suche und Auswahl der Kandidaten für die Position eines Vorstandsmit-

glieds berücksichtigen.  

Am 1. Januar 2022 trat in den Niederlanden ein Gesetz zur Geschlechtervielfalt (Wet inz-

ake evenwichtige man vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven) in Kraft, nach dem 

die Gesellschaft "angemessene" und "ehrgeizige" Ziele für die Geschlechtervielfalt bei 

den geschäftsführenden Direktoren, den nicht-geschäftsführenden Direktoren und den 

Führungskräften unterhalb der Vorstandsebene festlegen und einen Plan zur Erreichung 

dieser Ziele aufstellen muss. "Angemessen" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass 

die gesetzten Ziele von der Ausgangszahl der geschäftsführenden Direktoren, der nicht-

geschäftsführenden Direktoren und der stellvertretenden Direktoren sowie von der be-

stehenden Geschlechtervielfalt im Vorstand und unter den stellvertretenden Direktoren 

abhängen. "Ehrgeizig" bedeutet, dass die Gesellschaft eine ausgewogenere Geschlech-

tervielfalt anstreben sollte als die derzeitige Zusammensetzung. Darüber hinaus erstattet 

die Gesellschaft, da sie unter die Definition eines "großen Unternehmens" fällt, dem 

Sociaal-Economische Raad -SER jährlich (innerhalb von zehn Monaten nach Ende des 

betreffenden Geschäftsjahres) unter anderem über die Anzahl der Männer und Frauen 

berichten, die geschäftsführende Direktoren, nicht-geschäftsführende Direktoren und 

Führungskräfte auf der Ebene unterhalb des Vorstands Bericht. Diese Führungskräfte der 

Gesellschaft setzen sich aus null Männern und zwei Frauen zusammen. Diese Zusammen-

setzung ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Diese Berichterstattung wird auf einem 

speziellen, von SER entwickelten digitalen Portal ("SER Diversity Portal") erfasst. Es wird 

darauf hingewiesen, dass das oben unter iii. genannte Ziel die MFE-Gruppe betrifft. 

Um die funktionsübergreifende Nachhaltigkeitsstrategie und die damit verbundenen 

Prozesse bestmöglich zu unterstützen, hat der MFE-Vorstand ab dem 28. September 

2021 einige interne Ausschüsse eingesetzt und auf freiwilliger Basis einen Umwelt-, 
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Sozial- und Governance-Ausschuss errichtet, der sich aus den nicht-geschäftsführen-

den und unabhängigen Direktoren Marina Brogi, Vorsitzende, Stefania Bariatti und Giulio 

Gallazzi zusammensetzt. Das Mandat dieser Ausschüsse endete am 19. Juni 2024 mit der 

Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 durch die 

Hauptversammlung der Aktionäre. 

In der Sitzung des Vorstands vom 19. Juni 2024 wurden die Aufgaben und Zuständig-

keiten des ESG-Ausschusses dem neuen Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschuss 

übertragen und dieser Ausschuss um ein Mitglied erweitert. Der Ausschuss setzt sich aus 

den nicht-geschäftsführenden und unabhängigen Direktoren Alessandra Piccinino, Vor-

sitzende, Patrizia Arienti, Marina Brogi und Javier Díez de Polanco zusammen. 

Gemäß Bestimmung 1.5.1 des Kodex ist der Ausschuss für die vorbereitenden Arbeiten 

im Zusammenhang mit der Überwachung der Integrität und Qualität der Finanz- und 

Nachhaltigkeitsberichterstattung der Gesellschaft und der Wirksamkeit der internen Ri-

sikomanagement- und Kontrollsysteme der Gesellschaft zuständig, wie in den Bestim-

mungen 1.2.1 bis 1.2.3 des Kodex dargelegt. In Fragen der Nachhaltigkeit begleitet der 

Ausschuss den Vorstand mit einer ersten Beratung, und unterstützt ihn bei der Entwick-

lung der Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien der Gesellschaft im Einklang mit 

ihrer Strategie zu unterstützen. Zu diesem Zweck kann der Ausschuss den Vorstand auf 

spezifische ESG-Ziele aufmerksam machen, die mit den von der Gruppe definierten we-

sentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen zusammenhängen. Die Entscheidung zur 

Verfolgung dieser Ziele oder anderweitige Entscheidungen sowie die entsprechenden 

Umsetzungsprogramme bleiben dem Vorstand bzw. der Geschäftsführung der Gesell-

schaft überlassen. Der Ausschuss überwacht und bewertet in regelmäßigen Abständen 

die Erreichung der ESG-Ziele der Gesellschaft sowie die Umsetzung der entsprechenden 

Programme. Die diesbezüglichen Ergebnisse werden in den Bericht des Ausschusses an 

den Vorstand aufgenommen. 

Der Ausschuss befasst sich auch mit vorbereitenden Arbeiten zur Überwachung der In-

tegrität und Qualität der Nachhaltigkeitsberichterstattung der Gesellschaft sowie mit der 

Überwachung der von der Gruppe identifizierten wesentlichen Auswirkungen, Risiken 

und Chancen. 

Eine vollständige Beschreibung der Zusammensetzung, der Kompetenzen und des Fach-

wissens im Bereich der Nachhaltigkeit sowie der Rolle und der Tätigkeiten des Vorstands 

und des Prüfungsausschusses (Board of Statutory Auditors) der Gruppe (auch in Bezug 

auf wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen) finden Sie im Abschnitt "Corporate 

Governance Bericht" dieses Geschäftsberichts. 

GOV-2 | Informationen und Nachhaltigkeitsaspekte, mit denen sich 

die Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane des Unternehmens 

befassen  

Im Laufe des Jahres 2024 wurden den Verwaltungs-, Leitungs- und Kontrollorganen die 

folgenden Angelegenheiten im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsfragen vorgelegt, da 

die Auswirkungen, Risiken und Chancen hier als wesentlich eingestuft wurden. 

Der ESG-Ausschuss, dessen Amtszeit am 19. Juni 2024 auslief, trat im Jahr 2024 zweimal 

zusammen, um die Fortschritte der Projekte und Vorschläge für Initiativen für 2024 fest-

zustellen und sich dazu auszutauschen: 
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Umwelt: Fortsetzung der Umstrukturierung der Arbeitsbereiche, umweltfreundlicher 

Fuhrpark und Verabschiedung der Fahrzeugpolitik, wobei 75 % des Fuhrparks aus Elekt-

rofahrzeugen bestehen, nachhaltige Mobilität, Photovoltaik, Ausweitung des Projekts 

"Green Procurement" auf weitere hundert Lieferanten; "Green Audiovisual"-Zertifizie-

rung für die Fernsehproduktionen Le Iene, Striscia la Notizia und Dritto e Rovescio, be-

gleitet von einem neuen Projekt zur Ausweitung der Zertifizierung auf andere Produkti-

onen und andere Produktionszentren; 

Soziales: Schulung durch Webinare im Bereich Vielfalt und Integration für alle Arbeit-

nehmer, D&I-Schulung für alle Arbeitnehmer und "vertikale" Schulungsinitiativen für die 

Arbeitnehmer der Abteilungen Personal, Soziales, Kommunikation, Überwachung der In-

halte – insbesondere das derzeit laufende Projekt mit dem Polytechnikum Mailand zur 

Entwicklung eines Modells der künstlichen Intelligenz zur Berechnung der ESG-Auswir-

kungen der Produktion; 

Governance: Leistungsmessung, Fortschritte bei der Erstellung einer Menschenrechts-

richtlinie und Verabschiedung der Richtlinie zu Diversität und Inklusion. 

Im Einklang mit der konzernweiten Unternehmenspraxis und unter Berücksichtigung der 

vom scheidenden Vorstand vorgeschlagenen Erkenntnisse als Teil des Einführungspro-

zesses für neue Vorstandsmitglieder wurde eine Einführungsveranstaltung für nicht-ge-

schäftsführende Direktoren organisiert, in der eine eingehende Analyse der Richtlinie zur 

Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen und deren Anwendung behandelt 

wurde.  

Der Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschuss hat die Gap-Analyse und den Fahrplan 

zur Vorbereitung der Nachhaltigkeitsberichterstattung 2024 gemäß der CSR-Richtlinie 

zur Kenntnis genommen und die Festlegung des Modells, der Methodik, der Bewertungs-

kriterien und des Verfahrens zur Durchführung der doppelten Wesentlichkeitsanalyse 

und anschließend im Februar 2025 die vorbereitenden Ergebnisse überwacht, einschließ-

lich der als wesentlich eingestuften Themen, für die Erstellung dieser Berichterstattung. 

Der Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschuss hat die oben genannten Aktivitäten und 

die Abhängigkeiten zwischen diesen und den im Rahmen der doppelten Wesentlichkeits-

analyse ermittelten IROs (Auswirkungen, Risiken und Chancen) ebenfalls zur Kenntnis ge-

nommen. 

Die in der doppelten Wesentlichkeitsanalyse ermittelten Auswirkungen, Risiken und 

Chancen sind nach Themen gegliedert, die sich auf drei Makrobereiche der Nachhaltig-

keit beziehen: die Umweltauswirkungen in E1 (Umwelt), die sozialen Auswirkungen auf 

die verschiedenen Kategorien von Betroffenen in S1, S2, S3, S4 (Soziales) und die Aus-

wirkungen der Unternehmensführung (Governance). 

Der Ausschuss berichtete auch über den Inhalt des neuen "Ethik-Kodex der Gruppe".  

Der Ausschuss hat dem Vorstand ordnungsgemäß über die durchgeführten Aktivitäten 

berichtet. 
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GOV-3 | Einbeziehung der nachhaltigkeitsbezogenen Leistung in An-

reizsysteme  

Die Vergütungsrichtlinie der MFE orientiert sich an Zielen und Leitprinzipien, die auf der 

Ausrichtung auf die Geschäftsstrategie, der Gewinnung und Bindung von Schlüsselres-

sourcen, der Verknüpfung mit Leistung und Wertschöpfung sowie den Grundsätzen der 

Kohärenz und Fairness gerichtet sind und eine enge Verbindung zwischen der Vergütung 

des CEO und der geschäftsführenden Direktoren, der Unternehmensleistung und der 

mittel-/langfristigen Wertschöpfung herstellen.  

Die Vergütungsrichtlinie wird im Einklang mit den wichtigsten strategischen Ziele festge-

legt und soll die Erreichung dieser Ziele unterstützen: 

- die Konsolidierung der Marktführerschaft in den Ländern, in denen die Gruppe tätig 

ist, durch ein unverwechselbares redaktionelles Angebotsmodell, die Maximierung des 

kommerziellen Werts, die Rationalisierung der Produktionsprozesse und die Beobach-

tung der Entwicklungen im regulatorischen und infrastrukturellen Umfeld; 

- die Bewertung von Entwicklungsmöglichkeiten für supranationale Medienaktivitäten 

(vor allem in den Bereichen OTT, AD Tech, Inhalte). 

-  das Streben nach einem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Wachstum mit Fokus auf 

den Schutz des Planeten, auf die Befähigung von Menschen über die Anerkennung von 

Vielfalt und den Schutz ihres Wohlergehens sowie auf die Verbreitung einer auf ESG-

Themen ausgerichteten Kultur und entsprechender Werte über die eigenen Kommuni-

kationskanäle der Gruppe. 

Die Festlegung einer Vergütungsrichtlinie, mit der die Unternehmensstrategie gesteuert 

und eine vollständige Kohärenz zwischen der Gesamtvergütung des "Managements" und 

den Ergebnissen der Gesellschaft gewährleistet werden kann, ist ein grundlegendes Ele-

ment, um die Erwartungen der Anleger zu erfüllen und das Vertrauen aller Interessen-

gruppen zu festigen. 

Nach der Verlegung des Sitzes der Gruppe in die Niederlande wurde die Vergütungs-

richtlinie der MFE in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, insbesondere mit 

Artikel 2:135 a des niederländischen Zivilgesetzbuch und dem niederländischen Corpo-

rate Governance Kodex (NCGK), sowie der Satzung der Gesellschaft festgelegt.  

Die Vergütungsrichtlinie für den CEO, die geschäftsführenden und nicht-geschäftsfüh-

renden Direktoren und die Mitglieder des Managements in Schlüsselpositionen sieht 

eine Gesamtvergütungsstruktur vor, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen festen 

Bestandteilen (die in Abhängigkeit von den übertragenen Verantwortlichkeiten, der Er-

fahrung und den besonderen Fähigkeiten definiert und regelmäßig anhand von Markt-

vergleichen überprüft werden) und variablen, monetären und nicht monetären Kompo-

nenten aufweist.  

Die variablen Bestandteile zielen insbesondere darauf ab, in einem reifen Markt wie dem 

des frei empfangbaren Fernsehens eine hohe Profitabilität zu belohnen, die für die Schaf-

fung von Werten für die Aktionäre unerlässlich ist, sowie auf die Erwirtschaftung von Bar-

mitteln, auch um die Wachstumsstrategie der Gesellschaft zu unterstützen. Neben diesen 

Indikatoren gewährleisten die spezifischen Leistungsziele, die im Rahmen des kurzfristi-

gen Anreizsystems den Mitgliedern des Managements in Schlüsselpositionen auf der 

Grundlage ihrer verschiedenen organisatorischen Zuständigkeiten zugewiesen werden, 
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die Verfolgung der wichtigsten Ziele der Gruppe, insbesondere die Aufrechterhaltung der 

Führungsposition auf dem Werbemarkt und die Senkung der Kosten, sowie ab 2022 

nichtfinanzielle Indikatoren, an denen sich die Nachhaltigkeitsstrategie der Gruppe ori-

entieren und die diese unterstützen sollen. 

Die kurzfristige variable Komponente ist insbesondere an einige finanzielle Leistungsziele 

der Gruppe sowie an die Erreichung spezifischer individueller wirtschaftlich-finanzieller 

und nicht-finanzieller Ziele geknüpft, wobei letztere mit Nachhaltigkeitsstrategien ver-

bunden sind und sich auf die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance beziehen. 

Diese Indikatoren bilden das "ESG"-Ziel, das ein Gesamtgewicht von 10 % der kurzfristi-

gen variablen Komponente ausmacht und auf der folgenden Scorecard basiert:  
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Bereich Gewicht Zielsetzung Ziel Auszahlungsskala 

Soziales 3% Geschlechtsspezifi-

sches Lohngefälle 

97% 100%→ 125%; 

99%→ 120%; 

98%→ 110%; 

97%→ 100%; 

96%→ 80%; 

95%→ 60%; 

94%→ 40%; 

≤93→ 0%; 

Soziales 3% Schulungsstunden 

zu ESG-Themen 

Durchschnitt-

lich 1 Stunde 

pro Kopf 

Standard - siehe die Ta-

belle oben 

Gover-

nance 

4% Anzahl der Füh-

rungskräfte mit SIA 

ESG KPIs 

50 Leitende 

Angestellte 

 ≥ 90→ 125%; 

≥  85→ 120%; 

≥  80→ 115%; 

≥  75→ 110%; 

≥  70→ 105%; 

 ≥ 65→ 100%; 

≥  60→ 90%; 

 ≥ 55→ 70%; 

 ≥ 50→ 50%; 

 ≤ 45→ 0 

 

Der CEO, die anderen geschäftsführenden Direktoren und die Mitglieder des Manage-

ments in Schlüsselpositionen der ersten und zweiten Reihe, die einen erheblichen Einfluss 

auf die Wertschöpfung für die Gruppe und die Aktionäre haben, werden zudem einem 

mittel-/langfristigen Anreizplan (Long-Term Incentive and Loyalty Plan, LTI) zugeordnet, 

in dessen Rahmen Rechte auf den Erhalt kostenloser A-Stammaktien der MFE (so ge-

nannte Performance-Anteile) in Abhängigkeit von der Erfüllung vorher festgelegter Leis-

tungsziele gewährt werden. Insbesondere werden die gewährten Rechte auf der Grund-

lage der Entscheidung jedes Begünstigten bestimmt, ein Viertel oder die Hälfte des Ziel-

bonus aus dem kurzfristigen Anreizsystem dem mittel- bzw. langfristigen Anreizplan zu-

zuweisen. Dieser Plan, dessen Konzeption sich zu jeder Zeit an internationaler "best prac-

tice" und den Empfehlungen des NCGK orientiert, trägt außerdem dazu bei, die Leis-

tungserbringung so zu steuern, dass im Laufe der Zeit ein nachhaltiger Wert geschaffen 

wird und so langfristig eine stärkere Angleichung der Interessen des Managements an 

die Interessen der Aktionäre gewährleistet ist. Dazu trägt auch die Einführung einer 36-

monatigen Sperrfrist bei, an deren Ende eine 20%ige Sperrung der Aktien für die Dauer 
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von 24 Monaten vorgesehen ist, so dass sich insgesamt eine Sperrfrist von 5 Jahren für 

die Aktien ergibt. 

Der mittel-/langfristige Anreizplan, der von der Hauptversammlung am 19. Juni 2024 

genehmigt wurde, ist in drei Dreijahreszyklen unterteilt, wobei die Rechte in den Jahren 

2024, 2025 und 2026 gewährt werden. Mit diesem Plan wird zum ersten Mal zusätzlich 

zu den wirtschaftlichen und finanziellen Indikatoren, die unter Bezugnahme auf das Drei-

jahresziel der vom Vorstand genehmigten langfristigen Pläne festgelegt werden, ein ESG-

Ziel unter den Leistungszielen eingeführt. Mit diesem ESG-Ziel soll die von der Gruppe in 

den letzten Jahren verfolgte Nachhaltigkeitsstrategie weiter gestärkt werden, die auf den 

Schutz der Umwelt und die Aufrechterhaltung der im Bereich Personalentwicklung und -

diversifizierung erzielten Spitzenleistungen ausgerichtet ist, denen die MFE besondere 

Bedeutung beimisst. 

Der auf drei Jahre angelegte Anreizplan sieht für alle Begünstigten die folgenden Leis-

tungsziele vor: 

 

 
Indikator Gewicht 

Perfor-

mance-

Ziele 

Netto-Konzerngewinn über drei Jahre1 40% 

Freier Cashflow der Gruppe über drei Jahre 40% 

Relative Aktienrendite (TSR) im Vergleich zum 

durchschnittlichen Wert von 4 anderen Gesell-

schaften 

10% 

ESG-Indikator: Geschlechtsspezifische Verteilung 

bei Führungskräften und CO2-Emissionen 

10 % (5 % Geschlechterver-

teilung, 5 % CO2-Emissio-

nen) 

 

Für den zweiten Dreijahresplan (2025-2027) wird das Ziel einer ausgewogenen Ge-

schlechterverteilung mit einem Frauenanteil von 32 % der Führungspositionen festge-

legt. Für das Ziel eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses werden die Leistungen 

wie in der folgenden Tabelle dargestellt berechnet: 

 

 

1 Der bereinigte Konzern-Nettogewinn über drei Jahre ist das Periodenergebnis der Gruppe für das Geschäftsjahr, gege-

benenfalls bereinigt unter Anwendung der "Dividenden-Methode" (anstelle der "Equity-Methode") bei der Erfassung des 

Wertes von Beteiligungsgesellschaften, auf die MFE einen wesentlichen Einfluss ausübt. Diese Anpassung kann vom Vor-

stand ausschließlich für die Zwecke dieses Anreizplans vorgenommen werden, so dass sein wirtschaftlicher Inhalt und 

seine Anreizwirkung im Wesentlichen unverändert bleiben. 
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Leistung Leistung 

Ziel der Geschlechterverteilung + 1%  125% 

Ziel der Geschlechterverteilung + 0,5% 115% 

Ziel der Geschlechterverteilung 100% 

Ziel der Geschlechterverteilung - 0,5% 85% 

Ziel der Geschlechterverteilung - 1% 60% 

Ziel der Geschlechterverteilung - 1,5% 0% 

 

Das mittel-/langfristige Anreizsystem belohnt eine Bandbreite der Gesamtleistung (be-

rechnet als gewichteter Durchschnitt der Leistung bezogen auf die drei Zielsetzungen) 

zwischen 75 % und 125 %, was dem Anfall von 50 % bzw. 125 % der zugeteilten Rechte 

entspricht. Bei Zwischenergebnissen wächst ein entsprechender Teil der Rechte zu.  

Eine vollständige Beschreibung der Vergütungsrichtlinie finden Sie im Vergütungsbe-

richt. 

GOV-3 | E-1 KLIMAWANDEL 

In Bezug auf die CO2-Emissionen wird die erreichte Leistung anhand des vom Vorstand 

festgelegten Dreijahresziels ermittelt, das für den zweiten Dreijahresplan auf eine Verrin-

gerung der Emissionen um 25 % festgelegt ist. 

GOV-4 | Erklärung zur Sorgfaltspflicht 

Ab 2022 hat die Gruppe ein Projekt zur schrittweisen Einführung von ESG-Kriterien ge-

startet, um ihre Modelle zur Lieferantenbewertung, -zertifizierung und -auswahl zu in-

tegrieren. Dabei wurde mit Unterstützung externer Berater und einer speziellen Platt-

form, die den beteiligten Geschäftspartnern offensteht, ein strukturierter Prozess einge-

führt, der die ESG-Positionierung der wichtigsten Kategorien des Lieferantenportfolios 

analysiert. Im Rahmen dieser Vorgehensweise, bei der der Umfang und die Repräsenta-

tivität der beteiligten Gegenparteien schrittweise ausgeweitet wird, werden die Sektoren 

und/oder Arten von Gegenparteien mit dem größten Risiko sowie die Lieferanten, auf 

die sich die Schulungs- und Stakeholder-Engagement-Aktivitäten konzentrieren sollen, 

um die Einbeziehung und den Beitrag der Lieferkette in Bezug auf die wichtigsten ESG-

Faktoren der Gruppe zu stärken, ermittelt. Diese Aktivitäten dienen auch der Vorberei-

tung auf die Integration der Due-Diligence-Modelle der Gruppe im Einklang mit "best 

practices" und internationalen Standards in Bezug auf die Verpflichtungen zur Vornahme 

konkreter Maßnahmen zur Verhinderung, Milderung und Verringerung negativer Auswir-

kungen der sich potenziell aus der Wertschöpfungskette ergebenden Unternehmenstä-

tigkeit auf die Menschenrechte und die Umwelt, wie in der ab dem 25. Juli 2024 gelten-

den EU-Richtlinie zu den Sorgfaltspflichten von Unternehmen in Bezug auf Nachhaltig-

keit (Corporate Sustainability Due Diligence Directive ("CSDDD")) vorgesehen, die die 
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EU-Mitgliedstaaten bis zum 26. Juli 2026 in ihre jeweiligen nationalen Gesetze umsetzen 

müssen. 

Die Gruppe ist dabei, den ESG-Sorgfaltsprozess zu definieren, hat aber noch keinen spe-

zifischen Aktionsplan zur Identifizierung, Kartierung und Minderung der ESG-Auswirkun-

gen auf die Wertschöpfungskette aufgestellt. 

 

Kernelemente der Sorgfalts-

pflicht 

Abschnitte der Nachhaltigkeitserklärung 

a) Einbindung der Sorg-

faltspflicht in Governance, 

Strategie und Geschäfts-

modell 

ESRS 2 GOV-1, GOV-2 - Allgemeine Angaben 

b) Einbindung betroffener 

Interessenträger in alle 

wichtigen Schritte der 

Sorgfaltspflicht 

S1 - 2 Einbeziehung der Arbeitskräfte des Unternehmens 

S2 - 2 Einbeziehung der Arbeitskräfte in der Wertschöpfungs-

kette 

S3 - 2 Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemeinschaften 

S4 -2 Engagement mit Verbrauchern und/oder Endnutzern 

c) Ermittlung und Bewer-

tung negativer Auswir-

kungen 

ESRS 2 SBM-3, IRO-1 - Allgemeine Angaben 

d) Maßnahmen gegen 

diese negativen Auswir-

kungen 

S1 - 4 Ergreifen von Maßnahmen gegen wesentliche Auswirkun-

gen auf die eigene Belegschaft 

S2 - 4 Maßnahmen zu den wesentlichen Auswirkungen auf die 

Arbeitnehmer in der Wertschöpfungskette ergreifen 

S3 - 4 Ergreifung von Maßnahmen in Bezug auf wesentliche 

Auswirkungen auf betroffene Gemeinschaften 

S4 - 4 Ergreifung von Maßnahmen in Bezug auf wesentliche 

Auswirkungen auf Verbraucher und Endnutzer 

e) Nachverfolgung der 

Wirksamkeit dieser Bemü-

hungen und Kommunika-

tion 

S1- 5, S2- 5, S3- 5, S4 - 5 Ziele im Zusammenhang mit der Be-

wältigung wesentlicher negativer Auswirkungen, der Förderung 

positiver Auswirkungen und dem Umgang mit wesentlichen Risi-

ken und Chancen 

 

GOV-5 | Risikomanagement und interne Kontrollen der Nachhaltig-

keitsberichterstattung 

In Bezug auf die mit der Einführung der CSR-Richtlinie eingeführten Angabepflichten hat 

die Gruppe damit begonnen, ihr internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung 

zu aktualisieren, mit dem Ziel, die internen Kontrollen in Bezug auf die Prozesse zur 
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Analyse, Erfassung und Verarbeitung qualitativer und quantitativer Informationen zu den 

wesentlichen Themen der Berichterstattung gemäß den vom Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) herausgegebenen und auf dem 

COSO Internal Control-Integrated Framework (ICIF) basierenden Leitlinien für die interne 

Kontrolle der Nachhaltigkeitsberichterstattung (ICSR) zu erweitern und in der Struktur 

dieses Modells abzubilden. 

Ähnlich wie beim internen Kontrollmodell für die Finanzberichterstattung betreffen die 

wichtigsten erkennbaren Risiken für die Nachhaltigkeitsberichterstattung mögliche Un-

genauigkeiten, Unvollständigkeiten, Inkonsistenzen und Unrichtigkeiten aufgrund der 

Verarbeitung, Messung und Konsolidierung von Daten aus allen Quellen. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts sind die Prozesse und die zugehörigen 

"Kontroll- und Risikomatrizen" in Bezug auf die doppelte Wesentlichkeitsanalyse und das 

allgemeine Modell für die Abrufung und endgültige Validierung von Daten und Informa-

tionen bereits formalisiert. Das Interne Kontrollsystem für die Nachhaltigkeitsberichter-

stattung wird schrittweise auf die wichtigsten Berichterstattungs- und Eingabeprozesse 

in Bezug auf die in der doppelten Wesentlichkeitsanalyse als potenziell wesentlich ein-

gestuften Themen ausgeweitet, wobei analog zu den bereits für das Interne Kontrollsys-

tem für die Finanzberichterstattung eingeführten Kriterien den Prozessen Vorrang einge-

räumt wird, die in Bezug auf die Art der Kennzahlen und der gemeldeten Informationen 

komplexere Systeme und Methoden für die Sammlung, Extraktion und Eingabe von Da-

ten, Datenschätzungs- und Verarbeitungsprozesse aufweisen und daher potenziell grö-

ßere Reputations- und Berichterstattungsrisiken bergen. Auch für diese Prozesse werden 

die Rollen und Zuständigkeiten für die verschiedenen Phasen der Aktivitäten, geeignete 

"Risikokontrollmatrizen" und die damit verbundenen Kontrollen formalisiert und über-

wacht. 
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STRATEGIE 

SBM-1 | Strategie, Geschäftsmodell und Wertschöpfungskette 

MFE-MEDIAFOREUROPE ist die Holdinggesellschaft eines der größten paneuropäi-

schen Fernseh- und Hörfunkzentren mit Sitz in Amsterdam (Niederlande) und steuerli-

chen Niederlassungen in Italien und Spanien, wo die betriebliche Tätigkeit ausgeübt wird. 

Die Gruppe ist der führende kommerzielle TV-Netzwerkbetreiber im italienischen und 

spanischen kommerziellen TV-Sektor, sowohl in Bezug auf die Einschaltquoten als auch 

auf den Werbemarktanteil. Sie bietet frei empfangbare Fernsehprogramme auf den wich-

tigsten General-Interest-Programmen (Canale 5, Italia 1 und Rete 4 in Italien sowie Tele5 

und Cuatro in Spanien) und ein breites Portfolio an semi-generalistischen und Sparten-

kanälen, die als lineare und als On-Demand-OTT-Angebote verfügbar sind. 

Im Rahmen dieser Aktivitäten überwacht die Gruppe die gesamte Wertschöpfungskette 

der Medienbranche, von der Beschaffung, der Produktion und der Verbreitung von In-

halten sowohl im frei empfangbaren als auch im Pay-TV (Unterhaltung, Nachrichten, 

Drama, exklusive Sportinhalte, Kino) bis hin zur direkten Verwaltung der Werbeeinnah-

men ihrer eigenen Medien und von Drittanbietern über ihre auf lokale (Publitalia, Digi-

talia und Mediamond in Italien und Publiespaña in Spanien) und internationale Märkte 

(Publieurope) spezialisierten Konzessionsgesellschaften. 

Insbesondere legt die MFE-Gruppe großen Wert auf die Produktion ihrer eigenen, loka-

len Inhalte. Sowohl in Italien als auch in Spanien spielen die lokalen Produktionsgesell-

schaften der Gruppe (Medusa Film und Mediterraneo) eine wichtige Rolle bei der Pro-

duktion und dem Vertrieb von Filmen und einzigartigen Unterhaltungsprogrammen und 

-inhalten, die nicht nur in die linearen und nicht-linearen Dienste der Gruppe integriert 

werden, sondern auch an große internationale OTT- und TV-Sendeanbieter geliefert wer-

den, die in den lokalen Märkten der Gruppe präsent sind, wie Netflix, Amazon Prime und 

Discovery. 

MFE ist auch der größte Anteilseigner der ProSiebenSat.1 Media SE und hält einen direk-

ten Anteil von 29,99% am Grundkapital (30,8% ohne eigene Aktien). Die an der Frankfur-

ter Börse notierte Gesellschaft mit einer breiten Aktionärsbasis ist eine der größten Fern-

sehmediengruppen in Europa und Marktführer in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz. 

Bei der Verfolgung ihrer Strategie, ihre Wettbewerbsposition als medienübergreifender 

kommerzieller Rundfunkveranstalter sowohl in Italien als auch in Spanien aufrechtzuer-

halten und ihre Rolle im länderübergreifenden Konsolidierungsprozess auf europäischer 

Ebene zu stärken, konzentriert sich die MFE-Gruppe stets auf ihre Rolle als sozial verant-

wortlicher Rundfunkveranstalter mit einem integrierten Ansatz zur Verbesserung ihrer 

wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Leistung.  

Bei der Verfolgung ihrer Unternehmensstrategien erkennt die MFE-Gruppe an, wie wich-

tig es ist, Umweltschutz und soziales Engagement in ihre Entwicklungspläne zu integrie-

ren, in der Überzeugung, dass heutige Entscheidungen einen bedeutenden Einfluss auf 

die Zukunft haben werden. Unter diesem Gesichtspunkt verpflichtet sich die Gruppe, die 

Prinzipien und Werte der Nachhaltigkeit in allen Sektoren, in denen sie tätig ist, umzu-

setzen und dabei auch die Menschenrechte in der gesamten Lieferkette zu fördern und 

zu respektieren. Kreativität, Innovation und der Einsatz modernster Technologien sind 
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zentrale Faktoren in der Tätigkeit der Gruppe und stellen wesentliche Voraussetzungen 

für die Aufrechterhaltung einer verantwortungsvollen führenden Position im audiovisu-

ellen Sektor dar. 

Die Gruppe ist sich der zentralen Bedeutung ihrer personellen Ausstattung bewusst und 

verpflichtet sich zur Förderung einer positiven und inklusiven Arbeitskultur, zur Unter-

stützung von Vielfalt, Nichtdiskriminierung und Inklusion (insbesondere in Bezug auf Al-

ter und Geschlecht) sowie zur Entwicklung von Maßnahmen und Initiativen, die das psy-

chische und physische Wohlbefinden der Arbeitnehmer und ihr Engagement in einem 

Rahmen von Loyalität, Vertrauen und der Ablehnung jeglicher Form von Diskriminierung 

und Ausbeutung fördern. 

Bei der Ausübung ihrer typischen Aktivitäten in Italien und Spanien (wo 5.161 der insge-

samt 5.194 Arbeitnehmer beschäftigt sind) überwacht die Gruppe die gesamte Wert-

schöpfungskette der Medienbranche, von der Beschaffung, der Produktion und der Ver-

breitung von Inhalten sowohl im frei empfangbaren als auch im Pay-TV (Unterhaltung, 

Nachrichten, Drama, exklusive Sportinhalte, Kino) bis hin zur direkten Verwaltung der 

Werbeeinnahmen ihrer eigenen Medien und von Drittanbietern über ihre auf lokale 

(Publitalia, Digitalia und Mediamond in Italien und Publiespaña in Spanien) und interna-

tionale Märkte (Publieurope) spezialisierten Konzessionsgesellschaften. 

Dieser Bericht enthält auch die Leistungen und Ergebnisse in Bezug auf die aktuellen und 

erwarteten Vorteile für Kunden, Investoren und andere Interessengruppen. 

Die Gruppe berücksichtigt ESG-Faktoren auch als Element und Referenzkriterium für ihre 

Entscheidungsfindungs- und Investitionsbewertungsprozesse in den operativen Berei-

chen, die darauf ausgerichtet sind, gezielte Initiativen und Projekte im Hinblick auf eine 

größere Umwelteffizienz (Reduzierung des Verbrauchs, Diversifizierung der Energiequel-

len) und die Definition ihrer eigenproduzierten Inhalte und ihrer Kommunikationskam-

pagnen im Einklang mit ihrem Rundfunkveranstalterprofil und ihrer sozialen Verantwor-

tung zu starten.  

In der Branche der MFE ist der Faktor Mensch von zentraler strategischer Bedeutung, was 

zu einem ständigen und wachsenden Engagement bei der Betreuung, Aus- und Weiter-

bildung und Entwicklung der Arbeitnehmer und die Suche nach neuen Talenten führt, um 

Innovationsprozesse und Kompetenzzuwachs zu fördern, sowie zu einem besonderen 

Augenmerk auf den Schutz des geistigen Eigentums und der Minderjährigen und die 

Entwicklung von Initiativen, die auf die Bildung und Förderung der Kultur und allgemein 

auf die soziale Verantwortung gerichtet sind, die mit der Rolle als führender nationaler 

Rundfunkveranstalter einhergeht.  

Die Gruppe verpflichtet sich zur ständigen und sorgfältigen Einhaltung und Überwa-

chung der Entwicklung der einschlägigen Rechtsvorschriften, wobei sie sich insbesondere 

auf die Hinweise der Europäischen Kommission (Mitteilung 2019/C 209/01 "Leitlinien für 

die Berichterstattung über nichtfinanzielle Informationen: Nachtrag zur klimabezogenen 

Berichterstattung") und die jüngste Verabschiedung des Aktionsplans für Medien und 

audiovisuelle Medien (MAAP), eines Aktionsplans für den Bereich Medien und audio-

visuelle Angebote, der sich auf drei Haupttätigkeitsbereiche konzentriert (Aufschwung, 

Wandel, bessere Instrumente und Kapazitäten), einschließlich der Schaffung eines audi-

ovisuellen Sektors ohne Auswirkungen auf das Klima. 

Der europäische Interessenverband der privaten Fernsehsender Association of Com-

mercial Television in Europe (ACT), dessen Gründungsmitglied die Gruppe ist, bereitet 
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im Zusammenhang mit diesem Plan ein an die EU-Institutionen gerichtetes Positionspa-

pier vor. Um all diese Faktoren in einer zunehmend proaktiven, geplanten und gemein-

samen Art und Weise zu verwalten, hat die MFE im Rahmen ihres Governance-Modells 

freiwillig einen ESG-Ausschuss vorgesehen, der sich aus unabhängigen Direktoren zu-

sammensetzt und das Ziel verfolgt, einen Dialog zu führen, Denkanstöße für das Ma-

nagement zu setzen und die Aktivitäten der Gruppe in diesen Bereichen zu überwachen.  

Am 29. März 2022 hat der MFE-Vorstand nach einem mit dem Nachhaltigkeitsausschuss 

abgestimmten Prozess der Bestandsaufnahme und Analyse der Aktivitäten und der Po-

sitionierung der Gruppe in den verschiedenen ESG-Bereichen die folgenden Leitlinien 

und Makroziele festgelegt, die für die verschiedenen ESG-Bereiche verfolgt werden sol-

len, und entsprechende Initiativen und Projekte auf den Weg gebracht.  

Im Umweltbereich hat sich die Gruppe stets von den Grundsätzen der Verantwortung für 

den Schutz des Planeten leiten lassen und strebt durch eine nachhaltige Nutzung der 

natürlichen Ressourcen eine schrittweise Verringerung der CO2-Emissionen an, bis 2030 

die CO2-Neutralität erreicht ist. Zu diesem Zweck prüft die Gruppe die Festlegung von 

transparenten und wissenschaftlich fundierten Reduktionszielen, um einen Beitrag zu den 

Zielen des Pariser Abkommens zum Klimawandel (COP 21, Begrenzung der globalen Er-

wärmung auf 1,5°C) zu leisten.  

Im sozialen Bereich war sich die Gruppe schon immer der zentralen Bedeutung der Ar-

beitskräfte bewusst und stets bestrebt, ihre Erfahrung, Professionalität und Vielfalt zu 

fördern, wobei sie bereits hervorragende Standards bei der Gleichstellung von Männern 

und Frauen sowohl hinsichtlich der Anzahl als auch des geschlechtsspezifischen Ver-

dienstgefälles (mit Verbesserungspotenzial auf Managementebene) und ein ausgezeich-

netes Niveau bei der Steuerung sozialpolitischer Themen erreicht hat. Auf dieser Grund-

lage lauten die Ziele daher  

- Beibehaltung des derzeitigen Niveaus der Verteilung und der Verdienstgerechtigkeit 

für jede Kategorie durch eine Einstellungs- und Weiterbildungspolitik, die den Aufstieg 

des weniger vertretenen Geschlechts in Führungspositionen fördert; 

- Beibehaltung des von der Gruppe im Bereich der Sozialfürsorge und der Aus- und Wei-

terbildung bereits erreichten hohen Niveaus, sowohl in Bezug auf die Höhe der Inves-

titionen als auch auf die Vielfalt und Innovation des Angebots; 

- Darüber hinaus beabsichtigt die MFE, im Rahmen ihres Rundfunkangebots weiterhin 

eine zentrale Rolle bei der Verbreitung der Nachhaltigkeitskultur im Land zu spielen, 

mit dem Ziel, das öffentliche Bewusstsein für ESG-Themen durch Inhalte zu schärfen, 

die im Einklang mit ihrem Wertesystem und ihrer Verantwortung als pluralistischer 

Rundfunkveranstalter auf allen verfügbaren Plattformen verbreitet werden; 

- Im Bereich Governance wurde beschlossen, ein System zur Steuerung und Kontrolle 

von ESG-Initiativen und -Mechanismen zur Lenkung von Managementmaßnahmen 

einzuführen, mit dem Ziel, Nachhaltigkeitskriterien und -prinzipien schrittweise in die 

Managementpraktiken und -entscheidungen in der gesamten Organisation zu über-

nehmen, und zwar durch spezifische Schulungsinitiativen und die Einführung von ESG-

Zielen als Parameter in Anreizsystemen. 

SBM-2 | Interessen und Standpunkte der Interessenträger 

Dieser Abschnitt enthält auch Hinweise auf: 
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- S1 - SBM-2 - Interessen und Standpunkte der Arbeitskräfte des Unternehmens 

-  S2 - SBM-2 - Interessen und Standpunkte der Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette 

- S3 - SBM-2 - Interessen und Standpunkte der betroffenen Gemeinschaften 

- S4 - SBM-2 - Interessen und Standpunkte der Verbraucher und Endnutzer 

Die Gesellschaft stellt sicher, dass die Arbeitskräfte des Unternehmens über direkte 

Kanäle, wie die Personalabteilung, die Gesellschaftsausschüsse und die Arbeitnehmerver-

treter, Meinungen und Bedenken äußern können. Für weitere Einzelheiten siehe S1-2. 

In Bezug auf die Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette werden unternehmensin-

terne Positionen identifiziert, die für die Pflege der Arbeits- und/oder Geschäftsbezie-

hungen zu den Lieferanten verantwortlich sind. Die MFE hat ihre Aktivitäten zum Enga-

gement in der Lieferkette ausgeweitet, um die Beteiligung und den Beitrag der Liefer-

kette zu den wichtigsten ESG-Faktoren der Gruppe zu stärken. Weitere Einzelheiten fin-

den Sie im Kapitel S2-2. 

Die betroffenen Gemeinschaften werden über soziale Initiativen (soziale Kampagnen) 

informiert. 

Für Endnutzer gibt es direkte Kanäle, um Bedenken zu äußern und Meldungen zu ma-

chen (E-Mails der Redaktionen von Nachrichtensendungen und entsprechende Social-

Media-Profile). 

Die MFE-Gruppe interagiert bei der Durchführung ihrer Aktivitäten mit einer Vielzahl von 

Interessenträgern, die sich zunehmend mit Fragen der Nachhaltigkeit befassen. Die kon-

tinuierliche und konstruktive Interaktion mit den wichtigsten Kategorien von Interessen-

trägern, sowohl extern als auch intern, und die Methode des Engagements für die DMA, 

die im nächsten Kapitel IRO 1 erwähnt wird, stellt angesichts der Art der von der Gruppe 

durchgeführten Aktivitäten einen entscheidenden Erfolgsfaktor für den Aufbau von Lo-

yalität und die Messung der Zufriedenheit der Interessenträger dar und ist daher eine 

grundlegende Dynamik für die konkrete Steuerung der Strategie und die Anpassung des 

Geschäftsmodells. 

In seiner Sitzung vom 18. September 2021 verabschiedete der Vorstand eine "Richtlinie 

zur Steuerung der Aktionärseinbindung". Um eine kontinuierliche Beziehung zu den 

Aktionären auf der Grundlage eines Verständnisses ihrer jeweiligen Rollen aufzubauen, 

hat der Vorstand den Chief Financial Officer der Gruppe zum Verantwortlichen für die 

Verwaltung der Beziehungen zu den Aktionären ernannt. Zu diesem Zweck wird der Chief 

Financial Officer von den folgenden zwei Abteilungen unterstützt, die ihm direkt unter-

stellt sind: 

- Die Abteilung für Gesellschaftsangelegenheiten, die für die Beziehungen zu Kleinanle-

gern und institutionellen Einrichtungen (AFM, CONSOB, Borsa Italiana, CNMV) zustän-

dig ist; 

- die Abteilung Investor Relations, die für die Beziehungen zur Finanzwelt (Finanzanalys-

ten, institutionelle Anleger und Rating-Agenturen) zuständig ist. 

Am 22. Dezember 2023 verabschiedete der Vorstand die "Richtlinie zur Einbindung von 

Interessenträgern", mit der sich die Gesellschaft verpflichtet, einen sinnvollen Dialog mit 

Interessenträgern, einschließlich Anlegern, Arbeitnehmern, Gläubigern, Geschäftspart-

nern, Gemeinschaftsmitgliedern und anderen interessierten Parteien, zu führen, um einen 
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Rahmen für eine offene, transparente und integrative Einbindung von Interessenträgern 

zu schaffen. Diese Richtlinie ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar. 

Die Leitungsgremien (Vorstand und Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschuss) der MFE 

werden regelmäßig über die von den Interessenträgern geäußerten Meinungen und In-

teressen bezüglich der Nachhaltigkeitsauswirkungen des Unternehmens informiert. 

SBM-3 | Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen und 

ihr Zusammenspiel mit Strategie und Geschäftsmodell 

In Anbetracht der Art, des Standorts und der Positionierung des Geschäfts der Gruppe 

betreffen die wichtigsten Kategorien von Auswirkungen, Risiken und Chancen in Bezug 

auf die Umsetzung strategischer Leitlinien und die Verwaltung des Geschäftsmodells 

hauptsächlich, wie die Ergebnisse der unten beschriebenen doppelten Wesentlichkeits-

analyse zeigen, die sozialen Bereiche in Bezug auf die Endverbraucher und Fragen der 

Unternehmensführung.  

Bei der Ausübung ihrer Tätigkeit als medienübergreifender kommerzieller (Rundfunk-

)Veranstalter interagiert die Gruppe sowohl in Italien als auch in Spanien mit den End-

nutzern ihrer redaktionellen Inhalte (informative Sendungen, Veranstaltungen, Unterhal-

tung, nicht-dokumentarische Sendungen und Kinofilme) auf verschiedenen Geräten und 

mit den Werbeinvestoren, die Werbeflächen in den verschiedenen von der Gruppe ver-

walteten Medien (Fernsehen, Radio, Web, DOOH) kaufen. Es handelt sich dabei um Inte-

ressenträger, gegenüber denen die Gruppe eine soziale Rolle ausübt und für die sie die 

wirtschaftliche Verantwortung hat, den Markt zu stimulieren und voranzutreiben.  

Ebenso sind die Aspekte im Zusammenhang mit der Definition und Umsetzung einer 

transparenten und wirksamen redaktionellen und unternehmerischen Führung von we-

sentlicher Bedeutung, sowohl was die Auswirkungen als auch was die Bewältigung po-

tenziell bedeutender und langfristiger finanzieller Risiken und/oder Chancen betrifft, und 

diese Führung wird systematisch gesteuert, um die Einhaltung von Gesetzen und Vor-

schriften sowie die Beteiligung an institutionellen Aktivitäten und an den Innovations- 

und Entwicklungsprozessen des Sektors zu gewährleisten, dessen Wettbewerbsdynamik 

naturgemäß in erheblichem Maße durch die Einführung oder Änderung von regulatori-

schen Bestimmungen sowohl auf nationaler als auch auf supranationaler Ebene beein-

flusst werden kann.  

Gegenwärtig ist das Thema Klimawandel, ein Bereich, in dem die Gruppe verantwor-

tungsbewusst spezifische Maßnahmen zur Optimierung der Produktionsprozesse im Hin-

blick auf Energieeinsparungen und die Verringerung von Emissionen umsetzt, ein we-

sentliches Thema für die Gruppe, vor allem im Hinblick auf die Auswirkungen, da die 

Gruppe im Rahmen ihrer Rundfunktätigkeit eine soziale und informative Funktion in Be-

zug auf Fragen der Nachhaltigkeit ausübt, während die potenziell damit verbundenen 

Risikofaktoren (hauptsächlich im Zusammenhang mit der Kontinuität des Geschäftsbe-

triebs und der Energieversorgung) angesichts der Art und des geografischen Standorts 

der wichtigsten physischen Vermögenswerte (Produktions- und Vertriebsstandorte) und 

ihrer technologischen Betriebsmodelle sowie der von der Gruppe umgesetzten Notfall-

pläne einer ständigen Überwachung unterliegen und derzeit keine wesentlichen Restri-

siken verursachen. Für eine vollständige Beschreibung des Modells zur jährlichen Identi-

fizierung, Überwachung und Bewertung der Risiken, denen die Gruppe strukturell 
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ausgesetzt ist (ERM), wird auf den entsprechenden Abschnitt im Bericht des Manage-

ments verwiesen. 

Die Gruppe hat auch zwei unternehmensspezifische Themen aus, die in die doppelte We-

sentlichkeitsanalyse einbezogen wurden: Elektromagnetische Strahlung und Erstel-

lung und Verbreitung von Inhalten. 

Wie in der EFRAG-Umsetzungsleitlinie IG1 Wesentlichkeitsanalyse gefordert, wird die 

MFE ihren benannten Stellen jedes Jahr vor Beginn der Berichterstattung eine doppelte 

Wesentlichkeitsanalyse vorlegen. Die Überprüfung erfolgt in Bezug auf strukturelle Ent-

wicklungen im Unternehmen und/oder im Konsolidierungskreis, auf die schrittweise 

Identifizierung einer bewährten Praxis in der Branche und in jedem Fall unter Berücksich-

tigung neuer Erkenntnisse, die während des regelmäßigen Prozesses zur Bewertung der 

Geschäftsrisiken (ERM) gewonnen werden.  

Die doppelte Wesentlichkeitsanalyse wurde gemäß den in ESRS 1 dargelegten Methoden 

und unter Berücksichtigung der EFRAG-Leitlinien durchgeführt. In der folgenden Tabelle 

sind die wesentlichen IRO aufgeführt, die sich aus diesem Prozess ergeben haben: 

 

U | Upstream (vorgela-

gert) 

Die IRO hat ihren Ursprung in den vorgelagerten Bereichen der 

Wertschöpfungskette. 

O | Operationen Die IRO hat ihren Ursprung in den internen Abläufen der Gruppe. 

D | Downstream (nach-

gelagert) 

Die IRO hat ihren Ursprung in den nachgelagerten Bereichen der 

Wertschöpfungskette. 

S-M-L/T Die IRO hat kurz-/mittel-/langfristige Auswirkungen. 

 

ESRS  Thema Risiken und/oder 

Chancen 

(finanzielle Wesent-

lichkeit) 

Positive und nega-

tive Auswirkungen 

(Wesentlichkeit der 

Auswirkungen) 

U O D S/T M/T L/T 

E1 T01 Anpassung 

an den Klima-

wandel 

 Beitrag zum Klima-

wandel durch di-

rekte und indirekte 

Energieemissionen 

im Zusammenhang 

mit den Aktivitäten 

in den Büros und an 

den Standorten der 

Gruppe (Scope 1, 2) 

X X 

 

Ja Ja Ja 

E1 T02 Klima-

schutz 

 Erzeugung von in-

direkten klimawirk-

samen Emissionen, 

die in der Wert-

schöpfungskette 

durch die 

X X X 

 

Ja Ja 



  

F-86 

ESRS  Thema Risiken und/oder 

Chancen 

(finanzielle Wesent-

lichkeit) 

Positive und nega-

tive Auswirkungen 

(Wesentlichkeit der 

Auswirkungen) 

U O D S/T M/T L/T 

ausgeführten Akti-

vitäten entstehen 

(Scope 3) 

E1 T03 Energie  Nutzung von nicht 

erneuerbaren und 

erneuerbaren Ener-

giequellen 

X X X 

 

Ja Ja 

S1 T10 Sichere Be-

schäftigung 

 Verbesserung der 

Arbeitspraktiken 

durch ein Sozialsys-

tem, das den Be-

dürfnissen der Ar-

beitskräfte und ih-

rer Familien gerecht 

wird 

 

X 

 

Ja Ja 

 

S1 T11 Arbeitszeit  Einführung von 

Wohlfühlpraktiken 

(z. B. flexible Ar-

beitszeiten), die den 

Erwartungen der 

Arbeitnehmer ent-

sprechen, mit ent-

sprechenden Aus-

wirkungen auf die 

Zufriedenheit der 

Arbeitskräfte 

 

X 

 

Ja Ja 

 

S1 T12 Angemes-

sene Entloh-

nung 

 Wettbewerbsfähige 

Vergütungspolitik, 

die den von den Ar-

beitskräften ge-

schaffenen Wert 

gerecht verteilt und 

gleichzeitig indirekt 

die Attraktivität für 

Talente erhöht 

 

X 

  

Ja Ja 

S1 T15 Gesund-

heitsschutz und 

Sicherheit 

 Verletzungen 

und/oder Krankhei-

ten am Arbeitsplatz 

 

X 

 

Ja Ja 

 

S1 T16 Gleichstel-

lung der Ge-

schlechter und 

gleicher Lohn 

 Diskriminierung 

zwischen Männern 

und Frauen bei der 

Entlohnung 

 

X 

  

Ja Ja 



  

F-87 

ESRS  Thema Risiken und/oder 

Chancen 

(finanzielle Wesent-

lichkeit) 

Positive und nega-

tive Auswirkungen 

(Wesentlichkeit der 

Auswirkungen) 

U O D S/T M/T L/T 

für gleiche Ar-

beit 

S1 T17 Weiterbil-

dung und Kom-

petenzentwick-

lung  

Hohe Fluktuation bei 

Neueinstellungen und 

Verlust von Schlüssel-

wissen mit indirekten 

Auswirkungen auf In-

teressenträger 

Risiko der Nichtum-

schulung von Arbeit-

nehmern mit Auswir-

kungen auf die Ge-

schäftskontinuität 

Verbesserung der 

Fähigkeiten der Ar-

beitskräfte durch 

Schulungsmaßnah-

men 

 

X 

  

Ja Ja 

S1 T20 Vielfalt Operationelles Risiko 

und Verlust von Kom-

petenznutzung und 

damit einhergehende 

Verringerung der Pro-

duktivität und Wett-

bewerbsfähigkeit 

Reputationsrisiko auf-

grund fehlenden En-

gagements für Vielfalt 

im Hinblick auf Erklä-

rungen im Ethik-Ko-

dex 

 

 

X 

  

Ja Ja 

S1 T22 Pri-

vatsphäre 

Verletzung der Pri-

vatsphäre der Arbeits-

kräfte durch Offenle-

gung persönlicher In-

formationen und Da-

ten 

 

 

X 

 

Ja Ja Ja 

S2 T25 Gesund-

heitsschutz und 

Sicherheit 

Unfälle oder Krank-

heiten am Arbeits-

platz und Nichtver-

fügbarkeit von Res-

sourcen 

Strafrechtliche Konse-

quenzen im Falle ei-

ner angemessenen 

Behandlung des 

Problems  

 

X X 

 

Ja Ja 
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ESRS  Thema Risiken und/oder 

Chancen 

(finanzielle Wesent-

lichkeit) 

Positive und nega-

tive Auswirkungen 

(Wesentlichkeit der 

Auswirkungen) 

U O D S/T M/T L/T 

S2 T30 Daten-

schutz 

Verletzung des Daten-

schutzes in Bezug auf 

sensible Unterneh-

mensdaten durch Lie-

feranten 

 

X X 

 

Ja Ja 

 

S3 T32 Wirtschaft-

liche, soziale 

und kulturelle 

Rechte von Ge-

meinschaften 

 Beschäftigung von 

Arbeitskräften aus 

der örtlichen Ge-

meinschaft 

Anreize und Ent-

wicklung des Unter-

nehmertums junger 

Menschen 

 

X 

  

Ja 

 

S4 T36 Daten-

schutz 

Verlust von Umsatzer-

lösen und Geschäfts-

chancen (einschließ-

lich des Risikos von 

Sanktionen aufgrund 

der Nichteinhaltung 

geltender Daten-

schutzvorschriften) 

Sicherheitsverletzun-

gen in Bezug auf Pri-

vatsphäre, Cybersi-

cherheit und Daten 

innerhalb der Organi-

sation 

  

X 

 

Ja Ja 

 

S4 T37 Meinungs-

freiheit  

 

Vorhandensein von 

Dialogkanälen, die 

von den Kunden 

genutzt werden 

können, um das 

Publikum an der Er-

stellung und Ver-

breitung von Inhal-

ten zu beteiligen 

 

X 

 

Ja Ja Ja 
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ESRS  Thema Risiken und/oder 

Chancen 

(finanzielle Wesent-

lichkeit) 

Positive und nega-

tive Auswirkungen 

(Wesentlichkeit der 

Auswirkungen) 

U O D S/T M/T L/T 

S4 T38 Zugang zu 

hochwertigen 

Informationen 

Reputationsrisiko auf-

grund einer falschen 

Vorstellung von der 

tatsächlichen Qualität 

des Produkts 

Risiko des Verlusts 

von Marktanteilen 

Rechtliches Risiko  

Ausstrahlung von 

Sendungen, die das 

kritische Denken 

und die gesell-

schaftliche Teilhabe 

durch genaue und 

ausführliche Infor-

mationen fördern, 

die es den Men-

schen ermöglichen, 

in ihrem täglichen 

Leben fundiertere 

Entscheidungen zu 

treffen 

 

X 

   

Ja 

S4 T39 Gesund-

heitsschutz und 

Sicherheit 

Rechtliches Risiko: 

Wird die Gesundheit 

und Sicherheit der 

Nutzer nicht ge-

schützt, kann dies zu 

Rechtsstreitigkeiten, 

Geldstrafen und Ver-

stößen gegen Sicher-

heitsvorschriften füh-

ren. 

Reputationsrisiko auf-

grund fehlenden En-

gagements für Ge-

sundheitsschutz und 

Sicherheit im Hinblick 

auf Erklärungen im 

Ethik-Kodex 

Erstellung und Ver-

breitung von Inhal-

ten unter Berück-

sichtigung des 

Schutzes anderer 

gefährdeter Ziel-

gruppen, wie z.B. 

lichtempfindlicher 

Personen usw. 

 

X 

  

Ja Ja 

S4 T40 Kinder-

schutz 

Auswirkungen, die 

sich aus dem An-

schauen ungeeigneter 

Programme ergeben, 

wenn diese nicht ord-

nungsgemäß gekenn-

zeichnet werden (z. B. 

Inhalte für Erwach-

sene), mit möglichen 

Sanktionen 

Erstellung und Ver-

breitung von Inhal-

ten unter Berück-

sichtigung des Ju-

gendschutzes 

 

X 

  

Ja Ja 
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ESRS  Thema Risiken und/oder 

Chancen 

(finanzielle Wesent-

lichkeit) 

Positive und nega-

tive Auswirkungen 

(Wesentlichkeit der 

Auswirkungen) 

U O D S/T M/T L/T 

S4 T41 Soziale In-

klusion von 

Verbrauchern 

und/oder End-

nutzern 

Die beiden folgenden 

Aspekte laufen hier 

zusammen (Gruppie-

rung nach Unterthe-

men): 

- Nicht-Diskriminie-

rung 

- Zugang zu Produk-

ten und Dienstleis-

tungen  

Bessere Zugäng-

lichkeit des Ange-

bots im Hinblick auf 

soziale Inklusion 

durch Untertitelung, 

Audiodeskription, 

Webbrowsing und 

die Entwicklung 

spezieller Produkte 

und Inhalte für be-

nachteiligte Ziel-

gruppen 

 

X 

  

Ja Ja 

S4 T42 Verant-

wortliche Ver-

marktungs-

praktiken 

 

Auswahl von Wer-

bung und Marke-

ting im Einklang mit 

den Werten der Or-

ganisation und mit 

Blick auf die soziale 

Verantwortung 

 

X 

 

Ja Ja Ja 

G1 T43 Unterneh-

menskultur 

Diskrepanz zwischen 

erklärten Unterneh-

menswerten und tat-

sächlichem Verhalten 

(z. B. redaktionelle Li-

nie), die einen Ver-

trauensverlust bei Ar-

beitnehmern und In-

teressenträgern her-

vorrufen kann 

Reputationsrisiken in 

Verbindung mit einer 

schwachen oder un-

ethischen Unterneh-

menskultur (öffentli-

che Kontroversen, 

Schwierigkeiten bei 

der Rekrutierung und 

Bindung von Talenten 

sowie behördliche 

Sanktionen) 

Negative Auswirkun-

gen auf die Produkti-

vität durch geringe 

Motivation der Ar-

beitskräfte 

Sensibilisierung und 

Verbreitung einer 

Kultur der Ethik, der 

Gleichbehandlung 

und der Inklusion 

sowie der Achtung 

der Menschen-

rechte durch Ma-

nagement, Arbeits-

kräfte, Geschäfts-

partner und andere 

Interessenträger 

X X X 

  

Ja 
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ESRS  Thema Risiken und/oder 

Chancen 

(finanzielle Wesent-

lichkeit) 

Positive und nega-

tive Auswirkungen 

(Wesentlichkeit der 

Auswirkungen) 

U O D S/T M/T L/T 

G1 T46 Politisches 

Engagement 

und Lobbytä-

tigkeiten 

Unzureichende Abde-

ckung der wichtigsten 

Branchenkontexte, 

Verlust eines Wettbe-

werbsvorteils auf dem 

Referenzmarkt (z. B. 

OTT-Anbieter usw.). 

Reputationsrisiko auf-

grund der Beteiligung 

an Lobbytätigkeiten, 

die nicht sehr trans-

parent sind oder ge-

gen lokale oder inter-

nationale Vorschriften 

verstoßen (z. B. Finan-

zierung politischer 

Parteien) 

Verantwortungsvol-

les Management 

der Beziehungen zu 

den Institutionen 

und Behörden, mit 

dem Ziel der Zu-

sammenarbeit und 

gegenseitigen Un-

terstützung 

 

X  

  

Ja 

G1 T47 Manage-

ment der Be-

ziehungen zu 

Lieferanten, 

einschließlich 

Zahlungsprakti-

ken 

Spannungen in der 

Lieferkette aufgrund 

von Zahlungsverzug. 

Reputationsrisiko auf-

grund von unlauteren 

Zahlungspraktiken 

oder systematischen 

Zahlungsverzögerun-

gen 

Rechtliches Risiko 

aufgrund von Rechts-

streitigkeiten infolge 

von Zahlungsverzug 

oder Vertragsstreitig-

keiten 

Versäumnis, ESG-The-

men entlang der WSK 

zu überwachen 

 

 

X 

  

Ja 

 

G1 T49 Cybersi-

cherheit 

Unterbrechung des 

Dienstes (Geschäfts-

kontinuität) 

 X X X Ja Ja 

 

G1 T50 Urheber-

rechtsschutz 

Nutzung von frem-

dem Eigentum ohne 

Genehmigung 

Missbräuchliche Nut-

zung von Inhalten der 

Förderung des 

Schutzes des geisti-

gen Eigentums 

X X X Ja Ja 
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ESRS  Thema Risiken und/oder 

Chancen 

(finanzielle Wesent-

lichkeit) 

Positive und nega-

tive Auswirkungen 

(Wesentlichkeit der 

Auswirkungen) 

U O D S/T M/T L/T 

MFE-Gruppe durch 

Dritte 

E.S. T31 Elektro-

magnetische 

Strahlung 

 Vorhandensein von 

nicht-ionisierender 

elektromagneti-

scher Strahlung 

über die festgelegte 

Compliance- und 

Sorgfaltsschwelle 

hinaus 

 X X Ja Ja Ja 

E.S. T35 Erstellung 

und Verbrei-

tung von Inhal-

ten 

Nichteinhaltung bei 

der Verbreitung von 

unabhängigen, plura-

listischen, unpartei-

ischen und korrekten 

Nachrichten  

Umsatzeinbußen auf-

grund eines Rück-

gangs der Einschalt-

quoten  

Programm entspricht 

nicht dem Geschmack 

des Zielpublikums 

Abwesenheit auf den 

Vertriebsplattformen, 

die von den für ESG-

Themen am meisten 

sensibilisierten Ziel-

gruppen genutzt wer-

den 

Fähigkeit zur Anpas-

sung und Überarbei-

tung des Programms, 

wenn plötzliche Än-

derungen der Pro-

grammfestlegung im 

Zusammenhang mit 

externen sozialen und 

ökologischen Phäno-

menen/Notfällen er-

forderlich werden 

Erstellung und Ver-

breitung von publi-

kumswirksamen In-

halten, die alle spe-

zifischen Zielgrup-

pen erreichen, um 

Mehrwert für Inte-

ressenträger zu 

schaffen 

 X X  Ja Ja 
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DERZEITIGE UND ERWARTETE FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 

Im Konzernabschluss 2024 werden keine wesentlichen wirtschaftlichen und finanziellen 

Auswirkungen im Zusammenhang mit den Themen ausgewiesen, die im Rahmen der 

doppelten Wesentlichkeitsanalyse als potenziell relevant aus Sicht der kurzfristigen fi-

nanziellen Wesentlichkeit identifiziert wurden. In Anbetracht der Art dieser Themen (Ge-

sundheitsschutz und Sicherheit und Vertraulichkeit in den Bereichen S1-S2-S4, Cybersi-

cherheit, Urheberrecht) und der damit verbundenen IROs wurden im Jahr 2024 weder 

Abschreibungen auf materielle oder immaterielle Vermögenswerte vorgenommen, noch 

sind Belastungen (Sanktionen) oder Risiken aufgetreten, die erhebliche Rückstellungen 

erforderlich machten. In diesen Bereichen unterstützt die Gruppe Investitionen (Software) 

und Betriebsausgaben (hauptsächlich Beratung), die angemessen sind, um die Minimie-

rung und den Schutz der Interessen und Eigentumsrechte der Gruppe in Bezug auf die 

zugrunde liegenden Risiken zu gewährleisten. In den meisten Fällen sind diese Kosten 

und/oder Investitionen in den Kontext eingebettet, in dem die Kernaktivitäten und die 

wichtigsten operativen Prozesse verwaltet werden. Die ESRS-Leitlinien bieten noch keine 

ausreichende Klarheit darüber, was als nachhaltigkeitsbezogene Investitionen und Be-

triebsausgaben betrachtet werden sollte. Für die in den einzelnen Kapiteln genannten 

Maßnahmen definieren wir jeden Betrag, der die Schwelle von EUR 14 Mio. überschreitet, 

als wesentliche Betriebsausgaben und Investitionen. 

Für die Zwecke dieser Erklärung hat die MFE-Gruppe vorbehaltlich einer Übergangsbe-

stimmung gemäß Anhang C der ESRS 1 (Liste der schrittweise eingeführten Angabe-

pflichten) auf die Angabe der nach SBM-3 Abs. 48(e) geforderten Informationen – in Be-

zug auf die erwarteten finanziellen Auswirkungen – verzichtet. Die Gruppe wird die ge-

forderten Informationen ab der nächsten konsolidierten Nachhaltigkeitserklärung vorle-

gen. 

MANAGEMENT DER AUSWIRKUNGEN, RISIKEN UND 

CHANCEN 

IRO-1 | Beschreibung des Verfahrens zur Ermittlung und Bewer-

tung der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen 

Zur Ermittlung der Berichtsthemen hat die MFE-Gruppe die nach ESRS 1 geforderte dop-

pelte Wesentlichkeitsanalyse unter Berücksichtigung der von der EFRAG herausgegebe-

nen allgemeinen Leitlinien durchgeführt: Diese Beurteilung erfolgte ausgehend von einer 

sorgfältigen Analyse der in den ESRS identifizierten Themen, Unterthemen und Unterun-

terthemen. 

Zu diesem Zweck wurden potenziell wesentliche IROs zu Nachhaltigkeitsthemen identi-

fiziert und für die Gruppe relevanten internen und externen Interessenträgern zur Bewer-

tung vorgelegt, um die Auswirkungen zu ermitteln (sog. Impact Materiality oder Wesent-

lichkeit der Auswirkungen), und rein internen Interessenträgern, um die wesentlichen Ri-

siken und Chancen zu ermitteln (sog. Financial Materiality oder finanzielle Wesentlich-

keit).  

Die potenziellen Themen für die Bewertung wurden ausgehend von den in der CSR-

Richtlinie (ESRS 1 Abschnitt AR 16) definierten und angegebenen Berichtsstandards 
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ermittelt, ergänzt durch einige spezifische Themen, die mit dem Sektor der Gruppe in 

Verbindung stehen und die aufgrund der in den vorangegangenen Geschäftsjahren 

durchgeführten Wesentlichkeitsanalysen bereits als wesentlich eingestuft wurden oder 

die den wichtigsten Risikofaktoren und/oder Chancen zurechenbar sind, die bereits sys-

tematisch im Rahmen des internen ERM-Prozesses ermittelt wurden, in Bezug auf den 

allgemeinen und sektoriellen Bezugskontext, die Strategien und die Entwicklung des Ge-

schäftsmodells, die Positionierung und die Beziehungen zu den Endmärkten, unter Be-

rücksichtigung der Entwicklung der Organisationsstruktur, der geografischen Lage der 

Aktivitäten und der Wertschöpfungsketten, die dem Perimeter der Gruppe vor- und 

nachgelagert sind. 

Die Methodik und die Kriterien für die Identifizierung und Bewertung der Themen wur-

den vorab dem Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschuss von MFE vorgelegt, der die Er-

gebnisse dann vor der formellen Genehmigung durch den MFE-Vorstand analysierte. 

Es konnten wesentliche Themen identifiziert werden, indem Schwellenwerte für die We-

sentlichkeit auf mittlerem Niveau (Wesentlichkeit der Auswirkungen) und Schwellenwerte 

für die Wesentlichkeit auf mittlerem und hohem Niveau (finanzielle Wesentlichkeit) fest-

gelegt wurden. 

Während des Prozesses zur Bewertung und Analyse der Wesentlichkeit der den Interes-

senträgern vorgeschlagenen Themen wurden Korrelationen zwischen Auswirkungen, Ri-

siken und Chancen in Bezug auf verschiedene Themen festgestellt. 

Dabei wurde die folgende Methodik angewandt. Die Nachhaltigkeitserklärung enthält 

möglicherweise nicht alle Auswirkungen, Risiken und Chancen oder zusätzliche unter-

nehmensspezifische Angaben, die jeder einzelne Interessenträger (oder eine einzelne 

Gruppe von Interessenträgern) bei der eigenen Beurteilung für wichtig hält. 

WESENTLICHKEIT DER AUSWIRKUNGEN 

Die Bewertung der Wesentlichkeit der Auswirkungen wurde in Kontinuität mit den We-

sentlichkeitsanalysen der vorangegangenen Geschäftsjahre unter Anwendung der von 

der EFRAG festgelegten Grundsätze durchgeführt. Die Bewertung erfolgte durch Befra-

gung von Vertretern der wichtigsten Kategorien externer Interessenträger, die in den bei-

den wichtigsten geographischen Gebieten tätig sind, in denen die Gruppe ihre Tätigkei-

ten ausübt, sowie von internen Interessenträgern, die aufgefordert wurden, die aktuellen 

oder potenziellen positiven oder negativen durch die Gruppe verursachten Auswirkun-

gen auf die Wirtschaft, die Umwelt, ihre Arbeitskräfte und das soziale Umfeld zu bewer-

ten, die sich aus den identifizierten potenziell wesentlichen Themen oder Gruppen von 

Themen ergeben, je nach Art des Interessenträgers.  

Insbesondere wurden die folgenden Interessenträgergruppen identifiziert und durch 

eine digitale Umfrage mit allen (potenziellen) positiven und negativen Auswirkungen ein-

bezogen:  

- Investoren und Aktionäre;  

- Werbekunden;  

- Arbeitskräfte;  

- Lieferanten, mitwirkende Künstler, Geschäftspartner, Anbieter von Inhalten. 
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Die Ergebnisse der Bewertung wurden von der Leitung der betroffenen Bereiche über-

prüft. 

Die Auswirkungen wurden (vor Abhilfemaßnahmen und mit einem an die ERM-Methode 

angepassten Horizont) von den vier oben genannten Interessenträgergruppen auf einer 

Skala von 1 bis 5 bewertet: 

- das Ausmaß, d. h. die Schwere der Auswirkungen; 

- die Reichweite, d. h. der Grad der Verbreitung der Auswirkungen; 

und darüber hinaus:  

- bei den derzeitigen negativen Auswirkungen die Unabänderlichkeit, d. h. das Ausmaß, 

in dem es schwierig sein kann, den entstandenen Schäden entgegenzuwirken 

- für potenzielle positive oder negative Auswirkungen die Wahrscheinlichkeit des Auf-

tretens  

FINANZIELLE WESENTLICHKEIT 

Die Bewertung der finanziellen Wesentlichkeit zielt darauf ab, die Risiken und Chancen 

im Zusammenhang mit ESG-Themen zu identifizieren und zu bewerten, die angesichts 

der Art der ausgeübten Tätigkeit und des Kontextes des Referenzsektors strukturell ne-

gative Auswirkungen (angesichts der Risiken) oder positive Auswirkungen (angesichts 

der Chancen) auf die wirtschaftlich-finanzielle Lage und die Finanzströme des Unterneh-

mens, den Zugang zu Finanzmitteln und die Kapitalkosten auf kurze, mittlere oder lange 

Sicht haben könnten.   

Die Risiken und Chancen im Zusammenhang mit ESG-Themen, die potenziell dauerhafte 

finanzielle Auswirkungen haben könnten, wurden unter Berücksichtigung der wichtigsten 

bereits vorhandenen Faktoren ermittelt und im Rahmen des internen Kontrollsystems 

durch den jährlichen ERM-Prozess der Gruppe überwacht.  

Die Bewertung erfolgte durch Befragung des Managements der untersuchten Unterneh-

mensbereiche, wobei in den Gesprächen der jeweilige regulatorische Kontext und die sie 

betreffenden spezifischen Fragen in Bezug auf die folgenden zwei Dimensionen auf einer 

Skala von 1 bis 5 erläutert wurden:  

- das potenzielle Ausmaß (vor Abhilfemaßnahmen) der mit den ermittelten Risiken 

oder Chancen verbundenen wirtschaftlich-finanziellen Auswirkungen;  

- die potenzielle Wahrscheinlichkeit des Eintritts   

Die Bewertungen der potenziellen Risiken und Chancen in Bezug auf jeden analysierten 

Themenbereich wurden anhand derselben Skala und derselben Bewertungskriterien und 

Gewichtungsmethoden vorgenommen, die im Allgemeinen im jährlichen ERM-Prozess 

für beide Dimensionen verwendet werden. Insbesondere wurden bei der Bewertung der 

potenziellen finanziellen Auswirkungen entsprechend der Art der verschiedenen, von Zeit 

zu Zeit betrachteten IRO sowohl qualitative als auch quantitative Elemente bilanziert, de-

ren Ausmaß im Verhältnis zu den wichtigsten Geschäftsparametern und dem angesichts 

der Art des Risikos/der Chance von Zeit zu Zeit betrachteten angemessenen Zeithorizont 

bestimmt wurde. Die finanzielle Wesentlichkeitsschwelle wurde festgelegt, indem als Re-

ferenzparameter ein Betrag angenommen wurde, der signifikanten prozentualen 

Schwankungen der konsolidierten Netto-Werbeeinnahmen entspricht. 



  

F-96 

IRO-1 | E1 - KLIMAWANDEL 

Die Gruppe hat im Rahmen der doppelten Wesentlichkeitsanalyse die Risiken, Chancen 

sowie positiven und negativen Auswirkungen in Bezug auf den Klimawandel identifiziert, 

und zwar sowohl in Bezug auf ihre eigenen Aktivitäten als auch auf die der Wertschöp-

fungskette. Aus finanzieller Sicht ergaben sich keine wesentlichen Risiken oder Chancen. 

Weitere Informationen zu diesem Thema sind in Kapitel E1-1 zu finden. Die wesentlichen 

Auswirkungen zu diesem Thema waren wie folgt:  

- Beitrag zum Klimawandel durch direkte und indirekte Energieemissionen im Zusam-

menhang mit den Aktivitäten in den Büros und an den Standorten der Gruppe (Scope 

1, 2); 

- indirekte THG-Emissionen, die in der Wertschöpfungskette aufgrund der durchgeführ-

ten Aktivitäten entstehen (Scope 3); 

- Nutzung von nicht erneuerbaren und erneuerbaren Energiequellen. 

Die Szenarioanalyse zu physikalischen Risiken für MFE zum Klimawandel berücksichtigt 

die Szenarien mit RCP (Representative Concentration Pathways) 4.5 und 8.5 und ist im 

Kapitel ESRS E1-ESRS 2-SBM-3 zu finden. 

Andere Umweltthemen wurden aus den folgenden Gründen als nicht wesentlich einge-

stuft: 

- E2 | Umweltverschmutzung: Das Problem der Umweltverschmutzung, wie es in den 

ESRS definiert ist, ist für die Gruppe im Hinblick auf ihre Aktivitäten nicht von Bedeu-

tung. Die von der Gruppe produzierten und gehandhabten Stoffe führen nicht zu nen-

nenswerten Emissionen von Schadstoffen in die Atmosphäre, zu signifikanten Einlei-

tungen in Gewässer oder zu einer Verunreinigung des Bodens oder tieferen Boden-

schichten. In Anbetracht der mangelnden Relevanz des Themas für die Aktivitäten der 

Gruppe hält es die MFE nicht für notwendig, betroffene Gemeinschaften zum Thema 

Umweltverschmutzung zu konsultieren; 

- E3 | Wasser- und Meeresressourcen: Die Aktivitäten der Gruppe erfordern keine in-

tensive Nutzung von Wasserressourcen. Daher hat die Gruppe weder relevante Aus-

wirkungen, Risiken und Chancen in ihren Aktivitäten oder ihrer Wertschöpfungskette 

identifiziert, noch hat sie es für notwendig erachtet, betroffene Gemeinschaften zu kon-

sultieren; 

- E4 | Biologische Vielfalt und Ökosysteme: Kein Standort der Gruppe befindet sich in 

Gebieten, die empfindlich hinsichtlich der Biodiversität sind. Bei der Kartierung der 

Auswirkungen, Risiken und Chancen hat die Gruppe keine Abhängigkeiten ihrer Akti-

vitäten von der biologischen Vielfalt und den Ökosystemen festgestellt. Wie in der Ein-

leitung zu diesem Abschnitt erwähnt, können solche Abhängigkeiten einige Unterneh-

men in der Wertschöpfungskette der Gruppe betreffen. Da die biologische Vielfalt für 

die Aktivitäten der Gruppe nicht relevant ist, wurde die Konsultation der betroffenen 

Gemeinschaften zu den Nachhaltigkeitsbewertungen der gemeinsamen biologischen 

Ressourcen und Ökosysteme nicht als erforderlich erachtet; 

- E5 | Kreislaufwirtschaft Die Gruppe verbraucht für ihre Aktivitäten keine nennenswer-

ten Mengen an Ressourcen und erzeugt auch keine nennenswerten Mengen an Abfall. 

Folglich hat sie keine signifikanten Auswirkungen, Risiken oder Chancen innerhalb ihrer 

Aktivitäten oder ihrer Wertschöpfungskette identifiziert und hat es auch nicht für nötig 

befunden, betroffene Gemeinschaften zu konsultieren. 
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Für weitere Einzelheiten siehe die Liste der doppelten Wesentlichkeit in Kapitel ESRS 2 

SBM-3.  
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IRO-2 | In ESRS enthaltene von der Nachhaltigkeitserklärung des 

Unternehmens abgedeckte Angabepflichten 

Die doppelte Wesentlichkeitsanalyse ermöglichte es uns, die Umwelt-, Sozial- und 

Governance-Themen zu identifizieren, die entweder aus der Perspektive der Wesentlich-

keit der Auswirkungen oder aus der Perspektive der finanziellen Wesentlichkeit oder aus 

beiden Perspektiven als wesentlich eingestuft wurden, indem geeignete quantitativ-qua-

litative Schwellenwerte auf die Endwerte jeder der beiden Analysen angewendet wurden, 

wobei dieselbe Bewertungsskala verwendet wurde.  

In der folgenden Tabelle sind die ESRS-Angabepflichten aufgeführt, die bei der Erstellung 

der Nachhaltigkeitserklärung der MFE-Gruppe 2024 zugrunde gelegt wurden: 

 

ESRS-Angabepflicht  Abschnitt der Erklärung 

ESRS 2 | Allgemeine Angaben  

BP-1 - Allgemeine Grundlagen für die Erstellung der 

Nachhaltigkeitserklärungen 

ESRS 2 | Allgemeine Angaben - 

Grundlage für die Erstellung  

BP-2 Angaben im Zusammenhang mit konkreten Um-

ständen 

ESRS 2 | Allgemeine Angaben - 

Grundlage für die Erstellung  

ESRS 2 GOV-1 Die Rolle der Verwaltungs-, Leitungs- und 

Aufsichtsorgane 

ESRS 2 | Allgemeine Angaben - 

Governance  

ESRS 2 GOV-2: Informationen und Nachhaltigkeitsas-

pekte, mit denen sich die Verwaltungs-, Leitungs- und 

Aufsichtsorgane des Unternehmens befassen 

ESRS 2 | Allgemeine Angaben - 

Governance  

ESRS 2 GOV-3 Einbeziehung der nachhaltigkeitsbezoge-

nen Leistung in Anreizsysteme 

ESRS 2 | Allgemeine Angaben - 

Governance  

ESRS 2 GOV-4 Erklärung zur Sorgfaltspflicht im Bereich 

der Nachhaltigkeit 

ESRS 2 | Allgemeine Angaben - 

Governance  

ESRS 2 GOV-5 - Risikomanagement und interne Kontrol-

len der Nachhaltigkeitsberichterstattung 

ESRS 2 | Allgemeine Angaben - 

Governance  

SBM-1 Strategie, Geschäftsmodell(e) und Wertschöp-

fungskette 

ESRS 2 | Allgemeine Angaben - 

Strategie  

SBM-2 Interessen und Standpunkte der Interessenträger ESRS 2 | Allgemeine Angaben - 

Strategie  

SBM-3 Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen 

und ihr Zusammenspiel mit Strategie und Geschäftsmo-

dell 

ESRS 2 | Allgemeine Angaben - 

Strategie  
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ESRS-Angabepflicht  Abschnitt der Erklärung 

IRO-1 Beschreibung der Verfahren zur Ermittlung und 

Bewertung der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und 

Chancen 

ESRS 2 | Allgemeine Angaben - 

Management der Auswirkungen, 

Risiken und Chancen 

IRO-2 In ESRS enthaltene von den Nachhaltigkeitserklä-

rungen des Unternehmens abgedeckte Angabepflichten 

ESRS 2 | Allgemeine Angaben - 

Management der Auswirkungen, 

Risiken und Chancen 

Europäische Taxonomie  

Offenlegung in Bezug auf Artikel 8 der Verordnung (EU) 

2020/852 (Taxonomieverordnung)  

EU-Taxonomie 

Informationen zur Umwelt 

ESRS E1 | Klimawandel 

 

E1-1 - Übergangsplan für den Klimaschutz ESRS E1 | Klimawandel - Strategie 

E1-SBM-3 Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chan-

cen und ihr Zusammenspiel mit Strategie und Geschäfts-

modell 

ESRS E1 | Klimawandel - Strategie 

E1-2 - Konzepte im Zusammenhang mit dem Klima-

schutz und der Anpassung an den Klimawandel 

ESRS E1 | Klimawandel - Manage-

ment der Auswirkungen, Risiken 

und Chancen 

E1-3 - Maßnahmen und Mittel im Zusammenhang mit 

den Klimakonzepten 

ESRS E1 | Klimawandel - Manage-

ment der Auswirkungen, Risiken 

und Chancen 

E1-4 - Ziele im Zusammenhang mit dem Klimaschutz 

und der Anpassung an den Klimawandel 

ESRS E1 | Klimawandel - Kennzah-

len und Ziele 

E1-5 - Energieverbrauch und Energiemix ESRS E1 | Klimawandel - Kennzah-

len und Ziele 

E1-6 - THG-Bruttoemissionen der Kategorien Scope 1, 2 

und 3 sowie THG-Gesamtemissionen 

ESRS E1 | Klimawandel - Kennzah-

len und Ziele 

E1-7 - Entnahme von Treibhausgasen und Projekte zur 

Verringerung von Treibhausgasen, finanziert über CO2-

Zertifikate 

ESRS E1 | Klimawandel - Kennzah-

len und Ziele 

E1-8 - Interne CO2-Bepreisung ESRS E1 | Klimawandel - Kennzah-

len und Ziele 

Soziale Informationen 

ESRS S1 | Eigene Arbeitskräfte  
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ESRS-Angabepflicht  Abschnitt der Erklärung 

S1-SBM-3 Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chan-

cen und ihr Zusammenspielmit Strategie und Geschäfts-

modell 

ESRS S1 | Eigene Arbeitskräfte - 

Strategie 

S1-1 - Konzepte im Zusammenhang mit den Arbeitskräf-

ten des Unternehmens 

ESRS S1 | Eigene Arbeitskräfte - 

Management der Auswirkungen, 

Risiken und Chancen 

S1-2 - Verfahren zur Einbeziehung der Arbeitskräfte des 

Unternehmens und von Arbeitnehmervertretern in Bezug 

auf Auswirkungen 

ESRS S1 | Eigene Arbeitskräfte - 

Management der Auswirkungen, 

Risiken und Chancen 

S1-3 - Verfahren zur Verbesserung negativer Auswirkun-

gen und Kanäle, über die die Arbeitskräfte des Unter-

nehmens Bedenken äußern können 

ESRS S1 | Eigene Arbeitskräfte - 

Management der Auswirkungen, 

Risiken und Chancen 

S1-4 - Ergreifung von Maßnahmen in Bezug auf wesent-

liche Auswirkungen auf die Arbeitskräfte des Unterneh-

mens und Ansätze zum Management wesentlicher Risi-

ken und zur Nutzung wesentlicher Chancen im Zusam-

menhang mit den Arbeitskräften des Unternehmens so-

wie die Wirksamkeit dieser Maßnahmen 

ESRS S1 | Eigene Arbeitskräfte - 

Management der Auswirkungen, 

Risiken und Chancen 

S1-5 - Ziele im Zusammenhang mit der Bewältigung we-

sentlicher negativer Auswirkungen, der Förderung positi-

ver Auswirkungen und dem Umgang mit wesentlichen 

Risiken und Chancen 

ESRS S1 | Eigene Arbeitskräfte - 

Kennzahlen und Ziele 

S1-6 - Merkmale der Arbeitnehmer des Unternehmens ESRS S1 | Eigene Arbeitskräfte - 

Kennzahlen und Ziele 

S1-7 - Merkmale der Fremdarbeitskräfte des Unterneh-

mens 

Für das Geschäftsjahr 2024, das 

erste Jahr der Anwendung der 

ESRS-Standards, hat die MFE die 

schrittweise Einführung beschlos-

sen 

S1- 8 - Tarifvertragliche Abdeckung und sozialer Dialog Dies ist kein wesentliches Thema 

für MFE. 

S1-9 - Diversitätskennzahlen ESRS S1 | Eigene Arbeitskräfte - 

Kennzahlen und Ziele 

S1-10 - Angemessene Entlohnung ESRS S1 | Eigene Arbeitskräfte - 

Kennzahlen und Ziele 
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ESRS-Angabepflicht  Abschnitt der Erklärung 

S1-11 - Soziale Absicherung Dies ist kein wesentliches Thema 

für MFE. 

S1-12 - Menschen mit Behinderungen Dies ist kein wesentliches Thema 

für die MFE. 

S1-13 - Kennzahlen für Weiterbildung und Kompetenz-

entwicklung 

ESRS S1 | Eigene Arbeitskräfte - 

Kennzahlen und Ziele 

S1-14 - Kennzahlen für Gesundheitsschutz und Sicher-

heit 

ESRS S1 | Eigene Arbeitskräfte - 

Kennzahlen und Ziele 

Für das Geschäftsjahr 2024, das 

erste Jahr der Anwendung der 

ESRS-Standards, hat die MFE die 

schrittweise Einführung nur für die 

nicht beschäftigten Arbeitnehmer 

beschlossen 

S1-15 - Kennzahlen für die Vereinbarkeit von Berufs- und 

Privatleben 

Dies ist kein wesentliches Thema 

für MFE. 

S1-16 - Vergütungskennzahlen (Verdienstunterschiede 

und Gesamtvergütung) 

ESRS S1 | Eigene Arbeitskräfte - 

Kennzahlen und Ziele 

S1-17 - Vorfälle, Beschwerden und schwerwiegende Aus-

wirkungen im Zusammenhang mit Menschenrechten 

ESRS S1 | Eigene Arbeitskräfte - 

Kennzahlen und Ziele 

ESRS S2 | Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette   

S2-SBM-3 Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chan-

cen und ihr Zusammenspiel mit Strategie und Geschäfts-

modell 

ESRS S2 | Arbeitskräfte in der 

Wertschöpfungskette - Strategie 

S2 - 1 - Konzepte im Zusammenhang mit Arbeitskräften 

in der Wertschöpfungskette 

ESRS S2 | Arbeitskräfte in der 

Wertschöpfungskette - Manage-

ment von Auswirkungen, Risiken 

und Chancen 

S2-2 - Verfahren zur Einbeziehung der Arbeitskräfte in 

der Wertschöpfungskette in Bezug auf Auswirkungen 

ESRS S2 | Arbeitskräfte in der 

Wertschöpfungskette - Manage-

ment von Auswirkungen, Risiken 

und Chancen 

S2-3 - Verfahren zur Verbesserung negativer Auswirkun-

gen und Kanäle, über die die Arbeitskräfte in der Wert-

schöpfungskette Bedenken äußern können 

ESRS S2 | Arbeitskräfte in der 

Wertschöpfungskette - Manage-

ment von Auswirkungen, Risiken 

und Chancen 
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ESRS-Angabepflicht  Abschnitt der Erklärung 

S2-4 - Ergreifung von Maßnahmen in Bezug auf wesent-

liche Auswirkungen und Ansätze zur Minderung wesent-

licher Risiken und zur Nutzung wesentlicher Chancen im 

Zusammenhang mit Arbeitskräften in der Wertschöp-

fungskette sowie die Wirksamkeit dieser Maßnahmen 

und Ansätze 

ESRS S2 | Arbeitskräfte in der 

Wertschöpfungskette - Manage-

ment von Auswirkungen, Risiken 

und Chancen 

S2-5 - Ziele im Zusammenhang mit der Bewältigung we-

sentlicher negativer Auswirkungen, der Förderung positi-

ver Auswirkungen und dem Umgang mit wesentlichen 

Risiken und Chancen 

ESRS S2 | Arbeitskräfte in der 

Wertschöpfungskette - Kennzah-

len und Ziele 

ESRS S3 | Betroffene Gemeinschaften  

S3-SBM-3 Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chan-

cen und ihr Zusammenspiel mit Strategie und Geschäfts-

modell 

ESRS S3 | Betroffene Gemein-

schaften - Strategie 

S3-1 - Konzepte im Zusammenhang mit betroffenen Ge-

meinschaften 

ESRS S3 | Betroffene Gemein-

schaften - Management der Aus-

wirkungen, Risiken und Chancen 

S3-2 - Verfahren zur Einbeziehung betroffener Gemein-

schaften in Bezug auf Auswirkungen 

ESRS S3 | Betroffene Gemein-

schaften - Management der Aus-

wirkungen, Risiken und Chancen 

S3-3 - Verfahren zur Verbesserung negativer Auswirkun-

gen und Kanäle, über die betroffene Gemeinschaften Be-

denken äußern können 

ESRS S3 | Betroffene Gemein-

schaften - Management der Aus-

wirkungen, Risiken und Chancen 

S3-4 - Ergreifung von Maßnahmen in Bezug auf wesent-

liche Auswirkungen auf betroffene Gemeinschaften und 

Ansätze zum Management wesentlicher Risiken und zur 

Nutzung wesentlicher Chancen im Zusammenhang mit 

betroffenen Gemeinschaften sowie die Wirksamkeit die-

ser Maßnahmen 

ESRS S3 | Betroffene Gemein-

schaften - Management der Aus-

wirkungen, Risiken und Chancen 

S3-5 - Ziele im Zusammenhang mit der Bewältigung we-

sentlicher negativer Auswirkungen, der Förderung positi-

ver Auswirkungen und dem Umgang mit wesentlichen 

Risiken und Chancen 

ESRS S3 | Betroffene Gemein-

schaften - Kennzahlen und Ziele 

ESRS S4 | Verbraucher und Endnutzer   

S4-SBM-3 Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chan-

cen und ihr Zusammenspiel mit Strategie und Geschäfts-

modell 

ESRS S4 | Verbraucher und End-

nutzer - Strategie 
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ESRS-Angabepflicht  Abschnitt der Erklärung 

S4-1 - Konzepte im Zusammenhang mit Verbrauchern 

und Endnutzern 

ESRS S4 | Verbraucher und End-

nutzer - Management der Auswir-

kungen, Risiken und Chancen 

S4-2 - Verfahren zur Einbeziehung von Verbrauchern und 

Endnutzern in Bezug auf Auswirkungen 

ESRS S4 | Verbraucher und End-

nutzer - Management der Auswir-

kungen, Risiken und Chancen 

S4-3 - Verfahren zur Verbesserung negativer Auswirkun-

gen und Kanäle, über die Verbraucher und Endnutzer Be-

denken äußern können 

ESRS S4 | Verbraucher und End-

nutzer - Management der Auswir-

kungen, Risiken und Chancen 

S4-4 - Ergreifung von Maßnahmen in Bezug auf wesent-

liche Auswirkungen auf Verbraucher und Endnutzer und 

Ansätze zum Management wesentlicher Risiken und zur 

Nutzung wesentlicher Chancen im Zusammenhang mit 

Verbrauchern und Endnutzern sowie die Wirksamkeit 

dieser Maßnahmen 

ESRS S4 | Verbraucher und End-

nutzer - Management der Auswir-

kungen, Risiken und Chancen 

S4-5 - Ziele im Zusammenhang mit der Bewältigung we-

sentlicher negativer Auswirkungen, der Förderung positi-

ver Auswirkungen und dem Umgang mit wesentlichen 

Risiken und Chancen 

ESRS S4 | Verbraucher und End-

nutzer - Kennzahlen und Ziele 

Informationen zur Governance 

ESRS G1 - Unternehmensführung 

 

G1-1 - Unternehmenskultur und Konzepte für die Unter-

nehmensführung 

ESRS G1 | Unternehmensführung - 

Management der Auswirkungen, 

Risiken und Chancen 

G1-2 - Management der Beziehungen zu Lieferanten ESRS G1 | Unternehmensführung - 

Management der Auswirkungen, 

Risiken und Chancen 

G1-3 - Verhinderung und Aufdeckung von Korruption 

und Bestechung 

Dies ist kein wesentliches Thema 

für MFE. 

G1-4 - Korruptions- oder Bestechungsfälle Dies ist kein wesentliches Thema 

für MFE. 

G1-5 - Politische Einflussnahme und Lobbytätigkeiten ESRS G1 | Unternehmensführung - 

Kennzahlen und Ziele 

G1-6 - Zahlungspraktiken ESRS G1 | Unternehmensführung - 

Kennzahlen und Ziele 
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In der folgenden Tabelle sind die Datenpunkte aufgeführt, die sich aus anderen Rechts-

vorschriften der Europäischen Union ableiten und in dieser Nachhaltigkeitserklärung be-

handelt werden, wie in Anlage B zu ESRS 2 (Liste der Datenpunkte in generellen und 

themenbezogenen Standards, die sich aus anderen EU-Rechtsvorschriften ergeben) an-

gegeben. 

 

Angabepflicht 

und zugehöriger 

Datenpunkt  

SFDR (12) 

Referenz  

Säule-3 (13) 

Referenz  

Benchmark-

Verordnung 

(14) Referenz  

EU-Klimage-

setz (15) Re-

ferenz  

Abschnitt 

des Be-

richts 

ESRS 2 GOV-1 

Geschlechter-

vielfalt in den 

Leitungs- und 

Kontrollorganen, 

Absatz 21 Buch-

stabe d 

Indikator 

Nummer 13 

in Anhang 1 

Tabelle 1 

   Delegierte 

Verordnung 

(EU) 

2020/1816 

der Kommis-

sion (16), An-

hang II  

   ESRS 2 | 

Allge-

meine An-

gaben - 

Gover-

nance 

ESRS 2 GOV-1 

Prozentsatz der 

Leitungsorgan-

mitglieder, die 

unabhängig 

sind, Absatz 21 

Buchstabe e 

      Delegierte 

Verordnung 

(EU) 

2020/1816 

der Kommis-

sion, Anhang 

II  

   ESRS 2 | 

Allge-

meine An-

gaben - 

Gover-

nance 

ESR 2 GOV-4 Er-

klärung zur 

Sorgfaltspflicht, 

Absatz 30  

Indikator 

Nummer 10 

in Anhang 1 

Tabelle 3  

         ESRS 2 | 

Allge-

meine An-

gaben - 

Gover-

nance 

ESRS 2 SBM-1 

Beteiligung an 

Aktivitäten im 

Zusammenhang 

mit fossilen 

Brennstoffen, 

Absatz 40 Buch-

stabe d Ziffer i  

Indikator 

Nummer 4 

in Anhang 1 

Tabelle 1 

Artikel 449a 

der Verord-

nung (EU) 

Nr. 575/2013; 

Durchfüh-

rungsverord-

nung (EU) 

2022/2453 

der Kommis-

sion, Tabelle 

1: Qualitative 

Angaben zu 

Umweltrisi-

ken, und Ta-

belle 2: Qua-

litative 

Delegierte 

Verordnung 

(EU) 

2020/1816 

der Kommis-

sion, Anhang 

II  

   ESRS 2 | 

Allge-

meine An-

gaben - 

Strategie  



  

F-105 

Angabepflicht 

und zugehöriger 

Datenpunkt  

SFDR (12) 

Referenz  

Säule-3 (13) 

Referenz  

Benchmark-

Verordnung 

(14) Referenz  

EU-Klimage-

setz (15) Re-

ferenz  

Abschnitt 

des Be-

richts 

Angaben zu 

sozialen Risi-

ken 

ESRS 2 SBM-1 

Beteiligung an 

Aktivitäten im 

Zusammenhang 

mit der Herstel-

lung von Chemi-

kalien, Absatz 40 

Buchstabe d Zif-

fer ii  

Indikator 

Nummer 9 

in Anhang 1 

Tabelle 2 

   Delegierte 

Verordnung 

(EU) 

2020/1816 

der Kommis-

sion, Anhang 

II  

   

ESRS 2 | 

Allge-

meine An-

gaben - 

Strategie 

ESRS 2 SBM-1 

Beteiligung an 

Tätigkeiten im 

Zusammenhang 

mit umstrittenen 

Waffen, Absatz 

40 Buchstabe d 

Ziffer iii 
 

Indikator 

Nummer 14 

in Anhang 1 

Tabelle 1 

   Delegierte 

Verordnung 

(EU) 

2020/1818 

der Kommis-

sion, Artikel 

12 Absatz 1, 

Absatz 18 

und Dele-

gierte Ver-

ordnung (EU) 

2020/1816 

der Kommis-

sion, Anhang 

II  

   

ESRS 2 | 

Allge-

meine An-

gaben - 

Strategie 

ESRS 2 SBM-1 

Beteiligung an 

Aktivitäten im 

Zusammenhang 

mit dem Anbau 

und der Produk-

tion von Tabak, 

Absatz 40 Buch-

stabe d Ziffer iv 

      Delegierte 

Verordnung 

(EU) 

2020/1818 

der Kommis-

sion, Artikel 

12 Absatz 1, 

und Dele-

gierte Ver-

ordnung (EU) 

2020/1816 

der Kommis-

sion, Anhang 

II  

   

ESRS 2 | 

Allge-

meine An-

gaben - 

Strategie 

ESRS E1-1 Über-

gangsplan zur 

Verwirklichung 

         Verordnung 

(EU) 

ESRS E1 | 

Klimawan-

del 
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Angabepflicht 

und zugehöriger 

Datenpunkt  

SFDR (12) 

Referenz  

Säule-3 (13) 

Referenz  

Benchmark-

Verordnung 

(14) Referenz  

EU-Klimage-

setz (15) Re-

ferenz  

Abschnitt 

des Be-

richts 

der Klimaneutra-

lität bis 2050, 

Absatz 14  

2021/1119, 

Artikel 2(1)  

ESRS E1-1 Un-

ternehmen, die 

von den Paris-

abgestimmten 

Referenzwerten 

ausgenommen 

sind, Absatz 16 

Buchstabe g 

   Artikel 449a 

Verordnung 

(EU) 

Nr. 575/2013; 

Durchfüh-

rungsverord-

nung (EU) 

2022/2453 

der Kommis-

sion, Melde-

bogen 1: An-

lagebuch – 

Übergangsri-

siko im Zu-

sammen-

hang mit 

dem Klima-

wandel: Kre-

ditqualität 

der Risikopo-

sitionen nach 

Sektoren, 

Emissionen 

und Restlauf-

zeit 

Delegierte 

Verordnung 

(EU) 

2020/1818 

der Kommis-

sion, Artikel 

12 Absatz 1, 

Buchstaben d 

bis g, und Ar-

tikel 12 Ab-

satz 2  

   

ESRS E1 | 

Klimawan-

del 

ESRS E1-4 THG-

Emissionsreduk-

tionsziele, Ab-

satz 34  

Indikator 

Nummer 4 

in Anhang 1 

Tabelle 2 

Artikel 449a 

Verordnung 

(EU) 

Nr. 575/2013; 

Durchfüh-

rungsverord-

nung (EU) 

2022/2453 

der Kommis-

sion, Melde-

bogen 3: An-

lagebuch – 

Übergangsri-

siko im Zu-

sammen-

hang mit 

dem Klima-

wandel: 

Delegierte 

Verordnung 

(EU) 

2020/1818, 

Artikel 6  

   

ESRS E1 | 

Klimawan-

del 
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Angabepflicht 

und zugehöriger 

Datenpunkt  

SFDR (12) 

Referenz  

Säule-3 (13) 

Referenz  

Benchmark-

Verordnung 

(14) Referenz  

EU-Klimage-

setz (15) Re-

ferenz  

Abschnitt 

des Be-

richts 

Anglei-

chungskenn-

zahlen 

ESRS E1-5 Ener-

gieverbrauch aus 

fossilen Brenn-

stoffen aufge-

schlüsselt nach 

Quellen (nur kli-

maintensive Sek-

toren), Absatz 38  

Indikator Nr. 

5 in An-

hang 1 Ta-

belle 1 und 

Indikator Nr. 

5 in Anhang 

1 Tabelle 2 

         

ESRS E1 | 

Klimawan-

del 

ESRS E1-5 Ener-

gieverbrauch 

und Energiemix, 

Absatz 37  

Indikator 

Nummer 5 

in Anhang 1 

Tabelle 1 

         
ESRS E1 | 

Klimawan-

del  

ESRS E1-5 Ener-

gieintensität im 

Zusammenhang 

mit Tätigkeiten 

in klimaintensi-

ven Sektoren, 

Absätze 40 bis 

43  

Indikator 

Nummer 6 

in Anhang 1 

Tabelle 1 

         

ESRS E1 | 

Klimawan-

del  

ESRS E1-6 THG-

Bruttoemissio-

nen der Katego-

rien Scope 1, 2 

und 3 sowie 

THG-Gesamte-

missionen, Ab-

satz 44  

Indikatoren 

Nummer 1 

und 2 in An-

hang 1 Ta-

belle 1 

Artikel 449a 

Verordnung 

(EU) 

Nr. 575/2013; 

Durchfüh-

rungsverord-

nung (EU) 

2022/2453 

der Kommis-

sion, Melde-

bogen 1: An-

lagebuch – 

Übergangsri-

siko im Zu-

sammen-

hang mit 

dem Klima-

wandel: Kre-

ditqualität 

der Risikopo-

sitionen nach 

Delegierte 

Verordnung 

(EU) 

2020/1818 

der Kommis-

sion, Artikel 

5(1), 6 und 

8(1)  

   

ESRS E1 | 

Klimawan-

del 
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Angabepflicht 

und zugehöriger 

Datenpunkt  

SFDR (12) 

Referenz  

Säule-3 (13) 

Referenz  

Benchmark-

Verordnung 

(14) Referenz  

EU-Klimage-

setz (15) Re-

ferenz  

Abschnitt 

des Be-

richts 

Sektoren, 

Emissionen 

und Restlauf-

zeit 

ESRS E1-6 Inten-

sität der THG-

Bruttoemissio-

nen, Absätze 53 

bis 55  

Indikator 

Nummer 3 

in Anhang 1 

Tabelle 1 

Artikel 449a 

der Verord-

nung (EU) 

Nr. 575/2013; 

Durchfüh-

rungsverord-

nung (EU) 

2022/2453 

der Kommis-

sion, Melde-

bogen 3: An-

lagebuch – 

Übergangsri-

siko im Zu-

sammen-

hang mit 

dem Klima-

wandel: An-

gleichungs-

kennzahlen 

Delegierte 

Verordnung 

(EU) 

2020/1818, 

Artikel 8(1)  

   

ESRS E1 | 

Klimawan-

del 

ESRS E1-7 Ent-

nahme von 

Treibhausgasen 

und CO2-Zertifi-

kate, Absatz 56  
 

         Verordnung 

(EU) 

2021/1119, 

Artikel 2(1)  

ESRS E1 | 

Klimawan-

del 

ESRS E1-9 Risi-

koposition des 

Referenzwert-

Portfolios ge-

genüber klima-

bezogenen phy-

sischen Risiken, 

Absatz 66  

      Delegierte 

Verordnung 

(EU) 

2020/1818, 

Anhang II 

Delegierte 

Verordnung 

(EU) 

2020/1816, 

Anhang II 

   

Unwesent-

lich laut 

der von 

der MFE 

durchge-

führten 

DMA. 

ESRS E1-9 Auf-

schlüsselung der 

Geldbeträge 

nach akutem 

und 

   Artikel 449a 

der Verord-

nung (EU) 

Nr. 575/2013; 
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Angabepflicht 

und zugehöriger 

Datenpunkt  

SFDR (12) 

Referenz  

Säule-3 (13) 

Referenz  

Benchmark-

Verordnung 

(14) Referenz  

EU-Klimage-

setz (15) Re-

ferenz  

Abschnitt 

des Be-

richts 

chronischem 

physischem Ri-

siko, Absatz 66 

Buchstabe a 

Ort, an dem sich 

erhebliche Ver-

mögenswerte 

mit wesentli-

chem physischen 

Risiko befinden, 

Absatz 66 Buch-

stabe c 
 

Durchfüh-

rungsverord-

nung (EU) 

2022/2453 

der Kommis-

sion, Ab-

sätze 46 

und 47; Mel-

debogen 5: 

Anlagebuch 

– Physisches 

Risiko im Zu-

sammen-

hang mit 

dem Klima-

wandel: Risi-

kopositionen 

mit physi-

schem Risiko 

ESRS E1-9 Auf-

schlüsselungen 

des Buchwerts 

seiner Immobi-

lien nach Ener-

gieeffizienzklas-

sen, Absatz 67 

Buchstabe c 

   Artikel 449a 

der Verord-

nung (EU) 

Nr. 575/2013; 

Durchfüh-

rungsverord-

nung (EU) 

2022/2453 

der Kommis-

sion, Absatz 

34; 

Meldebogen 

2: Anlage-

buch – Über-

gangsrisiko 

im Zusam-

menhang mit 

dem Klima-

wandel: 

Durch Immo-

bilien besi-

cherte Darle-

hen – Ener-

gieeffizienz 

der Sicher-

heiten 
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Angabepflicht 

und zugehöriger 

Datenpunkt  

SFDR (12) 

Referenz  

Säule-3 (13) 

Referenz  

Benchmark-

Verordnung 

(14) Referenz  

EU-Klimage-

setz (15) Re-

ferenz  

Abschnitt 

des Be-

richts 

ESRS E1-9 Grad 

der Exposition 

des Portfolios 

gegenüber kli-

mabezogenen 

Chancen, Absatz 

69  

      Delegierte 

Verordnung 

(EU) 

2020/1818, 

Anhang II  

   

ESRS E2-4 

Menge jedes in 

Anhang II der E-

PRTR-Verord-

nung (Europäi-

sches Schad-

stofffreiset-

zungs- und -ver-

bringungsregis-

ter) aufgeführten 

Schadstoffs, der 

in Luft, Wasser 

und Boden emit-

tiert wird, Absatz 

28 

Indikator 

Nummer 8 

in Anhang 1 

Tabelle 1 

Indikator 

Nummer 2 

in Anhang 1 

Tabelle 2 

Indikator 

Nummer 1 

in Anhang 1 

Tabelle 2 

Indikator 

Nummer 3 

in Anhang 1 

Tabelle 2 

 
      

Unwesent-

lich laut 

der von 

der MFE 

durchge-

führten 

DMA. 

ESRS E3-1 Was-

ser- und Mee-

resressourcen, 

Absatz 9  

Indikator 

Nummer 7 

in Anhang 1 

Tabelle 2 

         

Unwesent-

lich laut 

der von 

der MFE 

durchge-

führten 

DMA. 

ESRS E3-1 Spezi-

elles Konzept, 

Absatz 13  

Indikator 

Nummer 8 

in Anhang 1 

Tabelle 2 

         

ESRS E3-1 Nach-

haltige Ozeane 

und Meere, Ab-

satz 14  

Indikator 

Nummer 12 

in Anhang 1 

Tabelle 2 

         

ESRS E3-4 Ge-

samtmenge des 

zurückgewonne-

nen und wieder-

verwendeten 

Indikator 

Nummer 6.2 

in Anhang 1 

Tabelle 2 
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Angabepflicht 

und zugehöriger 

Datenpunkt  

SFDR (12) 

Referenz  

Säule-3 (13) 

Referenz  

Benchmark-

Verordnung 

(14) Referenz  

EU-Klimage-

setz (15) Re-

ferenz  

Abschnitt 

des Be-

richts 

Wassers, Absatz 

28 Buchstabe c 

ESRS E3-4 Ge-

samtwasserver-

brauch in m3 je 

Nettoerlös aus 

eigenen Tätig-

keiten, Absatz 29 

Indikator 

Nummer 6.1 

in Anhang 1 

Tabelle 2 
 

         

ESRS 2 IRO-1 - 

E4, Absatz 16 

Buchstabe a Zif-

fer i  

Indikator 

Nummer 7 

in Anhang 1 

Tabelle 1 

         

Unwesent-

lich laut 

der von 

der MFE 

durchge-

führten 

DMA. 

ESRS 2- IRO 1 - 

E4 Absatz 16 

Buchstabe b  

Indikator 

Nummer 10 

in Anhang 1 

Tabelle 2 

         

ESRS 2- IRO-1 - 

E4 Absatz 16 

Buchstabe c 

Indikator 

Nummer 14 

in Anhang 1 

Tabelle 2 

         

ESRS E4-2 Nach-

haltige Verfahren 

oder Konzepte 

im Bereich Land-

nutzung und 

Landwirtschaft, 

Absatz 24 Buch-

stabe b 

Indikator 

Nummer 11 

in Anhang 1 

Tabelle 2 

         

ESRS E4-2 Nach-

haltige Verfahren 

oder Konzepte 

im Bereich Oze-

ane/Meere, Ab-

satz 24 Buch-

stabe c 

Indikator 

Nummer 12 

in Anhang 1 

Tabelle 2 

         

ESRS E4-2 Kon-

zepte für die Be-

kämpfung der 

Entwaldung, 

Indikator 

Nummer 15 

in Anhang 1 

Tabelle 2 
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Angabepflicht 

und zugehöriger 

Datenpunkt  

SFDR (12) 

Referenz  

Säule-3 (13) 

Referenz  

Benchmark-

Verordnung 

(14) Referenz  

EU-Klimage-

setz (15) Re-

ferenz  

Abschnitt 

des Be-

richts 

Absatz 24 Buch-

stabe d 

ESRS E5-5 Nicht 

recycelte Abfälle, 

Absatz 37 Buch-

stabe d 

Indikator 

Nummer 13 

in Anhang 1 

Tabelle 2 

         

Unwesent-

lich laut 

der von 

der MFE 

durchge-

führten 

DMA. 

ESRS E5-5 Ge-

fährliche radio-

aktive Abfälle, 

Absatz 39  

Indikator 

Nummer 9 

in Anhang 1 

Tabelle 1 

         

ESRS 2 - SBM3 - 

S1 Risiko von 

Zwangsarbeit, 

Absatz 14 Buch-

stabe f 

Indikator 

Nummer 13 

in Anhang I 

Tabelle 3 

         

ESRS S1 | 

Eigene Ar-

beitskräfte 

- Strategie 
ESRS 2 - SBM3 - 

S1 Risiko von 

Kinderarbeit, Ab-

satz 14 Buch-

stabe g  

Indikator 

Nummer 12 

in Anhang I 

Tabelle 3 

         

ESRS S1-1 Ver-

pflichtungen im 

Bereich der 

Menschen-

rechtspolitik, Ab-

satz 20 

Indikator 

Nummer 9 

in Anhang I 

Tabelle 3 

und Indika-

tor Nummer 

11 in An-

hang I Ta-

belle 1  

         ESRS S1 | 

Eigene Ar-

beitskräfte 

- Manage-

ment der 

Auswir-

kungen, 

Risiken 

und Chan-

cen 

ESRS S1-1 Vor-

schriften zur 

Sorgfaltsprüfung 

in Bezug auf Fra-

gen, die in den 

grundlegenden 

Konventionen 1 

bis 8 der Inter-

nationalen Ar-

beitsorganisa-

tion behandelt 

      Delegierte 

Verordnung 

(EU) 

2020/1816 

der Kommis-

sion, Anhang 

II  

   ESRS S1 | 

Eigene Ar-

beitskräfte 

- Manage-

ment der 

Auswir-

kungen, 

Risiken 

und Chan-

cen 
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Angabepflicht 

und zugehöriger 

Datenpunkt  

SFDR (12) 

Referenz  

Säule-3 (13) 

Referenz  

Benchmark-

Verordnung 

(14) Referenz  

EU-Klimage-

setz (15) Re-

ferenz  

Abschnitt 

des Be-

richts 

werden, Absatz 

21 

ESRS S1-1 Ver-

fahren und Maß-

nahmen zur Be-

kämpfung des 

Menschenhan-

dels, Absatz 22  

Indikator 

Nummer 11 

in Anhang I 

Tabelle 3 

         Unwesent-

lich laut 

der von 

der MFE 

durchge-

führten 

DMA. 

ESRS S1-1 Kon-

zept oder Mana-

gementsystem 

für die Verhü-

tung von Ar-

beitsunfällen, 

Absatz 23 

Indikator 

Nummer 1 

in Anhang I 

Tabelle 3 

         

ESRS S1 | 

Eigene Ar-

beitskräfte 

- Manage-

ment der 

Auswir-

kungen, 

Risiken 

und Chan-

cen 

ESRS S1-3 Bear-

beitung von Be-

schwerden, Ab-

satz 32 Buch-

stabe c  

Indikator 

Nummer 5 

in Anhang I 

Tabelle 3 

         

ESRS S1-14 Zahl 

der Todesfälle 

und Zahl und 

Quote der Ar-

beitsunfälle, Ab-

satz 88 Buchsta-

ben b und c 

Indikator 

Nummer 2 

in Anhang I 

Tabelle 3 

   Delegierte 

Verordnung 

der Kommis-

sion Verord-

nung (EU) 

2020/1816, 

Anhang II  

   

ESRS S1 | 

Eigene Ar-

beitskräfte 

- Kennzah-

len und 

Ziele 

ESRS S1-14 An-

zahl der durch 

Verletzungen, 

Unfälle, Todes-

fälle oder Krank-

heiten beding-

ten Ausfalltage, 

Absatz 88 Buch-

stabe e 

Indikator 

Nummer 3 

in Anhang I 

Tabelle 3 

         

ESRS S1-16 Un-

bereinigtes ge-

schlechtsspezifi-

sches 

Indikator 

Nummer 12 

in Anhang I 

Tabelle 1 

   Delegierte 

Verordnung 

(EU) 

2020/1816 

der 
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Angabepflicht 

und zugehöriger 

Datenpunkt  

SFDR (12) 

Referenz  

Säule-3 (13) 

Referenz  

Benchmark-

Verordnung 

(14) Referenz  

EU-Klimage-

setz (15) Re-

ferenz  

Abschnitt 

des Be-

richts 

Verdienstgefälle, 

Absatz 97 Buch-

stabe a 

Kommission, 

Anhang II  

ESRS S1-16 

Überhöhte Ver-

gütung von Mit-

gliedern der Lei-

tungsorgane, 

Absatz 97 Buch-

stabe b 

Indikator 

Nummer 8 

in Anhang I 

Tabelle 3 

         

ESRS S1-17 Fälle 

von Diskriminie-

rung, Absatz 103 

Buchstabe a 

Indikator 

Nummer 7 

in Anhang I 

Tabelle 3 

         

ESRS S1-17 

Nichteinhaltung 

der Leitprinzi-

pien der Verein-

ten Nationen für 

Wirtschaft und 

Menschenrechte 

und der OECD-

Leitlinien, Absatz 

104 Buchstabe a 

Indikator 

Nummer 10 

in Anhang I 

Tabelle 1 

und Indika-

tor Nummer 

14 in An-

hang I Ta-

belle 3 

   Delegierte 

Verordnung 

(EU) 

2020/1816 

der Kommis-

sion, Anhang 

II und Dele-

gierte Ver-

ordnung (EU) 

2020/1818 

der Kommis-

sion, Artikel 

12 Absatz 1  

   

ESRS 2 SBM-3 - 

S2 Erhebliches 

Risiko von Kin-

derarbeit oder 

Zwangsarbeit in 

der Wertschöp-

fungskette, Ab-

satz 11 Buch-

stabe b 

Indikatoren 

Nr. 12 und 

13 in An-

hang I Ta-

belle 3 

         

Unwesent-

lich laut 

der von 

MFE 

durchge-

führten 

DMA. 
ESRS S2-1 Ver-

pflichtungen im 

Bereich der 

Menschen-

rechtspolitik, Ab-

satz 17  

Indikator 

Nummer 9 

in Anhang 1 

Tabelle 3 

und Indika-

tor Nummer 

11 in 
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Angabepflicht 

und zugehöriger 

Datenpunkt  

SFDR (12) 

Referenz  

Säule-3 (13) 

Referenz  

Benchmark-

Verordnung 

(14) Referenz  

EU-Klimage-

setz (15) Re-

ferenz  

Abschnitt 

des Be-

richts 

Anhang 1 

Tabelle 1 

ESRS S2-1 Kon-

zepte im Zusam-

menhang mit 

Arbeitskräften in 

der Wertschöp-

fungskette, Ab-

satz 18  

Indikatoren 

Nummer 11 

und 4 in An-

hang 1 Ta-

belle 3 

         

ESRS S2 | 

Manage-

ment der 

Risiken 

und Chan-

cen im Zu-

sammen-

hang mit 

den Aus-

wirkungen 

auf Ar-

beitskräfte 

in der 

Wert-

schöp-

fungskette 

ESRS S2-1 Nicht-

einhaltung der 

Leitprinzipien 

der Vereinten 

Nationen für 

Wirtschaft und 

Menschenrechte 

und der OECD-

Leitlinien, Absatz 

19  

Indikator 

Nummer 10 

in Anhang 1 

Tabelle 1 

   Delegierte 

Verordnung 

(EU) 

2020/1816 

der Kommis-

sion, Anhang 

II und Dele-

gierte Ver-

ordnung (EU) 

2020/1818 

der Kommis-

sion, Artikel 

12 Absatz 1  

   

ESRS S2-1 Vor-

schriften zur 

Sorgfaltsprüfung 

in Bezug auf Fra-

gen, die in den 

grundlegenden 

Konventionen 1 

bis 8 der Inter-

nationalen Ar-

beitsorganisa-

tion behandelt 

werden, Absatz 

19 

      Delegierte 

Verordnung 

(EU) 

2020/1816 

der Kommis-

sion, Anhang 

II  

   

ESRS S2 | 

Arbeits-

kräfte in 

der Wert-

schöp-

fungskette 

- Manage-

ment der 

Auswir-

kungen, 

Risiken 

und Chan-

cen 

ESRS S2-4 Prob-

leme und Vor-

fälle im Zusam-

menhang mit 

Menschenrech-

ten innerhalb 

der vor- und 

nachgelagerten 

Indikator 

Nummer 14 

in Anhang 1 

Tabelle 3 
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Angabepflicht 

und zugehöriger 

Datenpunkt  

SFDR (12) 

Referenz  

Säule-3 (13) 

Referenz  

Benchmark-

Verordnung 

(14) Referenz  

EU-Klimage-

setz (15) Re-

ferenz  

Abschnitt 

des Be-

richts 

Wertschöp-

fungskette, Ab-

satz 36  

ESRS S3-1 Ver-

pflichtungen im 

Bereich der 

Menschenrechte, 

Absatz 16 

Indikator 

Nummer 9 

in Anhang 1 

Tabelle 3 

und Indika-

tor Nummer 

11 in An-

hang 1 Ta-

belle 1 

         

Unwesent-

lich laut 

der von 

MFE 

durchge-

führten 

DMA. 

ESRS S3-1 Nicht-

einhaltung der 

Leitprinzipien 

der Vereinten 

Nationen für 

Wirtschaft und 

Menschenrechte, 

der Prinzipien 

der IAO oder der 

OECD-Leitlinien, 

Absatz 17 

Indikator 

Nummer 10 

in Anhang 1 

Tabelle 1 

   Delegierte 

Verordnung 

(EU) 

2020/1816 

der Kommis-

sion, Anhang 

II und Dele-

gierte Ver-

ordnung (EU) 

2020/1818 

der Kommis-

sion, Artikel 

12 Absatz 1  

   

ESRS S3-4 Prob-

leme und Vor-

fälle im Zusam-

menhang mit 

Menschenrech-

ten, Absatz 36 

Indikator 

Nummer 14 

in Anhang 1 

Tabelle 3 

         

ESRS S4-1 Kon-

zepte im Zusam-

menhang mit 

Verbrauchern 

und Endnutzern, 

Absatz 16 

Indikator 

Nummer 9 

in Anhang 1 

Tabelle 3 

und Indika-

tor Nummer 

11 in An-

hang 1 Ta-

belle 1 

         ESRS S4 | 

Verbrau-

cher und 

Endnutzer 

- Manage-

ment der 

Auswir-

kungen, 

Risiken 

und Chan-

cen 
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Angabepflicht 

und zugehöriger 

Datenpunkt  

SFDR (12) 

Referenz  

Säule-3 (13) 

Referenz  

Benchmark-

Verordnung 

(14) Referenz  

EU-Klimage-

setz (15) Re-

ferenz  

Abschnitt 

des Be-

richts 

ESRS S4-1 Nicht-

einhaltung der 

Leitprinzipien 

der Vereinten 

Nationen für 

Wirtschaft und 

Menschenrechte 

und der OECD-

Leitlinien, Absatz 

17  

Indikator 

Nummer 10 

in Anhang 1 

Tabelle 1 

   Delegierte 

Verordnung 

(EU) 

2020/1816 

der Kommis-

sion, Anhang 

II und Dele-

gierte Ver-

ordnung (EU) 

2020/1818 

der Kommis-

sion, Artikel 

12 Absatz 1  

   

ESRS S4 | 

Verbrau-

cher und 

Endnutzer 

- Manage-

ment der 

Auswir-

kungen, 

Risiken 

und Chan-

cen 

ESRS S4-4 Prob-

leme und Vor-

fälle im Zusam-

menhang mit 

Menschenrech-

ten, Absatz 35 

Indikator 

Nummer 14 

in Anhang 1 

Tabelle 3 

         ESRS S4 | 

Verbrau-

cher und 

Endnutzer 

- Manage-

ment der 

Auswir-

kungen, 

Risiken 

und Chan-

cen 

ESRS G1-1 Über-

einkommen der 

Vereinten Natio-

nen gegen Kor-

ruption, Absatz 

10 Buchstabe b  

Indikator 

Nummer 15 

in Anhang 1 

Tabelle 3 

         

ESRS G1 | 

Unterneh-

mensfüh-

rung - Ma-

nagement 

der Aus-

wirkungen, 

Risiken 

und Chan-

cen 

ESRS G1-1 

Schutz von Hin-

weisgebern 

(Whistleblowers), 

Absatz 10 Buch-

stabe d 

Indikator 

Nummer 6 

in Anhang 1 

Tabelle 3 

         

ESRS G1-4 Geld-

strafen für Ver-

stöße gegen 

Korruptions- und 

Bestechungsvor-

schriften, Absatz 

24 Buchstabe a 

Indikator 

Nummer 17 

in Anhang 1 

Tabelle 3 

   Delegierte 

Verordnung 

(EU) 

2020/1816 

der Kommis-

sion, Anhang 

II  

   Unwesent-

lich laut 

der von 

MFE 

durchge-

führten 

DMA. 
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Angabepflicht 

und zugehöriger 

Datenpunkt  

SFDR (12) 

Referenz  

Säule-3 (13) 

Referenz  

Benchmark-

Verordnung 

(14) Referenz  

EU-Klimage-

setz (15) Re-

ferenz  

Abschnitt 

des Be-

richts 

ESRS G1-4 Stan-

dards zur Be-

kämpfung von 

Korruption und 

Bestechung, Ab-

satz 24 Buch-

stabe b 

Indikator 

Nummer 16 

in Anhang 1 

Tabelle 3 

         

 

MFE legt angemessene quantitative und/oder qualitative Schwellenwerte fest, um die 

Wesentlichkeit der anzugebenden Nachhaltigkeitsthemen zu bestimmen. Die Schwelle 

für ESG-Themen wurde konservativ auf 3/5 (Wesentlichkeit der Auswirkungen) und auf 

3,75/5 (finanzielle Wesentlichkeit) festgelegt, da dies der Hälfte der bei der Bewertung 

zugrunde gelegten Skala entspricht.  
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EU-TAXONOMIE 

REGULATORISCHER KONTEXT 

Die Verordnung 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 

20202 führte das Klassifizierungs- und Berichterstattungssystem der Europäischen Taxo-

nomie ein, um Investitionen in ökologisch nachhaltige Tätigkeiten in eine Sprache zu 

lenken, die den wichtigsten Marktteilnehmern geläufig ist, und so den Übergang zu einer 

ökologisch nachhaltigen Wirtschaft zu erleichtern, die gegenüber den Auswirkungen 

des Klimawandels widerstandsfähiger ist und auf einen schonenden Umgang mit den 

Ressourcen achtet.  

Im Sinne dieser Rechtsvorschriften gilt eine Tätigkeit als "ökologisch nachhaltig", die we-

sentlich zur Erreichung eines oder mehrerer der sechs Umweltziele beiträgt, ohne dabei 

einem der anderen Ziele erheblichen Schaden zuzufügen. Diese Ziele sind: 

1. Eindämmung des Klimawandels 

2. Anpassung an den Klimawandel 

3. Nachhaltige Nutzung und Schutz der Wasser- und Meeresressourcen 

4. Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 

5. Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung 

6. Schutz sowie Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme 

Insbesondere muss, für die Zwecke dieser Verordnung, eine Wirtschaftstätigkeit eine 

Reihe von Bedingungen gleichzeitig erfüllen, um als ökologisch nachhaltig zu gelten 

und als an die Taxonomie angepasst zu werden: 

- Leisten eines wesentlichen Beitrags zu einem oder mehreren der sechs in Artikel 9 der 

Verordnung genannten Umweltziele; 

- Einhaltung der von der Kommission für jedes Umweltziel festgelegten technischen 

Prüfkriterien; 

- keine signifikante Beeinträchtigung der anderen Umweltziele ("Do no significant 

harm"-Prinzip); 

- Durchführung unter Einhaltung der Mindestsicherheitsvorkehrungen (im Einklang 

mit den OECD-Leitlinien und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen/ILO für Wirt-

schaft und Menschenrechte). 

Gemäß den regulatorischen Anforderungen des Delegierten Rechtsakts zu Artikel 8 der 

Verordnung (EU) Nr. 2020/852 ist die MFE-Gruppe verpflichtet, in ihrer nichtfinanziellen 

Angabe Informationen darüber aufzunehmen, wie und in welchem Umfang ihre Tätigkei-

ten als ökologisch nachhaltig gemäß der EU-Taxonomie definiert werden können.  

Für dieses dritte Jahr der Anwendung hat die MFE-Gruppe eine Angabe vorbereitet, die 

den Anteil der Taxonomie-geeigneten Wirtschaftstätigkeiten und denen, die nicht 

 

2 Europäisches Parlament und Rat, VERORDNUNG (EU) 2020/852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 

18. Juni 2020 über die Errichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Ver-

ordnung (EU) 2019/2088. 
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Taxonomie-geeignet sind, enthält im Verhältnis zu ihrem Umsatz, Investitionen und be-

trieblichen Aufwendungen. 

Die MFE-Gruppe analysierte anschließend die in der Verordnung und den technischen 

Anhängen festgelegten Kriterien für alle ermittelten geeigneten Tätigkeiten (oder "Taxo-

nomieanpassung"). Die angegebenen Indikatoren wurden auf der Basis der in Anhang 1 

der Verordnung (EU) 2021/2178 enthaltenen Angaben berechnet, basieren auf den der-

zeit verfügbaren Daten und der aktuellen Auslegung der Rechtsvorschriften für die ersten 

beiden der sechs Umweltziele und können daher Änderungen in Zukunft unterliegen.  

Die Gesellschaft ist nicht von den EU-Benchmarks ausgeschlossen, die mit dem Pariser 

Abkommen in Einklang stehen. 

DER ANSATZ DER MFE-GRUPPE 

In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen wurden sowohl die "Statisti-

sche Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft" (NACE) als 

auch die Beschreibungen der im Delegierten Rechtsakt 2021/2178(EU) zur Offenlegung 

und weiteren Ergänzungen aufgeführten Tätigkeiten analysiert, um die Eignung der Wirt-

schaftstätigkeiten zu bestimmen, unabhängig davon, ob eines oder alle technischen Prüf-

kriterien erfüllt sind. 

Die Gruppe hat eine weitere Analyse, nach Veröffentlichung der Delegierten Verord-

nung (EU) 2023/2486 der Kommission vom 27. Juni 2023 (zur Ergänzung der Verord-

nung (EU) 2020/852) durch die Europäische Kommission, weiterer Anhänge erstellt, in 

denen die technischen Prüfkriterien zur Identifizierung und Bestimmung ökologisch 

nachhaltiger Aktivitäten für die genannten Ziele festgelegt sind: 

- Nachhaltige Nutzung und Schutz der Wasser- und Meeresressourcen 

- Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 

- Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung 

- Schutz sowie Wiederherstellung der Biodiversität und Ökosysteme 

Die Art der Tätigkeiten der Gruppe wurde mit der Liste der neuen ökologisch nachhalti-

gen Aktivitäten verglichen, die von der Europäischen Kommission festgelegt wurde. Bei 

dieser internen Analyse wurden keine Aktivitäten festgestellt, die für diese Ziele geeignet 

sind. Lediglich Rundfunkaktivitäten (TV und Radio) sowie Filmproduktion und Vertrieb-

stätigkeiten waren geeignet für das Ziel der Anpassung an den Klimawandel. Anpas-

sungstätigkeiten können nur als "geeignet" unter Capex und Opex berichtet werden und 

müssen das Kriterium des wesentlichen Beitrags zur Anpassung an den Klimawandel er-

füllen, um geeignet zu sein. Eine Wirtschaftstätigkeit ist unabhängig davon geeignet, ob 

sie einige oder alle der im Delegierten Rechtsakt zum Klima festgelegten technischen 

Prüfkriterien erfüllt. Die Tatsache, dass eine Wirtschaftstätigkeit Taxonomie-geeignet ist, 

sagt daher nichts über die ökologische Leistung und Nachhaltigkeit dieser Tätigkeit aus 

Die Taxonomie-geeigneten Wirtschaftstätigkeiten, die festgestellt wurden, sind: 

-  8.3 - Programmierungs- und Rundfunkaktivitäten 

-  13.3 - Produktion von Spielfilmen, Videos und Fernsehprogrammen, Tonaufnahme- 

und Musikverlagstätigkeiten 
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Die Haupttätigkeit der Gruppe, mit der sie Umsatzerlöse erzielt, der Verkauf von Werbe-

flächen, gehört nicht zu den Tätigkeiten, die als Taxonomie-geeignet festgestellt wurden. 

Die geeigneten Analysen wurden auf dieser Grundlage auch für 2024 vorbereitet, um die 

von der Taxonomie geforderten Finanzinformationen zu ermitteln und die wirtschaftli-

chen KPIs für Umsatzerlöse, Kapital und betriebliche Aufwendungen zu erstellen. Schließ-

lich bewertete MFE in 2024, wie von der EU-Verordnung vorgeschrieben, auch die Aus-

richtung der oben genannten Tätigkeiten durch spezifische Analysen, die darauf abzielen, 

zu überprüfen: i) die technischen Kriterien für einen wesentlichen Beitrag zur Anpassung 

an den Klimawandel; ii) das Fehlen von Faktoren, die geeignet sind, den übrigen Umwelt-

zielen (DNSH) erheblichen Schaden zuzufügen, und iii) die Einhaltung der in Artikel 18 

der Delegierten Verordnung 2020/852 vorgesehenen Mindestsicherheitsvorkehrungen.  

KRITERIEN FÜR EINEN WESENTLICHEN BEITRAG 

Im Rahmen der Analyse der technischen Kriterien für einen wesentlichen Beitrag zur An-

passung an den Klimawandel wurden die physischen Klimarisiken analysiert, die mit den 

in Anhang A der Taxonomie beschriebenen Spezifikationen übereinstimmen. Ziel dieser 

Analysen war es, den Grad der Widerstandsfähigkeit aus der Perspektive der betriebli-

chen Kontinuität der operativen Strukturen für die in Frage kommenden Aktivitäten der 

Gruppe sowohl in Italien als auch in Spanien - den wichtigsten geographischen Gebieten, 

in denen die Gruppe tätig ist - in Bezug auf bestimmte Kategorien signifikanter Risiken 

zu überprüfen, die unter den im Anhang der Verordnung aufgeführten Risiken identifi-

ziert wurden und die die Funktionsfähigkeit der physischen und technologischen Struk-

turen in den kommenden Jahren erheblich beeinträchtigen und die Geschäftskontinuität 

der Aktivitäten der Gruppe gefährden könnten. Diese Analysen wurden im Rahmen einer 

Risiko- und Anfälligkeitsbewertung des Klimawandels durchgeführt, um die potenziellen 

physischen Risiken für die Organisation und ihre relative Gefährdung zu ermitteln. Spe-

zielle Instrumente wurden genutzt, um Prognoseszenarien für den Klimawandel für einen 

Zeitraum von 10 bis 30 Jahren zu generieren. Die Analyse identifizierte in den pessimis-

tischsten Fällen mit einem weiteren Anstieg der Durchschnittstemperaturen ein hohes 

Risiko hydrogeologischer Phänomene in der Nähe der Gebiete, in denen sich die Be-

triebsstätten der Gruppe befinden, und analysierte die geeigneten physischen Lösungen, 

die der Gruppe bereits zur Verfügung stehen. 

MINDESTSICHERHEITSVORKEHRUNGEN 

Die Analyse der Einhaltung der Mindestsicherheitsvorkehrungen wurde mit dem Ziel 

durchgeführt, die Abwesenheit von Verstößen/Streitigkeiten zum Zeitpunkt dieses Be-

richts sowie das Vorhandensein und die wirksame Anwendung von Governance-Model-

len und -Verfahren zu überprüfen, die den Anforderungen der Best Practices und inter-

nationalen Referenzrahmen entsprechen, in Bezug auf: i) Schutz und Achtung der Men-

schenrechte, ii) Verhinderung von Korruption, Governance und Verstößen gegen die 

Steuervorschriften, iii) Einhaltung der Regeln des fairen Wettbewerbs.  

Bei den durchgeführten Analysen wurden in den untersuchten Bereichen keine Verstöße 

oder erhebliche Streitigkeiten festgestellt. Die Tätigkeiten zeigten im Allgemeinen auch 

von einem angemessenen Überwachungsniveau durch die Gruppe (Governance und 

Richtlinien), die in einem regulatorischen und arbeitsrechtlichen Umfeld mit einem hohen 

Maß an Regulierung tätig ist. 
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Im Einzelnen:  

Menschenrechte: Die MFE-Gruppe arbeitet seit jeher mit festem Engagement für den 

Schutz der Menschenrechte, mit Maßnahmen und organisatorischen Vorkehrungen, die 

die uneingeschränkte Achtung und den Schutz der Grundrechte des Einzelnen innerhalb 

ihrer Organisation, der Arbeitnehmer und Partner, im Einklang mit den in ihrem Ethik-

Kodex zum Ausdruck gebrachten Werten und Prinzipien gewährleisten. In 2024 setzte die 

Gruppe den Prozess zur Analyse der ESG-Positionierung einiger Kategorien, die ihr Lie-

ferantenportfolio repräsentieren, mit dem Ziel fort, einen Prozess für die schrittweise Ein-

führung von ESG-Kriterien zur Ergänzung ihrer Modelle zur Bewertung und Auswahl von 

Lieferanten, während auch die Einführung geeigneter und funktionaler Verfahren zur 

Sorgfaltsprüfung der Menschenrechte bewertet wurde, um die potenziellen negativen 

Auswirkungen der normalen Entwicklung ihrer Geschäftstätigkeit entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern. Abhängig von den 

Fortschritten dieser Tätigkeiten im Laufe des nächsten Jahres und in Erwartung der Er-

weiterung des Perimeters der beteiligten Stakeholder wird die Gruppe die Fertigstellung 

einer strukturierten Richtlinie in Übereinstimmung mit Best Practices und internationalen 

Referenzstandards prüfen, in der die Verpflichtung der Gruppe zur Achtung der Men-

schenrechte formalisiert wird.  

Korruption: Die Gesellschaft verfügt über strenge Richtlinien und Verfahren zur Verhin-

derung von Korruptionsdelikten, wobei in Italien insbesondere auf die Compliance-Pro-

gramme gemäß der Gesetzesverordnung 231/01 verwiesen wird.  

Besteuerung: MFE verwaltet Angelegenheiten der Unternehmensführung und der Ein-

haltung von Steuervorschriften als Schlüsselelemente bei der Entwicklung ihres Geschäfts 

mit einem Ansatz der kontinuierlichen Überwachung.  

Fairer Wettbewerb: Die MFE-Gruppe handelt in voller Übereinstimmung mit den gel-

tenden Gesetzen und Vorschriften sowie den allgemein anerkannten ethischen Grunds-

ätzen, wie in den Artikeln 2, 20 und 23 ihres Ethik-Kodex beschrieben. Im Jahr 2019 hat 

die Gruppe außerdem einen Prozess zur Annahme eines spezifischen Antitrust Compli-

ance Programms eingeleitet, das als ein System von Regeln verstanden wird, die in erster 

Linie darauf abzielen, potenziell bedeutsame Verhaltensweisen im Hinblick auf Kartell-

verstöße zu verhindern. Nachdem die italienische Kartellbehörde (AGCM) "Antitrust Com-

pliance Guidelines" herausgegeben hatte, führte diese Tätigkeit zur Ausarbeitung eines 

spezifischen Antitrust Compliance Programms im Jahr 2022, das von der MFE Anfang 

2023 beschlossen wurde. 

Im Jahr 2024 hat die Gruppe im Einklang mit den Leitlinien für die Entwicklung nachhal-

tiger Rundfunkinhalte ein gemeinsames Modell entwickelt, um selbst produzierte Inhalte 

und Inhalte in ihrem Multimedia-Angebot mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung 

der Agenda 2030 der Vereinten Nationen in Beziehung zu setzen. 

Diese Analyse wurde auch als Antwort auf die regulatorische Anforderung der Europäi-

schen Taxonomie gemäß Artikel 18 der Verordnung 2020/852 durchgeführt, um die ei-

genen Produkte und Sendeinhalte der Gruppe zu identifizieren, die in der Lage sind, das 

Niveau der Resilienz zu erhöhen oder zu den Anpassungsbemühungen der Öffentlichkeit 

beizutragen. Bislang würden die Indikatoren, die ausschließlich durch Sendeinhalte be-

stimmt werden, die sich "überwiegend" auf Umweltthemen fokussieren und mit dem "Kli-

mawandel" in Verbindung stehen, die komplexe Tätigkeit der Förderung und Verbreitung 

solcher Inhalte, die die Gruppe in ihrer Rolle als verantwortungsvoller, pluralistischer 
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Rundfunkveranstalter anbietet, nicht vollständig abbilden. Dies gilt insbesondere für an-

dere Segmente der Angebote (vor allem Nachrichten und Infotainment), die naturgemäß 

schwer zu isolieren und zu messen sind. 

Trotz dieser Tatsache, da eine Menschenrechtsrichtlinie (in der Definitionsphase) zum 

Stichtag dieses Berichts noch nicht fertiggestellt ist, kann die Gruppe (wie bereits im Be-

richt 2023 angegeben) nicht bestätigen, dass die Mindestsicherheitsvorkehrungen in ih-

rem Geltungsbereich eingehalten werden. 

Die Gruppe hat für den italienischen Perimeter eine erste Prüfung der Inhalte eingeleitet, 

die sich explizit mit ESG-Themen befassen (siehe Tabelle unten). Diese Aktivität wird es 

in Zukunft ermöglichen, diese Informationen als Treiber für die Ermittlung relevanter KPIs 

zu nutzen. 
 

THEMA SENDESTUNDEN 

Umwelt 1.823 

Soziales 1.618 

Governance 181 

Insgesamt 3.621 

LEISTUNGSINDIKATOREN 

METHODIK DER KPI-BERECHNUNG  

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Taxonomie-Verordnung hat die MFE-

Gruppe eine Analyse des Umsatzes, der Investitionen und der betrieblichen Aufwendun-

gen für das Geschäftsjahr 2024 durchgeführt, um die erforderlichen KPIs und weitere 

anwendbare regulatorische Referenzen3 zu berechnen, wie unten beschrieben. Jegliche 

Fälle von Doppelzählungen bei der Berechnung der KPIs (Umsatz, CapEx und OpEx) wur-

den durch die Verwendung der im Geschäftsbericht zum 31.12.2024 enthaltenen Daten 

und Informationen vermieden.  

UMSATZ4 KPIS 

Für die Berechnung des Umsatzindikators wurde gemäß IAS 1.82(a) der konsolidierte 

Nettoumsatz als Nenner herangezogen. Der Betrag ist in der Konzerngewinn- und -ver-

lustrechnung in den Buchhaltungstabellen des Konzernabschlusses (Anmerkungen 6.1 

und 6.2) aufgeführt. Bezüglich des Zählers wurden aufgrund der oben genannten Erwä-

gungen und auf Basis der Auslegung der Taxonomie-Verordnung nur die Umsätze von 

Gesellschaften mit Rundfunkaktivitäten (TV und Radio) sowie Filmproduktion und -ver-

trieb als geeignete Wirtschaftstätigkeiten betrachtet. 

 

3 Die Analyse- und die Berechnungsmethodik für die KPIs wurden unter besonderer Berücksichtigung der Auslegung der 

in Anhang I der "Delegierten Verordnung (EU) 2021/2178 der Kommission vom 6. Juli 2021" vorgegebenen Informationen, 

die Art. 8 der Verordnung (EU) 2020/852) und des am 2. Februar 2022 veröffentlichten Dokuments "Entwurf einer Bekannt-

machung der Kommission über die Auslegung bestimmter Rechtsvorschriften des delegierten Rechtsakts über die Offen-

legungspflichten nach Artikel 8 der EU-Taxonomie-Verordnung für die Meldung von taxonomiefähigen Wirtschaftstätig-

keiten und Vermögenswerten". 

4 Die in diesem KPI enthaltenen Finanzdaten entsprechen den Netto-Umsatzerlösen der Gruppe, die im Geschäftsbericht 

zum 31. Dezember 2024 enthalten sind: Abschnitte 6.1 und 6.2 
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CAPEX5 KPIS 

Bei der Berechnung des KPI Investitionen (CapEx) wurden in Übereinstimmung mit den 

Bestimmungen der geltenden Gesetze Investitionen in Fernseh- und Filmübertragungs-

rechte, Veränderungen der Vorauszahlungen auf Rechte, Erweiterungen der Rechte selbst 

sowie Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögenswerte, wie im Lagebericht be-

schrieben, im Nenner berücksichtigt. Der Betrag ist in der Konzern-Kapitalflussrechnung 

im Bericht des Managements über die Geschäftstätigkeit (Punkt "Investitionen in Anlage-

vermögen") aufgeführt.  

Der Nenner umfasst die Bewegungen aller vollkonsolidierten juristischen Personen, die 

zum Konsolidierungskreis der MFE-Gruppe gehören, insbesondere jeglichen Erwerb von 

Sachanlagevermögen (IAS 16), immateriellen Vermögenswerten (IAS 38) und Vermö-

genswerten für Nutzungsrechte (IFRS 16).  

Bezüglich des Zählers wurden nur die oben beschriebenen Bewegungen, die sich auf 

geeignete juristische Personen beziehen, als geeignet angesehen. Daher wurde der ver-

bleibende Teil der Erhöhungen des Sachanlagevermögens und immateriellen Vermö-

genswertes und der Nutzungsrechte, die im Nenner berücksichtigt wurden, nicht als un-

geeignet angesehen.  

OPEX6 KPIS 

Für die Berechnung des KPI Betriebsausgaben (OpEx) wurde der Nenner in Übereinstim-

mung mit den Bestimmungen der geltenden Gesetze als die Gesamtheit der nicht akti-

vierten direkten Kosten im Zusammenhang mit Gebäuderenovierungsmaßnahmen, kurz-

fristigen Leasing- und variablen Mietzahlungen, Instandhaltung und Reparaturen sowie 

allen anderen direkten Ausgaben im Zusammenhang mit der täglichen Instandhaltung 

von Grundstücken, Anlagen und Ausstattung durch die Gesellschaft oder durch Dritte, 

an die diese Aufgaben ausgelagert sind, betrachtet, die notwendig sind, um den konti-

nuierlichen und effektiven Betrieb dieser Vermögenswerte zu gewährleisten. Alle Be-

triebskosten, die nicht zu den oben genannten Kategorien gehören, wurden nicht be-

rücksichtigt. 

Bezüglich des Zähler wurden die im Nenner enthaltenen Kosten, die sich auf die Gesell-

schaften der als geeignet angesehenen juristischen Personen beziehen, als geeignet be-

trachtet. Der verbleibende Teil der Betriebskosten der juristischen Personen im Nenner 

wurde daher nicht als ungeeignet betrachtet. 

Der Anteil der geeigneten und ungeeigneten Tätigkeiten für das Jahr 2024 wird auf der 

Grundlage der oben definierten Kriterien angegeben. In Bezug auf den Umsatzindikator 

für die Geeignetheit betrug die Analyse 6%, in Bezug auf CapEx 97% und OpEx 60%7. In 

 

5 Die in diesem KPI enthaltenen Finanzdaten entsprechen den im Geschäftsbericht 2024 enthaltenen Erhöhungen des 

Anlagevermögens: Abschnitt zu der Kapitalflussrechnung 

6 Die in diesem KPI enthaltenen Finanzdaten sind in den konsolidierten Betriebskosten enthalten, die im Geschäftsbericht 

2024 aufgeführt sind: Abschnitt 6.4, kann dieser Wert nicht direkt aus der von der MFE-Gruppe verwendeten Aufschlüsse-

lung abgeleitet werden, da die einzelnen Naturen nicht alle den gleichen Grad an Bedeutung haben. 

7 Die wirtschaftlichen Werte, die der Berechnung der Taxonomie-KPIs zugrunde liegen, wurden dem Konzernabschluss der 

MFE-Gruppe zum 31.12.2024 entnommen, der gemäß den IAS/IFRS erstellt wurde. Für weitere Informationen über die von 

der Gruppe angewandten Rechnungslegungsverfahren wird auf Kapitel 2 ("Grundlagen der Darstellung und Rechnungs-

legungsgrundsätze für die Erstellung des Jahresabschlusses") der ergänzenden Anmerkung zu den oben genannten Do-

kumenten verwiesen. 
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Bezug auf die Angleichung haben diese drei Indikatoren angesichts der oben beschrie-

benen Umstände einen Wert von 0 % (weitere Einzelheiten sind den folgenden Tabellen 

zu entnehmen). 
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PROZENTUALER ANTEIL VON UMSATZ, CAPEX UND OPEX AUS PRODUKTEN ODER DIENSTLEIS-

TUNGEN, DIE MIT DER TAXONOMIE ENTSPRECHENDEN WIRTSCHAFTSTÄTIGKEITEN VERBUNDEN 

SIND 
 

 UMSATZ CAPEX OPEX 

 

% angegli-

chen an 
Taxonomie 

% geeig-

net für 
Taxono-

mie 

% angegli-

chen an 
Taxonomie 

% geeignet 

für 
Taxonomie 

% angegli-

chen an 
Taxonomie 

% geeignet 

für 
Taxonomie 

CCM 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

CCA 0% 7% 0% 97% 0% 61% 

WTR 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

CE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

PPC 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

BIO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 

 

CCM = Climate Change Mitigation (Kli-

maschutz) 

CCA= Climate Change Adaption (Anpas-

sung an den Klimawandel) 

WTR = Wasser  

CE = Circular Economy (Kreislaufwirt-

schaft) 

PPC = Pollution Prevention (Vermeidung 

von Umweltverschmutzung) 

BIO = Biodiversität 

 

MODELL 1 - TÄTIGKEITEN IM ZUSAMMENHANG MIT KERNKRAFT UND FOSSILEN GASEN 

REIHE KERNKRAFTBEZOGENE AKTIVITÄTEN JA/NEIN 

1 Das Unternehmen betreibt, finanziert oder hat Auswirkungen auf Forschung, 

Entwicklung, Demonstration und Umsetzung innovativer Energieerzeu-

gungsanlagen, die Strom aus nuklearen Prozessen mit einem Minimum an 

Abfall aus dem Brennstoffkreislauf erzeugen. 

Nein 

2 Das Unternehmen betreibt, finanziert oder hat Auswirkungen auf den Bau 

und den sicheren Betrieb neuer Kernkraftwerke zur Erzeugung von Strom 

oder Prozesswärme, auch zu Fernwärmezwecken oder für industrielle Pro-

zesse wie die Wasserstofferzeugung, sowie für die Verbesserung ihrer Si-

cherheit unter Einsatz der bestverfügbaren Technologien. 

Nein 

3 Das Unternehmen betreibt, finanziert oder hat Auswirkungen auf den siche-

ren Betrieb bestehender Kernkraftwerke, die Strom oder Prozesswärme er-

zeugen, auch für Fernwärme oder industrielle Prozesse wie die Wasserstof-

ferzeugung aus Kernenergie, und für die Verbesserung ihrer Sicherheit. 

Nein 

ROW AKTIVITÄTEN IM ZUSAMMENHANG MIT FOSSILEM GAS JA/NEIN 

4 Die Gesellschaft betreibt, finanziert oder hat Auswirkungen auf den Bau 

oder den Betrieb von Stromerzeugungsanlagen durch, die mit fossilen gas-

förmigen Brennstoffen betrieben werden. 

Nein 
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5 Die Gesellschaft betreibt, finanziert und hat Auswirkungen auf den Bau, die 

Sanierung und den Betrieb von Anlagen zur Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung 

und zur Stromerzeugung mit gasförmigen fossilen Brennstoffen. 

Nein 

6 Die Gesellschaft betreibt, finanziert und hat Auswirkungen auf den Bau, die 

Modernisierung und den Betrieb von Wärmeerzeugungsanlagen, die 

Wärme/Kälte unter Verwendung gasförmiger fossiler Brennstoffe erzeugen. 

Nein 

 

ESRS-E1 | KLIMAWANDEL 

STRATEGIE 

E1-1 | Übergangsplan zur Eindämmung des Klimawandels 

Die Richtlinie der Gruppe zur Eindämmung des Klimawandels lässt sich wie folgt zusam-

menfassen.   

In Italien wurde das Ziel der Kohlenstoffneutralität beginnend mit dem Jahr 2022 fest-

gelegt, das bis 2030 durch zwei Ansätze erreicht werden soll: 

- gezielte Projekte zur Beseitigung von CO2-Quellen, über die in Kapitel E1-3 berichtet 

wird und die den Austausch von Systemen in den Mediaset-Büros oder derzeitigen 

Schadstoffquellen umfassen; 

-  nach Abschluss der Projekte zur Beseitigung der CO2-Quellen wird die Restabwicklung 

(der verbleibenden CO2-Komponente, die durch die Projekte nicht beseitigt werden 

kann) durch den Kauf von Emissionszertifikaten bewertet. 

Folglich wurden innerhalb desselben Perimeters keine qualitativen Bewertungen der po-

tenziell eingeschlossenen THG-Emissionen durchgeführt, die das Erreichen der zuvor 

festgelegten Dekarbonisierungsziele gefährden könnten. Allerdings gehört die Gruppe 

aufgrund ihres Tätigkeitsbereichs nicht zu den energieintensiven Sektoren. 

In Spanien hatte Grupo Audiovisual (vor der Fusion mit MFE) bereits einen Prozess zur 

Erarbeitung einer Klimastrategie eingeleitet, die darauf abzielt, bis 2050 im Einklang mit 

dem Pariser Abkommen (COP 21) zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5°C 

einen Plan für einen Netto-Null-Übergangsplan festzulegen, in dem wissenschaftlich 

fundierte und von der Science Based Target Initiative (SBTi) validierte Ziele definiert 

werden. 

In diesem Zusammenhang verfügt MFE bisher nicht über einen Gruppen-Übergangsplan 

zur Eindämmung des Klimawandels, der mit der Begrenzung der globalen Erwärmung 

auf 1,5°C im Einklang mit dem Pariser Abkommen vereinbar ist, und wird die schrittweise 

Harmonisierung der beiden Pfade zur Eindämmung des Klimawandels in Betracht ziehen.  

Infolgedessen gibt es derzeit keine Dekarbonisierungshebel und Hauptaktionspläne. Da 

schließlich noch immer kein Aktionsplan für den Übergang zum Klimawandel aufgestellt 

wurde, sind CapEx und OpEx zu diesem letzteren Thema nicht präsent. 
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Wie im Kapitel über die EU-Taxonomie dargelegt, auf das wir für weitere Einzelheiten 

verweisen, hat die MFE-Gruppe keine Ziele, die mit der Taxonomie-Gesetzgebung über-

einstimmen, sondern berichtet die folgenden als geeignete Aktivitäten und die damit 

verbundenen Umsätze, CapEx und OpEx: 

- 8.3 - Programmierungs- und Rundfunkaktivitäten 

- 13.3 - Produktion von Film-, Video- und Fernsehprogrammen, Musik- und Tonaufnah-

meaktivitäten. 

Außerdem tragen diese Aktivitäten nur zur Anpassung an den Klimawandel und nicht zur 

Eindämmung des Klimawandels bei. 

E1_ESRS-2_SBM-3 | Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen 

und ihre Wechselwirkung mit Strategie und Geschäftsmodell 

Obwohl aufgrund der Wesentlichkeitsanalyse keine physischen Klima- oder wesentlichen 

Übergangsrisiken festgestellt wurden, hat die Gruppe (sowohl in Italien als auch in Spa-

nien) im Jahr 2023 eine Szenarioanalyse in Bezug auf die physischen Risiken im Zu-

sammenhang mit dem Klimawandel durchgeführt, mit einem Zeithorizont von 2030 für 

Italien und 2040, 2060 und 2100 für Spanien. Repräsentative Konzentrationspfade (Re-

presentative Concentration Pathways, RCPs) sind eine Methode zur Erfassung von An-

nahmen innerhalb einer Reihe von Szenarien: RCP 4.5 und 8.5 wurden gewählt, um die 

potenziellen Risiken zu analysieren, die die Mediaset-Büros in Italien und Spanien betref-

fen könnten. Das erste Szenario ist als Stabilisierungsszenario definiert, bei dem die 

Emissionen im Jahr 2040 ihren Höhepunkt erreichen und dann abnehmen sollen. 

Die Analyse ergab eindeutige physische Risiken mit höherer Wahrscheinlichkeit, die eher 

akut als chronisch sind; unter denen die folgenden am wichtigsten sind: 

- Starke Niederschläge (Regen, Hagel, Schnee/Eis): intensive, kurzzeitige Regenereig-

nisse oder "Regenbomben" sind sehr wichtige klimatische Phänomene akuter Natur, 

die Überschwemmungen verursachen können. In Anbetracht des urbanen Kontexts 

kann man hervorheben, dass die negativen Auswirkungen solcher Ereignisse potenziell 

sehr schwerwiegend sein können und Folgendes verursachen: Schäden an Strukturen 

im Erdgeschoss/Untergeschoss, an Dächern und Fenstern mit potenziellen Folgen für 

technische Geräte (Computer, Kameras); 

- Stürme (einschließlich Schneestürme, Staubstürme und Sandstürme): Zusätzlich zu den 

vorgenannten hydrogeologischen Risiken könnte ein weiteres potenzielles Risiko ein 

Sturm (Wind und Blitzschlag) sein. Angesichts des physischen Charakters dieses Risikos 

würden sich die größten Auswirkungen vor allem auf externe Gebäude und Infrastruk-

turen sowie auf die empfindlichen Programmierungs- und Übertragungsgeräte bezie-

hen. Das mögliche Einfrieren von Antennenanlagen ist eine weitere Möglichkeit, wie 

Stürme die Tätigkeit beeinflussen können. 

- Wärmestress und Temperaturschwankungen: nicht standortspezifisches Risiko, wie 

z.B. eine Hitzewelle, die in Anbetracht der Orte, an denen die Aufzeichnungen stattfin-

den können, schwer zu modellieren ist; diese Risiken können sich auswirken: 

- Eigene Arbeitskräfte und Arbeiter in der Wertschöpfungskette: Hohe Temperaturen 

haben tatsächlich schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, Hitze-

einwirkung kann zu Übelkeit, Kopfschmerzen, Ohnmacht und dem so genannten 
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"Hitzeschlag" führen. Hitze verringert auch die Produktivität der Mitarbeiter, was sich 

auf den Betrieb des Unternehmens auswirkt. Am meisten gefährdet ist die Gruppe, 

die für Aufzeichnungen zuständig ist; 

- Auswirkungen auf den Aufzeichnungsbetrieb: Hitzeperioden und/oder allmähli-

che Temperaturanstiege können die Saison, in der ein Fernsehprogramm aufgezeich-

net werden kann, möglicherweise einschränken. Eine Verschärfung des Klimawandels 

mit einer Zunahme extremer Wetterereignisse (Stürme, Starkregen) kann die Produk-

tion in Bezug auf die Quantität (z.B. kürzere Saison für Aufzeichnungen), die Variabi-

lität (z.B. Schneesportveranstaltungen) und die Verfügbarkeit (z.B. organisatorische 

und logistische Schwierigkeiten) beeinträchtigen. Aufzeichnungsaktivitäten in den 

Einrichtungen werden dank der Klimaanlagen nicht durch chronische oder akute 

Temperaturerhöhungen beeinträchtigt. Allerdings findet ein erheblicher Teil der Auf-

zeichnungen aufgrund von Produktionserfordernissen (z.B. Fernsehspiele, Filme, 

Fernsehserien) an externen Standorten statt. 

- Überschwemmungen (Küsten-, Fluss-, Regen- und Grundwasserüberschwemmungen 

- nur für den italienischen Perimeter): Es ist darauf hinzuweisen, dass das Gebiet von 

Cologno Monzese zu den Gebieten gehört, die am stärksten von derartigen Ereignissen 

betroffen sind. In der Nähe befindet sich der Fluss Lambro, und das Gebiet von Medi-

aset gehört zu den Überschwemmungsgebieten des Typs B (seltene Niederschläge: 

Wiederkehrperiode zwischen 100 und 200 Jahren - mittlere Wahrscheinlichkeit). Ähn-

liches gilt für die Büros im Zentrum von Rom, die nur wenige hundert Meter (<1 km) 

von dem Fluss Tiber entfernt sind. Das Mediaset-Gebiet in Rom "Tiburtina" befindet 

sich in der Nähe eines landwirtschaftlichen Gebiets, in dem es Bewässerungswasser-

läufe gibt, die in den Fluss Aniene münden; 

 

- Dürre: (dieses Klimarisiko wurde nur für die spanische Region identifiziert und analy-

siert) Das prognostizierte Dürrerisiko wurde anhand der von den IPCC-Modellen prog-

nostizierten Werte der aufeinanderfolgenden Trockentage pro Jahr berechnet. Die 

Hauptauswirkungen der Dürre auf die Geschäftstätigkeit von Mediaset España können 

sich aus den Auswirkungen auf die Prozesse ergeben sowie aus den erhöhten Energie- 

und/oder Betriebskosten, die sich aus einem physischen Wassermangel ergeben kön-

nen, der zu einer vorübergehenden Einstellung des Betriebs führen und somit wirt-

schaftliche Auswirkungen verursachen könnte. 

Die MFE hat keine weiteren Analysen zur Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klima-

wandel durchgeführt. 

MANAGEMENT VON AUSWIRKUNGEN, RISIKEN UND 

CHANCEN 

E1-2 | Richtlinien zur Abschwächung des Klimawandels und zur An-

passung an den Klimawandel 

Die MFE-Gruppe hat bis heute keine einzige formelle Richtlinie zum Klimawandel verab-

schiedet. 
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Die relevanten Richtlinien beziehen sich auf die wesentlichen Themen. Diese Richtlinien 

beziehen sich auf die folgenden Auswirkungen: 

- Beitrag zum Klimawandel durch direkte und indirekte Energieemissionen im Zusam-

menhang mit den Aktivitäten in den Büros und an den Standorten der Gruppe (Scope 

1, 2); 

- Entstehung von indirekten klimawirksamen Emissionen, die in der Wertschöpfungs-

kette durch die ausgeführten Tätigkeiten entstehen (Scope 3); 

- Nutzung von nicht erneuerbaren und erneuerbaren Energiequellen. 

Die beschlossenen Richtlinien zielen darauf ab, die Risiken zu mindern, die der Klima-

wandel für die Produktionsprozesse der Erstellung, Archivierung und Verbreitung von 

Fernsehinhalten mit sich bringen kann. 

Die Geschäftsprozesse werden jedoch über technische Infrastrukturen (Kontrollräume, 

Rechenzentren u.ä.) verwaltet, bei denen der Temperaturanstieg und plötzliche Wetter-

umschwünge zu einem höheren Energieaufwand für die Kühlung der Betriebssysteme 

führen könnten, mit einem erhöhten Risiko von Ausfallzeiten im Falle eines Ausfalls der 

Klimatisierungssysteme. Aus diesem Grund wurde eine Bewertung dieser technischen 

Infrastrukturen eingeleitet, um die Investitionen zur Anpassung der Redundanzen von 

Stromquellen und Klimatisierungssystemen zu bewerten und sie an die besten Markt-

praktiken anzupassen. 

Grupo Audiovisual Grupo Audiovisual Mediaset España verfügt nicht über Richtlinien für 

das Management von Auswirkungen, Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem 

Klimawandel (Abschwächung, Anpassung, Energieeffizienz oder erneuerbare Energien). 

E1-3 | Maßnahmen und Ressourcen im Zusammenhang mit der 

Klimapolitik 

Die Maßnahmen des italienischen und spanischen Dekarbonisierungsplans zur Eindäm-

mung des Klimawandels sind Teil eines langfristigen Investitionsplans. Die zugrundelie-

genden Maßnahmen von MFE beinhalten keine naturbasierten Lösungen. 

Nachfolgend sind die wichtigsten von Mediaset in Italien umgesetzten Projekte aufge-

führt: 

- Bau von Fotovoltaikanlagen zur Stromerzeugung am  MFE Hauptquartier (Cologno 

Monzese); 

- ein langfristiger Vertrag über den Kauf von Ökostrom (Power Purchase Agreement), 

der aus einer neu errichteten Photovoltaikanlage eines Marktenergieproduzenten 

stammt, mit einem festen Kontingent an Strom für den Betrieb der drei italienischen 

Fernsehproduktionszentren (Cologno Monzese, Roma Elios und Palatino); 

- Kauf des verbleibenden Teils des Energiebedarfs von Lieferanten mit Herkunftsnach-

weis aus erneuerbaren Energien (Wasserkraft, Windkraft, Fotovoltaik); 

- ein langfristiger Plan für den Ersatz von Heizungsanlagen in Gebäuden, die für die 

Klimatisierung von Gebäuden im Winterhalbjahr mit Erdgas oder Diesel betrieben wer-

den. Derzeit laufen drei Projekte, von denen sich eines in der Bauphase (Europa 44 

Cologno) und zwei in der Planungsphase (Cologno Production Centres und Roma Elios) 

befinden; 
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- Umstellung der Dienstwagenflotte am Ende des Mietvertrags (4 Jahre) auf neue Fahr-

zeuge mit vollem Elektro- oder Plug-in-Hybridantrieb, wodurch die nominale CO2-Be-

lastung pro gefahrene Kilometer reduziert wird.  

Grupo Audiovisual Grupo Audiovisual Mediaset España ergreift kontinuierlich Maßnah-

men zur Optimierung des Energieverbrauchs, wie z. B: 

- Maßnahmen zur ausgewogenen Kühlung von Aufzeichnungsanlagen, durch Begren-

zung der Ein- und Ausschaltzeiten der Klimaanlagen in den Studios, automatische Steu-

erung der Temperatur und Regulierung der Beleuchtung während der Werbepausen 

bei Live-Übertragungen, was zu einer Verringerung des Energieverbrauchs und der 

Treibhausgasemissionen (THG) führt; 

- der Ersatz von Beleuchtungs- und Klimaanlagen durch effizientere und verbrauchsär-

mere Modelle; 

- Stromverträge mit Herkunftsnachweisen, die sicherstellen, dass der gesamte Strom, 

der im Laufe des Jahres in den Anlagen verbraucht wird, ausschließlich aus 100 % er-

neuerbaren Energiequellen stammt; 

- Ermutigung der Arbeitnehmer zu einer nachhaltigen Mobilität: In Madrid verbindet 

ein Busservice das Hauptquartier des Unternehmens (Fuencarral und Villaviciosa) mit 

den Zug- und U-Bahn-Stationen, was zu einer stärkeren Nutzung öffentlicher Verkehrs-

mittel anregt und so dazu beiträgt, die Treibhausgasemissionen im Berufsverkehr zu 

verringern; 

- Einrichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge (Standort Madrid Fuencarral). 

Seit 2019 hat sich GAM dazu verpflichtet, seine direkten Emissionen freiwillig durch Pro-

jekte auszugleichen, die positive Auswirkungen auf die Umwelt haben. Ein solcher frei-

williger Ausgleich ersetzt in keiner Weise die Bemühungen, die eigenen direkten Emissi-

onen jedes Jahr zu reduzieren. 

Darüber hinaus hat GAM im Jahr 2024 einen Beitrag zu Wind- und Solarprojekten im 

indischen Bundesstaat Karnataka geleistet. Ziel des Projekts ist die Erzeugung erneuer-

barer Energie, um die Abhängigkeit des Landes von fossilen Brennstoffen zu verringern 

und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, den lokalen Gemeinden einen besseren 

Zugang zu nachhaltigen Stromquellen zu garantieren und das Bewusstsein für die Folgen 

des Klimawandels und mögliche Klimaschutzmaßnahmen zu schärfen. 

Derzeit prüft die Gruppe noch eine Quantifizierung der erreichten und erwarteten CO2-

äquivalenten Emissionen. 

CapEx und OpEx in Bezug auf Klimaschutzmaßnahmen liegen unter der im Abschnitt 

SBM-3 - Aktuelle und erwartete finanzielle Auswirkungen - genannten Schwelle. 
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KENNZAHLEN UND ZIELE 

E1-4 | Ziele im Zusammenhang mit der Eindämmung des Klimawan-

dels und der Anpassung 

MFE hat derzeit keine Gruppenziele in Bezug auf Eindämmung des Klimawandels und 

der Anpassung. 

Wie in Kapitel E1-1 berichtet, hat Mediaset Italien jedoch Kohlenstoffneutralität bis 

2030 definiert. Die Gruppe in Spanien hingegen setzt ihren Übergangsplan zu Netto-

Null bis 2050 fort. 

E1-5 | Energieverbrauch und Energiemix 
 

ENERGIEVERBRAUCH UND ENERGIEMIX 2024 

1) Brennstoffverbrauch aus Kohle und Kohleprodukten (MWh) - 

2) Brennstoffverbrauch aus Erdöl und Erdölprodukten (MWh) 8.583 

3) Brennstoffverbrauch von Erdgas (MWh) 10.022 

4) Brennstoffverbrauch aus anderen fossilen Quellen (MWh) - 

5) Verbrauch von gekauftem oder erworbenem Strom, Wärme, Dampf 

und Kälte aus fossilen Quellen (MWh) 681 

6) Gesamtverbrauch an fossiler Energie (MWh) (berechnet als 

Summe der Zeilen 1 bis 5) 19.286 

Anteil der fossilen Energieträger am Gesamtenergieverbrauch 

(%) 20% 

7) Verbrauch aus nuklearen Quellen (MWh) - 

Anteil des Verbrauchs aus nuklearen Quellen am Gesamtener-

gieverbrauch (%) - 

8) Brennstoffverbrauch für erneuerbare Energieträger, einschließlich 

Biomasse (umfasst auch industrielle und kommunale Abfälle biologi-

schen Ursprungs, Biogas, erneuerbaren Wasserstoff usw.) (MWh) - 

9) Verbrauch von gekauftem oder erworbenem Strom, Wärme, Dampf 

und Kälte aus erneuerbaren Quellen (MWh) 78.882 

10) Der Verbrauch von selbst erzeugter erneuerbarer Energie ohne 

Brennstoff (MWh) - 

11) Gesamtverbrauch an erneuerbarer Energie (MWh) (berechnet 

als Summe der Zeilen 8 bis 10) 78.882 

Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch 

(%) 80% 

Gesamtenergieverbrauch (MWh) (berechnet als Summe der Zeilen 6 und 

11) 98.169 
 

  



  

F-136 

E1-6 | Bruttobereiche 1, 2, 3 und Gesamt-THG-Emissionen 
 

 2024 

Bereich 1 Treibhausgasemissionen  

Brutto-THG-Emissionen nach Scope 1 (tCO2eq)  5.079 

Prozentsatz der THG-Emissionen von Scope 1 aus regulierten 

Emissionshandelssystemen (%)  - 

Bereich 2 Treibhausgasemissionen  

Bruttostandortbezogene Scope-2-THG-Emissionen (tCO2eq)  15.922 

Bruttomarktbezogene Scope-2-THG-Emissionen (tCO2eq)  342 

Erhebliche THG-Emissionen nach Scope 3  

Gesamte indirekte Brutto-THG-Emissionen (Scope 3) 

(tCO2eq)  864.771 

1. Gekaufte Waren und Dienstleistungen 113.243 

2. Investitionsgüter 13.838 

3. Brennstoff- und energiebezogene Aktivitäten (nicht in Scope1 

oder Scope 2 enthalten) 3.785 

4. Vorgelagerter Transport und Vertrieb 1.735 

5. Im Betrieb anfallende Abfälle 1.752 

6. Geschäftsreisen 3.378 

7. Pendeln von Arbeitnehmern  7.702 

8. Vorgelagerte geleaste Vermögenswerte 1.510 

9. Nachgelagerter Transport  - 

10. Verarbeitung der verkauften Produkte - 

11. Verwendung der verkauften Produkte 654.221 

12. End-of-Life-Behandlung von verkauften Produkten  - 

13. Nachgelagerte geleaste Vermögenswerte - 

14. Konzessionen - 

15. Investitionen 63.607 

GESAMTE THG-EMISSIONEN  

Gesamt-THG-Emissionen (standortbezogen) (tCO2eq)  885.772 

Gesamte Treibhausgasemissionen (marktbasiert) (tCO2eq)  870.192 

 

Die unter E1-6 angegebenen Emissionen wurden in Übereinstimmung mit ESRS 1, Ab-

sätze 62-67, berechnet. 

Um die indirekten THG-Emissionen zu quantifizieren, hat die MFE-Gruppe die folgenden 

Annahmen für jede Scope-3-Kategorie getroffen: 
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THG-Protokoll-Kate-

gorie 

Italien Spanien 

3.1 Gekaufte 

Waren und 

Dienstleis-

tungen 

Diese Kategorie umfasst: gekaufte 

Waren (Mahlzeiten, Papier, Was-

ser), eingekaufte Dienstleistungen, 

Betriebskosten für die Fernseh-

produktion (Mediaset und Beteili-

gungsgesellschaften). 

Die Emissionen für Dienstleistun-

gen und die Betriebskosten von 

Mediaset werden auf der Grund-

lage der Berichterstattung über 

die Ausgaben für 2024 aus den 

Beschaffungsdaten berechnet. Be-

triebskosten von Beteiligungsge-

sellschaften werden separat aus-

gewiesen. 

Vom Beschaffungswesen übermit-

telte Ausgabendaten für 2024 ent-

halten einen Detaillierungsgrad 

und eine Beschreibung nach Pro-

duktkategorie auf den Ebenen II 

und III. 

Informationen über die Art der 

Ausgaben/Dienstleistungen/Be-

triebskosten werden verwendet, 

um den relevantesten Emissions-

faktor aus der Datenbank CEDA 

2024 zuzuordnen. 

Diese Emissionsfaktoren beziehen 

sich auf das Jahr 2024 und bilan-

zieren die Inflationsraten und die 

Kaufkraftparität zwischen den 

Ländern. 

Indirekte Emissionen aus den von 

Mediaset erworbenen Produkten 

und Dienstleistungen wurden an-

hand einer ökonomischen In-

put/Output-Analyse berechnet, 

wobei einerseits Wirtschaftsdaten 

für den Berichtszeitraum (Kalen-

derjahr 2024) und andererseits re-

levante Emissionsfaktoren aus der 

Datenbank CEDA 2024 (Compre-

hensive Environmental Data Ar-

chive v 6.0) verwendet wurden.    

Hinweis: Die CEDA 2024-Emissi-

onsfaktoren bilanzieren nur ge-

bundenen Kohlenstoff, nicht aber 

die Emissionen aus der Nutzung 

des Produkts oder der Dienstleis-

tung, die an anderer Stelle in der 

Kohlenstoff-Bilanz berücksichtigt 

werden können. Indirekte Emissio-

nen aus den von Mediaset erwor-

benen Produkten und Dienstleis-

tungen wurden anhand einer öko-

nomischen Input/Output-Analyse 

berechnet, wobei einerseits Wirt-

schaftsdaten für den Berichtszeit-

raum (Kalenderjahr 2024) und an-

dererseits relevante Emissionsfak-

toren aus der Datenbank CEDA 

2024 (Comprehensive Environ-

mental Data Archive v 6.0) ver-

wendet wurden.    

Hinweis: Die CEDA 2024-Emissi-

onsfaktoren bilanzieren nur ge-

bundenen Kohlenstoff, nicht aber 

die Emissionen aus der Nutzung 

des Produkts oder der Dienstleis-

tung, die an anderer Stelle in der 

Kohlenstoff-Bilanz berücksichtigt 

werden können. 

3.2 Investitions-

güter 

Wie Kategorie 1 (Daten aus dem 

Beschaffungswesen) 

Indirekten Emissionen aus den 

von Mediaset im Jahr 2024 erwor-

benen Investitionsgütern wurden 

anhand einer ökonomischen In-

put-Output-Analyse unter Ver-

wendung von Emissionsfaktoren 

aus der Datenbank CEDA 2024 
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THG-Protokoll-Kate-

gorie 

Italien Spanien 

(Comprehensive Environmental 

Data Archive) geschätzt. 

Hinweis: Die CEDA 2024-Emissi-

onsfaktoren bilanzieren nur den 

gebundenen Kohlenstoff, nicht 

aber die Emissionen aus der Nut-

zung des Produkts oder der 

Dienstleistung, die an anderer 

Stelle in der Kohlenstoff-Bilanz 

berücksichtigt werden können. 

3.3 Vorgelagerte 

energiebezo-

gene Emissi-

onen (nicht 

in Scope 1 

und Scope 2 

enthalten) 

Für Verbrennungsbrennstoffe 

werden WTT-Emissionsfaktoren 

von DEFRA angewandt (weitere 

Einzelheiten zu den spezifischen 

EFs, die in dem Berechnungsregis-

ter verwendet werden). 

Für Strom (nicht erneuerbar) 

wird ein WTT-Emissionsfaktor aus 

einer internen EcoAct-Datenbank 

mit einer an IEA und DEFRA ange-

glichenen Methodik angewendet. 

Dieselbe Methode wird für die 

vorgelagerten Emissionen von 

T&D + T&D(WTT) für Strom ange-

wandt. 

Für Strom (erneuerbare Ener-

gien) wird ein WTT-Emissionsfak-

tor als Durchschnitt der ADEME-

Faktoren für die vorgelagerte 

Stromerzeugung aus verschiede-

nen erneuerbaren Quellen ange-

passt. Für die vorgelagerten T&D 

+ T&D(WTT)-Emissionen wird die-

selbe Methode wie für die nicht 

erneuerbaren Energien ange-

wandt, um die Verluste zu bilan-

zieren, die immer noch im Netz 

auftreten, und um die Tatsache zu 

berücksichtigen, dass das Ver-

tragsinstrument nicht garantiert, 

dass der von Mediaset gekaufte 

Strom aus erneuerbaren Quellen 

stammt. 

Wir haben Daten zur Energieakti-

vität verwendet, die von Mediaset 

gesammelt, gepflegt und berich-

tet werden. Dabei handelt es sich 

um stationäre Verbrennung, mo-

bile Verbrennung und Stromver-

brauch.  

In Anlehnung an die Berech-

nungsrichtlinien des THG Proto-

col-Standards haben wir die Emis-

sionen dieser Kategorie in drei Ak-

tivitäten unterteilt:  

1) "Well to Tank"-Emissionen aus 

fossilen Brennstoffen (Diesel, 

Erdgas und Benzin); 

2) "Well to Tank"-Emissionen aus 

gekauftem Strom;  

3) Emissionen aus der Erzeugung 

sowie der Übertragung und 

Verteilung von zugekauftem 

Strom.  

Für die Berechnung von (1) haben 

wir die entsprechenden Emissi-

onsfaktoren aus der DEFRA 2024 

Datenbank verwendet. 

Für die Berechnung von (2) wurde 

die WTT-Erzeugung EF nicht be-

rücksichtigt, da die gelieferte 

Energie zu 100% aus erneuerba-

ren Energien mit Go0 stammt. 

Für die Berechnung von (3) haben 

wir den entsprechenden Emissi-

onsfaktor aus IEA 2024 verwendet, 

zusätzlich zu der Quelle der Emis-

sionen in erneuerbaren Energien 

entspricht der Biomasseanteil. 
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THG-Protokoll-Kate-

gorie 

Italien Spanien 

 

In diesem Jahr wurde mit den bei 

Mediaset installierten Solarzellen 

keine Energie erzeugt. 

3.4 Vorgelager-

ter Transport 

und Vertrieb 

Wie Kategorie 1 (Daten aus dem 

Beschaffungswesen) 

Diese Kategorie umfasst Emissio-

nen, die durch den Transport und 

die Verteilung von Gütern und 

Dienstleistungen entstehen, über 

die Mediaset die finanzielle Kon-

trolle hat, sowie den Transport 

zwischen den Einrichtungen. 

Für die Berechnung haben wir die 

Wirtschaftsdaten verwendet, die 

als Verkehrsdienste und Post-

dienste kategorisiert sind, und 

den entsprechenden CEDA 2024-

Emissionsfaktor angewendet. 

3.5 Im Betrieb 

erzeugte Ab-

fälle 

Der Perimeter umfasst die Steue-

rung der in den Produktionsstu-

dios erzeugten Abfälle. 

Es werden Daten über die in den 

Produktionsstudios erzeugten Ab-

fallmengen mit Einzelheiten über 

die Abfallart (CER-Code) und die 

Art der Entsorgung am Ende der 

Lebensdauer bereitgestellt. 

Die Emissionsfaktoren werden an-

hand der DEFRA-Datenbank zuge-

wiesen. 

Diese Kategorie umfasst Emissio-

nen aus der Entsorgung und Be-

handlung von Abfällen durch 

Dritte. Wir haben, wann immer 

möglich, geprüfte Primärdaten 

verwendet und den nicht behan-

delten Abfall anhand von Richt-

werten geschätzt.  

Es wurden Emissionsfaktoren ver-

wendet, die von der Art des Ab-

falls und seiner Bestimmung (Re-

cycling, Verbrennung, Deponie 

usw.) abhängen. Die Berechnung 

basiert auf dem Gesamtgewicht 

der einzelnen Abfallarten und der 

Art der Behandlung. Die Abfallge-

wichte wurden mit den entspre-

chenden DEFRA- und Ecoinvent-

Faktoren multipliziert. 

3.6 Geschäftsrei-

sen 

Für den Flugverkehr werden die 

Passagierkilometer berichtet und 

die entsprechenden Emissionsfak-

toren nach Streckenart (national, 

international und interkontinental) 

und Kabinenklasse (Business und 

Economy) angewendet. EF um-

fasst den Strahlungsantrieb durch 

Kondensstreifen. 

Für den Eisenbahnverkehr wer-

den die Personenkilometer und 

Diese Kategorie umfasst Emissio-

nen, die durch Geschäftsreisen 

von Arbeitnehmern in Fahrzeugen 

entstehen, die Dritten gehören 

oder von ihnen betrieben werden, 

wie Flugzeuge, Züge, Busse usw. 

Wir haben auch Emissionen aus 

Hotelübernachtungen in diese Ka-

tegorie aufgenommen.  

Emissionen aus dem Flugverkehr 

wurden von den Reisebüros zur 



  

F-140 

THG-Protokoll-Kate-

gorie 

Italien Spanien 

die entsprechenden Emissionsfak-

toren für nationale und internatio-

nale Fahrten berichtet. 

Für den Straßenverkehr werden 

Ausgaben für Taxis und Autover-

mietungen (NCC) berichtet. 

Es werden Well-to-Wheel 

(WtW)-Emissionsfaktoren ange-

wandt, einschließlich des Strah-

lungsantriebs durch Kondensstrei-

fen im Flugverkehr (DEFRA, 2024). 

Hotelübernachtungen (optionale 

Emissionen) werden anhand der 

Anzahl der Hotelübernachtungen 

für nationale, internationale und 

interkontinentale Reisen bewertet. 

Die DEFRA-Emissionsfaktoren 

(2024) werden für Hotelübernach-

tungen in Italien, Spanien und den 

Vereinigten Staaten entsprechend 

angewandt. 

Verfügung gestellt, mit denen die 

Gesellschaft zusammengearbeitet 

hat. Aus diesen Daten wurde die 

Entfernung zwischen den Zielor-

ten berechnet, wobei zwischen 

Kurz- und Langstreckenflügen un-

terschieden wurde. Emissionen 

wurden anhand der entsprechen-

den Defra-Emissionsfaktoren 

(2024) berechnet. Für den Schie-

nenverkehr haben wir Primärdaten 

verwendet, auf die wir den ent-

sprechenden Emissionsfaktor des 

katalanischen Büros für Klimawan-

del/DEFRA angewandt haben. 

Für Hotelübernachtungen haben 

wir ebenfalls Primärdaten nach 

Zielland verwendet und die Emis-

sionen anhand von DEFRA-Emissi-

onsfaktoren nach Land und An-

zahl der Übernachtungen ge-

schätzt. 

Diese Kategorie umfasst auch Me-

diaset-Führungskräfte gehörende 

Leasingfahrzeuge, die zuvor in 

Scope 1 der Kohlenstoff-Bilanz 

enthalten waren. 

3.7 Pendeln von 

Arbeitneh-

mern 

Mediaset lieferte Daten per Stand-

ort zu: 

-  der Zahl der Arbeitnehmer, dif-

ferenziert nach Arbeitnehmern, 

die zu 100 % vor Ort sind, und 

mobile Mitarbeiter mit dem An-

teil an mobilen Arbeitstagen; 

-  der zugehörigen einfachen Ent-

fernung zwischen Wohnung 

und Arbeitsplatz in km; 

-  dem Prozentsatz der Arbeitneh-

mer, die mit dem Auto pendeln.  

EcoAct ging von 228 Arbeitstagen 

pro Jahr aus. Es wurden zusätzli-

che Annahmen über den Anteil 

der Arbeitnehmer getroffen, die 

den Shuttlebus-Service von Medi-

aset und andere Verkehrsmittel 

nutzen, die auf nationalen Statisti-

ken basieren. 

Aufgrund des außergewöhnlichen 

Charakters des Jahres 2024 in Be-

zug auf Telearbeitsregelungen 

wurde ein internes EcoAct-Tool 

verwendet, das auf der letzten 

verfügbaren landesweiten Mobili-

tätserhebung basiert und die An-

zahl der Präsenztage für jeden Ar-

beitnehmer anpasst. 
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Zunächst wird die Gesamtzahl der 

zurückgelegten Personenkilome-

ter durch Multiplikation der An-

zahl der Arbeitnehmer * einfache 

Entfernung in km * 2 (Rückfahrt) * 

228 Arbeitstage berechnet. Der 

Wert wird um den Anteil der mo-

bilen Mitarbeiter bereinigt. Die 

Gesamtzahl der Personenkilome-

ter wird dann für jedes Verkehrs-

mittel aufgeteilt, und jedem Ver-

kehrsmittel wird ein WtW-Emissi-

onsfaktor (DEFRA) zugewiesen. 

3.8 Vorgelagerte 

geleaste Ver-

mögens-

werte 

Wie Kategorie 1 (Daten aus dem 

Beschaffungswesen) 

Diese Kategorie umfasst den Be-

trieb der von Mediaset im Jahr 

2024 geleasten Anlagen, die nicht 

in Scope 1 und 2 enthalten sind.  

Dazu gehören Emissionen aus Bü-

ros und Immobilien sowie aus 

technischen Anlagen.  

Für die Berechnung der Büroemis-

sionen haben wir die Kohlenstoff-

Bilanz der Scopes 1 und 2 der Bü-

ros in Madrid als Referenz genom-

men. Wir haben die Emissionen 

pro Arbeitnehmer berechnet und 

die Intensität auf die anderen Bü-

ros und das Hauptquartier über-

tragen.  

Bei anderen Gebäuden und tech-

nischen Anlagen haben wir die 

Emissionen anhand ökonomischer 

Daten und unter Anwendung der 

CEDA-Emissionsfaktoren ge-

schätzt. 

3.11 Verwendung 

der verkauf-

ten Produkte 

Emissionen aus der Nutzung ver-

kaufter Produkte für Mediaset 

sind indirekte Emissionen der Nut-

zungsphase, die durch den Strom-

verbrauch der Mediaset-Zu-

schauer entstehen. Diese Emissio-

nen sind optional, im Gegensatz 

zu den direkten Emissionen der 

Nutzungsphase. Das THG-Proto-

koll besagt jedoch Folgendes: "In 

Kategorie 11 müssen die Gesell-

schaften die direkten Emissionen 

aus der Nutzungsphase der 

Mediaset bietet ein immaterielles 

Produkt an: Unterhaltungspro-

gramme. Die Emissionen werden 

daher durch das Zuschauen ihrer 

Programme über die verschiede-

nen Verbreitungswege erzeugt: 

Fernsehen und Internet.  

Um die Emissionen abzuschätzen, 

benötigen wir zum einen die Ener-

gieleistung der verschiedenen Ka-

näle, über die wir auf die Inhalte 

zugreifen können (TV, Handy, 

Computer). Wir haben dies 
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verkauften Produkte einbeziehen. 

Gesellschaften können auch die 

indirekten Emissionen der Nut-

zungsphase verkaufter Produkte 

bilanzieren und sollten dies tun, 

wenn die indirekten Emissionen 

der Nutzungsphase voraussicht-

lich signifikant sind." 

Für das Fernsehen:  

-  Der durchschnittliche Konsum 

pro Person und Tag wird an-

hand der Daten pro Fernseh-

sender berechnet und mit der 

durchschnittlichen jährlichen 

Zuschauerzahl multipliziert, um 

die Gesamtzahl der Fernseh-

stunden zu erhalten. 

-  Der (von Auditel bereitgestellte) 

"Co-Viewing-Umrechnungsfak-

tor" von 1,4 wird angewandt, 

um die "Gesamtzuschauerstun-

den" in "Gesamtfernsehstun-

den" zu teilen, um die Tatsache 

zu bilanzieren, dass die gemel-

deten Einschaltquoten auf der 

Grundlage von Annahmen über 

die durchschnittliche Anzahl 

von Personen vor einem Fern-

sehgerät ermittelt werden. 

-  Dieser Wert wird dann mit dem 

durchschnittlichen stündlichen 

Energieverbrauch pro Projekti-

onsstunde für das Fernsehen 

multipliziert: 0,135 kWh/Stunde 

(Annahme: gleich wie bei CTV), 

um den gesamten kWh-Strom-

verbrauch der Zuschauer zu er-

halten und den Emissionsfaktor 

für das nationale Stromnetz zu-

zuordnen. 

Für RADIO:  

-  Der durchschnittliche Konsum 

pro Person und Tag wird an-

hand der Daten pro Radiosen-

der berechnet und mit der 

durchschnittlichen jährlichen 

Anzahl der Hörer multipliziert, 

berechnet, indem wir eine durch-

schnittliche Leistung pro Kanaltyp 

angenommen haben.  

Andererseits benötigen wir die 

Anzahl der Zuschauer, die durch-

schnittliche Anzahl der Minuten 

pro Besucher und andere ähnliche 

Parameter, um die Gesamtzeit der 

Zuschauer zu schätzen, die Media-

set-Inhalte ansehen. Diese Daten 

wurden von Mediaset zur Verfü-

gung gestellt. 

Auf diese Weise erhalten wir den 

jährlichen Gesamtenergiever-

brauch in den Wohnungen der 

Fernsehzuschauer. Wir werden 

dieses Ergebnis mit dem nationa-

len Emissionsfaktor multiplizieren 

und die von den Mediaset-Nut-

zern verursachten Emissionen er-

halten. 
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um die Gesamtzahl der Hör-

stunden zu erhalten. 

-  Es wird davon ausgegangen, 

dass 50 % des Publikums durch 

Autos verursacht werden, und 

die damit verbundenen Emissio-

nen wurden nicht bewertet. 

-  Für die verbleibenden 50 % wird 

der Wert dann mit dem durch-

schnittlichen Geräteverbrauch 

eines Smartphones (0,006 kW) 

multipliziert, wenn man davon 

ausgeht, dass es das hauptsäch-

lich genutzte Gerät ist. 

Für KINO:  

-  Die Gesamtzahl der Vorführ-

stunden der von Mediaset ver-

triebenen Filme (sowohl (mit-

)produzierte als auch von Drit-

ten produzierte) wird mit einem 

durchschnittlichen stündlichen 

Energieverbrauch von 2,2 kWh 

multipliziert, um den gesamten 

kWh-Stromverbrauch der Kinos 

zu erhalten und den Emissions-

faktor des nationalen Stromnet-

zes zu assoziieren. 

Für WEB:  

-  Die Gesamtzahl der angesehe-

nen Stunden wird mit der jewei-

ligen Geräteleistung multipli-

ziert, und die Auswirkungen auf 

das Netzwerk werden für das 

Herunterladen von Bytes an-

hand von Daten des Shift Pro-

ject in Übereinstimmung mit 

dem Ad Net Zero Global Media 

Sustainability Framework be-

wertet. Diese beiden Kompo-

nenten liefern einen umfassen-

den Umfang für die Nutzungs-

phase, der die Auswirkungen 

auf das Rechenzentrum aus-

schließt, die in den vorgelager-

ten Emissionen von Mediaset 

bilanziert sind.  

-  Der zugehörige Emissionsfaktor 

für Strom aus dem nationalen 



  

F-144 

THG-Protokoll-Kate-

gorie 

Italien Spanien 

Netz wird dann auf den Strom-

verbrauch während der Nut-

zungsphase angewendet. 

3.15 Investitionen 1. BETEILIGUNGSUNTERNEH-

MEN: Auf die Höhe des Eigenka-

pitals, das in nicht konsolidierte 

Unternehmen (sowohl Beteili-

gungsunternehmen als auch Ge-

meinschaftsunternehmen, mit 

Ausnahme der ProSiebenSat.1 

MEDIA SE) investiert ist, wird ein 

sektoraler durchschnittlicher, aus-

gabenbasierter Emissionsfaktor 

angewendet. Es werden die zum 

31.12.2023 berichteten Beträge 

verwendet.  

Dieser Ansatz wird für EI Towers 

verwendet, da für die Scopes 1 & 

2 keine Primärdaten eingegangen 

sind. 

Für einige Beteiligungsunterneh-

men, für die Mediaset Betriebs-

kosten im Zusammenhang mit der 

TV-Produktion unter OpEx aus-

weist, wird das investierte Eigen-

kapital nicht in Kategorie 15 bilan-

ziert, sondern in Kategorie 1 von 

Scope 3. 

2. TV-RECHTE: Der von Mediaset 

berichtete Betrag, der für den Er-

werb von Urheberrechten für TV- 

und Filmproduktionen investiert 

wurde, wird verwendet (für die 

Unternehmen RTI und Medusa). 

Ein ausgabenbasierter Emis-

sionsfaktor (CEDA 2024) wird an-

gewendet. 

Diese Kategorie umfasst Fragen 

im Zusammenhang mit den Betei-

ligungen von Mediaset im Jahr 

2024. Diese sind in drei Katego-

rien unterteilt: Investitionen in Un-

ternehmen, Investitionen in Kino 

und Investitionen in audiovisuelle 

Rechte.  

Wir haben die Emissionen anhand 

einer ökonomischen Analyse ge-

schätzt und die entsprechenden 

CEDA 2024-Emissionsfaktoren an-

gewandt. Im Falle von Unterneh-

men haben sie historisch gesehen 

weniger als 1% der Kohlenstoff-Bi-

lanz von Mediaset ausgemacht, 

daher wurden sie in diesem Jahr 

bei der Berechnung der Kohlen-

stoff-Bilanz nicht berücksichtigt. 
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Die folgenden Kategorien von Scope-3-Emissionen sind aus den folgenden Gründen 

nicht anwendbar: 

THG-Protokoll-

Kategorie 

Gründe 

3.9 Nach-

gela-

gerter 

Trans-

port 

und 

Ver-

trieb 

Nicht anwendbar, da MFE alle Ausgaben für Transport- und Logistikdienst-

leistungen in ihren Beschaffungsdaten berichtet. Es gibt keine oder nur un-

wesentliche Warentransporte im Auftrag von MFE, die nicht von MFE bezahlt 

werden (z.B. kundengeführter Vertrieb von Fertigwaren). 

3.10 Verar-

bei-

tung 

der 

ver-

kauften 

Pro-

dukte 

MFE produziert oder verkauft keine physischen Zwischenprodukte (oder Fer-

tigprodukte), die weiterverarbeitet oder umgewandelt werden. 

3.12 Ende 

des Le-

bens-

zyklus 

von 

ver-

kauften 

Pro-

dukten 

MFE produziert und verkauft keine physischen Zwischenprodukte (oder Fer-

tigprodukte). 

3.13 Nach-

gela-

gerte 

ge-

leaste 

Vermö-

gens-

werte 

MFE vermietet keine eigenen Vermögenswerte an Dritte. 

3.14 Fran-

chises 

MFE hat keine Franchises. 

 

MFE erzeugt keine biogenen Emissionen. 
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THG-INTENSITÄT PRO NETTO-UMSATZERLÖS 2024 

Gesamt-THG-Emissionen (standortbezogen) pro Netto-

Umsatzerlös 

(tCO2eq/€ Mio.)  300 

Gesamt-THG-Emissionen (marktbasiert) pro Netto-Um-

satzerlös 

(tCO2eq/€ Mio.)  295 

 
 

NETTO-UMSATZERLÖS ZUR BERECHNUNG DER THG-INTENSI-

TÄT 2024 

Netto-Umsatzerlös (Sonstige) - 

Netto-Umsatzerlös insgesamt (in den Jahresabschlüssen) 2.949 

 

Weitere Informationen zu den Netto-Umsatzerlösen der Gruppe, die in der Tabelle angegeben sind, finden Sie in der 

Gewinn- und Verlustrechnung in diesem Geschäftsbericht. 

E1-7 | THG-Abbau und Projekte zur Minderung von THG-Emissionen, 

die mit Emissionszertifikaten finanziert werden 

Derzeit hat die Gruppe keine Emissionszertifikate gekauft. Die Gruppe prüft einen sol-

chen Kauf auch im Hinblick auf einen Dekarbonisierungspfad, wie in Abschnitt E1-1 be-

schrieben.  
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ESRS-S1 | ARBEITSKRÄFTE DES UNTERNEHMENS 

STRATEGIE 

S1_ESRS-2_SBM-3 | Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen 

und ihr Zusammenspiel mit Strategie und Geschäftsmodell 

Alle Arbeitnehmer der Gesellschaft (Arbeiter, Büroangestellte, Mitarbeiter, Produktions-

techniker, leitende Angestellte) sind in die Offenlegung des ESRS 2 einbezogen, in dem 

die potenziellen positiven und/oder negativen Auswirkungen, Risiken und Chancen, die 

die Belegschaft der Gesellschaft betreffen können, aufgeführt sind. Es wurden keine Arten 

von Arbeitnehmern mit besonderen Merkmalen (z.B. Altersgruppe, Menschen mit Behin-

derungen usw.) oder in Kontexten mit größerem Risiko ermittelt. 

Bislang hat die Gruppe keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Belegschaft 

im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Verringerung negativer Umweltauswirkungen. 

MFE hat aufgrund der Länder, in denen sie tätig ist und die die Anwendung strenger 

Vorschriften in dieser Angelegenheit erfordern, keine Probleme mit Zwangs- und Kinder-

arbeit in ihrer Belegschaft. 

MANAGEMENT VON AUSWIRKUNGEN, RISIKEN UND 

CHANCEN 

S1-1 | Konzepte im Zusammenhang mit den Arbeitskräften des Un-

ternehmens 

Nachdem die MFE die Auswirkungen, Risiken und Chancen (IROs), die sich während der 

Bewertung der doppelten Wesentlichkeit als wesentlich herausgestellt haben, gesehen 

und berücksichtigt hat, hat sie die Richtlinien eingeführt und aktualisiert, die sich mit 

diesen IROs befassen und auf sie einwirken, und die Auswirkungen auf ihre Arbeitnehmer 

haben könnten. 

Die nachstehend aufgeführten Richtlinien wurden vom Vorstand der Gruppe genehmigt. 

Sofern nicht anders angegeben, bezieht sich der Bezugszeitraum auf alle geographischen 

Gebiete, in denen die MFE tätig ist. 

Wie bereits berichtet, gibt es bei MFE keine Probleme mit Zwangs- und Kinderarbeit in 

der Belegschaft. Wie im Abschnitt "Sichere Beschäftigung" erwähnt, hat das Unterneh-

men jedoch noch keine Menschenrechtspolitik im Einklang mit den Grundsätzen der IAO 

und der UN angenommen, die derzeit ausgearbeitet wird. 

ETHIK-KODEX 

MFE betrachtet die Menschen als zentrale Ressource für die Erreichung ihrer Ziele und 

für die Entwicklung des Unternehmens. Die Gruppe entwickelt Richtlinien und Praktiken, 

die von den Abteilungen Personal, Betrieb, Technologie und Beschaffung umgesetzt 
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werden, um die Stabilität, die Sicherheit und das Wohlbefinden der Arbeitnehmer sowie 

die Attraktivität der Ressourcen auf dem Markt zu gewährleisten. Der wichtigste Bezugs-

punkt ist der Ethik-Kodex, der von der Rechtsabteilung ausgearbeitet und vom Vor-

stand der MFE im Jahr 2024 aktualisiert wurde. Er bekräftigt die zentrale Bedeutung des 

Schutzes der Persönlichkeit und der Professionalität der Arbeitnehmer, der Förderung 

und Entwicklung der beruflichen Fähigkeiten und Kompetenzen und des geistigen und 

körperlichen Wohlbefindens innerhalb eines Rahmens von Loyalität und Vertrauen. 

Der Ethik-Kodex lehnt Kinderarbeit ab und misst dem Schutz von Minderjährigen und 

der Unterdrückung jeglicher Form der Ausbeutung von Minderjährigen - auch mit 

Hilfe von elektronischen und IT-Tools - größte Bedeutung bei. Die Gruppe lehnt jede 

Form der illegalen Anwerbung und irregulären Beschäftigung von männlichen und weib-

lichen Arbeitnehmern ab; sie sorgt für die Anwendung von Arbeitsbedingungen, die die 

moralische Integrität und persönliche Würde des Einzelnen innerhalb der Gruppe und 

des von Kunden und Geschäftspartnern beschäftigten Personals respektieren. 

Schließlich verbietet sie jede Form von Gewalt oder Belästigung sowie Verhaltenswei-

sen, die dem Mobbing, der systematischen Demütigung, Diskriminierung und Isolierung 

zurechenbar sind. Jede Art von sexueller Gewalt und Belästigung im weitesten Sinne des 

Wortes sind verboten, wobei als Belästigung jedes Verhalten gilt, das bei einer Person 

Unbehagen jeglicher Art hervorrufen oder Angst auslösen kann. 

Durch die genannten Richtlinien generiert die Gesellschaft einen positiven Einfluss auf 

die Arbeitnehmer, stärkt ihre Motivation und ihr Vertrauen und sorgt für die Attraktivität 

des Unternehmens auf dem Arbeitsmarkt. Diese Richtlinien sind für die Stakeholdern 

über die Unternehmenswebsite (sofern öffentlich) oder über das Intranet des Unterneh-

mens zugänglich.  

DIVERSITÄT 

Der Ethik-Kodex besagt, dass die MFE die Kultur der Diversität und der Inklusion un-

terstützt, schätzt und fördert, indem sie ein faires und integratives Umfeld gewährleistet 

und jegliche Diskriminierung aufgrund des Geschlechts (Identität), des Alters, der Rasse, 

der Ethnie, der Sprache, der Nationalität, der sexuellen Orientierung, der körperlichen 

Fähigkeiten, der religiösen Überzeugungen, der politischen und gewerkschaftlichen An-

sichten, der sozialen Herkunft, der persönlichen und sozialen Bedingungen und jeder 

anderen Form der Diskriminierung, die durch nationale und supranationale Rechtsvor-

schriften abgedeckt ist, bekämpft. 

Die Gruppe hat sich spezifische politische Ziele in Bezug auf Inklusion gesetzt: Initiativen, 

Absichten und Ziele in Bezug auf Vielfalt, Inklusion und Nichtdiskriminierung gelten in 

allen Phasen der Zeit, die ein Arbeitnehmer im Unternehmen verbringt, so dass die Chan-

cengleichheit stets gewährleistet ist. Bestimmte Unternehmensfunktionen garantieren 

und fördern die Einhaltung dieser Grundsätze in allen organisatorischen Bereichen, in-

dem sie Richtlinien umsetzen, die auf eine korrekte Bewertung der Menschen, die Über-

wachung der Entwicklungswege und die Gestaltung von Berufs- und Führungsschulun-

gen abzielen, die den Reichtum, der sich aus der Vielfalt ergibt, aufwerten und anerken-

nen und die Integrationsprozesse fördern. 

Der MFE-Vorstand hat die "Diversity and Inclusion Policy" (Richtlinie zu Diversität 

und Inklusion) der MFE festgelegt, in der konkrete, angemessene und ehrgeizige Ziele 

zur Erreichung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen den Geschlechtern und 
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anderen relevanten Aspekten der Vielfalt und Inklusion in der Zusammensetzung des 

Vorstands und des Managements formuliert sind. Die Richtlinie verweist auf die im Ethik-

Kodex der Gruppe festgelegten Grundsätze in Bezug auf Vielfalt und Integration und 

bekräftigt die Verpflichtung, ein sicheres Umfeld zu schaffen, das frei von Belästigung 

und Diskriminierung ist, und die Schulung und Ausbildung aller Arbeitnehmer und Füh-

rungskräfte zu diesem Thema zu gewährleisten. In der Richtlinie sind die Methoden zur 

Meldung von Belästigung und/oder Diskriminierung festgelegt, und die Gesellschaft 

muss eine Überwachung und eine Analyse sicherstellen, die die tatsächliche Anwendung 

der Richtlinien überprüft, um die Gleichbehandlung aller Arbeitnehmer und Führungs-

kräfte zu gewährleisten.  

AUSBILDUNG UND KOMPETENZENTWICKLUNG 

In Bezug auf die Personalentwicklung schützt die Gruppe die Persönlichkeit und die 

Professionalität in allen Phasen des Lebenszyklus der Arbeitnehmer. Der vom Vorstand 

genehmigte Ethik-Kodex legt die Verpflichtung fest, die Förderung und Entwicklung von 

Talenten, Kompetenzen und beruflichen Fähigkeiten zu gewährleisten und eine Unter-

nehmenskultur zu unterstützen und zu verbreiten, die auf der Verbreitung von Wissen, 

Innovation und Wandel beruht. Die Fortbildung ist ein wesentliches Instrument, um das 

Potenzial der Mitarbeiter auszubauen, ethische Werte zu fördern und die gemeinsame 

Unternehmensidentität zu stärken. Sie bietet die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln 

und die Kompetenzen ständig zu aktualisieren, und besteht aus Kursen und Lektionen, 

die sich an die gesamte Belegschaft richten, aber auch aus spezifischen Inhalten für be-

stimmte Unternehmensbereiche. 

SICHERE BESCHÄFTIGUNG, ARBEITSZEITEN UND FÜRSORGE 

Die Gruppe achtet besonders auf die Fürsorge- und Sozialrichtlinien, einschließlich der 

sozialen Sicherheit und der Fürsorge, mit Initiativen, die darauf abzielen, die Bedürfnisse 

von Privat- und Berufsleben in Einklang zu bringen. Die MFE unterstützt Formen der Fle-

xibilität und fördert die Kombination von Tätigkeiten, die am Hauptsitz des Unterneh-

mens und an anderen Orten ausgeführt werden. Diese Fragen sind Gegenstand von Ver-

einbarungen, die mit den Arbeitnehmervertretern unterzeichnet wurden. Im Rahmen der 

vom Vorstand verabschiedeten Nachhaltigkeitsleitlinien verpflichtet sich MFE, den Wert, 

die Erfahrung und die Professionalität der menschlichen Ressourcen anzuerkennen und 

zu würdigen, die Unterschiede und Eigenschaften jedes Einzelnen zu fördern und ein 

positives und zukunftsorientiertes Umfeld zu schaffen. 

Die MFE stützt ihre Tätigkeit auf die Achtung der allgemein anerkannten Menschen-

rechte, die als grundlegende und unverzichtbare Werte ihrer Unternehmenskultur und 

ihrer Geschäftsstrategien angesehen werden, und fördert und unterstützt in allen Bezie-

hungen zu ihren Stakeholdern den Schutz der grundlegenden Menschenrechte, die in 

den Gesetzen und Vorschriften der einzelnen Länder, in denen sie tätig ist, sowie in den 

geltenden internationalen Standards vorgesehen sind. Bei der Stärkung der Menschen-

rechtsrichtlinen und -verfahren lässt sich die MFE von den Standards der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte, der unternehmerischen Verantwortung für die Achtung 

der Menschenrechte gemäß den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-

rechte und den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen leiten. Die MFE er-

kennt auch die Erklärung der IAO über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der 
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Arbeit, die geltenden IAO-Übereinkommen und die dreigliedrige Grundsatzerklärung der 

IAO über multinationale Unternehmen und Sozialrichtlinien an und beachtet sie. 

Die Belegschaft muss den Ethik-Kodex unterschreiben und akzeptieren. Um dessen Ein-

haltung zu gewährleisten, werden spezielle Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt 

(siehe S1-13 Fortbildung und Kompetenzentwicklung). 

In den Gesellschaften der Gruppe sind Tarifverhandlungen weitgehend gewährleistet, 

wobei die Bedeutung des Dialogs und der Rolle der Arbeitnehmervertreter anerkannt 

wird. Diese Vereinbarungen regeln die Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer und tragen 

zu einem positiven Arbeitsumfeld bei, sowohl für die Gesellschaft als auch für ihre Mitar-

beiter. 

ANGEMESSENE ENTLOHNUNG 

Diese Frage wird durch die Anwendung von Tarifverträgen innerhalb der Gruppe gere-

gelt, die die Gleichbehandlung bei der Entlohnung aller Arbeitnehmer, die Festlegung 

der für jede Berufsgruppe geltenden Gehaltstabellen und die Angabe der Gehaltszu-

schläge und ihrer Bedingungen vorsehen. Das Leistungsbeurteilungssystem ergänzt 

die beschriebene Methodik. 

Die O.G. "Vergütungsrichtlinie für Arbeitnehmer", für deren Umsetzung die Personal-

abteilung zuständig ist, gilt für die MFE und ihre italienischen Tochterunternehmen. 

Diese Richtline regelt die Verwaltung der Vergütungsmaßnahmen für Arbeitnehmer und 

legt Leitlinien und Arbeitsverfahren fest, die sicherstellen, dass die Vergütung auf Krite-

rien der Fairness, Korrektheit, Transparenz und des guten Glaubens beruht, so dass die 

Vergütung auf der Grundlage des Verantwortungsbereichs, der ausgeübten Rolle und der 

Grundsätze der internen und externen Fairness festgelegt wird, die auf der Grundlage 

von Benchmarks, die von spezialisierten Beratungsunternehmen bereitgestellt werden, 

bestimmt werden und auch darauf abzielen, die Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt und 

die Bindung von Schlüsselressourcen sicherzustellen. Zu diesem Zweck werden Instru-

mente eingesetzt, die das Festgehalt ergänzen: Wettbewerbsverbotsvereinbarungen, 

kurz- und langfristige Anreize sowie ein Fürsorge- und Leistungssystem. 

GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNG UND LOHNGLEICHHEIT 

Der Ethik-Kodex der Gruppe legt die Grundsätze der Gleichbehandlung und der Chan-

cengleichheit fest, die in alle Prozesse und Richtlinien in den verschiedenen Unternehmen 

der Gruppe integriert sind und eingehalten werden, insbesondere in Bezug auf den Zu-

gang zur Beschäftigung, die Berufsausbildung, den beruflichen Aufstieg, die Entlohnung 

und ganz allgemein alle Arbeitsbedingungen, die das Personal betreffen. Die Entlohnung 

nach Geschlecht wird jährlich überprüft. 

Die Beachtung der Entgeltgleichheit wird auch in den vom MFE-Vorstand verabschiede-

ten Nachhaltigkeitsleitlinien bekräftigt, in denen die Absicht des Unternehmens klar 

zum Ausdruck kommt, das derzeitige Niveau der Entgeltgleichheit und der Verteilung für 

jede als positiv erachtete Kategorie aufrechtzuerhalten, und zwar durch eine Einstellungs- 

und Weiterbildungspolitik, die das Wachstum in Führungspositionen des weniger stark 

vertretenen Geschlechts fördert. Dieses Ziel wurde in die Anreizsysteme für das Manage-

ment aufgenommen, wie in dem entsprechenden Abschnitt erläutert. Speziell für den 

CEO und die anderen Vorstandsmitglieder basiert die vom Vorstand festgelegte und von 

der MFE-Hauptversammlung genehmigte Vergütungsrichtlinie auf den Zielen der 
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Kohärenz und Fairness, der Verknüpfung mit der Leistung und der Wertschöpfung, die 

darauf abzielen, die Vergütung mit der Geschäftsstrategie in Einklang zu bringen und 

wertvolle Ressourcen anzuziehen und zu binden. 

Die O.G. "Verwaltung des kurzfristigen Anreizsystems" (anwendbar auf die MFE N.V. 

und ihre italienischen Tochterunternehmen), die jährlich von der Leistungs- und Vergü-

tungsabteilung und der Personalabteilung umgesetzt wird, regelt den Prozess der Zu-

teilung und Verwaltung des kurzfristigen Anreizsystems und legt Leitlinien und Arbeits-

methoden fest, die gewährleisten, dass der Prozess in Übereinstimmung mit der gelten-

den Gesetzgebung und den Bestimmungen des oben erwähnten Ethik-Kodex der Gruppe 

abläuft. 

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT 

Am 19. Juni 2024 verabschiedete der MFE-Vorstand eine Unternehmenspolitik mit dem 

Titel "Gesundheit & Sicherheit Grundsatzprinzipien", in der die Grundsätze und Ziele 

beschrieben werden, die er zur Gewährleistung einer gesunden und sicheren Arbeitsum-

gebung zu verfolgen gedenkt: 

Kontinuierliche Verbesserung anstreben 

- Entwicklung und Aufrechterhaltung eines Managementsystems für Gesundheit und Si-

cherheit am Arbeitsplatz, das den internationalen Referenzstandards (UNI ISO 45001) 

entspricht und in die Betriebsmodelle der Gesellschaft integriert ist. 

- Beseitigung von Gefahren und Verringerung der Risiken für die Gesundheit und Sicher-

heit der Arbeitnehmer und insbesondere: 

- Gewährleistung einer für die geeigneten, sicheren und ergonomischen Arbeitsum-

gebung, die eine regelmäßige Überwachung der physikalischen, chemischen und bi-

ologischen Parameter gewährleistet; 

- die Gesundheit der Arbeitnehmer durch ständige Gesundheitsüberwachung und 

Maßnahmen zur allgemeinen Gesundheitsförderung zu schützen. 

- Aktivieren von wirksamen Maßnahmen zur Vorbeugung von Unfällen, Zwischenfällen 

und Berufskrankheiten und Gewährleistung ständiger Aufmerksamkeit für Fragen der 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. 

- Gewährleistung einer geeigneten Organisation und der Verfügbarkeit der für die Um-

setzung der eingegangenen Verpflichtungen erforderlichen Personalressourcen, In-

strumente und wirtschaftlichen Mittel. 

Gewährleistung der Einhaltung von Rechtsvorschriften 

- Sorgfältige Einhaltung der geltenden Arbeitsschutzgesetze und -vorschriften (z.B. Ge-

setzesverordnung (Legislative Decree) 81/2008 in ihrer geänderten Fassung), auch un-

ter den Bestimmungen der Gesetzesverordnung (Legislative Decree) 231/2001 in ihrer 

geänderten Fassung. 

Förderung und Verbreitung einer Sicherheitskultur 

- Schulung, Information und Sensibilisierung aller Arbeitnehmer, damit sie die besten 

Voraussetzungen für eine sichere Ausführung der ihnen zugewiesenen Arbeiten haben. 

- Transparente Kommunikation der Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Sicher-

heit. 
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- Verpflichtung sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer und ihre Vertreter konsultiert und 

einbezogen werden. 

Die MFE-Gruppe hat ein Managementsystem für Gesundheit und Sicherheit am Arbeits-

platz gemäß UNI ISO 45001:2018 eingeführt und setzt es effektiv um. 

Dieses System betrifft alle 14 Gesellschaften der Gruppe in Italien, darunter: Mediaset 

S.p.A., RTI S.p.A., Elettronica Industriale S.P.A., Medusa Film S.p.A., Publitalia'80 S.p.A., Di-

gitalia'08 S.r.l., Mediamond S.p.A., RadioMediaset S.p.A., Radio Studio 105 S.p.A., Virgin 

Radio Italy S.p.A., Monradio S.r.l., RMC Italia S.p.A., Radio Subasio S.r.l. und Radio Aut S.r.l. 

Das System gilt auch für alle Arbeitnehmer der Gruppe in Spanien. 

Die Konformität des Systems mit der Referenznorm wird durch die Zertifizierung einer 

akkreditierten unabhängigen Stelle garantiert: DNV. 

Das System sieht die Entwicklung und Annahme bestimmter Arten von Dokumenten vor, 

darunter: Richtlinien, allgemeine Verfahren, Betriebsverfahren, Betriebsanweisungen und 

praktische Lösungen. 

Die Richtlinie veranschaulicht die Werte und das Engagement der Mediaset Gruppe in 

Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und allgemeines Wohlbefinden aller Arbeitnehmer. Die 

Politik umfasst insbesondere die folgenden Verpflichtungen: 

- Entwicklung und Aufrechterhaltung eines Managementsystems für Sicherheit und Ge-

sundheitsschutz am Arbeitsplatz, das der Norm ISO 45001 entspricht und in die Be-

triebsmodelle der Gesellschaft integriert ist; 

- Beseitigung von Gefahren und Verringerung der Risiken für die Gesundheit und Sicher-

heit der Arbeitnehmer und insbesondere:  

- Sicherstellung einer geeigneten, sicheren und ergonomischen Arbeitsumgebung für 

die Ausübung der Arbeitstätigkeit durch regelmäßige Überwachung der physikali-

schen, chemischen und biologischen Parameter; 

- Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer durch ständige Gesundheitsüberwachung 

und durch Initiativen zur allgemeinen Gesundheitsförderung.  

- Aktivieren von wirksamen Maßnahmen zur Vorbeugung von Unfällen, Verletzungen 

und Berufskrankheiten zu ergreifen und dafür zu sorgen, dass Gesundheits- und Si-

cherheitsaspekte bei der Verwaltung des Arbeitsplatzes stets berücksichtigt werden; 

- Gewährleistung einer angemessenen Organisation und Verfügbarkeit von Personalres-

sourcen, Werkzeugen und wirtschaftlichen Mitteln, die zur Erfüllung der eingegange-

nen Verpflichtungen erforderlich sind;  

- die strikte inhaltliche und grundsätzliche Einhaltung der geltenden Gesetze und Vor-

schriften zum Arbeitsschutz (z.B. Gesetzesverordnung 81/2008 in der jeweils gültigen 

Fassung), auch unter Bezugnahme auf die Bestimmungen der Gesetzesverordnung 

231/2001 in der jeweils gültigen Fassung; 

- Schulung, Information und Sensibilisierung aller Arbeitnehmer, damit sie die besten 

Voraussetzungen haben, um die ihnen übertragenen Aufgaben in völliger Sicherheit 

auszuführen; 

- transparente Kommunikation der Leistungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit; 

- Anhörung und Beteiligung der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter. 
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Der von der Richtlinie vorgegebene Rahmen wird durch die Planung und Überprüfung 

spezifischer Ziele umgesetzt, die im Rahmen der (jährlichen) Managementbewertung 

überprüft werden. 

In Bezug auf die Arbeitnehmer der Mediaset Italia Gruppe bezieht sich die Richtlinie auf 

die folgenden Risiken: 

- Unfälle oder Krankheiten am Arbeitsplatz, die mit der Nichtverfügbarkeit von Ressour-

cen einhergehen; 

- strafrechtliche Konsequenzen für den Fall, dass ein Thema nicht ordnungsgemäß über-

wacht wird. 

Für die Unterweisung in diesen Fragen wurde das allgemeine Verfahren "Information, 

Ausbildung und Unterweisung der Arbeitnehmer in Fragen der Sicherheit und des Ge-

sundheitsschutzes bei der Arbeit" erlassen, dessen Anforderungen auf der Grundlage der 

Bewertung der Risiken, denen die Arbeitnehmer im Zusammenhang mit der ausgeübten 

Tätigkeit (Sicherheitsaufgabe) ausgesetzt sind, festgelegt wurden. 

Für die Zwecke der "Systeme und Regeln für die Erfassung und Meldung von Statistiken" 

verwendet die Mediaset Gruppe spezielle IT-Tools, wie die Plattform Simpledo.Net, wie 

im allgemeinen Verfahren "Überwachung und Messung der Leistung" vorgesehen. 

Darüber hinaus hat die Mediaset Gruppe angenommen: 

- die O.G. "Sicherheit der Arbeitnehmer im Ausland", für deren Umsetzung die Abtei-

lung Sicherheit zuständig ist. Ziel dieser O.G. ist es, die Sicherheit der Mitarbeiter zu 

gewährleisten, die in Länder oder Gebiete reisen, die als "gefährdet" gelten. Die Akti-

vierung des Portals der Sicherheitsabteilung (verfügbar im Intranet des Unternehmens) 

und die Rubriken "Reisen im Ausland" und "Atlas - Sicher reisen" dienen dem Sicher-

heitsmanagement der im Ausland tätigen Arbeitnehmer. 

- eine spezifische Betriebsanweisung, die als Leitfaden dienen soll, um in der Planungs- 

und Produktionsphase von Fernsehproduktionen mit gefährlichen Situationen (gefähr-

liche Spiele, Mutproben, Anwesenheit von Tieren usw.) die Planung, Koordinierung und 

Integration spezifischer Maßnahmen im Hinblick auf die Gesundheit und Sicherheit des 

Personals und aller Beteiligten durch eine systematische und dokumentierte Risikoana-

lyse und die anschließende Festlegung der erforderlichen Präventions- und Schutz-

maßnahmen sicherzustellen. 

In Bezug auf die Möglichkeiten, die für die Arbeitskräfte selbst relevant sind, wurden die 

folgenden Maßnahmen beschlossen: 

- Teilnahme am Programm WHP Lombardia (Cologno Monzese und Segrate); 

- Teilnahme am WHP-Programm Lazio (Studiengänge Elios, Palatino und Aventino); 

- die Aktivierung des psychologischen Helpdesks für Arbeitnehmer. 

Die Verhütung berufsbedingter Risiken in Spanien wird von der Geschäftsleitung im Rah-

men der Präventions- und Fürsorgeleistungsrichtlinie mit Engagement und Führungs-

stärke überwacht. 

Die Festlegung, Genehmigung und Umsetzung der Politik liegt in erster Linie in der Ver-

antwortung der obersten Leitung. Durch ihre Führung und ihr Engagement verfolgt die 

Geschäftsleitung das gemeinsame Ziel, Gefahren zu beseitigen und Risiken für die Si-

cherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer zu verringern. Die Verantwortung für 
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Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden ist untrennbar mit allen Aktivitäten verbunden 

und erstreckt sich auf alle Arbeitnehmer der Unternehmen der Gruppe. Diese Richtlinie 

wird überprüft und allen Mitarbeitern im Medianet des Unternehmens zur Verfügung 

gestellt. 

DATENSCHUTZ 

Die MFE MediaForEurope NV und die nicht börsennotierten Gesellschaften der Gruppe, 

die ihren Hauptsitz in Italien haben und im Konzernabschluss der Gruppe voll konsolidiert 

sind (im Folgenden "die Gesellschaften"), haben dem Schutz personenbezogener Daten 

stets große Aufmerksamkeit gewidmet.   

Es wurde eine O.G. erstellt, für deren Umsetzung der Datenschutzbeauftragte verant-

wortlich ist. Diese O.G. regelt und beschreibt das "Datenschutz-Organisationsmodel" 

sowie die Grundsätze für die Verwaltung des Schutzes personenbezogener Daten.  

Mit dem Ziel der gleichzeitigen Förderung der Interessen aller Beteiligten, des Schutzes 

personenbezogener Daten und der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen ha-

ben die Gesellschaften insbesondere eine Reihe von Unternehmensrichtlinien, Betriebs-

anweisungen, Organisationsrichtlinien und Verarbeitungsprotokollen als Eckpfeiler der 

mit der Verarbeitung verbundenen Regeln und Tätigkeiten festgelegt. Zusammen mit 

dem Intranet-Portal für den Datenschutz und den ständigen Informations- und Schu-

lungsmaßnahmen für die Mitarbeiter des Unternehmens sind sie Teil eines komplexen 

Datenschutzmanagementsystems, das die Sicherheit der personenbezogenen Daten und 

der Unternehmensinformationen gewährleistet, um die personenbezogenen Daten der 

Mitarbeiter umfassend und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen zu 

schützen.  

Darüber hinaus gewährleisten die ermittelten und umgesetzten Sicherheitsmaßnahmen, 

die in den Unternehmensrichtlinien und Betriebsanweisungen beschrieben sind, sowie 

die Überwachung der Referenzabteilungen (Sicherheit und Compliance und Sicherheits-

abteilung) gemäß Artikel 32 der Verordnung (EU) 2016/679 risikoadäquate Sicherheits-

maßnahmen. 

Die Gruppe in Spanien ergreift alle Sicherheitsmaßnahmen, um die Sicherheit und Ver-

traulichkeit personenbezogener Daten durch eine Sicherheitsrichtlinie für das gesamte 

Personal (Arbeitnehmer, Praktikanten und Zeitarbeiter) innerhalb der Gruppe zu gewähr-

leisten, einschließlich Dritter, die Dienstleistungen für Mediaset Spanien erbringen. Der 

Sicherheitsausschuss ist für diese Tätigkeit verantwortlich. Die Richtlinie wird im Intranet 

des Unternehmens veröffentlicht und per E-Mail verschickt. 

Das Datenschutzmodell, das der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) 

entspricht, legt fest, dass Arbeitnehmer in ihren Verträgen darüber informiert werden 

müssen, wie Mediaset ihre personenbezogenen Daten verarbeitet. Diese Informationen 

sind im Anhang über die Verarbeitung personenbezogener Daten enthalten, in dem 

die Arbeitnehmer darüber informiert werden, wer für die Verarbeitung verantwortlich ist, 

welche Daten verarbeitet werden, zu welchem Zweck die Verarbeitung erfolgt, wie lange 

die Daten aufbewahrt werden, ob die Verarbeitung rechtmäßig ist, wie die Kommunika-

tion erfolgt, wie die internationale Übermittlung erfolgt und welche Rechte sie haben. 

Dieses Datenschutzmodell gilt nicht nur für die eigenen Arbeitnehmer, sondern auch für 

externe Lieferanten, die Dienstleistungen für die spanischen Gesellschaften der Gruppe 

erbringen. Wie in Italien ist der DSB-Beauftragte für diese Tätigkeit verantwortlich. 
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S1-2 | Verfahren zur Einbeziehung der Arbeitskräfte des Unterneh-

mens und von Arbeitnehmervertretern in Bezug auf Auswirkungen 

Der Vorstand sorgt über die Personalabteilung als verantwortliche Stelle dafür, dass das 

Personal in allen Phasen der Arbeit des Arbeitnehmers angemessen einbezogen wird. 

MITARBEITERENGAGEMENT 

Die MFE-Gruppe hat ein konsolidiertes und wirksames System der industriellen und ge-

werkschaftlichen Beziehungen auf allen Vertretungsebenen eingerichtet und aufgebaut. 

Die Themen, die typischerweise diskutiert und offengelegt werden, sind die Arbeitsorga-

nisation in Bezug auf Arbeitsplätze, Ebenen, Prozesse, Arbeitszeiten, die Betriebsleistung 

des Unternehmens, die Entwicklung der Belegschaft, Ausbildungsfragen, Sozialfragen so-

wie die Entwicklung des Unternehmens. 

Die Gesellschaften der MFE-Gruppe wenden auf alle ihre Arbeitnehmer die einschlägigen 

nationalen Tarifverträge oder ergänzenden Vereinbarungen der Gesellschaften (AIA) an, 

die alle typischen Situationen des Arbeitsverhältnisses regeln. Für die italienischen Ge-

sellschaften gelten insbesondere: für Führungskräfte der Nationale Tarifvertrag für Füh-

rungskräfte im Handelssektor und der Nationale Tarifvertrag für Führungskräfte im In-

dustriesektor; für mittlere Führungskräfte und Büroangestellte der Nationale Tarifvertrag 

für den tertiären Handelssektor und der Nationale Tarifvertrag für den Metallsektor; und 

für Journalisten der Nationale Tarifvertrag FNSI. Darüber hinaus gelten für den Fernseh-

bereich der Gruppe seit jeher eine ergänzende Vereinbarung der Gesellschaft für mittlere 

Führungskräfte und Angestellte sowie eine ergänzende Vereinbarung der Gesellschaft für 

Journalisten, die die in den nationalen Vereinbarungen vorgesehenen Bedingungen re-

geln und verbessern. 

Spezifische Bestimmungen, die die Arbeitsbedingungen, die Arbeitszeiten und die tech-

nischen Ad-hoc-Produktionsmodelle für die einzelnen Unternehmen weiter regeln und 

detaillieren, werden durch Vereinbarungen mit den Gewerkschaftsvertretern der be-

troffenen Arbeitnehmer geregelt. Die Arbeitsbeziehungen werden durch einen gewinn-

bringenden und kontinuierlichen sozialen Dialog gefestigt, der durch die Arbeit der 

Kommissionen gestärkt wird, die in regelmäßigen Abständen zu verschiedenen Themen 

zusammenkommen. Es wurden verschiedene Kommissionen eingerichtet, um den Dialog 

und die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Arbeitnehmervertretern in rele-

vanten Fragen zu erleichtern (Beschaffungskommission, Ausbildungskommission, Be-

rufskommission, Fürsorgekommission). 

In den angenommenen Vereinbarungen wird den Fragen der Chancengleichheit und der 

Bekämpfung aller Formen von Belästigung am Arbeitsplatz ein besonderer Platz einge-

räumt und die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den Arbeitnehmervertretern 

und dem Unternehmen für die Schaffung eines Arbeitsumfelds bekräftigt, das die Würde 

jedes Arbeitnehmers und die Achtung der Gleichheitsgrundsätze gewährleistet, sowie die 

Berücksichtigung insbesondere der Perspektiven von Personen in der Belegschaft, die 

besonders gefährdet sind und/oder an den Rand gedrängt werden (z. B. Frauen, Migran-

ten, Menschen mit Behinderungen). 

In Spanien sind die gewerkschaftliche Freiheit und die Vereinigungsfreiheit Grundrechte, 

die von der Gesellschaft stets anerkannt und respektiert und durch die Betriebsräte und 

Gewerkschaftssektionen ausgeübt wurden. Im Jahr 2024 gab es keine Risikosituationen 
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in Bezug auf die Ausübung der Vereinigungsfreiheit und der Gewerkschaftsrechte. Die 

Gleichstellungsausschüsse der verschiedenen Unternehmen der Gruppe in Spanien ha-

ben das Ziel, die Einhaltung der Gleichstellungsstandards in allen Prozessen des Perso-

nalwesens zu gewährleisten. 

AUSBILDUNG UND KOMPETENZENTWICKLUNG 

Die Fortbildungsmaßnahmen sind so konzipiert, dass sie den allgemeinen Bedürfnissen 

der gesamten Bevölkerung oder den spezifischen Bedürfnissen bestimmter Personen 

oder Gruppen entsprechen. Die Personalabteilung überwacht den Schulungsbedarf un-

ter Einbeziehung der von den Entwicklungs- und Organisationsveränderungsprozessen 

betroffenen Personen, einschließlich der Bereichsleiter. Die Ermittlung und Bereitstellung 

von Fortbildungsvorschlägen erfolgt in Übereinstimmung mit der Notwendigkeit, beruf-

liche Fähigkeiten und Managementkompetenzen in Übereinstimmung mit dem Ge-

schäftskontext und neuen Compliance-Programmen zu entwickeln, sowie mit der Not-

wendigkeit, Fähigkeiten im Zusammenhang mit den unternommenen technologischen 

Entwicklungsprozessen anzugleichen. 

Die Überwachung der Entwicklungen im Bereich der Rechtsvorschriften und die Zusam-

menarbeit mit den zuständigen Behörden gewährleisten eine wirksame Überwachung 

der im Rechtsrahmen vorgesehenen Ausbildungsmaßnahmen. Um den Bedürfnissen der 

Arbeitnehmervertreter gerecht zu werden, wurde die bilaterale Kommission für Ausbil-

dung eingerichtet (bestehend aus Mitgliedern der Gesellschaft und Gewerkschaftsvertre-

tern), mit dem Ziel:  

- Beitragen zur Überwachung des Ausbildungsbedarfs im Zusammenhang mit der Not-

wendigkeit, ein der Produktionsentwicklung des Unternehmens angemessenes Niveau 

an Professionalität aufrechtzuerhalten; 

- Formulierung von Hinweisen zu Projekten und Mitteln für die berufliche Fortbildung 

der Personalressourcen in Bezug auf technologische Entwicklungen und Sicherheit und 

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz; 

- Förderung, Analyse und Unterzeichnung von jährlichen und periodischen Ausbildungs-

projekten/-plänen, die den interprofessionellen Fonds im Rahmen der finanzierten 

Ausbildung vorzulegen sind; 

- die Durchführung regelmäßiger qualitativer und quantitativer Analysen der durchge-

führten Ausbildungsmaßnahmen. 

In Spanien ist auch die Einbeziehung der Arbeitnehmervertreter gewährleistet, mit denen 

regelmäßig Folgetreffen stattfinden. 

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT 

Die Mediaset Gruppe hat das allgemeine Verfahren "Unterrichtung und Anhörung" ein-

geführt, das die allgemeinen Kriterien für die Anhörung und Beteiligung der Arbeitneh-

mer und ihrer Vertreter auf allen Ebenen im Bereich der Gesundheit und Sicherheit am 

Arbeitsplatz festlegt. 

Das Verfahren bezieht sich auf die gesamte Gruppe Mediaset Italia, wie im Handbuch des 

Managementsystems für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz angegeben, und 

sieht die folgenden Phasen vor: 
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Management der Unterrichtung und Anhörung: Die Unterrichtung und Anhörung der 

Arbeitnehmer erfolgt über die RLS (Arbeitnehmervertreter für Sicherheit), die aus den 

Gewerkschaftsvertretern des Unternehmens gewählt werden. Diese Aktivitäten können 

in verschiedenen Formen stattfinden: 

- die Teilnahme an den regelmäßigen jährlichen Sitzungen gemäß der geänderten Fas-

sung des Gesetzesdekrets (Legislative Decree) 81/08; 

- Teilnahme an spezifischen Arbeitsgruppen im Rahmen von Risikobewertungen (z. B. 

Risikobewertung von arbeitsbedingtem Stress); 

- Teilnahme an Ausschüssen, z.B. "Ausbildungskommission" (auch über die RSU); 

- Beteiligung an der Definition spezifischer Projekte, z.B. Corporate Welfare; 

- die Teilnahme in Form einer Vertretung an der Managementbewertung; 

- andere Formen der Konsultation, die durch die Veröffentlichung von Informationen 

oder speziellen Sitzungen im Intranet des Unternehmens durchgeführt werden. Die 

angegebenen Formen werden von den Gesundheits- und Sicherheitsmanagern der 

Gruppe verwaltet. 

Regelmäßige Treffen (jährlich): Die RLS nehmen an diesen Treffen teil und werden dazu 

konsultiert: 

- Risikobewertung gemäß dem Gesetzesdekret (Legislative Decree) 81/08; 

- Risiko- und Chancenbewertung; 

- die Ermittlung, Planung, Durchführung und Überprüfung von Präventions- und Schutz-

maßnahmen; 

- die Entwicklung von Verfahren und Betriebsanweisungen im Bereich der Sicherheit und 

des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz; 

- die Ernennung des Verantwortlichen für das Personal des Präventions- und Schutz-

dienstes, des Arztes für die Gesundheitsüberwachung und des Verantwortlichen für das 

Notfallmanagement; 

- die Organisation von Ausbildungsprogrammen für Arbeitnehmer; 

- Managementbewertung. 

An die RLS zu übermittelnde Informationen: Um eine wirksame Konsultation zu ge-

währleisten, übermittelt der Arbeitsschutzmanager im Namen des Arbeitgebers dem Ar-

beitsschutzbeauftragten Unterlagen über das Unternehmen: 

- die Risikobewertung und die entsprechenden Präventionsmaßnahmen; 

- gefährliche Stoffe und Zubereitungen, Maschinen, Systeme, Organisation und Arbeits-

umfeld, Unfälle und Berufskrankheiten; 

- Informationen von Überwachungsdiensten (z. B. den örtlichen Gesundheitsbehörden, 

der Feuerwehr usw.); 

- Auf Anfrage wird ein Exemplar des Risikobewertungsberichts an die RLS ausgehändigt, 

die diesen Bericht ausschließlich in den Büros/Hauptgeschäftsstellen der Gesellschaf-

ten einsehen darf; 

- die Risiko- und Chancenbewertung; 
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- Überprüfung des Managementsystems für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 

durch das Management; 

- alle an den Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragten gesendeten Informationen wer-

den vom Gesundheits- und Sicherheitsmanager der Gruppe im Rahmen des Manage-

mentsystems nachverfolgt. 

Der Ausschuss für Gesundheit und Sicherheit (CSS) ist das Gremium, das alle Arbeit-

nehmer der Grupo Audiovisual Mediaset España vertritt; auch Publiespaña und Megame-

dia haben ähnliche Ausschüsse. Allen Arbeitnehmern wird jedoch ein angemessener Ge-

sundheits- und Sicherheitsschutz durch den SPM (Gemeinsamer Präventionsdienst) ga-

rantiert, mit Ausnahme von Be a Lion und Radical, die über einen externen Präventions-

dienst verfügen. 

Dieses Managementsystem für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz gilt für 

alle Arbeitnehmer, Leiharbeitnehmer, Selbstständige, Praktikanten, Gäste, Besucher oder 

Mitglieder der Öffentlichkeit, die sich am Standort aufhalten.  

Das CSS und die Präventionsbeauftragten sind für diese Politik verantwortlich. 

DATENSCHUTZ 

Die Richtlinien für die Verarbeitung personenbezogener Daten werden durch die Veröf-

fentlichung und Verbreitung von Dokumenten zum Managementsystem (O.G., Betriebs-

anleitung) und im Intranet des Unternehmens in der Rubrik Datenschutz bekannt ge-

macht. 

Bei der Einstellung erhalten die Mitarbeiter eine Datenschutzrichtlinie, die im Intranet 

eingesehen werden kann. An einigen Standorten der Gesellschaft werden weitere Infor-

mationen zur spezifischen Verarbeitung ausgehängt (Datenschutzrichtlinie am Eingang 

der Unternehmensbüros). Die Mitarbeiter werden angemessen geschult und für Fragen 

des Datenschutzes sensibilisiert, so dass sie Verstöße gegen den Schutz personenbezo-

gener Daten unverzüglich melden. 

Die Belegschaft wird in allen Fällen, in denen dies gesetzlich vorgeschrieben ist, im Vor-

feld von der zuständigen Leitung auch über die Gewerkschaften einbezogen. Als Beispiel 

sei hier auf die Gewerkschaftsvereinbarung für die Videoüberwachung verwiesen. 

In Spanien spiegeln sich die formalen Mechanismen für den Dialog mit den Arbeitneh-

mervertretern oder -sprechern über Fragen des Datenschutzes und die Ausübung der 

Vereinigungsfreiheit in der einheitlichen und gewerkschaftlichen Vertretung der Arbeit-

nehmer wider, die über die Betriebsräte und gegebenenfalls die Gewerkschaftssektionen 

ausgeübt wird. 

Im Mai 2021 veröffentlichte die spanische Datenschutzbehörde den Leitfaden "Daten-

schutz in Arbeitsbeziehungen", in dem erläutert wird, wie Gewerkschaftsvertreter Daten 

verarbeiten. Nach Prüfung der Angelegenheit mit der Mediaset-Abteilung für Gewerk-

schaftsbeziehungen wurden die folgenden Maßnahmen ergriffen: 

- Information der Arbeitnehmer über die Anlage zur Verarbeitung personenbezogener 

Daten, dass ihre Daten (Name, Vorname, Position und TC2-Dokument) bei ihrer Ein-

stellung an die Gewerkschaft/den Betriebsrat übermittelt werden; der Ausschuss ist der 

für die Verarbeitung Verantwortliche und muss die DSGVO und die LOPDGDD einhal-

ten; 
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- Anweisung an die Abteilung für Arbeitsbeziehungen, der Gewerkschaft/dem Ausschuss 

mitzuteilen, dass sie bei der Kontaktaufnahme mit den Arbeitnehmern einen Hinweis 

darauf geben müssen, wer für die Daten verantwortlich ist und wo die Arbeitnehmer 

ihre Rechte wahrnehmen können. 

Die Gesellschaft hält sich derzeit an die im Jahr 2021 herausgegebenen Leitlinien. Die 

Mitglieder des Unternehmensausschusses nehmen wie andere Arbeitnehmer an jährli-

chen Datenschutzschulungen teil.  

S1-3 | Verfahren zur Verbesserung negativer Auswirkungen und Ka-

näle, über die die Arbeitskräfte des Unternehmens Bedenken äußern 

können 

PROZESSE UND KANÄLE FÜR DAS PERSONAL 

Die Personalabteilung gewährleistet durch spezifische Personal Business Partner (HR 

Business Partner), die als Bindeglied zwischen der Personalabteilung und den Unterneh-

mensbereichen fungieren, ein ständiges Engagement in jedem Unternehmensbereich, 

indem sie einen kontinuierlichen Dialog mit dem Management und den Arbeitnehmern 

führt. Der HR Business Partner ist eine zugängliche und sichere Anlaufstelle, um Beden-

ken bezüglich der Arbeitsbedingungen, der Sicherheit, des Wohlbefindens und des Ei-

genkapitals mitzuteilen und um eine Klärung der im Zusammenhang mit dem Personal-

management angenommenen Politiken zu erhalten und um jegliche Konfliktdynamik an-

zusprechen.  

In Übereinstimmung mit der EU-Gesetzgebung (EU-Richtlinie 2019/1937) und der natio-

nalen Gesetzgebung der Länder, in denen sie tätig ist, sowie im Einklang mit internatio-

nalen Best Practices hat die MFE-Gruppe ein Whistleblowing-Meldemanagementsys-

tem strukturiert und eingeführt, das spezielle Kanäle vorsieht, über die Fehlverhalten ge-

meldet werden kann, Fehlverhalten oder Unregelmäßigkeiten (auch in Bezug auf Verlet-

zungen der Menschenrechte, der Würde und des Respekts vor der Person, Belästigung 

und Diskriminierung, die den Grundsätzen der Fairness, Korrektheit, Verantwortung und 

Legalität zuwiderlaufen können) zu melden, wobei absolute Vertraulichkeit und maxima-

ler Schutz der Hinweisgeber vor Vergeltungsmaßnahmen, Vorurteilen oder jeglicher Form 

von Diskriminierung oder Bestrafung gewährleistet sind. Dieses System wurde durch Hin-

weise auf der Website der MFE und im Intranet des Unternehmens bekannt gemacht, 

und alle Mitarbeiter wurden durch spezielle Schulungen entsprechend sensibilisiert. 

Zu diesem Zweck wurden unternehmensspezifische Verfahren eingeführt, und zwar  

- die Whistleblowing-Politik für die niederländische Holdinggesellschaft der Gruppe, 

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.; 

- die LGO "Whistleblowing Reporting Management" für Mediaset S.p.A. und italienische 

Anwaltskanzleien;  

- das "Verfahren für die Nutzung und Verwaltung der Corporate Ethical Mailbox" für 

GAM und seine spanischen Tochterunternehmen.  

Die Verwaltung des Whistleblowing-Systems oder die Tätigkeiten im Zusammenhang mit 

der Entgegennahme, der Analyse, der Verwaltung und der Bearbeitung von Meldungen 

wurden von den Vorständen an bestimmte Stellen übertragen: 
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- für MFE-Mediaforeurope N.V., für Mediaset und ihre Tochterunternehmen nach italie-

nischem Recht, wurde der Whistleblowing-Ausschuss bestimmt, der sich aus 3 (drei) 

Mitgliedern zusammensetzt, von denen zwei intern (Leiter der Innenrevision und der 

Direktor für Compliance, Arbeitsrecht und außerordentliche Operationen) und eines 

extern ist;  

- Für GAM und seine spanischen Tochterunternehmen wurde die Abteilung für Com-

pliance und Verbrechensverhütung eingerichtet, die die Verwaltung des Systems 

dem Generaldirektor (Corporate General Manager) des Unternehmens anvertraut hat.  

Die speziell für den Empfang von Berichten eingerichteten internen Kanäle sind: 

- IT-Plattform (auch durch Sprachnachrichten);  

- E-Mail-Adressen;  

- zertifizierte E-Mail-Adressen;  

- direktes persönliches Treffen mit den von den verschiedenen Gesellschaften benannten 

Stellen, auf ausdrücklichen Wunsch des Meldepflichtigen, der über die oben genannten 

Kanäle formuliert wird. 

Gegenwärtig verfügt GAM über keinen Mechanismus, um zu bewerten, ob die Mitarbei-

ter die Strukturen und Verfahren kennen und Vertrauen in sie haben, um Bedenken zu 

äußern und diese zu bearbeiten. 

Es wird ein Lohnbuch geführt, das den gesetzlichen Vertretern der Arbeitnehmer gemäß 

den geltenden Rechtsvorschriften jährlich vorgelegt wird. Dieses Register enthält die Mit-

tel- und Medianwerte der Gehälter, Lohnzuschläge und Lohnnebenleistungen, aufge-

schlüsselt nach Geschlecht und nach Berufsgruppen und Fachgebieten. 

Alle Beschwerden, die über solche Systeme vorgebracht werden, werden durch eine Un-

tersuchung der entsprechenden Funktionen und gegebenenfalls durch die Einbeziehung 

der Personalabteilung/Rechtsabteilung für eine unabhängige Bewertung gehandhabt.  

Weitere Informationen finden Sie in Kapitel G1-1 Unternehmenskultur und Geschäfts-

gebaren Richtlinien, Abschnitt über Whistleblowing.   

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT 

In der Allgemeinen Verfahrensanweisung "Ermittlung von Gefährdungen und Bewer-

tung von Risiken und Chancen" sind die Zuständigkeiten und Methoden zur Ermittlung 

der gesundheits- und sicherheitsrelevanten Chancen und Risiken am Arbeitsplatz festge-

legt (Arbeitsschutzmanagementsystem).  

Das Verfahren sieht insbesondere vor: 

- wie man Risiken und Chancen ermittelt; 

- welche Verfahren und Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken und Chancen erfor-

derlich sind. 

Dieses Verfahren besteht aus den folgenden Phasen:  

- Zusammensetzung der Arbeitsgruppe; 

- Ermittlung von Risiken und Chancen für die Organisation; 

- Definition der Bewertungskriterien; 
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- Risiko- und Chancenbewertung;  

- Festlegung von Kontrollmaßnahmen und Aktionen zur Risikominderung; 

- Überprüfung der Risiko- und Chancenbewertung und der Wirksamkeit der getroffenen 

Maßnahmen (Management Review). 

An der Arbeitsgruppe nehmen von Zeit zu Zeit die betroffenen Funktionen des Unter-

nehmens und nach vorheriger Absprache auch die Sicherheitsbeauftragten der Arbeit-

nehmer teil. 

In dem allgemeinen Verfahren "Kommunikation" werden stattdessen die anwendbaren 

allgemeinen Kriterien festgelegt:  

- zur internen Kommunikation innerhalb der Mediaset Gruppe;  

- zur Kommunikation mit externen interessierten Kreisen in Bezug auf Gesundheit und 

Sicherheit am Arbeitsplatz.  

Das Verfahren sieht die folgenden Phasen vor: 

Verwaltung von Berichten und Anträgen: Jeder Arbeitnehmer ist verpflichtet, wenn er 

es für notwendig erachtet, seine Beobachtungen über Gesundheit und Sicherheit am Ar-

beitsplatz an eine der folgenden Personen weiterzuleiten: 

- ihren Vorgesetzten oder den beauftragten Manager oder Arbeitgeber; 

- den Beauftragten der Arbeitnehmer für die Sicherheit (RLS); 

- der Dienststelle für Gesundheit und Sicherheit oder dem Manager für Gesundheit und 

Sicherheit der Gruppe. 

Diese Beobachtungen können auch von interessierten externen Parteien wie (beispiels-

weise, aber nicht ausschließlich) Kunden, Lieferanten, Auftragnehmern, der Öffentlichkeit, 

Aufsichtsbehörden usw. stammen. 

Meldungen, die für die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer von besonderer Be-

deutung sind, können per E-Mail an den Dienst für Prävention und Schutz geschickt wer-

den: sportello.spp@mediaset.it (Ticket-System). Dieses System hat die folgenden Vor-

teile: 

- Organisation: Die Verwendung einer einzigen Software beschleunigt die Verwaltung 

der Tickets, die nach Kategorie, Priorität, Benutzername und Besitzer des Tickets ge-

ordnet sind. 

- Zentralisierung aller Kommunikationskanäle: Das Ticketingsystem zentralisiert die an 

den Präventions- und Schutzdienst gerichteten Mitteilungen und liefert dem Betreiber 

die notwendigen Daten, um schnell und korrekt zu reagieren. 

- Effizienz und Reaktionsschnelligkeit: Das System bearbeitet die Anfragen umgehend 

und erhöht die Zufriedenheit durch die Verbesserung der betrieblichen Effizienz. 

- Verbesserung der Verwaltung von Berichten: Automatisierte Reaktionen beschleunigen 

die Verwaltung und Unterstützung. Die Servicetätigkeiten werden gemessen, um Prob-

leme und die Leistung der Betreiber zu verstehen. 

Fällt die Angelegenheit in ihren Zuständigkeitsbereich, so obliegt es dem Vorgesetzten 

oder dem Beauftragten für Sicherheit und Gesundheitsschutz, auf den Bericht zu reagie-

ren und den Manager für Sicherheit und Gesundheitsschutz zu informieren, damit dieser 

weitere Maßnahmen festlegen kann. 
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In anderen Fällen reagiert der Manager für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf die Mit-

teilungen, wobei er erforderlichenfalls die zuständigen Funktionen und in besonderen 

Fällen den Arbeitgeber oder den beauftragten Manager einbezieht. Eine Kopie der Mit-

teilungen wird vom Gesundheits- und Sicherheitsmanager (in elektronischem Format) im 

Jira-Portal abgelegt. 

Etwaige spezifische Methoden der Kommunikation mit den beteiligten internen Parteien 

sind in den entsprechenden Verfahren/Betriebsanweisungen angegeben. 

Verbreitung von Informationen über das Managementsystem: Um die internen Be-

teiligten über das Managementsystem zu informieren, veröffentlicht die Gesellschaft 

über den Manager für Gesundheit und Sicherheit der Gruppe die erforderlichen Unterla-

gen auf der Intranetseite (Richtlinie, Handbuch, allgemeine/betriebliche Verfahren, Be-

triebsanweisungen, praktische Lösungen). 

Die interne Kommunikation kann auch auf andere Weise erfolgen, z. B. durch: 

- organisatorische Bestimmungen (die von der zuständigen Stelle in Form einer E-Mail 

oder anderer Formulare zur Verfügung gestellt werden); 

- Veröffentlichungen am Schwarzen Brett der Gesellschaft; 

- Veröffentlichungen im Intranet der Gesellschaft. 

Die Veröffentlichungen können sich auf Folgendes beziehen: 

- Modifikationen oder Änderungen im Rahmen des Managementsystems; 

- Informationen über Projekte der Gesellschaft (z. B. WHP-Projekt usw.); 

- Informationen über die Entwicklung von Unternehmensindikatoren. 

Einsichtnahme in Informationen: Software-Plattformen ermöglichen die Einsicht-

nahme in interne Informationen über das Verwaltungssystem. Die eingesetzten Software-

lösungen ermöglichen die Verwaltung verschiedener Zugriffsebenen (nur Lesen, Einsicht-

nahme, Änderung usw.) in Abhängigkeit von den Rollen der verschiedenen Unterneh-

mensfunktionen. 

Die Informationsabfrage und -übermittlung erfolgt beispielsweise durch folgende Maß-

nahmen: 

- Personalverwaltung; 

- Risikobewertung; 

- rechtliche Anforderungen; 

- Ausbildung und Gesundheitsüberwachung; 

- persönliche Schutzausrüstung; 

- Beschaffungsmanagement; 

- Non-Conformity-Management, Korrekturmaßnahmen; 

- Auditmanagement; 

- Verwaltung von Meldungen und Beinaheunfällen. 

Alle Arbeitnehmer in Spanien haben Zugang zu Gesundheitsdiensten, die bei Arbeitsun-

fällen oder Krankheiten zur Verfügung stehen oder von der Gesellschaft bezahlt werden. 

Was die formellen Mittel betrifft, die Grupo Audiovisual Mediaset España ihren 
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Mitarbeitern zur Verfügung stellt, um Probleme zu diesem Thema zu melden, so gibt es 

folgende direkte Kommunikationskanäle: 

- Gemeinsame Präventionsdienstleistung 

- Ausschuss für Gesundheit und Sicherheit 

- Vorschlagsbox (anonym) 

DATENSCHUTZ 

Den Mitarbeitern stehen mehrere Kommunikationskanäle zur Verfügung, über die das 

Unternehmen Meldungen machen kann (E-Mails, Telefonnummern, bestimmte An-

sprechpartner). 

In Gesellschaften, die einen Datenschutzbeauftragten (DSB) bestellt haben, können sich 

interessierte Personen jederzeit über die in der Datenschutzrichtlinie veröffentlichten 

Kontakte an den Beauftragten wenden. 

Die Belegschaft hat die in der Betriebsanweisung "Rechte der betroffenen Subjekte" 

beschriebenen Rechte. Sie können sich daher per E-Mail an die in der Datenschutzricht-

linie genannten Kontakte wenden, um ihre Rechte geltend zu machen. 

Was die formellen Mittel betrifft, die Grupo Audiovisual Mediaset España ihren Mitarbei-

tern zur Verfügung stellt, um Probleme, Bedürfnisse oder Vorfälle im Zusammenhang mit 

dem Datenschutz zu melden, so stehen die folgenden direkten Kommunikationskanäle 

zur Verfügung: 

- den Ethik-Briefkasten, der Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen garantiert; 

- das Beschäftigungsportal; 

- Spezielle E-Mail-Adressen der Gesellschaft: privacidad@mediaset.es, priva-

cidad@conecta5.es; privacy@publiesp.es 

S1-4 | Ergreifung von Maßnahmen in Bezug auf wesentliche Auswir-

kungen auf die Arbeitnehmer des Unternehmens und Ansätze zum 

Management wesentlicher Risiken und zur Nutzung wesentlicher 

Chancen im Zusammenhang mit den Arbeitskräften des Unterneh-

mens sowie die Wirksamkeit dieser Maßnahmen 

Die im Folgenden beschriebenen Aktivitäten zur Minderung der Auswirkungen oder Ri-

siken und zur Verbesserung der Chancen werden entsprechend dem geforderten Leis-

tungsziel in diesem spezifischen Bereich formuliert. Die Wirksamkeit wird in regelmäßi-

gen Abständen durch einen ständigen sozialen Dialog überwacht, wie in Kapitel S1-2 

erwähnt. Für die ergriffenen Maßnahmen wurden Zielvorgaben festgelegt, die im folgen-

den Abschnitt S1-5 erläutert werden. 

Darüber hinaus hat sich die Gruppe verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihre Praktiken 

keine wesentlichen negativen Auswirkungen verursachen oder dazu beitragen, auch 

durch die Überwachung der Berichte über die in S1-3 genannten Kanäle.  

DIVERSITÄT 
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Im Einklang mit der "Richtlinie zu Diversität und Inklusion" wurden die folgenden Ini-

tiativen organisiert, konzipiert und umgesetzt, um eine integrative Unternehmenskultur 

und ein faireres Arbeitsumfeld für weniger vertretene Personengruppen zu fördern: 

- Workshops, Schulungskurse und Sensibilisierungsveranstaltungen; 

- regelmäßige Überprüfung der Zugänglichkeit des Arbeitsplatzes, um etwaige kritische 

Probleme zu erkennen und zu beheben; 

- Ermittlung von Arbeitnehmern und Führungskräften mit hohem Potenzial aus unterre-

präsentierten Gruppen, denen Mentoring, Schulungen und Möglichkeiten zur Entwick-

lung von Führungskräften angeboten werden können; 

- regelmäßige Analysen des geschlechtsspezifischen Lohngefälles, auf deren Grundlage 

die Gesellschaft Aktionspläne zum Abbau der festgestellten Unterschiede erstellen 

kann; 

- regelmäßige Überprüfung der Personalrichtlinien, um die Gleichbehandlung aller Ar-

beitnehmer und Führungskräfte zu gewährleisten.  

Darüber hinaus berichtet MFE gemäß dem niederländischen "Gleichberechtigungsge-

setz" (Gender Balance Act) (Wet in verband met het evenwichtiger maken van de ver-

houding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissa-

rissen van grote naamloze en besloten vennootschappen) dem SER (Sociaal-Economische 

Raad (SER) - der niederländische Wirtschafts- und Sozialrat) über das SER Diversität Por-

tal jährlich über die Ziele, Pläne und das Verhältnis von Männern und Frauen auf der 

Ebene des Vorstands und der Geschäftsleitung. 

AUSBILDUNG UND KOMPETENZENTWICKLUNG 

Die Gruppe organisiert zahlreiche Fortbildungsinitiativen für Fach- und Führungskräfte, 

zu Fragen der Nachhaltigkeit und der Einhaltung von Rechtsvorschriften. Die Schulungen 

werden mit verschiedenen Methoden durchgeführt: persönliche Kurse, Konferenzen, 

Workshops, Online-Kurse und Webinare, die auf der Grundlage der spezifischen Ziele der 

Initiative, der Inhalte und der spezifischen Aspekte der Empfänger ausgewählt werden.  

Die im Jahr 2024 in Italien angebotenen Kurse sind nachstehend für jede Ausbildungsart 

aufgeführt: 

Umfang TITEL/BESCHREIBUNG 

Leitung - Teambildung und Teamarbeit 

- Effektive Kommunikation und öffentliches Reden 

- Effektive Verhandlung 

- InMediaset - Schulung für neue Mitarbeiter 

- Ausbildung im Rahmen des Graduiertenprogramms "Grape" 

Professio-

nell 

- Schulungen zu neuen Technologien im redaktionellen Bereich 

- Ausbildung in den neuen Technologien, die für die Studioausrüstung im Be-

reich der Fernsehproduktion typisch sind 

- Schulung zu neuen Anwendungen für die Verwaltung von Fernsehprogram-

men 
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Umfang TITEL/BESCHREIBUNG 

- OneVision: eingehende Analyse von Werbeangeboten in verschiedenen Me-

dien 

- Generative AI-Ausbildung 

- Schulung zu Risiken bei Geschäftsreisen ins Ausland 

- Kurse zur Vertiefung der Kenntnisse im Umgang mit Grafik- und Bearbei-

tungssystemen 

- Kurs über Cybersicherheit 

- Kurs für Kreativität und medienübergreifendes Kommunikationsdesign  

- Kurs über die Office Suite 

- Spezialisierte Kurse 

Sprach-

kurse 

- Kurse, die von muttersprachlichen Lehrern unterrichtet werden 

Nachhal-

tigkeit 

- Obligatorischer Kurs für die gesamte Gesellschaft "Die Chancen der nachhalti-

gen Entwicklung" 

- Webinar "Erkennen und Bewältigen von Mikroaggressionen" 

- Webinar "Demografische Trends und multikulturelles Zusammenleben" 

Verpflich-

tungen 

- Kurs über Gesundheit und Sicherheit 

- Kartellrecht: Regeln und Modell der Gruppe" 

-  "Whistleblowing in der Mediaset Gruppe" 

- Schulung über das gemäß Gesetzesdekret (Legislative Decree) 231 einge-

führte Compliance-Programm,  

- Schulung zu Datenschutz und Sicherheit 

- Schulung über den Ethik-Kodex der Gruppe und das Compliance-Programm 

 

Im Jahr 2024 bestätigte sich der Trend zu digitalen Schulungsmethoden, die in Form 

von Kursen in entfernten Klassenzimmern, Webinaren und Online-Schulungen durchge-

führt werden, die jeder Arbeitnehmer nach Bedarf über das Schulungsportal besuchen 

kann. Über diese spezielle Umgebung hat jeder Arbeitnehmer auch freien Zugang zu 

zwei E-Learning-Plattformen, die eine Vielzahl unterschiedlicher Kurse und Inhalte ent-

halten. Diese Möglichkeit wird durch Kommunikations- und Engagement-Maßnahmen 

im Intranet unterstützt.  

Die Initiativen zur Kompetenzentwicklung im Jahr 2024 zielten darauf ab, Potenziale zu 

entwickeln, Talente zu fördern und die Produktivität zu unterstützen, gleichzeitig aber 

auch das Engagement der Arbeitnehmer zu stärken und eine positive Unternehmenskul-

tur zu fördern. 

Die wichtigsten durchgeführten Projekte betrafen: 
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- Onboarding, das alle neuen Mitarbeiter einbezog und den "Buddy" des Unternehmens 

einführte, um die Integration neuer Mitarbeiter zu beschleunigen, ihr Engagement, ihre 

Produktivität und ihr Verständnis für die Dynamik und die Werte des Unternehmens 

sofort zu fördern und das Risiko der Fluktuation zu verringern; 

- Das Projekt GRAPE (Graduate Program Experience (Graduiertenprogramm Erfah-

rung)), das zur Auswahl und Einstellung von 14 jungen Talenten führte, die ein Ausbil-

dungs- und Job-Rotationsprogramm erhielten, um Fähigkeiten und Erfahrungen zu 

entwickeln, die auf ein Wachstum in verschiedenen Unternehmensfunktionen ausge-

richtet sind; 

- Leistungsmanagement, das auf die Entwicklung eines strukturierten Kommunikati-

ons- und Feedbackprozesses abzielt, der für die wirksame Verfolgung der Unterneh-

mensziele und -ergebnisse zweckmäßig ist; diese 2023 gestartete Initiative umfasst 13 

Unternehmensbereiche im Jahr 2024 und etwa 1.200 bewertete Mitarbeiter; 

- Coaching, Einzel- oder Gruppenkurse, die sich an bestimmte Gruppen von Empfängern 

richten und darauf abzielen, Menschen dabei zu unterstützen, ihr Potenzial zu erken-

nen und zu entwickeln, ihre Fähigkeiten zu stärken und zu wachsen 

In Spanien wurde eine Schulungsinitiative durchgeführt, um die technologische Digita-

lisierung des Unternehmens zu fördern, technisches Wissen auf den neuesten Stand zu 

bringen sowie Spezialisierung und Regulierung zu fördern. Auch die Kampagne zur För-

derung der beruflichen Entwicklung im Bereich der Cybersicherheit wurde fortgesetzt, 

ebenso wie die Schulung zu den Grundsätzen und Werten und zur Prävention beruflicher 

Risiken. In diesem Jahr wurden auch zwei wichtige Themen berücksichtigt: 

- Nachhaltigkeitsschulungen für die gesamte Belegschaft und die Durchführung eines 

Sensibilisierungs- und Informationsprogramms zu den Themen Vielfalt und Anti-Be-

lästigung.  

- das Stipendienprogramm für Arbeitnehmer des Masterstudiengangs "Erstellung und 

Verwaltung audiovisueller Inhalte", das den Arbeitnehmern nicht nur fachübergrei-

fende Kenntnisse über die Tätigkeiten der Gruppe durch fachkundige Ausbilder vermit-

telt, sondern ihnen auch hilft, Schlüsselkompetenzen und -fähigkeiten für ihre berufli-

che Entwicklung im audiovisuellen Sektor zu erwerben und zu entwickeln.  

Außerdem läuft ein Talentprogramm mit dem Ziel, die besten zukünftigen Fachkräfte 

für die Gesellschaft zu finden. Das Programm stützt sich auf drei Säulen: 

Attraktivität: Entwicklung geeigneter Strategien, um Menschen mit den für eine erfolg-

reiche Geschäftstätigkeit erforderlichen Fähigkeiten zu gewinnen. 

Fortbildung: kontinuierliche Aktualisierung der für die verschiedenen Positionen erfor-

derlichen Fähigkeiten auf der Grundlage der Marktentwicklung. 

Loyalität: ein Angebot, das Talente bindet und ihr Engagement für die Werte der Grupo 

Audiovisual Grupo Audiovisual Mediaset España garantiert. 

Die Gewinnung von Talenten erfolgt über ein ehrgeiziges Stipendien- und Praktikanten-

programm. Dieses Programm schließt auch ausländische Studenten ein: Mediaset in Spa-

nien arbeitet mit den wichtigsten Bildungszentren zusammen und hat so Zugang zu den 

besten jungen Talenten, an deren Ausbildung es aktiv teilnimmt. Die Auswahlverfahren 

für die Besetzung freier Stellen werden mit dem Ziel durchgeführt, die besten Kandidaten 

zu ermitteln, wobei den durch das interne Stipendien- und Praktikantenprogramm 
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entwickelten Talenten Vorrang eingeräumt wird und die berufliche Entwicklung innerhalb 

des Unternehmens gefördert wird. Das Image der Grupo Audiovisual Grupo Audiovisual 

Mediaset España wird auch durch die Employer Branding (EB)-Strategie gestärkt, die 

dazu beiträgt, neue Ressourcen anzuziehen und das Zugehörigkeitsgefühl und das En-

gagement der derzeitigen Belegschaft zu verbessern. Dies wird durch unser Jobportal 

erreicht, das ein wesentliches Instrument ist, um die besten Talente auf dem Markt zu 

gewinnen und zu halten. Dieses Instrument ist zusammen mit der strikten Einhaltung 

unseres Auswahlverfahrens von entscheidender Bedeutung. Es ermöglicht uns, die bes-

ten Kandidaten, die zu unserer Kultur und unseren Werten passen, bereits in der An-

fangsphase zu identifizieren. 

SICHERE BESCHÄFTIGUNG 

Im Laufe des Jahres 2024 wurde eine Reihe von Maßnahmen für alle Arbeitnehmer durch-

geführt, von denen einige struktureller Natur und fortlaufend waren, während andere das 

laufende Jahr betrafen. 

Es werden Sozialversicherungs- und Fürsorgeleistungen angeboten. Alle Arbeitnehmer 

verfügen über eine Zusatzkrankenversicherung, eine 24-Stunden-Unfallversicherung 

und eine Zusatzrentenkasse. Darüber hinaus garantiert die Gesellschaft allen Arbeitneh-

mern die Integration des gesetzlich vorgesehenen Mutterschaftsgeldes. Zusätzlich zu 

diesen Leistungen verfügen die Führungskräfte über eine Lebensversicherung und eine 

Versicherung gegen dauerhafte Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Krankheit.  

FÜRSORGE 

Im Zusammenhang mit Fragen der Fürsorge und der Gesundheit sind die folgenden Ini-

tiativen hervorzuheben: 

- Mediacenter, ein Sozialkaufhaus an den Standorten Cologno Monzese und Rom, mit 

Dienstleistungen für die persönliche Betreuung und zur Erleichterung des Balance zwi-

schen Beruf und Familie (medizinisches Zentrum, Fitnesscenter, Minimarkt, Wäscherei, 

Bank, Post, Buchhandlung, Parapharmazie, Einkaufsbereich, Restaurant); 

- bestehende Vereinbarungen; 

- Kindergarten; 

- psychologische Fernbetreuung, Präventionskampagnen, Blutspenden 

- Fürsorgeplattform, die 2024 aktiviert wird und Zugang zu flexiblen Leistungen bietet; 

- Verkehrsverbindungen zwischen den Büros der Gruppe und den U-Bahnhöfen;  

- ein Projekt zur Neugestaltung des Arbeitsplatzes, um die Büros zu überprüfen und 

funktioneller zu gestalten; 

- ein innovatives Smart-Working-Modell. 

2024 erhielt Mediaset den Preis für die beste Unternehmensfürsorge im Rahmen der Ini-

tiative "Parità Vincente. Gleichstellung als Chance", die von der Region Lombardei 

gefördert wird und darauf abzielt, Unternehmen auszuzeichnen, die sich durch die An-

wendung innovativer Systeme und Schutzmaßnahmen in Bezug auf die Gleichstellung 

der Geschlechter auszeichnen und diese als Wettbewerbshebel und Mittel für die nach-

haltige Entwicklung des sozialen und wirtschaftlichen Gefüges Italiens interpretieren.  
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Die Informationen über die Politik und die durchgeführten Maßnahmen werden haupt-

sächlich über das Intranet der Gesellschaft weitergegeben, das auch für die Verbreitung 

von Umfragen genutzt wird, um die Meinungen oder Erfahrungen der Arbeitnehmer zu 

bestimmten Themen zu sammeln. 

Diese Maßnahmen werden mit Hilfe spezieller Budgets durchgeführt, die von den ent-

sprechenden Unternehmensfunktionen verwaltet werden. 

ARBEITSSTUNDEN 

Seit Jahren setzt die Gruppe Instrumente ein, die die Vereinbarkeit von Privat- und Be-

rufsleben erleichtern und ein ausgewogenes Verhältnis von Angebot und Nachfrage nach 

Flexibilität am Arbeitsplatz fördern. 

Im Jahr 2024 bestätigte die Gruppe die Anwendung der mit den Gewerkschaften verein-

barten Arbeitszeiten, die es den Arbeitnehmern ermöglichen, die Arbeit zu einer flexiblen 

Zeit zwischen 9.00 und 10.30 Uhr zu beginnen, sofern keine besonderen betrieblichen 

Erfordernisse vorliegen. Für die Arbeitnehmer in den Produktionssektoren gilt ein 7-Stun-

den-Tag mit zusätzlichen vertraglichen Zuschlägen für Schicht-, Urlaubs- und Nachtar-

beit. 

Die Urlaubs- und Ruhezeiten werden im Voraus geplant und zwischen den Unterneh-

mensfunktionen und der Personalabteilung aufgeteilt, um den Produktionsanforderun-

gen stets gerecht zu werden. Arbeitszeitverkürzungen werden auf Antrag des Personals 

gewährt, sofern die technischen und organisatorischen Voraussetzungen gegeben sind 

und die Tätigkeit dies zulässt.  

Die Gruppe betrachtet Smart Working als einen Faktor, der es ermöglicht, die Produk-

tivität zu steigern, die Digitalisierung voranzutreiben, die Professionalität zu erhöhen und 

auf Ziele hinzuarbeiten, die soziale, wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit zu 

fördern, sowie als ein Instrument, um die Produktions- und Organisationserfordernisse 

des Unternehmens und die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben der Mitarbeiter in 

Einklang zu bringen. Das Konzept der Arbeitsorganisation zeichnet sich durch Flexibilität, 

Autonomie, Verantwortung und Zusammenarbeit aus, wobei eine Vereinbarung mit den 

Gewerkschaften unterzeichnet wurde, die darauf abzielt, die Grundsätze zu regeln, auf 

denen die organisatorischen Methoden der Arbeitsausführung basieren. Der gewählte 

hybride Ansatz hat eine "mindestens 1"-Logik: Die Arbeitstätigkeiten können an mindes-

tens einem Tag pro Woche aus der Ferne und an mindestens einem Tag vor Ort ausge-

führt werden, wobei die Wochenplanung in den einzelnen Einheiten und Abteilungen 

festgelegt wird. Auf diese Weise können 2.162 Personen im gemischten Modus arbeiten: 

im Durchschnitt arbeiten sie 1,6 Tage pro Woche aus der Ferne.  

GERECHTE LÖHNE, GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER UND LOHNGLEICHHEIT 

Zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsleitlinien wurden 2024 quantitative Ziele für den 

Gender Pay Gap und die Präsenz von Frauen in der Unternehmensführung definiert, die 

auch in das Anreizsystem für Führungskräfte aufgenommen wurden. Diese Indikatoren 

werden von der Personalabteilung überwacht, um die Politik und die Maßnahmen, die 

sich darauf auswirken, zu steuern. 

Im Jahr 2024 erfolgte die Festlegung der Gehälter in Übereinstimmung mit den Tarifver-

trägen der ersten und zweiten Ebene und den Richtlinien der Gesellschaft, wobei die 
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zugewiesenen Verantwortungsbereiche, die ausgeübte Rolle und die Grundsätze der in-

ternen Gleichheit sowie die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung eines attraktiven Ni-

veaus für die wichtigsten Ressourcen berücksichtigt wurden. Um die Bewertung der 

Gleichheit zu unterstützen, hat die Gruppe Vergütungserhebungen und Benchmarking-

Tools verwendet, die von führenden spezialisierten Beratungsunternehmen bereitgestellt 

wurden. Die variable Vergütung wird nach vordefinierten Regeln zugewiesen, die sich 

nach der Funktion und der Kategorie des Mitarbeiters richten. Mit Blick auf die Gesamt-

vergütung kommen alle Arbeitnehmer in den Genuss zahlreicher Fürsorge- und Well-

nessleistungen sowie von Gesundheitsfürsorge- und Zusatzrentenplänen. 

Es wurde ein Prozess zur Aktualisierung des Stellenbewertungssystems eingeleitet, der 

darauf abzielt, das System der Organisation zur Einstufung von Funktionen zu überprü-

fen, um eine immer größere Konsistenz bei der Bewertung der internen Lohngleichheit 

und der Wettbewerbsfähigkeit der Gehaltspakete zu gewährleisten. 

Vorläufige Analysen für die Anwendung der EU-Richtlinie zur Lohntransparenz haben 

begonnen, um die Maßnahmen, Strategien und Prozesse zu ermitteln, die für die korrekte 

Einhaltung dieser Rechtsvorschriften erforderlich sind.  

Durch diese Maßnahmen stellt die Gesellschaft sicher, dass eine angemessene Vergütung 

im Einklang mit Benchmarks gezahlt wird und Diskriminierung vermieden wird. 

Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung und die Verhinderung von Belästigung am Ar-

beitsplatz sind im Ethik-Kodex der Gruppe verankert, und ihre wirksame Umsetzung 

wird durch die geltenden Tarifverträge sowie durch die Chancengleichheitspläne der 

verschiedenen Gesellschaften und das Verfahren zum Umgang mit psychosozialen Ri-

siken und Belästigung am Arbeitsplatz gewährleistet. Diese Pläne und das Verfahren wer-

den über interne Kommunikationskanäle verbreitet, vor allem über das Intranet des Un-

ternehmens und das Mitarbeiterportal. 

Die Gleichstellungsausschüsse der verschiedenen Gesellschaften der Gruppe haben das 

Ziel, die Einhaltung der Gleichstellungsstandards in allen Prozessen des Personalwesens 

sicherzustellen. 

Mit dem Ziel, einen Plan zur Unterstützung des Vorruhestands von Mitarbeitern in den 

letzten Jahren ihres Berufslebens zu fördern, enthält der Tarifvertrag der Grupo Audiovi-

sual Mediaset España drei Aktionspläne für die Jahre 2024, 2025 und 2026, die auf den 

Grundsätzen der freiwilligen Inanspruchnahme, des gegenseitigen Einvernehmens, der 

Universalität und Nichtdiskriminierung sowie der sozialen Verantwortung beruhen, wobei 

ein Überwachungsausschuss eingerichtet wurde, der die Umsetzung gewährleistet. 

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT 

Gemäß dem allgemeinen Verfahren "Identifizierung von Gefahren und Bewertung 

von Risiken und Chancen" hat die Mediaset Gruppe die Sicherheitsrisikobewertung (Rev. 

04 vom 29.03.2024) erstellt, in der die Maßnahmen zur Abschwächung der wesentlichen 

Auswirkungen und die Möglichkeiten zur Verbesserung aufgezeigt werden. 
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Aktion Umfang Zeiten 

Sensibilisierung der Aufsichtspersonen für die Not-

wendigkeit, Beinaheunfälle in Simpledo.net zu erfas-

sen 

Bewusstseins-

bildung  

Maßnahmen, die 

durch spezifische 

Schulungen im 

Jahr 2024 erreicht 

werden 

Ausweitung des WHP-Programms (Gesundheitsförde-

rung am Arbeitsplatz (work place health promotion)) 

auf das Produktionszentrum Palatino und den Stand-

ort Aventino 

Wohlbefinden 

der Arbeitneh-

mer 

Übernahme im 

Jahr 2024 abge-

schlossen 

Renovierung und Umgestaltung der Arbeitsräume im 

Gebäude in der Viale Europa 46 (4. und 5. Stock) - Co-

logno Monzese 

Arbeitsbedin-

gungen 

Die Arbeiten im 4. 

Stockwerk sind ab-

geschlossen. 

Beginn der Arbei-

ten an der 5. Etage 

im Februar 2025 

Einführung eines Gruppen-Ticketing-Systems für die 

Verwaltung von Sicherheitsberichten und Mitteilun-

gen  

Konsultation 

und Beteili-

gung 

Tätigkeit im Jahr 

2024 abgeschlos-

sen 

Erstellung von Sicherheitsvideoclips zu den folgenden 

Themen: 

- Sicherheitsorganisation bei Mediaset in einfachen 

Worten erklärt.  

- Notfallmanagement bei Mediaset. 

- Beschilderung und Beinahe-Unfälle: Die Sicherheit 

hängt auch von Ihnen ab! 

- Intelligentes Arbeiten in Sicherheit. 

- Restrisiken in Büros. 

- die richtige Verwendung von Hubarbeitsbühnen 

(Aerial Work Platforms (AWPs)).  

- Die Risiken der Höhe: Filmen in großer Höhe, Hän-

gen, Herabfallen von Gegenständen aus der Höhe. 

- Brandgefahr in Filmstudios (oder Fernsehstudios). 

- Lärm in Fernseh- und Radioproduktionen. 

- Die Rolle des Sicherheitsbeauftragten bei Mediaset.  

 

Bewusstseins-

bildung 

Kurs wird erstellt 

 

Die oben genannten Maßnahmen wurden aus dem Haushalt 2024 der Abteilung Präven-

tion und Schutz finanziert und stehen im Einklang mit der Politik des Managementsys-

tems für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. 
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Jedes Jahr erstellt der Gemeinsame Präventionsdienst (SPM) in Spanien eine Planung 

der Präventionsaktivitäten auf der Grundlage des aktuellen Vierjahres-Präventions-

plans 2023-2026. Sowohl der Präventionsplan als auch die jährliche Präventionsplanung 

werden von der Personalabteilung genehmigt und den Präventionsbeauftragten des 

Ausschusses für Gesundheit und Sicherheit vorgelegt. Das derzeitige Managementsys-

tem der Organisation zur Verhütung berufsbedingter Risiken gewährleistet ein sicheres 

und gesundes Arbeitsumfeld sowie die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften und 

der Anforderungen der ISO 45001. 

Die Planung führt zu Aktivitäten, die das ganze Jahr über stattfinden, wobei die Fort-

schritte vierteljährlich vom CSS, einem Gremium, das alle Mitarbeiter der Grupo Audiovi-

sual Mediaset España vertritt, überwacht werden. Publiespaña und Megamedia verfügen 

ebenfalls über derartige Ausschüsse. Für die gesamte Belegschaft der Unternehmen der 

Grupo Audiovisual Mediaset España ist jedoch ein angemessener Gesundheits- und Si-

cherheitsschutz durch die SPM gewährleistet.  

Dieses Managementsystem für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz gilt für 

alle Arbeitnehmer, Leiharbeitnehmer, Selbstständige, Praktikanten, Gäste, Besucher oder 

Mitglieder der Öffentlichkeit, die sich am Standort aufhalten.  

Die Karte der Arbeitsrisiken wird von der SPM ständig überprüft. Nach der Erfassung aller 

Risikofaktoren wurden geeignete Präventivmaßnahmen geplant. Derzeit gibt es weder 

Tätigkeiten, die als gefährlich eingestuft sind, noch gibt es unter den verschiedenen Tä-

tigkeiten des Unternehmens Arbeitstätigkeiten mit einer hohen Unfallhäufigkeit oder ei-

nem hohen Risiko für Unfälle oder Berufskrankheiten.  

 - Die Arbeitnehmer werden über die bestehenden Risiken und die entsprechenden Prä-

ventivmaßnahmen für Aufgaben geschult, bei denen dies aufgrund des Risikos, dem 

sie ausgesetzt sind, oder in Anwendung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen 

erforderlich ist; 

- die erforderlichen Maßnahmen werden getroffen, um die Häufigkeit und die Folgen zu 

vermeiden oder auf ein Minimum zu reduzieren; 

- falls erforderlich, werden die Arbeitnehmer mit geeigneter Ausrüstung geschützt; 

- das Personal, das in Konfliktgebiete entsandt wird, erhält eine angemessene Ausbildung 

und wird mit einem für das jeweilige Gebiet geeigneten Erste-Hilfe-Kasten ausgestat-

tet. 

Im Jahr 2024 wurden 872 Schulungsstunden in verschiedenen Bereichen und Kontexten 

zum Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz durchgeführt. 

DATENSCHUTZ 

Die Gesellschaften haben eine spezifische Risikobewertung durchgeführt, die alle durch-

geführten Verarbeitungen berücksichtigt. Die Maßnahmen zur Risikominderung werden 

gemeinsam mit den Abteilungen festgelegt und sind in einigen Fällen, wenn dies gesetz-

lich vorgeschrieben ist, Gegenstand spezifischer Datenschutz-Folgenabschätzungen 

(Data Protection Impact Assessment) und stehen im Einklang mit den Vorgaben in der 

spezifischen Betriebsanweisung. 

Für Spanien wird folgendes berichtet: 
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- Zu den Aufgaben des Verwaltungsausschusses für Sicherheit und Datenschutz gehören 

die Überprüfung, Genehmigung und Förderung der Sicherheitspolitik sowie die Über-

wachung von Zwischenfällen; 

- Im Rahmen des Datenschutzmodells werden die internen Verfahren ständig überprüft, 

um sie an die Empfehlungen in den verschiedenen von der spanischen Datenschutz-

behörde (AEPD) und dem Europäischen Datenschutzausschuss (EDSA) veröffentlichten 

Leitfäden anzupassen; 

- Der Datenschutzbeauftragte zentralisiert das Datenschutzmanagement für alle Unter-

nehmen, berichtet direkt an die Geschäftsleitung und nimmt an allen Projekten teil, so 

dass der Schutz personenbezogener Daten bereits in der Planungsphase berücksichtigt 

wird. 

Bei allen in diesem Abschnitt dargestellten Maßnahmen liegen CapEx und OpEx unter 

der im Abschnitt SBM-3 - Aktuelle und erwartete finanzielle Auswirkungen genann-

ten Schwelle. 

KENNZAHLEN UND ZIELE 

S1-5 | Ziele im Zusammenhang mit der Bewältigung wesentlicher ne-

gativer Auswirkungen, der Förderung positiver Auswirkungen und 

dem Umgang mit wesentlichen Risiken und Chancen 

Die Gesellschaft arbeitet mit den Gewerkschaftsvertretern der interessierten Parteien zu-

sammen und hält regelmäßige Sitzungen ab; die Methoden zur Festlegung von Zielen 

und die damit verbundenen Überwachungsprozesse sind in Kapitel S1-2 beschrieben. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die nachstehend aufgeführten Ziele teilweise abgeschlos-

sen sind und für ihre Verwirklichung Zeitvorgaben festgelegt wurden. 

DIVERSITÄT 

Die Ziele in diesem Bereich stehen im Einklang mit der Richtlinie für Diversität und Inklu-

sion ("Diversity and Inclusion Policy"):  

- mindestens 33,33 % der geschäftsführenden Direktoren müssen Männer und 33,33 % 

Frauen sein, und zwar bis zur Erneuerung des Vorstands im Jahr 2027 (im Falle von 

mehr als zwei geschäftsführenden Direktoren);  

- Mindestens 50 % der nicht geschäftsführenden Direktoren müssen weiblich sein;  

- bis 2027 müssen mindestens 33 % der unteren Leiter Männer und mindestens 33 % 

Frauen sein;  

- Sensibilisierung von Arbeitnehmern und Führungskräften für die Bedeutung von Viel-

falt und Integration und Schaffung einer Kultur, in der sich jeder wertgeschätzt und 

respektiert fühlt und seine Meinung einbringen kann; um dies zu erreichen, verpflichtet 

sich die Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass alle Arbeitnehmer und Führungskräfte in-

nerhalb des ersten Jahres ihrer Beschäftigung ein obligatorisches D&I-Training absol-

vieren; 
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- sicherstellen, dass der Arbeitsplatz zugänglich ist und geeignete Vorkehrungen für 

Menschen mit Behinderungen getroffen werden, um ihre volle Beteiligung zu ermög-

lichen. 

SCHULUNG UND KOMPETENZENTWICKLUNG 

Beibehaltung des derzeitigen Schulungsniveaus der Mitarbeiter der Gesellschaft, mit 

dem Ziel einer kontinuierlichen Verbesserung unter Berücksichtigung der geäußerten Be-

dürfnisse, mit den in Kapitel S1-2 genannten Ansätzen. 

Seit 2022 hat sich die Gruppe das Ziel gesetzt, 1 Stunde pro Kopf für Schulungen zu 

Nachhaltigkeitsthemen zu verwenden. Dieses Ziel, das auch in das Anreizsystem für das 

Management und seit 2024 als KPI für die Festlegung der Leistungsprämie für Führungs-

kräfte und Arbeitnehmer aufgenommen wurde, wurde über die Jahre hinweg immer voll-

ständig erreicht, was die Bedeutung zeigt, die die Gruppe diesen Themen beimisst. 

Jährlich werden quantitative Analysen durchgeführt, um die Anzahl der für die verschie-

denen Arten von Schulungen geleisteten Stunden und die Anzahl der Teilnehmer, aufge-

teilt nach Kategorie, Geschlecht und Gesellschaftsbereich, zu überwachen. Die Wirksam-

keit der angebotenen Fortbildungsmaßnahmen wird auch anhand von Fragebögen ge-

messen, die am Ende der Kurse eingereicht werden und die im Laufe der Jahre gezeigt 

haben, dass die Arbeitnehmer die durchgeführten Aktivitäten schätzen.  

Was die Entwicklung von Kompetenzen betrifft, so wird erwartet, dass in Italien bis zum 

Jahr 2025 mehr als 50 % der Mitarbeiter der Gesellschaft, die in dieses Projekt einbezogen 

werden sollen, in das Leistungsmanagement einbezogen werden. 

SICHERE BESCHÄFTIGUNG, SOZIALES UND WOHLERGEHEN 

Die Gesellschaft ist bestrebt, die von ihr als sehr wirksam erkannten und umgesetzten 

Maßnahmen, die sich im Laufe der Jahre gefestigt haben und durch die hohe Loyalität 

der Arbeitnehmer sowie durch die verschiedenen Auszeichnungen bestätigt werden, 

weiterhin zu gewährleisten.  

Die Gruppe ist bestrebt, die im Laufe der Zeit erreichten hohen Standards in Bezug auf 

soziale Grundsätze und das Wohlergehen der Arbeitnehmer aufrechtzuerhalten, wie in 

den vom MFE-Vorstand verabschiedeten Nachhaltigkeitsleitlinien dargelegt, die insbe-

sondere die Verpflichtung zur Aufrechterhaltung eines hohen Niveaus an Exzellenz so-

wohl in Bezug auf die getätigten Investitionen als auch auf die Vielfalt und Innovation 

der angebotenen Dienstleistungen unter Berücksichtigung der Zufriedenheit der Arbeit-

nehmer und ihrer Entwicklung festschreiben. In diesem Sinne werden die Marktchancen 

verfolgt und die Gruppe arbeitet mit spezialisierten Partnern zusammen, wobei sie sich 

mit den Arbeitnehmervertretern berät. Im Jahr 2025 wird die Plattform für soziale Leis-

tungen mit der Möglichkeit der Umwandlung der Leistungsprämie konsolidiert und zu 

einem strukturellen Element   der sozialen Leistungen der Arbeitnehmer werden. 

Mediaset in Spanien hat derzeit keine formalen Ziele für dieses Thema. 

GERECHTE LÖHNE, GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER UND LOHNGLEICHHEIT 

- Gender Pay Gap: Aufrechterhaltung eines gewichteten durchschnittlichen Lohngefäl-

les in der Gruppe von 97 %: Dieses Jahresziel wurde in das kurzfristige Anreizsystem 
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für das Topmanagement und einen Teil der Führungskräfte der Gesellschaftaufgenom-

men; 

- Zusammensetzung der Führungskräfte: Erreichen eines Frauenanteils von 32 % im 

Dreijahreszeitraum 2024-2026, wobei dieser Anteil gegenüber der Ausgangssituation 

(31 %) erhöht wird 

- Ziel ist es, im Jahr 2025 die Überprüfung des Systems der Arbeitsplatznivellierung 

abzuschließen und weitere Erkenntnisse im Hinblick auf die Umsetzung der EU-Vor-

schriften zur Lohntransparenz zu gewinnen 

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT 

Die Mediaset Gruppe hat die folgenden Ziele definiert: 

ZIEL Nr. 1 Verbesserung der Bedingungen für das Wohlbefinden der Arbeitnehmer 

Maßnahme Ausweitung des von der Region Latium geförderten Programms 

WHP (work place health promotion = Gesundheitsförderung am 

Arbeitsplatz) auf das Produktionszentrum Palatino und den 

Standort Aventino 

Verantwortung Dienst für Gesundheit und Sicherheit 

KPI 1. Konformität der Standorte in Rom mit den Leitlinien der Re-

gion Latium 

2. Anzahl der abgeschlossenen Best Practices für die Standorte in 

Rom 

Frist bis 31.12.2024 

Ziel erreicht 

ZIEL Nr. 2 Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

Maßnahme Renovierung und Neugestaltung der Arbeitsräume im Gebäude 

Viale Europa 46 (4. und 5. Stock) 

Verantwortung Allgemein-technische Dienstleistungen, HR-Funktion 

KPI Neue Arbeitswelten schaffen  

Frist bis 31.12.2024 

Teilweise erreicht (vierte Etage fertiggestellt, Beginn der Arbeiten 

für die fünfte Etage im Februar 2025) 

ZIEL Nr. 3 Verbesserung des Prozesses der Anhörung und Beteiligung der Arbeit-

nehmer  

Maßnahme Einführung eines Gruppen-Ticketing-Systems für die Verwaltung 

von Sicherheitsberichten und Mitteilungen 
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Verantwortung Dienst für Gesundheit und Sicherheit und IT 

KPI Aktivierung des Ticketing-Systems und Auswertung des Dash-

boards 

Frist bis 31.12.2024 

Ziel erreicht 

 

ZIEL Nr. 4 Sensibilisierung der Arbeitnehmer 

Maßnahme Erstellung von Sicherheitsvideoclips zu den folgenden Themen: 

- Sicherheitsorganisation bei Mediaset in einfachen Worten er-

klärt.  

- Notfallmanagement bei Mediaset. 

- Beschilderung und Beinahe-Unfälle: Die Sicherheit hängt auch 

von Ihnen ab! 

- Intelligentes Arbeiten in Sicherheit. 

- Restrisiken in Büros. 

- die korrekte Verwendung von Hubarbeitsbühnen (AWPs).  

- Die Risiken der Höhe: Schießen in großer Höhe, Hängen, Her-

abfallen von Gegenständen aus der Höhe. 

- Brandgefahr in Filmstudios (oder Fernsehstudios). 

- Lärm in Fernseh- und Radioproduktionen. 

- Die Rolle des Sicherheitsbeauftragten bei Mediaset. 

Verantwortung Gesundheits- und Sicherheitsdienst und externer Lieferant (Thar-

sos Srl) 

KPI Anzahl der Meldungen von Arbeitnehmern 

Frist bis 31.12.2024 

Noch im Bau 

  

Die oben genannten Zeitziele werden angestrebt: 

- Verringerung der negativen Auswirkungen auf die eigene Belegschaft (Nr. 2); 

- Förderung der positiven Auswirkungen auf die eigene Belegschaft (Nr. 1); 

- Management wesentlicher Risiken und Chancen in Bezug auf die eigene Belegschaft 

(Nr. 3-4). 

Mediaset in Spanien hat keine formalen Ziele zu diesem Thema festgelegt. 
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DATENSCHUTZ 

Die MFE-Gruppe ist bestrebt, die Einhaltung der rechtlichen Anforderungen zu gewähr-

leisten. Einer der wichtigsten Aspekte ist das kontinuierliche Engagement für eine ange-

messene Fortbildung und Schulung des Personals, das mit personenbezogenen Daten 

umgeht, mit verschiedenen Sensibilisierungsmaßnahmen, an denen auch die Sicherheits- 

und Compliance-Funktion beteiligt ist. 

Mediaset in Spanien hat derzeit keine formalen Ziele für dieses Thema. 

S1-6 | Merkmale der Arbeitnehmer des Unternehmens 

Wie aus den Tabellen hervorgeht, besteht die Gruppe aus Managern, Journalisten, mitt-

leren Managern und Büroangestellten, die hauptsächlich in Italien, Spanien und dem Ver-

einigten Königreich tätig sind und umfasst insgesamt 5.194 Arbeitnehmer. Der Frauen-

anteil beträgt 50 % und 98 % der Arbeitnehmer haben einen unbefristeten Arbeitsver-

trag. Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten beträgt 2 % der Gesamtbelegschaft. 

Alle in diesem Abschnitt genannten Zahlen sind in der Anzahl der Personen zum Stichtag 

der Berichterstattung 2024 ausgedrückt. 

 
 

GESCHLECHT 
ANZAHL DER ARBEITNEHMER 

(Kopfzahl) 

Männlich 2.617 

Weiblich 2.577 

Andere - 

Nicht berichtet - 

Arbeitnehmer insgesamt 5.194 

 
 

LAND 
ANZAHL DER ARBEITNEHMER 

(Kopfzahl) 

Italien 3.476 

Spanien 1.685 

UK 22 

Frankreich 4 

Andere Länder 7 
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2024 

WEIBLICH MÄNNLICH SONSTIGE* 
NICHT ANGEGE-

BEN GESAMT 

Zahl der Arbeitnehmer (Kopfzahl) 
 

2.577 2.617 - - 5.194 

Zahl der fest angestellten Arbeitnehmer (Kopfzahl) 
 

2.507 2.558 - - 5.065 

Zahl der befristet beschäftigten Arbeitnehmer (Kopfzahl) 
 

70 59 - - 129 

Zahl der Arbeitnehmer ohne Arbeitszeitgarantie (Kopfzahl) 
 

- - - - - 

Zahl der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer (Kopfzahl) 
 

2.398 2.580 - - 4.978 

Zahl der teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer (Kopfzahl) 
 

179 37 - - 216 

 

*Geschlecht, wie von den Arbeitnehmern selbst angegeben. 
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2024 

ITALIEN SPANIEN UK FRANKREICH 
ANDERE 

LÄNDER GESAMT 

Zahl der Arbeitnehmer (Kopfzahl) 
 

3.476 1.685 22 4 7 5.194 

Zahl der fest angestellten Arbeitnehmer (Kopfzahl) 
 

3.361 1.671 22 4 7 5.065 

Zahl der befristet beschäftigten Arbeitnehmer (Kopfzahl) 
 

115 14 - - - 129 

Zahl der Arbeitnehmer ohne Arbeitszeitgarantie (Kopfzahl) 
 

- - - - - - 

Zahl der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer (Kopfzahl) 
 

3.369 1.576 22 4 7 4.978 

Zahl der teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer (Kopfzahl) 
 

107 109 - - - 216 

 

Im Laufe des Jahres verließen 259 Arbeitnehmer (das sind 5 % der Beschäftigten) die 

Gruppe. 
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S1-9 | Diversitätskennzahlen 

Alle in diesem Abschnitt genannten Zahlen beziehen sich auf die Anzahl der Personen 

zum Stichtag des GJ 2024. 

 
 

 MÄNNLICH WEIBLICH SONSTIGE* GESAMT 

Leitende Ange-

stellte 242 113 - 355 

Journalisten 301 249 - 550 

Mittlere Füh-

rungskräfte 411 573 - 984 

Büroangestellte 1.653 1.639 - 3.292 

Industriearbeiter 10 3 - 13 

Insgesamt 2.617 2.577 - 5.194 

 
 

 <30 30-50 >50 GESAMT 

Leitende Ange-

stellte - 108 247 355 

Journalisten 104 308 247 659 

Mittlere Füh-

rungskräfte 39 314 522 875 

Büroangestellte 339 1.358 1.595 3.292 

Industriearbeiter - 7 6 13 

Insgesamt 482 2.095 2.617 5.194 

 

S1-10 | Angemessene Entlohnung 

Dank der Beteiligung an Tarifverträgen und der in den vorangegangenen Kapiteln er-

wähnten Richtlinien und Maßnahmen der Gesellschaft erhalten alle Arbeitnehmer der 

MFE sowohl in Italien als auch in Spanien ein angemessenes Gehalt, das den geltenden 

Referenzparametern entspricht. 
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S1-13 | Kennzahlen für Weiterbildung und Kompetenzentwicklung 

Die Anzahl der Fortbildungsstunden im Jahr 2024 ist nachstehend nach Geschlecht und 

Berufskategorie aufgeschlüsselt:  
 

MFE-GRUPPE 
Männlich Weiblich Gesamt 2024 

 Anzahl der 

Stunden 

Arbeits-

stunden 

pro Kopf 
Anzahl der 

Stunden 

Arbeits-

stunden 

pro Kopf 
Stunden 

insgesamt 

Arbeits-

stunden 

pro Kopf 

Leitende 

Angestellte 3.363 14 1.836 16 5.200 15 

Journalis-

ten 2.264 8 1.820 7 4.084 7 

Mittlere 

Führungs-

kräfte 5.570 14 5.102 9 10.672 11 

Büro- und 

Industriear-

beiter 22.562 14 21.300 13 43.862 13 

Insgesamt 33.759 13 30.058 12 63.817 12 

 

Die wichtigsten Arten von Kursen, die im Jahr 2024 angeboten wurden, beziehen sich 

hauptsächlich auf Themen wie Compliance, Sprachen, Management, berufliche Fähigkei-

ten und Nachhaltigkeit. 

Die Gruppe kommuniziert ihre Fortbildungsinitiativen über die jährliche Finanzberichter-

stattung, in der für jedes Thema die Anzahl der Fortbildungsstunden angegeben wird, 

die den Arbeitnehmern im laufenden Jahr angeboten wurden. 

Im Jahr 2024 führte MFE auch ein Performance-Management-Programm durch, an dem 

1.114 Arbeitnehmer (455 Männer, 659 Frauen) teilnahmen, darunter Büroangestellte 

und mittlere Führungskräfte, d. h. 32 % der Mitarbeiter der Gesellschaft in Italien (die 

21 % der Gruppe bilanzieren). 
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S1-14 | Kennzahlen für Gesundheitsschutz und Sicherheit 

Wie in S1-1 Gesundheitsschutz und Sicherheit vorgesehen, ist kein Arbeitnehmer vom 

Geltungsbereich des Managementsystems für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 

ausgeschlossen. 
 

 2024 

Eigene Arbeitnehmer, die unter das Gesundheits- und Si-

cherheitsmanagementsystem fallen (%) 100% 

Zahl der Todesfälle infolge von arbeitsbedingten Verlet-

zungen und arbeitsbedingten Erkrankungen* - 

Anzahl der erfassten arbeitsbedingten Verletzungen 15 

Anzahl der erfassten Fälle von arbeitsbedingter Krankheit - 

Anzahl der Ausfalltage aufgrund von arbeitsbedingten Ver-

letzungen und Todesfällen bei Arbeitsunfällen, arbeitsbe-

dingten Erkrankungen und Todesfällen aufgrund von Er-

krankungen 483 

Geleistete Arbeitsstunden 5.993.872 

Rate der erfassten arbeitsbedingten Verletzungen 2,5 

Rate der Todesfälle aufgrund von arbeitsbedingten Verletzun-

gen - 

Rate der schweren arbeitsbedingten Verletzungen ohne Todes-

fälle - 
 

S1-16 | Vergütungskennzahlen (Verdienstunterschiede und Gesamt-

vergütung) 

Das unbereinigte Lohngefälle, berechnet als prozentualer Unterschied zwischen dem 

durchschnittlichen Stundenlohn von Männern und dem durchschnittlichen Stundenlohn 

von Frauen für die gesamte Gruppe, beträgt 17 %. 8 

Die Zielvorgabe für das Lohngefälle wird in S1-5 Angemessene Entlohnung, Ge-

schlechtergleichstellung und Lohngleichheit erläutert. 

 

8 Da die Arbeitnehmer der Gruppe auf Jahresbasis entlohnt werden, wurde der geschätzte Stundenlohn berechnet, indem 

die RAL (Bruttojahresvergütung) durch 312 (Anzahl der beitragsfähigen Tage) und durch die tägliche Arbeitszeit geteilt 

wurde. 
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Das Verhältnis der jährlichen Gesamtvergütung für die Person9, die die höchste Vergü-

tung im Verhältnis zum Median der Gesamtvergütung aller Arbeitnehmer der Gruppe 

(ohne die vorgenannte Person) für das Geschäftsjahr 2024 erhält, beträgt etwa 73:1. Die-

ses Verhältnis betrug im Jahr 2023 etwa 65:1 und im Jahr 2022 63:1.10 

S1-17 | Vorfälle, Beschwerden und schwerwiegende Auswirkungen 

im Zusammenhang mit Menschenrechten 

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen überwachen die Gesellschaften alle Sicher-

heitsverletzungen, die versehentlich oder unrechtmäßig zur Zerstörung, zum Verlust, zur 

Veränderung, zur unbefugten Weitergabe oder zum Zugriff auf übermittelte, gespei-

cherte oder anderweitig verarbeitete personenbezogene Daten führen.  

Alle festgestellten Verstöße werden aufgezeichnet. Im Jahr 2024 musste der Datenschutz-

behörde keine Datenschutzverletzung gemeldet werden, und es wurden keine Sanktio-

nen im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten verhängt. 

In Italien und Spanien gab es keine Fälle von Belästigung oder Diskriminierung zu mel-

den. Darüber hinaus gab es keine Fälle von Menschenrechtsverletzungen innerhalb der 

Belegschaft. 

  

 

9 Die Gesamtvergütung der höchstbezahlten Person wurde anhand des RTA (jährliche Gesamtvergütung abzüglich des 

Anteils des kurzfristigen Anreizes, der dem langfristigen System zugerechnet wird) berechnet, zu dem der Wert der Leis-

tungen und der beizulegende Zeitwert der gesamten im Laufe des Jahres im Rahmen des langfristigen Anreizsystems 

gewährten Rechte addiert wurden. 

10 Der Median der Vorjahre wurde im Hinblick auf die im Nachhaltigkeitsbericht 2023 veröffentlichte Zahl angepasst, wobei 

das für die Berechnung des Medians 2024 angenommene Kriterium verwendet wurde. 
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ESRS-S2 | ARBEITSKRÄFTE IN DER WERTSCHÖP-

FUNGSKETTE 

STRATEGIE 

S2_ESRS-2_SBM-3 | Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen 

und ihr Zusammenspiel mit Strategie und Geschäftsmodell 

Die in der doppelten Wesentlichkeitsanalyse ermittelten Auswirkungen, Risiken und 

Chancen in Bezug auf die Arbeitnehmer in der Wertschöpfungskette sind hauptsächlich 

negativer Natur, da sie sich auf die folgenden beiden Themen beziehen: 

- Gesundheit und Sicherheit: mögliche und hypothetische Unfälle am Arbeitsplatz, in 

den Büros der Gruppe, deren Folgen von einem Reputationsrisiko bis hin zu einem 

juristischen Risiko reichen können, das sich aus eventuellen Klagen der betroffenen 

Arbeitnehmer/Fernsehkonkurrenten/künstlerischen Ressourcen ergibt; 

- Datenschutz: Risiko der Datenschutzverletzung durch den Lieferanten bei sensiblen 

Unternehmensdaten. 

MANAGEMENT DER AUSWIRKUNGEN, RISIKEN UND CHAN-

CEN 

S2-1 | Konzepte im Zusammenhang mit Arbeitskräften in der Wert-

schöpfungskette 

Der neue "Ethik-Kodex der MFE-Gruppe" ist in allen Ländern, in denen sie tätig ist, gültig. 

Der Kodex wird von allen Lieferanten und Partnern, mit denen die Gruppe Geschäftsbe-

ziehungen unterhält, unterzeichnet und ist daher auch für diese verbindlich. Weitere Ein-

zelheiten zum Ethik-Kodex sind im Kapitel G1-1 Unternehmenskultur zu finden. 

Die MFE beachtet die UN-Grundsätze für Wirtschaft und Menschenrechte. Wie in S1-1 

Sichere Beschäftigung erwähnt, hat sie jedoch bisher keine Menschenrechtsrichtlinie 

verabschiedet, die derzeit definiert wird. 

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT 

Die Mediaset Gruppe hat ein Managementsystem für Gesundheit und Sicherheit am Ar-

beitsplatz eingeführt, das der Norm UNI ISO 45001:2018 entspricht, und setzt es effek-

tiv um. 

Der Geltungsbereich und die Verpflichtungen dieser Richtlinie sind im Kapitel S1-1 Ge-

sundheit und Sicherheit beschrieben.   

Die Richtlinie wird interessierten Parteien außerhalb der Organisation zusammen mit dem 

Handbuch zum Managementsystem für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zur 

Verfügung gestellt. 
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Zu den in der Richtlinie enthaltenen Grundsätzen gehört die Einhaltung aller geltenden 

Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, ein-

schließlich der Einhaltung internationaler Vereinbarungen in Bezug auf Zwangsarbeit, 

Kinderarbeit und die Achtung der Menschenrechte, auch wenn dies in der Richtlinie 

selbst nicht ausdrücklich angesprochen wird. 

Um alle internationalen Vorschriften und Vereinbarungen in Bezug auf die Arbeitnehmer 

in der Wertschöpfungskette vollständig einzuhalten, wurden insbesondere die folgenden 

Verfahren festgelegt: 

- Betriebsverfahren "Betriebskontrolle": Dieses Verfahren legt die Methoden zur Kon-

trolle von Aktivitäten fest, die Risiken für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 

mit sich bringen, um sicherzustellen, dass die Aktivitäten in Übereinstimmung mit den 

gesetzlichen Anforderungen, der Richtlinie und den Verbesserungszielen stattfinden. 

- Betriebsverfahren "Ausschreibungen": Dieses Verfahren regelt das Verhalten in den 

Bereichen, für die die Gruppe Mediaset Italia rechtlich verantwortlich ist, für Auftrag-

nehmer oder Selbstständige (im Folgenden "Auftragnehmer"), wie es im Gesetzesdek-

ret 81/2008 in seiner geänderten Fassung vorgesehen ist. 

- Betriebsverfahren "Vorübergehende und mobile Baustellen": Hier werden die Zu-

ständigkeiten, Aufgaben und Verhaltensweisen bei der Aufnahme von Aufträgen für 

Arbeiten festgelegt, die vorübergehende oder mobile Baustellen umfassen. 

Darüber hinaus hat die Gruppe Mediaset Italia beschlossen:  

- die Betriebsanweisung "Konzeption und Produktion von Fernsehproduktionen mit 

gefährlichen Situationen", die als Leitfaden dienen soll, um in der Planungs- und Pro-

duktionsphase von Fernsehproduktionen mit gefährlichen Situationen (gefährliche 

Spiele, Mutproben, Anwesenheit von Tieren usw.) die Planung, Koordinierung und In-

tegration spezifischer Maßnahmen im Hinblick auf die Gesundheit und Sicherheit des 

Personals und aller Beteiligten durch eine systematische und dokumentierte Risikoana-

lyse und die anschließende Festlegung der erforderlichen Präventions- und Schutz-

maßnahmen sicherzustellen; 

- die Betriebsanweisung "Verwaltung und Verantwortung für die Instandhaltung, 

den Ausbau, die Umwandlung und die Kontrolle der elektrischen Anlagen", die für 

die Instandhaltung, den Ausbau, die Umwandlung und die Kontrolle der elektrischen 

Anlagen gilt, die von der Gruppo Mediaset Italia in Auftrag gegeben wurden (neue 

Installationsarbeiten sind ausgeschlossen). 

Grupo Audiovisual Mediaset España verfügt über ein Verfahren zur Identifizierung und 

Kontrolle von Systemrisiken und -chancen (gemäß der Norm ISO 45001). Die Gesell-

schaft verfügt über die folgenden Managementkontrollen in der Lieferkette: 

- Einkaufs- und Verkaufsausschuss: Genehmigung aller Käufe und Verträge für Dienst-

leistungen, Produktion, Kauf und Verkauf von Rechten oder jede andere Art von Ver-

kauf über 20.000 €; 

- Vertragsunterzeichnung: Obligatorisch für alle Dienstleistungsaufträge und Warenkäufe 

über 150.000 €; 

- Genehmigungsprotokoll für Lieferanten vor dem Abschluss von Verträgen über Waren 

oder Dienstleistungen; 

- Klausel zum Schutz personenbezogener Daten in allen Verträgen; 
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- Bewertung des Bedarfs an einer Haftpflicht- und Sachschadenversicherung; 

- Einhaltung der Anforderungen an die professionelle Risikoprävention für Lieferan-

ten, die Dienstleistungen in den Einrichtungen der Gruppe erbringen; 

- Klauseln zur Gewährleistung eines verantwortungsvollen Geschäftsgebarens. 

Richtlinie der Prävention und des Wohlbefindens: Die Festlegung, Genehmigung und 

Umsetzung dieser Richtlinie obliegt in erster Linie der Unternehmensleitung, die das Ziel 

verfolgt, Gefahren zu beseitigen und Risiken für die Sicherheit und Gesundheit der Ar-

beitnehmer der Zulieferer zu verringern. Diese Richtlinie steht den kooperierenden Un-

ternehmen im Rahmen der Koordinierung der Präventionsmaßnahmen zur Verfügung. 

Diese Richtlinie verlangt die Achtung der Arbeits- und Gewerkschaftsrechte der Arbeit-

nehmer der Zulieferer, den Verzicht auf Kinderarbeit, die Ablehnung jeglicher Form von 

Zwangsarbeit, das Verbot jeglicher Art von Diskriminierung, die Einhaltung der Vorschrif-

ten zur Verhütung beruflicher Risiken, den Schutz der Sicherheit der Arbeitnehmer bei 

der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit und das ausdrückliche Verbot jeglichen Verhal-

tens, das Korruption, Erpressung oder Bestechung impliziert. 

DATENSCHUTZ 

Die Richtlinie zum Schutz der personenbezogenen Daten der Arbeitnehmer in der Wert-

schöpfungskette, das Organisationsmodell für den Datenschutz O.G., das vom Daten-

schutzbeauftragten überwacht wird, ist im Kapitel S1-1 Datenschutz beschrieben. 

Grupo Audiovisual Mediaset España hat eine Richtlinie zur Verwaltung der Auswirkungen 

auf den Datenschutz im Bereich der Wertschöpfungskette. Das Verfahren wird für die 

Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación, SAU, oder eine ihrer Gesellschaften, 

über die sie die tatsächliche Kontrolle ausübt, und zur Verwaltung der mit GAM vertrag-

lich verbundenen Datenverantwortlichen in Übereinstimmung mit der Europäischen Da-

tenschutz-Grundverordnung (GDPR) und dem Gesetz 3/2018 vom 5. Dezember über den 

Schutz personenbezogener Daten und die Gewährleistung digitaler Rechte (im Folgen-

den "LOPDGDD") eingeführt. 

Dieses Verfahren gilt für von GAM beauftragte Datenverantwortliche. Wenn GAM in Be-

zug auf die Datenverarbeitung als für die Verarbeitung Verantwortlicher handelt, wird der 

DSB dies in den Verarbeitungsprotokollen vermerken, die GAM als für die Verarbeitung 

Verantwortlicher führt (gemäß Artikel 30 Absatz 2 der DSGVO).  

Anwendungsbereich: Das Verfahren muss von der Grupo Audiovisual Mediaset España, 

den Arbeitnehmern, zu deren Aufgaben der Abschluss von Verträgen mit Lieferanten ge-

hört, und auf jeden Fall von den Arbeitnehmern, die für den Abschluss und die endgültige 

Validierung der Verträge verantwortlich sind, eingehalten werden. Die in diesem Doku-

ment dargelegten Richtlinien müssen bei jedem Projekt innerhalb der Grupo Audiovisual 

Mediaset España berücksichtigt werden, von der Planung über die Umsetzung bis hin 

zum Produktionsbeginn, sowie bei allen Personen und Organisationen, sowohl intern als 

auch extern, die personenbezogene Daten verarbeiten, für die die Gesellschaft verant-

wortlich ist. Geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass alle Personen, die perso-

nenbezogene Daten verarbeiten, sich der folgenden Aspekte klar bewusst sind: 

- die Abteilung oder Person, die für die Entscheidung darüber zuständig ist, wie sich der 

Datenschutz auf einen Vertrag mit einem Dienstleistungsanbieter auswirkt, d. h. die 

Rechtsabteilung. 
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- Jeder Arbeitnehmer, der beabsichtigt, einen Vertrag mit einem Dienstleister zu schlie-

ßen, der personenbezogene Daten unter der Verantwortung von GAM verwaltet, muss 

den DSB, den Rechtsberater und den Sicherheitsbeauftragten informieren. 

Die höchste Verantwortungsebene liegt bei der Generaldirektion der Gesellschaft, da-

neben gibt es noch die folgenden: 

- der Datenschutzbeauftragte (DSB): die Person, die für die Einhaltung der Vorschriften 

zum Schutz der Privatsphäre und des Datenschutzes verantwortlich ist und als An-

sprechpartner für die Aufsichtsbehörde fungiert. 

- der für die Verarbeitung Verantwortliche: die juristische Person, die die Zwecke und 

Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten bestimmt. In diesem Verfahren wird 

auf die Grupo Audiovisual Mediaset España Bezug genommen. 

- Vertragsmanager: Dies ist die Abteilung, die den Vertrag mit dem Dienstleistungsan-

bieter abschließt (Einkaufsabteilung). Im Falle des Kaufs von Fernsehrechten kann die 

Abteilung, die den Kauf tätigt, der Vertragsmanager sein, ebenso wie jede andere Ab-

teilung von GRUPO AUDIOVISUAL MEDIASET ESPAÑA, die Dienstleister unter Vertrag 

nehmen kann.  

Als Kontrollmaßnahme nimmt die Gesellschaft eine Klausel zum Schutz personenbezo-

gener Daten in alle Verträge auf; wenn der Anbieter personenbezogene Daten der Grupo 

Audiovisual Mediaset España verarbeitet, wird die entsprechende Datenverarbeitungs-

vereinbarung (DPA) unterzeichnet. Die Gesellschaft verfügt über Managementkontrollen 

in der Lieferkette, die auch für das Thema Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer 

in der Wertschöpfungskette gelten. 
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S2-2 | Verfahren zur Einbeziehung der Arbeitskräfte in der Wert-

schöpfungskette in Bezug auf Auswirkungen 

In Anbetracht der Art der Geschäftstätigkeit von MFE wurden keine Kategorien von Ar-

beitnehmern identifiziert, die besonders gefährdet und/oder anfällig für potenzielle ne-

gative Auswirkungen sind. Weitere Einzelheiten über den Beteiligungsprozess finden Sie 

in ESRS Abschnitt 2, SBM-2. Obwohl es, wie oben beschrieben, Initiativen zur Einbin-

dung von Arbeitnehmern in der Wertschöpfungskette gibt, verfügt die MFE-Gruppe der-

zeit nicht über eine formalisierte Methodik zur Bewertung der Wirksamkeit solcher Ein-

bindungen. 

Die Funktionen, die für die Umsetzung dieser Prozesse verantwortlich sind, werden in 

den nächsten beiden Absätzen genannt. Obwohl die Gesetze der Länder, in denen MFE 

tätig ist, strenge Anforderungen an die Achtung der Menschenwürde stellen und hohe 

Sicherheitsstandards für die Arbeitnehmer garantieren, wie auch im Ethik-Kodex, der den 

Lieferanten vorgelegt wird, dargelegt wird, hat die Gruppe keine spezifischen Vereinba-

rungen mit internationalen Institutionen über die Achtung der Menschenrechte der Ar-

beitnehmer in der Wertschöpfungskette getroffen. 

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT 

Die Verfahren der Gruppe Mediaset sehen vor, dass die Arbeitnehmer in der Wertschöp-

fungskette über ihre legitimen Vertreter (der Manager für Gesundheit und Sicherheit der 

Gruppe, die Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragten, die Manager, die Vorgesetzten 

usw.) in die Phasen der Sicherheitskoordinierung und der Zusammenarbeit einbezogen 

werden können. 

Diese Einbindung erfolgt im Rahmen spezifischer Sitzungen (Koordinierung und Zusam-

menarbeit im Bereich der Arbeitssicherheit) und/oder des Informationsaustauschs über 

spezifische Risiken im Zusammenhang mit den von der Gruppe Mediaset in Auftrag ge-

gebenen oder direkt durchgeführten Tätigkeiten an den Standorten, für die sie rechtlich 

verantwortlich ist und an denen Lieferanten, Subunternehmer, künstlerische Ressourcen 

usw. beteiligt sind. 

Die Phasen, die Art der Beteiligung und die Häufigkeit sind in den Verfahren und Be-

triebsanweisungen festgelegt, die in Kapitel S2-1 beschrieben sind. Die Sicherheitsab-

teilung ist für die Umsetzung der Richtlinie verantwortlich. 

GAM verfügt über formelle Mechanismen für den Dialog mit Arbeitnehmervertretern 

oder -sprechern entlang der gesamten Wertschöpfungskette, und zwischen den Parteien 

besteht ein regelmäßiger Rahmen für die Zusammenarbeit. Bedenken hinsichtlich der 

Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer von Zulieferern werden im Rahmen von 

Beschaffungs- und Vertragsabschlussverfahren gebührend berücksichtigt und gehand-

habt. Diese Verfahren gewährleisten die Einhaltung der Anforderungen an die Prävention 

von Arbeitsrisiken bei Zulieferern, die Dienstleistungen in den Einrichtungen der Gruppe 

erbringen, und enthalten Klauseln, die ein verantwortungsvolles Geschäftsverhalten si-

cherstellen. Für die Überwachung dieser Verfahren ist die zentrale Einkaufsabteilung 

zuständig. Es gibt ein Verfahren zur Ermittlung der Bedürfnisse und Erwartungen der Ar-

beitnehmer und der betroffenen Parteien (jährliche Umfrage des Dienstes für Gesundheit 

und Sicherheit bei den regelmäßigen Auftragnehmern).  
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DATENSCHUTZ 

Die Richtlinien in diesem Bereich werden auf die gleiche Weise kommuniziert wie die im 

Kapitel S1-2 Datenschutz beschriebenen. Der Datenschutzbeauftragte ist für die Um-

setzung der Richtlinie verantwortlich. 

Externe Stellen, die eventuell personenbezogene Daten verarbeiten, werden nach einer 

Vorabprüfung ermittelt. In diesem Fall erhalten sie spezifische Hinweise, die ihnen durch 

entsprechende Vertragsklauseln und spezifische Anweisungen mitgeteilt werden. 

Alle Mitarbeiter, die personenbezogene Daten verarbeiten, werden geschult und für das 

Thema Datenschutz sensibilisiert. Die Datenverarbeitung wird durch Kontrollen über-

wacht, die auch die Wertschöpfungskette einbeziehen. 

GAM berücksichtigt die Datenschutzinteressen der Arbeitnehmer ihrer Lieferanten und 

verwaltet sie durch Liefervereinbarungen und Verträge, die eine Klausel zum Schutz per-

sonenbezogener Daten enthalten. Die Einkaufsabteilung ist für die Überwachung dieses 

Managements verantwortlich. Wenn ein DPA mit dem Anbieter unterzeichnet wurde, ent-

hält dieses Dokument Anweisungen, wie die Mitarbeiter von Grupo Audiovisual Mediaset 

España mit den Daten umgehen sollen. 

Obwohl es, wie oben beschrieben, Initiativen zur Einbindung der Arbeitnehmer in der 

Wertschöpfungskette gibt, verfügt die MFE-Gruppe derzeit nicht über eine formalisierte 

Methode zur Bewertung der Wirksamkeit dieser Einbindung. 

S2-3 | Verfahren zur Verbesserung negativer Auswirkungen und Ka-

näle, über die die Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette Beden-

ken äußern können 

Die Wege, auf denen die Arbeitnehmer Zugang zu diesen Prozessen haben, werden in 

den folgenden Abschnitten beschrieben. Bislang wurden keine Methoden oder Verfahren 

eingeführt, um den Grad der Zuverlässigkeit dieser Prozesse bei den beteiligten Akteuren 

zu ermitteln. 

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT 

Die Prozesse, die von der Gruppo Mediaset Italia eingerichtet wurden, um negative Aus-

wirkungen auf die Arbeitnehmer in der Wertschöpfungskette zu beheben oder an deren 

Behebung mitzuwirken, sind in den unter Punkt S2-1 Gesundheit und Sicherheit be-

schriebenen Verfahren und Betriebsanweisungen angegeben. 

Es gibt keinen zentralen Kommunikationskanal, über den die Arbeitnehmer in der Wert-

schöpfungskette Meldungen machen können. Berichte und Mitteilungen sind an den Ge-

sundheits- und Sicherheitsdienst der Gesellschaft zu richten, der im Kapitel S2-2 Ge-

sundheit und Sicherheit beschrieben wird. 

Fällt die Angelegenheit in ihren Zuständigkeitsbereich, so obliegt es dem Vorgesetzten 

oder dem Beauftragten für Sicherheit und Gesundheitsschutz, auf die Mitteilung/den Be-

richt zu reagieren und den Manager für Sicherheit und Gesundheitsschutz zu informie-

ren, damit dieser weitere Maßnahmen prüfen kann. In anderen Fällen reagiert der Mana-

ger für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf die Mitteilungen, wobei er erforderlichen-

falls die zuständigen Stellen und in besonderen Fällen den Arbeitgeber oder den beauf-

tragten Manager einbezieht. 
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Mitteilungen und/oder Berichte, die für die Sicherheit von Bedeutung sind, werden zu-

sammen mit den Rückmeldungen des Gesundheits- und Sicherheitsdienstes der Gesell-

schaft (in elektronischer Form) auf der Jair-Plattform abgelegt. 

Die Gruppe in Spanien stellt den Arbeitnehmern in der Wertschöpfungskette die folgen-

den direkten Kanäle zur Verfügung:  

- Abteilung für Einkauf und allgemeine Dienste 

- Website mit privatem Zugang für Anbieter 

- E-Mail Adresse für Einkäufe: comprasyservicios@telecinco.es 

- den Ethik-Kanal, der Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen garantiert 

- die E-Mail-Adresse für Gesundheit und Sicherheit und die E-Mail-Adresse des medizi-

nischen Dienstes 

- eine jährliche Umfrage des Dienstes für Gesundheit und Sicherheit 

GAM hat die erwähnten Mechanismen eingeführt, um zu beurteilen, ob die Arbeitnehmer 

in der Wertschöpfungskette die Strukturen und Prozesse zur Äußerung von Zweifeln und 

zur Behandlung von Bedenken kennen und ihnen vertrauen.  

DATENSCHUTZ 

Wie in der Betriebsanweisung "Rechte interessierter Parteien" beschrieben, stehen den 

Arbeitnehmern in der Wertschöpfungskette Kommunikationskanäle zur Verfügung, über 

die sie ihre Rechte ausüben und Meldungen machen können (z. B. durch Senden von E-

Mails an die in der Datenschutzerklärung genannten Kontakte und die spezifischen Kon-

taktpersonen). 

Die von der Gruppe in Spanien zur Verfügung gestellten Kanäle sind die gleichen, die 

auch für relevante Gesundheits- und Sicherheitsfragen gelten (siehe S2-3 Gesundheit 

und Sicherheit). 

S2-4 | Ergreifung von Maßnahmen in Bezug auf wesentliche Auswir-

kungen auf Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette und Ansätze 

zum Management wesentlicher Risiken und zur Nutzung wesentli-

cher Chancen im Zusammenhang mit Arbeitskräften in der Wert-

schöpfungskette sowie die Wirksamkeit dieser Maßnahmen 

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, um wesentliche Chancen zu nutzen, da die fol-

genden Themen als Risiken mit potenziell negativen Auswirkungen identifiziert worden 

sind. 

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT 

Der Ansatz für die Annahme von Maßnahmen und Aktionen zur Abmilderung negativer 

Auswirkungen auf die Arbeitnehmer wurde in S2-1 durch speziell ausgearbeitete Verfah-

ren und Betriebsanweisungen erwähnt. 
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Im letzten Management Review vom 11.06.2024 wurden Maßnahmen und Interventionen 

zur Bewältigung erheblicher negativer Auswirkungen und zum Management von Risiken 

für die Arbeitnehmer in der Wertschöpfungskette validiert. 

Die für die Gruppe Mediaset Italia ermittelten wesentlichen Risiken in Bezug auf die Ar-

beitnehmer in der Wertschöpfungskette (Zulieferer, Subunternehmer, künstlerische Res-

sourcen, Selbstständige) lassen sich zurückführen auf: 

- Unfälle oder Krankheiten am Arbeitsplatz, die mit der Nichtverfügbarkeit von Ressour-

cen einhergehen; 

- strafrechtliche Konsequenzen für den Fall, dass eine Thematik nicht ordnungsgemäß 

überwacht wird. 

- Verletzungen von Teilnehmern/Künstlern und Unternehmen/Auftragnehmern, die an 

Fernseh- und Unterhaltungsproduktionen beteiligt sind, und daraus resultierende 

Image- und Rufschädigung 

Um diesen Risiken zu begegnen, wurden Prozesse definiert, die die Überwachung der 

"gebührenden Sorgfalt" in den verschiedenen Aspekten der Durchführungsvorschriften 

zum Arbeitsschutz und zur Sicherheit (verbindlich und freiwillig) gewährleisten. Unter Be-

rücksichtigung der Ergebnisse der Risiko- und Chancenbewertung des Managementsys-

tems für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz wurden die anzuwendenden 

Arbeitsmethoden und Kontrollen geregelt, um die Einhaltung der Vorschriften zu ge-

währleisten: 

- die Bestimmungen gemäß Artikel 26 des Gesetzesdekrets 81/2008 (Betriebsverfahren 

"Auftragsvergabe"); 

- die Bestimmungen in Titel IV des Gesetzesdekrets 81/08 (Betriebsverfahren "Vorüber-

gehende und mobile Baustellen"); 

- die Präventions- und Schutzmaßnahmen, die in der Betriebsanweisung "Leitung und 

Verantwortung für die Instandhaltung, Erweiterung, Umwandlung und Kontrolle 

elektrischer Anlagen", beschrieben in Kapitel S2-1, festgelegt sind.  

Die Kontrolle der Anwendung der oben definierten Verfahren erfolgt im Rahmen des 

betrieblichen Kontrollprozesses, der von der Abteilung für Gesundheit und Sicherheit der 

Gruppe gemäß dem in Kapitel S2-1 beschriebenen Verfahren der "betrieblichen Kon-

trolle" überwacht wird, sowie durch interne Audits, die gemäß dem vom Topmanagement 

der Gruppe Mediaset Italia genehmigten Plan durchgeführt werden. 

In jüngster Zeit wurden Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der oben 

beschriebenen Prozesse eingeführt und abgeschlossen, wie z. B.: 

- Einführung einer neuen Methode zur Erstellung des einheitlichen Beitragszahlungsdo-

kuments für Verträge mit einer Laufzeit von weniger als 4 Tagen (DUVRI FAST) auf der 

POSIC-Plattform - während der Koordinierungssitzung (2023); 

- Angleichung des Verfahrens der Lieferantenqualifikation an die Bestimmungen des Ar-

tikels 27 des konsolidierten Sicherheitsgesetzes, geändert durch Artikel 29, Absatz 19 

des Gesetzesdekrets 19/2024 und das Dekret Nr. 132 vom 18. September 2024 (Lizenz 

für temporäre und mobile Baustellenpunkte - 2024); 
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- Verstärkung der Überwachungs- und Kontrollverfahren im Hinblick auf die Einhaltung 

der von den repräsentativsten Gewerkschaften unterzeichneten Tarifverträge durch die 

Lieferanten, auch durch die Einrichtung einer Beschaffungskommission.  

Die Wirksamkeit der festgelegten Maßnahmen und Interventionen wird in regelmäßigen 

Abständen durch die Festlegung spezifischer Kennzahlen und in jedem Fall während der 

(jährlichen) Managementbewertung des Managementsystems für Gesundheit und Si-

cherheit am Arbeitsplatz überwacht. 

Die Verhütung und Abschwächung negativer Auswirkungen auf die Gesundheit und Si-

cherheit des Personals in der Wertschöpfungskette in Spanien wird durch Verfahren zur 

Beschaffung und Vertragsunterzeichnung sowie durch die Koordinierung von Präventi-

onsmaßnahmen gesteuert. Diese Verfahren gewährleisten die Einhaltung der Anforde-

rungen an die Prävention von Arbeitsrisiken für Lieferanten, die Dienstleistungen in den 

Einrichtungen der Gruppe erbringen, und enthalten Klauseln zur Gewährleistung eines 

verantwortungsvollen Geschäftsverhaltens. Die Verantwortung für die Überwachung des 

Managements liegt bei der zentralen Einkaufsabteilung und dem Dienst für Gesund-

heit und Sicherheit. 

Diese Verfahren verlangen auch die Achtung der Arbeits- und Gewerkschaftsrechte der 

Arbeitnehmer der Zulieferer, den Verzicht auf Kinderarbeit, die Ablehnung jeglicher Form 

von Zwangsarbeit, das Verbot jeglicher Art von Diskriminierung, die Einhaltung der Vor-

schriften zur Verhütung beruflicher Risiken, den Schutz der Sicherheit der Arbeitnehmer 

bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit und das ausdrückliche Verbot jeglichen Ver-

haltens, das Korruption, Erpressung oder Bestechung impliziert. Darüber hinaus müssen 

die Arbeitnehmer erklären, dass sie die Umweltvorschriften einhalten und die effiziente 

Nutzung der begrenzten natürlichen Ressourcen fördern werden.  

GAM unterzeichnet einerseits Rahmenverträge, die die Einhaltung der Arbeitsrechte der 

entsandten Arbeitnehmer garantieren, und andererseits entsprechende Verträge mit 

Selbstständigen, sodass die Selbstständigen alle einschlägigen Verpflichtungen erfüllen. 

Was das Risikomanagement anbelangt, so sorgt das integrierte Risikomanagement-

system der Gruppe für die Identifizierung, die Kontrolle und das Management von Risi-

ken, wenn dies für notwendig erachtet wird. Es gibt ein Verfahren zur Ermittlung und 

Kontrolle von Systemrisiken und Chancen (ISO-konform). 

Im Jahr 2024 wurden der Grupo Audiovisual Mediaset España keine schwerwiegenden 

Menschenrechtsprobleme oder Fälle im Zusammenhang mit der Gesundheit und Sicher-

heit von Arbeitnehmern in ihrer Wertschöpfungskette gemeldet.  

DATENSCHUTZ 

Die Gesellschaften haben eine spezifische Risikobewertung zum Thema Datenschutz der 

Arbeitnehmer in der Wertschöpfungskette durchgeführt, die alle durchgeführten Verar-

beitungen berücksichtigt. Die Maßnahmen zur Risikominderung werden gemeinsam mit 

den Abteilungen festgelegt und sind in einigen Fällen, wenn dies gesetzlich vorgeschrie-

ben ist, Gegenstand spezifischer Datenschutz-Folgenabschätzungen und stehen im 

Einklang mit den Vorschriften in der spezifischen Betriebsanweisung. 

Es wurden keine ernsthaften Fälle oder Vorfälle von Menschenrechtsverletzungen im Zu-

sammenhang mit der Wertschöpfungskette gemeldet. 
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In Spanien werden die Auswirkungen durch Beschaffungsverfahren und Vertragsunter-

zeichnungen gesteuert, die eine Klausel über den Schutz personenbezogener Daten ent-

halten. Die Einkaufsabteilung ist für die Überwachung dieses Managements verantwort-

lich. Darüber hinaus gelten alle aktuellen Datenschutzverfahren, wenn Personal aus der 

gesamten Wertschöpfungskette in den Einrichtungen der Grupo Audiovisual Mediaset 

España und mit ihren Ressourcen arbeitet.  

Für die korrekte Verwaltung personenbezogener Daten wurde ein Modell zum Schutz 

personenbezogener Daten mit spezifischen Maßnahmen (technisch, rechtlich und or-

ganisatorisch) eingeführt, um ein optimales und verantwortungsvolles Management des 

Datenschutzes zu gewährleisten und die geltenden Rechtsvorschriften auf nationaler und 

europäischer Ebene einzuhalten. Das Modell ist proaktiv, was eine ständige Überprüfung 

der internen Verfahren und der technischen, organisatorischen und rechtlichen Maßnah-

men beinhaltet, um sie an die Empfehlungen der verschiedenen von der spanischen Da-

tenschutzbehörde (Spanish Data Protection Agency = AEPD) und dem Europäischen Da-

tenschutzausschuss (European Data Protection Board = EDPB) veröffentlichten Leitlinien 

anzupassen. 

Der Datenschutzbeauftragte zentralisiert das Datenschutzmanagement für alle Gesell-

schaften, berichtet direkt an die Geschäftsleitung und nimmt an allen Projekten teil, so 

dass der Schutz personenbezogener Daten bereits in der Planungsphase berücksichtigt 

wird. 

Bei allen in diesem Abschnitt dargestellten Maßnahmen liegen CapEx und OpEx unter 

der im Abschnitt SBM-3 - Aktuelle und erwartete finanzielle Auswirkungen genann-

ten Schwelle. 

KENNZAHLEN UND ZIELE 

S2-5 | Ziele im Zusammenhang mit der Bewältigung wesentlicher ne-

gativer Auswirkungen, der Förderung positiver Auswirkungen und 

dem Umgang mit wesentlichen Risiken und Chancen 
Die MFE-Gruppe hat keine spezifischen Ziele in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und 

Datenschutz in der Gruppe der Arbeitnehmer in der Wertschöpfungskette definiert oder 

formalisiert. 
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ESRS-S3 | BETROFFENE GEMEINSCHAFTEN 

STRATEGIE 

S3_ESRS-2_SBM-3 | Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen 

und ihr Zusammenspiel mit Strategie und Geschäftsmodell. 

Die MFE-Gruppe ist als Fernseh-, Radio- und digitaler Rundfunkveranstalter in Italien und 

Spanien tätig und ist sich der sozialen Vermittlerrolle bewusst, die sie in den Gemein-

schaften, in denen sie tätig ist, spielt. 

In Italien und Spanien sind die Nutzer von Fernsehinhalten und die Personen mit Wohn-

sitz im Inland die Zielgruppe für die von der Gruppe zu diesem Thema erzeugten und im 

Folgenden erläuterten Auswirkungen. 

Die Auswirkungen, Risiken und Chancen, die in Bezug auf die betroffenen Gemeinschaf-

ten ermittelt wurden, sind ausschließlich positiver Natur, da sie sich auf Folgendes bezie-

hen: 

- soziale Kommunikationskampagnen (Mediaset ha a cuore il futuro in Italien, 12 

Meses 12 Causas in Spanien); 

- Wohltätigkeitskampagnen über die Mediafriends ONLUS; 

- AdForVentures unterstützt das junge Unternehmertum und die Entwicklung ita-

lienischer und spanischer Start-ups. 

MANAGEMENT VON AUSWIRKUNGEN, RISIKEN UND 

CHANCEN 

S3-1 | Konzepte im Zusammenhang mit betroffenen Gemeinschaften 

Angesichts der Art der Geschäftstätigkeit der MFE und der Länder, in denen sie tätig ist, 

gibt es keine Auswirkungen auf indigene Bevölkerungsgruppen. Die MFE hat keine Richt-

linien, um solche Risiken zu verhindern. Die nächsten Abschnitte beziehen sich auf Mög-

lichkeiten, die positive Auswirkungen auf die betroffenen Gemeinschaften haben, wes-

halb es keine aktiven Vorkehrungen oder Unternehmensprozesse zur Überwachung ne-

gativer Auswirkungen und/oder negativer externer Faktoren auf die betroffenen Gemein-

schaften gibt, die deren Menschenrechte beeinträchtigen könnten. 

MEDIASET KÜMMERT SICH UM DIE ZUKUNFT 

Die Kommunikationsprojekte im Rahmen der Initiative "Mediaset kümmert sich um die 

Zukunft" werden nach einer konsolidierten Praxis durchgeführt, die die folgenden Um-

setzungsschritte umfasst: 

- Sensibilisierung der Gemeinschaft für Themen von besonderem sozialen Inte-

resse; 
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- Identifizierung sozialer Bereiche, in denen gehandelt werden und auf sich die Auf-

merksamkeit der Gemeinschaft richten soll; 

- Nutzung der kommunikativen Stärke im Dienste der Gemeinschaft; 

- Schaffung einer Unternehmensstruktur, die für die Konzeption, Durchführung 

und Berichterstattung von Kampagnen zuständig ist; 

- Sensibilisierung der Arbeitnehmer für die in den Kampagnen behandelten The-

men (z. B. Lebensmittelverschwendung, Brustkrebsprävention usw.). 

MEDIAFRIENDS 

Die Tätigkeit von Mediafriends, die sich an den gemeinnützigen Sektor richtet, kon-

zentriert sich auf drei verschiedene Bereiche: Kommunikation und Sensibilisierung zur 

Unterstützung von Verbänden und deren Projekten, Fundraising zugunsten von Verbän-

den und Projekten, die über die Kommunikationsplattformen der Mediaset Gruppe 

durchgeführt werden, sowie die Förderung von Projekten, die in Italien von Verbänden 

oder gemeinnützigen Organisationen, die von Mediafriends identifiziert wurden, entwi-

ckelt werden. 

Kurz gesagt, Mediafriends konzentriert sich auf das Wissen, die Unterstützung und die 

Teilnahme an Aktivitäten im gemeinnützigen Sektor, in zahlreichen Bereichen von der 

Sozial- und Gesundheitsfürsorge bis hin zur Ausbildung, der Aufwertung des kulturellen 

Erbes, dem Umweltschutz und der internationalen Zusammenarbeit. 

AD4VENTURES 

AD4 Ventures verfolgt eine Strategie, die darauf abzielt, Wirtschaftswachstum und In-

novation zu fördern und dabei die Rechte der betroffenen Gemeinschaften zu respek-

tieren, indem sie Start-ups unterstützt, die Wert auf Vielfalt, Inklusion und Nachhaltigkeit 

legen.  

Die Analyse der Auswirkungen auf die Gemeinschaft wird in die Due-Diligence-Prozesse 

integriert, wobei der Schwerpunkt auf Risiken (z. B. Risiken unethischer oder nicht nach-

haltiger Praktiken, die der lokalen Gemeinschaft schaden könnten) und Chancen (z.B. die 

Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Eingliederung durch innovative und zugäng-

liche Geschäftsmodelle) liegt.  

Darüber hinaus gewährleistet die kontinuierliche Überwachung von Start-ups die Verbes-

serung der Praktiken im Einklang mit den ESG-Prinzipien der MFE-Gruppe. 

S3-2 | Verfahren zur Einbeziehung betroffener Gemeinschaften in Be-

zug auf Auswirkungen 

MEDIASET KÜMMERT SICH UM DIE ZUKUNFT  

Die Initiative "Mediaset kümmert sich um die Zukunft" bezieht die Gemeinschaft durch 

folgende Methoden ein: 

- die Kommunikationskampagnen "Mediaset kümmert sich um die Zukunft", die auf der 

Grundlage einer integrierten und multimedialen Logik entwickelt wurde und im Fern-

sehen, im Radio und in den sozialen Medien ausgestrahlt werden; 
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- die Einbeziehung von Produktionen und Zeitungen, die die Kampagnen mit gezielten 

Einblicken in ihre eigenen Bereiche unterstützen können; 

- die Durchführung von visuellen Initiativen in dem Gebiet (künstlerische Installationen, 

Beleuchtung des Mediaset-Turms, grafische Anzeigen in Bereichen mit hohem Ver-

kehrsaufkommen); 

- die Förderung von Studien und Marktforschungen im Zusammenhang mit dem betref-

fenden Themenbereich; 

- Zusammenarbeit mit Institutionen und Universitäten bei der Organisation von Ad-hoc-

Konferenzen; 

- Zusammenarbeit mit Institutionen zur Ermittlung von Interessengebieten und zur Wie-

deraufnahme von Sensibilisierungskampagnen der Regierung; 

- Unterstützung von "Tagen", die auf nationaler und internationaler Ebene institutionali-

siert sind (z. B. Tag der Erde, Tag des Holocaust-Gedenkens, Tag des sicheren Internets 

usw.); 

Gegenwärtig sind die betroffenen Gemeinschaften nicht an den Entscheidungsprozessen 

beteiligt, die zur Festlegung der Themen der Kampagnen führen, aber sie sind eingela-

den, sich daran zu beteiligen: 

- Sammlung von Material im Hinblick auf künftige Initiativen (z. B. "Viva la memoria" mit 

der Einsendung indirekter Zeugnisse von Angehörigen von Holocaust-Überlebenden 

anlässlich des Holocaust-Gedenktags); 

- die Förderung von Wettbewerben für die Erstellung neuer Inhalte in Bereichen von 

Interesse (z. B. der Aufruf zur Teilnahme am Infinity Lab zum Thema Schulabbruch); 

- Engagement in den sozialen Medien für Inhalte, die von den Nutzern geteilt oder kom-

mentiert werden können. 

MEDIAFRIENDS 

Die Tätigkeit von Mediafriends im gemeinnützigen Bereich stellt sich als Förderer von 

Initiativen, die in Zusammenarbeit entwickelt werden sollen, oder als Antragsteller auf 

Unterstützung und Finanzierung dar. In beiden Fällen verfügt Mediafriends über ein Ver-

fahren zur Auswahl der zu finanzierenden Projekte und der Einrichtungen, die diese um-

setzen. Insbesondere identifiziert die Vereinigung auf der Grundlage der in regelmäßigen 

Abständen ermittelten sozialen Themen förderungs- und finanzierungswürdige Projekte 

und die Einrichtungen, die diese mit den erhaltenen Mittel umsetzen werden. Die Aus-

wahl der Einrichtungen erfolgt auf der Grundlage von qualitativen und quantitativen Kri-

terien, die von Zeit zu Zeit festgelegt und bekannt gegeben werden. Die Mediafriends-

Verträge zur Förderung von gemeinnützigen Projekten sehen vor, dass die für die Durch-

führung der Projekte ausgewählten Einrichtungen Kostenvoranschläge und Berichte über 

die Produktionskosten vorlegen müssen; außerdem ist das Recht vorgesehen, Audits zur 

Überprüfung der Richtigkeit und Gültigkeit der Projektkosten und der tatsächlichen 

Durchführung durchzuführen. 

AD4VENTURES 

AD4 Ventures interagiert nur mit den Start-ups, in die es investiert. Ohne direkten Kontakt 

zu den Gemeinschaften konzentriert sich der Ansatz darauf, sicherzustellen, dass die 
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Start-ups verantwortungsvolle und nachhaltige Praktiken anwenden, die ihre tatsächli-

chen und potenziellen Auswirkungen auf die lokalen Gemeinschaften wirksam steuern. 

Dieser Ansatz wird bereits während der Due-Diligence-Prüfung bewertet. 

S3-3 | Verfahren zur Verbesserung negativer Auswirkungen und Ka-

näle, über die betroffene Gemeinschaften Bedenken äußern können 

Die in diesem Kapitel erwähnten Auswirkungen haben nur positive Folgen für die von 

diesen Initiativen betroffenen Gemeinschaften. Folglich gibt es weder aktive Prozesse zur 

Behebung negativer Auswirkungen noch Kommunikationskanäle für die betroffenen Ge-

meinschaften. 

MEDIASET KÜMMERT SICH UM DIE ZUKUNFT 

Die italienischen Nutzer können ihre Meinung über die Arbeit der Kampagnen über di-

rekte Kommunikationskanäle, das Telefon-Callcenter oder spezielle digitale Kanäle (Web-

site, E-Mail und soziale Netzwerke) äußern. 

MEDIAFRIENDS 

Die Verträge zwischen Mediafriends und gemeinnützigen Einrichtungen zur Förderung 

von gemeinnützigen Projekten beinhalten ein Prüfungsrecht für Mediafriends, das darauf 

abzielt, die Verwendung der für gemeinnützige Projekte ausgezahlten Mittel zu überprü-

fen, um sicherzustellen, dass sie mit den in den Verträgen festgelegten Zielen überein-

stimmen. Mediafriends übt dieses Recht aus, indem sie die Dienste eines externen Bera-

ters in Anspruch nimmt, der vor Ort Audits und angemessene Kontrollen der Buchfüh-

rung durchführt, um die tatsächliche Entwicklung des Projekts und die korrekte Verwen-

dung der von Mediafriends ausgezahlten Mittel zu überprüfen. Zu jedem von Mediaf-

riends unterstützten Projekt wird daher ein Bericht über den Stand der Projektdurchfüh-

rung und die Verwendung der Mittel erstellt und die tatsächliche Projektdurchführung 

dokumentiert. Zur Stärkung des internen Kontrollsystems für die Projektabwicklung der 

sozialen Einrichtungen hat Mediafriends einen zugelassenen Wirtschaftsprüfer mit der 

Rechnungsprüfung beauftragt. 

Die involvierten Stellen sind also über diese Verfahren informiert und in sie eingebunden. 

Sie können in allen Phasen des Projekts durch eine interne Struktur, die den Beziehungen 

zum gemeinnützigen Sektor gewidmet ist, mit Mediafriends interagieren und durch den 

für betroffenen Gemeinschaften zur Verfügung gestellten E-Mail-Kanal jederzeit Hin-

weise, Vorschläge und Fragen zu den laufenden Aktivitäten einreichen. 

AD4VENTURES 

AD4Venture unterhält keine direkten Kontakte zu Gemeinschaften, da die Start-ups, die 

mit unseren Aktivitäten kooperieren, über eigene Kanäle verfügen, die in der Lage sind, 

alle Auswirkungen zu steuern, die den örtlichen Gemeinschaften schaden könnten. 

S3-4 | Ergreifung von Maßnahmen in Bezug auf wesentliche Auswir-

kungen auf betroffene Gemeinschaften und Ansätze zum Manage-

ment wesentlicher Risiken und zur Nutzung wesentlicher Chancen im 
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Zusammenhang mit betroffenen Gemeinschaften sowie die Wirk-

samkeit dieser Maßnahmen 

Die in diesem Kapitel erwähnten Auswirkungen haben nur positive externe Effekte für die 

von diesen Initiativen betroffenen Gemeinschaften, folglich gibt es keine aktiven Pro-

zesse und Methoden zur Abschwächung negativer Auswirkungen. 

Zu Menschenrechtsverletzungen in Bezug auf die betroffenen Gemeinschaften siehe Ab-

schnitt S3-1 - Maßnahmen in Bezug auf die betroffenen Gemeinschaften. 

MEDIASET KÜMMERT SICH UM DIE ZUKUNFT 

Die ergriffenen Initiativen bieten mehrere bedeutende Möglichkeiten: Sie tragen zur Ver-

besserung des Rufs der Marke und zur Stärkung der Beziehungen zur Gemeinschaft bei; 

sie fördern ein verantwortungsbewusstes Unternehmensimage, das auf den sozialen Be-

dürfnisse Rechnung trägt; sie fördern die Entwicklung eines integrativen Medienumfelds. 

Außerdem ermöglicht die direkte Beteiligung der Gemeinschaft an den Kampagnen eine 

engere Verbindung mit der Öffentlichkeit.  

MEDIAFRIENDS 

In den 21 Jahren ihrer Tätigkeit hat Mediafriends ihre Aktionen in verschiedene Initiativen 

umgesetzt, die sich auf die Bereiche Fernsehen, Kino, Verlagswesen, Fundraising und so-

ziale Kommunikation erstrecken. Fast 80 Millionen Euro wurden gesammelt und zur Un-

terstützung von 312 Projekten in Italien und der ganzen Welt eingesetzt. Neben den 

oben genannten Verfahren und Methoden zur Definition der Aktivitäten und des Risiko-

managements stützt sich Mediafriends auf die Einhaltung der Geschäftsordnung, die die 

Tätigkeit der Vereinigung regeln, und veröffentlicht seine eigenen Finanzberichte, die auf 

der Website von Mediafriends eingesehen werden können, auf der auch die Berichter-

stattung über die unterstützten Projekte veröffentlicht wird. 

Im Bereich der sozialen Kommunikation wurden weitere Maßnahmen ergriffen, um sig-

nifikante und negative Auswirkungen für gemeinnützige Einrichtungen und folglich für 

Mediafriends vorherzusehen, indem die Inhalte der sozialen Kommunikation von Einrich-

tungen, die diesen Dienst in Anspruch nehmen, unseren Rechtsabteilungen vorgelegt 

werden. 

AD4AVENTURES 

AD4Venture bietet aufgrund des B2B-Charakters der Initiative keine spezifischen Ansätze 

zur Lösung erheblicher Risiken für die betroffenen Gemeinschaften. 

Für alle in diesem Abschnitt dargestellten Maßnahmen (mit Ausnahme der explizit ge-

nannten) liegen die Investitions- und Betriebskosten unter der im Abschnitt SBM-3 - 

Aktuelle und erwartete finanzielle Auswirkungen genannten Schwelle. 
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KENNZAHLEN UND ZIELE 

S3-5 | Ziele im Zusammenhang mit der Bewältigung wesentlicher ne-

gativer Auswirkungen, der Förderung positiver Auswirkungen und 

dem Umgang mit wesentlichen Risiken und Chancen 

Im Einklang mit der Beschreibung in S3-1 gibt es keine Methoden, um die betroffenen 

Gemeinschaften direkt in die Definition von Zielen, deren Überwachung und anschlie-

ßende Verbesserungen einzubeziehen, da dies Möglichkeiten mit positiven Auswirkun-

gen für die unternehmerische und die italienische Gemeinschaft, Start-ups (AD4 Ven-

tures) und soziale Einrichtungen des gemeinnützigen Sektors (Mediafriends) sind. 

MEDIASET KÜMMERT SICH UM DIE ZUKUNFT 

Zu den wichtigsten Zielen der Initiative "Mediaset kümmert sich um die Zukunft" gehö-

ren: 

- die Ausweitung der von den Kampagnen abgedeckten Bereiche von sozialem Interesse; 

- eine stärkere Integration und Durchdringung der Botschaften mit Hilfe der Produkti-

onsstrukturen der Gruppe und dem Einsatz innovativer Kommunikationsmittel; 

- die Verstärkung der Überwachung, der Materialsammlung und der Berichterstattung 

über die Kampagnen. 

MEDIAFRIENDS 

Mediafriends setzt sich zeitlich begrenzte, ergebnisorientierte Ziele in Bezug auf die fol-

genden Aspekte: 

- Verringerung der negativen Auswirkungen auf die betroffenen Gemeinschaften; 

und/oder 

- Förderung positiver Auswirkungen auf die betroffenen Gemeinschaften; und/oder 

- das Management wesentlicher Risiken und Chancen im Zusammenhang mit den be-

troffenen Gemeinschaften. 

AD4VENTUREN 

AD4Venture legt die zeitlich begrenzten und ergebnisorientierten Ziele offen, die sie sich 

gegebenenfalls in Bezug auf Folgendes festgelegt haben: 

- Verringerung der negativen Auswirkungen auf die betroffenen Gemeinschaften; 

und/oder 

- Förderung positiver Auswirkungen auf die betroffenen Gemeinschaften; und/oder 

-  das Management wesentlicher Risiken und Chancen im Zusammenhang mit den be-

troffenen Gemeinschaften. 

Im Rahmen des Scouting- und Investitionsprozesses ist AD4Ventures bestrebt, Start-ups 

zu fördern, die sich positiv auf die Gemeinschaften auswirken, indem sie Arbeitsplätze 

schaffen, Zugang zu neuen Dienstleistungen bieten und das soziale Wohlbefinden ver-

bessern.  
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Das Ziel von AD4Ventures ist es, einen zunehmenden Anteil des gesamten Investment-

portfolios in Unternehmen zu investieren, die diese wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekte 

aufweisen. 
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ESRS-S4 | VERBRAUCHER UND ENDNUTZER 

STRATEGIE 

S4_ESRS-2_SBM-3 | Wesentliche Auswirkungen, Risiken und Chancen 

und ihr Zusammenspiel mit Strategie und Geschäftsmodell. 

Mit ihrem Rundfunkangebot in Italien und Spanien hat die MFE-Gruppe einen positiven 

Einfluss auf die Gemeinschaften in denen sie tätig ist, indem sie die Zuschauer für The-

men wie Gleichberechtigung, Vielfalt und Umweltschutz sensibilisiert und durch ein 

transparentes, pluralistisches und für alle zugängliches Informationsangebot zu politi-

schen und sozialdemokratischen Maßnahmen beiträgt.  

Diese Auswirkungen erstrecken sich auch auf die von der Gruppe verwalteten Nicht-

Fernsehplattformen, über die auch Radio- und Internetnutzer auf diese Inhalte zugreifen 

können.  

Die italienische Rundfunkzentrale verfolgte als Medienpartner und offizieller Radiosen-

der eine Reihe von Veranstaltungen, die Radiolinks, Live-Übertragungen von Program-

men und Live-Zitate von Rednern generierten. 

Alle Arten von Verbrauchern und Endverbrauchern, die mit den von der Gruppe angebo-

tenen Waren und Dienstleistungen in Berührung kommen, wurden bei der Festlegung 

der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen berücksichtigt. Es wurden weder 

Personengruppen identifiziert, die durch die Geschäftsaktivitäten der MFE negativ beein-

flusst werden könnten, noch Produkte, die als schädlich für Endverbraucher angesehen 

werden könnten. 

Es gibt jedoch bestimmte Personengruppen, die den von den Netzbetreibern vorgeschla-

genen Inhalten stärker ausgesetzt sind: Minderjährige, Kinder und Personen, die sehr 

empfindlich auf Bilder und Töne reagieren. Diese Kategorien wurden in der Phase der 

Wesentlichkeitsbewertung angemessen berücksichtigt, und die ermittelten Auswirkun-

gen, Risiken und Chancen werden im Folgenden aufgeführt: 

Gesundheit und Sicherheit 

- Rechtliches Risiko: Die Nichteinhaltung des Schutzes von Gesundheit und Sicherheit der 

Nutzer kann zu Rechtsstreitigkeiten, Geldstrafen und Verstößen gegen Sicherheitsvor-

schriften führen; 

- Reputationsrisiko 

- Erstellung und Verbreitung von Inhalten unter Berücksichtigung des Schutzes anderer 

gefährdeter Zielgruppen wie z. B. lichtempfindlicher Personen usw. 

Schutz von Kindern 

- Auswirkungen, die sich aus dem Anschauen ungeeigneter Programme ergeben, wenn 

diese nicht ordnungsgemäß gemeldet werden (z. B. Inhalte für Erwachsene), mit mög-

lichen Sanktionen. 

- Erstellung und Verbreitung von Inhalten unter Berücksichtigung des Jugendschutzes 
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Verantwortungsvolle Marketingpraktiken 

- Auswahl von Werbung und Marketing im Einklang mit den Werten der Organisation 

und mit Blick auf die soziale Verantwortung 

MANAGEMENT VON AUSWIRKUNGEN, RISIKEN UND 

CHANCEN 

S4-1 | Konzepte im Zusammenhang mit Verbrauchern und Endnut-

zern 

Nachdem die MFE die Auswirkungen, Risiken und Chancen, die sich während der dop-

pelten Wesentlichkeitsanalyse als wesentlich herausgestellt haben, gesehen und berück-

sichtigt hat, hat sie Richtlinien verabschiedet, die sich mit ihnen befassen und auf sie 

reagieren und die sich auf Verbraucher und Endverbraucher auswirken könnten. Die un-

ten aufgeführten Richtlinien wurden vom Vorstand der Gruppe genehmigt. Der Geltungs-

bereich dieser Richtlinien wird für jedes der unten genannten wesentlichen Themen er-

läutert. 

Die Richtlinien wirken sich auf die Verbraucher aus, auch wenn sie nicht direkt betroffen 

sind. Es gibt keine ausdrücklichen Verweise auf die Menschenrechte. Der Ethik-Kodex, 

der die Würde der Person garantiert, ist ein ständiger Bezugspunkt für die von der MFE 

formalisierten und herausgegebenen Leitlinien und Maßnahmen. 

DATENSCHUTZ UND CYBERSICHERHEIT 

Das umgesetzte Datenschutzorganisationsmodell, wie in S1-1 Datenschutz beschrie-

ben, dessen Leiter der DSB (Datenschutzbeauftragte) ist, erfüllt die verbindlichen Anfor-

derungen der Verordnung (EU) 2016/679. 

Es wurde eine Geschäftsordnung ausgearbeitet, die dieses Modell regelt und beschreibt: 

die Grundsätze für die Verwaltung des Schutzes personenbezogener Daten; die Aufga-

ben und Zuständigkeiten im Bereich des Datenschutzes; Leitlinien und Betriebsanwei-

sungen, die alle getroffenen Maßnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen auf die 

Rechte und Freiheiten der Endnutzer beschreiben. 

Einige der gesetzlich festgelegten Verpflichtungen (z. B. Verordnung (EU 2016/679 über 

die Verarbeitung personenbezogener Daten), für die die Gesellschaften Anweisungen 

und Verfahren verabschiedet haben, betreffen die folgenden Punkte: Datenschutz-Fol-

genabschätzungen, Management von Datenschutzverletzungen, Verarbeitungsproto-

kolle, Datenschutzhinweise, Rechte der betroffenen Personen. 

Für MFE ist die Cybersicherheit ein grundlegendes Element der Unternehmensführung, 

das in das Risikomanagement und die Strategien für die betriebliche Widerstandsfähig-

keit integriert ist. Der Schutz von Informationen und digitalen Systemen ist unerlässlich, 

um die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit von Unternehmens-, Kunden- und 

Partnerdaten zu gewährleisten. 

In Italien wird eine Datenschutzrichtlinie unter Einhaltung der folgenden Grundsätze 

umgesetzt: 
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- Einhaltung der nationalen und internationalen regulatorischen Anforderungen: Gesetz-

liche Verordnung 231/2001, Gesetz 262/2005 über den Schutz von Spareinlagen und 

die Regulierung der Finanzmärkte und die Verordnung (EU) 2016/679; 

- Garantien für angemessene Maßnahmen zum Schutz der Daten vor Cyber-Bedrohun-

gen; die Identifizierung solcher Maßnahmen erfolgt unter Berücksichtigung des Risi-

kos, das mit dem Verlust der Vertraulichkeit, der Integrität und der Verfügbarkeit von 

Informationen verbunden ist, und dieser Schutz ist auch bei Beziehungen zu Dritten 

gewährleistet; 

- den Schutz der Daten vor unbefugtem Zugriff durch kontrollierten und nachvollziehba-

ren Zugang zu den betrieblichen Tätigkeiten. 

Die wichtigsten beteiligten Akteure sind: 

- der Datenschutzbeauftragte, der für die Leitung und Koordinierung der Initiativen in 

diesem Bereich zuständig ist; 

- der Ausschuss für Informationssicherheit: zuständig für die Festlegung strategischer 

Ziele, die Überwachung der eingeleiteten Initiativen und die Erstellung regelmäßiger 

Berichte für die Aufsichtsorgane über die Cybersicherheit der Gruppe; 

- den Notfallausschuss, um aufgedeckte kritische Situationen zu bewältigen. 

Das Hauptziel der Sicherheitsrichtlinie der Grupo Audiovisual Mediaset España besteht 

darin, den Regelungsrahmen für die technische und physische Sicherheit zu beschreiben, 

der für die Informationen, die sie unterstützenden Systeme und die technischen audiovi-

suellen Medien gilt, die als wesentlich für die Geschäftsentwicklung angesehen werden.  

Die Richtlinie besagt, dass eine schnelle, wirksame und ordnungsgemäße Reaktion auf 

Vorfälle gewährleistet sein muss und dass deren Ursachen erfasst und analysiert werden 

müssen, um eine Wiederholung zu verhindern. Bei Mediaset Spanien muss es eine be-

kannte Kontaktstelle geben, die Vorfälle sammelt und weiterleitet. Die Vorfälle und die 

entsprechenden Lösungen müssen im offiziellen Tool der Technologieabteilung erfasst 

werden, um regelmäßige Überprüfungen zu erleichtern und die zugrunde liegenden 

Probleme proaktiv zu analysieren. Besonders hervorzuheben sind Vorfälle im Zusammen-

hang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten, die gemäß der Datenschutz-

Grundverordnung gemeldet werden müssen. 

Das Sicherheitsrichtlinie zielt darauf ab, die mit den technischen Mitteln verbundenen 

Risiken und die negativen Auswirkungen in Form von wirtschaftlichen und Imageverlus-

ten zu vermeiden oder zu mindern. Die in der Richtlinie dargelegten Kontrollen gelten 

auch für das Management und die Steuerung von Risiken für die Rechte und Freiheiten 

aller betroffenen Personen, deren Daten in den verschiedenen innerhalb der Grupo Au-

diovisual Mediaset España identifizierten Verarbeitungen personenbezogener Daten er-

fasst werden. Darüber hinaus müssen angemessene Sicherheitsmaßnahmen getroffen 

werden, um die für die Grupo Audiovisual Mediaset España geltenden Rechtsvorschriften 

einzuhalten. 

Die Sicherheitsrichtlinie zielt darauf ab, die Kontinuität des Geschäftsbetriebs zu gewähr-

leisten, die Kapitalrendite (ROI) zu maximieren und neue Geschäftsmöglichkeiten zu er-

schließen. Dazu gehört auch die Umsetzung neuer Sicherheitsmaßnahmen auf der 

Grundlage organisatorischer Veränderungen und anwendbarer Verbesserungen, die sich 

aus technologischen Fortschritten ergeben. Die Richtlinie legt die Anforderungen für jede 

Art von Vermögensgegenständen und die Sicherheitsaspekte fest, die während ihres 
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gesamten Lebenszyklus erfüllt werden müssen. Darüber hinaus erleichtert sie die tägliche 

Arbeit der Benutzer und Techniker und unterstützt die Administratoren bei der Imple-

mentierung und Wartung von Sicherheitsmechanismen. 

Die Politik steht auch im Einklang mit den folgenden Normen und Rechtsgrundlagen: 

- ISO 27002:2022: Diese Norm legt die Sicherheitskontrollen fest, die durchgeführt wer-

den müssen; 

- COBIT 5.0: Diese Vorschrift legt Ziele für die Kontrolle von Informationen und damit 

verbundenen Technologien fest; 

- CCN-STIC-823-Leitfaden: Dieser Leitfaden enthält Kontrollmaßnahmen für Cloud-

Dienste; 

- NIST CSF: Dies ist das Rahmenwerk für die Verbesserung der Cybersicherheit in kriti-

schen Infrastrukturen. 

Der Ausschuss für Sicherheitsmanagement ist für die Umsetzung der Sicherheitsricht-

linie verantwortlich. Die Richtlinie ist im Medianet des Unternehmens für Arbeitnehmer 

verfügbar und wird von den Verantwortlichen der jeweiligen Funktionsbereiche an Liefe-

ranten weitergegeben. 

FREIHEIT DER MEINUNGSÄUßERUNG 

Gemäß den Bestimmungen des von der Mediaset Gruppe angenommenen "Handbuchs 

für audiovisuelle Medien und Rundfunkdienste " ist die Bereitstellung von Informati-

onen eine Dienstleistung von allgemeinem Interesse und muss: 

- eine faire Sprache und das Verhalten der Teilnehmer respektieren; 

- unangemessene Vulgarität, Schimpfwörter, die Darstellung von physischer und verbaler 

Gewalt, Anspielungen oder Darstellungen sexueller Natur vermeiden; 

- bei Live-Sendungen größere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, auch bei der Erstellung 

des Programms und der Auswahl der Gäste. 

Manager, Direktoren und Moderatoren müssen dafür sorgen, dass Situationen, die zu 

einer Entartung führen können, vermieden werden, auch wenn sie vorhersehbar sind, und 

sie sofort eingreifen und unangemessenes Verhalten unterbinden. 

Die Nachrichten- und Informationssendungen halten sich mit besonderer Strenge an die 

Grundsätze des Schutzes des Pluralismus, der Unparteilichkeit, der Unabhängigkeit, der 

Objektivität, der ausgewogenen Vertretung der Geschlechter und der Offenheit gegen-

über den verschiedenen politischen Parteien, um den Wählern möglichst umfassende In-

formationen über die Themen und Methoden der Wahlkampfführung zu gewährleisten 

und um Vor- oder Nachteile für bestimmte politische Parteien zu vermeiden. Daher wer-

den Plattformen, Interviews, persönliche Treffen und Debatten vorgeschlagen, die einen 

fairen Vergleich zwischen den konkurrierenden politischen Parteien ermöglichen sollen, 

was im Wahlkampf zwingend erforderlich ist. 

Mit dem Ziel, eine objektive und wirksame Debatte zu führen, wird versucht, eine Rege-

lung zu entwickeln, die für die Meinungsfreiheit (die in jedem Fall durch die Professiona-

lität der Redakteure der Agenturen, die in einem Vertrauensverhältnis zum Rundfunkver-

anstalter stehen, gewährleistet wird), die Pluralität der Stimmen und die Vollständigkeit 

der Nachrichten repräsentativ sein kann. Um diese Ziele zu verfolgen und die Qualität 
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der Produkte zu verbessern, hat es sich als grundlegend erwiesen, eine Konvergenz zwi-

schen dem Fernsehen und den verschiedenen Online-Medien herzustellen. 

Die Redakteure der Agentur haben eine koordinierende Funktion, wobei die Freiheit und 

Autonomie der einzelnen Sendungen, die von unabhängigen und autonomen Redak-

tionsgruppen geschrieben, durchgeführt und organisiert werden, absolut respektiert 

werden. 

Die Regeln und Vorschriften, die Mediaset in Spanien befolgt, um die freie Meinungsäu-

ßerung zu gewährleisten, sind der Ethik-Kodex, die Europäische Verordnung über die 

Medienfreiheit und, im Falle von Nachrichten, der Ethik-Kodex für Nachrichten.  

Der Ethik-Kodex gilt für alle Nachrichtensendungen der Grupo Audiovisual Mediaset 

España und regelt deren ethische Grundsätze, darunter: öffentlicher Dienst, Überprüfung 

von Fakten und Quellen, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit, Achtung der Privatsphäre und 

des öffentlichen Interesses, Schutz der Rechte von Minderjährigen, Unschuldsvermutung, 

Pflege der Bildsprache (Bilder) und Richtlinien zu Änderungen und Korrekturen. Der neue 

Ethik-Kodex wurde von der Geschäftsleitung genehmigt. 

ZUGANG ZU HOCHWERTIGEN INFORMATIONEN 

Gemäß den Bestimmungen des von der Mediaset Gruppe angenommenen "Handbuchs 

für audiovisuelle Medien und Rundfunkdienste " ist die Bereitstellung von Informationen 

eine Dienstleistung von allgemeinem Interesse, die folgendes garantieren muss: 

- die wahrheitsgetreue Darstellung von Tatsachen und Ereignissen und die Förderung der 

freien Meinungsbildung; 

- tägliche Ausstrahlung von Fernseh- und Radionachrichten; 

- Zugang für alle politischen Akteure zu Nachrichtensendungen unter den Bedingungen 

der Gleichbehandlung und Unparteilichkeit; 

- die Übermittlung von offiziellen Pressemitteilungen und Erklärungen von Verfassungs-

organen. 

Informationsprogramme: 

- müssen die Achtung der Menschenwürde gewährleisten und der Verwendung von 

Hassrede entgegenwirken; 

- müssen Initiativen fördern, die die Themen Inklusion und sozialer Zusammenhalt stär-

ken; 

- dürfen keine verbalen Ausdrücke, Bilder oder grafischen Elemente enthalten, die geeig-

net sind: 

- zur Begehung von Straftaten anzustiften oder diese zu entschuldigen; 

- die Menschenwürde verletzen; 

- Gewalt, Hass oder Diskriminierung verbreiten, aufstacheln, propagieren oder recht-

fertigen, verharmlosen, legitimieren oder die Menschenwürde gegenüber einer 

Gruppe von Menschen oder einem Mitglied dieser Gruppe verletzen; 

- direkt oder indirekt die Entlastung des Täters oder die Mitverantwortung des Opfers 

von Gewalt, Hass, Diskriminierung oder Verletzung der Menschenwürde feststellen. 
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Bei der Verbreitung von Nachrichten und der Behandlung von Themen, die diskriminie-

rungsgefährdete Personen betreffen, müssen die Kriterien der Wahrheit, der Wesentlich-

keit und der Mäßigung eingehalten werden, wobei die Bezugnahme auf Daten, die die 

Privatsphäre von Personen betreffen, zu vermeiden ist. Programmverantwortliche und 

Moderatoren müssen sich distanzieren von: Äußerungen, die die Würde einer Person 

verletzen, Hassreden; Kommunikationsformen, die Gewalt oder die Begehung von Straf-

taten verherrlichen. 

Alle Informationsprogramme müssen die Grundsätze der Gleichbehandlung, der Voll-

ständigkeit und Richtigkeit der Informationen, der Objektivität, der Fairness, der 

Loyalität, der Unparteilichkeit und der Vielfalt der Standpunkte beachten. 

Für die Informationsabteilung sind die mit der Kontrolle der Sendungen beauftragten 

Personen, die für die Einhaltung der Bestimmungen über die "Programminhalte von 

Sendungen und Werbung" verantwortlich sind, die Redaktionsteams, die eine koordi-

nierende Funktion haben und die Freiheit und Autonomie der Sendungen respektieren, 

die von unabhängigen und autonomen Autoren und Redaktionsgruppen geschrieben, 

durchgeführt und organisiert werden.  

Die Gruppe sichert die Qualität der Informationen, die auf ihren frei empfangbaren Voll-

programmen und Themenkanälen ausgestrahlt werden, und überträgt ihr Informations-

angebot live. 

Die Echtheit und Qualität der Inhalte wird durch die Unmittelbarkeit und Aktualität der 

Nachrichten garantiert, dank der Live-Übertragung der Inhalte für die All-News (Pro-

gramm ausschließlich für Nachrichten) und die Nachrichtenkanäle, aber auch für die Welt 

des Infotainments; Produkte, die unter drei Agenturen fallen: Tg5, Tgcom24 und Vide-

onews. 

Die Abteilung für allgemeine Informationen sorgt für eine sorgfältige Recherche und Ent-

wicklung von Nachrichten, indem sie zuverlässige und wahrheitsgetreue Quellen prüft 

und dabei stets auf aktuelle Ereignisse achtet, um der Öffentlichkeit einen nützlichen und 

aktuellen Service zu bieten. Das Engagement der Abteilung und das des Tgcom24-Teams 

für den "Faktencheck" beinhaltet die ständige Überprüfung von Quellen, Fakten, Erklä-

rungen und Bildern. Damit verbunden ist das "Entlarven", das darauf abzielt, die im In-

ternet kursierenden Falschnachrichten zu widerlegen, und zwar dank eines Systems von 

Gegenkontrollen und spezifischen Fähigkeiten professioneller Journalisten. Sobald die 

Fake News identifiziert sind, geht es darum, sie zu widerlegen und ihre Verbreitung und 

Weitergabe, insbesondere in den sozialen Medien, einzudämmen. Diese bewährte Praxis 

wird im Fernsehen, im Radio und auf allen Kanälen der Gruppe angewandt: Die Überwa-

chung gibt den Nutzern die nötigen Werkzeuge an die Hand, um zu lernen, korrekte 

Informationen zu erkennen. 

Für Korrespondenten, die in Kriegsgebiete entsandt werden, besteht ein zusätzlicher Ver-

sicherungsschutz, der in Kapitel S1-1 Gesundheit und Sicherheit erwähnt wird. Dieser 

Bedarf wird durch den Dialog mit den Institutionen in den verschiedenen Ländern über-

wacht. 

Die Bestimmungen zu Par Condicio (Fairness) garantieren eine faire Behandlung und 

einen gleichberechtigten Zugang zu den Medien für alle politischen Akteure, mit beson-

derem Augenmerk auf die linearen audiovisuellen Mediendienste, die als Instrumente 

mit erheblichem Einfluss auf die Konsensbildung anerkannt sind: Insbesondere in 
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Wahlperioden werden strenge Regeln angewandt, um die korrekte Vertretung aller po-

litischen Parteien zu gewährleisten. 

Die MFE fördert den direkten Dialog mit den zuständigen Stellen in den Unternehmen, 

um die Wahrung des Pluralismus, der Objektivität und der Vollständigkeit der Informati-

onen zu gewährleisten, und überwacht ständig die Programmgestaltung, wobei den 

Nachrichtensendungen und den Informationssendungen unter der Verantwortung von 

Nachrichtenagenturen besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. 

Was den Inhalt der Nachrichten anbelangt, so garantiert die MFE-Gruppe in Spanien die 

Richtigkeit und Qualität der redaktionellen Inhalte und Informationen auch dank der Be-

fürwortung des Ethik-Kodex. 

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT | SCHUTZ VON KINDERN 

Die Gesellschaft ist ständig bemüht, die Inhalte ihrer Programme an die aktuelle Gesetz-

gebung anzupassen, insbesondere an das konsolidierte Gesetz über audiovisuelle Me-

diendienste (Verordnung 208/21) und den Selbstregulierungskodex "Medien und Min-

derjährigen" sowie an die von der Regulierungsbehörde für das Kommunikationswesen 

(Agcom) erlassenen Bestimmungen für audiovisuelle Medien und Rundfunkdienste. 

Diese Schutztätigkeit erstreckt sich auch auf nicht-lineare Dienste (Websites und das Ra-

dio der Gruppe sowie die entsprechenden sozialen Profile). 

Die Gesellschaft unterstützt die Unternehmensstrukturen, die für die Erstellung von In-

halten verantwortlich sind, und sorgt für eine ständige Überwachung der Programmpla-

nung. MFE ist sich der Bedeutung eines bewussten Medienkonsums bewusst und fördert 

Initiativen zur Bewusstseinsbildung, indem es operative Instrumente für eine sichere und 

verantwortungsvolle Nutzung von Inhalten bereitstellt. 

Um die Sicherheit und den Schutz von Minderjährigen bei der Nutzung der Inhalte zu 

gewährleisten, werden besondere Maßnahmen zur Überwachung und Überprüfung der 

Einhaltung der geltenden Jugendschutzbestimmungen getroffen: 

- die Bewertung von Inhalten, die es ermöglicht, den Grad ihrer Eignung in Bezug auf 

Minderjährige festzustellen und zu melden sowie ungeeignete Inhalte zu melden; 

- die Bereitstellung von technischen Maßnahmen und Filtern (Jugendschutzsystem und 

PIN) für die Anzeige von Inhalten. 

Der Medien- und Jugendausschuss hat die Aufgabe, alle Verstöße gegen den Selbstre-

gulierungskodex "Medien- und Minderjährige" zu überprüfen. Stellt der Ausschuss einen 

Verstoß gegen den Kodex fest, fasst er einen begründeten Beschluss, bestimmt die Mo-

dalitäten der Mitteilung und leitet diesen an die Aufsichtsbehörde Agcom weiter. Dar-

über hinaus kann derselbe Ausschuss, nachdem er einen Verstoß gegen die Regeln des 

Kodexes festgestellt hat, eine Beschwerde an die Agcom weiterleiten. 

In Spanien achtet die Gesellschaft bei den Programminhalten besonders auf den Jugend-

schutz, indem sie sicherstellt, dass die ausgestrahlten Inhalte den gesetzlichen Anforde-

rungen entsprechen, und hat zu diesem Zweck interne Verfahren für die korrekte Einstu-

fung von Inhalten nach dem Alter eingeführt. Die Gesellschaft ist auch Teil des derzeitigen 

Mechanismus der Ko-Selbstverwaltung für den Schutz von Minderjährigen im Fernsehen. 
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Sie ist auch für die Bearbeitung und Lösung von Beschwerden über den Jugendschutz 

zuständig, die bei der spanischen Aufsichtsbehörde für den audiovisuellen Sektor oder 

bei der Gesellschaft über deren Kontaktkanäle eingereicht werden können. 

SOZIALE EINGLIEDERUNG 

Die Mediaset Gruppe hält sich an die Bestimmungen des Tusma (konsolidiertes Gesetz 

über audiovisuelle Mediendienste), das vorsieht, dass die Behörde, auch unter Anwen-

dung von Ko-Regulierungsverfahren, geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen er-

greift, um sicherzustellen, dass die Anbieter audiovisueller Medien die Mediendienste 

schrittweise für Menschen mit Behinderungen zugänglicher machen. In dieser Bestim-

mung wird die Zuständigkeit der Agcom sowohl für die Co-regulierung als auch für die 

Überwachung und Sanktionierung ausdrücklich festgelegt. 

In Bezug auf die Richtlinie über die Barrierefreiheitsanforderungen (Richtlinie 

882/2019/EU), das in Italien durch das Gesetz 82/2022 umgesetzt wurde, wird darauf 

hingewiesen, dass die in dem Gesetz vorgesehenen Verpflichtungen hauptsächlich die 

Netzwerkbetreiber und die Hersteller von Empfangsgeräten betreffen, die sicherstellen 

müssen, dass die Dienste, die den Zugang zu audiovisuellen Inhalten ermöglichen, bar-

rierefrei sind, sowie die Mechanismen, die es Nutzern mit Behinderungen ermöglichen, 

unterstützende Technologien zu verwenden. 

Diese Definition umfasst auch Dienste wie elektronische Programmguides, die wahr-

nehmbar, benutzbar, verständlich und robust sein müssen und Informationen über die 

Verfügbarkeit von Barrierefreiheit bieten. Die Frist für die Erfüllung dieser Anforderungen 

ist der 28. Juni 2025. 

GAM respektiert die durch das allgemeine Gesetz über audiovisuelle Kommunikation 

festgelegten Zugänglichkeitsverpflichtungen und setzt sich für die Barrierefreiheit seiner 

Dienste ein, wie aus den vom CNMC veröffentlichten "Berichten über den Grad der Ein-

haltung der Zugänglichkeitsverpflichtungen des allgemeinen Gesetzes über audiovisu-

elle Kommunikation" hervorgeht. In den Katalogen der On-Demand-Dienste wurden Än-

derungen vorgenommen, um sie mit dem allgemeinen Gesetz über audiovisuelle Kom-

munikation in Einklang zu bringen. 

VERANTWORTUNGSVOLLE MARKETING-PRAKTIKEN 

Die MFE-Gruppe ist mit zwei eigenen Werbevermarktungsagenturen in Italien tätig: 

Publitalia '80, eine exklusive Werbeagentur für die frei empfangbaren Sender von Me-

diaset; Digitalia '08, die auf Werbung für Streaming-TV und Radio spezialisiert ist, und 

Mediamond, die sich um die Internetmedien der Gruppe, die Websites von Veröffentli-

chungen der Mondadori-Gruppe und von Drittverlagen und schließlich auch um die di-

gitale Out-of-Home-Vermarktung kümmert.   

Die Werbung stützt sich auf Strategien und Geschäftspolitik der verschiedenen Zeiträume 

des Jahres, die die Verkaufsmethoden an die Investoren für alle Werbeplätze in den Fern-

sehkanälen (allgemeine und spezifische) festlegen.  

In Bezug auf den Verkauf von Fernsehwerbung, dem Kerngeschäft der Gruppe, ist darauf 

hinzuweisen, dass diese Tätigkeit durch die von der Mediaset Gruppe herausgegebenen 

Organisationsrichtlinien geregelt ist. 

 



  

F-208 

Hinsichtlich der Rundfunkwerbung ist die Gesellschaft zwar nicht redaktionell verant-

wortlich, aber Grupo Audiovisual Mediaset España ist Teil der Vereinigung zur Selbstre-

gulierung der Werbung in Spanien (Autocontrol de la Publicidad), die eine wahrheits-

gemäße und ehrliche kommerzielle Kommunikation garantiert. Der "Copy Advice"-Me-

chanismus (ein rechtlicher Bericht über einen Werbespot vor seiner Ausstrahlung) wird 

als Präventivmaßnahme eingesetzt, und die Abteilungen des Unternehmens bieten dies-

bezügliche Beratung an. Sobald die Werbung für die Ausstrahlung in Betracht gezogen 

wurde, stellt die Gesellschaft die Ausstrahlung ein, wenn sie von der Regulierungsbe-

hörde für audiovisuelle Medien dazu aufgefordert wird.      

Die Abteilung für institutionelle Beziehungen und regulatorische Angelegenheiten 

überwacht ständig den Inhalt und die Aktualisierungen des allgemeinen Gesetzes über 

audiovisuelle Kommunikation und des allgemeinen Gesetzes über Werbung. Sie hält re-

gelmäßig interne Sitzungen ab, um die neuen anzuwendenden Regulierungskriterien 

festzulegen und bekannt zu machen.  

In Bezug auf die jüngste Änderung des allgemeinen Gesetzes über audiovisuelle Kom-

munikation (Gesetz 13/2022) werden die vom Ministerium für Wirtschaft und digitale 

Transformation eingeleiteten Verfahren zur Ausarbeitung von Durchführungsbestim-

mungen des genannten Gesetzes überwacht, was die für seine Umsetzung entscheiden-

den und für die Fernsehtätigkeit relevanten Aspekte betrifft, wie die kommerzielle Kom-

munikation, die Verpflichtung zur Finanzierung europäischer audiovisueller Werke, die 

Verpflichtungen zur Barrierefreiheit sowie das Konzept der relevanten Nutzer, die Video-

Sharing-Dienste über Plattformen nutzen. 

Die gleiche Abteilung: 

- unterrichtet die Abteilung Antenne und die Abteilung Inhalt/Produktion über rechtliche 

Entwicklungen und Protokolle, wobei letztere alle notwendigen Ratschläge für die kor-

rekte Auslegung der geltenden audiovisuellen Rechtsvorschriften für die Programm-

planung von Inhalten erhält 

- berät die OSV-Abteilung von Publiespaña (Werbeagentur in Spanien) bei der korrek-

ten Auslegung der Werbegesetze für Werbeprogramme. 

S4-2 | Verfahren zur Einbeziehung von Verbrauchern und Endnutzern 

in Bezug auf Auswirkungen 

Die Phasen des Engagements, die Art des Engagements und seine Häufigkeit hängen 

von den Zuständigkeitsbereichen solcher Interaktionen mit den genannten Interessen-

gruppen ab, die unterschiedlich sein können, wenn es sich um Verbraucher des angebo-

tenen Dienstes, im Falle des Zugangs zu hochwertigen Informationen, der Meinungsfrei-

heit und des Jugendschutzes oder um Unternehmen handelt, die an verantwortungsvol-

len Geschäftspraktiken beteiligt sind. 

DATENSCHUTZ 

Die Gesellschaften stellen den betroffenen Personen alle gesetzlich vorgeschriebenen In-

formationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Verfügung. Als Bei-

spiel sei auf die Datenschutzrichtlinie verwiesen, die in regelmäßigen Abständen aktu-

alisiert wird und stets online verfügbar ist, sowie auf die Cookies-Richtlinie, die auf den 

Websites der Verantwortlichen für die Datenverarbeitung verfügbar ist. 
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FREIHEIT DER MEINUNGSÄUßERUNG 

In Bezug auf Nachrichten gibt es Kanäle, um die Öffentlichkeit in die Erstellung und Ver-

breitung von Inhalten einzubeziehen (Diskussionen über soziale Medien, Live-Verbindun-

gen mit der Öffentlichkeit, an die Geschäftsführung gerichtete Nachrichten). 

ZUGANG ZU HOCHWERTIGEN INFORMATIONEN 

Im Bereich der Nachrichten ist jede Produktion mit sozialen Medien verbunden, die von 

einer speziellen Funktion des Unternehmens verwaltet werden, die ständig mit den Pro-

grammlinien in Verbindung steht, um die zu veröffentlichenden Inhalte zu teilen. Jede 

Videonews-Sendung verfügt über einen Posteingang, an den die Zuschauer Berichte sen-

den können.  

Seit 2022 hat TGcom24 seine Präsenz auf sozialen Plattformen mit Profilen auf Insta-

gram, Facebook, LinkedIn, X, Whatsapp, Threads und YouTube ausgebaut. Die Marke 

verfügt auch über einen Live-Posteingang (tgcom24@mediaset.it), der Zuschauern und 

Nutzern für Berichte und Anfragen zur Verfügung steht. Die Interaktion mit den Le-

sern/Zuschauern findet auf zwei Ebenen statt:  

-  Website: über 19 Millionen eindeutige Nutzer und über 138 Millionen Seitenaufrufe 

pro Monat im Jahr 2024. Die Leser können die veröffentlichten Nachrichten kommen-

tieren, nachdem sie sich in der Mediaset Community angemeldet haben. Die Kommen-

tare werden moderiert und am Ende der Artikel eingefügt; die interessantesten Kom-

mentare werden auf der Startseite der Website angezeigt; 

- Soziale Medien: Leser können Beiträge, Videos und Fotogalerien zu den Tgcom24-

Nachrichten kommentieren; Mitarbeiter der Agentur moderieren die Kommentare. 

Die Anbieter von audiovisuellen Diensten und Hörfunkdiensten auf Abruf sind verpflich-

tet, kurze Pressemitteilungen, von der Regierung, den Verwaltungen und den öffentli-

chen Einrichtungen des Staates kostenlos auszustrahlen, um den Bedürfnissen der Öf-

fentlichkeit gerecht zu werden; diese Mitteilungen werden stets in einer für Menschen 

mit Behinderungen zugänglichen Form bereitgestellt. 

Um dieses Ziel zu erreichen, sorgt die Gruppe dafür, dass jeder einzelne ihrer Zuschauer 

in der Lage ist, die Nachrichten zu empfangen und sich über das Weltgeschehen zu in-

formieren. TG5 bietet in der 20.00 Uhr-Ausgabe einen Untertitelungsdienst für Gehör-

lose an. Weitere Informationen über die Barrierefreiheit der von MFE angebotenen 

Dienste finden Sie im Kapitel S4 Soziale Inklusion. 

Die Sendungen befassen sich mit dem aktuellen Zeitgeschehen, wobei stets wichtige 

Themen wie zum Beispiel die soziale Eingliederung der Schwächsten, der Umweltschutz, 

die Risiken des Klimawandels und die Chancen der grünen Wirtschaft berücksichtigt wer-

den. Bei außergewöhnlichen Unwettern werden spezielle Live-Veranstaltungen durchge-

führt, die einen öffentlichen Vorsorgesauftrag erfüllen. Rechtzeitige und aktuelle Infor-

mationen werden zu Verkehrs-, Sozial- und Gesundheitsfragen, Streiks und Straßenbe-

dingungen bereitgestellt. 

Die Programme Quarto Grado, Mattino 5 News, Mattino 4, Pomeriggio 5 und Verissimo 

unterstützen laufend Kampagnen zur sozialen Sensibilisierung (gegen Gewalt gegen 

Frauen, gegen Betrügereien, die auf schutzbedürftige Personen abzielen). Quarto Grado 

vermittelt wichtige und vorbereitende Nachrichten über gerichtliche Ermittlungen.  
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GESUNDHEIT UND SICHERHEIT | SCHUTZ VON KINDERN 

Es gibt keine Verfahren zur Einbeziehung der Interessengruppe der unter achtzehnjähri-

gen Verbraucher. 

SOZIALE EINGLIEDERUNG 

Es gibt keine Verfahren zur Einbeziehung der Kategorien, die von den in S4-1 genannten 

Maßnahmen betroffen sind. 

VERANTWORTUNGSVOLLE MARKETING-PRAKTIKEN 

Die Hauptakteure der Werbeagenturen sind Investorenunternehmen und Mediaagentu-

ren, die Präsentation der Verkaufsrichtlinien und die Verhandlungen werden von den 

Handelsnetzen der Gruppe durchgeführt. Um den Besonderheiten des Werbemarktes 

besser gerecht zu werden, sind diese Funktionen in zwei Bereiche unterteilt: ein Bereich 

für die Kunden und einen für die Mediaagenturen. Ihre Aufgabe ist es, die Beziehungen 

zu den Stakeholdern zu pflegen, Präsentationen zu organisieren, die den Kommunikati-

onsbedürfnissen der Kunden entsprechen, und medienübergreifende Projekte zu entwi-

ckeln. 

Mit dem Ziel, eine Kundschaft mit kleineren Werbebudgets einzubinden, die sich norma-

lerweise an internationale digitale Plattformen wendet, wird die Schaffung einer eigenen 

digitalen Plattform für kleine und mittlere Unternehmen geprüft, um unabhängig eine 

adressierbare TV-Kampagne in den Netzen der Gruppe zu planen. 

S4-3 | Verfahren zur Behebung negativer Auswirkungen und Kanäle 

für Verbraucher und Endnutzer, um Bedenken zu äußern 

Obwohl die Gruppe keine wesentlichen negativen Auswirkungen festgestellt hat, gibt es 

Initiativen für Verbraucher und Endnutzer, um Bedenken zu verschiedenen Nachhaltig-

keitsaspekten zu äußern, die im Folgenden je nach Thema aufgeführt sind. Diese Initiati-

ven werden laufend evaluiert und aktualisiert, aber es gibt keine formale Überwachung, 

um zu beurteilen, ob die Verbraucher von der Existenz dieser Abhilfestrukturen wissen. 

DATENSCHUTZ UND CYBERSICHERHEIT 

Interessierten Personen stehen Kanäle zur Verfügung, um Meldungen zu machen (E-Mail-

Adressen des Unternehmens). In Gesellschaften mit einem Datenschutzbeauftragten 

sind die Methoden und die Verwaltung der Meldungen dieselben wie in S1-3 Daten-

schutz beschrieben. 

Um Cyber-Risiken für Anlagen, Dienste und Dritte zu ermitteln und zu mindern, wurden 

2024 die folgenden Maßnahmen durchgeführt: 

- Das Verfahren zur Risikobewertung von Dritten wurde umgestaltet und die neuen 

Betriebsanweisungen für die Verwaltung von Dritten und Systemadministratoren wur-

den veröffentlicht; 

- Es wurden erweiterte Anforderungen an die Informationssicherheit und Vertragsklau-

seln für Lieferanten festgelegt, die ihre eigenen Informations- und Kommunikations-

technologien bei der Erbringung von Dienstleistungen für die Gruppe einsetzen; 
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- Die Kapazität zur Aufdeckung von Schwachstellen wurde durch die Einführung fort-

schrittlicher Instrumente für die Analyse und das simulierte Testen von Angriffen auf 

interne Netze verstärkt. 

Spanien hält die mit INCIBE unterzeichnete Vereinbarung aufrecht, in deren Rahmen es 

Dienstleistungen zur Förderung und Entwicklung der Cybersicherheit im Allgemeinen 

und insbesondere Dienstleistungen zur Erkennung, Vorbeugung, zum Schutz, zur Reak-

tion, zur Schadensbegrenzung, zur Wiederherstellung, zur Sensibilisierung, zur Schulung 

und zum Kapazitätsaufbau, zum Coaching, zu Messungen im Bereich der Cybersicherheit, 

zum Kapazitätsaufbau und zu allen anderen Aktivitäten erhält, die das Unternehmen im 

Bereich der Cybersicherheit unterstützen oder ihm helfen.  

FREIHEIT DER MEINUNGSÄUßERUNG | ZUGANG ZU HOCHWERTIGEN INFORMATIONEN 

Jede Videonews-Sendung verfügt über einen Posteingang, an den die Zuschauer Be-

richte senden können. Seit 2022 verfügt TGcom24 über einen Live-Posteingang 

(TGcom24@mediaset.it), an den die Zuschauer und Nutzer Meldungen und Anfragen 

richten können. 

In Bezug auf Grupo Audiovisual Mediaset España stehen den Verbrauchern folgende Mit-

tel zur Verfügung, um Bedenken, Bedürfnisse oder Vorfälle in Bezug auf den Zugang zu 

qualitativ hochwertigen Informationen sowie zu Informations- und Werbeinhalten vor-

zubringen: 

Für audiovisuelle Aktivitäten  

- die Abteilung für allgemeine Inhalte 

- www.mediaset.it 

- Soziale Netzwerke 

Für Werbemaßnahmen 

- Konsultation durch Selbstkontrolle 

Nachrichten 

- die Abteilung Nachrichten  

- E-Mail: informativos@informativost5.com 

- Web: www.informativostelecinco.com und www.cuatro.com/noticias/ 

- Soziale Netzwerke  

Für digitale Inhalte  

- Kundendienst: Er bietet den Abonnenten von Mitele PLUS Unterstützung per Telefon, 

E-Mail, Chat oder über soziale Medien; 

- Websites und Apps: Das Publikum entscheidet, welche Sendungen am häufigsten an-

gesehen werden, und kann Inhalte generieren, indem es an Wettbewerben oder Initi-

ativen teilnimmt, die seine Teilnahme erfordern; 

- Soziale Medien und Posteingänge für jedes Programm; 

- Umfragen, Quizzes oder interaktive Spiele: Der Nutzer interagiert mit den Inhalten der 

Kanäle; 
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- Mitele Club: ein Bereich, der den Jahresabonnenten von Mitele PLUS gewidmet ist, wo 

sie in den Foren kommentieren und an exklusiven Erlebnissen im Zusammenhang mit 

den Programmen und Persönlichkeiten der Gruppe teilnehmen können; 

- Zufriedenheitsumfragen für Mitele PLUS-Abonnenten im Falle einer Kündigung; 

- QR-Codes: werden in Fernsehsendungen verwendet, um den Zuschauern die Teilnahme 

an Abstimmungen und Umfragen zu ermöglichen; 

- Social-Media-Monitoring-Tool Brandwatch, um unseren Nutzern auf die effektivste 

Weise zuzuhören. 

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT | SCHUTZ VON KINDERN 

Die Gruppe wendet ein strukturiertes Überwachungs- und Interventionssystem an, das 

Folgendes umfasst: 

- interne Berichterstattung und laufende Anpassung mit ständigem Abgleich der Be-

triebs- und Kontrollstrukturen; 

- die Aktivierung der internen Audit- und Kontrollfunktionen; 

- Stärkung der Überwachungseinrichtungen, auch durch fortschrittliche technische In-

strumente; 

- Kontextualisierung und Neugewichtung der Inhalte mit relevanten Auswirkungen, wenn 

möglich; 

- die Veröffentlichung der von den Aufsichtsorganen (Ausschuss für Medien und Min-

derjährige, Agcom-Regulierungsbehörde) verhängten Sanktionen. 

Die MFE verfügt über die folgenden Kanäle, über die Verbraucher Bewertungen und Mel-

dungen abgeben können: 

- direkter Kontakt über das Telefon-Callcenter oder andere Kundendienstkanäle über das 

Internet, E-Mail oder soziale Medien; 

- Berichte einzelner Verbraucher an institutionelle Aufsichts- und Kontrollorgane; 

- Berichte von beauftragten Vertretern der Nutzer innerhalb der zuständigen institutio-

nellen Organe; 

- moralische Überzeugungsarbeit über die Presse, das Internet und die sozialen Medien, 

die zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit beitragen. 

Zusätzlich zu den in S4-3 Meinungsfreiheit genannten direkten Kommunikationskanä-

len kann für Angelegenheiten, die Grupo Audiovisual Mediaset España betreffen, der 

durch die spanische Verordnung über audiovisuelle Medien (CNMC) eingerichtete Be-

schwerdekanal genutzt werden. 

Der letztgenannte Kanal dient der Meldung von Inhalten, die gegen die audiovisuellen 

Vorschriften verstoßen: Es wird ein E-Mail-Postfach zur Verfügung gestellt, über das na-

türliche oder juristische Personen nationale Programme oder Werbung melden oder be-

anstanden können. Die über diesen Kanal eingereichten Beschwerden werden vom 

CNMC an Mediaset weitergeleitet, wo sie von der Abteilung für institutionelle Bezie-

hungen analysiert und beantwortet werden. Anschließend werden sie an die Verantwort-

lichen für die Verwaltung der Inhalte der Gruppe weitergeleitet, damit diese ihre 
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Argumente zur Verteidigung vorbringen und die eingereichten Beschwerden zur Kennt-

nis nehmen und entsprechende Maßnahmen ergreifen können. 

SOZIALE INKLUSION 

In diesem Zusammenhang wurden die folgenden Maßnahmen ergriffen, um die Ver-

pflichtung der Gruppe, ihre Inhalte für Menschen mit Behinderungen zugänglich zu ma-

chen, aufrechtzuerhalten: 

- Im Jahr 2023 wurde die Umstellung aller Mediaset-Kanäle von SD- auf HD-Technologie 

abgeschlossen, was die Nutzung des Untertitelungsdienstes auf Kanälen ermöglichte, 

die nicht über diesen Dienst verfügten; 

- Die Zahl der Inhalte mit Drehbuchcharakter (Filme, TV-Movies, Spielfilme, Miniserien, 

Seifenopern, Sitcoms, TV-Shows, Telenovelas), die in einer für Nutzer mit sensorischen 

Behinderungen zugänglichen Weise verbreitet werden, wurde erhöht. 

VERANTWORTUNGSVOLLE MARKETING-PRAKTIKEN 

Die Gruppe wählt mit besonderer Sorgfalt aus, welche Werbekampagnen ausgestrahlt 

werden. Das Hauptkriterium ist die Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften für Wer-

bung. Auch die Übereinstimmung der Botschaft mit der redaktionellen Linie des Pro-

gramms spielt eine Rolle. 

In Übereinstimmung mit dem Zielpublikum wird eine Auswahl von Werbung getroffen, 

die Produktbereiche betrifft oder zu diesen gehört, die zwar legitim sind und für die le-

gitim geworben werden kann, die aber als nicht konform mit der redaktionellen Linie 

angesehen werden (die Gruppe vermittelt keine Werbung für Waffen, Bestattungsunter-

nehmen, legales Cannabis, Dating-Websites, die auf Sex abzielen) oder die den gleichen 

Inhalt der Botschaft haben (z. B. Vulgarität, Gewalt usw.). 

Diese redaktionelle Beurteilung hängt von den Merkmalen des Mediums und damit auch 

von der Zielgruppe ab, für die die Werbung bestimmt ist. 

Die Werbeagenturen haben keine Kommunikationskanäle aktiviert, über die die Öffent-

lichkeit ihre Meinung zu den ausgestrahlten Werbespots äußern kann. 

S4-4 | Ergreifung von Maßnahmen in Bezug auf wesentliche Auswir-

kungen auf Verbraucher und Endnutzer und Ansätze zum Manage-

ment wesentlicher Risiken und zur Nutzung wesentlicher Chancen im 

Zusammenhang mit Verbrauchern und Endnutzern sowie die Wirk-

samkeit dieser Maßnahmen 

Die folgenden Maßnahmen wurden beschlossen, um wesentliche negative Auswirkungen 

auf Verbraucher und/oder Endnutzer zu verhindern, abzumildern oder zu beheben sowie 

positive Auswirkungen zu verstärken. Es wurden keine ernsthaften Vorfälle oder Prob-

leme im Zusammenhang mit den Menschenrechten der Verbraucher gemeldet. Das Aus-

bleiben solcher Verstöße und die Fortschritte bei simulierten Phishing-Kampagnen unter 

Arbeitnehmern sind einige Indikatoren für die Verfolgung der Wirksamkeit der Maßnah-

men. 
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DATENSCHUTZ UND CYBERSICHERHEIT 

Die Methoden zur Ergreifung von Maßnahmen bei wesentlichen Auswirkungen auf Ver-

braucher und Endnutzer sind Gegenstand von Datenschutz-Folgenabschätzungen, 

entsprechend den Informationen in Kapitel S1-4 Datenschutz. 

Im Laufe des Jahres wurde die Antiviren-Technologie durch ein effektiveres Schutzsys-

tem gegen Malware, Ransomware und andere Cyber-Bedrohungen ersetzt. Die neue Lö-

sung hat die zentrale Kontrolle von Computern und mobilen Geräten verbessert, die 

Sichtbarkeit von Bedrohungen erhöht und die Reaktion auf Vorfälle beschleunigt. 

Die Gruppe hat eine fortschrittliche Lösung gegen DDoS-Angriffe implementiert, die den 

Schutz auf Dienste in lokalen Infrastrukturen (vor Ort) ausdehnt. Diese Technologie ver-

ringert das Risiko von Betriebsunterbrechungen, verbessert die automatischen Reakti-

onsmöglichkeiten und sorgt für eine größere Widerstandsfähigkeit gegen groß ange-

legte Angriffe. 

Ein regelmäßiger Prozess zur Überprüfung der Anmeldeinformationen wurde aktiviert, 

um die Stärke der Passwörter von administrativen Benutzern (in Übereinstimmung mit 

den Sicherheitsrichtlinien) zu bewerten und so das Schutzniveau der wichtigsten Konten 

zu überprüfen. 

Um das Risiko einer Gefährdung der Unternehmensdaten zu verringern, hat die Gruppe 

ihr Engagement für die Förderung einer IT-Sicherheitskultur durch die folgenden Maß-

nahmen und Interventionen verstärkt: 

- das neue Cybersicherheitsportal im Intranet des Unternehmens: ein Referenzpunkt 

mit aktuellen Nachrichten, Schulungsinstrumenten, nützlichen Links und unterstützen-

den Unterlagen, eine wichtige Ressource zur Förderung des Selbststudiums und ein 

unmittelbarer Zugang zu den Cybersicherheitsrichtlinien der Gruppe; 

- die Durchführung regelmäßiger Präsenzschulungen mit Simulationen realer Szenarien 

zum Schutz vor Phishing und zu den Instrumenten zur Erkennung und Abwehr von 

Angriffsversuchen; 

- simulierte ethische Phishing-Kampagnen, die sich an alle Arbeitnehmer und be-

stimmte Gruppen richten, mit dem Ziel, den Grad der Sensibilisierung zu bewerten und 

die Fähigkeiten zur Erkennung von Bedrohungen zu stärken. 

Seit 2023 ist Grupo Audiovisual Mediaset España Mitglied des Pakts für nachhaltige Cy-

bersicherheit, einem 10-Punkte-Plan für das nachhaltige Management von Cybersicher-

heit, der als Maßstab für bewährte Verfahren in diesem Bereich dient. 

Um künstliche Intelligenz in das Management zu integrieren, ergreift die Gruppe in Spa-

nien die folgenden Maßnahmen: 

- strikte Einhaltung der Bedingungen für die Informationsverarbeitung; 

- Vorwissen über die Risiken, die sich aus dem Einsatz von Produkten und Technologien 

Dritter ergeben, die künstliche Intelligenz nutzen oder einsetzen; 

- eine solide Cybersicherheitsstrategie für KI-Technologien; 

- Schulung des Personals zu spezifischen Fragen und Risiken im Zusammenhang mit dem 

Einsatz von KI-Technologie; 

- Regelmäßige AI-Audits, um mögliche Systemschwachstellen zu ermitteln und zu behe-

ben. 
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FREIHEIT DER MEINUNGSÄUßERUNG | ZUGANG ZU HOCHWERTIGEN INFORMATIONEN 

Jeder Geschäftsbereich der Grupo Audiovisual Mediaset España verfügt über eine Marke 

und ein Kontrollsystem, um die Freiheit der Meinungsäußerung zu gewährleisten. Das 

integrierte Risikomanagementsystem der Gruppe gewährleistet die Identifizierung, Kon-

trolle und das Management aller Risiken, einschließlich derjenigen, die sich auf die der 

Öffentlichkeit zur Verfügung gestellten Informationen beziehen.  

Den rechtlichen Rahmen bilden die spanische Verfassung, das allgemeine Gesetz über 

audiovisuelle Kommunikation und die jüngste europäische Verordnung über die Me-

dienfreiheit; intern gewährleisten der Ethik-Kodex und der Verhaltenskodex die freie 

Meinungsäußerung. Grupo Audiovisual Mediaset España verfügt über einen Produkti-

onsausschuss, der die allgemeinen Richtlinien für den Inhalt ihrer Produktionen festlegt, 

und einen Inhaltsausschuss, der sich mit Fragen zum Inhalt der Programme der ver-

schiedenen Kanäle befasst. Letzterer legt die redaktionellen Leitlinien fest und leitet sie 

an die Produktionsausschüsse weiter. Diese wiederum leiten sie an die Produktionsge-

sellschaften weiter, die sie weiterverfolgen, und die ausführenden Produzenten leiten sie 

an die Personen weiter, die für die Überwachung der korrekten Umsetzung zuständig 

sind.   

Im Nachrichtendienst gibt es außerdem einen Redaktionsausschuss, der sich wöchent-

lich trifft, um wichtige Nachrichten zu überprüfen und sicherzustellen, dass das öffentli-

che Interesse und die Relevanz journalistische Entscheidungen in Ausübung der Mei-

nungsfreiheit leiten.  

Bei den Profilen der Gruppe in den sozialen Medien werden alle auf den Plattformen 

verfügbaren automatisierten Tools zur Moderation von Kommentaren eingesetzt, ohne 

die diesen Plattformen innewohnende Freiheit der Meinungsäußerung zu beeinträchti-

gen. Zur Sicherstellung, dass Endverbraucher Zugang zu hochwertigen Informationen 

haben, Folgendes: Der Selbstverwaltungskodex für Fernseh- und Kinderinhalte, der 

Ethik-Kodex, die redaktionellen Leitlinien und die Bewertung von Inhalten sind alle-

samt Instrumente, die den Zugang der Verbraucher zu qualitativ hochwertigen Informa-

tionen und Inhalten gewährleisten. Die Produktions- und Inhaltsausschüsse wenden die-

selben Verfahren an, die oben genannt wurden.  

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT | SCHUTZ VON KINDERN 

Um eine wirksame Kontrolle und ständige Anpassung zu gewährleisten, ist ein ständiger 

Dialog zwischen den operativen und den Aufsichtsstrukturen unerlässlich. Zu diesem 

Zweck werden spezifische interne Funktionen für die Überprüfung und Kontrolle aktiviert, 

die auch die Überwachungsmaßnahmen (auch die technischen) verstärken. Wo immer 

möglich, werden Maßnahmen ergriffen, um Inhalte, die wesentliche Auswirkungen haben 

könnten, zu kontextualisieren und neu zu gewichten. 

Die Gruppe Grupo Audiovisual Mediaset España hat ein umfassendes Risikomanage-

mentsystem auf der Grundlage von COSO II eingeführt, das ein vollständiges Risikoma-

nagement gewährleistet und darauf abzielt, die Risiken zu identifizieren, zu kontrollieren 

und zu verwalten, die das Erreichen ihrer Ziele beeinflussen können. Unter Berücksichti-

gung der Tätigkeit der Ausstrahlung von Inhalten unterliegt die Gesellschaft inhaltlichen 

und zeitlichen Beschränkungen zum Schutz von Minderjährigen. Für die Produktion 

von Inhalten gibt es strenge Protokolle bezüglich der Teilnahme von Minderjährigen an 

einigen ihrer Sendungen.   
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Der Selbstverwaltungskodex für Fernsehinhalte und Minderjährige (der derzeit überar-

beitet wird), der Ethik-Kodex und die Bewertung von Inhalten sind die Instrumente, mit 

denen der Schutz von Minderjährigen gewährleistet werden soll.  

Intern muss jede Inhaltsabteilung diese Einstufungskriterien anwenden und die Einstu-

fung des Programms berücksichtigen, um den Inhalt an diese Einstufung anzupassen. 

Das diesen Abteilungen zugewiesene Personal wird bei Bedarf in der Anwendung des 

oben genannten Kodex geschult. Auch die Überwachung der Einstufung aller Sendungen 

wird von der Abteilung Antenne koordiniert; zusammen mit der Abteilung Institutionelle 

Beziehungen können die verschiedenen beteiligten Abteilungen diese jederzeit konsul-

tieren, wenn Zweifel an der Eignung einer Einstufung oder der Angemessenheit des In-

halts für eine Einstufung bestehen oder wenn es sich um kontroversere Inhalte handelt. 

Die Bewertung des Inhalts ist ein wirksames System, da sie Folgendes ermöglicht:  

- die Katalogisierung aller Fernsehinhalte, mit Ausnahme von Nachrichten und Wieder-

holungen (mit Ausnahme derjenigen, die dies erfordern); 

- die Analyse des Vorhandenseins potenziell schädlicher Inhalte (Gewalt, Sex, Drogen und 

giftige Substanzen, Angst oder Furcht, nachahmungswürdige Verhaltensweisen, Spra-

che oder Diskriminierung), sowohl in eigenen als auch in fremden Produktionen; 

- Je nach Bewertung kann das Zeitfenster für die Ausstrahlung festgelegt werden; 

- die Analyse von und Vorschläge für neue Bewertungen von audiovisuellen Produkten 

(Spielfilme, Serien), um Diskrepanzen, die durch den Lauf der Zeit verursacht werden 

zu vermeiden. 

Zusätzlich zur Altersfreigabe schreibt das LGCA die Verwendung visueller Deskriptoren 

für Programme vor, um den Zuschauern mehr Informationen über Inhalte zu geben, die 

für Minderjährige schädlich sein könnten. Die Umsetzung dieser Deskriptoren steht noch 

aus, bis der neue Selbstverwaltungskodex für den Jugendschutz im Fernsehen im Einver-

nehmen mit der nationalen Regulierungsbehörde formalisiert ist. 

SOZIALE EINGLIEDERUNG 

Bisher gibt es keine Maßnahmen, die darauf abzielen, die Auswirkungen, Risiken und 

Chancen im Zusammenhang mit diesem Thema zu verwalten. 

VERANTWORTUNGSVOLLE MARKETING-PRAKTIKEN 

MFE setzt sich für die Verbreitung von Botschaften ein, die mehr als nur einen kommer-

ziellen Zweck verfolgen: mit Publitalia 80, einem Gründungsmitglied der Fondazione 

Pubblicità Progresso, zusammen mit den wichtigsten Akteuren der Kommunikation in 

Italien. Diese Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, zur Lösung der zivilen, erzieherischen und 

moralischen Probleme der Gemeinschaft beizutragen, indem sie die Kommunikation in 

den Dienst der Gesellschaft stellt. 

Pubblicità Progresso fördert Ausbildungsinitiativen im Bereich der sozialen Kommunika-

tion an führenden italienischen Universitäten; sie sponsert Veranstaltungen, Ausstellun-

gen und Initiativen, die wichtigen sozialen Themen gewidmet sind; sie unterstützt Kam-

pagnen zur sozialen Kommunikation, die von gemeinnützigen Organisationen durchge-

führt werden, und sie veranstaltet das Festival der sozialen Kommunikation zu Schu-

lungs- und öffentlichen Bildungszwecken. Neben der Zahlung eines Mitgliedsbeitrags 
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stellen die Fördermitglieder ihre Arbeit für die Durchführung der Aktivitäten der Stiftung 

unentgeltlich zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Pub-

blicità Progresso. 

Bei allen in diesem Abschnitt dargestellten Maßnahmen liegen CapEx und OpEx unter 

der im Abschnitt SBM-3 - Aktuelle und erwartete finanzielle Auswirkungen genann-

ten Schwelle. 

KENNZAHLEN UND ZIELE 

S4-5 | Ziele im Zusammenhang mit der Bewältigung wesentlicher ne-

gativer Auswirkungen, der Förderung positiver Auswirkungen und 

dem Umgang mit wesentlichen Risiken und Chancen 

Es ist anzumerken, dass die MFE-Gruppe bisher nur für das italienische Gebiet Ziele fest-

gelegt hat und dass der Zeitplan für die Festlegung von Zielen für die anderen Unterneh-

men der Gruppe derzeit noch geprüft wird. 

DATENSCHUTZ  

Die Ziele zum Datenschutz stimmen mit denen überein, die in S1-5 Datenschutz be-

schrieben sind. Die Schulung des für Datenschutz verantwortlichen Personals ist eine Ga-

rantie für den Schutz der personenbezogenen Daten, die der Endnutzer beim Konsum 

der von der Gesellschaft angebotenen Waren und Dienstleistungen preisgibt. 

FREIHEIT DER MEINUNGSÄUßERUNG ZUGANG ZU HOCHWERTIGEN INFORMATIONEN 

Die TV-Quoten werden täglich analysiert, um die Leistung der Nachrichtenprodukte zu 

verstehen. Quantitative Zufriedenheitsanalysen werden entwickelt, um die Behandlung 

der vorgeschlagenen Inhalte zu optimieren und Abweichungen von den redaktionel-

len Zielen zu bewerten. Diese Analysen werden durch qualitative und szenariobasierte 

Bewertungen des Wettbewerbsumfelds ergänzt, mit dem Ziel, den Endnutzern das beste 

Angebot zu machen. Dieselbe Berichterstattung wird auch auf B2B-Ebene als valides In-

strument für Werbeinvestoren verwendet, damit diese das Potenzial eines Produkts und 

seine Fähigkeit, das Zielpublikum der Werbetreibenden anzusprechen, verstehen können; 

Darüber hinaus werden die Berichte über Umfragen, Hausbefragungen und Wahlprog-

nosen, die in den Mediaset-Programmen ausgestrahlt werden, validiert. Insbesondere 

werden die veröffentlichten Daten mit der tatsächlichen Ausstrahlung im Fernsehen ab-

geglichen. 

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT | SCHUTZ VON KINDERN 

Es findet eine Zusammenarbeit mit institutionellen Behörden mit dem Ziel, die Mecha-

nismen zur Meldung von Inhalten zu harmonisieren und ihre Effizienz und Zugänglichkeit 

für die Verbraucher zu verbessern statt; MFE nimmt an öffentlichen Konsultationen und 

von Agcom geförderten Regulierungsgruppen teil, um durch Benchmarking mit Interes-

sengruppen nachhaltige Regeln für Rundfunkveranstalter zu ermitteln. 
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SOZIALE EINGLIEDERUNG 

Die Ziele der sozialen Eingliederung werden formalisiert, wenn es genaue Richtlinien zu 

diesem Thema gibt. 

VERANTWORTUNGSVOLLE MARKETING-PRAKTIKEN 

Publitalia '80 setzt sich keine spezifischen Ziele, ist aber stets darauf bedacht, Mitteilun-

gen im Interesse der Öffentlichkeit und des gemeinnützigen Sektors zu vermitteln: Sie 

trägt mit Mediafriends zu den sozialen Aktivitäten der MFE bei, indem sie Werbeflächen 

zur Verfügung stellt, die vor allem Spendenaktionen zur Unterstützung von Solidaritäts-

initiativen fördern. Die Werbeagentur reserviert auch Flächen für Initiativen zur Unter-

stützung von wissenschaftlicher Forschung, Ausbildung und kulturellen Aktivitäten. 

Im Jahr 2024 wurden im Rahmen dieser Tätigkeit etwa 6.000 Werbespots ausgestrahlt. 

Die MFE-Gruppe bietet ihre Erfahrung und Professionalität auch über den Masterstudi-

engang in Marketing, digitaler Kommunikation und Verkaufsmanagement an, der 

1988 von Publitalia'80 ins Leben gerufen wurde. Dieser 13-monatige Aufbaustudiengang 

mit Vorlesungen und Praktika ist zulassungsbeschränkt und richtet sich an Hochschulab-

solventen, die beschlossen haben, ihre berufliche Zukunft in den Bereichen Marketing, 

Handelsmarketing, Verkauf und digitale Kommunikation zu beginnen.  

In seiner jetzigen 34. Auflage hat der Kurs mehr als 1.000 Absolventen ausgebildet, von 

denen viele heute Spitzenpositionen im Management bekleiden. Der Kurs ist von ASFOR, 

dem italienischen Verband für Managementausbildung, als spezialisierter Masterstudi-

engang akkreditiert. 
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ESRS-G1 | UNTERNEHMENSFÜHRUNG 

MANAGEMENT VON AUSWIRKUNGEN, RISIKEN UND 

CHANCEN 

G1 | GOV-1 

Die GOV-1-Offenlegung, die sich auf die Governance-Aspekte der Rolle der Verwal-

tungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane bezieht, wird im Abschnitt ESRS 2 | GOV-1 

dargestellt. 

G1-1 | Unternehmenskultur und Konzepte für die Unternehmensfüh-

rung 

Die Grundprinzipien der Unternehmenskultur der MFE-Gruppe sind im Ethik-Kodex nie-

dergelegt, der die grundlegenden Prinzipien und wichtigsten Werte der Unternehmensi-

dentität der Gruppe zum Ausdruck bringt, in der Überzeugung, dass eine ethisch ausge-

richtete Geschäftstätigkeit ein grundlegendes und notwendiges Element für den Ge-

schäftserfolg ist.  

Sowohl die nach italienischem als auch die nach spanischem Recht gegründeten Gesell-

schaften der Gruppe haben im Laufe der Zeit einen eigenen Ethik-Kodex verabschiedet; 

im September 2021 hat auch MFE-Mediaforeurope N.V., die Holdinggesellschaft nach 

niederländischem Recht, einen eigenen Ethik-Kodex verabschiedet. 

Infolge der fortschreitenden Veränderungen auf Unternehmens-, Organisations- und Ge-

schäftsebene, die das Wachstum der MFE-Gruppe in den letzten Jahren auch auf inter-

nationaler Ebene geprägt haben, hat der MFE-Vorstand am 20. November 2024 nach 

einer positiven Stellungnahme des Ausschusses für Audit und Nachhaltigkeit den "Ethik-

Kodex der MFE-Gruppe" verabschiedet, der alle früheren Versionen ersetzt, auch mit dem 

Ziel, das von ihr verfolgte soziale und ökologische Engagement zu verstärken, das als 

eine echte Investition betrachtet wird, der sich die Geschäftswelt nicht entziehen kann.  

Die Einhaltung der im Ethik-Kodex dargelegten Grundsätze und Werte ist von grundle-

gender Bedeutung für das reibungslose Funktionieren, die Zuverlässigkeit des Manage-

ments und das Image der MFE-Gruppe, auch in Anbetracht der Rolle, die sie auf dem 

audiovisuellen Markt und dem Werbemarkt auf europäischer Ebene spielt. Darüber hin-

aus ist der Ethik-Kodex ein grundlegender Bestandteil der Corporate-Compliance-Pro-

gramme, die in Übereinstimmung mit den in den Rechtssystemen der Staaten, denen die 

Gesellschaften unterliegen, geltenden Vorschriften und auf der Grundlage der von Zeit 

zu Zeit verabschiedeten internen Unternehmensvorschriften zum Schutz jedes einzelnen 

Unternehmensprozesses sowie des gesamten internen Kontroll- und Risikomanage-

mentsystems der MFE-Gruppe eingeführt wurden.  

Der neue "Ethik-Kodex der MFE-Gruppe", dessen Grundsätze eine gemeinsame Werte-

basis für alle Gesellschaften der MFE-Gruppe darstellen, gilt in allen Ländern, in denen 

sie tätig ist, unter Berücksichtigung ihrer Vielfalt, und ist für die Mitglieder der Leitungs- 

und Kontrollorgane, für die Arbeitnehmer, für die Mitarbeiter, für die Lieferanten und 
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Handelspartner, für die Kunden und ganz allgemein für alle, die für die/mit den Gesell-

schaften der Gruppe tätig sind, verbindlich, unabhängig von der Beziehung, die sie - auch 

vorübergehend - verbindet. 

Die MFE-Gruppe stellt sicher, dass der Inhalt des Ethik-Kodex durch geeignete Informa-

tions-, Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen verbreitet und bekannt gemacht 

wird, damit die Parteien, für die er gilt, die Grundsätze und Werte des Kodex teilen, för-

dern und respektieren. Die Schulungspläne, die sich nicht nur auf den Ethik-Kodex, son-

dern auch auf die auf lokaler Ebene angenommenen Compliance-Programme der Ge-

sellschaften beziehen, werden unter Berücksichtigung der Merkmale der Empfänger (wie 

z. B. Funktionen, Verantwortlichkeiten usw.) sowie des Risikoniveaus des Tätigkeitsbe-

reichs, in dem sie tätig sind, festgelegt und durch spezifische E-Learning-Kurse oder Prä-

senzschulungen umgesetzt. 

Einzelheiten zur Schulung über das Whistleblowing-System finden Sie in den Kapiteln 

S1-4 und S1-13 Schulung und Kompetenzentwicklung. 

Der neue "Ethik-Kodex der MFE-Gruppe" wird in italienischer, spanischer und englischer 

Sprache auf der institutionellen Website der MFE-Gruppe (https://www.mfemediaforeu-

rope.com/it/governance/codice-etico/) sowie, soweit vorhanden, im Intranet der Gesell-

schaften der Gruppe veröffentlicht und hervorgehoben. 

Der Ethik-Kodex wird auch an alle Parteien verteilt, die Geschäftsbeziehungen zu den 

Gesellschaften der Gruppe unterhalten (z. B. Mitarbeiter, Lieferanten usw.), wobei in den 

Verträgen spezifische Klauseln vorgesehen sind, die auf den Ethik-Kodex (sowie die lokal 

angenommenen Corporate-Compliance-Programme) verweisen und bei Nichteinhal-

tung der in diesen Dokumenten enthaltenen Regelungen das Recht auf Beendigung be-

stehender Rechtsbeziehungen und andere Sanktionsmaßnahmen vorsehen, wie z. B. 

Schadensersatz, der möglicherweise von der/den betroffenen Gesellschaft(en) der 

Gruppe geleistet wird, bis hin zum Ausschluss weiterer Möglichkeiten der Zusammenar-

beit und/oder Lieferung.  

Bei Arbeitnehmern können Verstöße gegen den Ethik-Kodex, die Compliance-Pro-

gramme und die unternehmensinternen Regelungen, die eine Verletzung der sich aus 

dem Arbeitsverhältnis ergebenden Pflichten darstellen, zu einem Disziplinarverfahren ge-

gen die Beteiligten führen, mit allen rechtlichen und vertraglichen Konsequenzen, auch 

im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses. Verstöße, die von Füh-

rungskräften begangen werden, werden mit äußerster Aufmerksamkeit bewertet, da sie 

die oberste Ebene der Gesellschaften der Gruppe repräsentieren und ihr Image nach au-

ßen tragen: In diesen Fällen ergreifen die zuständigen Unternehmensorgane von Zeit zu 

Zeit die geeignetsten Schutzmaßnahmen im Rahmen der durch lokal geltenden Vor-

schriften vorgesehenen Maßnahmen, wie z.B. den Widerruf der erteilten Delegation 

und/oder des Mandats, unbeschadet des Rechts - für die betroffene Gesellschaft -, Maß-

nahmen zu seinen Gunsten zu ergreifen (z.B. Haftungs- und/oder Schadensersatzklagen). 

Die MFE-Gruppe orientiert sich an den allgemein anerkannten ethischen Grundsätzen 

der Unternehmensführung (wie Ehrlichkeit, Integrität, Fairness, Transparenz, Treu und 

Glauben und fairer Wettbewerb) und fördert die Einhaltung aller geltenden Gesetze und 

Vorschriften, einschließlich der von den Aufsichtsbehörden erlassenen, um das Vermögen 

und das Image der Gesellschaft zu schützen und anspruchsvolle Ziele und neue Zielset-

zungen im Einklang mit allen Interessengruppen, einschließlich konkurrierender Unter-

nehmen, zu erreichen. 
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Bei der Verfolgung ihrer Unternehmensstrategien erkennt die MFE-Gruppe an, wie wich-

tig es ist, Umweltschutz und soziales Engagement in ihre Entwicklungspläne zu integrie-

ren, in der Überzeugung, dass heutige Entscheidungen einen bedeutenden Einfluss auf 

die Zukunft haben werden. Unter diesem Gesichtspunkt verpflichtet sich die Gruppe, die 

Prinzipien und Werte der Nachhaltigkeit in allen Sektoren, in denen sie tätig ist, umzu-

setzen und dabei auch die Menschenrechte in der gesamten Lieferkette zu fördern und 

zu respektieren. Kreativität, Innovation und der Einsatz modernster Technologien sind 

zentrale Faktoren für die Tätigkeit der Gruppe und stellen wesentliche Voraussetzungen 

für die Beibehaltung einer verantwortungsvollen Führungsrolle im audiovisuellen Sektor 

dar. 

Die Gruppe ist sich der zentralen Bedeutung ihres Personals bewusst und verpflichtet sich 

zur Förderung einer positiven und integrativen Arbeitskultur, zur Unterstützung von Viel-

falt, Nichtdiskriminierung und Inklusion (insbesondere in Bezug auf die Generationen 

und das Geschlecht) sowie zur Entwicklung von Wohlfahrtsmaßnahmen und Initiativen, 

die das psychophysische Wohlbefinden der Arbeitnehmer und ihr Engagement in einem 

Rahmen von Loyalität, Vertrauen und der Ablehnung jeglicher Form von Diskriminierung 

und Ausbeutung fördern. 

Die MFE-Gruppe ist der Ansicht, dass die Förderung einer auf ethischem Verhalten ba-

sierenden Unternehmenskultur, die die Grundsätze der Loyalität, Fairness, Verantwortung 

und Legalität respektiert, und die Aufrechterhaltung dieser Werte nicht ohne die aktive 

und verantwortungsbewusste Beteiligung aller Stakeholder der Gruppe auskommt, die 

mit ihrem Beitrag dazu beitragen können, die Begehung von illegalen Handlungen und 

Unregelmäßigkeiten innerhalb der Organisation zu verhindern. 

Die MFE-Gruppe fördert daher ein Unternehmensumfeld, in dem illegale Handlungen, 

Fehlverhalten oder Unregelmäßigkeiten ohne jegliche nachteilige Folgen für Hinweisge-

ber gemeldet werden können, wobei absolute Vertraulichkeit in Bezug auf ihre Identität 

und die Identität anderer als schützenswert anerkannter Personen gewährleistet wird, um 

ihnen maximalen Schutz zu garantieren und Vergeltungsmaßnahmen, Vorurteile oder 

jegliche Form von Diskriminierung oder Bestrafung zu vermeiden.  

Aus diesem Grund haben die zur Gruppe gehörenden Gesellschaften gemäß den vom 

MFE-Vorstand im November 2023 verabschiedeten "Allgemeinen Grundsätzen zum 

Whistleblowing" in Übereinstimmung mit der Gemeinschaftsgesetzgebung (EU-Richtli-

nie 2019/1937) und der lokalen Gesetzgebung sowie im Einklang mit internationalen Best 

Practices spezifische Verfahren in diesem Bereich eingeführt und spezifische interne Mel-

dewege aktiviert, die auch die Möglichkeit der Wahrung der Anonymität von Hinweisge-

bern gewährleisten. 

Alle Informationen über die im Unternehmen angewandten Verfahren zur Meldung von 

Missständen, die internen Meldewege und die für die Verwaltung der Meldungen zu-

ständigen Ausschüsse sind auf der institutionellen Website der MFE-Gruppe 

(https://www.mfemediaforeurope.com/it/governance/compliance/) und in den entspre-

chenden Bereichen des Intranets der Gesellschaften zu finden, sofern vorhanden.  

Die internen Meldekanäle werden je nach Gesellschaft von eigens benannten autonomen 

und unabhängigen Ausschüssen verwaltet, die ohne Interessenkonflikte arbeiten, unbe-

schadet des Rechts von Hinweisgebern, ihre Meldungen an die zuständigen Regulie-

rungs- oder Aufsichtsbehörden zu richten, die gemäß den lokalen Rechtsvorschriften der 
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Staaten, in denen die Gruppe tätig ist, benannt werden, und/oder an ein internes Kon-

trollorgan, das mit dieser Aufgabe betraut ist. 

Die MFE-Gruppe stützt ihr Wachstum auf ein starkes Image der Transparenz und Sorgfalt 

bei der Durchführung ihrer Aktivitäten. Das Thema der aktiven und passiven Korruption 

wird in erster Linie im Rahmen des Ethik-Kodex durch spezifische Vorschriften überwacht, 

die die allgemeinen Grundsätze zu diesem Thema definieren. 

Der neue "Ethik-Kodex der MFE-Gruppe" (sowie die im Laufe der Zeit angenommenen 

früheren Fassungen) enthält spezifische Vorschriften, wonach jedes Verhalten und/oder 

jede Tätigkeit, die zu korrupten Zwecken (wie z.B. unzulässige Begünstigung, geheime 

Absprachen, Erlangung persönlicher Vorteile jeglicher Art für sich selbst und/oder andere 

- direkt und/oder über Dritte) zur Erreichung wirtschaftlicher Ziele durchgeführt wird, 

missbilligt und verurteilt wird.  

In Bezug auf die verschiedenen Kategorien von Stakeholdern bekämpft die MFE-Gruppe 

Korruption und Bestechung, indem sie gegenüber Lieferanten, Handelspartnern, Kunden 

und Institutionen transparent agiert und die Verbreitung einer Kultur der Legalität inner-

halb der Organisation durch die Einführung von Organisations- und Kontrollinstrumen-

ten fördert, die darauf abzielen, Verstöße gegen die gesetzlichen Bestimmungen, die im 

Ethik-Kodex, in den Compliance-Programmen und in den jeweils geltenden unterneh-

mensinternen Regelungen zum Ausdruck gebrachten Grundsätze und Werte zu verhin-

dern, und zwar durch eine ständige Überwachung ihrer Umsetzung und Einhaltung sowie 

durch die Ergreifung angemessener und wirksamer Korrekturmaßnahmen, einschließlich 

disziplinarischer Maßnahmen, wenn dies für notwendig erachtet wird. Insbesondere die 

operativen Gesellschaften der Gruppe in Italien und Spanien verfügen über Anti-Korrup-

tionsrichtlinien, die mit dem UN-Übereinkommen gegen Korruption in Einklang stehen. 

Die Funktionen, die am meisten dem Risiko von Korruption und Bestechung ausgesetzt 

sind, sind: 

-  Knotenpunkte des Einkaufsgeschäfts 

-  Kommerzielle Funktionen 

-  HR-Funktionen 

-  Funktionen, die eine Schnittstelle zu öffentlichen Einrichtungen, Institutionen, Auf-

sichts- und Kontroll- oder Justizbehörden bilden 
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G1-2 | Management der Beziehungen zu Lieferanten 

ALLGEMEINE BESCHAFFUNG 

In einem sich ständig verändernden globalen Kontext sind Unternehmen zunehmend 

gefordert, auf Herausforderungen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und sozialer 

Verantwortung zu reagieren. Die Beschaffungsabteilung der MFE-Gruppe ist sich be-

wusst, wie wichtig es ist, Risikofaktoren innerhalb ihrer Wertschöpfungskette zu identifi-

zieren und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu verbessern. Die folgenden Richt-

linien, die vom Vorstand genehmigt und von den Einkaufsabteilungen umgesetzt wur-

den, gelten (auch für KMU) für die gesamte Gruppe und sind daher sowohl in Italien als 

auch in Spanien anwendbar. 

Zu diesem Zweck wird eine stärkere Beteiligung der Lieferanten an ESG-Initiativen (Um-

welt, Soziales und Unternehmensführung) gefördert, da der Erfolg nachhaltiger Praktiken 

von der Zusammenarbeit und dem Engagement aller Beteiligten abhängt. Die Beschaf-

fungsstrategie sieht Nachhaltigkeit als einen Faktor vor, der die Umsetzung der vorge-

schlagenen Ziele ermöglicht. 

Im Jahr 2022 startete MFE ein Pilotprojekt, um seine Lieferanten in eine ESG-Leistungs-

analyse einzubeziehen, und setzte dann die schrittweise Ausweitung des Kreises der be-

teiligten Lieferanten fort, um die Einkaufsabteilungen für Waren und Dienstleistungen 

(Italien und Spanien) sowie für Rechte und Synchronisation im Jahr 2024 einzubeziehen. 

Das endgültige Ziel besteht darin, die Nachhaltigkeitsleistung Ihrer Kette zu erfassen und 

einen Weg zur allgemeinen Verbesserung für die beteiligten Lieferanten zu finden, ohne 

dabei die Auswirkungen auf die Beschaffungsprozesse und -entscheidungen zu verges-

sen. 

Die Initiative für nachhaltige Beschaffung zielt darauf ab, einen strukturierten Ansatz 

für die Beschaffung zu fördern, der über den traditionellen Zeit-, Kosten- und Qualitäts-

ansatz hinausgeht und die Nachhaltigkeit als zusätzlichen Bewertungsfaktor einbezieht.  

Die Gruppe hat die (auf die wichtigsten italienischen Gesellschaften ausgeweitete) Initia-

tive von Assolombarda unterzeichnet und sich damit am italienischen Kodex für ver-

antwortungsbewusste Zahlungen beteiligt, dem ersten Kodex in Italien, der sich spe-

ziell mit der Frage der Ordnungsmäßigkeit von Zahlungen (einschließlich KMU) befasst. 

Weitere Einzelheiten im Kapitel G1-6 Zahlungspraktiken. 

GESCHÄFTSRISIKEN IN DER LIEFERKETTE 

Wie bereits erwähnt, beschloss die Beschaffungsabteilung der MFE-Gruppe, die mit dem 

Lieferkettenmanagement verbundenen Risiken auf integrierte Weise anzugehen, wobei 

sie mehrere kritische Punkte identifizierte, die es zu berücksichtigen galt, darunter: 

- Umweltrisiken: Die Auswirkungen der Aktivitäten der Lieferanten auf die Umwelt, ein-

schließlich der Treibhausgasemissionen, der Abfallbewirtschaftung und der Nutzung 

der natürlichen Ressourcen. 

- Soziale Risiken: Belange im Zusammenhang mit Menschenrechten, Arbeitsbedingun-

gen, ethischen Geschäftspraktiken sowie Vielfalt und Integration. 
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- Wirtschaftliche Risiken: Abhängigkeit von Lieferanten, die möglicherweise nicht in der 

Lage sind, nachhaltige Praktiken zu gewährleisten, was sich auf den Ruf und die wirt-

schaftliche Leistung von MFE auswirkt. 

- Compliance-Risiken: Die immer strengeren Vorschriften verlangen von den Gesell-

schaften, dass sie sicherstellen, dass ihre Lieferanten die rechtlichen und ethischen 

Standards einhalten, indem sie spezielle Abschnitte für alle Verträge einführen. 

- Reputationsrisiken: Das Versäumnis, nachhaltige Praktiken einzuführen, kann den Ruf 

eines Unternehmens schädigen und das Vertrauen der Verbraucher schwächen. 

Durch die Einführung proaktiver Strategien zur Verringerung dieser Risiken will MFE die 

Transparenz und Verantwortlichkeit in der Lieferkette verbessern.  

Der Eckpfeiler dieser Initiative ist die Bewertung von Lieferanten anhand von ESG-Krite-

rien mit dem Ziel, die damit verbundenen Risikobereiche wirksam zu identifizieren und 

anzugehen. 

METHODIK: 

MFE hat eine Methodik für die Auswahl relevanter Lieferanten eingeführt, die sich auf 

zwei Hauptkriterien konzentriert: 

1. Gefährdung durch ökologische und soziale Risiken: Bewertung der ökologischen und 

sozialen Risiken im Zusammenhang mit dem Sektor des Lieferanten. 

2. Kritische Geschäftsaspekte: kritische Geschäftsaspekte jedes Lieferanten, basierend auf 

der strategischen Bedeutung für die Gesellschaft, unter Berücksichtigung der Fähigkeit 

der Lieferanten, wesentliche Güter und Dienstleistungen zu liefern. 

Anschließend werden die einzelnen Lieferanten im Hinblick auf ihre wirtschaftliche und 

strategische Bedeutung bewertet. Für italienische und spanische Lieferanten wurde die 

gleiche Methodik angewandt, um Konsistenz und Vergleichbarkeit zu gewährleisten. 

Die in den Geltungsbereich fallenden Lieferanten wurden gebeten, einen Fragebogen zur 

Selbstbewertung auszufüllen, der speziell auf kleine und mittlere Unternehmen zuge-

schnitten ist, die den relevanten Teil der Lieferantenbasis ausmachen. 

PLATTFORM UND ERMITTLUNGEN 

Als Hilfsmittel hat sich MFE für Open-es entschieden, eine Plattform, die ein strukturiertes 

System zur Sammlung und Analyse von Daten über nachhaltige Praktiken bietet und eine 

leistungsbezogene ESG-Scorecard erstellt.  

Insgesamt wurden 430 Lieferanten in Italien und Spanien befragt, um detaillierte Infor-

mationen über ihre ESG-Leistungen zu erhalten. 

Die Umfrageergebnisse zeigten eine Polarisierung der MFE-Lieferanten bei der Bewer-

tung der ESG-Leistung je nach Produktkategorie.  

Die gesammelten Daten ergaben insbesondere die folgenden Ergebnisse: 

- Italien: 312 Lieferanten, von denen 86 % den Fragebogen ausgefüllt haben. 

- Spanien: 118 Lieferanten, von denen 75 % den Fragebogen ausgefüllt haben. 

Anschließend wurden die Category Manager mit dem Ziel einbezogen, Feedback, Ambi-

tionen und nützliche Elemente zu sammeln, um die gesammelten Ergebnisse zu 
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verstehen, sowie die Funktion Nachhaltigkeit, um die Kohärenz zwischen den Verbesse-

rungszielen, die den Lieferanten vorgeschlagen werden sollen, und den Nachhaltigkeits-

zielen und materiellen Themen von MFE sicherzustellen. Im Anschluss daran wurden Ver-

besserungspfade für Lieferantengruppen entwickelt, die hinsichtlich ihrer Leistung ein-

heitlich sind und sich auf soziale und ökologische Auswirkungen konzentrieren, um das 

Bewusstsein der Akteure in der Lieferkette zu schärfen und den Wandel hin zu nachhal-

tigeren Praktiken zu fördern.  

AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSTHEMEN UND NÄCHSTE SCHRITTE DES PROJEKTS 

Die Umsetzung des Programms und die Übernahme von Nachhaltigkeitskriterien und -

praktiken innerhalb der MFE-Beschaffungsabteilung werden im Mittelpunkt der Aktivitä-

ten des Jahres 2025 stehen, mit dem Ziel: 

- Verstärktes Engagement: Das Hauptziel der MFE-Beschaffungsabteilung ist es, verant-

wortungsvolle Lieferanten auszuwählen. Daher ist für 2025 geplant, das Programm für 

nachhaltige Beschaffung zu erweitern und eine größere Anzahl von MFE-Lieferanten 

einzubeziehen. 

- Schulung und Entwicklung: Durchführung von Schulungsprogrammen für Lieferanten 

zu nachhaltigen Praktiken und ESG-Leistungen. Die Ziele der Verbesserungspro-

gramme zielen darauf ab, die Fähigkeiten der Lieferanten bei der Messung und Über-

wachung des Energieverbrauchs zu steigern und so die Grundlage für die Überwa-

chung und Reduzierung von Emissionen zu schaffen. Außerdem soll das Bewusstsein 

für bewährte Praktiken im Bereich Gesundheit und Sicherheit geschärft und ein starkes 

Engagement für die Achtung der Menschenrechte entlang der Lieferkette entwickelt 

werden. Diese Ziele sind für die Angleichung an künftige EU-Vorschriften von entschei-

dender Bedeutung. Durch Webinare und Schulungen zielen die Programme zur Ver-

besserung der Lieferanten auch darauf ab, alle Beteiligten für die drei ESG-Säulen zu 

sensibilisieren, Risiken zu managen und die Nachhaltigkeit auf ganzheitliche Weise zu 

verbessern. 

- Überwachung und Bewertung: Fortführung der Überwachung der Lieferantenleistung 

und Anpassung der Strategien auf der Grundlage der erzielten Ergebnisse, um eine 

kontinuierliche Verbesserung der ESG-Leistung der Lieferkette und eine Verringerung 

der damit verbundenen Risiken zu gewährleisten. 

AUSWIRKUNGEN DES LIEFERANTENREGISTERS UND DER BEWERTUNGSPROZESSE 

Um den Paradigmenwechsel innerhalb der Beschaffungsabteilung zu konsolidieren, wur-

den neue MFE-Zertifizierungsprozesse für Lieferanten sowie Elemente zur Bewertung von 

Ausschreibungen mit einer ESG-Scorecard für alle italienischen und spanischen Lieferan-

ten, die die festgelegten Anforderungen erfüllen, entwickelt. 

Insbesondere müssen Lieferanten, die zu vorrangigen Produktkategorien gehören und 

bestimmte wirtschaftliche Schwellen erreichen, eine gültige ESG-Scorecard von Open-es 

oder anderen öffentlich anerkannten ESG-Leistungsbewertungsdiensten vorlegen, um 

sich für das Lieferantenregister zu qualifizieren. 

Was den Ausschreibungsprozess betrifft, so wird die ESG-Scorecard für die Teilnahme an 

Ausschreibungen der MFE-Gruppe erforderlich sein und kann auch bei künftigen Evalu-

ierungen einen lohnenden Faktor darstellen. 
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AUSWIRKUNGEN AUF DIE BESCHAFFUNGSABTEILUNG UND DIE GESCHÄFTSBEREICHE 

Das Projekt zur nachhaltigen Beschaffung hat nicht nur Auswirkungen auf die Lieferanten 

der MFE, sondern erfordert auch eine Weiterentwicklung der bestehenden organisatori-

schen Rahmenbedingungen und die Entwicklung neuer Fähigkeiten und Kenntnisse im 

Bereich der Nachhaltigkeit, insbesondere im Bereich der nachhaltigen Beschaffungsprak-

tiken.  

MFE hat maßgeschneiderte Schulungsprogramme für Schlüsselbereiche der Beschaf-

fungsabteilung und die wichtigsten Geschäftsbereiche organisiert. 

Die Schulungen konzentrieren sich auf ESG-Grundlagen, Nachhaltigkeitszertifizierung, 

das regulatorische Umfeld der Nachhaltigkeit und Menschenrechte.  

MFE ist sich bewusst, dass es für den Aufbau einer nachhaltigen Lieferkette unerlässlich 

ist, die internen Stakeholder einzubeziehen und eine Unternehmenskultur zu schaffen, 

die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. 

SCHLUSSFOLGERUNG 

Durch die Messung der Nachhaltigkeitsleistung in der Lieferkette erhält MFE mehr Infor-

mationen über seine Lieferanten, was das Risiko verringert und zum Aufbau einer resili-

enteren Lieferkette beiträgt.  

Das Projekt "Nachhaltige Beschaffung" ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Einfüh-

rung bewährter Praktiken im Bereich der Nachhaltigkeit: Durch die aktive Einbindung der 

Lieferanten und einen strukturierten Ansatz will MFE greifbare langfristige Ergebnisse er-

zielen und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit demonstrieren. 

DIE MFE-GRUPPE IN SPANIEN 

Wie bereits beschrieben, hat die MFE-Gruppe in Spanien spezielle Verfahren für die Aus-

wahl, Genehmigung und Verwaltung von Lieferanten eingeführt, um Transparenz, die Ein-

haltung von Vorschriften und betriebliche Effizienz zu gewährleisten. Die Aufnahme einer 

Geschäftsbeziehung mit der Gruppe unterliegt der Einhaltung spezifischer Bewertungs-

kriterien, die kommerzielle, betriebliche und reputationsbezogene Aspekte umfassen. Die 

Verantwortung für die Umsetzung dieser Richtlinien liegt bei der Abteilung für Einkauf 

und allgemeine Dienste. Im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung werden die Lieferanten 

anhand von Risikoparametern wie Herkunftsland, Produktbereich und Reputationsstärke 

eingestuft. Im Falle eines hohen Risikos werden zusätzliche Kontrollmaßnahmen ergriffen 

oder die Aussetzung der Geschäftsbeziehung in Betracht gezogen. Die Lieferantenliste 

wird alle drei Jahre erneuert. 

ERWERB VON RECHTEN 

Die MFE-Gruppe verwaltet über die Einkaufsabteilung der Gruppe auf der Grundlage des 

genehmigten Einkaufsbedarfs und der Verfügbarkeit relevanter Produkte auf dem Markt 

und unter Einhaltung des entsprechenden zugewiesenen Budgets die Beschaffung von 

Rechten an Kinoprodukten, Serien, Dokumentarfilmen und Sportprogrammen.  

Insbesondere wird zur Erfüllung seiner Funktion hinsichtlich der Lieferantenauswahl unter 

Beachtung der Organisationsrichtlinien der Gesellschaft die spezifische Lieferantenliste 

erstellt und aktualisiert, halbjährlich dem Kontroll-, Risiko- und Nachhaltigkeitsausschuss 

und jährlich dem Verwaltungsausschuss und dem Vorstand vorgelegt. 
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Die Bewertung der Lieferanten umfasst die Überprüfung aller laufenden Verfahren, wie z. 

B. Liquidation, Konkurs und Fusionen, und erstreckt sich auch auf die Transparenz der 

Unternehmenskette. Darüber hinaus werden Lieferanten, die in Ländern mit präferenzi-

eller Besteuerung ansässig sind, die auf der Schwarzen Liste stehen, bei dieser Auswahl 

nicht berücksichtigt. 

Mit Hilfe des Unternehmensinformationssystems werden die Bedingungen der Handels-

verhandlungen für jeden Lieferanten in einem standardisierten zusammenfassenden Do-

kument (Negotiation sheet) festgehalten.  

Dieses Dokument unterliegt einem spezifischen Genehmigungsverfahren, das für jedes 

Land, in dem die Gruppe tätig ist, festgelegt wird. 

Übersteigt die mit dem Lieferanten erzielte Verhandlung die für jedes Land festgelegte 

Schwelle oder wird von anderen Parteien als dem Rechteinhaber eingekauft, legt die Ab-

teilung für den Einkauf von Rechten der Gruppe die Verhandlung dem Kostenkontroll- 

und Investitionsausschuss des betreffenden Staates zur Bewertung und Genehmigung 

vor, und zwar auf der Grundlage der vom Ausschuss des jeweiligen Staates (Italien-Spa-

nien) festgelegten Richtlinien.  

Die Abteilung für den Einkauf von Rechten in der Gruppe sorgt für eine optimale Zusam-

menarbeit und Kommunikation mit allen relevanten Unternehmensbereichen, die jeweils 

ihre eigenen Aufgaben wahrnehmen.  

Die Ausarbeitung der Verträge wird für Italien von der Abteilung für den Erwerb von Film- 

und Serienrechten und für Spanien von der Dirección General Corporativa beaufsichtigt.  

Diese Ankäufe werden direkt mit den Eigentümern der Inhalte oder ihrer Übertragungs-

rechte auf der Grundlage der geführten Verhandlungen ausgehandelt. Die Einkaufsme-

thoden können sehr unterschiedlich sein (u.a. Mengenvereinbarungen, Laufzeitvereinba-

rungen, Vereinbarungen über bestimmte Produkte), müssen aber auch die Einhaltung 

des Ethik-Kodex der Gruppe sowie der Unternehmensrichtlinien für Whistleblowing-Ver-

fahren und Klauseln garantieren, die die ruhige Nutzung des gekauften Vermögenswerts 

gewährleisten (auch durch spezifische Leistungsanalysen), sowie geeignete Garantien für 

den Fall der Nichteinhaltung einer oder mehrerer vom Lieferanten übernommener Ver-

pflichtungen. 

Die Rechtsabteilung der Gruppe bietet der Einkaufsabteilung der Gruppe fachliche Un-

terstützung bei der Ausarbeitung von Verträgen.  

Alle Verträge bedürfen der Genehmigung durch die mit entsprechenden Befugnissen 

ausgestatteten Stellen auf der Grundlage der in jedem Land (Italien-Spanien) geltenden 

Vollmachten. 

Die Auswahl der Anbieter von Übertragungsrechten erfolgt durch die umfassende Abde-

ckung des nationalen und internationalen Marktes für den Vertrieb von Inhalten - bei 

gleichzeitiger Teilnahme an wichtigen Branchenveranstaltungen -, wobei Unternehmen 

mit fundierter Erfahrung und Sachkenntnis bevorzugt werden: Nordamerikanische Ma-

jors und Mini-Majors, europäische Studios und führende unabhängige italienische, spa-

nische und andere internationale Vertriebsfirmen. Besonderes Augenmerk wird auf itali-

enische und spanische Werke gelegt, sowohl auf aktuelle als auch auf Bibliothekswerke.  

Erwähnenswert ist auch der Ankauf von Kinofilmen und Fernsehserien unabhängiger Pro-

duzenten durch Gesellschaften der MFE-Gruppe (z. B. das MFE-Tochterunternehmen Me-

dusa SpA). Die Abteilung für den Einkauf von Rechten der Gruppe unterhält 
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Geschäftsbeziehungen zu allen großen italienischen und spanischen Filmverleihern, und 

zwar durch mehrjährige Mengenvereinbarungen und termingerechte Beschaffung. 

DRAMA 

Die Spielfilmprodukte im Angebot der MFE-Gruppe entstehen durch den Einsatz unab-

hängiger Fremdproduktionen; im gesamten Jahr 2024 wurden auf diese Weise rund 32 

Stunden fertige Produkte produziert, hauptsächlich für das Vorabendprogramm auf 

Canale 5.  

Das Format für Dramen entwickelt mit unabhängigen Produktionsfirmen historischer 

Herkunft Geschichten, die die heutigen positiven Werte der Gesellschaft hervorheben 

und die folglich auch die ethischen Grundsätze der Gruppe widerspiegeln können, um 

ein Produkt zu garantieren, das für alle Zuschauer zugänglich ist und mit der redaktio-

nellen Linie der Gruppe übereinstimmt.  

Die Auswahl der unabhängigen Produzenten beruht im Wesentlichen auf der Auswahl 

der Projekte durch den Verlag auf der Grundlage des redaktionellen Potenzials des er-

mittelten Produkts.  

Um mit der MFE-Gruppe zusammenarbeiten zu können, müssen die Produzenten von 

der zentralen Beschaffungsabteilung der Gruppe zertifiziert werden.  

Um in Zukunft die sozialen und ökologischen Auswirkungen von Produktionsunterneh-

men in die Auswahlkriterien einbeziehen zu können, wurde eine Umfrage an einige dieser 

Unternehmen verschickt, um ihre zusammenfassenden Einschätzungen zu Umwelt-, So-

zial- und Governance-/Compliance-Fragen zu erfassen. 

Was die Veränderungen in der Lieferkette betrifft, so ist festzustellen, dass die in der 

Vergangenheit vorherrschende Vertragsform, d. h. die Vertragsform, nach und nach 

durch die Formen der Koproduktion und des Vorabkaufs ersetzt wurde.  

MITWIRKENDE KÜNSTLER 

Die Auswahl der Lieferanten erfolgt auf der Grundlage der Fernsehrichtlinien und des 

Einkaufsbedarfsplans, der von der Generaldirektion Programmplanung und Vertrieb in 

Zusammenarbeit mit der Abteilung Unterhaltung festgelegt wird. 

Die Abteilung Künstlerische Ressourcen (für die Zusammenarbeit mit VIP-Künstlern) ist 

für die Recherche und den Abschluss von Verträgen mit den in den verschiedenen Ge-

sellschaften der Gruppe beschäftigten künstlerischen Ressourcen zuständig. Bei den ver-

walteten Vertragspartnern handelt es sich in den meisten Fällen um natürliche Personen. 

Im Jahr 2024 schloss die Abteilung für künstlerische Ressourcen 6.892 Verträge für ins-

gesamt 887 Mitarbeiter ab (einschließlich Moderatoren, Kommentatoren, Gäste, Reporter 

auch in den Bereichen Nachrichten, Sport, Digital und Radio) und setzte damit die Maß-

nahmen zur Kostensenkung und Leistungsoptimierung fort.  

Davon sind etwa 30 Jahres- und/oder Langzeitverträge, die sich auf strategische künst-

lerische Ressourcen beziehen (die wichtigsten Gesichter, die mit den wichtigsten Sende-

produkten im Programmplan verbunden sind).  

Die Verhandlungsformen in Bezug auf die Zahlungspraktiken werden durch die spezifi-

sche O.G. 017 "Akquisition von künstlerischen Leistungen" geregelt, die die Leitlinien für 

die Beauftragung von strategischen künstlerischen Ressourcen oder von Ressourcen im 
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Zusammenhang mit bestimmten Produktionen im Rahmen von Verträgen festlegt, in Sy-

nergie mit den anfragenden Funktionen, den Netzverwaltungen; dies geschieht auf der 

Grundlage von redaktionellen Projekten und verfügbaren Budgets, in Übereinstimmung 

mit den Prinzipien des Ethik-Kodex der Gruppe. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass 

diese Bedingungen je nach den spezifischen redaktionellen Erfordernissen und der Art 

der verwalteten Ressourcen erheblichen Schwankungen unterliegen können, aber den-

noch in den Verträgen mit den einzelnen Vertragspartnern vereinbart und formalisiert 

werden. 

UNTERHALTUNG 

Die Erstellung von Unterhaltungsprogrammen erfordert den Erwerb von Formaten, den 

Abschluss von Verträgen mit Ausführenden und die Beauftragung von künstlerischen 

Ressourcen und Mitarbeitern.  

Die Auswahl der Lieferanten erfolgt auf der Grundlage der Fernsehrichtlinien und des 

Einkaufsbedarfsplans, der von der Generaldirektion Programmplanung und Vertrieb in 

Zusammenarbeit mit der Abteilung Unterhaltung festgelegt wird.  

Die Abteilung Unterhaltung wählt interessante Sendeprojekte aus und führt die Verhand-

lungen mit den Anbietern.  

Die Abteilung Anbieterzertifizierung der Beschaffungsabteilung ist für die Durchführung 

der Akkreditierung und der vorläufigen Qualifizierung von Lieferanten zuständig.  

Die Verwaltung des Prozesses der Auftragsvergabe für Fernsehproduktionen und des Er-

werbs von Formaten und Lizenzen muss unter Einhaltung der geltenden nationalen, eu-

ropäischen und/oder internationalen Vorschriften und Regelungen erfolgen, insbeson-

dere in Bezug auf Straftaten, die für die Zwecke des Gesetzesdekrets 231/01 relevant 

sind.  

Bei der Vergabe von Fernsehproduktionen und dem Erwerb von Formaten und Lizenzen 

handelt die Unterhaltungsabteilung nach den im Ethik-Kodex formulierten Grundsätzen 

der Rechtmäßigkeit, der Fairness und des Anstands und beachtet dabei insbesondere die 

darin enthaltenen Regelungen für Interessenkonflikte.  

Bei der Aufnahme der Zusammenarbeit mit einem neuen Lieferanten wird das Akkredi-

tierungs- und Zertifizierungsverfahren von der Beschaffungsabteilung durch die zustän-

dige Abteilung geleitet.  

Die Unterhaltungsabteilung informiert die zuständige Einkaufszentrale über die qualita-

tiven und quantitativen Ziele für das zu kaufende/produzierte Fernsehprodukt.  

Auf vertraglicher Ebene:  

- Es gibt eine spezielle Klausel über Garantien und die Einhaltung des Ethik-Kodex und 

des Compliance-Programms;  

- Es besteht ein generelles Verbot der Vergabe von Unteraufträgen, und wenn Unterauf-

träge vergeben werden, ist eine Zertifizierung der Unterauftragnehmer erforderlich.  

Darüber hinaus sind die folgenden Verpflichtungen in Form von Vertragsklauseln vorge-

sehen:  

- die Einhaltung der Vorschriften des geltenden Gesetzes über die Beiträge und die Si-

cherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz gemäß dem Gesetzesdekret 
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81/2008 sowie eine Entschädigung zugunsten von R.T.I. in Bezug auf alle zu diesem 

Zweck erforderlichen Verpflichtungen;  

- die Einhaltung der Verpflichtungen, die in den geltenden Rechtsvorschriften für die Be-

schäftigung von Mitarbeitern mit Nicht-EU-Staatsangehörigkeit festgelegt sind;  

- die Einhaltung der geltenden Umweltvorschriften. 

 Ab 2021 wurde außerdem eine Klausel zur Überprüfung der Steuer- und Sozialversiche-

rungspflichten des Lieferanten hinzugefügt.  

Die Auswahl der Lieferanten erfolgt stets auf der Grundlage von Beschaffungsmodellen, 

die die internen Strukturen und Kompetenzen optimal nutzen.  

Mehr als die Hälfte der Anbieter/Kollaborateure, die sich der Produktion von Inhalten 

widmen, sind Studios und/oder Agenturen aus ganz Italien, insbesondere aus der Ge-

gend um Rom und Mailand, die die Dienste von Schauspielern, Dokumentarfilmern, Re-

gisseuren, Kostümbildnern, Bühnenbildnern, Kameraleuten, Choreographen, Kommenta-

toren, Moderatoren oder Gästen sicherstellen.  

Die Abteilungen für Unterhaltungs- und Musikgeschäfte (für Nicht-VIPs) und für künst-

lerische Ressourcen (für VIPs) sorgen für die Recherche und die Ausarbeitung von Ver-

trägen mit den verschiedenen künstlerischen Ressourcen, die von den verschiedenen Ge-

sellschaften der Gruppe beschäftigt werden.  

Im Jahr 2024 verwaltete die Abteilung für Unterhaltungs- und Musikgeschäfte etwa 

765 Verträge im Zusammenhang mit der Beschaffung, Lizenzierung und Bereitstellung 

von Dienstleistungen. Im Bereich der künstlerischen Zusammenarbeit schloss sie 17.954 

Verträge ab, plus 843 im Musikbereich. 

Schließlich stellen wir fest, dass die Abteilung für Unterhaltungs- und Musikgeschäfte seit 

2020 ein Beschaffungssystem verwendet, das den internen Genehmigungsprozess für 

Verträge und Lizenzen mit der Zertifizierung von Lieferanten, Vertragsanfragen und der 

Eingabe von Daten in die Systeme für die Rechteverwaltung und die Verwaltung/Buch-

haltung bis hin zur Bestätigung der Leistungen/Lieferungen und der Genehmigung der 

entsprechenden Zahlungen integriert. 

DIE MFE-GRUPPE IN SPANIEN 

Die MFE-Gruppe in Spanien nimmt außerdem Klauseln in ihre Verträge auf, die ein ver-

antwortungsvolles unternehmerisches Verhalten in der gesamten Wertschöpfungskette 

sicherstellen und alle mit ihr zusammenarbeitenden Unternehmen zu ethischem und ver-

antwortungsvollem Handeln verpflichten. 

Zu den verschiedenen Vorschriften gehören die Achtung der Rechte der Arbeitnehmer 

und ihrer Vereinigungsfreiheit, das Verbot der Kinderarbeit, die Ablehnung jeglicher Form 

von Zwangsarbeit, das Verbot jeglicher Art von Diskriminierung, die Einhaltung der 

Rechtsvorschriften zur Verhütung von Gefahren am Arbeitsplatz und der Schutz der Si-

cherheit der Arbeitnehmer bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit.  

Außerdem ist jegliches Verhalten, das Korruption, Bestechung oder Erpressung beinhal-

tet, ausdrücklich verboten. 

Die mitwirkenden Unternehmen sind außerdem verpflichtet, die Einhaltung der Umwelt-

vorschriften zu erklären und die effiziente Nutzung der begrenzten natürlichen Ressour-

cen zu fördern. 
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KENNZAHLEN UND ZIELE 

G1-5 | Politische Einflussnahme und Lobbytätigkeiten 

MFE N.V. hat nie eine politische Partei (durch politische Spenden oder andere Mittel) 

und/oder Bewegung unterstützt und ist im EU-Transparenzregister unter der Registrie-

rungsnummer 91471238809-21 eingetragen. 

Die Repräsentationsaktivitäten werden von Gina Nieri (Leiterin der Abteilung Institutio-

nelle, rechtliche und strategische Analyse) überwacht. Keines der Vorstandsmitglieder der 

MFE hat eine vergleichbare Position in der öffentlichen Verwaltung inne. 

Im Jahr 2024 beteiligte sich die MFE N.V. an den Aktivitäten im Zusammenhang mit dem 

Prozess zur Verabschiedung von Regulierungsvorschlägen und der Umsetzung der be-

reits verabschiedeten Rechtsvorschriften in den Interessensbereichen der Gruppe. Die 

MFE steht in ständigem Kontakt mit der europäischen Kartellbehörde, sowohl im Hinblick 

auf Fusionen und Übernahmen, die sich auf den audiovisuellen Markt auswirken, als auch 

in Bezug auf Verfahren gegen den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung 

durch Drittanbieter.  

Angesichts der technologischen Entwicklung und des Einsatzes generativer künstlicher 

Intelligenz muss unbedingt vermieden werden, dass bereits marktbeherrschende Ak-

teure gestärkt werden - eine Quelle für neue diskriminierende Praktiken.  

Für den Zeitraum 2019 bis 2024 hat die EU einen Rechtsrahmen zur Gewährleistung von 

Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Binnenmarkt angenommen, mit Vor-

abregelungen zur Klärung der Haftung von Technologieplattformen und zur Gewährleis-

tung eines fairen Wettbewerbs. 

Im Jahr 2024 bezog sich die Regulierungstätigkeit der MFE auf die folgenden Regulie-

rungsthemen: 

- Gesetz über digitale Märkte: Die MFE ist interessiert an einer Anwendung des DMA 

durch Alphabet, insbesondere im Hinblick auf die Verpflichtungen zur Transparenz der 

Werbepreise (Artikel 5.10) und zur Messung der Einschaltquoten (Artikel 6.8); Google 

erreicht die Endnutzer auch dank der Verbreitung von Smart-TVs, indem es sich selbst 

als Gegenstand der DMA-Verpflichtungen bezeichnet. Die Nichteinhaltung würde zu 

einem "Market-Tipping"-Szenario führen, bei dem die Muttergesellschaft Alphabet ihre 

beherrschende Stellung auch auf den Fernsehmarkt ausdehnt; 

- Gesetz über digitale Dienste: MFE nahm an Diskussionsrunden teil, um sicherzustellen, 

dass die Vorschriften des DSA auf transparente Weise angewandt werden, insbeson-

dere im Hinblick auf die Transparenz von Empfehlungssystemen (Artikel 27) großer 

Plattformen (VLOP), die Auswirkungen auf die Art und Weise haben können, wie Inhalte 

und Dienste den Nutzern präsentiert werden, sowie auf die Unterstützung proprietärer 

Dienste; 

- Europäisches Medienfreiheitsgesetz: Ziel ist es, die Unabhängigkeit und Nachhaltig-

keit der Medien zu gewährleisten. Besonderes Augenmerk gilt dem Schutz der Inhalte 

von Mediendiensten auf großen Plattformen im Falle einer willkürlichen Entfernung 

wegen angeblicher Nichteinhaltung der Nutzungsbedingungen der Plattformen (Arti-

kel 18), dem Recht auf Personalisierung des audiovisuellen Angebots, um die Heraus-

stellung der von den Mitgliedstaaten festgelegten Dienste von allgemeinem Interesse 
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zu gewährleisten (Artikel 20), und der Messung der Einschaltquoten mit transparenten, 

unparteiischen, umfassenden, verhältnismäßigen, nicht diskriminierenden, vergleich-

baren und überprüfbaren Systemen; 

- Verordnung über künstliche Intelligenz und die Interaktion zwischen Urheberrecht 

und KI: eine Verordnung, die von KI-Systemen mit allgemeinem Verwendungszweck 

(GPAI) die Einhaltung von Transparenzanforderungen verlangt, die die Erstellung einer 

technischen Dokumentation und die Veröffentlichung detaillierter Zusammenfassun-

gen der für die Schulung verwendeten Inhalte umfassen. Die MFE unterstützt Verein-

barungen zwischen Vertretern der Industrie, um sektorale Lösungen zu finden, die die 

Verwendung eines einzigen technologischen Standards für digitale Identifikatoren und 

Wasserzeichen ermöglichen, so dass die Rechteinhaber sich nicht an die Technologien 

einzelner KI-Anbieter anpassen müssen, um die Nutzung ihrer Inhalte zu unterbinden 

(wie in Artikel 4.3 der Urheberrechtsrichtlinie vorgesehen). 

G1-6 | Zahlungspraktiken 

In den Lieferverträgen und generell in den Verträgen über Geschäftsbeziehungen mit 

Dritten, die mit Gesellschaften der MFE-Gruppe geschlossen wurden, wird ausdrücklich 

auf den Ethik-Kodex und die Unternehmenspolitik in Bezug auf Whistleblowing-Verfah-

ren verwiesen und darauf hingewiesen, dass die Nichteinhaltung der darin festgelegten 

Regeln einen Verstoß gegen die übernommenen vertraglichen Verpflichtungen darstel-

len kann, mit der Folge, dass alle mit einer Gesellschaft der Gruppe geschlossenen Ver-

träge gekündigt werden können.  

Darüber hinaus hat die Gruppe die am 27. Mai 2014 gestartete Initiative der Assolom-

barda unterzeichnet (die auf die wichtigsten italienischen Gesellschaften der Gruppe aus-

geweitet wurde) und sich am italienischen Kodex für verantwortungsvolle Zahlungen 

beteiligt, dem ersten Kodex in Italien, der sich speziell mit der Frage der Ordnungsmä-

ßigkeit von Zahlungen befasst.  

In Spanien erfolgen Zahlungen an Lieferanten vorzugsweise über Bestätigungslinien, die 

von Kreditinstituten mit vorheriger Zustimmung des Lieferanten verwaltet werden und 

eine Vorauszahlung oder die Begleichung der Schuld bei Fälligkeit ermöglichen. Werden 

die Bestätigungslinien nicht genutzt, werden die Zahlungen nach Prüfung der Rechnun-

gen und der Steuerkonformität des Lieferanten unverzüglich und entsprechend den ver-

einbarten Zahlungsbedingungen geleistet. 

Die Gruppe hat keine einheitliche Zahlungspraxis, die je nach Geschäftsfeld zwischen 30 

und 90 Tagen variiert. Die durchschnittliche Zahlungspraxis für die wichtigsten Lieferan-

tenkategorien der Gruppe (einschließlich KMU) beträgt jedoch im Allgemeinen 60 Tage 

ab dem Ende des Monats, in dem die Rechnung eingegangen ist. Etwa 80 Prozent der 

Zahlungen entsprechen diesem Zeitplan, wobei die durchschnittliche Zahlungsfrist im 

Jahr 2024 bei 68 Tagen11 ab dem Rechnungsdatum liegt.  

Im gleichen Zeitraum wurden keine Gerichtsverfahren wegen Zahlungsverzugs im Zu-

sammenhang mit laufenden Verträgen gemeldet.  

 

11 Der Indikator wurde anhand einer repräsentativen Stichprobe von etwa 74 Prozent der Gesamtkosten für den Kauf von 

Waren und Dienstleistungen berechnet. 



  

F-233 

ESRS-ES | UNTERNEHMENSSPEZIFISCH 

ES-1 | ELEKTROMAGNETISMUS 

ES-1_MDR-P | Konzepte für den Umgang mit wesentlichen Nachhal-

tigkeitsaspekten 

FERNSEHEN 

Die MFE Italia Gruppe legt über ihr Tochterunternehmen Elettronica Industriale S.p.A. 

großen Wert auf einen verantwortungsvollen Umgang mit den elektromagnetischen Aus-

wirkungen, die von den Infrastrukturen für die Radio- und Fernsehübertragung ausge-

hen. Im Einklang mit den geltenden Vorschriften und ihrem Engagement für den Schutz 

der Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung wendet MFE in Italien ein Verfahren an, 

das auf die Minimierung dieser Auswirkungen ausgerichtet ist. Dies bedeutet ein ständi-

ges Bemühen um die Einhaltung der Anforderungen des Rahmengesetzes Nr. 36/2001, 

des Ministerialdekrets vom 8. Juli 2003 und des Gesetzes Nr. 214/2023. 

Die Verfahren decken alle Unternehmensaktivitäten ab, die potenziell mit der Kontrolle 

elektromagnetischer Emissionen zu tun haben: von der Planung und Installation neuer 

Systeme bis hin zur Verwaltung und Wartung bestehender Systeme im gesamten Staats-

gebiet. Im Bewusstsein der Bedenken von Nutzern, Anwohnern, lokalen Behörden und 

Verbänden wird eine enge Zusammenarbeit und ein ständiger Dialog mit den lokalen 

Behörden gefördert, um eine verantwortungsvolle und transparente Verwaltung zu ge-

währleisten. Mit der Umsetzung dieser Verfahren ist das Büro für institutionelle Bezie-

hungen (RIS) von Elettronica Industriale S.p.A. betraut, das von der technischen Leitung 

bei den Studien und der technischen Dokumentation unterstützt wird, die zur Einhaltung 

der geltenden Gesetze erforderlich sind. EI S.p.A. ist Mitglied der Arbeitsgruppen und 

beteiligt sich an der Ausarbeitung der Vorschriften des Italienischen Elektrotechnischen 

Komitees (CEI) gemäß dem Gesetz Nr. 186 von 1968, in dem die Normen für die ord-

nungsgemäße Konstruktion elektrischer und elektronischer Anlagen festgelegt sind. Im 

Einklang mit der Anerkennung der "weit verbreiteten Besorgnis über die Auswirkungen 

von elektromagnetischen Feldern". 

Die Aktivitäten der Grupo Audiovisual Mediaset España erzeugen keine signifikanten 

elektromagnetischen Felder, da die Verbreitung von DTT in ganz Spanien von der Gesell-

schaft Cellnex verwaltet wird. 

RADIO 

RadioMediaset S.p.A. ergreift Maßnahmen, um die Einhaltung der vom Gesetzgeber fest-

gelegten Grenzwerte für die elektromagnetische Belastung zu gewährleisten und die öf-

fentliche Gesundheit zu schützen.  Die aktuelle Gesetzgebung legt die folgenden Para-

meter fest: 

 



  

F-234 

Expositi-

ons-

grenze 

der Höchstwert des elektromagnetischen Feldes, dem die Bevölkerung 

ohne Gesundheitsrisiken ausgesetzt werden kann 

20 V/m 

Aufmerk-

samkeits-

wert 

Der Wert wird zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung festgelegt, 

insbesondere in Bereichen, in denen sich Menschen viel aufhalten, wie 

z. B. in Wohnungen, Schulen und am Arbeitsplatz. 

15 V/m 

Qualitäts-

ziel 

die Bezugsgröße für die Raumplanung und -bewirtschaftung, die auf 

die Verbesserung der Umweltqualität insgesamt abzielt 

15 V/m 

 

Zu den wichtigsten internen Aktivitäten gehören die regelmäßige Überprüfung und War-

tung der Systeme, die Verwendung von zertifizierten Geräten der neuesten Generation, 

die Erstellung des Risikobewertungsberichts (DVR), der die Messung der elektromag-

netischen Feldstärken und die Ermittlung von Korrekturmaßnahmen zur Behebung kriti-

scher Probleme beinhaltet.  

ES-1_MDR-A | Maßnahmen und Mittel in Bezug auf wesentliche 

Nachhaltigkeitsaspekte 

FERNSEHEN 

Im Jahr 2024 hat EI S.p.A. 95 Anträge auf Systemänderungen gestellt, die zu 100 % ge-

nehmigt wurden, was die vollständige Einhaltung der Vorschriften zur Belastung durch 

elektromagnetische Felder bestätigt. Im gleichen Zeitraum haben die regionalen Um-

weltschutzbehörden (ARPA) 6 Inspektionen in den Anlagen der Gruppe durchgeführt und 

in allen Fällen die Einhaltung der geltenden Vorschriften zum Schutz der Bevölkerung 

festgestellt. 

Die MFE Italia Gruppe beabsichtigt, die folgenden Maßnahmen zu ergreifen: 

- Überwachung der Anlagen unter Berücksichtigung ihrer Emissionen und der sich ent-

wickelnden elektromagnetischen Rahmenbedingungen 

- Es wird darauf geachtet, dass bei neuen Projekten die besten technologischen Lösun-

gen zur Optimierung der Emission des elektromagnetischen Feldes eingesetzt werden, 

die mit der Qualität der den Nutzern angebotenen Dienste vereinbar sind. 

- Bewertung der Einführung innovativer Technologien, um an der Spitze der Branche zu 

bleiben 

- Stärkung der Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden, um das Bewusstsein für die 

elektromagnetischen Auswirkungen zu fördern. 

Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wird durch die Einhaltung von Vorschriften, die Re-

duzierung von Emissionen und die Stärkung des Dialogs mit den Stakeholdern bewertet. 

Elettronica Industriale S.p.A. bestätigt, dass sie keine Stakeholder identifiziert hat, die von 

wesentlichen Auswirkungen betroffen sind. 

RADIO 
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Bei der Installation neuer oder der Änderung bestehender Anlagen muss unbedingt eine 

Genehmigung der örtlichen Behörden eingeholt werden, wobei dem Antrag Unterlagen 

beizufügen sind, die die Einhaltung der Grenzwerte für elektromagnetische Felder be-

scheinigen. Die elektromagnetische Verträglichkeitsprüfung für Anlagen mit einer 

Leistung von mehr als 20 W umfasst sowohl die Werte des bereits bestehenden elektro-

magnetischen Hintergrunds als auch die Abschätzung der Auswirkungen der einzelnen 

Anlage. Bei Anlagen mit einer Leistung von weniger als 20 W beschränken sich die Be-

wertungen auf die technischen Merkmale, die erforderlich sind, um die Einhaltung der 

vorgesehenen Grenzwerte zu überprüfen. 
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ES-1_MDR-M | Kennzahlen in Bezug auf wesentliche Nachhaltigkeits-

aspekte 

FERNSEHEN  

In Italien wird die Exposition gegenüber elektrischen, magnetischen und elektromagne-

tischen Feldern durch das Rahmengesetz Nr. 36 aus dem Jahr 2001 und durch das 

Dekret des Ministerpräsidenten vom 8.7.2003 geregelt. Dieses Dekret legt die Grenzwerte 

für die Exposition der Bevölkerung gegenüber den oben genannten Feldern mit Frequen-

zen zwischen 3 MHz und 3 GHz fest und definiert auch die Aufmerksamkeitswerte und 

Qualitätsziele für Frequenzen zwischen 100 KHz und 300 GHz. Die in der nachstehenden 

Tabelle angegebenen Werte stammen aus der Zeit ihrer Überarbeitung, die mit dem Ge-

setz Nr. 214 vom 30. Dezember 2023 stattfand: 

 

 Elektrische Feld-

stärke 

Magnetische Feld-

stärke 

Leistungsdichte 

Expositionsgrenze 20 V/m 0,05 A/m 1 W/m2 

Aufmerksamkeitswert 15 V/m 0,016 A/m 0,10 W/m2 

Qualitätsziel 15 V/m 0,016 A/m 0,10 W/m2 

 

Der Expositionsgrenzwert ist der Wert des elektrischen, magnetischen oder elektro-

magnetischen Feldes, der als Emissionswert zum Schutz der Gesundheit vor schwerwie-

genden Auswirkungen festgelegt wurde und der unter keiner Expositionsbedingung für 

die Bevölkerung und die Arbeitnehmer überschritten werden darf. Der Aufmerksam-

keitswert ist die Emissionsschwelle, die in Wohngebieten, Schulen und an Orten des län-

geren Aufenthalts nicht überschritten werden darf. 

Die folgenden Kennzahlen werden zur Bewertung der eigenen Leistung herangezogen: 

- Anzahl der ARPA-Audits mit positivem Ergebnis: Messung des Konformitätsgrads 

der Systeme mit den Grenzwerten für die EMF-Exposition. Die angewandte Methodik 

umfasst die Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte und der gelten-

den Vorschriften unter Berücksichtigung der Grenzwerte für die Genauigkeit der Mess-

geräte und der vorausschauenden Bewertungen, die mithilfe von Berechnungssoftware 

vorgenommen werden. Die Validierung dieser Kennzahlen wird von den regionalen 

Umweltschutzbehörden (ARPA) überwacht, die die Einhaltung der EMF-Grenzwerte 

durch die Anlagen bestätigen; 

- % der genehmigten Projekte für neue Anlagen/Anlagenänderungen: Die Wirksam-

keit der Systemplanung wird durch die Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen 

Grenzwerte und der städtebaulichen Vorschriften bewertet. Die Validierung wird von 
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den lokalen Behörden und der ARPA überwacht, die die vorgelegten Projekte geneh-

migen; 

- Anzahl der Fälle, in denen die Grenzwerte überschritten wurden (auch in diesem 

Fall wird die Validierung von ARPA beaufsichtigt). 

Obwohl die EI SpA noch keine messbaren Ziele definiert hat, überwacht sie die Wirksam-

keit ihrer Richtlinien und Maßnahmen in Bezug auf die wesentlichen Auswirkungen, Risi-

ken und Chancen der Nachhaltigkeit. Die Überwachung findet statt durch: 

- die Messung der EMF-Werte und der Vergleich mit den gesetzlichen Grenzwerten 

-  die Analyse der von den Gemeinden erhaltenen Berichte und die Auswertung der Er-

gebnisse der ARPA-Prüfungen. 

- die Zahl der ARPA-Audits mit positiven Ergebnissen und der Prozentsatz der geneh-

migten Projekte für neue Systeme/Systemänderungen. Der Ausgangszeitraum für die 

Messung der Fortschritte ist das Jahr 2024. 

RADIO 

RadioMediaset befolgt die Vorschriften der Gemeinden und die Richtlinien der Lokalisie-

rungspläne auf Provinz-, Landes- und Bundesebene, indem es die Institutionen und die 

ARPA bereits in der Präventivphase unterstützt, um die Einhaltung der Umweltvorschrif-

ten zu gewährleisten und die Überwachungstätigkeiten seiner Abteilungen zu erleich-

tern, die regelmäßige Stichprobenkontrollen an den Emissionsstandorten durchführen, 

wobei den empfindlichsten Gebieten besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. 

Die Aktivitäten von RadioMediaset SpA werden unter Einhaltung der geltenden Gesetz-

gebung durchgeführt, darunter das Gesetz 36/2001, das die Höchstwerte für die Exposi-

tion gegenüber elektromagnetischen Feldern festlegt. Das Dekret des Ministerpräsiden-

ten vom 08.07.2003 sowie Artikel 10 des Gesetzes 214/2023, in dem die Expositions-

grenzwerte, Aufmerksamkeitswerte und Qualitätsziele festgelegt sind, werden ebenfalls 

eingehalten. Die Gesetzesverordnung 259/2003 in ihrer geänderten Fassung legt Regeln 

für Genehmigungen, den Gesundheitsschutz, die Überwachung und die technischen Spe-

zifikationen fest, die notwendig sind, um die elektromagnetischen Auswirkungen von 

elektronischen Kommunikationssystemen zu minimieren. 

Im Jahr 2024 wurden 34 SCIA-Mitteilungen für Systeme mit einer Leistung von weniger 

als 20 W oder für solche, die an bestehenden Strukturen oder Antennen aktiviert werden 

sollen, und 7 Genehmigungsanträge für Systeme mit einer Leistung von mehr als 20 W 

eingereicht. Insgesamt wurden 35 AIE-Bewertungen durchgeführt und 5 Prüfberichte 

verfasst. Die ARPA führte 3 Überwachungen an ebenso vielen Standorten durch, die 6 

Anlagen betrafen, bei denen die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte festgestellt 

wurde. Es wurden keine Verstöße festgestellt; daher wurden auch keine finanziellen Sank-

tionen verhängt. Schließlich wurden im Rahmen des Risikobewertungsberichts 531 Au-

dits mit Messungen durchgeführt und 493 Dokumente erstellt, von denen 387 Aktuali-

sierungen darstellen. 

In Übereinstimmung mit dem Fernsehsektor überwacht RadioMediaset S.p.A. ständig die 

Grenzen der Sendeanlagen und die Verringerung der Auswirkungen durch den Einsatz 

neuer technologischer Lösungen und Minderungssysteme. 
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ES-1_MDR-T | Nachverfolgung der Wirksamkeit von Konzepten und 

Maßnahmen durch Zielvorgaben 

FERNSEHEN UND RADIO 

Die Gruppe, die sich auf die Einhaltung der Vorschriften konzentriert, hat keine spezifi-

schen Ziele, die über die Nichtüberschreitung gesetzlicher Grenzwerte hinausgehen. 

ES-2 | ERSTELLEN UND VERBREITEN VON INHALTEN 

ES-2_MDR-P | Strategien für den Umgang mit wesentlichen Nachhal-

tigkeitsaspekten 

ERSTELLUNG UND VERBREITUNG VON INHALTEN 

Die Politik für die Erstellung und Verbreitung von Inhalten in den beiden geographischen 

Gebieten, in denen die Gruppe hauptsächlich tätig ist, hängt mit der Art der redaktionel-

len Produkte zusammen, die in den Fernseh- und Radiokanälen übertragen werden. 

Fernsehtätigkeit Italien - Unterhaltung 

Für die Sendestrategien, die durch die Verbreitung von Produkten und Inhalten, die den 

Nutzern gefallen, zum Erfolg der Sender in Italien geführt haben, ist die Abteilung Pro-

grammplanung und Vertrieb in Zusammenarbeit mit der Abteilung Inhalte zuständig.  

Diese beiden Abteilungen genehmigen zusammen mit dem Fernsehausschuss die Sen-

deprojekte. 

Nach der Entscheidung über die Sendelinien, auf denen die Unterhaltung der Sender in 

Italien aufgebaut werden soll, erlöst der zuständige Produktbereich - in diesem Fall die 

Abteilung Unterhaltung - die Auswahl der interessanten Projekte durch eine Analyse des 

Referenzmarktes und die Überprüfung, ob sie mit den Sendelinien der kodifizierten Vor-

schriften "Handbuch der audiovisuellen und radiophonen Dienste" übereinstimmen. 

Dieses Handbuch dient als Leitfaden für die Verbreitung von Inhalten unter Beachtung 

der Vorschriften für die Programmgestaltung, den Jugendschutz, die geschäftliche Kom-

munikation, die Gleichbehandlung, den Schutz der Privatsphäre und die Rundfunkord-

nung.  

Gleichzeitig werden sowohl qualitative (Sendemerkmale wie Art des Programms, Positi-

onierung im Programmplan, Hörerzielgruppe und Besetzung der Künstler) als auch quan-

titative (z. B. Dauer, Produktstunden, Stunden-/Gesamtkosten usw.) Leitlinien und Ziele 

für Fernsehprodukte festgelegt. 

Die Unterhaltungsabteilung garantiert, dass das Produkt stets mit den Werten, die die 

Gruppe vermitteln möchte, und den Grundsätzen ihres Ethik-Kodex übereinstimmt.  

Schließlich wird durch die ständige gemeinsame Nutzung des Projekts und die gemein-

same Programmauswahl sichergestellt, dass die ausgestrahlten Inhalte den Qualitätser-

wartungen der Fernsehzuschauer entsprechen. 

Fernsehtätigkeit Italien - TV-Drama und Kino 
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Die MFE-Gruppe strahlt TV-Serien aus, die alle Zielgruppen ansprechen. Bei der Auswahl 

von Fernsehserien hält sich die Gruppe an die von der Unternehmensleitung festgelegten 

und mit ihr geteilten Ausstrahlungsrichtlinien und identifiziert Produkte, die das Poten-

zial haben, das festgelegte Zielpublikum zu erreichen.  

Bei der Auswahl der Produkte evaluiert die Abteilung TV-Serien die Produkte gemein-

sam mit der Content-Abteilung und der Unternehmensleitung in enger Zusammenarbeit 

mit dem Produktmarketing, um Geschichten zu finden, die das historische Publikum wei-

terhin interessieren und gleichzeitig versuchen, die Nutzerbasis zu erweitern.  

Konkret wählt und entwickelt die Abteilung für Fernsehserien Geschichten, die die heuti-

gen Prinzipien und positiven Werte des Unternehmens hervorheben und somit auch 

die ethischen Grundsätze der Gruppe widerspiegeln, ohne mit ihnen in Konflikt zu ge-

raten und somit ein Produkt zu garantieren, das alle Zuschauer genießen können.  

Bei den Überlegungen zur Produktauswahl wird auch die Möglichkeit berücksichtigt, In-

halte zu haben, die nicht für ein minderjähriges Publikum geeignet sind; in diesem Fall 

entscheidet man sich für eine gemeinsame Auswahl mit dem Sender, der das Produkt 

ausstrahlen muss. 

Die Abteilung für Fernsehserien der MFE-Gruppe in Italien ist ständig bemüht, die Qua-

lität der Inhalte zu verbessern, indem sie die Auswahl ihrer Lieferanten erweitert und 

sich an eine immer größere Zahl externer Produktionsfirmen wendet, ganz zu schweigen 

von verschiedenen Drehbuchautoren.  

Die MFE-Gruppe verfügt auch über das Know-how und die Organisation für die Auswahl 

von Projekten und die Entwicklung der Produktion von populären Spielserien. Diese Pro-

dukte werden bei großen nationalen Partnern in Auftrag gegeben und in einigen Fällen 

ins Ausland verkauft oder über den Web-Kanal verwertet und tragen so zur Deckung der 

Produktionskosten bei.  

Über ihr Tochterunternehmen Medusa sorgt die Gruppe für die Produktion und den Ver-

trieb von Filmen und Fernsehserien.  

Medusa Film ist mit dem Vertrieb von (hauptsächlich italienischen) Kinofilmen betraut. 

Die Gesellschaft produziert und erwirbt Filme und nutzt dabei den gesamten Lebenszyk-

lus des Produkts: von der Programmierung in Kinofilmen bis hin zum Verkauf von Fern-

sehübertragungsrechten in all ihren Formen.  

Das Programm von Medusa, das ständig mit der MFE-Gruppe abgestimmt wird, um 

den Programmanforderungen gerecht zu werden, konzentriert sich auf das italienische 

Produkt im Genre "Komödie", mit Regisseuren und Schauspielern, die im Laufe der Jahre 

dazu beigetragen haben, das Konzept der "Komödie im italienischen Stil" neu zu definie-

ren. In den letzten Jahren wurde jedoch auch Raum für Produkte anderer Genres ge-

schaffen, insbesondere für "Qualitäts"-Produkte, um den sich entwickelnden Geschmack 

der immer aufmerksamer und sachkundiger werdenden Zuschauer aufzugreifen.  

Der rote Faden, der sich durch alle diese Projekte zieht, ist die Präsenz von Medusa im 

italienischen Kino, was bedeutet, dass die Auswahl, die Produktion und der Vertrieb der 

besten Produkte garantiert wird, um die nationalen und lokalen künstlerischen und pro-

fessionellen Spitzenleistungen zu fördern. Um im Wettbewerb mit ausländischen Produk-

ten bestehen zu können, muss dieses Engagement stets nach den höchsten Standards 

der Branche gewährleistet werden. 
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Man kann also sagen, dass diese Ausrichtung aus inhaltlicher Sicht die Schaffung und 

Förderung von Produkten ermöglicht hat, die mit dem übereinstimmen, was die MFE-

Gruppe ausmacht, indem sie die Veränderungen in der italienischen Gesellschaft aufgrei-

fen und manchmal sogar vorwegnehmen. 

Italienische Fernsehtätigkeit - Nachrichten und Sport 

Die Richtlinien, die den Inhalt dieses Bereichs regeln, sind in den spezifischen Abschnitten 

zu ESRS S4 aufgeführt. 

Radioaktivität Italien 

Zum kommerziellen Hörfunkbereich der MFE-Gruppe gehören R101, Radio 105, Virgin 

Radio Italy, RadioMontecarlo und Radio Subasio. 

Jeder dieser Sender zeichnet sich durch eine eigene Linie aus, die durch Radiopro-

gramme/Formate zum Ausdruck kommt (z. B. Radio mit Programmen für junge Zielgrup-

pen -Radio105-; "Flow"-Radio (ähnliches Format) -R101 und Radio Subasio-, "vertikales" 

Radio -Virgin Radio; "Elite"-Radio mit hochkarätigen Zielgruppen -RMC; "Familien"-Ra-

dio mit charakteristischen Elementen der italienischen Tradition -Radio Subasio). 

In diesem Zusammenhang werden die maximale Unabhängigkeit und Pluralität der Mei-

nungsäußerung gemäß den Vorschriften der Branche (Radio-Fernseh-Konsolidierungs-

gesetz) und den aktuellen Unternehmensrichtlinien gewährleistet, die eine tägliche Über-

wachung der Tätigkeit der künstlerischen Ressourcen (Radiosprecher und Gäste), der in 

den jeweiligen Quellen behandelten Themen sowie der ausgestrahlten Werbeinhalte vor-

schreiben. 

Die MFE-Gruppe verpflichtet sich, den Genuss des Radioprodukts zu maximieren, indem 

sie es sowohl geografisch als auch in Bezug auf das Zielpublikum weit verbreitet, auch 

durch systematische Wartungs- und Verbesserungsmaßnahmen in den Rundfunknetzen, 

insbesondere durch den Schutz von Minderjährigen, indem sie an der Sprache arbeitet, 

die in der Sendung verwendet wird, und indem sie das Gesetz über die Konsolidierung 

des Rundfunkfernsehens und den Ethik-Kodex der Gruppe befolgt. 

Um den heutigen Hörern einen maximalen Genuss und Zugang zu garantieren und um 

neue Hörer zu gewinnen, aber auch um den Nutzen aus der Nutzung von Werbung zu 

maximieren, verpflichtet sich die Rundfunkabteilung, die multimedialen Aktivitäten stän-

dig und schrittweise weiterzuentwickeln, indem sie Dienste und Inhalte schafft, die über 

die wichtigsten digitalen Plattformen und Medien wie Smartphones, Tablets und Smart-

TV genutzt werden können, und zu diesem Zweck spezifische Kontrollmaßnahmen 

durchführt. 

Die auf den Websites zu veröffentlichenden Inhalte, einschließlich der direkt von den 

Hörern bereitgestellten, werden überwacht, um sicherzustellen, dass sie für die Veröf-

fentlichung geeignet sind; für die von den Nutzern selbst erstellten Inhalte wird ein 

Disclaimer ausgefüllt, der bei Minderjährigen von der für sie sorgeberechtigten Person 

unterzeichnet werden muss.  

Um die Privatsphäre der Nutzer zu gewährleisten, verbergen die verwendeten Nachrich-

tensysteme die Handynummern der Hörer, die nur von den in der Gesellschaft zu diesem 

Zweck beschäftigten Personen kontaktiert werden können. 

Digitale Ausweitung Italien 
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Im konsolidierten Kontext des multimedialen Videoangebots arbeitet die MFE-Gruppe 

mit Hilfe einer speziellen Organisationsstruktur an der Entwicklung von Diensten und 

Inhalten, die über alle wichtigen digitalen Plattformen (Desktop-Geräte, Mobilgeräte, 

Smart-TVs, STBs, Spielkonsolen, Dongles usw.) bereitgestellt werden können, und an der 

Förderung digitaler Ausweitungsinitiativen für frei empfangbare Programme (TV und Ra-

dio) sowie an der digitalen Aufwertung der frei empfangbaren Programme selbst, um so 

die Umsatzerlöse zu steigern. 

Die MFE überwacht und bewertet die Einhaltung von ethischen Grundsätzen und Quali-

tätsprinzipien bei der Erstellung digitaler Inhalte dank eines kontinuierlichen Dialogs mit 

Referenz-Nachrichtenagenturen und Unterhaltungsmarken und gegebenenfalls unter 

Einbeziehung anderer Abteilungen (z. B. der Rechtsabteilung). 

Diese Grundsätze werden auch für intern erstellte und/oder koproduzierte digitale Pro-

dukte angewandt. In diesem Bereich setzt die MFE ihre positiven Erfahrungen mit Infinity 

Lab fort. Es wurde 2019 gegründet und ist das erste italienische Zentrum für die Kofinan-

zierung und Koproduktion von Dokumentarfilmen, Dokuserien, Reportagen und Unter-

suchungen, die auf Infinity+ verbreitet werden und immer einen besonderen Bezug zu 

Umweltthemen und sozialer Verantwortung haben. 

Audiovisuelle Aktivitäten Spanien 

In Spanien wird die audiovisuelle Tätigkeit durch folgende Vorschriften geregelt: 

- Allgemeines audiovisuelles Recht; 

- den Ethik-Kodex; 

- Programmierungsstrategien und redaktionelle Leitlinien; 

- die Verabschiedung des Selbstverwaltungskodex für Fernsehinhalte und Minderjäh-

rige: Dieser wurde 2005 von den Anbietern frei empfangbarer audiovisueller Kommu-

nikationsdienste eingeführt, um Minderjährige vor potenziell schädlichen oder unan-

gemessenen Inhalten zu schützen (mehrere spanische Fernsehsender haben den Kodex 

unterzeichnet); 

- die Einstufung von Fernsehinhalten (weitere Einzelheiten unter S4-4 Schutz von Kin-

dern) 

Der Kontrollrahmen für audiovisuelle Inhalte sieht wie folgt aus: 

- der Produktionsausschuss: Dieser Ausschuss beschließt und legt allgemeine Leitlinien 

für den wöchentlichen Inhalt der intern produzierten Programme fest und überwacht 

den Stand der laufenden Produktionen. 

- der Ausschuss für Inhalte: Dieser Ausschuss befasst sich mit den Inhalten, Pro-

grammthemen und der Programmgestaltung in den Netzen der Gruppe; 

- Content Management: Hier werden die redaktionellen Richtlinien festgelegt und an 

die Produktionsabteilungen weitergeleitet; 

- die Abteilung Antenne: Sie gibt Richtlinien für die Optimierung des Inhalts durch die 

Gestaltung von Werbeblöcken vor, entwickelt Programmstrategien und analysiert die 

Ergebnisse durch Marketing; 

- Tägliche Analyse von Programm und Publikum zur Festlegung von Programmrichtlinien 

und zur Anpassung des Fernsehangebots an die Vorlieben der Nutzer; 
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- Tägliche Besprechung von Inhalten, um gemeinsame Strategien für die Produktion von 

Inhalten, die Werbung und die Aufsicht zu entwickeln; 

- Abteilung für institutionelle Beziehungen, wenn Sie Fragen zur Eignung eines Ratings 

oder zur Angemessenheit des Inhalts für ein Rating haben. 

Digitale Ausweitung Spanien 

- der Ausschuss für den Inhalt: Dieser Ausschuss befasst sich mit Fragen, die den Inhalt 

der Gruppe betreffen; 

- der Digitalausschuss: Dieser Ausschuss bewertet die Entwicklung des digitalen Umfelds; 

- Einstufung des Inhalts nach Alter, wobei ein Symbol das empfohlene Alter angibt; 

- Automatische Wortfilter zur Verhinderung von Hassreden in Kommentaren in sozialen 

Medien; 

- Überwachung und Bearbeitung der Inhalte vor der Veröffentlichung, um die Einhaltung 

der Unternehmenswerte bei der Erstellung von Inhalten zu gewährleisten; 

- Inhaltliche Bewertung. 

URHEBERRECHT 

Die MFE-Gruppe erachtet die Achtung und den Schutz des geistigen Eigentums als stra-

tegisch wichtig und geht zum Schutz ihrer audiovisuellen Rechte über alle zuständigen 

Stellen gegen die Verantwortlichen für die unerlaubte Übertragung ihrer Inhalte vor. Es 

gibt eine O.G. "Copyright Management", dessen Umsetzung von der Abteilung "Coll-

ective Entities Management, Copyright Protection and Litigation" überwacht wird. 

Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Bekämpfung der Piraterie bei Filmen im Be-

sitz der Gruppe in Kinos gelegt. 

MFE führt die Überwachung durch spezialisierte Gesellschaften durch zur Feststellung 

von Verstößen und fährt gegebenenfalls mit Hilfe externer Anwaltskanzleien fort, um die 

Täter zu verwarnen und rechtliche Schritte in Verwaltungs- (vor AGCOM), Zivil- und Straf-

verfahren einzuleiten, um ein Urteil gegen die unerlaubte Handlung und Schadensersatz 

zu erwirken. 

In ihren internen Produktionsstätten überwacht die Abteilung für die Verwaltung von 

Verwertungsgesellschaften, Urheberrechtsschutz und Rechtsstreitigkeiten dieses 

Thema und berät auf Anfrage. Die Gruppe ist auch in allen nationalen und europäischen 

Institutionen vertreten, die sich mit Urheberrechtsgesetzen befassen.  

Die MFE-Gruppe in Spanien verwendet das Protokoll zum Management des geistigen 

Eigentums, um Urheberrechtsverletzungen zu verhindern und die Einhaltung von Vor-

schriften zu gewährleisten. Die Verwaltung des geistigen Eigentums ist der Rechtsabtei-

lung anvertraut, die von bestimmten Unternehmensbereichen unterstützt wird, und ba-

siert auf einem integrierten Risikomanagementsystem, das mit dem COSO II-Modell 

konform ist.  
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ES-2_MDR-A | Maßnahmen und Mittel in Bezug auf wesentliche 

Nachhaltigkeitsaspekte 

ERSTELLUNG UND VERBREITUNG VON INHALTEN 

Die MFE-Gruppe führt regelmäßig Umfragen durch, um das Vorhandensein und die Ver-

breitung von redaktionellen Produkten zu erkennen, die das öffentliche Bewusstsein für 

soziale, ökologische und Governance-Themen schärfen können. 

In Italien sorgen die für Fernsehen, Radio und digitales Produktmarketing zuständigen 

Abteilungen für die Sammlung relevanter Inhalte zu ESG-Themen und gewährleisten de-

ren Weiterleitung an die für die Verwaltung der Produktdatenbank zuständigen Unter-

nehmensabteilungen, die die Kennzeichnung der Titel im Hinblick auf eine spätere Zu-

sammenfassung der Ergebnisse vorsieht.  

URHEBERRECHT 

Die bereits seit 2014 gemäß der AGCOM-Entscheidung 680/13/cons "Verordnung über 

den Schutz des Urheberrechts in elektronischen Kommunikationsnetzen" vorgenom-

mene Berichterstattung zur Abschaltung von Piraten-Websites, die Inhalte von Filmen 

und Fernsehserien übertragen, an denen wir die Nutzungsrechte besitzen, wurde fortge-

setzt.  

Die MFE-Gruppe hat die Vorbereitungsarbeiten für die EU-Richtlinie 2019/790 über das 

Urheberrecht und verwandte Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und ihre Umsetzung 

in das italienische Rechtssystem aufmerksam verfolgt. Das Gesetzesdekret Nr. 177 vom 

8. November 2021 nahm einige Änderungen am Urheberrechtsgesetz vor, darunter die 

folgenden:  

Die Streitigkeiten mit den wichtigsten OTT-Plattformen (YouTube, Dailymotion, Meta, 

TikTok und Vimeo) endeten mit der Unterzeichnung vorteilhafter Vereinbarungen über 

den Schutz von Inhalten, in deren Rahmen jede Partei ihr eigenes Tool zur Entfernung 

(das so genannte "take down") und auch einen dauerhaften Schutz durch das Tool "stay 

down" zur Verfügung gestellt hat. Dank der erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Struk-

tur für den Schutz von Inhalten hat MFE automatische Kontrollen auf den Plattfor-

men/sozialen Netzwerken eingeführt, die die Inhalte, die den Werkzeugen entgehen, ab-

fangen, um sie zu beseitigen und im Wiederholungsfall die Sperrung des verursachenden 

Kontos zu erreichen. 

Die MFE hat sich den Herausforderungen der technologischen Entwicklung und der 

künstlichen Intelligenz gestellt und ist wie folgt vorgegangen: 

- Urheberrechtsschutz, mit dem Recht, Inhalte abzulehnen, wie in Artikel 4 der Richtlinie 

(EU) 2019/790 vorgesehen, und daher ausdrücklich die Zustimmung zur Verwendung 

von KI-Systemen zu verweigern; dies geschieht durch Hinzufügen von funktionalen 

Formulierungen in den Abspann von Programmen und auf Websites, um die Inhalte 

vor der Verwendung von KI zu schützen (die Verwendung von automatisierten Sperren 

wird derzeit umgesetzt); 

- Datenschutz, Teilnahme bei Confindustria Radio TV an den von der Behörde für den 

Schutz personenbezogener Daten eingeleiteten Untersuchungen zum Web Scraping: 
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Beobachtungen zur Parallelität zwischen dem urheberrechtlichen Opt-Out und dem 

Opt-In, die für die Datenschutzgesetzgebung typisch sind. 

Die von der Gruppe geförderten Initiativen zum Thema Deepfakes sind von großer Be-

deutung. Dabei handelt es sich um fortschrittliche KI-basierte Techniken, die Deep-Lear-

ning-Algorithmen nutzen, um synthetische Multimedia-Inhalte zu erstellen, indem au-

thentische Inhalte mit neuen Ad-hoc-Inhalten überlagert werden, die die Originalstim-

men und -bilder der beteiligten Personen wiedergeben. Angesichts der zahlreichen Be-

richte und der mit dem Phänomen verbundenen Risiken wurden dringende zivilrechtliche 

Klagen gegen die als verantwortlich erachteten Plattformen eingereicht, um die Entfer-

nung der noch online befindlichen illegalen Inhalte zu erwirken, sowie spezifische An-

ordnungen der Justizbehörde, um die Plattformen zur Verantwortung zu ziehen. Darüber 

hinaus wurden mehrere Strafanzeigen erstattet, die zu entsprechenden Verfahren (der-

zeit anhängig, Ermittlungen laufen) sowie zu Verweisungen an die zuständigen Verwal-

tungsbehörden geführt haben. 

In der MFE-Gruppe in Spanien wird die Erstellung und Verbreitung von Inhalten durch 

Redaktionsausschüsse geregelt, die redaktionelle Leitlinien festlegen, die Programmie-

rung überwachen und die Einhaltung der Vorschriften für die audiovisuelle Kommunika-

tion sicherstellen.  

Für den Informationssektor sind strenge Kontrollen des Wahrheitsgehalts der Quellen 

und des geistigen Eigentums an den Inhalten vorgesehen.  

Darüber hinaus schützt Grupo Audiovisual Mediaset España die Rechte von Autoren, 

Künstlern und Mitarbeitern durch spezielle Vereinbarungen.  

ES-2_MDR-M | Kennzahlen in Bezug auf wesentliche Nachhaltigkeits-

aspekte 

ERSTELLUNG UND VERBREITUNG VON INHALTEN 

Kennzahlen zu diesem Thema werden im Kapitel über die EU-Taxonomie im Abschnitt 

über die Mindestgarantien aufgeführt, da sie dazu beitragen, in naher Zukunft die auf 

die Taxonomie der MFE-Gruppe abgestimmten Aktivitäten zu umreißen. 

URHEBERRECHT 

Im Jahr 2024 gab es keine Vorfälle, Sanktionen oder Rückrufe im Zusammenhang mit 

geistigem Eigentum. 

ES-2_MDR-T | Nachverfolgung der Wirksamkeit von Konzepten und 

Maßnahmen durch Zielvorgaben 

ERSTELLUNG UND VERBREITUNG VON INHALTEN 

Derzeit sind für die oben genannten Maßnahmen keine spezifischen Ziele in Bezug auf 

Investitionen in audiovisuelle Produkte und die Zusammensetzung des Programmplans 

festgelegt worden, die spezifische ökologische und soziale Fragen zum Gegenstand ha-

ben. 



  

F-245 

COPYRIGHT 

Derzeit hat die Gesellschaft keine Zielvorgaben für das Urheberrecht festgelegt. 
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN 

TECHNOLOGISCHE INNOVATION UND ENTWICKLUNG 

Der Geschäftsbereich Technologietransformation, der dem Technologieressort der 

Gruppe berichtet, zielt darauf ab, Möglichkeiten zur Implementierung neuer Technolo-

gien innerhalb der Gesellschaft zu identifizieren und zu fördern sowie eine bereichsüber-

greifende Steuerung von technologischen Innovationsprojekten sicherzustellen. Um 

diese Ziele zu erreichen, arbeitet der Geschäftsbereich Technologietransformation mit 

den anderen Abteilungen der Gruppe (Strategisches Marketing, AdTech, Business Digital, 

Operations) zusammen und legt Arbeitsschwerpunkte entsprechend den geschäftlichen 

Anforderungen fest. 

Im Jahr 2024 konzentrierte die Organisationseinheit ihre Aktivitäten auf folgende Berei-

che: 

− Einsatz von KI-Lösungen zur Effizienzsteigerung von Geschäftsprozessen 

− Erprobung von DVB-I 

Außerdem wurden die folgenden Aktivitäten aus den Vorjahren fortgesetzt: 

− Erstellung von Prototypen oder Konzeptnachweisen für die Entwicklung und Vali-

dierung neuer Technologien, die für die Entwicklung des Kerngeschäfts oder für die 

Innovation der Organisationsprozesse der Gruppe nützlich sind. 

− Teilnahme an der Festlegung technischer Spezifikationen und kommerzieller Anfor-

derungen mit internationalen Fernseh-Normungsgremien. DVB-Projekt12; EBU13; 

SMPTE14. 

− Mitwirkung in nationalen und internationalen Verbänden bei der Ausarbeitung und 

Veröffentlichung technischer Spezifikationen für TV-Empfänger: HDFI15; CRTV16; 

FAME17. 

− Teilnahme an Runden Tischen der Regulierungsbehörden und der EU zur Entwick-

lung des digitalen Fernsehens in Italien und Europa. 

Technologische Unterstützung bei der Ausbildung, Informationsbeschaffung und Ver-

breitung in Bezug auf die wichtigsten Trends der Gesellschaft im Bereich technologischer 

Innovationen. 

− Erforschung des technologischen Kontextes der Medienwelt mit dem Ziel, Entwick-

lungsszenarien mit nationalen und internationalen Forschungseinrichtungen zu 

skizzieren. 

 

Projekte und Experimente im Jahr 2024 

 
12 DVB-Projekt: Digital Video Broadcasting Projekt 
13 EBU: Europäische Rundfunkunion, insbesondere 5G-Media Action Gruppe (5G-MAG) 
14 SMPTE: Society of Motion Picture & Television Engineers 
15 HDFI: HD Forum Italia 
16 CRTV: Confindustria Radio Televisione 
17 FAME: Forum on Advanced Media in Europe 
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KI-Versuche 

Im Jahr 2024 wurde ADVisor – ein von der Gruppe selbst entwickeltes KI-Tool – in der 

Produktion erprobt. 

Dieses Tool erkennt alle Möglichkeiten für Werbeunterbrechungen innerhalb einer Pro-

duktion (Szenenwechsel, schwarzer Bildschirm, Stille) und weist die Redakteure darauf 

hin, so dass diese den besten Zeitpunkt für die Einfügung einer Unterbrechung wählen 

können. 

Mit diesem Instrument konnte der Erwerbsprozess für digitale Archivinhalte neugestaltet 

werden. 

ADVisor wurde auch bei den NAB Product of the Year Awards im April 2024 ausgezeich-

net. 

 

Fertigstellung des PoC-2 des DVB-I-Standards18 und Initiierung eines Testpro-

gramms mit der italienischen Öffentlichkeit: 

Nachdem die Validierung und Erprobung des DVB-I-Standards mit der Entwicklung eines 

technologischen Konzeptnachweises (proof of concept – PoC) im Juli 2022 abgeschlos-

sen wurde und angesichts der positiven Ergebnisse, die für alle getesteten Anwendungs-

fälle erzielt wurden, wurde es notwendig, die funktionalen Anforderungen und die ge-

testeten Anwendungsfälle mit tatsächlichen Endnutzern durch tatsächliche DVB-I-

Dienste zu erproben, die auf TV-Empfängern eingesetzt werden können, die auf den 

Markt gebracht werden sollen. 

Zu diesem Zweck wurde im 3. Quartal 2023 ein Marktversuch gestartet, um die gesamte 

Lieferkette dieser aufstrebenden IP-Netzwerk-basierten linearen TV-Vertriebsplattform 

zu testen. 

Während der nationale DVB-I-Marktversuch darauf abzielt, die von Mediaset seit 2020 

entwickelten und in PoC 1 feinabgestimmten Anwendungsfälle im Feldversuch zu testen, 

ist man sich auch darüber im Klaren, dass die Forschungs- und Versuchsphase mit einer 

Reihe neuer Anwendungsfälle fortgesetzt werden muss, die entsprechend den sich ab-

zeichnenden Geschäftsbedürfnissen entwickelt werden, insbesondere im Hinblick auf in-

tegrierte Targeting-Werbedienste für DTT und DVB-I sowie andere Entwicklungen zur 

Verbesserung der Dienstqualität (quality of service – QoS) und der Nutzererfahrung (user 

experience – Ux), die für die ordnungsgemäße Entwicklung der neuen Plattform notwen-

dig sind. Vor diesem Hintergrund wurde der Feldversuch von einem neuen, im Labor 

entwickelten PoC 2 begleitet, um die Entwicklungsphase des nationalen Versuchs zwi-

schen 2024 und 2025 zu optimieren. 

Im Jahr 2023 wurden die von Mediaset in PoC 1 erzielten Ergebnisse auf mehreren inter-

nationalen Veranstaltungen zusammen mit anderen Projektpartnern vorgestellt und dis-

kutiert. Der DVB-I-Pilot, der im nationalen Test von Mediaset verwendet wurde und alle 

Entwicklungen aus PoC 1 enthält, wurde auf verschiedenen internationalen Messen und 

Branchenveranstaltungen vorgestellt, darunter: IBC in Amsterdam (September 2023), 

 

18 DVB-I: Digitaler Videorundfunk über ein IP-Netzwerk. Dies ist der neue IPTV-Standard. 
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HbbTV-Symposium in Neapel (Oktober 2023), HDFI Innovation Day in Mailand (23. No-

vember). 

Der DVB-I-Versuch von Mediaset wurde auch der italienischen Kommunikationsbehörde 

(AgCom) und nationalen Branchenverbänden wie Confindustria Radiotelevisione (CRTV) 

vorgestellt und demonstriert. 

Auch im Jahr 2024 wurden die Aktivitäten zur technologischen Unterstützung und Kon-

solidierung des DVB-Standards sowie des 2023 veröffentlichten Standards HbbTV 2.0.4 

fortgesetzt. 

Der PoC und der DVB-I-Test von Mediaset trugen aktiv zu der folgenden Veröffentli-

chung im Dezember 2023 bei: UHD Book vol 2.1, eine Aktualisierung des National Tech-

nical Specification Volume für TV-Receiver, herausgegeben von HD Forum Italia in Zu-

sammenarbeit mit Confindustria Radiotelevisione (CRTV). Die Veröffentlichung fasst die 

Ergebnisse der DVB-I-Tests zusammen, die zu Verbesserungen der IP2-Spezifikation (R5) 

geführt haben. 

Im Jahr 2024 führte die Gruppe einen Phase-2-Konzeptnachweis in DVB-I durch, um die 

Kompatibilität des neuen Standards mit den Funktionen für Erreichbarkeit und Zielgrup-

penwerbung zu testen. 
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CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 

Einführung 

MFE – MEDIAFOREUROPE N.V. (die "Gesellschaft" oder "MFE"), vormals Mediaset S.p.A., 

ist eine Aktiengesellschaft nach niederländischem Recht (Naamloze Vennootschap) mit 

zwei Niederlassungen, eine in Cologno Monzese (Mailand), Italien, Viale Europa 46 und 

eine in Spanien, in Madrid, Carretera de Fuencarral a Alcobendas 4. 

Die Gesellschaft hat ihren steuerlichen Sitz in Italien. Sie ist seit 1996 am Mercato Tele-

matico Azionario, jetzt Euronext Mailand, notiert, der von der Borsa Italiana S.p.A., der 

Gesellschaft, die die regulierten italienischen Märkte organisiert und verwaltet (die "itali-

enische Börse"). Seit dem 14. Juni 2023 sind die MFE-Aktien A auch an den spanischen 

Börsen in Barcelona, Bilbao, Madrid und Valencia notiert, die von den jeweiligen Markt-

verwaltungsgesellschaften (Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores) organisiert und 

verwaltet werden. 

Nach der am 18. September 2021 abgeschlossenen Verlegung des Sitzes in die Nieder-

lande (die "Verlegung") hat die Gesellschaft die Niederlande als ihren Herkunftsmitglied-

staat im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 der Transparenzrichtlinie (Richtlinie 2004/109/EG) 

gewählt und den Markt gemäß Artikel 5:25a Absatz 3 des niederländischen Finanzauf-

sichtsgesetzes (Wet op het financieel toezicht) informiert. 

Als Gesellschaft mit Sitz in den Niederlanden unterliegt die MFE dem niederländischen 

Corporate Governance Kodex ("NCGK"). Am 20. Dezember 2022 veröffentlichte der Cor-

porate Governance Kodex-Kontrollausschuss eine aktualisierte Version der NCGK-Fas-

sung vom 8. Dezember 2016. Der neue Kodex (verfügbar in einer inoffiziellen englischen 

Übersetzung unter https://www.mccg.nl/publicaties/codes/2022/12/20/dutch-corpo-

rate-governance-code-2022) trat am 1. Januar 2023 in Kraft. 

Der NCGK soll ein wirksames und transparentes System für Kontrolle und Saldierung in 

börsennotierten Gesellschaften ermöglichen und zu diesem Zweck die Beziehungen zwi-

schen der Geschäftsführung, den Kontrollgremien und den Aktionären (einschließlich der 

Hauptversammlung) regeln. 

Der NCGK ist für Unternehmen gedacht, die sich für eine dualistische Leitungsstruktur 

entschieden haben, bei der die Leitung und Kontrolle der Unternehmenstätigkeit einem 

Vorstand bzw. einem Aufsichtsrat übertragen wird. 

Der NCGK gilt auch für Gesellschaften, die nur über einen Vorstand verfügen (monisti-

sche Leitungsstruktur). In diesem Fall setzt sich der Vorstand aus geschäftsführenden und 

nicht-geschäftsführenden Direktoren zusammen, wobei letztere die Geschäftsführungs-

aktivitäten der geschäftsführenden Vorstandsmitglieder kontrollieren. 
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Gesellschaftsorgane der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 
 

HAUPTVERSAMMLUNG 

 

VORSTAND 

 
Fedele Confalonieri (m) 

Pier Silvio Berlusconi (m) 

Patrizia Arienti (w) 

Stefania Bariatti (w) 

Marina Berlusconi (w) 

Marina Brogi (w) 

Consuelo Crespo Bofill (w) 

Javier Díez De Polanco (m) 

Giulio Gallazzi (m) 

Marco Giordani (m) 
Gina Nieri (w) 

Danilo Pellegrino (m) 
Alessandra Piccinino (w) 

Niccolo' Querci (m) 

Stefano Sala (m) 
        

 

Prüfungs- 
und 

Nachhaltigkeitsausschuss 

 

Nominierungs- 
und 

Vergütungsausschuss 

 Exekutivausschuss 

 

INTERNER PRÜFER 

 

EXTERNER PRÜFER 
 

 

Vorstand 

Ernennung und Zusammensetzung 

Die MFE hat sich für ein monistisches Führungssystem mit nur einem Vorstand entschie-

den. Die von den geschäftsführenden Vorstandsmitgliedern ausgeübten Tätigkeiten wer-

den von den nicht-geschäftsführenden Vorstandsmitgliedern kontrolliert. Bei diesem 

System gibt es kein unabhängiges Kontrollorgan. 

Gemäß der Satzung besteht der Vorstand aus einem oder mehreren geschäftsführenden 

Vorstandsmitgliedern und einem oder mehreren nicht-geschäftsführenden Vorstands-

mitgliedern. Die genaue Anzahl der Vorstandsmitglieder sowie die Anzahl der geschäfts-

führenden und nicht-geschäftsführenden Vorstandsmitglieder wird vom Vorstand im 

Vorstandsprofil festgelegt, das auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht wird. Die 
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Mehrheit der Mitglieder des Vorstands müssen nicht-geschäftsführende Vorstandsmit-

glieder sein. 

Gemäß der Satzung der Gesellschaft werden die Vorstandsmitglieder von der Hauptver-

sammlung ernannt. Die Ernennung eines jeden Vorstandsmitglieds darf nicht länger als 

vier Jahre dauern. Die Amtszeit darf nicht über das Ende der ersten Jahreshauptversamm-

lung im vierten Jahr nach der Ernennung hinausgehen, es sei denn, das Vorstandsmit-

glied tritt vorher zurück oder wird aus dem Amt enthoben. 

Der Vorstand hat ein von den nicht-geschäftsführenden Vorstandsmitgliedern auf Vor-

schlag des Nominierungs- und Vergütungsausschusses erstelltes Vorstandsprofil geneh-

migt, in dem die Größe, die Expertise, der Hintergrund, die Zielvorgaben für die Ge-

schlechtervielfalt und die Fähigkeiten/Qualitäten für die Unabhängigkeit (unbeschadet 

der bereits in der Satzung und im Kodex vorgesehenen Unabhängigkeitskriterien) fest-

gelegt sind, die für die Zusammensetzung des Vorstands gewünscht werden, wobei auch 

die von der Gesellschaft beschlossenen Diversitäts- und Inklusionsrichtlinien berücksich-

tigt werden. Beide Dokumente sind auf der Website der Gesellschaft verfügbar. 

Der derzeitige Vorstand besteht aus 15 Mitgliedern, die von der Hauptversammlung am 

19. Juni 2024 gewählt wurden. Die Amtszeit jedes Vorstandsmitglieds beträgt drei Jahre 

und dauert bis zum Datum der Hauptversammlung, die den Jahresabschluss der Gesell-

schaft für das am 31. Dezember 2026 endende Jahr genehmigt. 

Der Vorstand bestätigte Fedele Confalonieri als Vorstandsvorsitzenden und Pier Silvio 

Berlusconi als Chief Executive Officer. 

Der Vorstand bestätigte außerdem Marco Giordani als Finanzvorstand und Emanuela Bi-

anchi als Sekretärin des Vorstands. 

Der Vorstand setzt sich aus den folgenden Personen zusammen: 
 

Mitglieder, Geburtsda-

tum, Nationalität, Ge-

schlecht 

Ämter Datum der 

Ersternennung* 

Datum der Ernen-

nung oder Wieder-

ernennung** 

Ende der 

Amtszeit*** 

Fedele Confalonieri 

(06.08.1937), Italie-

nisch, M 

Vorstandsvorsitzender 

(nicht-geschäftsführen-

des Vorstandsmitglied) 16.12.1994 19.06.2024 31.12.2026 

Pier Silvio Berlusconi 

(28.04.1969), Italieni-

sch, M 

Chief Executive Officer 

(geschäftsführendes Vor-

standsmitglied) 28.07.1995 19.06.2024 31.12.2026 

Patrizia Arienti 

(07.06.1960), Italie-

nisch, W 

Nicht-geschäftsführendes 

Vorstandsmitglied 

Mitglied des Prüfungs- 

und Nachhaltigkeitsaus-

schusses 19.06.2024 19.06.2024 31.12.2026 

Stefania Bariatti 

(28.10.1956), Italie-

nisch, W 

Nicht-geschäftsführendes 

Vorstandsmitglied 

Vorsitzende des Nominie-

rungs- und Vergütungs-

ausschusses 23.06.2021 19.06.2024 31.12.2026 

Marina Berlusconi 

(10.08.1966), Italie-

nisch, W 

Nicht-geschäftsführendes 

Vorstandsmitglied 28.07.1995 19.06.2024 31.12.2026 

Marina Brogi 

(15.07.1967), Italie-

nisch, W 

Nicht-geschäftsführendes 

Vorstandsmitglied 

Mitglied des Prüfungs- 

und Nachhaltigkeitsaus-

schusses 27.06.2018 19.06.2024 31.12.2026 
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Consuelo Crespo Bofill 

(08.02.1953), Spanisch, 

W 

Nicht-geschäftsführendes 

Vorstandsmitglied 

Mitglied des Nominie-

rungs- und Vergütungs-

ausschusses 19.06.2024 19.06.2024 31.12.2026 

Javier Díez De Polanco 

(21.08.1955), Spanisch, 

M 

Nicht-geschäftsführendes 

Vorstandsmitglied 

Mitglied des Prüfungs- 

und Nachhaltigkeitsaus-

schusses 

19.06.2024 19.06.2024 31.12.2026 

Giulio Gallazzi 

(08.01.1964), Italie-

nisch, M 

Nicht-geschäftsführendes 

Vorstandsmitglied 

Mitglied des Nominie-

rungs- und Vergütungs-

ausschusses 27.06.2018 19.06.2024 31.12.2026 

Marco Giordani 

(30.11.1961), Italie-

nisch, M 

Finanzvorstand 

(geschäftsführendes Vor-

standsmitglied) 20.03.2001 19.06.2024 31.12.2026 

Gina Nieri 

(02.12.1953), Italie-

nisch, W 

Geschäftsführendes Vor-

standsmitglied 28.09.1998 19.06.2024 31.12.2026 

Danilo Pellegrino 

(18.09.1957), Italie-

nisch, M 

Nicht-geschäftsführendes 

Vorstandsmitglied 27.06.2018 19.06.2024 31.12.2026 

Alessandra Piccinino 

(31.08.1962), Italie-

nisch, W 

Nicht-geschäftsführendes 

Vorstandsmitglied 

Vorsitzende des Prüfungs- 

und Nachhaltigkeitsaus-

schusses 29.04.2015**** 19.06.2024 31.12.2026 

Niccolò Querci 

(10.05.1961), Italie-

nisch, M 

Geschäftsführendes Vor-

standsmitglied 22.04.2009 19.06.2024 31.12.2026 

Stefano Sala 

(23.09.1962), Italie-

nisch, M 

Geschäftsführendes Vor-

standsmitglied 29.04.2015 19.06.2024 31.12.2026 

     
VORSTANDSMITGLIEDER, DEREN AMTSZEIT IM BERICHTSJAHR ENDETE 

Raffaele Cappiello 

(17.09.1968), Italie-

nisch, M 

Nicht-geschäftsführendes 

Vorstandsmitglied 

Mitglied des Prüfungsaus-

schusses 27.06.2018 23.06.2021 31.12.2023  

Costanza Esclapon de 

Villeneuve 

(28.09.1965), Italieni-

sch, W 

Nicht-geschäftsführendes 

Vorstandsmitglied 

Vorsitzende des Ausschus-

ses für Transaktionen mit 

nahestehenden Personen 27.06.2018 23.06.2021 31.12.2023 

 

Carlo Secchi 

(04.02.1944), Italienisch, 

M 

Nicht-geschäftsführendes 

Vorstandsmitglied 

Mitglied des Prüfungsaus-

schusses 

Mitglied des Nominie-

rungs- und Vergütungs-

ausschusses 20.04.2006 23.06.2021 31.12.2023 

 

 

  

 
* Das Datum der Ersternennung eines jeden Vorstandsmitglieds bezeichnet das Datum, an dem das Mitglied zum ersten Mal (überhaupt) in den Vorstand der Mediaset S.p.A. berufen wurde. Am 

18. September 2021 verlegte die Gesellschaft ihren Sitz in die Niederlande und wurde eine niederländische N.V. Am 25. November 2021 firmierte die Gesellschaft sodann in MFE-MEDIAFOREU-

ROPE N.V. um. 

** Der derzeitige Vorstand wurde von der Hauptversammlung am 19. Juni 2024 ernannt. 

*** Die Amtszeit des Vorstands endet am Tag der Hauptversammlung, die den Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2026 endende Geschäftsjahr genehmigt. 

**** Vorstandsmitglied für die folgenden Amtszeiten: 2015-2017; 2021-2023; 2024-2026.   
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Lebensläufe 

 

 

• Pier Silvio Berlusconi wurde am 28. April 1969 in Mailand geboren. Er begann
seine berufliche Laufbahn 1992 bei Publitalia im Bereich Marketing und wechselte
dann zum Fernsehsender Italia 1. Im November 1996 wurde er zum Leiter der
Programmplanung und -koordinierung der Mediaset-Sender ernannt. Im Jahr
1999 wurde er zum stellvertretenden Generaldirektor der Inhalte von RTI ernannt
und seit April 2000 ist er Vorsitzender und CEO von RTI sowie stellvertretender
Vorsitzender von Mediaset. Seit April 2015 ist er auch CEO von Mediaset (jetzt
MFE-MEDIAFOREUROPE). Seit Februar 2020 ist er stellvertretender Vorsitzender
und CEO von Mediaset Italia S.p.A. (jetzt Mediaset S.p.A.). Seit Juni 2020 ist er
Vorsitzender der Medusa Film S.p.A. Seit Juni 2023 ist er Vorsitzender der MFE
Advertising S.p.A. Darüber hinaus sitzt er in den Vorstandsgremien der folgenden
Unternehmen: Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Fininvest S.p.A. und Publitalia
'80 S.p.A.

Pier Silvio Berlusconi, CEO

• Marco Giordani wurde am 30. November 1961 in Mailand geboren. Er hat einen
Abschluss in Betriebswirtschaft von der Luigi Bocconi Universität in Mailand. Seit
2000 ist er Finanzvorstand der Mediaset-Gruppe (jetzt MFE-Gruppe). Er ist
Vorstandsvorsitzender von RadioMediaset S.p.A. und Virgin Radio Italy S.p.A. Er
ist außerdem Chief Executive Officer von R.T.I., Vorstandsmitglied der MFE-
MEDIAFOREUROPE N.V., Publitalia '80 S.p.A., MFE Advertising S.p.A., Medusa
Film S.p.A. und Mediaset S.p.A. sowie Mitglied des Exekutivausschusses von
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. Von 2014 bis 2023 war er Mitglied des
Verwaltungsrats von Mediaset España Comunicación, SA und ist seit Mai 2023,
nach dem Abschluss der Verschmelzung dieser Gesellschaft mit MFE-
MEDIAFOREUROPE N.V., Mitglied des Verwaltungsrats der Grupo Audiovisual
Mediaset España Comunicación. Von 1998 bis 2000 war er Mitglied der
Abteilung für die Kontrolle des Eigenkapitals der IFIL S.p.A. und wurde dann in
den Verwaltungsrat berufen; er ist Mitglied des Exekutivausschusses der LA
RINASCENTE S.p.A. und Direktor der S.I.B. (Società Italiana Bricolage). Seit 1991
ist er Finanzdirektor der RINASCENTE Gruppe und seit 1997 Finanzvorstand.

Marco Giordani, CFO

• Sie wurde am 2. Dezember 1953 in Lucca geboren 
und hat zwei Töchter. Sie hat einen Abschluss in 
Politikwissenschaften der Universität Pisa und 
eine Spezialisierung in Journalismus und 
Massenkommunikation der Universität Luiss in 
Rom. Seit 1977 ist sie im kommerziellen 
Fernsehen tätig, zunächst als Generalsekretärin 
der FIEL, der ersten Vereinigung "freier" 
Rundfunkveranstalter . Danach wechselte sie als 
Direktorin zur FRT – der Föderation der Radio-
und Fernsehbetreiber – und blieb dort bis 1990, 
als sie zur FININVEST GRUPPE als Managerin für 
die Beziehungen zu den Berufsverbänden kam. 
Derzeit ist sie Direktorin der Abteilung für 
institutionelle, rechtliche und strategische 
Analysen in der MEDIASET Gruppe. Seit April 2015 
ist sie Vorstandsmitglied und Mitglied des 
Exekutivausschusses der MEDIASET S.p.A. (die am 
18. September 2021 mit der Verlegung ihres 
Sitzes in die Niederlande in Mediaset N.V. 
umgewandelt wurde und seit 25. November 2021 
unter dem Namen MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 
firmiert). 2020 wurde sie als stellvertretende 
Vorsitzende der FTI bestätigt. Seit Februar 2020 
ist sie Mitglied des Vorstands der MEDIASET 
S.p.A. (ehemals MEDIASET ITALIA S.p.A.), der 
italienischen Holdinggesellschaft der MFE-
MEDIAFOREUROPE N.V. Gruppe. Im April 2020 
wurde sie als Mitglied des Verwaltungsrats von 
PUBLITALIA'80 S.p.A. bestätigt. Im Juni 2024 
wurde sie als Mitglied des Verwaltungsrats und 
des Exekutivausschusses von MFE-
MEDIAFOREUROPE N.V. bestätigt. Von 2018 bis 
2023 war sie Mitglied des Verwaltungsrats von 
Mediaset España Comunicación, SA, und nach 
dem Abschluss der Verschmelzung dieses 
Unternehmens mit MFE- MEDIAFOREUROPE N.V. 
ist sie seit Mai 2023 Mitglied des Verwaltungsrats 
der Grupo Audiovisual Mediaset España 
Comunicación, SAU. Sie ist Mitglied des 
Konsultationsausschusses von BORSA ITALIANA. 
Sie ist Mitglied des Generalrats von 
CONFINDUSTRIA und ASSOLOMBARDA. Sie ist 
Mitglied des Präsidiums des Masterstudiengangs 
für Marketing, digitale Kommunikation und 
Vertriebsmanagement von PUBLITALIA. Seit 2019 
ist sie stellvertretende Vorsitzende von CERRE, 
(Centre on Regulation in Europe). Sie ist Mitglied 
des Verwaltungsrats von Class CNBC S.p.A. Von 
2000 bis 2005 war sie Mitglied des 
Verwaltungsrats der ALBACOM S.p.A mit einer 
Mediaset-Beteiligung. Sie nimmt an 
Arbeitsgruppen der Europäischen Kommission 
teil, die sich mit Fragen des Jugendschutzes, des 
Internets, des Medienpluralismus, der Verwaltung 
des Frequenzspektrums, des Urheberrechts und 
der Regulierung des europäischen Marktes für 
digitale Dienste befassen. Am 27. Dezember 2012 
wurde ihr der Titel "Commendatore dell'Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana" (Kommandeur 
des Verdienstordens der Italienischen Republik) 
verliehen. 

Gina Nieri

• Geboren am 10. Mai 1961 in Florenz. Er schloss 
1986 sein Jurastudium an der Universität von 
Siena ab und erwarb 1988 einen Master in 
Wirtschaftskommunikation. Er ist 
geschäftsführendes Vorstandsmitglied der MFE-
MEDIAFOREUROPE N.V. und Mitglied des 
zugehörigen Exekutivausschusses sowie Mitglied 
des Verwaltungsrats von Mediaset S.p.A. Von 
2018 bis 2023 war er Mitglied des 
Verwaltungsrats von Mediaset España 
Comunicaciòn, SA und ist seit Mai 2023, nach 
Abschluss der Verschmelzung dieser Gesellschaft 
mit MFE- MEDIAFOREUROPE N.V., Mitglied des 
Verwaltungsrats der Grupo Audiovisual Mediaset 
España Comunicaciòn. Seit 2003 ist er 
stellvertretender Vorsitzender und 
geschäftsführender Direktor von R.T.I. S.p.A. für 
Human Resources und seit 2007 stellvertretender 
Vorsitzender von Publitalia '80 S.p.A. Von 2006 bis 
2010 war er Präsident der Gesellschaft Media 
Shopping S.p.A. Innerhalb der Gruppe hat er die 
Position des Zentraldirektors für Human 
Resources, Operations, Technologie und 
Beschaffung inne, nachdem er seinen 
Verantwortungsbereich vom Zentraldirektor für 
Personal und Organisation aus schrittweise 
erweitert hat. Zuvor war er Direktor für 
künstlerische Ressourcen, Produktion, 
Unterhaltung und Sport und bis 2008 Leiter des 
Bereichs Diversifizierung und neue 
Geschäftsfelder der Gruppe. Von 1992 bis 1999 
war er Assistent und Chefsekretär von Silvio 
Berlusconi, wobei er im Laufe der Jahre 
verschiedene organisatorische Aufgaben 
übernahm. Von 1989 bis 1992 war er Key Account 
Manager und Assistent des Präsidenten und 
Generaldirektors von Publitalia '80, nachdem er 
als Account Executive bei P.T.Needham gearbeitet 
hatte.

Niccolo' Querci

• Stefano Sala wurde am 23. September 1962 in 
Mailand geboren. Er ist verheiratet und hat drei 
Kinder. Er hat einen Abschluss in 
Betriebswirtschaft der Universität "Luigi Bocconi" 
in Mailand. Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied der MFE-MEDIAFOREUROPE 
N.V. (seit April 2015) und Mitglied des 
Exekutivausschusses, Präsident und Chief 
Executive Officer von Publitalia '80 S.p.A. seit 
April 2023 (zuvor Chief Executive Officer seit April 
2014 und kaufmännischer Geschäftsführer von 
Dezember 2012 bis März 2013), 
Exekutivpräsident von Publiespana S.A.U. (seit 
Januar 2023), Präsident des Verwaltungsrats von 
Publieurope AG (seit 1. September 2021 und 
zuvor Chief Executive Officer von Publieurope AG 
seit April 2017), Präsident des Verwaltungsrats 
von Digitalia '08 S.r.l. (seit Februar 2023, zuvor 
Präsident und Chief Executive Officer seit Februar 
2022 und zuvor Chief Executive Officer seit 
Dezember 2012), Präsident des Verwaltungsrats 
von Mediamond S.p.A. (seit Juni 2020 und zuvor 
stellvertretender Vorsitzender seit Februar 2015), 
Chief Executive Officer von MFE Advertising S.p.A. 
(seit Juni 2023); Executive Director von Mediaset 
S.p.A. (seit Februar 2020) und Mitglied des 
Executive Committee, Executive Director von RTI 
S.p.A. (seit April 2017), Executive Director von 
RadioMediaset S.p.A. (seit Juni 2016), Chairman 
von Adtech Ventures S.p.A. (seit Februar 2023), 
Chairman von Dr Podcast Audio Factory Limited 
(seit Juli 2023), Chairman von Videowall S.r.l. (seit 
August 2019), Executive Director von Grupo 
Audiovisual Mediaset España Comunicación, 
S.A.U. (seit Juni 2023) und Executive Director von 
Auditel (seit Mai 2020). "Guido Carli"-Preis im 
Jahr 2021, "Goldener Löwe Karriere" im Jahr 2023 
und "Gold Medal Ambrogino d'Oro"-Preis im Jahr 
2024. Von Januar 2009 bis November 2012 war er 
Vorsitzender und Chief Executive Officer von 
GroupM Italy. Zwischen März 2006 und Dezember 
2008 war er Chairman und Chief Executive Officer 
von Mediaedge: Cia Italy und Executive Vice 
President von GroupM Italy. Von Januar 2004 bis 
Februar 2006 war er Chairman und Chief 
Executive Officer von Mindshare Italien; davor, 
von Mai 2001 bis Dezember 2003, war er 
Managing Director von Media Insight/Mindshare 
Italien. Von April 1999 bis April 2001 war er 
geschäftsführender Direktor von CIA Italien. Von 
April 1995 bis März 1999 war er Commercial 
Director bei Cairo Pubblicità. Von März 1991 bis 
März 1995 arbeitete er bei Telepiù Pubblicità als 
Sales Manager und zuvor als Sales Executive.

Stefano Sala
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• Geboren am 6. August 1937 in Mailand. Er schloss 
sein Studium der Rechtswissenschaften an der 
Staatlichen Universität von Mailand ab. Er ist 
Mitglied des Beirats von Confindustria und 
Assolombarda. Er ist Vorsatndsmitglied der MFE-
MEDIAFOREUROPE N.V. und der Mediaset S.p.A. Er 
ist Vorsitzender der Veneranda Fabbrica del Duomo 
di Milano und Mitglied des Generalrats der 
Confindustria Radio Televisioni. Von 2014 bis 2023 
war er Mitglied des Verwaltungsrats von Mediaset 
España Comunicación, SA und ist seit Mai 2023, 
nach dem Abschluss der Verschmelzung dieses 
Unternehmens mit MFE-MEDIAFOREUROPE N.V., 
Mitglied des Verwaltungsrats der Grupo 
Audiovisual Mediaset España Comunicación, SAU.

Fedele Confalonieri

• Marina Berlusconi wurde am 10. August 1966 in 
Mailand geboren. Sie trat bereits in jungen 
Jahren in die Gesellschaft ein und hat sich immer 
sehr für die Verwaltung und Entwicklung der 
wirtschaftlichen und finanziellen Strategien der 
Gruppe interessiert und engagiert. Im Juli 1996 
übernahm sie die Position der stellvertretenden 
Vorsitzenden der Fininvest S.p.A., die sie bis 
Oktober 2005 innehatte, als sie zur Vorsitzenden 
der Holding ernannt wurde. Seit Februar 2003 ist 
sie Vorsitzende von Arnoldo Mondadori Editore 
S.p.A.

Marina Berlusconi

• Danilo Pellegrino wurde am 18. September 1957 
in Mailand geboren und studierte 
Betriebswirtschaftslehre an der Universität 
Cattolica in Mailand. Im Jahr 1975 trat er in die 
Magneti Marelli S.p.A. ein, ein Unternehmen der 
Fiat Gruppe, wo er verschiedene Positionen im 
Bereich Verwaltung und Kontrolle innehatte. Er 
trat 1988 in die Fininvest Gruppe ein. Derzeit ist er 
CEO der Fininvest S.p.A. und hat folgende 
Positionen in den Unternehmen der Gruppe inne: 
Er ist Vorsitzender von Alba Servizi Aerotrasporti 
S.p.A. und von ISIM S.p.A., stellvertretender 
Vorsitzender von Teatro Manzoni S.p.A., Mailand, 
und Direktor von A.C. Monza S.p.A. Er ist Mitglied 
des Verwaltungsrats von Arnoldo Mondadori 
Editore S.p.A.

Danilo Pellegrino

• Geboren am 7. Juni 1960 in Mailand, schloss sie 
ihr Studium der Betriebswirtschaftslehre an der 
"Università Cattolica del Sacro Cuore" in Mailand 
ab. Sie war als Audit Partner für multinationale 
und börsennotierte Gruppen tätig, vor allem in 
den Bereichen Medien, Einzelhandel, Mode und 
Fertigung. Sie trat 1985 in das Netzwerk von 
Deloitte & Touche ein, wo sie ihre Karriere im 
Bereich der Wirtschaftsprüfung mit 
Kontrolltätigkeiten bei einigen der wichtigsten 
italienischen und ausländischen Gruppen 
entwickelte. Im Jahr 1995 wurde sie zum Partner 
ernannt, 2003 wurde sie zum Deloitte Network 
Talent Leader ernannt und wurde Leiterin der 
Region Lombardei für 
Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. Von 2009 
bis 2015 war sie Mitglied des Exekutivausschusses 
von Deloitte & Touche S.p.A. und wurde 2011 
zum Director von Deloitte & Touche S.p.A. 
ernannt. 2015 wurde sie Vorsitzende des 
Verwaltungsrats von Deloitte & Touche S.p.A. Im 
Jahr 2017 wurde sie zum DCM Consumer Industry 
Leader und zum Mitglied des Führungsteams für 
die Konsumgüterindustrie in Nord-Südeuropa 
ernannt. 2015 wurde sie zur Abschlussprüferin 
von Yoox, jetzt Yoox Net-A-Porter Gruppe S.p.A. 
(bis 2018 an der Mailänder Börse notiert), 
ernannt und wurde 2020 zur Vorsitzenden des 
Ausschusses der Abschlussprüfer ernannt, eine 
Position, die sie immer noch innehat. Seit 2017 ist 
sie Abschlussprüferin von Hermès Italie S.p.A. und 
Abschlussprüferin von Louisiane S.p.A. und seit 
2021 ist sie Abschlussprüferin von Amplifon S.p.A. 
Seit Januar 2022 ist sie Vorsitzende des 
Aufsichtsrats der Unikeris Ltd (Chiesi Gruppe). 
Seit April 2022 ist sie unabhängiges 
Verwaltungsratsmitglied von Sogefi S.p.A., 
Vorsitzende des Ausschusses für Kontrolle, 
Risiken und Nachhaltigkeit sowie Vorsitzende des 
Ausschusses für Transaktionen mit 
nahestehenden Personen. Seit April 2024 ist sie 
Abschlussprüferin von Prada S.p.A. Seit Juni 2024 
ist sie unabhängige Direktorin von MFE-
MEDIAFOREUROPE N.V. und Mitglied des 
Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschusses. Im 
Laufe ihrer Karriere war sie für IPOs - Initial Public 
Offerings - sowohl in Italien als auch im Ausland 
verantwortlich. Sie war verantwortlich für 
Projekte zur Umsetzung der Gesetze Nr. 231 und 
Nr. 262 sowie für die Prüfung von 
börsennotierten Unternehmen in den USA nach 
Sarbanes Oxley.

Patrizia Arienti

• Stefania Bariatti wurde am 28. Oktober 1956 in 
Mailand geboren. Sie ist ordentliche Professorin 
für internationales Recht an der juristischen 
Fakultät der Universität Mailand, Mitglied des 
Verwaltungsrats von UNIDROIT, der 
Internationalen Organisation für die 
Vereinheitlichung des Privatrechts, und Mitglied 
des Vorstands und Vorsitzende des 
Fachausschusses für Kartellrecht des italienischen 
Bankenverbands ABI. Seit 2013 ist sie 
Vorstandsmitglied von Universitäten und 
gemeinnützigen Stiftungen sowie 
Vorstandsmitglied von börsennotierten 
Unternehmen. Derzeit ist sie Mitglied des 
Verwaltungsrats und von 
Verwaltungsratsausschüssen von Inwit S.p.A. und 
BNL S.p.A. Sie hat Italien bei der Europäischen 
Union und der Haager Konferenz für 
Internationales Privatrecht vertreten und das 
Europäische Parlament und die Europäische 
Kommission bei der Ausarbeitung von 
Rechtsvorschriften im Bereich der justiziellen 
Zusammenarbeit in Zivilsachen unterstützt. Seit 
2011 ist sie Mitglied der Gruppe von Experten der 
Europäischen Kommission für Insolvenzrecht. Sie 
ist Kodirektorin und Mitglied der Redaktion und 
des wissenschaftlichen Ausschusses 
verschiedener italienischer und internationaler 
Fachzeitschriften, Mitglied zahlreicher 
italienischer und internationaler Vereinigungen 
und Forschungszentren und Autorin von über 150 
veröffentlichten Werken. Sie ist Mitglied der 
Mailänder Anwaltskammer.

Stefania Bariatti

• Nach ihrem Abschluss in Politischer Ökonomie an 
der Universität Bocconi im Jahr 1988 bei 
Professor Tancredi Bianchi schloss sie ihr Studium 
an der London Business School ab. Sie ist 
ordentliche Professorin für die Ökonomie der 
Finanzintermediäre an der 
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität La Sapienza in Rom, wo sie zwischen 
2011 und 2017 Vizepräsidentin war und derzeit 
Vorlesungen in den Bereichen Internationales 
Bankwesen und Kapitalmärkte sowie Corporate 
Governance von Banken hält. Sie ist Vorsitzende 
des technischen und wissenschaftlichen 
Ausschusses der Italian Association of Financial 
Industry Risk Managers (AIFIRM). Sie ist Mitglied 
des CFA Institute Systemic Risk Council und des 
Consob's Market Operators and Investors 
Committee. Von 2014 bis 2016 war sie Mitglied 
der Securities and Markets Stakeholder Gruppe 
der ESMA und seit 2023 Mitglied der Advisory 
Working Gruppe on Investor Trends and Research 
des ESMA Risk Committee. Sie war Mitglied des 
wissenschaftlichen Ausschusses des Confindustria 
Research Centre. Sie wurde als Expertin vom 
Innenministerium und in Anhörungen des 11. 
Arbeitsausschusses des Senats und des 6. 
Finanzausschusses der Abgeordnetenkammer 
hinzugezogen. Seit 2008 ist sie Mitglied der 
Verwaltungs- und Aufsichtsräte von 
börsennotierten und nicht börsennotierten 
Unternehmen und Finanzintermediären.

Marina Brogi
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• Geboren am 8. Februar 1953 in Barcelona, studierte sie
Biowissenschaften an der "Universidad De Barcelona" und
erwarb einen Master-Abschluss in "Internationaler
Zusammenarbeit, Frieden und Entwicklung im Rahmen der
Vereinten Nationen" an der Universität des Baskenlandes. Sie
ist verheiratet und hat vier Kinder. Von 1993 bis 2005 war sie
Präsidentin von UNICEF País Vasco und von 2005 bis 2014 war
sie Präsidentin von UNICEF España. Von 2001 bis 2017 war sie
Mitglied des Beirats der Universität von Deusto. Von 2008 bis
2014 war sie Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des
Nachhaltigkeitsausschusses von ACCIONA, von 2009 bis 2019
war sie Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied mehrerer
Ausschüsse von TUBACEX, von 2017 bis 2023 war sie Mitglied
des Verwaltungsrats und Mitglied mehrerer Ausschüsse von
Mediaset España Comunicación und von 2023 bis 2024 war sie
Mitglied des Verwaltungsrats von Grupo Audiovisual Mediaset
España Comunicación. Derzeit ist sie Mitglied des Vorstandes
von MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (seit 2024), Mitglied des
Beirats von SHIP2B Ventures (Impact Investing) seit 2019 und
Mitglied des Beirats der Deusto Business School (seit 2014).
Derzeit hat sie außerdem mehrere Ämter inne, wie z.B.:
Beiratsmitglied der Codespa Foundation und der Alejandro
Echevarria Foundation (seit 2020), Beiratsmitglied der TUBACEX
Foundation (seit 2016), Gründerin und Vizepräsidentin der
Circulo Orellana Association (seit 2015), Beiratsmitglied der
Boscana Foundation (seit 2015). Von 2014 bis 2022 war sie
Mitglied des Beirats von Intermon Oxfam. Außerdem war sie
von 2016 bis 2024 Mitglied des Beirats und Jurorin der
Organisation Princesa De Girona, von 2007 bis 2011 Mitglied
der Jury für den Preis für internationale Zusammenarbeit
Premios Principe De Asturias und von 2003 bis 2016 Mitglied
mehrerer Jurys für Preise für soziale Verantwortung von
Unternehmen. Sie wurde in die "SPAIN'S TOP 100 directors on
corporate reputation" des MERCO-Berichts (2010-2014)
aufgenommen und war außerdem Goldmaster der spanischen
Institution "Forum de Alta Direccion" und Professorin für den
Masterstudiengang Internationale Zusammenarbeit der
Universidad de Barcelona, der Universidad del País Vasco und
der Universidad Complutense de Madrid.

Consuelo Crespo Bofill

• Er wurde am 21. August 1955 in Madrid geboren und ist Jurist
mit einem Abschluss in Rechtswissenschaften der Universität
Complutense Madrid. Von 1984 bis 1988 war er
Generaldirektor von Editorial Santillana in Argentinien und
Chile. Von 1988 bis 1999 war er Generaldirektor der Grupo de
Prisa und der Zeitung El Pais. Er war Chief Executive Officer
von Union Radio - Cadena SER (von 1990 bis 1998) und von
Sogecable (von 1999 bis 2009), während der Börseneinführung
der Pay-TV-Plattform Canal+ und der Einführung von Canal 4,
Commercial TV. Er war Mitglied des Verwaltungsrats von Prisa
(von 1996 bis 2010), Willis Towers Watson Iberia (von 2010 bis
2018), Mediaset España Comunicación S.A. (von 2017 bis
2023) und Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación
(von 2023 bis 2024). Derzeit ist er Mitglied des
Verwaltungsrats und Vorsitzender der Audit- und Compliance-
Kommission von Iberdrola Mexico (von 2011 bis 2024),
Mitglied des Vorstands von MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (seit
2024), von Trópical Hoteles, S.L (seit 2017) und von Timón, S.L
Familienbüro (seit 1988).

Javier Díez De Polanco

• Geboren am 8. Januar 1964 in Bologna, schloss er 1987 sein
Studium der Betriebswirtschaftslehre ab, erwarb 1990 einen
M.B.A. an der SDA Bocconi in Mailand und war anschließend
Gastwissenschaftler an der Harvard Business School. Er ist der
Gründer und derzeitige Vorsitzende und CEO der SRI Gruppe,
einer internationalen Holdinggesellschaft, die dreizehn
operative Unternehmen kontrolliert, die durch starke
strategische Geschäftsinterdependenzen miteinander
verbunden sind, mit Hauptsitz in London und operativen Büros
in Mailand und Rom sowie zahlreichen
Gemeinschaftsunternehmen in 15 Ländern weltweit. Die
Gruppe ist heute eine wichtige Referenz für europäische KMU,
die die internationale Entwicklung in den Mittelpunkt ihrer
Strategien stellen. Die SRI Gruppe ist in den Bereichen Business
Development Advisory, Corporate Finance, International
Business Management, Corporate und Governance
Restructuring tätig. Seit 2012 führt die Gruppe auch eigene
Aktivitäten in Form von Eigenkapitalbeteiligungen in den
Bereichen Banken-Versicherungen, Fintech, digitale
Biowissenschaften und industrielle Hochtechnologie durch und
erwarb dabei beträchtliche Kompetenzen bei der Bewältigung
des Übergangs von der traditionellen Wirtschaft zur digitalen
Wirtschaft, sowohl im internationalen Finanzwesen als auch in
der Industrie. Die SRI Gruppe ist der Hauptaktionär der Banca
del Fucino, wo Giulio Gallazzi auch im Verwaltungsrat sitzt.
Giulio Gallazzi ist Mitglied des Vorstands der MFE-
MEDIAFOREUROPE N.V. Er war Mitglied des Verwaltungsrats
einiger in Italien und in den Vereinigten Staaten börsennotierter
Gesellschaften, darunter: Ansaldo STS Hitachi, ein weltweit
führender Anbieter von Signaltechnologien für den Schienen-
und U-Bahnverkehr; ASTM S.p.A., eine der wichtigsten
Holdinggesellschaften, die in den Bereichen
Autobahnmanagement (zweitgrößter Betreiber der Welt) und
große Infrastrukturen tätig ist; TIM, eine in Italien und Brasilien
führende Gruppe im Bereich ICT/TMT; Danieli & C., ein weltweit
führendes Unternehmen im Stahlsektor. Er war 2016-2018
Mitglied des Verwaltungsrats der Banca Carige Gruppe, wo er
nach einer Governance-Krise auf Anweisung der
Aufsichtsgremien zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats
ernannt wurde, um die Bank bis zu einer neuen
Hauptversammlung zu führen. Er veröffentlichte zahlreiche
Werke und Artikel zu den Themen Unternehmensentwicklung
und nachhaltige Finanzen. In der Jugend hatte er eine
bedeutende sportliche Karriere: 1987 wurde er mit der
italienischen Nationalmannschaft, deren Kapitän er war,
Europameister im American Football und 1986 mit den Warriors
von Bologna italienischer Meister. Im Jahr 1988 wurde er zum
MVP der Meisterschaft gewählt.

Giulio Gallazzi

• Geboren am 31. August 1962 in Neapel, schloss sie ihr Studium der
Wirtschaftswissenschaften an der Universität Neapel mit
Auszeichnung ab und ergänzte es mit einem Master in European
Advanced Studies am Europakolleg in Brügge, Belgien. Sie war
mehr als zwanzig Jahre bei der amerikanischen Gruppe Dow
Chemical tätig, wo sie verschiedene Positionen im Finanz- und
Verwaltungsbereich mit Verantwortung für mehrere Länder
innehatte (1987-2010). Sie war CFO von Axitea, einem italienischen
Marktführer im Bereich Sicherheit, der von einer englischen
Private-Equity-Gesellschaft gehalten wird (2011-2013). Sie war
Finanzberaterin für Fintech- und Insurtech-Unternehmen, Angel-
Investorin und Mitglied von Italian Angel for Growth (IAG), einem
Netzwerk von Business Angels. Im Jahr 2018 war sie als Beraterin
für den Internationalen Automobilverband FIA tätig. Sie war Chief
Financial and Operating Officer bei Moleskine, einer führenden
Lifestyle-Marke mit globaler Präsenz und Teil der D'Ieteren
Gruppe, Belgien (2019-2021). Chief Financial Officer von Lifestyle
DESIGN, einem Zusammenschluss von Marken mit weltweiter
Präsenz im Bereich Design- und Luxusmöbel, darunter Poltrona
Frau und Cassina, die alle von der Haworth Gruppe, USA,
kontrolliert werden (2021-2022). Seit 2012 ist sie im Vorstand von
börsennotierten und nicht börsennotierten Unternehmen tätig:
Ansaldo STS S.p.A. (2015-2016), Mediaset S.p.A. (2015-2018),
American School of Milan (2012-2020), deren Präsidentin sie auch
war, Italgas Reti S.p.A. (2017-2023), unabhängiges, nicht-
exekutives Mitglied des Verwaltungsrats von Pierrel S.p.A. (2018-
2024), einem Anbieter von Dienstleistungen für die
Pharmaindustrie; seit 2016 ist sie Mitglied des Verwaltungsrats von
Italian Angel for Growth; sie ist unabhängiges nicht-
geschäftsführendes Vorstandsmitglied (seit Juni 2021), Vorsitzende
des Prüfungsausschusses und Mitglied des Ausschusses für
Transaktionen mit nahestehenden Personen (von Juni 2021 bis Juni
2024) und Vorsitzende des Prüfungs- und
Nachhaltigkeitsausschusses (seit Juni 2024) von MFE -
MEDIAFOREUROPE N.V.

Alessandra Piccinino
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Am 17. Februar 2025 überprüften die nicht-geschäftsführenden Vorstandsmitglieder, 

dass keine Änderungen in Bezug auf den Status der Unabhängigkeit eingetreten sind, 

der bereits bei der Kandidatur erklärt und vom Nominierungs- und Vergütungsausschuss 

während des Nominierungsverfahrens auf der Grundlage der von den nicht-geschäfts-

führenden Vorstandsmitgliedern Patrizia Arienti, Stefania Bariatti, Marina Brogi, Consuelo 

Crespo Bofill, Javier Díez De Polanco, Giulio Gallazzi und Alessandra Piccinino abgegebe-

nen Erklärungen bewertet wurde, und bestätigten damit deren Fortbestehen gemäß den 

Bestimmungen 2.1.7 und 2.1.8 des NCGK, wie im Bericht der nicht-geschäftsführenden 

Vorstandsmitglieder angegeben. 

Die Zusammensetzung des Vorstands entspricht den gesetzlichen Vorgaben und der 

vom Vorstand am 14. Februar 2024 beschlossenen Richtlinie zu Diversität und Inklusion. 

Was insbesondere die Geschlechterquoten betrifft, so sind sieben der insgesamt fünf-

zehn Vorstandsmitglieder dem am wenigsten vertretenen Geschlecht zuzuordnen, und 

sechs der insgesamt zehn nicht-geschäftsführenden Vorstandsmitglieder. Was die im 

NCGK festgelegten bewährten Verfahren für die Zusammensetzung des Verwaltungsrats 

betrifft, so wird auf den Abschnitt über die Einhaltung des NCGK verwiesen. Weitere In-

formationen finden Sie im Abschnitt "Richtlinie zu Diversität und Inklusion" in diesem 

Dokument. 

 

Die Rolle des Vorstands 

Der Vorstand ist mit der Leitung der Gesellschaft betraut. Die geschäftsführenden Vor-

standsmitglieder sind mit der täglichen Führung der Geschäfte der Gesellschaft und un-

ter anderem mit der Schaffung langfristiger, nachhaltiger Werte betraut, indem sie die 

nicht-geschäftsführenden Vorstandsmitglieder in die Formulierung der Strategie einbe-

ziehen. 

Die nicht-geschäftsführenden Vorstandsmitglieder überwachen die Erfüllung ihrer Pflich-

ten und die allgemeine Leistung des Betriebs und der damit verbundenen Geschäfte. 

Der Vorstand kann Befugnisse und Pflichten an einzelne Vorstandsmitglieder oder an 

Ausschüsse mit mindestens zwei Mitgliedern übertragen. 

Im Jahr 2024 fanden 12 Vorstandssitzungen statt. 

Der Vorstand beschloss unter anderem die Genehmigung der strategischen, industriellen 

und finanziellen Pläne der Gesellschaft und ihrer Gruppe und die regelmäßige Überwa-

chung der Umsetzung dieser Pläne; die Leitlinien 2024 der Gesellschaft und der Gruppe 

und die Höhe der Risikobereitschaft (Risk Appetite) in Bezug auf diese Pläne; die Richtli-

nie "Bestellung von externen Abschlussprüfern und anderen professionellen Dienstleis-

tungen, die der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übertragen werden"; der Prüfungsplan 

für das Jahr 2024, wobei auch die Angemessenheit der zugewiesenen Ressourcen bewer-

tet wird; das von den nicht-geschäftsführenden Vorstandsmitgliedern festgelegte Vor-

standsprofil; die Diversitäts- und Inklusionsrichtlinien; das Verfahren und die zentralen 

Annahmen, die in die Pläne für die Zwecke der Wertminderungen aufzunehmen sind; die 
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vom Prüfungsausschuss (der bis zum 19. Juni 2024 im Amt ist) vorgeschlagenen Ände-

rungen in Bezug auf das der Innenrevision erteilte Mandat, die aufgrund bestimmter Ak-

tualisierungen im Zusammenhang mit dem DCGK und der Ausweitung des Zuständig-

keitsbereichs der Innenrevision auf spanische Tochterunternehmen sowie der Aktualisie-

rung der internationalen Standards für die professionelle Innenrevisionspraxis erforder-

lich wurden;  die Änderung des Kriteriums zur Bestimmung des "der Gruppe zurechen-

baren Nettogewinns" zum alleinigen Zweck der Berechnung des relativen Ziels im Rah-

men des mittelfristigen Anreiz- und Loyalitätsplans 2021-2023; der Vergütungsbericht 

2023; der Vorschlag, dass die Hauptversammlung die Ermächtigung des Verwaltungsrats 

zum Rückkauf eigener Aktien erneuert; das Informationsdokument gemäß Artikel 114-

bis des konsolidierten Finanzgesetzes und 2:135 § 5 des niederländischen Bürgerlichen 

Gesetzbuches und der darin enthaltene Vorschlag für einen mittel- und langfristigen In-

centive- und Loyalitätsplan 2024-2026; der Zwischenfinanzbericht zum 31. März 2024; 

die Geschäftsordnung und die Leitlinien für die Höchstzahl der Vorstandsmandate bzw. 

Rechnungsprüfermandate; die Einrichtung eines Exekutivausschusses, eines Prüfungs- 

und Nachhaltigkeitsausschusses sowie eines Nominierungs- und Vergütungsausschus-

ses, die Festlegung ihrer jeweiligen Zusammensetzung und die Festlegung ihrer jeweili-

gen Geschäftsordnung; die Zuweisung spezifischer Mittel an den Prüfungs- und Nach-

haltigkeitsausschuss und den Nominierungs- und Vergütungsausschuss; die Zuweisung 

des Titels "Chief Executive Officer" und des Mandats des CEO; die Zuweisung des Amtes 

des Vorstandsvorsitzenden und des Amtes des Finanzvorstands sowie die Bestätigung 

der ihnen übertragenen Befugnisse; die Bestätigung des Amtes des Sekretärs des Vor-

stands; die Verabschiedung der Allgemeinen Grundsätze der Gruppe für Gesundheit und 

Sicherheit und die Ernennung des Verantwortlichen für alle Gesundheits- und Sicher-

heitsfragen, einschließlich der Überwachung der Umsetzung des Gesundheits- und Si-

cherheitssystems der Gruppe; die Ernennung der für die Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten in Bezug auf bestimmte Makrobereiche beauftragten Verantwortlichen; die 

Bestätigung der Mitglieder des Hinweisgeberausschusses;  Beginn der Umsetzung des 

mittelfristigen Incentive- und Loyalitätsplans 2024-2026 für das Geschäftsjahr 2024 durch 

die Genehmigung seiner Bedingungen, die Umsetzung für das Geschäftsjahr 2024 und 

die Identifizierung potenzieller Teilnehmer; die Genehmigung des Halbjahresfinanzbe-

richts zum 30. Juni 2024; die Annahme des neuen Ethik-Kodex der Gruppe; die Geneh-

migung des Zwischenfinanzberichts zum 30. September 2024. 

Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass die nicht-geschäftsführenden Vorstandsmit-

glieder allein, nachdem sie die Ergebnisse der vom Prüfungsausschuss durchgeführten 

Analysen und Aktivitäten geteilt hatten, die Bedingungen für die Beauftragung der un-

abhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young Accountants LLP mit der ge-

setzlichen Prüfung der Bilanzen für die Geschäftsjahre 2026-2035 (einschließlich) geneh-

migt haben, die anschließend auf der Hauptversammlung vom 19. Juni 2024 bestellt 

wurde. 

Wie in den Vorjahren wurde der Vorstand nicht von einem Mehrheitsaktionär geleitet 

oder koordiniert. 

Tabelle zur Sitzungsteilnahme der Vorstandsmitglieder 
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Vorstandsmitglied Vorstand* 

Exekutivaus-

schuss 

Prüfungs- und 

Nachhaltig-

keitsausschuss 

*** 

Nominierungs- und 

Vergütungsaus-

schuss 

**** 

Fedele Confalonieri 12/12    

Pier Silvio Berlusconi 12/12    

Arienti Patrizia** 4/4  4/4**  

Stefania Bariatti  12/12   9/9 

Marina Berlusconi 6/12    

Marina Brogi  12/12  3/4**  

Crespo Bofill Consuelo** 4/4   4/4** 

Díez de Polanco Javier ** 4/4  4/4**  

Giulio Gallazzi 12/12   2/4** 

Marco Giordani 12/12    

Gina Nieri 12/12    

Danilo Pellegrino 12/12    

Alessandra Piccinino 12/12  12/12  

Niccolo' Querci 12/12    

Stefano Sala 12/12    
* Im Geschäftsjahr 2024 fanden 12 Vorstandssitzungen statt. Vor der Ernennung des derzeitigen Vorstands durch die Hauptversammlung am 19. Juni 2024 fanden 8 Vorstandssitzungen statt. 

Nachstehend ist die Anwesenheitsquote der Mitglieder des Vorstands in seiner vorherigen Zusammensetzung aufgeführt: Cappiello Raffaele (8/8), Esclapon de Villeneuve Costanza (5/8), Secchi 

Carlo (7/8).   

** Die Anwesenheit wird für Sitzungen berechnet, die nach der Ernennung zum Mitglied des Vorstands stattfinden. 

*** Vor der Schaffung des Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschusses durch den neu ernannten Vorstand trat der Prüfungsausschuss in seiner vorherigen Zusammensetzung achtmal zusammen. 

Nachstehend finden Sie die Anwesenheitsliste seiner Mitglieder: Alessandra Piccinino, Vorsitzende (8/8), Raffaele Cappiello (8/8) und Carlo Secchi (8/8).  

**** Vor seiner Erneuerung trat der Nominierungs- und Vergütungsausschuss in seiner vorherigen Zusammensetzung fünfmal zusammen. Nachstehend finden Sie die Anwesenheitsliste seiner 

Mitglieder: Stefania Bariatti, Vorsitzende (5/5), Marina Brogi (5/5) und Carlo Secchi (5/5). 

Mit der Genehmigung des Geschäftsberichts für das Jahr 2023 durch die Hauptversammlung am 19. Juni 2024 wurden der Ausschuss für Umwelt, Soziales und Governance und der Ausschuss 

für Transaktionen mit nahestehenden Personen aufgelöst. Die Aufgaben der beiden Ausschüsse wurden vom Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschuss übernommen. 

Der Environmental Social Governance-Ausschuss trat zweimal zusammen und setzte sich aus den folgenden Mitgliedern des Vorstands zusammen, die alle an beiden Sitzungen teilnahmen: 

Marina Brogi (Vorsitz), Stefania Bariatti, Giulio Gallazzi. 

Der Ausschuss für Transaktionen mit nahestehenden Personen fasste in einem Fall zwei schriftliche Beschlüsse und setzte sich aus den folgenden Vorstandsmitgliedern zusammen: Costanza 

Esclapon de Villeneuve (Vorsitzende), Marina Brogi und Alessandra Piccinino.  
 

Darüber hinaus fasste der Vorstand eine Reihe schriftlicher Beschlüsse, die unter anderem 

die Zuteilung von Rechten für das Geschäftsjahr 2024 im Rahmen des mittelfristigen In-

centive- und Loyalitätsplans 2024-2026 betreffen; die Bescheinigung der Erfüllung der in 

dem für die Jahre 2021/2023 geltenden mittelfristigen Incentive- und Loyalitätsplan fest-

gelegten Bedingungen für die im Jahr 2021 gewährten Rechte und in Bezug auf die Leis-

tungsziele und das Bestehen des Arbeitsverhältnisses; die Ausgabe von MFE-Aktien A in 

Ausführung der von der ordentlichen Hauptversammlung vom 19. Juni 2024 erteilten 

Ermächtigung zur Bedienung des mittel- bis langfristigen Incentive- und Loyalitätsplans 

der MFE für den Zeitraum 2021-2023. 

Darüber hinaus haben allein die nicht-geschäftsführenden Vorstandsmitglieder mit Zu-

stimmung des Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschusses einen schriftlichen Beschluss 

gefasst, Deloitte Accountants B.V. als Nachhaltigkeitsprüfer für das Geschäftsjahr 2024 

zu bestellen. 

 

Vorstandsvorsitzender 

Die Hauptversammlung der Aktionäre vom 19. Juni 2024 hat Fedele Confalonieri zum 

nicht-geschäftsführenden Mitglied des Vorstands ernannt. Am selben Tag hat der 
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Vorstand Fedele Confalonieri gemäß Artikel 15.1 der geltenden Satzung zum Vorstands-

vorsitzenden ernannt. In dieser Funktion ist Fedele Confalonieri befugt, die Gesellschaft 

zu vertreten, die Sitzungen des Vorstands und der Hauptversammlung zu leiten, bei Ent-

scheidungen des Vorstands den Stichentscheid zu haben und dafür zu sorgen, dass die 

Aktivitäten der Ausschüsse mit denen des Vorstands koordiniert werden. 

 

Chief Executive Officer 

Die Hauptversammlung der Aktionäre vom 19. Juni 2024 hat Pier Silvio Berlusconi zum 

geschäftsführenden Mitglied des Vorstands ernannt. Am selben Tag ernannte der Vor-

stand Pier Silvio Berlusconi zum CEO mit den Befugnissen u. a. der ordentlichen und 

außerordentlichen Verwaltung innerhalb der Wertgrenze von EUR 15.000.000,00 pro Ein-

zeltransaktion, mit Ausnahme derjenigen, die in die ausschließliche Zuständigkeit des 

Vorstands und des Exekutivausschusses fallen. 

 

Exekutivausschuss 

Am 19. Juni 2024 beschloss der Vorstand die Einsetzung eines Exekutivausschusses und 

ernannte dessen Mitglieder: den CEO Pier Silvio Berlusconi (Vorsitzender) und die ge-

schäftsführenden Vorstandsmitglieder Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolo' Querci und 

Stefano Sala, wobei diesem Ausschuss u. a. die Befugnis übertragen wurde, Investitionen 

und/oder Transaktionen der Tochterunternehmen mit erheblichen Auswirkungen, die 

nicht im Budget vorgesehen sind und sich auf weniger als EUR 65 Mio. belaufen, im Vo-

raus zu prüfen, mit Ausnahme der Tochterunternehmen börsennotierter Unternehmen, 

die von der Gesellschaft kontrolliert werden und die nicht Gegenstand von Verwaltungs- 

und Koordinierungstätigkeiten derselben sind. 

 

Nicht-geschäftsführende Direktoren 

Die nicht-geschäftsführenden Vorstandsmitglieder müssen die Erfüllung der Pflichten 

der geschäftsführenden Vorstandsmitglieder sowie das allgemeine Management der Ge-

sellschaft und der mit ihr verbundenen Geschäfte überwachen und Diversitäts- und In-

klusionsrichtlinien für die geschäftsführenden Direktoren und die nicht-geschäftsführen-

den Direktoren selbst verabschieden und zuvor die von den geschäftsführenden Direk-

toren verabschiedeten Diversitäts- und Inklusionsrichtlinien für die Führungskräfte der 

Gesellschaft unterhalb des Vorstands (Führungskräfte aller Managementkategorien) ge-

nehmigen. Darüber hinaus haben die nicht-geschäftsführenden Vorstandsmitglieder die 

ihnen vom Vorstand oder gemäß der Satzung zugewiesenen Aufgaben. 

Die nicht-geschäftsführenden Vorstandsmitglieder trafen sich in Abwesenheit der ge-

schäftsführenden Vorstandsmitglieder am 3. Februar 2025 und am 17. Februar 2025 und 

führten unter anderem die in den Abschnitten 2.2.6 und 2.2.7 des NCGK genannten Be-

wertungen durch und teilten ihren Bericht gemäß Abschnitt 5.1.5 des NCGK. 

 

Geschäftsordnung des Vorstands 
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Gemäß der Satzung gibt sich der Vorstand eine Geschäftsordnung, in der sein Beschluss-

fassungsverfahren geregelt ist. 

Am 19. Juni 2024 genehmigte der Vorstand die oben genannte Geschäftsordnung19, die 

unter anderem die Regeln für die regelmäßige Bewertung der Zusammensetzung und 

Arbeitsweise des Vorstands, deren Ergebnisse auch bei seiner Erneuerung berücksichtigt 

werden, die Pflichten und Verantwortlichkeiten der geschäftsführenden und nicht-ge-

schäftsführenden Direktoren, die Vorstandssitzungen und die Interessenkonflikte der 

Vorstandsmitglieder regelt. Diese Bestimmungen ergänzen die Vorschriften für den Vor-

stand und die einzelnen Vorstandsmitglieder, die in den geltenden Gesetzen und Ver-

ordnungen sowie in der Satzung, im Vorstandsprofil und in den Diversitäts- und Inklusi-

onsrichtlinien enthalten sind. 

 

Richtlinie zu Diversität und Inklusion 

Der Vorstand der Gesellschaft hat am 14. Februar 2024 die Richtlinie zu Diversität und 

Inklusion verabschiedet, mit der die zuvor geltende Richtlinie zu Diversität und Inklusion 

in Übereinstimmung mit den bewährten Verfahren des DCGK überarbeitet wurde. 

Die Leitlinien und Empfehlungen in der oben genannten Richtlinie dienen dem Ziel, Mit-

glieder im Vorstand zu haben, die die ihnen zugewiesene Rolle wirksam ausüben können. 

Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass dies nur möglich ist, wenn sowohl in der Bewer-

bungs- und Ernennungsphase, an der verschiedene Instanzen mit unterschiedlichen Auf-

gaben beteiligt sind (interne Ausschüsse, Vorstand, Hauptversammlung), als auch nach 

der Ernennung, also während die Direktoren ihre Aufgaben im Rahmen der laufenden 

Verwaltung der Aktivitäten wahrnehmen, Maßnahmen ergriffen werden. Zu diesem 

Zweck müssen die zur Erreichung dieses Ziels erforderlichen beruflichen Fähigkeiten im 

Voraus klar definiert und gegebenenfalls im Laufe der Zeit überarbeitet werden, um et-

waigen neuen Situationen oder Veränderungen Rechnung zu tragen, und bei der Aus-

wahl der Kandidaten für das Amt des Vorstandsmitglieds und seiner Ernennung müssen 

diese Leitlinien und Empfehlungen berücksichtigt werden.  

Der Vorstand schätzt und fördert die Grundsätze der Diversität und Inklusion im Vorstand 

und in der Gesellschaft als Ganzes. Unterschiedliche Fachkenntnisse und Hintergründe 

spiegeln die Vielfältigkeit des Umfelds wider, in dem die Gesellschaft und ihre Aktionäre 

tätig sind, und verbessern die Effektivität durch eine vielfältige Herangehens- und Denk-

weise, die Innovationen anleitet und das Wachstum beschleunigt. 

Der Vorstand ist mit Unterstützung des Nominierungs- und Vergütungsausschusses für 

die Überwachung der Ergebnisse der Annahme der Richtlinie zu Diversität und Inklusion 

und deren Aktualisierung zuständig. 

Der Vorstand unterstützt und fördert eine angemessene Balance in Bezug auf die Ge-

schlechtervielfalt und andere relevante Diversitäts- und Inklusionsaspekte in der Zusam-

mensetzung des Vorstands und der Management-Ebene unterhalb des Vorstands, der 

die Führungskräfte der Gesellschaft, die allen Führungskategorien angehören, identifi-

ziert.  

 
19 Die Geschäftsordnung des Vorstands kann auf der Website der Gesellschaft eingesehen werden. 
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Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss leitete einen Prozess der Analyse und An-

passung der Richtlinie zu Diversität ein, die die Gesellschaft am 18. September 2021 an-

genommen hatte und die in Übereinstimmung mit den Inklusionsgrundsätzen in der letz-

ten Aktualisierung des NCGK, des Niederländischen Zivilgesetzbuches und des nieder-

ländischen Diversitätsgesetzes (Wet inzake evenwichtige man vrouwverhouding in de top 

van het bedrijfsleven) für die geschäftsführende und nicht-geschäftsführende Zusam-

mensetzung des Vorstands gilt, auch für die Unterorgane, wie oben definiert. Dieser Pro-

zess wurde im Jahr 2024 von den nicht-geschäftsführenden Direktoren durchgeführt und 

weiter spezifiziert und in Form der am 14. Februar 2024 verabschiedeten und auf der 

Website der Gesellschaft abrufbaren Richtlinie zu Diversität und Inklusion abgeschlossen. 

Diese Richtlinie berücksichtigt die Elemente einer vielfältigen Zusammensetzung in Be-

zug auf Geschlecht (Identität), Ethnie, Hautfarbe, sexuelle Orientierung, körperliche Fä-

higkeiten, religiöse Überzeugungen, politische Meinungen, nationale Abstammung oder 

soziale Herkunft, sozioökonomischen Hintergrund, Erfahrungen, Qualifikationen, Wissen 

und Fähigkeiten sowie andere Formen der Diskriminierung, die durch EU-Verordnungen 

und nationale Gesetze abgedeckt sind. 

Die Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, dass sich die in den Richtlinien anerkannten 

und beschriebenen Faktoren der Diversität und Inklusion auch in der Zusammensetzung 

und den Unterorganen des Vorstands widerspiegeln, für das ein auf der Website der 

Gesellschaft veröffentlichtes Vorstandsprofil in Bezug auf Größe und Zusammensetzung 

definiert wurde, auch zur Unterstützung der Ernennung des neuen – derzeit amtierenden 

– Vorstands durch die Hauptversammlung am 19. Juni 2024.  

Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss, der gemäß Art. 2.2.5 des NCGK für die 

Festlegung des Ernennungsverfahrens des Vorstands zuständig ist, prüfte anschließend 

die eingegangenen Nominierungen für die Positionen der geschäftsführenden und 

nicht-geschäftsführenden Direktoren für den Dreijahreszeitraum 2024-2026 und bewer-

tete deren Übereinstimmung mit den Richtlinien und dem Profil des Vorstands sowie mit 

den geltenden Vorschriften.  

Der Vorstand besteht derzeit aus 15 Mitgliedern, 8 Männern und 7 Frauen. Es gibt fünf 

geschäftsführende Direktoren, vier Männer und eine Frau, und zehn nicht-geschäftsfüh-

rende Direktoren, vier Männer und sechs Frauen, womit die Zielvorgabe der Richtlinien – 

wie unten erläutert –, dass mindestens 50 % der nicht-geschäftsführenden Direktoren 

Frauen sein müssen, erfüllt und übertroffen wird.  

Im Vergleich zum Vorjahr besteht der Vorstand nun aus einer Frau mehr und einem Mann 

weniger. 

In der Tat wurden die folgenden Ziele festgelegt und in die aktuellen Richtlinien aufge-

nommen: 

(i) bei mehr als zwei geschäftsführenden Direktoren bis zur Neubesetzung des Vorstands 

im Jahr 2027 eine Vertretung von mindestens 33,33 % Männern und 33,33 % Frauen 

unter den geschäftsführenden Direktoren zu erreichen; 

(ii) unter den nicht-geschäftsführenden Direktoren eine Frauenquote von mindestens 50 

% zu erreichen; 

(iii) bis 2027 eine Vertretung von mindestens 33 % Männern und mindestens 33 % Frauen 

in den Unterorganen zu erreichen. 
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Der Vorstand wird mit Unterstützung des Nominierungs- und Vergütungsausschusses 

bei der Auswahl von Kandidaten für die Mitgliedschaft im Vorstand alle in den Richtlinien 

genannten Aspekte der Vielfalt, einschließlich des ausgewogenen Verhältnisses zwischen 

den Geschlechtern, berücksichtigen, wie es der NCGK und das Niederländische Zivilge-

setzbuch verlangen.  

Am 1. Januar 2022 trat in den Niederlanden ein Gesetz zur Geschlechtervielfalt (Wet inz-

ake evenwichtige man vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven) in Kraft, nach dem 

die Gesellschaft "angemessene" und "ehrgeizige" Ziele für die Geschlechtervielfalt bei 

den geschäftsführenden Direktoren, den nicht-geschäftsführenden Direktoren und den 

Mitgliedern des Managements unterhalb der Vorstandsebene festlegen und einen Plan 

zur Erreichung dieser Ziele aufstellen muss. "Angemessen" bedeutet in diesem Zusam-

menhang, dass die gesetzten Ziele von der Ausgangszahl der geschäftsführenden Direk-

toren, der nicht-geschäftsführenden Direktoren und der stellvertretenden Direktoren so-

wie von der Geschlechtervielfalt im Vorstand und unter den stellvertretenden Direkten 

abhängen. "Ehrgeizig" bedeutet, dass die Gesellschaft eine ausgewogenere Geschlech-

tervielfalt anstreben sollte als die derzeitige Zusammensetzung. Auch hier gilt, dass die 

Gesellschaft, da sie unter die Definition eines "großen Unternehmens" fällt, dem Sociaal-

Economische Raad - SER jährlich (innerhalb von zehn Monaten nach Ende des betreffen-

den Geschäftsjahres) unter anderem über die Anzahl von Männern und Frauen unter den 

geschäftsführenden Direktoren, den nicht-geschäftsführenden Direktoren und den Füh-

rungskräften auf Managementebene berichtet. Die Managementebene unterhalb des 

Vorstands der Gesellschaft besteht aus 0 Männern und 2 Frauen. Dies ist die gleiche Zu-

sammensetzung wie im vergangenen Jahr. Diese Berichterstattung wird auch auf einem 

speziellen, von SER entwickelten digitalen Portal ("SER Diversity Portal") erfasst. Es wird 

darauf hingewiesen, dass sich das oben unter (iii) genannte Ziel auf die MFE-Gruppe be-

zieht.   

 

Evaluierung des Vorstands 

Der Vorstand in seiner nicht-geschäftsführenden und geschäftsführenden Zusammen-

setzung fördert die Evaluierung des Vorstands und führt sie durch, da er sie für ein wirk-

sames Instrument der guten Unternehmensführung hält, das es nicht nur ermöglicht, die 

Leistung des Vorstands selbst, seiner Ausschüsse und den Beitrag der einzelnen Vor-

standsmitglieder zu bewerten, sondern auch mögliche Verbesserungsbereiche zu ermit-

teln, die zur Schaffung langfristiger Werte, zur Förderung von Diversität und Inklusion 

und zur wirksamen Erfüllung des Mandats des Vorstands im Interesse der Gesellschaft, 

ihrer Aktionäre und ihrer Interessengruppen beitragen können. 

Die Ergebnisse der Evaluierung im Rahmen des NCGK für das Haushaltsjahr 2024 sind 

dem Bericht der nicht-geschäftsführenden Direktoren zu entnehmen. 

 

Einführung in den Vorstand 

Die Gesellschaft hat, auch um einen effektiven Einführungsprozess für die neuen Mitglie-

der des Vorstands zu begünstigen und ihnen eine bessere Kenntnis u. a. der Unterneh-

menskultur, der Unternehmensstruktur der MFE-Gruppe, der Informationstechnologien 

im Dienste der Information des Vorstands und spezifischer geschäftlicher Fragen, der 
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Corporate Governance und der Nachhaltigkeitsberichterstattung des Unternehmens zu 

vermitteln, vier Einführungssitzungen für die nicht-geschäftsführenden Direktoren orga-

nisiert, im Einklang mit einer bereits konsolidierten Praxis im Unternehmensbereich und 

unter Berücksichtigung der vom scheidenden Vorstandsmitglied vorgeschlagenen ver-

tieften Studien. Diese Sitzungen, an denen auch das Management und externe Berater 

teilnahmen, betrafen insbesondere die Integration der Organisationsstruktur der Gruppe 

nach der grenzüberschreitenden Verschmelzung durch die Eingliederung von Mediaset 

España Comunicación SA in die MFE, die Nutzung (für die neu ernannten Vorstandsmit-

glieder) der neuen mehrsprachigen und interaktiven digitalen Plattform, die zur Unter-

stützung der Informationen des Vorstands geschaffen wurde und die es den Vorstands-

mitgliedern ermöglicht, die Unterlagen für die Sitzungen des Vorstands und der Aus-

schüsse unter Einhaltung der neuen IT-Sicherheitsparameter, die von der IT-Abteilung 

der Gruppe festgelegt wurden, zur Verfügung zu haben, sowie den regulatorischen Be-

zugsrahmen für die Gesellschaft mit besonderem Schwerpunkt auf der Richtlinie zur 

Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen und ihrer Anwendung. 

 

Ausschüsse des Vorstands 

Am 19. Juni 2024 setzte der Vorstand zwei Vorstandsausschüsse ein: den Prüfungs- und 

Nachhaltigkeitsausschuss und den Nominierungs- und Vergütungsausschuss. 

Am 28. September 2021 setzte der Vorstand vier Vorstandsausschüsse ein: den Prüfungs-

ausschuss, den Nominierungs- und Vergütungsausschuss sowie auf freiwilliger Basis den 

Environmental Social Governance-Ausschuss und den Ausschuss für Transaktionen mit 

nahestehenden Personen. Das diesen Ausschüssen erteilte Mandat endete am 19. Juni 

2024 mit der Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31. Dezember 

2023 durch die Hauptversammlung. 

Die Funktionen und Zuständigkeiten des Environmental Social Governance-Ausschusses 

und des Ausschusses für Transaktionen mit nahestehenden Personen wurden dem Prü-

fungs- und Nachhaltigkeitsausschuss übertragen. Aus diesem Grund wurde im Vergleich 

zum früheren Prüfungsausschuss eine größere Anzahl von Mitgliedern (4) eingesetzt. 

 

Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschuss 

Der vom Vorstand am 19. Juni 2024 eingesetzte Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschuss 

setzt sich aus den nicht-geschäftsführenden und unabhängigen Direktoren Alessandra 

Piccinino, Vorsitzende, Patrizia Arienti, Marina Brogi und Javier Díez de Polanco zusam-

men und bleibt bis zur Sitzung des Vorstands nach der Genehmigung des Jahresab-

schlusses für das Jahr 2025 durch die Hauptversammlung im Amt. 

Der Vorstand genehmigte auch die Geschäftsordnungen20 der Ausschüsse, in denen ihre 

Arbeitsweise und Aufgaben festgelegt sind. 

Gemäß der Bestimmung 1.5.1 des Kodex übernimmt der Ausschuss vorbereitende Arbei-

ten zur Überwachung der Integrität und Qualität der Finanz- und 

 
20 Die Geschäftsordnung des Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschusses kann auf der Website der Gesellschaft eingesehen werden. 
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Nachhaltigkeitsberichterstattung der Gesellschaft sowie der Wirksamkeit der internen Ri-

sikomanagement- und Kontrollsysteme der Gesellschaft, wie in den Bestimmungen 1.2.1 

bis 1.2.3 des Kodex erwähnt. Er konzentriert sich u.a. auf die Aufsicht des Vorstands in 

Bezug auf, zusammenfassend, die Zusammenarbeit mit den folgenden Unternehmens-

funktionen: interner Wirtschaftsprüfer und Buchhalter, Finanzierung, IKT und IKT-Risiken 

sowie Steuerpolitik. 

Der Ausschuss unterstützt den Vorstand insbesondere durch Beratung in den folgenden 

Bereichen: 

Prüfung 

(a) unterrichtet den Vorstand über das Ergebnis der Abschlussprüfung und erläutert, wie 

die Abschlussprüfung zur Integrität der Finanzberichterstattung beigetragen hat und 

welche Rolle der Ausschuss dabei gespielt hat; 

(b) überwacht den Prozess der Finanzberichterstattung und unterbreitet Vorschläge zur 

Gewährleistung seiner Integrität; 

c) überwacht die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des internen Revisionssys-

tems (sofern vorhanden) und des Risikomanagementsystems in Bezug auf die Finanzbe-

richterstattung der juristischen Person; 

(d) überwacht die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlus-

ses, insbesondere die Durchführung der Prüfung; 

(e) bewertet und überwacht die Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers oder der 

Prüfungsgesellschaft, wobei er der Erbringung von Nebendienstleistungen für die juris-

tische Person besondere Aufmerksamkeit widmet; 

(f) legt das Verfahren für die Auswahl des externen Rechnungsprüfers oder der Prüfungs-

gesellschaft und die Bestellung für die Erteilung des Mandats zur Durchführung der Ab-

schlussprüfung fest. 

(g) berichtet dem Vorstand über Beratungen und Ergebnisse, einschließlich: 

i. wie die Wirksamkeit der Konzeption und der Funktionsweise der internen Risikoma-

nagement- und Kontrollsysteme bewertet wurde; 

ii. wie die Wirksamkeit des internen und externen Auditprozesses bewertet wurde; 

iii. wesentliche Überlegungen zur Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung; und 

iv. wie die wesentlichen Risiken und Unsicherheiten analysiert und erörtert wurden 

und welches die wichtigsten Ergebnisse des Ausschusses sind. 

(h) berichtet dem Vorstand jährlich über die Leistung und die Entwicklung der Beziehun-

gen zu den unabhängigen Abschlussprüfern. 

(i) berät den Vorstand in Bezug auf die Bestellung, Wiederbestellung oder Entlassung des 

externen Rechnungsprüfers und Durchführung des Auswahlverfahrens für den externen 



  

F-265 

Rechnungsprüfer gemäß der Richtlinie über die "Bestellung des externen Rechnungsprü-

fers und andere der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übertragene berufliche Aufgaben"; 

(j) unterbreitet dem Vorstand einen Vorschlag für die Beauftragung des externen Rech-

nungsprüfers mit der Prüfung des Jahresabschlusses; 

(k) führt jährliche Besprechungen mit dem externen Rechnungsprüfer zu: 

i. Umfang und Wesentlichkeit des Prüfungsplans sowie den wichtigsten Risiken der 

Jahresberichterstattung, die der externe Prüfer im Prüfungsplan ermittelt hat; und 

ii. teilweise auf der Grundlage der zugrunde liegenden Unterlagen, den Feststellungen 

und Ergebnissen der Abschlussprüfung und der Management Letters; 

(l) beurteilt, ob und wie der externe Prüfer in den Inhalt und die Veröffentlichung von 

anderen Abschlüssen als Jahresabschlüssen eingebunden ist. 

(m) fungiert als Ansprechpartner für den externen Rechnungsprüfer, wenn er ein Fehl-

verhalten oder Unregelmäßigkeiten bei der Ausführung seines Auftrags feststellt oder 

vermutet, und für die Innenrevision, wenn er ein wesentliches Fehlverhalten oder Unre-

gelmäßigkeiten bei der Ausführung seines Auftrags feststellt oder vermutet. 

 

Environmental Social Governance 

Der Ausschuss befasst sich auch mit der vorläufigen Bewertung der Überwachung der 

Integrität und Qualität der Nachhaltigkeitsberichterstattung der Gesellschaft. 

Der Ausschuss berät den Vorstand strategisch, um ihn bei der Gestaltung der Environ-

mental Social Governance-Politik der Gesellschaft im Einklang mit der Strategie der Ge-

sellschaft zu unterstützen. Zu diesem Zweck kann der Ausschuss dem Vorstand spezifi-

sche Environmental Social Governance-Ziele zur Kenntnis bringen. Die Entscheidung, ob 

diese Ziele verfolgt werden sollen oder nicht, und die entsprechenden Umsetzungspro-

gramme werden dem Vorstand bzw. der Geschäftsführung der Gesellschaft übertragen. 

Der Ausschuss prüft und bewertet regelmäßig die Erreichung der Environmental Social 

Governance-Ziele der Gesellschaft sowie die Umsetzung der entsprechenden Pro-

gramme. Die entsprechenden Ergebnisse werden in den Bericht des Ausschusses an den 

Vorstand aufgenommen. 

 

Transaktionen mit nahestehenden Personen 

Der Ausschuss ist auch mit den Befugnissen ausgestattet, die in der "Richtlinie für Trans-

aktionen mit nahestehenden Personen" der Gesellschaft (angenommen am 28. Septem-

ber 2021, geändert am 21. Dezember 2021 und zuletzt am 22. November 2023) vorge-

sehen sind. 
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Der Ausschuss erstattet dem Vorstand Bericht über seine Beschlüsse und Ergebnisse. 

Dieser Bericht enthält mindestens die in Bestimmung 1.5.3 des NCGK genannten Infor-

mationen. 

Der Bericht enthält Informationen darüber, wie der Prüfungs- und Nachhaltigkeitsaus-

schuss seine Aufgaben während des Geschäftsjahres wahrgenommen hat, und gibt Aus-

kunft über die Zusammensetzung des Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschusses, die 

Anzahl der abgehaltenen Sitzungen des Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschusses und 

die wichtigsten behandelten Themen. 

Der Bericht enthält auch die folgenden Informationen: 

(a) die Methoden zur Bewertung der Wirksamkeit der Konzeption und der Funktions-

weise der internen Risikomanagement- und -kontrollsysteme, wie in den Best-Practice-

Bestimmungen 1.2.1 - 1.2.3 des DCGK angegeben; 

(b) die Methoden zur Bewertung der Wirksamkeit der internen und externen Auditver-

fahren; 

(c) wesentliche Bemerkungen zur Rechnungslegung; und 

(d) die Art und Weise, in der wesentliche Risiken und Unsicherheiten gemäß der Best-

Practice-Bestimmung 1.4.3 des NCGK erörtert werden, zusammen mit einer Beschrei-

bung der wichtigsten Ergebnisse des Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschusses. 

Der Ausschuss trat im Jahr 2024 zwölfmal zusammen und führte die folgenden Tätigkei-

ten durch: Kenntnisnahme des Plans 2023 der unabhängigen Wirtschaftsprüfer Deloitte; 

Kenntnisnahme und Billigung des Berichts "Periodic monitoring of strategic risks of ERM 

activities", der von der Abteilung Gruppe Risk & Financial Compliance herausgegeben 

wurde; Kenntnisnahme der "Summary of the June/December 2023 Reports", die von der 

Abteilung Internal Auditing herausgegeben wurde, ohne Anmerkungen; Kenntnisnahme 

des "Audit Plan 2023 - Final Report as at 31 December", jeweils für den italienischen und 

spanischen Bereich, der von der Abteilung Internal Auditing herausgegeben wurde; 

Kenntnisnahme, dass Herr Angelo Iacobbi angesichts des neuen Unternehmensumfangs 

als Leiter der Internen Revision der Gruppe bestätigt wurde, so dass auch der spanische 

Bereich in das Mandat einbezogen ist; Kenntnisnahme von den im Zusammenhang mit 

der Anwendung des Programms zur Einhaltung des Kartellrechts erhaltenen Informatio-

nen; positive Bewertung des Vorschlags zur Verabschiedung der Politik in Bezug auf die 

Zuweisung anderer Aufgaben an die Abschlussprüfer; positive Äußerung unter Bezug-

nahme auf die Selbstbewertung zu seiner Zusammensetzung und Funktionsweise, indem 

er den diesbezüglichen Bericht für 2023 genehmigte; Kenntnisnahme, dass der Vorsit-

zende am 22. Januar 2024 an einer Sitzung mit der unabhängigen Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft Deloitte teilgenommen hat, in der Deloitte über die Qualität der Interaktion 

zwischen dem Ausschuss und den relevanten Funktionen innerhalb der Gruppe sowie 

über die durchgeführten Aktivitäten berichtete, insbesondere über das Management von 

Risiken und Kontrollen im Geschäftsjahr 2023; Kenntnisnahme und Billigung des von der 

Innenrevision erstellten Prüfungsplans 2024; positive Bewertung des von der Abteilung 

Risk & Financial Compliance der Gruppe herausgegebenen Prozesses zur Festlegung der 
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wesentlichen Themen des Nachhaltigkeitsberichts 2023; Kenntnisnahme des Erhalts des 

periodischen Hinweisgeberberichts; in Bezug auf die Aufnahme der Unterstützungsakti-

vitäten und den methodischen Austausch im Zusammenhang mit den für Wertminde-

rungen erstellten Plänen den Ansatz, der in Bezug auf die angewandte Methodik und die 

verschiedenen Annahmen der Pläne zur Unterstützung der Bewertungen verwendet 

wurde, gemäß dem von der Gruppe herausgegebenen Dokument "Geschäftsbericht 2023 

- Aufnahme der vorläufigen Aktivitäten - Wertminderungstest: Methodik, Indikatoren", 

das von der Abteilung Risk & Financial Compliance der Gruppe herausgegeben wurde; 

der Ausschuss hat unter Bezugnahme auf das Mandat der derzeitigen unabhängigen Ab-

schlussprüfer, das mit der Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 

ausläuft, auf der Grundlage der Bestimmungen der europäischen Verordnung Nr. 

537/2014 und der geltenden niederländischen Gesetzgebung, i) beschlossen, das Ver-

fahren zur Auswahl der unabhängigen Abschlussprüfer für den Abschlussprüfungsauf-

trag 2026-2035 einzuleiten; ii) das Auswahlverfahren mit Unterstützung der Abteilung für 

Verwaltung, Finanzen, Investor Relations und Geschäftsentwicklung geteilt und durchge-

führt; iii) seinen eigenen Bericht einschließlich der Empfehlung zur Bestellung von EY 

Netherlands (Ernst & Young Accountants LLP - Niederlassung Amsterdam) als Abschluss-

prüfer für die Geschäftsjahre 2026-2035, der den nicht-geschäftsführenden Direktoren 

vorgelegt und der Hauptversammlung am 19. Juni 2024 unterbreitet wurde; positive Be-

wertung der Analysen und Inhalte des "Nachhaltigkeitsberichts 2023" in Bezug auf die 

für die Gruppe wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen unter Berücksichtigung der relevan-

ten Aktivitäten und Merkmale sowie insgesamt auf den Prozess der Daten- und Informa-

tionssammlung, der von der Abteilung Gruppe Risk & Financial Compliance erstellt 

wurde; Kenntnisnahme und Billigung der Angemessenheitsprinzipien im "Bericht über 

das Interne Kontroll- und Risikomanagementsystem zum 31. Dezember 2023" der Abtei-

lung Interne Revision; Bestätigung der positiven Bewertung und der Ergebnisse des jähr-

lichen Bewertungsprozesses und des Risikorahmens für die Gruppe, die im Dokument 

"Enterprise Risk Management" der Abteilung Gruppe Risk & Financial Compliance ent-

halten sind; Prüfung der Umsetzung, die in dem von der Abteilung Gruppe Risk & Finan-

cial Compliance herausgegebenen Dokument "Consolidated Financial Statements 2023 

Impairment Test - Process Update and Main Findings" im Einklang mit der bereits in der 

vorangegangenen Sitzung bewerteten Methodik dargelegt ist; Genehmigung der Ände-

rungen des Mandats der Internen Revision; positive Bewertung des Ergebnisses der Vor-

untersuchung im Zusammenhang mit der Genehmigung des Geschäftsberichts 2023, die 

von der Abteilung Gruppe Risk & Financial Compliance herausgegeben wurde; nahm den 

Bestätigungsvermerk der Abschlussprüfer und die von den Tochterunternehmen im Jahr 

2023 an die unabhängigen Wirtschaftsprüfer erteilten Aufträge, die nicht die Wirtschafts-

prüfung betreffen, zur Kenntnis; nahm die Informationen im Bericht "MFE-MEDIAFOREU-

ROPE, Finanzielle Situation 2023" der Finanzabteilung zur Kenntnis; nahm den Bericht 

"Status der mit dem Management vereinbarten Pläne zur Mängelbehebung - Aktualisie-

rung zum 31. Dezember 2023" der Innenrevision zur Kenntnis; nahm die Aktualisierung 

durch den Bericht "Prüfungsplan 2024 - Abschlussbericht zum 31. März", der von der 

Abteilung Interne Revision herausgegeben wurde, zur Kenntnis; bewertete positiv das 

Ergebnis der "Untersuchungen im Zusammenhang mit den Beurteilungen für die Geneh-

migung des Zwischenfinanzberichts zum 31. März 2024", die von der Abteilung Gruppe 
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Risk & Financial Compliance herausgegeben wurden; nahm die Aktualisierung durch den 

"Prüfungsplan 2024 - Abschlussbericht zum 30. Juni", der von der Abteilung Interne Re-

vision herausgegeben wurde, zur Kenntnis; die von der Abteilung Interne Revision her-

ausgegebenen "Zusammenfassenden Berichte Januar - Juni 2024" zur Kenntnis genom-

men; den von der Abteilung Gruppe Risk & Financial Compliance herausgegebenen 

"Halbjahresfinanzbericht 2024" zur Kenntnis genommen; den von der Abteilung Gruppe 

Risk & Financial Compliance herausgegebenen "Nachhaltigkeitsbericht 2024 - Aktuali-

sierung und Roadmap der laufenden Aktivitäten" zur Kenntnis genommen; den Inhalt 

des neuen "Ethik-Kodex der Gruppe", dessen Änderungen von der Rechtsabteilung er-

läutert wurden, zur Kenntnis genommen; den "Audit-Plan 2024 - Abschlussbericht zum 

30. September", der von der Abteilung Interne Revision erstellt wurde, zur Kenntnis ge-

nommen; das Ergebnis der "Voruntersuchung bezüglich der Beurteilungen für die Ge-

nehmigung des Zwischenfinanzberichts zum 30. September 2024", die von der Abteilung 

Gruppe Risk & Financial Compliance erstellt wurde, positiv bewertet. 

Der Ausschuss berichtete dem Vorstand umgehend über die durchgeführten Aktivitäten. 

 

Nominierungs- und Vergütungsausschuss 

Der vom Vorstand am 19. Juni 2024 eingesetzte Nominierungs- und Vergütungsaus-

schuss – der die Aufgaben des Auswahl- und Ernennungsausschusses und die Aufgaben 

des Vergütungsausschusses vereint – setzt sich aus den nicht-geschäftsführenden und 

unabhängigen Direktoren Stefania Bariatti, Vorsitzende, Consuelo Crespo Bofill und Giu-

lio Gallazzi zusammen und wird bis zur Sitzung des Vorstands nach der Genehmigung 

des Jahresabschlusses für das Jahr 2025 durch die Hauptversammlung im Amt bleiben. 

Der Vorstand genehmigte auch die Geschäftsordnungen21 der Ausschüsse, in denen ihre 

Arbeitsweise und Pflichten festgelegt sind. 

Im Hinblick auf Ernennungen führt der Ausschuss vorbereitende Tätigkeiten zur Unter-

stützung der Beschlüsse des Vorstands durch, indem er über die Ergebnisse der Analysen 

und die vorbereitenden Tätigkeiten gemäß Artikel 2.2.5. des Kodex berichtet, einschließ-

lich der Tätigkeiten in Bezug auf die Diversitäts- und Inklusionsrichtlinien und die Höchst-

zahl der von den Vorstandsmitgliedern wahrgenommenen Ämter. Darüber hinaus hat 

der Ausschuss auch die Aufgabe, den Vorstand bei seinen Bewertungsaktivitäten und 

seine Ausschüsse zu unterstützen. 

Der Ausschuss erfüllt die folgenden Aufgaben im Bereich der Vergütung: 

Er unterbreitet dem Vorstand einen klaren und verständlichen Vorschlag für die Vergü-

tung der Mitglieder des Vorstands im Einklang mit der Bestimmung 3.1.1 des Kodex. Der 

Vorstand sollte die Vorgaben (die die in Abschnitt 2:135a des niederländischen Bürgerli-

chen Gesetzbuchs genannten Punkte enthalten sollte) der Hauptversammlung zur An-

nahme vorlegen; 

 
21 Die Geschäftsordnung des Nominierungs- und Vergütungsausschusses ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar. 
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Er erstellt den Vergütungsbericht gemäß Art. 2:135b des Niederländischen Zivilgesetz-

buches und der Bestimmung 3.4.1. des Kodex; 

Er bewertet regelmäßig die Angemessenheit, die allgemeine Kohärenz und die tatsächli-

che Anwendung der von der Gesellschaft beschlossenen Politik in Bezug auf einzelne 

Vorstandsmitglieder und unterbreitet dem Vorstand diesbezügliche Vorschläge; 

Er gibt eine vorherige unverbindliche Stellungnahme zu Vorschlägen in Bezug auf die 

Vergütung und die Festlegung von Leistungszielen im Zusammenhang mit dem variab-

len Teil des Vergütungspakets für den Chief Executive Officer ab; 

Er unterbreitet dem Vorstand Vorschläge zu den Kriterien, Begünstigungskategorien, Be-

trägen, Bedingungen und Verfahren für aktienbasierte Vergütungspläne. 

Im Laufe des Jahres 2024 trat der Ausschuss neunmal zusammen und fasste darüber hin-

aus einmal einen schriftlichen Beschluss. 

In Bezug auf Ernennungen unterstützte er in seiner bis zum 19. Juni 2024 amtierenden 

Zusammensetzung den Vorstand insbesondere bei den Aktivitäten und Verfahren zur 

Durchführung der jährlichen Bewertung des Vorstands selbst, seiner Ausschüsse und ein-

zelner Vorstandsmitglieder, bezogen auf das Geschäftsjahr 2023, und äußerte sich positiv 

zum "Verfahren zur Ernennung des Vorstands und zur Vorabkonsultation der Aktionäre", 

zum Entwurf des "Vorstandsprofils", das anschließend vom Vorstand genehmigt wurde, 

sowie zu den anschließend angenommenen Diversitäts- und Inklusionsrichtlinien und 

überwachte die sich aus ihrer Umsetzung ergebenden Ergebnisse; in seiner derzeitigen 

Zusammensetzung, die bis zum 19. Juni 2024 im Amt ist, den externen und unabhängi-

gen Berater zu bestimmen, der den Vorstand bei den Aktivitäten und Verfahren für die 

jährliche Bewertung des Vorstands selbst, seiner Ausschüsse und der einzelnen Vor-

standsmitglieder bis 2024 unterstützt. 

Zum Thema Vergütung äußerte sich der Ausschuss in seiner bis zum 19. Juni 2024 am-

tierenden Zusammensetzung positiv zur vorgeschlagenen Überarbeitung des Vergü-

tungspakets des CEO (unter Berücksichtigung der Ergebnisse der mit Hilfe des Bera-

tungsunternehmens Korn Ferry durchgeführten Marktanalyse zur Vergütung des CEO) 

und zu den in den mittel- und langfristigen Anreizsystemen zugewiesenen ESG-Zielen; 

prüfte mit Unterstützung von Rechtsgutachten die vorgeschlagene Bewertung eines an-

deren Rechnungslegungskriteriums für eine bestimmte Eigenkapitalbeteiligung der Ge-

sellschaft, die ausschließlich der Berechnung des im mittelfristigen Anreiz- und Loyali-

tätsplan für die Jahre 2021, 2022 und 2023 festgelegten Ziels "der Gruppe zurechenbares 

Nettoergebnis" dient, und nahm die vorgenannte Bewertung ohne Anmerkungen zur 

Kenntnis; nahm die Erreichung der im mittel-/langfristigen Incentive- und Loyalitätsplan 

2021-2023 festgelegten Leistungsziele zur Kenntnis; unterbreitete dem Vorstand Vor-

schläge zur Vergütungspolitik und erstellte den Vergütungsbericht gemäß Art. 2:135b 

des Niederländischen Zivilgesetzbuches und der Bestimmung 3.4.1. des Kodex; geneh-

migte das erläuternde Dokument und den mittel-/langfristigen Incentive- und Loyalitäts-

plan für die Jahre 2024-2026 sowie den Vorschlag zu den Bedingungen des genannten 

Plans, den Zielen und den Kategorien der Begünstigten; analysierte in seiner derzeitigen 

Zusammensetzung, die seit dem 19. Juni 2024 im Amt ist, das Ergebnis der Hauptver-

sammlung vom 19. Juni 2024 und nahm es zur Kenntnis; nahm die Zuteilung von Rechten 

für das Jahr 2024 im Rahmen des mittel-/langfristigen Incentive- und Loyalitätsplans (LTI) 
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2024/2026 ohne Bemerkungen zur Kenntnis; gab eine nicht bindende vorherige Stellung-

nahme zu Vorschlägen betreffend die Vergütung und die Festlegung von Leistungszielen 

im Zusammenhang mit der variablen Komponente des Chief Executive Officer ab. 

Der Ausschuss berichtete dem Vorstand umgehend über die durchgeführten Aktivitäten. 

 

Ausschuss für Umwelt, Soziales und Government 

Der Ausschuss für Umwelt, Soziales und Government, der vom Vorstand am 28. Septem-

ber 2021 auf freiwilliger Basis eingerichtet und am 19. Juni 2024 aufgelöst wurde, setzte 

sich aus den nicht-geschäftsführenden und unabhängigen Direktoren Marina Brogi, Vor-

sitzende, Stefania Bariatti und Giulio Gallazzi zusammen. Am 19. Juni 2024 übertrug der 

Vorstand die Aufgaben und Zuständigkeiten des Ausschusses für Umwelt, Soziales und 

Government an den Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschuss. 

Am 28. September 2021 genehmigte der Vorstand die Geschäftsordnung des Ausschus-

ses, in der seine Arbeitsweise und Zuständigkeiten festgelegt wurden. Der Ausschuss für 

Umwelt, Soziales und Government gab dem Vorstand erste Ratschläge, um die Gesell-

schaft bei der Ausarbeitung ihrer ESG-Politik im Einklang mit ihrer Strategie zu unterstüt-

zen. Zu diesem Zweck konnte der Ausschuss für Umwelt, Soziales und Government den 

Vorstand auf bestimmte ESG-Ziele aufmerksam machen. Die Entscheidung, ob diese 

Ziele verfolgt werden sollen oder nicht, und die entsprechenden Umsetzungsprogramme 

wurden dem Vorstand und der Geschäftsleitung der Gesellschaft zur Kenntnis gebracht. 

Die Überwachung und Bewertung der Verwirklichung der ESG-Ziele der Gesellschaft und 

die Umsetzung der entsprechenden Programme wurden vom Prüfungsausschuss regel-

mäßig bewertet, und die Ergebnisse sind in seinem Bericht an den Vorstand enthalten. 

Der Ausschuss trat im Jahr 2024 zweimal zusammen und führte folgende Aktivitäten 

durch: Er nahm den Stand der Projekte und der vorgeschlagenen Initiativen für 2024 zur 

Kenntnis und tauschte sich über die Ziele des Nachhaltigkeitsprojekts aus, das Initiativen 

in den folgenden Bereichen vorsieht: 

Umwelt: Fortsetzung der Umstrukturierung der Arbeitsplätze, umweltfreundlicher Fuhr-

park mit der Verabschiedung der Fahrzeugpolitik, die vorsieht, dass 75 % des Fuhrparks 

elektrisch betrieben werden, nachhaltige Mobilität, Fotovoltaik, Ausweitung des Projekts 

"Green Procurement" auf weitere 100 Lieferanten, Zertifizierung "Green Audiovisual" für 

die Produktionen Le Iene, Striscia la Notizia und Dritto e Rovescio, die von einem neuen 

Projekt zur Ausweitung der Zertifizierung auf andere Produktionen und Produktionszen-

tren begleitet wird; 

Soziales: Schulungen durch Webinare im Bereich Diversity & Inclusion für alle Arbeit-

nehmer, Diversity & Inclusion-Kurse für alle Arbeitnehmer und vertikale Schulungsinitia-

tiven für Arbeitnehmer in den Abteilungen Human Resources, Welfare, Communication, 

Content Monitoring – insbesondere das derzeit laufende Projekt mit dem Politecnico di 

Milano zur Entwicklung eines Modells der künstlichen Intelligenz zur Berechnung der 

ESG-Auswirkungen von Produktionen; 

Governance: Leistungsmessung, Fortschritte bei der Fertigstellung einer Menschen-

rechtspolitik und Verabschiedung der Politik für Vielfalt und Eingliederung; 
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billigte den Tätigkeitsbericht des Ausschusses einschließlich der Bewertung durch den 

Ausschuss. 

 

Ausschuss für Geschäfte mit nahestehenden Personen 

Der Ausschuss für Geschäfte mit nahestehenden Personen, der vom Vorstand am 

28. September 2021 auf freiwilliger Basis gebildet wurde, da er nach den in den Nieder-

landen geltenden Gesetzen und Vorschriften nicht erforderlich war, und der seit dem 

19. Juni 2024 nicht mehr existiert, setzte sich aus den nicht-geschäftsführenden und un-

abhängigen Direktoren Costanza Esclapon de Villeneuve, Vorsitzende, Marina Brogi und 

Alessandra Piccinino zusammen. Am 19. Juni 2024 übertrug der Vorstand die Funktionen 

und Zuständigkeiten des Ausschusses für Geschäfte mit nahestehenden Personen, wie in 

der Geschäftsordnung des Ausschusses festgelegt, auf den Prüfungs- und Nachhaltig-

keitsausschuss. 

Am 28. September 2021 verabschiedete der Vorstand die Richtlinie für Geschäfte mit na-

hestehenden Personen (später geändert am 21. Dezember 2021 und zuletzt am 22. No-

vember 2023) und die Geschäftsordnung des Ausschusses (später geändert am 21. De-

zember 2021 und zuletzt am 25. Januar 2024), in denen die Arbeitsweise und die folgen-

den Aufgaben des Ausschusses festgelegt sind: 

1. Der Ausschuss für Geschäfte mit nahestehenden Personen bewertet regelmäßig die 

Richtlinie der Gesellschaft für Geschäfte mit nahestehenden Personen und unterbreitet 

dem Vorstand Vorschläge zur Änderung der Richtlinie;  

2. wenn ein Geschäft als wesentliches Geschäft mit nahestehenden Personen einzustufen 

ist, das nicht im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft oder zu nor-

malen Marktbedingungen durchgeführt wird, ohne jedoch als (mutmaßlich) ausgeschlos-

senes Geschäft eingestuft zu werden, muss der Ausschuss für Geschäfte mit nahestehen-

den Personen dem Vorstand seine unverbindliche Stellungnahme abgeben, bevor das 

Geschäft durchgeführt wird  

Ein Wesentliches Geschäft mit nahestehenden Personen ist ein Geschäft, das: 

(a) Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über 

Marktmissbrauch betrifft; und 

(b) zwischen der Gesellschaft und: 

1) einer nahestehenden Person; 

2) einem oder mehreren Aktionären und/oder Inhabern von Einlagenzertifikaten, die 

einzeln oder gemeinsam mindestens 10 % der von der Gesellschaft ausgegebenen Ak-

tien und/oder Einlagenzertifikate des Grundkapitals ausmachen; oder 

3) einem Vorstandsmitglied  

geschlossen wird. 

2024 fasste der Ausschuss bei einer Gelegenheit zwei schriftliche Beschlüsse: Er geneh-

migte den Tätigkeitsbericht des Ausschusses für das Jahr 2023, einschließlich der Bewer-

tung des Ausschusses selbst, sowie die Änderung seiner Geschäftsordnung, deren 
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Aktualisierung angesichts der Verabschiedung der neuen Richtlinie für Geschäfte mit na-

hestehenden Personen durch den Vorstand notwendig geworden war.  

Der Ausschuss hat dem Vorstand umgehend über seine Tätigkeit im Berichtszeitraum 

berichtet. 

 

Konzerninnenrevision 

Die Gesellschaft hat die Innenrevision der MFE-Gruppe eingerichtet, die unter der Auf-

sicht der nicht-geschäftsführenden Direktoren die Gestaltung und Funktionsweise des 

internen Risikomanagement- und Kontrollsystems der Gruppe bewertet. Die von der In-

nenrevision durchgeführten Aktivitäten betreffen die MFE und alle Gesellschaften, die die 

MFE direkt oder indirekt kontrolliert. 

Um ein angemessenes Maß an Unabhängigkeit der Innenrevisionstätigkeiten zu gewähr-

leisten, berichtet der Chief Audit Executive (im Folgenden auch CAE genannt) funktional 

an den Vorstand und hierarchisch an den CEO von MFE. 

Die Innenrevision bewertet sowohl kontinuierlich als auch anlassbezogen die Gestaltung 

und Funktionsweise des internen Risikomanagement- und Kontrollsystems der Gruppe 

anhand eines Prüfungsplans, der vom Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschuss überprüft 

und vom MFE-Vorstand genehmigt wird und auf einem strukturierten Prozess der Ana-

lyse und Priorisierung der wichtigsten Unternehmensrisiken basiert. 

Die Innenrevision erbringt folgende Leistungen: 

Assurance-Leistungen, die aus einer objektiven Prüfung von Beweisen durch Analysen, 

Bewertungen, Empfehlungen und qualifizierte Kommentare bestehen, um eine unabhän-

gige Bewertung des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems zu erhalten;  

Beratungsleistungen, die aus methodischer Unterstützung und Hilfe für das Management 

bestehen, um einen Mehrwert für die Governance-, Risikomanagement- und Kontroll-

prozesse zu schaffen und diese zu verbessern. 

Im Rahmen ihrer Tätigkeit hat die Innenrevision freien und direkten Zugang zu Daten, 

Unterlagen, Informationen und Personal, die für die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer 

Aufgaben nützlich sind. Darüber hinaus berichtet die Stelle direkt und regelmäßig an den 

Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschuss und den externen Prüfer. 

Bei der Ausübung ihrer Tätigkeit hält sich die Innenrevision an das vom Institute of Inter-

nal Auditors herausgegebene International Professional Practices Framework. 

Die Einhaltung des International Framework wird durch ein "Qualitätssicherungs- 

und -verbesserungsprogramm" bewertet und sichergestellt, das alle fünf Jahre eine Be-

wertung der Tätigkeiten der Innenrevision durch qualifizierte und unabhängige externe 

Fachleute umfasst. 

Während des Berichtszeitraums erstellte der CAE regelmäßige Berichte mit Informatio-

nen über die durchgeführten Tätigkeiten, über die er dem MFE-Vorstand, auch über den 

Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschuss, Bericht erstattete und den externen Prüfer ent-

sprechend informierte. 
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Interessenkonflikte 

Ein Vorstandsmitglied, das sich in einem Interessenkonflikt befindet oder ein Interesse 

hat, das möglicherweise zu einem Interessenkonflikt führen könnte, muss den anderen 

Vorstandsmitgliedern Art und Umfang des Interesses mitteilen, und wenn das Vorstands-

mitglied in Bezug auf die betreffende Angelegenheit ein direktes oder indirektes persön-

liches Interesse hat, das im Widerspruch zu den Interessen der Gesellschaft und ihrer 

Geschäftstätigkeit steht, darf es nicht an der Beschlussfassung oder Entscheidungsfin-

dung des Vorstands teilnehmen. Wenn der Interessenkonflikt alle Vorstandsmitglieder 

betrifft, kann der Vorstand in jedem Fall Entscheidungen treffen. 

Im Jahr 2024 wurden keine Geschäfte gemeldet, die mit den Vorstandsmitgliedern in 

Konflikt stehen. 

 

Vergütung 

Informationen über die Vergütung der Vorstandsmitglieder und der Mitglieder der Vor-

standsausschüsse sind in einem speziellen Bericht über die Vergütung enthalten, der wei-

ter unten in diesem Dokument zu finden ist. 

 

Offenlegung gemäß der Verordnung zur Umsetzung von Art. 10 

der EU-Richtlinie über öffentliche Erwerbsangebote  

 

Struktur des Grundkapitals 

Gemäß der niederländischen Verordnung Besluit artikel 10 overnamerichtlijn werden die 

folgenden Informationen bereitgestellt: 

a) Das genehmigte Kapital der MFE, dessen Herabsetzung – mit der entsprechenden Sat-

zungsänderung – sich aus der Durchführung der von der außerordentlichen Hauptver-

sammlung am 7. Juni 2023 beschlossenen Zusammenlegung der Stammaktien der Kate-

gorie "A" und der Stammaktien der Kategorie "B" sowie aus der anschließenden Erhö-

hung zu Lasten der verfügbaren Rücklagen unter Ausschluss des Bezugsrechts ergibt, 

beträgt EUR 166.845.974,46, aufgeteilt in 418.311.121 MFE-A-Stammaktien (mit einem 

Nennwert von je EUR 0,06) und 236.245.512 MFE-B-Stammaktien (mit einem Nennwert 

von je EUR 0,6), und dass alle Aktien die gleichen Mitgliedschaftsrechte, die gleiche Be-

handlung und, mit Ausnahme des Stimmrechts, die gleichen Verwaltungsrechte gewäh-

ren. 

Am 8. Oktober 2024 wurden 452.650 neue MFE-A-Stammaktien ausgegeben und zum 

Handel zugelassen, um das mittel-/langfristige Incentive- und Loyalitätsprogramm 2021-

2023 (mit Bezug auf das Geschäftsjahr 2021) zu bedienen, das den Begünstigten gewährt 

wird.  

Folglich wurde das gezeichnete Kapital von EUR 161.649.463,14 auf EUR 161.676.622,14 

erhöht. 
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Daher beläuft sich das ausgegebene und gezeichnete Kapital auf EUR 161.676.622,14, 

eingeteilt in insgesamt 568.400.761 Aktien, von denen 332.155.249 MFE-A-Stammaktien 

(mit einem Nennwert von je EUR 0,06 und je einem Stimmrecht) und 236.245.512 MFE-

B-Stammaktien (mit einem Nennwert von je EUR 0,6 und je 10 Stimmrechten), einschließ-

lich – zum 31. Dezember 2024 – 7.271.459 eigener MFE-B-Aktien (ohne Stimmrechte) 

sind.  

Die Aktien sind an der Euronext Mailand notiert. Die MFE-A-Stammaktien sind außerdem 

an den spanischen Börsen von Barcelona, Bilbao, Madrid und Valencia notiert. 

 
 

 Anzahl der Aktien 

Anteil am gezeich-

neten Kapital Notierung 

MFE-B-Aktien 236.245.512 41,56 % Euronext Mailand 

MFE-A-Aktien 332.155.249 58,44 % 

Euronext Mai-

land/Spanische 

Börse  
 

 

Was die mit jeder Aktienkategorie verbundenen Rechte und Pflichten betrifft, so hat jeder 

Aktionär bei der Ausgabe von Aktien ein Bezugsrecht im Verhältnis zum Gesamtnenn-

wert seiner Aktien. Dieses Recht ist nicht vorgesehen bei der Ausgabe von:  

gegen Sacheinlagen ausgegebene Aktien; oder  

Aktien, die für Arbeitnehmer der Gesellschaft oder einer Gesellschaft der Gruppe ausge-

geben werden. 

Jeder Aktionär ist berechtigt, an der ordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen, dort 

das Wort zu ergreifen und, soweit zulässig, das Stimmrecht auszuüben sowie sich im 

Wege schriftlicher Vollmacht vertreten zu lassen. Diesbezüglich wird auf Artikel 34 der 

Satzung verwiesen. 

Für alle Informationen zu den Rechten, die mit den einzelnen Aktienkategorien verbun-

den sind, wird auf die Satzung und weitere Informationen im Abschnitt "Struktur des 

Grundkapitals" verwiesen, die beide auf der Website der Gesellschaft verfügbar sind.  

b) Alle Aktien sind Namensaktien. Es werden keine Aktienurkunden ausgegeben. Es gibt 

keine Beschränkungen für die Übertragung von Aktien. 

c) Relevante Beteiligungen zum 31. Dezember 2024 sind nachstehend aufgeführt.  

 

 

 
 

Aktionär 

Anzahl der 

Aktien Aktienkapital nach Nennbetrag 
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% MFE B + MFE A % MFE B + MFE 

A 
% MFE B % MFE A 

Fininvest S.p.A. 41,496 % 48,654 % 50,57 % 35,04 % 

Simon Fiduciaria 

S.p.A. 15,945 % 18,50 % 19,18 % 13,64 % 

Vivendi S.E. 3,833 % 4,45 % 4,61 % 3,28 %  
 

d) Es wurden keine Aktien mit besonderen Kontrollrechten ausgegeben. 

e) Abgesehen von mittel-/langfristigen Incentive- und Loyalitätsprogrammen gibt es 

keine aktienbasierten Pläne für Arbeitnehmer. Daher gibt es auch kein spezielles Verfah-

ren für die Ausübung der Stimmrechte durch die Arbeitnehmer. 

f) Alle im Umlauf befindlichen Stammaktien der Klassen MFE A und MFE B sind stimm-

berechtigt. Jede Stammaktie der Klasse MFE A berechtigt zu einer Stimme und jede 

Stammaktie der Klasse MFE B berechtigt zu zehn Stimmen. 

Das Stimmrecht für eigene Aktien, die von der Gesellschaft gehalten werden, ist nach 

niederländischem Recht und der Satzung ausgesetzt.  

g) Am 22. Juli 2021 wurde die von der Gesellschaft, Fininvest S.p.A. und Vivendi S.A. er-

zielte globale Vergleichsvereinbarung abgeschlossen, die ihre Streitigkeiten beendete, 

wobei die Parteien auf alle anhängigen Verfahren und Klagen verzichteten. Insbesondere 

erwarb Fininvest 5,0 % des Grundkapitals von Mediaset (jetzt MFE), die direkt von Vivendi 

gehalten wurden, zum Preis von EUR 2,70 pro Aktie (unter Berücksichtigung der Abtren-

nung des Kupons und der anteiligen Zahlung am 19. Juli bzw. 21. Juli 2021). Im Rahmen 

umfassenderer Vereinbarungen hat sich Vivendi verpflichtet, den gesamten von Simon 

Fiduciaria gehaltenen Anteil von 19,19 % an der Gesellschaft über einen Zeitraum von 

fünf Jahren schrittweise auf dem Markt zu veräußern. Fininvest hat das Recht, alle nicht 

verkauften Aktien in jedem Zwölfmonatszeitraum zu dem jährlich festgelegten Preis zu 

erwerben. 

Am 18. November 2021 einigten sich die Gesellschaft, Fininvest und Vivendi darauf, ei-

nige Teile der am 3. Mai 2021 und am 22. Juli 2021 getroffenen Vereinbarungen zu än-

dern, um der eingeführten zweistufigen Aktienstruktur Rechnung zu tragen (siehe die am 

18. November 2021 veröffentlichte Pressemitteilung, die auf der Website der Gesellschaft 

abrufbar ist). In Bezug auf die Verpflichtung von Vivendi, den gesamten derzeit von Si-

mon Fiduciaria gehaltenen Anteil an MFE über einen Zeitraum von fünf Jahren auf dem 

Markt zu veräußern, sehen die aktuellen Vereinbarungen vor, dass jedes Jahr (ab dem 

22. Juli 2021) ein Fünftel der Stammaktien der Klasse MFE A und der Stammaktien der 

Klasse MFE B zu einem Mindestpreis von EUR 1,375 im Jahr 1, EUR 1,4 im Jahr 2, EUR 1,45 

im Jahr 3, EUR 1,5 im Jahr 4 und EUR 1,55 im Jahr 5 verkauft werden (es sei denn, Vivendi 

genehmigt den Verkauf dieser Aktien zu einem niedrigeren Preis); in jedem Fall ist Vi-

vendi berechtigt, ihr Kontingent an Stammaktien der Klasse MFE A und/oder Stammak-

tien der Klasse MFE B, die über Simon Fiduciaria gehalten werden, jederzeit zu verkaufen, 

wenn deren Preis EUR 1,6 erreicht. Davon unberührt bleibt das Recht von Fininvest, in 

jedem Zwölfmonatszeitraum nicht verkaufte Aktien zu dem neuen jährlich festgelegten 

Preis zu erwerben. 

h) Die Ernennung, Suspendierung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern ist in Arti-

kel 14 der Satzung geregelt. Die Änderung der Satzung ist in Artikel 37 geregelt. 
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i) Die Befugnisse der Vorstandsmitglieder sind in der Satzung und in der Geschäftsord-

nung des Vorstands festgelegt. Was insbesondere die Möglichkeit der Ausgabe oder des 

Rückkaufs von Aktien betrifft, so kann der Vorstand die Ausgabe von Aktien beschließen, 

wenn und soweit er von der ordentlichen Hauptversammlung dazu ermächtigt worden 

ist. Diese Ermächtigung kann jedes Mal für höchstens fünf Jahre erteilt werden und kann 

jedes Mal um denselben Zeitraum von höchstens fünf Jahren verlängert werden. In der 

Ermächtigung wird die Anzahl der Aktien festgelegt, die durch Beschluss des Vorstands 

ausgegeben werden können. Die Ausgabe von Aktien unterliegt den Bestimmungen in 

Artikel 2:96 und 2:96a des Niederländischen Zivilgesetzbuchs.  

Die Hauptversammlung vom 19. Juni 2024 hat den Vorstand ermächtigt, Aktien der Ge-

sellschaft in Höhe von bis zu 20 % des Grundkapitals (repräsentiert durch MFE-Aktien der 

Kategorien A und B) zu erwerben, das von MFE zum Zeitpunkt der betreffenden Trans-

aktionen ausgegeben wurde, um unter anderem die Deckung der von der Gesellschaft 

aufgestellten Vergütungspläne zu gewährleisten, Fusionen und Übernahmen zu finanzie-

ren und dem Vorstand die Durchführung von Aktienrückkaufprogrammen (Kategorie A 

und/oder Kategorie B) zu ermöglichen, wenn dies im besten Interesse der Gesellschaft 

und ihrer Aktionäre liegt.  

Die Hauptversammlung hat außerdem festgelegt, dass die Ermächtigung für einen Zeit-

raum von 18 Monaten ab dem Datum der Hauptversammlung und in jedem Fall bis zum 

19. Dezember 2025 ausgeübt werden kann und die von der Hauptversammlung am 

7. Juni 2023 erteilte Ermächtigung ersetzt. 

Die Hauptversammlung vom 7. Juni 2023 hat unter anderem mit einer entsprechenden 

Satzungsänderung beschlossen, einen Aktiensplit der beiden Aktiengattungen – Stamm-

aktien der Kategorie A und Stammaktien der Kategorie B – durchzuführen: 

(i) je 5 MFE-A-Stammaktien wurden in eine neue MFE-A-Stammaktie umgrup-

piert, wobei der Nennwert jeder neuen MFE-A-Stammaktie in Höhe des Betra-

ges vor der Umgruppierung, d.h. EUR 0,06, beibehalten wurde; und 

(ii) je 5 MFE-B-Stammaktien wurden in eine neue MFE-B-Stammaktie umgrup-

piert, wobei der Nennwert jeder neuen MFE-B-Stammaktie in Höhe des Betra-

ges vor der Umgruppierung, d.h. EUR 0,6, beibehalten wurde, 

alle, vorbehaltlich des Rückkaufs und der Annullierung von 4 MFE-A-Stammaktien und 4 

MFE-B-Stammaktien und unter gleichzeitiger Herabsetzung des Grundkapitals. 

Die vorgenannte Aktienzusammenlegung wurde am 23. Oktober 2023 durchgeführt. 

j) Die Gesellschaft ist nicht an wesentlichen Vereinbarungen beteiligt, die bei einem Kon-

trollwechsel in der Gesellschaft infolge eines Übernahmeangebots wirksam werden oder 

enden. 

k) Die Gesellschaft hat keine Vereinbarung mit einem Vorstandsmitglied oder Arbeitneh-

mer getroffen, die eine Entschädigung im Falle eines Rücktritts oder einer Entlassung 

ohne triftigen Grund oder im Falle eines Rücktritts oder einer Entlassung oder in jedem 

Fall der Beendigung des Arbeitsverhältnisses infolge eines öffentlichen Erwerbsangebots 

gemäß Artikel 5:70 des Niederländischen Finanzaufsichtsgesetzes (Wet op het financieel 

toezicht) vorsieht. 
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Hauptversammlung  

Die ordentliche Hauptversammlung (die "Hauptversammlung") wird jedes Jahr spätes-

tens im Juni abgehalten. Vorbehaltlich der Bestimmungen gemäß Artikel 2:108a, 2:110, 

2:111 und 2:112 des Niederländischen Zivilgesetzbuchs werden weitere Hauptversamm-

lungen abgehalten, wenn der Vorstand dies für erforderlich hält. 

Zweck der Hauptversammlung ist es, unter anderem den Geschäftsbericht, die Feststel-

lung des Jahresabschlusses, die Gewinnverwendung (einschließlich des Vorschlags für die 

Dividendenausschüttung, die durch eine vom Vorstand am 17. Mai 2022 verabschiedete 

spezifische Richtlinie geregelt wird), die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für ihre 

Geschäftsführung und Aufsicht sowie andere vom Vorstand zur Diskussion gestellte Vor-

schläge zu erörtern. 

 

Einberufung der Hauptversammlung 

Die Hauptversammlung wird spätestens zweiundvierzig Tage vor der Versammlung 

durch den Vorstand oder den Vorsitzenden einberufen. Die Tagesordnung der Haupt-

versammlung wird unter Beachtung der geltenden Bestimmungen des Niederländischen 

Zivilgesetzbuchs und des NCGK erstellt. 

Die Aktionäre und/oder andere zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigte 

Personen, die einzeln oder gemeinsam die Voraussetzungen von Artikel 2:114(a)(2) des 

Niederländischen Zivilgesetzbuchs erfüllen, können beim Vorstand die Aufnahme von 

Punkten in die Tagesordnung der Hauptversammlung gemäß Artikel 30.5 der Satzung 

beantragen. 

Alle Mitteilungen und Bekanntmachungen für Hauptversammlungen und alle anderen 

Mitteilungen an Aktionäre und zur Teilnahme an Hauptversammlungen berechtigte Per-

sonen erfolgen in Übereinstimmung mit den für die Gesellschaft geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen und Vorschriften, auch aufgrund der Notierung der Aktien an den rele-

vanten Börsen. Die Einberufung und die Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten wer-

den in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen auf der Website der Ge-

sellschaft und gemäß den sonstigen durch die geltenden Vorschriften festgelegten Ver-

fahren veröffentlicht. 

Die Hauptversammlungen werden in Amsterdam (Niederlande) oder in Haarlemmermeer 

(einschließlich des Flughafens Schiphol – Niederlande) durchgeführt, je nach Ermessen 

der die Hauptversammlung einberufenden Parteien. Hauptversammlungen können auch, 

wenn und soweit dies nach geltendem Recht möglich ist, in der in Artikel 31 der Satzung 

festgelegten Art und Weise elektronisch durchgeführt werden. 

Die Einberufung der Hauptversammlung enthält die gesetzlich vorgeschriebenen Anga-

ben. 

Insbesondere bei den im Berichtsjahr abgehaltenen ordentlichen und außerordentlichen 

Hauptversammlungen hat die Gesellschaft die Teilnahme an den Hauptversammlungen 
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sowohl physisch als auch über den Bevollmächtigten, Computershare S.p.A., ermöglicht. 

Bei der ordentlichen Hauptversammlung am 19. Juni 2024 hatten die Aktionäre außer-

dem die Möglichkeit, eine Anwesenheitskarte zu beantragen, um die Hauptversammlung 

– ohne die Möglichkeit zu sprechen – per Audio-/Videoübertragung zu verfolgen. 

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, kann sich 

gemäß den gesetzlichen Bestimmungen im Wege schriftlicher Vollmacht vertreten las-

sen. Die Einberufung der Hauptversammlung muss alle relevanten Informationen enthal-

ten. 

Den Vorsitz in den Hauptversammlungen führt der Vorstandsvorsitzende oder sein Stell-

vertreter. Der Vorstand kann jedoch auch eine andere Person mit dem Vorsitz der Haupt-

versammlung betrauen. Ist der Vorsitz der Hauptversammlung nicht festgelegt, wählt die 

Hauptversammlung einen Vorsitzenden, wobei der Vorsitz bis zur Wahl von einem Mit-

glied des Vorstands übernommen wird, das von den in der Hauptversammlung anwe-

senden Vorstandsmitgliedern zu diesem Zweck bestimmt wird. 

In der Regel nehmen alle Vorstandsmitglieder an den Hauptversammlungen teil. 

Die Abschlussprüfer der Gesellschaft sind berechtigt, an den Hauptversammlungen teil-

zunehmen und dort das Wort zu ergreifen. 

Während der Hauptversammlung, die zur Genehmigung des Jahresabschlusses einberu-

fen wird, berichtet der Vorstand über die durchgeführten Aktivitäten und die Berichte, 

die den jährlichen Finanzbericht umfassen, der zuvor gemäß den gesetzlichen Bestim-

mungen und Vorschriften veröffentlicht wurde, und beantwortet auch Anfragen von Ak-

tionären nach Klarstellungen. 

Alle Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit der absoluten Mehrheit der abgege-

benen Stimmen gefasst, unabhängig vom anwesenden oder vertretenen Grundkapital. 

Bei Stimmengleichheit ist der Beschlussvorschlag abgelehnt. Jede Stammaktie der Klasse 

A berechtigt zu einer Stimme. Jede Stammaktie der Klasse B berechtigt zu zehn Stimmen. 

In der Einberufung der Hauptversammlung wird unter anderem darauf hingewiesen, wie 

die Aktionäre ihre Rechte bereits vor der Hauptversammlung ausüben können. Bei der 

Ermittlung der Zahl der von den Aktionären abgegebenen Stimmen, der Zahl der per-

sönlich anwesenden oder vertretenen Aktionäre oder des Anteils des vertretenen Kapitals 

werden die Aktien, für die nach dem Gesetz keine Stimmen abgegeben werden können, 

nicht berücksichtigt. 

Die Hauptversammlung verfügt über alle gesetzlich und satzungsmäßig festgelegten Be-

fugnisse. 

Der Verwaltungsdirektor (Company Secretary) der Gesellschaft führt ein Verzeichnis der 

Teilnehmer an jeder ordentlichen Hauptversammlung. Für jeden stimmberechtigten Teil-

nehmer bzw. jede stimmberechtigte vertretene Partei enthält das Verzeichnis den Na-

men, die Anzahl der ausgeübten Stimmen und gegebenenfalls den Namen ihres Vertre-

ters. 
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Das Protokoll der Hauptversammlung wird vom Verwaltungsdirektor der Gesellschaft 

oder unter dessen Aufsicht geführt und spätestens drei Monate nach der Hauptver-

sammlung auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Ab dem Zeitpunkt 

der Veröffentlichung des Protokolls haben die Aktionäre drei Monate Zeit, um Änderun-

gen oder Ergänzungen vorzuschlagen; danach wird das Protokoll endgültig und ist damit 

angenommen. 

Beziehungen zu den Aktionären. Einbindungsrichtlinie und Sta-

keholder-Dialog-Richtlinie 

Das Programm zur Finanzkommunikation im Jahr 2024 wurde in Form von – auch virtu-

ellen – Veranstaltungen mit Investoren aus verschiedenen Ländern durchgeführt. Es wur-

den regelmäßig Audio-Webcasting-Telefonkonferenzen (als Podcasts auf der Website 

der Gesellschaft verfügbar) zu den periodischen Wirtschafts- und Finanzergebnissen or-

ganisiert, und die Gesellschaft nahm über ihre Vertreter an verschiedenen Branchenkon-

ferenzen teil, die per Streaming übertragen wurden. Diese Aktivitäten integrierten die 

tägliche Interaktion mit den zahlreichen Investoren, die über das Investor Relations Team 

mit der Gesellschaft in Kontakt kommen. 

Wirtschaftliche und finanzielle Informationen (Jahresabschlüsse, Zwischenberichte und 

zusätzliche periodische Finanzinformationen, Präsentationen für die Finanzwelt und die 

Handelsperformance der von der Gesellschaft ausgegebenen Finanzinstrumente) sowie 

Informationen, die für die Aktionäre im Allgemeinen von Interesse sind (Pressemitteilun-

gen, die Zusammensetzung der Gesellschaftsorgane, Protokolle der Hauptversammlun-

gen sowie Dokumente und Informationen über Corporate Governance, Compliance, all-

gemeine Gesundheits- und Sicherheitsgrundsätze und Whistleblowing), sind auf der 

Website der Gesellschaft verfügbar. Der Nachhaltigkeitsbericht ist ebenfalls auf dieser 

Website zu finden. 

In seiner Sitzung vom 18. September 2021 verabschiedete der Vorstand die "Richtlinie 

zur Steuerung der Einbindung der Aktionäre im Allgemeinen". Um kontinuierliche Bezie-

hungen zu den Aktionären auf der Grundlage eines Verständnisses der gegenseitigen 

Rollen aufzubauen, ernannte der Vorstand Marco Giordani, Chief Financial Officer der 

Gruppe, zum Leiter der Aktionärsbeziehungen. Zu diesem Zweck wird der Chief Financial 

Officer von den folgenden beiden Abteilungen unterstützt, die direkt an ihn berichten: 

Abteilung für Unternehmensangelegenheiten der Gruppe, die die Beziehungen zu 

Kleinanlegern und institutionellen Einrichtungen (AFM, Consob, Borsa Italiana, CNMV) 

überwacht; 

Abteilung Investor Relations, die für die Beziehungen zur Finanzwelt (Finanzanalysten, 

institutionelle Anleger und Rating-Agenturen) zuständig ist. 

Die Kontaktinformationen für die Abteilung für Unternehmensangelegenheiten der 

Gruppe und die Abteilung Investor Relations sind auf der Website der Gesellschaft zu 

finden. 

Am 22. Dezember 2023 verabschiedete der Vorstand eine "Richtlinie des Stakeholder-

Dialogs", mit der sich die Gesellschaft verpflichtet, einen sinnvollen Dialog mit Stakehol-

dern, einschließlich Investoren, Arbeitnehmern, Gläubigern, Geschäftspartnern, 
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Community-Mitgliedern und anderen interessierten Parteien, zu führen, um einen Rah-

men für die Aufrechterhaltung eines offenen, transparenten und integrativen Stakehol-

der-Dialogs zu schaffen. Diese Richtlinie ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar. 

 

Kultur und Ethik-Kodex der MFE-Gruppe 

Im September 2021 hat die Gesellschaft, die Holding der MFE-Gruppe, ebenso wie ihre 

in Italien und Spanien eingetragenen Tochterunternehmen22 einen eigenen "Ethik-Ko-

dex" verabschiedet, in der Überzeugung, dass ethisches Verhalten in der Geschäftswelt 

ein grundlegendes und notwendiges Element für den Erfolg des Unternehmens ist.  

Infolge der fortschreitenden Veränderungen auf Unternehmens-, Organisations- und Ge-

schäftsebene, die das Wachstum der MFE-Gruppe in den letzten Jahren auch auf inter-

nationaler Ebene geprägt haben, hat der Vorstand der Gesellschaft nach Anhörung des 

Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschusses am 20. November 2024 den "Ethik-Kodex der 

MFE-Gruppe" verabschiedet, der alle vorherigen ersetzt, um die Grundsätze und Werte, 

auf denen die Gruppe beruht, zu bekräftigen und das soziale und ökologische Engage-

ment, das sie verfolgt, zu verstärken, das als eine echte Investition betrachtet wird, der 

sich die Geschäftswelt nicht entziehen kann.  

Die Einhaltung der im Ethik-Kodex zum Ausdruck gebrachten Grundsätze und Werte ist 

von grundlegender Bedeutung für das reibungslose Funktionieren, die Zuverlässigkeit 

des Managements und das Image der Gesellschaft und der MFE-Gruppe, auch im Hin-

blick auf die Rolle, die sie auf dem audiovisuellen Markt und dem Werbemarkt auf euro-

päischer Ebene spielt. Darüber hinaus ist der Ethik-Kodex ein grundlegender Bestandteil 

der Compliance-Programme des Unternehmens, die in Übereinstimmung mit den gel-

tenden Vorschriften der Rechtssysteme der Länder, zu denen sie gehören, auf der Grund-

lage der von Zeit zu Zeit verabschiedeten internen Unternehmensvorschriften23 verab-

schiedet wurden und die zur Überwachung jedes einzelnen Unternehmensprozesses so-

wie des gesamten internen Kontroll- und Risikomanagementsystems der MFE-Gruppe 

dienen.  

Der neue "Ethik-Kodex der MFE-Gruppe" ist in allen Ländern gültig, in denen die Gruppe 

tätig ist24, wobei deren Vielfalt gebührend berücksichtigt wird. Die darin enthaltenen 

Grundsätze bilden nämlich eine gemeinsame Wertebasis für alle Gesellschaften der MFE-

Gruppe und sind für die Mitglieder der Leitungs- und Kontrollorgane, die Arbeitnehmer, 

die Mitarbeiter, die Lieferanten und Handelspartner, die Kunden und ganz allgemein für 

alle, die für/mit den Gesellschaften der Gruppe arbeiten, verbindlich, unabhängig von der 

Beziehung, die sie – wenn auch nur vorübergehend – mit ihnen verbindet. 

Die MFE-Gruppe verbreitet und macht den Inhalt des Ethik-Kodex durch geeignete In-

formations- und Sensibilisierungsmaßnahmen bekannt, damit die Subjekte, für die er gilt, 

die darin zum Ausdruck gebrachten Grundsätze und Werte teilen, fördern und respek-

tieren. Darüber hinaus sind spezifische Schulungsmaßnahmen geplant, die sich nicht nur 

auf den Ethik-Kodex, sondern auch auf die auf lokaler Ebene angenommenen Corporate-

 
22

 Der erste Entwurf des Ethik-Kodex der Mediaset SpA und ihrer italienischen Tochterunternehmen wurde 2002 genehmigt; der erste "Código Ético" der Grupo Audiovisual Mediaset España 
Comunicación SAU wurde 2011 genehmigt. Diese ursprünglichen Versionen wurden später ergänzt/geändert. 
23 Unter unternehmensinternen Regelungen werden im Rahmen dieses Abschnitts die Gesamtheit der Richtlinien, Verfahren, Betriebsanweisungen, Handbücher usw. verstanden, die darauf abzie-
len, das Verhalten, die Tätigkeiten und die Abläufe im Unternehmen zu regeln. 

24 Der Ethik-Kodex, der vom Vorstand der Gesellschaft als Holdinggesellschaft der Gruppe in Ausübung seiner Leitungs- und Koordinierungstätigkeit genehmigt wurde, gilt ab dem Datum seiner 
Genehmigung für alle zu dieser Gruppe gehörenden Unternehmen. Die Tochterunternehmen der Gruppe sorgen für die formelle Annahme, Umsetzung und Verbreitung des Ethik-Kodex als 
Managementinstrument und wirksames Element der Unternehmensstrategie und -organisation. 
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Compliance-Programme25 beziehen, die unter Berücksichtigung der Merkmale der be-

treffenden Adressaten (wie z. B. Funktionen, Verantwortlichkeiten usw.) sowie des Risiko-

niveaus des Tätigkeitsbereichs, in dem sie tätig sind, festgelegt werden. Die Schulungs-

pläne werden je nach Fall und Bedarf in Form von Präsenzkursen oder E-Learning-Kursen 

durchgeführt. 

Der neue "Ethik-Kodex der MFE-Gruppe" wird mit angemessener Hervorhebung in itali-

enischer, spanischer und englischer Sprache auf der institutionellen Website der MFE-

Gruppe (https://www.mfemediaforeurope.com/it/governance/codice-etico/) sowie im 

Intranet der Gesellschaften der Gruppe, soweit vorhanden, veröffentlicht. 

Zum Schutz der Interessen der Gesellschaft und allgemein der MFE-Gruppe sieht der 

neue "Ethik-Kodex der MFE-Gruppe" die Verhängung von Sanktionen gegen diejenigen 

vor, die für Verstöße gegen die darin enthaltenen Bestimmungen sowie gegen die von 

Zeit zu Zeit erlassenen unternehmensinternen Regelungen verantwortlich sind.25 

Verstöße gegen den "Ethik-Kodex der MFE-Gruppe" sowie jegliches Fehlverhalten 

und/oder Unregelmäßigkeiten (auch verdächtige) können dem vom MFE-Vorstand er-

nannten Whistleblowing-Ausschuss über die entsprechenden internen Kanäle gemeldet 

werden, die von der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den geltenden EU- und natio-

nalen Whistleblowing-Vorschriften eingerichtet wurden, die absolute Vertraulichkeit be-

züglich der Identität der Hinweisgeber gewährleisten und ihnen den größtmöglichen 

Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen oder jeglicher Form von Diskriminierung oder Be-

strafung garantieren.26 

Der Whistleblowing-Ausschuss erstattet dem Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschuss 

und dem MFE-Vorstand in Übereinstimmung mit den von der MFE und ihren lokalen 

Tochterunternehmen implementierten Unternehmensverfahren in regelmäßigen Abstän-

den Bericht über die eingegangenen Whistleblowing-Meldungen und deren Status. 

Weitere Informationen zur Kultur der MFE-Gruppe finden Sie im MFE-Nachhaltigkeitsbe-

richt 2024. 

 

Insiderinformationen 

Das Verfahren zum Umgang mit und zur Meldung von Insiderinformationen (das "Ver-

fahren") wurde gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (Verordnung (EU) 

Nr. 596/2014) implementiert, um die auch auf europäischer Ebene geltenden Gesetze 

und Vorschriften zum Insiderhandel einzuhalten. Am 18. September 2021 genehmigte 

der Vorstand die Aktualisierung des Verfahrens im Hinblick auf die Übertragung der Ge-

sellschaft, wobei er unter anderem anerkannte, dass die zuständige Behörde in Bezug auf 

Verzögerungen bei der Offenlegung von Insiderinformationen weiterhin die Aufsichts-

behörde für den italienischen Markt, CONSOB, ist. 

Das Verfahren regelt den internen Umgang mit Insiderinformationen in Bezug auf die 

Gesellschaft und ihre Tochterunternehmen und deren Weitergabe an die Öffentlichkeit 

 
25 So wird beispielsweise auf Compliance-Programme verwiesen, die sich für Gesellschaften nach italienischem Recht auf das Gesetzesdekret Nr. 231 vom 8. Juni 2001 und für Gesellschaften nach 
spanischem Recht auf das Ley Orgánica 1/2015 vom 30. März 2015 (mit dem das Ley Orgánica 5/2010 vom 22. Juni 2020 und das Ley Orgánica 10/1995 vom 23. November 1995 geändert wurden) 
beziehen. 

26 Das von der Gesellschaft eingeführte Whistleblowing-System ist in den folgenden Unternehmensverfahren geregelt: (i) Allgemeine Grundsätze der MFE-Gruppe; (ii) MFE Whistleblowing Richt-
linie. Hinzu kommen die Unternehmensverfahren, die von den Tochterunternehmen auf lokaler Ebene in Übereinstimmung mit den in den Ländern, in denen sie tätig sind, geltenden Vorschriften 
eingeführt wurden. Einzelheiten und Informationen über die Nutzung der von der Gesellschaft eingerichteten internen Kanäle und allgemein über die Verfahren des Unternehmens für die Meldung 
von Missständen sind im entsprechenden Abschnitt der Website der MFE-Gruppe unter www.mfemediaforeurope.com/it/governance/compliance/ zu finden. 
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sowie die Führung der "Insider-Liste". Das Insiderinformationsverfahren ist ein wesentli-

ches Element des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems der MFE und gehört 

zu den Regeln und Vorschriften, die von der MFE zur Verhinderung von Straftaten und 

Verbrechen erlassen wurden.  

Das Verfahren gilt verbindlich für Vorstandsmitglieder, Prüfer, Arbeitnehmer der MFE und 

ihrer Tochterunternehmen sowie für externe Parteien, die im Namen und im Auftrag der 

Gesellschaft und ihrer Tochterunternehmen handeln und aus irgendeinem Grund Zugang 

zu Informationen über die MFE und ihre Tochterunternehmen haben. 

Die Vorstandsmitglieder der Gesellschaft und generell alle anderen Adressaten des Ver-

fahrens sind verpflichtet, Dokumente und Informationen, von denen sie in Ausübung ih-

rer Tätigkeit Kenntnis erlangt haben, vertraulich zu behandeln, insbesondere Insiderin-

formationen. Mitteilungen an die Behörden und die Öffentlichkeit werden gemäß den 

Bestimmungen und Verfahren der geltenden Vorschriften, unter Einhaltung des Grund-

satzes der fairen Offenlegung und wie im Verfahren vorgesehen, veröffentlicht.  

Die Gesellschaft hat das Verfahren an ihr eigenes Personal und an das ihrer Tochterun-

ternehmen weitergegeben, auch durch Veröffentlichung im Intranet der Gesellschaft und 

auf der Website der Gesellschaft (https://www.mfemediaforeurope.com/it/gover-

nance/corporate-regulations/), und hat außerdem die zuständigen Stellen im Umgang 

mit internen/relevanten Informationen weiter geschult. 

 

Insiderhandel 

Das Insiderhandelsverfahren wurde gemäß der Marktmissbrauchsverordnung (Verord-

nung (EU) Nr. 596/2014) implementiert. Am 18. September 2021 genehmigte der Vor-

stand die Aktualisierung dieses Verfahrens, die am 1. März 2022 im Hinblick auf die Über-

tragung der Gesellschaft erfolgte. Auf der Grundlage dieser Übertragung ist die zustän-

dige Behörde für die Mitteilung von Transaktionen mit Finanzinstrumenten mit bedeu-

tenden Parteien und ihnen nahestehenden Personen die Aufsichtsbehörde für den nie-

derländischen Markt (AFM). Der Zweck des Insiderhandelsverfahrens besteht darin, die 

Durchführung von Transaktionen mit Finanzinstrumenten der Gesellschaft durch bedeu-

tende Personen und mit ihnen in enger Beziehung stehende Personen, auch über Dritte, 

und die damit verbundene Offenlegung verbindlich zu regeln. Das Insiderhandelsverfah-

ren ist ein wesentliches Element des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems 

der MFE und ist Teil der von der Gesellschaft verabschiedeten Regeln und Vorschriften. 

Insbesondere wurde ein "Internal Dealing Officer" aus der Abteilung für Unternehmens-

angelegenheiten der MFE ernannt, der u.a. die Insiderliste erstellt und aktualisiert, Mit-

teilungen über die Identifizierung bedeutender Parteien versendet, die AFM über die von 

bedeutenden Parteien erhaltenen Informationen und die Amtsniederlegung von Vor-

standsmitgliedern informiert, die an die AFM übermittelten Unterlagen über die Identifi-

zierung bedeutender Parteien und ihnen nahe stehender Personen systematisch archi-

viert und Änderungen der Insiderhandelsrichtlinien und -vorschriften überwacht.  

Schließlich ist es bedeutenden Personen in Übereinstimmung mit der Marktmissbrauchs-

verordnung und dem Insiderhandelsverfahren untersagt, innerhalb von 30 Kalenderta-

gen nach Bekanntgabe des Entwurfs des Jahresabschlusses und des Zwischenberichts, 
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den die Gesellschaft gemäß den gesetzlichen Bestimmungen oder auf freiwilliger Basis 

veröffentlicht, Transaktionen durchzuführen (Black-Out-Perioden). 

 

Einhaltung des Niederländischen Corporate Governance Kodex 

In den Niederlanden niedergelassene Gesellschaften, deren Aktien an einer geregelten 

Börse oder einem ähnlichen System notiert sind, sind nach niederländischem Recht ver-

pflichtet, in ihren Geschäftsberichten anzugeben, ob sie die Bestimmungen des NCGK 

anwenden oder nicht, und, falls sie bestimmte Bestimmungen nicht anwenden, zu erläu-

tern, warum sie sich dafür entschieden haben, von deren Anwendung abzusehen.27 

Die Gesellschaft verfügt über ein Governance-System mit einem einzigen Management-

Organ, dem Vorstand ("One-Tier-System"). Daher gelten gemäß und für die Zwecke der 

Bestimmungen in Abschnitt 5 des NCGK und der entsprechenden Leitlinien die Grunds-

ätze, die sich auf die Mitglieder des Aufsichtsrats beziehen, für die nicht-geschäftsfüh-

renden Direktoren, und die Grundsätze, die sich auf die Mitglieder des Vorstands bezie-

hen, gelten für die geschäftsführenden Direktoren.  

Für das Geschäftsjahr 2024 erklärt die Gesellschaft, dass sie dem NCGK im Wesentlichen 

entsprochen hat, wobei sie zu den folgenden Bestimmungen die folgenden Erläuterun-

gen und Überlegungen anführt: 

NCGK-Grundsätze 2.1.7 (iii) und 2.1.8: Für jeden Aktionär oder jede Gruppe verbun-

dener Aktionäre, die direkt oder indirekt mehr als zehn Prozent der Aktien der Gesell-

schaft halten, kann es nicht mehr als ein Mitglied des Aufsichtsrats (nicht-geschäftsfüh-

render Direktor im One-Tier-System) geben, das mit ihnen verbunden ist oder sie vertritt, 

wie in Grundsatz 2.1.8, Abschnitte vi. und vii. vorgesehen. Die Hauptversammlung hat 

zwei nicht-geschäftsführende Direktoren, Marina Berlusconi und Danilo Pellegrino, Di-

rektoren des Mehrheitsaktionärs Fininvest S.p.A., zum Vorsitzenden bzw. CEO ernannt. 

Die Gesellschaft hält die Zusammensetzung des Vorstands jedoch für angemessen, da 

sie mit der historischen Zusammensetzung des Vorstands übereinstimmt und die Eigen-

tümerstruktur mit einem Referenzaktionär, der die Mehrheit der Aktien hält, vollständig 

widerspiegelt. 

NCGK-Grundsätze 2.1.9 und 5.1.3 (Unabhängigkeit des Vorsitzenden): Die NCGK-

Grundsätze 2.1.9 und 5.1.3 verlangen, dass der Vorsitzende ein unabhängiges Vorstands-

mitglied ist. Der derzeitige Vorsitzende, Fedele Confalonieri, ist ein nicht-geschäftsfüh-

render Direktor, der nicht als unabhängig eingestuft werden kann. Diese Ernennung wird 

jedoch aufgrund der historischen Kontinuität und in Anbetracht seiner exklusiven Erfah-

rung und Autorität, die er in den vergangenen Jahren auch gegenüber allen Aktionären 

unter Beweis gestellt hat, als angemessen angesehen. Im Juli 2018 wurde im Rahmen der 

Vereinbarung über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses des Vorsitzenden Fedele 

Confalonieri eine außerordentlich frühzeitige "Abfindung" vereinbart, die im Falle der Be-

endigung oder Nichtverlängerung des Vorsitzenden in seiner derzeitigen Position zu 

zahlen ist. Die Gesellschaft sieht darin keine Abweichung vom NCGK, da NCGK-Grundsatz 

3.2.3 nur für geschäftsführende Direktoren gilt. 

 
27 Der Text des DCGC (englische Übersetzung) kann hier eingesehen werden: https://www.mccg.nl/documenten/2022/12/20/dutch-corporate-governance-code-2022 
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NCGK-Grundsatz 2.2.2 (Dauer der Bestellung und Wiederbestellung): Einige nicht-

geschäftsführende Direktoren sind seit mehr als acht Jahren Direktoren. Die Gesellschaft 

ist nicht der Ansicht, dass dies eine Abweichung vom NCGK darstellt, da diese Zeiträume 

erst ab dem Zeitpunkt der Umwandlung der MFE in eine niederländische N.V. gelten. 

NCGK-Grundsatz 2.2.4 (Nachfolgeplan): Der Vorstand hält es derzeit nicht für erfor-

derlich, einen Nachfolgeplan zu verabschieden, da die stabile Aktionärsstruktur in der 

Lage ist, erforderlichenfalls ein schnelles Ernennungsverfahren zu gewährleisten, und die 

konsolidierten Fachkenntnisse und Managementfähigkeiten der Vorstandsmitglieder 

und Frontline-Manager die Kontinuität der Geschäftstätigkeit sicherstellen können.  

NCGK-Grundsatz 2.3.2: Besteht der Aufsichtsrat aus mehr als vier Mitgliedern, so be-

stellt er aus seiner Mitte einen Prüfungsausschuss, einen Vergütungsausschuss sowie ei-

nen Auswahl- und Ernennungsausschuss. Die Gesellschaft hat die Aufgaben der beiden 

letztgenannten Ausschüsse in einem einzigen Ausschuss, dem Nominierungs- und Ver-

gütungsausschuss, zusammengefasst. Angesichts ihrer Organisationsstruktur ist die Ge-

sellschaft der Ansicht, dass die Bündelung von Fachwissen in einem einzigen Ausschuss 

die Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben erleichtert. 

NCGK-Grundsatz 2.3.6 (ii) (Stellvertretender Vorstandsvorsitzende): Gemäß Arti-

kel 15.2 der Satzung der Gesellschaft kann der Vorstand einen oder mehrere nicht-ge-

schäftsführende Direktoren für einen vom Vorstand zu bestimmenden Zeitraum zum 

Stellvertretenden Vorsitzenden ernennen. In Anbetracht des Artikels 32 der Satzung, der 

Bestimmungen in den vom Vorstand erlassenen Vorschriften – insbesondere in Bezug 

auf Artikel 5 – und der dem Schriftführer (Secretary) des Vorstands zugewiesenen Aufga-

ben wurde die Ernennung eines Stellvertretenden Vorsitzenden jedoch nicht für notwen-

dig erachtet. 

NCGK-Grundsatz 3.1.2 (vi) (Vergütungspolitik): Bei den geltenden mittel-/langfristi-

gen Anreizprogrammen handelt es sich um Pläne, die in drei Dreijahreszyklen unterteilt 

sind und darauf abzielen, die Wertsteigerung der Gesellschaft zu gewährleisten, indem 

die Interessen des Managements mit denen der Aktionäre in Gleichlauf gebracht werden 

und Anreize für das Management geschaffen werden, im Laufe der Zeit nachhaltige Er-

gebnisse zu erzielen, wichtige Ressourcen zu binden und eine angemessene, wettbe-

werbsfähige Vergütung zu garantieren. Um diese Ziele zu erreichen, sehen die Pläne vor, 

dass die Begünstigten 20 % der Aktien fünf Jahre lang nach der Zuteilung halten müssen, 

sodass sich die gesamte Sperrfrist für diesen Prozentsatz der Aktien auf fünf Jahre beläuft 

(d. h. eine Sperrfrist von 36 Monaten und eine Sperrfrist von 24 Monaten), während die 

Sperrfrist für die übrigen 80 % der Aktien 36 Monate beträgt.  

NCGK-Grundsatz 3.4.1 (iv) (Vergütungspolitik): Zur Berechnung des Vergütungsver-

hältnisses werden die Vergütungsbestandteile des Chief Executive Officer (Festvergü-

tung, variable Vergütung, mittel-/langfristige Komponente, die während des Jahres zum 

beizulegenden Zeitwert gezahlt wird) mit der durchschnittlichen Vergütung der Arbeit-

nehmer (berechnet durch Addition von Festvergütung, variabler Vergütung, mittel-/lang-

fristiger Komponente, die während des Jahres zum beizulegenden Zeitwert gezahlt wird) 

verglichen. Während der NCGK vorschreibt, dass alle Personalkosten in die Berechnung 

der durchschnittlichen Vergütung der Arbeitnehmer einzubeziehen sind, wurden die 

Komponenten der Personalkosten, die nicht einer entsprechenden Komponente der Ver-

gütung des CEO entsprechen, nicht berücksichtigt. Auf diese Weise sind die 
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Vergütungszahlen im Einklang mit den Zielen der EU-Richtlinie über Aktionärsrechte bes-

ser vergleichbar.  
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Konformitätserklärung  

Der Vorstand ist verantwortlich für die Erstellung des Geschäftsberichts in Übereinstim-

mung mit niederländischem Recht und den vom International Accounting Standards 

Board herausgegebenen und von der Europäischen Union übernommenen International 

Financial Reporting Standards (EU-IFRS). 

In Übereinstimmung mit Artikel 5:25 Absatz 2 des Niederländischen Finanzaufsichtsge-

setzes erklärt der Vorstand, dass er nach bestem Wissen und Gewissen: 

- die in diesem Bericht enthaltenen Jahresabschlüsse ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und ihrer 

konsolidierten Tochterunternehmen vermitteln; 

- der Bericht des Vorstands ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Lage der Gesellschaft und ihrer Tochterunternehmen am Bilanzstichtag und ihrer Ent-

wicklung im Geschäftsjahr 2024 vermittelt, deren Daten in den Konzernabschluss aufge-

nommen wurden, und die wesentlichen Risiken und Unsicherheiten beschreibt, denen 

die Gesellschaft ausgesetzt ist. 

 

16. April 2025 

 

Vorstand 

Fedele Confalonieri 

Vorsitzender 

Pier Silvio Ber-

lusconi 

Chief Executive Officer 

 

Marco Giordani 

Geschäftsführender 

Direktor und Chief Fi-

nancial Officer 

 

 

 

 

 

Patrizia Arienti 

Nicht-geschäftsfüh-

render  

Direktor  

 

 

Stefania Bariatti 

Nicht-geschäftsfüh-

render  

Direktor 

 

 

Marina Berlusconi 

Nicht-geschäftsfüh-

render  

Direktor 

 

 

Marina Brogi  

Nicht-geschäftsfüh-

render  

Direktor 

Consuelo Crespo 

Bofill 

Nicht-geschäftsfüh-

render  

Direktor 

 

Javier Díez De Po-

lanco 

Nicht-geschäftsfüh-

render  

Direktor 

 

 

Giulio Gallazzi 

Nicht-geschäftsfüh-

render  

Direktor 

 

 

Gina Nieri 

Geschäftsführender 

Direktor 
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Danilo Pellegrino 

Nicht-geschäftsfüh-

render  

Direktor 

 

Alessandra Pic-

cinino 

Nicht-geschäftsfüh-

render  

Direktor 

 

Niccolò Querci 

Geschäftsführender 

Direktor  

 

 

Stefano Sala 

Geschäftsführender 

Direktor  

 

 

Erklärung des Vorstands 

Das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem, ein wesentliches Element des Cor-

porate-Governance-Systems der MFE und der MFE-Gruppe, besteht aus einer Reihe von 

Personen, Instrumenten, Organisationsstrukturen und Unternehmensregeln, die eine so-

lide, korrekte und mit den Unternehmenszielen kohärente Verwaltung der Gruppe er-

möglichen sollen, und zwar durch einen angemessenen Prozess der Messung, Verwal-

tung und Überwachung der Hauptrisiken und die Strukturierung eines angemessenen 

Informationsflusses, um die Zirkulation von Informationen und die Koordination der ver-

schiedenen Akteure zu gewährleisten. 

Dieses System wurde unter Berücksichtigung der Richtlinien des Niederländischen Cor-

porate-Governance-Kodex, der einschlägigen "Best Practices" und der internationalen 

Rahmenwerke "COSO – Internal Control" und "COSO – Enterprise Risk Management", die 

vom Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission herausgege-

ben und 2013 bzw. 2017 aktualisiert wurden, entwickelt und definiert. 

Das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem der MFE-Gruppe besteht aus drei 

"Kontrollebenen": 

Erste Ebene: Die einzelnen Geschäftsbereiche ermitteln und bewerten die Risiken und 

legen spezifische Maßnahmen zur Risikominderung fest, um die ordnungsgemäße 

Durchführung der Transaktionen/Betriebsabläufe zu gewährleisten. Diese Kontrolltätig-

keiten liegen in erster Linie in der Verantwortung des operativen Managements und wer-

den als integraler Bestandteil jedes Geschäftsprozesses betrachtet. 

Zweite Ebene: Die zweite Ebene ist mit spezifischen Unternehmensfunktionen betraut, 

die nicht zu den Linienfunktionen/operativen Funktionen gehören und die zur Definition 

von Methoden zur Risikomessung sowie zur Identifizierung, Bewertung und Überwa-

chung von Risiken beitragen. Darüber hinaus unterstützen sie die erste Kontrollebene bei 

der Festlegung und Umsetzung von Maßnahmen zur Minderung der Hauptrisiken. Diese 

Kontrollfunktionen überwachen spezifische Risiken in Bezug auf die Einhaltung geltender 

Gesetze/Verordnungen, die sowohl bereichsübergreifend als auch sektorspezifisch sind 

und sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene gelten, und unterstützen 

das Management und das Top-Management bei der Festlegung von Strategien zur Be-

wältigung dieser Risikofaktoren in Übereinstimmung mit den von den Leitungsorganen 

getroffenen Entscheidungen. Auf der zweiten Kontrollebene trägt die Stelle für Risk & 

Financial Compliance der Gruppe zum regelmäßigen Prozess der Identifizierung, Bewer-

tung und Überwachung der Unternehmensrisiken bei, der auf der Anwendung der ERM-

Methodik (Enterprise Risk Management) basiert, die COSO ERM 2017 verwendet, und 

verwaltet das Kontrollsystem in Bezug auf den Finanzberichterstattungsprozess der Ge-

sellschaft und der Gruppe. 
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Dritte Ebene: Sie ist der Innenrevision anvertraut und zielt darauf ab, die Angemessenheit 

der Konzeption und das wirksame Funktionieren des internen Kontrollsystems insgesamt 

zu bewerten, unter anderem durch die Überwachung von Linienkontrollen und Kontroll-

tätigkeiten der zweiten Ebene. 

Die Innenrevision der MFE unterstützt den Vorstand bei der Aufrechterhaltung der Wirk-

samkeit der Kontrollen, indem sie unabhängig und objektiv die Angemessenheit und 

Wirksamkeit der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft be-

wertet. Die Kriterien des "Internal Control – Integrated Framework" des Committee of 

Sponsoring Organizations der Treadway Commission (COSO-Rahmenwerk) werden von 

der Innenrevision der MFE verwendet, um die Wirksamkeit des internen Kontrollrahmens 

der Gesellschaft zu analysieren und dem Vorstand Empfehlungen zu geben. 

Auf der Grundlage der durchgeführten Risikobewertungen ist der Vorstand unter der 

Aufsicht der nicht-geschäftsführenden Direktoren und des Prüfungsausschusses für die 

Festlegung der gesamten Innenrevisionstätigkeit und die Überwachung der Integrität der 

Jahresabschlüsse der MFE verantwortlich. 

Darüber hinaus ist der Vorstand unter der Aufsicht der nicht-geschäftsführenden Direk-

toren und des Prüfungsausschusses für das Management der Geschäftsrisiken der MFE 

verantwortlich. Durch die Überwachung und Festlegung des Rahmens stellt die Stelle für 

Risk & Financial Compliance der Gruppe sicher, dass das gruppenweite Risikoprofil im 

Einklang mit der Risikobereitschaft der MFE verwaltet wird und dass die Erwartungen der 

Interessengruppen sowohl unter normalen Geschäftsbedingungen als auch unter un-

günstigen Bedingungen aufgrund unvorhergesehener Ereignisse erfüllt werden. Der Vor-

stand wird unverzüglich über Risiken für die wirtschaftliche/gesetzliche Solvenz, die Re-

putation und die Zuverlässigkeit der Finanzberichterstattung oder der Geschäftstätigkeit 

der Gesellschaft informiert. 

Bei der Erstellung des Konzernabschlusses sind die Vorstandsmitglieder und das Ma-

nagement der MFE von der Annahme ausgegangen, dass die Gesellschaft in der Lage ist, 

ihren normalen Geschäftsbetrieb in absehbarer Zukunft fortzuführen. 

Wesentliche Tatsachen, Umstände und Risiken, die sich auf die konsolidierte Finanzlage 

zum 31. Dezember 2024 beziehen, wurden bewertet, um die Annahme der Unterneh-

mensfortführung zu erreichen. 

Bewertet wurden vor allem die finanzielle Leistungsfähigkeit, die Angemessenheit der 

Kapitalausstattung, die finanzielle Flexibilität, die Liquidität und der Zugang zu den Kapi-

talmärkten sowie die Faktoren und Risiken, die die künftige Entwicklung, Leistung und 

Finanzlage der MFE beeinflussen können. 

Kommentare zu diesen Bereichen finden sich im Corporate-Governance-Bericht im Ab-

schnitt "Offenlegung der wichtigsten Risiken und Unsicherheiten, denen die Gruppe aus-

gesetzt ist" dieses Geschäftsberichts. 

Das Management kam zu dem Schluss, dass die Annahme der Unternehmensfortführung 

aufgrund der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gesellschaft, ihrer fortdauernden Fähig-

keit, Zugang zu den Kapitalmärkten zu erhalten, angemessener Solvabilitätskoeffizienten 

und der Höhe der Verschuldung und des Barvermögens der Holdinggesellschaft ange-

messen ist. 
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Die Risikomanagement- und Kontrollsysteme der MFE bieten hinreichende Sicherheit für 

die Zuverlässigkeit der Finanzberichterstattung und die ordnungsgemäße Erstellung und 

Darstellung der veröffentlichten Jahresabschlüsse der MFE. Sie können jedoch keine ab-

solute Sicherheit bieten, dass eine falsche Darstellung des Jahresabschlusses der MFE 

verhindert oder aufgedeckt werden kann. 

Auf der Grundlage der obigen Ausführungen bestätigt der MFE-Vorstand in Bezug auf 

die Risiken für die Finanzberichterstattung der Gesellschaft das Folgende: 

Der Bericht gibt ausreichend Aufschluss über etwaige Mängel in der Wirksamkeit der 

internen Risikomanagement- und Kontrollsysteme; 

Die Risikomanagement- und Kontrollsysteme der MFE bieten hinreichende Sicherheit, 

dass die Finanzberichterstattung der Gesellschaft keine wesentlichen Falschaussagen 

enthält; 

Aufgrund der aktuellen Lage ist es gerechtfertigt, die Finanzberichterstattung auf der 

Grundlage der Unternehmensfortführung zu erstellen; und 

Der Bericht gibt die wesentlichen Risiken und Unsicherheiten an, die für die Fortführungs-

prognose der Gesellschaft für einen Zeitraum von zwölf Monaten nach Erstellung des 

Berichts relevant sind. 

Die Aussagen in diesem Abschnitt sind keine Aussagen, die den Anforderungen von Ab-

schnitt 404 des US Sarbanes-Oxley Act entsprechen. 

Auf der Grundlage der vorstehenden Ausführungen und der durchgeführten Bewertung 

ist der Vorstand der Ansicht, dass das interne Kontrollsystem für die Finanzberichterstat-

tung der Gruppe und der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 wirksam ist und dass: 

- die im Bericht des Vorstands enthaltenen Abschnitte "Offenlegung der wichtigsten Ri-

siken und Unsicherheiten, denen die Gruppe ausgesetzt ist" einen ausreichenden Einblick 

in etwaige Mängel in der Wirksamkeit der internen Risikomanagement- und Kontrollsys-

teme geben; 

- die internen Risikomanagement- und Kontrollsysteme so konzipiert sind, dass sie mit 

hinreichender Sicherheit gewährleisten, dass die Finanzberichterstattung keine wesentli-

chen Falschangaben enthält (siehe Abschnitt "Offenlegung der wichtigsten Risiken und 

Unsicherheiten, denen die Gruppe ausgesetzt ist" im Bericht des Vorstands);  

- es auf der Grundlage des derzeitigen Standes der Dinge gerechtfertigt ist, die Finanz-

berichterstattung unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen (siehe 

Anmerkung "Darstellungsgrundlage und Rechnungslegungsstandards für die Erstellung 

des Jahresabschlusses" im Konzernabschluss und im Jahresabschluss der Gesellschaft 

zum 31. Dezember 2024); und 

- im Bericht des Vorstands die wesentlichen Risiken und Unsicherheiten dargelegt wer-

den, die für die Kontinuität der Gesellschaft über einen Zeitraum von zwölf Monaten nach 

Erstellung des Berichts von Bedeutung sind (siehe Abschnitt "Offenlegung der wichtigs-

ten Risiken und Unsicherheiten, denen die Gruppe ausgesetzt ist" im Bericht des Vor-

stands). 

 

16. April 2025 
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Marco Giordani 
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Bericht der nicht-geschäftsführenden Direktoren 

Dieser Bericht wurde in Übereinstimmung mit Grundsatz 5.1.5. des Niederländischen 

Corporate Governance Kodex ("NCGK") erstellt. 

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("MFE" oder die "Gesellschaft") unterliegt niederländi-

schem Recht und dem NCGK und hat sich für das einstufige Governance-Modell ent-

schieden, bei dem sowohl geschäftsführende als auch nicht-geschäftsführende Direkto-

ren im Vorstand sitzen, wobei die nicht-geschäftsführenden Direktoren gemäß der Sat-

zung die Mehrheit ausmachen.  

 

Nicht-geschäftsführende Direktoren 

Dem MFE-Vorstand gehören zehn nicht-geschäftsführende Direktoren an. 

Fedele Confalonieri (Vorsitzender), Stefania Bariatti, Marina Berlusconi, Marina Brogi, Giu-

lio Gallazzi, Danilo Pellegrino und Alessandra Piccinino wurden wiedergewählt und Pat-

rizia Arienti, Consuelo Crespo Bofill und Javier Díez de Polanco wurden auf der Haupt-

versammlung am 19. Juni 2024 zu nicht-geschäftsführenden Direktoren ernannt.  

Darüber hinaus gibt es fünf geschäftsführende Direktoren. 

Die nicht-geschäftsführenden Direktoren haben einen internationalen Hintergrund und 

bringen vielfältige Erfahrungen mit, auch in börsennotierten Gesellschaften, und verfü-

gen über Fachwissen in den geographischen Gebieten und Branchen, in denen die Ge-

sellschaft tätig ist, sowie in Bereichen wie Management, Finanzen, Corporate Governance 

und Nachhaltigkeit. Die nicht-geschäftsführenden Direktoren stellen auch eine vielfältige 

Vertretung der Geschlechter und Nationalitäten dar. Die Gesellschaft führt regelmäßig 

Einführungsveranstaltungen durch, um das Wissen der nicht-geschäftsführenden Direk-

toren über die Gesellschaft und ihr Geschäft zu erweitern, und organisiert Auffrischungs-

kurse zu neuen Gesetzen und Vorschriften. 

Die Vergütung der nicht-geschäftsführenden Direktoren wird in Übereinstimmung mit 

der von der Hauptversammlung genehmigten Vergütungsrichtlinie festgelegt. Weitere 

Einzelheiten sind in der Vergütungsrichtlinie enthalten, die im Geschäftsbericht 2023 (Zu-

sammenfassung: Schlüsselelemente der Vergütungsrichtlinie für den CEO, die geschäfts-

führenden Direktoren und die nicht-geschäftsführenden Direktoren) zu finden ist, der 

von der letztjährigen Hauptversammlung genehmigt wurde. 

In der nachstehenden Tabelle sind die wichtigsten persönlichen Daten der nicht-ge-

schäftsführenden Direktoren aufgeführt: 

 
 

Name, Alter, Ge-

schlecht, Nationalität 

Hauptamt Datum der ersten Be-

stellung* 

Datum der aktu-

ellen Bestellung 

Ende der 

Amtszeit** 

Fedele Confalonieri 

87, M, italienisch Vorsitzender 16.12.1994 19.06.2024 31.12.2026 
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Patrizia Arienti*** 

64, F, italienisch 

Mitglied des Prüfungs- 

und Nachhaltigkeitsaus-

schusses 19.06.2024 19.06.2024 31.12.2026 

Stefania Bariatti 

68, F, italienisch 

Vorsitzender des Nomi-

nierungs- und Vergü-

tungsausschusses  23.06.2021 19.06.2024 31.12.2026 

Marina Berlusconi 

58, F, italienisch 

Nicht-geschäftsführen-

der Direktor 28.07.1995 19.06.2024 31.12.2026 

Marina Brogi***  

57, F, italienisch 

Mitglied des Prüfungs- 

und Nachhaltigkeitsaus-

schusses 27.06.2018 19.06.2024 31.12.2026 

Consuelo Crespo Bo-

fill 

72, F, spanisch 

Mitglied des Nominie-

rungs- und Vergütungs-

ausschusses  19.06.2024 19.06.2024 31.12.2026 

Javier Díez de Po-

lanco 

69, M, spanisch 

Mitglied des Prüfungs- 

und Nachhaltigkeitsaus-

schusses 19.06.2024 19.06.2024 31.12.2026 

Giulio Gallazzi 

61, M, spanisch 

Mitglied des Nominie-

rungs- und Vergütungs-

ausschusses  27.06.2018 19.06.2024 31.12.2026 

Danilo Pellegrino 

67, M, spanisch 

Nicht-geschäftsführen-

der Direktor 27.06.2018 19.06.2024 31.12.2026 

Alessandra Pic-

cinino*** 

62, F, spanisch 

Vorsitzender des Prü-

fungs- und Nachhaltig-

keitsausschusses 29.04.2015**** 19.06.2024 31.12.2026 

 

* Am 18. September 2021 verlegte die Gesellschaft ihren Sitz in die Niederlande und wurde eine niederländische N.V. Am 25. November 2021 änderte die Gesellschaft dann ihren Namen in 
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 

** Die Amtszeit des Vorstands endet am Tag der Hauptversammlung, die den Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2026 endende Geschäftsjahr feststellt.  

*** Mit Fachkenntnissen in Rechnungslegung und/oder Wirtschaftsprüfung. 

**** Vorstandsmitglied für die folgenden Amtszeiten: 2015-2017; 2021-2023; 2024-2026.  
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Spanische Nationalität

Nationalität der nicht-geschäftsführenden Direktoren

Nationalität der nicht-geschäftsführenden Direktoren
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Weitere Informationen über den beruflichen Hintergrund der einzelnen nicht-geschäfts-

führenden Direktoren und ihre Ämter finden Sie im Corporate-Governance-Bericht im 

Abschnitt "Die Rolle des Vorstands". 

Im Jahr 2024 lag die Anwesenheitsquote bei den Sitzungen der nicht-geschäftsführenden 

Direktoren bei 85 %. Abwesende Mitglieder des Vorstands hatten dennoch frühzeitig und 

umfassend Zugang zu den für die Sitzung vorgelegten Informationen und Unterlagen 

und wurden anschließend in der nächsten Sitzung des Vorstands über die Ergebnisse 

jeder Sitzung informiert.  

Die Anwesenheitsquote der nicht-geschäftsführenden Direktoren bei den Vorstandssit-

zungen lag bei 91,6 % (Sitzungen im Zeitraum 2021-2023) und bei 95 % (Sitzungen nach 

der Wiederernennung des Vorstands durch die Hauptversammlung am 19. Juni 2024). 

Die Anwesenheitsquote der nicht-geschäftsführenden Direktoren bei den Ausschusssit-

zungen lag bei 94,44 %. 

Die individuelle Anwesenheit ist im Corporate-Governance-Bericht unter "Tabelle zur Sit-

zungsteilnahme der Vorstandsmitglieder" aufgeführt. 

Einige nicht-geschäftsführende Direktoren gehören dem Vorstand bereits seit mehr als 

acht Jahren an. Die Gesellschaft betrachtet dies jedoch nicht als Abweichung vom NCGK, 

da die Gesellschaft erst mit ihrer Umwandlung in eine niederländische Gesellschaft dem 

NCGK unterliegt. Seitdem wendet die Gesellschaft die in Grundsatz 2.2.2 des NCGK ge-

nannten Berechnungen an. 

 

Aufsicht 

Gemäß Artikel 16.4 der Satzung der Gesellschaft müssen die nicht-geschäftsführenden 

Direktoren die Erfüllung der Aufgaben der geschäftsführenden Direktoren und die Füh-

rung der Geschäfte der Gesellschaft und der damit zusammenhängenden Angelegenhei-

ten beaufsichtigen und alle anderen Aufgaben erfüllen, die ihnen durch die Satzung oder 

den Vorstand zugewiesen werden. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Männlich

Weiblich

Geschlechterverteilung bei den nicht-geschäftsführenden 
Direktoren

Geschlechterverteilung bei den nicht-geschäftsführenden Direktoren
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Alle nicht-geschäftsführenden Direktoren nehmen an den Sitzungen der Ausschüsse teil, 

denen sie angehören und die vom Vorstand gemäß der Satzung und in Übereinstim-

mung mit den geltenden Bestimmungen des NCGK eingerichtet wurden. Diese Aus-

schüsse, die beratende und unterstützende Aufgaben wahrnehmen und Vorschläge an 

die nicht-geschäftsführenden Direktoren und den Vorstand weiterleiten, sind: der Prü-

fungs- und Nachhaltigkeitsausschuss und der Nominierungs- und Vergütungsausschuss.  

Weitere Informationen über die Zusammensetzung, die Aufgaben, die Sitzungen, die An-

wesenheit und die Aktivitäten des Vorstands und der Ausschüsse finden Sie im Corpo-

rate-Governance-Bericht in den Abschnitten "Rolle des Vorstands" und "Ausschüsse des 

Vorstands". In ihrer Rolle als Mitglieder des Vorstands nehmen die nicht-geschäftsfüh-

renden Direktoren an den Beschlüssen des Vorstands teil, die der Festlegung der Strate-

gie der Gesellschaft dienen, in denen sie die wichtigsten mit diesen Strategien verbun-

denen Risiken bewerten und deren Umsetzung überwachen. Durch ihre Arbeit in den 

Ausschüssen und ihre Treffen mit dem Management der Gesellschaft überwachen die 

nicht-geschäftsführenden Direktoren auch die Festlegung, Umsetzung und Überwa-

chung der langfristigen Wertschöpfungsstrategie der Gesellschaft und der damit verbun-

denen Risiken sowie die Schaffung einer nachhaltigen Kultur der langfristigen Wert-

schöpfung. Sie überwachen auch die Richtlinien der Gesellschaft und deren Implemen-

tierung, wobei sie sich auf die Wirksamkeit des Risikomanagements und des internen 

Kontrollsystems sowie die Integrität und Qualität der Finanzinformationen konzentrieren 

und gleichzeitig sicherstellen, dass sie ständig einen vollständigen und angemessenen 

Informationsfluss von den geschäftsführenden Direktoren, dem Prüfungs- und Nachhal-

tigkeitsausschuss und dem Management der Gesellschaft erhalten, um ihre Aufsichts-

funktion wahrnehmen zu können.  

Die vom Vorstand zu beschließenden Angelegenheiten werden zunächst von den nicht-

geschäftsführenden Direktoren in Sitzungen, an denen die zuständigen Führungskräfte 

der Gesellschaft und erforderlichenfalls externe Berater teilnehmen, eingehend geprüft. 

Die Aufsichtstätigkeit der nicht-geschäftsführenden Direktoren bei diesen Sitzungen, bei 

den Sitzungen des Vorstands und bei den Sitzungen ihrer Ausschüsse umfasst die Auf-

sicht über: 

die regelmäßige Überwachung der strategischen Risiken im Einklang mit dem Enterprise 

Risk Management-System; 

die Bewertung der Wesentlichkeitsmatrix für den Nachhaltigkeitsbericht zum 31. Dezem-

ber 2023; 

die vorbereitenden Schritte, die es dem Vorstand ermöglichen, Bewertungen vorzuneh-

men und Entscheidungen zu treffen, u. a. im Zusammenhang mit der Genehmigung des 

Geschäftsberichts und der Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts zum 31. Dezember 

2023; 

die Überprüfung des Revisionsplans, die Tätigkeiten der Innenrevision (auch im Hinblick 

auf die Validierung der Funktionsfähigkeit und Angemessenheit des internen Kontroll- 

und Risikomanagementsystems der Gesellschaft, auch gemäß den Bestimmungen des 

NCGK), die spezifische Überwachung der Cybersicherheitsrisiken und die Aktualisierung 



  

F-295 

des Aufgabenbereichs der Innenrevision der Gruppe (die seit der grenzüberschreitenden 

Verschmelzung durch Einbringung von Mediaset España Comunicación, S.A. in die MFE-

MEDIAFOREUROPE N.V. ab 2024 auch den spanischen Raum umfasst); 

die Aktivitäten des Whistleblowing-Ausschusses und die Überprüfung der regelmäßigen 

Berichterstattung über das Whistleblowing-System; 

die Überprüfung der Vergütungsrichtlinie und des Vergütungsberichts, der dann dem 

Vorstand zur Vorlage bei der Hauptversammlung vorgeschlagen wird; 

das mittel-/langfristige Incentive- und Loyalitätsprogramm (2024-2026) und das dazu-

gehörige erläuternde Dokument; 

die Verabschiedung einer Richtlinie für Vielfalt und Inklusion sowie einer Richtlinie für die 

Bestellung eines externen Prüfers und für andere Tätigkeiten, die der Prüfungsgesell-

schaft übertragen werden; 

die Transparenz und die Durchführung des Verfahrens zur Ernennung der geschäftsfüh-

renden Direktoren und nicht-geschäftsführenden Direktoren (deren Amtszeit mit der Ge-

nehmigung des Geschäftsberichts 2023 durch die Hauptversammlung auslaufen sollte) 

sowie des Verfahrens zur Vorabkonsultation der Aktionäre; 

die Überprüfung des von der Gesellschaft erstellten Profils des Vorstands und der Matrix 

für die Kompetenzen des Vorstands, die die Bewertung der qualitativen und quantitati-

ven Zusammensetzung des Vorstands erleichtern soll; 

die Unabhängigkeit der nicht-geschäftsführenden Direktoren und die Anzahl ihrer Äm-

ter; 

die Entscheidung über den Aufgabenbereich und die Einrichtung eines Exekutivaus-

schusses und anderer Vorstandsausschüsse nach dem Amtsantritt der neuen Vorstands-

mitglieder durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Juni 2024 sowie die Beset-

zung bestimmter Ämter; 

die Anwendung des Kartellrechts-Compliance-Programms der MFE-Gruppe; 

den Nachhaltigkeitsplan und die damit verbundenen Umwelt-, Sozial- und Governance-

Initiativen der Gesellschaft für 2023, ihre Integration in die Geschäftsstrategie und die 

Leistungsüberprüfung der ESG-Ziele für 2023, die im Hinblick auf die Festlegung der in 

die ESG-Scorecard für das jährliche Incentivesystem aufzunehmenden Elemente erörtert 

werden sollen;  

das Vorhandensein von Interessenkonflikten oder potenziellen Interessenkonflikten im 

Zusammenhang mit einer Transaktion, die für die Gesellschaft und/oder das betreffende 

Vorstandsmitglied von wesentlicher Bedeutung ist, wobei solche Interessenkonflikte 

während des Berichtszeitraums nie festgestellt wurden; 

die Übereinstimmung des Berichterstattungsverfahrens der Gesellschaft mit der CSR-

Richtlinie (Corporate Sustainability Reporting Directive). 

Darüber hinaus genehmigten die nicht-geschäftsführenden Direktoren nach der Weiter-

gabe der Ergebnisse der Analysen und Aktivitäten des Prüfungsausschusses die Bedin-

gungen für die Ernennung der externen Prüfgesellschaft in Bezug auf die gesetzlichen 

Abschlussprüfungen für die Jahre 2026-2035 (einschließlich) und beschlossen – nach der 

positiven Stellungnahme des Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschusses – die Ernennung 

von Deloitte Accountants B.V. zum Nachhaltigkeitsprüfer für das Geschäftsjahr 2024. 
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Die nicht-geschäftsführenden Direktoren haben die Umsetzung und korrekte Anwen-

dung der Richtlinien der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den geltenden Best Prac-

tices des NCGK28 ständig überwacht.  

Im Einzelnen hat der Vorstand am 14. Februar 2024 eine Richtlinie für Vielfalt und Inklu-

sion verabschiedet, die im nachstehenden Abschnitt "Richtlinie für Vielfalt und Inklusion; 

Ziele" beschrieben wird. 

Die nicht-geschäftsführenden Direktoren traten am 30. Januar (8 von 10 Direktoren wa-

ren anwesend, entschuldigt fehlten die nicht-geschäftsführenden Direktoren Danilo Pel-

legrino und Marina Berlusconi) und am 13. Februar 2024 (9 von 10 Direktoren waren 

anwesend, entschuldigt fehlte die nicht-geschäftsführende Direktorin Marina Berlusconi) 

zusammen. 

 

Richtlinie für Diversität und Inklusion; Ziele 

Der Vorstand achtet auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis unter den Mitgliedern 

des Vorstands und der Führungskräfte der Gesellschaft unterhalb des Vorstands sowie 

auf andere wichtige Aspekte der Vielfalt und Inklusion.  

Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss leitete einen Prozess zur Analyse und An-

passung der von der Gesellschaft am 18. September 2021 beschlossenen Diversitätsricht-

linie ein, im Einklang mit den in der letzten Aktualisierung des NCGK, dem Niederländi-

schen Zivilgesetzbuch und dem Niederländischen Diversitätsgesetz (Wet inzake even-

wichtige man vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven) dargelegten Inklusions-

grundsätzen, und zwar in Bezug auf die Mitgliedschaft von geschäftsführenden und 

nicht-geschäftsführenden Direktoren im Vorstand und von Sub-Tops (wie oben defi-

niert). Im Jahr 2024 wurde dieser Prozess von den nicht-geschäftsführenden Direktoren 

mit der Erstellung der Richtlinie für Vielfalt und Inklusion abgeschlossen, die am 14. Feb-

ruar 2024 beschlossen wurde und auf der Website der Gesellschaft verfügbar ist. 

Diese Richtlinie setzt sich damit auseinander, welche Elemente eine vielfältige Zusam-

mensetzung in Bezug auf Geschlechter(identität), Ethnie, Hautfarbe, sexuelle Orientie-

rung, körperliche Fähigkeiten, religiöse Überzeugungen, politische Meinungen, nationale 

oder soziale Herkunft, sozioökonomischen Hintergrund, Erfahrungen, Qualifikationen, 

Wissen und Fähigkeiten sowie andere Formen der Diskriminierung, die durch EU-Verord-

nungen und nationale Gesetze abgedeckt sind, ausmachen. 

Die Gesellschaft beabsichtigt, dass sich die in der Richtlinie identifizierten und beschrie-

benen Faktoren der Vielfalt und Inklusion zusätzlich zu den Sub-Tops auch in der Zusam-

mensetzung des Vorstands widerspiegeln sollten. In diesem Zusammenhang wurde auch 

ein Vorstandsprofil erstellt und auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht, in dem 

die Größe und Zusammensetzung des Vorstands beschrieben wird. Dieses Profil sollte 

auch als Orientierungshilfe für die Ernennung des neuen Vorstands – der jetzt im Amt ist 

– auf der Hauptversammlung am 19. Juni 2024 dienen.  

 
28 Die Richtlinien der Gesellschaft, wie z.B. die Richtlinie für Vielfalt und Inklusion, die Dividendenrichtlinie, die Einbindungsrichtlinie, die Stakeholder-Dialog-Richtlinie, das Verfahren zum Umgang 
mit und zur Offenlegung von Insiderinformationen, die Richtlinie für Insiderhandel und die Richtlinie für Geschäfte mit nahestehenden Personen sind auf der Website der Gesellschaft verfügbar. 
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Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss, der gemäß Grundsatz 2.2.5 des NCGK für 

die Festlegung des Verfahrens zur Ernennung von Vorstandsmitgliedern zuständig ist, 

hat daher die eingegangenen Bewerbungen für die Ämter der geschäftsführenden und 

der nicht-geschäftsführenden Direktoren für die dreijährige Amtszeit 2024-2026 geprüft 

und bewertet, ob die Profile mit der Richtlinie, dem Profil des Vorstands und dem gel-

tenden Recht übereinstimmen.  

Derzeit besteht der Vorstand aus 15 Mitgliedern, darunter acht Männer und sieben 

Frauen. Es gibt fünf geschäftsführende Direktoren, von denen vier Männer und eine Frau 

sind, und zehn nicht-geschäftsführende Direktoren, von denen vier Männer und sechs 

Frauen sind. Damit wird die Zielvorgabe der Richtlinie (siehe unten), dass mindestens 

50 % der nicht-geschäftsführenden Direktoren Frauen sein sollen, übertroffen. Im Ver-

gleich zum Vorjahr besteht Vorstand nun aus einer Frau mehr und einem Mann weniger. 

Zu diesem Zweck wurden die folgenden Ziele festgelegt und in die Richtlinie aufgenom-

men: 

(i) wenn es mehr als zwei geschäftsführende Direktoren gibt, bis zur Erneuerung des Vor-

stands im Jahr 2027 einen Anteil von mindestens 33,33 % Männern und 33,33 % Frauen 

unter den geschäftsführenden Direktoren zu erreichen; 

(ii) einen Frauenanteil bei den nicht-geschäftsführenden Direktoren von mindestens 50 % 

zu erhalten; 

(iii) bis zum Jahr 2027 einen Anteil von mindestens 33 % Männern und mindestens 33 % 

Frauen innerhalb der Sub-Top-Manger zu erreichen. 

Der Vorstand wird mit Unterstützung des Nominierungs- und Vergütungsausschusses 

bei der Auswahl neuer Kandidaten für die Mitgliedschaft im Vorstand alle in der Richtlinie 

festgelegten Diversitätsanforderungen berücksichtigen, wie sie im NCGK und im Nieder-

ländischen Zivilgesetzbuch vorgeschrieben sind, einschließlich eines ausgewogenen Ge-

schlechterverhältnisses.  

Am 1. Januar 2022 trat in den Niederlanden ein Gesetz zur Geschlechtervielfalt (Wet inz-

ake evenwichtige man vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven) in Kraft, das die 

Gesellschaft verpflichtet, "angemessene" und "ehrgeizige" Ziele für die Geschlechterviel-

falt für geschäftsführende Direktoren, nicht-geschäftsführende Direktoren und Sub-Top-

Manager festzulegen und einen Plan zur Erreichung dieser Ziele zu erstellen. "Angemes-

sen" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Zielvorgaben auf der Grundlage der 

Ausgangszahl der geschäftsführenden Direktoren, nicht-geschäftsführenden Direktoren 

und Sub-Top-Manager sowie der derzeit bestehenden Geschlechtervielfalt im Vorstand 

und im Sub-Top-Management festgelegt werden sollten. "Ehrgeizig" bedeutet, dass die 

Gesellschaft ein besseres Geschlechtergleichgewicht unter ihren Mitgliedern anstreben 

sollte, als es derzeit der Fall ist. Die Gesellschaft gilt nach diesen Vorschriften als "großes 

Unternehmen". In Übereinstimmung mit dieser Gesetzgebung legt sie daher dem 

Sociaal-Economische Raad (SER) jährlich (spätestens zehn Monate nach Abschluss des 

Geschäftsjahres) u. a. die Anzahl der Männer und Frauen offen, die geschäftsführende 

Direktoren, nicht-geschäftsführende Direktoren und Sub-Top-Manager sind. Das Sub-

Top-Management der Gesellschaft besteht aus 0 Männern und 2 Frauen. Dies ist die 

gleiche Zusammensetzung wie im letzten Jahr. Diese Angaben sind auch auf dem spezi-

ellen Webportal des SER ("SER Diversity Portal") zu finden. Es wird darauf hingewiesen, 

dass sich das oben genannte Ziel unter (iii) auf die MFE-Gruppe bezieht. 
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Unabhängigkeit der nicht-geschäftsführenden Direktoren 

Die Mehrheit der nicht-geschäftsführenden Direktoren muss die im NCGK festgelegten 

Unabhängigkeitsanforderungen erfüllen. 

Sieben der nicht-geschäftsführenden Direktoren, die auf der letzten Hauptversammlung 

ernannt wurden, hatten erklärt, dass sie die Anforderungen an die Unabhängigkeit wäh-

rend der Bewerbungs- und Beurteilungsphase erfüllten, was vom Nominierungs- und 

Vergütungsausschuss während des Ernennungsprozesses und auf der Grundlage der ab-

gegebenen Erklärungen beurteilt wurde; die nicht-geschäftsführenden Direktoren bestä-

tigten in der Sitzung vom 17. Februar 2025, dass sich an diesem Status nichts geändert 

hat und dass sie weiterhin die Anforderungen an die Unabhängigkeit erfüllen. Die nicht-

geschäftsführenden Direktoren stellen außerdem fest, dass zwei nicht-geschäftsführende 

Direktoren, Marina Berlusconi und Danilo Pellegrino, mit einem Aktionär verbunden sind, 

der 10 % oder mehr der Aktien der Gesellschaft hält, und nicht lediglich einer, wie es der 

NCGK vorsieht.  

Daher wich die Gesellschaft bei diesen nicht-geschäftsführenden Direktoren von Grund-

satz 2.1.7 des NCGK ab. Gemäß dem vom NCGK aufgestellten Grundsatz "comply or ex-

plain" wurden die Gründe für diese Entscheidungen im Abschnitt "Einhaltung des nieder-

ländischen Corporate Governance Kodex" des Corporate-Governance-Berichts erläutert.  

Die Mehrheit der nicht-geschäftsführenden Direktoren sind jedoch unabhängige Vor-

standsmitglieder, wie in den Grundsätzen 2.1.7 und 2.1.8 des NCGK vorgeschrieben, des-

sen Bestimmungen – wie zu bemerken ist – erst ab dem 18. September 2021 (an diesem 

Tag verlegte die Gesellschaft ihren Sitz in die Niederlande) auf die Gesellschaft anwend-

bar sind. 

Eine Übersicht darüber, welche nicht-geschäftsführenden Direktoren als unabhängig und 

nicht-unabhängig gelten, ist im Corporate-Governance-Bericht unter "Lebensläufe" zu 

finden.  

Bewertung durch nicht-geschäftsführende Direktoren 

Die nicht-geschäftsführenden Direktoren trafen sich in Abwesenheit der geschäftsfüh-

renden Direktoren am 3. Februar 2025 und dann erneut am 17. Februar 2025. Im Vorfeld 

dieser Sitzungen erhielten die nicht-geschäftsführenden Direktoren von jedem der Aus-

schüsse einen Bericht über deren Aktivitäten im Jahr 2024. 

Die nicht-geschäftsführenden Direktoren haben die Arbeitsweise, die Zusammensetzung 

und die Größe des Vorstands und der Ausschüsse, sowie den Vorstandsvorsitzenden und 

jeden der geschäftsführenden und nicht-geschäftsführenden Direktoren bewertet, um 

unter anderem festzustellen, ob ein ausgewogenes Verhältnis und eine gute Mischung 

aus Branchenkenntnissen, Aus- und Weiterbildung, Finanzwissen, Berufserfahrung, Ma-

nagementfähigkeiten und Vielfalt besteht. 

Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss hat das Verfahren für die Durchführung 

dieser Bewertung in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des NCGC festgelegt und 
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sich zu diesem Zweck eines unabhängigen externen Beraters (Eric Salmon & Partners, 

der "Berater") bedient, der das Verfahren wie folgt strukturiert hat: 

individuelles Ausfüllen von Fragebögen, die mit Unterstützung der Abteilung für Unter-

nehmensangelegenheiten erstellt wurden - dieser Prozess wurde vom Berater auf nach-

vollziehbare, sichere und effiziente Weise verwaltet;  

Einzelgespräche mit dem Berater (per Videolink) im Anschluss an die abgeschlossene 

Umfrage, um eine breitere Diskussion über die vorgeschlagenen Themen zu ermöglichen 

und um Kommentare und Vorschläge der einzelnen Direktoren zu sammeln. Alle Analy-

sen und Kommentare wurden vollständig anonym und vertraulich behandelt, um eine 

Identifizierung der Personen, die sie abgegeben haben, zu verhindern; 

Der Schwerpunkt lag auf der Ermittlung und Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen, 

die sich aus der Bewertung und Selbsteinschätzung ergaben.  

Die Ergebnisse des Bewertungsprozesses wurden auf der Sitzung der nicht-geschäfts-

führenden Direktoren am 3. Februar 2025 in Anwesenheit des Beraters vorgestellt.  

Die wichtigsten Ergebnisse waren wie folgt. 

Die Ergebnisse waren äußerst positiv. Die Tätigkeit des Vorstands fand bei den Direktoren 

eine sehr hohe Zustimmung - viel höher als in den letzten Jahren -, was als Zeichen der 

hohen Wertschätzung zu werten ist. Nach den Ergebnissen der Vorstandsbewertungen 

des Beraters betreffend ähnlicher Erfahrungen in Italien und im Ausland ist dieses Niveau 

der Wertschätzung überdurchschnittlich hoch. 

Der Vorstand erscheint als eine enge, partizipative, kohäsive und konstruktive Einheit, die 

Leidenschaft und Enthusiasmus zeigt. Kennzeichnend für diese enge Einheit sind Trans-

parenz, Diskurs und starke Zusammenarbeit, wobei sich die auf der Hauptversammlung 

vom 19. Juni 2024 ernannten neuen Mitglieder gut integriert haben. 

Alle Mitglieder des Vorstands haben unter der hochgeschätzten Leitung des Vorsitzen-

den und des CEO effektiv gearbeitet. Darüber hinaus hat sich die Unterstützung durch 

die geschäftsführenden Direktoren - die ausnahmslos als sachkundig und sehr erfahren 

in ihren Geschäftsbereichen gelten - und durch die Mitarbeiter des Vorstandssekretariats 

als äußerst wertvoll erwiesen.  

Die Mitglieder des Vorstandes sind der Ansicht, dass die Gesellschaft ihre internationale 

Wachstums- und Positionierungsstrategie perfekt festgelegt hat und diese Strategie rich-

tig verfolgt. 

Die Governance-Struktur wird als in der Lage angesehen, auf die für MFE anstehenden 

Entscheidungen zu reagieren.  

Positiv bewertet werden auch dessen Größe und Vielfältigkeit in Bezug auf Geschlecht, 

Alter, Dienstalter und Internationalität. 

Das Fachwissen der nicht-geschäftsführenden Direktoren scheint das Geschäft der Ge-

sellschaft zu ergänzen und zu unterstützen. Besonders geschätzt wurde die Aufnahme 

von zwei hochqualifizierten internationalen Persönlichkeiten mit sektoralem Know-how 

und umfassenden Kenntnissen der europäischen Marktdynamik, insbesondere im Hin-

blick auf das spanische Geschäft, das nun stark in die globale Organisation integriert ist. 

Angesichts dieser positiven Erfahrungen und in Anbetracht der potenziellen Entwick-

lungspläne in Bezug auf andere europäische Länder sind mehrere Mitglieder des 
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Vorstands der Ansicht, dass eine zusätzliches internationale Persönlichkeit mit spezifi-

schem Fachwissen im Mediensektor und im Zielmarkt eine konsequente und natürliche 

Weiterentwicklung der von der Gesellschaft bisher gezeigten Unternehmensführung 

wäre. 

Mit Blick auf die Zukunft könnte es auch von Vorteil sein, technologische und digitale 

Innovations-Expertise hinzuzufügen, um ein besseres Bild davon zu erhalten, wie sich 

neue aufkommende Technologien auf die Positionierung und die Strategien der MFE 

auswirken könnten. 

Äußerst positiv für die Verbesserung der Kenntnisse über die Marktentwicklung und die 

Gruppe selbst, sowie für die Erleichterung der Diskussion über die Strategien und den 

Risikomanagement- und -kontrollprozess waren das ausgezeichnete Einführungspro-

gramm und die Praxis, Vorbesprechungen in Anwesenheit der wichtigsten Führungs-

kräfte zu organisieren. Letztere haben dazu beigetragen, ein positives, informelles Um-

feld zu schaffen, das die Diskussion und Entscheidungsfindung erleichtert hat. 

Die Häufigkeit und Dauer der Sitzungen, ihre Tagesordnungen und die bereitgestellten 

Unterlagen werden sehr geschätzt. Der Informationsfluss ist zügig und effektiv und er-

folgt im Rahmen von Governance-Unterstützungsprozessen, die gut informiert sind und 

auf Anfragen und Anforderungen eingehen. 

Die Ausschüsse haben intensiv gearbeitet, zumal sie stärker konsolidiert sind als in den 

vergangenen Jahren. Die derzeitige Struktur mit drei Ausschüssen scheint einen guten 

Ausgleich zwischen der effektiven Durchführung von Untersuchungen und der Vermei-

dung von Zeit- und Energieverschwendung darzustellen. 

Einhellig wurde die Unterstützung durch die Sekretariatsmitarbeiter der Gesellschaft ge-

lobt und gewürdigt. 

In diesem äußerst positiven Kontext gingen von einigen Vorstandsmitgliedern Kommen-

tare und Empfehlungen ein, um die bereits einhellig als hervorragend empfundene Situ-

ation weiter zu verbessern. Zu diesen Empfehlungen gehören: (i) noch mehr Zeit für Um-

welt-, Sozial- und Governance-Themen und die Programme zu deren Umsetzung und 

Kommunikation aufwenden; (ii) das Thema Cybersicherheit und die damit verbundenen 

Auswirkungen auf das Risikomanagement weiter zu untersuchen; (iii) den Vorstand re-

gelmäßig über die Anwendung der Richtlinie für den Dialog mit den Aktionären - der 

Shareholder Engagement Policy - zu informieren. Diese Empfehlungen werden bei der 

Festlegung des Einführungsplans für 2025 berücksichtigt. 

In der Sitzung der nicht-geschäftsführenden Direktoren am 17. Februar 2025 haben die 

Direktoren: 

 diesen Bericht genehmigt; 

bestätigt, dass die zuvor von sieben der nicht-geschäftsführenden Direktoren erklärte 

Unabhängigkeit unverändert blieb und somit die Anforderung der Unabhängigkeit wei-

terhin erfüllt war; 

auf der Grundlage der positiven Ergebnisse der Gesellschaft festgestellt, dass die Richtli-

nie für Vielfalt und Inklusion nicht aktualisiert werden muss, da sie weiterhin das Enga-

gement der Gruppe für Vielfalt und Inklusion widerspiegelt.  
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Berichte der Ausschüsse 

In Übereinstimmung mit Absatz 2.3.5 des NCGC hat jeder Ausschuss den nicht-geschäfts-

führenden Direktoren einen zusammenfassenden Bericht über die im Jahr 2024 durch-

geführten Tätigkeiten gemäß den ihnen zugewiesenen Zuständigkeiten vorgelegt.29 

Am 19. Juni 2024 errichtete der Verwaltungsrat einen: 

Exekutivausschuss, der sich aus den folgenden geschäftsführenden Direktoren zusam-

mensetzt: Pier Silvio Berlusconi (Vorsitz), Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci und 

Stefano Sala. Der Exekutivausschuss bleibt für die gesamte Amtszeit des Vorstands oder 

bis zur Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2026 durch die Haupt-

versammlung im Amt. 

Der Ausschuss nahm die ihm zugewiesenen Aufgaben wahr und fasste sechs schrift-

liche Beschlüsse, darunter die Ernennung von Pier Silvio Berlusconi (CEO) zum Vor-

sitzenden des Exekutivausschusses, die Genehmigung der Ernennung von Verwal-

tungsratsmitgliedern und Abschlussprüfern von Tochterunternehmen, die Genehmi-

gung bestimmter Transaktionen im Zusammenhang mit dem Spaniengeschäft, die 

Genehmigung von Wechselkursabsicherungsgeschäften und die Genehmigung des 

Berichts über die eigenen Bewertungsaktivitäten des Ausschusses. 

Der Ausschuss berichtete dem Vorstand umgehend über die durchgeführten Aktivi-

täten. 

 

Am 19. Juni 2024 setzte der Vorstand zwei Ausschüsse ein: den Prüfungs- und Nachhal-

tigkeitsausschuss und den Nominierungs- und Vergütungsausschuss. 

 

Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschuss  

Der Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschuss setzt sich aus den folgenden unabhängi-

gen, nicht-geschäftsführenden Direktoren zusammen: Alessandra Piccinino (Ausschuss-

vorsitzende), Patrizia Arienti, Marina Brogi und Javier Díez de Polanco. Der Ausschuss 

bleibt bis zu der Sitzung des Vorstands im Amt, die nach der Genehmigung des Jahres-

abschlusses 2025 durch die Hauptversammlung stattfindet. 

Der Vorstand hat auch die Geschäftsordnung des Ausschusses genehmigt, welche seine 

Arbeitsweise und seine Aufgaben regelt. 

Gemäß Ziffer 1.5.1 des NCGK übernimmt der Ausschuss vorbereitende Arbeiten zur Über-

wachung der Integrität und Qualität der Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung 

der Gesellschaft sowie der Wirksamkeit ihrer internen Risikomanagement- und Kontroll-

systeme, wie in den Ziffern 1.2.1 bis 1.2.3 des NCGK vorgesehen. Der Ausschuss kon-

zentriert sich unter anderem auf die Überwachung des Vorstandes in Bezug auf die Zu-

sammenarbeit mit folgenden Unternehmensfunktionen: interne Rechnungsprüfer und 

Buchhalter, Finanzierung, IKT und IKT-Risiken sowie Steuerrichtlinien. 

Der Ausschuss unterstützt den Vorstand insbesondere durch Beratung in den folgenden 

Bereichen: 

 
29 Die Zuständigkeiten der Ausschüsse sind in ihren Geschäftsordnungen festgelegt, die auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht sind. 
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Abschlussprüfung 

(a) Unterrichtung des Vorstands über das Ergebnis der gesetzlichen Abschlussprüfung, 

wobei zu erläutern ist, wie die Abschlussprüfung zur Integrität der Finanzberichterstat-

tung beigetragen hat und welche Rolle er in diesem Prozess gespielt hat; 

(b) Überwachung der Finanzberichterstattung und Unterbreitung von Vorschlägen zur 

Gewährleistung ihrer Integrität; 

(c) Überwachung der Wirksamkeit der Systeme für die interne Kontrolle, die Innenrevision 

(sofern vorhanden) und das Risikomanagement in Bezug auf die Finanzberichterstattung 

der juristischen Person; 

(d) Überwachung der gesetzlichen Abschlussprüfung des Jahresabschlusses und des 

Konzernabschlusses, insbesondere der Durchführung der Prüfung; 

(e) Bewertung und Überwachung der Unabhängigkeit der externen Abschlussprüfer oder 

Prüfungsgesellschaften, insbesondere im Hinblick auf die Erbringung zusätzlicher Dienst-

leistungen für die juristische Person; 

(f) Festlegung des Verfahrens für die Auswahl des externen Abschlussprüfers bzw. der 

Prüfungsgesellschaften und der Bestellung zur Erteilung des Mandats zur Durchführung 

der Abschlussprüfung; 

(g) Unterrichtung des Vorstands über seine Beschlüsse und Ergebnisse, einschließlich: 

i wie die Wirksamkeit der Konzeption und der Funktionsweise der internen Risikoma-

nagement- und Kontrollsysteme bewertet wurde; 

ii. wie die Wirksamkeit des internen und externen Auditprozesses bewertet wurde; 

iii. wesentliche Überlegungen zur Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung; und 

iv. wie die wesentlichen Risiken und Unsicherheiten analysiert und erörtert wurden 

und welches die wichtigsten Ergebnisse des Ausschusses sind. 

(h) Er berichtet dem Vorstand jährlich über die Leistung und die Entwicklung der Bezie-

hungen zu den unabhängigen Abschlussprüfern; 

(i) Beratung des Vorstands in Fragen der Bestellung, Wiederbestellung oder Abberufung 

des externen Abschlussprüfers und der Durchführung des Verfahrens zur Auswahl des 

externen Abschlussprüfers gemäß der Richtlinie der Gesellschaft über die "Bestellung des 

externen Abschlussprüfers und andere der Prüfungsgesellschaft übertragene berufliche 

Aufgaben"; 

(j) Er unterbreitet dem Vorstand einen Vorschlag für die Beauftragung des externen Ab-

schlussprüfers mit der Prüfung der Abschlüsse; 

(k) Er bespricht mindestens einmal jährlich mit dem externen Abschlussprüfer folgende 

Punkte: 

(i) den Umfang und die Signifikanz des Auditplans und die wichtigsten Risiken der 

Jahresberichterstattung, die der externe Abschlussprüfer im Auditplan ermittelt hat; 

und 

(ii) teilweise auf der Grundlage der zugrunde liegenden Unterlagen, die Feststellungen 

und Ergebnisse der Abschlussprüfung und des Management Letters; 
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(l) Beurteilung, ob und wie der externe Abschlussprüfer in den Inhalt und die Veröffent-

lichung von anderen Abschlüssen als dem Jahresbericht einbezogen werden sollte; 

(m) Er fungiert als Ansprechpartner für die externen und internen Prüfer, wenn er ein 

Fehlverhalten oder Unregelmäßigkeiten bei der Ausführung seiner Aufgaben feststellt 

oder vermutet, und für die Innenrevision, wenn er ein wesentliches Fehlverhalten oder 

Unregelmäßigkeiten bei der Ausführung seiner Aufgaben feststellt oder vermutet. 

Umwelt, Soziales und Governance 

Der Ausschuss befasst sich auch mit der vorläufigen Bewertung der Überwachung der 

Integrität und Qualität der Nachhaltigkeitsberichterstattung der Gesellschaft. 

Der Ausschuss soll den Vorstand strategisch beraten, um ihn bei der Gestaltung der Um-

welt-, Sozial- und Governance-Richtlinien der Gesellschaft im Einklang mit der Strategie 

der Gesellschaft zu unterstützen. Zu diesem Zweck kann der Ausschuss dem Vorstand 

spezifische Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele zur Kenntnis bringen. Die Entschei-

dung, ob diese Ziele verfolgt werden sollen oder nicht, und die entsprechenden Umset-

zungsprogramme werden dem Vorstand bzw. der Geschäftsführung der Gesellschaft 

übertragen. Der Ausschuss prüft und bewertet regelmäßig die Erreichung der Umwelt-, 

Sozial- und Governance-Ziele der Gesellschaft sowie die Umsetzung der entsprechenden 

Programme. Die entsprechenden Ergebnisse werden in den Bericht des Ausschusses an 

den Vorstand aufgenommen. 

Geschäfte mit nahestehenden Personen 

Der Ausschuss verfügt außerdem über die in der "Richtlinie für Geschäfte mit naheste-

henden Personen" der Gesellschaft (die am 28. September 2021 verabschiedet und an-

schließend am 21. Dezember 2021 und am 22. November 2023 geändert wurde) festge-

legten Befugnisse. 

Der Ausschuss soll berichtet dem Vorstand über seine Entscheidungen und Ergebnisse. 

Dieser Bericht enthält mindestens die in Bestimmung 1.5.3 des NCGK genannten Infor-

mationen.  

Der Bericht enthält Informationen darüber, wie der Prüfungsausschuss (der bis zum 

19. Juni 2024 tagte) und anschließend der Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschuss (der 

ab dem 19. Juli tagte) ihre Aufgaben im Jahr 2024 wahrgenommen haben, und gibt Aus-

kunft über die Mitglieder, die Anzahl der Sitzungen und die wichtigsten Themen, die von 

beiden Ausschüssen im Jahr 2024 erörtert wurden.  

Der Bericht enthält auch die folgenden Informationen:  

(a) die Methoden zur Bewertung der Wirksamkeit der Konzeption und der Funktions-

weise der internen Risikomanagement- und -kontrollsysteme, wie in den Best-Practice-

Bestimmungen 1.2.1 - 1.2.3 des NCGC angegeben;  

(b) die Methoden zur Bewertung der Wirksamkeit der internen und externen Auditver-

fahren;  

(c) wesentliche Bemerkungen zur Rechnungslegung; und  

(d) die Art und Weise, in der wesentliche Risiken und Unsicherheiten gemäß der Best-

Practice-Bestimmung 1.4.3 des NCGK erörtert werden, zusammen mit einer Beschrei-

bung der wichtigsten Ergebnisse des Prüfungs- und Nachhaltigkeitsausschusses.  
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Im Jahr 2024 trat der Ausschuss zwölfmal zusammen und führte die folgenden Tätigkei-

ten durch:  

in seiner Funktion als Prüfungsausschuss bis zum 19. Juni 2024, den Auditplan 2023 der 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte zur Kenntnis genommen; den von der Abtei-

lung Gruppenrisiken & Financial Compliance erstellten Bericht "Regelmäßige Überwa-

chung der strategischen Risiken im Zusammenhang mit ERM-Tätigkeiten" zur Kenntnis 

genommen und zugestimmt; die von der Abteilung Interne Revision erstellte "Zusam-

menfassung der Berichte Juni/Dezember 2023" ohne Anmerkungen zur Kenntnis genom-

men; den von der Abteilung Interne Revision erstellten "Auditplan 2023 - Zusammenfas-

sung zum 31. Dezember" jeweils für das italienische und spanische Geschäft zur Kenntnis 

genommen und ihm genehmigt; zur Kenntnis genommen, dass Angelo Iacobbi ange-

sichts des neuen Umfangs der Gruppe erneut zum Leiter der Internen Revision der 

Gruppe ernannt wurde, wobei dieses Amt auch das spanische Geschäft abdeckt; die In-

formationen zur Anwendung des Programms zur Einhaltung des Kartellrechts zur Kennt-

nis genommen; die vorgeschlagene Annahme der Richtline in Bezug auf die Zuweisung 

sonstiger Aufgaben an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigt; gab im Rahmen 

seiner Selbstbewertung eine positive Stellungnahme zu seiner Zusammensetzung und 

seiner Arbeitsweise ab und genehmigte seinen Bericht für das Jahr 2023; nahm zur Kennt-

nis, dass der Vorsitzende am 22. Januar 2024 an der Sitzung mit der Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft Deloitte teilnahm, bei der er die Qualität der Interaktion des Ausschusses mit 

den relevanten Funktionen der Gruppe und der von ihm durchgeführten Tätigkeiten, ins-

besondere das Risikomanagement und die von der Geschäftsleitung im Jahr 2023 durch-

geführten Kontrollen, erwähnte; nahm den von der Internen Revision erstellten Prüfungs-

plan 2024 zur Kenntnis und stimmte ihm zu; den von der Abteilung Gruppenrisiken & 

Financial Compliance erstellten Prozess zur Festlegung der für den Nachhaltigkeitsbe-

richt 2023 wesentlichen Themen bestätigt; den regelmäßigen Whistleblowing-Bericht zur 

Kenntnis genommen; dem methodischen Ansatz und den verschiedenen Annahmen, die 

bei der Bewertungsplanung im Hinblick auf den Beginn der Unterstützungs- und Metho-

dologieaustauschaktivitäten zur Planung der Wertminderungen gemäß dem von der Ab-

teilung Gruppenrisiken & Financial Compliance erstellten Dokument "Geschäftsbericht 

2023 - Beginn der Vorbereitungsaktivitäten - Wertminderungstests: Methodik, Indikato-

ren", angewandt wurden, zugestimmt; der Ausschuss ist - im Hinblick auf die Laufzeit des 

Mandats der derzeitigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, welche mit der Genehmigung 

des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 ausläuft, und in Übereinstimmung mit 

der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und den geltenden Rechtsvorschriften der Nieder-

lande - wie folgt vorgegangen: (i) er beschloss, das Verfahren zur Auswahl einer Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft für die gesetzliche Abschlussprüfung für den Zeitraum 2026-

2035 einzuleiten; (ii) stimmte dem Auswahlverfahren zu und führte es mit Unterstützung 

der Abteilung für Management, Finanzen, Investor Relations und Unternehmensentwick-

lung durch; (iii) billigte den eigenen Bericht des Ausschusses, in dem die Ernennung von 

EY Netherlands (Ernst & Young Accountants LLP - Niederlassung Amsterdam) für die 

gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der Bilanzen der Gesellschaft für die Jahre 2026-2035 

empfohlen wird - der Bericht wurde den nicht-geschäftsführenden Direktoren vorgelegt 

und der Hauptversammlung am 19. Juni 2024 unterbreitet; bestätigte die Analyse und 

den Inhalt des "Nachhaltigkeitsberichts 2023" (herausgegeben von der Abteilung Risk & 

Financial Compliance der Gruppe) in Bezug auf die Nachhaltigkeitsthemen, die für die 

Gruppe als wesentlich erachtet wurden, unter Berücksichtigung der relevanten 
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Aktivitäten und Merkmale und des Datenerhebungsprozesses als Ganzes; nahm die An-

gemessenheitsgrundsätze im "Bericht über das interne Kontroll- und Risikomanage-

mentsystem zum 31. Dezember 2023", der von der Abteilung Interne Revision herausge-

geben wurde, zur Kenntnis und stimmte ihnen zu; bestätigte erneut die Ergebnisse des 

jährlichen Risikoabbildungs- und -bewertungsprozesses der Gruppe, die im Dokument 

"Enterprise Risk Management" enthalten sind, das von der Abteilung Gruppenrisiken & 

Financial Compliance herausgegeben wurde, und teilte sie; berücksichtigte die Schritte, 

die in dem von der Abteilung Gruppenrisiken & Financial Compliance herausgegebenen 

Dokument "Konzernabschluss 2023 Wertminderungstest - Prozessaktualisierung and die 

wichtigsten Ergebnisse" (in Übereinstimmung mit der in der vorangegangenen Sitzung 

bestätigten Methodik) aufgeführt sind; genehmigte die Änderungen bei der Ernennung 

der Internen Revision; bestätigte die von der Abteilung Gruppenrisken & Financial Com-

pliance herausgegebenen vorläufigen Ergebnisse im Zusammenhang mit der Genehmi-

gung des Geschäftsberichts 2023; nahm den Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

und die von Tochterunternehmen an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erteilten Nicht-

prüfungsaufträge für das Jahr 2023 zur Kenntnis; nahm die Informationen im Bericht 

"MFE-MEDIAFOREUROPE, Finanzlage 2023" der Finanzabteilung zur Kenntnis; nahm den 

Bericht "Fortschrittsstatus der mit dem Management vereinbarten Korrekturmaßnahmen 

- Aktualisierung zum 31. Dezember 2023" der Abteilung Interne Revision zur Kenntnis; 

nahm die Aktualisierung im Bericht "Auditplan 2024 - Zusammenfassung zum 31. März" 

der Abteilung Interne Revision zur Kenntnis; bestätigte die vorläufigen Feststellungen im 

Zusammenhang mit der Genehmigung des Zwischenfinanzberichts zum 31. März 2024 

der Abteilung Gruppenrisiko & Financial Compliance; 

die seit dem 19. Juni 2024 amtierenden Ausschussmitglieder nahmen die Aktualisierung 

des "Auditplans 2024 - Zusammenfassung zum 30. Juni" zur Kenntnis, die von der Abtei-

lung Interne Revision herausgegeben wurde; nahmen die "Zusammenfassung der Be-

richte Januar-Juni 2024" zur Kenntnis, die von der Abteilung Interne Revision herausge-

geben wurde; nahmen den "Halbjahresfinanzbericht 2024" zur Kenntnis, der von der Ab-

teilung Gruppenrisiko & Financial Compliance herausgegeben wurde; nahmen den 

"Nachhaltigkeitsbericht 2024 - Aktualisierung und Roadmap der laufenden Tätigkeiten" 

zur Kenntnis, der von der Abteilung Gruppenrisiko & Financial Compliance herausgege-

ben wurde; stimmten dem Inhalt des "Ethik-Kodex der Gruppe" zu, dessen Änderungen 

von der Rechtsabteilung erläutert wurden; nahm den "Auditplan 2024 - Zusammenfas-

sung zum 30. September" zur Kenntnis, der von der Abteilung Interne Revision heraus-

gegeben wurde; bestätigten die vorläufigen Feststellungen im Zusammenhang mit der 

Genehmigung des Zwischenfinanzberichts zum 30. September 2024, der von der Abtei-

lung Gruppenrisiko & Financial Compliance herausgegeben wurde. 

Die Prüfungsaktivitäten wurden regelmäßig mit dem Leiter der Innenrevision auf Grup-

penebene überprüft, der an allen Sitzungen teilnahm, in denen die wichtigsten Ergeb-

nisse und Abhilfemaßnahmen mit dem Ausschuss erörtert wurden.  

Der Ausschuss berichtete dem Vorstand umgehend über die durchgeführten Aktivitäten. 

 

Nominierungs- und Vergütungsausschuss 

Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss vereint die Funktionen des Auswahl- und 

Ernennungsausschusses und des Vergütungsausschusses und besteht aus den folgenden 
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unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktoren: Stefania Bariatti (Ausschussvorsit-

zende), Consuelo Crespo Bofill und Giulio Gallazzi. Der Ausschuss bleibt bis zur Sitzung 

des Vorstands im Amt, die nach der Genehmigung des Jahresabschlusses für das am 31. 

Dezember 2025 endende Geschäftsjahr durch die Hauptversammlung stattfindet. 

Der Vorstand hat das Mandat des Ausschusses genehmigt, das seine Arbeitsweise und 

seine Aufgaben regelt. 

Im Bereich der Ernennungen bereitet der Ausschuss die Entscheidungsfindung des Vor-

stands vor und berichtet dem Vorstand über die Ergebnisse seiner Analyse- und Vorbe-

reitungsarbeit gemäß Artikel 2.2.5 des DCGC, einschließlich der Aktivitäten in Bezug auf 

die Politik der Vielfalt und Einbeziehung und die Höchstzahl der von den Verwaltungs-

ratsmitgliedern besetzten Positionen. Der Ausschuss unterstützt auch den Verwaltungs-

rat bei seinen Bewertungsaktivitäten und seine Ausschüsse. 

Der Ausschuss erfüllt die folgenden Aufgaben im Bereich der Vergütung: 

o dem Verwaltungsrat einen klaren und verständlichen Vorschlag für die Vergütung 

der Mitglieder des Vorstands im Einklang mit der Bestimmung 3.1.1 des Kodex zu 

unterbreiten. Der Vorstand sollte diese Politik (die die in Abschnitt 2:135a des 

Niederländischen Zivilgesetzbuches genannten Punkte enthalten sollte) der 

Hauptversammlung zur Annahme vorlegen; 

o den Vergütungsbericht in Übereinstimmung mit Art. 2:135b des Niederländi-

schen Zivilgesetzbuches und der Bestimmung 3.4.1 des NCGK zu erstellen; 

in regelmäßigen Abständen die Angemessenheit, die Gesamtkohärenz und die tatsächli-

che Anwendung der von der Gesellschaft angenommenen Politik in Bezug auf einzelne 

Vorstandsmitglieder zu bewerten und dem Vorstand entsprechende Vorschläge zu un-

terbreiten; 

eine unverbindliche Stellungnahme zur Vergütung und zur Festlegung von Leistungszie-

len in Bezug auf den variablen Teil des Vergütungspakets für den Chief Executive Officer 

abzugeben; 

dem Vorstand Vorschläge zu den Kriterien, Begünstigtenkategorien, Beträgen, Bedin-

gungen und Verfahren für aktienbasierte Vergütungspläne zu machen.  

Im Jahr 2024 trat der Ausschuss neunmal zusammen und fasste einen schriftlichen Be-

schluss.  

Im Bereich der Ernennungen,  

Die bis zum 19. Juni 2024 amtierenden Ausschussmitglieder unterstützten den Vorstand 

bei den Aktivitäten und Verfahren zur jährlichen Bewertung des Vorstands, seiner Aus-

schüsse und der einzelnen Vorstandsmitglieder für das Jahr 2023 und gaben eine befür-

wortende Stellungnahme zum "Verfahren zur Ernennung des Vorstands und zum Vorab-

Konsultationsverfahren für die Aktionäre", zum Entwurf des "Vorstands-Profils", der an-

schließend vom Vorstand genehmigt wurde, und zur anschließend angenommenen 

Diversity and Inclusion Policy ab und überwachten die Ergebnisse ihrer Umsetzung;  

die seit dem 19. Juni 2024 amtierenden Ausschussmitglieder wählten den externen un-

abhängigen Berater aus, der den Vorstand bei den Aktivitäten und Verfahren zur jährli-

chen Bewertung des Vorstands, seiner Ausschüsse und der einzelnen Vorstandsmitglie-

der für das Jahr 2024 unterstützen soll. 
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Im Bereich der Vergütung,  

die bis zum 19. Juni 2024 amtierenden Ausschussmitglieder gaben eine befürwortende 

Stellungnahme zum Vorschlag zur Überprüfung des Gehaltspakets des CEO (unter Be-

rücksichtigung der Ergebnisse der mit Unterstützung des Beratungsunternehmens Korn 

Ferry durchgeführten Marktuntersuchung zur CEO-Vergütung) und zu den in den mittel- 

und langfristigen Anreizsystemen festgelegten ESG-Zielen ab; prüften - gestützt auf 

Rechtsgutachten - den Vorschlag, eine bestimmte Investition anhand eines anderen 

Messkriteriums zu bewerten, und zwar ausschließlich zum Zweck der Berechnung des 

Ziels "Nettogewinn der Gruppe" gemäß dem mittel-/langfristigen Incentive- (und Loya-

litäts)programm für die Jahre 2021, 2022 und 2023, und nahm diese Messung ohne An-

merkungen zur Kenntnis; nahmen die Erreichung der im Rahmen des mittel-/langfristi-

gen Incentive- (und Loyalitäts)programm 2021-2023 festgelegten Leistungsziele zur 

Kenntnis; formulierten einen Vorschlag an den Vorstand bezüglich der Vergütungspolitik 

und erstellten den Vergütungsbericht gemäß Art. 2:135b des Niederländischen Zivilge-

setzsbuches und der Bestimmung 3.4.1 des NCGK; genehmigte das erläuternde Doku-

ment und den mittel-/langfristigen Incentive- (und Loyalitäts)programm 2024-2026 und 

genehmigte die vorgeschlagenen Planbedingungen, die Ziele und die Begünstigtenka-

tegorien;  

die seit dem 19. Juni 2024 amtierenden Ausschussmitglieder analysierten die Ergebnisse 

der Hauptversammlung vom 19. Juni 2024 und nahmen sie zur Kenntnis; sie nahmen die 

für das Jahr 2024 im Rahmen des mittel-/langfristigen Incentive- (und Loyalitäts)pro-

gramm 2024/2026 zugewiesenen Rechte ohne Bemerkungen zur Kenntnis; sie gaben ihre 

vorherige unverbindliche Stellungnahme zu den Vergütungsvorschlägen und den Vor-

schlägen zu den Leistungszielen für die variable Komponente des Vergütungspakets des 

Chief Executive Officer ab. 

Der Ausschuss erstattete dem Vorstand umgehend Bericht über die durchgeführten Ak-

tivitäten. 
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VERGÜTUNGSPOLITIK 

Einführung 

Diese vom Vorstand am 16. April 2025 genehmigte Vergütungspolitik, die vom Nominie-

rungs- und Vergütungsausschuss des Vorstands am 8. April 2025 ausgearbeitet wurde, 

legt die Grundsätze und Leitlinien für die Vergütung der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 

(nachstehend MFE) für das Jahr 2025 fest. 

Die Vergütungspolitik basiert auf der Überzeugung, dass ein enger Zusammenhang zwi-

schen der Vergütung des Chief Executive Officer, der geschäftsführenden Direktoren, der 

Unternehmensleistung und der mittel- und langfristigen Wertschöpfung besteht. 

In dieser Hinsicht ist die Verfolgung einer Vergütungspolitik, die in der Lage ist, die Ge-

schäftsstrategie zu lenken und eine vollständige Übereinstimmung zwischen der Gesamt-

vergütung des "Managements" und der Unternehmensleistung zu gewährleisten, ein 

Schlüsselelement, um die Erwartungen der Anleger zu erfüllen und das Vertrauen aller 

Beteiligten zu stärken. 

Nach der Sitzverlegung in die Niederlande wurde die MFE-Vergütungspolitik unter Be-

rücksichtigung aller geltenden Gesetze und Vorschriften, wie Art. 2:135a des Niederlän-

dischen Zivilgesetzbuches (DCC), dem niederländischen Corporate Governance Code 

(NCGK) und der Satzung der Gesellschaft. 

 

Zusammenfassung: Schlüsselelemente der Vergütungspolitik für 

CEO, geschäftsführende Direktoren und nicht geschäftsführende 

Direktoren 

Feste Kom-

ponente 

Zielsetzung und 

Hauptmerkmale 

Entspricht den zugewiesenen Aufgaben, der Erfah-

rung und den besonderen Fähigkeiten, die er be-

sitzt. 

den besten Marktpraktiken entspricht und ein an-

gemessenes Niveau des Selbstbehalts gewährleis-

tet. 

Betrag 

CEO 1.408.000 € 

Geschäftsführende 

Direktoren 

Die Vergütung ist an die Be-

deutung der Stelle gekoppelt. 

     

Variable 

kurzfristige 

Komponente 

Zielsetzung und 

Hauptmerkmale 

Stellt eine direkte Verbindung zwischen der Vergü-

tung und den Leistungsergebnissen her; ihr Zweck 

ist es, das Erreichen von Unternehmens- und per-

sönlichen Zielen zu belohnen.   

Das System der Korrelation mit den Ergebnissen 

der Gesellschaft gewährleistet das finanzielle 

Gleichgewicht und die Anreizfunktion des Plans. 
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Die Vorabzuweisung eines Teils der mittelfristigen 

Komponente zielt darauf ab, eine nachhaltige Per-

formance im Laufe der Zeit zu fördern. 

Mechanismus der 

Korrelation mit 

den Ergebnissen 

der Gruppe 

Nettogewinn der Gruppe und EBIT in Italien 

Betrag 

CEO 

1.600.000 € 

Maximaler Anteil des kurzfris-

tigen Anreizes an der festen 

Vergütung: 107% 

Geschäftsführende 

Direktoren 

560.000 € 

Maximaler Anteil des kurzfris-

tigen Anreizes an der festen 

Vergütung: 32% (Durch-

schnitt) 

Leistungsziele 

CEO 

Nettofinanzposition (45%), E-

BIT der Gruppe (45%) und 

ESG-Scorecard (10%) 

Geschäftsführende 

Direktoren 

Definiert nach dem Umfang 

der übertragenen Verantwor-

tung + ESG Scorecard  

Referenz Budget (was einer Auszahlung zu 100% entspricht). 

Auszahlungsskala 

Leistungsbereich: 91% - 105% 

Auszahlungsbereich: 10% - 125% (0, wenn Leistung 

<91%) 

Rückforderung 

und Malus 

Das Reglement des Plans erlaubt es der Gesell-

schaft, von den Rückforderungs- und Malus-Klau-

seln Gebrauch zu machen, die es der Gesellschaft 

ermöglichen, unter bestimmten Umständen die zu-

gesprochene variable Vergütung zu kürzen oder 

die bereits gezahlte variable Vergütung ganz oder 

teilweise zurückzufordern. 
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Variable, 

mittel-

/langfristige 

Komponente 

Zielsetzung und 

Hauptmerkmale 

Gewährleistet die Wertsteigerung der Gesellschaft 

und die Erzielung nachhaltiger Ergebnisse, die Lo-

yalität der geschäftsführenden Direktoren, die Aus-

richtung der Ziele des Managements an denen der 

Aktionäre und die Unterstützung der ESG-Strategie 

der Gruppe. 

Im Rahmen des Plans können die Begünstigten 

wählen, ob sie 25 % oder 50 % ihres kurzfristigen 

Zielbonus für den langfristigen Anreizplan in 

Rechte auf den Erhalt von Aktien der Gesellschaft 

umwandeln; gleichzeitig schreibt die Gesellschaft 

dem Begünstigten eine entsprechende Anzahl von 

Rechten zu (mittels eines Matching Rights). 

Betrag 

Abhängig vom kurzfristigen Anteil, den die Be-

günstigten umwandeln wollen und der durch das 

Matching Right verdoppelt wird. Maximaler Anteil 

des langfristigen Anreizes an der festen Vergütung: 

CEO 142%; AE 43% (Durchschnitt) 

Leistungsziele 

Freier Cashflow der Gruppe über den Dreijahres-

zeitraum (40%), bereinigter Nettogewinn der 

Gruppe über den Dreijahreszeitraum (40%), relati-

ver Gesamtgewinn der Aktionäre (10%), ESG (10%) 

Referenz 

Drei-Jahres-Prognose für wirtschaftliche und finan-

zielle Indikatoren (was einer 100%igen Auszahlung 

entspricht); Wettbewerbspanel für TSR, ESG-Ziel 

der Gruppe. 

Auszahlungsskala 

Leistungsbereich: 75% - 125% 

Auszahlungsbereich: 50% - 125% (0 wenn Leistung 

<75%) 

Vesting 
Die Leistung wird mit einem Zeithorizont von drei 

Jahren für jeden Zuweisungszyklus bewertet. 

Sperrfrist 
Für 20 % der erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist 

von zwei Jahren. 

Rückforderung 

und Malus 

Das Reglement des Plans erlaubt es der Gesell-

schaft, von den Rückforderungs- und Malus-Klau-

seln Gebrauch zu machen, die es der Gesellschaft 

ermöglichen, unter bestimmten Umständen die zu-

gesprochene variable Vergütung zu kürzen oder 

die bereits gezahlte variable Vergütung ganz oder 

teilweise zurückzufordern. 

     



  

F-311 

Nicht-ge-

schäfts- füh-

rende Direk-

toren 

Betrag 

40.000€ (erhöht auf 60.000€ für den Vorsitzenden). 

Hinzu kommt ein Honorar von 40.000 € (für die 

Vorsitzenden auf 50.000€ angehoben) für die Mit-

glieder jedes internen Verwaltungsratsausschusses 

 

Theoretischer Lohnmix 

Governance-Modell 

Beteiligte Gremien und/oder Personen 

Die Vergütungspolitik von MFE wird in einem gemeinsamen Prozess, an dem der Vor-

stand, der Nominierungs - und Vergütungsausschuss, die Hauptversammlung und die 

zuständige Abteilung des Unternehmens (Zentrale Personalabteilung, Betrieb, Technolo-

gie und Beschaffung) beteiligt sind, klar und transparent festgelegt.  

Der Vorstand legt auf Vorschlag des Nominierungs- und Vergütungsausschusses die all-

gemeine Vergütungspolitik für den Chief Executive Officer und die anderen geschäfts-

führenden Direktoren fest. Die geschäftsführenden Direktoren nehmen nicht an der Dis-

kussion und Genehmigung der Vergütungspolitik durch den Vorstand teil. 

Die Hauptversammlung genehmigt die Vergütungspolitik mindestens alle vier Jahre und 

im Falle von Änderungen. Ab 2020 ist der Beschluss der Hauptversammlung über die 

Vergütungspolitik verbindlich, während der Vergütungsbericht Gegenstand einer unver-

bindlichen Empfehlung der Hauptversammlung ist.  
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Der Vorstand ist unmittelbar für die Umsetzung der Vergütungspolitik für den Chief Exe-

cutive Officer und die anderen geschäftsführenden Direktoren für die Position, die sie bei 

MFE innehaben, verantwortlich. Die individuelle Vergütung der geschäftsführenden Di-

rektoren wird im Einklang mit der Vergütungspolitik des Vorstands in Abwesenheit der 

geschäftsführenden Direktoren festgelegt. Der CEO und die zentrale Abteilung für Per-

sonalwesen, Betrieb, Technologie und Beschaffung überwachen die Anwendung der Ver-

gütungspolitik der geschäftsführenden Direktoren. 

Die Befugnis zur Festlegung der Vergütung für nicht geschäftsführende Direktoren liegt 

bei der Hauptversammlung auf Vorschlag des Vergütungsausschusses. 

Wie in Art. 2:135a (4) und (5) des Niederländischen Zivilgesetzbuches geregelt können 

vorübergehende Abweichungen von der Vergütungspolitik nur unter außergewöhnli-

chen Umständen angewandt werden, z.B. wenn eine Abweichung von der Vergütungs-

politik zur Verfolgung langfristiger Interessen und der allgemeinen Nachhaltigkeit oder 

Langlebigkeit am Markt erforderlich ist und dennoch mit den Grundsätzen der Vergü-

tungspolitik der Gesellschaft in Einklang stehen muss. In einem solchen Fall beschließt 

der Vorstand nach Stellungnahme der zuständigen Ausschüsse eine vorübergehende 

Abweichung in Vergütungsfragen, wie in Kapitel 3 dieser Vergütungspolitik beschrieben. 

Auch zu diesem Zweck zieht der Vorstand anerkannte und sachkundige Sachverständige 

zu Rate, nachdem er sich vergewissert hat, dass diese unabhängig und frei von Interes-

senkonflikten sind. 

 

Nominierungs- und Vergütungsausschuss 

Dem Nominierungs- und Vergütungsausschuss gehören drei nicht-geschäftsführende 

und unabhängige Mitglieder des Vorstands an, die nachweislich über Erfahrung und 

Kompetenz in Finanz- und Rechtsfragen verfügen und deren Amtszeit bis zum Ablauf 

des Mandats des gesamten Vorstands dauert.  

Der Ausschuss nimmt bezüglich der Vergütung folgende Aufgaben wahr: 

Er legt gemäß der Bestimmung 3.1.1 des niederländischen Corporate-Governance-Kodex 

("Kodex") dem Vorstand einen klaren und verständlichen Vorschlag für die Vergütungs-

regelung in Bezug auf die Direktoren vor. Der Vorstand sollte diese Regelung (die die in 

Abschnitt 2:135a des Niederländischen Zivilgesetzbuches genannten Punkte enthalten 

sollte) der Hauptversammlung zur Annahme vorlegen; 

erstellt den Vergütungsbericht gemäß Art. 2:135b des Niederländischen Zivilgesetzbu-

ches und der Bestimmung 3.4.1. des NCGK; 

bewertet in regelmäßigen Abständen die Angemessenheit, die Gesamtkohärenz und die 

tatsächliche Umsetzung der von der Gesellschaft angenommenen Politik in Bezug auf 

einzelne Vorstandsmitglieder und unterbreitet dem Vorstand entsprechende Vorschläge; 

gibt eine unverbindliche Stellungnahme zu Vorschlägen ab, die sich auf die Vergütung 

und die Festlegung von Leistungszielen in Bezug auf den variablen Teil des Vergütungs-

pakets für den Chief Executive Officer beziehen;  

macht dem Vorstand Vorschläge zu den Kriterien, Begünstigtenkategorien, Beträgen, Be-

dingungen und Verfahren für die aktienbasierten Vergütungspläne. 
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Intervention durch unabhängige Experten 

Sowohl die zuständige Abteilung des Unternehmens (Zentrale Personalabteilung, Be-

trieb, Technologie und Beschaffung) als auch der Nominierungs- und Vergütungsaus-

schuss analysieren regelmäßig die Angemessenheit und Wettbewerbsfähigkeit der Ver-

gütungspakete des Chief Executive Officer, sowohl insgesamt als auch für jede Kompo-

nente. Sie konsultieren auch unabhängige externe Berater, die frei von Interessenkonflik-

ten sind, und/oder auf die Vergütung von Führungskräften spezialisierte Unternehmen, 

die für ihre Zuverlässigkeit und die Vollständigkeit ihrer für nationale und internationale 

Vergleiche genutzten Datenbanken sowie für die Verwendung von Standardmethoden 

zur Bewertung der Komplexität der übertragenen Aufgaben und Befugnisse anerkannt 

sind.  

 

Abstimmungsergebnis zu Vergütungsregeln  

In den letzten Jahren hat der Nominierungs- und Vergütungsausschuss den Abstim-

mungsergebnissen der Hauptversammlung zur Vergütungspolitik immer mehr Aufmerk-

samkeit geschenkt und den Empfehlungen der Stimmrechtsberater zur Vergütung zu-

nehmende Bedeutung beigemessen. In diesem Zusammenhang hat er Aktivitäten zur 

Einbindung entwickelt und schrittweise Verbesserungen seiner Vergütungsregeln einge-

führt, um eine maximale Angleichung an internationale Best Practices zu gewährleisten. 

Im Jahr 2020 wurde die Hauptversammlung zum ersten Mal einberufen, um eine Emp-

fehlung über den zweiten Teil des Vergütungsberichts abzugeben, der sich auf die im 

Jahr 2019 gezahlten Vergütungen bezieht. 

Obwohl es im Wesentlichen keine Gegenstimmen gab, haben die Gespräche mit den 

Beratern der Stimmrechtsvertreter und die Berücksichtigung ihrer Empfehlungen die 

Gruppe dazu veranlasst, den Umfang der Offenlegung in diesem Bericht zu erhöhen, ins-

besondere in Bezug auf die Ziele der Anreizsysteme, ein Merkmal, das auch den diesjäh-

rigen Bericht auszeichnet. 

Diese Verbesserungen haben zu einer allmählichen Zunahme der Zustimmung der Akti-

onäre geführt, die bei etwa 99 % liegt, wie die folgende Grafik zur Vergütungspolitik 

zeigt. 
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* Die Abstimmungen der Jahre 2017-2019 beziehen sich auf den Vergütungsbericht in seiner Gesamtheit; ab 2020 wird 

für die beiden Teile getrennt abgestimmt. 

Wichtigste Änderungen der Vergütungsregeln 

Die Vergütungspolitik wurde im Einklang mit der vorangegangenen, von der Hauptver-

sammlung am 19. Juni 2024 genehmigten Regeln entworfen, die einige Änderungen an 

der Vergütung des CEO vorsah, insbesondere eine Überarbeitung des variablen Anteils 

mit dem Ziel, diesen an die Marktvergütung anzugleichen und eine größere Kohärenz im 

Hinblick auf den Grundsatz der leistungsbezogenen Vergütung zu gewährleisten.  

In denselben Vergütungsregeln wurden der neue mittel- und langfristige Incentivie-

rungsplan für den Zeitraum 2024-2026 genehmigt. 

Diese Richtlinie enthält daher hauptsächlich eine Aktualisierung der Informationen und 

auch eine Aktualisierung der ESG-Ziele im Einklang mit den Jahreszielen (siehe Tabelle 

auf Seite 7). Diese KPIs werden für kurz- und mittel-/langfristige Anreize bestätigt, um 

die Nachhaltigkeitsstrategie der Gruppe weiterhin in die Vergütungssysteme einzubezie-

hen. Damit soll die ESG-Strategie, die die Gruppe in den letzten Jahren verfolgt hat, weiter 

gestärkt werden, die auf den Schutz der Umwelt und die Aufrechterhaltung des erreich-

ten Exzellenzniveaus bei der Valorisierung des Humankapitals und der Vielfalt ausgerich-

tet ist, die für MFE von großer Bedeutung sind. 

Geltungsbereich und Grundsätze der Vergütungsregeln 

Die Vergütungsregeln orientieren sich an den folgenden Zielen und Leitprinzipien:  

Ausrichtung auf die Unternehmensstrategie 

Gewinnung und Bindung von wertvollem Personal 

Zusammenhang mit Leistung und Wertschöpfung 

Kohärenz und Fairness 

Übereinstimmung mit der Identität, dem Auftrag und den Werten der Gesellschaft   
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Ausrichtung auf die 

Unternehmensstrate-

gie 

Werte, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die mit der Unter-

nehmensstrategie in Einklang stehen, werden durch eine Ge-

samtvergütungsstruktur gestärkt, die ein ausgewogenes Pa-

ket aus festen und variablen, materiellen und immateriellen 

Komponenten umfasst. Dies ermöglicht eine Bewertung der 

Verantwortlichkeiten und der Wichtigkeit der ausgeübten 

Position, der Qualität des beruflichen Beitrags und der kurz- 

und mittel-/langfristig erzielten Ergebnisse.  

Gewinnung und Bin-

dung von wertvol-

lem Personal 

MFE ist der Ansicht, dass die Vergütungspolitik ein wichtiges 

Instrument ist, um Mitarbeiter in Schlüsselpositionen zu ge-

winnen, zu halten und zu motivieren und um mittel- und 

langfristig zur Schaffung eines nachhaltigen Wertes für alle 

Beteiligten beizutragen. Zu diesem Zweck werden die Vergü-

tungsregeln unter Berücksichtigung von Szenarioanalysen 

strukturiert, um die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem 

externen Markt zu gewährleisten und interne Gerechtigkeit 

zu sichern, auch im Einklang mit der festgelegten Leistung. 

Zusammenhang mit 

Leistung und Wert-

schöpfung 

Durch die Verwendung einer variablen Vergütungskompo-

nente, die in eine kurzfristige und eine mittelfristige (aktien-

basierte) Komponente aufgeteilt ist, stehen die Vergütungs-

regeln im Einklang mit der Schaffung eines nachhaltigen 

Werts für die Aktionäre und dem Wachstum des Marktprei-

ses der MFE-Aktien. 

Kohärenz und Fair-

ness 

Die Vergütungsinstrumente sind kohärent strukturiert, um 

ein faires Verhältnis zwischen der übertragenen Verantwor-

tung und dem Beitrag zur Leistung der Gruppe zu gewähr-

leisten, und werden unter Berücksichtigung der Vergütungs-

relationen innerhalb der Gesellschaft überwacht. 

Übereinstimmung 

mit der Identität, 

dem Auftrag und 

den Werten der Ge-

sellschaft 

Die Vergütungsinstrumente sind so konzipiert, dass sie eine 

vollständige Übereinstimmung mit unserer Identität, unse-

rem Auftrag und unseren Werten gewährleisten, indem sie 

die Vergütung sowohl an die individuelle als auch an die kol-

lektive Leistung koppeln und Anreize für Verhaltensweisen 

schaffen, die unsere Kernprinzipien widerspiegeln. 

 

Die Vergütungsregeln sind konsequent darauf ausgerichtet, die Erreichung der wichtigs-

ten strategischen Ziele der Gesellschaft zu unterstützen: 

Konsolidierung der Führungsposition im landesweiten Kerngeschäft durch Bereitstellung 

eines unverwechselbaren Rundfunkdienstmodells, Maximierung des kommerziellen 

Werts, Rationalisierung der Produktionsprozesse und Überwachung der regulatorischen 

und infrastrukturellen Entwicklung; 

Bewertung der Entwicklungsmöglichkeiten für supranationale Medientätigkeiten (haupt-

sächlich in den Bereichen OTT, Werbetechnik und Content). 
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Das Streben nach nachhaltigem Wachstum, das sich auf den Schutz des Planeten, die 

Wertschätzung der Menschen durch die Anerkennung der Vielfalt und den Schutz ihres 

Wohlergehens sowie auf die Verbreitung einer ESG-orientierten Kultur und von Werten 

über ihre Kommunikationskanäle konzentriert. 

Um dies zu erreichen, sehen die Vergütungsregeln ein stabiles Gleichgewicht zwischen 

kurz- und langfristigen, festen und variablen Komponenten und Leistungen vor. 

In einem so reifen Markt wie dem frei empfangbaren Fernsehen zielen die variablen Kom-

ponenten darauf ab, eine hohe Rentabilität - die für die Wertschöpfung für die Aktionäre 

unerlässlich ist - und die Generierung von Barmitteln zu belohnen und letztlich die 

Wachstumsstrategie des Unternehmens zu unterstützen. Neben diesen Indikatoren er-

möglichen die spezifischen Leistungsziele, die den Mitgliedern des Managements in 

Schlüsselpositionen im Rahmen des kurzfristigen Anreizsystems auf der Grundlage ihrer 

jeweiligen organisatorischen Zuständigkeiten zugewiesen werden, der Gruppe die Ver-

wirklichung ihrer wichtigsten Ziele, insbesondere der Marktführerschaft im Werbemarkt 

und der Kostenreduzierung. Ab 2022 werden zusätzlich zu den traditionellen finanziellen 

Indikatoren nicht-finanzielle Indikatoren eingeführt, die die Nachhaltigkeitsstrategie der 

Gruppe steuern und unterstützen sollen. 

Die ausschließliche Verwendung von aktienbasierten mittel- und langfristigen Anreizin-

strumenten trägt dazu bei, die Leistung auf die Schaffung von nachhaltigem Wert im 

Laufe der Zeit auszurichten. Dieses Ziel wird durch die Verlängerung der Sperrfrist auf 

insgesamt 5 Jahre ab 2021 weiter unterstützt.   

 

Kohärenz zwischen Vergütungsregeln und Personalstrategie 

Die Vergütungsregeln der Gruppe stehen im Einklang mit der Politik zur Verwaltung und 

Förderung der Humanressourcen, die die wesentliche Rolle anerkennt, die der berufliche 

Beitrag der Mitarbeiter der Gruppe für den Erfolg und die Entwicklung des Unternehmens 

spielt. Daher achtet die Gruppe bei der Verwaltung ihrer Humanressourcen die Persön-

lichkeit und die Professionalität jedes Arbeitnehmers, fördert und entwickelt seine beruf-

lichen Fähigkeiten und Fertigkeiten und schützt sein geistiges und körperliches Wohlbe-

finden (auch im Hinblick auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz), wobei sie Lo-

yalität und Vertrauen fördert und jede Form von Diskriminierung und Ausbeutung ab-

lehnt. 

Das Gehalt jedes Arbeitnehmers wird durch eine von der Personalabteilung und den Ge-

schäftsführern durchgeführte Bewertung bestimmt, die, um sicherzustellen, dass das in-

terne Gehalt im Vergleich zum Markt wettbewerbsfähig ist, den Verantwortungsbereich, 

die ausgeübte Tätigkeit und die Grundsätze der Fairness innerhalb der Gruppe berück-

sichtigt und darauf abzielt, wichtige Mitarbeiter anzuziehen und zu halten. 

Bei der Bewertung der Angemessenheit und Wettbewerbsfähigkeit der Vergütungspa-

kete nutzt die Gruppe die Forschungsinstrumente und Vergütungsbenchmarks führen-

der Beratungsunternehmen. 

Insbesondere für die variablen Komponenten legen die Vergütungsregeln Rentabilitäts-

ziele fest, die als homogenes, kohärentes und konsistentes Kriterium für alle eingesetzten 

Vergütungsinstrumente dienen. Sie bestimmt zum Beispiel den Einstiegspunkt bzw. die 
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Strafe in jedem der Anreizsysteme für Topmanager und Führungskräfte und ist der Para-

meter, der als Grundlage für die Berechnung des Unternehmensbonus für die übrige Be-

legschaft dient. 

Unter dem Gesichtspunkt der leistungsabhängigen Entlohnung sind die Sanktionen für 

das nur teilweise Erreichen der Zielproduktivität proportional zur Verantwortungsebene 

jedes Arbeitnehmers und damit zu den unterschiedlichen Auswirkungen, die er auf den 

Gewinn der Gruppe haben kann (CEO 100 %, geschäftsführende Direktoren und Füh-

rungskräfte der ersten und zweiten Ebene 50 %, andere Direktoren 25 %, mittlere Füh-

rungskräfte und Arbeitsbeauftragte 0 %). 

Die Vergütungsregeln der Gruppe prägen die Entwicklung von Grundsätzen und Krite-

rien, die für alle Unternehmen der Gruppe gelten, damit alle Vergütungssysteme der 

Gruppe einheitlich sind. Zur Bewertung der internen Gerechtigkeit und der Ausgewogen-

heit der Vergütungsstruktur des Unternehmens wird bei der Festlegung der Vergütungs-

regeln das Lohnverhältnis berücksichtigt, das durch einen Vergleich der Gesamtvergü-

tung des CEO mit dem Median der Vergütung der Arbeitnehmer berechnet wird. Das 

Vergütungsverhältnis wird jährlich berechnet und überwacht, um etwaige signifikante 

Abweichungen oder Schwankungen festzustellen und etwaige Maßnahmen festzulegen. 

Im Rahmen der Gesamtvergütung kommen alle Arbeitnehmer, unabhängig von ihrer Ka-

tegorie, auch in den Genuss zahlreicher Wohlfahrtsleistungen, einschließlich Gesund-

heitsfürsorge und zusätzlicher Rentenpläne. 

Soziale Akzeptanz 

Das ganze Jahr über wurden die Sichtweise und die Beiträge der wichtigsten internen 

und externen Interessengruppen bei der Festlegung und Umsetzung der Vergütungsre-

geln berücksichtigt. In den letzten Jahren hat die Gruppe dem Dialog und der Diskussion 

mit Beratern und Anlegern sowie den von ihnen ausgesprochenen Empfehlungen zur 

Vergütung immer mehr Bedeutung beigemessen und einen Weg der kontinuierlichen 

Verbesserung eingeschlagen, der dazu führte, dass die Hauptversammlung die Vergü-

tungsregeln 2024 mit 98,72% Zustimmung genehmigte. Die Gruppe legt großen Wert 

auf den Dialog mit den Stakeholdern und Aktionären und betrachtet deren Beiträge als 

sehr wichtig für die Gestaltung der künftigen Vergütungspolitik. 

 

Zusammensetzung der Vergütung des Chief Executive Officer 

und der anderen geschäftsführenden Direktoren 

Peer-Gruppe 

Im Rahmen der Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit der Vergütung des CEO wurde mit 

Unterstützung eines führenden, auf die Vergütung von Führungskräften spezialisierten 

Beratungsunternehmens im Jahr 2024 eine Vergleichsgruppe definiert, die aus 13 euro-

päischen Unternehmen des Sektors Telekommunikation, Medien & Unterhaltung be-

steht, die an geregelten Märkten notiert sind, und anhand derer ein Vergütungsbench-

mark analysiert wurde. 
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Die Gesellschaften wurden anhand dimensionaler Kriterien (Kapitalisierung, Umsatz, An-

zahl der Arbeitnehmer) ermittelt.  

 

Peer-Gruppe WPP, Telecom Italia, Publicis Groupe, Vivendi, RTL Gruppe, Lagar-

dère, Koninklijke KPN, ITV, Prosiebensat 1 Media, Informa, Televi-

sion Francaise 1, Metropole Television, RCS Mediagroup 
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Struktur der Bezüge 

Die Struktur der Vergütung des Chief Executive Officer und der anderen geschäftsfüh-

renden Direktoren setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen: 

Fester Bestandteil er wird unter Bezugnahme auf die zugewiesenen Verantwort-

lichkeiten und die besonderen Kompetenzen definiert 

er wird regelmäßig anhand von Marktbenchmarks überprüft, 

um ein angemessenes Niveau an Mitarbeiterbindung zu ge-

währleisten 

Variable kurzfristige 

Komponente 

Sie gewährleistet eine direkte Verbindung zwischen der Ver-

gütung und den Leistungsergebnissen; sie soll das Erreichen 

von Unternehmens- und persönlichen Zielen belohnen. 

Variable mittel-

/langfristige Kompo-

nente 

Sie gewährleistet die Steigerung des Wertes der Gesellschaft 

und die Erzielung von langfristig tragfähigen Ergebnissen, die 

Loyalität des Vorstands und die Ausrichtung der Ziele des 

Managements an denen der Aktionäre. 

Vorteile umfassen nicht-monetäre Vergütungsformen, die die ande-

ren Vergütungselemente ergänzen; sie verschaffen Wettbe-

werbsvorteile und tragen den verschiedenen Bedürfnissen 

der Führungskräfte Rechnung (Wohlbefinden und Verbesse-

rung der Lebensqualität). 

 

Fester Bestandteil  

Die Festvergütung des Chief Executive Officer und der anderen geschäftsführenden Di-

rektoren wird in Abhängigkeit von der übertragenen Verantwortung, der Komplexität der 

Position, der Erfahrung und der besonderen Kompetenz der einzelnen Personen festge-

legt. Sie wird regelmäßig anhand von Marktvergleichen überprüft, insbesondere durch 

die Verwendung von Vergütungsdatenbanken, die von einem führenden, auf Vergütun-

gen spezialisierten Beratungsunternehmen erstellt werden, um eine angemessene Ver-

gütung zu gewährleisten. Das Gewicht der fixen Komponente, eine Besonderheit der Ge-

sellschaft, trägt zur Verhinderung von Maßnahmen von kurzfristigem Nutzen bei. 

Die feste Komponente ist unterteilt in: 

Jahresbruttovergütung (GAC), bezogen auf die Bedeutung der Position, die der Haupt-

geschäftsführer und die anderen geschäftsführenden Direktoren erhalten, wenn sie Ar-

beitnehmer der Gesellschaft sind. 

Entschädigung des CEO für die Position des "Direktors mit besonderen Aufgaben" und 

der anderen geschäftsführenden Direktoren als Mitglieder des Vorstands. Diese Entschä-

digung ist auf EUR 40.000 brutto pro Jahr für die Position des Direktors festgelegt, zu der 

eine Entschädigung von EUR 1.000.000 brutto pro Jahr für den CEO für die spezifische 

Position hinzukommt. Der Verwaltungsrat legt die Vergütung für die mit spezifischen 

Aufgaben betrauten Vorstandsmitglieder im Einklang mit diesen Vergütungsregeln fest. 

Für die spezifischen Positionen, die mit Bezug auf den Tochterunternehmen zugewiesen 
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werden, können die zuständigen Vorstände in jedem Einzelfall die entsprechende Ver-

gütung festlegen.  

 

Variable kurzfristige Komponente  

Das von MFE eingeführte jährliche Anreizsystem, genannt SIA, gilt für den Chief Executive 

Officer, die anderen geschäftsführenden Direktoren und alle Führungskräfte der Gruppe. 

Das Hauptziel dieses Systems besteht darin, die Übereinstimmung zwischen dem Han-

deln des Einzelnen und den kurzfristigen Zielen der Gesellschaft zu stärken und zu ge-

währleisten. 

Der SIA-Plan wird durch eine spezielle Verordnung geregelt, die jedem Teilnehmer aus-

gehändigt wird und in der alle detaillierten Grundsätze des zugrundeliegenden Systems 

festgelegt sind, einschließlich der Zusatzklauseln, die in den bewährten Praktiken zu An-

reizfragen vorgesehen sind. 

Der Plan sieht insbesondere vor, dass für jeden Empfänger Ziele festgelegt werden, die 

sich auf seinen eigenen Verantwortungsbereich beziehen. Das Ausmaß, in dem diese in-

dividuellen Ziele erreicht werden, ist ausschlaggebend für den tatsächlich ausgezahlten 

Bonus, wobei der für jede Führungskraft festgelegte Zielwert berücksichtigt wird. Von 

diesem Zielwert können Abzüge vorgenommen werden, wenn bestimmte Produktivitäts-

schwellen nicht erreicht werden, wie unten dargestellt. 

 

Mechanismus der Korrelation 

Seit mehreren Jahren wird sowohl für den Chief Executive Officer als auch für die anderen 

geschäftsführenden Direktoren ein einheitlicher Korrelationsmechanismus zwischen den 

wirtschaftlichen Ergebnissen der Gruppe und der Höhe der zu zahlenden Anreize ange-

wandt, mit dem eine Verringerung ihres Zielwerts auf der Grundlage der Entwicklung von 

zwei Parametern der Jahresabschlüsse festgelegt werden kann: Reingewinn der Gruppe 

und EBIT Italien.30 Dieser einheitliche Mechanismus steht nicht nur im Einklang mit dem 

Grundsatz der internen Gerechtigkeit, sondern ermöglicht es auch, die Maßnahmen des 

Managements auf das Erreichen anspruchsvoller und gemeinsamer Leistungsziele für alle 

Empfänger des Systems auszurichten. 

Im Besonderen: 

Wenn der Nettogewinn der Gruppe negativ ist, wird die kurzfristige variable Komponente 

für den Chief Executive Officer auf Null reduziert und für die anderen geschäftsführenden 

Direktoren um 50 % gekürzt. 

Wenn der Nettogewinn der Gruppe positiv ist, kann der Zielwert in dem Maße reduziert 

werden, in dem das EBIT Italien vom Unternehmensbudget abweicht, wobei die folgende 

Skala gilt: 

 

 
30 Für diese Berechnung wurde das Pro-forma-EBIT abzüglich der Komponenten der variablen Anreizsysteme auf der Grundlage der Renta-
bilitätskennzahl 
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Dieser Mechanismus der Korrelation mit den Finanzergebnissen der Gesellschaft, wie 

oben beschrieben und im folgenden Diagramm dargestellt, ermöglicht es daher, die tat-

sächliche Bonusmöglichkeit zu reduzieren, wenn die Finanzergebnisse der Gesellschaft 

nicht zufriedenstellend sind; diese kann für den Chief Executive Officer auf Null und für 

die anderen geschäftsführenden Direktoren um 50 % reduziert werden. 

 

 

 

 

Setzung von Zielen  
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Je nach den mit der Rolle verbundenen Verantwortlichkeiten werden jedem Empfänger 

des Systems quantitative Ziele hauptsächlich finanzieller Art zugewiesen, die in einem 

spezifischen Blatt aufgeführt sind und jeweils ein bestimmtes relatives Gewicht haben, 

wie in den folgenden Abschnitten erläutert wird.  

Für die Auszahlung des Bonus wird, nachdem eine etwaige Strafe durch den Zielkorrela-

tionsmechanismus auf die Ergebnisse der Gesellschaft angewendet wurde, die relative 

Leistung in Prozent für jedes Ziel unabhängig gemessen. Darauf wird eine Korrelations-

skala angewandt, die das relative Auszahlungsniveau bestimmt. Mit dieser Skala wird eine 

Leistung von mindestens 91 % belohnt, was der Zahlung von 10 % des Wertes der mit 

jedem Ziel verbundenen Prämie entspricht. Die maximale Auszahlung wird hingegen bei 

einer Leistung von mindestens 105 % erreicht; dies entspricht einer Auszahlung von 125 

% des mit jedem Ziel verbundenen Bonuswertes.  

Das folgende Schaubild veranschaulicht den Zusammenhang zwischen Leistung und 

Auszahlung: Diese Skala gilt für alle Ziele, die für die Empfänger des Anreizsystems fest-

gelegt wurden: 

 

 

Die quantitativen Ziele werden für den Chief Executive Officer und für die anderen ge-

schäftsführenden Direktoren je nach den mit ihrer Funktion verbundenen Aufgaben fest-

gelegt.  

Ab 2022 werden neben den traditionellen wirtschaftlichen/finanziellen Indikatoren auch 

nicht-finanzielle Indikatoren hinzugefügt, die mit der von der Gesellschaft verfolgten 

Nachhaltigkeitsstrategie verbunden sind und sich auf die Bereiche Umwelt, Soziales und 

Governance beziehen. Diese Indikatoren bilden das Ziel "ESG", das ein Gesamtgewicht 

von 10 % auf der Ziele hat und sich aus der folgenden Scorecard zusammensetzt: 

 

Bereich Gewicht  Zielsetzung Ziel Leistung 

Auszahlungsskala 
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Soziales 3% Geschlechtsspe-

zifisches Lohn-

gefälle 

97% 100%→ 125%; 

 99%→ 120%; 

 98%→ 110%; 

 97%→ 100%; 

 96%→ 80%; 

 95%→ 60%; 

 94%→ 40%;  

≤ 93→ 0%;   

Soziales 3% Stunden für 

Schulungen zu 

ESG-Themen 

1h durch-

schnittlich 

pro Person 

Standard - siehe 

obige Grafik 

Governance 4% Anzahl von Ma-

nagern mit SIA 

ESG KPIs 

65 Manager ≥ 90→ 125%; 

≥  85→ 120%; 

≥  80→ 115%; 

≥  75→ 110%; 

≥  70→ 105%; 

≥  65→ 100%; 

≥  60→ 90%; 

≥  55→ 70%; 

≥  50→ 50%; 

≤  45→ 0 

 

Die für den Chief Executive Officer und die anderen geschäftsführenden Direktoren, die 

Berechtigte des SIA-Plans sind, vorgeschlagenen Ziele werden im Folgenden dargelegt:  
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Auf jeden Indikator wird die Korrelationsskala zwischen Leistung und Auszahlung ange-

wandt, die die mit der Erreichung der einzelnen Ziele verbundene Auszahlung aufheben, 

verringern oder um bis zu 125 % erhöhen kann. 

Das angestrebte Leistungsziel jedes wirtschaftlich-finanziellen Indikators wird durch den 

jährlichen Budgetwert dargestellt, der mit einer 100%igen Auszahlung verbunden ist. 

Diese Werte werden nicht offengelegt, da es sich um kursrelevante Informationen han-

delt. 

 

Plan-Klauseln 

Der Plan sieht eine Malus-Klausel vor, die der Gesellschaft das Recht gibt, den Bonus 

ganz oder teilweise nicht zu gewähren, wenn sich die Finanzlage der Gruppe verschlech-

tert und/oder wenn die Leistungsziele auf der Grundlage von Daten festgelegt wurden, 

die sich nachträglich als offensichtlich falsch erwiesen haben. Für den letztgenannten Fall 

ist eine Rückforderungsklausel vorgesehen, die auch dann gilt, wenn sich herausstellt, 

dass die Leistungsziele auf der Grundlage von in betrügerischer Absicht gefälschten Da-

ten erreicht wurden. Darüber hinaus kann die Gesellschaft nach niederländischem Ge-

sellschaftsrecht Bonuszahlungen ganz oder teilweise zurückfordern, wenn diese auf der 
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Grundlage falscher Informationen über die Erreichung der dem Bonus zugrunde liegen-

den Ziele geleistet wurden. 

Sollten außergewöhnliche Umstände eintreten, die sich wesentlich auf die Bedeutung 

und den Zusammenhalt der Leistungsziele auswirken, kann der Vorstand der Gesellschaft 

darüber hinaus beurteilen, ob die endgültige Bewertung der Korrelationsparameter 

und/oder die festgelegten Leistungsziele entsprechend angepasst werden müssen, wo-

bei der materielle und wirtschaftliche Inhalt des Plans unverändert bleiben soll. 

 

Variable, langfristige Komponente  

Am 19. Juni 2024 genehmigte die Hauptversammlung einen mittel-/langfristigen Anreiz-

plan, dessen Hauptziele wie folgt lauten 

die Steigerung des Wertes der Gesellschaft zu gewährleisten, indem die Interessen der 

Geschäftsführung mit denen der Aktionäre in Einklang gebracht werden; 

das Management zu motivieren, Ergebnisse zu erzielen, die über einen längeren Zeitraum 

hinweg Bestand haben können; 

die Loyalität des Schlüsselpersonals sicherzustellen, damit es in der Gruppe bleibt; 

Gewährleistung eines angemessenen Niveaus der Wettbewerbsfähigkeit der Vergütung 

auf dem Arbeitsmarkt; 

zur Unterstützung der Strategie der Gruppe für Umwelt, Soziales und Governance   

Mit dem Ziel, den in den letzten Jahren eingeleiteten Prozess zur Verbesserung der Ver-

gütungspolitik und -systeme fortzusetzen, ist der Plan so konzipiert, dass er sich stets an 

den international besten Praktiken und den Empfehlungen des niederländischen Corpo-

rate Governance Code orientiert.  

Der Plan richtet sich an den Chief Executive Officer und andere geschäftsführende Direk-

toren sowie an Führungskräfte der ersten und zweiten Ebene, die strategisch wichtige 

Positionen innehaben und einen großen Einfluss auf die Wertschöpfung der Gruppe und 

der Aktionäre haben. Die Begünstigten, von denen es in den letzten Jahren durchschnitt-

lich 30 gab, werden vom Vorstand auf Vorschlag des Nominierungs- und Vergütungs-

ausschusses ausgewählt. Infolge der Erweiterung der Gruppe wurde beschlossen, ab Juni 

2024 auch Direktoren von Mediaset España mit strategischem Einfluss auf die langfristige 

Wertschöpfung aufzunehmen. 

Der Plan sieht die Gewährung von Rechten auf den Erhalt kostenloser MFE-Aktien A (so 

genannte Performance Shares) am Ende einer dreijährigen Sperrfrist vor, sofern im Vo-

raus festgelegte Leistungswerte erreicht werden. Im Einzelnen sieht der Plan die Zutei-

lung von Basisrechten und von Matching Rights vor. 

Die Basisrechte werden in Abhängigkeit von der Wahl jedes Empfängers bestimmt, ein 

Viertel oder die Hälfte des Zielbonus seines kurzfristigen Anreizplans dem mittel-/lang-

fristigen Anreizsystem zuzuordnen.  

Der Begünstigte erhält ein zusätzliches Matching-Recht für jede Aktie, die er für den Auf-

schub des kurzfristigen Bonus erhält. 
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Die tatsächliche Übertragung von Performance Shares und Aktien, die als Matching Right 

gewährt werden, unterliegt bestimmten Bedingungen: 

Kontinuität des Arbeitsverhältnisses während der dreijährigen Sperrfrist (vesting period) 

Grad der Erreichung der Leistungsziele des Plans. 

Der Plan erstreckt sich über drei dreijährige Zuteilungszyklen mit Zuteilung der Rechte in 

den Jahren 2024, 2025 und 2026 und sieht am Ende der 36-monatigen Sperrfrist eine 24-

monatige Sperrfrist für 20 % der Aktien vor. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die 

Interessen der Unternehmensleitung besser mit den langfristigen Interessen der Aktio-

näre in Einklang gebracht werden, da der Gesamtzeitraum für die Zuteilung und das Hal-

ten der Aktien fünf Jahre beträgt. 

Das nachstehende Schaubild zeigt den Funktionsmechanismus des Plans 
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Im Jahr 2025 werden die Rechte für den zweiten Dreijahreszyklus des LTI-Plans 2024-

2026 zugewiesen. Darüber hinaus werden die Aktien für den zweiten Zyklus des Plans 

2021-2023 zurechenbar sein.  

 

Zielvorgaben für den Chief Executive Officer und die anderen ge-

schäftsführenden Direktoren 

Für alle Begünstigten sind in dem Plan die folgenden Leistungsziele festgelegt: 

  Indikator Gewicht 

    

Leistungsziele 

 
Angepasster Dreijahres-

gewinn der Gruppe31 
40% 

 
Freier Cashflow der 

Gruppe über drei Jahre 
40% 

 

Relativer TSR im Vergleich 

zu einer Referenzgruppe 

von 4 anderen Medienun-

ternehmen 

10% 

 

31  "Bereinigtes Netto-Konzernergebnis" ist der Nettogewinn der Gruppe, wie er auf der Grundlage der Anwendung 

der "Dividenden-Methode" (anstelle der "Equity-Methode") bei der Bilanzierung von Beteiligungsgesellschaften, 

auf die MFE einen maßgeblichen Einfluss ausübt, möglicherweise angepasst wird. Eine solche Anpassung kann 

vom Vorstand nur für die Zwecke dieses Plans vorgenommen werden, um den wirtschaftlichen Inhalt und die 

Anreizziele des Plans im Wesentlichen unverändert zu erhalten. 
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ESG-Ziel: Gleichgewicht 

zwischen den Geschlech-

tern im Management und 

CO2-Emissionen 

10% (5% Geschlechter-

gleichgewicht, 5% Co2-

Emissionen) 

 

Bei den wirtschaftlichen und finanziellen Indikatoren wird die erreichte Leistung anhand 

der Dreijahresziele ermittelt, die in den vom Vorstand genehmigten Mehrjahresplänen 

festgelegt sind.  

Was den marktbasierten Indikator betrifft, so bezieht sich die erzielte Leistung auf die 

Positionierung des TSR (Total Shareholder Return) der Gesellschaft im Vergleich zu den 

Unternehmen, die in der Stichprobe von vier anderen europäischen Medienkonkurrenten 

enthalten sind, bestehend aus TF1, Prosieben, Metropole Television und iTV. Insbeson-

dere wird die Leistung im Rahmen dieses Indikators auf der Grundlage der Positionierung 

des TSR von MFE berechnet, wie in der folgenden Tabelle angegeben:  

 

Positionierung von 

MFE 
Leistung 

Beste TSR 125% 

2. TSR 100% 

4. TSR 85% 

4. TSR 60% 

5. TSR 0% 

 

Der TSR wird mit den gewichteten Durchschnitten des TSR der MFE-Aktien A- und MFE-

Aktien B berechnet, entsprechend ihrer Gewichtung in der Zusammensetzung des 

Grundkapitals. 

In Bezug auf das Ziel der Ausgewogenheit zwischen den Geschlechtern werden die Leis-

tungen wie in der folgenden Tabelle dargestellt berechnet 

Leistung Leistung 

Geschlechtergleichgewichtsziels + 1%  125% 

Geschlechtergleichgewichtsziels + 0,5% 115% 

Geschlechtergleichgewichtsziels 100% 

Geschlechtergleichgewichtsziels - 0,5% 85% 

Geschlechtergleichgewichtsziels - 1% 60% 

Geschlechtergleichgewichtsziels - 1,5% 0% 

Für den zweiten Dreijahreszyklus (2025-2027) wird das Geschlechtergleichgewichtsziel 

mit einem Anteil des weiblichen Geschlechts an der Führungspopulation in Höhe von 

32% festgelegt. 
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In Bezug auf die CO2-Emissionen wird die erreichte Leistung anhand des vom Vorstand 

festgelegten Dreijahresziels bestimmt, das für die zweiten drei Jahre des Plans mit einer 

Reduzierung der Emissionen um 25 % bestätigt wird. 

 

Das mittel-/langfristige Anreizsystem belohnt eine Leistungsspanne (berechnet als 

durchschnittliche gewichtete Leistung der drei Ziele) zwischen 75 % und 125 %, was der 

Unverfallbarkeit (vesting) von 50 % bzw. 125 % der zugeteilten Rechte entspricht. Im Falle 

von Zwischenergebnissen wird ein Teil der Rechte unverfallbar.  

 

 

 

Plan-Klauseln 

Die LTI-Regelung enthält eine Malus-Klausel, die es der Gesellschaft erlaubt, nicht ver-

diente (not vested) Aktien ganz oder teilweise nicht zuzuteilen oder auszuzahlen, wenn 

sich die Finanz- oder Bilanzsituation der Gruppe wesentlich verschlechtert. Darüber hin-

aus gibt es Rückforderungsklauseln für den Fall, dass die Rechte auf der Grundlage von 

Daten fällig werden, die sich als falsch oder gefälscht erweisen. Darüber hinaus kann die 

Gesellschaft nach niederländischem Gesellschaftsrecht Bonuszahlungen ganz oder teil-

weise zurückfordern, wenn diese auf der Grundlage falscher Angaben über die Errei-

chung der dem Bonus zugrunde liegenden Ziele gezahlt wurden. 

Sollten außergewöhnliche Umstände eintreten, die sich wesentlich auf die Bedeutung 

und den Zusammenhalt der Leistungsziele auswirken, kann der Vorstand der Gesellschaft 

darüber hinaus beurteilen, ob die endgültige Bewertung der Korrelationsparameter 

und/oder die festgelegten Leistungsziele entsprechend angepasst werden müssen, wo-

bei der materielle und wirtschaftliche Inhalt des Plans unverändert bleiben soll. 

 

Vorteile 

Zur Ergänzung des Vergütungspakets bietet die MFE nicht-monetäre Leistungen, vor 

allem im Bereich der sozialen Absicherung und Unterstützung und in Ergänzung zu den 
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Bestimmungen in den nationalen Arbeitsverträgen: Zusatzkrankenversicherung, Unfall-, 

Lebens- und Dauerinvaliditätsversicherung bei Krankheit, Firmenwagen. Im Einklang mit 

bewährten Praktiken wird den geschäftsführenden Direktoren auch eine Haftpflichtver-

sicherung (D&O) angeboten, die ihre Pflichten in ihrer Eigenschaft als Manager und Di-

rektor abdeckt. 

 

Rentenversicherungen 

Die geschäftsführenden Direktoren erhalten den Rentenbeitrag gemäß den Vorschriften 

der in Italien geltenden Gesetzgebung im Verhältnis zu ihren Jahresbezügen. Die Beiträge 

werden an das Nationale Institut für soziale Sicherheit (INPS) gezahlt, das eine Rente 

auszahlt, wenn die Rentenanforderungen erfüllt sind. Die Gesellschaft integriert die ge-

setzliche Regelung durch die Zahlung von 7.200 € pro Jahr an eine private Zusatzrenten-

kasse. 

 

 

 

Sonstige Zahlungen 

Die geschäftsführenden Direktoren, mit Ausnahme des CEO, sind Begünstigte eines 

Wettbewerbsverbots, das eine jährlich zu zahlende Entschädigung vorsieht, die sich nach 

der Dauer und dem Umfang der sich aus der Vereinbarung ergebenden Verpflichtung 

richtet. Mit dieser Vereinbarung verpflichten sich die Begünstigten, ihre Tätigkeit nicht in 

Konkurrenz zu den Tätigkeiten auszuüben, die sie im Rahmen ihres Verantwortungsbe-

reichs in der Gruppe, in Italien und in den ausländischen Ländern, in denen die Gruppe 

tätig ist, ausüben, und zwar unter Androhung der Rückerstattung des Betrags, den der 

Direktor im Rahmen des Wettbewerbsverbots erhalten hat.  

Diese Vereinbarungen, die während des Arbeitsverhältnisses geschlossen werden, sind 

bereits seit mehreren Jahren in Kraft. Die Gesellschaft hat festgelegt, dass ab 2017 alle 

neu unterzeichneten Wettbewerbsverbote eine Zahlung bei Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses vorsehen, zu dem Zeitpunkt, an dem das Wettbewerbsverbot wirksam wird. 

Es ist nicht vorgesehen, diskretionäre Boni für Leistungen zu zahlen, die sich auf zuvor 

geplante Ziele beziehen, die über kurz- und langfristige Anreizpläne gesteuert werden. 

Falls ein geschäftsführendes Vorstandsmitglied für außergewöhnliche Ergebnisse im 

Rahmen außerordentlicher Transaktionen (z. B. in Bezug auf die Revision des Tätigkeits-

bereichs der Gruppe) belohnt werden muss, wird diese Entscheidung vom Verwaltungs-

rat ohne Beteiligung der geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder selbst nach Stel-

lungnahme des Nominierungs- und Vergütungsausschusses getroffen. Die Zahlungen 

dürfen jedoch den jährlichen Zielwert des kurzfristigen Anreizsystems nicht überschrei-

ten. 

 

Lohnmix 
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Die folgenden Diagramme veranschaulichen die Gesamtvergütung des Chief Executive 

Officers und der anderen geschäftsführenden Direktoren in Form von Ziel- und Höchst-

beträgen, die sich aus den in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen Vergü-

tungskomponenten ergeben. 

Die Zusammensetzung des Gehaltsmixes wird in den verschiedenen Szenarien darge-

stellt, die eintreten können: 

basierend auf der individuellen Wahl des kurzfristigen Anreizanteils (SIA), der dem mittel-

/langfristigen Anreizsystem (LTI) zuzuordnen ist; 

auf der Grundlage der Werte, die der kurz- und mittel/langfristige Anreiz in Abhängigkeit 

von der erzielten Leistung annehmen kann.  

Für die Zwecke der Darstellung wird davon ausgegangen, dass die Bedingungen für die 

Inanspruchnahme des Anreizsystems vollständig erfüllt sind, so dass jegliche Ex-ante-

Sanktionen für das Ziel ausgeschlossen sind. 

Im Einzelnen werden die Ergebnisse der Lohnmischung in den folgenden vier Fällen vor-

gestellt: 

  Leistung von variablen Anreizsystemen 

  Ziel Maximum  

A
n

te
il

 d
e
s 

S
IA

, 

d
e
r 

d
e
m

 L
T

I 

z
u

g
e
o

rd
n

e
t 

is
t 

25% Szenario A Szenario B 

50% Szenario C Szenario D 

Werden die unternehmensweiten oder individuellen Ziele nicht oder nur unzureichend 

erreicht, können sowohl die kurz- als auch die mittel-/langfristigen variablen Komponen-

ten vollständig entfallen, so dass die Vergütung nur noch aus den festen Komponenten 

besteht. 

 

Gehaltsstruktur des Chief Executive Officer 

Die folgenden Diagramme zeigen die Gesamtvergütung des Chief Executive Officer in 

den vier untersuchten Szenarien. 
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Gehaltsmix der anderen geschäftsführenden Direktoren 

Wie im vorangegangenen Abschnitt über delegierte Gremien zeigen die folgenden 

Schaubilder die Gesamtvergütung der geschäftsführenden Direktoren in den vier unter-

suchten Szenarien. 

 

 

 

Vergütung im Falle der Beendigung einer Stelle oder eines Ar-

beitsverhältnisses 
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Als Führungskräfte der Gesellschaft haben die geschäftsführenden Direktoren einen un-

befristeten Vertrag im Zusammenhang mit ihrem Arbeitsverhältnis in den Tochterunter-

nehmen der MFE. Die Regelungen der Gesellschaft sehen vor, die finanziellen Aspekte 

einer vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder des Mandats nicht im Voraus 

festzulegen. In Übereinstimmung mit der Marktpraxis ist jedoch vorgesehen, dass die im 

Falle der Beendigung/Auflösung des Arbeitsverhältnisses gezahlte Entschädigung 12 

Monate in Bezug auf die feste Vergütung, die man als Mitglied des Vorstands erhält, 

nicht übersteigt, gegebenenfalls zusätzlich zu den Beträgen, die das Gesetz über die Be-

endigung des Arbeitsverhältnisses vorsieht, wenn das jeweilige Mitglied Arbeitnehmer 

der Gesellschaft ist32. Die Methoden zur Bestimmung des im Rahmen des mittel- und 

langfristigen Anreizplans auszuzahlenden Betrags sind in den Regelungen des Plans be-

schrieben. Die Regelung legt fest, dass ein gekündigter Arbeitnehmer je nach Grund der 

Beendigung seines Arbeitsverhältnisses als "Bad Leaver" oder "Good Leaver" eingestuft 

werden kann, was sich wiederum auf die Höhe der Auszahlung auswirkt33. 

 

Vergütung des Vorsitzenden und der nicht geschäftsführenden Direktoren  

Derzeit erhalten die nicht-geschäftsführenden Direktoren eine feste jährliche Vergütung 

für das Amt des nicht-geschäftsführenden Direktores und eine zusätzliche Vergütung für 

die Teilnahme an internen Vorstandsausschüssen. 

Es gibt keine variable Vergütungskomponente. 

Die feste jährliche Vergütung beträgt EUR 40.000 (erhöht auf 60.000 für den Vorsitzen-

den), zu der ein Honorar von EUR 40.000 (erhöht auf 50.000 für die Vorsitzenden) für die 

Mitglieder jedes internen Vorstandsausschusses hinzukommt. Die Mitglieder des Vor-

stands haben gemäß der Satzung Anspruch auf die Erstattung von Auslagen, die aus 

dienstlichen Gründen entstanden sind. In Bezug auf den Vorsitzenden wurde im Rahmen 

der im Juli 2018 getroffenen Vereinbarung über die Gesamtüberarbeitung der Form des 

Arbeitsverhältnisses34 das derzeitige Vergütungspaket mit der Bereitstellung einer zu-

sätzlichen festen Komponente, die von Mediaset S.p.A. gezahlt wird, und einiger Vor-

teile35 festgelegt. 

Für nicht geschäftsführende Direktoren werden in Übereinstimmung mit den in Italien 

geltenden Rechtsvorschriften Pensionsbeiträge gezahlt. Im Falle einer vorzeitigen Been-

digung des Mandats ist keine Abfindung vorgesehen.36 

Eine Haftpflichtversicherung (D&O) wird auch für nicht geschäftsführende Direktoren an-

geboten, die ihre Pflichten abdeckt. 

 
32  Dieser Betrag umfasst die Entschädigung für die Kündigungsfrist, die je nach Dauer der Betriebszugehörigkeit in der Gesellschaft zwischen 
6 und 12 Monaten beträgt, sowie eine zusätzliche Entschädigung von bis zu 24 Monaten. Die im italienischen Recht festgelegte Kündi-
gungsfrist von 6 bis 12 Monaten gilt im Falle einer vorzeitigen Kündigung sowohl für die Gesellschaft als auch für die Einzelperson. 
33 Weitere Informationen über die Einstufung von "good" und "bad" Leavern finden Sie in Abschnitt 4.8 des erläuternden Dokuments zum 
mittel- und langfristigen Anreizplan, das Sie hier finden: https://www.mfemediaforeurope.com/binary/documentRepository/3/MFE%20-
%202024-2026%20MLTIP%20Explanatory%20Document_2190.pdf 
34 Wie dem Markt am 27. Juli 2018 mitgeteilt wurde, wurde im Rahmen der Vereinbarung zur Beendigung des Arbeitsvertrags von Fedele 
Confalonieri eine "Abfindung für das Ende des Mandats" im Voraus und ausnahmsweise vereinbart, die fällig wird, wenn der Vorsitzende 
seine derzeitige Position nicht mehr innehat oder nicht verlängert wird. Dieser Betrag in Höhe von 8,5 Mio. € brutto wurde auch als Aner-
kennung für den außerordentlichen Beitrag festgelegt, den der Vorsitzende seit der Gründung der Gruppe geleistet hat.  
35 Der Betrag für diese zusätzliche Komponente beläuft sich auf 1,8 Millionen Euro. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung 
vom 27. Juli 2018, die auf der Website von MFE Corporate verfügbar ist. 
36   Das Mandat der nicht geschäftsführenden Direktoren kann ohne Kündigungsfrist vorzeitig beendet werden. 
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VERGÜTUNGSBERICHT 

Bericht über die gezahlten Vergütungen 

Der Vergütungsbericht enthält eine Beschreibung der Umsetzung der Politik für 2024 für 

den Vorsitzenden, den Chief Executive Officer und die anderen geschäftsführenden und 

nicht geschäftsführenden Direktoren unter Berücksichtigung der Transparenz und der 

Einhaltung der derzeit geltenden Gesetze und Vorschriften. 

 
GESCH.DIR = geschäftsführender Direktor; NICHT-GESCHF.DIR. = nicht-geschäftsführender Direktor 

 

Im Jahr 2024 gab es keine Abweichungen oder Ausnahmen vom Entscheidungsprozess 

für die Umsetzung der von der Hauptversammlung am 19. Juni 2024 genehmigten Ver-

gütungspolitik. Daher entsprach die gezahlte Gesamtvergütung der genehmigten Ver-

gütungspolitik, die zur langfristigen Leistung der Gesellschaft beigetragen hat. Insbeson-

dere durch die Verwendung einer variablen Vergütungskomponente, die in eine kurzfris-

tige (welche auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Nachhaltigkeitsziele beinhaltet) und 

eine mittelfristige (aktienbasierte) Komponente aufgeteilt ist, steht die Vergütungspolitik 

im Einklang mit der Schaffung eines nachhaltigen Wertes für die Aktionäre und dem 

Wachstum des Marktpreises der MFE-Aktien. Bei der Bewertung der den geschäftsfüh-

renden Direktoren gewährten Vergütung haben die nicht-geschäftsführenden Direkto-

ren Szenarioanalysen berücksichtigt. Auf der Grundlage dieser Analysen hält man die 

gewährte Vergütung für angemessen. Bei der Erstellung dieses Vergütungsberichts 

wurde das Abstimmungsergebnis der Versammlung aus dem Jahr 2024 berücksichtigt, 

das sich durch einen großen Konsens (99,81 % der Stimmen) auszeichnete, weshalb die 

Darstellungsmethoden der Informationen neu analysiert und mit dem Ziel beibehalten 

wurden, stets ein Maximum an Transparenz und Kommunikation zu gewährleisten. Ge-

genwärtig ist der Grad der Offenlegung so hoch wie möglich, was einen Saldo zwischen 

einem hohen Maß an Information und Transparenz und dem Schutz kursrelevanter Un-

ternehmensinformationen ermöglicht. Die folgenden Absätze zeigen die erreichten 
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Leistungsniveaus in Bezug auf die einzelnen Ziele der kurz- und mittelfristigen variablen 

Komponenten, die in Übereinstimmung mit der Strategie der Gruppe festgelegt wurden. 

Die Lohnmix-Stufen werden im folgenden Absatz dargestellt. 

 

(1) Es umfasst die feste Vergütung als Arbeitnehmer, das Wettbewerbsverbot und die in Tochterunternehmen der MFE 

erhaltenen Bezüge 
(2) Zahlungsauftrag zugunsten von Fininvest Spa 
(3) Bei Arbeitsverhältnissen umfasst es den Anteil des "TFR" in Höhe von 6,90 % der Gesamtvergütung, der im italienischen 

Recht vorgesehen ist 
(4) Im Amt bis 19.06.2024 
(5) Im Amt ab 19.06.2024          

   

 

 

Fester Bestandteil 

Im Geschäftsjahr 2024 wurde dem Vorsitzenden, den geschäftsführenden Direktoren und 

den nicht-geschäftsführenden Direktoren eine feste Vergütung gezahlt, die mit der ge-

nehmigten Vergütungspolitik übereinstimmt. 

 

Kurzfristige variable Komponente 

Das Geschäftsjahr 2024 war durch die Erzielung positiver Ergebnisse für die Gruppe ge-

kennzeichnet, der es auch dank ihrer zunehmenden internationalen Dimension gelang, 

ihre Rentabilität weiter zu steigern und Cashflow aus den italienischen und spanischen 

Aktivitäten des Vorjahres zu generieren, wobei sie trotz der anhaltenden Instabilität des 

Marktes und trotz eines ungünstigen Wettbewerbsumfelds mit den großen internationa-

len Sportereignisrechten, die nicht der Gruppe gehören, bessere Margen erzielte. Die 

Werbeeinnahmen spielten bei der Erzielung dieser Gewinne eine zentrale Rolle und ver-

zeichneten im Jahresvergleich auf konsolidierter Basis ein starkes Wachstum, das weit 

über den Erwartungen lag. 

Die Anwendung des kurzfristigen Anreizsystems für den Chief Executive Officer und die 

geschäftsführenden Direktoren spiegelt die erzielten guten Leistungen in vollem Umfang 

wider: Im Rahmen des jährlichen Anreizsystems wurden beide Parameter in Bezug auf 

die Ergebnisse der Gruppe übertroffen, was zur Anwendung der vollen Ziele führte. 

Ebenso wurden bei allen im Rahmen des Systems zugewiesenen Zielen gute Leistungen 

erzielt. Die ESG-Ziele, die in das Anreizsystem für das Management aufgenommen wur-

den, wurden vollständig erreicht, was von der wachsenden Aufmerksamkeit und Sensibi-

lität zeugt, die die Gruppe diesen Themen beimisst. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Leistung und die Auszahlung, die im 

Laufe des Jahres für jedes einzelne dem CEO und jedem geschäftsführenden Direktor 

zugewiesene Ziel erreicht wurden; 
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In der nachstehenden Tabelle erläutern wir den Grad der Verwirklichung der Nachhal-

tigkeitsziele: 

 

Mittelfristige variable Komponente  

Im Jahr 2024, am 31. Juli, hat der Vorstand in Umsetzung des dritten Zyklus des mittel- 

und langfristigen Plans 2024-2026, dessen Bedingungen in der Vergütungspolitik 2024 

beschrieben sind, dem Chief Executive Officer und den geschäftsführenden Direktoren 

929.916 A-Rechte zugewiesen, zusätzlich zu 543.690 A-Rechten und 389.247 B-Rechten, 

die ihnen 2023 zugewiesen wurden, und 617.316 A-Rechten und 414.851 B-Rechten, die 

2022 zugewiesen wurden. Die zugewiesenen Rechte werden am Ende der Vestingperiode 

nur nach Überprüfung des Fortbestands des Arbeitsverhältnisses und in Abhängigkeit 
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von der Erreichung der in der Verordnung festgelegten Leistungsziele (3-Jahres-Netto-

gewinn der Gruppe, 3-Jahres freier Cashflow der Gruppe, TSR) unverfallbar. 

Im Jahr 2024 wies der Vorstand dem Chief Executive Officer und den geschäftsführenden 

Direktoren 213.806 A-Aktien und 213.806 B-Aktien zu, die sich auf die Erfüllung des Plans 

2021-2023 beziehen, zusätzlich zu 238.844 A-Aktien und 238.844 B-Aktien, die den an-

deren Managern der Gruppe zurechenbar sind, die Begünstigte des Plans sind. Zu diesem 

Zweck wurden 452.650 neue MFE-A-Aktien ausgegeben, während die MFE-B-Aktien der 

Gruppe bereits zur Verfügung standen. 

Insbesondere entsprach die Leistung im Dreijahreszeitraum 2021-2023: 

Kumuliertes Netto-Konzernergebnis der Gruppe für den Dreijahreszeitraum 2021-2023: 

162 % Leistung 

Kumulierter freier Cashflow der Gruppe für den Dreijahreszeitraum 2021-2023:  139 % 

Leistung 

Relative Gesamtrendite für die Aktionäre (TSR): 75 % Leistung 

Durchschnittliche Leistung: 143 %, wodurch 125 % der zugewiesenen Rechte unverfall-

bar wurden 

 

Die folgende Tabelle enthält Einzelheiten zu den Rechten und Finanzinstrumenten, die 

im Rahmen des mittelfristigen Anreizsystems zugeteilt wurden: 
  In den vorangegangenen 

GJ zugewiesene Finanzin-
strumente, die im GJ nicht 

unverfallbar wurden 

 Im GJ zugewiesene Finanzinstrumente  Im GJ unverfallbar gewor-
dene und zuweisbare Fi-

nanzinstrumente 

Finanzin-
strumente 
für GJ 

Vorname und 
Nachname 

Plan Nummer 
und Typ 

Unverfall-
barkeits-
zeitraum 

Nummer 
und Typ 

Beizule-
gender 
Zeitwert 
am Zutei-
lungsda-
tum 

Unverfall-
barkeits-
zeitraum 

Zuteilungs-
datum 

Marktpreis 
am Zutei-
lungsda-
tum 

Nummer 
und Typ * 

Wert bei 
Fälligkeit 

Beizule-
gender 
Zeitwert 

            

 24-26 
1. Zyklus 

  485.834   A 3,1893 31.07.2024-
31.07.2027 

31.07.2024 3,2933   516.490 

 21-23  

3. Zyklus 

196,811   A 01.08.2023-
31.08.2026 

     - - 156.694 

 21-23 

3. Zyklus 

140.904   B 01.08.2023-
31.08.2026 

     - - 162.627 

P.S. Berlu-
sconi 

21-23 

2. Zyklus 

223.463   A 14.07.2022-
31.07.2025 

     - - 154.711 

 21-23 

2. Zyklus 

150.172   B 14.07.2022-
31.07.2025 

     - - 152.025 

 21-23 

1. Zyklus 

       27.250   A 141.339  

 21-23 

1. Zyklus 

       47,250   B 197.689  

 24-26 
1. Zyklus 

  121.458   A 3,1893 31.07.2024-
31.07.2027 

31.07.2024 3,2933   129.122 

 21-23  

3. Zyklus 

78.724   A 01.08.2023-
31.08.2026 

     - - 62.677 

 21-23 

3. Zyklus 

56.362   B 01.08.2023-
31.08.2026 

     - - 65.051 

M. Giordani 21-23 

2. Zyklus 

89.385   A 14.07.2022-
31.07.2025 

     - - 61.884 

 21-23 

2. Zyklus 

60.069   B 14.07.2022-
31.07.2025 

     - - 60.810 

 21-23 

1. Zyklus 

       37.800   A 113.071  

 21-23 

1. Zyklus 

       37.800   B 158.151  

 24-26 
1. Zyklus 

  91.094   A 3,1893 31.07.2024-
31.07.2027 

31.07.2024 3,2933   96.842 
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 21-23  

3. Zyklus 

59.043   A 01.08.2023-
31.08.2026 

     - - 47.008 

 21-23 

3. Zyklus 

42.271   B 01.08.2023-
31.08.2026 

     - - 48.788 

G. Nieri 21-23 

2. Zyklus 

67.039   A 14.07.2022-
31.07.2025 

     - - 46.413 

 21-23 

2. Zyklus 

45.052   B 14.07.2022-
31.07.2025 

     - - 45.608 

 21-23 

1. Zyklus 

       28.350   A 84.803  

 21-23 

1. Zyklus 

       28.350   B 118.614  

 24-26 
1. Zyklus 

  49.342   A 3,1893 31.07.2024-
31.07.2027 

31.07.2024 3,2933   52.455 

 21-23  

3. Zyklus 

31.982   A 01.08.2023-
31.08.2026 

     - - 25.463 

 21-23 

3. Zyklus 

22.896   B 01.08.2023-
31.08.2026 

     - - 26.426 

N. Querci 21-23 

2. Zyklus 

36.312   A 14.07.2022-
31.07.2025 

     - - 25.140 

 21-23 

2. Zyklus 

24.403   B 14.07.2022-
31.07.2025 

     - - 24.704 

 21-23 

1. Zyklus 

       15.356   A 45.935  

 21-23 

1. Zyklus 

       15.356   B 64.249  

 24-26 
1. Zyklus 

  182.188   A 3,1893 31.07.2024-
31.07.2027 

31.07.2024 3,2933   193.684 

 21-23  

3. Zyklus 

177.130   A 01.08.2023-
31.08.2026 

     - - 141.025 

 21-23 

3. Zyklus 

126.814   B 01.08.2023-
31.08.2026 

     - - 146.364 

S. Sala 21-23 

2. Zyklus 

201.117   A 14.07.2022-
31.07.2025 

     - - 139.240 

 21-23 

2. Zyklus 

135.155   B 14.07.2022-
31.07.2025 

     - - 136.822 

 21-23 

1. Zyklus 

       85.050   A 254.410  

 21-23 

1. Zyklus 

       85.050   B 355.841  

 24-26 
1. Zyklus 

  846.150   A 3,1893 31.07.2024-
31.07.2027 

31.07.2024 3,2933   899.542 

 21-23  

3. Zyklus 

470.375   A 01.08.2023-
31.08.2026 

     - - 374.497 

 21-23 

3. Zyklus 

336.763   B 01.08.2023-
31.08.2026 

     - - 388.681 

Sonstige 21-23 

2. Zyklus 

507.813   A 14.07.2022-
31.07.2025 

     - - 351.576 

 21-23 

2. Zyklus 

341.255   B 14.07.2022-
31.07.2025 

     - - 345.464 

 21-23 

1. Zyklus 

       238.844   A 714.454  

 21-23 

1. Zyklus 

       238.844   B 999.299  

 

* Was die bereits im Rahmen des Anreizplans 2021 übertragenen Rechte betrifft, so hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass jedes über-
tragene Recht als Recht der Kategorie B gilt und ein Recht der Kategorie A für jedes dieser Rechte zurechenbar ist. 

 

Sonstige Zahlungen 

Im Geschäftsjahr 2024 wurden die Beträge im Rahmen der Wettbewerbsverbotsverein-

barung an die geschäftsführenden Direktoren gemäß der von der Aktionärsversammlung 

am 19. Juni 2024 genehmigten Vergütungspolitik gezahlt. 

Im Laufe des Jahres wurden keine einmaligen Boni gezahlt. 



  

F-339 

Die Gesellschaft und die Tochterunternehmen haben keinem Organmitglied der MFE 

Darlehen, Vorschüsse oder Garantien gewährt. Darüber hinaus wurden keine Ansprüche 

auf die vollständige oder teilweise Rückzahlung einer Tantieme geltend gemacht.  

 

Lohnmix 

Die endgültigen Lohnmix-Stufen sind wie folgt: 

 

 

 

Vergleich zwischen der Vergütung der Direktoren des Vorstands, 

den Ergebnissen der Gruppe und der durchschnittlichen Vergü-

tung der Arbeitnehmer 

In diesem Abschnitt wird ein Vergleich zwischen der Vergütung der Direktoren des Vor-

stands, der wirtschaftlichen und finanziellen Leistung der Gruppe, der durchschnittlichen 

Vergütung der Arbeitnehmer der Gruppe und der Lohnquote in den letzten 5 Jahren 

gezogen. 37 

Die Vergütung der geschäftsführenden Direktoren wird im Wesentlichen auf dem Niveau 

des Vorjahres bestätigt, mit einer leichten Erhöhung, die das Erreichen einer guten Un-

ternehmensleistung widerspiegelt, die insbesondere durch einen Anstieg der operativen 

Rentabilität sowohl auf Gruppenebene als auch für den italienischen Perimeter 

 
37Das Vergütungsverhältnis wird berechnet, indem die Vergütungsbestandteile des CEOs (feste Vergütung, variable Vergütung, mittelfristige 
Komponente, die während des Jahres zum beizulegenden Zeitwert gezahlt wird) mit der durchschnittlichen Vergütung der Arbeitnehmer 
(berechnet durch Addition der festen Vergütung, der variablen Vergütung, der mittel-/langfristigen Komponente, die während des Jahres 
zum beizulegenden Zeitwert gezahlt wird) verglichen werden. 
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gekennzeichnet ist, auf welche ihre operative Verantwortung hauptsächlich konzentriert 

ist. Die Vergütung des CEO ist aufgrund der in der Vergütungspolitik 2024 beschlossenen 

und genehmigten Erhöhung höher, was sich auf das Vergütungsverhältnis auswirkt. Dar-

über hinaus wird in der Tabelle die Erhöhung der Vergütung von S. Sala im Einklang mit 

dem genehmigten Lohnmix hervorgehoben, mit der die hervorragende Leistung der 

Werbeeinnahmen sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch zu den Markttrends hono-

riert wird.   

Das System der kurzfristigen Anreize wird daher als wirksames Instrument für eine direkte 

Verbindung zwischen Vergütung und Leistung bestätigt. 
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MFE-MEDIAFOREUROPE GRUPPE  

KONZERN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 

 

 

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 
Anhang-

angaben 2024 2023 

Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gütern und der 

Erbringung von Dienstleistungen 6.1 2.913,6 2.785,0 

Sonstige Erträge 6.2 35,9 25,4 

Personalaufwand 6.3 (518,4) (476,5) 

Anschaffungskosten, Dienstleistungen, sonstige Kosten 6.4 (1.639,0) (1.551,6) 

Abschreibungen und Wertminderungen 6.5 (436,3) (480,1) 

Gesamtkosten  (2.593,7) (2.508,1) 

Betriebsergebnis  355,8 302,3 

Finanzaufwendungen 6.6 (61,6) (58,5) 

Finanzerträge 6.7 37,8 32,1 

Ergebnis aus Unternehmen, die nach der Equity-Me-

thode  bilanziert werden 6.8 (98,5) 3,9 

Gewinn vor Steuern  233,5 279,7 

Ertragsteuern 6.9 (93,1) (62,9) 

PERIODENERGEBNIS  140,4 216,8 

Davon entfallen auf:                                              

- Gesellschafter des Mutterunternehmens  137,9 209,2 

- Nicht beherrschende Gesellschafter  2,4 7,5 

Ergebnis je Aktie (€) 6.10   

- Unverwässert  0,25 0,37 

- Verwässert  0,24 0,37 
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MFE-MEDIAFOREUROPE GRUPPE  

KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG 
 

 
Anhang-

angaben 2024 2023 

PERIODENERGEBNIS (A):   140,4  216,8       
Sonstige Erträge/(Verluste), die unter 

bestimmten Bedingungen in die Ge-

winn- und Verlustrechnung umgeglie-

dert werden   3,5  (25,9) 

Effektiver Teil der Gewinne und Verluste 

aus Sicherungsinstrumenten (Cashflow 

Hedges) 9.5 (4,8)  (25,6)  

Anteil am sonstigen Ergebnis/(Verlust) 

von assoziierten Unternehmen und Ge-

meinschaftsunternehmen 9.4 7,1  (6,5)  

Steuereffekte 9.4 1,2  6,1  

Sonstige Erträge/(Verluste), die nicht in 

die Gewinn- und Verlustrechnung 

 umgegliedert werden   (1,0)  3,0 

Versicherungsmathematische Gewinne 

und Verluste aus leistungsorientierten 

Plänen  9.4 1,9  (1,7)  

Gewinne und Verluste aus der Bewer-

tung von Optionen 9.4 (4,3)  17,8  

Sonstige Gewinne und Verluste aus Ka-

pitalanlagen zum FVOCI 9.4 0,9  (12,8)  

Steuereffekte 9.4 0,5  (0,4)  

SONSTIGES ERGEBNIS NACH STEUERN 

(B)   2,5  (22,9) 

GESAMTERGEBNIS (A)+(B)   142,8  193,8 

Davon entfallen auf:                                                                 

- Gesellschafter des Mutterunterneh-

mens   140,4  182,1 

- Nicht beherrschende Gesellschafter   2,4  11,7 
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MFE-MEDIAFOREUROPE GRUPPE  

KONZERNBILANZ  
 

 
 

 

AKTIVA 

Anhang-

angaben 
31.12.2024 31.12.2023 

LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE    

Sachanlagen 7.1 285,0 311,2 

TV- und Filmrechte 7.2 716,8 752,6 

Geschäfts- oder Firmenwert 7.3 809,6 804,7 

Sonstige immaterielle Vermögenswerte 7.5 448,2 464,6 

Anteile an assoziierten Unternehmen und  

Gemeinschaftsunternehmen 7.6 862,8 909,5 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 7.7 50,5 93,9 

Latente Steueransprüche 7.8 281,1 327,2 

GESAMTE LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE   3.454,1 3.663,7 

KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE    

Vorräte 8.1 80,8 61,9 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 8.2 783,9 775,4 

Steuerforderungen 8.3.1 27,3 28,2 

Sonstige Forderungen und kurzfristige  

Vermögenswerte 8.3.2 276,7 265,6 

Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 8.4 21,4 38,8 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 8.5 132,5 175,3 

GESAMTE KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE  1.322,6 1.345,2 

Zur Veräußerung gehaltene langfristige  

Vermögenswerte 8.6 11,5 - 

Summe Aktiva  4.788,2 5.008,9 
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MFE-MEDIAFOREUROPE GRUPPE  

KONZERNBILANZ 

  
 

 

PASSIVA 
Anhang-

angaben 31.12.2024 31.12.2023 

EIGENKAPITAL    

Gezeichnetes Kapital 9.1 161,7 161,7 

Kapitalrücklage 9.2 1.149,6 1.149,6 

Eigene Anteile 9.3 (337,1) (358,0) 

Neubewertungsrücklage 9.4 (0,5) (38,2) 

Gewinnrücklage und sonstige Rücklagen 9.5 1.757,1 1.744,8 

Periodenergebnis  137,9 209,2 

Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens 

zurechenbarer Anteil am Eigenkapital  2.868,7 2.869,1 

Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am 

Ergebnis 
 2,4 3,4 

Anteil nicht beherrschender Gesellschafter am 

Gezeichneten Kapital,  

Rücklagen und Gewinnrücklagen 
 1,5 1,5 

Anteil nicht beherrschender Gesellschafter  3,9 4,9 

GESAMTES EIGENKAPITAL  2.872,7 2.874,0 

LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN    

Pensionsverpflichtungen 10.1 46,4 49,3 

Latente Steuerschulden 7.8 88,9 84,8 

Finanzielle Verbindlichkeiten und Verbindlich-

keiten aus Lieferungen und Leistungen 
10.2 372,6 801,1 

Rückstellungen (langfristiger Anteil) 10.3 32,2 29,3 

GESAMTE LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN   540,1 964,6 

KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN    

Verbindlichkeiten gegenüber Banken 11.1 409,5 231,5 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-

gen und sonstige Verbindlichkeiten 11.2 617,9 602,6 

Rückstellungen (kurzfristiger Anteil) 10.3 60,8 69,1 

Kurzfristige Steuerschulden 11.3 21,0 11,8 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 11.4 64,4 63,9 

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 11.5 201,7 191,4 

GESAMTE KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN   1.375,4 1.170,3 

GESAMTE VERBINDLICHKEITEN  1.915,5 2.134,9 

Summe Passiva  4.788,2 5.008,9 
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MFE-MEDIAFOREUROPE GRUPPE  

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG 
 

 Anhang-

angaben 
2024 2023 

CASHFLOW AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT: 
   

Betriebsergebnis  355,8 302,3 

+ Abschreibungen und Wertminderungen  436,3 480,1 

+ Sonstige Rückstellungen und zahlungsunwirksame  

Veränderungen 12.1 9,7 11,7 

+ Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und  

Leistungen  (20,9) (26,6) 

+ Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und  

Leistungen 
 89,8 15,6 

+ Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und  

Verbindlichkeiten 12.2 (20,0) 16,5 

- Gezahlte Ertragsteuern  (35,7) (30,6) 

Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit [A]  815,0 769,0 

CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT: 
   

Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen und  

immateriellen Vermögenswerten  3,0 0,4 

Auszahlungen für Investitionen in Fernseh- und  

Filmübertragungsrechte  (410,3) (421,0) 

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und  

immaterielle Vermögenswerte  (45,0) (47,1) 

Erlöse aus Zuwendungen der öffentlichen Hand 12.3 5,4 6,6 

Auszahlungen für Anteile an assoziierten Unternehmen 

und Gemeinschaftsunternehmen 12.4 (22,4) - 

Erlöse/(Auszahlungen) aus als Sicherungsbeziehung de-

signierten Derivaten  12.5 9,7 (0,3) 

Erlöse/(Auszahlungen) für sonstige finanzielle Vermö-

genswerte 12.6 (5,6) (78,7) 

Erhaltene Dividenden 12.7 27,8 29,6 

Einzahlungen aus Unternehmenszusammenschlüssen 

abzüglich der erworbenen  

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 12.8 6,0 - 

Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit [B]  (431,4) (510,5) 

ZAHLUNGSSTRÖME AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT: 
   

Einzahlungen aus erhaltenen Darlehen 12.11 - 280,0 

Rückzahlungen von Darlehen 12.11 (231,9) (612,3) 

Gezahlte Dividenden  (143,4) (142,1) 

Veränderungen bei den sonstigen finanziellen  

Verbindlichkeiten 12.11 (30,8) (23,6) 

Gezahlte Zinsen 12.9 (20,1) (27,5) 

Veränderungen in der Beherrschung/des Konsolidie-

rungs-kreises 

12.10 - (80,2) 

Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit [C]  (426,2) (605,7) 
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VERÄNDERUNG DER ZAHLUNGSMITTEL UND ZAH-

LUNGSMITTELÄQUIVALENTE  (D=A+B+C)  (42,6) (347,2) 

ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVA-

LENTE ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS [E]  175,3 522,5 

DER ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUI-

VALENTE  AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS 

(F=D+E)  132,5 175,3 
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MFE-MEDIAFOREUROPE GRUPPE  

KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG 
 

 
Gezeich-

netes Ka-

pital 

Kapitalrück-

lage 

Eigene  

Anteile 

Neubewer-

tungsrück-

lage 

Gewinnrückla-

gen und sons-

tige Rücklagen 

Periodener-

gebnis 

Gesamtes den Gesell-

schaftern des Mutter-

nehmens zurechenba-

res Eigenkapital  

Gesamtes den nicht be-

herrschenden Gesell-

schaftern zurechenba-

res Eigenkapital  

GESAMTES  

EIGENKAPITAL 

Anhangangaben 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5     

Saldo zum 31.12.2022 800,3 424,0 (390,7) (248,4) 1.865,7 216,9 2.667,9 225,7 2.893,6 

Verwendung des Periodenergebnisses der  

Muttergesellschaft für das Jahr 2022 - - - - 216,9 (216,9) - - - 

Gezahlte Dividenden - - - - (140,1) - (140,1) (2,0) (142,1) 

Kapitalerhöhung aufgrund des  

Unternehmenszusammenschlusses 13,3 79,0 - - - - 92,3 - 92,3 

Kapitalherabsetzung (646,6) 646,6 - - - - - - - 

Bewertung der Rücklage für anteilsbasierte  

Vergütungen - - - - 4,7 - 4,7 - 4,7 

(Kauf)/Verkauf von eigenen Anteilen - - 32,7 - - - 32,7 - 32,7 

Gewinne/(Verluste) aus Transaktionen mit eige-

nen Anteile (5,3) - - - (27,4) - (32,7) - (32,7) 

Veränderungen der Anteile an Tochterunterneh-

men/sonstige Konsolidierungskreisänderungen - - - - 66,4 - 66,4 (230,5) (164,1) 

Sonstige Veränderungen - - - 230,8 (235,0) - (4,1) - (4,1) 

Gesamtergebnis - - - (20,6) (6,5) 209,2 182,1 11,7 193,8 

Schlusssaldo zum 31.12.2023 161,7 1.149,6 (358,0) (38,2) 1.744,8 209,2 2.869,1 4,9 2.874,0 

          

Schlusssaldo zum 31.12.2023 161,7 1.149,6 (358,0) (38,2) 1.744,8 209,2 2.869,1 4,9 2.874,0 

Verwendung des Periodenergebnisses der Mut-

tergesellschaft für das Jahr 2023 - - - - 209,2 (209,2) - - - 

Gezahlte Dividenden - - - - (140,1) - (140,1) (3,4) (143,5) 

Kapitalerhöhung 0,0 (0,0) - - - - - - - 

Bewertung der Rücklage für anteilsbasierte  

Vergütungen - - - - 0,5 - 0,5 - 0,5 

(Kauf)/Verkauf von eigenen Anteilen - - 21,0 - - - 21,0 - 21,0 

Gewinne/(Verluste) aus Transaktionen mit eige-

nen Anteilen - - - - (15,2) - (15,2) - (15,2) 

Veränderungen der Anteile an Tochterunter-

nehme/sonstige Konsolidierungskreisänderun-

gen - - - - (2,9) - (2,9) - (2,9) 

Sonstige Veränderungen - - - 43,9 (47,8) - (3,9) - (3,9) 

Gesamtergebnis - - - (6,1) 8,6 137,9 140,4 2,4 142,8 
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Schlusssaldo zum 31.12.2024 161,7 1.149,6 (337,1) (0,5) 1.757,1 137,9 2.868,7 3,9 2.872,7 

           



 

351 

 

 

ANHANG 

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("MFE" oder die "Gesellschaft") ist eine börsennotierte Ak-

tiengesellschaft (naamloze vennootschap) nach niederländischem Recht und im nieder-

ländischen Handelsregister eingetragen (Nr. 83956859). Sie wurde am 26. November 

1987 gegründet. Ihr eingetragener Sitz (statutaire zetel) befindet sich in der Prinsen-

gracht 462 in Amsterdam (Niederlande) und ihr Hauptsitz und steuerlicher Sitz ist in der 

Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese, Mailand, Italien. Die letztendlich beherr-

schende Partei ist Fininvest S.p.A. Die MFE-Stammaktien sind an der Euronext Mailand, 

einem von der Borsa Italiana SpA organisierten und verwalteten geregelten Markt, unter 

den Tickern MFEA und MFEB notiert. Seit dem 14. Juni 2023 ist sie auch an den spani-

schen Börsen von Barcelona, Bilbao, Madrid und Valencia zum Handel zugelassen, die 

von den jeweiligen Börsenverwaltungsgesellschaften (Sociedades Rectoras de las Bolsas 

de Valores) organisiert und verwaltet werden.  

MFE ist eine multinationale Mediengruppe, die hauptsächlich in der Fernsehbranche in 

Italien und Spanien tätig ist.  

In Italien ist Mediaset, gemessen an den Einschaltquoten und dem Anteil am Werbe-

markt, der führende Anbieter im Bereich des kommerziellen Fernsehens mit drei der 

größten italienischen nicht-spartenspezifischen (General Interest-)Sender und einem um-

fangreichen Portfolio an frei empfangbaren und Pay-TV-Kanälen - sowohl linear als auch 

nicht-linear/OTTV - mit einem breiten Angebot an Kino-, Serien- und Kinderkanalinhal-

ten. In den letzten Jahren hat Mediaset durch Übernahmen auch ein eigenes Segment 

für den Hörfunk aufgebaut, in dem vier der größten nationalen Rundfunkveranstalter 

zusammengeschlossen sind.  

In Spanien ist MFE über die Grupo Audiovisual Mediaset España tätig, den führenden 

spanischen Rundfunkveranstalter mit zwei großen nicht-spartenspezifischen (General In-

terest-)Sendern (Telecinco und Cuatro) und einer Reihe von frei empfangbaren Themen-

kanälen. Die Gruppe ist auch in der Produktion von Inhalten, OTT-Diensten und im digi-

talen Verlagswesen tätig.  

Die Gruppe ist außerdem mit einer Beteiligung von 29,99 % des Grundkapitals (30,8 % 

der Stimmrechte) der größte Aktionär der ProSiebenSat.1 Media SE, einer der größten 

Fernsehmediengruppen in Europa, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine 

führende Position einnimmt. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Wertpapierbörse 

notiert. 
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2. DARSTELLUNGSGRUNDLAGE UND RECHNUNGSLE-

GUNGSSTANDARDS FÜR DIE ERSTELLUNG DES JAHRESAB-

SCHLUSSES  
 

Der vorliegende Konzernabschluss ist: 

− in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS), 

wie sie von der Europäischen Union (EU) übernommen wurden, erstellt und erfüllen 

die in Teil 9 von Buch 2 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs enthaltenen 

Verpflichtungen zur Finanzberichterstattung. Alle vom International Accounting 

Standards Board (IASB) und dem International Financing Reporting Interpretations 

Committee (IFRIC) herausgegebenen Standards und Interpretationen, die zum Jah-

resende 2023 in Kraft traten, wurden von der EU übernommen. Folglich entsprechen 

die von der Gesellschaft angewandten Rechnungslegungsmethoden auch vollstän-

dig den vom IASB herausgegebenen IFRS. 

− vom Vorstand der Gesellschaft erstellt und am 16. April 2025 zur Ausgabe geneh-

migt und der Hauptversammlung der Aktionäre am 18. Juni 2025 zur Annahme vor-

gelegt. 

− auf der Basis historischer Kosten erstellt, mit Ausnahme bestimmter Finanzinstru-

mente, die gemäß IFRS 9 und IFRS 13 zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden. 

− nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung dargestellt. Der Vorstand hat 

sich vergewissert, dass es keine finanziellen, betrieblichen oder sonstigen Anzeichen 

gibt, die auf kritische Punkte hindeuten, die die Fähigkeit der Gruppe, ihren Ver-

pflichtungen in absehbarer Zukunft nachzukommen, beeinträchtigen könnten. Die 

Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit sind im 

Bericht der Direktoren des Vorstands über die Geschäftstätigkeit beschrieben. Die 

Art und Weise, wie die Gruppe ihre finanziellen Risiken, einschließlich des Liquidi-

täts- und Kapitalrisikos, steuert, wird im Abschnitt "Offenlegung von Finanzinstru-

menten und Risikomanagementstrategien" in diesen Anhangangaben beschrieben. 

− in Euro dargestellt, da dies die funktionale Währung ist, die für den Großteil der 

Geschäftstätigkeit der Gruppe verwendet wird. 

Die Beträge in dieser Erläuterung sind in Millionen Euro angegeben. 

 

2.1 RECHNUNGSLEGUNGSBEZOGENE SCHÄTZUNGEN 

UND ERMESSENSENTSCHEIDUNGEN  

Bei der Erstellung des Konzernabschlusses und der Erläuterungen zum Konzernabschluss 

muss das Management Schätzungen vornehmen und Ermessensentscheidungen treffen, 

die hauptsächlich für die Bewertung bestimmter Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 

sowie für die Beurteilung von Eventualforderungen und -verbindlichkeiten erforderlich 

sind. Die Anwendung der Rechnungslegungsmethoden erfordert Ermessensentschei-

dungen, die sich auf den ausgewiesenen Betrag auswirken. Außerdem beruhen die aus-

gewiesenen Beträge auf Faktoren, die standardmäßig mit Unsicherheiten verbunden 
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sind. Sofern zutreffend, werden die Schätzungen und Ermessensentscheidungen in den 

Erläuterungen zum Konzernabschluss beschrieben. 

Insbesondere haben die Direktoren des Vorstands bei der Erstellung dieses Konzernab-

schlusses und nach Berücksichtigung der Ereignisse und Umstände während des Be-

richtszeitraums in Bezug auf das 29,99 %-ige Grundkapital der Gruppe an der ProSieben-

Sat.1 Media SE ("P7S1") erneut anerkannt, dass die Gruppe zum 31. Dezember 2024 einen 

maßgeblichen Einfluss auf dieses Beteiligungsunternehmen ausübt, wie es bereits seit 

dem 30. Juni 2023 der Fall war, so dass die Beteiligung gemäß IAS 28 (Anteile an assozi-

ierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen) bilanziert wird. Diese Bewertun-

gen werden in Anmerkung 4 unten ausführlicher dargestellt. Wesentliche Informationen 

über den Konsolidierungskreis, die die wichtigsten Unternehmenstransaktionen und Ver-

änderungen im Konsolidierungskreis während des Jahres beschreiben.  

Die wichtigsten Bereiche der Jahresabschlüsse, die Schätzungen und entsprechende Er-

läuterungen erforderten, waren hingegen die folgenden: 

− Annahmen bei der Prüfung auf Wertminderung (Erläuterung 7.4 Beurteilung der 

Werthaltigkeit des Geschäfts- oder Firmenwerts und anderer langfristiger Vermö-

genswerte; Erläuterung 7.6 Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemein-

schaftsunternehmen) 

− Schätzung der Nutzungsdauer von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswer-

ten (Erläuterung 7.1 Sachanlagen; 7.2 Fernseh- und Filmrechte; 7.5 Sonstige imma-

terielle Vermögenswerte) 

− Beurteilung des Zeitraums der Realisierbarkeit von steuerlichen Verlustvorträgen 

(Erläuterung 7.8 Latente Steueransprüche und Verbindlichkeiten) 

− Bewertung des Kreditrisikos für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und 

Finanzforderungen (Erläuterung 8.2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) 

− Annahmen für Abzinsungssätze, künftige Gehaltssteigerungen und Lebenserwar-

tung zur Berechnung des Plans für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhält-

nisses (Erläuterung 10.1 Pensionsverpflichtungen) 

− Beurteilung der Wahrscheinlichkeit und Schätzung des Zeitpunkts und des potenzi-

ellen Cashflows im Zusammenhang mit Forderungen und Rechtsstreitigkeiten (Er-

läuterung 10.3 Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten) 

Die Schätzungen, die bei der Erstellung dieses Konzernabschlusses verwendet wurden, 

dienten hauptsächlich der Beurteilung des erzielbaren Betrags der zahlungsmittelgene-

rierenden Einheiten (CGUs), denen Geschäfts- oder Firmenwerte oder andere Vermö-

genswerte mit bestimmter oder unbestimmter Nutzungsdauer zur regelmäßigen Über-

prüfung gemäß IAS 36 zugeordnet sind. Gemäß IAS 36 sind diese Vermögenswerte mit 

ihrem erzielbaren Wert zu bewerten, wobei der höhere der beiden folgenden Werte zu-

grunde gelegt wird: (i) der Nutzungswert oder (ii) der beizulegende Zeitwert abzüglich 

der Veräußerungskosten. Die Schätzung des Nutzungswerts umfasst erstens die Ermitt-

lung der erwarteten künftigen Cashflows, die jeder Vermögenswert oder jede zahlungs-

mittelgenerierende Einheit (CGU) in ihrem derzeitigen Zustand auf der Grundlage der 

Fünfjahrespläne (2025-2029), die auf Grundlage der vom Vorstand am 26. Februar 2025 

genehmigten Leitlinien erstellt wurden, erzeugen wird, und zweitens die Bestimmung ei-

nes angemessenen Abzinsungssatzes.  
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Die wichtigsten Unsicherheiten, die diese Schätzung beeinflussen könnten, betreffen die 

Bestimmung der gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC) und der Wachs-

tumsrate (g-Rate) der Cashflows über den expliziten Prognosezeitraum hinaus, die Ent-

wicklung der Branchenmärkte und damit die Annahmen, die bei der Schätzung der er-

warteten Cashflows für die explizit prognostizierten Jahre und der Cashflows zur Bestim-

mung des Endwerts getroffen werden. Die Schätzung des beizulegenden Zeitwerts hin-

gegen beinhaltet die Anwendung der in IFRS 13 vorgesehenen Bewertungskriterien und 

-techniken, um - unter Verwendung eines oder mehrerer Bewertungsverfahren, die auf 

die Maximierung der beobachtbaren Inputs abzielen - den Preis zu bestimmen, der am 

Bewertungsstichtag aus dem Verkauf eines Vermögenswerts oder einer Gruppe von Ver-

mögenswerten in einer ordnungsgemäßen Transaktion zwischen Marktteilnehmern auf 

dem Hauptmarkt für diese Vermögenswerte erzielt werden würde.  

Bei der Erstellung dieses Konzernabschlusses war es auch erforderlich, den erzielbaren 

Wert der Beteiligung an dem assoziierten Unternehmen ProSiebenSat.1 zu überprüfen. 

Der Buchwert dieser Beteiligung, der gemäß IAS 28 zum 31. Dezember 2024 vor dem 

Wertminderungstest ermittelt wurde (EUR 578,4 Mio.), lag über ihrem Börsenwert zum 

selben Zeitpunkt (EUR 346,4 Mio.). Das Management hat öffentlich zugängliche Informa-

tionen zur Berechnung des erzielbaren Betrags verwendet. Das Ergebnis des Wertminde-

rungstests war ein Buchwert von EUR 450,2 Mio. zum Saldo am Bilanzstichtag. Für weitere 

Informationen siehe Anhangangabe 7.6. 

Bei den wichtigsten Finanzanlagen, die gemäß IFRS 9 überprüft wurden, hat sich die all-

gemeine Kreditwürdigkeit der Gegenparteien nicht so stark verschlechtert, dass sich dies 

wesentlich auf die erwarteten Kreditverluste ausgewirkt hätte, die ebenfalls auf der 

Grundlage, der zum Zeitpunkt des vorliegenden Konzernabschlusses beobachtbaren 

Marktparameter aktualisiert wurden. Daher gab es keine signifikanten Auswirkungen in 

Bezug auf die Anwendung von Wertberichtigungen auf erfasste Vermögenswerte.  

Bei der Überprüfung der Wertminderung und der Werthaltigkeit der in den Jahresab-

schlüssen zum 31. Dezember 2024 ausgewiesenen latenten Steueransprüche, unter be-

sonderer Berücksichtigung der in der italienischen Konzernsteuererklärung ausgewiese-

nen steuerlichen Verluste der Vorjahre, wurde das steuerpflichtige Einkommen auf der 

Grundlage der für die Überprüfung der Wertminderung herangezogenen Fünfjahres-

pläne (2025-2029) für den expliziten Prognosezeitraum und, durch Extrapolation daraus, 

das erwartete steuerpflichtige Einkommen für die Folgezeiträume berücksichtigt. Bei den 

Wertminderungstests wurden auch die Auswirkungen der temporären Differenzen be-

rücksichtigt, auf die latente Steuerschulden angesetzt sind. In Anbetracht der auf dieser 

Grundlage durchgeführten Tests wurde der Zeitraum für die Nutzung des latenten Steu-

ern auf fünf bzw. sechs Jahre festgesetzt.  

Die oben genannten Schätzungen und Annahmen werden regelmäßig überprüft, und die 

Auswirkungen jeder Änderung werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 
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3. ZUSAMMENFASSUNG DER RECHNUNGSLEGUNGS-

STANDARDS UND BEWERTUNGSGRUNDLAGE  
 

AB DEM 1. JANUAR 2024 ANGEWANDTE RECHNUNGS-

LEGUNGSSTANDARDS, ÄNDERUNGEN UND INTERPRE-

TATIONEN 

Seit dem 1. Januar 2024 sind die folgenden neuen Rechnungslegungsstandards bzw. Än-

derungen und Interpretationen von bisher geltenden Standards anzuwenden.  

Ab dem 1. Januar 2024 fällt die MFE-Gruppe (als multinationale Gruppe, die in zwei der 

vier vorangegangenen Jahre den Schwellenwert der Umsatzerlöse von EUR 750 Mio. 

überschritten hat) in den Bereich der Einkommenssteuer der Säule 2, die in der Richtlinie 

2022/2523 vorgesehen ist und in Italien mit dem Gesetzesdekret 209/2023 verabschiedet 

wurde, um ein globales Mindeststeuerniveau für multinationale Unternehmensgruppen 

und große inländische Konzerne in der Union zu gewährleisten.  

Die Gruppe hat die obligatorische vorübergehende Ausnahme gemäß der "Internatio-

nale Steuerreform — Säule-2-Modellregeln" (Änderungen an IAS 12) angewandt, 

die vorsieht, dass Informationen über latente Steueransprüche und Verbindlichkeiten im 

Zusammenhang mit Ertragsteuern der Säule 2 hiermit nicht erfasst und ausgewiesen wer-

den. 

In Anbetracht der Neuheit und Komplexität, die mit der Bestimmung der Höhe der ef-

fektiven Besteuerung verbunden sind, bieten die Rechtsvorschriften der Säule 2 außer-

dem die Möglichkeit (für die ersten Zeiträume, in denen sie in Kraft sind; d.h. die "Über-

gangs"-Regeln, die für Zeiträume gelten, die vor dem 31. Dezember 2026 beginnen und 

spätestens am 30. Juni 2028 enden), vereinfachte "Safe-Harbour"-Regeln anzuwenden 

(die eine Ausnahme von der länderspezifischen Berichterstattung gewähren), die in erster 

Linie auf den für jede relevante Rechtsordnung verfügbaren Rechnungslegungsinforma-

tionen basieren und die, wenn mindestens einer der drei Tests bestanden wird, die Be-

folgungskosten senken und die Steuern der Säule 2 auf null reduzieren. 

Auf der Grundlage der bekannten oder vernünftigerweise einschätzbaren Informationen 

für die Gruppe gibt es in diesem Bereich keine Probleme, die den vorliegenden Konzern-

abschluss wesentlich beeinflussen könnten. 

Am 23. Januar 2020 veröffentlichte das IASB eine Änderung mit dem Titel "Klassifizie-

rung von Schulden als kurz- oder langfristig (Änderungen an IAS 1)" und am 31. 

Oktober 2022 eine Änderung mit dem Namen "Darstellung des Abschlusses: Langfris-

tige Schulden mit Nebenbedingungen (Änderungen an IAS 1) ". Diese Änderungen 

zielen darauf ab, klarzustellen, wie kurz- und langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferun-

gen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Die Änderungen 

erweitern auch die Informationen, die ein Unternehmen angeben muss, wenn sein Recht, 

die Erfüllung einer Verbindlichkeit um mindestens 12 Monate zu verschieben, von der 

Einhaltung bestimmter Parameter (z.B. Nebenbedingungen) abhängt.  
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Am 22. September 2022 veröffentlichte das IASB eine Änderung mit dem Titel "Lea-

singverbindlichkeit in einer Sale-and-Leaseback-Transaktion (Änderungen an IFRS 

16)". Die Änderungen verlangen, dass ein Verkäufer/Leasingnehmer die Leasingverbind-

lichkeit aus einer Sale-and-Leaseback-Transaktion so bewertet, dass kein Gewinn oder 

Verlust aus dem zurückbehaltenen Nutzungsrecht erfasst wird. 

Am 25. Mai 2023 veröffentlichte das IASB eine Änderung mit dem Titel "Änderungen 

an IAS 7 Kapitalflussrechnungen und IFRS 7 Finanzinstrumente: Supplier Finance 

Arrangements (Lieferantenfinanzierungsvereinbarungen)". Diese Änderungen ver-

langen von den Unternehmen die Angabe von Informationen über Reverse-Factoring-

Vereinbarungen, die es den Abschlussadressaten ermöglichen, zu beurteilen, wie sich die 

finanziellen Vereinbarungen mit den Anbietern auf die Verbindlichkeiten und Cashflows 

eines Unternehmens auswirken könnten, und die Auswirkungen dieser Vereinbarungen 

auf das Liquiditätsrisiko des Unternehmens zu verstehen. 

Die Anwendung dieser Änderungen hatte keine Auswirkungen auf den vorliegenden 

Konzernabschluss. 

 

Jahresabschluss  

Die Konzernbilanz wurde entsprechend den Erfordernissen des getrennten Ausweises 

von kurzfristigen und langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten erstellt. Ein 

Vermögenswert wird als kurzfristig definiert, wenn er eines der folgenden Kriterien erfüllt: 

− es wird erwartet, dass er im Rahmen seines normalen Betriebszyklus realisiert wird, 

oder es ist beabsichtigt, ihn zu verkaufen oder zu verbrauchen; 

− er wird hauptsächlich zu Handelszwecken gehalten; 

− er soll innerhalb von zwölf Monaten nach Ende des Berichtszeitraums realisiert wer-

den; oder 

− es handelt sich um Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente, es sei denn, der 

Umtausch oder die Verwendung zur Begleichung einer Verbindlichkeit ist für min-

destens zwölf Monate nach dem Berichtszeitraum eingeschränkt. 

Alle Vermögenswerte, die nicht eines der oben genannten Kriterien erfüllen, werden als 

langfristig eingestuft. 

Eine Verbindlichkeit wird als kurzfristig definiert, wenn sie eines der folgenden Kriterien 

erfüllt: 

− es wird erwartet, dass sie in ihrem normalen Betriebszyklus abgewickelt wird; 

− sie wird hauptsächlich zu Handelszwecken gehalten; 

− sie ist innerhalb von zwölf Monaten nach Ende des Berichtszeitraums zu begleichen; 

oder 

− das Unternehmen hat kein uneingeschränktes Recht, die Erfüllung der Verbindlich-

keit um mindestens zwölf Monate nach dem Abschlussstichtag zu verschieben. 

Die Gruppe stuft alle anderen Verbindlichkeiten als langfristig ein.  

Latente Steueransprüche (Verbindlichkeiten) werden als langfristige Vermögenswerte 

(Verbindlichkeiten) eingestuft. 
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Bei der Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Kosten entsprechend 

ihrer Art zugewiesen (Gesamtkostenverfahren), und zwar nach der gleichen Methode wie 

bei der internen Berichterstattung der Gruppe und in Übereinstimmung mit den vorherr-

schenden internationalen Praktiken in der Branche. Die Erträge werden als Betriebser-

gebnis und Gewinn vor Steuern ausgewiesen. Das Betriebsergebnis ist die Differenz zwi-

schen den Umsatzerlösen aus dem Verkauf von Gütern und der Erbringung von Dienst-

leistungen, den sonstigen Erträgen und den Betriebskosten (letztere umfassen nicht mo-

netäre Kosten im Zusammenhang mit Abschreibungen und Wertminderungen von kurz-

fristigen und langfristigen Vermögenswerten, abzüglich etwaiger Auflösungen).  

In der Gesamtergebnisrechnung werden die Aufwendungen und Erträge nach Steuern 

ausgewiesen, die direkt in die Rücklagen des Eigenkapitals gebucht werden, wie es die 

einzelnen Standards nach IFRS vorschreiben oder zulassen. Diese Posten werden weiter 

unterteilt in solche, die in der Zukunft in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert 

werden können, und solche, die nicht umgegliedert werden können. Jede Art von we-

sentlicher Eigenkapitalrücklage, die in der Aufstellung ausgewiesen wird, ist mit einem 

Verweis auf die nachstehenden Erläuterungen versehen, die damit zusammenhängende 

Informationen und Aufschlüsselungen sowie Veränderungen gegenüber dem vorange-

gangenen Geschäftsjahr enthalten.  

Die Kapitalflussrechnung wurde nach der indirekten Methode erstellt, bei der das Be-

triebsergebnis berichtigt wird, um nicht zahlungswirksame Erträge, Abgrenzungen oder 

abgegrenzte Schulden für vergangene oder künftige betriebliche Zahlungseingänge 

oder -ausgänge sowie Ertrags- oder Aufwandsposten im Zusammenhang mit Investiti-

ons- oder Finanzierungs-Cashflows zu berücksichtigen. Investitionen in Fernsehübertra-

gungsrechte sind in der Investitionstätigkeit enthalten. Ebenso werden Ein- und Auszah-

lungen aus der Absicherung von Zahlungsströmen für Fremdwährungszahlungen von 

Fernsehrechten in den Cashflow aus der Investitionstätigkeit eingeordnet, und zwar in 

derselben Weise wie die abgesicherte Position. Erträge und Aufwendungen im Zusam-

menhang mit mittel-/langfristigen Finanzierungsgeschäften und den dazugehörigen als 

Sicherheitsbeziehung designierten Derivaten sowie Dividendenzahlungen sind in der Fi-

nanzierungstätigkeit enthalten. 

Die Eigenkapitalveränderungsrechnung zeigt die Veränderungen, die bei den Posten 

des Eigenkapitals in Bezug auf die Aktionäre stattgefunden haben: 

− Aufteilung des Periodenergebnisses der Muttergesellschaft und der Tochterunter-

nehmen auf die Aktionäre; 

− Aufschlüsselung des Gesamtergebnisses; 

− Beträge aus Transaktionen mit Aktionären;  

− Käufe und Verkäufe von eigenen Anteilen; 

− Auswirkungen von Änderungen der Rechnungslegungsstandards. 

 

GRUNDSÄTZE UND KONSOLIDIERUNGSKREIS 

Der Konzernabschluss umfasst die Finanzinformationen der MFE-MEDIAFOREUROPE 

N.V. und der italienischen und ausländischen Gesellschaften, über die die MFE direkt oder 

indirekt Kontrolle ausüben kann, was bedeutet, dass der Investor in der Lage ist, die 
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Renditen (Risiken oder Rechte auf variable Renditen) zu beeinflussen, indem er Beherr-

schung ausübt, d.h. er kann die relevanten Aktivitäten des beherrschten Unternehmens 

– also die Aktivitäten, die die Rendite des Beteiligungsunternehmens maßgeblich beein-

flussen – bestimmen. 

Im Allgemeinen führt die Mehrheit der Stimmrechte zur Beherrschung. Zur Untermaue-

rung dieser Annahme und wenn die Gruppe weniger als die Mehrheit der Stimmrechte 

(oder ähnlicher Rechte) hält, berücksichtigt die Gruppe andere relevante Fakten und Um-

stände, um festzustellen, ob sie das Beteiligungsunternehmen beherrscht, einschließlich: 

− vertragliche Vereinbarungen mit anderen Inhabern von Stimmrechten; 

− Rechte, die sich aus vertraglichen Vereinbarungen ergeben; 

− Stimmrechte und potenzielle Stimmrechte, die von der Gruppe gehalten werden. 

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die Aufwendungen und Erträge der 

Tochterunternehmen werden vollkonsolidiert, d.h. sie gehen vollständig in den Kon-

zernabschluss ein. Der Buchwert dieser Beteiligungen wird mit dem entsprechenden Teil 

des Eigenkapitals der Beteiligungsunternehmen verrechnet, wobei jeder einzelne Posten 

der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten mit seinem aktuellen Wert zum Zeitpunkt 

der Erlangung der Beherrschung angesetzt wird (Erwerbsmethode), oder bei Anwendung 

der Full-Goodwill-Methode (ein Wahlrecht, das für jeden einzelnen Unternehmenszu-

sammenschluss gesondert ausgeübt werden kann), indem auch der Betrag des nicht zur 

Gruppe gehörenden Geschäfts- oder Firmenwerts mit einer Gegenbuchung des Minder-

heitsanteils im Eigenkapital erfasst wird. Die Gruppe hat von diesem Wahlrecht noch kei-

nen Gebrauch gemacht. Ein verbleibender positiver Unterschiedsbetrag wird unter dem 

langfristigen Vermögensposten "Geschäfts- oder Firmenwert" erfasst und im Falle eines 

negativen Unterschiedsbetrags als Ertrag in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 

Bei Erwerben von Mehrheitsbeteiligungen mit derselben obersten Muttergesellschaft 

(Unternehmenszusammenschluss unter gemeinsamer Beherrschung), die mangels spe-

zifischer IAS/IFRS-Standards oder -Interpretationen für diese Art von Vorgängen von der 

verpflichtenden Anwendung des IFRS3 ausgenommen sind, gilt im Allgemeinen der 

Grundsatz der Übertragungsmethode, wobei die Bestimmungen des IAS 8 zu berücksich-

tigen sind. Danach sind die Vermögenswerte und Schulden zu dem Wert in den Ab-

schluss des erwerbenden Unternehmens aufzunehmen, der zum Zeitpunkt der Übertra-

gung im Konzernabschluss des obersten Mutterunternehmens der an dem Unterneh-

menszusammenschluss beteiligten Unternehmen ausgewiesen ist, wobei ein etwaiger 

Unterschiedsbetrag zwischen der Gegenleistung für die Investition und dem Buchwert 

der Vermögenswerte in der entsprechenden Eigenkapitalrücklage des Konzerns erfasst 

wird.  

Bei der Erstellung des Konzernabschlusses wurden alle konzerninternen Forderungen, 

Verbindlichkeiten, Aufwendungen und Erträge sowie die nicht realisierten Gewinne aus 

konzerninternen Geschäften eliminiert. 

Die Beträge des Eigenkapitals und des Periodenergebnisses der konsolidierten Gesell-

schaften, die den nicht beherrschenden Gesellschaftern gehören, werden in der Konzern-

bilanz und der Konzern Gewinn- und Verlustrechnung gesondert ausgewiesen.  

Im Falle des Verlustes der Kontrolle wird die Differenz zwischen dem beizulegenden Zeit-

wert der erhaltenen Gegenleistung und dem Buchwert des konsolidierten 
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Nettovermögens in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Handelt es sich bei den 

aufgegebenen Aktivitäten um einen wesentlichen Geschäftsbereich (einen Unterneh-

mensbereich oder eine Geschäftseinheit), wird dieser Unterschiedsbetrag zusammen mit 

dem bis zum Zeitpunkt der Entkonsolidierung durch die aufgegebenen Aktivitäten er-

zielten Gewinn oder Verlust im Nettoergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 

ausgewiesen. Veränderungen, die sich aus dem Erwerb oder der Veräußerung von nicht 

beherrschenden Anteilen an Tochterunternehmen ergeben, werden als Transaktionen 

mit Aktionären behandelt, sofern sie nicht zu einem Verlust der Beherrschung führen. 

Folglich wird die Differenz zwischen dem beizulegenden Zeitwert der für diese Transak-

tionen gezahlten oder erhaltenen Gegenleistung und der Anpassung an die Minderheits-

anteile in der Rücklage für Transaktionen mit nicht beherrschenden Gesellschaftern (auch 

unter "Sonstige Rücklagen") des Eigenkapitals der Holdinggesellschaft ausgewiesen. 

Ebenso sind die Transaktionskosten gemäß IAS 32 im Eigenkapital zu erfassen.  

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ausländischer Unternehmen, die zum Konso-

lidierungskreis gehören und deren Ursprungswährungen nicht der Euro ist, einschließlich 

des Geschäfts- oder Firmenwerts und der Anpassungen an den beizulegenden Zeitwert 

der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zum Zeitpunkt der Aufteilung des bei 

einem Unternehmenszusammenschluss gezahlten Preises ermittelt wurden, werden mit 

den Devisenkassakursen am Abschlussstichtag umgerechnet; Erträge und Kosten werden 

dagegen mit dem Jahresdurchschnittskurs umgerechnet. Umrechnungsdifferenzen, die 

sich aus der Anwendung dieser Methoden ergeben, werden bis zur Veräußerung der Be-

teiligung in einer gesonderten Rücklage des Eigenkapitals erfasst.  

Die assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen werden im Konzern-

abschluss nach der Equity-Methode bilanziert, wie im nachfolgenden Punkt Eigenkapi-

talbeteiligungen beschrieben. 

Gemäß IAS 28 ist ein assoziiertes Unternehmen ein Unternehmen, auf das die Gruppe 

einen maßgeblichen Einfluss ausüben kann, jedoch keine Beherrschung oder gemein-

same Beherrschung besitzt, indem sie an den Entscheidungen über die Finanz- und Ge-

schäftspolitik des Beteiligungsunternehmens mitwirkt. 

Demgegenüber ist ein Gemeinschaftsunternehmen im Sinne von IFRS 11 eine Vereinba-

rung, bei der die Parteien, die die gemeinschaftliche Führung ausüben, Rechte am Net-

tovermögen der Vereinbarung (Eigenkapital) haben. 

Gemeinsame Beherrschung ist definiert als die vertraglich vereinbarte Teilung der Beherr-

schung einer Vereinbarung, die nur dann vorliegt, wenn die wesentlichen Entscheidun-

gen im Zusammenhang mit der Tätigkeit die einstimmige Zustimmung aller an der Be-

herrschung beteiligten Parteien erfordern. 

 

Geschäfts- oder Firmenwert 

Der Geschäfts- oder Firmenwert, der aus dem Erwerb der Beherrschung einer Beteili-

gung oder eines Geschäftsbereichs resultiert, ist der Überschuss der Anschaffungskosten 

des Erwerbs, d.h. der übertragenen Gegenleistung im Rahmen des Unternehmenszusam-

menschlusses, zuzüglich des beizulegenden Zeitwerts aller zuvor an dem erworbenen 

Unternehmen gehaltenen Anteile, über den beizulegenden Zeitwert der identifizierbaren 
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Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden des erworbenen Unternehmens zum 

Erwerbszeitpunkt.  

Zur Berechnung des Geschäfts- oder Firmenwerts wird die bei einem Unternehmenszu-

sammenschluss übertragene Gegenleistung als Summe der beizulegenden Zeitwerte der 

übertragenen Vermögenswerte und der von der Gruppe zum Erwerbszeitpunkt über-

nommenen Verbindlichkeiten sowie der im Austausch für die Beherrschung des erwor-

benen Unternehmens ausgegebenen Kapitalinstrumente ermittelt, einschließlich des bei-

zulegenden Zeitwerts aller bedingten Gegenleistungen, die an Bedingungen geknüpft 

sind, die im Erwerbsvertrag festgelegt wurden.  

Alle Anpassungen des Geschäfts- oder Firmenwertes können im Bewertungszeitraum (der 

nicht mehr als ein Jahr ab dem Erwerbszeitpunkt betragen darf) erfasst werden, die ent-

weder auf nachträgliche Änderungen des beizulegenden Zeitwertes der bedingten Ge-

genleistungen oder auf die Berechnung des beizulegenden Zeitwertes der erworbenen 

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zurückzuführen sind, wenn sie zum Erwerbszeit-

punkt nur vorläufig erfasst werden und wenn diese Änderungen als Anpassungen auf der 

Grundlage zusätzlicher Informationen über Fakten und Umstände zum Zeitpunkt des Un-

ternehmenszusammenschlusses berechnet werden. 

Spätere Differenzen gegenüber der ursprünglichen Schätzung des beizulegenden Zeit-

werts der Verbindlichkeiten für bedingte Gegenleistungen werden in der Gewinn- und 

Verlustrechnung erfasst, es sei denn, sie ergeben sich aus zusätzlichen Informationen, die 

zum Erwerbszeitpunkt vorliegen (in diesem Fall können sie innerhalb von 12 Monaten 

nach dem Erwerbszeitpunkt angepasst werden). Ebenso sind etwaige Rechte auf Rücker-

stattung eines Teils der gezahlten Gegenleistung bei Eintritt bestimmter Bedingungen 

vom Erwerber als Vermögenswerte einzustufen. 

Die Transaktionskosten für Unternehmenszusammenschlüsse werden in der Rech-

nungsperiode bilanziert, in der sie anfallen, mit Ausnahme der Kosten für die Ausgabe 

von Schuldtiteln oder Aktien, die gemäß IAS 32 und IFRS 9 bilanziert werden müssen. 

Beim Erwerb von beherrschenden Anteilen von weniger als 100% können der Ge-

schäfts- oder Firmenwert und der entsprechende nicht beherrschende Anteil am Ge-

schäfts- oder Firmenwert zum Erwerbszeitpunkt entweder im Hinblick auf die erworbene 

prozentuale Beherrschung (partieller Geschäfts- oder Firmenwert) oder durch Bewertung 

des beizulegenden Zeitwerts der nicht beherrschenden Anteile (Full-Goodwill-Methode) 

ermittelt werden.  

Die Messmethode kann von Zeit zu Zeit für jede Transaktion gewählt werden.  

Bei sukzessiven Erwerben von beherrschenden Anteilen muss der Erwerber den bei-

zulegenden Zeitwert des bis dahin gehaltenen Anteils, der je nach Fall in Übereinstim-

mung mit IFRS 9 - Finanzinstrumente, in Übereinstimmung mit IAS 28 - Anteile an asso-

ziierten Unternehmen und Joint Ventures oder in Übereinstimmung mit IFRS 11 - Gemein-

same Vereinbarungen erfasst wurde, so neu berechnen, als ob er zum Zeitpunkt der Er-

langung der Beherrschung veräußert und zurückerworben worden wäre, und alle aus 

dieser Bewertung resultierenden Gewinne oder Verluste in der Gewinn- und Verlustrech-

nung erfassen. Darüber hinaus müssen unter diesen Umständen alle Beträge, die zuvor 

im Eigenkapital als Sonstige erfolgswirksame Erträge und Verluste erfasst wurden, in die 

Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden, es sei denn, die Beteiligung wird als 
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finanzieller Vermögenswert eingestuft, der zum FVOCI bewertet wird, ohne dass eine er-

folgswirksame Umgliederung erfolgt. 

Bei der Veräußerung von Mehrheitsbeteiligungen wird der verbleibende, den Beteiligun-

gen zurechenbare Geschäfts- oder Firmenwert in die Berechnung des Veräußerungsge-

winns oder -verlusts einbezogen. 

Der Geschäfts- oder Firmenwert aus Unternehmenszusammenschlüssen, die vor dem 

1. Januar 2010 stattfanden, wurde nach den Kriterien der vorherigen Fassung von 

IFRS 3 behandelt, die folgendes vorschrieb:  

- beim Erwerb von weniger als 100% der Anteile erfolgte die Berechnung des Geschäfts- 

oder Firmenwerts auf der Grundlage des proportionalen Betrags des beizulegenden Zeit-

werts des erworbenen identifizierbaren Nettovermögens; 

- bei sukzessivem Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen erfolgte die Berechnung des Ge-

schäfts- oder Firmenwerts als Summe der beizulegenden Zeitwerte, die bei jeder Trans-

aktion gesondert entstanden sind;  

- die Einbeziehung von Transaktionskosten in der Höhe der Anschaffungskosten;  

- die Erfassung von bedingten Gegenleistungen zum Erwerbszeitpunkt nur dann, wenn 

ihre Zahlung als wahrscheinlich angesehen wurde und ihr Betrag verlässlich bestimmt 

werden konnte; wurden sie später entdeckt, wurden sie als Erhöhung des Geschäfts- oder 

Firmenwertes erfasst.  

 

ÄNDERUNGEN DER RECHNUNGSLEGUNGSBEZOGENEN SCHÄT-

ZUNGEN 

In Übereinstimmung mit IAS 8 werden diese Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung 

prospektiv ab der Rechnungsperiode erfasst, in der sie übernommen werden. 

 

NEUE VON DER EU ÜBERNOMMENE IFRS-RECHNUNGSLE-

GUNGSSTANDARDS, INTERPRETATIONEN UND ÄNDERUNGEN, 

DIE NOCH NICHT VERPFLICHTEND SIND UND VON DER GRUPPE 

NICHT VORZEITIG ÜBERNOMMEN WURDEN  

Die übernommenen, aber zum Zeitpunkt der Erstellung des Konzernabschlusses der 

Gruppe noch nicht in Kraft getretenen Standards sind nachstehend aufgeführt. Die 

Gruppe beabsichtigt nicht, diese Grundsätze vorzeitig zu übernehmen. Die Direktoren 

gehen davon aus, dass die Übernahme dieser Änderungen keine wesentlichen Auswir-

kungen auf den Konzernabschluss der Gruppe haben wird. 

Am 15. August 2023 veröffentlichte das IASB eine Änderung mit dem Titel "Änderun-

gen an IAS 21 Auswirkungen von Änderungen der Wechselkurse: Mangel an Um-

tauschbarkeit". Diese Änderungen verlangen von den Unternehmen, dass sie eine ein-

heitliche Methode anwenden, um festzustellen, ob eine Währung in eine andere umge-

tauscht werden kann, und wenn dies nicht möglich ist, wie der Wechselkurs zu bestim-

men und im Anhang des Abschlusses anzugeben ist. Die Änderungen gelten ab dem 
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1. Januar 2025, eine vorzeitige Anwendung ist jedoch zulässig. Die Direktoren gehen da-

von aus, dass diese Änderungen keine wesentlichen Auswirkungen auf den vorliegenden 

Konzernabschluss haben werden. 

 

Neue IFRS-Rechnungslegungsstandards, Interpretationen und 

Änderungen, die noch nicht von der Europäischen Union über-

nommen wurden  

Die zum Zeitpunkt der Erstellung des Konzernabschlusses veröffentlichten, aber von den 

zuständigen EU-Gremien noch nicht übernommenen Standards sind nachstehend auf-

geführt. Die Gruppe prüft derzeit noch die Auswirkungen dieser Änderungen auf ihre 

Finanzlage oder Betriebsergebnisse, sofern sie anwendbar sind. 

Am 9. April 2024 veröffentlichte das IASB den neuen Standard IFRS 18 Darstellung und 

Angaben im Abschluss, der den Standard IAS 1 Darstellung des Abschlusses ersetzen 

wird. Der neue Standard zielt darauf ab, die Darstellung der wichtigsten Abschlüsse, ins-

besondere der Gewinn- und Verlustrechnung, zu verbessern. Im Einzelnen verlangt der 

neue Standard von den Gesellschaften Folgendes: 

− Einteilung der Erträge und Aufwendungen in drei neue Kategorien (Betrieb, In-

vestitionen, Finanzierung), zusätzlich zu den bereits in der Gewinn- und Verlust-

rechnung vorhandenen Kategorien Ertragsteuern und aufgegebene Geschäftsbe-

reiche. 

− Anzeige von zwei neuen Zwischensummen: (i) operativer Gewinn oder Verlust 

und (ii) Gewinn oder Verlust vor Finanzierung und Ertragsteuern (EBIT). 

Darüber hinaus verlangt der neue Standard mehr Informationen über die vom Manage-

ment definierten Leistungsindikatoren, führt neue Kriterien für die Aggregation und Dis-

aggregation von Informationen ein und führt Änderungen bei der Darstellung der Kapi-

talflussrechnung ein, einschließlich der Anforderung, den operativen Gewinn und Verlust 

als Ausgangspunkt für die Darstellung von Kapitalflussrechnungen zu verwenden, die 

nach der indirekten Methode erstellt wurden, und der Streichung einiger Optionen für 

die Klassifizierung bestimmter derzeit bestehender Posten (z.B. gezahlte Zinsen, erhal-

tene Zinsen, gezahlte Dividenden und erhaltene Dividenden). 

Der neue Standard wird am 1. Januar 2027 in Kraft treten, eine vorzeitige Anwendung ist 

jedoch zulässig.  

Die Direktoren prüfen derzeit die möglichen Auswirkungen der Einführung dieser Ände-

rung auf den Konzernabschluss der Gruppe. 

Am 9. Mai 2024 veröffentlichte das IASB IFRS 19 Tochterunternehmen ohne öffentli-

che Rechenschaftspflicht: Angaben. Der neue Standard vereinfacht einige der Anga-

ben, die nach den Rechnungslegungsstandards der IFRS im Einzelabschluss eines Toch-

terunternehmens aufzuführen sind, das: 

− keine Schuld- oder Eigenkapitalinstrumente zum Handel an einem öffentlichen 

Markt ausgegeben hat und nicht im Begriff ist, solche Instrumente zum Handel 

an einem öffentlichen Markt auszugeben; 

− eine Muttergesellschaft hat, die einen Konzernabschluss nach den IFRS-Stan-

dards erstellt. 
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Der neue Standard wird am 1. Januar 2027 in Kraft treten, eine vorzeitige Anwendung ist 

jedoch zulässig. Die Direktoren gehen davon aus, dass die Übernahme dieser Änderung 

keine wesentlichen Auswirkungen auf den Konzernabschluss der Gruppe haben wird.  

Am 30. Mai 2024 veröffentlichte das IASB das Dokument mit dem Titel "Änderungen 

an der Klassifizierung und Bewertung von Finanzinstrumenten – Änderungen an 

IFRS 9 und IFRS 7". Dieses Dokument befasst sich mit einigen Fragen, die bei der Über-

prüfung von IFRS 9 nach dessen Einführung identifiziert wurden, darunter die bilanzielle 

Behandlung nicht festverzinslicher Finanzanlagen, die an ESG-Ziele gebunden sind 

(grüne Anleihen). Im Einzelnen zielen diese Änderungen auf Folgendes ab: 

− Klärung der Klassifizierung der nicht festverzinslichen Finanzanlagen, die mit 

ökologischen, sozialen und Corporate-Governance-Zielen (ESG) und den Krite-

rien für SPPI-Tests verbunden sind. 

− Angabe, dass die Erfüllung von Verbindlichkeiten durch elektronische Zahlungs-

systeme an dem Tag erfolgt, an dem die Verbindlichkeit getilgt wird. Den Un-

ternehmen ist es jedoch gestattet, Rechnungslegungsmethoden anzuwenden, 

nach denen sie eine finanzielle Verbindlichkeit ausbuchen können, bevor sie am 

Erfüllungstag Zahlungsmittel liefern, sofern bestimmte Kriterien erfüllt sind. 

Mit diesen Änderungen hat das IASB auch zusätzliche Angabepflichten eingeführt, ins-

besondere in Bezug auf Investitionen in Eigenkapitalbeteiligungen, die zum beizulegen-

den Zeitwert durch sonstige Erträge ausgewiesen werden. 

Die Änderungen sind für jährliche Berichtszeiträume, die am oder nach dem 1. Januar 

2026 beginnen, anzuwenden. 

Die Direktoren prüfen derzeit die möglichen Auswirkungen der Einführung dieser Ände-

rungen auf den Konzernabschluss der Gruppe. 

Am 18. Juli 2024 veröffentlichte das IASB ein Dokument mit dem Titel "Jährliche Ver-

besserungen an den IFRS-Rechnungslegungsstandards – Band 11". Das Dokument 

enthält Klarstellungen, Vereinfachungen, Korrekturen und Änderungen zur Verbesserung 

der Konsistenz verschiedener IFRS-Rechnungslegungsstandards.  

Folgende Standards wurden geändert: 

− IFRS 1 Erstmalige Anwendung der International Financial Reporting Standards; 

− IFRS 7 Finanzinstrumente: Angaben und Leitlinien zur Umsetzung von IFRS 7; 

− IFRS 9 Finanzinstrumente; 

− IFRS 10 Konzernabschlüsse; und 

− IAS 7 Kapitalflussrechnungen. 

Die Änderungen gelten ab dem 1. Januar 2026, eine vorzeitige Anwendung ist jedoch 

zulässig. Die Direktoren prüfen derzeit die möglichen Auswirkungen der Einführung die-

ser Änderungen auf den Konzernabschluss der Gruppe. 

Am 18. Dezember 2024 veröffentlichte das IASB ein Änderungsdokument mit dem Titel 

"Verträge über naturabhängige Stromversorgung – Änderungen an IFRS 9 and 

IFRS 7". Die Änderungen zielen darauf ab, Unternehmen bei der Berichterstattung über 

die finanziellen Auswirkungen von Verträgen über den Erwerb von Strom aus erneuer-

baren Energien (häufig als PPA strukturiert) zu unterstützen. Unkontrollierbare Faktoren, 

wie z.B. Wetterbedingungen, können die Menge des im Rahmen dieser Verträge 
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erzeugten und erworbenen Stroms beeinflussen. Der IASB hat Änderungen an IFRS 9 und 

IFRS 7 vorgenommen, unter anderem folgende: 

− Klarstellung wie die own-use-Kriterien bei derartigen Verträgen anzuwenden 

sind; 

− Bedingungen für die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften für solche Verträge; 

und 

− neue Angabepflichten, die es den Abschlussadressaten ermöglichen, zu verste-

hen, wie sich diese Verträge auf die finanzielle Leistungsfähigkeit und den Cash-

flow eines Unternehmens auswirken. 

Die Änderungen gelten ab dem 1. Januar 2026, eine vorzeitige Anwendung ist jedoch 

zulässig. Die Direktoren prüfen derzeit die möglichen Auswirkungen der Einführung die-

ser Änderung auf den Konzernabschluss der Gruppe. 
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4. WESENTLICHE INFORMATIONEN ÜBER DEN KONSO-

LIDIERUNGSKREIS 

 

IFRS 10 verlangt von einem Investor, sich bei der Beurteilung, ob er ein Beteiligungsun-

ternehmen beherrscht, auf die Aktivitäten zu konzentrieren, die die Renditen des Beteili-

gungsunternehmens wesentlich beeinflussen, und nur wesentliche Rechte zu berücksich-

tigen, d. h. Rechte, die ihm die gegenwärtige Fähigkeit verleihen, relevante Aktivitäten 

des Tochterunternehmens zu lenken.  

Wie in IFRS 10, Absätze B80 ff. vorgeschrieben, wurde in diesem Jahr das Erfordernis der 

Beherrschung neu bewertet, um die Bedingungen zu überprüfen, die zur Klassifizierung 

von Tochterunternehmen, assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen 

geführt haben. 

Im Laufe des Jahres 2024 sind keine Ereignisse oder Umstände eingetreten, die zu einer 

Änderung der in den Vorjahresabschlüssen gezogenen Schlussfolgerungen in Bezug auf 

die Gesellschaften Boing SpA (51 %-ige Beteiligung), Fascino S.r.l. (50 %-ige Beteiligung), 

Tivù S.r.l. (48,16 %-ige Beteiligung) und European Broadcaster Exchange Ltd (EBX) (25 %-

ige Beteiligung) führen würden, die alle nach der Equity-Methode bilanziert werden, da 

es sich um Gemeinschaftsunternehmen handelt, bei denen die Parteien, die die gemein-

same Kontrolle über die Vereinbarung ausüben, gleiche Rechte am Nettovermögen der 

Vereinbarung haben. 

Die wichtigsten Transaktionen im Konsolidierungskreis, die im Laufe des Jahres stattfan-

den, sind nachstehend aufgeführt. 

 

Gründung, Erwerb neuer Unternehmen, Kapitalerhöhungen und 

Veräußerung von Tochterunternehmen oder Beteiligungen an 

Tochterunternehmen  

Am 22. Dezember 2023 erwarb Publitalia '80 S.p.A. mit Wirkung vom 1. Januar 2024 

die 50 %-ige Beteiligung von Direct Channel S.p.A. (Gruppo Mondadori) am Grundkapital 

von Mediamond S.p.A., einer Gesellschaft, die bis zum 31. Dezember 2023 im gemein-

samen Eigentum von Publitalia S.p.A. und Direct Channel S.p.A. stand. Bis zu diesem Zeit-

punkt war die Beteiligung im Konzernabschluss der MFE nach der Equity-Methode bilan-

ziert worden. Infolge dieser Transaktion wird die Gesellschaft ab dem 1. Januar 2024 voll-

konsolidiert. 

Infolge der Übernahme der Kontrolle über Mediamond S.p.A. wird die Gesellschaft Vi-

deowall S.r.l. (zu 100 % im Besitz von Mediamond) ab dem 1. Januar 2024 ebenfalls 

vollkonsolidiert.  

Mediamond S.p.A. ist das Verkaufsunternehmen, das auf den Verkauf von Werbung auf 

den Fernsehseiten und digitalen Objekten der Gruppe sowie auf den Websites der Agen-

turen der Mondadori-Gruppe und dritter Rundfunkveranstalter spezialisiert ist. Darüber 

hinaus sammelt Mediamond S.p.A. die Umsatzerlöse aus den von dem Tochterunterneh-

men Videowall und Dritten verwalteten digitalen Out-of-Home-Werbeflächen (DOOH). 
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Im März erwarb die Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación, S.A.U. ("GAM") 

70 % des Grundkapitals von La Fábrica de la Tele (GAM hielt zuvor über ihr Tochterun-

ternehmen Producción y Distribución de Contenidos Audiovisuales Mediterráneo, S.L.U. 

eine indirekte Beteiligung von 30 % an der Gesellschaft, die entsprechend nach der 

Equity-Methode konsolidiert wurde). Infolge dieser Transaktion wird die Gesellschaft ab 

dem 1. März 2024 vollkonsolidiert. Ab dem 3. Juni 2024 änderte diese Gesellschaft, die 

Dienstleistungen im Bereich der Produktion von Inhalten für Fernsehen und Internet so-

wie der Erstellung von Werbekampagnen für Dritte erbringt, ihren Namen in Radical 

Change Contents S.L. 

Bilanztechnisch wird der Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an Mediamond als Unterneh-

menszusammenschluss unter gemeinsamer Beherrschung kategorisiert. Wie in den Erläu-

terungen zum Konzernabschluss zum 31. Dezember 2023 dargelegt, wird in Ermange-

lung spezifischer IAS/IFRS-Standards oder -Interpretationen für diese Art von Vorgängen 

im Allgemeinen davon ausgegangen, dass die Übertragungsmethode unter Berücksich-

tigung der Rückstellungen von IAS 8 auf Übernahmen dieser Art anwendbar ist. Bei dieser 

Methode müssen die Vermögenswerte (einschließlich eines eventuell vorhandenen Ge-

schäfts- oder Firmenwerts) und Verbindlichkeiten im Konzernabschluss des Erwerbers 

mit den Beträgen angesetzt werden, die im Konzernabschluss der obersten Mutterge-

sellschaft der Parteien, die den Unternehmenszusammenschluss durchführen, zum Zeit-

punkt der Übertragung ausgewiesen sind, wobei ein etwaiger Unterschiedsbetrag zwi-

schen der für die Beteiligung gezahlten Gegenleistung und dem Buchwert der Vermö-

genswerte in der entsprechenden Eigenkapitalrücklage der Gruppe erfasst wird. Insbe-

sondere führte die Anwendung dieses Kriteriums bei der Konsolidierung der Vermögens-

werte und Verbindlichkeiten von Mediamond und ihrem Tochterunternehmen Videowall 

zum 1. Januar 2024 zur Erfassung eines Geschäfts- oder Firmenwerts in der Konzernbilanz 

in Höhe von EUR 4,6 Mio. (der beim Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an Videowall ent-

stand) und zu einer Verringerung des Eigenkapitals in Höhe von EUR 2,9 Mio. im Zusam-

menhang mit dem späteren Erwerb der restlichen Anteile.  

Die für den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an diesen Gesellschaften erfasste Gegen-

leistung entsprach deren Buchwerten. Die Vollkonsolidierung dieser Gesellschaften hatte 

keine wesentlichen Auswirkungen auf die Finanzergebnisse der Gruppe (Betriebsergeb-

nis und Reingewinn) während des Berichtszeitraums, auch wenn sie zur Konsolidierung 

zusätzlicher Werbeeinnahmen aus eigenen und fremden Medien und den damit verbun-

denen direkten und Betriebskosten führte, insbesondere im Hinblick auf Mediamond. Die 

konsolidierte Nettofinanzposition für den Berichtszeitraum verzeichnete einen positiven 

Nettoeffekt in Höhe von EUR 6,8 Mio. bei den liquiden Mitteln als Folge dieser Verände-

rungen (die sich aus den Ausgaben für den Erwerb der Mehrheitsbeteiligungen abzüglich 

der ausstehenden liquiden Mittel der Gesellschaften zum Erwerbszeitpunkt ergeben). 

Am 18. Dezember 2024 wurde die von Conecta 5 Telecinco SAU gehaltene Eigenkapi-

talbeteiligung von 60 % an Avataria Producciones SL an Dritte verkauft. 

 

Gründung, Erwerb neuer Unternehmen, Kapitalerhöhungen und 

Veräußerung von assoziierten Unternehmen 

Eigenkapitalbeteiligungen an der ProSiebenSat.1 Media SE ("P7S1") 
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Im ersten Quartal des Jahres genehmigten die österreichischen Kartellbehörden der MFE 

die Überschreitung der im EU-Kartellrecht und im österreichischen Kartellrecht vorgese-

henen Schwellenwerte für die faktische Kontrolle. 

Nach der zum Ende des ersten Quartals erfolgten Rückabwicklung der ausstehenden Si-

cherungsvereinbarungen über die 3,3 %-ige Beteiligung am Grundkapital der P7S1 mit 

Barausgleich wurde die gesamte Beteiligung der MFE an der P7S1 - die zu diesem Zeit-

punkt 29,0 % des Grundkapitals betrug, was nach Abzug der eigenen Aktien einem Anteil 

von 29,8 % an den wirtschaftlichen Beteiligungen und den Stimmrechten entsprach (und 

damit auch den Anteil von 3,3 % enthielt, der bis zum Zeitpunkt der Rückabwicklung als 

Finanzinvestition nach IFRS 9 klassifiziert und bilanziert wurde) - ab dem 31. März 2024 

als Beteiligung an assoziierten Unternehmen nach IAS 28 klassifiziert. 

In der zweiten Jahreshälfte hat die MFE ihre Beteiligung an P7S1 weiter auf 29,99 % des 

Grundkapitals zum 31. Dezember 2024 erhöht (30,8 % der Stimmrechte und wirtschaftli-

chen Beteiligungen ohne eigene Aktien zum 31. Dezember 2024).  

Seit der Feststellung der MFE, dass sie ab dem 30. Juni 2023 einen maßgeblichen Einfluss 

auf das Beteiligungsunternehmen im Sinne von IAS 28 ausübt, sind keine Ereignisse oder 

Umstände eingetreten. Folglich wird der gesamte Anteil von 30,8 % an den wirtschaftli-

chen Rechten und Stimmrechten zum 31. Dezember 2024 weiterhin im Konzernabschluss 

der MFE als assoziierte Beteiligung bilanziert, die nach der Equity-Methode bewertet 

wird. 

 

Am 29. Januar 2024 gründete die Producciones Mandarina SL die Gesellschaft Furia TV 

SLU. Die Gruppe hält indirekt einen Anteil von 30% an dessen Grundkapital. 

Am 22. März 2024 gründete Alea Media Estudio S.A. (vormals Alea Media) die Gesell-

schaft Alea Media Salvador S.L. Die Gruppe hält indirekt einen Anteil von 45% an dieser 

Gesellschaft. 

Am 12. April 2024 erhöhte das Tochterunternehmen Producción y distribución de 

contenidos audiovisuals Mediterráneo SLU ihre Beteiligung an Alea Media SA von 40% 

auf 45%. Am selben Tag änderte die Gesellschaft ihren Namen in Alea Media Estudio 

SA. 

Am 4. Juni 2024 wurde Campanilla Films SLU, ein Tochterunternehmen von Producci-

ones Mandarina SL, aufgelöst und aus dem spanischen Unternehmensregister gelöscht. 

Am 12. Juni 2024 erwarb das Tochterunternehmen Conecta 5 Telecinco SAU 30,53% des 

Grundkapitals der Gesellschaft Ivoox Podcasting Service S.L. Diese Gesellschaft wird 

nach der Equity-Methode konsolidiert. Im dritten Quartal erhöhte sich die Beteiligung 

an der Gesellschaft auf 30,83 % des Grundkapitals. 

Am 12. September 2024 hat Fascino Produzione Gestione Teatro S.r.l., ein 50%ige Toch-

terunternehmen der R.T.I. S.p.A., ihre Beteiligung an 21 CO. SOCIETA' A RESPONSABI-

LITA' LIMITATA von 52% auf 64% des Grundkapitals erhöht. Die Gruppe hält indirekt 

eine Beteiligung von 32% an der Gesellschaft. 

Am 23. September 2024 wurde die von R.T.I. S.p.A. gehaltene 49%-ige Beteiligung an 

Studio Woow S.r.l. an Dritte verkauft. 
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Am 17. Oktober 2024 erwarb die RTI S.p.A. durch Zeichnung einer Grundkapitalerhö-

hung eine 49%-ige Beteiligung an der Love My Pets S.r.l. 

Am 4. Dezember 2024 gründete die Alea Media Estudio S.A. die Gesellschaft Alea Me-

dia Asalto SLU.  

 

Gründung, Erwerb neuer Unternehmen, Kapitalerhöhungen, Ver-

äußerung von und Änderungen bei nicht beherrschenden Antei-

len 

Das AD4Venture-Geschäft war von den folgenden Unternehmenstransaktionen betrof-

fen: 

Im ersten Quartal 2024 wurde gegen die Gilda S.r.l., an der die RTI S.p.A. 10,31% des 

Grundkapitals (mit einem Buchwert von null) hält, ein gerichtlicher Liquidationsbeschluss 

erlassen. 

Im ersten Quartal 2024 wurde der von der RTI S.p.A. gehaltene Anteil von 0,142% an 

der Peoople Unlimited S.L. an Dritte verkauft. 

Im ersten Quartal 2024 sank der Anteil von Advertisement 4 Adventures, SLU an 

Blooming Experience SL von 4,45% auf 3,44% des Grundkapitals. 

Im ersten und vierten Quartal 2024 sank der Anteil von Advertisement 4 Adventures, 

SLU an Pensium SL nach Kapitalerhöhungen, die die Gruppe nicht gezeichnet hat, von 

6,28% auf 4,46% des Grundkapitals. 

Im zweiten Quartal 2024 erwarb das Tochterunternehmen Advertisement 4 Adventures 

SLU im Rahmen des AD4Ventures-Geschäfts eine Eigenkapitalbeteiligung von 4,13% an 

Tax Down SL, einem Unternehmen, das Lösungen für professionelles Steuermanage-

ment und Prozessautomatisierung entwickelt und vertreibt. Im vierten Quartal 2024 

sank der Anteil der Gruppe nach Kapitalerhöhungen, die die Gruppe nicht gezeichnet 

hat, von 4,13% auf 3,89% des Grundkapitals. 

Im dritten Quartal 2024 hat die Pascol S.r.l., an der die RTI S.p.A. einen Anteil von 6,89% 

des Grundkapitals hält, das Liquidationsverfahren eingeleitet. 

Im Laufe des Jahres 2024 verringerte sich der von dem Tochterunternehmen R.T.I. S.p.A. 

gehaltene Anteil an ByHours Travel SL von 2,96% auf 2,59% des Grundkapitals, während 

der von Advertisement 4 Adventures gehaltene Anteil von 5,70% auf 5,12% des Grund-

kapitals sank. Diese Rückgänge sind auf Erhöhungen des Grundkapitals zurückzuführen, 

die von der Gruppe nicht gezeichnet wurden. 

Im dritten Quartal 2024 sank der Anteil der RTI S.p.A. an der Satispay S.p.A. von 0,31% 

auf 0,28% des Grundkapitals. Diese Verringerungen sind auf Grund von Erhöhungen des 

Grundkapitals zurückzuführen, die von der Gruppe nicht gezeichnet wurden. 

Im dritten Quartal 2024 verringerte sich der Anteil der RTI S.p.A. an der Termo S.p.A. 

von 8,84% auf 8,49% des Grundkapitals aufgrund von nicht gezeichneten Kapitalerhö-

hungen. 

Im Laufe des Jahres 2024 verringerte sich die von der RTI S.p.A. gehaltene Beteiligung 

an der Zandivio Ltd. von 0,69% auf 0,57% des Grundkapitals. Die von dem Tochterun-

ternehmen Advertisement 4 Adventures gehaltene Beteiligung an derselben Gesellschaft 
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verringerte sich im Berichtszeitraum ebenfalls von 6,61% auf 0,42% des Grundkapitals. 

Diese Rückgänge sind auf Erhöhungen des Grundkapitals zurückzuführen, die von der 

Gruppe nicht gezeichnet wurden. 

Im vierten Quartal 2024 sank der Anteil von Advertisement 4 Adventures, SLU an der 

Westwing Gruppe GmbH von 0,39% auf 0,13% des Grundkapitals. 

 

Finanzinformationen von wesentlichen assoziierten Unternehmen und Gemein-

schaftsunternehmen  

Die nachstehende Tabelle zeigt die wichtigsten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung 

und der Bilanz 2024 für die wichtigsten assoziierten Unternehmen der Gruppe auf der 

Grundlage des Buchwerts der Beteiligungen an diesen Unternehmen und ihres Beitrags 

zum Gewinn der Gruppe, wie in IFRS 12, Absatz 20 und den Absätzen B12 und B13 ge-

fordert.  
 

 

Prosieben-

Sat.1Media SE EI Towers Gruppe 

Kurzfristige Vermögenswerte 1.510,0 76,4 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente  608,0 32,4 

Langfristige Vermögenswerte 4.098,0 1.774,7 

Kurzfristige Verbindlichkeiten 1.685,0 703,7 

Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 316,0 667,8 

Langfristige Verbindlichkeiten 2.455,0 237,9 

Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 2.173,0 38,5 

Umsatzerlöse 3.918,0 275,9 

Periodenergebnis (122,0) 14,0 

Sonstiges Ergebnis 34,0 0,2 

Gesamtergebnis (88,0) 14,2 

Abschreibungen und Wertminderungen 553,0 92,6 

Zinserträge und -aufwendungen (54,0) (44,1) 

Ertragsteuern (60,0) 9,3 

Gezahlte Dividenden (11,0) (25,7) 
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ProsiebenSat.1Media SE 
 

EI Towers Group 

 
31.12.2024  31.12.2023 

 
31.12.2024  31.12.2023 

 
   

 
   

Netto-Eigenkapital der wesentli-

chen assoziierten Unternehmen 1.318 
 

1.260 
 

907,3 
 

919,0 

Beteiligung der Gruppe (%) 30,8% 
 

26,25% 
 

40% 
 

40% 

Anteil der Gruppe an einem assozi-

ierten Unternehmen 406,0 
 

330,7 
 

362,9 
 

367,6 

Geschäfts- oder Firmenwert 44,2 
 

165,2 
    

Andere Komponenten 0 
 

0 
 

0,3 
 

0,3 

        

        
Buchwert des Anteils der Gruppe an 

wesentlichen assoziierten Unterneh-

men 450,2 
 

495,9 
 

363,2 
 

367,9 
 

 

Die ProSiebenSat.1 Media SE ist eine der größten Fernsehmediengruppen in Europa 

und nimmt in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine führende Position ein. Das 

Unternehmen hat eine breite Aktionärsbasis und ist an der Frankfurter Börse notiert. Zum 

31. Dezember 2024 war MFE der größte Aktionär der ProSiebenSat.1 Media SE mit einem 

Gesamtanteil von 29,99 % am Grundkapital (30,8 % ohne eigene Aktien).   

EI Towers ist eine in Lissone (Provinz Monza-Brianza) ansässiges Tochterunternehmen 

des privaten Eigenkapitalfonds F2iSGR, die sich zu 40% im Eigentum von MFE-MEDIA-

FOREUROPE N.V. befindet. Die EI Towers Group ist einer der größten Betreiber integrier-

ter Servicenetzinfrastrukturen für die elektronische Kommunikation und bedient Rund-

funkveranstalter sowie Mobilfunk- und drahtlose Telekommunikationsanbieter im Rah-

men langfristiger Verträge. Am 19. Dezember 2024 wurde der Vertrag um weitere sieben 

Jahre, vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2032, verlängert. Im Rahmen dieser mehrjährigen 

Full-Service-Vereinbarung bietet EI Towers dem Netzwerkbetreiber Elettronica Industri-

ale der MFE Group Hosting-, Assistenz- und Wartungsdienste, die Planung von Übertra-

gungseinrichtungen und die Verwaltung von Rundfunkbeiträgen an. Außerdem erbringt 

EI Towers Hosting- und Wartungsdienste für die Rundfunkeinrichtungen der Rundfunk-

veranstalter der Gruppe.  

Die folgende Tabelle zeigt den Buchwert, den Anteil der Gruppe am Gewinn und das 

sonstige Ergebnis von Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen (in 

Summe): 
 

 
31.12.2024 

 
31.12.2023 

 
   

Anteil der Gruppe am Gewinn/(Verlust) 9,1 
 

5,5 

Anteil der Gruppe am sonstigen Ergebnis 0,1 
 

(0,2) 
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Anteil der Gruppe am Gesamtergebnis von assoziierten 

Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen, auf die 

sie keinen wesentlichen Einfluss hat 9,2 
 

5,4 

    
Buchwert der Beteiligungen der Gruppe an einzeln nicht 

wesentlichen assoziierten Unternehmen und Gemein-

schaftsunternehmen  49,4 
 

45,7 
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5. SEGMENTBERICHTERSTATTUNG 

 

Wie in IFRS 8 gefordert, beziehen sich die folgenden Informationen auf die operativen 

Segmente, die auf der Grundlage der derzeitigen Organisationsstruktur und des internen 

Berichtssystems der Gruppe identifiziert wurden. 

Die wichtigsten operativen Segmente der Gruppe, die bereits in der Analyse der Ergeb-

nisse im Bericht des Managements über die Geschäftstätigkeit enthalten sind, entsprechen 

den geographischen Gebieten (Italien und Spanien), die nach dem Standort der Ge-

schäftstätigkeit festgelegt wurden.  

Die folgenden Abschnitte enthalten die nach IFRS 8 geforderten Informationen und 

Überleitungsrechnungen in Bezug auf Gewinne, Verluste, Vermögenswerte und Verbind-

lichkeiten auf der Grundlage dieses Segmentierungsprozesses. Die Informationen kön-

nen aus den beiden auf dieser Ebene erstellten teilkonsolidierten Abschlüssen extrapo-

liert werden.  

 

Geografische Sektoren  

Die folgenden Tabellen enthalten die wichtigsten Finanzdaten für die beiden geographi-

schen Gebiete Italien und Spanien zum 31. Dezember 2024 respektive 2023. 

Die Finanzergebnisse in den beiden geographischen Gebieten spiegeln die neue Unter-

nehmensstruktur wider, die im letzten Zeitraum nach dem Abschluss der Fusion von Me-

diaset Espana mit MFE festgelegt wurde. Insbesondere die spanischen Aktivitäten spie-

geln die konsolidierten Ergebnisse der Unternehmen der Grupo Audiovisual Mediaset 

España wider, einem hundertprozentigen Tochterunternehmen der MFE, die alle Kernak-

tivitäten der MFE Group in Spanien verwaltet.  

Die Tabellen wurden auf der Grundlage spezifischer teilkonsolidierter Abschlüsse erstellt, 

in denen die Buchwerte der Eigenkapitalbeteiligungen, die von Unternehmen eines Seg-

ments an Unternehmen eines anderen Segments gehalten werden, zu ihren jeweiligen 

Anschaffungskosten geführt und bei der Konsolidierung eliminiert wurden. Die Angaben 

zum Vermögen zwischen den Segmenten beziehen sich insbesondere auf die Eliminie-

rung der unter den Aktiva des geografischen Sektors Italien ausgewiesenen Eigenkapi-

talbeteiligung an der Grupo Audiovisual Mediaset España. 

Die konsolidierten Netto-Umsatzerlöse beider Sektoren werden ohne spezifische Auf-

schlüsselung angegeben, da diese Informationen, die bereits auf Ebene der Gruppe 

(siehe Erläuterung 6.1 und 6.2) gemeldet werden, angesichts der Tatsache, dass die Ak-

tivitäten der Gruppe in demselben makroökonomischen Raum (Südeuropa) angesiedelt 

sind, nicht als relevant erachtet werden. Die Aufteilung zwischen Werbeeinnahmen und 

anderen Umsatzerlösen, die für das Verständnis der Geschäftsentwicklung in den beiden 

Geschäftsbereichen nützlicher ist, wird jedoch bereits im Bericht des Managements über 

die Geschäftstätigkeit dargestellt. 

Die nicht monetären Aufwendungen beziehen sich auf die Rückstellungen für Risiken 

und Belastungen und die Kosten der mittel- und langfristigen Anreizpläne. 
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2024 ITALIEN SPANIEN 

Eliminierun-

gen/ 

Anpassun-

gen 

MFE 

GRUPPE 

WICHTIGSTE ZAHLEN DER GE-

WINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
    

Umsatzerlöse von externen Kun-

den 2.121,1 828,4 
 

2.949,5 

Umsatzerlöse zwischen den Seg-

menten 3,8 (1,1) (2,7) - 

Netto-Konzernumsatz 2.124,9 827,3 (2,7) 2.949,5 

% 72% 28% 
 

100% 

Betriebsergebnis (EBIT)  209,4 146,3 0,0 355,8 

Finanzerträge/(-aufwendungen)  
   

(23,8) 

Erträge/(Aufwendungen) aus nach 

der Equity-Methode bewerteten Ei-

genkapitalbeteiligungen  
   

30,1 

Wertminderungen von Eigenkapi-

talbeteiligungen, die nach der 

Equity-Methode bilanziert werden    (128,2) 

Gewinn/(Verlust) aus der Veräuße-

rung von Eigenkapitalbeteiligun-

gen 
   

(0,4) 

GEWINN VOR STEUERN  
   

233,5 

Ertragsteuern  
   

(93,1) 

Periodenergebnis 
   

140,4 

Davon entfallen auf: 

- Gesellschafter des Mutterunter-

nehmens 
   

137,9 

- Nicht beherrschende Gesellschaf-

ter 
   

2,4 

SONSTIGE INFORMATIONEN  
    

Sachanlagen 246,9 38,1 - 285,0 

TV- und Filmrechte 603,1 114,3 (0,6) 716,8 

Geschäfts- oder Firmenwert  151,5 294,9 363,2 809,6 

Sonstige immaterielle Vermögens-

werte 288,0 160,2 - 448,2 

Anteile an assoziierten Unterneh-

men und Gemeinschaftsunterneh-

men   849,9 13,3 (0,4) 862,8 

Langfristige Vermögenswerte (*) 2.139,4 620,9 362,2 3.122,5 

Vermögenswerte  4.361,2 999,4 (572,5) 4.788,2 
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Verbindlichkeiten  1.685,6 334,5 (104,6) 1.915,5 

Investitionen in langfristige, mate-

rielle und immaterielle Vermögens-

werte (*) 254,3 120,3 (0,1) 374,5 

Planmäßige Abschreibungen und 

Wertminderungen 326,1 110,6 (0,4) 436,3 

Sonstige nicht monetäre Ausgaben  7,3 (5,4) - 1,8 
 

 

 

 

(*) Einschließlich der Veränderung der "Vorauszahlungen für den Erwerb von Fernsehrechten", ohne sonstige finanzielle Vermö-

genswerte  und latente Steueransprüche. 
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2023 ITALIEN SPANIEN 

Eliminierun-

gen/Anpas-

sungen 

MFE 

GRUPPE 

WICHTIGSTE ZAHLEN DER GE-

WINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
    

Umsatzerlöse von externen Kun-

den 1.976,1 834,3 
 

2.810,4 

Umsatzerlöse zwischen den Seg-

menten 2,2 (1,2) (0,9) - 

Netto-Konzernumsatz  1.978,3 833,0 (0,9) 2.810,4 

% 70% 30% 
 

100% 

Betriebsergebnis (EBIT)  147,2 154,8 0,3 302,3 

Finanzerträge/(-aufwendungen)  
   

(26,5) 

Erträge/(Aufwendungen) aus nach 

der Equity-Methode bewerteten Ei-

genkapitalbeteiligungen  
   

4,9 

Wertminderungen von Eigenkapi-

talbeteiligungen, die nach der 

Equity-Methode bewertet werden 
   

(1,0) 

GEWINN VOR STEUERN  
   

279,7 

Ertragsteuern  
   

(62,9) 

Periodenergebnis 
   

216,8 

Davon entfallen auf: 

- Gesellschafter des Mutterunter-

nehmens 
   

209,2 

- Nicht beherrschende Gesellschaf-

ter 
   

7,5 

SONSTIGE INFORMATIONEN  
    

Sachanlagen 272,3 38,9 
 

311,2 

TV- und Filmrechte 647,6 105,8 (0,8) 752,6 

Geschäfts- oder Firmenwert  146,9 294,6 363,2 804,7 

Sonstige immaterielle Vermögens-

werte 303,6 160,9 - 464,6 

Anteile an assoziierten Unterneh-

men und Gemeinschaftsunterneh-

men   899,8 10,1 (0,4) 909,5 

Langfristige Vermögenswerte (*) 2.270,3 610,3 362,0 3.242,6 

Vermögenswerte  4.548,1 1.198,2 (737,5) 5.008,9 

Verbindlichkeiten  2.068,3 336,5 (269,9) 2.134,9 
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Investitionen in langfristige, mate-

rielle und immaterielle Vermögens-

werte (*) 322,3 144,5 (0,4) 466,4 

Planmäßige Abschreibungen und 

Wertminderungen 334,7 146,0 (0,6) 480,1 

Sonstige nicht monetäre Ausgaben  7,3 - - 7,3 
 

 

(*) Einschließlich der Veränderung der "Vorauszahlungen für den Erwerb von Fernsehrechten", ohne sonstige finanzielle Vermö-

genswerte und latente Steueransprüche. 
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Die folgende Tabelle zeigt die Kapitalflussrechnung für jedes geographische Gebiet.  
 

Kapitalflussrechnung (geografische 

Aufschlüsselung)                                      ITALIEN SPANIEN 

 
2024 2023 2024 2023 

Betriebsergebnis 209,4 147,2 146,3 154,8 

+ Abschreibungen und Wertminderungen 326,1 334,7 110,6 146,0 

+ Sonstige Rückstellungen und zahlungsun-

wirksame Veränderungen 4,7 4,5 5,0 7,2 

+ Veränderung des Umlaufvermögens 71,2 (11,8) (22,5) 17,1 

- Gezahlte Ertragsteuern  (8,5) (4,7) (27,3) (25,9) 

Netto-Cashflow aus/(verwendeter) betriebli-

cher Tätigkeit [A] 603,0 469,8 212,2 299,2 

CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIG-

KEIT:     
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen  0,4 0,4 2,5 - 

Auszahlungen für Investitionen in Fernsehr-

echte (293,5) (286,5) (116,8) (134,5) 

Auszahlungen für Investitionen in Anlagever-

mögen (34,1) (39,3) (10,9) (7,8) 

Erlöse aus Zuwendungen der öffentlichen Hand 5,4 6,6 
  

Erlöse/(Auszahlungen) aus als Sicherungsbezie-

hung designierten Derivaten 9,7 (0,3) - - 

Auszahlungen für Anteile an assoziierten Un-

ternehmen und Gemeinschaftsunternehmen  (16,2) - (6,2) - 

Erlöse/(Zahlungen) in sonstigen finanzielle Ver-

mögenswerte (4,7) (78,5) 162,3 (244,3) 

Erhaltene Dividenden 318,6 28,4 9,2 1,2 

Einzahlungen aus Unternehmenszusammen-

schlüssen abzüglich der erworbenen Zahlungs-

mittel und Zahlungsmitteläquivalente 1,5 - 4,5 - 

Netto-Cashflow aus/(verwendet) für 

Investitionstätigkeit [B] (13,0) (369,3) 44,7 (385,5) 

CASHFLOW AUS FINANZIERUNGSTÄ-

TIGKEIT: 
    

Einzahlungen aus erhaltenen Darlehen - 277,0 - 3,0 

Rückzahlungen von Darlehen (231,9) (612,3) 
  

Gezahlte Dividenden (140,0) (140,1) (303,4) (2,0) 

Veränderungen bei den sonstigen finanziellen 

Verbindlichkeiten  (193,7) 220,7 (0,3) 
 

(Gezahlte)/erhaltene Zinsen (23,8) (32,2) 2,8 4,7 

Veränderungen der Beherrschung/des Konsoli-

dierungskreises - 268,0 - (3,9) 

Netto-Cashflow aus/(verwendet) für  

Finanzierungstätigkeiten [C] (588,6) (18,9) (300,9) 1,8 

VERÄNDERUNG DER Zahlungsmittel und 

Zahlungsmitteläquivalente (D=A+B+C) 1,3 81,6 (44,0) (84,5) 
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquiva-

lente ZU BEGINN DES JAHRES [E] 103,8 22,3 71,5 

156,0 

 
 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquiva-

lente ZUM ENDE DES JAHRES [F=D+E]  105,1 103,8 27,4 71,5 

     

 

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN WESENTLICHEN 

POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECH-

NUNG 

6. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 

 

6.1 UMSATZERLÖSE AUS DEM VERKAUF VON GÜTERN 

UND DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN   

Die Umsatzerlöse aus Verkäufen und Dienstleistungen werden dann erfasst, wenn 

die Kontrolle aufgrund der Übertragung des Eigentums oder der Erbringung der 

Dienstleistung tatsächlich übertragen wird. 

Insbesondere werden die wichtigsten Umsatzerlöse, die durch die Aktivitäten der 

Gruppe erzielt werden, nach den folgenden Kriterien erfasst und ausgewiesen: 

Werbeeinnahmen (TV- und andere Werbeeinnahmen) werden zum Zeitpunkt des 

Erscheinens der Werbung oder des Werbespots bilanziert; Umsatzerlöse aus dem 

Verkauf von Werbung im Rahmen von Tauschgeschäften und dementsprechend die 

Kosten der Waren werden zum beizulegenden Zeitwert bilanziert, um den geschätz-

ten realisierbaren Wert der Waren zu berücksichtigen. 

Der Verkauf von Vermögenswerten wird zum Zeitpunkt des Versands oder der 

Lieferung erfasst (je nachdem, wie der tatsächliche Übergang der Kontrolle durch 

spezifische vertragliche Rückstellungen und Geschäftsbedingungen geregelt ist); 

Die Vermarktung von Fernsehübertragungsrechten und -produktionen, auch 

für begrenzte Nutzungszeiträume, die zur Übertragung der Verfügungsgewalt über 

den Vermögenswert auf den Unterlizenznehmer führt, wird ab Beginn des Zeit-

raums der übertragenen Nutzung (oder wenn der Unterlizenznehmer beginnen 

kann, das Recht auf Nutzung zu nutzen) vollständig erfasst; 

Pay-Streaming-Dienst: Einnahmen aus Pay-TV-Abonnements werden ab Ver-

tragsbeginn zeitlich abgegrenzt erfasst. 

Die Umsatzerlöse werden nach Abzug von Rücksendungen, Rabatten, Nachlässen 

und Prämien sowie direkt damit verbundenen Steuerabgaben ausgewiesen. 

Nachstehend sind die wichtigsten Arten von Tätigkeiten aufgeführt, die zu den ein-

zelnen Umsatzerlösen gehören.  
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Die Netto-Umsatzerlöse aus den TV-Werbeeinnahmen beziehen sich auf den Ver-

kauf von Werbeflächen (die für Italien und Spanien von den Konzessionären der 

Gruppe, Publitalia '80 und Publiespana S.A., verwaltet werden),  auf den frei emp-

fangbaren Rundfunkveranstaltern von Mediaset und Grupo Audiovisual Mediaset 

España und den im Rahmen von Gemeinschaftsunternehmen (Boing) verwalteten 

Kinderkanälen sowie auf die italienische Werbevermarktung, die vom Konzessionär 

Digitalia '08 für die von Dazn gehaltenen TV-Übertragungsrechte der Serie A ver-

waltet wird.  

Die übrigen Werbeeinnahmen beziehen sich zum einen auf die Werbevermark-

tung von eigenen und fremden Radiosendern, die in Italien vom Konzessionär Di-

gitalia '08 betrieben werden, und zum anderen auf die Verkäufe von Websites und 

Webmerkmalen der Gruppe sowie von eigenen und fremden DOOH-Flächen, die 

von dem Tochterunternehmen Mediamond getätigt werden, und die in diesem Jahr 

vollkonsolidiert wird. In dieser Position sind auch die Umsatzerlöse für kommerzielle 

Teletextdienste und Werbeeinnahmen aus Nicht-TV-Medien enthalten, die von 

Publieurope Ltd. und Publimedia S.A. erwirtschaftet werden, sowie die für Dritte 

eingezogenen Umsatzerlöse. 

Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Fernsehrechten und Fernsehproduktio-

nen umfassen im Wesentlichen die Umsatzerlöse aus dem plattformübergreifenden 

Verkauf von Inhalten und dem Verkauf von Filmrechten für Home-Video und Fern-

sehen. 

Die Umsatzerlöse aus dem Pay-Streaming-Dienst der Gruppe beziehen sich 

hauptsächlich auf die nicht-linearen Inhalte und Dienste auf den Infinity-Streaming-

Plattformen in Italien und auf Mitele PLUS in Spanien. 

Die Umsatzerlöse aus dem Bau und der Wartung von Fernsehgeräten beziehen 

sich hauptsächlich auf die Einnahmen für die Nutzung von Übertragungskapazitä-

ten in digitalen terrestrischen Fernsehnetzen. Dieser Posten umfasst auch Umsatz-

erlöse aus dem Verkauf von Geräten durch Elettronica Industriale S.p.A. an externe 

Kunden. 

Die Umsatzerlöse aus dem Filmverleih beziehen sich auf die Vermietung von Fil-

men an Kinobetreiber in Italien durch Medusa Film und in Spanien durch Telecinco 

Cinema. 

Zu den sonstigen Umsatzerlösen gehören vor allem Lizenzgebühren im Zusam-

menhang mit dem Merchandising, Einnahmen aus dem Telefonverkehr, die aus der 

Interaktion mit verschiedenen Fernsehproduktionen in den Netzen von Mediaset 

und Mediaset España stammen, sowie der Verkauf von multimedialen Inhalten und 

Dienstleistungen an Telefondienstleister. 
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Die Aufschlüsselung dieser Umsatzerlöse wird im Folgenden dargestellt, wobei die wich-

tigsten Arten auf konsolidierter Ebene hervorgehoben werden; eine Aufschlüsselung ih-

rer Art wird für die beiden operativen Segmente als nicht relevant erachtet, da die be-

trieblichen Tätigkeiten der Gruppe in demselben makroökonomischen Raum (Südeu-

ropa) angesiedelt sind. Die Aufschlüsselung nach Werbeeinnahmen und sonstigen Um-

satzerlösen, die für das Verständnis der Geschäftsentwicklung in den beiden Regionen 

Italien und Spanien nützlicher ist, wird jedoch im Bericht des Managements über die Ge-

schäftstätigkeit aufgeführt. 

 
 

 
2024 2023 

TV-Werbeeinnahmen 2.376,8 2.299,4 

Sonstige Werbeeinnahmen 320,9 260,5 

Verkauf von TV-Rechten und Produktionen 95,5 97,9 

Bezahlter Streaming-Dienst 25,0 34,2 

Herstellung, Vermietung und Wartung von TV-Gerä-

ten 

24,1 23,2 

Umsatzerlöse aus dem Filmverleih 21,9 24,0 

Sonstige Umsatzerlöse 49,3 45,6 

Insgesamt 2.913,6 2.785,0 

   
 

 

Der Anstieg der TV-Werbeeinnahmen spiegelt vor allem die positive Entwicklung der 

Werbevermarktung bei den frei empfangbaren Rundfunkveranstaltern der Gruppe wider.  

Der Anstieg der sonstigen Werbeeinnahmen ist hauptsächlich auf die Auswirkungen der 

linearen Konsolidierung von Mediamond zurückzuführen (die zu gleichen Teilen von 

Publitalia '80 und Mondadori gehalten wird und daher bis zum 31. Dezember 2023 nach 

der Equity-Methode konsolidiert wird), die die Werbevermarktung auf den Fernseh-

Websites und digitalen Objekten der Gruppe sowie auf den Websites der Agenturen der 

Mondadori-Gruppe und der Rundfunkveranstalter Dritter verwaltet. Darüber hinaus sam-

melt sie Werbeeinnahmen aus digitalen Out-of-Home-Werbeflächen (DOOH). Im Vorjahr 

hingegen wurden die Umsatzerlöse im Zusammenhang mit den Websites und Online-

Objekten der Gruppe im Konzernabschluss der MFE entsprechend dem Anteil der Gruppe 

an den von Mediamond verwalteten Werbevermarktungen ausgewiesen.  

 

Aufschlüsselung der Umsatzerlöse nach geographischen Gebie-

ten 

Nachfolgend sind die Umsatzerlöse nach geographischen Gebieten aufgeschlüsselt, ent-

sprechend dem Wohnsitzland des Kunden: 
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2024 2023 

Italien 1.991,0 1.891,6 

Spanien 770,9 778,0 

EU-Länder 67,7 34,3 

Nord-Amerika 18,4 12,1 

Andere Länder 65,6 69,0 

Insgesamt 2.913,6 2.785,0 

   
 

 

Konzentration der Umsatzerlöse 

Keiner der mit Einzelkunden erzielten Umsatzerlöse beläuft sich auf oder übersteigt 10% 

der konsolidierten Netto-Umsatzerlöse. 

 

6.2 SONSTIGE ERTRÄGE  

Sonstige Erträge werden erfasst, wenn die Kontrolle infolge der Übertragung des Eigentums oder der Erbringung der Dienstleis-

tung tatsächlich übertragen wird. Dieser Posten umfasst im Wesentlichen Umsatzerlöse und Erträge, die nicht zum Kerngeschäft 

gehören, Erlöse aus Vermietung und Verpachtung, Eventualforderungen und Zuwendungen der öffentlichen Hand (ertragsbezo-

gene Zuwendungen) für Investitionen in Kinoeinrichtungen und -produktionen, die in den Jahresabschlüssen erfasst werden, wenn 

hinreichende Sicherheit besteht, dass die Gesellschaft alle erforderlichen Bedingungen für den Erhalt der Zuwendungen erfüllt und, 

dass diese tatsächlich erhalten werden. Die Zuwendungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Zeitraum erfasst, in 

dem auch die entsprechenden Kosten anfallen.  

 

 
 

 
2024 2023 

Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen 0,1 0,1 

Einnahmen aus Vermietungen 2,4 3,3 

Zuwendungen der öffentlichen Hand 4,2 3,4 

Sonstige Erträge 29,1 18,7 

Insgesamt 35,9 25,4 

   
 

 

Zuwendungen der öffentlichen Hand bezogen sich auf die Anerkennung der Steuer-

gutschrift für Filmverleihtätigkeiten nach dem italienischen Gesetz 244/2007 und nach 

Inkrafttreten des italienischen Ministerialdekrets vom 15. März 2018 zur Umsetzung des 

neuen Kinogesetzes Nr. 220/2016 vom 14. November 2016. 

Der Anstieg bei den sonstigen Erträgen bezieht sich hauptsächlich auf den Schadener-

satz, der von Dritten an einige Unternehmen der Gruppe gezahlt wurde, nachdem in ei-

nem Gerichtsverfahren festgestellt wurde, dass sie urheberrechtlich geschützte Videoin-

halte unrechtmäßig verwendet und genutzt hatten.  
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6.3 PERSONALAUFWAND  

Der Personalaufwand besteht aus den Geld- oder Sachleistungen, die den Arbeitnehmern für die erbrachten Dienstleistungen ge-

zahlt werden (mit Ausnahme der Altersversorgung und der Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses). Dieser Posten 

umfasst insbesondere: Während des Jahres angefallene Löhne, Gehälter und Produktivitätsbonus, und von den Arbeitnehmern 

angesammelte und nicht genommene Urlaubstage, einmalige Bonuszahlungen, Sozialversicherungsbeiträge und Sozialleistungen. 

Der Personalaufwand ist in den Arbeitsverträgen festgelegt. Zur Ermittlung ihrer Höhe sind keine versicherungsmathematischen 

Annahmen erforderlich. Als "kurzfristige" Arbeitskosten müssen sie in dem Jahr, auf das sie sich beziehen, vollständig erfasst wer-

den. 

Der durchschnittliche Personalbestand wird nach der Methode der Vollzeitäquivalente (VZÄ) ermittelt, die sich aus der Anzahl der 

Vollzeitkräfte im Verhältnis zur Gesamtzahl der Arbeitsstunden ergibt. 

Mittel-/langfristige Anreizpläne beinhalten anteilsbasierte Vergütungen, die gemäß IFRS 2 erfasst werden, wie in Anmerkung 14 

Anteilsbasierte Vergütungen angegeben. 

 
 

 
2024 2023 

Löhne & Gehälter 291,9 265,4 

Überstunden 11,7 11,8 

Sonderleistungen 23,2 24,0 

Zusätzliche Gehaltszahlungen (13. und 14. Gehalt) 39,2 36,5 

Abgegrenzte und nicht in Anspruch genommene Ur-

laubstage 1,0 0,6 

Löhne und Gehälter insgesamt 366,9 338,3 

Sozialversicherungsbeiträge 108,3 99,5 

Pensionsverpflichtungen 0,5 0,3 

MLT-Anreizpläne 5,1 4,7 

Sonstiger Personalaufwand 37,6 33,7 

Personalaufwand insgesamt 518,4 476,5 

   
 

 

Die MLT-Anreizpläne beinhalten die bis zum Jahr 2024 anfallenden Aufwendungen für 

mittel- und langfristige Bonuspläne, die von der Muttergesellschaft in den Jahren 2022, 

2023 und 2024 gewährt wurden. 

Der sonstige Personalaufwand umfasst Abfindungen und kurzfristige Leistungen für Ar-

beitnehmer (mit Ausnahme von Löhnen, Gehältern, Beiträgen und bezahltem Urlaub), 

wie z.B. medizinische Versorgung, Firmenwagen, Verpflegung und andere kostenlose 

oder subventionierte Waren und Dienstleistungen. Der Posten umfasst auch die Vergü-

tung der angestellten Direktoren der Gesellschaften der Gruppe in Höhe von EUR 4,0 

Mio. (EUR 5,1 Mio. zum 31. Dezember 2023), davon EUR 3,5 Mio. für die Grupo Audiovi-

sual Mediaset España (EUR 4,5 Mio. zum 31. Dezember 2023).  
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Die folgende Tabelle zeigt die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter der Gruppe, die 

auf der Basis von Vollzeitäquivalenten (FTA) auf der Grundlage des Geschäftssektors, dem 

sie angehören, den beiden wichtigsten geographischen Gebieten, Italien und Spanien, in 

denen die Gruppe tätig ist, zurechenbar sind. In den Gesellschaften mit Sitz in den Nie-

derlanden sind keine Arbeitnehmer beschäftigt, da sich der tatsächliche und operative 

Hauptsitz der Gruppe in Italien und Spanien befindet.  
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DURCHSCHNITTLICHE FTE 2024 2023 

Italien 3.441 3.283 

Spanien 1.670 1.573 

Insgesamt 5.111 4.856 

    
   

 

6.4 ANSCHAFFUNGSKOSTEN, DIENSTLEISTUNGEN 

UND SONSTIGE KOSTEN 

Die Kosten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, wenn sie sich auf Waren und Dienstleistungen beziehen, die im 

Laufe des Jahres in Anspruch genommen wurden. 

 

 
 

 
2024 2023 

Anschaffungskosten 109,1 102,1 

   
Bestandsveränderung der Rohstoffe, Halb- und 

Fertigerzeugnisse und Erhöhung der aktivierten Ei-

genleistungen (22,7) (22,6) 

Berater, Auftragnehmer und Dienstleistungen 232,8 220,7 

Herstellung und Kauf von Produktionen 510,3 484,4 

Rundfunkveranstaltergebühren und garantierte Min-

destbeträge 136,3 102,1 

Werbeflächen und Außenbeziehungen 23,2 26,8 

EDV Dienstleistungen 16,7 13,5 

Forschungs-, Ausbildungs- und Reisekosten 12,9 11,4 

Sonstige Dienstleistungen 405,4 405,6 

Dienstleistungen 1.337,6 1.264,4 

Mieten 160,6 149,3 

Abgegrenzte Schulden/(Inanspruchnahme) von 

Rückstellungen (3,2) 2,8 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 57,6 55,4 

Anschaffungskosten, Dienstleistungen, sonstige Kos-

ten insgesamt 1.639,0 1.551,6 
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Der Posten Anschaffungskosten umfasst Ausgaben für den Kauf von Roh- und Betriebs-

stoffen, die für Personal- und Produktionstätigkeiten verwendet werden (z.B. Kulissen, 

Kostüme, Auszeichnungen), sowie Ausgaben für den Erwerb von Lizenzen für TV-Rechte 

mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr (z.B. Rechte an Nachrichten und Veranstal-

tungen) in Höhe von EUR 54,2 Mio. (EUR 52,1 Mio. zum 31. Dezember 2023)  

  In Bezug auf die Kosten für Dienstleistungen: 

• Berater, Auftragnehmer und Dienstleistungen beziehen sich auf professionelle 

Dienstleistungen und Berater, Honorare von Körperschaften, Mitarbeiter und 

Zeitarbeitskosten, künstlerische und journalistische Kooperationen.  

• Die Herstellung und der Kauf von Produktionen beziehen sich auf die direkten 

Kosten für die Erstellung von Eigenproduktionen und für den Kauf von Produkti-

onen von Dritten.  

• Die Erhöhung des Postens Rundfunkveranstaltergebühren und garantierte 

Mindestbeträge bezieht sich hauptsächlich auf die lineare Konsolidierung der 

Gesellschaft Mediamond S.p.A. ab 2024 in Höhe von EUR 32,0 Mio. 

• Bei den sonstigen Dienstleistungen handelt es sich im Wesentlichen um 

EUR 94,5 Mio. für die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von Rechten am 

geistigen Eigentum (EUR 98,1 Mio. im Jahr 2023), EUR 82,6 Mio. für die Wartung 

von Netzen, Sendeanlagen, Immobilien und IT-Systemen (EUR 82,6 Mio. im Jahr 

2023), EUR 27,4 Mio. für Versorgungsleistungen (EUR 36,0 Mio. im Jahr 2023), 

EUR 86,2 Mio. für Gebühren und Kosten für Marketingdienstleistungen (EUR 72,9 

Mio. im Jahr 2023) und EUR 114,7 Mio. für sonstige Gebühren für technische 

Dienstleistungen, Sicherheit und Transport (EUR 115,9 Mio. im Jahr 2023).    

Die Mieten beinhalten EUR 96,8 Mio. an Kosten für die Übertragung von Fernsehsignalen 

und die Anmietung von Sendemasten für die beiden geographischen Gebiete (EUR 94,8 

Mio. zum 31. Dezember 2023), EUR 13,2 Mio. an Lizenzgebühren (EUR 11,9 Mio. im Jahr 

2023) und EUR 25,5 Mio. an Mieten hauptsächlich für Fernsehstudios und -ausrüstung 

sowie Büroräume (EUR 23,4 Mio. im Jahr 2023).  

Abgegrenzte Schulden/(Inanspruchnahmen) von Rückstellungen beinhalten abge-

grenzte Schulden (abzüglich der Auflösung der in den Vorjahren zu viel gebildeten Mit-

tel) für belastende Verträge im Zusammenhang mit einigen Fernsehproduktionen oder 

zur Berücksichtigung künftiger Ausgaben.  

Die sonstigen Betriebskosten umfassen indirekte Steuern, Spenden und Verbandsbei-

träge sowie Konzessionsabgaben, von denen der größte Teil auf den Beitrag von 3% der 

Bruttowerbevermarktung von GA Mediaset España gemäß dem Branchengesetz zur Fi-

nanzierung des öffentlichen Fernsehens entfällt.  

 

6.5 ABSCHREIBUNGEN UND WERTMINDERUNGEN  

 

 
2024 2023 

Planmäßige Abschreibungen von TV- und Filmrechten 347,5 396,4 
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Planmäßige Abschreibungen auf sonstige immaterielle 

Vermögenswerte 40,1 38,5 

Planmäßige Abschreibungen auf materielle Vermö-

genswerte 46,7 45,0 

Wertminderungen /(Wertaufholung) von TV- und 

Filmrechten 0,6 (0,4) 

Wertminderungen/(Wertaufholung) von Forderungen 1,4 0,7 

Planmäßige Abschreibungen und Wertminderungen 

insgesamt 436,3 480,1 

   

 

Zu den Veränderungen bei den planmäßigen Abschreibungen und Wertminderungen 

siehe die Anhangangabe zu den Sachanlagen, Fernseh- und Filmrechten und sonstigen 

immateriellen Vermögenswerten. 

 

6.6 FINANZAUFWENDUNGEN  

 

Finanzaufwendungen werden periodengerecht in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Jahr erfasst, in dem sie anfallen, indem 

Zinsen, Diskont- und sonstige Finanzaufwendungen auch dann abgegrenzt werden, wenn sie zum Berichtszeitpunkt noch nicht 

gezahlt wurden, und diejenigen, die bereits in der Berichtsperiode gezahlt wurden, sich aber auf künftige Jahre beziehen, abge-

grenzt werden. 

Die Finanzaufwendungen umfassen: 

− Zinsaufwendungen für finanzielle Verbindlichkeiten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden; 

− Finanzaufwendungen für Leasingverhältnisse, die gemäß IFRS 16 "Leasingverhältnisse" erfasst werden; 

− Umrechnungsdifferenzen, die sich aus der Absicherung von auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerten und Ver-

bindlichkeiten ergeben; 

 
 

 
2024 2023 

Zinsen für Finanzverbindlichkeiten (23,6) (36,3) 

Aus derivativen Finanzinstrumenten (0,3) (0,7) 

Sonstige Finanzaufwendungen (10,0) (5,2) 

Währungsverluste (27,7) (16,4) 

Insgesamt (61,6) (58,5) 

   
 

 

Die Zinsen für Finanzverbindlichkeiten enthalten Zinsen für finanzielle Verbindlichkei-

ten, die gemäß IFRS 16 (Leasing) bilanziert werden, in Höhe von EUR 3,5 Mio. (EUR 1,9 

Mio. zum 31. Dezember 2023). Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist auf Verbes-

serungen in der Finanzierungstätigkeit der Gruppe zurückzuführen, mit einer niedrigeren 

durchschnittlichen Finanzverschuldung während des Berichtszeitraums.  
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In den sonstigen Finanzaufwendungen des Jahres 2024 sind EUR 1,8 Mio. für die zeit-

liche Abzinsung von Plänen für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

(EUR 1,5 Mio. zum 31. Dezember 2023) und EUR 5,9 Mio. für die Neubewertung von 

Verkaufsoptionen in Bezug auf den künftigen Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen 

von Tochterunternehmen enthalten, die zum Berichtszeitpunkt auf der Grundlage der für 

diese Anteile vereinbarten Klauseln bezüglich des Preises der Kauf- und Verkaufsoptio-

nen ermittelt wurden.  
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6.7 FINANZERTRÄGE  

Finanzerträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres, in dem sie anfallen, periodengerecht erfasst. 

Dividenden werden in dem Rechnungszeitraum ausgewiesen, in dem der Beschluss über ihre Ausschüttung gefasst wird. 

 
 

 
2024 2023 

Zinsen auf finanzielle Vermögenswerte 3,6 7,4 

Erträge aus derivativen Finanzinstrumenten - 1,1 

Sonstige Finanzerträge 3,2 0,0 

Dividenden aus FVTOCI-Beteiligungen - 3,3 

Fremdwährungsgewinne 31,0 20,2 

Insgesamt 37,8 32,1 

   
 

 

 

Die Dividenden aus FVTOCI-Investitionen (erfolgsneutral zum beizulegenden Zeit-

wert bewertet) im Jahr 2023 beziehen sich auf die Dividenden, die der MFE von der 

Beteiligungsgesellschaft ProSiebenSat1 Media SE zustehen und die bis zum 30. Juni 2023 

als Finanzinvestition gemäß IFRS 9 klassifiziert und bewertet werden. 

Die Fremdwährungsgewinne und -verluste umfassen die Auswirkungen von Derivaten 

zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken im Zusammenhang mit Verpflichtungen für 

den künftigen Erwerb von Rechten (für die Komponente, die nicht in die Sicherungsbe-

ziehung einbezogen ist) sowie die Auswirkungen von Derivaten, die zur Absicherung ge-

gen Wechselkursschwankungen bei Finanzposten (Forderungen und Verbindlichkeiten 

aus Lieferungen und Leistungen in Fremdwährungen) eingesetzt werden. 
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6.7.1 Finanzerträge/-aufwendungen gemäß IFRS 9  

Die nachstehende Tabelle fasst die in der Gewinn- und Verlustrechnung erfassten Finan-

zerträge und -aufwendungen zusammen, gegliedert nach den Kategorien des IFRS 9   

 
 

IFRS 9 KATEGORIEN ZUM 31. DE-

ZEMBER 2024     

Aus Zin-

sen 

Aus Än-

derungen 

des bei-

zulegen-

den Zeit-

werts 

Aus Ei-

genkapi-

talrück-

lage 

Ge-

winne/Ver-

luste aus 

Wechsel-

kursen 

Nettoein-

nahmen/(-

kosten) 

      

Derivate - - (0,3) 5,6 5,3 

Verbindlichkeiten zu fortgeführ-

ten Anschaffungskosten (21,7) - - (2,3) (24,0) 

Finanzaktivitäten und finanzielle 

Verbindlichkeiten zu fortgeführ-

ten Anschaffungskosten 3,5 (5,9) - - (2,4) 

Gesamt IFRS 9 Kategorie (18,2) (5,9) (0,3) 3,3 (21,1) 

Sonstige Finanzerträge/(-auf-

wendungen) 
    

(2,7) 

Finanzerträge (-aufwendungen) 

insgesamt  
    

(23,8) 
 

 

 
 

IFRS 9 KATEGORIEN ZUM 31. DE-

ZEMBER 2023 

Aus Zin-

sen 

Aus Än-

derungen 

des bei-

zulegen-

den Zeit-

werts 

Aus Ei-

genkapi-

talrück-

lage 

Ge-

winne/Ver-

luste aus 

Wechsel-

kursen 

Nettoein-

nahmen/(-

kosten) 

      
Derivate - (0,7) 1,1 1,9 2,3 

Verbindlichkeiten zu fortgeführ-

ten Anschaffungskosten (36,1) - - 2,0 (34,2) 

Finanzaktivitäten zu fortgeführ-

ten Anschaffungskosten 4,9 - - - 4,9 

Gesamt IFRS 9 Kategorie (31,2) (0,7) 1,1 3,9 (26,9) 

Sonstige Finanzerträge/(-aufwen-

dungen) 
    

0,5 
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Finanzerträge (-aufwendungen) 

insgesamt 
    

(26,4) 
 

 

Zu den Derivaten gehören Finanzerträge und -aufwendungen im Zusammenhang mit 

Derivaten, die zur Absicherung gegen das Risiko schwankender Zinssätze für mittel-

/langfristige finanzielle Verbindlichkeiten und gegen schwankende Wechselkurse einge-

setzt werden, sowie Eigenkapital-Absicherungen für 2023. 

Die sonstigen Finanzerträge (-aufwendungen) beinhalten im Wesentlichen die Effekte 

aus der zeitlichen Abzinsung von Plänen für Leistungen nach Beendigung des Arbeits-

verhältnisses, Zinsen aus der zeitlichen Abzinsung von Rückstellungen für Risiken, die 

nach 12 Monaten verfallen, Finanzaufwendungen aus Leasingverträgen, die nach IFRS 16 

bilanziert werden, Neubewertungen von Put-Optionen auf nicht beherrschende Anteile 

und im Jahr 2023 auch Dividendenerträge, die von der Beteiligungsgesellschaft ProSie-

benSat.1 Media SE an die MFE Group ausgezahlt werden. 

 

6.8 ERGEBNIS AUS UNTERNEHMEN, DIE NACH DER 

EQUITY-METHODE BILANZIERT WERDEN 

 
Dieser Posten umfasst den Teil des Nettoergebnisses von Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden, einschließ-

lich etwaiger Wertminderungen oder Wertaufholungen, Wertminderungen von finanziellen Forderungen für diese Beteiligungen, 

die als sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte ausgewiesen werden, sowie Gewinne/Verluste aus Eigenkapitalbeteiligun-

gen, die nicht als FVTOCI-Instrumente eingestuft sind. 

 
 

 
2024 2023 

Ergebnis aus assoziierten Unternehmen und Gemein-

schaftsunternehmen, die nach der Equity-Methode bi-

lanziert werden 30,1 4,9 

Wertminderungen auf assoziierten Unternehmen und 

Gemeinschaftsunternehmen , die nach der Equity-Me-

thode bilanziert werden (128,2) (1,0) 

Gewinn/(Verlust) aus der Veräußerung von Anteilen 

an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsun-

ternehmen 
(0,4) - 

Insgesamt (98,5) 3,9 

   
 

 

Das Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten Anteile an assoziierten Unter-

nehmen und Gemeinschaftsunternehmen  enthielt hauptsächlich Aufwendungen und Er-

träge im Zusammenhang mit der anteiligen Erfassung der Ergebnisse von Anteilen an 

assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen. Im Besonderen: 
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• Erträge in Höhe von EUR 15,5 Mio. für die Eigenkapitalbeteiligung an der Prosieben-

Sat1 MEDIA SE (Verlust von EUR 11,3 Mio. zum 31. Dezember 2023); 

• einen Ertrag von EUR 5,5 Mio. für die Eigenkapitalbeteiligung an EI Towers (Ertrag 

von EUR 9,6 Mio. zum 31. Dezember 2023); 

• einen Ertrag von EUR 6,5 Mio. für die Eigenkapitalbeteiligung an Fascino PGT S.r.l. 

(Ertrag von EUR 2,9 Mio. zum 31. Dezember 2023); 

• Erträge in Höhe von EUR 1,4 Millionen für die Eigenkapitalbeteiligung an Unicorn 

Content S.L. (Erträge in Höhe von EUR 1,2 Mio. zum 31. Dezember 2023); 

• einen Ertrag von EUR 1,1 Mio. für die Eigenkapitalbeteiligung an Produciones Man-

darina S.L. (Ertrag von EUR 0,9 Mio. zum 31. Dezember 2023); 

• einen Ertrag von EUR 0,9 Mio. für die Eigenkapitalbeteiligung an Tivù S.r.l. (Ertrag 

von EUR 1 Mio. zum 31. Dezember 2023). 

Die Wertminderungen auf Eigenkapitalbeteiligungen, die nach der Equity-Methode 

bilanziert werden, beinhalten die Auswirkungen der Abschreibung im Anschluss an den 

Wertminderungstest für die Eigenkapitalbeteiligung an ProsiebenSat1. 2023 bezieht 

sich auf die Auswirkungen der Anpassung des Werts der Beteiligungen der Gruppe an 

Mediamond S.p.A. und Dr Podcast Audio Factory Limited an den beizulegenden Zeit-

wert, der beim Erwerb dieser Mehrheitsbeteiligungen angesetzt wurde.  
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6.9 ERTRAGSTEUERN 

Die laufenden Ertragsteuern werden für jede Gesellschaft auf der Grundlage des zu versteuernden Einkommens bilanziert, das nach 

den am Ende des Berichtszeitraums in den einzelnen Ländern geltenden oder im Wesentlichen verabschiedeten Steuersätzen und 

-gesetzen ermittelt wird, wobei etwaige Befreiungen und Steuergutschriften berücksichtigt werden. 

 
 

 
2024 2023 

Wertschöpfungssteuer (IRAP) 10,2 6,8 

Körperschaftsteuer (IRES) 10,7 4,0 

Steuer aus dem Vorjahr (0,9) (0,4) 

Steueraufwand (ausländische Gesellschaften) 19,5 21,1 

Laufende Steuer insgesamt 39,4 31,5 

Abgegrenzte Schulden latenter Steueransprüche (12,5) (7,1) 

Auflösung latenter Steueransprüche 60,6 38,1 

Latente Steueransprüche insgesamt 48,1 31,0 

Latente Steuerschulden 12,1 9,6 

Auflösung latenter Steuerschulden (6,5) (9,2) 

Latente Steuerschulden insgesamt 5,6 0,4 

Insgesamt 93,1 62,9 
 

 

Die laufenden Steuern umfassen die regionale Wertschöpfungssteuern (IRAP), die bei 

italienischen Gesellschaften erhoben werden, und die Körperschaftsteuern (IRES), die im 

Laufe des Jahres bei italienischen Gesellschaften erhoben werden, die dem Steuerkonso-

lidierungssystem der Gruppe angehören, nachdem sie während des Zeitraums steuer-

pflichtige Einkünfte erzielt haben (für den Teil, der die abzugsfähigen Einkünfte aus den 

Verlusten des Vorjahres übersteigt). 

Die Steuern für Vorjahre umfassen hauptsächlich den Aufwand, der sich aus der Neu-

berechnung der Steuern bei Einreichung der Einkommensteuererklärung in Bezug auf 

den in den Jahresabschlüssen der Vorjahre ausgewiesenen Betrag ergibt. 

Die latenten Steueransprüche und -verbindlichkeiten zeigen hauptsächlich die wirt-

schaftlichen Bewegungen des Jahres für die Zuweisungen und/oder Nutzungen, die sich 

aus den Änderungen der temporären Differenzen zwischen der Steuerbemessungs-

grundlage und dem Buchwert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ergeben. In 

den latenten Steueransprüchen sind Nutzungen in Höhe von EUR 34,9 Mio. enthalten, 

die sich aus den positiven steuerlichen Einkünften ergeben, die im Laufe der Jahre von 

den in die italienische Steuerkonsolidierung einbezogenen Unternehmen erzielt wurden. 
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Der Steueraufwand (ausländische Gesellschaften) bezieht sich hauptsächlich auf die 

Steuern für das Jahr, die von den zur Grupo Audiovisual Mediaset España gehörenden 

Gesellschaften verbucht wurden.  

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Überleitung zwischen dem in Italien geltenden Stan-

dardsteuersatz auf das steuerpflichtige Einkommen von Unternehmen für die Steuerjahre 

2024 und 2023 und dem effektiven Steuersatz der Gruppe. 

 
 

 
2024 2023 

Aktueller Steuersatz 27,90% 27,90% 

Nicht abzugsfähige IRAP-Ausgaben 2,89% 0,81% 

Auswirkungen von Gesellschaften mit unterschiedli-

chem Steuersatz 

-3,75% -6,41% 

Nicht abzugsfähige Aufwendungen und Konsolidie-

rungsausgleich ohne Steuerauswirkung 12,84% 0,20% 

Effektiver Steuersatz 39,88% 22,49% 

    

 

 

6.10 ERGEBNIS JE AKTIE  

Das Ergebnis je Aktie wird berechnet, indem der Nettogewinn der Gruppe durch den gewichteten Durchschnitt der Anzahl der ausstehenden 

Aktien, abzüglich der eigenen Aktien, geteilt wird. 

 

Die Berechnung des unverwässerten und verwässerten Ergebnisses je Aktie (EPS) basiert 

auf den folgenden Daten: 

 
 
 

 
2024 2023 

Nettoergebnis des Berichtszeitraums (in Millio-

nen EUR) 137,9 209,2 

Anzahl der Stammaktien  

(abzüglich der eigenen Aktien) 
561.129.302 560.224.002 

Unverwässertes EPS 0,25 0,37 

Anzahl der Stammaktien (ohne eigene Aktien) 

für verwässerte EPS-Zwecke 563.010.537 560.953.542 

Verwässertes EPS 0,24 0,37 
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Das Ergebnis je Aktie wird berechnet, indem der Reingewinn der Gruppe durch die An-

zahl der ausstehenden Aktien, abzüglich der eigenen Aktien, geteilt wird. Das verwässerte 

Ergebnis je Aktie wird unter Berücksichtigung der Anzahl der im Umlauf befindlichen 

Aktien und des potenziellen Verwässerungseffekts aus der Zuteilung eigener Aktien an 

die Begünstigten von unverfallbaren Bonusplänen, die im nächsten Jahr zugeteilt werden, 

berechnet.  
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ERLÄUTERUNGEN ZU DEN WICHTIGSTEN AK-

TIVPOSTEN 
 

7. LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 
Die nachstehenden Tabellen zeigen die Entwicklung der historischen Anschaffungskos-

ten, der kumulierten planmäßigen Abschreibungen, der Wertminderungen und des 

Buchwerts aller wesentlichen langfristigen Vermögenswerte in den letzten zwei Jahren. 

7.1 SACHANLAGEN 

Technische Anlagen, Maschinen, Ausstattungen, Gebäude und Grundstücke werden zu Anschaffungs-, Herstellungs- oder Übertra-

gungskosten einschließlich etwaiger Transaktionskosten, etwaiger Demontagekosten und direkter Kosten, die für die Bereitstellung 

des Vermögenswerts zur Nutzung erforderlich sind, erfasst. Dieses Anlagevermögen, mit Ausnahme von Grundstücken, die nicht 

abgeschrieben werden, wird in jedem Haushaltsjahr linear abgeschrieben, wobei die Abschreibungssätze entsprechend der Rest-

nutzungsdauer der Anlagen festgelegt werden. 

Die Abschreibung erfolgt linear auf der Grundlage der Anschaffungskosten der Vermögenswerte, abzüglich etwaiger Restwerte 

(sofern wesentlich), entsprechend ihrer geschätzten Nutzungsdauer, wobei die folgenden Sätze angewandt werden: 

Art des Immobilienplans und der Aus-

stattung 
Kategorie des Finanzausweises Planmäßige Abschreibung 

Gebäude Grundstücke und Gebäude 2%-3% 

Anlagen und Ausstattung Anlagen und Ausstattung 10%-20% 

Konstruktionen und Ausrüstung 
Technische und kommerzielle Ausstat-

tung 
5%-16% 

Büromöbel und -maschinen Sonstige materielle Vermögenswerte 8%-20% 

Kraftfahrzeuge und andere Verkehrsmit-

tel 
Sonstige materielle Vermögenswerte 10%-25% 

 

Der erzielbare Wert wird auf der Grundlage der in IAS 36 festgelegten Kriterien ermittelt, die in der nachstehenden Erläuterung 

"Beurteilung der Werthaltigkeit des Geschäfts- oder Firmenwerts und anderer langfristiger Vermögenswerte (Wertminderungstest)" 

beschrieben sind. 

Ordentliche Instandhaltungskosten werden in voller Höhe in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Zusätzliche Instandhal-

tungskosten werden den einzelnen Vermögenswerten zugeordnet und über deren Restnutzungsdauer abgeschrieben. 

Einbauten in gemieteten Räumen werden den einzelnen Klassen von Vermögenswerten zugeordnet und über die Restlaufzeit des 

Mietvertrags oder die Restnutzungsdauer der Art des verbesserten Vermögenswerts abgeschrieben, je nachdem, welcher Wert 

niedriger ist. 

Wenn einzelne Komponenten eines komplexen Sachanlagevermögens unterschiedliche Nutzungsdauern haben, werden sie ge-

trennt erfasst, um entsprechend ihrer individuellen Nutzungsdauer abgeschrieben zu werden (Komponentenansatz). 

Nach diesem Prinzip werden insbesondere der Wert des Grundstücks und der darauf befindlichen Gebäude voneinander getrennt, 

und nur die Gebäude werden abgeschrieben.  

Gewinne und Verluste aus dem Verkauf oder Abgang von Vermögenswerten werden als Differenz zwischen dem Verkaufspreis und 

dem Nettobuchwert des Vermögenswerts berechnet und in der Gewinn- und Verlustrechnung unter Sonstige Erträge bzw. Sonstige 

Betriebskosten ausgewiesen.   
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URSPRÜNGLICHE 

KOSTEN         

Grundstücke und 

Gebäude 

Anlagen und 

Ausstattung 

Technische 

und kom-

merzielle 

Ausstattung 

Sonstige 

materielle 

Vermö-

genswerte 

Geleistete An-

zahlungen 

und Anlagen 

im Bau  

Eigene Sachanla-

gen 

Sachanlagen - 

Nutzungsrecht      
Insgesamt  

Saldo zum 1.1.2023 236,4 683,1 79,4 120,1 26,9 1.145,8 141,3 1.287,1 

Zugänge  3,2 5,1 0,8 1,8 27,4 38.3 39.3 77,6 

Sonstige Änderun-

gen (0,5) (57,1) 3,2 0,2 (12,9) (67.1) (5.4) (72,5) 

Abgänge - (5,4) (0,0) (2,4) (0,1) (8.0) (1.3) (9,2) 

Saldo zum 31.12.2023 239,0 625,7 83,4 119,7 41,3 1.109,0 173,9 1.283,0 

Unternehmenszu-

sammenschluss - 3,4 0,3 0,0 - 3,6 0,4 4,0 

Zugänge 1,4 10,6 0,5 2,1 21,0 35,6 6,4 42,0 

Sonstige Änderun-

gen 1,3 (62,3) (1,8) 1,1 (28,0) (89,7) (5,3) (95,0) 

Abgänge - (10,7) (0,3) (3,2) - (14,2) (0,5) (14,7) 

Umgliederung in zur 

Veräußerung gehal-

tene Vermögens-

werte  (53,5)    (53,5)  (53,5) 

Saldo zum 31.12.2024 241,7 513,1 82,1 119,7 34,3 990,8 174.9 1.165,8 
 

 
   

AKKUMULIERTE 

AMORTISIERUNG  

UND WERTMINDE-

RUNGEN 

Grundstücke und  

Gebäude 

Anlagen und  

Ausstattung 

Technische 

und kommer-

zielle Ausstat-

tung 

Sonstige 

materielle 

Vermö-

gens-

werte 

Geleistete An-

zahlungen und 

Anlagen im Bau  

Eigene Sachanla-

gen 

Sachanlagen - 

Nutzungsrecht      
Insgesamt 

Saldo zum 1.1.2023 (156,1) (608,5) (72,6) (106,1) (0,0) (943,2) (58,0) (1.001,3) 

Sonstige Änderun-

gen 0,7 61,6 (3,1) 1,0  60,1 5,5 65,6 

Abgänge - 5,4 - 2,4  7,9 1,2 9,0 

Planmäßige Ab-

schreibung (5,0) (17,2) (1,5) (4,3) - (28,0) (17,1) (45,2) 

Saldo zum 31.12.2023 (160,4) (558,7) (77,2) (107,0) (0,0) (903,3) (68,4) (971,8) 

Unternehmenszu-

sammenschluss - (1,2) (0,3) (0,0)  (1,5) (0,3) (1,8) 

Sonstige Änderun-

gen (0,0) 73,5 2,0 1,6 - 77,1 6,4 83,5 

Abgänge - 10,7 0,3 3,1 - 14,1 0,4 14,5 

Planmäßige Ab-

schreibung (5,3) (20,0) (1,5) (4,0) - (30,8) (16,4) (47,2) 

Umgliederung in zur 

Veräußerung gehal-

tene Vermögens-

werte  42,0    42,0  42,0 

Saldo zum 31.12.2024 (165,7) (453,8) (76,7) (106,3) (0,0) (802,5) (78,3) (880,8)  
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BUCHWERT                

Grundstü-

cke und 

Gebäude 

Anlagen 

und Aus-

stattung 

Technische 

und kommer-

zielle Aus-

stattung 

Sonstige 

materi-

elle Ver-

mögens-

werte 

Geleistete An-

zahlungen und 

Anlagen im Bau  

Eigene Sach-

anlagen 

Sachanlagen 

- Nutzungs-

recht      

Insgesamt  

Saldo zum 

 1.1.2023 80,2 74,5 6,9 14,0 26,8 202,5 83,2 285,7 

Zugänge 3,2 5,1 0,8 1,8 27,4 38,3 39,3 77,6 

Sonstige Änderungen 0,1 4,5 0,1 1,2 (12,9) (7,0) 0,1 (6,8) 

Abgänge - - - - (0,1) (0,1) (0,1) (0,2) 

Planmäßige Abschreibung (5,0) (17,2) (1,5) (4,3) - (28,0) (17,1) (45,2) 

Saldo zum 

 31.12.2023 78,5 66,8 6,4 12,7 41,2 205,7 105,4 311,2 

Unternehmenszusammenschluss - 2,1 - - - 2,1 0,1 2,2 

Zugänge  1,4 10,6 0,5 2,1 21,0 35,6 6,4 42,0 

Sonstige Änderungen 1,3 11,2 0,2 2,7 (28,0) (12,6) 1,1 (11,5) 

Abgänge - - - (0,1) - (0,1) (0,1) (0,2) 

Planmäßige Abschreibung (5,3) (20,0) (1,5) (4,0) - (30,8) (16,4) (47,2) 

Umgliederung in zur Veräußerung 

gehaltene Vermögenswerte - (11,5) - - - (11,5) - (11,5) 

Saldo zum 

 31.12.2024 76,0 59,3 5,5 13,5 34,3 188,5 96,5 285,0  
 

Die Zugänge zu den Klassen von Vermögenswerten im Berichtszeitraum, die eigene 

Sachanlagen bilden, umfassten EUR 35,6 Mio. für Anschaffungen im Jahr und EUR 15,3 

Mio. für Umgliederungen von Zahlungen, die am Ende des Vorjahres als unfertige Sach-

anlagen und geleistete Anzahlungen eingestuft wurden. Die wichtigsten Kategorien der 

Zugänge lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

− EUR 2,7 Mio. für Grundstücke und Gebäude, hauptsächlich im Zusammenhang 

mit der Entwicklung der Arbeitsstätte in der V.le Europa 46, Cologno Monzese; 

− EUR 21,8 Mio. für Anlagen und Ausstattung, vor allem EUR 3,2 Mio. für tech-

nologische Maßnahmen zur Modernisierung der Fernsehstudios, EUR 4,5 Mio. 

für das Dalet News and Sport System und EUR 3,5 Mio. für Digitalisierungspro-

jekte und den Bau der neuen Produktionseinheit in den Produktionsstudios in 

Rom; 

− EUR 5,4 Mio. entfielen auf technische und kommerzielle Ausstattung und 

sonstige Anlagen, die hauptsächlich den Erwerb und die Erneuerung von Hard-

ware umfassten; 

− EUR 21,0 Mio. betrafen Erhöhungen bei den geleisteten Anzahlungen und An-

lagen im Bau, die vor allem EUR 2,7 Mio. für das neue Dalet-System in Cologno 

für die Nachrichten- und Sportredaktion, EUR 5,2 Mio. für die Einrichtung von 

Arbeitsräumen im Rahmen des Projekts am Hauptsitz in Cologno Monzese und 

EUR 2,6 Mio. für die Instandhaltung der technischen Infrastruktur im Produkti-

onsstudio in Cologno Monzese betrafen. 

Die Rückgänge des Jahres, die hauptsächlich unter "Sonstige Veränderungen" erfasst 

wurden, beziehen sich hauptsächlich auf die EUR 7,0 Mio. an Aktivierungen, die in den 

Vorjahren unter "Unfertige Erzeugnisse und geleistete Anzahlungen" verbucht wur-

den, im Berichtsjahr jedoch in andere immaterielle Vermögenswerte umgegliedert 
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wurden, sowie auf eine Anpassung des Nettowerts der Vermögenswerte in Höhe von 

EUR 5,7 Mio. aufgrund der am 13. Juni 2024 erfolgten Einziehung durch einige Gesell-

schaften der Gruppe, die im Dezember 2023 Anträge auf öffentliche Mittel aus dem "Au-

ßerordentlichen Fonds für Maßnahmen zur Unterstützung des Verlagswesens" gestellt 

haben, der in Italien durch das Gesetz Nr. 234 vom 30. Dezember 2021 eingerichtet 

wurde. Die Förderung deckt 70% der förderfähigen Kosten privater Rundfunkveranstalter 

(nationale Anbieter audiovisueller Mediendienste, die über eine zugewiesene logische 

Kanalnummerierung (logical channel numbering, LCN) verfügen, Anbieter von Digitalra-

dio und Konsortien digitaler Audiosender) ab, die im Jahr 2022 Investitionen in innovative 

digitale Übergangstechnologien zur Verbesserung der Infrastruktur und der Produkti-

onsprozesse getätigt haben, um die Qualität der Inhalte und das Vergnügen der Nutzer 

zu verbessern. Der Nettobuchwert wurde in Übereinstimmung mit IAS 20 "Bilanzierung 

und Darstellung von Zuwendungen der öffentlichen Hand" neu bewertet. 

Bei den Umgliederungen in zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte bezieht 

sich der Rückgang um EUR 11,5 Mio. auf die Umgliederung des Nettobuchwerts von 

Vermögenswerten (Sender, Funkbrücken und zugehörige Schalter) unter "Zur Veräuße-

rung gehaltene langfristige Vermögenswerte" (gemäß IFRS 5), die sich derzeit im Besitz 

von Elettronica Industriale S.p.A. befinden, aufgrund einer am 19. Dezember 2024 unter-

zeichneten Vereinbarung, in der sich Elettronica Industriale S.p.A. verpflichtet hat, diese 

Vermögenswerte am 1. Juli 2025 an EI Towers zu verkaufen. Ab dann wird EI Towers für 

Elettronica Industriale die Dienstleistungen erbringen, die in der (ebenfalls am 19. De-

zember 2024 unterzeichneten) Turnkey-Vereinbarung vorgesehen sind, die den derzeiti-

gen Full-Service-Vertrag ersetzen wird. 

 

7.1.1 Nutzungsrechte an Sachanlagen 

Vermögenswerte, die aufgrund von Leasingverträgen unter der Kontrolle der Gruppe stehen, werden als materielle Vermögens-

werte in der Rubrik Nutzungsrechte an Sachanlagen zum Wert der damit verbundenen finanziellen Verbindlichkeiten, die auf der 

Grundlage des aktuellen Werts der künftigen Zahlungen, abgezinst mit dem Grenzfremdkapitalzinssatz für jeden Vertrag, berechnet 

werden, ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten werden entsprechend dem Tilgungsplan für die in den vertraglichen Raten enthaltenen 

Kapitalbeträge schrittweise verringert. Der Zinsbetrag hingegen wird in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den Finanzaufwen-

dungen ausgewiesen. Der unter den materiellen Vermögenswerten ausgewiesene Wert wird entsprechend der Laufzeit des Lea-

singvertrags linear abgeschrieben, wobei auch die Wahrscheinlichkeit einer Vertragsverlängerung berücksichtigt wird, wenn eine 

einklagbare Verlängerungsoption besteht. 

Gebühren für Leasingverträge mit einer Laufzeit von 12 Monaten oder weniger und für Verträge mit einem geringwertigen zu-

grunde liegenden Vermögenswert werden linear über die Laufzeit des Vertrags erfolgswirksam abgegrenzt.   

Die Nutzungsrechte an Sachanlagen umfassen Leasingverträge, die gemäß IFRS 16 für 

die Anmietung von Immobilien und Fernsehstudios sowie für die Anmietung von Dienst-

wagen für Mitarbeiter erfasst wurden. Die Erhöhungen beziehen sich hauptsächlich auf 

die Erneuerung und Verlängerung von Immobilienmietverträgen während des Berichts-

zeitraums. Die Abschreibungssätze für die Nutzungsrechte wurden auf der Grundlage 

der festgelegten Vertragslaufzeiten berechnet. 

Der Posten "Nutzungsrechte an Sachanlagen" wird wie folgt aufgegliedert. 

   
Nutzungsrecht 

an Gebäuden 

Nutzungsrecht 

an Autos 
Insgesamt 

Saldo zum 31.12.2022 76,5 6,6 83,2 
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Zugänge 34,0 5,3 39,3 

Abgänge  (0,1) (0,0) (0,1) 

Planmäßige Abschreibungen 

und Wertminderungen (13,3) (3,8) (17,1) 

Sonstige Änderungen 0,4 (0,2) 0,2 

Saldo zum 31.12.2023 97,5 7,9 105,4 

Unternehmenszusammen-

schlüsse  0,1 0,1 

Zugänge 0,4 6,0 6,4 

Abgänge (0,0) (0,1) (0,1) 

Planmäßige Abschreibungen 

und Wertminderungen (12,6) (3,9) (16,4) 

Sonstige Änderungen 1,1 0,0 1,1 

Saldo zum 31.12.2024 86,5 10,0 96,5 
       

 

7.2 FERNSEH- UND FILMRECHTE 

Die planmäßige Abschreibung von Fernsehübertragungsrechten erfolgt linear ab dem Zeitpunkt, ab dem der Vermögenswert zur 

Nutzung zur Verfügung steht, und über den gesamten Zeitraum der voraussichtlichen Nutzung. Der erzielbare Betrag wird auf der 

Grundlage der in IAS 36 festgelegten Kriterien berechnet, die im nachstehenden Abschnitt über die Wertminderung von Vermö-

genswerten beschrieben sind. 

Bei den Fernsehübertragungsrechten spiegelt die planmäßige Abschreibung das Verhältnis zwischen den verschiedenen Ausstrah-

lungsmöglichkeiten, der Anzahl der vertraglich zulässigen Ausstrahlungen und deren tatsächlicher Ausstrahlung angemessen und 

zuverlässig wider. Auf der Grundlage der jeweiligen Geschäftsmodelle wird für die italienische Fernsehbibliothek in der Regel eine 

lineare Abschreibung auf der Grundlage der vertraglich festgelegten Lizenzdauer vorgenommen, während für die spanische Fern-

sehbibliothek eine degressive Abschreibung verwendet wird. Diese unterschiedliche Bilanzierung spiegelt die unterschiedlichen 

Vertragsbedingungen und die daraus resultierenden Verwertungsmethoden der beiden Hauptländer, in denen die Gruppe tätig ist, 

wider. 

Wenn, ungeachtet der bereits vorgenommenen planmäßigen Abschreibung, alle im Rahmen der entsprechenden Fernsehrechte-

verträge zur Verfügung gestellten Sendungen ausgestrahlt worden sind, wird der Buchwert vollständig abgeschrieben.  

Die Rechte für Sportereignisse, Nachrichten und Unterhaltungssendungen werden vollständig (100%) abgeschrieben, wenn das 

Ereignis ausgestrahlt wird. 

Fernsehserien werden zu 70% in den ersten zwölf Monaten nach ihrer Verfügbarkeit abgeschrieben, die restlichen 30% werden in 

den folgenden zwölf Monaten abgeschrieben. 

Rechte, die für mehrere Nutzungsarten zur Verfügung stehen und im Rahmen von Vertriebstätigkeiten genutzt werden sollen, 

werden nach den international anerkannten Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung auf der Grundlage des Verhältnisses 

zwischen den tatsächlich erzielten Umsatzerlösen und den geschätzten Gesamterlösen aus der Nutzung des Rechts abgeschrieben. 

Diese Schätzung wird regelmäßig überprüft, um die planmäßige Abschreibung im Laufe des Jahres zu bestimmen. 
  

URSPRÜNGLICHE 

KOSTEN             

KUMULIERTE AB-

SCHREIBUNG 

KUMULIERTE 

WERTMINDERUN-

GEN 

BUCHWERT 

Eröffnungssaldo zum 1.1.2023 8.161,7 (7.238,0) (148,5) 775,3 

Zugänge 348,5 - - 348,5 

Umgliederung von immateriellen 

Vermögenswerten im Bau 33,5 - - 33,5 

Sonstige Änderungen (407,8) 369,9 35,4 (2,5) 

Abgänge (87,4) 82,3 - (5,0) 
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Planmäßige Abschreibung - (396,5) - (396,5) 

(Wertminderungen)/ Wertaufholun-

gen - - (0,6) (0,6) 

Schlusssaldo zum 31.12.2023 8.048,5 (7.182,2) (113,6) 752,6 

Zugänge 290,6 - - 290,6 

Umgliederung von immateriellen 

Vermögenswerten im Bau 24,2 - - 24,2 

Sonstige Änderungen (225,8) 201,0 24,7 (0,1) 

Abgänge (76,4) 73,9 - (2,5) 

Planmäßige Abschreibung - (347,5) - (347,5) 

(Wertminderungen)/Wertaufholun-

gen - - (0,5) (0,5) 

Saldo zum 31.12.2024 8.061,0 (7.254,8) (89,4) 716,8 

     
 

 

Die Zuflüsse für das Jahr 2024 beliefen sich auf insgesamt EUR 314,8 Mio. (EUR 382,0 

Mio. im Jahr 2023) und setzten sich zusammen aus EUR 290,6 Mio. an Einkäufen für das 

Jahr (EUR 348,5 Mio. zum 31. Dezember 2023) und EUR 24,2 Mio. (EUR 33,5 Mio. zum 

31. Dezember 2023) an Umgliederungen von aktivierten an Lieferanten gezahlten Vor-

schüssen (zum 31. Dezember 2023 als geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau aus-

gewiesen). Die Investitionen in den italienischen Sektor im Laufe des Jahres entfielen auf 

EUR 198,0 Mio. der gesamten Einkäufe. Die restlichen EUR 92,6 Millionen entfielen auf 

Einkäufe der GAM Gruppe.  

Andere Änderungen umfassten die Auflösung von vertraglich verfallenen Rechten und 

restlichen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die Auflösung von 

Verträgen. 

In den Einkäufen des Jahres sind EUR 23.8 Mio. für Senderechte enthalten, die von der 

Gruppe nach dem 31. Dezember 2024 ausgestrahlt werden können. Zum 31. Dezember 

2024 beliefen sich die noch nicht begonnenen Senderechte auf insgesamt rund EUR 41,2 

Mio. (EUR 59,8 Mio. zum 31. Dezember 2023) und bestanden hauptsächlich aus frei emp-

fangbaren und Pay-TV-Rechten für die Ausstrahlung von Spielfilmen, Kino- und Unter-

haltungsproduktionen. 

 

7.3 GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT 

  

Insgesamt 

Saldo zum 1.1.2023 804,2 

Zugänge aus Unternehmenszusammenschlüssen 0,4 

Saldo zum 31.12.2023 804,7 

Zugänge aus Unternehmenszusammenschlüssen 5,0 

Abgänge (0,1) 
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Saldo zum 31.12.2024 809,6 
  

 

 

Die Erhöhung des Geschäfts- oder Firmenwerts in Höhe von EUR 5,0 Mio. im Jahr 2024 

bezieht sich auf die EUR 4,6 Mio., die bei der linearen Konsolidierung von Mediamond 

(zuvor nach der Equity-Methode konsolidiert) und ihrem Tochterunternehmen Videowall 

ab dem 1. Januar 2024 verbucht wurden, da Mediamond zuvor eine Mehrheitsbeteili-

gung an Videowall erworben hatte. Wie bereits erwähnt, wird diese Transaktion für Rech-

nungslegungszwecke als Unternehmenszusammenschluss unter gemeinsamer Kontrolle 

eingestuft. Infolgedessen wurden zum Zeitpunkt der Erstkonsolidierung die Vermögens-

werte (einschließlich Geschäfts- oder Firmenwert) und Verbindlichkeiten des erworbenen 

Unternehmens im Konzernabschluss des übernehmenden Unternehmens ausgewiesen. 

Dabei wurden die Werte angesetzt, die im Konzernabschluss der Gesellschaft, die zum 

Zeitpunkt der Übertragung die gemeinsame Beherrschung über die an dem Unterneh-

menszusammenschluss beteiligten Parteien ausübte, erfasst wurden. 

Der Rest folgt aus der linearen Konsolidierung, die auf den Erwerb einer Mehrheitsbetei-

ligung in Höhe von 70% an Radical Change Contents S.L. (früher la Fabrica de la Tele) 

zurückzuführen ist. 

Die Abflüsse beziehen sich auf den Verkauf der 60%-igen Beteiligung an Avataria Pro-

ducciones SL. 

Zum 31. Dezember 2024 unterging der Geschäfts- oder Firmenwert dem nach IAS 36 

jährlich vorgeschriebenen Wertminderungstest, wie nachstehend erläutert. 
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7.4 BEURTEILUNG DER WERTHALTIGKEIT DES GE-

SCHÄFTS- ODER FIRMENWERTS UND ANDERER LANG-

FRISTIGER VERMÖGENSWERTE (WERTMINDERUNGS-

TEST)  

Die Buchwerte von materiellem und immateriellem Anlagevermögen werden gemäß IAS 

36 regelmäßig überprüft, um festzustellen, ob eine Wertminderung vorliegt, wenn Indi-

katoren darauf hindeuten, dass eine Wertminderung vorliegen könnte. Bei Geschäfts- 

oder Firmenwerten, immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer 

und nicht nutzbaren immateriellen Vermögenswerten wird die Werthaltigkeit mindestens 

einmal jährlich, in der Regel zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses, aber 

auch jederzeit bei Vorliegen von Anzeichen für eine mögliche Wertminderung, überprüft. 

Die Werthaltigkeit der Buchwerte wird durch einen Vergleich mit dem höheren Wert aus 

dem Nutzungswert im gegenwärtigen Zustand oder dem beizulegenden Zeitwert der 

Vermögenswerte (dem Preis, der bei einem Verkauf erzielt werden würde) abzüglich der 

Veräußerungskosten beurteilt. 

Der Nutzungswert wird durch Abzinsung der künftigen Cashflows ermittelt, die aus der 

Nutzung des einzelnen Vermögenswerts oder der zahlungsmittelgenerierenden Einheit 

(ZGE), zu der der Vermögenswert gehört, und aus seinem Abfluss am Ende der Nutzungs-

dauer erwartet werden, und zwar auf der Grundlage der zuletzt genehmigten Geschäfts-

pläne. 

Der beizulegende Zeitwert (abzüglich der Verkaufskosten) wird gemäß IFRS 13 (Bewer-

tung zum beizulegenden Zeitwert) durch Quantifizierung des Preises ermittelt, der für 

den Verkauf des Vermögenswerts oder der Gruppe von Vermögenswerten in einem ge-

ordneten Geschäftsvorfall zwischen Marktteilnehmern am Stichtag erzielt würde, wobei 

etwaige Beschränkungen hinsichtlich des Verkaufs oder der Nutzung des Vermögens-

werts, die diese Marktteilnehmer in Betracht ziehen würden, berücksichtigt werden.   

Im Falle einer Wertminderung wird der Verlust in der Gewinn- und Verlustrechnung ver-

bucht, indem zunächst der Geschäfts- oder Firmenwert reduziert wird und anschließend 

die darüberhinausgehenden Beträge erfasst werden, wobei Kriterien angewandt werden, 

die im Allgemeinen proportional zum Wert der anderen Vermögenswerte der betreffen-

den ZGE sind. Mit Ausnahme des Geschäfts- oder Firmenwerts kann eine Wertminderung 

bei anderen Vermögenswerten rückgängig gemacht werden, wenn sich die Bedingun-

gen, die zu dem Wertminderungsaufwand geführt haben, geändert haben. In diesem Fall 

kann der Buchwert des Vermögenswerts innerhalb der Grenzen des neuen geschätzten 

erzielbaren Betrags erhöht werden, jedoch nicht mehr als der Wert, der berechnet wor-

den wäre, wenn es keine früheren Wertminderungen gegeben hätte. 

Diese Prüfung wird für die ZGE durchgeführt, denen der Geschäfts- oder Firmenwert und 

die anderen Vermögenswerte zugeordnet sind. Die zahlungsmittelgenerierenden Einhei-

ten werden in Übereinstimmung mit den Organisations- und Geschäftsstrukturen der 

Gruppe als homogene Ansammlungen identifiziert, die aus der fortlaufenden Nutzung 

der ihnen zurechenbaren Vermögenswerte eigenständige Mittelzuflüsse erzeugen.  

In Übereinstimmung mit der organisatorischen Geschäftsstruktur der Gruppe zum 31. 

Dezember 2024 werden die ZGE mit den operativen Segmenten nach IFRS 8 (Grupo 
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Audiovisual Mediaset España) oder mit den Geschäftsbereichen, die innerhalb des italie-

nischen Segments identifiziert werden können ("Frei empfangbares Fernsehen", 

"Pay/SVoD-Serien- und Filmrechtebibliothek", "Radio" und "Sonstige Werbevermark-

tung"), abgeglichen. "Sonstige Werbevermarktung" bezog sich hauptsächlich auf die Ra-

dio-Werbevermarktung der Gruppe und Dritter, die von Digitalia '08 ab dem 1. Januar 

2024, nach der linearen Konsolidierung von Mediamond, verwaltet wird, sowie auf die 

Werbevermarktung von Websites der Gruppe und Dritter und von DOOH-Werbeflächen. 

Die folgende Tabelle zeigt die Beträge und die Zuordnung des Geschäfts- oder Firmen-

werts zu jeder ZGE. Die Veränderung dieses Postens in den letzten beiden Jahren ist in 

Anhangangabe 7.3 dargestellt. 

Von dem Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von EUR 658,1 Mio., der der ZGE Grupo 

Audiovisual Mediaset España ("GAM") zugeordnet ist, stammen EUR 363,2 Mio. aus dem 

Erwerb des Unternehmens durch die Gruppe im Jahr 2003 und EUR 294,5 Mio. aus den 

später von der spanischen Gesellschaft durchgeführten Unternehmenszusammenschlüs-

sen. Der Buchwert der ZGE GAM umfasst auch Vermögenswerte mit unbestimmter Nut-

zungsdauer in Höhe von EUR 85,2 Mio., die unter "Sonstige immaterielle Vermögens-

werte" klassifiziert sind (sie beziehen sich auf den Wert, der dem "Cuatro-Multiplex" von 

dem Tochterunternehmen Mediaset España im Jahr 2010 im Rahmen des Kaufpreisallo-

kationsverfahrens nach dem Erwerb des Fernsehgeschäfts der Prisa Gruppe zugewiesen 

wurde).  

 

 
 

ZGE 31.12.2024 31.12.2023 

Grupo Audiovisual Mediaset España 658,1 657,8 

Free-TV Italien  145,6 145,6 

Sonstige Werbevermarktung 5,9 1,3 

Geschäfts- oder Firmenwert insgesamt 809,6 804,7  
 
 

Die Werthaltigkeit des Geschäfts- oder Firmenwerts und anderer Vermögenswerte der 

Gruppe in Italien, die sich auf die ZGE frei empfangbares Fernsehen (hauptsächlich be-

stehend aus Fernseh- und Filmübertragungsrechten und dem Recht zur Nutzung von 

Fernsehfrequenzen) und die ZGE Radio (hauptsächlich bestehend aus immateriellen Ver-

mögenswerten mit einer bestimmten Nutzungsdauer im Zusammenhang mit dem Nut-

zungsrecht an Radiofrequenzen und Marken) beziehen, wurden auf der Grundlage der 

Methodik, des Prozesses und der Richtlinien für den Fünfjahresgeschäftsplan 2025-2029 

getestet. Der Fünfjahresgeschäftsplan 2025-2029 wurde vom MFE-Vorstand am 26. Feb-

ruar 2025 genehmigt und dieser hat auch die Hauptindikatoren und die externen 

(Marktkapitalisierung, makroökonomische Indikatoren, Zielmarktprognosen) und die 

zum Stichtag des Konzernabschlusses verfügbaren internen Nachweise im Zusammen-

hang mit diesen Bewertungen, geprüft.  
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Die Beobachtung der Wertminderungsindikatoren zeigte insbesondere, dass die 

Marktkapitalisierung von MFE, die im Laufe des Jahres deutlich gestiegen war (+26 % im 

Vergleich zum 31. Dezember 2023), zum Berichtszeitpunkt unter dem konsolidierten Net-

tobuchwert lag. In der Zwischenzeit zeigten die operativen Ergebnisse aller getesteten 

ZGE im Jahr 2024, dass die Werbevermarktung und die Ergebnisse deutlich besser waren 

als die genehmigten Budgetschätzungen.  

Die Werthaltigkeit des Geschäfts- oder Firmenwerts und der sonstigen Vermögenswerte 

der ZGE frei empfangbares Fernsehen und der Vermögenswerte der ZGE Radio wurde 

durch Ermittlung des Nutzungswerts auf der Grundlage der diskontierten Cashflows, die 

sich aus den Geschäftsplänen ableiten lassen, dargestellt. 

Die wichtigsten Annahmen in den Geschäftsplänen der beiden oben genannten ZGE be-

ziehen sich hauptsächlich auf die Entwicklung der Werbeerlöse auf der Grundlage von 

Markterwartungen und unter der Annahme einer wesentlichen Stabilität der Marktan-

teile, der Entwicklung der Programmkosten und (für die ZGE frei empfangbares Fernse-

hen) der Investitionen in Fernsehrechte unter der Annahme der Kontinuität des derzeiti-

gen Angebots und der redaktionellen Marktpositionierung, unter Berücksichtigung der 

Kaufverpflichtungen für Fernsehrechte, Sportveranstaltungen und Unterhaltungsinhalte, 

der Personalfluktuation und der Arbeitskosten, der Inflation und der Energiekostenprog-

nosen. 

Diese Annahmen beruhen auf der bestmöglichen Schätzung des Managements unter 

Berücksichtigung von Informationen aus externen Quellen und Prognosen über die Ent-

wicklung der Märkte der Gruppe, die von spezialisierten Beobachtern erstellt wurden, vor 

allem in Bezug auf die erwartete Entwicklung der Werbeeinnahmen und der jüngsten 

verfügbaren Wirtschaftsprognosen für den expliziten Prognosezeitraum. Aufgrund der 

Art der Geschäftstätigkeit der Gruppe gibt es sowohl bei den externen Prognoseszena-

rien als auch bei den wichtigsten Annahmen, die das Management bei der Erstellung der 

Pläne zur Überprüfung des erzielbaren Werts der ZGE getroffen hat, keine wesentlichen 

Auswirkungen, die direkt mit den Risiken des Klimawandels zusammenhängen. 

Die Werthaltigkeit des konsolidierten Buchwerts der ZGE GAM wurde durch eine Schät-

zung des Eigenkapitalwerts der spanischen Gruppe bestätigt, die auf dem Nutzungswert 

derjenigen betrieblichen Vermögenswerte basiert, die auf der Grundlage des künftigen 

Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit der ZGE realisierbar sind, und die für die Zwe-

cke der Prüfung der Werthaltigkeit des Geschäfts- oder Firmenwerts und der Vermö-

genswerte mit unbestimmter Nutzungsdauer, wie sie bei der Erstellung des am 25. Feb-

ruar 2025 genehmigten Konzernabschlusses von GAM durchgeführt wurde, sowie des 

auf Eigenkapitalbeteiligungen, finanzielle Verbindlichkeiten und Zahlungsmittel und 

Zahlungsmitteläquivalente entfallenden Zeitwerts erstellt wurde. Die wichtigsten Annah-

men des Geschäftsplans beziehen sich hauptsächlich auf die erwartete künftige Entwick-

lung der Werbeeinnahmen im Projektionszeitraum auf der Grundlage externer Informa-

tionen über die makroökonomische Entwicklung und den Werbemarkt, wobei von weit-

gehend stabilen Marktanteilen ausgegangen wird. 

Der Abzinsungssatz nach Steuern (WACC), der für die Berechnung des Nutzungswerts 

der ZGE frei empfangbares Fernsehen und der ZGE Radio zum 31. Dezember 2024 ver-

wendet wurde, wurde auf 7,5% festgelegt (gegenüber 8,1% im Vorjahr). Dieser Abzin-

sungssatz wurde ermittelt, indem die Finanz- und Marktparameter, die der Berechnung 
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der gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten nach Steuern zugrunde liegen (Fremd-

kapitalkosten, risikofreier Zinssatz und Marktrisikoprämie), unter Verwendung von (Beta-

)Indikatoren und einer Finanzstruktur (Verschuldungsgrad) aktualisiert wurden, die aus 

einem Panel vergleichbarer frei empfangbarer Rundfunkveranstalter in der Eurozone ab-

geleitet wurde. Die für die Extrapolation der Finanzströme über die expliziten Zeiträume 

hinaus verwendete Wachstumsrate ("g-rate") betrug 2% und entsprach damit der jüngs-

ten mittel- bis langfristigen Inflationsprognose von Prometeia für Italien. Dieselbe Me-

thode wurde verwendet, um einen Diskontsatz nach Steuern von 7,9% (8,2% im Vorjahr) 

für die Prüfung des erzielbaren Betrags des Geschäfts- oder Firmenwerts und der ande-

ren Vermögenswerte der ZGE GAM auf konsolidierter Ebene und eine g-Rate von 1,8% 

für die Extrapolation der Finanzströme über die expliziten Zeiträume hinaus zu bestim-

men, die mit der jüngsten mittel- und langfristigen Inflationsprognose von Prometeia für 

Spanien übereinstimmt.  

Auf dieser Grundlage bestätigten die zum 31. Dezember 2024 durchgeführten Tests die 

Werthaltigkeit der Buchwerte (einschließlich des Geschäfts- oder Firmenwerts) für die 

ZGE GAM und frei empfangbares Fernsehen in Italien, wobei ein erheblicher Spielraum 

über den Buchwerten ausgewiesen wurde, sowie die Werthaltigkeit der Vermögenswerte 

der ZGE Radio, die bei den für den Geschäftsbericht 2022 durchgeführten Wertminde-

rungstests einer Wertminderung von EUR 21,5 Mio. unterlagen, die den immateriellen 

Vermögenswerten mit begrenzter Lebensdauer, bestehend aus dem Recht zur Nutzung 

von Radiofrequenzen, zugeordnet wurden. 

Für den der ZGE Sonstige Werbevermarktung zugeordneten Geschäfts- oder Firmen-

wert (EUR 5,9 Mio.) sowie für den Restbuchwert von EUR 29 Mio. der ZGE Pay/SVoD-

Serien- und Filmrechtebibliothek wurden zum Stichtag des Konzernabschlusses keine 

Wertminderungsindikatoren oder Hinweise auf mögliche Rückabwicklungen festgestellt.  

Für die ZGE, für die der Nutzungswert die Werthaltigkeit der Vermögenswerte bestätigte, 

wurden spezifische Sensitivitätsanalysen durchgeführt. Dies geschah, indem alle anderen 

gleichen Schlüsselvariablen identifiziert wurden: (i) genaue Abzinsungssätze und (ii) jähr-

liche Verringerungen der EBIT-Marge aufgrund geringerer Umsatzerlöse für jede der 

ZGE, die – wenn alle anderen Cashflow-Posten unverändert bleiben (d.h. unter der vor-

sichtigen Annahme, dass Kosten und Investitionen unverändert bleiben) – die Differenz 

zwischen dem erzielbaren Betrag und dem Buchwert eliminieren.  

Auf der Grundlage dieser Analysen wurden die folgenden Ergebnisse ermittelt: 

- für die ZGE frei empfangbares Fernsehen eine Äquivalenz zwischen dem erzielbaren 

Wert und dem Buchwert, (i) wie in allen Jahren des Plans eine niedrigere EBIT-Marge aus 

Werbeeinnahmen, die rund 4,9 Prozentpunkte unter denen des Basisszenarios des Ma-

nagements liegt (unter Verwendung eines Abzinsungssatzes von 7,5%); und (ii) ein WACC 

von 12,7 %, basierend auf einem g-Satz von 2% und Cashflows, die denen des Basissze-

narios entsprechen. 

- für die ZGE frei empfangbares Radio eine Äquivalenz zwischen dem erzielbaren Wert 

und dem Buchwert, (i) wie in allen Jahren des Plans eine niedrigere EBIT-Marge aus Wer-

beeinnahmen, die rund 2,5 Prozentpunkte unter denen des Basisszenarios des Manage-

ments liegt (unter Verwendung eines Abzinsungssatzes von 7,5%); und (ii) ein WACC von 

8,6%, basierend auf einem g-Satz von 2% und Cashflows, die denen des Basisszenarios 

entsprechen. 
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- für die ZGE GAM eine Äquivalenz zwischen dem erzielbaren Wert und dem Buchwert, 

(i) wie in allen Jahren des Plans eine niedrigere EBIT-Marge aus Werbeeinnahmen, die 

rund 5,3 Prozentpunkte unter denen des Basisszenarios des Managements liegt (unter 

Verwendung eines Abzinsungssatzes von 7,9%); und (ii) ein WACC von 11,5%, basierend 

auf einem g-Satz von 1,8% und Cashflows, die denen des Basisszenarios entsprechen. 
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7.5 SONSTIGE IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE 

Immaterielle Vermögenswerte sind Vermögenswerte ohne erkennbare physische Form, die von der Gesellschaft kontrolliert werden 

und einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erbringen können.  

Diese Vermögenswerte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, einschließlich Transaktionskosten, nach den oben für 

Sachanlagen beschriebenen Kriterien erfasst. 

Bei entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögenswerten, deren Nutzbarkeit und die damit verbundenen Zahlungen über den 

gewöhnlichen Zeitraum hinaus aufgeschoben sind, werden der Anschaffungswert und die damit verbundenen Verbindlichkeiten 

durch Ansatz der im ursprünglichen Preis enthaltenen Finanzaufwendungen abgezinst.   

Selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte werden, sofern sie sich auf Forschungskosten beziehen, in der Gewinn- und Ver-

lustrechnung in dem Zeitraum erfasst, in dem sie anfallen. Entwicklungskosten, die sich hauptsächlich auf Software beziehen, wer-

den aktiviert und über ihre geschätzte Nutzungsdauer (durchschnittlich drei Jahre) linear abgeschrieben, sofern sie identifizierbar 

sind, ihre Kosten zuverlässig berechnet werden können und der Vermögenswert wahrscheinlich einen künftigen wirtschaftlichen 

Nutzen erbringen wird.  

Immaterielle Vermögenswerte mit bestimmter Nutzungsdauer werden ab dem Zeitpunkt, ab dem der Vermögenswert zur Nutzung 

zur Verfügung steht, über den Zeitraum der erwarteten Nutzung linear abgeschrieben. Der erzielbare Wert solcher Vermögenswerte 

wird nach den in IAS 36 festgelegten Kriterien bewertet, wie in der obigen Erläuterung zur Wertminderung von Vermögenswerten 

beschrieben. 

Der Posten unfertige immaterielle Vermögenswerte und geleistete Anzahlungen umfasst (Zugänge) Vorauszahlungen für den Er-

werb von Programmierungsvermögen, deren Betrag später in den Posten Fernseh- und Filmrechte umgegliedert wird (sonstige 

Änderungen), wenn das entsprechende Recht vertraglich erworben wird. 

Kosten im Zusammenhang mit Nutzungsrechten für Fernsehfrequenzen, die für die Einrichtung digitaler terrestrischer Netze ver-

wendet werden sollen, die von Dritten gemäß den geltenden Rechtsvorschriften erworben wurden, werden linear entsprechend der 

erwarteten Dauer ihrer Nutzung abgeschrieben, beginnend mit der Aktivierung des Dienstes und endend am 30. Juni 2032, basie-

rend auf der Gültigkeitsdauer der endgültigen Abtretungsanordnung der Nutzungsrechte in Italien vom 28. Juni 2012.  

Die Fernsehlizenz für den "Cuatro-Multiplex" wurde im Rahmen der Kaufpreisallokation für den Erwerb des Fernsehgeschäfts der 

Prisa Gruppe durch Mediaset Espana im Jahr 2010 als immaterieller Vermögenswert mit unbestimmter Nutzungsdauer identifiziert, 

da es keine objektiven Anhaltspunkte für die rechtliche Dauer dieser Lizenz gibt; dementsprechend wird sie nicht systematisch 

abgeschrieben, sondern mindestens einmal jährlich einem Wertminderungstest unterzogen.  

Seit dem 1. Januar 2016 werden die Rechte für die Nutzung von Funkfrequenzen linear über einen Zeitraum von 25 Jahren abge-

schrieben. Die Nutzungsdauer dieser Rechte wurde im Rahmen der Bewertungsprozesse für Unternehmenszusammenschlüsse, die 

die Rundfunkveranstalter der Gruppe betreffen, geschätzt.  

Für die Genehmigung zur landesweiten Erbringung audiovisueller Dienste und die sich daraus ergebende automatische Numme-

rierung der allgemeinen Kanäle ist eine Restnutzungsdauer bis Juni 2035 vorgesehen, mit Blick auf die Verfahren und Anforderun-

gen für die Erneuerung der Genehmigung. 

 
 

URSPRÜNGLICHE 

KOSTEN 

Patente und geis-

tiges Eigentum 

Marken-

rechte 

Nutzungsrechte/-li-

zenzen und 

Genehmigungen 

Unfertige im-

materielle 

Vermögens-

werte und ge-

leistete An-

zahlungen 

Sonstige im-

materielle 

Vermögens-

werte 

Insge-

samt 

Saldo zum 

1.1.2023 310,2 342,6 745,7 70,9 87,7 1.556,9 

Zugänge 1,9 0,1 0,1 36,8 0,5 39,3 

Sonstige Ände-

rungen 4,6 0,0 0,1 (36,8) 3,1 (29,1) 

Abgänge (2,8) - (0,1) - - (2,9) 

Saldo zum 

31.12.2023 313,9 342,7 745,7 70,9 91,2 1.564,4 

Zugänge 3,4 - 0,0 37,1 1,2 41,7 

Sonstige Ände-

rungen 9,2 0,0 - (27,1) (0,0) (17,9) 

Abgänge (1,8) (0,1) - - - (1,9) 

Saldo zum 

31.12.2024 324,7 342,6 745,7 80,9 92,4 1.586,2 
 

 

 

 



 

F-408 

 

 

  

BUCHWERT             

Patente und 

geistiges Ei-

gentum 

Markenrechte 

Nutzungsrechte/-

lizenzen und  

Genehmigungen 

Unfertige im-

materielle Ver-

mögenswerte 

und geleistete 

Anzahlungen 

Sonstige im-

materielle Ver-

mögenswerte 

Insgesamt 

Saldo zum 1.1.2023 7,4 110,2 347,4 34,0 0,4 499,3 

Zugänge 1,9 0,1 0,1 36,8 0,5 39,3 

Sonstige Änderungen 3,7 0,0 0,1 (43,5) 3,1 (36,6) 

Abgänge - - (0,1) - - (0,1) 

Planmäßige Abschrei-

bung (5,5) (10,8) (21,2) - (0,9) (38,5) 

(Wertminderun-

gen)/Wertaufholun-

gen - - - 1,0 - 1,0 

Saldo zum 31.12.2023 7,5 99,4 326,3 28,4 3,1 464,6 

Zugänge 3,4 - 0,0 37,1 1,2 41,7 

Sonstige Änderungen 9,2 0,0 0,0 (27,1) (0,0) (17,9) 

Abgänge - (0,1) - - - (0,1) 

Planmäßige Abschrei-

bung (7,1) (10,8) (21,2) - (1,0) (40,1) 

(Wertminderun-

gen)/Wertaufholun-

gen - - - (0,1) - (0,1) 

Saldo zum 31.12.2024 13,0 88,5 305,1 38,2 3,4 448,2 
 

 

KUMULIERTE PLAN-

MÄßIGE ABSCHREI-

BUNGEN UND WERT-

MINDERUNGEN 

Patente und 

geistiges Ei-

gentum 

Markenrechte 

Nutzungsrechte/-

lizenzen und  

Genehmigungen 

Unfertige im-

materielle Ver-

mögenswerte 

und geleistete 

Anzahlungen 

Sonstige im-

materielle Ver-

mögenswerte 

Insgesamt 

Saldo zum 1.1.2023 (302,7) (232,3) (398,2) (36,9) (87,1) (1.057,6) 

Sonstige Änderungen (0,9) 0,0 0,1 (6,7) 0,0 (7,5) 

Abgänge 2,8 - - - - 2,8 

Planmäßige Abschrei-

bung (5,5) (10,8) (21,2)  (0,9) (38,5) 

(Wertminderun-

gen)/Wertaufholun-

gen - - - 1,0 - 1,0 

Saldo zum 31.12.2023 (306,3) (243,1) (419,3) (42,5) (88,0) (1.099,8) 

Sonstige Änderungen 0,0 0,0 0,0 - (0,0) 0,0 

Abgänge 1,8 - - - - 1,8 

Planmäßige Abschrei-

bung (7,1) (10,8) (21,2)  (1,0) (40,1) 

(Wertminderun-

gen)/Wertaufholun-

gen - - - (0,1) - (0,1) 

Saldo zum 31.12.2024 (311,6) (254,0) (440,6) (42,7) (89,1) (1.138,0) 
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Ein Betrag von EUR 24,2 Mio. in der Position Sonstige Änderungen bezieht sich auf die 

Umgliederung der an Lieferanten gezahlten Vorauszahlungen, die zum 31. Dezember 

2023 als unfertige Erzeugnisse und Vorauszahlungen ausgewiesen wurden, in den Posten 

Fernseh- und Filmrechte. 

Die Zugänge zum Posten Patente und geistiges Eigentum beliefen sich auf insgesamt 

EUR 12,6 Mio., wovon EUR 7,0 Mio. im Vorjahr unter Unfertige Erzeugnisse und geleis-

tete Anzahlungen verbucht worden waren. Sie betrafen hauptsächlich Akquisitionen im 

Bereich der Anwendungsentwicklung, SAP HR Italien-Spanien und das Projekt zur Ver-

waltung der PEGA-Künstler-/Produktionsverträge.  

Der Posten Markenrechte umfasst hauptsächlich: 

o Die Marke des spanischen Rundfunkveranstalters Cuatro für EUR 48,0 Mio. Dieser 

Vermögenswert wurde nach der Zuweisung des Kaufpreises für den Erwerb des Fern-

sehgeschäfts von der Gruppo Prisa durch Mediaset España Comunicación S.A. im Jahr 

2011 erfasst. Der planmäßige Abschreibungszeitraum wurde auf 20 Jahre festgesetzt. 

o Die Marke des Rundfunkveranstalters Radio 105, bewertet mit EUR 28,4 Mio. Dieser 

Vermögenswert wurde nach der endgültigen Kaufpreisallokation für den Erwerb der 

Vermögenswerte des Rundfunkveranstalters der Finelco Gruppe im Jahr 2016 erfasst. 

Der planmäßige Abschreibungszeitraum wurde auf 25 Jahre festgelegt. 

o Die Marke des Rundfunkveranstalters Radio Subasio für einen Restwert von EUR 3,5 

Mio., der nach der endgültigen Aufteilung des Kaufpreises für den Erwerb der Ver-

mögenswerte der Gesellschaften Radio Subasio und Radio Aut im Jahr 2017 erfasst 

wurde. Die planmäßige Abschreibung wurde auf 25 Jahre ab dem Datum des Erwerbs 

geschätzt. 

o Die im Jahr 2022 erworbene Marke Zelig mit einem Buchwert von EUR 5,4 Mio., deren 

planmäßige Abschreibung auf 20 Jahre geschätzt wird. 

Nutzungsrechte/-lizenzen und Genehmigungen beinhalten EUR 92,0 Mio. für die Nut-

zung von Fernsehfrequenzen, die von dem Tochterunternehmen Elettronica Industriale 

S.p.A. gehalten werden und in Italien für den Betrieb von inländischen Kanälen mit digi-

taler terrestrischer Technologie genutzt werden, sowie die Fernsehübertragungslizenz 

des Cuatro Multiplex, die bei der Zuordnung des von dem Tochterunternehmen Media-

set España im Jahr 2010 gezahlten Kaufpreises im Zusammenhang mit dem Erwerb des 

Fernsehgeschäfts der Prisa Gruppe mit EUR 85,0 Mio. bewertet wurde. Die Werthaltigkeit 

des Buchwerts der von Elettronica Industriale S.p.A. gehaltenen Frequenznutzungsrechte 

wurde im Rahmen der Werthaltigkeitsprüfung der ZGE Free-TV Italien bestätigt, wie in 

Anhangangabe 7.4 oben berichtet. Die Werthaltigkeit des Buchwerts der Fernsehüber-

tragungslizenz für den spanischen Multiplex Cuatro wurde durch den Wertminderungs-

test der ZGE GAM bestätigt, wie ebenfalls in Anhangangabe 7.4 berichtet. 

Der Posten umfasst auch EUR 90,3 Mio. an Rechten für die Nutzung von Rundfunkfre-

quenzen, die von Rundfunkveranstaltern der MFE-Gruppe (Monradio S.r.l., Radio Studio 

105, Virgin Radio, Radio Monte Carlo, Radio Subasio und Radio Aut) gehalten werden. 

Zum 31. Dezember 2024 wurde der verbleibende Buchwert dieser immateriellen Vermö-

genswerte mit begrenzter Nutzungsdauer im Rahmen der Werthaltigkeitsprüfung für 

nicht-finanzielle Vermögenswerte gemäß IAS 36 geprüft und in Anhangangabe 7.4 aus-

gewiesen.  
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Bei den unfertigen immateriellen Vermögenswerten und geleisteten Anzahlungen 

handelt es sich hauptsächlich um Vorauszahlungen an Lieferanten für den Erwerb von 

Senderechten, für Synchronisationsleistungen und für Optionen auf Programmprodukti-

onen sowie für den Produktionsstart. Die Zuflüsse des Berichtszeitraums umfassten Vo-

rauszahlungen an die Inhaber von Übertragungsrechten und Vorauszahlungen im Zu-

sammenhang mit der Produktion von Fernsehserien. 
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7.6 ANTEILE AN ASSOZIIERTEN UNTERNEHMEN UND 

GEMEINSCHAFTSUNTERNEHMEN 

Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen werden im Konzernabschluss nach der Equity-Methode bi-

lanziert. Zum Zeitpunkt des Erwerbs wird der Unterschiedsbetrag zwischen den Anschaffungskosten der Eigenkapitalbeteiligung 

einschließlich etwaiger Transaktionskosten und dem Anteil des Erwerbers am beizulegenden Zeitwert der Vermögenswerte, Ver-

bindlichkeiten und identifizierbaren Eventualverbindlichkeiten des Beteiligungsunternehmens gemäß IAS 28 bilanziert, wobei ein 

positiver Geschäfts- oder Firmenwert (im Buchwert der Eigenkapitalbeteiligung enthalten) oder ein negativer Ertrag in der Gewinn- 

und Verlustrechnung erfasst wird. 

Die Buchwerte dieser Eigenkapitalbeteiligungen werden nach dem erstmaligen Ansatz auf der Grundlage der anteiligen Verände-

rungen des Eigenkapitals des Beteiligungsunternehmens auf der Grundlage der Finanzinformationen dieser Unternehmen ange-

passt. 

Wenn die der Gruppe zurechenbaren Verluste höher sind als der Buchwert der Eigenkapitalbeteiligung, wird der Buchwert wertge-

mindert und in Höhe der zusätzlichen Verluste werden entsprechende Rückstellungen oder Verbindlichkeiten gebildet, jedoch nur 

dann, wenn der Anteilseigner verpflichtet ist, seine rechtlichen oder impliziten Verpflichtungen gegenüber dem Beteiligungsunter-

nehmen zu erfüllen oder in jedem Fall seine Verluste zu decken. Werden keine weiteren Verluste festgestellt und realisiert das 

Beteiligungsunternehmen anschließend Gewinne, erfasst der Anteilseigner den Betrag der ihm zurechenbaren Gewinne erst nach-

dem diese die nicht erfassten Verluste ausgeglichen haben.     

Nach der Bewertung nach der Equity-Methode muss der Buchwert dieser Eigenkapitalbeteiligungen, einschließlich eines impliziten 

Geschäfts- oder Firmenwerts, auf Wertminderungen überprüft werden, wenn die in IAS 36 festgelegten Bedingungen erfüllt sind. 

Bei Wertminderungen werden die entsprechenden Kosten in der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht. Der ursprüngliche Wert 

kann in den folgenden Geschäftsjahren wiederhergestellt werden, wenn die Voraussetzungen für die Wertminderung nicht mehr 

gegeben sind. 

Nachstehend folgt eine Aufschlüsselung der Eigenkapitalbeteiligungen, aus der der wirt-

schaftliche Anteil und die Buchwerte der nach der Equity-Methode bewerteten Eigenka-

pitalbeteiligungen für die beiden Vergleichsjahre hervorgehen.  

 
  

31.12.24 31.12.23 
 Anteil % Buchwert  Anteil % Buchwert  

Assoziierte Unternehmen      

EI Towers S.p.A. 40,0% 363,2 40,0% 367,9 

Alea Media Estudio, S.A. 45,0% 0,6 40,0% (0,3) 

Alea Yo Adicto S.L.U. 45,0% - 40,0% 0,4 

Alma Productora Audiovisual 

S.L. 30,0% 0,5 30,0% 0,5 

Auditel S.p.A. 26,7% 1,2 26,7% 1,1 

Bulldog Tv Spain S.L. 30,0% 1,4 30,0% 2,0 

Fenix Media Audiovisual S.L. 40,0% - 40,0% 0,1 

Ivoox Global Podcasting Ser-

vice S.L. 30,8% 4,1 0,0% - 

Joko TV, S.L. 30,0% 0,1 30,0% (0,1) 

Radical Change S.L. (vormals 

La Fabrica de la Tele S.L.)  - 30,0% 1,8 

Producciones Mandarina S.L. 30,0% 3,0 30,0% 2,8 

ProSiebenSat.1 MEDIA SE (*) 30,8% 450,2 28,9% 495,9 

Superguida Tv S.r.l. 49,0% 1,0 49,0% 1,0 

Titanus Elios S.p.A. 30,0% 2,7 30,0% 2,7 

Unicorn Content S.L. 30,0% 3,4 30,0% 2,6 

Insgesamt  831,4  878,3 

 

Gemeinschaftsunternehmen:     

Boing S.p.A. 51,0% 5,6 51,0% 5,9 

European Broadcaster Ex-

change (EBX) Ltd. 25,0% 0,9 25,0% 0,9 
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Fascino P.G.T. S.r.l. 50,0% 23,3 50,0% 20,9 

Mediamond S.p.A.  - 50,0% 1,7 

Tivù S.r.l. 48,2% 1,6 48,2% 1,8 

Insgesamt  31,4  31,2 

Endgültiger Saldo  862,8  909,5 
     

 

(*) ohne eigene Aktien   

Die Zuflüsse in diesem Posten beziehen sich im Wesentlichen auf den Erwerb eines An-

teils von 30,53% an der Ivoox Global Podcasting Service S.L. in Höhe von EUR 4,0 Mio., 

den Erwerb eines weiteren Anteils an der Alea Media Estudio in Höhe von EUR 2,2 Mio. 

und den Erwerb eines Anteils von 1,16% an der P7S1 in Höhe von EUR 15,6 Mio. 

Wie bereits in Anhangangabe 4 berichtet, wurde im ersten Quartal des Jahres die 3,3%-

ige Beteiligung der MFE an ProsiebenSat1 (im Vorjahr unter den sonstigen Finanzanla-

gen ausgewiesen) in eine Beteiligung an assoziierten Unternehmen umgegliedert, nach-

dem die ausstehenden Sicherungsvereinbarungen für diese Beteiligung durch Baraus-

gleich aufgelöst worden waren.  

Ab diesem Zeitpunkt wird das gesamte zum 31. Dezember 2024 an P7S1 gehaltene Ei-

genkapital in Höhe von 29,99 % (was nach Abzug der eigenen Aktien einem Anteil von 

30,8% an den wirtschaftlichen Beteiligungen und Stimmrechten entspricht) gemäß IAS 28 

als Anteil an assoziierten Unternehmen eingestuft und bilanziert.  

Der Buchwert dieses Investments beinhaltete gemäß IAS 28 am 31. Dezember 2024 vor 

der Wertminderung einen fiktiven Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von EUR 172,4 

Mio., der auf der Grundlage der entsprechenden Teile des Eigenkapitals des Beteiligungs-

unternehmens zum 30. Juni 2023 und zu den nachfolgenden Stichtagen berechnet 

wurde, zu denen die verschiedenen eigenen und neu erworbenen Anteile gemäß IAS 28 

klassifiziert wurden. Dieser Wert wurde zum 30. Juni 2024 als endgültig bestätigt, als der 

Prozess der Kaufpreisallokation (PPA) gemäß IFRS 3 abgeschlossen wurde.   

Das PPA-Verfahren bestand aus Analysen zur rückwirkenden Bestimmung des anteilig 

beizulegenden Zeitwerts der erworbenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im 

Vergleich zu den Buchwerten des Beteiligungsunternehmens zum 30. Juni 2023 (dem 

Datum der erstmaligen Klassifizierung der Beteiligung gemäß IAS 28) und dementspre-

chend zur Bestimmung des darin enthaltenen fiktiven Geschäfts- oder Firmenwerts (auf 

restlicher und endgültiger Basis). Dieser Prozess, der auf öffentlich zugänglichen Infor-

mationen beruhte, führte zu keinen Anpassungen. Es wurden keine zusätzlichen imma-

teriellen Vermögenswerte mit bestimmter Nutzungsdauer identifiziert, und es wurden 

keine zusätzlichen wesentlichen Rückstellungen in Bezug auf die ausstehenden ungewis-

sen Verbindlichkeiten der P7S1 zu diesem Zeitpunkt gebildet. 

Am 31. Dezember 2024 lag der Buchwert der MFE-Beteiligung an P7S1, nach IAS 28 vor 

der Wertminderung (EUR 578,4 Mio.) bewertet, immer noch über ihrem Börsenwert (EUR 

346,4 Mio.).  

Die Beobachtung des impliziten Wertes von P7S1, der von der Gesellschaft selbst im März 

2025 in der Transaktion für die Vereinbarung über den Kauf der nicht beherrschenden 

Anteile an den nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten durch P7S1, auch 

durch den Einsatz eigener Aktien, anerkannt wurde, kombiniert mit zwei anderen Ele-

menten, die den Bewertungsrahmen definieren: (i) die Abwärtskorrektur der mehrjähri-

gen Konsensprognosen der Analysten, die nach der Veröffentlichung der konsolidierten 
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Ergebnisse der Gesellschaft für das Jahr 2024 erfolgte, und (ii) die anhaltende und signi-

fikante negative Differenz zwischen dem Buchwert und dem Börsenwert, machten es er-

forderlich, eine teilweise Wertminderung des fiktiven Geschäfts- oder Firmenwerts in 

Höhe von EUR 128,2 Mio. vorzunehmen, um den Buchwert der Beteiligung an den auf 

der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen ermittelten erzielbaren Betrag, an 

den höheren Wert aus beizulegendem Zeitwert (Preis, zu dem ein Vermögenswert in ei-

ner gewöhnlichen Transaktion zwischen Marktteilnehmern veräußert werden könnte) 

und Nutzungswert anzugleichen, die beide auf der Grundlage öffentlich zugänglicher 

Informationen ermittelt wurden. 

Der erzielbare Wert wurde insbesondere durch die Annahme des beizulegenden Zeit-

werts bestimmt, der auf der Grundlage des impliziten Werts der eigenen Aktien von P7S1 

im Rahmen der zwischen P7S1 und General Atlantic getroffenen Vereinbarung (siehe 

oben) ermittelt wurde; dieser Wert wurde im Wesentlichen durch das Modell des Nut-

zungswerts bestätigt. 

Die Schätzung des Nutzungswerts in Kontinuität mit dem im Jahr 2023 angenommenen 

Bewertungsmodell erfolgte durch die Bestimmung des Eigenkapitalwerts der Beteiligung 

als algebraische Summe von drei Komponenten: (i) Unternehmenswert der Gruppe, der 

durch Abzug der konsolidierten mehrjährigen prognostizierten betrieblichen Ertrags-

ströme (die als Schlüsselannahme die erwarteten künftigen Trends bei den Werbeein-

nahmen berücksichtigen) ermittelt wurde, die aus dem jüngsten öffentlichen Konsens 

der Analysten abgeleitet wurden, der nach der Veröffentlichung der P7S1-Ergebnisse für 

2024 und der Mitteilung der Geschäftsleitung der Gesellschaft über die Leitlinien und 

Zielbereiche der für 2025 erwarteten Umsätze und Ergebnisse aktualisiert wurde, wobei 

im zentralen Bewertungsszenario ein Vorsteuer-Diskontsatz von 12,1% und eine g-Rate 

von 1%, die aus den entsprechenden Daten im Konzernabschluss 2024 von P7S1 abge-

leitet werden, (ii) Cashflows für den Rückkauf der nicht beherrschenden Anteile der nicht 

zum Kerngeschäft gehörenden Anteile von P7S1, die ausgehend von den Werten ermit-

telt werden, die für diese Einheiten im Rahmen der Vereinbarungen zwischen P7S1 und 

General Atlantic angesetzt wurden, (iii) konsolidierte Netto-Finanzverbindlichkeiten und 

sonstige finanzielle Verbindlichkeiten von P7S1 zum 31. Dezember 2024, die aus dem 

Konzernabschluss der Gesellschaft abgeleitet werden. 

Anschließend wurden Sensitivitätsanalysen hinsichtlich des Abzinsungssatzes und des g-

Satzes auf den durch dieses Modell ermittelten zentralen Wert durchgeführt. Die Ergeb-

nisse dieses Modells wurden auch bestätigt, indem die voraussichtlichen Einkommens-

ströme und die anfänglichen Netto-Finanzverbindlichkeiten angepasst wurden, um die 

wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen zu berücksichtigen, die am 20. März 2025 

von P7S1 im Zusammenhang mit dem Verkauf von Verivox (einem Vermögenswert von 

NuCom) mitgeteilt wurden. 

 

In den Buchwerten der sonstigen Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemein-

schaftsunternehmen ist ein fiktiver Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von EUR 2,6 Mio. 

zum 31. Dezember 2024 enthalten. Für sonstige Anteile an assoziierten Unternehmen 

wurden keine spezifischen Wertminderungen festgestellt. 

Die Werthaltigkeit des Geschäfts- oder Firmenwerts und der sonstigen in der Konzernbi-

lanz der EI Towers Gruppe zum 31. Dezember 2024 ausgewiesenen Vermögenswerte 
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wurde im Rahmen der Erstellung des Konzernabschlusses des assoziierten Unternehmens 

durch die Berechnung des gemäß IAS 36 ermittelten relativen Nutzungswerts auf Basis 

der bestmöglichen Schätzung der Kapitalflussrechnung für den Zeitraum 2025-2031 be-

stätigt. Der auf dieser Basis ermittelte erzielbare Betrag zeigt - unter anderem unter Be-

rücksichtigung der durchgeführten Sensitivitätsanalysen hinsichtlich der finanziellen Pa-

rameter und Annahmen der Schlüsselvariablen - einen signifikanten positiven Spielraum 

gegenüber dem Buchwert des Geschäfts- oder Firmenwertes und der anderen getesteten 

Vermögenswerte. 

Für Details zu den wirtschaftlichen Auswirkungen für das Jahr wird auf Anhangangabe 

6.8 Ergebnis aus Unternehmen, die nach der Equity-Methode bewertet werden, verwiesen. 

Die Bewertungen wurden auf der Grundlage von Daten aus den Abschlüssen und Be-

richtspaketen vorgenommen, die zum Zeitpunkt der Genehmigung des Konzernab-

schlusses vorlagen. 

Die folgende Tabelle enthält Kennzahlen aus der Gewinn- und Verlustrechnung und der 

Bilanz für assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen, die den zum Zeit-

punkt der Genehmigung dieses Konzernabschlusses vorliegenden Abschlüssen und Be-

richtspaketen entnommen wurden. 
 

GJ 2024                         
Vermö-

genswerte 
Eigenkapital 

Verbind-

lichkeiten 

und Min-

derheiten 

Umsatzer-

löse 

Nettoer-

gebnis 

EI Towers S.p.A. (*) 1.851,1 907,3 943,8 275,9 14,0 

Alea Media Estudio S.A. 1,7 1,2 0,5 5,8 0,7 

Alea Yo Adicto - - - 0,6 - 

Alea Lágrimas, S.L. 0,3 - 0,3 - - 

Alea Salvador, S.L. 2,7 - 2,7 12,2 - 

Alma Productora Audiovisual S.L. 2,7 1,7 1,0 6,0 0,8 

Auditel S.r.l.(***) 12,3 4,6 7,7 35,1 0,3 

Boing S.p.A. 22,6 11,1 11,5 25,7 (0,4) 

Bulldog Tv Spain S.L. 5,5 4,5 1,0 13,3 1,4 

European Broadcaster Exchange (EBX) 

Ltd.(**) 5,5 3,3 2,2 6,3 0,3 

Fascino P.G.T S.rl. (***)  56,7 44,2 12,5 75,8 10,8 

Fénix Media Audiovisual S.L. 1,3 (0,1) 1,4 3,5 (0,4) 

Furia TV,S.L. 0,6 - 0,6 6,2 - 

Ivoox Global Podcasting Service, S.L. 9,1 5,9 3,2 5,0 0,2 

Joko TV, S.L. 0,5 0,2 0,3 12,5 0,6 

Love My Pets S.r.l. 0,1 0,1 - 0,1 - 

Producciones Mandarina S.L. 14,0 10,0 4,0 26,7 3,7 

ProSiebenSat.1 MEDIA SE (*) 5.608 1.318 4.290 3.918 51,0 

Superguida Tv S.r.l. 2,2 1,9 0,3 0,9 (0,2) 

Titanus Elios S.p.A. 14,6 9,0 5,6 4,8 2,4 

Tivù S.r.l. 5,9 3,5 2,5 10,0 1,9 

Unicorn Content S.L. 14,5 11,4 3,2 42,7 4,8  
(*) Konsolidierte Zahlen 

(**) Werte ausgedrückt in Pfund Sterling 
(***) Werte zum 31.12.2023 
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GJ 2023                        Vermögenswerte Eigenkapital 
Verbindlichkeiten 

und Minderheiten 
Umsatzerlöse Nettoergebnis 

EI Towers S.p.A. (*) 1.907,8 919,0 988,8 285,3 24,4 

Alea Media S.A. 3,1 (0,8) 3,9 23,0 (0,6) 

Alea Yo Adicto 1,2 0,9 0,3 4,3 0,9 

Alea Lágrimas, S.L. 0,5 - 0,5 0,9 - 

Alma Productora Au-

diovisual S.L. 2,6 1,6 1,0 5,4 0,7 

Auditel S.r.l. 11,9 4,3 7,6 33,4 0,2 

Boing S.p.A. 21,3 11,5 9,8 25,7 (0,7) 

Bulldog Tv Spain S.L. 7,7 6,6 1,1 21,9 2,9 

European Broadcaster 

Exchange (EBX) Ltd.(**) 4,7 3,0 1,7 4,6 0,2 

Fascino P.G.T S.rl.  53,1 41,4 11,6 66,1 8,1 

Fénix Media Audiovi-

sual,S.L. 1,3 0,3 1,0 3,8 0,4 

Joko TV, S.L. 6,7 (0,5) 7,2 4,0 (0,5) 

LaFabrica De La Tele 

SL 11,3 6,1 5,2 26,6 (4,7) 

Mediamond S.p.A. 69,9 3,4 66,5 112,5 0,7 

Producciones Manda-

rina S.L. 12,3 9,3 3,0 16,6 3,1 

ProSiebenSat.1 MEDIA 

SE (*) 5.904,0 1.260,0 4.644,0 3.852,0 (124,0) 

Studio Woow S.r.l. 1,9 - 1,9 3,9 (0,2) 

Superguida Tv S.r.l. 2,4 2,1 0,3 1,2 0,1 

Titanus Elios S.p.A. 14,8 8,9 5,9 4,7 2,4 

Tivù S.r.l. 6,3 3,7 2,6 11,7 2,0 

Unicorn Content S.L. 16,0 8,7 7,3 31,7 3,9  
(*) Konsolidierte Zahlen 

(**) Werte ausgedrückt in Pfund Sterling 
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7.7 SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE 

Eigenkapitalbeteiligungen, bei denen es sich nicht um Anteilen an assoziierten Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen 

handelt, werden unter der Position "Sonstige finanzielle Vermögenswerte " in den langfristigen Vermögenswerten ausgewiesen, 

gemäß IFRS 9 bewertet und in die Kategorie der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzanlagen eingestuft, wobei Ände-

rungen des beizulegenden Zeitwerts im sonstigen Ergebnis erfasst werden, ohne dass sie in die Gewinn- und Verlustrechnung 

eingehen.  

Das Risiko, das sich aus Verlusten ergibt, die den Wert des Eigenkapitals übersteigen, wird in einer besonderen Rückstellung erfasst, 

sofern der Investor verpflichtet ist, die rechtlichen oder impliziten Verpflichtungen gegenüber dem Beteiligungsunternehmen zu 

erfüllen oder in jedem Fall seine Verluste zu decken.  

Dividenden, die sich auf Eigenkapitalbeteiligungen beziehen, werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 

Zu dieser Kategorie gehören auch die nicht beherrschenden Anteile, die die Gruppe im Rahmen von "Ad4Ventures" erworben hat, 

einer Risikokapitalgesellschaft, die mittelfristige, nicht spekulative Investitionen in neue italienische und spanische Unternehmen 

mit hohem Wachstumspotenzial tätigt, die im Technologie- und Digitalbereich tätig sind. Der beizulegende Zeitwert dieser Inves-

titionen kann auf der Grundlage spezieller Bewertungsmodelle bestimmt werden, indem die Preise der jüngsten Transaktionen mit 

dem Kapital dieser Unternehmen bilanziert werden oder indem im Falle von Investitionen in börsennotierte Unternehmen auf die 

Marktbewertung Bezug genommen wird. 

Die in dieser Rubrik enthaltenen finanziellen Forderungen werden zu ihren planmäßigen Abschreibungen unter Anwendung der 

Effektivzinsmethode erfasst. 

 
  

Saldo zum 

31.12.2023 
Zugänge 

Veräußerun-

gen 

Anpassungen des 

beizulegenden Zeit-

werts/ 

Wertminderungen 

Sonstige Ände-

rungen 

Saldo zum 

31.12.2024 

Eigenkapitalbeteili-

gungen 71,9 1,3 (2,0) 2,5 (49,6) 24,2 

Finanzielle Forde-

rungen (Fälligkeit 

über 12 Monate) 4,8 4,8 (1,7) - - 7,9 

Sonstige finanzielle 

Vermögenswerte 8,6 - - 0,9 - 9,5 

Als Sicherungsbe-

ziehung desig-

nierte Derivate  8,6 - - 0,3 - 8,9 

GESAMT 93,9 6,1 (3,7) 3,7 (49,6) 50,5 

       
 

 

Die Zugänge bei den Eigenkapitalbeteiligungen für das Jahr beziehen sich auf den 

Erwerb von Beteiligungen, die zum Geschäftsbereich AD4Venture gehören. 

Die Änderungen des beizulegenden Zeitwerts beinhalten eine Änderung von EUR +6,9 

Mio. aufgrund der Bewertung des beizulegenden Zeitwerts (mit einer Gegenbuchung in 

der Neubewertungsrücklage) der 3,3%-igen Eigenkapitalbeteiligung an P7S1, die bis zum 

31. März 2024 gemäß IFRS 9 unter Beteiligungen an anderen Unternehmen klassifi-

ziert und bilanziert wurde. 

Sonstige Änderungen in Höhe von EUR 49,8 Mio. beziehen sich auf die Umgliederung 

der Beteiligung Prosiebensat.1 Media SE unter Beteiligungen an assoziierten Unterneh-

men. 
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7.8 LATENTE STEUERANSPRÜCHE UND -SCHULDEN 

Latente Steueransprüche und latente Steuerschulden werden auf der Grundlage der temporären Differenzen zwischen den Buch-

werten von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und den entsprechenden steuerlichen Bemessungsgrundlagen berechnet, 

und zwar auf der Grundlage der Steuersätze, die zum Zeitpunkt der Umkehrung der vorübergehenden Unterschiede in Kraft sein 

werden. Wenn die Ergebnisse direkt im Eigenkapital erfasst werden, werden auch die laufenden Steuern, die latenten Steueran-

sprüche und die latenten Steuerschulden im Eigenkapital erfasst. Die Gruppe setzt auch latente Steueransprüche auf steuerliche 

Verluste an, wenn künftige zu versteuernde Erträge zu erwarten sind, die es der Gruppe ermöglichen, diese Beträge zu nutzen. 

Der Ansatz latenter Steueransprüche basiert auf den Prognosen des erwarteten steuerpflichtigen Einkommens für künftige Jahre.  

Bei der Überprüfung der Wertminderung und der Werthaltigkeit der im Jahresabschluss ausgewiesenen latenten Steueransprüche, 

insbesondere der in der italienischen Konzernsteuererklärung generierten steuerlichen Verluste, wurde das steuerpflichtige Ein-

kommen auf der Grundlage der für die Überprüfung der Wertminderung verwendeten Fünfjahrespläne für den expliziten Progno-

sezeitraum und, durch Extrapolation daraus, das erwartete steuerpflichtige Einkommen für die Folgeperioden berücksichtigt.  

Bei Änderungen des Buchwerts latenter Steueransprüche und -schulden, die sich aus einer Änderung der Steuersätze oder der 

damit verbundenen Gesetze, Vorschriften oder Regelungen ergeben, werden die daraus resultierenden latenten Steuern in der 

Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, es sei denn, sie beziehen sich auf Posten, die zuvor direkt im Eigenkapital erfasst wurden. 

Latente Steueransprüche und latente Steuerschulden werden saldiert, wenn eine Saldierung von kurzfristigen Steueransprüchen 

und kurzfristigen Steuerschulden gesetzlich zulässig ist und wenn sie sich auf Steuern beziehen, die derselben Steuerbehörde ge-

schuldet werden, und wenn die Gruppe beabsichtigt, die kurzfristigen Steueransprüche und -schulden auf Nettobasis zu begleichen. 

 

Die nachstehende Tabelle zeigt die Nettoposition zwischen latenten Steueransprüchen 

und -schulden, wie sie in der Bilanz ausgewiesen sind. 
 

 31.12.2024 31.12.2023 

Latente Steueransprüche 281,1 327,2 

Latente Steuerschulden (88,9) (84,8) 

Netto-Position 192,2 242,4 
   

 

 

Die oben ausgewiesenen latenten Steueransprüche und -schulden wurden auf der 

Grundlage temporärer Differenzen zwischen den Buchwerten von Vermögenswerten und 

Verbindlichkeiten und der entsprechenden Steuerbemessungsgrundlage berechnet. 

Latente Steueransprüche und -schulden werden auf der Grundlage der zum Zeitpunkt 

der Umkehrung der Unterschiede geltenden aktuellen Steuersätze bewertet.   

Latente Steueransprüche und Verbindlichkeiten, die sich aus versicherungsmathemati-

schen Bewertungen leistungsorientierter Pläne, aus Veränderungen der Rücklagen zur 

Absicherung von Zahlungsströmen und aus den Auswirkungen von direkt im Eigenkapi-

tal erfassten Konsolidierungsmaßnahmen ergeben, werden folgerichtig direkt im Eigen-

kapital erfasst. 

In den folgenden Tabellen sind die Veränderungen bei den latenten Steueransprüchen 

und latenten Steuerschulden für die letzten beiden Jahre aufgeführt.  

 

 
 

LATENTE STEUER-

ANSPRÜCHE 

Saldo 

zum 1.1. 

In der Gewinn- und 

Verlustrechnung 

erfasste Beträge 

Im OCI er-

fasste Be-

träge 

Unternehmenszu-

sammenschlüsse 

Sonstige Änderun-

gen 

Saldo 

zum 

31.12. 
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GJ 2023 357,6 (31,0) 1,6 - (1,0) 327,2 

GJ 2024 327,2 (48,1) 1,0 0,6 0,3 281,1 

       
  

LATENTE STEUER-

SCHULDEN 

Saldo 

zum 1.1. 

In der Gewinn- und 

Verlustrechnung 

erfasste Beträge 

Im OCI er-

fasste Be-

träge 

Unternehmenszu-

sammenschlüsse 

 Sonstige Änderun-

gen 

Saldo 

zum 

31.12. 

GJ 2023 (91,3) (0,4) 6,9   (84,8) 

GJ 2024 (84,8) (5,6) 1,2 (0,1) 0,4 (88,9)  
 

Die Gutschrift/(Belastung) des Ergebnisses in Bezug auf latente Steueransprüche spie-

gelt die Inanspruchnahme von EUR 34,9 Mio. als Folge des positiven steuerpflichtigen 

Einkommens wider, das im Laufe des Jahres von Gesellschaften erzielt wurde, die dem 

italienischen Steuerkonsolidierungsabkommen beigetreten sind, zusätzlich zu den abge-

grenzten Schulden und Freigaben, die während des Zeitraums für temporäre Unter-

schiede vorgenommen wurden.  

Die im OCI erfassten Beträge umfassen die Veränderungen der latenten Steueransprü-

che und Verbindlichkeiten in Bezug auf die Bewertungsreserven für Derivate zur Absi-

cherung von Zahlungsströmen, Derivate zur Absicherung des beizulegenden Zeitwerts 

von Finanzanlagen des FVOCI und Rücklagen für versicherungsmathematische Gewinne 

und Verluste.  

Die nachstehenden Tabellen zeigen die Aufschlüsselung der temporären Differenzen, die 

zu den latenten Steueransprüchen und -schulden für die letzten beiden Jahre geführt 

haben. 

 
 

 

Vorübergehende 

Unterschiede 

Steuerauswir-

kung 31.12.2024 

Vorübergehende 

Unterschiede 

Steuerauswir-

kung 31.12.2023 

Latente Steueransprüche im Zusammenhang 

mit:     

Sachanlagen 39,9 9,7 9,2 2,3 

Sonstige immaterielle Vermögenswerte 231,7 53,7 267,0 65,9 

TV- und Filmrechte 69,7 19,3 64,3 18,1 

Rückstellungen für erwartete Kreditausfälle 19,5 4,7 21,3 5,1 

Rückstellungen für Risiken und Aufwendun-

gen 27,9 6,9 43,7 11,3 

Altersversorgungspläne 35,8 8,6 36,2 8,7 

Vorräte 6,7 1,9 5,1 1,4 

Steuerliche Verlustvorträge 617,3 148,2 761,1 182,7 

Sonstige vorübergehende Unterschiede 13,8 3,3 28,6 6,9 

Konsolidierungsmaßnahmen 89,4 24,9 89,1 24,9 
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Insgesamt 1.151,7 281,1 1.325,7 327,2 

     
 

 

Die latenten Steueransprüche belaufen sich auf EUR 281,1 Mio. und umfassen neben den 

Steuereffekten der Konsolidierungsmaßnahmen EUR 12,4 Mio. für temporäre Unter-

schiede, die innerhalb der Grupo Audiovisual Mediaset España entstanden sind, sowie 

EUR 268,6 Mio. im Zusammenhang mit den Gesellschaften, die dem italienischen Steu-

erkonsolidierungskreis angehören. Bei der letztgenannten Komponente handelt es sich 

mit EUR 147,7 Mio. um die Gesamtheit der unbegrenzt vortragsfähigen steuerlichen Ver-

luste der IRES aus der Steuerkonsolidierung (EUR 615,2 Mio.), die unter dem Wert vom 

31. Dezember 2023 (EUR 757,5 Mio.) liegen, aber besser sind als die Schätzungen der 

Werthaltigkeit am Ende des Vorjahres. In den steuerlichen Verlustvorträgen sind auch die 

latenten Steueransprüche aus den steuerlichen Verlusten in Bezug auf Beintoo enthalten, 

ein Unternehmen, das im Jahr 2020 erworben wurde und daher nicht Teil der steuerlichen 

Konsolidierung ist. Es sei darauf hingewiesen, dass für die steuerlichen IRES-Verlustvor-

träge (in Höhe von insgesamt EUR 45 Mio.), die bei einigen Gesellschaften vor ihrem 

Erwerb durch die Gruppe und ihrer Einbeziehung in das italienische Steuerkonsolidie-

rungsabkommen aufgelaufen sind, keine latenten Steueransprüche angesetzt wurden.  

Der Ansatz latenter Steueransprüche basiert auf den Prognosen des erwarteten steuer-

pflichtigen Einkommens für künftige Jahre. Insbesondere in Bezug auf latente Steueran-

sprüche im Zusammenhang mit der italienischen Steuerkonsolidierung, die zeitlich un-

begrenzt vortragsfähige IRES-Verluste enthalten, wurde die Erkennbarkeit und Werthal-

tigkeit dieser latenten Steueransprüche zum 31. Dezember 2024 durch Schätzung des 

künftigen IRES-steuerpflichtigen Einkommens aus der italienischen Steuerkonsolidierung 

auf der Grundlage der folgenden Annahmen geprüft: 

o Vorsteuerlicher Gewinn/Verlust des italienischen Geschäftsbetriebs, der in die Steu-

erkonsolidierung in den Plänen 2025-2029 einbezogen wurde, die im Rahmen der 

Wertminderungstests auf der Grundlage der vom MFE-Vorstand am 26. Februar 2025 

festgelegten Annahmen verwendet wurden;  

o Schätzungen hauptsächlich steuerlicher Abweichungen, vor allem in Bezug auf Divi-

dendenerträge von Tochterunternehmen und sonstige steuerneutrale Gewinn- und 

Verlustkomponenten; 

o Extrapolation des zu versteuernden Einkommens über den Zeitraum hinaus, der von 

den für den Wertminderungstest verwendeten Geschäftsplänen abgedeckt wird, un-

ter Berücksichtigung von Wachstumshypothesen und Gewinnmargen in Überein-

stimmung mit den für den Wertminderungstest zugrunde gelegten Annahmen (lang-

fristige Wachstumsrate und Cashflows zur Bestimmung des Endwerts). 

Auf der Grundlage dieser Analyse wurde ein Erholungszeitraum von fünf bzw. sechs Jah-

ren festgelegt. 

 
 

 

Vorüberge-

hende Unter-

schiede 

Steuerauswir-

kung 

31.12.2024 

Vorüberge-

hende Unter-

schiede 

Steuerauswir-

kung 

31.12.2023 
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Latente Steuerschulden im Zusammen-

hang mit:     

Sachanlagen 14,0 3,9 29,8 4,2 

Immaterielles Anlagevermögen 279,5 72,3 257,9 66,7 

Rückstellungen für erwartete Kreditaus-

fälle 0,6 0,1 0,6 0,1 

Altersversorgungspläne 33,0 7,9 32,5 7,8 

Als Sicherungsbeziehung designierte 

Derivate 17,4 4,2 22,2 5,3 

Sonstige vorübergehende Unterschiede 1,7 0,4 3,4 0,7 

Konsolidierungsmaßnahmen 0,1 0,0 0,1 0,0 

Insgesamt 349,6 88,9 346,5 84,8 
     

 

 

Immaterielle Vermögenswerte umfassen auch die Steuereffekte der endgültigen Zuwei-

sung des für die Übernahme der Finelco Gruppe (jetzt Radiomediaset) im Jahr 2016 ge-

zahlten Kaufpreises, der endgültigen Zuweisung des im Jahr 2018 gezahlten Kaufpreises 

für die Übernahme der Gesellschaften Radio Subasio S.r.l. und Radio Aut S.r.l. sowie der 

Übernahme von RMC Italia S.p.A. im Jahr 2019. 

8. KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 
 

8.1 VORRÄTE 

Die Vorräte an Rohstoffen, Halbfertig- und Fertigerzeugnissen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten einschließlich 

Transaktionskosten (FIFO-Methode) oder zu ihrem geschätzten Nettoveräußerungswert auf der Grundlage der Marktbedingungen 

bewertet, je nachdem, welcher Wert niedriger ist. Zu den Vorräten gehören auch Fernsehübertragungsrechte, die für eine Nut-

zungsdauer von weniger als 12 Monaten erworben wurden, sowie die Kosten für bereits fertig gestellte Fernsehproduktionen, da 

diese Rechte dazu bestimmt sind, bei ihrer ersten Ausstrahlung vollständig verwertet zu werden. Diese Vorräte werden zu den 

tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. 

 

Der Posten setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen: 
 

  31.12.2024  

 

Brutto-

betrag 

Wertberichti-

gungen Buchwert 

Roh- und Hilfsstoffe, Verbrauchsmaterial 0,0 - 0,0 

Unfertige und halbfertige Erzeugnisse 3,6  3,6 

Fertige Waren und Erzeugnisse 84,1 (6,9) 77,2 

Insgesamt 87,7 (6,9) 80,8 
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  31.12.2023  

 Bruttobetrag Wertberichtigungen Buchwert 

Roh- und Hilfsstoffe, Verbrauchsmate-

rial 0,1 - 0,1 

Unfertige und halbfertige Erzeugnisse 3,5  3,5 

Fertige Waren und Erzeugnisse 63,6 (5,3) 58,3 

Insgesamt 67,2 (5,3) 61,9 

     
o Zu Roh- und Hilfsstoffe, Verbrauchsmaterial gehören hauptsächlich Ersatzteile für 

Rundfunk- und Fernsehgeräte. 

o Zu Unfertige und halbfertige Erzeugnisse gehören vor allem Produktionssets und 

in Arbeit befindliche Fernsehproduktionen.  

o Fertige Waren und Erzeugnisse umfassen hauptsächlich Fernsehproduktionen, die 

der R.T.I. S.p.A. in Höhe von EUR 32,9 Mio. (EUR 28,5 Mio. zum 31. Dezember 2023) 

und der Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación in Höhe von EUR 13,2 

Mio. (EUR 4,6 Mio. zum 31. Dezember 2023) zurechenbar sind. Der Anstieg der Rück-

stellungen für Wertminderungen beinhaltet den Zugang von EUR 4,0 Mio. im Laufe 

des Jahres im Zusammenhang mit produzierten, aber nicht ausgestrahlten Episoden. 

 

8.2 FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUN-

GEN 

Die Forderungen werden zum beizulegenden Zeitwert angesetzt, der - außer bei deutlich verlängerten Zahlungszielen - dem nach 

der Methode der planmäßigen Abschreibung ermittelten Wert entspricht. Gemäß IFRS 9 werden Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen entweder in das Geschäftsmodell "Zur Vereinnahmung gehalten" ("held to collect") oder in das Geschäftsmodel "Zur 

Vereinnahmung und zum Verkauf gehalten" ("hold to collect and sell") eingeordnet. Ihr Wert zum Jahresende wird an den ge-

schätzten realisierbaren Wert angepasst und im Falle einer Wertminderung abgeschrieben, wobei der erwartete Kreditausfall unter 

Verwendung eines Zeithorizonts von 12 Monaten gemessen wird, sofern keine Hinweise auf eine wesentliche Erhöhung des Kre-

ditrisikos vorliegen. Für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde der vereinfachte Ansatz angewandt. Forderungen in 

anderen als EWU-Währungen werden zu den von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten Stichtagskursen zum Jahresende 

bewertet.  

Die Bilanzierung von Forderungsverkäufen unterliegt den in IFRS 9 festgelegten Anforderungen an die Ausbuchung von Finanzan-

lagen. Infolgedessen verbleiben alle an Factoring-Gesellschaften verkaufte Forderungen mit oder ohne Rückgriff, wenn letztere 

Klauseln enthalten, die ein erhebliches Risiko in Bezug auf die Entwicklung der Cashflows aus den verkauften Forderungen mit sich 

bringen, mit einem entsprechenden Ausweis einer finanziellen Verbindlichkeit in gleicher Höhe im Jahresabschluss, auch wenn sie 

rechtlich verkauft wurden. Die Factoring-Gebühren werden unter dem Posten "Einkäufe, Dienstleistungen, sonstige Kosten" ausge-

wiesen. 

Der Posten setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen: 

 
 

 Saldo zum 31.12.2024      Fällig 

Saldo zum 

31.12.2023 

 

Insge-

samt 

Innerhalb 

von 1 Jahr 

Nach 1 

Jahr  

Forderungen gegenüber Kunden 777,6 766,4 11,2 744,5 
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Forderungen gegenüber naheste-

henden Unternehmen und Personen 6,3 6,3  30,9 

Insgesamt 783,9 772,7 11,2 775,4 

     
 

Dieser Posten enthält Forderungen in Höhe von EUR 8,9 Mio. gegenüber Sky Italia S.r.l., 

EUR 2,9 Mio. gegenüber Telecom Italia S.p.A. für die Lizenz zur Nutzung frei empfangba-

rer Kanäle, EUR 3,1 Mio. gegenüber Amazon Digital UK Limited für die SVOD-Rechteli-

zenz und Lizenzgebühren für Infinity Selection sowie EUR 1,0 Mio. gegenüber Netflix Inc. 

Die Forderungen, die nach einem Jahr fällig werden, belaufen sich auf EUR 11,2 Mio. (EUR 

10,4 Mio. im Jahr 2023) und werden als kurzfristige Forderungen eingestuft, da sie vo-

raussichtlich im normalen Geschäftszyklus beglichen werden. 

Die Aufgliederung der Forderungen gegenüber nahestehenden Unternehmen und Per-

sonen  ist in Anhangangabe 15 unten (Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen 

und Personen) aufgeführt. 

Kreditrisiko 

Das Kreditrisiko ergibt sich hauptsächlich aus der Werbevermarktung in den italienischen 

und spanischen Fernsehsendern der MFE-Gruppe. 

Die Gruppe steuert das Kreditrisiko im Zusammenhang mit der Werbevermarktung auf 

der Grundlage eines umfassenden Verfahrens zur Kreditwürdigkeitsprüfung der Kunden, 

mit einer Analyse ihrer wirtschaftlichen und finanziellen Situation sowohl zum Zeitpunkt 

der Festlegung des anfänglichen Kreditlimits als auch durch die fortlaufende und konti-

nuierliche Überwachung der Einhaltung der Zahlungsbedingungen, wobei das zuvor zu-

gewiesene Kreditlimit gegebenenfalls aktualisiert wird.   

Auf der Grundlage des oben erwähnten Kredit-Rating-Verfahrens und seiner späteren 

Aktualisierungen kann das Kundenengagement in die folgenden drei Risikoklassen un-

terteilt werden, die die Zusammenfassung einer breiteren und komplexeren Unterteilung 

darstellen: 

Niedriges Risiko 

Kunden mit einem Standard-Risikoindex und einer Finanzlage, die das ihnen zugewie-

sene Kreditlimit angemessen unterstützt. 

Mittleres Risiko 

Kunden, die ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht regelmäßig nachgekommen sind 

oder deren aktuelle wirtschaftliche/finanzielle Situation im Vergleich zu derjenigen bei 

ihrem ursprünglichen Kreditlimit kritisch ist. Auf der Grundlage dieser Spezifikationen 

von Kreditpositionen wird ein Wertminderungsaufwand auf der Grundlage der prozen-

tualen Auswirkung der in der Vergangenheit beobachteten Verluste berechnet. 

Hohes Risiko 

Kunden, bei denen laufende Zahlungsausfälle oder objektive Zahlungsunfähigkeit in Be-

zug auf ihre Forderungen vorliegen, für die spezifische Wertberichtigungen 
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vorgenommen und in einigen Fällen Sanierungspläne oder verlängerte Zahlungsfristen, 

die in jedem Fall 12 Monate nicht überschreiten, vereinbart wurden. 

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Nettosalden und die Rückstel-

lungen für erwartete Kreditverluste, aufgeteilt nach den oben genannten Klassen.  

 
 

RISIKOKLASSEN ZUM 

31. DEZEMBER 2024 

Bruttoforderun-

gen 

Überfällig  

Insge-

samt 

über-

fällig  

Rückstellun-

gen für er-

wartete Kre-

ditausfälle 

Netto-Forderun-

gen 

  

0-30 

Tage 

30-60 

Tage 

60-90 

Tage 

Mehr 

als 90 

Tage    

FORDERUNGEN AUS 

DER WERBUNG IN ITA-

LIEN: 

 

    

 

  

Niedrig 452,6 32,3 7,1 2,9 6,4 48,7 0,4 452,2 

Mittel 28,2 5,5 1,0 0,5 1,2 8,2 2,4 25,7 

Hoch 26,8 2,0 0,6 0,6 14,6 17,8 11,4 15,4 

FORDERUNGEN AUS 

WERBUNG IM AUS-

LAND: 

 

    

 

  

Niedrig 222,3 33,8 2,6 0,6 0,2 37,1 1,7 220,6 

Mittel 1,4 0,1 0,0 0,0 0,3 0,4 0,2 1,2 

Hoch 1,7 - - - 1,7 1,7 1,7 - 

SONSTIGE FORDERUN-

GEN: 

 

    

 

  

TELCO-Betreiber 18,2 0,6 - - 1,5 2,1 1,5 16,8 

Filmverleihbereich 14,6 8,2 0,0 0,2 6,2 14,6 4,5 10,1 

Andere Kunden 37,3 1,3 1,1 1,0 9,8 13,1 1,7 35,5 

FORDERUNGEN GEGEN-

ÜBER NAHESTEHENDEN 

UNTERNEHMEN UND 

PERSONEN: 

 

    

 

  

Niedrig 6,3 (0,0) - (0,0) 0,0 (0,0) - 6,3 

FORDERUNGEN AUS 

LIEFERUNGEN UND 

LEISTUNGEN INSGE-

SAMT 809,4 83,8 12,5 5,7 41,8 143,7 25,5 783,9 

          

 

 

 

 

RISIKOKLASSEN ZUM 31. 

DEZEMBER 2023 

Brutto-

forde-

rungen 

Überfällig  

Insgesamt 

überfällig  

Rückstellun-

gen für er-

wartete Kre-

ditausfälle 

Netto-Forde-

rungen 

  

0-30 

Tage 

30-60 

Tage 

60-90 

Tage 

Mehr als 

90 Tage    

FORDERUNGEN AUS DER 

WERBUNG IN ITALIEN: 
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Niedrig 416,2 21,6 6,4 1,5 9,4 38,9 0,7 415,5 

Mittel 34,0 6,8 0,6 0,4 4,1 11,9 0,9 33,1 

Hoch 22,3 1,7 1,0 0,7 10,3 13,7 9,8 12,5 

AUSLÄNDISCHE FORDE-

RUNGEN AUS DER WER-

BUNG: 

 

    

 

  

Niedrig 213,9 4,3 1,2 0,8 (0,0) 6,2 1,1 212,7 

Mittel 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,0 2,4 

Hoch 2,6 0,0 0,1 0,4 2,0 2,5 1,6 1,0 

SONSTIGE FORDERUNGEN: 

 

    

 

  

TELCO-Betreiber 19,6 1,0 0,9 0,0 1,5 3,4 1,3 18,2 

Filmverleihbereich 22,2 16,2 0,6 0,2 4,3 21,3 5,8 16,4 

Andere Kunden 34,4 9,6 0,4 0,1 3,3 13,4 1,7 32,6 

FORDERUNGEN GEGEN-

ÜBER NAHESTEHENDEN 

UNTERNEHMEN UND PER-

SONEN: 

 

    

 

  

Niedrig 30,9 (0,0) - - - (0,0) - 30,9 

FORDERUNGEN AUS LIE-

FERUNGEN UND LEISTUN-

GEN INSGESAMT 800,4 61,3 11,1 4,1 34,9 111,4 25,1 775,3 
 

 

Die TELCO-Betreiber umfassen hauptsächlich Forderungen aus dem Verkauf von Inhal-

ten.  

Was die Hauptart der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betrifft, die durch 

das Werbegeschäft in Italien generiert werden, so wurden 19,1 % der Umsatzerlöse mit 

den 10 wichtigsten Kunden erzielt. 

  



 

F-425 

Die Veränderungen bei den Rückstellungen für erwartete Kreditverluste sind nachste-

hend aufgeführt. 

 
 

 Saldo zum 

1.1. 

Zusätzliche ab-

gegrenzte 

Schulden im 

Laufe des Jah-

res 

Im Laufe des 

Jahres in An-

spruch ge-

nommen 

Unterneh-

menszu-

sammen-

schluss/ 

Verände-

rung des 

Konsoli-

dierungs-

kreises 

Saldo zum 

31.12. 

GJ 2024 25,1 3,2 (4,8) 2,0 25,5 

GJ 2023 30,6 2,0 (7,4) - 25,1 
      

 

 

Darüber hinaus enthält die nachstehende Tabelle eine detaillierte Analyse der sonstigen 

finanziellen Vermögenswerte, deren maximales Kreditrisiko dem Buchwert entspricht. 

 
 

 31.12.24 31.12.23 

Finanzielle Forderungen 25,6 21,5 

Als Sicherungsbeziehung designierte Derivate 22,2 24,9 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 783,9 775,3 

Forderung auf Factoringverträgen 186,8 160,3 

Bankguthaben 132,5 175,2 

Summe Vermögenswerte 1.150,9 1.157,1 
    

 

 

 

8.3 STEUERGUTSCHRIFTEN, SONSTIGE FORDERUNGEN 

UND KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 

8.3.1 Steuerforderungen 

In diesem Posten in Höhe von EUR 27,3 Mio. (EUR 28,2 Mio. zum 31. Dezember 2023) 

sind EUR 18,7 Mio. enthalten, die sich auf die Nettoposition gegenüber den Steuerbe-

hörden für die italienischen Gesellschaften der Gruppe beziehen, die dem italienischen 

Steuerkonsolidierungsabkommen beigetreten sind (EUR 18,2 Mio. zum 31. Dezember 

2023).  
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Darüber hinaus enthielt dieser Posten EUR 8,0 Mio. (EUR 9,4 Mio. zum 31. Dezember 

2023), die die Netto-IRAP-Steuerposition für die Gesellschaften der Gruppe in Bezug auf 

geleistete Vorauszahlungen darstellen, sowie EUR 0,4 Mio. (EUR 0,4 Mio. zum 31. Dezem-

ber 2023) für die Steuergutschriften des Tochterunternehmens GAM.  

8.3.2 Sonstige Forderungen und kurzfristige Vermögenswerte 
 

 31.12.2024 31.12.2023 

Sonstige Forderungen 232,3 211,1 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 44,4 54,5 

Insgesamt 276,7 265,6 
   

 

 

Sonstigen Forderungen umfassen im Wesentlichen: 

o Vorschüsse in Höhe von EUR 15,6 Mio. an Lieferanten, Auftragnehmer und Beauf-

tragte, die an Werbefachleute und Lieferanten sowie an Lieferanten, Künstler und 

Fachleute für Fernsehproduktionen gezahlt werden (EUR 17,5 Mio. zum 31. Dezember 

2023). 

o Forderungen gegenüber Steuerbehörden in Höhe von EUR 27,4 Mio. (EUR 29,9 

Mio. zum 31. Dezember 2023): 

o Forderungen in Höhe von insgesamt EUR 186,8 Mio. gegenüber Factoring-Gesell-

schaften für die regresslose Übertragung von Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen, für die die Begleichung durch die Factoring-Gesellschaft im Jahr 2025 auf 

der Grundlage der vertraglichen Bedingungen erfolgt ist. Im Laufe des Jahres beliefen 

sich die an Factoring-Gesellschaften übertragenen Forderungen ohne Regressklausel 

auf insgesamt EUR 1.124,0 Mio. (EUR 1.085,0 Mio. im Jahr 2023).  

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten bezieht sich hauptsächlich auf die bereits 

angefallenen Kosten für das nächste Haushaltsjahr für die Übertragungsrechte für die 

Spiele der Coppa Italia 2024/25 (EUR 16,4 Mio.). 
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8.4 KURZFRISTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE 

Kurzfristige Vermögenswerte werden in den Jahresabschlüssen auf der Grundlage ihres Transaktionsdatums erfasst und zunächst 

zu ihren Anschaffungskosten, einschließlich der direkt mit ihrem Erwerb verbundenen Kosten, bewertet. 

An den folgenden Bilanzstichtagen werden die finanziellen Vermögenswerte (mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente) zu 

planmäßigen Abschreibungen nach der Effektivzinsmethode unter Berücksichtigung von Wertminderungen erfasst.  

Finanzanlagen, die nicht in die Kategorien der Geschäftsmodelle "Zur Vereinnahmung gehalten" (“hold to collect”) oder "Zur Ver-

einnahmung und zum Verkauf gehalten" (“hold to collect and sell”) fallen, werden in jeder Rechnungslegungsperiode zum beizu-

legenden Zeitwert bewertet, wobei ihre Auswirkungen in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Posten "Finanz(aufwendun-

gen)/-erträge" oder in einer spezifischen Rücklage des Eigenkapitals ausgewiesen werden, und zwar so lange, bis sie realisiert 

werden oder eine Wertminderung eingetreten ist (diese Rücklage ist unter "Bewertungsrücklage" ausgewiesen).  

Der beizulegende Zeitwert von Wertpapieren, die an einem aktiven Markt notiert sind, basiert auf den Marktpreisen zum Berichts-

zeitpunkt. 

Der beizulegende Zeitwert von Wertpapieren, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, und von zu Handelszwecken gehalte-

nen Derivaten wird anhand der auf dem Markt am weitesten verbreiteten Bewertungsmodelle und -techniken oder anhand des von 

mehreren unabhängigen Gegenparteien gelieferten Preises berechnet. 

 
 

 31.12.2024 31.12.2023 

Finanzielle Forderungen (fällig innerhalb von 12 Mo-

naten) 8,2 8,1 

Finanzielle Vermögenswerte für sonstige als Siche-

rungsbeziehung designierte Derivate  12,8 16,3 

Finanzielle Vermögenswerte für als Sicherungsbezie-

hung designierte Derivate zur Absicherung von Ei-

genkapital 

- 14,5 

Finanzielle Vermögenswerte für nicht als Sicherungs-

beziehung designierte Derivate 0,5 - 

Insgesamt 21,4 38,8 
   

 

 

Die kurzfristigen finanziellen Forderungen mit einer Laufzeit von weniger als 12 Mo-

naten beinhalten im Wesentlichen EUR 2,6 Mio. (EUR 2,3 Mio. zum 31. Dezember 2023) 

für Zuwendungen der öffentlichen Hand für Filmproduktionen der Medusa Film S.p.A., 

EUR 1,8 Mio. (EUR 0,9 Mio. zum 31. Dezember 2023) für Cash-Pooling-Konten, die von 

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. im Auftrag von assoziierten Unternehmen und Gemein-

schaftsunternehmen geführt werden, sowie EUR 1,3 Mio. Forderungen gegenüber der 

Gesellschaft Alea Media und EUR 0,8 Mio. gegenüber Fenix Media Audiovisual S.L. 

Bei den finanziellen Vermögenswerten für als Sicherungsbeziehung designierte De-

rivate handelte es sich ausschließlich um den beizulegenden Zeitwert von Devisenderi-

vaten sowohl zur Absicherung künftiger Verpflichtungen zum Erwerb von Senderechten 

als auch für die in den Jahresabschlüssen ausgewiesenen Posten, insbesondere Forde-

rungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Fremdwährung.  

Die finanzielle Vermögenswerte für Derivate zur Absicherung von Eigenkapital im 

Jahr 2023 betrafen den kurzfristigen Teil des beizulegenden Zeitwerts der Verkaufsopti-

onen, die zur Absicherung der beizulegenden Zeitwertänderungen der Eigenkapitalbe-

teiligung an der Prosiebensat.1 Media SE vereinbart wurden. 
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8.5 ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVA-

LENTE 

Dieser Posten umfasst Kassenbestände, Kontokorrentkonten und täglich fällige Einlagen sowie andere kurzfristige und hochliquide 

Finanzanlagen, die leicht in Barmittel umgewandelt werden können und bei denen nur ein geringes Wertänderungsrisiko besteht. 

 

Es folgt eine Aufschlüsselung des Postens: 
 

 31.12.2024 31.12.2023 

Bankguthaben 132,4 175,2 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 0,1 0,1 

Insgesamt 132,5 175,3 
   

 

 

Von dem Gesamtbetrag entfielen EUR 27,4 Mio. auf Grupo Audiovisual Mediaset 

España.S.A. 

Eine detailliertere Aufschlüsselung der Veränderungen bei den liquiden Mitteln ist in der 

Konzernkapitalflussrechnung enthalten.  

 

8.6 ZUR VERÄUßERUNG GEHALTENE LANGFRISTIGE 

VERMÖGENSWERTE 

Dieser Posten bezieht sich auf den Wert der Übertragungsanlagen (Sender, Funkbrücken 

und zugehörige Schalter), die von dem Tochterunternehmen Elettronica Industriale an 

die EI Towers Gruppe verkauft werden sollen, nachdem der mehrjährige Full-Service-Ver-

trag für die landesweite Verteilung und Übertragung von Fernsehsignalen mit Wirkung 

zum 1. Juli 2025 verlängert wurde, wie im Abschnitt "Wichtige Unternehmenstransaktio-

nen, Eigenkapitalbeteiligungen und andere wichtige Ereignisse des Jahres" berichtet. 
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ERLÄUTERUNGEN ZU DEN HAUPTPOSTEN 

DES EIGENKAPITALS UND DER VERBIND-

LICHKEITEN 
 

9. EIGENKAPITAL 
 

9.1 GEZEICHNETES KAPITAL 

Zum 31. Dezember 2024 belief sich das vollständig gezeichnete Kapital auf EUR 161,7 

Mio. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist auf die unentgeltliche Erhöhung des 

Grundkapitals aus den verfügbaren Rücklagen unter Ausschluss von Optionsrechten zu-

rückzuführen, die durch den Beschluss des Verwaltungsrats der MFE-MEDIAFOREUROPE 

NV vom 4. Oktober 2024 in Ausübung der auf der Hauptversammlung der Gesellschaft 

vom 19. Juni 2024 erteilten Ermächtigung zur Bedienung des mittel-/langfristigen Incen-

tive- und Loyalitätsplans 2021-2023 beschlossen wurde. Insbesondere wurden 452.650 

neue Stammaktien der Klasse MFE A an die Begünstigten des Plans ausgegeben. 

Infolge dieser Erhöhung stieg das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 161,6 Mio. auf 

EUR 161,7 Mio. 

Infolge dieser Änderungen besteht das Grundkapital aus 332.155.249 MFE-Aktien der 

Klasse A mit einem Nennwert von je EUR 0,06 und einem Stimmrecht pro Aktie sowie 

236.245.512 Stammaktien der Klasse B mit einem Nennwert von je EUR 0,60 und 10 

Stimmrechten pro Aktie. Beide Aktiengattungen gewähren ihren Inhabern die gleichen 

Eigentumsrechte, die gleiche wirtschaftliche Behandlung und - mit Ausnahme des 

Stimmrechts - die gleichen Verwaltungsrechte. 

Beide Aktiengattungen sind an der Euronext Mailand (EXM) notiert, einer von der Borsa 

Italiana S.p.A. organisierten und verwalteten Börse. Seit dem 14. Juni 2023 werden die 

MFE-Aktien der Klasse A auch an den spanischen Börsen von Barcelona, Bilbao, Madrid 

und Valencia gehandelt, die von den jeweiligen Börsenverwaltungsgesellschaften 

(Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores) organisiert und verwaltet werden. 

 

9.2 KAPITALRÜCKLAGE 

Zum 31. Dezember 2024 belief sich die Kapitalrücklage auf EUR 1.149,6 Mio.  
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9.3 EIGENE ANTEILE 

Eigene Aktien werden zum Anschaffungswert erfasst und als Minderung des Eigenkapitals ausgewiesen. 

 

Dieser Posten umfasst die Aktien der Klasse B der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V., die ge-

mäß den Beschlüssen der ordentlichen Hauptversammlungen vom 16. April 2003, 27. 

April 2004, 29. April 2005, 20. April 2006 und 19. April 2007 erworben wurden, sowie die 

Aktien der Klasse A, die im Laufe des Jahres 2022 durch Beschluss der ordentlichen 

Hauptversammlung vom 29. Juni 2022 erworben wurden. 

Zum 31. Dezember 2024 belief sich der Buchwert der eigenen Aktien im Portfolio auf EUR 

337,1 Mio., was 7.271.459 Aktien der Klasse MFE B entspricht. 

Die Veränderungen im Berichtszeitraum nach Anteilsklassen sind nachstehend aufge-

führt. 

 
  

GJ 2024 GJ 2023 

 

Aktien der A-

Klasse 
Buchwert 

Aktien der A-

Klasse (*) 
Buchwert 

Eröffnungssaldo - - 88.707.693 32,6 

Ergänzungen  - - - - 

Entsorgungen - - (88.707.693) (32,6) 

Endgültiger Saldo - - - - 

      
*Die Einziehung der eigenen Aktien der Klasse A erfolgte am 2. Mai 2023, vor der Aktienzusammenlegung vom 23. Oktober 2023. 

 
  

GJ 2024 GJ 2023 

 

Aktien der B-

Klasse 

Buch-

wert 

Anzahl der Ak-

tien 

Buch-

wert 

Eröffnungssaldo 7.724.109 358,1 38.627.313 358,1 

Zugänge vor Aktienzusammenlegung - - - - 

Veräußerungen vor Aktienzusammenlegung - - (2.653) (0,0) 

Zugänge (Abgänge) aufgrund der Aktienzu-

sammenlegung - 
- (30.899.728) - 

Ergänzungen  83.664 - - - 
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Veräußerungen (536.314) (21,0) (823) (0,0) 

Endgültiger Saldo 7.271.459 337,1 7.724.109 358,1 

     
 

 

Die Veräußerung von Aktien der Klasse B im Laufe des Jahres bezieht sich auf die Ver-

ringerung der Anzahl der Aktien aufgrund der Zuteilung eigener Aktien an Arbeitnehmer 

nach dem Auslaufen ihrer Rechte im Rahmen des 2021 angekündigten mittel- und lang-

fristigen Anreiz-Plans. 

 

 

9.4 NEUBEWERTUNGSRÜCKLAGEN 

Die Neubewertungsrücklage für zum FVTOCI bewertete Beteiligungen (beizulegender Zeitwert durch sonstiges Ergebnis) 

besteht aus der Bewertung des beizulegenden Zeitwerts von Eigenkapitalbeteiligungen, die in der Rubrik Sonstige finanzielle Ver-

mögenswerte in den langfristigen Vermögenswerten enthalten sind und als "FVTOCI-Finanzanlagen" eingestuft werden, wie in 

IFRS 9 vorgesehen. Diese Bewertung wird mit den im sonstigen Ergebnis ausgewiesenen Änderungen erfasst, ohne dass ein Recyc-

ling in die Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt. 

Die Neubewertungsrücklage für die Absicherung von Zahlungsströmen steht im Zusammenhang mit der Bewertung von de-

rivativen Instrumenten, die zur Absicherung des Wechselkursrisikos im Zusammenhang mit dem Erwerb von Fernseh- und Film-

übertragungsrechten in Fremdwährungen oder zur Absicherung des Zinsrisikos im Zusammenhang mit mittel- und langfristigen 

finanziellen Verbindlichkeiten bestimmt sind. Diese Bewertung wird mit den im sonstigen Ergebnis erfassten Änderungen innerhalb 

der Posten, die später unter bestimmten Bedingungen erfolgswirksam umgegliedert werden können, verbucht. 

Die Rücklage für den Zeitwert und die Rücklage für den inneren Wert von Optionen wurden für die Bewertung von Instru-

menten zur Absicherung des beizulegenden Zeitwerts von Eigenkapitalderivaten geschaffen; sie sehen - in Übereinstimmung mit 

den Regeln für das Grundgeschäft - vor, dass Veränderungen im sonstigen Ergebnis ohne Umkehrung in der Gewinn- und Verlust-

rechnung erfasst werden. 

 

 
 

 31.12.2024 31.12.2023 

Rücklage für Eigenkapitalbeteiligungen FVTOCI (13,7) (60,2) 

Rücklage zur Absicherung von Zahlungsströmen 13,2 16,9 

Optionen Zeitwertreserve - (7,9) 

Rücklage für den inneren Wert von Optionen - 13,0 

Insgesamt (0,5) (38,2) 
   

 

 

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung dieser Rücklagen im Laufe des Jahres für 

das den Aktionären der Muttergesellschaft zurechenbare Eigenkapital. 
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Neubewer-

tungsrück-

lage für 

zum 

FVTOCI be-

wertete Ka-

pitalanla-

gen 

Neubewer-

tungsrück-

lage für die 

Absiche-

rung von 

Zahlungs-

strömen 

(Cash Flow 

Hedges) 

Optionen 

Zeitwertre-

serve 

Rücklage 

für den in-

neren Wert 

von Optio-

nen 

Insgesamt 

 Bewer-

tungsre-

serve 

Saldo zum 31.12.2023 (60,2) 16,9 (7,9) 13,0 (38,2) 

Zunahme/(Abnahme) - (0,1) - - (0,1) 

Umgliederung in den Gewinn oder Ver-

lust - (0,3) - - (0,3) 

Basis-Anpassung - (3,9) - - (3,9) 

Änderungen des beizulegenden Zeit-

werts 0,9 (0,5) (1,5) (2,8) (3,9) 

Latente Steuereffekte 0,9 1,2 - - 2,1 

Andere Änderungen 44,6 - 9,5 (10,2) 43,9 

Saldo zum 31.12.2024 (13,7) 13,2 - - (0,5) 
       

 

Sonstige Änderungen - in Bezug auf die Posten FVTOCI-Eigenkapitalbeteiligungen, 

Rücklage für Zeitwertoptionen und Rücklage für den inneren Wert von Optionen - beziehen 

sich hauptsächlich auf die Umgliederung der kumulierten beizulegenden Zeitwerte in-

folge der Auflösung der ausstehenden Absicherungsvereinbarungen über die 3,3%-ige 

Beteiligung an P7S1 mit Barausgleich in die Gewinnrücklagen und folglich auf die Um-

gliederung der ProSieben-Beteiligung in die Anteile an assoziierten Unternehmen und 

Gemeinschaftsunternehmen.  

 

9.5 GEWINNRÜCKLAGEN UND SONSTIGE RÜCKLAGEN  

Die Rücklage aus nach der Equity-Methode bilanzierten Eigenkapitalbeteiligungen bezieht sich auf die Bestandteile, die direkt 

im Eigenkapital von nach der Equity-Methode bilanzierten assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen erfasst wer-

den. 

Die Konsolidierungsrücklage bezieht sich auf die Auswirkungen der Unternehmenszusammenschlüsse unter gemeinsamer Kon-

trolle.  

Die Rücklage für Transaktionen mit nicht beherrschenden Anteilen bezieht sich auf die Differenzen zwischen den gezahlten 

oder erhaltenen Gegenleistungen für den Erwerb oder die Veräußerung von Minderheitsanteilen an Tochterunternehmen und dem 

entsprechenden Anteil an deren bilanziellem Eigenkapital. 

Die Rücklage für Aktienoptions- und Anreizpläne bestand aus den gemäß IFRS 2 bewerteten Gegenbuchungen für aufgelaufene 

Kosten im Zusammenhang mit mittelfristigen Anreizplänen für die Zuteilung von MFE-Aktien der Klassen A und B.  

Die Rücklage für versicherungsmathematische Gewinne/(Verluste) besteht aus Komponenten, die sich aus der versicherungs-

mathematischen Bewertung der leistungsorientierten Pläne ergeben und direkt im Eigenkapital erfasst werden. Diese Bewertung 

wird mit den im sonstigen Ergebnis ausgewiesenen Änderungen erfasst, ohne dass ein Recycling in die Gewinn- und Verlustrech-

nung erfolgt. 
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 31.12.2024 31.12.2023 

Rücklage aus Eigenkapitalbeteiligungen, die nach der 

Equity-Methode bilanziert werden (7,7) (12,7) 

Konsolidierungsrücklage (81,9) (79,0) 

Rücklagen für Transaktionen mit nicht beherrschenden 

Anteilen 249,7 249,7 

Rücklage für Aktienoptionen und Anreizpläne 9,8 9,8 

Rücklage aus versicherungsmathematischen Gewin-

nen/(Verlusten) (28,9) (29,9) 

Gewinnrücklagen 1.616,1 1.607,1 

Insgesamt 1.757,1 1.744,8 
   

 

 

 
 

       

31.12.2023 
Erhöhung/Ver-

ringerung 

Steuer-

auswir-

kung 

Umglie-

derung 
31.12.2024 

Rücklage aus Eigenkapitalbeteiligungen, 

die nach der Equity-Methode bilanziert 

werden (12,7) 5,0 - - (7,7) 

Konsolidierungsrücklage (79,0) (2,9) - - (81,9) 

Rücklagen für Transaktionen mit nicht be-

herrschenden Anteilen 249,7 - - - 249,7 

Rücklage für Aktienoptionen und Anreiz-

pläne 9,8 6,2 - (6,2) 9,8 

Rücklage für versicherungsmathematische 

Gewinne/(Verluste) (29,9) 1,5 (0,5) - (28,9) 

Gewinnrücklagen 1.607,1 (140,1) - 149,1 1.616,1 

Gewinnrücklagen und sonstige Rücklagen 1.744,8 (130,3) (0,5) 143,0 1.757,1 
       

 

Die Veränderung der Rücklage aus nach der Equity-Methode bilanzierten Eigenkapital-

beteiligungen bezieht sich im Rahmen der Beteiligungsbewertung nach der Equity-Me-

thode auf den anteiligen Teil der direkt im Eigenkapital der Beteiligungsunternehmen 

erfassten Komponenten. 

Die Veränderung der Konsolidierungsrücklagen im Laufe des Jahres bezieht sich auf die 

Auswirkungen des Erwerbs von Mediamond S.p.A. und ihrem Tochterunternehmen Vi-

deowall S.r.l. – bilanziert als Unternehmenszusammenschluss unter gemeinsamer Beherr-

schung –, der zum Zeitpunkt der Erstkonsolidierung zur Bildung einer Rücklage führte, 

die zuvor im Konzernabschluss des Unternehmens unter gemeinsamer Beherrschung 

ausgewiesen war. 

Die Veränderung der Rücklage für Aktienoptions- und Anreizpläne im Vergleich zum 

Vorjahr besteht aus den Gegenbuchungen für die gemäß IFRS 2 bewerteten aufgelaufe-

nen Kosten im Zusammenhang mit den von der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 
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verabschiedeten mittelfristigen Anreizplänen. Die Veränderungen im Vergleich zum Vor-

jahr beziehen sich auf die Erhöhung der Kosten, die im Rahmen der von der Gruppe in 

den Geschäftsjahren 2022, 2023 und 2024 aufgelegten Anreizpläne aufgelaufen sind, so-

wie auf die Umgliederung in die Gewinnrücklagen infolge der Zuteilung des Plans 2021. 

Die Veränderung der Gewinnrücklagen ist zum einen auf die Erfassung des Vorjahresge-

winns in Höhe von EUR 209,2 Mio. und die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 

EUR 140,1 Mio. (die am 24. Juli gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 

19. Juni 2024 ausgezahlt wurde) und zum anderen auf die Umgliederung aus den Neu-

bewertungsrücklagen infolge der in Anhangangabe 9.4 Neubewertungsrücklagen be-

schriebenen Auflösung von Sicherungsgeschäften mit Barausgleich zurückzuführen. 
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10. LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN 
 

10.1 PENSIONSVERPFLICHTUNGEN 

 Leistungen an Arbeitnehmer  

Pensionsverpflichtungen Die Abfindung für das Ausscheiden von Arbeitnehmern (ELI), die für italienische Unternehmen gemäß 

Artikel 2120 des italienischen Zivilgesetzbuches obligatorisch ist, ist eine Art aufgeschobenes Arbeitsentgelt und hängt von der 

Dauer des Arbeitslebens der Arbeitnehmer und dem erhaltenen Arbeitsentgelt ab. 

Infolge der Reform der Zusatzrenten verbleiben die bis 31 Dezember 2006 aufgelaufenen Beträge der ELI weiterhin als leistungs-

orientierter Plan in der Gesellschaft (mit der Verpflichtung zur versicherungsmathematischen Bewertung der aufgelaufenen Leis-

tungen). Die ab dem 1. Januar 2007 aufgelaufenen Beträge (mit Ausnahme der Arbeitnehmer in Unternehmen mit weniger als 50 

Beschäftigten) werden je nach Wahl der Arbeitnehmer entweder den Zusatzrentenkassen zugeführt oder von der Gesellschaft an 

die vom italienischen Institut für soziale Sicherheit (INPS) verwaltete Kasse überwiesen und stellen ab dem Zeitpunkt, zu dem die 

Arbeitnehmer ihre Wahl getroffen haben, beitragsorientierte Pläne dar, die nicht mehr versicherungsmathematisch bewertet wer-

den müssen. 

Leistungen an Arbeitnehmer, die nach italienischem Recht als Abfertigungsansprüche (TFR) eingestuft werden, gelten nach IAS 19 

als Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses und müssen in den Jahresabschlüssen anhand versicherungsmathemati-

scher Bewertungen erfasst werden.  

Für die Leistungen, die einer versicherungsmathematischen Bewertung unterliegen, muss die ELI-Verbindlichkeit berechnet werden, 

indem der bereits aufgelaufene Betrag bis zum künftigen Zeitpunkt der Auflösung des Beschäftigungsverhältnisses fortgeschrieben 

und dann auf den Gegenwartswert zum Berichtszeitpunkt abgezinst wird, wobei die versicherungsmathematische "Projected Unit 

Credit Method" angewendet wird. Der Abzinsungssatz, der zur Ermittlung der Verbindlichkeit verwendet wird, ist die "Composite"-

Zinskurve für Wertpapiere von Unternehmensemittenten mit einem AA-Rating. 

Aus buchhalterischer Sicht führt die versicherungsmathematische Bewertung zur Erfassung in der Gewinn- und Verlustrechnung 

unter dem Posten "Finanzaufwendungen/Erträge", der die theoretische Belastung darstellt, die der Gesellschaft entstünde, wenn 

sie ein Marktdarlehen in Höhe des ELI beantragen würde, und eines laufenden Dienstzeitaufwands unter dem Posten "Personalauf-

wand", der die Höhe der von den Arbeitnehmern im Laufe des Geschäftsjahres erworbenen Leistungen festlegt, jedoch nur für 

Unternehmen der Gruppe mit weniger als 50 Arbeitnehmern, die folglich die ab dem 1. Januar 2007 aufgelaufenen Beträge nicht 

auf Zusatzrentensysteme übertragen haben. Die versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste, die die Auswirkungen von 

Änderungen der verwendeten versicherungsmathematischen Annahmen widerspiegeln, werden direkt im Eigenkapital erfasst, ohne 

dass sie in die Gewinn- und Verlustrechnung einfließen, und im sonstigen Ergebnis ausgewiesen. 

 

Die Bewertung der Verpflichtungen der Gruppe gegenüber ihren Arbeitnehmern wurde 

mit Unterstützung eines unabhängigen versicherungsmathematischen Gutachters 

durchgeführt: 

o Voraussichtliche Schätzung der Kosten für die am Bewertungsstichtag bereits aufge-

laufenen Ansprüche der Arbeitnehmer bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Arbeitsver-

träge enden oder die aufgelaufenen Beträge teilweise als Vorschuss auf die Ansprü-

che ausgezahlt werden. 

o Abzinsung der erwarteten Cashflows, die die Gruppe in Zukunft an ihre Arbeitnehmer 

zahlen muss, zum Bewertungsstichtag. 

o Neuproportionierung der aufgelaufenen Leistungen, abgezinst auf der Grundlage 

der Dienstzeit am Bewertungsstichtag im Vergleich zur erwarteten Dienstzeit zum 

hypothetischen Zeitpunkt der Auszahlung durch die Gruppe.  

Die Bewertung der Abfertigungsansprüche von Arbeitnehmern gemäß IAS 19 wurde spe-

ziell für die spezifische Population der derzeitigen Arbeitnehmer durchgeführt, d.h. es 

wurden detaillierte Berechnungen für jeden einzelnen Arbeitnehmer der Gruppe vorge-

nommen, ohne künftige Neueinstellungen zu berücksichtigen. 

Das versicherungsmathematische Bewertungsmodell stützt sich auf "technische Grund-

lagen", die aus demografischen, wirtschaftlichen und finanziellen Annahmen in Bezug auf 

die Bewertungsparameter bestehen. 
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Die zugrunde gelegten Annahmen werden im Folgenden zusammengefasst: 

 
 

Demografische An-

nahmen 
 

Todeswahrscheinlichkeit ISTAT-Tabelle zur Lebenserwartung, aufgeschlüsselt nach Alter und 

Geschlecht, Stand: 2023 

Wahrscheinlichkeit des Aus-

scheidens aus der Gruppe 

Die Prozentsätze für Ruhestand, Austritt, Kündigung und Vertragsab-

lauf wurden aus der Beobachtung der historischen Daten des Unter-

nehmens entnommen. Die verwendeten Fluktuationswahrscheinlich-

keiten wurden nach Alter, Geschlecht und vertraglich vereinbarter Be-

rufsbezeichnung (Büroangestellte, Führungskräfte und leitende An-

gestellte/Journalisten) aufgeschlüsselt. Bei den versicherungsmathe-

matischen Bewertungen wurden die im Gesetzesdekret 201 vom 

6. Dezember 2011 "Dringende Bestimmungen für Wachstum, Gerech-

tigkeit und Konsolidierung des Staatshaushalts" (umgewandelt mit 

Änderungen durch das Gesetz 214 vom 22. Dezember 2011) festge-

legten Termine für den Beginn der Rentenleistungen sowie die Vor-

schriften zur Anpassung der Zugangsvoraussetzungen zum Renten-

system an die gestiegene Lebenserwartung gemäß Artikel 12 des Ge-

setzesdekrets 78 vom 31. Mai 2010, umgewandelt mit Änderungen 

durch das Gesetz 122 vom 30. Juli 2010, bilanziert. 

TFR-Vorschüsse Die Häufigkeit der Vorschüsse und der durchschnittliche Prozentsatz 

der im Voraus beantragten TFR wurden aus der Beobachtung der his-

torischen Daten für jedes Unternehmen der Gruppe entnommen. 

Ergänzende Renten Diejenigen, die ihre TFR vollständig auf Zusatzrenten übertragen, be-

freien die Gesellschaft von den TFR-Verpflichtungen und sind daher 

nicht Gegenstand der Bewertung. Für die übrigen Arbeitnehmer wur-

den die Bewertungen unter Berücksichtigung der von den Arbeitneh-

mern tatsächlich getroffenen Entscheidungen vorgenommen, die 

zum 31. Dezember 2024 gelten. 
 

 
 

Wirtschaftliche/finan-

zielle Annahmen 

 
Inflationsrate In Bezug auf die Inflation wurde auf den makroökonomischen Über-

blick im jüngsten "Wirtschafts- und Finanzdokument und Anhang" 

zum Berichtszeitpunkt Bezug genommen, wobei eine Inflationsrate 

von 1,8 % für die Jahre 2024 bis 2027, 1,9 % für 2028 und 2,0 % für 

die Jahre ab 2029 zugrunde gelegt wurde. 

Abzinsungssätze Der verwendete Abzinsungssatz wurde in Abhängigkeit von den 

Marktrenditen erstklassiger Unternehmensanleihen am Bewertungs-

tag bestimmt. In diesem Zusammenhang wurde die "Composite"-

Zinskurve für Wertpapiere verwendet, die von Unternehmen mit ei-

nem AA-Rating in der Kategorie "Investment Grade" in der Eurozone 

zum 31. Dezember 2024 ausgegeben werden (Quelle: Bloomberg). 
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Die Entwicklung der Pensionsverpflichtungen stellt sich wie folgt dar  

 

 
  

2024 2023 

Saldo zum 1.1. 49,3 50,5 

Kosten der Dienstleistung 0,5 0,3 

Versicherungsmathematische (Gewinne)/Verluste (1,9) 1,7 

Zinsen Kosten 1,8 1,5 

Gezahlte Entschädigungen (5,2) (4,7) 

Unternehmenszusammenschlüsse 1,9  

Saldo zum 31.12. 46,4 49,3 
   

 

 

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Sensitivitätsanalyse für die Höhe der Verbindlichkei-

ten nach Änderung der wichtigsten demografischen, wirtschaftlichen und finanziellen 

Annahmen in Bezug auf die in die Berechnung einbezogenen Parameter. 

 
 

Sensitivitätsanalyse 

   
Wirtschaftliche und finanzielle Annahmen 

 
DBO Kosten der 

Dienstleistung 

 +50 BPS 45,2 0,4 

Diskontsatzkurve    

 -50 BPS 47,6 0,5 

 +50 BPS 47,2 0,5 

Inflationsrate    

 -50 BPS 45,6 0,4 

    
Demografische/ 

versicherungsmathematische Annahmen 

 
DBO Kosten der 

Dienstleistung 

 +50 BPS 46,4 0,5 

Lohnerhöhungen    

 -50 BPS 46,3 0,5 

 +50 BPS 46,6 0,5 

Wahrscheinlichkeit der Beendigung des  

Arbeitsverhältnisses    

 -50 BPS 45,9 0,5 

 +50 BPS 46,5 0,5 

Veränderung der aufgelaufenen TFR    

 -50 BPS 46,2 0,4 
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10.2 FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUN-

GEN UND LEISTUNGEN  

Finanzielle Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der 

Effektivzinsmethode erfasst. Finanzielle Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Schulden nach IFRS 16 werden gemäß dem in-

ternationalen Rechnungslegungsstandard IFRS 16 - "Leasingverhältnisse" bilanziert. 

 
 

 31.12.2024 31.12.2023 

Verbindlichkeiten gegenüber Banken 285,3 698,1 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ge-

genüber anderen Kreditgebern 0,1 8,1 

IFRS 16 Finanzielle Verbindlichkeiten aus Leasingver-

hältnissen (langfristiger Anteil) 87,3 94,6 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten - 0,3 

Insgesamt 372,6 801,1 
   

 

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Banken (langfristiger Teil) beziehen sich auf den 

Teil der zugesagten Kreditfazilitäten, der nach mehr als 12 Monaten fällig wird und der 

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. zurechenbar ist. Diese Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen werden im Jahresabschluss nach der Methode der fortgeführten An-

schaffungskosten erfasst. 

Eine Aufschlüsselung der Veränderung von EUR 412,8 Mio. für das Jahr ist nachstehend 

aufgeführt: 

− Umgliederung von nominal EUR 350 Mio. für drei in den nächsten 12 Monaten fäl-

lige Kreditfazilitäten in die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-

tungen sowie Umgliederung von EUR 39,9 Mio. als kurzfristiger Anteil von zwei Dar-

lehen; 

− Teilrückzahlung eines Darlehens in Höhe von nominal EUR 40,0 Mio. 

Einige Darlehen unterliegen auf konsolidierter Basis den in der nachstehenden Tabelle 

dargestellten Finanzkennzahlen. Die Netto-Finanzverbindlichkeiten in Bezug auf spezifi-

sche Verzichtserklärungen der Gegenparteien werden auf der Grundlage der am 31. De-

zember 2018 geltenden IAS/IFRS-Rechnungslegungsstandards (ohne die gemäß IFRS 16 

bilanzierten Verbindlichkeiten) und ohne Berücksichtigung der Verbindlichkeiten aus den 

mit der Credit Suisse für den Erwerb der Beteiligung an ProSiebenSat.1 abgeschlossenen 

Darlehen berechnet, die im ersten Quartal 2024 zurückgezahlt wurden. 

Die Methode zur Berechnung der Covenants gilt auch für Verträge, die im Jahr 2024 un-

terzeichnet werden.  
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Finanzierungspartner Covenants Prüfperiode 

Datum der  

Annahme des 

Verzichts 

Intesa - S.Paolo 2020 Nettofinanzposition/EBITDA weniger als 2  6 Monate  

 Nettofinanzposition/EBITDA weniger als 2   

30.03.2022 BNL 2021 
 6 Monate 

 Nettofinanzposition/Eigenkapital weniger als 2  

 Nettofinanzposition/EBITDA weniger als 2  

30.03.2022 UniCredit 2022 
 6 Monate 

 Nettofinanzposition/Eigenkapital weniger als 2  

BNL 2022 Nettofinanzposition/EBITDA weniger als 2 6 Monate 03.05.2023 

Club Deal 2022 Nettofinanzposition/EBITDA weniger als 2 6 Monate 30.03.2022 

BNL 2023 Nettofinanzposition/EBITDA weniger als 2 6 Monate  

 Nettofinanzposition/EBITDA weniger als 2  
 BPER 2023 

 6 Monate 

 Nettofinanzposition/Eigenkapital weniger als 2  

 Nettofinanzposition/EBITDA weniger als 2  
 BPER 2023 

 6 Monate 

 Nettofinanzposition/Eigenkapital weniger als 2  

  BPM 2023 Nettofinanzposition/EBITDA weniger als 2 6 Monate  

 

 

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den in der obigen Tabelle aufgeführten Zahlen um 

die vertraglich mit der jeweiligen Gegenpartei festgelegten Zahlen handelt, die daher 

möglicherweise nicht vollständig mit den wichtigsten alternativen Leistungskennzahlen 

übereinstimmen, die von der Gruppe im Bericht des Managements über die Geschäfts-

tätigkeit genannt werden. 

Bei einer Verletzung der Finanzkennzahlen sowohl für die Darlehen als auch für die Kre-

ditfazilitäten könnte die MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. zur Rückzahlung aller in Anspruch 

genommenen Beträge aufgefordert werden. Diese Parameter waren zum Stichtag des 

vorliegenden Abschlusses erfüllt. Auf der Grundlage der aktuellen Prognosen werden 

diese Parameter auch zu den nächsten Prüfungsterminen eingehalten werden.  

Zum 31. Dezember 2024 waren rund 62,9 % aller genehmigten Kreditfazilitäten zuge-

sagte Kredite (68,2 % zum 31. Dezember 2023). 

Zum 31. Dezember 2024 verfügte die MFE über zugesagte Kreditlinien in Höhe von ins-

gesamt EUR 993 Mio., von denen EUR 300 Mio. nicht in Anspruch genommen wurden 

und sofort verfügbar waren. Zum Zeitpunkt der Genehmigung des vorliegenden Kon-

zernabschlusses stehen der MFE zugesagte Kreditlinien in Höhe von EUR 300 Mio. zur 

Verfügung, von denen EUR 50 Mio. innerhalb der nächsten 12 Monate fällig werden. 
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Die folgende Tabelle zeigt die effektiven Zinssätze und die Finanzaufwendungen, die in 

der Gewinn- und Verlustrechnung für die nach der Methode der fortgeführten Anschaf-

fungskosten erfassten Darlehen verbucht wurden, sowie den beizulegenden Zeitwert, der 

auf der Grundlage der Marktkurse zum Jahresende berechnet wurde.  
 

 

IRR Finanzielle  

Belastungen 

Beizulegender 

Zeitwert 

Intesa - S.Paolo 30.03.2020 3,92 % 6,7 150,4 

Intesa - S.Paolo 29.03.2021 3,98 % 4,5 100,6 

UNICREDIT 19.01.2022 3,94 % 4,3 100,0 

CLUB DEAL 30.03.2022 3,88 % 9,3 199,8 

BNL 03.10.2022 4,01 % 3,9 61,7 

BPER 26.05.2023 4,099 % 4,8 88,4 

 

 

 

IFRS 16 Leasingverbindlichkeiten bezieht sich auf den langfristigen Anteil der Verbind-

lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die gemäß IFRS 16 erfasst werden. 

  



 

F-442 

 

10.3 RÜCKSTELLUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICH-

KEITEN 

Rückstellungen für Risiken und Belastungen sind Kosten und Belastungen, deren Vorhandensein entweder sicher oder wahrschein-

lich ist, deren Höhe oder Zeitpunkt des Eintretens zum Berichtszeitpunkt nicht bestimmt werden kann. Diese Rückstellungen wurden 

nur dann gebildet, wenn eine gegenwärtige Verpflichtung aufgrund von Ereignissen in der Vergangenheit besteht, die rechtlicher 

oder vertraglicher Natur sein kann oder sich aus Erklärungen oder Verhaltensweisen der Gesellschaften der Gruppe ergibt, die bei 

den betroffenen Personen berechtigte Erwartungen wecken (implizite Verpflichtungen). Rückstellungen stellen unsere bestmögli-

che Schätzung des Betrags dar, den das Unternehmen zur Erfüllung der Verpflichtung zahlen müsste; wenn sie wesentlich sind und 

die Zahlungstermine zuverlässig geschätzt werden können, werden die Rückstellungen zum Barwert angesetzt, wobei die sich aus 

dem Zeitablauf ergebenden Belastungen in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den Posten "Finanz(aufwendungen)/Erträge" 

ausgewiesen werden. 

 

 

Nachstehend folgt eine Aufschlüsselung der Rückstellungen (kurz- und langfristig) und 

ihrer Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr: 

 
  

31.12.2024 31.12.2023 

Saldo zum 1.1. 98,4 108,5 

Zuführung 46,8 37,9 

Inanspruchnahme (57,7) (48,4) 

Finanzaufwendungen 0,1 0,1 

Veränderung des Konsolidierungskreises 5,4 0,2 

Saldo zum 31.12. 93,0 98,4 

Davon:   

Innerhalb von 12 Monaten 60,8 69,1 

Nach 12 Monaten 32,2 29,3 

Insgesamt 93,0 98,4 
   

 

 

Die Rückstellungen zum 31. Dezember 2024 beziehen sich im Wesentlichen auf Gerichts-

verfahren in Höhe von EUR 31,8 Mio. (EUR 28,7 Mio. zum 31. Dezember 2023), Perso-

nalstreitigkeiten und betriebliche Umstrukturierungspläne in Höhe von EUR 2,0 Mio. (EUR 

13,2 Mio. zum 31. Dezember 2023) und vertragliche Risiken in Höhe von EUR 49,1 Mio. 

(EUR 47,9 Mio. zum 31. Dezember 2023), davon Risiken aus der Unterauslastung der 

künstlerischen Ressourcen gegenüber den vertraglichen Vereinbarungen in Höhe von 

EUR 7,8 Mio. (EUR 8,5 Mio. zum 31. Dezember 2023). 

Nachstehend folgt eine Aktualisierung zum 31. Dezember 2024 der wichtigsten anhän-

gigen Rechtsstreitigkeiten und der damit verbundenen Eventualverbindlichkeiten, die 

auch in den Jahresabschlüssen der Vorjahre und den Zwischenabschlüssen des Jahres 

ausgewiesen wurden. Es wurden keine neuen Tatsachen oder Umstände in Bezug auf 

diese Rechtsstreitigkeiten festgestellt, die die Bildung einer Rückstellung in diesem Kon-

zernabschluss erforderlich machen würden. 
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Was die laufenden Verfahren und die damit verbundenen Eventualverbindlichkeiten zum 

31. Dezember 2024 betrifft, so werden die wichtigsten Entwicklungen im Folgenden dar-

gestellt. 

In Bezug auf das Verfahren Nr. 1181/10, das ITV gegen Mediaset España (jetzt Grupo 

Audiovisual Mediaset España Comunicación - "GAM") wegen der Nutzung des Formats 

Pasapalabra eingeleitet hatte, stand am 31. Dezember 2024 noch eine Entscheidung über 

die Entschädigung aus, die GAM ITV für die nachvertragliche Nutzung des Formats 

Pasapalabra zu zahlen hat. In Bezug auf diese Entschädigung hatte der Oberste Gerichts-

hof zuvor festgestellt, dass das Kriterium für die Berechnung der Entschädigung, die Me-

diaset an ITV für die nachvertragliche Nutzung des Pasapalabra-Formats zu zahlen hat, 

der Gewinn ist, den Mediaset aus der Nutzung des genannten Formats erzielt hat, und 

nicht die hypothetische Lizenzgebühr, die ITV für die Erteilung der Nutzungslizenz hätte 

erhalten müssen.  

Am 24. Februar 2025 erließ das Handelsgericht Nr. 6 von Madrid die Verfügung 

Nr. 69/2025, die festlegt, dass GAM ITV eine Entschädigung von EUR 44,3 Mio. zahlen 

muss. Mediaset wird gegen dieses erstinstanzliche Urteil beim Landgericht Madrid Beru-

fung einlegen und argumentiert, dass die Kriterien zwischen der Bewertung durch den 

von diesem Gericht bestellten Sachverständigen und der endgültigen Bewertung durch 

das Gericht voneinander abweichen, sowie weitere schwerwiegende Mängel festgestellt 

wurden; auf dieser Grundlage geht GAM davon aus, dass das Landgericht den im Urteil 

festgelegten Entschädigungsbetrag erheblich reduzieren und einen anderen Betrag fest-

legen wird, der näher an der Schätzung für dieses rechtliche Risiko liegt, das GAM zuvor 

bilanziert hatte. 

Für den Fall, dass ITV die Vollstreckung des Beschlusses beabsichtigt, könnte die Voll-

streckung ausgesetzt werden, wenn Mediaset nachweist, dass dies zu einem "schwer wie-

dergutzumachenden Schaden" führen würde, und anbietet, eine Bürgschaft auf erstes 

Anfordern zu stellen; dies ist sehr wahrscheinlich, da das Gericht bereits mit Beschluss 

vom 22. Dezember 2023 seine Absicht geäußert hatte, das Vollstreckungsverfahren aus-

zusetzen, wenn GAM eine Bürgschaft auf erstes Anfordern für den gesamten im Vollstre-

ckungsakt geforderten Betrag stellt. 

In Bezug auf die Klage Nr. 000401/2014-CR von TV gegen Mediaset España (GAM), dies-

mal wegen unrechtmäßiger Nutzung der Marke Pasapalabra, erklärte der Oberste Ge-

richtshof in seinem Urteil vom 6. Februar 2024 für endgültig, dass ITV zwar als Inhaberin 

dieser Marke anerkannt worden sei, aber kein Grund bestehe, ITV eine Entschädigung für 

den erlittenen Schaden zuzusprechen, da dieser Schaden - sofern er anerkannt werde - 

bereits in der Entschädigung enthalten sei, die für die Nutzung des Formats im Rahmen 

des oben beschriebenen Verfahrens Nr. 1181/10 zuzusprechen sei. 

In dem Verfahren wegen des angeblichen Verstoßes gegen die Verpflichtung von Medi-

aset España im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss von Telecinco und Cuatro 

stellte der Rat der spanischen Wettbewerbskommission (jetzt Spanische Kommission für 

Märkte und Wettbewerb - CNMC) in seiner Entschließung Nr. SNC/0036/15 vom Sep-

tember 2015 (die "Entschließung") fest, dass Mediaset España gegen eine der Verpflich-

tungen verstoßen hat, die der Genehmigung des Zusammenschlusses von Telecinco und 

Cuatro zugrunde lagen, und verhängte deshalb eine Strafe in Höhe von EUR 3,0 Mio. 

gegen Mediaset España. Konkret wird in dieser Entschließung festgestellt, dass Mediaset 
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España im Jahr 2013 gegen die Bedingungen seiner Verpflichtung verstoßen hat, indem 

es angeblich den Verkauf von Werbeflächen von Telecinco und Cuatro formell oder de 

facto zusammengelegt hat. Es trifft jedoch nicht zu, dass Mediaset España gegen diese 

Verpflichtung verstoßen hat, da nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden 

konnte, dass das fragliche Verhalten einen Verstoß darstellen könnte. Außerdem beleg-

ten die Verkaufszahlen von Mediaset für den fraglichen Zeitraum, dass Mediaset tatsäch-

lich keinen Vorteil aus dem angeblichen Verstoß gezogen hat. Auch die hinzugezogenen 

externen Berater kamen zu dem Schluss, dass das Verhalten von Publiespaña (ein Toch-

terunternehmen von GAM) keinen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht oder Verpflich-

tungen darstellt. 

Aus den genannten Gründen legte Mediaset España ordnungsgemäß Berufung gegen 

den Beschluss vor den nationalen Gerichten Spaniens ein, die mit Urteil vom 10. Dezem-

ber 2024 der Berufung von Mediaset España im Verwaltungsstreitverfahren in vollem 

Umfang stattgaben und damit den angefochtenen Beschluss aufhoben und für ungültig 

erklärten.  

Dieses Urteil könnte noch Gegenstand einer Kassationsbeschwerde der CNMC sein. Aus 

diesem Grund wurde eine Rückstellung in diese Konzernbilanz aufgenommen.  

 

 

 

 

 

 

11. KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN 

11.1 Verbindlichkeiten gegenüber Banken 

Finanzielle Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (kurz- und langfristig) werden zu fortgeführte Anschaffungskosten 

unter Anwendung der Effektivzinsmethode erfasst. 

 
 

 31.12.2024 31.12.2023 

Darlehen 409,5 204,5 

Kreditmöglichkeiten - 27,0 

Insgesamt 409,5 231,5 
   

 

 

Der kurzfristige Anteil der langfristigen Schulden bezieht sich auf den kurzfristigen 

Anteil der zugesagten Kreditfazilitäten. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist auf 

die Umgliederung von Kreditfazilitäten in Höhe von nominal EUR 350,0 Mio., die 
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innerhalb von 12 Monaten fällig werden, die Umgliederung des kurzfristigen Anteils an 

mittel- bis langfristigen Darlehen in Höhe von nominal EUR 39,9 Mio. und die Rückzah-

lung von Kreditfazilitäten in Höhe von EUR 164,9 Mio. zurückzuführen.  

Alle Kreditlinien unterliegen variablen Zinssätzen und beziehen sich auf kurzfristige Dar-

lehen mit einer Fälligkeit von formal einem Jahr und sind verlängerbar. Der beizulegende 

Zeitwert der Kreditlinien stimmt mit ihrem Buchwert überein. Die zum 31. Dezember 2023 

ausstehenden Kreditlinien wurden im Berichtsjahr zurückgezahlt. 

 

11.2 VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEIS-

TUNGEN UND SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden zu ihrem Nennwert bewertet, der in der Regel nahe an den fortgeführte 

Anschaffungskosten liegt; Verbindlichkeiten aus Nicht-EU-Währungen werden zu den von der Europäischen Zentralbank ausgege-

benen Kassakursen zum Jahresende umgerechnet. 

 

 
 

 Saldo zum 31.12.2024            Fällig 

Saldo zum 

31.12.2023 

 Insgesamt 

Innerhalb 

von 1 Jahr Nach 1 Jahr  

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen und sonstige Ver-

bindlichkeiten 542,7 534,8 7,9 544,7 

Verbindlichkeiten gegenüber  

verbundenen Unternehmen und Per-

sonen 75,2 75,2 - 57,9 

Insgesamt 617,9 610,1 7,9 602,6 
     

 

 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten um-

fassen hauptsächlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für die Lizenzie-

rung von Fernseh- und Filmrechten in Höhe von EUR 161,8 Mio. (EUR 190,8 Mio. zum 31. 

Dezember 2023) sowie Verbindlichkeiten aus dem Kauf und der Produktion von Fernseh-

programmen und Verbindlichkeiten gegenüber Fernsehkünstlern und -schaffenden in 

Höhe von EUR 349,7 Mio. (EUR 320,4 Mio. zum 31. Dezember 2023).  

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Laufzeit von mehr als 12 

Monaten in Höhe von EUR 7,9 Mio. (EUR 7,1 Mio. zum 31. Dezember 2023) werden als 

kurzfristige Verbindlichkeiten eingestuft, da sie voraussichtlich im Rahmen des normalen 

Geschäftszyklus beglichen werden. 

Zu den Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und Personen gehö-

ren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an assoziierte Unternehmen, ver-

bundene Unternehmen und die Muttergesellschaft. Einzelheiten zu diesen 
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind in Anhangangabe 15 unten 

(Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen) aufgeführt. 

 

11.3 KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN AUS STEUERN 

Dieser Posten in Höhe von EUR 21,0 Mio. (EUR 11,8 Mio. zum 31. Dezember 2023) um-

fasst Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an die Finanzverwaltung für nicht 

in den steuerlichen Konsolidierungskreis einbezogene Gesellschaften sowie Steuerschul-

den ausländischer Gesellschaften. 

 

11.4 SONSTIGE FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN 

 

 31.12.2024 31.12.2023 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ge-

genüber anderen Kreditgebern 47,3 44,1 

IFRS 16 finanzielle Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und  

Leistungen 16,9 17,4 

Finanzielle Verbindlichkeiten für sonstige als Siche-

rungsinstrument designierte Derivate 0,2 2,0 

Finanzielle Verbindlichkeiten von als Sicherungsinstru-

mente designierten Derivaten auf Eigenkapitalinstru-

mente - 0,5 

Insgesamt 64,4 63,9 
   

 

 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber anderen Kredit-

gebern bestehen im Wesentlichen aus dem Cash-Pooling mit assoziierten Unternehmen 

und Gemeinschaftsunternehmen in Höhe von EUR 32,6 Mio. (EUR 39,2 Mio. zum 31. De-

zember 2023), aus Darlehen in Höhe von EUR 0,3 Mio. (EUR 0,4 Mio. zum 31. Dezember 

2023), die zur Finanzierung der Entwicklung, des Vertriebs und der Produktion von Filmen 

aufgenommen wurden, sowie aus den Verbindlichkeiten für die Optionen auf den Erwerb 

von nicht beherrschenden Anteilen an Tochterunternehmen. 

Bei den finanziellen Verbindlichkeiten für sonstige als Sicherungsinstrumente de-

signierte Derivate handelt es sich ausschließlich um den kurzfristigen Teil des beizule-

genden Zeitwerts von Devisenderivaten sowohl für die Absicherung künftiger Verpflich-

tungen zum Erwerb von Übertragungsrechten als auch für die in den Jahresabschlüssen 

ausgewiesenen Posten, insbesondere Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferun-

gen und Leistungen in Fremdwährungen. 

Die Veränderung der finanziellen Verbindlichkeiten von als Sicherungsinstrumente 

designierten Derivaten auf Eigenkapitalinstrumente bezieht sich auf die Beendigung 

der Auflösung der Finanzverträge mit Barausgleich, die die Änderungen des beizulegen-

den Zeitwerts der 3,3 %-igen Beteiligung an der ProSiebenSat.1 Media SE absichern. 
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11.5 SONSTIGE KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN 

 

 31.12.2024 31.12.2023 

Gegenüber Sozialversicherungsträgern 21,0 19,2 

Quellensteuer auf Löhne und Gehälter der Arbeitneh-

mer 
13,8 11,5 

Umsatzsteuerverbindlichkeiten 9,3 28,5 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus  

sonstigen Steuern 14,5 12,3 

Vorschüsse 11,7 9,2 

Sonstige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-

tungen 
117,8 93,9 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 13,7 16,7 

Insgesamt 201,7 191,4 
   

 

 

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich 

hauptsächlich um EUR 29,9 Mio. für die Nutzung der konzessionierten Frequenzen in 

Erwartung des Dekrets des Ministeriums für Unternehmen und Made in Italy, in dem der 

Betrag für die Rechte zur Nutzung der Fernsehfrequenzen mit digitaler Technologie fest-

gelegt wird, sowie um EUR 64,0 Mio. für Lieferungen und Leistungen an Arbeitnehmer. 

In den Rechnungsabgrenzungsposten sind EUR 1,4 Mio. als passiver Rechnungsabgren-

zungsposten für Nutzungsrechte an TV-Rechten enthalten.  
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11.6 NETTOFINANZPOSITION 

Nachstehend folgt eine Aufschlüsselung der konsolidierten Nettofinanzposition gemäß 

den "Leitlinien zu den Offenlegungsanforderungen im Rahmen der Prospektverordnung" 

der ESMA vom 4. März 2021, aus der die kurz- und langfristigen Netto-Finanzverbind-

lichkeiten der Gruppe hervorgehen. Für jeden der ausgewiesenen Posten wird auf die 

entsprechende Erläuterung verwiesen. 

Eine Aufschlüsselung der Veränderungen in der Nettofinanzposition im Laufe des Jahres 

findet sich im Abschnitt über die Bilanz und die Finanzstruktur der Gruppe im Bericht des 

Managements über die Geschäftstätigkeit.  

Unter Bezugnahme auf Anhangangabe 11.2 zu den Verzichtserklärungen, die die MFE-

MEDIAFOREUROPE N.V. von ihren Darlehensvertragspartnern erhalten hat, wird die be-

reinigte Nettofinanzposition auch für die Verwendung in einigen Indizes auf der Grund-

lage der in diesen Vereinbarungen festgelegten Covenants ausgewiesen. Die Anpassun-

gen beziehen sich auf die kurz- und langfristigen Anteile der finanziellen Verbindlichkei-

ten, die gemäß IFRS 16 (Leasing) bilanziert werden, sowie auf die ausstehenden Verbind-

lichkeiten aus den Darlehen, die die MFE mit der Credit Suisse für den Erwerb der Betei-

ligung an ProSiebenSat.1 abgeschlossen hat und die im ersten Quartal des laufenden 

Jahres zurückgezahlt wurden. 
 

 

 31.12.2024 31.12.2023 

Kassenbestand 8.5 0,1 0,1 

Bankguthaben 8.5 132,4 175,2 

Liquidität  132,5 175,3 

Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte und  

Forderungen 8.4 7,9 7,2 

Verbindlichkeiten gegenüber Banken 11.1 (0,1) (27,0) 

Kurzfristiger Anteil an langfristigen Schulden  (409,5) (204,5) 

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten aus Liefe-

rungen und Leistungen und finanzielle Verbindlich-

keiten 11.4 (49,8) (60,9) 

Laufende Finanzschulden  (459,3) (292,5) 

Aktuelle Nettofinanzposition  (318,9) (110,0) 

Verbindlichkeiten gegenüber Banken 10.2 (285,3) (698,1) 

Langfristige Finanzverbindlichkeiten und Verbind-

lichkeiten aus Finanzinstrumenten  10.2 (87,3) (94,8) 

Langfristige Finanzschulden  (372,6) (792,8) 

Nettofinanzverschuldung  (691,5) (902,8) 
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Kurzfristiger Anteil an langfristigen Schulden   - 52,6 

IFRS 16 Finanzielle Verbindlichkeiten aus Leasing-

verhältnissen (kurzfristiger Anteil)  16,9 17,4 

Langfristige Verbindlichkeiten(Verbindlichkeiten 

nach IFRS 16)  87,3 94,6 

Netto-Finanzposition (ohne Verbindlichkeiten 

nach IFRS 16 und Schulden aus der ProSieben-

Übernahme)  (587,3) (738,2) 
    

 

Nachfolgend werden bestimmte Posten der Finanzlage aufgeschlüsselt; für Erläuterun-

gen zu den wichtigsten Veränderungen der Zahlen verweisen wir bei Bedarf auf die ein-

zelnen Posten der Finanzausweise. 

In den kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten und Forderungen sind EUR 7,9 

Mio. für die in Anhangangabe 8.4 genannten Finanzanlagen enthalten.  

Wie in Anhangangabe 11.4 angegeben, enthalten die sonstigen kurzfristigen Verbind-

lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und finanzielle Verbindlichkeiten Cash-

Pooling-Vereinbarungen mit assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunterneh-

men sowie Darlehen zur Finanzierung der Entwicklung, des Vertriebs und der Produktion 

von Filmen und den kurzfristigen Anteil der Leasingverbindlichkeiten in Höhe von EUR 

16,9 Mio., der gemäß IFRS 16 ausgewiesen wird. 

Die kurzfristigen Beträge der langfristigen Finanzschulden umfassen den kurzfristi-

gen Anteil der mittel- und langfristigen Bankdarlehen in Höhe von EUR 409,5 Mio. 

Wie in Anhangangabe 10.2 angegeben, enthalten die langfristigen finanziellen Ver-

bindlichkeiten und Leistungen den langfristigen Anteil der Verbindlichkeiten aus Lie-

ferungen und Leistungen für Leasingverhältnisse in Höhe von EUR 87,3 Mio., die gemäß 

IFRS 16 erfasst wurden. 

 

Liquiditätsrisiko  

Das Liquiditätsrisiko bezieht sich auf die Schwierigkeit, Mittel zur Erfüllung finanzieller 

Verpflichtungen zu finden. 

Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass keine ausreichenden Mittel zur Verfügung 

stehen, um die finanziellen Verpflichtungen gemäß den festgelegten Bedingungen und 

Fälligkeiten zu erfüllen, wenn ungebundene Kreditlinien plötzlich widerrufen werden 

oder wenn die Gesellschaft ihre finanziellen Verbindlichkeiten vor ihrer natürlichen Fäl-

ligkeit begleichen muss.  

Durch ein sorgfältiges und umsichtiges Finanzmanagement, das sich in der angewandten 

Politik widerspiegelt, und die ständige Überwachung des Verhältnisses zwischen den ge-

währten Kreditlinien und ihrer Inanspruchnahme sowie des Saldos zwischen kurzfristigen 

und mittel-/langfristigen Schulden hat die MFE-Gruppe sowohl quantitativ als auch qua-

litativ ausreichende Kreditlinien eingerichtet. Die MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. und die 

Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicaciòn sind sowohl auf ihren jeweiligen Hei-

matmärkten als auch auf internationaler Ebene tätig, indem sie automatische Cash-Poo-

ling-Bewegungen nutzen, die von fast allen Unternehmen der Gruppe eingesetzt werden. 
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Das Management des Liquiditätsrisikos umfasst Folgendes: 

o Aufrechterhaltung eines wesentlichen Saldos zwischen den zugesagten und den nicht 

zugesagten Kreditfazilitäten, um eine Belastung der Liquidität zu vermeiden, wenn 

die Gläubiger die Rückzahlung verlangen; 

o das durchschnittliche finanzielle Engagement während des Jahres auf höchstens 80 

% des von den Kreditgebern gewährten Gesamtwerts zu beschränken; 

o Finanzanlagen, die zur Deckung eines etwaigen Liquiditätsbedarfs sofort verfügbar 

sind.  

Um das Liquiditätsmanagement zu optimieren, konzentriert die Gruppe die Zahlungster-

mine an fast alle ihre Lieferanten auf die gleichen Termine, die in der Nähe der wichtigs-

ten Mittelzuflüsse liegen.  

In der nachstehenden Tabelle sind die finanziellen Verpflichtungen der Gesellschaft auf 

der Grundlage des vertraglichen Fälligkeitsdatums und unter Berücksichtigung des 

Worst-Case-Szenarios zu nicht abgezinsten Werten aufgeführt. Je nach Art der Finanzie-

rung zeigt sie das nächste Datum, an dem die Gruppe zur Zahlung aufgefordert werden 

kann, und für jede Klasse werden Erläuterungen gegeben.  

Zum 31. Dezember 2024 beinhalten die kurzfristigen finanzielle Verbindlichkeiten den 

Zinsaufwand für die innerhalb eines Jahres fälligen Darlehen. 

Die Gruppe geht davon aus, dass sie diese Verpflichtungen durch die Realisierung ihrer 

Finanzanlagen und insbesondere durch die Einziehung von Forderungen im Zusammen-

hang mit ihren verschiedenen Geschäftstätigkeiten erfüllen kann. 

Der Unterschied zwischen den Buchwerten und den gesamten Cashflows ist hauptsäch-

lich auf die Berechnung der Zinsen für die vertragliche Laufzeit der finanziellen Verbind-

lichkeiten zurückzuführen. Darüber hinaus werden bei Darlehen, die zu fortgeführten An-

schaffungskosten bewertet werden, die Zinsen unter Verwendung des Nominalzinssatzes 

und nicht des tatsächlichen Zinssatzes berechnet. 

Unter Bezugnahme auf den Abschnitt über Finanzderivate entspricht der vertragliche 

Wechselkurs im Szenario des Ausgleichs von Bruttoströmen dem zum Zeitpunkt der Ver-

tragsunterzeichnung festgelegten Terminkurs, während der Jahresendkurs dem Kassa-

kurs am Berichtsdatum entspricht.  
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BILANZPOSTEN zum  

31. DEZEMBER 2024 

Buch-

wert 

Zeitspanne Cash-

flows 

insge-

samt 

An-

han-

gang-

abe 

 

 

von 0 

bis 3 

Mona-

ten 

von 4 bis 

6 Mona-

ten 

von 7 bis 

12 Mo-

naten 

von 1 

bis 5 

Jahren 

mehr als 

5 Jahre 

 

 

FINANZIELLE  

VERBINDLICHKEITEN: 
        

Verbindlichkeiten  

gegenüber Banken 

(langfristiger Teil) 

285,3 - - - 313,4  313,4 

10.2 

Verbindlichkeiten  

gegenüber Banken 

(kurzfristiger Teil) 

409,5 369,7 9,6 33,2 - - 412,5 

11.1 

Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und 

Leistungen an ver-

bundene Unterneh-

men 

32,6 32,6 - - - - 32,6 

11.4 

Gegenüber Lieferan-

ten für Rechte  
161,8 117,7 24,7 11,6 7,9 - 161,8 

11.2 

Gegenüber anderen  

Lieferanten 
423,0 420,4 2,6 - - - 423,0 

11.2 

Verbindlichkeiten ge-

genüber verbunde-

nen Unternehmen 

75,2 75,2 - - - - 75,2 

11.2 

Gegenüber Facto-

ring-Gesellschaften 
- - - - -  - 

11.4 

Verbindlichkeiten ge-

genüber  

Leasinggebern 

104,2 4,3 5,1 7,5 33,3 54,0 104,2 

11.4 

Sonstige Verbindlich-

keiten aus Lieferun-

gen und Leistungen 

und  

finanzielle Verbind-

lichkeiten  

14,7 0,8 - 13,9 - - 14,7 

11.4 

Insgesamt 1.464,2 978,7 42,0 66,1 354,5 54,0 1.495,3  

DERIVATE:         

Als Sicherungsinstrument 

designierte Derivate, 

(Fremdwährungskäufe)         

(gemessen zum  

Vertragskurs) 
(16,7) 112,7 - - 80,4  193,0 

7.7; 8.4; 
10.2; 
11.4 
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Als Sicherungsinstru-

ment designierte Deri-

vate (verfügbare  

Fremdwährung)         

(gemessen zum  

Jahresendkurs) 

 (122,1) - - (90,2)  (212,3) 

 
Als Sicherungsinstru-

ment designierte De-

rivate (Zinsrisiko) 

(5,2) - - - -  - 
7.7; 8.4; 

10.2; 
11.4 

Insgesamt (21,9) (9,4) - - (9,8) - (19,2)           
 

  



 

F-454 

 
 

BILANZPOSTEN zum  

31. DEZEMBER 2023 

Buch-

wert 

Zeitspanne Cash-

flows 

insge-

samt 

Anhan-

gang-

abe 

 

 

von 0 bis 

3 Mo-

nate 

von 4 bis 

6 Mona-

ten 

von 7 bis 

12 Mo-

naten 

von 1 bis 

5 Jahren 

mehr als 

5 Jahre 

 

 

FINANZIELLE  

VERBINDLICHKEITEN: 
        

Verbindlichkeiten  

gegenüber Banken 

(langfristiger Teil) 

698,1 - - - 779,7  779,7 

10.2 

Verbindlichkeiten  

gegenüber Banken 

(kurzfristiger Teil) 

231,5 37,8 134,6 60,4 - - 232,9 

11.1 

Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leis-

tungen an verbun-

dene Unternehmen 

39,2 39,2 - - - - 39,2 

11.4 

Gegenüber Lieferan-

ten für Rechte  
190,8 121,9 32,0 29,8 7,1 - 190,8 

11.2 

Gegenüber anderen  

Lieferanten 
354,1 351,5 2,6 - - - 354,1 

11.2 

Verbindlichkeiten ge-

genüber verbunde-

nen Unternehmen 

und Personen 

57,8 57,8 - - - - 57,8 

11.2 

Verbindlichkeiten ge-

genüber Factoring-

Gesellschaften 

4,0 4,0 - - -  4,0 

11.4 

Verbindlichkeiten ge-

genüber  

Leasinggebern 

112,0 4,6 5,0 7,8 33,2 61,5 111,9 

11.4 

Sonstige Verbindlich-

keiten aus Lieferun-

gen und Leistungen 

und finanzielle Ver-

bindlichkeiten  

9,3 - 0,5 0,3 8,4 - 9,3 

11.4 

Insgesamt 1.696,9 616,9 174,6 98,3 828,4 61,5 1.779,8  

DERIVATE:         

Als Sicherungsinstru-

ment designierte Deri-

vate (Fremdwährungs-

käufe)         

(gemessen zum  

Vertragskurs) 

(6,6) 121,4 - - 49,5 

 

170,9 

7.7; 8.4; 
10.2; 
11.4 

Als Sicherungsinstru-

ment designierte Deri-

vate (verfügbare Fremd-

währung)         

(gemessen zum  

Jahresendkurs) 

 (123,0)   (56,3) 

 

 (179,3) 
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Als Sicherungsinstru-

ment designierte De-

rivate (Zinsrisiko) (16,9) - - - -  - 

7.7; 8.4; 
10.2; 
11.4 

Insgesamt (23,6) (1,6) - - (6,8) - (8,4)           
  
 

11.7 ALS SICHERUNGSINSTRUMENT DESIGNIERTE DERI-

VATE  

Die Gruppe ist finanziellen Risiken ausgesetzt, die sich aus folgenden Faktoren ergeben: 

- Wechselkursschwankungen, in erster Linie im Zusammenhang mit dem Erwerb von Fernsehübertragungsrechten in anderen Wäh-

rungen als dem Euro und in zweiter Linie im Zusammenhang mit dem Erwerb von Handelswaren; 

- Zinsschwankungen bei langfristigen variabel verzinslichen Darlehen; 

- Schwankungen des beizulegenden Zeitwerts von Eigenkapitalinstrumenten. 

Wie im Abschnitt über die ab dem 1. Januar 2019 angewendeten Rechnungslegungsstandards, Änderungen und Interpretationen 

erwähnt, wurden die Bestimmungen für die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften in IFRS 9 zu Beginn des Jahres anwendbar.  

Finanzielle Risiken und entsprechende Absicherungsinstrumente 

Die MFE hat eine spezifische Politik für das Management der finanziellen Risiken der Gruppe festgelegt, die darauf abzielt, das 

Wechselkurs-, Zins- und Liquiditätsrisiko zu verringern. Um die Struktur der Betriebskosten und der Ressourcen zu optimieren, wird 

diese Tätigkeit bei der Muttergesellschaft der Gruppe, der MFE, zentralisiert, die mit der Aufgabe betraut wurde, die Informationen 

über die risikobehafteten Positionen zu sammeln und sie abzusichern. 

Die MFE ist direkt auf ihren eigenen spezifischen Märkten tätig und kontrolliert und verwaltet das finanzielle Risiko für ihre Toch-

terunternehmen. Die Auswahl der finanziellen Gegenparteien konzentriert sich auf diejenigen mit hoher Bonität, wobei gleichzeitig 

eine begrenzte Konzentration der Engagements gegenüber ihnen sichergestellt wird. 

Wechselkursabsicherung 

Die Gruppe setzt Derivate - hauptsächlich Termingeschäfte - ein, um sich gegen Risiken aus Wechselkursschwankungen abzusi-

chern, und zwar sowohl für hochwahrscheinliche künftige Käufe als auch für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im 

Zusammenhang mit bereits getätigten Käufen.  

Für die MFE-Gruppe ist das Wechselkursrisiko mit der Möglichkeit verbunden, dass sich die Wechselkurse von dem Zeitpunkt an 

ändern, an dem der Erwerb von Vermögenswerten in einer Fremdwährung höchstwahrscheinlich geworden ist (genehmigte Kauf-

verhandlungen über Übertragungsrechte), bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese Vermögenswerte in den Jahresabschlüssen bilanziert 

werden; daher besteht das Ziel der Absicherung darin, den Wechselkurs des Preises in Euro zum Zeitpunkt der Genehmigung der 

Transaktion festzulegen (Hedge Accounting gemäß den IAS/IFRS). Die Absicherung von Warenbestellungen wird auf die gleiche 

Weise behandelt, da das Ziel der Absicherung darin besteht, den Gegenwert des Warenpreises in Euro zum Zeitpunkt der Ausstel-

lung der Bestellung festzulegen. Die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften wird daher für alle Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen beibehalten, bis die Verbindlichkeiten beglichen sind. In diesem Fall besteht das Ziel der Kurssicherung darin, den 

äquivalenten Euro-Preis der nicht auf Euro lautenden Verbindlichkeiten festzulegen, um die Auswirkungen von Wechselkursschwan-

kungen zu eliminieren und den Erfüllungswert der nicht auf Euro lautenden Verbindlichkeiten im Voraus zu bestimmen. 

Derivate gehören zu den kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten und werden zum beizulegenden Zeit-

wert erfasst.  

Der beizulegende Zeitwert der Devisentermingeschäfte errechnet sich als Barwert der Differenz zwischen dem mit dem Terminkon-

traktkurs bewerteten Nominalbetrag und dem mit dem fairen Terminkurs bewerteten Nominalbetrag (dem zum Stichtag berech-

neten Devisenendkurs). 

Der beizulegende Zeitwert wird angepasst, um die Kreditwürdigkeit des Gegenparteirisikos im Falle eines positiven beizulegenden 

Zeitwerts und die Kreditwürdigkeit der MFE im Falle eines negativen beizulegenden Zeitwerts zu berücksichtigen. Abschließend sei 

darauf hingewiesen, dass die Bonitätsanpassung nur für Derivate mit einer Laufzeit von mehr als 4 Monaten ab dem Bewertungs-

stichtag berechnet wird. 

Für die Zwecke der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften bezeichnet die MFE Sicherungsinstrumente als solche, die sich auf die 

Absicherung von Währungsrisiken beziehen, die in erster Linie mit Verpflichtungen für künftige Käufe von Fernsehübertragungs-

rechten in Fremdwährung verbunden sind (erwartete Transaktionen), für die die Beziehung zwischen dem Derivat und dem Grund-

geschäft sowie der hohe Grad an Wahrscheinlichkeit/Effektivität in Bezug auf das tatsächliche Eintreten des gesicherten Ereignisses 

formal dokumentiert ist. Diese Beziehung wird auch für die Absicherung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in 

anderen Währungen dokumentiert. 

Der effektive Teil der Anpassung des beizulegenden Zeitwerts des Derivats, das als Sicherungsinstrument eingestuft wurde, wird 

direkt im Eigenkapital erfasst, während der ineffektive Teil in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen wird.  

Die buchhalterische Behandlung dieser Operationen ist die Absicherung von Zahlungsströmen (Cash Flow Hedge). Demnach wird 

der effektive Teil der Wertänderung des Derivats in einer Rücklage des Eigenkapitals ausgewiesen. Im Falle der Absicherung von 

Verpflichtungen zum Erwerb von Rechten wird diese Rücklage zur späteren Anpassung der Anschaffungskosten des Vermögens-

werts verwendet (Basisanpassung). Absicherungen von Zahlungsströmen werden auch zur Absicherung von Zahlungsströmen aus 

Lieferungen und Leistungen in Fremdwährungen abgeschlossen. In diesem Fall wird das Grundgeschäft (die Verbindlichkeiten aus 
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Lieferungen und Leistungen in Fremdwährung) zum Stichtagskurs umgerechnet und die Auswirkung in der Gewinn- und Verlust-

rechnung entsprechend der Veränderung des Kassakurses erfasst. 

Absicherung von Zinssätzen 

Das Zinsrisiko ergibt sich aus ungünstigen Bewegungen der Zinssätze, die auf die Zinsströme im Zusammenhang mit den mittel- 

bis langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten der Gruppe anwendbar sind. Zu den Derivaten, die zur Absicherung dieses Risikos 

eingesetzt werden, gehören Zinsswaps und Optionen. 

Der beizulegende Zeitwert von Zinsswaps wird auf der Grundlage des aktuellen Werts der erwarteten künftigen Cashflows berech-

net, und der beizulegende Zeitwert von Collar-Derivaten wird anhand der Black & Scholes-Formel berechnet. 

Für die Zwecke der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften bezeichnet die MFE als Sicherungsinstrumente diejenigen Instrumente, 

bei denen die Beziehung zwischen dem Derivat und dem Grundgeschäft formal dokumentiert ist. Wie in IFRS 9 vorgeschrieben, 

kann die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften angewandt werden, wenn eine wirtschaftliche Beziehung zwischen dem gesicher-

ten Grundgeschäft und dem Sicherungsinstrument besteht und wenn die Auswirkungen des Kreditrisikos nicht größer sind als die 

Wertschwankungen der wirtschaftlichen Beziehung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Sicherungsgeschäfts und während der 

Laufzeit der Sicherungsbeziehung.  

Absicherung des beizulegenden Zeitwerts von Eigenkapitalinstrumenten 

Zur Absicherung des Risikos von Änderungen des beizulegenden Zeitwerts, die durch Schwankungen des Marktpreises von Eigen-

kapitalinstrumenten verursacht werden, setzt die MFE Verkaufs- und Kaufoptionen (Sicherungsinstrumente) ein, die in einer Bezie-

hung zur Absicherung des beizulegenden Zeitwerts (Fair Value Hedge) vereinbart werden. 

Gemäß dem Rechnungslegungsgrundsatz IFRS 9, Absatz 6.5.15, werden zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts der innere 

Wert (Sicherungsbeziehung) und der Zeitwert der Option (Kosten der Absicherung) getrennt ermittelt. Die Sicherungsbeziehung 

ist "zeitraumbezogen", wobei der Zeitraum über die gesamte Laufzeit des Kontrakts verteilt wird. 

Nach der Entscheidung, die Änderungen des beizulegenden Zeitwerts des Grundgeschäfts im sonstigen Ergebnis zu erfassen, wer-

den die dem Zeitwert zurechenbaren Änderungen des beizulegenden Zeitwerts und gegebenenfalls die Ineffektivität der Siche-

rungsbeziehung - wie beim Grundgeschäft - nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung, sondern im sonstigen Ergebnis ausgewie-

sen. 

 

Nachstehend folgt eine Aufgliederung der finanziellen Vermögenswerte und Verbind-

lichkeiten im Zusammenhang mit Derivaten, die als Sicherungsinstrumente designiert 

wurden, die bereits in den Anhangangaben 7.7 (Sonstige finanzielle Vermögenswerte), 

8.4 (Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte), 10.2 (Finanzielle Verbindlichkeiten) und 

11.4 (Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten) aufgeführt sind und die Nettoposition der 

Gruppe zeigen. 

 
 

 31.12.2024 

 

Vermögens-

werte 

Verbindlich-

keiten 

Devisentermingeschäfte 17,0 (0,2) 

IRS-Verträge 5,2 - 

Derivate auf Eigenkapitalinstrumente - - 

Insgesamt 22,2 (0,2) 
   

 

 

 31.12.2023 

 

Vermögens-

werte 

Verbindlich-

keiten 

Devisentermingeschäfte 7,9 (2,0) 

IRS-Verträge 16,9 - 

Derivate auf Eigenkapitalinstrumente 14,5 (0,5) 
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Insgesamt 39,3 (2,4) 

 

Die nachstehende Tabelle zeigt den Nominalwert der Derivate, die zur Absicherung des 

Wechselkursrisikos im Zusammenhang mit künftigen Verpflichtungen für den Erwerb von 

Übertragungsrechten und bestehenden Verträgen bestimmt sind. 

 
 

 31.12.2024 31.12.2023 

U.S.-Dollar (USD) 222,2 198,5 

Insgesamt 222,2 198,5 
   

 

 

In Bezug auf die Absicherung des geplanten Erwerbs von Übertragungsrechten wurden 

die zum 31. Dezember 2024 gehaltenen Derivatkontrakte mit Fälligkeiten gezeichnet, die 

den erwarteten Zeitraum widerspiegeln, innerhalb dessen diese immateriellen Vermö-

genswerte vertraglich formalisiert und in den Jahresabschlüssen erfasst werden. Die wirt-

schaftliche Auswirkung wird sich in der planmäßigen Abschreibung der Vermögenswerte 

ab dem Datum des Beginns der Rechte widerspiegeln.  

Die folgende Tabelle zeigt den Zeithorizont für die Referenzwährung (US-Dollar), in dem 

die Zahlungsflüsse erwartet werden. 

 
 

 

innerhalb von 

12 Monaten 

12-24 Monate nach 24 Mona-

ten 

Insgesamt 

2024 128,5 93,7 0,0 222,2 

2023 136,2 32,2 30,1 198,5 

     
 

 

Wechselkursrisiko 

Das Wechselkursrisiko der Gruppe ergibt sich hauptsächlich aus dem Erwerb von Fern-

seh- und Filmübertragungsrechten in anderen Währungen als dem Euro, hauptsächlich 

in US-Dollar, der von R.T.I. S.p.A. und Grupo Audiovisual Mediaset España in ihren jewei-

ligen Geschäftsbereichen getätigt wird. 

In Übereinstimmung mit der Politik der Gruppe verfolgen die Gesellschaften einen Ansatz 

zur Steuerung des Wechselkursrisikos, der darauf abzielt, die Auswirkungen von Wech-

selkursschwankungen zu eliminieren und gleichzeitig die Kosten, die für die Rechte beim 

Erwerb angesetzt werden, im Voraus festzulegen. 

Das Wechselkursrisiko entsteht bereits in der Anfangsphase der Vertragsverhandlungen 

und besteht bis zur Zahlung des fälligen Betrags für den Erwerb der Übertragungsrechte. 

Aus buchhalterischer Sicht wendet die MFE-Gruppe vom Zeitpunkt des Abschlusses des 

Derivatkontrakts bis zum Zeitpunkt der Erfassung des Vermögenswerts die Methode der 
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Bilanzierung von Sicherungsgeschäften an, wobei sie die Sicherungsbeziehung, das ab-

gesicherte Risiko und den Zweck der Absicherung dokumentiert und die Wirksamkeit der 

Absicherung regelmäßig überprüft. 

Während des Zeitraums zwischen der Festlegung der Kaufverpflichtungen und der Erfas-

sung der abgesicherten Fernsehrechte wird gemäß IFRS 9 die Methode der Absicherung 

von Zahlungsströmen angewandt. Nach dieser Methode wird der effektive Teil der Än-

derung des beizulegenden Zeitwerts des Derivats in einer Rücklage des Eigenkapitals 

bilanziert, die zur Anpassung der Anschaffungskosten des Fernsehrechts in den Finanz-

ausweisen verwendet wird (Basisanpassung), was sich bei der planmäßigen Abschreibung 

des Grundgeschäfts, d.h. des Fernsehrechts, auf die Gewinn- und Verlustrechnung aus-

wirkt. 

Sobald das Senderecht der Gruppe anerkannt wird und nach dem Fälligkeitsdatum der 

Verbindlichkeiten, aber vor deren Begleichung, schließt die Gruppe eine Absicherung von 

Zahlungsströmen ab, bei der: 

− Das Grundgeschäft (die Verbindlichkeit in Fremdwährung) wird zum Stichtagskurs 

umgerechnet und die Auswirkung in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 

− Änderungen des inneren Bestandteils des Sicherungsinstruments werden im sons-

tigen Ergebnis erfasst, und diese Änderung wird dann in den Gewinn oder Verlust 

umgepolt. 

Bei den hauptsächlich verwendeten Arten von Derivaten handelt es sich um Termin- und 

Optionsverträge. Der beizulegende Zeitwert von Devisenterminkontrakten wird als ab-

gezinste Differenz zwischen dem anhand des vertraglichen Terminkurses berechneten 

Nominalbetrag und dem anhand des bonitätsbereinigten Devisenterminkurses am Bi-

lanzstichtag berechneten Nominalbetrag ermittelt.  

Mit dem Effektivitätstest soll die hohe Korrelation zwischen den technischen und finan-

ziellen Merkmalen des abgesicherten Risikos (Laufzeit, Betrag usw.) und denen des Si-

cherungsinstruments durch die Anwendung spezifischer retrospektiver und prospektiver 

Tests nachgewiesen werden, wobei die Methoden des Dollar-Offsets bzw. der Volatili-

tätsreduzierung angewandt werden. 

Die Erwartung künftiger Zahlungsströme, die Gegenstand der Absicherung sind, wird in 

einer speziellen Tabelle dargestellt, die die Veränderungen der Rücklage für die Absiche-

rung von Zahlungsströmen veranschaulicht. 

 

Sensitivitätsanalyse 

Finanzinstrumente, die dem Wechselkursrisiko EURO/USD ausgesetzt sind und haupt-

sächlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für den Erwerb von Übertra-

gungsrechten und Wechselkursderivate umfassen, waren Gegenstand einer Sensitivitäts-

analyse zum Berichtszeitpunkt. Der Buchwert der Finanzinstrumente wurde durch An-

wendung einer symmetrischen prozentualen Änderung des Wechselkurses zum Ende des 

Berichtszeitraums angepasst, die der von Bloomberg veröffentlichten impliziten 1-Jah-

res-Volatilität der Referenzwährung in Höhe von 7,89% (6,69% für 2023) entspricht. 

Diese Sensitivitätsanalyse der Derivate im Rahmen der Absicherung von Zahlungsströ-

men (Cash Flow Hedge Accounting) wirkt sich auf die in der Eigenkapital-Rücklage 
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verbuchten Veränderungen der Kassawerte aus, während die sich aus den Terminkon-

trakten ergebende Veränderung das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung beein-

flusst, und zwar in Übereinstimmung mit der durch die Sicherungsbeziehung festgeleg-

ten Methode. 

Die nachstehende Tabelle fasst die Veränderungen des Periodenergebnisses und des 

konsolidierten Eigenkapitals zusammen, die sich aus der Sensitivitätsanalyse abzüglich 

der relevanten Steuern ergeben, die auf der Grundlage des zum Berichtszeitpunkt gel-

tenden Standardsteuersatzes berechnet wurden:  

 
 

 

EUR/USD-

Wechselkurs 

zum 31. De-

zember 

Verände-

rung 

berichtigter 

EUR/USD-

Wechselkurs 

durch Ge-

winn und 

Verlust 

durch Eigen-

kapital 

Total Eigen-

kapital 

2024 1,0389 

+ 7,8925 1,1209 0,4 (9,8) (9,3) 

- 7,8925 0,9569 (0,8) 11,5 10,7 

2023 1,105 

+ 6,6975 1,179 0,2 (5,6) (5,4) 

- 6,6975 1,031 (0,5) 6,4 5,9 

       
 

 
 

 

Zinsänderungsrisiko 

Die Verwaltung der Finanzmittel der Gruppe umfasst ein zentrales Cash-Pooling mit der 

Konzernmuttergesellschaft MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. Diese Gesellschaften haben die 

Aufgabe, sich am Markt zu finanzieren, indem sie mittel- und langfristige Darlehen auf-

nehmen sowie zugesagte und nicht zugesagte Kreditlinien eröffnen.  

Das Zinsrisiko ergibt sich hauptsächlich aus den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen mit variablem Zinssatz, die die Gruppe einem Cashflow-Risiko aussetzen. Ziel 

des Managements ist es, die Schwankungen der Finanzaufwendungen, die sich auf das 

Finanzergebnis auswirken, zu begrenzen und damit das Risiko eines potenziellen Zinsan-

stiegs zu minimieren.  

In diesem Zusammenhang verfolgt die Gruppe ihre Ziele durch den Einsatz von Deriva-

ten, die mit Dritten abgeschlossen werden und darauf abzielen, die Änderung der Cash-

flows aufgrund von Marktzinsänderungen bei mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten 

im Voraus festzulegen oder zu verringern. Der für die Steuerung des Zinsrisikos als we-

sentlich erachtete Zeitrahmen wird auf eine Mindestlaufzeit von 18 Monaten der Rest-

laufzeit der Operation festgelegt. 

Aus buchhalterischer Sicht wendet die Gruppe Mediaset vom Zeitpunkt des Abschlusses 

des Derivatkontrakts bis zum Zeitpunkt der Erfassung des Vermögenswerts die Methodik 

der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften an, wobei sie die Sicherungsbeziehung, das 
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abgesicherte Risiko und den Zweck der Absicherung dokumentiert und die Wirksamkeit 

der Absicherung regelmäßig überprüft. 

Konkret wird die in IFRS 9 festgelegte Methode zur Absicherung von Zahlungsströmen 

angewendet. Nach dieser Methode wird entweder die absolute Veränderung des beizu-

legenden Zeitwerts von Derivaten - d.h. des beizulegenden Zeitwerts abzüglich der auf-

gelaufenen Zinsen - oder des beizulegenden Zeitwerts des Basiswerts, je nachdem, wel-

cher Wert kleiner ist, in eine Eigenkapitalrücklage eingestellt. Die Differenz zwischen die-

sem Wert und dem gesamten beizulegenden Zeitwert wird zu jedem Bewertungszeit-

punkt in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Sowohl der beizulegende Zeit-

wert als auch der bereinigte beizulegende Zeitwert werden zur Berücksichtigung der Bo-

nität angepasst. 

Die Wirksamkeitsprüfung soll die hohe Korrelation zwischen den versicherungstechni-

schen und finanziellen Merkmalen der abgesicherten Verbindlichkeiten (Laufzeit, Betrag 

usw.) und denen des Sicherungsinstruments durch die Anwendung spezifischer retro-

spektiver und prospektiver Tests nach der Dollar-Offset-Methode bzw. der Volatilitätsre-

duzierung nachweisen. 

Der beizulegende Zeitwert der Zinsswaps (IRS) wird auf der Grundlage des Barwerts der 

erwarteten künftigen Zahlungsströme berechnet. 

Die Erwartung künftiger Zahlungsströme, die Gegenstand der Absicherung sind, wird in 

einer speziellen Tabelle dargestellt, die die Veränderungen der Rücklage für die Absiche-

rung von Zahlungsströmen veranschaulicht. 

Die Gruppe hat Collar-Derivate zur Absicherung von mittel-/langfristigen Darlehen mit 

variablem Zinssatz eingesetzt.  

Die wichtigsten Merkmale über derivative Finanzinstrumente in Bezug auf MFE-MEDIA-

FOREUROPE N.V.: 
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Fester 

Satz 

Variabler 

Satz 

Unter-

grenze  

Gültigkeit  Fälligkeit 

Zinsswap - INTESA SANPAOLO - Nennwert EUR 150 Mio.  -0,18% 
Euribor 

3M/360 
-1,00% 31.03.2020 28.03.2025 

Zinsswap - INTESA SANPAOLO - Nennwert EUR 100 Mio.  1,69% 
Euribor 

3M/360 
-1,00% 30.06.2022 28.03.2025 

Zinsswap - UNICREDIT - Nennwert EUR 100 Mio.  1,35% 
Euribor 

3M/360 
-0,80% 30.06.2022 20.01.2025 

Zinsswap - UNICREDIT - Nennwert EUR 30,7 Mio.  1,33% 
Euribor 

3M/360 
 08.07.2022 12.07.2027 

Zinsswap - UNICREDIT - Nennwert EUR 30,7 Mio.  1,26% 
Euribor 

3M/360 
 08.07.2022 12.07.2027 

Zinsswap - INTESA SANPAOLO - Nennwert EUR 30,7 Mio.  1,33% 
Euribor 

3M/360 
 08.07.2022 12.07.2027 

Zinsswap - INTESA SANPAOLO - Nennwert EUR 30,7 Mio.  1,26% 
Euribor 

3M/360 
 08.07.2022 12.07.2027 

Zinsswap - BNP PARIBAS SA - Nennwert EUR 30,7 Mio.  1,34% 
Euribor 

3M/360 
 08.07.2022 12.07.2027 

Zinsswap - BNP PARIBAS SA - Nennwert EUR 30,7 Mio.  1,26% 
Euribor 

3M/360 
 08.07.2022 12.07.2027 

       
 

Sensitivitätsanalyse 

Finanzinstrumente, die einem Zinsrisiko ausgesetzt sind, wurden zum Berichtszeitpunkt 

einer Sensitivitätsanalyse unterzogen. Die Annahmen, auf denen das Modell beruht, wer-

den nachstehend erläutert: 

Die mittel- bis langfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden 

zum Zeitpunkt der Neufestsetzung des internen Zinsfußes im Laufe des Jahres symmet-

risch um +100 Basispunkte nach oben und -100 Basispunkte nach unten verschoben. 

Kurz- und mittelfristige/langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

sowie andere kurzfristige Finanzposten wurden ebenfalls einer Neuberechnung der Höhe 

der Finanzkosten unterzogen, indem die in den Jahresabschlüssen ausgewiesenen Werte 

um 100 Basispunkte nach oben bzw. nach unten verschoben wurden. 

Für Zinsswaps (IRS) wurde der beizulegende Zeitwert neu berechnet, indem eine sym-

metrische Verschiebung (+100 Basispunkte, -100 Basispunkte) auf die Zinskurve zum Be-

richtszeitpunkt angewendet wurde. Der ineffektive Teil wurde auf der Grundlage des an-

hand der angepassten Zinskurve neu berechneten beizulegenden Zeitwerts berechnet.  

Die nachstehende Tabelle fasst die Veränderungen des Jahresergebnisses und des kon-

solidierten Eigenkapitals zusammen, die sich aus der Sensitivitätsanalyse abzüglich der 

relevanten Steuern ergeben, die auf der Grundlage des zum Berichtszeitpunkt geltenden 

Standardsteuersatzes berechnet wurden: 
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Veränderung durch Gewinn 

und Verlust 

durch Eigenkapi-

tal 

Ingesamt Eigen-

kapital 

2024 

+100 BPS (1,8) 2,6 0,8 

-100 BPS 1,8 (2,7) (0,9) 

2023 

+100 BPS (2,1) 8,0 5,9 

-100 BPS 2,2 (8,3) (6,1) 
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ERLÄUTERUNGEN ZU DEN WICHTIGSTEN PO-

SITIONEN DER KAPITALFLUSSRECHNUNG 
 

12. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN WICHTIGSTEN POSITIONEN 

DER KAPITALFLUSSRECHNUNG 
 

12.1 SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN UND ZAHLUNGSUN-

WIRKSAME VERÄNDERUNGEN 

Dieser Posten bezieht sich in erster Linie auf Rückstellungen (nach Abzug von Inan-

spruchnahmen) für Risiken, Abfertigungsansprüche von Arbeitnehmern und Kosten für 

Leistungspläne sowie auf Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und sons-

tigen immateriellen Vermögenswerten und Fernseh- und Filmübertragungsrechten. 

 

12.2 VERÄNDERUNGEN BEI DEN SONSTIGEN AKTIVA 

UND VERBINDLICHKEITEN 

Dieser Posten umfasst Veränderungen bei den sonstigen Forderungen und kurzfristigen 

Vermögenswerten, den Plänen für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 

den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und den bei der finanziellen Abwicklung von 

Währungssicherungsgeschäften realisierten Differenzen für den ineffektiven Teil der Si-

cherungsbeziehung sowie EUR 6,0 Mio. als Wechselkursdifferenz aus der Barabrechnung 

von Kurssicherungsgeschäften für den ineffektiven Teil der Absicherung. 

 

12.3 ERLÖSE AUS ZUWENDUNGEN DER ÖFFENTLICHEN 

HAND 

Der Posten bezieht sich auf Zuwendungen der öffentlichen Hand im Rahmen des "Au-

ßerordentlichen Fonds für Maßnahmen zur Unterstützung des Verlagswesens", der in Ita-

lien durch das Gesetz Nr. 234 vom 30. Dezember 2021 eingerichtet wurde und für Inves-

titionen in innovative digitale Übergangstechnologien zur Verbesserung der Infrastruktur 

und der Produktionsprozesse bestimmt ist, um die Qualität der Inhalte und ihre Nutzung 

durch die Nutzer zu verbessern.  
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Für das Jahr 2023 bezog sich dieser Posten auf die Zuschüsse, die im Rahmen des inter-

ministeriellen Erlasses des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung (MISE) - jetzt Mi-

nisterium für Unternehmen und Made in Italy (MIMIT) - vom 17. November 2021 gewährt 

wurden, in dem Ausgleichsmaßnahmen für die Kosten zur Aufrüstung der Übertragungs-

einrichtungen festgelegt sind, die den Netzwerkbetreibern landesweit infolge der Neu-

aufrüstung der Frequenzen für das digitale terrestrische Fernsehen entstehen. 

 

12.4 AUSZAHLUNGEN FÜR ANTEILE AN ASSOZIIERTEN 

UNTERNEHMEN UND GEMEINSCHAFTSUNTERNEHMEN 

Dieser Posten bezieht sich auf den Erwerb von Anteilen an assoziierten Unternehmen 

und Gemeinschaftsunternehmen, wie in Anhangangabe 7.6 beschrieben.  

 

12.5 ERLÖSE/(ZAHLUNGEN) AUS DER ALS SICHERUNGS-

INSTRUMENT DESIGNIERTE DERIVATE AUF SONSTIGE 

FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE 

Für das Jahr 2024 umfasst dieser Posten Erlöse im Zusammenhang mit der Auflösung der 

ausstehenden Absicherungsvereinbarungen über die 3,3 %-ige Beteiligung am Grundka-

pital von P7S1 mit Barausgleich.  

Im Vorjahr war in diesem Posten die Auszahlung im Zusammenhang mit der vorzeitigen 

Schließung von Collar-Kontrakten zur Absicherung des Eigenkapitals an der ProSieben-

Sat.1 Media SE enthalten. 

 

12.6 ERLÖSE/(ZAHLUNGEN) IN SONSTIGEN FINANZIEL-

LEN VERMÖGENSWERTEN 

Im Berichtsjahr handelt es sich bei diesem Posten hauptsächlich um den Erwerb von Ak-

tien und die Aufnahme von Wandelanleihen im Rahmen des AD4Venture-Geschäfts. Im 

Jahr 2023 bezieht sich dieser Posten im Wesentlichen auf Folgendes: EUR 74,3 Mio. für 

den Erwerb von weiteren 3,86 % der Anteile der MFE an der ProSiebenSat.1 Media SE 

und EUR 3,6 Mio. für den Erwerb von Eigenkapital im Rahmen des Geschäftsfeldes 

"AD4ventures". 

 

12.7 ERHALTENE AUSSCHÜTTUNGEN 

Dieser Posten bezieht sich im Wesentlichen auf erhaltene Dividenden von ProSiebenSat.1 

Media SE in Höhe von EUR 2,5 Mio. (EUR  3,3 Mio. im Jahr 2023), erhaltene Dividenden 
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von EI Towers S.p.A. in Höhe von EUR 10,3 Mio. (EUR 19,6 Mio. im Jahr 2023) sowie Erlöse 

aus dem Einbehalt von Dividenden aus dem Vorjahr. 

 

12.8 UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLÜSSE ABZÜG-

LICH ERWORBENER ZAHLUNGSMITTEL UND ZAH-

LUNGSMITTELÄQUIVALENTE 

Dieser Posten bezieht sich auf die Auswirkungen des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung 

an Mediamond S.p.A. (Unternehmenszusammenschluss unter gemeinsamer Kontrolle) 

und Radical Change Contents S.L. (vormals La Fábrica De La Tele S.L). 

 

12.9 GEZAHLTE DIVIDENDEN 

Dieser Posten bezieht sich hauptsächlich auf die Zahlung von EUR 140,0 Mio. an Dividen-

den, die auf der Aktionärsversammlung vom 19. Juni 2024 beschlossen wurden. 

 

12.10 SONSTIGE ÄNDERUNGEN DES KONSOLIDIE-

RUNGSKREISES  

Für das Jahr 2023 bezog sich dieser Posten auf die von der Gruppe getätigten Auszah-

lungen für den Erwerb der nicht beherrschenden Anteile an Mediaset España und die 

damit verbundenen Transaktionskosten. 

 

 

12.11 VERÄNDERUNG DER FINANZIELLEN VERBIND-

LICHKEITEN 

Wie in IAS 7 vorgeschrieben, zeigt die nachstehende Tabelle die Entwicklung der finan-

ziellen Verbindlichkeiten. 

 
 

VERÄNDERUNG DER  

FINANZIELLEN  

VERBINDLICHKEITEN 31.12.2023 Cashflow (*) 

Änderungen 

des beizule-

genden Zeit-

werts 

Sonstige 

zahlungsun-

wirksame 

Veränderun-

gen (**) 

31.12.2024 

Als Sicherungsinstrument de-

signierte Derivate (Zinssatz) (16,9) 15,3 (3,5) - (5,2) 

Darlehen 204,6 (182,0)  386,9 409,5 

Kreditfazilitäten 27,0 (27,0)   - 
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Verbindlichkeiten gegenüber  

anderen Kreditgebern 
43,7 (9,3) 5,9 7,0 47,3 

Leasingverbindlichkeiten 

IFRS 16 
112,0 (21,5)  13,6 104,2 

Langfristige Verbindlichkeiten  

gegenüber Banken 698,1 (58,4)  (354,3) 285,4 

Finanzielle Verbindlichkeiten 

insgesamt  1.068,5 (282,8) (2,3) 53,2 841,3 
 

(*) enthält Zahlungsflüsse aus Zinszahlungen 

(**) umfasst die Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten  

 

 
 

VERÄNDERUNG DER  

FINANZIELLEN  

VERBINDLICHKEITEN 
31.12.2022 Cashflow (*) 

Änderungen 

des beizule-

genden Zeit-

werts 

Sonstige 

zahlungsun-

wirksame 

Veränderun-

gen (**) 

31.12.2023 

Als Sicherungsinstrument de-

signierte Derivate (Zinssatz) (33,1) - 16,2 - (16,9) 

Darlehen 
259,1 (237,5) - 183,0 204,6 

Kreditfazilitäten 6,0 21,0 - - 27,0 

Verbindlichkeiten gegenüber  

anderen Kreditgebern 
48,9 (5,2) - - 43,7 

Leasingverbindlichkeiten  

IFRS 16 
88,8 (19,2) - 42,4 112,0 

Langfristige Verbindlichkeiten  

gegenüber Banken 998,0 (118,8) - (181,2) 698,1 

Finanzielle Verbindlichkeiten 

insgesamt  1.367,7 (359,7) 16,2 44,2 1.068,5 
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ANDERE INFORMATIONEN 
 

13. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN UND ZUR RISI-

KOMANAGEMENTPOLITIK 
 

Die nachstehenden Tabellen enthalten, getrennt für die beiden zu vergleichende Jahre, 

die von IFRS 7 geforderten Angaben, um die Bedeutung der Finanzinstrumente in Bezug 

auf die Bilanz, die Kapitalflussrechnung und die Gewinn- und Verlustrechnung der 

Gruppe zu bewerten. 

Kategorien von Finanzanlagen und Verbindlichkeiten 

Nachstehend folgt eine Aufschlüsselung der Buchwerte der Finanzanlagen und finanzi-

ellen Verbindlichkeiten gemäß den Rechnungslegungsstandards IFRS 7. 

 
 

 

IFRS 9 KATEGORIEN 

FINANZANLAGEN                

zum 31. DEZEMBER 2024 Derivative 

Finanzin-

strumente 

Finanzanla-

gen zu fort-

geführten 

Anschaf-

fungskosten 

Finanzan-

lagen 

FVTOCI 

BUCH-

WERT 
Anhangang-

abe 

SONSTIGE finanzielle Vermögenswerte: 
    

 

Eigenkapitalbeteiligungen 
  24,2 24,2 

7.7 

Als Sicherungsinstrument designierte 

Derivate auf  

Eigenkapitalinstrumente (langfristiger 

Teil) 

8,9   8,9 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 

 17,4  17,4 

FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND 

LEISTUNGEN:      

Forderungen an Kunden 
 777,6  777,6 

8.2 

Forderungen gegenüber nahestehen-

den Unternehmen und Personen  

Unternehmen 

 6,2  6,2  

SONSTIGE FORDERUNGEN/KURZFRISTIGE 

VERMÖGENSWERTE: 
    

 

Forderungen gegenüber  

Factoring-Gesellschaften 

 186,8  186,8  
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KURZFRISTIGE FINANZIELLE  

VERMÖGENSWERTE: 
    

 

Finanzielle Forderungen  

(fällig innerhalb von 12 Monaten) 

 8,2 

 

8,2 

8.4 

Als Sicherungsinstrument designierte 

Derivate auf  

Eigenkapitalinstrumente  

-  

 

- 

 

Sonstige als Sicherungsinstrument de-

signierteDerivate  

13,3   13,3  

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquiva-

lente: 
    

 

Bankguthaben 
 132,4  132,4 8.5 

SUMME VERMÖGENSWERTE  22,2 1.128,6 24,2 1.174,9  
    

 
 

 

 

 
 

 

IFRS 9 KATEGORIEN 

FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN              

zum 31. DEZEMBER 2024 Derivative 

Finanzin-

strumente 

Verbindlichkei-

ten zu fortge-

führte An-

schaffungskos-

ten 

BUCH-

WERT 
Anhangang-

abe 

LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFE-

RUNGEN UND LEISTUNGEN:     

Verbindlichkeiten gegenüber Banken         
 285,3 285,3 

10.2 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 
 0,1 0,1 

KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:    

 

Verbindlichkeiten gegenüber Banken         
 409,5 409,5 

11.1 

Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten  
 542,7 542,7 

11.2 Verbindlichkeiten gegenüber nahestehen-

den Unternehmen und Personen  

Unternehmen 

 75,2 75,2 

SONSTIGE FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN:    

 

Gegenüber Factoring-Gesellschaften 
 - - 

11.4 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 
 14,7 14,7 

Als Sicherungsinstrument designierte  De-

rivate auf  

Eigenkapitalinstrumente  

-  - 

Sonstige als Sicherungsinstrument desig-

nierte Derivate  
0,2  0,2 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  

Leistungen an nahestehende Unterneh-

men und Personen 

 32,6 32,6  
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FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN  

INSGESAMT 0,2 1.360,1 1.360,3 
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IFRS 9 KATEGORIEN 

FINANZANLAGEN                

zum 31. DEZEMBER 2023 
Derivative Fi-

nanzinstru-

mente 

Finanzanla-

gen zu fort-

geführte 

Anschaf-

fungskosten 

Finanzan-

lagen 

FVTOCI 

BUCH-

WERT Anhangan-

gabe 

SONSTIGE finanzielle Vermögenswerte: 
    

 

Eigenkapitalbeteiligungen 
  71,9 71,9 

7.7 

Als Sicherungsinstrument designierte 

Derivate auf  

Eigenkapitalinstrumente (langfristiger 

Teil) 

8,6   8,6 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte    - 

Finanzielle Forderungen  

(Fälligkeit über 12 Monate) 
 13,4  13,4 

FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND 

LEISTUNGEN:      

Forderungen an Kunden 
 744,5  744,5 8.2 

Forderungen gegenüber nahestehen-

den 

Unternehmen und Personen 

 30,8  30,8  

SONSTIGE FORDERUNGEN/KURZFRISTIGE 

VERMÖGENSWERTE: 
    

 

Forderungen gegenüber  

Factoring-Gesellschaften 
 160,3  160,3  

KURZFRISTIGE FINANZIELLE  

VERMÖGENSWERTE: 
    

 

Finanzielle Forderungen  

(fällig innerhalb von 12 Monaten) 
 8,1 

 
8,1 

8.4 

Als Sicherungsinstrument designierte 

Derivate auf  

Eigenkapitalinstrumente  

14,5  

 

14,5 

 

Sonstige als Sicherungsinstrument de-

signierteDerivate  
16,3   16,3  

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquiva-

lente: 
    

 

Bankguthaben 
 175,2  175,2 8.5 

SUMME VERMÖGENSWERTE  39,3 1.132,2 71,9 1.243,5  
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IFRS 9 KATEGORIEN 

FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN               

zum 31. DEZEMBER 2023 Derivative 

Instrumente 

Verbindlichkei-

ten zu fortge-

führte An-

schaffungskos-

ten 

BUCH-

WERT Anhangang-

abe 

LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN AUS  

LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN:     

Verbindlichkeiten gegenüber Banken         
 698,1 698,1 

10.2 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 
 8,4 8,4 

KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN:    
 

Verbindlichkeiten gegenüber Banken         
 231,5 231,5 11.1 

Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten  
 544,8 544,8 

11.2 Verbindlichkeiten gegenüber nahestehen-

den  

Unternehmen und Personen 

 57,8 57,8 

SONSTIGE FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN:    
 

Gegenüber Factoring-Gesellschaften 
 4,0 4,0 

11.4 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 
 0,8 0,8 

Als Sicherungsinstrument designierte  De-

rivate auf  

Eigenkapitalinstrumente  

0,5  0,5 

Sonstige Als Sicherungsinstrument desig-

nierte Derivate  
2,0  2,0 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und  

Leistungen an nahestehende Unterneh-

men und Personen 

 39,2 39,2 
 

FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN  

INSGESAMT 2,5 1.584,6 1.587,1 
 

 

Beizulegender Zeitwert von Finanzanlagen und Verbindlichkeiten 

sowie verwendete Berechnungsmodelle und Eingangsdaten 

Nachstehend folgt eine Analyse der Beträge, die dem beizulegenden Zeitwert der Ver-

mögenswerte und Verbindlichkeiten entsprechen, aufgeschlüsselt nach den zu ihrer Be-

rechnung verwendeten Methoden und Berechnungsmodellen. 

Es ist zu beachten, dass in den Tabellen diejenigen Finanzanlagen und Verbindlichkeiten, 

deren Buchwert dem beizulegenden Zeitwert sehr nahe kommt, nicht aufgeführt sind 

und dass der beizulegende Zeitwert von Derivaten die Nettoposition zwischen den Be-

trägen der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten darstellt. 

Die zur Bewertung des beizulegenden Zeitwerts zum Berichtszeitpunkt verwendeten Ein-

gangsdaten, die vom Anbieter Bloomberg bezogen wurden, lauten wie folgt: 

o Euro-Kurven für die Schätzung von Terminsätzen und Abzinsungsfaktoren; 

o Devisenkassakurse der EZB; 



 

F-472 

o Devisenterminkurse berechnet von Bloomberg; 

o Die Festsetzung des Euribor-Satzes; 

o Der "mittlere" Credit-Default-Swap (CDS)-Spread, der von verschiedenen Gegenpar-

teien angegeben wird (falls verfügbar); 

o Kreditspanne der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 
 

   
 

  

BILANZPOSTEN  

zum 31. DEZEMBER 2024 

BUCH-

WERT 

Mark-to-

Market-

Ansatz 

Mark-to-Model-Ansatz 

GESAM-

TER BEI-

ZULEGEN-

DER ZEIT-

WERT 

Anhan-

gangabe 

 

 

 

Black& 

Scholes 

Binomial-

modell 

DCF-Modell 

  
Eigenkapitalbeteiligun-

gen  
24,2 24,2    24,2 

7.7 

Forderungen aus Liefe-

rungen und Leistungen 
14,5    14,5 14,5 

8.2 

Verbindlichkeiten gegen-

über Banken  
(694,7)    (700,9) (700,9) 

11.2 

M/L-Verbindlichkeiten 

aus Lieferungen und Leis-

tungen und sonstige Ver-

bindlichkeiten 

(26,9)    (26,2) (26,2) 

11.2 

Sonstige als Sicherungs-

instrument designierte 

Derivate 

      

 

   -Terminkontrakte 5,1    5,1 5,1 
8.7; 9.4; 

11.2; 11.4    - IRS-Kontrakte 16,9    16,9 16,9 
 

 

  
   

 
 

BILANZPOSTEN  

zum 31. DEZEMBER 2023 
BUCH-

WERT 

Mark-to-

Market-

Ansatz 

Mark-to-Model-Ansatz 
GESAMTER BEI-

ZULEGENDER 

ZEITWERT 

 

 

 

Black& 

Scholes 

Binomial-

modell 

DCF-Mo-

dell 

 

Eigenkapitalbeteiligungen  
71,9 71,9    71,9 

Forderungen aus Lieferun-

gen und Leistungen 
5,2    5,1 5,1 

Verbindlichkeiten gegenüber 

Banken  
(929,6)    (935,8) (935,8) 

M/L-Verbindlichkeiten aus  

Lieferungen und Leistungen 

und sonstige Verbindlichkei-

ten 

(47,4)    (46,1) (46,1) 
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Derivative Eigenkapitalsiche-

rungsinstrumente 
      

   - Verkauf 14,5  14,5   14,5 

   - Kauf (0,5)  (0,5)   (0,5) 

Sonstige als Sicherungs-

instrument designierte Deri-

vate: 

      

   -Terminkontrakte 6,0    6,0 6,0 

   - IRS-Kontrakte 16,9    16,9 16,9 
 

 

Der beizulegende Zeitwert von Wertpapieren, die an einem aktiven Markt notiert sind, 

basiert auf den Marktpreisen zum Berichtszeitpunkt. Der beizulegende Zeitwert von 

Wertpapieren, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, und von Handelsderivaten 

wird anhand der am häufigsten verwendeten Bewertungsmodelle und -techniken auf 

dem Markt oder anhand des von mehreren unabhängigen Gegenparteien bereitgestell-

ten Preises unter Bezugnahme auf vergleichbare notierte Wertpapierpreise ermittelt. 

Der beizulegende Zeitwert der langfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-

tungen wurde unter Berücksichtigung des Kreditspreads der MFE-MEDIAFOREUROPE 

N.V. und unter Einbeziehung der kurzfristigen Komponente der mittel-/langfristigen Dar-

lehen berechnet. 

Für die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Verbindlichkeiten aus Liefe-

rungen und Leistungen, die innerhalb von 12 Monaten fällig werden, wurde der beizule-

gende Zeitwert nicht berechnet, da er sehr nahe an ihrem Buchwert liegt. Daher enthält 

der angegebene Buchwert für die Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen, für die der beizulegende Zeitwert berechnet wurde, auch den Teil, der 

innerhalb von 12 Monaten nach dem Bilanzstichtag fällig wird. Bei der Berechnung des 

beizulegenden Zeitwerts von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird die Kre-

ditwürdigkeit der Gegenpartei nur dann bilanziert, wenn es Marktinformationen gibt, die 

zu deren Ermittlung herangezogen werden können. Für Verbindlichkeiten aus Lieferun-

gen und Leistungen wurde der beizulegende Zeitwert unter Berücksichtigung der Kre-

ditwürdigkeit der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. angepasst. 

Die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzanlagen und Verbindlichkeiten wer-

den in der folgenden Tabelle nach der Art der bei der Bestimmung des beizulegenden 

Zeitwerts verwendeten finanziellen Parameter auf der Grundlage der vom Standard vor-

gesehenen Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts klassifiziert: 

o Stufe I: Notierte Preise auf aktiven Märkten für identische Instrumente; 

o Stufe II: Andere Variablen als börsennotierte Preise auf aktiven Märkten, die entweder 

direkt (wie im Falle von Preisen) oder indirekt (abgeleitet von den Preisen) beobachtet 

werden können; 

o Stufe III: Variablen, die nicht auf beobachtbaren Marktwerten beruhen. 
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BILANZPOSTEN  

zum 31. DEZEMBER 2024 BUCH-

WERT 

Stufe I Stufe II Stufe III 
GESAMTER BEI-

ZULEGENDER 

ZEITWERT 

Anhan-

gangabe 

Eigenkapitalbeteiligungen 24,2  24,2  24,2 7.7 

Sonstige als Sicherungs-

instru-ment designierte 

Derivate       

   -Terminkontrakte 5,1  5,1  5,1 
7.7; 8.4; 

11.2; 11.4    - IRS-Kontrakte 16,9  16,9  16,9 
       

  

BILANZPOSTEN  

zum 31. DEZEMBER 2023 
BUCH-

WERT 

Stufe I Stufe II Stufe III 
GESAMTER BEI-

ZULEGENDER 

ZEITWERT 

Eigenkapitalbeteiligungen 71,9 42,9 29,0  71,9 

Als Sicherungsinstrument 

designierte Derivate auf  

Eigenkapitalinstrumente      

   - Verkauf 14,5  14,5  14,5 

   - Kauf (0,5)  (0,5)  (0,5) 

Sonstige als Sicherungs-

instru-ment designierte 

Derivate      

   - Terminkontrakte 6,0  6,0  6,0 

   - IRS-Kontrakte 16,9  16,9  16,9 
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14. ANTEILSBASIERTE VERGÜTUNGEN 
 

In Übereinstimmung mit IFRS 2 klassifiziert die Gruppe Aktienoptionspläne und mittel- oder langfristige Anreizpläne als "anteils-

basierte Vergütungen". Diejenigen, die einen "Ausgleich durch Eigenkapital" vorsehen, d.h. die eine physische Lieferung der Aktien 

beinhalten, werden mit dem beizulegenden Zeitwert der Optionsrechte zum Zeitpunkt der Gewährung (der auf der Grundlage des 

Aktienkurses berechnet wird) bewertet und als Personalaufwand erfasst, der gleichmäßig über den Erdienungszeitraum der Rechte 

zu verteilen ist, wobei eine entsprechende Rücklage im Eigenkapital verbucht wird. Diese Zuteilung erfolgt auf der Grundlage der 

Schätzung der Rechte, die den Berechtigten tatsächlich zugeteilt werden, unter Berücksichtigung ihrer Ausübungsbedingungen 

und nicht auf der Grundlage des Marktwerts der Rechte. 

Am Ende des Zeitraums, in dem die Rechte ausgeübt werden können, wird die entsprechende Rücklage im Eigenkapital in die 

Gewinnrücklagen umgegliedert. 

 

Zum 31. Dezember 2024 wurden die für die Jahre 2022, 2023 und 2024 zugewiesenen 

mittel-/langfristigen Anreizpläne für die Zwecke von IFRS 2 in den Jahresabschlüssen er-

fasst.  

Die Pläne, die sich auf die Gewinn- und Verlustrechnung auswirken, sind diejenigen, die 

ausgeübt werden können und zum Berichtszeitpunkt noch nicht abgeschlossen sind, 

oder diejenigen, die im Laufe des Jahres unverfallbar geworden sind.  

Alle Pläne werden mit Eigenkapital abgegolten, d.h. sie beinhalten die Zuteilung von ei-

genen Aktien, die am Markt zurückgekauft wurden. Die Optionen und die unentgeltli-

chen Zuteilungsrechte, die den begünstigten Arbeitnehmern gewährt werden, sind an 

das Erreichen von finanziellen Leistungszielen und an die Seniorität des Arbeitnehmers 

innerhalb der Gruppe gebunden. 

Die Einzelheiten der Anreizpläne mit unentgeltlicher Zuteilung von Aktien an die Begüns-

tigten lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
  

Anreizplan  

2022 

Anreizplan  

2023 

Anreizplan  

2024 

Datum der Gewährung 
14.07.2022 01.08.2023 31.07.2024 

  Unverfallbarkeitsfrist vom 01.01.2022 bis 

31.12.2024 

vom 01.01.2023 bis 

31.12.2025 

vom 01.01.2024 bis 

31.12.2026 

Ausübungszeitraum ab 01.08.2025 ab 01.09.2026 ab 01.08.2027 

Beizulegender Zeitwert 

Klasse-A-Aktien  

EUR 2,0770 

Klasse-B-Aktien  

EUR 3,0370  

Klasse-A-Aktien  

EUR 2,3885 

Klasse-B-Aktien  

EUR 3,4625  

Klasse-A-Aktien 

EUR 3,1893 

 

 

Am 31. Juli 2024 hat der Aufsichtsrat von Mediaset nach Anhörung des Nominierungs- 

und Vergütungsausschusses auch die Begünstigten des mittel- und langfristigen Anreiz- 

und Loyalitätsplans (2024-2026) festgelegt, der durch Beschluss der Hauptversammlung 

vom 19. Juni 2024 eingeführt wurde. Der Aufsichtsrat hat diesen Begünstigten ihre An-

sprüche für das Jahr 2024 zugewiesen, deren Anzahl auf der Grundlage der Kriterien des 

vom Aufsichtsrat in der Sitzung vom 17. Juli 2024 genehmigten Reglements des Plans 

festgelegt wurde. 
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Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung der Änderungen an den mittel- und 

langfristigen Anreizplänen: 

 
  

Anreizprogramm  

2021 

Anreizprogramm  

2022 

Anreizprogramm  

2023 

Anreizpro-

gramm 2024 
Insge-

samt  
A- 

Aktien 

B- 

Aktien 

A- 

Aktien 

B- 

Aktien 

A- 

Aktien 

B- 

Aktien 

A- 

Aktien  

Ausstehende Optionen zum 

1.1.2023 
1.823.852 1.823.852  5.625.698 3.780.598 - - 

 

- 13.054.000 

Innerhalb des Jahres  

ausgegebene Optionen - - - - 5.070.414 3.630.102 - 8.700.516 

Aktienzusammenlegung  

(1 neue Aktie für je 5 alte 

Aktien) 

-

1.459.082 

-

1.459.082 

-

 4.500.569 

-

3.024.492 

-

 4.056.349 

-

2.904.092 
- 

-

17.403.666 

Innerhalb des Jahres  

ausgeübte Optionen - - - - - - - - 

Innerhalb des Jahres 

nicht ausgeübte Optio-

nen 
- - - - - - - - 

Innerhalb des Jahres ver-

fallene/gekündigte Opti-

onen 
- - - - - - - - 

Ausstehende Optionen zum 

31.12.2023 364.770 364.770 1.125.129 756.106 1.014.065 726.010 - 4.350.850 
 

       - 

Ausstehende Optionen zum 

1.1.2024 
 364.770  364.770  1.125.129  756.106  1.014.065  726.010 - 4.350.850 

Innerhalb des Jahres 

ausgegebene Optionen 87.880 87.880 - - - - 1.776.066 1.951.826 

Innerhalb des Jahres  

ausgeübte Optionen -452.650 -452.650 - - - - - -905.300 

Innerhalb des Jahres 

nicht ausgeübte Optio-

nen 

- - - - - - - - 

Innerhalb des Jahres ver-

fallene/gekündigte Opti-

onen 

- - - - - - - - 

Ausstehende Optionen zum 

31.12.2024 - - 1.125.129 756.106 1.014.065 726.010 1.776.066 5.397.376 
         

 

 

Die Anreizpläne werden in den Jahresabschlüssen zum beizulegenden Zeitwert ausge-

wiesen:  

o 2022 Aktienoptionsplan: EUR 2,0770 je Klasse-A-Aktie und EUR 3,0370 je Klasse-B-

Aktie 

o 2023 Aktienoptionsplan: EUR 2,3885 je Klasse-A-Aktie und EUR 3,4625 je Klasse-B-

Aktie 

o 2024 Aktienoptionsplan: EUR 3,1893 je Klasse-A-Aktie 

Der beizulegende Zeitwert der Anreizpläne wurde auf der Grundlage des Börsenkurses 

der Aktien der Klassen MFE A und MFE B am Tag der Gewährung berechnet und für die 

Pläne 2022 und 2023 nach der Aktienzusammenlegung vom 23. Oktober 2023 angepasst. 
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15. TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN UNTER-

NEHMEN UND PERSONEN 
Die folgende Übersichtstabelle enthält für die wichtigsten Posten der Gewinn- und Ver-

lustrechnung und der Bilanz die Angaben zu den Unternehmen, die die Gegenparteien 

dieser Transaktionen sind.  
 

 

Umsatzer-

löse 
Kosten 

Fi-

nanz-

ein-

kom-

men / 

(-aus-

gaben) 

Forde-

rungen 

aus Lie-

ferun-

gen und 

Leistun-

gen 

Verbind-

lichkeiten 

aus Liefe-

rungen und 

Leistungen 

Sonstige Forderun-

gen/(Verbindlichkei-

ten)  

BEHERRSCHENDES 

UNTERNEHMEN 
      

Fininvest S.p.A. 0,1 (4,9) - 0,0 (0,1) 0,0 

VERBUNDENE UN-

TERNEHMEN 
      

Associazione Calcio 

Monza S.p.A. 0,0 (11,3) - 0,0 (2,6) 0,0 

Arnoldo Mondadori 

Editore S.p.A.* 4,6 (22,3) - 1,8 (11,5) (0,0) 

Fininvest Real Estate 

and Services S.p.A. 0,0 - - 0,0 - - 

Mediolanum S.p.A.* 3,6 - - 0,0 - - 

Andere verbundene 

Unternehmen 0,1 (0,6) - 0,0 (0,1) - 

verbundene Unter-

nehmen 

insgesamt 8,3 (34,2) - 1,9 (14,2) (0,0) 

ASSOZIIERTE UN-

TERNEHMEN UND  

GEMEINSCHAFTS-

UNTERNEHMEN       

Boing S.p.A.  8,4 (24,2) 0,0 3,4 (13,1) 1,8 

EI Towers Gruppe ** 1,7 (159,7) - 0,2 (1,9) 0,0 

Fascino Produzione 

Gestione Teatro S.r.l. 0,0 (74,2) (0,7) 0,0 (19,1) (32,6) 

Prosieben Gruppe 1,3 - - 0,1 - - 

Sonstige Gemein-

schaftsunternehmen 

und Gesellschaften 2,8 (100,7) 0,0 0,6 (26,9) 3,8 

Gemeinschaftsun-

ternehmen und as-

soziierte Unterneh-

men 

Insgesamt 14,2 (358,8) (0,6) 4,2 (61,0) (27,0) 

WICHTIGE  

FÜHRUNGS-

KRÄFTE*** - (16,3) - - (0,0) (8,9) 
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Umsatzer-

löse 
Kosten 

Fi-

nanz-

ein-

kom-

men / 

(-aus-

gaben) 

Forde-

rungen 

aus Lie-

ferun-

gen und 

Leistun-

gen 

Verbind-

lichkeiten 

aus Liefe-

rungen und 

Leistungen 

Sonstige Forderun-

gen/(Verbindlichkei-

ten)  

ZUSATZRENTEN-

VERSICHERUNG 

(Mediafond) 0,0 (0,0) - 0,0 - (1,2) 

ANDERE NAHESTE-

HENDE PERSO-

NEN**** 0,0 (0,1) - 0,0 - - 

NAHESTEHENDE 

UNTERNEHMEN 

UND PERSONEN 

INSGESAMT 22,7 (414,2) (0,6) 6,2 (75,2) (37,1) 
 

* Die Zahl umfasst die Gesellschaft und ihre Tochterunternehmen, verbundene oder gemeinsam kontrollierte Unternehmen.  

** Die Zahl umfasst die Gesellschaft und ihre Tochterunternehmen. 

*** Die Zahl bezieht sich auf die Direktoren der MFE MediaforEurope NV. 

**** Die Angaben umfassen die Beziehungen zu den Direktoren der Muttergesellschaft Fininvest S.p.A., deren engen Familienangehörigen 

und den Direktoren der MFE sowie zu Gesellschaften, in denen diese Personen die Kontrolle, die gemeinsame Kontrolle oder einen wesent-

lichen Einfluss ausüben oder an denen sie direkt oder indirekt eine wesentliche Beteiligung von mindestens 20% der Stimmrechte halten, 

sowie die Beziehungen zu Konsortien, die hauptsächlich in der Verwaltung der Fernsehsignalübertragung tätig sind. 

 

 

Die Umsatzerlöse und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbun-

denen Unternehmen beziehen sich hauptsächlich auf den Verkauf von Fernsehwerbeflä-

chen. All diese Transaktionen werden zum Marktwert und zu marktüblichen Bedingungen 

abgewickelt.  

Die Kosten und die damit zusammenhängenden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen beziehen sich hauptsächlich auf den Erwerb von Fernsehproduktionen und 

Übertragungsrechten sowie auf die an verbundene Unternehmen gezahlten Gebühren 

für den Verkauf von Werbeflächen, die über exklusive Konzessionen von Unternehmen 

der Gruppe verwaltet werden.  

Bei den an das Tochterunternehmen EI Towers gezahlten Kosten handelt es sich um die 

Kosten, die im Rahmen des "Full Service"-Vertrags für das Ausrichten, die Unterstützung 

und die Wartung von Rundfunkgeräten, die für Elettronica Industriale erbrachten Signal-

beitragsdienste und die für die Rundfunkveranstalter der Gruppe erbrachten Ausrich-

tungs- und Wartungsdienste gezahlt werden.  

Der Posten sonstige Forderungen/(Verbindlichkeiten) bezieht sich hauptsächlich auf Ver-

bindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an verbundene Unternehmen, konzern-

interne Kontokorrentkonten und an verbundene Unternehmen gewährte Darlehen.  

Im Laufe des Jahres wurden auch Dividenden von verbundenen und gemeinsam kontrol-

lierten Unternehmen in Höhe von insgesamt EUR 21,4 Mio. vereinnahmt. 

Weitere Informationen gemäß IAS 24 über die Vergütung der MFE-Direktoren entneh-

men Sie bitte der nachstehenden Tabelle und dem beigefügten Vergütungsbericht. 
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2024   Kurzfristige Leistungen  

Name 

Position bei 

MFE 

Feste Ver-

gütung in 

MFE 

Vergü-

tung für 

die Teil-

nahme 

an MFE-

Aus-

schüssen 

Festvergütung - 

Tochterunter-

nehmen und 

verbundene Un-

ternehmen (1)  

Vergütung für 

die Teilnahme 

an Ausschüssen 

von Tochterun-

ternehmen und 

verbundenen 

Unternehmen 

Variable 

Vergütung 

Sons-

tige 

vari-

able 

Ver-

gü-

tung 

(Boni

) 

Nicht-

mone-

täre 

Leistun-

gen 

Leistungen 

nach Beendi-

gung des Ar-

beitsverhält-

nisses (3) 

Anteilsba-

sierte Ver-

gütungen 

Insge-

samt 

Pier Silvio 

Berlu-

sconi  

CEO  1.040.000  -  386.203 
(1

) 
 -  992.400  -  20.850  131.068  516.490 

 3.087.01

1 

Marco 

Angelo 

Giordani  

GESCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREK-

TOR 

 40.000  -  1.174.081 
(1

) 
 -  248.100  -  9.919  451.002  129.122 

2.052.22

4 

Gina Ni-

eri 

GESCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREK-

TOR 

 40.000  -  1.123.477 
(1

) 
 -  165.825  -  9.930  411.327  96.842 

 1.847.40

1 

Niccolo' 

Querci 

GESCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREK-

TOR 

 40.000  -  1.221.563 
(1

) 
 -  270.078  -  18.148  476.311  52.455 

 2.078.55

5 

Stefano 

Guido 

Sala  

GESCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREK-

TOR 

 40.000  -  2.312.196 
(1

) 
 -  1.055.700  -  20.981  801.774  193.684 

 4.424.33

5 

   1.200.000  -  6.217.520   -  2.732.103  -  79.827 2.271.482  988.594 

 13.489.

526 

Fedele 

Confalo-

nieri 

NICHT-GE-

SCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREK-

TOR (Vorsitz) 

 60.000  -  1.920.000   -  -  -  20.470  19.144  - 
 2.019.61

4 

Patrizia 

Arienti 

(5) 

NICHT-GE-

SCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREK-

TOR 

 20.000  20.000 -  - - - - - -  40.000 

Stefania 

Bariatti 

NICHT-GE-

SCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREK-

TOR 

 40.000  50.000  -   -  -  -  -  3.600  -  93.600 

Marina 

Berlu-

sconi 

NICHT-GE-

SCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREK-

TOR 

 40.000  -  -   -  -  -  -  -  -  40.000 

Marina 

Brogi 

NICHT-GE-

SCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREK-

TOR 

 40.000  55.000  -   -  -  -  -  4.186  -  99.186 

Consuelo 

Crespo 

Bofill (5) 

NICHT-GE-

SCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREK-

TOR 

 20.000  20.000  30.000   -  -  -  -  -  -  70.000 

Raffaele 

Cap-

piello(4) 

NICHT-GE-

SCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREK-

TOR 

 20.000  10.000  -   -  -  -  -  2.400  -  32.400 

Javier 

Diez de 

Polanco 

(5) 

NICHT-GE-

SCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREK-

TOR 

 20.000  20.000  30.000  -  -  -  -  -  -  -  70.000 

Costanza 

Esclapon 

De Ville-

neuve (4) 

NICHT-GE-

SCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREK-

TOR 

 20.000  15.000  -  -  -  -  -  -  -  -  35.000 

Giulio 

Gallazzi 

NICHT-GE-

SCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREK-

TOR 

 40.000  30.000  -  -  -  -  -  -  14.016  -  84.016 

Danilo 

Pel-

legrino 

(2) 

NICHT-GE-

SCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREK-

TOR 

 40.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  40.000 

A-

lessandra 

Piccinino 

NICHT-GE-

SCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREK-

TOR 

 40.000  50.000  -  -  -  -  -  -  18.400  -  108.400 

Carlo 

Secchi (4) 

NICHT-GE-

SCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREK-

TOR 

 20.000  20.000  -  -  -  -  -  -  19.200  -  59.200 

   420.000  290.000  1.980.000   -  -  -  20.470  80.946  - 

 2.791.4

16 

   1.620.000  290.000  8.197.520   -  2.732.103  -  100.297 2.352.428  988.594 

 16.280.

942 

(1) Umfasst die Festvergütung als Arbeitnehmer, das Wettbewerbsverbot und die in Tochterunternehmen der MFE erhaltenen Bezüge 

(2) Zahlungsanweisung zugunsten von Fininvest Spa 

(3) Für Arbeitnehmer der Gruppe umfasst dies eine TFR-Abfindung in Höhe von 6,90% der Gesamtvergütung nach italienischem Recht. 

(4) Im Amt bis 19. Juni 2024 

(5) Im Amt seit 19. Juni 2024 
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 2023      Kurzfristige Leistungen      

   

Name Position bei MFE 

Feste Ent-

schädigung 

- MFE 

Vergü-

tung für 

die Teil-

nahme 

an MFE-

Aus-

schüs-

sen 

Feste Ver-

gütung - 

Tochterun-

ternehmen 

und ver-

bundenen 

Unterneh-

men  

Vergütung für 

die Teilnahme 

an Ausschüs-

sen von Toch-

terunterneh-

men und ver-

bundenen Un-

ternehmen 

Variable 

Vergütung 

Sonstige 

variable 

Vergü-

tung 

(Boni) 

Nicht-mo-

netäre Leis-

tungen 

Leistungen 

nach Beendi-

gung des Ar-

beitsverhält-

nisses (3) 

Anteilsba-

sierte Ver-

gütungen Insgesamt 

Pier Silvio Berlu-

sconi  
CEO 

 1.040.000   384.954 

-

 

1   620.000   19.950  113.704  319.321  2.497.929 

Marco Angelo 

Giordani  

GESCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREK-

TOR  40.000   1.152.571 

-

 

1  24.000  248.000    9.465  448.247  127.729  2.050.012 

Gina Nieri 

GESCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREK-

TOR  40.000   1.102.387 

-

 

1  16.000  179.251    9.005  412.891  95.796  1.855.330 

Niccolo' Querci 

GESCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREK-

TOR  40.000   1.195.468 

-

 

1  20.000  276.660    13.231  478.738  51.889  2.075.987 

Stefano Guido 

Sala  

GESCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREK-

TOR  40.000   1.902.388 

-

 

1    460.126    19.935  687.857  287.389  3.397.696 

  

 1.200.000 -  5.737.768   60.000  1.784.037    71.587  2.141.437  882.124  11.876.953 

Fedele Confalo-

nieri 

NICHT-GE-

SCHÄFTSFÜHREN-

DER DIREKTOR 

(Vorsitz)  60.000   1.901.250 

 

-  28.000    15.397  18.163   2.022.810 

Stefania Bariatti 

NICHT-GE-

SCHÄFTSFÜHREN-

DER DIREKTOR  40.000  50.000  

 

-   -  -  -  3.600   93.600 

Marina Berlu-

sconi 

NICHT-GE-

SCHÄFTSFÜHREN-

DER DIREKTOR  40.000    - 

 

-  -  -  - -  6.400   46.400 

Marina Brogi 

NICHT-GE-

SCHÄFTSFÜHREN-

DER DIREKTOR  40.000  70.000  - 

 

-  -  -  -  -  4.464   114.464 

Raffaele Cap-

piello 

NICHT-GE-

SCHÄFTSFÜHREN-

DER DIREKTOR  40.000  20.000  - 

 

-  -  -  -  -  2.552   62.552 

Costanza Escla-

pon De Villen-

euve 

NICHT-GE-

SCHÄFTSFÜHREN-

DER DIREKTOR  40.000  30.000  - 

 

-  -  -  -  -  -   70.000 

Giulio Gallazzi 

NICHT-GE-

SCHÄFTSFÜHREN-

DER DIREKTOR  40.000  20.000  - 

 

-  -  -  -  -  14.016   74.016 

Danilo Pellegrino 

(2) 

NICHT-GE-

SCHÄFTSFÜHREN-

DER DIREKTOR  40.000         -   40.000 

Alessandra Pic-

cinino 

NICHT-GE-

SCHÄFTSFÜHREN-

DER DIREKTOR  40.000  50.000  - 

 

-  -  -  -   14.400   104.400 

Carlo Secchi 

NICHT-GE-

SCHÄFTSFÜHREN-

DER DIREKTOR  40.000  40.000  - 

 

-  -  -  -  -  12.800   92.800 

  

 420.000 280.000  1.901.250   28.000 - -  15.397  76.396  -  2.721.043 

  
 1.620.000 280.000  7.639.018   88.000  1.784.037    86.984  2.217.833  882.124  14.597.996 

(1) Umfasst die Festvergütung als Arbeitnehmer, das Wettbewerbsverbot und die in Tochterunternehmen der MFE erhaltenen Bezüge 

(2) Zahlungsanweisung zugunsten von Fininvest Spa 

(3) Für Arbeitnehmer der Gruppe umfasst dies eine TFR-Abfindung in Höhe von 6,90% der Gesamtvergütung nach italienischem Recht.  
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16. GARANTIEN UND VERPFLICHTUNGEN 
Zu den Garantien gehören sowohl die ausgegebenen als auch die von der Gesellschaft erhaltenen Garantien. Bei den ausgegebenen 

Garantien handelt es sich um solche, die von der Gruppe für ihre eigenen Verpflichtungen oder die Verpflichtungen Dritter gewährt 

werden. Bei den erhaltenen Garantien handelt es sich um solche, die von Dritten zugunsten oder im Interesse der Gruppe gestellt 

werden. Zu den von der Gesellschaft ausgegebenen und erhaltenen Garantien gehören persönliche Garantien (Bürgschaften, In-

dossamente) und dingliche Garantien (Pfandrechte, Hypotheken). Geleistete Garantien werden zu dem Zeitpunkt erfasst, zu dem 

die Gesellschaft die Garantie übernimmt. 

Verpflichtungen sind von der Gesellschaft gegenüber Dritten eingegangene Verpflichtungen, die aus Rechtsgeschäften stammen, 

die zwar bestimmte zwingende Wirkungen haben, aber von beiden Seiten noch nicht erfüllt worden sind (sog. aufgeschobene 

Erfüllungsverträge). Sie können jedoch das Eigenkapital und die Finanzlage der Gesellschaft erheblich beeinflussen und sind bei 

der Beurteilung dieser Lage zu berücksichtigen. Zu den Verpflichtungen gehören künftige Verpflichtungen mit bestimmter Leistung 

und Höhe sowie künftige Verpflichtungen mit bestimmter Leistung, aber ungewisser Höhe. Verpflichtungen werden zunächst mit 

dem aus den Transaktionsunterlagen abgeleiteten Nennwert angesetzt.  

Die Beträge der Garantien und Verpflichtungen werden zu jedem Berichtsstichtag neu festgelegt. 

 

Der Gesamtbetrag der erhaltenen Garantien, hauptsächlich Bankgarantien, für Forderun-

gen gegenüber Dritten belief sich auf EUR 7,1 Mio. (EUR 6,4 Mio. zum 31. Dezember 

2023).  

Darüber hinaus wurden Bankgarantien zugunsten von Drittunternehmen in Höhe von 

insgesamt EUR 90,4 Mio. (EUR 89,8 Mio. zum 31. Dezember 2023) ausgegeben, die sich 

fast ausschließlich auf die Mediaset España Gruppe beziehen. 

Die wichtigsten Verpflichtungen der Unternehmen der Gruppe lassen sich wie folgt zu-

sammenfassen: 

o Verpflichtungen für den Erwerb von Fernseh- und Filmübertragungsrechten (Free- 

und Pay-TV) in Höhe von EUR 579,4 Mio. (EUR 631,1 Mio. zum 31. Dezember 2023). 

Diese künftigen Verpflichtungen beziehen sich hauptsächlich auf Volumenverträge 

der Gruppe mit einigen der führenden amerikanischen Fernsehproduzenten. 

o EUR 5,8 Millionen an verbundene Unternehmen für den Erwerb von Inhalten, Sport-

veranstaltungen und Mietverträgen (EUR 11,0 Millionen zum 31. Dezember 2023).  

o Verpflichtungen für künstlerische Projekte, Fernsehproduktionen und Verträge mit 

Presseagenturen in Höhe von rund EUR 210,3 Mio. (EUR 321,8 Mio. zum 31. Dezem-

ber 2023), davon EUR 93,3 Mio. gegenüber nahestehenden Personen; 

o Verpflichtungen für die Bereitstellung digitaler Übertragungskapazitäten in Höhe von 

EUR 10,4 Mio. (EUR 1,5 Mio. zum 31. Dezember 2023); 

o EUR 7,9 Mio. an vertraglichen Verpflichtungen für die Nutzung von Satellitenkapazi-

täten (EUR 11,9 Mio. zum 31. Dezember 2023). 

o Verpflichtungen gegenüber der EI Towers Gruppe in Höhe von ca. EUR 903,0 Mio. 

(EUR 229,1 Mio. zum 31. Dezember 2023) im Zusammenhang mit der Erneuerung des 

langfristigen Vertrags über Hospitality-, Support- und Wartungsleistungen (Full Ser-

vice), der vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2032 gilt, wie in den wesentlichen Ereig-

nissen des Jahres berichtet; 

o Verpflichtungen (außerhalb des Anwendungsbereichs von IFRS 16) für den Kauf 

neuer Geräte, mehrjährige Leasingverträge, die Anmietung von Hochfrequenztür-

men, die Erbringung von EDV-Dienstleistungen und Verpflichtungen gegenüber Be-

rufsverbänden für die Nutzung von Rechten des geistigen Eigentums in Höhe von 

insgesamt EUR 129,3 Mio. (EUR 181,2 Mio. zum 31. Dezember 2023).  
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17. EREIGNISSE NACH DEM 31. DEZEMBER 2024 
 

In Bezug auf das Verfahren Nr. 1181/10, das ITV gegen Mediaset España (jetzt Grupo 

Audiovisual Mediaset España Comunicación - "GAM") wegen der Nutzung des Formats 

Pasapalabra angestrengt hat, erließ das Handelsgericht Nr. 6 von Madrid am 24. Februar 

2025 den Beschluss Nr. 69/2025, in dem festgelegt wird, dass GAM ITV eine Entschädi-

gung in Höhe von EUR 44,3 Millionen zahlen muss. GAM wird gegen dieses erstinstanz-

liche Urteil Berufung beim Landgericht Madrid einlegen und dabei neben anderen 

schwerwiegenden Mängeln geltend machen, dass die Kriterien für die Bewertung durch 

den von diesem Gericht bestellten Sachverständigen und die vom Gericht festgestellte 

endgültige Bewertung voneinander abweichen. Die Angaben zu diesem Verfahren sind 

in der Anhangangabe 10.3 Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten aufgeführt. 

Am 26. März 2025 gab die MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("MFE") ihre Absicht bekannt, 

ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur Aufstockung ihrer Beteiligung an 

dem größten Unterhaltungsanbieter im deutschsprachigen Raum, der ProSiebenSat.1 

Media SE (P7S1), zu unterbreiten. Ziel ist es, Flexibilität und Optionalität in dem Prozess 

zu erlangen, der auf die Aufstockung ihrer Beteiligung und die Stärkung ihrer Präsenz im 

Unternehmen abzielt, um aktiv zum Wachstum und zur Entwicklung des deutschen 

Rundfunkveranstalters beizutragen. 

MFE wird voraussichtlich den ProSieben-Aktionären, die ihre Aktien während der Ange-

botsfrist andienen, eine Angebotsgegenleistung in Höhe des 3-Monats-VWAP der Pro-

Sieben-Aktie (wie von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) be-

rechnet) anbieten, was dem gesetzlichen Mindestpreis entspricht. Etwa 78% des Ange-

botspreises werden voraussichtlich in bar und etwa 22% des Angebotspreises in neu aus-

gegebenen MFE-A-Aktien gezahlt werden.  

Das Übernahmeangebot unterliegt den üblichen Bedingungen, wie z.B. markt- und ge-

schäftsbezogenen Klauseln über wesentliche nachteilige Veränderungen, behördlichen 

Genehmigungen sowie weiteren Bedingungen. 

Die MFE hat sich gegenüber einem Altaktionär von ProSieben unwiderruflich verpflichtet, 

das Übernahmeangebot für einen Teil der derzeit gehaltenen ProSieben-Aktien anzu-

nehmen. Diese Zusage stellt sicher, dass die MFE in jedem Fall mehr als 30 % des Grund-

kapitals von ProSieben nach Abschluss des Übernahmeangebots halten wird. 

Am 2. April 2025 teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) der 

MFE mit, dass der 3-Monats-VWAP der ProSieben-Aktie bis zum Stichtag (25. März 2025) 

EUR 5,74 beträgt, was dem gesetzlichen Mindestkurs entspricht. Auf dieser Grundlage 

beabsichtigt die MFE, den Aktionären von ProSieben für jede ProSieben-Aktie, die im 

Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots angedient wird, eine ge-

mischte Gegenleistung anzubieten, die aus EUR 4,47 in Geld und 0,4 neu ausgegebenen 

MFE-A-Aktien besteht.  

Der Dreimonatsdurchschnitt des Schlusskurses der MFE-A-Aktie an der Mailänder Börse 

Euronext bis zum Stichtag (25. März 2025) beträgt EUR 3,18. Auf der Grundlage dieses 

Durchschnitts beträgt der Wert der vorgesehenen Aktienkomponente daher EUR 1,27 

(EUR 3,18 multipliziert mit 0,4 MFE-A-Aktien). 



 

F-483 

Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot wird auf der Grundlage einer der von der 

BaFin zu genehmigenden Angebotsunterlage erfolgen. Die Angebotsunterlage wird nach 

Erhalt der Erlaubnis bzw. der vorgesehenen Erlaubnis durch die BaFin veröffentlicht; zu 

diesem Zeitpunkt beginnt die erste Annahmefrist des Übernahmeangebots. 

Am 15. April 2025 meldete die MFE der BaFin die Aktualisierung ihres Anteils an P7S1 

von 29,99% zum 31. Dezember 2024 auf 30,09% des Grundkapitals. 
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18. LISTE DER EIGENKAPITALBETEILIGUNGEN, DIE IN 

DEN KONZERNABSCHLUSS DER GRUPPE ZUM 31. DE-

ZEMBER 2024 EINBEZOGEN SIND 
 
 

Voll Konsolidierte Gesellschaften   

Eingetragener Sitz Währung 
Grundkapi-

tal   

% von 

der  

Gruppe 

gehalten 

(*) 

MFE Advertising S.p.A. Mailand EUR 0,1 100,00% 

Mediaset S.p.A. Mailand EUR 600,0 100,00% 

Publitalia '80 S.p.A. Mailand EUR 52,0 100,00% 

Adtech Ventures S.p.A. Mailand EUR 0,1 100,00% 

Beintoo S.p.A. Mailand EUR 0,1 80,00% 

Digitalia '08 S.r.l. Mailand EUR 10,3 100,00% 

Mediamond S.p.A. Mailand EUR 2,4 100,00% 

   Videowall S.r.l. Mailand EUR 0,0 100,00% 

Publieurope Ltd. London GBP 5,0 100,00% 

Dr Podcast Audio Factory Limited London GBP 0,0 70,06% 

Publieurope SAS Paris EUR 0,0 100,00% 

R.T.I. S.p.A. Rom EUR 500,0 100,00% 

Elettronica Industriale S.p.A. Lissone (MB) EUR 163,2 100,00% 

Medusa Film S.p.A. Rom EUR 20,0 100,00% 

Medset Film S.a.s. Paris EUR 0,5 100,00% 

Radio Mediaset S.p.A. Milan EUR 7,4 100,00% 

Monradio S.r.l. Milan EUR 3,0 100,00% 

Radio Aut S.r.l. 
Loc.Colle Bensi 

PG) 
EUR 0,0 100,00% 

Radio Studio 105 S.p.A. Mailand EUR 0,8 100,00% 

Radio Subasio S.r.l. Assisi (PG) EUR 0,3 100,00% 

RMC Italia S.p.A. Mailand EUR 1,1 100,00% 

Virgin Radio Italy S.p.A. Mailand EUR 10,1 99,99% 

Grupo Audiovisual Mediaset España  

Comunicaciòn S.A.U. 
Madrid EUR 190,1 100,00% 

Advertisement 4 Adventure, S.L.U.  Madrid EUR 0,0 100,00% 

Conecta 5 Telecinco S.A.U. Madrid EUR 0,1 100,00% 

Grupo Editorial Tele 5 S.A.U. Madrid EUR 0,1 100,00% 

Mediacinco Cartera S.L.U. Madrid EUR 0,1 100,00% 

Produccion y Distribucion de Contenidos 

Audiovisuales Mediterraneo S.L.U.  
Madrid EUR 0,3 100,00% 

El Desmarque Portal Deportvo S.L. Sevilla EUR 0,0 100,00% 

Megamedia Television S.L.U. Madrid EUR 0,1 100,00% 

Radical Change Contents S.L. Madrid EUR 0,0 100,00% 

Supersport Television S.L. Madrid EUR 0,1 62,50% 

Telecinco Cinema S.A.U. Madrid EUR 0,2 100,00% 

Publiespaña S.A.U  Madrid EUR 0,6 100,00% 

Publimedia Gestion S.A.U. Madrid EUR 0,0 100,00% 

Netsonic S.L.U. Barcelona EUR 0,0 100,00% 

Aninpro Creative S.L. Madrid EUR 0,0 52,47% 

Be a Iguana S.L.U. Madrid EUR 0,0 52,47% 

Be a Tiger S.L.U. Madrid EUR 0,0 52,47% 

Engage 2021 S.L.U. Madrid EUR 0,0 52,47% 
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Social 15D 2021 S.L.U. Madrid EUR 0,0 52,47% 

Social Halo 2021 S.L.U. Madrid EUR 0,0 52,47% 

              
 

Assoziierte Unternehmen und Ge-

meinschaftsunternehmen 
Eingetragener Sitz Währung 

Grundkapi-

tal   

% von 

der  

Gruppe 

gehal-

ten (*) 

Agrupación de Interés Económico  

Furia de Titanes II A.I.E. 

Santa Cruz de 

Tenerife 
EUR 0,0 34,00% 

Alea Media Estudio S.A. Madrid EUR 0,1 45,00% 

Alma Productora Audiovisual S.L. Madrid EUR 0,0 30,00% 

Auditel S.r.l. Mailand EUR 0,3 26,67% 

Boing S.p.A. Mailand EUR 10,0 51,00% 

Bulldog TV Spain S.L. Madrid EUR 0,0 30,00% 

EI Towers S.p.A. Lissone (MB) EUR 2,8 40,00% 

European Broadcaster Exchange (EBX) Limited London GBP 1,5 25,00% 

Fascino Produzione Gestione Teatro S.r.l. Rom EUR 0,0 50,00% 

Fenix Media Audiovisual S.L. Madrid EUR 0,0 40,00% 

Ivoox Global Podcasting Service S.L. Barcelona EUR 0,0 30,83% 

Love my Pets S.r.l. Mailand EUR 0,0 49,00% 

Nessma S.A. Luxemburg EUR 14,2 34,12% 

Nessma Broadcast S.A. Tunis DINARO 1,0 32,27% 

Producciones Mandarina S.L. Madrid EUR 0,0 30,00% 

ProSiebenSat.1 MEDIA SE 
Unterföhring 

(Deutschland) 
EUR 233,0 30,81% 

Superguidatv S.r.l. Neapel EUR 1,6 49,00% 

Titanus Elios S.p.A. Rom EUR 5,0 30,00% 

Tivù S.r.l. Rom EUR 1,0 48,16% 

Unicorn Content SL Madrid EUR 0,0 30,00%  
(*) Die Beteiligung der Gruppe wird unter Berücksichtigung der von der Muttergesellschaft zum 31. Dezember 2024 direkt und indirekt gehaltenen Anteile be-

rechnet, ohne Berücksichtigung der eigenen Aktien von Tochterunternehmen und Beteiligungen. 
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Sonstige Eigenkapitalbeteiligungen  Eingetragener Sitz Währung 
Grundkapi-

tal   

% von 

der  

Gruppe 

gehal-

ten (*) 

Altania del Mar SL Madrid EUR 0,0 12,48% 

Aranova Freedom SCARL Bologna EUR 0,0 23,33% 

Ares Film S.r.l. Rom EUR 0,1 5,00% 

Audiradio S.r.l. (in liquidation) Mailand EUR 0,0 10,00% 

Blooming Experience S.L. Valencia EUR 0,0 4,44% 

ByHours Travel S.L. Madrid EUR 0,0 7,71% 

Club Dab Italia Società Consortile per Azioni Mailand EUR 0,2 12,50% 

C.R. DAB consorzio Radio Digitale SCARL Mailand EUR 0,2 3,22% 

Editori Radiofonici Associati S.r.l. Mailand EUR 0,0 15,20% 

Genetiko Comunication S.p.A. 
Conversano 

(Bari) 
EUR 0,0 15,00% 

Gilda S.r.l. Mailand EUR 0,0 10,31% 

Grover Group GmbH 
Berlin (Deutsch-

land) 
EUR 0,0 0,34% 

Innovación y desarrollo de Nuevos Canales Co-

merciales, SL 
Madrid EUR 0,0 7,36% 

Itravel Group S.A. Luxemburg EUR 0,0 2,00% 

Kirch Media GmbH & Co.  

Kommanditgesellschaft auf Aktien 

Unterföhring 

(Deutschland) 
EUR 55,3 2,28% 

Letisan S.r.l. Mailand EUR 0,0 8,30% 

Pascol S.r.l. 
Albosaggia 

(Sondrio) 
EUR 0,0 6,89% 

Pensium S.L. Barcelona EUR 0,0 4,46% 

Player Editori Radio S.r.l. Mailand EUR 0,0 15,40% 

Radio Digitale S.r.l. Bergamo EUR 0,0 5,00% 

Satispay S.p.A. Mailand EUR 0,6 0,28% 

Springlane GmbH Düsseldorf EUR 0,1 1,83% 

Tax Down S.L. Madrid EUR 0,0 3,89% 

Telesia S.p.A. Rom EUR 1,8 3,86% 

Termo S.p.A. Mailand EUR 0,3 8,49% 

Westwing Group GmbH  München EUR 0,1 0,13% 

Zandivio Ltd 
Limassol (Zy-

pern) 
EUR 0,0 0,99% 

 

(*) Die Beteiligung der Gruppe wird unter Berücksichtigung der von der Muttergesellschaft direkt und indirekt gehaltenen Anteile zum 31. Dezember 2024 be-

rechnet, ohne Berücksichtigung der eigenen Aktien von Tochterunternehmen und Beteiligungen. 
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 MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. Jahresabschlüsse und Anhangangaben 
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MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. 

BILANZ 

(Werte in Tausend EUR) 
 

AKTIVA 
Anhangan-

gabe 31.12.2024 31.12.2023 

Langfristige Vermögenswerte 
5 

  

Sachanlagen 
5.1 

34 54 

Investitionen in: 5.5   

Tochterunternehmen  1.852.521 2.141.755 

verbundene Unternehmen und Gemein-

schaftsunternehmen 
 

915.835 979.479 

andere Gesellschaften  - 42,883 

Insgesamt  2.768.356 3.164.118 

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 5.6 18.472 17.243 

Aktive latente Steueransprüche 5.9 151.019 185.176 

Summe Vermögenswerte (langfristig) 
 

2.937.881 3.366.590 

Kurzfristige Vermögenswerte 
6 

  

Forderungen aus Lieferungen und Leistun-

gen 
6.2 

  

Kunden  - 1 

Tochterunternehmen  297 277 

Insgesamt  297 278 

Steuerforderungen 6.3 17.205 21.789 

Sonstige Forderungen und kurzfristige Ver-

mögenswerte 
6.4 

40.393 59.170 

Konzerninterne finanzielle Forderungen 6.5   

Tochterunternehmen  99.880 100.676 

verbundene Unternehmen und Gemein-

schaftsunternehmen 
 

1.805 865 

Insgesamt  101.685 101.541 

Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögens-

werte  
6.6 

12.800 32.269 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquiva-

lente 
6.7 

99.973 100.106 

Summe Vermögenswerte kurzfristig 
 

272.353 315.153 

SUMME AKTIVA 
 

3.210.234 3.681.743 
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MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. 

BILANZ 

EIGENKAPITAL UND VERBINDLICH-

KEITEN 

Anhang-

angaben 31.12.2024 31.12.2023 

Eigenkapital 
8 

  

Grundkapital 8.1 161.677 161.649 

Kapitalrücklage 8.2 1.149.575 1.149.602 

Eigene Anteile 8.3 (337.053) (358.035) 

Gesetzliche Reserven 8.4 3.326 (2.702) 

Gewinnrücklagen und sonstige Rücklagen 8.6 641.048 802.705 

Gewinn des Jahres 8.7 189.436 5.337 

GESAMTES EIGENKAPITAL 
 

1.808.009 1.758.556 

Langfristige Verbindlichkeiten 
9 

  

Pensionsverpflichtungen  9.1 54 53.0 

Latente Steuerschulden 9.2 1,051 3.805 

Finanzielle Verbindlichkeiten und Verbind-

lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
9.3 

292.814 703.158 

Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt 
 

293.919 707.016 

Kurzfristige Verbindlichkeiten 
10 

  

Verbindlichkeiten gegenüber Banken 10.1 409.452 231.504 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-

tungen und sonstige Verbindlichkeiten 
10.2 

  

gegenüber Lieferanten  2.564 2.508 

Tochterunternehmen  668 2.059 

gegenüber verbundenen Unternehmen  - 8 

Verbindlichkeiten gegenüber Muttergesell-

schaften 
 

20 20 

Insgesamt  3.252 4.595 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-

tungen zwischen Unternehmen 
10.5 

  

Tochterunternehmen  475.862 703.759 

verbundene Unternehmen und Gemein-

schaftsunternehmen 
 

32.617 39.195 

Insgesamt  508.479 742.954 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 10.6 9.022 4.891 

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 10.7 178.102 232.227 

Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt 
 

1.108.306 1.216.171 

GESAMTE VERBINDLICHKEITEN 
 

1.402.225 1.923.187 
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Summe Passiva 
 

3.210.234 3.681.743 
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MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. 

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 

(Werte in Tausend EUR) 
 

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 
Anhangan-

gaben 
GJ 

2024 

GJ 

2023 

Umsatzerlöse 
12 

  

Umsatzerlöse aus Verkäufen und Dienstleistungen 12.1 815 1.012 

Sonstige Umsätze und Erträge 12.2 45 10 

Umsatzerlöse insgesamt 
 

860 1.021 

Kosten 
13 

  

Personalaufwand 13.1 (938) (727) 

Käufe 13.2 (9) (8) 

Dienstleistungen 13.5 (11.917) (11.041) 

Lizenzgebühren 13.6 (535) (510) 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 13.8 (2.401) (2.967) 

Planmäßige Abschreibungen und Wertminderun-

gen 
13.9 

(3) 1.935 

Gesamtkosten 
 

(15.803) (13.318) 

Betriebsergebnis 
 

(14.943) (12.297) 

(Aufwendungen)/Erträge aus Finanzierungs- und In-

vestitionstätigkeit 
15 

  

Finanzaufwendungen 15.1 (89.309) (124.657) 

Finanzerträge 15.2 65.183 90.133 

Erträge aus Eigenkapitalbeteiligungen 15.3   

Dividenden von Tochterunternehmen  334.575 18.000 

Dividenden von verbundenen Unternehmen  13.667 22.541 

Dividenden von anderen Gesellschaften  - 382 

sonstige Erträge/Aufwendungen aus Eigenkapital-

beteiligungen 
 

(129.059) 1.309 

Insgesamt  219.183 42.232 

Total (Aufwand)/Ertrag aus Finanzierungs- und Inves-

titionstätigkeit 
 

195.057 7.708 

Gewinn vor Steuern 
 

180.114 (4.589) 

Ertragsteuern für das Jahr 
16 

  

laufende Steuern 16.1 (9.371) (10.406) 

latente Steueransprüche/Verbindlichkeiten 16.2 49 480 

Ertragsteuern für das Jahr insgesamt  (9.322) (9.926) 

Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen 
 

189.436 5.337 

Gewinn des Jahres 
18 

189.436 5.337 
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MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. 

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 

(Werte in Tausend EUR) 
 

GEWINN- UND VERLUSTRECH-

NUNG 

An-

han-

gang-

abe 

GJ 2024 GJ 2023 

GEWINN DES JAHRES (A) 8.7   189.436   5.337 

Sonstige Erträge/(Verluste), die später 

unter bestimmten Bedingungen in die 

Gewinn- und Verlustrechnung umge-

gliedert werden    (8.722)  (12.628) 

Effektiver Teil der Gewinne und Ver-

luste aus Sicherungsinstrumenten 

(Absicherung von Zahlungsströmen)  (11.476)  (16.616)  

Steuerauswirkung    2.754   3.988  

Sonstige Erträge/(Verluste), die nicht in 

die Gewinn- und Verlustrechnung um-

gegliedert werden    2.603  12,788 

Versicherungsmathematische Ge-

winne/(Verluste) aus leistungsorien-

tierten Plänen 8.5  1   -  

Sonstige Gewinne und Verluste aus 

Kapitalanlagen zu FVTOCI   6.912   (4.068)  

Gewinne und Verluste aus der Bewer-

tung von Optionen    (4.310)   16.856  

SONSTIGES ERGEBNIS NACH STEU-

ERN (B)   (6.119)   160 

      

GESAMTERGEBNIS (A + B)    183.317   5.497 
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MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. 

KAPITALFLUSSRECHNUNG 

(Werte in Tausend EUR) 

ZAHLUNGSSTRÖME AUS BETRIEBLICHER TÄTIG-

KEIT 
 

Anhangan-

gaben 
GJ 2024 GJ 2023 

Betriebsergebnis  - (14.943) (12.296) 

Abschreibungen   13.9 23 (1.923) 

Veränderungen bei kurzfristigen Vermö-

genswerten/Verbindlichkeiten 
 17.1 6.403 (20.829) 

Konzerninterne Zinszahlungen  - (22.861) (22.861) 

Erhaltene konzerninterne Zinsen  - 18.061 22.879 

Gezahlte Einkommenssteuer  - (20.005) (12.617) 

Erhaltene Einkommenssteuer  - 34.914 18.126 

Erhaltene Dividenden  17.2 643.667 90.232 

Nettocashflow aus betrieblicher Tätig-

keit (A) 
  645.259 60.711 

     

CASHFLOW AUS INVESTITIONSTÄTIG-

KEIT 
  

 
 

Erwerb von Beteiligungen und anderen Fi-

nanzanlagen 
 17.3 (15.619) (63.454) 

Cash-Pooling  17.4 (237.328) 328.315 

Erhaltene Zinsen   3.447  

Auswirkungen der grenzüberschreitenden 

Verschmelzung durch Eingliederung 
  - 268.762 

Netto-Cashflow aus/für Investitionstä-

tigkeit (B) 
  (249.500) 533.623 

     

ZAHLUNGSSTRÖME AUS FINANZIE-

RUNGSTÄTIGKEIT 
  

 
 

Gezahlte Dividenden  17.6 (140.056) (140.052) 

Rückzahlungen von Finanzierungen  17.7 (232.387) (610.656) 

Erlöse aus der Finanzierung  17.8 - 271.000 

Gezahlte Zinsen   - (23.428) (34.553) 

Nettoveränderung der Verbindlichkeiten 

aus Lieferungen und Leistungen  
  (21) (11) 

Nettozahlungsströme aus Finanzie-

rungstätigkeit (C) 
  (395.892) (514.272) 

     

Veränderung der liquiden Mittel 

(D=A+B+C) 
  (133) 80.062 
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Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-

äquivalente zu Jahresbeginn (E) 
  

100.106 
20.044 

     

Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-

äquivalente am Jahresende (F=D+E) 
  

99.973 
100.106 
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MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. 

EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG 

(Werte in Tausend EUR) 

 
Grundka-

pital 

Kapital-

rücklage 

Eigene 

Aktien 

Gesetzliche 

Reserven 

Gewinnrückla-

gen und sons-

tige Rücklagen 

Gewinn 

des Jah-

res  

Eigenkapital 

insgesamt 

Schlusssaldo zum 01.01.2023 800.313 423.998 (390.734) (128.466) 1.066.565 27.416 1.799.092 

        

Verwendung des Nettoergebnisses 

2022 und der Dividendenaus-

schüttung gemäß der Hauptver-

sammlung vom 07.06.2023 

- - - - (112.640) (27.416) (140.056) 

20.02.2023 - Erhöhung des Grund-

kapitals, Ausgabe von neuen MFE-

Aktien A 

- - 25 - (25) - - 

03.05.2023 - Erhöhung des Grund-

kapitals im Rahmen der MES-Fu-

sion 

13.256 79.006 - - - - 92.262 

24.05.2023 - Änderung des Grund-

kapitals - Einziehung von MFE-Ak-

tien A 

(5.322) - 32.636 - (27.314) - - 

23.10.2023 - Beginn der Aktienzu-

sammenlegung - Einziehung von 4 

MFE-Aktien A und B  

- - - - - - - 

23.10.2023 - Umgekehrter Split 

der MFE-Aktien mit Zuteilung von 

1 neue Aktie für je 5 alte Aktien  

(646.598) 646.598 - - - - - 

22.11.2023 - Erhöhung des Grund-

kapitals, Ausgabe von neuen MFE-

Aktien A 

- - 38 - (38) - - 

Änderungen bei den mittel-/lang-

fristigen Anreizplänen  
- - - - 4.730 - 4.730 

Andere Änderungen - - - 125.604 (128.573) - (2.968) 

Gesamtergebnis für das Jahr - - - 160 - 5.337 5.498 

Schlusssaldo zum 31.12.2023 161.649 1.149.602 (358.035) (2.702) 802.706 5.337 1.758.557 

        

Schlusssaldo zum 01.01.2024 161.649 1.149.602 (358.035) (2.702) 802.706 5.337 1.758.557 

Verwendung des Nettoergebnisses 

2023 und der Dividendenaus-

schüttung gemäß der Hauptver-

sammlung vom 19.06.2024 

- - - - (134.719) (5.337) (140.056) 

04.10.2024 - Erhöhung des Grund-

kapitals, Ausgabe von neuen MFE-

Aktien A 

27 (27) - - - - - 

Änderungen bei den mittel-/lang-

fristigen Anreizplänen  
- - 20.982 - (14.791) - 6.191 

Andere Änderungen - - - 12.147 (12.147) - - 

Gesamtergebnis für das Jahr - - - (6.119) - 189.436 183.317 

Schlusssaldo zum 31.12.2024 161.676 1.149.575 (337.053) 3.326 641.049 189.436 1.808.009 

        
 

  



 

F-496 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("MFE" oder "die Gesellschaft") ist eine börsennotierte Aktiengesell-

schaft (naamloze vennootschap) nach niederländischem Recht und im niederländischen Handelsre-

gister eingetragen (CCI-Nummer: 83956859). Sie wurde am 26. November 1987 gegründet. Ihr ein-

getragener Sitz (statutaire zetel) befindet sich in Prinsengracht 462 in Amsterdam (Niederlande) und 

ihr Hauptsitz, ihre italienische Niederlassung und ihr steuerlicher Sitz sind in Viale Europa 46, 20093 

Cologno Monzese, Mailand, Italien. Die MFE-Stammaktien sind an der Euronext Mailand, einem von 

der Borsa Italiana S.p.A. organisierten und verwalteten geregelten Markt, unter den Tickersymbolen 

MFEA und MFEB notiert. Am 14. Juni 2023 wurden die MFE-Stammaktien A auch zum Handel an den 

spanischen Börsen von Barcelona, Bilbao, Madrid und Valencia zugelassen, die von den jeweiligen 

Börsenverwaltungsgesellschaften (Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores) organisiert und ver-

waltet werden. 

MFE ist ein multinationales Medienunternehmen, das hauptsächlich über seine Tochterunternehmen 

in der Fernsehbranche in Italien und Spanien tätig ist. In Italien ist MFE der führende Rundfunkver-

anstalter nach Einschaltquoten und Werbemarktanteilen im Bereich des kommerziellen Fernsehens, 

mit drei der größten italienischen General-Interest-Sender und einem umfangreichen Portfolio an 

frei empfangbaren und Pay-TV-Kanälen - sowohl linear als auch nicht-linear - mit einem breiten 

Angebot an Kino-, TV-Serien- und Kinderkanalinhalten. In den letzten Jahren hat MFE durch Über-

nahmen auch ein eigenes Segment für den Hörfunk aufgebaut, in dem vier der größten nationalen 

Rundfunkveranstalter zusammengeschlossen sind. 

Nach der Verschmelzung von Mediaset España Comunicación S.A. im Jahr 2023 ist MFE mit einem 

Anteil von 100 % alleiniger Gesellschafter der Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación, 

S.A.U. ("GA Mediaset"). GA Mediaset ist der führende spanische Rundfunkveranstalter mit zwei gro-

ßen Kanälen (Telecinco und Cuatro) und einer Reihe von frei empfangbaren Spartenkanälen. Die 

Gruppe, zu der GA Mediaset gehört, ist auch in den Bereichen Produktion von Inhalten, OTT-Dienste 

und digitale Veröffentlichung tätig.  

MFE ist auch der größte Anteilseigner der ProSiebenSat.1 Media SE, einem der größten Medienkon-

zerne in Europa, der an der Frankfurter Börse notiert ist und in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz eine führende Position einnimmt. 

Die in diesen Erläuterungen enthaltenen Beträge sind in Tausend Euro angegeben. 

2. DARSTELLUNGSGRUNDLAGE UND RECHNUNGSLE-

GUNGSSTANDARDS FÜR DIE ERSTELLUNG DES JAHRES-

ABSCHLUSSES  

Diese Jahresabschlüsse sind: 

o Die Jahresabschlüsse werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting 

Standards (IAS/IFRS) erstellt, wie sie von der Europäischen Union (EU) übernommen wurden, und 

entsprechen den Anforderungen an die Finanzberichterstattung in Teil 9 von Buch 2 des nieder-

ländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs. Alle vom International Accounting Standards Board (IASB) 

und dem International Financing Reporting Interpretations Committee (IFRIC) herausgegebenen 

Standards und Interpretationen, die Ende 2024 in Kraft treten, sind von der EU übernommen 
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worden. Folglich entsprechen die von der Gesellschaft angewandten Rechnungslegungsmetho-

den auch vollständig den vom IASB herausgegebenen IFRS. 

o vom Verwaltungsrat der Gesellschaft erstellt und am 16. April 2025 zur Ausgabe genehmigt und 

wird der Hauptversammlung der Aktionäre am 18. Juni 2025 zur Annahme vorgelegt. 

o auf der Grundlage der historischen Anschaffungskosten erstellt, mit Ausnahme bestimmter Fi-

nanzinstrumente, die gemäß IFRS 9 und IFRS 13 zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden. 

o Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass es keine finanziellen, betrieblichen oder sonstigen 

Anzeichen gibt, die auf kritische Probleme hinweisen, die die Fähigkeit der Gesellschaft beein-

trächtigen könnten, ihren Verpflichtungen in absehbarer Zeit nachzukommen. Die Risiken und 

Unsicherheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit sind im Bericht des Managements über die 

Geschäftstätigkeit beschrieben. Die Art und Weise, wie die Gesellschaft ihre finanziellen Risiken, 

einschließlich des Liquiditäts- und Kapitalrisikos, steuert, wird im Abschnitt "Offenlegung von Fi-

nanzinstrumenten und Risikomanagementpolitik" in diesen Anhängen beschrieben. 

o werden in Euro dargestellt, da dies die funktionale Währung ist, die für den Großteil der Ge-

schäftstätigkeit der Gesellschaft verwendet wird. 

Um im Falle von Umgliederungen eine bessere Vergleichbarkeit und Darstellung der Abschlusspos-

ten zu gewährleisten, wurden die Posten des Vorjahres nach Möglichkeit entsprechend angepasst.  

Die in diesen Finanzausweisen ausgewiesenen Beträge sind in Tausend Euro ausgedrückt und werden 

mit den entsprechenden Zahlen des Vorjahres verglichen, die auf der gleichen Grundlage erstellt 

wurden. 

 

3. ZUSAMMENFASSUNG DER RECHNUNGSLEGUNGS-

STANDARDS UND BEWERTUNGSGRUNDLAGE 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurde in Übereinstimmung mit den zum Berichtszeit-

punkt geltenden internationalen Rechnungslegungsstandards und den dazugehörigen Interpretati-

onen erstellt.  

Die allgemeine Grundlage für die Darstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind die 

Anschaffungskosten, mit Ausnahme bestimmter Finanzinstrumente, die gemäß IFRS 9 und IFRS 13 

zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden. 

 

Ab dem 1. Januar 2024 angewandte Rechnungslegungsstan-

dards, Änderungen und Interpretationen 

Seit dem 1. Januar 2024 sind die folgenden neuen Rechnungslegungsstandards bzw. Änderungen 

und Interpretationen von bisher geltenden Standards anzuwenden.  

Ab dem 1. Januar 2024 fällt die MFE-Gruppe (zu der die Gesellschaft gehört) in den Bereich der 

zweiten Säule der Einkommensbesteuerung, die durch die Richtlinie 2022/2523 - in Italien 

durch das Gesetzesdekret 209/2023 verabschiedet - eingeführt wurde und die darauf abzielt, ein 

globales Mindestbesteuerungsniveau für multinationale Unternehmensgruppen und große inländi-

sche Gruppen in der Union sicherzustellen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die MFE-Gruppe die 

Umsatzerlöse der Schwelle von EUR 750 Mio. in zwei der letzten vier Jahre überschritten hat. Die 
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Gruppe hat die obligatorische vorübergehende Ausnahmeregelung angewandt, die in der Änderung 

von IAS 12 "Internationale Steuerreform - Säule Zwei - Modellregeln" vorgesehen ist und die besagt, 

dass Informationen über latente Steueransprüche und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Er-

tragsteuern der Säule Zwei hiermit nicht erfasst und angegeben werden. In Anbetracht der Neuheit 

und Komplexität, die mit der Bestimmung der Höhe der effektiven Besteuerung verbunden sind, 

bietet die Säule-Zwei-Gesetzgebung darüber hinaus die Möglichkeit (für die ersten Zeiträume, in 

denen sie in Kraft sind; d.h. die "Übergangs"-Regeln, die für Zeiträume gelten, die vor dem 31. De-

zember 2026 beginnen und spätestens am 30. Juni 2028 enden), vereinfachte "Safe-Harbour"-Regeln 

anzuwenden (die eine Ausnahme von der länderspezifischen Berichterstattung gewähren), die in ers-

ter Linie auf den für jede relevante Gerichtsbarkeit verfügbaren Rechnungslegungsinformationen ba-

sieren, die, wenn mindestens einer der drei Tests bestanden wird, die Befolgungskosten verringern 

und die Säule-Zwei-Steuern auf null reduzieren. Auf Grundlage der für die Gruppe bekannten oder 

vernünftigerweise einschätzbaren Informationen gibt es keine Probleme, die sich wesentlich auf den 

Jahresabschluss der Gesellschaft auswirken könnten. 

Am 23. Januar 2020 veröffentlichte das IASB eine Änderung mit dem Titel "Änderungen an IAS 1 

Darstellung des Abschlusses: Klassifizierung von Verbindlichkeiten als kurz- oder langfristig" 

und am 31. Oktober 2022 eine Änderung mit dem Titel "Änderungen an IAS 1: Darstellung im Ab-

schluss: Langfristige Verbindlichkeiten mit Covenants". Diese Änderungen zielen darauf ab, klarzu-

stellen, wie kurz- und langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige 

Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Die Änderungen erweitern auch die Informationen, die ein Un-

ternehmen angeben muss, wenn sein Recht, die Erfüllung einer Verbindlichkeit um mindestens 12 

Monate zu verschieben, von der Einhaltung bestimmter Parameter (d. h. Covenants) abhängt.  

Am 22. September 2022 veröffentlichte das IASB eine Änderung mit dem Titel "Amendments to 

IFRS 16 Insurance contracts: Leasingverbindlichkeiten bei einer Sale-and-Leaseback-Transak-

tion". Die Änderungen verlangen, dass ein Verkäufer/Leasingnehmer die Leasingverbindlichkeit aus 

einer Sale-and-Leaseback-Transaktion so bewertet, dass kein Gewinn oder Verlust aus dem zurück-

behaltenen Nutzungsrecht erfasst wird. 

Am 25. Mai 2023 veröffentlichte das IASB eine Änderung mit dem Titel "Änderungen an IAS 7 

Kapitalflussrechnung und IFRS 7 Finanzinstrumente: Angaben: Lieferantenfinanzierungsver-

einbarungen". Diese Änderungen verlangen von den Unternehmen die Angabe von Informationen 

über Reverse-Factoring-Vereinbarungen, die es den Abschlussadressaten ermöglichen, zu beurteilen, 

wie sich die finanziellen Vereinbarungen mit den Anbietern auf die Verbindlichkeiten und Cashflows 

des Unternehmens auswirken könnten, und die Auswirkungen dieser Vereinbarungen auf das Liqui-

ditätsrisiko des Unternehmens zu verstehen. 

Die Übernahme dieser Änderungen hatte keine Auswirkungen auf den Jahresabschluss der Gesell-

schaft. 

Jahresabschlüsse 

Die Bilanz wurde in einem Format erstellt, das die Finanzanlagen in "kurzfristige" und "langfristige 

Verbindlichkeiten" unterteilt. Ein Vermögenswert/eine Verbindlichkeit wird als kurzfristig definiert, 

wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt werden: 

o es wird erwartet, dass sie realisiert oder beglichen werden oder dass sie im normalen Ge-

schäftszyklus des Unternehmens verkauft oder verbraucht werden; 
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o es hauptsächlich zu Handelszwecken gehalten wird; oder 

o es wird erwartet, dass sie innerhalb von 12 Monaten nach dem Bilanzstichtag realisiert oder be-

glichen werden. 

Wenn keine der oben genannten Bedingungen erfüllt ist, werden die Vermögenswerte und Verbind-

lichkeiten als langfristig eingestuft. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt, wobei die Be-

standteile des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern und des Ergebnisses vor Steuern getrennt ausge-

wiesen werden. Um die Leistung der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit deutlicher zu machen, werden 

Kosten- und Umsatzerlöse, die aus Ereignissen oder Transaktionen resultieren, die aufgrund ihrer Art 

oder der Bedeutung ihrer Höhe als einmalig angesehen werden, wie z. B. die Veräußerung von be-

herrschenden Anteilen, separat ausgewiesen. 

In der Gesamtergebnisrechnung werden die Gewinn- oder Verlustposten nach Steuern ausgewie-

sen, die gemäß den internationalen Rechnungslegungsstandards direkt in den Rücklagen des Eigen-

kapitals erfasst werden müssen oder dürfen. 

Diese Posten werden weiter unterteilt in solche, die in der Zukunft in die Gewinn- und Verlustrech-

nung umgegliedert werden können, und solche, die nicht umgegliedert werden können. Jede Art 

von wesentlicher Eigenkapitalrücklage, die in der Aufstellung ausgewiesen wird, ist mit einem Ver-

weis auf die nachstehenden Erläuterungen versehen, die damit zusammenhängende Informationen 

und Aufschlüsselungen sowie Veränderungen gegenüber dem vorangegangenen Haushaltsjahr ent-

halten. 

Die Kapitalflussrechnung wurde nach der indirekten Methode erstellt, nach der das Betriebsergeb-

nis um die Auswirkungen nicht monetärer Transaktionen, um die Abgrenzung oder Zuweisung frühe-

rer oder künftiger betrieblicher Zahlungseingänge oder -ausgänge sowie um Umsatzerlöse oder Kos-

ten im Zusammenhang mit Zahlungsströmen aus betrieblicher Tätigkeit oder Finanzierungstätigkeit 

bereinigt wird. Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit mittel- und langfristigen Finan-

zierungstransaktionen und damit verbundenen Absicherungsgeschäften sowie Dividendenzahlun-

gen sind in der Finanztätigkeit enthalten. Der Posten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 

umfasst nur die Salden der bei Banken geführten Girokonten; der Saldo des nicht bei Banken geführ-

ten Girokontos von Tochterunternehmen, verbundenen Unternehmen und Gemeinschaftsunterneh-

men für Zwecke der zentralen Finanzverwaltung wird unter der Investitionstätigkeit ausgewiesen. 

Die Aufstellung über die Entwicklung des Eigenkapitals zeigt die Veränderungen, die bei den 

Posten des Eigenkapitals in Bezug auf die Aktionäre stattgefunden haben: 

o die Ausschüttung von Dividenden für den Berichtszeitraum; 

o Veränderungen der Eigenkapitalrücklagen (z. B. anteilsbasierte Vergütungen im Rahmen von In-

vestitionsplänen, Zinssicherungsgeschäfte und Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von 

Finanzanlagen des FVTOCI, einschließlich der damit verbundenen finanziellen Sicherungsinstru-

mente); 

o jeder Posten des Gesamtergebnisses nach Abzug der Steuereffekte, der gemäß IFRS entweder 

direkt im Eigenkapital erfasst wird (z. B. versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus 

der Bewertung leistungsorientierter Pläne) oder für den eine Ausgleichsbuchung in einer Eigen-

kapitalrücklage vorgenommen wird; 

o Gesamtergebnis des Zeitraums. 
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Für jede in der Aufstellung ausgewiesene Art von bedeutenden Eigenkapitalrücklagen wird auf die 

nachstehenden Erläuterungen verwiesen, die die entsprechenden Informationen und Einzelheiten zu 

ihrer Aufschlüsselung sowie die Veränderungen gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr 

enthalten. 

 

Langfristige Vermögenswerte 

Sachanlagen 

Geleaste Vermögenswerte 

Die im Rahmen von Finanzierungsleasingverträgen erworbenen Vermögenswerte werden unter den 

Sachanlagen in einem Posten mit der Bezeichnung "Nutzungsrechte" zum Wert der finanziellen Ver-

bindlichkeit ausgewiesen, der auf der Grundlage des aktuellen Werts der künftigen Zahlungen be-

rechnet wird, die wiederum mit dem Grenzfremdkapitalzinssatz für jeden Vertrag abgezinst werden. 

Die Verbindlichkeiten werden entsprechend dem Tilgungsplan für die in den vertraglichen Raten 

enthaltenen Kapitalbeträge schrittweise verringert. Der Zinsbetrag hingegen wird in der Gewinn- und 

Verlustrechnung unter Finanzaufwendungen ausgewiesen. Der Wert des unter Sachanlagen bilan-

zierten Vermögenswerts wird linear entsprechend dem Ablaufdatum des Leasingvertrags abge-

schrieben, wobei auch die Wahrscheinlichkeit einer Verlängerung des Vertrags berücksichtigt wird, 

wenn eine durchsetzbare Verlängerungsoption besteht. 

Gebühren für Leasingverträge mit einer Laufzeit von 12 Monaten oder weniger und für Verträge mit 

einem geringwertigen zugrunde liegenden Vermögensgegenstand werden linear entsprechend der 

Laufzeit des Vertrags verbucht. 

Wertminderungen von Vermögenswerten 

Die Buchwerte der bilanzierten Eigenkapitalbeteiligungen werden regelmäßig gemäß IAS 36 über-

prüft, wonach das Vorhandensein von Verlusten im Buchwert der Vermögenswerte zu beurteilen ist, 

wenn Indikatoren darauf hindeuten, dass eine Wertminderung vorliegen könnte.  

Werden Anhaltspunkte für eine Wertminderung festgestellt, so wird die Werthaltigkeit der angesetz-

ten Beträge überprüft, indem der im Jahresabschluss ausgewiesene Buchwert mit dem höheren Wert 

aus beizulegendem Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten und dem Nutzungswert des getesteten 

Vermögenswerts/der getesteten Gruppe von Vermögenswerten verglichen wird. 

Im Falle von Wertminderungen werden die entsprechenden Kosten in der Gewinn- und Verlustrech-

nung erfasst. Der ursprüngliche Wert kann in den folgenden Geschäftsjahren wiederhergestellt wer-

den, wenn die Voraussetzungen für die Wertminderung nicht mehr gegeben sind. 

Eigenkapitalbeteiligungen an Tochterunternehmen, verbunde-

nen Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen 

Diese Eigenkapitalbeteiligungen werden in den Jahresabschlüssen nach der Equity-Methode erfasst.  

Das Risiko von Verlusten, die den Wert des Eigenkapitals der Aktionäre übersteigen, wird in einer 

besonderen Rückstellung erfasst, soweit die Gesellschaft verpflichtet ist, rechtliche oder implizite 
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Verpflichtungen gegenüber dem Beteiligungsunternehmen zu erfüllen oder in jedem Fall ihre Ver-

luste zu decken. 

Eigenkapitalbeteiligungen an anderen Unternehmen 

Eigenkapitalbeteiligungen, bei denen es sich nicht um Beteiligungen an Tochterunternehmen, ver-

bundenen Unternehmen oder Gemeinschaftsunternehmen handelt, werden gemäß IFRS 9 bewertet 

und in die Kategorie der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzanlagen eingestuft, wobei 

die Änderungen in der sonstigen Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden, ohne dass ein Re-

cycling in die Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt. 

Zu dieser Kategorie gehören auch Beteiligungen mit nicht beherrschenden Anteilen, die von der 

Gesellschaft mit dem Ziel erworben wurden, mittelfristig nicht spekulative Investitionen zu tätigen. 

In diesem Fall kann der beizulegende Zeitwert auf der Grundlage spezifischer Bewertungsmodelle 

bestimmt werden, indem die Preise der jüngsten Transaktionen am Kapital dieser Gesellschaften bi-

lanziert werden oder, bei Eigenkapitalbeteiligungen an börsennotierten Gesellschaften, auf der 

Grundlage des aktuellen Börsenkurses zum Berichtszeitpunkt. 

Kurzfristige Vermögenswerte 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Die Forderungen werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, der - außer wenn den Kunden deut-

lich verlängerte Zahlungsziele eingeräumt wurden - dem nach der Methode der planmäßigen Ab-

schreibung ermittelten Wert entspricht. Gemäß IFRS 9 werden Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen als "zur Einziehung gehalten" oder "zur Einziehung und Veräußerung gehalten" einge-

stuft. Ihr Wert zum Jahresende wird an den geschätzten realisierbaren Wert angepasst und bei Bedarf 

wertgemindert, wobei die erwarteten Kreditverluste mit einem Zeithorizont von 12 Monaten gemes-

sen werden, sofern es keine Anzeichen für eine wesentliche Erhöhung des Kreditrisikos gibt. Forde-

rungen in Nicht-EWU-Währungen werden zu den von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten 

Kassakursen zum Jahresende bewertet.  

Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 

Nach dem erstmaligen Ansatz sind alle erfassten Finanzanlagen, die in den Anwendungsbereich von 

IFRS 9 fallen, in der Folge zu planmäßigen Abschreibungen oder zum beizulegenden Zeitwert zu 

bilanzieren, basierend auf dem Geschäftsmodell des Unternehmens zur Verwaltung von Finanzanla-

gen und den Merkmalen der vertraglichen Zahlungsströme der Finanzanlage.  

Konkret: 

o Schuldinstrumente, die im Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten werden, dessen Zielsetzung 

das Halten von Finanzanlagen zur Vereinnahmung vertraglicher Zahlungsströme ist, und bei de-

nen die Zahlungsströme ausschließlich Kapital- und Zinszahlungen auf den ausstehenden Kapi-

talbetrag darstellen, werden in der Folge zu planmäßigen Abschreibungen bewertet; 

o Schuldinstrumente, die im Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten werden, dessen Zielsetzung 

sowohl die Vereinnahmung der vertraglichen Zahlungsströme als auch die Veräußerung von Fi-

nanzanlagen ist, und bei denen die Zahlungsströme ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen 

auf den ausstehenden Kapitalbetrag darstellen, werden in der Folge zum beizulegenden Zeitwert 
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bewertet, wobei Änderungen in anderen Komponenten der Gesamtergebnisrechnung erfasst 

werden;  

o alle anderen Schuldtitel und Eigenkapitalbeteiligungen werden in der Folge zum beizu-

legenden Zeitwert bewertet, wobei Änderungen im Gewinn (Verlust) erfasst werden, mit 

Ausnahme von Eigenkapitalinstrumenten, die als Finanzanlagen eingestuft werden kön-

nen, für die Änderungen des beizulegenden Zeitwerts im sonstigen Ergebnis erfasst wer-

den, ohne dass sie in die Gewinn- und Verlustrechnung eingehen. 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 

Dieser Posten umfasst Kassenbestände, Kontokorrentkonten und täglich fällige Einlagen sowie an-

dere kurzfristige und hochliquide Finanzanlagen, die leicht in Barmittel umgewandelt werden können 

und bei denen nur ein geringes Wertänderungsrisiko besteht. 

Eigene Aktien 

Eigene Aktien werden zum Anschaffungswert erfasst und als Minderung des Eigenkapitals verbucht, 

und alle Gewinne und Verluste, die sich aus Transaktionen mit eigenen Aktien ergeben, werden in 

einer speziellen Rücklage für das Eigenkapital ausgewiesen. 

Langfristige Verbindlichkeiten 

Leistungen an Arbeitnehmer 

Pensionsverpflichtungen 

Die Ansprüche der Arbeitnehmer bei Ausscheiden gelten als Leistungen nach Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses und werden als leistungsorientierte Pläne eingestuft. Nach der Methode der lau-

fenden Einmalprämien (Projected Unit Credit Method) werden die aufgelaufenen Beträge hochge-

rechnet, um die endgültige Verbindlichkeit zum zukünftigen Zeitpunkt der Beendigung des Beschäf-

tigungsverhältnisses zu schätzen, und dann abgezinst. Die versicherungsmathematische Methode 

beruht auf demografischen und finanziellen Annahmen, die eine angemessene Schätzung der von 

jedem Arbeitnehmer für seine Dienstzeit erworbenen Leistungen ermöglichen. 

Die versicherungsmathematische Bewertung führt zum Ausweis eines Zinsaufwands unter dem Pos-

ten Finanzaufwendungen/Erträge, der die theoretische Belastung darstellt, die der Gesellschaft ent-

stehen würde, wenn sie ein marktübliches Darlehen für die Ansprüche der Arbeitnehmer bei Aus-

scheiden in Anspruch nehmen würde. 

Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste, die die Auswirkungen von Änderungen der ver-

wendeten versicherungsmathematischen Annahmen widerspiegeln, werden direkt im Eigenkapital 

erfasst, ohne dass sie in die Gewinn- und Verlustrechnung eingehen. 

Aufgrund der Reformen der Abfertigungsansprüche italienischer Arbeitnehmer ("TFR"), die durch das 

Gesetz Nr. 296 vom 27. Dezember 2006 ("Finanzgesetz 2007") eingeführt und durch nachfolgende 

Dekrete und Verordnungen umgesetzt wurden, wurden die Rechnungslegungsmethoden für die zum 

31. Dezember 2006 aufgelaufenen TFR-Leistungen und die ab dem 1. Januar 2007 aufgelaufenen 

Leistungen in Übereinstimmung mit IAS 19 und den von dem italienischen Standardisierungsgre-

mium im Bereich Rechnungslegung im Juli 2007 veröffentlichten Interpretationen geändert. 
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Infolge der eingeführten Zusatzrentenreform verbleiben die bis 31. Dezember 2006 aufgelaufenen 

Leistungen als leistungsorientierter Plan in der Gesellschaft (mit der Verpflichtung, dass die aufge-

laufenen Leistungen einer versicherungsmathematischen Bewertung unterliegen). Die ab dem 1. Ja-

nuar 2007 aufgelaufenen Beträge werden entweder in die Zusatzrentenkassen eingezahlt oder von 

der Gesellschaft an den von der italienischen Sozialversicherungsanstalt (INPS) verwalteten Fonds 

überwiesen und gelten ab dem Zeitpunkt, an dem die Arbeitnehmer ihre Wahl getroffen haben, als 

beitragsorientierter Plan; dementsprechend unterliegen diese Beträge nicht der versicherungsma-

thematischen Bewertung. 

Anteilsbasierte Vergütungen 

In Übereinstimmung mit IFRS 2 klassifiziert die Gesellschaft Aktienoptionen als "anteilsbasierte Ver-

gütungen". Aktienoptionen mit "Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente", d.h. mit physischer Lie-

ferung der Aktien, werden mit dem beizulegenden Zeitwert der zugewiesenen Optionsrechte zum 

Zeitpunkt der Gewährung bewertet und als Personalaufwand erfasst, der gleichmäßig über den Er-

dienungszeitraum der Rechte verteilt wird, wobei eine entsprechende Rücklage im Eigenkapital aus-

gewiesen wird. Diese Zuteilung erfolgt auf der Grundlage der Schätzung der Rechte, die den Berech-

tigten unter Berücksichtigung ihrer Ausübungsbedingungen zugeteilt werden, und nicht auf der 

Grundlage des Marktwertes der Rechte. In Übereinstimmung mit IFRIC 11 IFRS 2 - "Geschäfte mit 

eigenen Aktien und Aktien von Konzernunternehmen", veröffentlicht am 30. November 2006 und 

übernommen von der Europäischen Kommission am 1. Juni 2007, werden Aktienoptionen, die von 

der Gesellschaft an Arbeitnehmer ihrer direkten und indirekten Tochterunternehmen ausgegeben 

werden, als Ausgleich durch Eigenkapital bilanziert und als Erhöhung des Werts der Eigenkapitalbe-

teiligung erfasst, wobei eine entsprechende Rücklage im Eigenkapital ausgewiesen wird. 

Rückstellungen für Risiken und Kosten 

Rückstellungen umfassen Kosten und Aufwendungen, deren Existenz entweder sicher oder wahr-

scheinlich ist, deren Höhe oder Zeitpunkt des Eintretens jedoch zum Bilanzstichtag nicht bestimmt 

werden kann. Diese Rückstellungen wurden nur dann gebildet, wenn eine gegenwärtige Verpflich-

tung aufgrund von vergangenen Ereignissen besteht, die rechtlicher oder faktischer Natur sein kann 

oder sich aus Erklärungen oder Handlungen der Gesellschaft ergibt, die bei den betroffenen Parteien 

berechtigte Erwartungen wecken (implizite Verpflichtungen). 

Rückstellungen stellen die bestmögliche Schätzung des Betrags dar, den die Gesellschaft zahlen 

müsste, um die Verpflichtung zu erfüllen. Wenn sie signifikant sind und die Zahlungstermine zuver-

lässig geschätzt werden können, werden die Rückstellungen zum Barwert angesetzt, wobei die sich 

aus dem Zeitablauf ergebenden Belastungen in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Posten 

"Finanzaufwendungen/Erträge" ausgewiesen werden. 

Langfristige Finanzverbindlichkeiten 

Langfristige Finanzverbindlichkeiten werden zu planmäßigen Abschreibungen unter Anwendung der 

Effektivzinsmethode erfasst. 
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Kurzfristige Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden zu ihrem Nennwert erfasst, der in der Re-

gel nahe an den planmäßigen Abschreibungen liegt; Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-

gen in Nicht-EMU-Währungen werden zu den von der Europäischen Zentralbank gemeldeten Kas-

sakursen zum Jahresende umgerechnet. 

Derivate und Bilanzierung von Sicherungsgeschäften 

Die Gesellschaft tätigt Transaktionen zur Absicherung der wichtigsten finanziellen Risiken im Zusam-

menhang mit Wechselkursschwankungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Fernsehrechten, 

die auf andere Währungen als den Euro, insbesondere den US-Dollar, lauten, hauptsächlich durch 

das indirekte Tochterunternehmen R.T.I. S.p.A. 

Insbesondere setzt sie in ihrem Geschäft derivative Finanzinstrumente (vor allem Termingeschäfte) 

ein, um das Fremdwährungsrisiko im Zusammenhang mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarteten 

Transaktionen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für Käufe abzusichern, die be-

reits abgeschlossen sind. 

Diese Kontrakte werden am Markt erworben, um das mit dem Erwerb von Fernsehrechten verbun-

dene Fremdwährungsrisiko abzusichern, erfüllen jedoch nicht die Voraussetzungen für die Bilanzie-

rung von Sicherungsgeschäften gemäß IFRS 9 im Einzelabschluss der MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. 

Dementsprechend werden die beizulegenden Zeitwertänderungen dieser Instrumente in der Ge-

winn- und Verlustrechnung als Finanzaufwand/-ertrag ausgewiesen. 

Der beizulegende Zeitwert von Termingeschäften wird durch Abzinsung der Differenz zwischen dem 

mit dem Terminkurs des Kontrakts umgerechneten Nennbetrag und dem mit dem beizulegenden 

Zeitwert umgerechneten Nennbetrag (dem am Bilanzstichtag gemessenen Devisenterminkurs) er-

mittelt. 

Die Gesellschaft ist finanziellen Risiken im Zusammenhang mit Zinsänderungen bei mittel-/langfris-

tigen Darlehen mit variablen Zinssätzen ausgesetzt. 

In Bezug auf das letztgenannte Risiko wird der effektive Teil der Änderung des beizulegenden Zeit-

werts des Derivats, das als Sicherungsinstrument eingestuft wird und für die Bilanzierung von Siche-

rungsbeziehungen in Frage kommt, direkt im Eigenkapital erfasst, während der ineffektive Teil in der 

Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen wird, wenn eine Zinssicherung gemäß IFRS 9 als wirksam 

angesehen wird. Die Eigenkapitalrücklage wirkt sich auf die Gewinn- und Verlustrechnung aus, wenn 

die dem abgesicherten Risiko zurechenbaren Cashflows des Grundgeschäfts realisiert werden, d.h. 

wenn Zinsen gezahlt werden. 

Wie bereits erwähnt, werden Sicherungsinstrumente und die zu ihrer Bewertung verwendeten Mo-

delle in der Anmerkung "Angaben zu Finanzinstrumenten und Risikomanagementpolitik" aufgeführt. 

Erfassung der Umsatzerlöse 

Umsatzerlöse werden zum Zeitpunkt des Übergangs der Verfügungsgewalt über die zugesagten Gü-

ter oder Dienstleistungen auf den Kunden erfasst. 
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Die Umsatzerlöse werden nach Abzug von Rücksendungen, Rabatten, Nachlässen und Prämien sowie 

direkt damit verbundenen Steuerbelastungen ausgewiesen. 

Kostenerstattungen werden als direkte Reduzierung der entsprechenden Kosten ausgewiesen. 

Anerkennung der Kosten 

Alle Kosten, die in einem direkten ursächlichen Zusammenhang mit den Umsatzerlösen des Jahres 

stehen, die konkret ermittelt werden können oder auf Hypothesen und Annahmen beruhen, werden 

im Laufe des Jahres erfasst. Besteht kein direkter Zusammenhang, werden alle Kosten, die auf einer 

rationalen systematischen Grundlage über die Zeit verteilt wurden, abgegrenzt. 

Finanzerträge und Fremdkapitalkosten  

Finanzerträge und -aufwendungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht 

erfasst. 

Ertragsteuern 

Die laufenden Ertragsteuern werden auf der Grundlage der Ermittlung des zu versteuernden Einkom-

mens gemäß den am Ende des Berichtszeitraums geltenden oder im Wesentlichen verabschiedeten 

Steuersätzen und Rückstellungen unter Berücksichtigung etwaiger Steuerbefreiungen und Steuer-

gutschriften erfasst. 

Latente Steueransprüche und -schulden werden auf der Grundlage der temporären Differenzen zwi-

schen dem Saldo der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und dem entsprechenden Steuerwert 

berechnet, und zwar auf der Grundlage der Steuersätze, die zu dem Zeitpunkt gelten, zu dem sich 

die temporären Differenzen umkehren. Werden die buchhalterischen Auswirkungen einer Transak-

tion direkt im Eigenkapital bilanziert, so werden die entsprechenden laufenden und latenten Steuern 

entsprechend im Eigenkapital erfasst. 

Die MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. dient als steuerliche Konsolidierungsstelle für alle Gesellschaften 

der Gruppe, die von der Option zur Anwendung der steuerlichen Konsolidierungsregelung gemäß 

Artikel 117 ff. des Körperschaftsteuergesetzes Gebrauch gemacht haben. In diesem Sinne wurden die 

den einzelnen an der Konsolidierung beteiligten Gesellschaften zurechenbaren IRES-steuerpflichti-

gen Einkünfte von der steuerlichen Konsolidierungsstelle zusammengefasst, um das "globale Ge-

samteinkommen" zu ermitteln. 

Auf der Grundlage der zwischen den Parteien abgeschlossenen Steuerkonsolidierungsvereinbarun-

gen vergütet das konsolidierende Unternehmen Verluste von Tochterunternehmen nur dann, wenn 

sie im Rahmen des prognostizierten künftigen steuerpflichtigen Einkommens der Gruppe im Rahmen 

des steuerlichen Konsolidierungskreises als erstattungsfähig angesehen werden. 

Bei der Überprüfung der Wertminderung werden auch die Auswirkungen der wichtigsten temporä-

ren Differenzen berücksichtigt, für die latente Steueransprüche und Verbindlichkeiten verbucht wur-

den. 

Latente Steueransprüche und -verbindlichkeiten werden saldiert, wenn es gesetzlich zulässig ist, 

kurzfristige Steueransprüche und -verbindlichkeiten zu saldieren, wenn sie sich auf Steuern beziehen, 

die von derselben Steuerbehörde geschuldet werden, und wenn die Gesellschaft beabsichtigt, die 

kurzfristigen Steueransprüche und -verbindlichkeiten auf Nettobasis zu begleichen. 
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Bei Änderungen des Buchwerts latenter Steueransprüche und -verbindlichkeiten, die sich aus einer 

Änderung der Steuersätze oder der damit verbundenen Gesetze, Vorschriften oder Regelungen er-

geben, wird die daraus resultierende Auswirkung in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, es sei 

denn, sie beziehen sich auf Posten, die zuvor dem Eigenkapital belastet oder gutgeschrieben wurden. 

Gezahlte Dividenden 

Dividendenverbindlichkeiten werden als Veränderung des Eigenkapitals für das Jahr ausgewiesen, in 

dem ihre Ausschüttung von den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung beschlossen wird. 

Einkommen aus Dividenden 

Dividendenerträge aus Eigenkapitalbeteiligungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung zum 

Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs auf eine Ausschüttung erfasst. 

VERWENDUNG VON SCHÄTZUNGEN 

Bei der Erstellung der Jahresabschlüsse und der Anhangangaben zu den Jahresabschlüssen muss das 

Management Schätzungen und Beurteilungen vornehmen, die hauptsächlich für die Bewertung be-

stimmter Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie für die Beurteilung von Eventualforderungen 

und -verbindlichkeiten erforderlich sind. Die Anwendung der Rechnungslegungsmethoden erfordert 

Ermessensentscheidungen, die sich auf den ausgewiesenen Betrag auswirken. Darüber hinaus beru-

hen die ausgewiesenen Beträge auf Faktoren, die standardmäßig mit Unsicherheit verbunden sind. 

Soweit zutreffend, werden die Schätzungen und Ermessensentscheidungen in den Anhangangaben 

zu den Jahresabschlüssen beschrieben. 

Insbesondere das derzeitige makroökonomische Umfeld hat dazu geführt, dass die Schätzungen der 

künftigen Entwicklungen unter Berücksichtigung dieses Unsicherheitsgrades erstellt wurden. 

Die wichtigsten Schätzungen beziehen sich auf die Bewertung des erzielbaren Betrags der erfassten 

Steueransprüche und der Beteiligungen an Tochterunternehmen, assoziierten Unternehmen und Ge-

meinschaftsunternehmen sowie auf die Rückstellungen. 

Insbesondere haben die Direktoren bei der Erstellung dieses Abschlusses und unter Berücksichtigung 

der Ereignisse und Umstände während des Berichtszeitraums in Bezug auf das 29,99%-ige Grundka-

pital der Gesellschaft an der ProsiebenSat1 Media SE den maßgeblichen Einfluss, den die Gesellschaft 

auf dieses Beteiligungsunternehmen ausübt, zum 31. Dezember 2024 erneut anerkannt, wie dies be-

reits seit dem 30. Juni 2023 der Fall war, so dass die Beteiligung gemäß IAS 28 (Beteiligung an asso-

ziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen) bilanziert wird. 

Die oben genannten Schätzungen und Annahmen werden regelmäßig überprüft, und die Auswir-

kungen jeder Änderung werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. 

ÄNDERUNGEN DER RECHNUNGSLEGUNGSBEZOGENEN SCHÄT-

ZUNGEN 

In Übereinstimmung mit IAS 8 werden diese Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung prospektiv 

ab der Rechnungsperiode erfasst, in der sie übernommen werden. 
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Von der EU übernommene IFRS-Rechnungslegungsstandards, 

Änderungen und Interpretationen, die noch nicht verpflichtend 

sind und von der Gesellschaft nicht vorzeitig übernommen wur-

den 

Am 15. August 2023 veröffentlichte das IASB eine Änderung mit dem Titel "Änderungen an IAS 21 

Auswirkungen von Änderungen der Wechselkurs: Mangel an Umtauschbarkeit". Diese Ände-

rungen verlangen von den Unternehmen, dass sie eine einheitliche Methode anwenden, um festzu-

stellen, ob eine Währung in eine andere umgetauscht werden kann, und wenn dies nicht möglich ist, 

wie der Wechselkurs zu bestimmen und im Anhang des Abschlusses anzugeben ist. Die Änderungen 

gelten ab dem 1. Januar 2025, eine vorzeitige Anwendung ist jedoch zulässig. Der Vorstand geht 

davon aus, dass diese Änderungen keine wesentlichen Auswirkungen auf den Jahresabschluss der 

Gesellschaft haben werden. 

Neue IFRS-Rechnungslegungsstandards, Interpretationen und 

Änderungen, die noch nicht von der EU übernommen wurden 

Die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresabschlusses bereits veröffentlichten, aber von den 

zuständigen EU-Gremien noch nicht übernommenen Standards sind nachstehend aufgeführt. Die 

Gesellschaft prüft derzeit noch die Auswirkungen dieser Änderungen auf ihre Finanzlage oder Be-

triebsergebnisse, sofern sie anwendbar sind. 

Am 9. April 2024 veröffentlichte das IASB den neuen Standard IFRS 18 Darstellung und Angaben 

im Abschluss, der den Standard IAS 1 Darstellung des Abschlusses ersetzen wird. Ziel des neuen 

Standards ist die Verbesserung der Darstellung der wichtigsten Abschlussformate unter besonderer 

Berücksichtigung der Gewinn- und Verlustrechnung. Im Einzelnen verlangt der neue Standard von 

den Gesellschaften Folgendes: 

▪ Einteilung der Erträge und Aufwendungen in drei neue Kategorien (betrieblich, investiv und 

Finanzierung), zusätzlich zu den bereits in der Gewinn- und Verlustrechnung vorhandenen 

Kategorien Ertragsteuern und aufgegebene Geschäftsbereiche. 

▪ zwei neue Zwischensummen ausweisen: (i) betriebliche Gewinne oder Verluste und (ii) Ge-

winn oder Verlust vor Finanzierung und Ertragsteuern (EBIT). 

Der neue Standard verlangt auch mehr Informationen über die vom Management definierten Leis-

tungsindikatoren, führt neue Kriterien für die Aggregation und Disaggregation von Informationen 

ein sowie einige Änderungen am Format der Kapitalflussrechnung, einschließlich der Anforderung, 

das Betriebsergebnis als Ausgangspunkt für die Darstellung der nach der indirekten Methode erstell-

ten Kapitalflussrechnung zu verwenden, und der Abschaffung einiger Klassifizierungsoptionen für 

bestimmte Posten, die derzeit bestehen (wie gezahlte Zinsen, erhaltene Zinsen, gezahlte und erhal-

tene Dividenden). Der neue Standard wird am 1. Januar 2027 in Kraft treten, eine vorzeitige 
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Anwendung ist jedoch zulässig. Die Geschäftsführung prüft derzeit die möglichen Auswirkungen der 

Einführung dieser Änderungen auf den Abschluss der Gesellschaft. 

Am 9. Mai 2024 veröffentlichte das IASB IFRS 19 Tochterunternehmen ohne öffentliche Rechen-

schaftspflicht: Angaben. Der neue Standard vereinfacht einige der nach den Rechnungslegungs-

standards der IFRS erforderlichen Angaben im Einzelabschluss eines Tochterunternehmens, das: 

− keine Fremd- oder Eigenkapitalinstrumente zum Handel an einem öffentlichen Markt begeben 

hat und nicht im Begriff ist, solche Instrumente zum Handel an einem öffentlichen Markt zu 

begeben; 

− ein Mutterunternehmen hat, das einen Konzernabschluss nach den IFRS-Standards erstellt. 

Der neue Standard wird am 1. Januar 2027 in Kraft treten, eine vorzeitige Anwendung ist jedoch 

zulässig. Die Geschäftsführung prüft derzeit die möglichen Auswirkungen der Einführung dieser Än-

derungen auf den Abschluss der Gesellschaft. 

Am 30. Mai 2024 veröffentlichte das IASB "Änderungen an der Klassifizierung und Bewertung 

von Finanzinstrumenten - Änderungen an IFRS 9 und IFRS 7". Dieses Dokument befasst sich mit 

einigen Fragen, die bei der Überprüfung von IFRS 9 nach dessen Einführung festgestellt wurden, 

darunter die Bilanzierung von Finanzanlagen mit variabler Rendite, die an ESG-Ziele gebunden sind 

(grüne Anleihen). Im Einzelnen zielen diese Änderungen auf Folgendes ab: 

− Klärung der Klassifizierung von Finanzanlagen mit variabler Rendite, die mit ökologischen, sozi-

alen und Corporate-Governance-Zielen (ESG) verbunden sind, und die für SPPI-Tests geltenden 

Kriterien. 

− geben an, dass die Begleichung von Verbindlichkeiten durch elektronische Zahlungssysteme an 

dem Tag erfolgt, an dem die Verbindlichkeit erlischt. Den Unternehmen ist es jedoch gestattet, 

Rechnungslegungsmethoden anzuwenden, nach denen sie eine finanzielle Verbindlichkeit aus-

buchen können, bevor sie am Tag der Fälligkeit liquide Mittel liefern, sofern bestimmte Kriterien 

erfüllt sind. 

Mit diesen Änderungen hat das IASB auch zusätzliche Angabepflichten eingeführt, insbesondere in 

Bezug auf Eigenkapitalbeteiligungen, die zum beizulegenden Zeitwert durch sonstige Erträge aus-

gewiesen werden. Die Änderungen sind für jährliche Berichtszeiträume anzuwenden, die am oder 

nach dem 1. Januar 2026 beginnen. Die Geschäftsführung prüft derzeit die möglichen Auswirkungen 

der Einführung dieser Änderungen auf den Abschluss der Gesellschaft. 

Am 18. Juli 2024 veröffentlichte das IASB ein Dokument mit dem Titel "Annual Improvements 

Volume 11". Das Dokument enthält Klarstellungen, Vereinfachungen, Korrekturen und Änderungen 

zur Verbesserung der Konsistenz verschiedener IFRS-Rechnungslegungsstandards. 

Es wurden folgende Standards geändert: 

− IFRS 1 Erstmalige Anwendung der International Financial Reporting Standards; 

− IFRS 7 Finanzinstrumente: Angaben und Leitlinien zur Umsetzung von IFRS 7; 

− IFRS 9 Finanzinstrumente; 

− IFRS 10 Konzernabschlüsse; und 

− IAS 7 Kapitalflussrechnung. 
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Die Änderungen gelten ab dem 1. Januar 2026, eine vorzeitige Anwendung ist jedoch zulässig. Die 

Geschäftsführung prüft derzeit die möglichen Auswirkungen der Einführung dieser Änderungen auf 

den Abschluss der Gesellschaft. 

Am 18. Dezember 2024 veröffentlichte das IASB ein Änderungsdokument mit dem Titel "Verträge 

mit Bezug auf naturabhängige Elektrizität – Änderungen an IFRS 9 und IFRS 7". Die Änderungen 

zielen darauf ab, Unternehmen bei der Berichterstattung über die finanziellen Auswirkungen von 

Verträgen über die Abnahme von Strom aus erneuerbaren Energien (häufig als PPA strukturiert) zu 

unterstützen. Unkontrollierbare Faktoren, wie z. B. Wetterbedingungen, können die Menge des im 

Rahmen dieser Verträge erzeugten und erworbenen Stroms beeinflussen. Der IASB hat unter ande-

rem Änderungen an IFRS 9 und IFRS 7 vorgenommen: 

− Klarstellung wie die own-use-Kriterien bei derartigen Verträgen anzuwenden sind; 

− Bedingungen für die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften für solche Verträge; 

− Ergänzende Anhangangaben, die es Investoren ermöglichen sollen, die Effekte aus solchen Ver-

trägen auf die finanzielle Leistungsfähigkeit und die künftigen Cashflows des Unternehmens 

beurteilen zu können. 

Die Änderungen gelten ab dem 1. Januar 2026, eine vorzeitige Anwendung ist jedoch zulässig. Die 

Geschäftsführung prüft derzeit die möglichen Auswirkungen der Einführung dieser Änderungen auf 

den Abschluss der Gesellschaft. 
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4. SONSTIGE INFORMATIONEN 

Geschäftsbeziehungen mit: Tochterunternehmen, assoziierten 

Unternehmen, Holdinggesellschaften, verbundenen Unterneh-

men und anderen nahestehenden Unternehmen und Personen 

Die derzeitige Richtlinie für Transaktionen mit nahestehenden Parteien wurde durch einen Beschluss 

des Vorstands vom 28. September 2021 eingeführt, am 21. Dezember 2021 und zuletzt am 22. No-

vember 2023 geändert und entspricht dem niederländischen Zivilgesetzbuch und den internationa-

len Rechnungslegungsstandards. 

Das Verfahren, das auf der Website der Gesellschaft (www.mediaset.it/investor/governance/particor-

relate_it.shtml) veröffentlicht ist, legt die Regeln für die Identifizierung, Genehmigung, Durchführung 

und Offenlegung von Transaktionen mit nahestehenden Parteien fest, die von MFE - MEDIAFOREU-

ROPE N.V. direkt oder über Tochterunternehmen durchgeführt werden, um ihre Transparenz und 

inhaltliche und verfahrenstechnische Korrektheit zu gewährleisten, und legt die Fälle fest, in denen 

diese Regeln nicht gelten. 

Die folgenden Tabellen zeigen die Aufschlüsselung der finanziellen und geschäftlichen Transaktionen 

mit Tochterunternehmen, assoziierten Unternehmen, Holdinggesellschaften, verbundenen Unter-

nehmen und anderen nahestehenden Unternehmen und Personen, die zu marktüblichen Bedingun-

gen durchgeführt wurden. 
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(Werte in TEUR) 

FORDERUNGEN UND VER-

MÖGENSWERTE 

Forderungen 

aus Lieferun-

gen und Leis-

tungen 

Sonstige For-

derungen und 

kurzfristige 

Vermögens-

werte 

Konzerninterne 

finanzielle Forde-

rungen 

Sonstige kurz-

fristige finanzi-

elle Vermö-

genswerte 

     
Tochterunternehmen - Media-

set Gruppe     

R.T.I. - Reti Televisive Italiane 

S.p.A. 
97 

  
2 

Medusa Film S.p.A. 25 1.441   

Publieurope Ltd. 1    

Publitalia '80 S.p.A. 58 20.157   

Digitalia '08 S.r.l. 14 1.196   

Elettronica Industriale S.p.A. 3 1.000   

Monradio S.r.l. 6  12.774  

Mediamond S.p.A. 19 618   

RadioMediaset S.p.A. 9 1.029 78.185  

Radio Studio 105 S.p.A. 8 3.143   

Virgin Radio Italien S.p.A. 6 29   

RMC Italia S.p.A. 6 7   

GAM - GRUPO AUDIOVISUAL ME-

DIASET ESPAÑA COMUNICA-

CIÓN, S.A.U. 

29 8.508   

Radio Subasio S.r.l. 7 237   

Radio Aut S.r.l. 1    

Mediaset S.p.A. 7 70 1.988  

Videowall S.r.l. -  4.367  

Beintoo S.p.A.  64 2.567  

     
Assoziierte Unternehmen - Me-

diaset Gruppe     

Boing S.p.A. - 144 1.805  

     

Insgesamt 297 37.643 101.685 2 
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(Werte in TEUR) 

VERBINDLICHKEITEN 

AUS LIEFERUNGEN UND 

LEISTUNGEN UND FI-

NANZIELLE VERBIND-

LICHKEITEN 

Langfristige Fi-

nanzverbindlich-

keiten  

Verbind-

lichkeiten 

aus Liefe-

rungen 

und Leis-

tungen 

Sonstige Ver-

bindlichkeiten 

und kurzfris-

tige Verbind-

lichkeiten 

Konzerninterne 

Finanzverbind-

lichkeiten 

Sonstige kurz-

fristige Fi-

nanzverbind-

lichkeiten 

      

Fininvest Gruppe – Mutter-

gesellschaft      

Fininvest S.p.A.  20    

      
Tochterunternehmen - Medi-

aset Gruppe      

R.T.I. - Reti Televisive Italiane 

S.p.A. 
7.518 411 131.203 63.179 8.996 

Medusa Film S.p.A.   482 14.135  

Publieurope Ltd.  4  9.918  

Publitalia '80 S.p.A.   27 196.855  

Digitalia '08 S.r.l.   839 4.276  

Elettronica Industriale S.p.A.   15.118 63.098  

Monradio S.r.l.   2.809   

Mediamond S.p.A.    1.202  

Radio Studio 105 S.p.A.    26.699  

Virgin Radio Italien S.p.A.   435 9.912  

RMC Italia S.p.A.   991 1.424  

GAM - GRUPO AUDIOVISUAL 

MEDIASET ESPAÑA COMUNI-

CACIÓN, S.A.U. 

  7.165 83.277  

Radio Subasio S.r.l.    485  

Radio Aut S.r.l.   88 893  

Mediaset S.p.A.  253 786   

MFE Advertising S.p.A.   6 25  

Dr.Podcast    285  

Dr.Podcast – Zweigstelle    200  
      

Assoziierte Unternehmen - 

Mediaset Gruppe      

Fascino Produzione e Gestione 

Teatro S.r.l. 
   32.586  

Boing S.p.A.   170  3 

Adtech Ventures S.p.A.    31  

      

Andere nahestehende Perso-

nen      

Personal in Schlüsselpositionen  1 9.040   

      

Insgesamt 7.518 689 169.157 508.479 8.999 
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(Werte in TEUR) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UMSATZERLÖSE UND 

KOSTEN 

Betriebliche 

Erträge 

Betriebskos-

ten 

Finanzauf-

wendungen 

Finanzer-

träge 

Erträge aus 

Eigenkapital-

beteiligungen 

      

Fininvest Gruppe - Mutterge-

sellschaft      

Fininvest S.p.A.  505    

  
 

   

Tochterunternehmen - Media-

set Gruppe      

R.T.I. - Reti Televisive Italiane 

S.p.A. 
220 1.367 39.325 20.021  

Medusa Film S.p.A. 81 - 350   

Publieurope Ltd. 1 15 208   

Publitalia '80 S.p.A. 195 - 3.638   

Digitalia '08 S.r.l. 45 - 102 112  

Elettronica Industriale S.p.A. 10 - 929 160  

Monradio S.r.l. 20 -  448  

Mediamond S.p.A. 63 - 136 18  

RadioMediaset S.p.A. 30 -  3.100  

Radio Studio 105 S.p.A. 29 - 449   

Virgin Radio Italien S.p.A. 20 - 194   

RMC Italia S.p.A. 20 - 2 315  

GAM - GRUPO AUDIOVISUAL ME-

DIASET ESPAÑA COMUNICA-

CIÓN, S.A.U. 

29 1 2.234 26 300.000 

Radio Subasio S.r.l. 23 - 4 15  

Radio Aut S.r.l. 2 - 20   

Mediaset S.p.A. 24 830 7 234 34.575 

Videowall S.r.l. 1 - 9 50  

Beintoo S.p.A.  -  97  

MFE Advertising S.p.A.  - 1   

Dr.Podcast      

Dr.Podcast – Zweigstelle   1   

      

Assoziierte Unternehmen - Me-

diaset Gruppe      

Fascino Produzione e Gestione 

Teatro S.r.l. 
 - 685   

Boing S.p.A.  3 20 64  

EI Towers S.p.A.  -   10.291 

Adtech Ventures S.p.A.  - 1   

ProSiebenSat.1 MEDIA SE  -   3.376 
      

Fininvest Gruppe - assoziierte 

Unternehmen      

Mondadori Retail S.p.A.  6    

      

Andere nahestehende Personen      
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Personal in Schlüsselpositionen  1.882    

      

Insgesamt 815 4.608 48.315 24.660 348.242 

 

Die wichtigsten Transaktionen zwischen der MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. und nahestehenden Un-

ternehmen und Personen, die in den obigen Tabellen zusammengefasst sind, betrafen: 

TEUR 768 an Erträgen für die Erbringung von konzerninternen Treasury- und Finanzdienstleistungen 

(davon TEUR 196 von RTI S.p.A. und TEUR 191 von Publitalia '80 S.p.A.); 

o Lizenzierung der Marke Fininvest durch die Muttergesellschaft Fininvest S.p.A. für insgesamt 

TEUR 465; 

o TEUR 1.338 an das indirekte Tochterunternehmen RTI S.p.A. und TEUR 830 an Mediaset S.p.A. für 

die Erbringung von Personaldienstleistungen im Rahmen von konzerninternen Verträgen an das 

indirekte Tochterunternehmen RTI S.p.A.; 

Im Jahr 2024 betrafen die konzerninternen Transaktionen auch die Verwaltung von Eigenkapitalbe-

teiligungen, die im Laufe des Jahres die Vereinnahmung einer Dividende von dem Tochterunterneh-

men Mediaset S.p.A. in Höhe von TEUR 330.000 beinhaltete (von denen nur TEUR 34.575 in der Ge-

winn- und Verlustrechnung erfasst wurden), TEUR 300.000 von dem Tochterunternehmen GAM 

Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación S.A., TEUR 10.291 vom Gemeinschaftsunterneh-

men EI Towers S.p.A. und TEUR 3.376 von dem Tochterunternehmen ProSiebenSat.1 Media SE. 

MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. erbringt zentralisierte Treasury-Dienstleistungen für die Verwaltung 

von Vermögenswerten unter Nutzung des konzerninternen Cash-Pooling, das bei den folgenden 

direkten und indirekten Tochterunternehmen Zinserträge in Höhe von TEUR 4.601 und Zinsaufwen-

dungen in Höhe von TEUR 11.470 generierten. 

Bitte beachten Sie, dass der Zinsaufwand nur dann berechnet wird, wenn der durchschnittliche 1-

Monats-Euribor plus Spread größer als null ist. 

Gemäß IAS 24 werden die an die Mitglieder der Unternehmensleitung zu zahlenden Vergütungen in 

der Rubrik "Andere nahestehende Personen" ausgewiesen. 

Wie in IAS 24 vorgeschrieben, sind weitere Einzelheiten über die Vergütung der Mitglieder des Ma-

nagements in Schlüsselpositionen, einschließlich der Vergütung der Direktoren der Gesellschaft, in 

der nachstehenden Tabelle und im Abschnitt Vergütungsbericht dieses Geschäftsberichts aufgeführt. 

Die Differenz zwischen den oben angegebenen Kosten für Mitglieder des Managements in Schlüs-

selpositionen und den in der nachstehenden Tabelle angegebenen Vergütungen erklärt sich durch 

Zahlungen zugunsten anderer nahestehender Personen, Mitgliedsbeiträge, die von der Gesellschaft 

im Namen einiger Vorstandsmitglieder zu zahlen sind, und Vergütungen, die von Tochterunterneh-

men und assoziierten Unternehmen an Direktoren gezahlt werden. 
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2024   Kurzfristige Leistungen 

(Werte in EUR) 

 

Name Position bei MFE 

Feste Vergütung - 

MFE 

Vergütung für die Teil-

nahme an MFE-Aus-

schüssen 

Festvergütung - 

Tochterunterneh-

men und assoziierte 

Unternehmen (1)  

Vergütung für die 

Teilnahme an Aus-

schüssen von Tochter-

unternehmen und as-

soziierten Unterneh-

men Variable Vergütung 

Sonstige variable 

Vergütung (Boni) 

Nicht-monetäre 

Leistungen 

Leistungen nach 

Beendigung des 

Arbeitsverhältnis-

ses (3) 

anteilsbasierte 

Vergütungen Insgesamt 

Pier Silvio Berlusconi  CHIEF EXECUTIVE OFFICER  1.040.000  -  386.203 (1)  -  992.400  -  20.850  131.068  516.490  3.087.011 

Marco Angelo Giordani  
GESCHÄFTSFÜHRENDER 

DIREKTOR 
 40.000  -  1.174.081 (1)  -  248.100  -  9.919  451.002  129.122 2.052.224 

Gina Nieri 
GESCHÄFTSFÜHRENDER 

DIREKTORIN 
 40.000  -  1.123.477 (1)  -  165.825  -  9.930  411.327  96.842  1.847.401 

Niccolo' Querci 
GESCHÄFTSFÜHRENDER 

DIREKTOR 
 40.000  -  1.221.563 (1)  -  270.078  -  18.148  476.311  52.455  2.078.555 

Stefano Guido Sala  
GESCHÄFTSFÜHRENDER 

DIREKTOR 
 40.000  -  2.312.196 (1)  -  1.055.700  -  20.981  801.774  193.684  4.424.335 

   1.200.000  -  6.217.520   -  2.732.103  -  79.827 2.271.482  988.594 13.489.526 

Fedele Confalonieri 

NICHT GESCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREKTOR (VOR-

STAND) 

 60.000  -  1.920.000   -  -  -  20.470  19.144  -  2.019.614 

Patrizia Arienti (5) 
NICHT GESCHÄFTSFÜH-

RENDE DIREKTORIN 
 20.000  20.000 -  - - - - - -  40.000 

Stefania Bariatti 
NICHT GESCHÄFTSFÜH-

RENDE DIREKTORIN 
 40.000  50.000  -   -  -  -  -  3.600  -  93.600 

Marina Berlusconi 
NICHT GESCHÄFTSFÜH-

RENDE DIREKTORIN 
 40.000  -  -   -  -  -  -  -  -  40.000 

Marina Brogi 
NICHT GESCHÄFTSFÜH-

RENDE DIREKTORIN 
 40.000  55.000  -   -  -  -  -  4.186  -  99.186 

Consuelo Crespo Bofill (5) 
NICHT GESCHÄFTSFÜH-

RENDE DIREKTORIN 
 20.000  20.000  30.000   -  -  -  -  -  -  70.000 

Raffaele Cappiello (4) 
NICHT GESCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREKTOR 
 20.000  10.000  -   -  -  -  -  2.400  -  32.400 

Javier Diez de Polanco (5) 
NICHT GESCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREKTOR 
 20.000  20.000  30.000  -  -  -  -  -  -  -  70.000 

Costanza Esclapon De Vil-

leneuve (4) 

NICHT GESCHÄFTSFÜH-

RENDE DIREKTORIN 
 20.000  15.000  -  -  -  -  -  -  -  -  35.000 

Giulio Gallazzi 
NICHT GESCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREKTOR 
 40.000  30.000  -  -  -  -  -  -  14.016  -  84.016 

Danilo Pellegrino (2) 
NICHT GESCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREKTOR 
 40.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  40.000 

Alessandra Piccinino 
NICHT GESCHÄFTSFÜH-

RENDE DIREKTORIN 
 40.000  50.000  -  -  -  -  -  -  18.400  -  108.400 

Carlo Secchi (4) 
NICHT GESCHÄFTSFÜH-

RENDER DIREKTOR 
 20.000  20.000  -  -  -  -  -  -  19.200  -  59.200 

   420.000  290.000  1.980.000   -  -  -  20.470  80.946  -  2.791.416 

   1.620.000  290.000  8.197.520   -  2.732.103  -  100.297 2.352.428  988.594 16.280.942 

(1) Umfasst die Festvergütung als Arbeitnehmer, das Wettbewerbsverbot und die in Tochterunternehmen der MFE erhaltenen Bezüge 

(2) Zahlungsanweisung zugunsten von Fininvest Spa 

(3) Für Arbeitnehmer der Gruppe umfasst dies eine TFR-Abfindung in Höhe von 6,90 % der Gesamtvergütung nach italienischem Recht. 

(4) Im Amt bis 19. Juni 2024 

(5) Im Amt seit 19. Juni 2024 
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Zum besseren Verständnis sind die Einzelheiten für das Vorjahr in der nachstehenden Tabelle dargestellt: 

(Werte in EUR) 

2023      Kurzfristige Leistungen         

Name Position bei MFE 

Feste Vergütung - 

MFE 

Vergütung für 

die Teilnahme 

an MFE-Aus-

schüssen 

Feste Vergütung - 

Tochterunternehmen 

und assoziierte Un-

ternehmen  

Vergütung für die Teil-

nahme an Ausschüssen 

von Tochterunternehmen 

und assoziierten Unter-

nehmen Variable Vergütung 

Sonstige vari-

able Vergütung 

(Boni) 

Nicht-monetäre Leis-

tungen 

Leistungen nach Beendi-

gung des Arbeitsverhält-

nisses (3) 

anteilsbasierte Ver-

gütungen Insgesamt 

Pier Silvio Berlusconi  CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

 1.040.000   384.954 

-

 

1   620.000   19.950  113.704  319.321  2.497.929 

Marco Angelo Giordani  
GESCHÄFTSFÜHRENDER DIREK-

TOR 
 40.000   1.152.571 

-

 

1  24.000  248.000    9.465  448.247  127.729  2.050.012 

Gina Nieri 
GESCHÄFTSFÜHRENDE DIREKTO-

RIN 
 40.000   1.102.387 

-

 

1  16.000  179.251    9.005  412.891  95.796  1.855.330 

Niccolo' Querci 
GESCHÄFTSFÜHRENDER DIREK-

TOR 
 40.000   1.195.468 

-

 

1  20.000  276.660    13.231  478.738  51.889  2.075.987 

Stefano Guido Sala  
GESCHÄFTSFÜHRENDER DIREK-

TOR 
 40.000   1.902.388 

-

 

1    460.126    19.935  687.857  287.389  3.397.696 

  
 1.200.000 -  5.737.768   60.000  1.784.037    71.587  2.141.437  882.124  11.876.953 

Fedele Confalonieri 
NICHT GESCHÄFTSFÜHRENDER 

DIREKTOR (VORSTAND)  60.000   1.901.250 

 

-  28.000    15.397  18.163   2.022.810 

Stefania Bariatti 
NICHT GESCHÄFTSFÜHRENDE 

DIREKTORIN  40.000  50.000  

 

-   -  -  -  3.600   93.600 

Marina Berlusconi 
NICHT GESCHÄFTSFÜHRENDE 

DIREKTORIN  40.000    - 

 

-  -  -  - -  6.400   46.400 

Marina Brogi 
NICHT GESCHÄFTSFÜHRENDE 

DIREKTORIN  40.000  70.000  - 

 

-  -  -  -  -  4.464   114.464 

Raffaele Cappiello 
NICHT GESCHÄFTSFÜHRENDER 

DIREKTOR  40.000  20.000  - 

 

-  -  -  -  -  2.552   62.552 

Costanza Esclapon De Villen-

euve 

NICHT GESCHÄFTSFÜHRENDE 

DIREKTORIN  40.000  30.000  - 

 

-  -  -  -  -  -   70.000 

Giulio Gallazzi 
NICHT GESCHÄFTSFÜHRENDER 

DIREKTOR  40.000  20.000  - 

 

-  -  -  -  -  14.016   74.016 

Danilo Pellegrino (2) 
NICHT GESCHÄFTSFÜHRENDER 

DIREKTOR  40.000         -   40.000 

Alessandra Piccinino 
NICHT GESCHÄFTSFÜHRENDE 

DIREKTORIN  40.000  50.000  - 

 

-  -  -  -   14.400   104.400 

Carlo Secchi 
NICHT GESCHÄFTSFÜHRENDER 

DIREKTOR  40.000  40.000  - 

 

-  -  -  -  -  12.800   92.800 

  
 420.000 280.000  1.901.250   28.000 - -  15.397  76.396  -  2.721.043 

  
 1.620.000 280.000  7.639.018   88.000  1.784.037    86.984  2.217.833  882.124  14.597.996 

(1) Umfasst die Festvergütung als Arbeitnehmer, das Wettbewerbsverbot und die in Tochterunternehmen der MFE erhaltenen Bezüge 

(2) Zahlungsanweisung zugunsten von Fininvest Spa 

(3) Für Arbeitnehmer der Gruppe umfasst dies eine TFR-Abfindung in Höhe von 6,90 % der Gesamtvergütung nach italienischem Recht.  
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Eigene Aktien 

Zum 31. Dezember 2024 belief sich der Wert der eigenen Aktien, die im Rahmen der 

Hauptversammlungsbeschlüsse vom 16. April 2003, 27. April 2004, 29. April 2005, 20. April 

2006, 19. April 2007 und 29. April 2021 erworben wurden, auf insgesamt TEUR 337.053 

(TEUR 358.035 zum 31. Dezember 2023), was 7.271.459 MFEB-Aktien entspricht, die für die 

Bedienung der genehmigten Anreiz- und Rückkaufpläne vorgesehen sind. 

Im Laufe des Jahres wurden 452.650 eigene Aktien von MFE-Aktien B gemäß den Bedin-

gungen des Reglements für den Anreizplan 2021 übertragen, das vorsah, dass die Aktien 

nach Ablauf des Plans den einzelnen Teilnehmern des Plans zugeteilt werden, und diese 

Teilnehmer konnten diese Aktien nutzen, nachdem sie die entsprechenden Steuern bezahlt 

hatten. 

 

Aktienoptionspläne – anteilsbasierte Vergütungen 

Zum 31. Dezember 2024 wurden die für die Jahre 2022, 2023 und 2024 zugewiesenen 

mittel- und langfristigen Anreizpläne für die Zwecke von IFRS 2 in den Jahresabschlüssen 

erfasst. Darüber hinaus wurden am 1. Oktober 2024 aufgrund der Tatsache, dass den Be-

günstigten des Anreizplans 2021 (der am 31. Dezember 2023 endete) eine Anzahl von 

Rechten zugewiesen wurde, die 125 % der ursprünglich im Rahmen dieses Plans vorgese-

henen Rechte (364.770 Rechte) entspricht, zusätzliche TEUR 1.113 in der Rücklage erfasst. 

Die Pläne, die sich auf die Gewinn- und Verlustrechnung auswirken, sind diejenigen, die 

ausgeübt werden können und zum Berichtszeitpunkt noch nicht umgesetzt sind, oder die-

jenigen, die im Laufe des Jahres unverfallbar geworden sind. 

Alle Pläne werden mit Eigenkapital abgegolten, d.h. sie beinhalten die Lieferung von eige-

nen Aktien, die am Markt zurückgekauft wurden. 

Die Optionen und die unentgeltlichen Zuteilungsrechte, die den begünstigten Arbeitneh-

mern gewährt werden, sind an das Erreichen von finanziellen Leistungszielen der Gruppe 

und an die Zugehörigkeit des Arbeitnehmers zur Gruppe für einen bestimmten Zeitraum 

gebunden. 

Am 31. Juli 2024 ermittelte der Vorstand die Begünstigten des durch Beschluss der Haupt-

versammlung vom 19. Juni 2024 eingeführten Anreiz- und Treuepläne 2024-2026. Am 

17. Juli 2024 teilte der Vorstand den Begünstigten des Plans 2024 insgesamt 1.776.066 

Rechte auf Aktien der Klasse MFE A zu. 

Die ISIN-Codes für die Aktien der Klassen MFE A und MFE B lauten NL0015001OI1 bzw. 

NL0015001OJ9. 

 

Die Einzelheiten der Anreizpläne lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
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Anreiz-

plan 

2021 (*) 

Anreizplan 

2022 (*) 

Aktien der 

Klasse MFE 

A 

Anreizplan 

2022 (*) 

Aktien der 

Klasse MFE 

B 

Anreizplan 

2023 (*) 

Aktien der 

Klasse MFE 

A 

Anreizplan 

2023 (*) 

Aktien der 

Klasse MFE 

B 

Anreizplan 

2024 (*) 

Aktien der 

Klasse MFE 

A 

Datum 

der Ge-

währung 

14.09.2021 14.07.2022 14.07.2022 01.08.2023 01.08.2023 31.07.2024 

Sperrfrist 

vom 

01.01.2021 
vom 

01.01.2022 
vom 

01.01.2022 
vom 

01.08.2023 
vom 

01.08.2023 
vom 

01.01.2024 
bis 

31.12.2023 
bis 

31.12.2024 
bis 

31.12.2024 
bis 

31.08.2026 
bis 

31.08.2026 
bis 

31.12.2026 

Aus-

übungs-

zeitraum 

01.10.2024 01.08.2025 01.08.2025 01.09.2026 01.09.2026 01.08.2027 

Beizule-

gender 

Zeitwert 

12.665 2.077 3.037 2.388 3.462 3.189 

 

(*) Mittel-/langfristige Anreizpläne mit unentgeltlicher Zuteilung von Aktien an die Begünstigten 

Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung der Änderungen an den mittel- und lang-

fristigen Anreizplänen: 

 

 
Anreiz-

plan 2021 

(*) 

Anreizplan 

2022 - MFE 

A (*) 

Anreizplan 

2022 - MFE 

B (*) 

Anreizplan 

2023 - MFE 

A (*) 

Anreizplan 

2023 - MFE 

B (*) 

Anreizplan 

2024 - MFE 

A (*) 

Insge-

samt 

Ausstehende Op-

tionen zum 1.1.23 1.823.852 5.625.698 3.780.598 - - - 11.230.148 

Umgekehrter Akti-

ensplit (1 neue Ak-

tie für je 5 alte Ak-

tien) 
(1.459.082) (4.500.569) (3.024.492) (4.056.349) (2.904.092)  (15.944.584) 

Während des Jah-

res ausgegebene 

Optionen 
- - - 5.070.414 3.630.102  8.700.516 

Während des Jah-

res ausgeübte Op-

tionen 
- - - - -  - 

Ausstehende Op-

tionen zum 

31.12.23 
364.770 1.125.129 756.106 1.014.065 726.010  3.986.080 

Ausstehende Op-

tionen zum 1.1.24 364.770 1.125.129 756.106 1.014.065 726.010 - 3.986.080 

125 % Zuschlag - 

Zusätzliche Rechte 87.880 - - - -  87.880 

Während des Jah-

res ausgegebene 

Optionen 
- - - - - 1.776.066 1.776.066 

Während des Jah-

res ausgeübte Op-

tionen 
(452.650) * - - - -  (452.650) 

Ausstehende Op-

tionen zum 

31.12.24 
- 1.125.129 756.106 1014.065 726.010 1.776.066 5.397.376 

 

* Am 1. Oktober 2024 übertrug die Gesellschaft den Arbeitnehmern ihrer direkten und indirekten Tochterunternehmen sowohl 452.650 MFE-Aktien A als auch 452.650 

MFE-Aktien B. 

Der beizulegende Zeitwert der Anreizpläne wurde auf der Grundlage des Börsenkurses der 

MFE-Aktien A und MFE-Aktien B am Tag der Gewährung berechnet und wurde nach der 
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Aktienzusammenlegung vom 23. Oktober 2023 für die zu diesem Zeitpunkt ausübbaren, 

aber noch nicht abgeschlossenen Pläne geändert. 

 

 

Steuerliche Konsolidierung 

Die folgenden Gesellschaften werden für steuerliche Zwecke im Rahmen der von der MFE 

- MEDIAFOREUROPE N.V. angewandten Steuerkonsolidierungsregelung konsolidiert: 

o für den Dreijahreszeitraum 2022/2024: Monradio S.r.l., Mediaset S.p.A., Radio Studio 

105 S.p.A., RMC Italia S.p.A., Virgin Radio Italy S.p.A. und RadioMediaset S.p.A.; 

o Für den Dreijahreszeitraum 2023/2025: Elettronica Industriale S.p.A., Publitalia '80 

S.p.A., Medusa Film S.p.A., Digitalia '08 S.r.l., Boing S.p.A. und MFE Advertising S.p.A.; 

o Für den Dreijahreszeitraum 2024/2026: R.T.I. S.p.A., Radio Aut S.r.l., Radio Subasio S.r.l. 

und Mediamond S.p.A. 

Im Laufe des Jahres ist das indirekte Tochterunternehmen Mediamond S.p.A. der Steuer-

konsolidierung beigetreten. Seit dem 1. Januar 2024 befindet sich diese Gesellschaft voll-

ständig im Besitz des indirekten Tochterunternehmens Publitalia '80 S.p.A. 

 

Management- und Koordinierungstätigkeiten 

Die MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. unterliegt der faktischen Kontrolle der Fininvest S.p.A., 

da diese 48,65 % des Grundkapitals der Gesellschaft besitzt (während sie 41,496 % der 

Aktien hält). Am 4. Mai 2004 teilte Fininvest der Gesellschaft mit, dass sie gemäß Arti-

kel 2497 ff. des italienischen Zivilgesetzbuches die Verwaltung und Koordinierung der MFE 

- MEDIAFOREUROPE N.V. nicht übernehmen werde. Die Gesellschaft hat die Mitteilung 

von Fininvest in der Sitzung des Vorstands vom 11. Mai 2004 zur Kenntnis genommen. Die 

oben genannte Mitteilung von Fininvest ist nach wie vor gültig, da die MFE - MEDIAFO-

REUROPE N.V. ihre eigenen Strategien unabhängig festlegt und über völlige organisatori-

sche, operative und verhandlungstechnische Autonomie verfügt, da Fininvest ihre Ge-

schäftstätigkeit nicht überwacht oder koordiniert. Insbesondere erteilt Fininvest der MFE - 

MEDIAFOREUROPE N.V. keine Weisungen und leistet keine Unterstützung oder techni-

sche, administrative oder finanzielle Koordinierung im Namen der MFE und ihrer Tochter-

unternehmen. 
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ERLÄUTERUNGEN ZU DEN WICHTIGSTEN AK-

TIVPOSTEN 

5. LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 

5.1 Sachanlagen 

Die Veränderungen für das Jahr, die historischen Anschaffungskosten, die planmäßigen 

Abschreibungen und Wertminderungen sowie der Nettobuchwert sind nachstehend auf-

geführt. 

Histori-

sche 
Kosten 

Grundstü-

cke und Ge-

bäude 

IFRS 16-Leasingver-

hältnisse - Immobi-

lien-Leasingverhält-

nisse 

Anlagen 

und Aus-

stattung 

Industrielle 

Anlagen und 

Ausrüstung 

IFRS 16 Leasing-

verhältnisse - 

Autovermietung 

Sonstige ma-

terielle Ver-

mögenswerte 

Anla-

gen im 

Bau 
Insge-

samt 

01.01.2023 - - - - 37 - - 37 

Ergänzun-

gen 
- - - - 39 - - 39 

Personal-

aufwand 
- - - - - - - - 

31.12.2023 - - - - 75 - - 75 

Ergänzun-

gen 
- - - -  - -  

Personal-

aufwand 
- - - - - - - - 

31.12.2024 - - - - 75 - - 75 

         

Kumulierte Ab-

schreibungen 

und Wertminde-

rungen 

Grundstü-

cke und 

Gebäude 

IFRS 16-Leasing-

verhältnisse - Im-

mobilien-Leasing-

verhältnisse 

Anlagen 

und Aus-

stattung 

Industrielle 

Anlagen 

und Aus-

rüstung 

IFRS 16 Lea-

singverhält-

nisse - Auto-

vermietung 

Sonstige 

materielle 

Vermögens-

werte 

Anla-

gen 

im 

Bau 

Ins-

ge-

samt 

01.01.2023 - - - - 10 -  10 

Personalaufwand - - - - 12 -  12 

31.12.2023 - - - - 22 -  22 

Personalaufwand - - - - 20 -  20 

31.12.2024 - - - - 41 -  41 
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Netto-

buchwert 

Grundstü-

cke und Ge-

bäude 

IFRS 16-Leasingver-

hältnisse - Immobi-

lien-Leasingverhält-

nisse 

Anlagen 

und Aus-

stattung 

Industrielle 

Anlagen und 

Ausrüstung 

IFRS 16 Leasing-

verhältnisse - 

Autovermietung 

Sonstige ma-

terielle Ver-

mögenswerte 

Anla-

gen im 

Bau 
Insge-

samt 

01.01.2023 - - - - 27 - - 27 

Ergänzun-

gen 
- - - - 39 - - 39 

Personal-

aufwand 
- - - - (12) - - (12) 

31.12.2023 - - - - 54 - - 54 

Ergänzun-

gen 
- - - -  - -  

Personal-

aufwand 
- - - - (20) - - (20) 

31.12.2024 - - - - 34 - - 34 

         
 

Der Posten in Höhe von TEUR 34 ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 20 gesunken und 

bezieht sich auf Leasingverhältnisse nach IFRS 16 im Zusammenhang mit der Anmietung 

von Fahrzeugen an Arbeitnehmer. 
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5.5 Eigenkapitalbeteiligungen 

Eigenkapitalbeteiligungen an direkten und indirekten 

Tochterunternehmen 
 
 

 31.12.24 31.12.23 

 

Anteil am 

Grundkapital 
Aktien 

Buchwert der 

Aktienoptionen 
insgesamt 

Anteil am 

Grundka-

pital 
Aktien 

Buch-

wert der 

Aktien-

optio-

nen 

insgesamt 
 

         

Publiespaña S.A. 0 % - 160 160 0 % - 45 45 
R.T.I. - Reti Televisive Ita-

liane S.p.A. 
- - 15.813 15.813 0 % - 14.303 14.303 

Medusa Film S.p.A. 0 % - 2.075 2.075 0 % - 1.896 1.896 
Publitalia '80 S.p.A. 0 % - 12.543 12.543 0 % - 10.925 10.925 
Digitalia '08 S.r.l. 0 % - 150 150 0 % - 119 119 
Elettronica Industriale S.p.A. 0 % - 111 111 0 % - 111 111 
RadioMediaset S.p.A. 0 % - 453 453 0 % - 364 364 
GAM - GRUPO AUDIOVI-

SUAL MEDIASET ESPAÑA 

COMUNICACIÓN, S.A.U. 
100 % 827.156 447 827.603 100 % 827.156 141 827.296 

Mediaset S.p.A. 100 % 986.575 6.938 993.513 100 % 1.282.000 4.595 1.286.595 

MFE Advertising S.p.A. 100 % 100 - 100 100 % 100 - 100 

         

Eigenkapitalbeteiligungen 

an Tochterunternehmen 
 1.813.831 38.690 1.852.521  2.109.256 32.499 2.141.755 

         

         

Insgesamt    1.852.521    2.141.755 

         
 

 

Dieser Posten beläuft sich auf insgesamt TEUR 1.852.521 und ist damit um TEUR 289.234 

niedriger als im Vorjahr. 

Der Wert der Beteiligung an dem Tochterunternehmen Mediaset S.p.A. verringerte sich 

um TEUR 295.425 - von TEUR 1.282.000 auf TEUR 986.575 - aufgrund der zusätzlichen 

Dividendenausschüttung, die unter Verwendung der Kapitalrücklage gemäß dem Gesell-

schafterbeschluss vom 30. April 2024 erfolgte. 

Im Laufe des Jahres erhöhten sich die den Arbeitnehmern der direkten und indirekten 

Tochterunternehmen für die Jahre 2022, 2023 und 2024 zugeteilten Rechte im Rahmen 

des mittel-/langfristigen Anreizplans um insgesamt TEUR 5.078. Darüber hinaus wurden 

am 1. Oktober 2024 aufgrund der Tatsache, dass den Begünstigten des Anreizplan 2021 

(der am 31. Dezember 2023 endete) eine Anzahl von Rechten zugeteilt wurde, die 125 % 

der ursprünglich im Rahmen dieses Plans vorgesehenen Rechte (364.770 Rechte) ent-

spricht, zusätzliche TEUR 1.113 in der Rücklage erfasst. 

Auf der Grundlage der durchgeführten Analyse der Wertminderungsindikatoren wurden 

zum Berichtszeitpunkt keine Wertminderungsindikatoren in Bezug auf die Beteiligungen 

an Tochterunternehmen festgestellt. 
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Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschafts-

unternehmen 
 

 31.12.24 31.12.23 

 Anteil am 

Grundka-

pital 
Aktien 

Buchwert 

der Akti-

enoptio-

nen 

insge-

samt 

Anteil am 

Grundka-

pital 

Ak-

tien 

Buchwert 

der Akti-

enoptio-

nen 

insge-

samt  

         

Nessma SA 34,12 %  -  34,12 %  -  

Nessma Broadcast 

S.a.r.l. 
32,27 % 468 - 468 32,27 % 468 - 468 

EI Towers S.p.A. 40,00 % 465.329 305 465.634 40,00 % 465.329 305 465.634 
ProSiebenSat.1 

MEDIA SE 
29,99 % 579.260 - 579.260 25,54 % 513.846 - 513.846 

         

Anteile an assozi-

ierten Unterneh-

men 
 1.045.057 305 1.045.361  979.642 305 979.947 

         

Wertminderun-

gen von Anteilen 

an assoziierten 

Unternehmen 

   (129.526)    (468) 

         

Insgesamt    915.835    979.479 

         
 

 

Die Position beläuft sich auf TEUR 915.835 und liegt damit um TEUR 63.644 unter dem 

Vorjahreswert, was auf die Beteiligung an der ProSiebenSat.1 Media SE zurückzuführen ist. 

Im Vorjahr stellte die MFE fest, dass sie gemäß IAS 28 einen maßgeblichen Einfluss auf das 

deutsche Beteiligungsunternehmen hat. Daher wurde diese Beteiligung wie im Jahr 2023 

weiterhin als Beteiligung an assoziierten Unternehmen klassifiziert und nach der Anschaf-

fungskostenmethode bewertet. 

Zum 31. März 2024 erhöhten sich die Anteile an assoziierten Unternehmen um insgesamt 

TEUR 49.796, nachdem die ausstehenden Sicherungsverträge über die 3,326%-ige Beteili-

gung an der ProSiebenSat.1 Media SE, die bis 2023 als Finanzinvestition gemäß IFRS 9 

klassifiziert wurde, durch Barausgleich aufgelöst wurden. 

Im Geschäftsjahr wurden 2.637.576 Aktien der ProSiebenSat.1 Media SE im Gesamtwert 

von TEUR 15.619 erworben. 

Zum 31. Dezember 2024 lag der Buchwert der MFE-Beteiligung an P7S1, bewertet nach 

IAS 28 vor der Wertminderung (TEUR 579.260), noch über dem Börsenwert (TEUR 346.423). 

Die Beobachtung des impliziten Wertes von P7S1, der von der Gesellschaft selbst im März 

2025 in der Transaktion für die Vereinbarung über den Kauf der nicht beherrschenden 

Anteile an den nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten durch P7S1, auch 

durch den Einsatz eigener Aktien, anerkannt wurde, kombiniert mit zwei anderen Elemen-

ten, die den Bewertungsrahmen definieren: (i) die Abwärtskorrektur der mehrjährigen 
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Konsensprognosen der Analysten, die nach der Veröffentlichung der konsolidierten Ergeb-

nisse der Gesellschaft für das Jahr 2024 erfolgte, und (ii) die anhaltende und signifikante 

negative Differenz zwischen dem Buchwert und dem Börsenwert machten es erforderlich, 

eine teilweise Wertminderung des fiktiven Geschäfts- oder Firmenwerts in Höhe von TEUR 

129.059 vorzunehmen, um den Buchwert der Beteiligung an ihren auf der Grundlage öf-

fentlich zugänglicher Informationen ermittelten erzielbaren Betrag an den höheren Wert 

aus beizulegendem Zeitwert (als Preis, zu dem ein Vermögenswert in einer ordnungsge-

mäßen Transaktion zwischen Marktteilnehmern veräußert werden könnte) und Nutzungs-

wert anzugleichen, die beide auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen er-

mittelt wurden. 

Der erzielbare Wert wurde insbesondere durch die Annahme des beizulegenden Zeitwerts 

bestimmt, der auf der Grundlage des impliziten Werts, der den eigenen Anteilen von P7S1 

im Rahmen der zwischen P7S1 und General Atlantic getroffenen Vereinbarung zuerkannt 

wurde (siehe oben), ermittelt wurde; dieser Wert wurde durch das Modell des Nutzungs-

werts im Wesentlichen bestätigt. 

Die Schätzung des Nutzungswerts in Kontinuität mit dem im Jahr 2023 angenommenen 

Bewertungsmodell erfolgte durch die Bestimmung des Eigenkapitalwerts der Beteiligung 

als algebraische Summe von drei Komponenten: (i) Unternehmenswert der Gruppe, der 

durch Abzinsung der konsolidierten mehrjährigen prognostizierten betrieblichen Ertrags-

ströme (die als Schlüsselannahme die erwarteten künftigen Trends bei den Umsatzerlösen 

berücksichtigen) ermittelt wurde, die aus dem jüngsten öffentlichen Analystenkonsens ab-

geleitet wurden, der nach der Veröffentlichung der P7S1-Ergebnisse für 2024 und der Mit-

teilung der Geschäftsleitung der Gesellschaft über die Leitlinien und Zielbereiche der für 

2025 erwarteten Umsätze und Ergebnisse aktualisiert wurde, wobei im zentralen Bewer-

tungsszenario ein Vorsteuer-Diskontsatz von 12,1 % und einer Wachstumsrate ("g-rate") 

von 1 %, der aus den entsprechenden Daten im Konzernabschluss 2024 von P7S1 abge-

leitet wird, (ii) Cashflows für den Rückkauf der nicht beherrschenden Anteile der nicht zum 

Kerngeschäft gehörenden Anteile von P7S1, die ausgehend von den für diese Einheiten im 

Rahmen der Vereinbarungen zwischen P7S1 und General Atlantic angesetzten Werten er-

mittelt werden, (iii) konsolidierte Netto-Finanzverbindlichkeiten und sonstige finanzielle 

Verbindlichkeiten von P7S1 zum 31. Dezember 2024, die aus dem Konzernabschluss der 

Gesellschaft abgeleitet werden. 

Anschließend wurden Sensitivitätsanalysen hinsichtlich des Abzinsungssatzes und der 

Wachstumsrate für den durch dieses Modell ermittelten zentralen Wert durchgeführt. Die 

Ergebnisse dieses Modells wurden auch bestätigt, indem die voraussichtlichen Einkom-

mensströme und die anfänglichen Netto-Finanzverbindlichkeiten angepasst wurden, um 

die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen zu berücksichtigen, die am 20. März 

2025 von P7S1 im Zusammenhang mit dem Verkauf von Verivox (einem Vermögenswert 

von NuCom) mitgeteilt wurden. Der Posten umfasst auch die 40%ige Beteiligung an der 

assoziierten Gesellschaft EI Towers S.p.A. mit einem Wert von TEUR 465.634, die 32,27%-

ige Beteiligung an der assoziierten Gesellschaft Nessma Broadcast S.a.r.l. und die 34,12%-

ige Beteiligung an der assoziierten Gesellschaft Nessma S.A., in Höhe von insgesamt 

TEUR 468 (durch Wertminderungen in den Vorjahren auf null reduziert). 

In Bezug auf EI Towers S.p.A. wurde die Analyse von Wertminderungsindikatoren durch-

geführt und im Ergebnis wurden keine Wertminderungsindikatoren festgestellt. Die Wert-

haltigkeit des Buchwerts der Eigenkapitalbeteiligung wurde durch den vom assoziierten 
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Unternehmen auf der Grundlage der letzten Geschäftspläne ermittelten Nutzungswert be-

stätigt. 
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Eigenkapitalbeteiligungen an anderen Unternehmen 
 

 31.12.24 31.12.23 

 
Anteil am 

Grundkapital 

Buch-

wert 

Anteil am 

Grundkapital 

Buch-

wert 

     

Kirch Media GmbH & Co. KGaA (in 

Verwaltung) 
2,28 % - 2,28 % - 

Nessma Entertainment S.a.r.l. 0,00016 % - 0,00016 % - 

ProSiebenSat.1 MEDIA SE 0 % - 3,326 % 42.883 

     

Eigenkapitalbeteiligungen an an-

deren Unternehmen 
   42.883 

     

Kumulierte Wertminderungen von 

Beteiligungen an anderen Unter-

nehmen 

 ()  () 

     

Insgesamt    42.883 

     
 

 

Durch die Umgliederung der ProSiebenSat.1 Media SE in eine zu Anschaffungskosten be-

wertete Beteiligung an assoziierten Unternehmen gemäß IAS 27, wie unter "Anteile an as-

soziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen" näher beschrieben, entfällt die-

ser Posten im Vergleich zum Vorjahr nahezu vollständig. 

Im ersten Quartal 2024 vor der Umgliederung führte die Bewertung zum beizulegenden 

Zeitwert, die durch eine Rücklage im Eigenkapital ausgeglichen wurde, zu einem Anstieg 

von TEUR 6.912. Daher belief sich der Gesamtwert, der unter Anteilen an assoziierten Un-

ternehmen umgegliedert wurde, auf TEUR 49.796. 

Dieser Posten umfasst auch die gegenüber dem Vorjahr unveränderte Beteiligung an der 

Gesellschaft Kirch Media GmbH & Co. in Höhe von 2,28 % und die Beteiligung an der 

Gesellschaft Nessma Entertainment S.a.r.l. in Höhe von 0,00016 %. 
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5.6 Forderungen und sonstige langfristige finanzielle Ver-

mögenswerte 
 

 31.12.2024    31.12.2023 

 
 .    

 Insgesamt 
In 1 

Jahr 

1 bis 5 

Jahren 

Mehr als 5 

Jahre 
Insgesamt 

Langfristige Forde-

rungen gegen andere 
9.564 - 9.564 - 8.642 

>12-Monats-Termin-

derivate mit Dritten 
7.518 - 7.518 - 5.066 

>12-monatige IRS-

Derivate mit Dritten 
1.390 - 1.390 - 3.536 

      

Insgesamt 18.472 - 18.472 - 17.243 

      
 

 

Dieser Posten beläuft sich auf insgesamt TEUR 18.472 und ist damit um TEUR 1.229 höher 

als im Vorjahr. 

Der Gegenstand umfasst: 

o TEUR 9.564 aus langfristigen Forderungen gegen andere, davon TEUR 9.422 für Forde-

rungen und damit zusammenhängende Finanzerträge in Höhe von TEUR 922, die zum 

31. Dezember 2024 abgegrenzt sind und sich auf zwei in den Jahren 2018 und 2019 

abgeschlossene Versicherungsverträge mit garantierter Mindestverzinsung beziehen, 

sowie Forderungen in Höhe von TEUR 142 aus Kautionen; 

o TEUR 7.518 aus dem langfristigen Teil des beizulegenden Zeitwerts der mit Intesa San-

paolo S.p.A., Unicredit, Mediobanca, B.B.V.A und BNP Paribas abgeschlossenen Deri-

vatkontrakte zur Absicherung von Risiken aus Fremdwährungsschwankungen; 

o TEUR 1.390 aus dem langfristigen Teil des beizulegenden Zeitwerts von neun Zinsde-

rivatkontrakten (IRS), die mit Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit und BNP Paribas zur 

Absicherung des Zinsrisikos für die 2020 und 2022 aufgenommenen Darlehen abge-

schlossen wurden; 

 

5.9 Latente Steueransprüche 

Der in der Tabelle ausgewiesene Betrag entspricht dem Saldo aus den latenten Steueran-

sprüchen, die sich aus den temporären Differenzen zwischen den Buchwerten der Vermö-

genswerte und Verbindlichkeiten und den entsprechenden steuerlichen Bemessungs-

grundlagen ergeben, sowie den steuerlichen Verlustvorträgen, die von den am nationalen 

steuerlichen Konsolidierungsabkommen teilnehmenden Gesellschaften der Gruppe über-

tragen wurden. 
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Latente Steueransprüche werden auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Umkehrung 

der Differenzen geltenden Steuersätze bewertet und auf der Grundlage der steuerpflichti-

gen Ergebnisse, die sich aus den mehrjährigen Geschäftsplänen der Gruppe für das italie-

nische Segment ableiten lassen, als realisierbar angesehen. 

Die folgenden Tabellen zeigen die Veränderungen im Berichtszeitraum und die Aufgliede-

rung der latenten Steueransprüche zum Jahresende:  
 

 31.12.24 31.12.23 

Eröffnungssaldo 185.176 196.651 

Latente Steuern zu Lasten der Gewinn- und Verlustrechnung (49) (480) 

Latente Steuern zu Lasten des Eigenkapitals - () 

Andere Änderungen (34.108) (10.995) 

   

Schlusssaldo 151.019 185.176 

   
 

 
 

 31.12.2024 31.12.2023 

     

     

 

Insgesamt vorüber-

gehende Unter-

schiede 

Steueref-

fekt 

Insgesamt vorüber-

gehende Unter-

schiede 

Steueref-

fekt 

     

     

Latente Steueransprü-

che für: 
    

Vergütung der Direkto-

ren 
9.009 2.162 9.083 2.180 

Steuern, Gebühren und 

Mitgliedsbeiträge  
47 11 34 8 

Pensionsverpflichtun-

gen 
2 1 2 - 

Rückstellungen für un-

einbringliche Forderun-

gen  

4.964 1.192 4.961 1.191 

Steuerliche Verluste 

aus der steuerlichen 

Konsolidierung  

615.221 147.653 757.486 181.797 

     

- 629.243 151.019 771.566 185.176 
     

 

 

Dieser Posten beläuft sich auf TEUR 151.019 und ist damit um TEUR 34.157 niedriger als 

im Vorjahr. 
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Der im Jahresabschluss ausgewiesene latente Steueranspruch für die im Rahmen des steu-

erlichen Konsolidierungsabkommens der Gruppe aktivierten steuerlichen Verluste verrin-

gerte sich um insgesamt TEUR 34.144. 

Der Ansatz von latenten Steueransprüchen basiert auf den Prognosen des erwarteten steu-

erpflichtigen Einkommens für zukünftige Jahre. Insbesondere bei den latenten Steueran-

sprüchen, die im Zusammenhang mit den im Rahmen der steuerlichen Konsolidierung der 

Gruppe entstandenen unbegrenzt vortragsfähigen steuerlichen Verlusten angesetzt wur-

den, erfolgte die Beurteilung der Anrechenbarkeit und der Werthaltigkeit des Wertes zum 

31. Dezember 2024 (in Höhe von TEUR 147.653, das sind TEUR 34.144 weniger als zum 

Ende des Vorjahres) durch Schätzung des steuerpflichtigen IRES-Einkommens der steuer-

lichen Konsolidierung auf der Grundlage der folgenden Annahmen: 

o Gewinn/Verlust vor Steuern der italienischen Geschäftstätigkeit nach der steuerlichen 

Konsolidierung in den Plänen 2025-2029, die auf der Grundlage der vom Vorstand der 

Gesellschaft am 25. Februar 2025 genehmigten Annahmen erstellt wurden; 

o Schätzungen von Steueränderungen, vor allem in Bezug auf Dividendenerträge von 

Tochterunternehmen und anderen Beteiligungsgesellschaften sowie andere steuerlich 

unbedeutende Gewinn-/Verlustkomponenten. 

o Extrapolation des zu versteuernden Einkommens über den Zeitraum der Wertminde-

rungspläne mit Wachstums- und Gewinnmargenhypothesen, die mit den bei den 

Wertminderungstests im Rahmen des Konzernabschlusses ermittelten Annahmen 

(langfristige Wachstumsrate und Cashflows, die zur Beendigung des Endwertes ver-

wendet werden) übereinstimmen. 

Auf der Grundlage dieser Analyse wurde ein Erholungszeitraum von fünf bzw. sechs Jahren 

festgelegt. 
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6. KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 

6.2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Am Ende des Jahres war dieser Posten wie folgt aufgeschlüsselt: 
 

 31.12.2024 31.12.2023 

   Fällig in   

 
Insge-

samt 

In 1 

Jahr 

1 bis 5 

Jahren 

Mehr als 5 

Jahre 
 

Forderungen an Kunden     1 

Rückstellungen für er-

wartete Kreditausfälle 
     

Nettoforderungen an 

Kunden insgesamt 
- - - - 1 

Forderungen an Tochter-

unternehmen 
297 297   277 

Insgesamt 297 297 - - 278 

      
 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber 

Tochterunternehmen 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Tochterunternehmen belau-

fen sich auf TEUR 297 und setzen sich im Wesentlichen zusammen aus: 

o TEUR 255 (davon TEUR 60 von RTI S.p.A., TEUR 58 von Publitalia '80 S.p.A. und TEUR 

29 von GAM Grupo Audiovisual MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A.U.) für die 

Erbringung von konzerninternen Treasury- und Finanzdienstleistungen; 

o TEUR 10 für Gebühren für Bankbürgschaften und Garantien zugunsten von Tochterun-

ternehmen; 

o TEUR 32 für sonstige Forderungen. 
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6.3 Steuerforderungen 

Dieser Posten wurde wie folgt aufgeschlüsselt: 
 

 

31.12.24 31.12.23 

Forderungen an Steuerbehörden für IRES-Steuer aus Steuerkonsoli-

dierung 
2.815 10.403 

Forderungen gegenüber Steuerbehörden für IRAP 138 419 

Sonstige Forderungen an Steuerbehörden 7.238 6.348 

Steuerforderungen der IRES aus der Steuerkonsolidierung (Spanien) 7.014 4.618 

   

Insgesamt 17.205 21.789 

   
 

 

Der Posten beläuft sich auf insgesamt TEUR 17.205 und ist gegenüber dem Vorjahr um 

TEUR 4.584 gesunken. 

Einzelheiten zu den Posten sind nachstehend aufgeführt: 

Forderungen an Steuerbehörden für IRES-Steuer aus Steu-

erkonsolidierung 

Der Posten beläuft sich auf insgesamt TEUR 2.815 und setzt sich wie folgt zusammen: 

o TEUR 2.809 an vorgetragenen Steuerforderungen, die im Rahmen der nationalen Steu-

erkonsolidierung der Gruppe erfasst wurden; 

o Forderungen in Höhe von TEUR 6, die sich aus dem Antrag auf Rückerstattung der 

IRES-Steuer ergeben, der in der Eigenschaft als konsolidierendes Unternehmen für die 

Abzugsfähigkeit der IRAP-Steuer für die Aufwendungen der Arbeitnehmer und des 

sonstigen Personals für den Fünfjahreszeitraum 2007-2011 eingereicht wurde (Arti-

kel 2, Absatz 1-Quartal des Gesetzesdekrets 201 vom 6. Dezember 2011). 

Forderungen an Steuerbehörden für IRAP-Steuer 

Der Posten beläuft sich auf TEUR 138 und ist aufgrund der Effekte aus der Verrechnung 

von sonstigen Steuerzahlungen um TEUR 281 niedriger als im Vorjahr. 

Sonstige Forderungen an Steuerbehörden 

Der Posten beläuft sich auf TEUR 7.238 und ist damit um TEUR 890 höher als im Vorjahr. 

Bei diesem Posten handelt es sich um eine Steuerforderung gegenüber der deutschen 

Finanzverwaltung für die von der Beteiligungsgesellschaft ProSiebenSat.1 Media SE bei der 

Ausschüttung der Dividenden 2022, 2023 und 2024 vorgenommene Einbehaltung, die in 
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Höhe von TEUR 5.531 im Jahr 2022, TEUR 817 im Jahr 2023 und TEUR 890 im Jahr 2024 

erfasst wurde; die Erstattung wurde bei den zuständigen Behörden beantragt. 

Forderungen gegenüber spanischen Steuerbehörden 

Infolge der grenzüberschreitenden Verschmelzung von Mediaset España Comunicación, 

S.A. mit MFE MEDIAFOREUROPE N.V. im Jahr 2023 gründete letztere eine Zweigniederlas-

sung in Spanien, die nach nationalem Recht zur steuerlichen Konsolidierungseinheit für 

die Zwecke der direkten Besteuerung der spanischen Gruppe wurde. 

Der Posten beläuft sich auf TEUR 7.014, was einem Anstieg von TEUR 2.396 gegenüber 

dem Vorjahr entspricht, und bezieht sich auf Forderungen gegenüber den spanischen 

Steuerbehörden. 

 

6.4 Sonstige Forderungen und kurzfristige Vermögens-

werte 

Es folgt eine Aufschlüsselung des Postens: 
 

 

31.12.24 31.12.23 

Forderungen gegenüber Arbeitnehmern   

Vorschüsse 32 56 

Forderungen an Sozialversicherungsträger 1  

Forderungen gegenüber Steuerbehörden 2.212 - 

Forderungen an andere 20 20 

Sonstige Forderungen an Tochterunternehmen 37.500 58.447 

Sonstige Forderungen gegen assoziierte Unternehmen 144 - 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 485 647 

   

Insgesamt 40.393 59.170 

   
 

 

Der Posten beläuft sich auf TEUR 40.393 und ist damit um TEUR 18.777 niedriger als im 

Vorjahr. 

In diesem Posten sind Forderungen mit einer Fälligkeit von mehr als 12 Monaten in Höhe 

von TEUR 131 enthalten. 

Der beizulegende Zeitwert der Forderungen entspricht annähernd ihrem Buchwert. 

Einzelheiten zu den wichtigsten Punkten sind nachstehend aufgeführt. 

Sonstige Forderungen an Tochterunternehmen 

Der Posten beläuft sich auf insgesamt TEUR 37.500 und setzt sich wie folgt zusammen: 
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o TEUR 18.138 (davon TEUR 10.867 von Publitalia '80 S.p.A., TEUR 2.968 von Radio Studio 

105 S.p.A., TEUR 1.441 von Medusa Film S.p.A. und TEUR 1.196 von Digitalia '08 S.r.l.) 

für die IRES-Steuerforderung, die sich aus der Steuerkonsolidierung in Bezug auf die 

Tochterunternehmen ergibt, die gemäß der Vereinbarung zur Ausübung der Option 

zur Nutzung der nationalen Steuerkonsolidierung an der Steuerlast der Gruppe betei-

ligt sind; 

o TEUR 10.854 für die Forderung im Zusammenhang mit der MwSt.-Konsolidierung der 

Gruppe, TEUR 9.290 von Publitalia '80 S.p.A. und TEUR 1.000 von Elettronica Industriale 

S.p.A.; 

o TEUR 8.508 für die Forderung im Zusammenhang mit der MwSt.-Konsolidierung der 

spanischen Niederlassung der Gruppe gegenüber dem Tochterunternehmen GAM 

Grupo Audiovisual MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A.U. 

 

Forderungen gegenüber Steuerbehörden 

Dieser Posten in Höhe von TEUR 2.212 war dem Posten Konzern-Umsatzsteuer zurechen-

bar, der im Berichtsjahr Forderungen in Höhe von TEUR 2.212 aufwies. Im Vorjahr wies der 

Posten Konzern-Umsatzsteuer Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe 

von TEUR 10.454 aus, wie unter 10.7 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten näher beschrie-

ben. 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 

Dieser Posten beläuft sich auf insgesamt TEUR 485 und setzt sich im Wesentlichen wie 

folgt zusammen: 

o TEUR 256 in Bezug auf Kosten, die zur Absicherung mittel- und langfristiger Darlehen 

entstanden sind; 

o TEUR 200 an sonstigen Aufwendungen, die sich hauptsächlich auf Kosten für Versiche-

rungsprämien beziehen; 

o TEUR 9 für im Voraus gezahlte Gebühren für Bankgarantien. 

 

6.5 Konzerninterne finanzielle Forderungen 

Konzerninterne finanzielle Forderungen an Tochterunter-

nehmen 

Dabei handelte es sich um Cash-Pools, die mit anderen Unternehmen der Gruppe einge-

richtet wurden (siehe unten): 
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31.12.24 31.12.23 

Mediaset S.p.A. 1.988 7.524 

Beintoo S.p.A. 2.567 2.201 

Digitalia '08 S.r.l. - 2.811 

Monradio S.r.l. 12.774 9.302 

RadioMediaset S.p.A. 78.185 70.731 

RMC Italia S.p.A. - 6.756 

Radio Subasio S.r.l. - 1.351 

Videowall S.r.l. 4.367 - 

   

Insgesamt 99.880 100.676 

   
 

Die mit Tochterunternehmen, assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen 

bestehenden Cash-Pooling-Vereinbarungen sind in einem Rahmenvertrag vom 18. De-

zember 1995 und seinen späteren Änderungen geregelt, der die Anwendung von Zinssät-

zen durch die MFE-MediaForEurope N.V. für das Jahr 2024 vorsieht, die auf der Grundlage 

des durchschnittlichen 1-Monats-Euribor zuzüglich einer Marge berechnet werden. Im Ein-

zelnen beträgt der Spread 0,9768 % für Zinserträge, die an die Gesellschaft zu zahlen sind, 

und -1,6232 % für Zinsaufwendungen, die von der Gesellschaft an Unternehmen zu zahlen 

sind. Zinserträge werden nur berechnet, wenn der durchschnittliche 1-Monats-Euribor plus 

Spread größer als null ist. Seit 2017 werden die Zinsaufwendungen am 1. März des Jahres, 

das auf das Jahr folgt, auf das sie sich beziehen, der MFE-MediaForEurope N.V. belastet, 

während die Zinserträge am 31. Dezember eines jeden Jahres an die MFE-MediaForEurope 

N.V. gezahlt werden. 

Am 1. Januar 2025 änderten sich die Aufschläge auf den durchschnittlichen Einmonatssatz 

des Euribor für die Berechnung der Zinsen im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen 

auf 1,3635 % für von der Gesellschaft zu zahlende Zinserträge und -0,9965 % für von der 

Gesellschaft an Unternehmen zu zahlende Zinsaufwendungen. 

Im Besonderen: 

o Am 27. Februar 2024 wurde ein neues Cash-Pooling-Konto auf den Namen des indi-

rekten Tochterunternehmens Videowall S.r.l. eröffnet; 

o Am 2. April 2024 wurde ein neues Cash-Pooling-Konto auf den Namen des indirekten 

Tochterunternehmens Dr. Podcast - Italian branch of Dr. Podcast UK eröffnet; 

o Am 24. September 2024 wurde ein neues Cash-Pooling-Konto auf den Namen des in-

direkten Tochterunternehmens Dr. Podcast UK eröffnet: 
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Konzerninterne finanzielle Forderungen gegenüber asso-

ziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen 

Dieser Posten umfasst das Cash-Pooling mit assoziierten Unternehmen und Gemein-

schaftsunternehmen, wie nachstehend beschrieben: 
 

 

31.12.24 31.12.23 

Boing S.p.A. 1.805 865 

   

Insgesamt 1.805 865 
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6.6 Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 

Dieser Posten setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 

31.12.24 31.12.23 

Finanzielle Vermögenswerte für nicht als Sicherungsinstrument 

designierte Derivate 
  

Terminderivate von Dritten 9.000 2.868 

Terminderivate mit Tochterunternehmen 2 1.541 

Insgesamt 9.002 4.409 

Finanzielle Vermögenswerte für  als Sicherungsinstrument de-

signierte Derivate 
  

Derivate auf Eigenkapitalinstrumente (Verkaufsoptionen) - 12.396 

Derivate auf Eigenkapitalinstrumente (Verkaufsoptionen - Zweig-

stelle ES) 
- 2.063 

IRS-Derivate mit fremden Dritt 3.798 13.402 

Insgesamt 3.798 27.860 

   

Insgesamt 12.800 32.269 

   
 

Der Posten beläuft sich auf insgesamt TEUR 12.800 und ist gegenüber dem Vorjahr um 

TEUR 19.469 gesunken. 

Dieser Posten wurde wie folgt aufgeschlüsselt: 

Finanzielle Vermögenswerte für nicht als Sicherungsinstrument designierte 

Derivate 

Der Posten beläuft sich auf insgesamt TEUR 9.002 und ist damit um 4.593 höher als im 

Vorjahr. 

Hierbei handelt es sich um den beizulegenden Zeitwert von Derivaten in Form von Devi-

senterminkontrakten, die von der MFE-MediaForEurope N.V. auf dem Markt erworben 

wurden, um Risiken aus Fremdwährungsschwankungen in Bezug auf höchstwahrscheinli-

che künftige Käufe abzusichern, sowie um Verbindlichkeiten für bereits getätigte Käufe zur 

Absicherung von Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Tochterunter-

nehmen. 

Der beizulegende Zeitwert von Termingeschäften wird durch Abzinsung der Differenz zwi-

schen dem mit dem Terminkurs des Kontrakts umgerechneten Nennbetrag und dem mit 

dem beizulegenden Zeitwert umgerechneten Nennbetrag (dem am Bilanzstichtag gemes-

senen Terminkurs) ermittelt. 

Insbesondere holt die MFE-MediaForEurope N.V. Informationen über Positionen, die ei-

nem Wechselkursrisiko unterliegen, bei dem Tochterunternehmen R.T.I. S.p.A. und dem 
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Gemeinschaftsunternehmen Boing S.p.A. ein und überträgt sie nach Abschluss des Deri-

vatkontrakts auf dem Markt an diese Tochterunternehmen, indem sie einen konzerninter-

nen Spiegelvertrag zu denselben Bedingungen abschließt. 

Diese Verträge gelten in den Abschlüssen der Gesellschaft nicht als Sicherungsinstrumente 

gemäß IFRS 9 und werden bilanziert, indem die Änderungen des beizulegenden Zeitwerts 

in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den Posten "Finanzaufwendungen und Finan-

zerträge" erfasst werden. 

Finanzielle Vermögenswerte für nicht als Sicherungsinstru-ment designierte 

Derivate 

Der Posten beläuft sich auf TEUR 3.798 und ist damit um TEUR 24.062 niedriger als im 

Vorjahr. 

Der Posten umfasst IRS-Derivate mit Dritten, die den kurzfristigen Anteil des beizulegen-

den Zeitwerts von neun Zinsderivatkontrakten (IRS) darstellen, die mit Intesa Sanpaolo 

S.p.A., UniCredit und BNP Paribas abgeschlossen wurden, um das Zinsrisiko für die 2020 

und 2022 aufgenommenen Darlehen abzusichern. 

Es wird darauf hingewiesen, dass zum 31. März 2024 zwei Put-Optionen zur Absicherung 

von beizulegenden Zeitwerten (insgesamt 7.749.002 Aktien) des deutschen Rundfunkver-

anstalters ProSiebenSat.1 Media SE bei der Credit Suisse International abgeschlossen wur-

den, die nach IFRS 9 bewertet werden. 

Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 

Der Posten enthält auch TEUR 4.960 an kurzfristigen finanziellen Forderungen gegenüber 

den Gemeinschaftsunternehmen Nessma S.A. und Nessma Broadcast S.a.r.l. Diese Forde-

rungen wurden in den Vorjahren vollständig abgeschrieben. 

 

6.7 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 

Dieser Posten setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 

31.12.24 31.12.23 

Bankguthaben 99.972 100.105 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1 1 

   

Insgesamt 99.973 100.106 

   
 

 

Der Posten beläuft sich auf TEUR 99.973, was einem Rückgang um TEUR 133 entspricht 

und Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von TEUR 1 enthält, die der 
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spanischen Niederlassung zurechenbar sind. Die Posten Girokonten und Sichteinlagen be-

inhaltet Girokonten bei Primärbanken. 

Nähere Angaben zu den Veränderungen im Laufe des Jahres finden Sie in der Kapitalfluss-

rechnung und im Kommentar zur Nettofinanzposition. 
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ERLÄUTERUNGEN ZU DEN WICHTIGSTEN PO-

SITIONEN DES EIGENKAPITALS UND DER VER-

BINDLICHKEITEN 
(Werte in Tausend EUR) 

 

8. EIGENKAPITAL 

Die wichtigsten Posten, aus denen sich das Eigenkapital zusammensetzt, und die entspre-

chenden Veränderungen sind: 

8.1 Grundkapital 

Zum 31. Dezember 2024 erhöhte sich das vollständig gezeichnete und eingezahlte Grund-

kapital von TEUR 161.649 auf TEUR 161.677, was einer Erhöhung um TEUR 27 entspricht.   

Am 4. Oktober 2024 schloss der Vorstand der Gesellschaft seine Bewertung der Bedingun-

gen des mittel-/langfristigen Incentive- und Loyalitätsplans 2021-2023 ab. Daraufhin be-

schloss der Vorstand zur Förderung des Plans 2021-2023 und in Ausübung der auf der 

ordentlichen Hauptversammlung vom 19. Juni 2024 erteilten Ermächtigung, das Grundka-

pital ohne Gegenleistung zu erhöhen, indem die verfügbaren Rücklagen gemäß den Best-

immungen des Plans den Begünstigten des Plans zugewiesen werden. Im Anschluss an 

diesen Beschluss wurden am 8. Oktober 2024 452.650 neue Stammaktien der Klasse MFE A 

mit einem Nennwert von EUR 0,06 zum Handel zugelassen, die jeweils ein Stimmrecht, 

eine reguläre Dividendenberechtigung und einen Dividendenkupon vom Typ 2 gewähren. 

Das Grundkapital setzt sich aus 332.155.249 MFE-Aktien der Klasse A mit einem Nennwert 

von EUR 0,06 und einem Stimmrecht pro Aktie sowie 236.245.512 Stammaktien der 

Klasse B mit einem Nennwert von EUR 0,60 und 10 Stimmrechten pro Aktie zusammen.  

Beide Aktiengattungen haben die gleichen Eigenkapitalrechte und sind weiterhin an der 

Euronext Mailand (EXM) notiert, einer von der Borsa Italiana S.p.A. organisierten und ver-

walteten Börse. Die MFE-Aktien der Klasse A sind auch an den spanischen Börsen von 

Barcelona, Bilbao, Madrid und Valencia notiert. 

 

8.2 Kapitalrücklage 

Zum 31. Dezember 2024 veränderte sich die Kapitalrücklage von TEUR 1.149.602 auf 

TEUR 1.149.575.  

Der Rückgang um TEUR 27 bezieht sich auf die Erhöhung des Grundkapitals, die am 8. Ok-

tober 2024 durch die unentgeltliche Ausgabe von 452.650 neuen MFE-Aktien der Klasse A 

stattfand, wie unter Punkt 8.1 Grundkapital näher beschrieben. 

8.3 Eigene Aktien 

Zum 31. Dezember 2024 enthielt der Posten eigene Aktien die Aktien der Klasse B der MFE-

MEDIAFOREUROPE N.V., die aufgrund der Beschlüsse der ordentlichen 
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Hauptversammlungen vom 16. April 2003, 27. April 2004, 29. April 2005, 20. April 2006 und 

19. April 2007 erworben wurden.  

Zum 31. Dezember 2024 betrug der Buchwert der im Bestand befindlichen Aktien 

TEUR 337.053, die den 7.271.459 Aktien der Klasse MFE B zurechenbar sind. 

Im Laufe des Jahres verringerte sich dieser Posten um TEUR 20.981 aufgrund der Zuteilung 

von 452.650 MFE-Aktien der Klasse B an die Begünstigten des Anreizplans 2021 in Über-

einstimmung mit den in den Bestimmungen des Plans festgelegten Bedingungen.  

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung dieser Reserven im Laufe des Jahres für 

beide Klassen:  

 
 

 31.12.2024 31.12.2023 

 

Anzahl 

der 

MFE-Ak-

tien der 

Klasse A 

Buch-

wert 

Anzahl der 

MFE-Aktien 

der Klasse B 

Buch-

wert 

Anzahl der 

MFE-Aktien 

der Klasse A 

Buch-

wert 

Anzahl der 

MFE-Aktien 

der Klasse B 

Buch-

wert 

Eigene Ak-

tien - Er-

öffnungs-

saldo 

- - 7.724.109 358.034 88.707.693 32.636 38.627.313 358.097 

         

Kürzung für 

die Zutei-

lung von 

Anreizplä-

nen 

  (452.650) (20.981)     

Annullie-

rung von 

Aktien bei 

Änderung 

des Grund-

kapitals 

- - - - (88.707.693) (32.636) - - 

Annullie-

rung von 

Aktien bei 

Aktienzu-

sammenle-

gung 

- - - - - - (7) () 

Den ehe-

maligen Vi-

deotime-

Aktionären 

zugeteilte 

Aktien  

- - - - - - (2.646) (25) 

Umgekehr-

ter Aktien-

split  
- - - - - - (30.899.728) - 

Den ehe-

maligen Vi-

deotime-

Aktionären 

zugeteilte 

Aktien  

- - - - - - (823) (38) 

Eigene Ak-

tien - end-

gültiger 

Saldo 

- - 7.271.459 337.053 - - 7.724.109 358.034 
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Zum 31. Dezember 2024 gab es keine eigenen Aktien, die zur Stabilisierung des Markt-

wertes verwendet wurden. 
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8.4 Gesetzliche Reserven 

Dieser Posten setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 

31.12.24 31.12.23 

IRS Absicherungsrücklagen 3.326 12.048 

Zeitwert der Optionsreserven  - 5.461 

Innerer Wert der Optionsreserven - 12.970 

Rücklage für Eigenkapitalbeteiligungen zum beizulegenden Zeit-

wert 
- (33.182) 

   

Insgesamt 3.326 (2.702) 

   
 

Die IRS-Absicherungsrücklage weist einen Saldo von TEUR 3.326 (TEUR 12.048 zum 

31. Dezember 2023) auf und gibt die bis zum 31. Dezember 2024 erfassten Änderungen 

des beizulegenden Zeitwerts abzüglich der Steuereffekte in Bezug auf neun Zinsswaps an, 

von denen einer im Jahr 2020 und acht im Jahr 2022 abgeschlossen wurden, um das Zins-

risiko für die gleiche Anzahl von Darlehen abzusichern, die im Jahr 2020 und 2022 mit 

Intesa Sanpaolo, BNP Paribas und UniCredit aufgenommen wurden, wie in Punkt 9.3 Lang-

fristige finanzielle Verbindlichkeiten und Leistungen angegeben. 

Die Rücklagen für den Zeitwert und den inneren Wert von Optionen wiesen im Jahr 

2023 einen Saldo von insgesamt TEUR 18.432 auf, der im Jahr 2024 auf null reduziert 

wurde. Diese Rücklagen bezogen sich auf Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der 

Verkaufs- und Kaufoptionen, die im Rahmen einer Collar-Vereinbarung mit der Credit 

Suisse International im Jahr 2019 (neu verhandelt im Jahr 2022) und im Rahmen einer an-

deren Collar-Vereinbarung im Jahr 2020, ebenfalls mit der Credit Suisse International, ab-

geschlossen wurden und der spanischen Niederlassung zugeordnet sind. Diese Rücklagen 

verringerten sich im Jahr 2024 um TEUR 4.310. Beide Vereinbarungen, die der Absicherung 

des Risikos der Schwankung des beizulegenden Zeitwerts der Beteiligung an der ProSie-

beSat.1 Media SE dienten, wurden am 31. März 2024 mit dem Transfer von TEUR 14.122 

in die Gewinnrücklagen/(Verlust) glattgestellt.  

Die Rücklage für Investitionen zum beizulegenden Zeitwert wies im Jahr 2023 einen 

Saldo von minus TEUR 33.182 auf, der sich im Jahr 2024 auf null reduzierte. Der Posten 

enthielt die beizulegenden Zeitwertänderungen von Eigenkapitalbeteiligungen, die in den 

langfristigen Vermögenswerten unter dem Posten Beteiligungen an anderen Unternehmen 

erfasst und gemäß IFRS 9 als "FVTOCI-Finanzanlagen" bewertet wurden. Diese Bewertung 

wird mit den in den sonstigen Posten der Gesamtergebnisrechnung erfassten Verände-

rungen verbucht, ohne dass ein Recycling in die Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt 

(eine Erhöhung um TEUR 6.912 im Jahr 2024). Es wird darauf hingewiesen, dass dieser 

Posten zum 31. März 2024 nach der Beendigung der finanziellen Absicherung der Beteili-

gung an der ProSiebenSat.1 Media SE, die weiterhin als Finanzinvestition gemäß IFRS 9 
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klassifiziert wurde, um TEUR 26.269 auf null reduziert und in die Gewinnrücklagen/(Verlust) 

übertragen wurde.  

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung dieser Reserven im Laufe des Jahres. 

 
 

 
Saldo zum 

01.01.2024 

Er-

folgs-

wirk-

sam 

aufge-

löst 

Ba-

sis-

An-

pas-

sung 

Änderun-

gen des 

beizule-

genden 

Zeitwerts 

Andere 

Ände-

rungen 

La-

tente 

Steuer-

schul-

den 

Saldo zum 

31.12.2024 

IRS-Absiche-

rungsrücklage 
12.048 (275) 

- 
(11.201) - 2.754 3.326 

Zeitwert der 

Hedging-Re-

serve 

7.319 114 

- 

(1.510) (5.923) - - 

Hedging-Re-

serve innerer 

Wert  

12.970 - 

- 

(2.800) (10.170) - - 

Rücklage für 

den beizule-

genden Zeit-

wert - Eigen-

kapitalbeteili-

gungen  

(33.182) - 

- 

6.912 26.269 - - 

Planmäßige 

Abschreibung 

Hedging-Re-

serve - Zeit-

wert 

(1.857) (114) 

- 

- 1.971 - - 

Insgesamt (2.702) (275) - (8.599) 12.148 2.754 3.326 
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8.6 GEWINNRÜCKLAGEN/(VERLUSTE) UND SONSTIGE 

RÜCKLAGEN 

Dieser Posten setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 

31.12.24 31.12.23 

Rücklage für Gewinne/Verluste aus eigenen Aktien (93.912) (78.663) 

Rücklage für den M/L-Term Incentive Plan  9.812 9.354 

Rücklage aus versicherungsmathematischen Gewinnen/(Verlusten)  (944) (944) 

Gewinnrücklagen (Verluste) 726.092 872.958 

   

Insgesamt 641.048 802.705 

   
 

 

Die Rücklage für Gewinne/Verluste aus dem Handel mit eigenen Aktien stieg von mi-

nus TEUR 78.663 im Jahr 2023 auf minus TEUR 93.912 im Jahr 2024. Diese Veränderung in 

Höhe von TEUR 15.249 ist auf die negativen Auswirkungen der unterjährigen Veränderun-

gen zurückzuführen, die bereits in der Position Eigene Aktien kommentiert wurden. 

Die Rücklagen für mittel-/langfristige Incentive-Pläne beliefen sich auf insgesamt 

TEUR 9.812 und lagen damit um TEUR 458 höher als im Vorjahr.  

Der Posten enthält die Gegenbuchung des zum 31. Dezember 2024 aufgelaufenen Betrags, 

der auf der Grundlage des Börsenkurses am Tag der Gewährung der Pläne 2022, 2023 und 

2024 ermittelt wurde, die von der Gesellschaft den Arbeitnehmern der direkten und indi-

rekten Tochterunternehmen zugeteilt wurden, in Höhe von TEUR 5.078. Wie oben erläu-

tert, führte der Abschluss des Anreizplans 2021 am 31. Dezember 2023 und die daraus 

resultierende Zuteilung von Rechten, die 125 % der ursprünglich im Rahmen des Plans 

vorgesehenen Rechte entsprechen, zu einer zusätzlichen Zuführung zur Rücklage im Jahr 

2024 in Höhe von TEUR 1.113. Schließlich ist anzumerken, dass dieser Posten durch die 

Übertragung eigener Aktien an alle Begünstigten des Anreizplans 2021 in Übereinstim-

mung mit den in den Vorschriften festgelegten Bedingungen um TEUR 5.733 gesunken ist. 

Die Rücklage für versicherungsmathematische Gewinne (Verluste) wies einen Saldo 

von minus TEUR 944 auf, der gegenüber dem 31. Dezember 2023 weitgehend unverändert 

ist und versicherungsmathematische Komponenten (nach latenten Steuern) im Zusam-

menhang mit der Bewertung leistungsorientierter Pläne enthält. 

Die Gewinnrücklagen (Verluste) gingen von TEUR 872.958 auf TEUR 726.092 zurück. Der 

Rückgang um TEUR 146.866 ist auf folgende Faktoren zurückzuführen: 

o eine Verringerung um TEUR 134.719 aufgrund der Verwendung des Gewinns 2023 ge-

mäß dem Beschluss der Gesellschafter vom 19. Juni 2024; 

o eine Erhöhung um TEUR 14.122 als Umgliederung aus dem Posten Zeitwert und innerer 

Wert auf Optionsrücklagen; 
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o ein Rückgang um TEUR 26.269 aufgrund der Umgliederung aus dem Posten Rücklage 

für beizulegende Zeitwerte von Kapitalanlagen. 
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ÜBERLEITUNG ZWISCHEN DEM JAHRESÜBERSCHUSS 

UND DEM EIGENKAPITAL DES KONZERNS UND DES MUT-

TERUNTERNEHMENS 
 

 

Eigenkapital 

zum 

31.12.2024 

Nettoergeb-

nis 2024 

Eigenkapital 

zum 

31.12.2023 

Nettoergeb-

nis 2023 

Laut Bilanz und Gewinn- und Verlustrech-

nung der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 
1.808.009 189.436 1.758.557 5.337 

 

965.535 673.513 1.068.855 449.247 
Überschuss des Eigenkapitals einschließlich des 

Bruttoergebnisses der Periode über den Buch-

wert der Beteiligungen an Tochterunterneh-

men und verbundenen Unternehmen 

Konsolidierungsmaßnahmen aufgrund von:     
Eliminierung von nicht realisierten konzern-

internen Gewinnen/Verlusten 
75.371 7.518 89.607 12.680 

Eliminierung von Ausschüttungen - (724.199) - (249.069) 

Sonstige Konsolidierungsmaßnahmen 23.735 (5.892) (42.729) (1.428) 

Insgesamt 2.872.650 140.376 2.874.290 216.767 

Minderheitsbeteiligung 3.946 2.443 4.906 7.521 

Gemäß dem Konzernabschluss 2.868.704 137.933 2.869.384 209.246 

     
 

 

8.7 NETTOERGEBNIS DES JAHRES 

Dieser Posten spiegelt den Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 189.436 wider (Gewinn 

von TEUR 5.337 zum 31. Dezember 2023). 

Die Gesellschaft wird vorschlagen, eine Dividende in Höhe von EUR 0,27 je ausstehender 

Stammaktie auszuschütten, mit Ausnahme der eigenen Aktien, die die Gesellschaft zum 

Zeitpunkt der Kuponabtrennung hält. 

Durch Artikel 1, Absatz 33, Buchstabe q) des Finanzgesetzes 2008 wurde Absatz 4, Buch-

stabe b) des Artikels 109 der italienischen Abgabenordnung (TUIR) abgeschafft, der den 

Abzug bestimmter, in der Gewinn- und Verlustrechnung nicht erfasster Einkommensbe-

standteile auf Off-Record-Basis ermöglicht hatte. 
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9. LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN 

9.1 Pensionsverpflichtungen 

Leistungen an Arbeitnehmer, die nach italienischem Recht als Abfertigungsansprüche 

(TFR) eingestuft werden, gelten nach IAS 19 als "Leistungen nach Beendigung des Arbeits-

verhältnisses" vom Typ "leistungsorientiert" (für den bis zum 31. Dezember 2006 aufge-

laufenen Teil) und werden daher nach der versicherungsmathematischen "Projected Unit 

Credit Method" bewertet. 

Die Bewertung der Verpflichtungen der MFE - MediaForEurope N.V. gegenüber ihren Ar-

beitnehmern wurde von einem unabhängigen Versicherungsmathematiker nach den fol-

genden Schritten durchgeführt: 

o Voraussichtliche Schätzung der Kosten für die am Bewertungsstichtag bereits aufge-

laufenen Ansprüche der Arbeitnehmer und der Beträge, die bis zum künftigen Zeit-

punkt der Beendigung des Arbeitsvertrags oder der teilweisen Auszahlung der aufge-

laufenen Beträge als Vorschuss auf die Ansprüche anfallen; 

o Abzinsung der erwarteten Zahlungsströme, die die MFE - MediaForEurope N.V. ihren 

Arbeitnehmern in der Zukunft zahlen muss, auf den Bewertungsstichtag; 

o Neuproportionierung der aufgelaufenen Leistungen, abgezinst auf der Grundlage der 

Dauer der Betriebszugehörigkeit am Bewertungsstichtag im Vergleich zur Dauer der 

Betriebszugehörigkeit, die zum hypothetischen Zeitpunkt der Auszahlung durch MFE 

- MediaForEurope N.V. erwartet wird. 

Die versicherungsmathematische Bewertung der Abfertigungsansprüche der Arbeitneh-

mer gemäß IAS 19 wurde speziell für die geschlossene Population der gegenwärtigen Ar-

beitnehmer durchgeführt, d. h. es wurden detaillierte Berechnungen für jeden einzelnen 

Arbeitnehmer der MFE - MediaForEurope N.V. vorgenommen, ohne Berücksichtigung et-

waiger künftiger Einstellungen. 

Das versicherungsmathematische Bewertungsmodell stützt sich auf "technische Grundla-

gen", die aus demografischen, wirtschaftlichen und finanziellen Annahmen in Bezug auf 

die Bewertungsparameter bestehen. 

Die für das Jahr 2024 angenommenen Annahmen sind im Folgenden zusammengefasst: 
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Demografische Annahmen 

  

Wahrscheinlichkeit 

des Todes 

ISTAT-Tabelle zur Lebenserwartung, aufgeschlüsselt nach Alter und Ge-

schlecht, Stand: 2023 

  

Wahrscheinlichkeit 

des Ausscheidens 

von Arbeitnehmern 

aus dem Unterneh-

men 

Die Prozentsätze für Pensionierung, Austritt/Entlassung und Vertragsbe-

endigung wurden aus der Beobachtung der historischen Daten der Ge-

sellschaft entnommen. 

Die verwendeten Austrittswahrscheinlichkeiten wurden nach Alter, Ge-

schlecht und vertraglicher Berufsbezeichnung (Büroangestellte, Manager 

und Führungskräfte/Journalisten) aufgeschlüsselt. 

Für Mitarbeiter mit einem befristeten Vertrag wurde der Zeithorizont auf 

das voraussichtliche Vertragsende verschoben (da es keine vertragliche 

Garantie für eine Vertragsverlängerung gab) und es wurde angenommen, 

dass kein Arbeitnehmer mit diesen Verträgen vor Vertragsende ausschei-

det. Bei den versicherungsmathematischen Bewertungen wurden die im 

Gesetzesdekret 201 vom 6. Dezember 2011 "Dringende Rückstellungen 

für das Wachstum, die Gerechtigkeit und die Konsolidierung des Staats-

haushalts" (umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz 214 vom 

22. Dezember 2011) festgelegten Termine für den Beginn der Rentenleis-

tungen sowie die Vorschriften zur Anpassung der Zugangsvoraussetzun-

gen zum Rentensystem an die gestiegene Lebenserwartung gemäß Arti-

kel 12 des Gesetzesdekrets 78 vom 31. Mai 2010, umgewandelt mit Än-

derungen durch das Gesetz 122 vom 30. Juli 2010, bilanziert. 
  

TFR-Vorschüsse 

Um die Auswirkungen der Vorschüsse auf den Zeitpunkt der Zahlungen 

von Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses und damit auf 

die Abzinsung der Verbindlichkeiten des Unternehmens zu berücksichti-

gen, wurden die Austrittswahrscheinlichkeiten von Arbeitnehmern, die 

Ansprüche auf Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses er-

worben haben, berechnet. 

Nach Konsultation der Daten innerhalb des Unternehmens wurde eine 

jährliche Vorauswahrscheinlichkeit von 1,0 % verwendet und der durch-

schnittliche Prozentsatz der aufgelaufenen Leistungen nach Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses, der als Vorschuss beantragt werden kann, be-

trug 70,0 %; 
  

Ergänzende Renten 

Arbeitnehmer, die ihre gesamten Leistungen nach Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses in ein Zusatzrentensystem eingezahlt haben, haben die 

Gesellschaft von jeglichen Verpflichtungen bezüglich dieser Leistungen 

befreit und wurden daher bei den Bewertungen nicht berücksichtigt. Für 

die übrigen Arbeitnehmer wurden die Bewertungen unter Berücksichti-

gung der tatsächlich von den Arbeitnehmern getroffene Entscheidungen, 

aktualisiert bis zum 31. Dezember 2024, wie sie der Gesellschaft mitgeteilt 

wurden. 
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Wirtschaftliche/finanzielle Annahmen 

  

Inflati-

onsrate 

Es wurde auf den makroökonomischen Überblick im jüngsten "Wirtschafts- und Fi-

nanzdokument und Anhang" zum Berichtszeitpunkt Bezug genommen, wobei eine 

Inflationsrate von 1,8% bis 2027, 1,9% für 2028 und 2,0% ab 2029 zugrunde gelegt 

wurde. 

  

Abzin-

sungs-

sätze 

Gemäß IAS 19R wurde der Abzinsungssatz für die Bewertung der Rückstellungen für 

Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses in Abhängigkeit von den 

Marktrenditen erstklassiger Unternehmensanleihen am Bewertungsstichtag be-

stimmt. In diesem Zusammenhang wurde die Composite AA-Zinskurve (Quelle: 

Bloomberg) zum 31. Dezember 2024 herangezogen. 

 

Im Laufe des Jahres hat sich der Posten wie folgt entwickelt: 
 

Pensionsverpflichtungen zum 01.01.24 53 

Abgegrenzter und in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasster Betrag 2 

Versicherungsmathematische Gewinne/(Verluste) (1) 

  

Pensionsverpflichtungen zum 31.12.24 54 

  
 

Die nachstehende Tabelle zeigt die Auswirkungen der Sensitivitätsanalyse der wichtigsten 

demografischen, wirtschaftlichen und finanziellen Annahmen in Bezug auf die in die Be-

rechnung einbezogenen Parameter auf die TFR-Verbindlichkeit. 
 

Sensitivitätsanalyse  

   

Wirtschaftliche/finanzielle Annahmen  DBO 

Diskontsatzkurve 

  

+50 bps 54 
-50 bps 54 

Inflationsrate 

  

+50 bps 54 
-50 bps 54 

   

Demographische Annahmen - versicherungsmathematisch  DBO 

Gehaltserhöhungen 

  

+50 bps 54 
-50 bps 54 

Wahrscheinlichkeit der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses 

  

+50% 54 
-50% 54 

Veränderung des vorgezogenen Anteils der Abfindung 
  

+50% 54 
-50% 54 
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9.2 Latente Steuerschulden 

Dieser Posten setzt sich wie folgt zusammen: 

 

 31.12.24 31.12.23 

Eröffnungssaldo 3.805 7.793 

Latente Steuern zu Lasten des Eigenkapitals (2.754) (3.988) 

   

Schlusssaldo 1.051 3.805 

   
 
 

 31.12.2024 31.12.2023 

 

Temporäre Diffe-

renzen insgesamt 
Steueraus-

wirkung 
Temporäre Diffe-

renzen insgesamt 
Steueraus-

wirkung 
 

 

 

   

Latente Steuerschulden im 

Zusammenhang mit: 
   

IRS-Absicherungsrücklage 4.377 1.050 15.852 3.805 

Pensionsverpflichtungen 2 1 2 1 

     

Latente Steuerschulden 

insgesamt 
4.379 1.051 15.854 3.805 

   
 

Dieser Posten beläuft sich auf TEUR 1.051 und ergibt sich aus den Änderungen des beizu-

legenden Zeitwerts der IRS-Absicherungsrücklage.  
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9.3 Finanzielle Verbindlichkeiten 

Dieser Posten setzt sich wie folgt zusammen: 
 

    Saldo zum 31.12.2024 Saldo zum 

31.12.2023 
    Fällig 

  
 

Insge-

samt 
Von 1 bis 5 

Jahren 
Mehr als 

5 Jahre 

        

 Ungesicherte Darlehen      

  

Intesa Sanpaolo - 

30.03.2020 
- - -  143.116 

  

Intesa Sanpaolo - 

29.03.2021 
- - -  95.363 

  

UniCredit - 

19.01.2022 
- - -  95.597 

  

UniCredit - 

07.07.2022 
167.732 167.732 -  185.808 

  BNL - 03.10.2022 57.644 57.644 -  95.162 

  

BPER FAC A. - 

26.05.2023 - 

03.10.2023 
59.902 59.902 -  83.009 

        

 

Finanzielle Verbind-

lichkeiten IFRS16 

(langfristiger Anteil) 
 18 18 -  37 

        

 Andere Derivate      

        

  

Terminderivate mit 

Tochterunterneh-

men 
7.518 7.518 -  5.066 

        

Insgesamt 292.814 292.814 -  703.158 
        

 

 

Dieser Posten beläuft sich auf TEUR 292.814 und ist damit um TEUR 410.344 niedriger als 

im Vorjahr. 

Einige Darlehen unterliegen Finanzkennzahlen, die auf konsolidierter Basis berechnet wer-

den, wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt. In dieser Tabelle sind auch die Daten 

angegeben, an denen die von der Gesellschaft im Monat Dezember 2019 ausgehandelten 

Verzichtserklärungen von den verschiedenen Kreditgebern akzeptiert wurden, wie im Ge-

schäftsbericht für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr angegeben. Infolge dieser Zu-

sagen hat die Gesellschaft die Kreditgeber um eine Bestätigung gebeten und erhalten, 

dass die Nettofinanzverschuldung gemäß der Consob-Mitteilung 6064293 zum Zweck der 

Berechnung der in den Covenants festgelegten Indizes auf der Grundlage der am 31. De-

zember 2018 geltenden IAS/IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelt wird, wobei die 

seit dem 1. Januar 2019 gemäß IFRS 16 Leasingverhältnisse erfassten Verbindlichkeiten 

nicht berücksichtigt werden. 

Für die Berechnung der für die Finanzkennzahlen vorgesehenen Indizes werden in den im 

Jahr 2021 abgeschlossenen Verträgen die Netto-Finanzverbindlichkeiten auf der 
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Grundlage der zum 31. Dezember 2018 geltenden Rechnungslegungsstandards IAS/IFRS 

ausgewiesen. 

 
 

Finanzierungspartner Finanzkennzahl 
Prüfperi-

ode 
Datum der Annahme des 

Verzichts 

BPM 22.06.2023 
Nettofinanzposition/EBITDA weniger 

als 2 
6 Monate  

UniCredit - 19.01.2022 

Nettofinanzposition/EBITDA weniger 

als 2 

6 Monate 30.03.2022  

Nettofinanzposition/Eigenkapital we-

niger als 2 

BNL - 17.12.2021 

Nettofinanzposition/EBITDA weniger 

als 2 

6 Monate 30.03.2022  

Monate Nettofinanzposition/Eigen-

kapital weniger als 2 

BPER 26.05.2023 

Nettofinanzposition/EBITDA weniger 

als 2 

6 Monate   

Nettofinanzposition/Eigenkapital we-

niger als 2 

BPER 26.05.2023 

Nettofinanzposition/EBITDA weniger 

als 2 

6 Monate   

Nettofinanzposition/Eigenkapital we-

niger als 2 

Intesa Sanpaolo - 30.03.2020 
Nettofinanzposition/EBITDA weniger 

als 2 
6 Monate  

UniCredit - 07.07.2022 (Club 

Deal) 
Nettofinanzposition/EBITDA weniger 

als 2 
6 Monate 30.03.2022 

BNP Paribas - 07.07.2022 (Club 

Deal) 
Nettofinanzposition/EBITDA weniger 

als 2 
6 Monate 30.03.2022 

Banco BPM - 07.07.2022 

(Clubvertrag) 
Nettofinanzposition/EBITDA weniger 

als 2 
6 Monate 30.03.2022 

Intesa Sanpaolo - 07.07.2022 

(Clubvertrag) 
Nettofinanzposition/EBITDA weniger 

als 2 
6 Monate 30.03.2022 

Caixa Bank - 07.07.2022 (Club 

Deal) 
Nettofinanzposition/EBITDA weniger 

als 2 
6 Monate 30.03.2022 

BNL - 03.10.2022 
Nettofinanzposition/EBITDA weniger 

als 2 
6 Monate 03.05.2023 

BNL 27.04.2023 
Nettofinanzposition/EBITDA weniger 

als 2 
6 Monate  

 

 

Bei einer Verletzung der Finanzkennzahlen sowohl für die Darlehen als auch für die Kre-

ditfazilitäten könnte die MFE - MediaForEurope N.V. zur Rückzahlung aller in Anspruch 

genommenen Beträge aufgefordert werden. Diese Parameter wurden zum Stichtag des 

vorliegenden Jahresabschlusses eingehalten. Auf der Grundlage der aktuellen Prognosen 

wird davon ausgegangen, dass diese Parameter auch zum nächsten Berechnungszeitpunkt 

eingehalten werden. 

Die finanziellen Verbindlichkeiten werden im Folgenden detailliert aufgeschlüsselt. 
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Am 26. Mai 2023 wurde mit der Bper Banca ein Darlehensvertrag über einen Nominalbe-

trag von TEUR 100.000 abgeschlossen, der bis zum 26. Mai 2028 zurückzuzahlen ist. Im 

Laufe des Jahres wurden zwei vertragliche Raten von jeweils TEUR 6.250 zurückgezahlt. 

Zum 31. Dezember 2024 betrug der Buchwert TEUR 87.309 (davon entfielen TEUR 27.408 

auf den kurzfristigen Anteil). 

Für diese Vereinbarung gelten die folgenden Finanzkennzahlen: 

o NFP/PN-Verhältnis (Debt Equity Ratio oder Verschuldungsgrad) von weniger als 2, das 

alle sechs Monate auf der Grundlage der konsolidierten Finanzinformationen von MFE 

- MediaForEurope N.V. zu überwachen ist; 

o NFP/EBITDA-Verhältnis (Schuldendeckungsgrad) von weniger als 2, das alle sechs Mo-

nate auf der Grundlage der konsolidierten Finanzdaten von MFE - Mediaforeurope N.V. 

zu überprüfen ist;  

Es besteht ein Darlehensvertrag mit Intesa Sanpaolo S.p.A. vom 30. März 2020, rückzahlbar 

bis zum 28. März 2025, über einen Gesamtbetrag von TEUR 250.000, davon TEUR 150.000 

als Darlehen mit planmäßiger Abschreibung und TEUR 100 als revolvierende Kreditlinie. 

Zum 31. Dezember 2024 belief sich der Buchwert des Darlehens auf TEUR 149.936, die alle 

in der Tabelle unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen sind. 

Unter Bezugnahme auf denselben Vertrag wurde mit Schreiben vom 17. März 2021 und 

mit Wirkung vom 29. März 2021 die Auszahlung von TEUR 100.000 beantragt, wodurch 

die Inanspruchnahme des revolvierenden, befristeten Darlehensanteils geändert wurde. 

Dieses Darlehen, das bis zum 28. März 2025 rückzahlbar ist und nach der Methode der 

planmäßigen Abschreibung bilanziert wird, hatte zum 31. Dezember 2024 einen Buchwert 

von TEUR 99.996, der auch in der Tabelle unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausge-

wiesen ist. 

Für diese Vereinbarung gilt die folgende Finanzvereinbarung: Ein NFP/EBITDA-Verhältnis 

von weniger als 2, das alle sechs Monate auf der Grundlage der konsolidierten Finanzdaten 

von MFE - Mediaforeurope N.V. zu überprüfen ist. 

Am 3. Oktober 2022 wurde mit der Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ein Darlehensvertrag 

über einen Nominalbetrag von TEUR 100.000 abgeschlossen, der bis zum 05. Oktober 2026 

zurückzuzahlen ist, als langfristiges Darlehen in Anspruch genommen wird und nach der 

Methode der planmäßigen Abschreibung bilanziert wird. Zum 31. Dezember 2024 betrug 

der Buchwert TEUR 60.532 (davon entfielen TEUR 2.888 auf den kurzfristigen Anteil). 

Für diese Vereinbarung gilt die folgende Finanzkennzahl: NFP/EBITDA-Verhältnis von we-

niger als 2, das alle sechs Monate auf der Grundlage der konsolidierten Daten von MFE - 

MediaForEurope N.V. bis zum 31. Dezember 2023 zu überprüfen ist.  

Am 30. März 2022 wurde mit UniCredit, Intesa Sanpaolo, Bnp Paribas, Banco Bpm und 

Caixa Bank eine Club-Deal-Kreditlinie in Höhe von TEUR 300.000 zur Finanzierung des Bar-

betrags des Kauf- und Tauschangebots für die Aktien von Mediaset España Comunicación 

SA (das Angebot) vereinbart. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde am 7. Juli 2022 ein 

Darlehen in Höhe von EUR 184.174 aufgenommen, das am 21. Juli 2022 um TEUR 11.744 

erhöht wurde. Dieses Darlehen, das bis zum 12. Juli 2027 rückzahlbar ist, wird nach der 

Methode der planmäßigen Abschreibung bilanziert. Zum 31. Dezember 2024 betrug sein 

Buchwert insgesamt TEUR 196.978 (davon entfielen TEUR 29.246 auf den kurzfristigen Teil 

und TEUR 167.732 auf den langfristigen Teil). Neben der vierteljährlichen Zahlung des 
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Zinsaufwands werden ab dem 13. Januar 2025 Kapitalrückzahlungen im Rahmen dieser 

Vereinbarung fällig. 

Die nachstehende Tabelle zeigt die effektiven Zinssätze (IRR) und die in der Gewinn- und 

Verlustrechnung für die Darlehen ausgewiesenen Finanzierungskosten sowie den beizule-

genden Zeitwert der Darlehen, der anhand der tatsächlichen Marktsätze zum Jahresende 

berechnet wurde. 

 
 

     

 
 IRR 

Finanzaufwen-

dungen  

Beizulegender 

Zeitwert  

     

 

Darlehen von Intesa Sanpaolo - 

30.03.2020 
3,92% 6.747 150.387 

 

Darlehen von Intesa Sanpaolo - 

29.03.2021 
3,98% 4.535 100.558 

 UniCredit-Darlehen - 19.01.2022 3,94% 4.320 100.049 

 UniCredit-Darlehen - 12.05.2022 0,00% 440 - 

 UniCredit Darlehen - 07.07.2022 3,88% 9.267 199.769 

 

Darlehen der Banca Nazionale del La-

voro - 03.10.2022 
4,01% 3.909 61.677 

 Darlehen der BPER Banca - 26.05.2023 A 4,10% 4.827 88.434 

 Darlehen der Credit Suisse - 04.06.2019 0,00% 197 - 

 

Darlehen der Credit Suisse - Niederlas-

sung Spanien  
0,00% 59 - 

     
 

 

Die finanziellen Verbindlichkeiten IFRS 16 belaufen sich auf TEUR 18, TEUR 19 weniger als 

im Vorjahr, und umfassen den langfristigen Anteil der finanziellen Verbindlichkeiten, die 

als Gegenbuchung für die Autovermietung an Arbeitnehmer erfasst wurden, die nach der 

Anwendung von IFRS 16 in den Sachanlagen ausgewiesen werden.  

Die Termingeschäfte mit Tochterunternehmen belaufen sich auf TEUR 7.518 und betreffen 

den langfristigen Teil des negativen beizulegenden Zeitwerts von Derivaten für Devisen-

termingeschäfte, die die MFE-MediaForEurope N.V. nach Erwerb am Markt zur Absiche-

rung von Risiken aus Fremdwährungsschwankungen in Bezug auf hochwahrscheinliche 

künftige Käufe sowie Verbindlichkeiten aus bereits getätigten Käufen ihrer unmittelbaren 

und mittelbaren Tochterunternehmen an diese durch Abschluss eines konzerninternen 

Spiegelvertrags zu gleichen Konditionen überträgt.  

Insbesondere berichtet die Gesellschaft gemäß IAS 7, dass sie zum 31. Dezember 2024 

über zugesagte Kreditlinien in Höhe von insgesamt TEUR 993.417 verfügt, von denen 

TEUR 300.000 nicht in Anspruch genommen wurden und sofort verfügbar sind.  

Zum Zeitpunkt der Genehmigung dieses Jahresabschlusses belaufen sich die zugesagten 

Kreditlinien, die der MFE zur Verfügung stehen, auf TEUR 993.417, von denen 

TEUR 446.159 innerhalb der nächsten 12 Monate fällig werden.  
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10. KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN 

10.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute gliedern sich wie folgt: 
 

   

 

 

Saldo zum 

31.12.2023 

  

 

Saldo zum 

31.12.2024 

      

Kreditfazilitäten      

      

Kurzfristige Darlehen -  27.000 

Zinsaufwendungen für kurzfristige 

Darlehen 
-  2 

      

Ungesicherte Darlehen     

    

Credit Suisse - 04.06.2019 -  28.257 

Intesa Sanpaolo - 30.03.2020 149.936  7.314 

Intesa Sanpaolo - 29.03.2021 99.996  4.875 

UniCredit - 19.01.2022 99.978  4.684 

UniCredit - 12.05.2022 -  100.170 

UniCredit - 07.07.2022 29.246  11.786 

BNL - 03.10.2022 2.888  6.113 

BPER FAC A. - 26.05.2023 27.408  16.928 

Credit Suisse - Niederlassung SP -  24.374 

      

Insgesamt 409.452  231.503 

      
 

 

Dieser Posten beläuft sich auf TEUR 409.452, was einem Anstieg von TEUR 177.949 gegen-

über dem Vorjahr entspricht, und beinhaltet den kurzfristigen Anteil der zu planmäßigen 

Abschreibungen bilanzierten Darlehen.  

Im Laufe des Jahres 2024 wurden zwei Darlehen vorzeitig zurückgezahlt, die ursprünglich 

in den Jahren 2019 und 2020 aufgenommen worden waren, beide bei der Credit Suisse 

(beide wurden im Rahmen des Erwerbs der Beteiligung an der ProSiebenSat.1 Media SE 

aufgenommen und am 22. Februar 2024 zurückgezahlt), sowie ein Darlehen, das im Jahr 

2022 bei der Unicredit aufgenommen wurde. Der Gesamtwert der Posten, für die der kurz-

fristige Anteil im Jahr 2023 erfasst wurde, belief sich auf TEUR 152.801. 

Es wird darauf hingewiesen, dass das im Jahr 2022 bei der Unicredit aufgenommene Dar-

lehen, das in Höhe von TEUR 99.978 bilanziert wurde, bei Fälligkeit am 20. Januar 2025 

zurückgezahlt wurde. 

Zum 31. Dezember 2024 wurden keine kurzfristigen Kreditlinien in Anspruch genommen 

(zum 31. Dezember 2023 betrugen die kurzfristigen Kreditlinien TEUR 27.000). 
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Zum 31. Dezember 2024 waren 62,89 % der verfügbaren Kreditfazilitäten gebunden. 

 

 

10.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
 

  

   

 31.12.2024 31.12.2023 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.564 2.508 

Verbindlichkeiten gegenüber Tochterunternehmen 668 2.059 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unterneh-

men 
- 8 

Verbindlichkeiten gegenüber Muttergesellschaften 20 20 

Insgesamt 3.252 4.595 

   
 

Dieser Posten beläuft sich auf TEUR 3.252 und ist damit um TEUR 1.343 niedriger als im 

Vorjahr. 

Einzelheiten zu den wichtigsten Punkten sind nachstehend aufgeführt. 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Der Posten beläuft sich auf TEUR 2.564 und ist damit um TEUR 56 höher als im Vorjahr. 

Der Posten bezieht sich auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Bezug 

auf: 

o TEUR 1.695 für Berater und externes Personal; 

o TEUR 869 für sonstige Kosten. 

Verbindlichkeiten gegenüber Tochterunternehmen 

Dieser Posten in Höhe von TEUR 668 ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.391 gesunken 

und betrifft die Verbindlichkeiten gegenüber Personal im Wesentlichen gegenüber dem 

indirekten Tochterunternehmen R.T.I. S.p.A. in Höhe von TEUR 408 und gegenüber dem 

Tochterunternehmen Mediaset S.p.A. in Höhe von TEUR 253. 

Verbindlichkeiten gegenüber Muttergesellschaften 

Dieser Posten in Höhe von TEUR 20 ist gegenüber dem Vorjahr unverändert und bezieht 

sich auf die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an die Muttergesellschaft 

Fininvest S.p.A., die auf die Vergütung der Geschäftsführer verzichtet. 

Es gab keine Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Laufzeit von 

mehr als 12 Monaten. 
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Der Buchwert der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entspricht annähernd 

ihrem beizulegenden Zeitwert. 

10.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

zwischen Unternehmen 

Unter diesem Posten werden Cash-Pools mit Tochterunternehmen, assoziierten Unterneh-

men und Gemeinschaftsunternehmen ausgewiesen. 

Zu den Bedingungen, die für konzerninterne Darlehen gelten, siehe die Anmerkungen in 

der Erläuterung 6.5 Konzerninterne finanzielle Forderungen. 

 

 

Finanzverbindlichkeiten gegenüber Tochterunternehmen 

innerhalb des Konzerns 
 

 

31.12.24 31.12.23 

Medusa Film S.p.A. 14.135 11.993 

R.T.I. S.p.A. 63.179 152.071 

Publieurope Ltd. 9.918 9.789 

Publitalia '80 S.p.A. 196.855 181.163 

Digitalia '08 S.r.l. 4.276 - 

Elettronica Industriale S.p.A. 63.098 76.896 

Radio Studio 105 S.p.A. 26.699 15.968 

Virgin Radio Italien S.p.A. 9.912 9.260 

RMC Italia S.p.A. 1.424 - 

Radio Subasio S.r.l. 485 - 

Radio Aut S.r.l. 893 1.082 

MFE Advertising S.p.A. 25 101 

GAM Grupo Audiovisual Mediaset Espana Comunicación S.A.U. 83.277 245.435 

Mediamond S.p.A. 1.202 - 

Dr.Podcast 285 - 

Dr.Podcast - Zweigstelle 200 - 

   

Insgesamt 475.862 703.759 
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Finanzverbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unter-

nehmen und Gemeinschaftsunternehmen 
 

 

31.12.24 31.12.23 

Fascino Prod. Gest. Teatro S.r.l. 32.586 38.228 

Adtech Ventures S.p.A. 31 43 

Mediamond S.p.A.  - 924 

   

Insgesamt 32.617 39.195 
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Nettofinanzverschuldung 

Zum 31. Dezember 2024 stellt sich die Nettofinanzlage der MFE - MediaForEurope N.V. im 

Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar: 
 

 31.12.24 31.12.23 

Kassenbestand 1 1 

Bankguthaben 99.972 100.105 

Gesamtliquidität 99.973 100.106 

Finanzielle Forderungen gegenüber Tochterunternehmen 99.880 100.676 

Finanzielle Forderungen gegenüber assoziierten Unternehmen 1.805 865 

Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 1 - 

Kurzfristige finanzielle Forderungen insgesamt 101.686 101.541 

Verbindlichkeiten gegenüber Banken (409.452) (231.504) 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und kurzfristige 

finanzielle Verbindlichkeiten 
(21) (21) 

Finanzverbindlichkeiten gegenüber Tochterunternehmen (475.862) (703.759) 

Finanzverbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen (32.617) (39.195) 

Laufende Finanzschulden (917.951) (974.478) 

Kurzfristige Netto-Finanzverschuldung (716.292) (772.831) 

Langfristige Finanzverbindlichkeiten (285.296) (698.092) 

Langfristiger Anteil der Netto-Finanzverbindlichkeiten (285.296) (698.092) 

Nettofinanzverschuldung (1.001.588) (1.470.923) 

   
 

 

Die Nettofinanzverschuldung in Höhe von TEUR 1.001.588 ist gegenüber dem Vorjahr um 

TEUR 469.335 gesunken. 

Der Posten Langfristige Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten umfasst hauptsächlich den 

langfristigen Teil der an Dritte zu zahlenden Darlehen, wie in Anmerkung 9.3 Finanzielle 

Verbindlichkeiten ausgewiesen. 

Im Jahr 2024 hat die Gesellschaft Dividenden in Höhe von insgesamt TEUR 140.056 aus-

geschüttet, davon TEUR 58.904 an die Muttergesellschaft Fininvest S.p.A.  

Darüber hinaus erhielt die Gesellschaft im Jahr 2024 Dividenden von dem Tochterunter-

nehmen Mediaset S.p.A. in Höhe von TEUR 330.000, von der GAM Grupo Audiovisual Me-

diaset Espana Comunicacion SAU in Höhe von TEUR 300.000, von dem assoziierten 
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Unternehmen EI Towers S.p.A in Höhe von TEUR 10.291 und von der ProSiebenSat.1 Media 

SE in Höhe von TEUR 3.376.  

Im Jahr 2024 wurden weitere Anteile an der ProSiebenSat.1 Media SE für TEUR 15.619 

erworben.  

Ebenfalls im Jahr 2024 wurden Darlehen und kurzfristige Kreditfazilitäten in Höhe von 

TEUR 27.000 getilgt und mittel- und langfristige Kreditverträge mit verschiedenen Kredit-

instituten in Höhe von insgesamt TEUR 152.801 abgeschlossen.  

Weitere Einzelheiten zu diesen Veränderungen sind in der Kapitalflussrechnung aufge-

führt. 

In Übereinstimmung mit IAS 7 werden die Veränderungen bei den Finanzanlagen und Ver-

bindlichkeiten nachstehend dargestellt: 
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Eröffnungssaldo 

01.01.2024 
Cashflow 

Nicht-Cash-Flow 
Endgültiger Saldo 

31.12.2024 
Änderungen des beizule-

genden Zeitwerts 

Andere Ände-

rungen 

Langfristige Verbindlichkeiten:      

Finanzielle Verbindlichkeiten 698.055 (40.000) - (372.777) 285.278 

Finanzielle Verbindlichkeiten IFRS16  37 - - (19) 18 

Kurzfristige Verbindlichkeiten:      

Kreditmöglichkeiten  27.000 (27.000) - - - 

Finanzielle Verbindlichkeiten 204.502 (165.387) - 370.337 409.452 

Finanzielle Verbindlichkeiten IFRS16  21 - - - 21 

Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte:       

            Nicht als Sicherungsinstrument designierte Deri-

vate 

11 (3) (9) - (1) 

Konzerninterne Finanzverbindlichkeiten 742.954 (234.449) - - 508.505 

Konzerninterne finanzielle Forderungen (101.541) (170) - - (101.711) 

Nettoverbindlichkeiten aus der Darlehenstätigkeit 1.571.038 (467.009) (9) (2.460) 1.101.561 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (100.105) 132 - - (99.973) 

Netto-Finanzverbindlichkeiten 1.470.933 (466.877) (9) (2.460) 1.001.588 

Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten:      

Als Sicherungsinstrument designierte Derivate - 

Kaufoptionen auf Aktien 

451 (9.698) - 9.247  

        Langfristige finanzielle Vermögenswerte:       

Als Sicherungsinstrument designierte Derivate - 

Zinsänderungsrisiko  

(3.536) - 4.926 - 1.390 

        Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte:       

Als Sicherungsinstrument designierte Derivate - 

Zinsänderungsrisiko  

(13.402) (15.315) 32.515 - 3.798 

Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte:     - 

Als Sicherungsinstrument designierte  Derivate - 

Verkaufsoptionen auf Aktien 

(14.458) - - 14.458 - 

Nicht aus dem Kreditgeschäft stammende Verbind-

lichkeiten 

(30.946) (25.013) 37.891 23.706 5.638 
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10.6 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 
 

 31.12.2024 31.12.2023 

Finanzielle Verbindlichkeiten für nicht als Sicherungs-

instrument designierte Derivate 
  

Terminderivate mit fremden Drittposten 2 1.551 

Terminderivate mit Tochterunternehmen 8.996 2.868 

Terminderivate mit assoziierten Unternehmen 3 - 

Insgesamt 9.001 4.419 

Finanzielle Verbindlichkeiten für als Sicherungsinstru-

ment designierte Derivaten 
  

Collars auf Eigenkapitalinstrumente (Call-Optionen) - 451 

Insgesamt - 451 

Sonstige kurzfristige Finanzschulden   

Finanzielle Verbindlichkeiten IFRS16 (kurzfristiger Anteil) 21 21 

Insgesamt 21 21 

   

Insgesamt 9.022 4.891 

   
 

 

Der Posten beläuft sich auf insgesamt TEUR 9.022 (TEUR 4.891 zum 31. Dezember 2023) 

und erhöhte sich um TEUR 4.131. 

Die finanziellen Verbindlichkeiten für nicht als Sicherungsinstrument designierteDerivate 

in Höhe von TEUR 9.001 (gegenüber TEUR 4.419 zum 31. Dezember 2023) beziehen sich 

auf den negativen beizulegenden Zeitwert der im Rahmen der Risikoabsicherungsstrate-

gie mit Dritten sowie mit assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen ab-

geschlossenen Devisenderivaten.  

Die finanziellen Verbindlichkeiten IFRS 16 belaufen sich auf TEUR 21 (TEUR 21 zum 

31. Dezember 2023) und beziehen sich auf den kurzfristigen Anteil der finanziellen Ver-

bindlichkeiten, die als Gegenbuchung für die Autovermietung für Arbeitnehmer erfasst 

wurden, die nach der Anwendung von IFRS 16 in den Sachanlagen ausgewiesen werden.  
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10.7 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 

Dieser Posten setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 

31.12.24 31.12.23 

Verbindlichkeiten gegenüber Arbeitnehmern, aufgelaufenes Ur-

laubsgeld und Spesen 
232 108 

Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungsgesellschaften 1 1 

Verbindlichkeiten gegenüber Aktionären für genehmigte Divi-

denden 
24 17 

Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern 21 21 

Verbindlichkeiten gegenüber Steuerbehörden 8.619 27.554 

Verbindlichkeiten gegenüber Direktoren 8.989 9.083 

Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten 96 171 

Verschiedene Verbindlichkeiten gegenüber Tochterunternehmen 159.947 194.944 

Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unterneh-

men und Gemeinschaftsunternehmen 
170 322 

Passive Rechnungsabgrenzung 1 5 

   

Insgesamt 178.102 232.227 

   
 

Dieser Posten beläuft sich auf TEUR 178.102 und ist damit um TEUR 54.125 niedriger als 

im Vorjahr. 

Einzelheiten zu den wichtigsten Punkten sind nachstehend aufgeführt. 

Verschiedene Verbindlichkeiten gegenüber Tochterun-

ternehmen, assoziierten Unternehmen und Gemein-

schaftsunternehmen  

Dieser Posten, der sich auf TEUR 160.117 beläuft und um TEUR 35.149 gesunken ist, glie-

dert sich wie folgt: 

o EUR 139.515 an Verbindlichkeiten im Rahmen der Steuerkonsolidierung gegenüber 

Tochterunternehmen und TEUR 170 an Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinschafts-

unternehmen, die am nationalen Steuerkonsolidierungssystem der Gruppe teilneh-

men; 

o TEUR 7.165 an IRES-Steuer, die im Rahmen der Steuerkonsolidierung der spanischen 

Niederlassung an das Tochterunternehmen GAM Grupo Audiovisual Mediaset 

España Comunicación S.A.U. zu zahlen ist; 

o TEUR 13.267 an Verbindlichkeiten, die von Tochterunternehmen im Rahmen der 

Mehrwertsteuerverfahren der Gruppe an die MFE MediaForEurope NV übertragen 

wurden. 
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Verbindlichkeiten gegenüber Direktoren 

Dieser Posten, der sich auf TEUR 8.989 beläuft und gegenüber dem Vorjahr um TEUR 94 

gesunken ist, beinhaltet im Wesentlichen die in den Vorjahren ausgewiesenen Verbind-

lichkeiten für die Abfindung des Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft in Höhe von 

TEUR 8.500, die bei Beendigung seiner Amtszeit fällig wird.  

 

 

Verbindlichkeiten gegenüber Steuerbehörden 

Dieser Posten setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 

31.12.24 31.12.23 

Konzern-Umsatzsteuer 8.508 27.485 

Steuereinbehalte auf Gehälter 13 10 

Steuerabzüge auf Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit 49 12 

Steuereinbehalte auf gehaltsähnliche Einkünfte der Arbeitneh-

mer 
49 48 

   

Insgesamt 8.619 27.554 

   
 

 

Dieser Posten beläuft sich auf TEUR 8.619 und ist damit um TEUR 18.935 niedriger als im 

Vorjahr.  

Die Umsatzsteuer der Gruppe, die sich auf TEUR 8.508 belief, bezog sich nur auf die an 

die spanische Steuerbehörde zu zahlende Umsatzsteuer der Gruppe (TEUR 17.031 im Jahr 

2023). Infolge der Verschmelzung von Mediaset España Comunicación, S.A. auf die MFE 

MEDIAFOREUROPE N.V. im Jahr 2023 gründete letztere eine Niederlassung in Spanien, 

die nach nationalem Recht als Muttergesellschaft für die Zwecke der Mehrwertsteuer der 

spanischen Gruppe dient.  

Im Vorjahr war in dieser Position auch die Umsatzsteuerverbindlichkeit der MFE-Gruppe 

in Höhe von TEUR 10.454 enthalten, während sie im Berichtsjahr eine Guthabenposition 

ausweist. 

 

Verbindlichkeiten gegenüber Aktionären für genehmigte 

Dividenden 

Dieser Posten in Höhe von TEUR 24 ist um TEUR 7 höher als im Vorjahr und bezieht sich 

auf die Verbindlichkeiten für die von der Hauptversammlung am 23. Juni 2021, 29. Juni 



 

F-565 

2022, 7. Juni 2023 und 19. Juni 2024 beschlossenen Dividenden, die zum 31. Dezember 

2024 noch nicht ausgezahlt sind. 

Verbindlichkeiten gegenüber Arbeitnehmern 

Der Posten in Höhe von TEUR 232 ist gegenüber dem Vorjahresende um TEUR 124 ge-

stiegen. Dieser Posten bezieht sich auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

in Höhe von TEUR 225 für Gehälter und Beiträge sowie TEUR 7 für Bonuszahlungen eines 

14. Monatsgehalts. 

Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern 

Dieser Posten in Höhe von TEUR 21 (TEUR 21 zum 31. Dezember 2023) bezieht sich auf 

Verbindlichkeiten gegenüber Versorgungseinrichtungen, die sowohl von der Gesellschaft 

als auch von den Arbeitnehmern im Zusammenhang mit den Dezembergehältern ge-

schuldet werden. 

Dieser Posten ist wie folgt aufgeschlüsselt: 
 

 

31.12.24 31.12.23 

INPS 13 13 

INAIL 1 1 

FPDAC 7 7 

   

Insgesamt 21 21 

   
 

  



 

F-566 

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN WICHTIGSTEN 

POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECH-

NUNG 
(Werte in Tausend EUR) 

12. UMSATZERLÖSE 

12.1 Umsatzerlöse aus Verkäufen und Dienstleistungen 

Dieser Posten, der sich von insgesamt TEUR 1.012 im Jahr 2023 auf TEUR 815 im Jahr 

2024 verändert hat, weist einen Rückgang von insgesamt TEUR 197 auf. 

Die Umsatzerlöse verteilen sich wie folgt: 
 

 2024 2023 

Sonstige Dienstleistungen 768 905 

Provisionen und Gebühren 47 107 

   

Insgesamt 815 1.012 

   
 

Sonstige Dienstleistungen 

Dieser Posten beläuft sich auf TEUR 768 und besteht hauptsächlich aus Umsatzerlösen 

für die Erbringung von konzerninternen Finanzdienstleistungen. Besonders hervorzuhe-

ben sind die Umsatzerlöse für Personaldienstleistungen an die indirekten Tochterunter-

nehmen RTI S.p.A. in Höhe von TEUR 196 und Publitalia '80 S.p.A. in Höhe von TEUR 191 

sowie Mediamond S.p.A. in Höhe von TEUR 63. 

Provisionen und Gebühren 

Dieser Posten enthält Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 47 aus Gebühren für Bankbürg-

schaften und Garantien zugunsten von Tochterunternehmen (TEUR 107 im Jahr 2023), 

davon TEUR 24 an das indirekte Tochterunternehmen R.T.I. S.p.A. 

Alle Umsatzerlöse wurden in Italien erzielt. 
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12.2 Sonstige Umsatzerlöse und Erträge 

Dieser Posten setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 

2024 2023 

Einnahmen aus dem Vorjahr 24 - 

Sonstige Erlöse 21 10 

   

Insgesamt 45 10 

   
 

Der Posten, der sich auf TEUR 45 beläuft, wurde gegenüber dem Vorjahr um TEUR 35 

erhöht und bezieht sich auf sonstige Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 21 und Vorjahres-

erträge in Höhe von TEUR 24 aufgrund des Erlasses von feststehenden Schulden.  

 

13. KOSTEN 

13.1 Personalaufwand 

Die folgende Tabelle enthält einen Vergleich der Zahl der Arbeitnehmer zum 31. Dezem-

ber 2024, zum 31. Dezember 2023 und des Durchschnitts für 2024: 
 

 

Arbeitnehmer 

zum   

Arbeitnehmer 

zum  

 31.12.24 
Durchschnitt 

2024 
31.12.23 

Managementaufga-

ben 
4 4 3 

    

 4 4 3 
 

 

Alle Arbeitnehmer sind außerhalb der Niederlande tätig (2 in Spanien, 1 in Italien und 1 

in Deutschland).  

Der Personalaufwand ist in der nachstehenden Tabelle aufgeschlüsselt: 
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2024 2023 

Löhne und Gehälter 709 581 

Sozialversicherungsbeiträge 121 91 

Sonstiger Personalaufwand 15 13 

Personalnebenkosten 28 20 

Periodenfremder Personalaufwand 65 22 

Wiedereinziehung des Personalaufwands (1) (1) 

   

Insgesamt 938 727 

   
 

 

Der Posten beläuft sich auf insgesamt TEUR 938 und ist damit um TEUR 211 höher als im 

Vorjahr. 

Einzelheiten zu den wichtigsten Punkten sind nachstehend aufgeführt. 

Löhne und Gehälter 

Dieser Posten beläuft sich auf insgesamt TEUR 709, wovon: 

o TEUR 686 an ordentlichen und außerordentlichen Vergütungen; 

o TEUR 23 an sonstigen Kosten für die Zuweisung von Prämien für das 13. und 14. 

Monatsgehalt. 

Sozialversicherungsbeiträge 

Dieser Posten beläuft sich auf insgesamt TEUR 121, wovon: 

o TEUR 114 an aufgelaufenen Beiträgen auf Löhne und Gehälter; 

o TEUR 7 an sonstigen Kosten für die Beiträge zu den Prämien des 13. und 14. Monats-

gehalts sowie für das INAIL (Nationales Institut für die Versicherung gegen Arbeits-

unfälle). 

Sonstiger Personalaufwand 

Dieser Posten beläuft sich auf TEUR 15 und bezieht sich auf Aufwendungen für Abfin-

dungsansprüche von Arbeitnehmern aufgrund von Umwidmungen; 

Periodenfremder Personalaufwand 

Dieser Posten beläuft sich auf TEUR 65 (gegenüber EUR 22 im Jahr 2023) und umfasst 

hauptsächlich Personalkosten aus den Vorjahren. 
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13.2 Käufe  

Dieser Posten setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 

2024 2023 

Verschiedene Verbrauchsgüter 9 8 

   

Insgesamt 9 8 

   
 

 

13.5 Dienstleistungen 

Dieser Posten setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 

2024 2023 

Wartung und Reparaturen 27 5 

Transport und Lagerung 5  

Berater und externes Personal 6.362 5.239 

Versorgungsunternehmen und Logistik 2 2 

Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Unterhaltung 39 183 

Kosten für Versicherungsleistungen 393 427 

Reise- und Spesenabrechnungen 60 77 

Kosten für EDV und Verwaltungsdienstleistungen 2.359 2.564 

Honorare für Direktoren und Abschlussprüfer 1.919 1.910 

Bankgebühren und Provisionen 356 445 

Sonstige Dienstleistungen 251 178 

Außerhalb des Zeitraums liegende Dienstleistungen 144 10 

   

Insgesamt 11.917 11.041 

   
 

 

Der Posten beläuft sich auf TEUR 11.917 und liegt damit um TEUR 876 über dem Vorjah-

reswert. 

Einzelheiten zu den wichtigsten Punkten sind nachstehend aufgeführt. 

 

 



 

F-570 

Berater und externes Personal  

Dieser Posten beläuft sich auf TEUR 6.362 (gegenüber EUR 5.239 im Jahr 2023) und be-

zieht sich hauptsächlich auf die folgenden Kosten: 

o TEUR 2.951 für Rechts- und Prozesskostenhilfe; 

o TEUR 2.071 für sonstige freiberufliche und Beratungsleistungen; 

o TEUR 1.010 für Sachverständigengutachten und Zertifizierungen. 

Die Kosten für Bestätigungsleistungen für nicht-finanzielle Abschlüsse beliefen sich auf 

TEUR 135. Es sei darauf hingewiesen, dass die unabhängigen Abschlussprüfer keine wei-

teren Dienstleistungen erbracht haben. 

In der folgenden Tabelle sind die der Gesellschaft und ihren Tochterunternehmen in 

Rechnung gestellten Honorare für Abschlussprüfer aufgeführt (Werte in Tausend Euro): 
 

 

Deloitte Ac-

countants B.V. 

Andere Deloi-

tte-Mitglieds-

unternehmen 

und verbun-

dene Unter-

nehmen 

Ernst & Young-

Mitgliedsunter-

nehmen und 

verbundene 

Unternehmen  

Insgesamt 

 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 

Prüfung der 

Jahresab-

schlüsse 

875 677 1.767 1.761 33 - 2.675 2.438 

Sonstige Prü-

fungsaufträge 
59 - 105 94 - - 164 94 

Sonstige 

Nichtprüfungs-

leistungen 

- 71 35 40 447 - 482 111 

Insgesamt 934 748 1.907 1.895 480 - 3.321 2.643 

         
 

 

Kosten für EDV und Verwaltungsdienstleistungen 

Dieser Posten beläuft sich auf TEUR 2.359 (gegenüber TEUR 2.564 im Jahr 2023) und 

bezieht sich hauptsächlich auf die folgenden Kosten: 

o TEUR 2.213 für Personalleistungen, die durch konzerninterne Verträge geregelt sind, 

davon TEUR 1.338 an R.T.I. S.p.A. und TEUR 830 an Mediaset S.p.A.; 

o TEUR 135 für EDV-Dienstleistungen. 
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Honorare für Direktoren und Abschlussprüfer 

Dieser Posten belief sich auf TEUR 1.919 (TEUR 1.910 im Jahr 2023) und bezog sich haupt-

sächlich auf die Honorare der Direktoren.  

Die Differenz zwischen den oben angegebenen Kosten für die Honorare der Mitglieder 

des Verwaltungsrats und den in der Tabelle dieses Abschnitts angegebenen Kosten für 

die Mitglieder des Managements in Schlüsselpositionen erklärt sich durch Zahlungen zu-

gunsten anderer verbundener Personen und durch Mitgliedsbeiträge, die von der Gesell-

schaft im Namen einiger Mitglieder des Verwaltungsrats zu zahlen sind.  

 

13.6 Lizenzgebühren 

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 2024 2023 

Mieten und Pachten 70 45 

Lizenzgebühren 465 465 

   

Insgesamt 535 510 

   
 

Dieser Posten in Höhe von TEUR 535 ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 25 gestiegen 

und betrifft im Wesentlichen die Aufwendungen für Lizenzgebühren für die Nutzung der 

Marke Fininvest in Höhe von TEUR 465. 

13.8 Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 

2024 2023 

Sonstige Steueraufwendungen 2.189 2.760 

Ausgaben des Vorjahres - 2 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 219 219 

Periodenfremde sonstige betriebliche Aufwendungen (7) (14) 

   

Insgesamt 2.401 2.967 

   
 

 

Dieser Posten beläuft sich auf insgesamt TEUR 2.401 (gegenüber TEUR 2.967 im Jahr 

2023). Einzelheiten zu den wichtigsten Posten sind nachstehend aufgeführt. 



 

F-572 

Sonstige Steuerbelastungen in Höhe von TEUR 2.189, die sich hauptsächlich auf 

TEUR 2.050 Mehrwertsteuer beziehen, die gemäß Artikel 19-bis des Präsidialdekrets 

633/72 nicht anteilig abzugsfähig sind. 

Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von TEUR 219, die die folgenden Aufwen-

dungen enthalten:  

o TEUR 201 an Mitgliedsbeiträgen; 

o TEUR 2 an Bußgeldern und Strafen; 

o TEUR 16 an sonstigen Betriebskosten. 

 

13.9 Abschreibungen und Wertminderungen 

Dieser Posten bezieht sich auf die Wertminderungen von Forderungen, die im Laufe des 

Jahres vorgenommen wurden. 
 

 

2024 2023 

Wertminderungen von Forderungen 3 (1.935) 

   

Insgesamt  3 (1.935) 

   
 

Die Wertminderungen auf Forderungen beliefen sich auf TEUR 3 (minus TEUR 1.935 im 

Jahr 2023) und beziehen sich auf die Anpassung der Rückstellungen für uneinbringliche 

Forderungen.  
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15. (AUFWENDUNGEN)/ERTRÄGE AUS FINANZ-

ANLAGEN 

15.1 Finanzaufwendungen 

Dieser Posten ist wie folgt aufgeschlüsselt: 
 

 

2024 2023 

Zinsaufwand für das Cash-Pooling von Mediaset mit Tochterunterneh-

men 
11.470 21.787 

Zinsaufwendungen für das Cash-Pooling von Mediaset mit verbundenen 

Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen 
701 1.074 

Zinsaufwendungen für Girokonten 11 - 

Zinsaufwendungen für kurzfristige Darlehen 442 1.635 

Zinsaufwand für IRS (15.315) (13.095) 

Zinsaufwendungen für Darlehen 34.242 44.681 

Nebenkosten für Darlehen 1.271 1.515 

Finanzaufwendungen für Collar zur Absicherung von Eigenkapitalinstru-

menten 
- 259 

Realisierte Wechselkursverluste 29.546 47.963 

Nicht realisierte Wechselkursverluste 26.602 18.174 

Sonstige Kosten 338 665 

   

Insgesamt 89.309 124.657 

   
 

 

Der Posten belief sich auf TEUR 89.309 und lag damit um TEUR 35.348 unter dem Vor-

jahreswert. 

Einzelheiten zu den wichtigsten Punkten sind nachstehend aufgeführt. 

Zinsaufwand im MFE-Cash-Pooling mit Tochterunter-

nehmen und Gemeinschaftsunternehmen 

Dieser Posten beläuft sich auf TEUR 12.171 (TEUR 22.861 im Jahr 2023) und umfasst die 

im Jahr 2024 aufgelaufenen Zinsen für die von den Tochterunternehmen, verbundenen 

Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen mit der MFE eingerichteten konzernin-

ternen Cashpools. Die Kriterien und Methoden der Verrechnung wurden bereits unter 

dem Posten Intercompany-Finanzforderungen kommentiert. 
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Zinsaufwendungen für Darlehen 

Der Posten belief sich auf TEUR 34.242 und verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 

TEUR 10.439. Dieser Posten umfasst die zu planmäßigen Abschreibungen berechneten 

Darlehenszinsen und setzt sich wie folgt zusammen: 

o TEUR 11.282 gegenüber Intesa Sanpaolo; 

o TEUR 14.027 gegenüber UniCredit; 

o TEUR 4.827 gegenüber der BPER Banca; 

o TEUR 3.909 gegenüber der BNL; 

o TEUR 197 gegenüber der Credit Suisse International. 

 

Nebenkosten für Darlehen 

Der Posten beläuft sich auf TEUR 1.271 und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 

TEUR 244 gesunken. Dieser Posten umfasst die Gebühren sowohl für die Inanspruch-

nahme als auch für die Nichtinanspruchnahme der mittel-/langfristigen Kreditfazilitäten. 

Die wichtigsten Beträge sind wie folgt: 

o TEUR 570 mit der BNL; 

o TEUR 447 mit BPM; 

o TEUR 178 bei der BPER BANCA; 

o TEUR 61 bei Intesa Sanpaolo; 

o TEUR 15 bei der BBVA; 

Zinsaufwand für IRS 

Dieser Posten beläuft sich auf negative TEUR 15.315 (negative EUR 13.095 im Jahr 2023) 

und bezieht sich auf jährliche Erträge, die sich aus der Differenz zwischen dem ausge-

handelten festen Zinssatz und dem variablen Marktzins ergeben. Bei dieser Art von De-

rivaten wirkte sich der Anstieg der Marktzinsen im Jahr 2024 tatsächlich positiv auf ihren 

Barwert aus. Zum Jahresende 2024 bestanden neun IRS-Verträge mit verschiedenen Kre-

ditinstituten, von denen sechs im Jahr 2027 und drei im Jahr 2025 fällig werden.  

 

Zinsaufwendungen für kurzfristige Darlehen 

Dieser Posten belief sich auf TEUR 442 (TEUR 1.635 im Jahr 2023) und bestand haupt-

sächlich aus aufgelaufenen Zinsen für kurzfristige Darlehen mit:  

o TEUR 364 bei der Banca Nazionale del Lavoro; 

o TEUR 56 bei UniCredit; 

o TEUR 17 bei der BPER Banca; 

o TEUR 5 bei Intesa Sanpaolo.   
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15.2 Finanzerträge 

Dieser Posten ist wie folgt aufgeschlüsselt: 

 

 

2024 2023 

Zinserträge aus dem Cash-Pooling von Mediaset mit Tochterunterneh-

men 
4.601 17.982 

Zinserträge aus dem Cash-Pooling von Mediaset mit assoziierten Unter-

nehmen und Gemeinschaftsunternehmen 
64 79 

Zinserträge auf Girokonten 1.968 2.462 

Zinserträge aus Einlagen 772 401 

Realisierte Wechselkursgewinne 29.545 47.988 

Nicht realisierte Wechselkursgewinne 26.604 18.163 

Sonstige Finanzerträge 1.629 3.059 

   

Insgesamt 65.183 90.133 

   
 

 

Der Posten beläuft sich auf TEUR 65.183 und liegt damit um TEUR 24.950 unter dem des 

Vorjahres. 

 

 

Fremdwährungsgewinne und -verluste 

Der Gesamtsaldo des Jahres aus Fremdwährungsgewinnen und -verlusten (realisiert und 

nicht realisiert) belief sich auf einen Gewinn von TEUR 1 (ein Gewinn von TEUR 14 zum 

31. Dezember 2023). Dies spiegelt den Gewinn aus der Währungsabsicherung durch den 

Abschluss von Handelsverträgen mit Dritten zugunsten des Tochterunternehmens R.T.I. 

S.p.A. und des Gemeinschaftsunternehmens Boing S.p.A. wider, aus denen das abgesi-

cherte Risiko resultiert. Gemäß IFRS 9 können diese Verträge nicht als Sicherungsverträge 

eingestuft werden, weshalb die damit verbundenen Änderungen des beizulegenden Zeit-

werts in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden. 

Zinserträge aus dem Cash-Pooling mit Tochterunterneh-

men, assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsun-

ternehmen 

Dieser Posten beläuft sich auf TEUR 4.665 (TEUR 18.061 im Jahr 2023) und umfasst die 

im Jahr 2024 aufgelaufenen Zinsen für die von Tochterunternehmen, verbundenen Un-

ternehmen und Gemeinschaftsunternehmen mit der MFE eingerichteten konzerninter-

nen Cashpools. Die Ansatzkriterien und Abrechnungsmodalitäten wurden bereits unter 

dem Posten Intercompany-Finanzforderungen kommentiert.  
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In der nachstehenden Tabelle sind die Finanzerträge und -aufwendungen sowohl für das 

laufende Jahr als auch für das Vorjahr in die von IFRS 9 vorgeschriebenen Kategorien und 

sonstige nicht vorgeschriebene Kategorien unterteilt. 

 
 

IFRS 9-Kategorien 31.12.2024 31.12.2023 

Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten (32.827) (57.848) 

Vermögenswerte zu fortgeführten Anschaffungskosten 7.405 22.879 

FVTPL Aktiva/(Passiva) (270) 447 

 (25.692) (34.522) 

Sonstige Finanzerträge und -aufwendungen 1.566 (2) 

Insgesamt (24.126) (34.524) 
   

 

 

15.3 Erträge (Aufwendungen) aus Eigenkapitalbeteili-

gungen 

Ausschüttungen von Tochterunternehmen 

Dieser Posten beinhaltet die von dem Tochterunternehmen Mediaset S.p.A. und GAM - 

GRUPO AUDIOVISUAL MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A.U. erhaltenen Dividenden, wie 

unten dargestellt. Bitte beachten Sie, dass Mediaset S.p.A. im Jahr 2024 aufgrund der 

Ausschüttung der Kapitalrücklage gemäß Gesellschafterbeschluss vom 30. April 2024 Di-

videnden in Höhe von insgesamt TEUR 330.000 ausgeschüttet hat, aber nur TEUR 34.575 

in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen wurden. 
 

 

2024 2023 

GAM - GRUPO AUDIOVISUAL MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN 

S.A.U. 300.000 - 

Mediaset S.p.A. 34.575 18.000 

   

Insgesamt 334.575 18.000 
 

 

Ausschüttungen von assoziierten Unternehmen 

In dieser Position sind die erhaltenen Dividenden des assoziierten Unternehmens EI To-

wers S.p.A. und des assoziierten Unternehmens ProSiebenSat. 1 Media SE enthalten, wie 

unten dargestellt: 
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2024 2023 

EI Towers S.p.A. 10.291 19.600 

ProSiebenSat.1 MEDIA SE 3.376 2.941 

   

Insgesamt 13.667 22.541 

   
 

Diese Dividende wurde im Laufe des Jahres vollständig vereinnahmt. 

 

Ausschüttungen von anderen Gesellschaften 

Im Laufe des Jahres wurde dieser Posten auf Null reduziert. Im Jahr 2023 wurden in die-

sem Posten die von der ProSiebenSat.1 Media SE beschlossenen und erhaltenen Divi-

denden erfasst, die aus dem noch unter Anteile an assoziierten Unternehmen ausgewie-

senen Anteil gemäß IFRS 9 abgegrenzt wurden. 2024 wurde diese Beteiligung in eine 

Eigenkapitalbeteiligung an assoziierten Unternehmen umgegliedert.   
 

 

2024 2023 

ProSiebenSat.1 MEDIA SE - 382 

   

Insgesamt - 382 

   
 

 

Sonstige Erträge/(Aufwendungen) aus Eigenkapitalbe-

teiligungen 

Bei einer anhaltenden und signifikanten negativen Differenz zwischen dem Buchwert und 

dem Börsenwert wurden die verschiedenen Elemente des Bewertungsrahmens beobach-

tet und berücksichtigt, nämlich der implizite Wert der ProSiebenSat.1 Media SE, der von 

der Gesellschaft selbst im März 2025 in der Transaktion für die Vereinbarung zum Erwerb 

durch die ProSiebenSat.1 Media SE, auch durch die Verwendung eigener Aktien, der Min-

derheitsanteile an den nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten und die 

nach der Veröffentlichung des Konzernergebnisses 2024 der Gesellschaft eingetretene 

Abwärtskorrektur des mehrjährigen Prognosekonsenses der Analysten, die eine Wertbe-

richtigung in Höhe von TEUR 129.059 erforderlich machte, um den Buchwert der Beteili-

gung an den höheren Wert aus beizulegendem Zeitwert und Nutzungswert anzuglei-

chen, die beide auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen ermittelt wur-

den. 
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16. ERTRAGSTEUERN FÜR DAS JAHR 
 

 2024 2023 

IRES-Aufwand/(Ertrag) aus Steuerkonsolidierung (11.211) (11.261) 

Latenter Steueraufwand/(-ertrag) - Niederlassung Spanien 1.840 856 

Laufende Steuern insgesamt (9.371) (10.405) 

Inanspruchnahme von Gutschriften aus latenten Steueransprüchen 184 628 

Abgegrenzte Schulden für latente Steueransprüche (134) (148) 

Summe der latenten Steueransprüche 50 480 

Insgesamt (9.322) (9.926) 

   
 

Der Posten Ertragsteuern des Jahres gliedert sich wie folgt: 

o TEUR 11.211 IRES-Steuererträge aus der steuerlichen Konsolidierung, die sich aus 

TEUR 10.288 IRES-Steuererträgen für das Jahr und TEUR 923 IRES-Steuererträgen für 

Vorjahre zusammensetzen; 

o TEUR 1.840 als direkter Steueraufwand, der der spanischen Niederlassung zuzuord-

nen ist. 

o TEUR 50 Nettoinanspruchnahme von Vorschüssen, die sich aus Inanspruchnahmen 

in Höhe von TEUR 184 abzüglich der Zuführungen in Höhe von TEUR 134 zusammen-

setzt. 

Während des Berichtszeitraums hatte die Gesellschaft keine Steuerbemessungsgrund-

lage für IRAP-Zwecke. 

Die folgende Aufstellung zeigt die Überleitung vom anwendbaren IRES-Steuersatz zum 

effektiven IRES-Steuersatz: 

 

IRES 31.12.2024 31.12.2023 

Anwendbarer Steuersatz 24,00% 25,00% 24,00% 25,00% 

Zunahme/(Abnahme) der Steuern verursacht 

durch: 
    

Auswirkungen aufgrund von Wertminderungen -24,57% -   

Auswirkungen aufgrund von  8,54% -24,43% -173,85% -7,29% 

Andere    89,11% 4,44% 

Effektiver Steuersatz 7,97% 0,57% -60,74% 22,15% 
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Es ist zu beachten, dass bei Ausübung der Option für die Befreiung der Zweigniederlas-

sung gemäß Art. 168-ter die Steuerbelastung sowohl der Muttergesellschaft als auch der 

spanischen Zweigniederlassung getrennt ermittelt wird, ohne die gegenseitige Gewinn- 

und Verlustrechnung zu beeinflussen. 
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ERLÄUTERUNGEN ZU DEN WICHTIGSTEN PO-

SITIONEN DER KAPITALFLUSSRECHNUNG 

17. KAPITALFLUSSRECHNUNG 

17.1 VERÄNDERUNG DER KURZFRISTIGEN VERMÖGENS-

WERTE/VERBINDLICHKEITEN 

Der Posten umfasst im Wesentlichen die Veränderung der sonstigen Forderungen und 

kurzfristigen Vermögenswerte und sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie die 

Umrechnungsdifferenzen bei der Barabrechnung der derivativen Finanzinstrumente zur 

Absicherung des Wechselkursrisikos für den ineffektiven Teil der Sicherungsbeziehung. 

17.2 ERHALTENE DIVIDENDEN 

Der Posten beinhaltet den Erhalt folgender Dividenden: TEUR 10.291 von EI Towers S.p.A.; 

TEUR 330.000 von Mediaset S.p.A. (davon TEUR 34.575 erfolgswirksam und der Rest als 

Minderung des Beteiligungswertes); TEUR 300.000 von Grupo Audiovisual Mediaset 

España Comunicación, S.A.U.; und TEUR 3.376 von ProSiebenSat.1 Media SE.  

17.3 AUSZAHLUNGEN/EINZAHLUNGEN FÜR EIGENKAPI-

TALBETEILIGUNGEN 

Dieser Posten beinhaltet die Erhöhung der Eigenkapitalbeteiligung an dem deutschen 

Rundfunkveranstalter ProSiebenSat. 1 Media SE in Höhe von TEUR 15.619 (2.637.576 er-

worbene Aktien).  

17.4 NETTOVERÄNDERUNGEN BEIM CASH-POOLING  

Der Posten bezieht sich auf die Nettoveränderung des Saldos des Cash-Poolings mit 

Tochterunternehmen, assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen für 

die Zwecke der zentralen Liquiditäts- und Finanzplanung. 

17.6 GEZAHLTE DIVIDENDE 

Dieser Posten bezieht sich hauptsächlich auf ausgeschüttete Dividenden in Höhe von 

insgesamt TEUR 140.056, wovon TEUR 58.904 an die Muttergesellschaft Fininvest S.p.A. 

17.7 SONSTIGE GEZAHLTE FINANZANLAGEN/VERBIND-

LICHKEITEN 

Dieser Posten bezieht sich auf zurückgezahlte Darlehen und Kreditfazilitäten. 
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VERPFLICHTUNGEN UND GARANTIEN 

Gewährte Bankgarantien 

Die Gesellschaft hat Bankgarantien im Namen von Tochterunternehmen und assoziierten 

Unternehmen übernommen. Insbesondere die MFE - MEDIAFOEUROPE N.V. bürgte für 

einen Gesamtbetrag von TEUR 3.022 (TEUR 3.533 zum 31. Dezember 2023). Zu den wich-

tigsten ausgestellten Bankgarantien gehört die Garantie in Höhe von TEUR 1.932, die 

hauptsächlich zugunsten des Tochterunternehmens R.T.I. S.p.A. mit Generali Real Estate 

S.p.A. SGR als Begünstigtem vereinbart wurde. 

Finanztermingeschäfte 

MFE - MEDIAFOEUROPE N.V. arbeitet direkt mit finanziellen Gegenparteien zusammen, 

um das Wechselkursrisiko von Tochterunternehmen, assoziierten Unternehmen und Ge-

meinschaftsunternehmen abzusichern.  

In der Geschäftsstruktur der Gruppe ist die zentrale Rolle des kommerziellen Fernsehge-

schäfts deutlich erkennbar. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, mit den führenden in-

ternationalen Produzenten von Filmen und Sportereignissen zu verhandeln, um TV-

Rechte zu erwerben (die hauptsächlich in Fremdwährungen wie dem USD ausgehandelt 

werden), wodurch die Gruppe Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankun-

gen ausgesetzt ist. 

Zur Verringerung dieser Risiken werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt, wie un-

ten dargestellt. 

Die Liquiditäts- und Finanzplanung der Gruppe ist im Wesentlichen bei der MFE - MEDI-

AFOREUROPE N.V. zentralisiert, die mit italienischen und ausländischen Finanz-Gegen-

parteien zusammenarbeitet.  

Der Vorstand der MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. hat eine Richtlinie zu Finanzrisiken ver-

abschiedet, die festlegt, dass die Finanzabteilung die Höchstgrenzen des Wechselkurs- 

und Zinsrisikos quantifiziert, die eingegangen werden können, und die Merkmale geeig-

neter Gegenparteien definiert. 

Die Verpflichtungen in Höhe von TEUR 376.968 (TEUR 339.143 zum 31. Dezember 2023) 

beziehen sich auf Devisenkursabsicherungsgeschäfte. 

Schließlich geben die mit Dritten zur Absicherung des Wechselkursrisikos geschlossenen 

Derivate die mit dem indirekten Tochterunternehmen R.T.I. S.p.A. und dem Gemein-

schaftsunternehmen Boing S.p.A. abgeschlossenen Derivaten wieder. 

Andere Informationen 

Zu den Zinsabsicherungsderivaten (IRS) gehören neun Verträge, die in den Jahren 2020 

und 2022 abgeschlossen wurden, um vier mittel-/langfristige Darlehen abzusichern, die 

mit der Banca Intesa Sanpaolo, UniCredit und BNP Paribas aufgenommen wurden. Von 

den am Jahresende ausstehenden Derivatkontrakten laufen drei im Jahr 2025 aus (einer 

im Januar und zwei Ende März) und die restlichen sechs laufen im Juli 2027 aus. 

 

Darüber hinaus wurden zwei Derivatkontrakte über den Kauf von Call-Optionen und den 

Verkauf von Put-Optionen, die mit der Credit Suisse International in den Jahren 2020 
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bzw. 2022 abgeschlossen wurden, im März 2024 vorzeitig glatt gestellt. Diesen Verträgen 

lagen Aktien der ProSiebenSat.1 Media SE als Kapitalnehmerin zugrunde.  
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OFFENLEGUNG VON FINANZINSTRUMEN-

TEN UND RISIKOMANAGEMENTSTRATEGIEN 

Klassen von Finanzinstrumenten  

Die Aufteilung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gemäß IFRS 7 in 

die von IFRS 9 festgelegten Kategorien wird im Folgenden sowohl für das laufende Jahr 

als auch für die vorherige Jahre dargestellt.
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 IFRS 9-Kategorien   

BILANZPOSTEN 
Derivative Vermö-

genswerte  

FVTOCI-Finanz-

anlagen 

Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortge-

führten Anschaffungskosten 
Buch-

wert  

Anhangan-

gaben 

Langfristige Vermögenswerte     

Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte      

Als Sicherungsinstrument designierte Derivate 1.390 - - 1.390 5.6 

Nicht als Sicherungsinstrument designierte Derivate mit 

fremden Dritt 
7.518 - - 7.518 5.6 

Finanzielle Forderungen - - 9.564 9.564 5.6 

Kurzfristige Vermögenswerte       

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen      

Von Kunden - - - - 6.2 

An Unternehmen der MFE-Gruppe - - 297 297 6.2 

Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte      

Als Sicherungsinstrument designierte Derivate mit Dritten 3.798 - - 3.798 6.6 

Nicht als Sicherungsinstrument designierte Derivate mit 

fremden Dritt 
9.000 - - 9.000 6.6 

Nicht als Sicherungsinstrument designierte Derivate - Toch-

terunternehmen  
2 - - 2 6.6 

Nicht als Sicherungsinstrument designierte Derivate - Ge-

meinschaftsunternehmen 
-  - - 6.6 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente      

Bankguthaben - - 99.972 99.972 6.7 

 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - - 1 1 6.7 

Konzerninterne finanzielle Forderungen - Tochterunterneh-

men  
- - 99.880 99.880 6.5 

Konzerninterne finanzielle Forderungen - assoziierte Unter-

nehmen und Gemeinschaftsunternehmen 
- - 1.805 1.805 6.5 
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GJ 2024 

      

SUMME FINANZANLAGEN  21.708 - 211.519 233.227  
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   GJ 2024 

 IFRS 9-Kategorien   

BILANZPOSTEN 
Derivative Verbind-

lichkeiten 

Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten 

Anschaffungskosten 
Buchwert  

Anhangan-

gaben 

Langfristige Finanzverbindlichkeiten     

Finanzverbindlichkeiten gegenüber: Banken         - 285.278 285.278 9.3 

Als Sicherungsinstrument designierte Derivate - - - 9.3 

Nicht als Sicherungsinstrument designierte Derivate mit fremden Drit-

ten 
- - - 9.3 

Nicht als Sicherungsinstrument designierte Derivate mit Tochterunter-

nehmen 
7.518 - 7.518 9.3 

Kurzfristige Verbindlichkeiten     

Verbindlichkeiten gegenüber Banken             

Verbindlichkeiten gegenüber: Banken         - 409.452 409.452 10.1 

Kreditfazilitäten - - - 10.1 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen     

gegenüber Lieferanten - 2.564 2.564 10.2 

gegenüber MFE-Gruppenunternehmen  - 668 668 10.2 

gegenüber der Fininvest Gruppe und Mediolanum Gruppenunterneh-

men                        
- 20 20 10.2 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten     

Als Sicherungsinstrument designierte Derivate - Dritte - - - 10.6 

Nicht als Sicherungsinstrument designierte Derivate mit fremden Drit-

ten 
2 - 2 10.6 

Nicht als Sicherungsinstrument designierteDerivate - Tochterunterneh-

men 
8.996 - 8.996 10.6 

Nicht als Sicherungsinstrument designierteDerivate - Gemeinschaftsun-

ternehmen 
3 - 3 10.6 

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten - Tochterunternehmen - - - 10.6 

Finanzverbindlichkeiten zwischen Unternehmen - Tochterunternehmen - 475.862 475.862 10.5 

Finanzverbindlichkeiten zwischen Unternehmen - assoziierte Unterneh-

men und Gemeinschaftsunternehmen 
- 32.617 32.617 10.5 
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FINANZVERBINDLICHKEITEN INSGESAMT  16.519 1.206.461 1.222.980  
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   GJ 2023 

 IFRS 9-Kategorien   

BILANZPOSITEN  
Derivative Ver-

mögenswerte  

FVTOCI-Finanz-

anlagen 

Finanzielle Verbindlichkeiten zu fort-

geführten Anschaffungskosten Buch-

wert  

Anhangan-

gaben 

Langfristige Vermögenswerte     

Sonstige finanzielle Vermögenswerte      

Sonstige Eigenkapitalbeteiligungen  - 42.883 - 42.883 5.5 

Als Sicherungsinstrument designierte Derivate  3.536 - - 3.536 5.6 

Nicht als Sicherungsinstrument designierte Derivate mit 

Tochterunternehmen  
-  - - 5.6 

Nicht als Sicherungsinstrument designierte Derivate mit 

fremden Dritten 
5.066 - - 5.066 5.6 

Finanzielle Forderungen - - 8.642 8.642 5.6 

KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE      

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen      

Von Kunden - - 1 1 6.2 

An MFE-Gruppeunternehmen - - 277 277 6.2 

Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte      

Als Sicherungsinstrument designierte Derivate mit Drit-

ten 
27.860 - - 27.860 6.6 

Nicht als Sicherungsinstrument designierte Derivate mit 

fremden Dritten 
2.868 - - 2.868 6.6 

Nicht als Sicherungsinstrument designierte Derivate - 

Tochterunternehmen  
1.541 - - 1.541 6.6 

Nicht als Sicherungsinstrument designierte Derivate- 

Gemeinschaftsunternehmen 
-  - - 6.6 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente      

Bankguthaben - - 100.105 100.105 6.7 

Konzerninterne finanzielle Forderungen - Tochterunter-

nehmen  
- - 100.676 100.676 6.5 
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Konzerninterne finanzielle Forderungen - assoziierte Un-

ternehmen und Gemeinschaftsunternehmen 
- - 865 865 6.5 

      

SUMME VERMÖGENSWERTE  40.870 42.883 210.567 294.320  
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 IFRS 9-Kategorien   

BILANZPOSTEN  
Derivative Verbind-

lichkeiten 

Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführ-

ten Anschaffungskosten 
Buchwert  

Anhangan-

gaben 

Finanzverbindlichkeiten     

Verbindlichkeiten gegenüber: Banken         - 698.055 698.055 9.3 

Als Sicherungsinstrument designierte Derivate - - - 9.3 

Nicht als Sicherungsinstrument designierte Derivate mit fremden 

Drittpartei 
- - - 9.3 

Nicht als Sicherungsinstrument designierte Derivate mit Tochterun-

ternehmen 
5.066 - 5.066 9.3 

KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN     

Verbindlichkeiten gegenüber: Banken             

Verbindlichkeiten gegenüber: Banken         - 204.504 204.504 10.1 

Darlehen - - -  

Kreditfazilitäten - 27.000 27.000 10.1 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen     

An Lieferanten - 2.508 2.508 10.2 

An MFE-Gruppenunternehmen  - 2.059 2.059 10.2 

An die Fininvest Gruppe und der Mediolanum Gruppenunternehmen                        - 28 28 10.2 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten     

Als Sicherungsinstrument designierte Derivate – fremde Dritte 451 - 451 10.6 

Nicht als Sicherungsinstrument designierte Derivate mit fremden 

Dritten 
1.551 - 1.551 10.6 

Nicht als Sicherungsinstrument designierte Derivate - Tochterunter-

nehmen 
2.868 - 2.868 10.6 

Nicht als Sicherungsinstrument designierte Derivate - Gemeinschafts-

unternehmen 
- - - 10.6 

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten - Tochterunternehmen - - - 10.6 

Finanzverbindlichkeiten zwischen Unternehmen - Tochterunterneh-

men 
- 703.759 703.759 10.5 

Finanzverbindlichkeiten zwischen Unternehmen - assoziierte Unter-

nehmen und Gemeinschaftsunternehmen 
- 39.195 39.195 10.5 
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FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN INSGESAMT  9.936 1.677.107 1.687.043  
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Beizulegender Zeitwert von Finanzanlagen und finanzi-

elle Verbindlichkeiten sowie verwendete Berechnungs-

modelle und Eingangsdaten 

Nachstehend finden Sie eine Analyse der Bewertung des beizulegenden Zeitwerts der 

einzelnen Klassen von Finanzinstrumenten, aufgeschlüsselt nach den für ihre Berechnung 

verwendeten Methoden und Modellen, sowohl für das laufende Jahr als auch für vorhe-

rige Jahre. 

Es ist zu beachten, dass in den Tabellen die zu planmäßigen Abschreibungen bilanzierten 

Finanzanlagen und finanziellen Verbindlichkeiten, deren beizulegender Zeitwert annä-

hernd dem Buchwert entspricht, nicht aufgeführt sind und dass der beizulegende Zeit-

wert der Derivate die Nettoposition zwischen Aktiva und Passiva darstellt. 

Die zur Bewertung des beizulegenden Zeitwerts zum Berichtszeitpunkt verwendeten Ein-

gangsdaten, die vom Anbieter Bloomberg bezogen wurden, waren wie folgt: 

o Euro-Kurven zur Schätzung von Terminsätzen und Abzinsungsfaktoren; 

o Devisenkassakurse der EZB; 

o Terminkurse, berechnet von Bloomberg; 

o Euribor-Fixierungen; 

o notierte mittlere CDS-Spreads (Credit Default Swap) der verschiedenen Gegenpar-

teien (falls verfügbar); 

o MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. Kredit-Spread. 
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GJ 2024 
 

 

Buchwert 
Mark-to-Mar-

ket-Bewertung 

Mark-to-Model-Bewertung 

Gesamter beizule-

gender Zeitwert  

Anhang-

angaben 

 

Black & 

Scholes-Mo-

dell 

Binomi-

almodell 
DCF-Mo-

dell 

Verbindlichkeiten gegenüber: Banken (694.729) - - - (700.874) (700.874) 9.3/10.1 

Nicht als Sicherungsinstrument designierte De-

rivate für 
     

 
 

Termingeschäfte mit Dritten 16.516 - - - 16.516 16.516 6.6/10.6 

Termingeschäfte mit Tochterunternehmen/asso-

ziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunter-

nehmen  

(16.515) - - - (16.515) (16.515) 6.6/10.6 

Als Sicherungsinstrument designierte Derivate 

zur Absicherung von Zahlungsströmen 
     

 
 

Zinsswap  5.187 - - - 5.187 5.187 9.3/10.6 
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Buchwert 
Mark to 

Market 

Marke zu Modell 

Gesamter beizule-

gender Zeitwert  

Anhang-

angaben 

 

Black & Scho-

les-Modell 
Binomi-

almodell 
DCF-Mo-

dell 

Verbindlichkeiten gegenüber: Banken (902.557) - - - (911.386) (911.386) 9.3/10.1 

Sonstige Eigenkapitalbeteiligungen  42.883 42.883 - - - 42.883 6 

Nicht als Sicherungsinstrument designierte Deri-

vate für: 
     

 
 

Termingeschäfte mit Dritten 6.382 - - - 6.382 6.382 6.6/10.6 

Termingeschäfte mit Tochterunternehmen/Assozi-

ierten Unternehmen und Gemeinschaftsunterneh-

men  

(6.393) - - - (6.393) (6.393) 6.6/10.6 

Als Sicherungsinstrument designierte Derivate 

zur Absicherung von Zahlungsströmen 
     

 
 

Zinsswap  16.938 - - - 16.938 16.938 9.3/10.6 

Als Sicherungsinstrument designierte Derivate 

zur Absicherung von Eigenkapitalinstrumenten  
     

 
 

Kaufoptionen auf Aktien  (450) - (450) - - (450) 9.3/10.6 

Verkaufsoptionen auf Aktien  14.458 - 14.458 - - 14.458 5.6/6.6 
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Der beizulegende Zeitwert der Verbindlichkeiten gegenüber Banken wurde unter Berück-

sichtigung des Kredit-Spread der MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. berechnet, der auch den 

kurzfristigen Teil der mittel-/langfristigen Darlehen umfasst. 

Der beizulegende Zeitwert der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der 

Verbindlichkeiten, die innerhalb des Geschäftsjahres fällig werden, wurde nicht berech-

net, da ihr Buchwert in etwa ihrem beizulegenden Zeitwert entspricht. 

Der beizulegende Zeitwert von Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen, die innerhalb des Geschäftsjahres fällig werden, wurde nicht berechnet, da 

ihr Buchwert ihrem beizulegenden Zeitwert annähernd entspricht. Der angegebene 

Buchwert der Forderungen und Verbindlichkeiten, für die der beizulegende Zeitwert be-

rechnet wurde, umfasst daher auch den Teil, der innerhalb von 12 Monaten nach dem 

Bilanzstichtag fällig wird. Die Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von Forderungen 

aus Lieferungen und Leistungen berücksichtigt die Kreditwürdigkeit der Gegenpartei nur 

dann, wenn es Marktinformationen gibt, die zu deren Ermittlung herangezogen werden 

können. Für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurde der beizulegende 

Zeitwert unter Berücksichtigung der Kreditwürdigkeit der MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. 

angepasst. 

Der beizulegende Zeitwert von Finanzverbindlichkeiten, die innerhalb des Geschäftsjah-

res fällig werden, wurde nicht berechnet, da ihr Buchwert annähernd ihrem beizulegen-

den Zeitwert entspricht. Die Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzver-

bindlichkeiten, die in den folgenden Geschäftsjahren fällig werden, umfasst auch den Teil, 

der innerhalb von 12 Monaten nach dem Bilanzstichtag fällig wird. 

Darüber hinaus enthält die Tabelle keine Finanzanlagen und Verbindlichkeiten, deren 

beizulegender Zeitwert nicht objektiv ermittelt werden kann. 

Die in den Jahresabschlüssen zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesenen Finanzanlagen 

und finanziellen Verbindlichkeiten wurden ebenfalls auf der Grundlage der durch den 

Rechnungslegungsstandard festgelegten Hierarchie des beizulegenden Zeitwerts einge-

stuft: 

o Stufe I: notierte Preise auf aktiven Märkten für identische Instrumente; 

o Stufe II: andere Variablen als börsennotierte Preise auf aktiven Märkten, die entwe-

der direkt (wie im Falle von Preisen) oder indirekt (abgeleitet von den Preisen) beo-

bachtet werden können; 

o Stufe III: Variablen, die nicht auf beobachtbaren Marktwerten beruhen. 
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Bilanzposten 
Buch-

wert 

Stufe 

I 

Stufe 

II 

Stufe 

III 

Gesamter 

beizule-

gender 

Zeitwert 

An-

han-

gang-

abe 

Sonstige Eigenkapital-

beteiligungen 
- - - - 

- 
6 

Als Sicherungsinstru-

ment designierte Deri-

vate zur Absicherung 

von Zahlungsströmen: 

    

 

 

- Termingeschäfte mit 

fremden Dritten 
16.516 

- 
16.516 

- 
16.516 6.6/10.6 

- Termingeschäfte mit 

Tochterunterneh-

men/assoziierten Un-

ternehmen und Ge-

meinschaftsunterneh-

men 

(16.515) 

- 

(16.515) 

- 

(16.515) 6.6/10.6 

Als Sicherungs-instru-

ment designierte Deri-

vate zur Absicherung 

von Zahlungsströmen: 

    

 

 

- Zinsswap 5.187 - 5.187 - 5.187 9.3/10.6 

Als Sicherungsinstru-

ment designierte Deri-

vate zur Absicherung 

von Eigenkapitalin-

strumenten  

    

 

 

       

       
 

Die Gesellschaft hat für die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Instrumente (ohne 

den beizulegenden Zeitwert von Eigenkapitalbeteiligungen an börsennotierten Unter-

nehmen) nur zwei Hierarchiestufen festgelegt, da sie Bewertungsmodelle verwendet, die 

auf beobachtbaren Marktwerten beruhen. 

Finanzaufwendungen und -erträge, die in Übereinstim-

mung mit IFRS 9 erfasst wurden 

Die Zahlen von Finanzaufwendungen und -erträgen sind im Folgenden nach den Kate-

gorien des IFRS 9 gegliedert dargestellt. 
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     GJ 2024 

IFRS 9-Kategorien 
aus Zin-

sen 

Zum beizu-

legenden 

Zeitwert 

Wechselkursge-

winne/(-ver-

luste) 

Nettoge-

winne/(-ver-

luste) 

 

FVTPL Aktiva/(Passiva) - (275) 5 (270)  

Verbindlichkeiten zu 

planmäßigen Abschrei-

bungen 

(32.823) - (4) (32.827)  

Vermögenswerte zu 

planmäßigen Abschrei-

bungen 

7.404 - - 7.404  

IFRS 9-Kategorien ins-

gesamt 
   (25.693)  

      
 
 
 
 
 
 

     GJ 2023 

IFRS 9-Kategorien 
aus Zin-

sen 

Zum beizule-

genden Zeit-

wert 

Wechselkursge-

winne/(-verluste) 

Netto-

ge-

winne/(-

ver-

luste) 

FVTPL Aktiva/(Passiva) - 440 7 447 

Verbindlichkeiten zu 

planmäßigen Abschrei-

bungen 

(57.855) - 7 (57.848) 

Vermögenswerte zu 

planmäßigen Abschrei-

bungen 

22.879 - - 22.879 

IFRS 9-Kategorien insge-

samt 
   (34.522) 

     
 

 

Kapitalmanagement 

Die Ziele des Kapitalmanagements der MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. bestehen darin, 

die Fähigkeit der Gruppe zu schützen, erstens die Rentabilität für ihre Aktionäre und die 

Interessen ihrer Stakeholder sowie die Einhaltung der Auflagen zu gewährleisten und 

zweitens eine optimale Kapitalstruktur aufrechtzuerhalten. 
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Arten von finanziellen Risiken und entsprechende Absi-

cherung 

Der Vorstand der MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. hat  spezifische Prozesse für das Ma-

nagement der finanziellen Risiken der Gruppe entwickelt, die darauf abzielt, die Wech-

selkurs-, Zins-, Preis- und Liquiditätsrisiken, denen die Gruppe ausgesetzt ist, zu verrin-

gern: Um die Struktur der Betriebskosten und der Ressourcen zu optimieren, wird diese 

Tätigkeit bei der Muttergesellschaft der Gruppe, der MFE - MEDIAFOREUROPE N.V., 

zentralisiert, die mit der Aufgabe betraut wurde, die Informationen über die risikobehaf-

teten Positionen zu sammeln und sie gegebenenfalls abzusichern. 

Zu diesem Zweck tritt die MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. direkt am Markt auf und über-

nimmt die Kontrolle und Koordinierung der finanziellen Risiken für die Gruppeunterneh-

men. Die Auswahl der finanziellen Gegenparteien konzentriert sich auf diejenigen mit 

einer hohen Kreditwürdigkeit, wobei gleichzeitig eine begrenzte Konzentration der En-

gagements gegenüber diesen Gegenparteien sichergestellt wird. 

Währungsrisiko 

MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. fungiert als Vermittler bei der Verwaltung des Wechsel-

kursrisikos, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu eliminieren, die sich 

hauptsächlich auf das indirekte Tochterunternehmen R.T.I. S.p.A. auswirken, da sie Fern-

sehübertragungsrechte erwirbt, die hauptsächlich in US-Dollar ausgehandelt werden. 

MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. sammelt Informationen über die Positionen des indirekten 

Tochterunternehmens R.T.I. S.p.A., die einem Wechselkursrisiko unterliegen, und über-

trägt sie, sobald die Derivate auf dem Markt abgeschlossen sind, an R.T.I. S.p.A., indem 

sie einen Spiegelvertrag zwischen den Unternehmen zu den gleichen Bedingungen ab-

schließt. 

Bei den Derivaten handelt es sich hauptsächlich um Terminkäufe. 

Die MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. bilanziert diese Verträge (mit dem Markt und z.B. mit 

des indirekten Tochterunternehmens R.T.I. S.p.A.) und stuft sie als Vermittlungsverträge 

ein. Dementsprechend werden diese Verträge ausgewiesen, indem die Änderungen des 

beizulegenden Zeitwerts in der Gewinn- und Verlustrechnung als "realisierte Devisenge-

winne und -verluste und Devisengewinne und -verluste aus der Bewertung" unter den 

finanziellen (Aufwendungen)/Erträgen verbucht werden. 

Der beizulegende Zeitwert von Devisentermingeschäften ergibt sich aus der abgezinsten 

Differenz zwischen dem mit dem vertraglichen Terminkurs berechneten Nennbetrag und 

dem mit dem Devisenterminkurs am Bilanzstichtag berechneten Nennbetrag. 

Für die Wechselkurse wurde keine Sensitivitätsanalyse durchgeführt, da die betreffenden 

Tätigkeiten keine signifikanten Auswirkungen haben, da sie, wie oben dargestellt, aus-

schließlich aus der Vermittlungstätigkeit resultieren. 

Eine Tabelle der Finanzderivate ist beigefügt, aus der der Nominalwert der entsprechen-

den Verträge hervorgeht. 
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Zinsänderungsrisiko 

Die Struktur der Gruppe sieht vor, dass alle finanziellen Mittel bei der Muttergesellschaft 

MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. zentralisiert werden, und zwar durch ein automatisiertes 

tägliches Cash-Pooling, an dem alle Gesellschaften der Gruppe teilnehmen. Die Mutter-

gesellschaft ist voll und ganz mit der Beschaffung von Finanzmitteln auf dem Markt be-

traut, indem sie mittel- und langfristige Darlehen aufnimmt sowie zugesagte und nicht 

zugesagte Kreditfazilitäten festlegt. 

Das Zinsrisiko der MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. ergibt sich hauptsächlich aus den Fi-

nanzverbindlichkeiten mit variablem Zinssatz, die die Gesellschaft einem Cashflow-Risiko 

aussetzen. Ziel der Gesellschaft ist es, die Schwankungen der Finanzaufwendungen, die 

sich auf das Finanzergebnis auswirken, zu begrenzen und damit das Risiko eines mögli-

chen Zinsanstiegs zu begrenzen. 

Die MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. steuert dieses Risiko, indem sie mit Dritten Verträge 

über Finanzderivate abschließt, die darauf abzielen, die Schwankungen der Zahlungs-

ströme aufgrund von Marktveränderungen der Zinssätze für mittel-/langfristige Verbind-

lichkeiten im Voraus festzulegen oder zu verringern. Der Zeitrahmen, der für die Steue-

rung des Zinsrisikos als wesentlich angesehen wird, wurde auf eine Mindestlaufzeit von 

18 Monaten festgelegt. 

Die MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. bilanziert das Sicherungsgeschäft vom Zeitpunkt des 

Abschlusses des Derivatkontrakts bis zum Zeitpunkt seines Erlöschens oder Auslaufens, 

wobei sie das abgesicherte Risiko und den Zweck der Absicherung durch die "Siche-

rungsbeziehung" dokumentiert und die Wirksamkeit des Sicherungsgeschäfts regelmä-

ßig überprüft. 

Konkret wird die in IFRS 9 festgelegte Methode zur Absicherung von Zahlungsströmen 

angewendet. Nach dieser Methode wird entweder die absolute Veränderung des beizu-

legenden Zeitwerts von Derivaten - d.h. des beizulegenden Zeitwerts abzüglich der auf-

gelaufenen Zinsen - oder des beizulegenden Zeitwerts des Basiswerts, je nachdem, wel-

cher Wert kleiner ist, in einer Eigenkapitalrücklage erfasst. Die Differenz zwischen diesem 

Wert und dem gesamten beizulegenden Zeitwert wird dann zu jedem Berichtszeitpunkt 

dem Gewinn oder Verlust zugerechnet. Sowohl der beizulegende Zeitwert als auch der 

bereinigte beizulegende Zeitwert werden zur Berücksichtigung der Kreditwürdigkeit an-

gepasst.  

Die Effektivitätsprüfung soll die hohe Korrelation zwischen den technischen und finanzi-

ellen Merkmalen der abgesicherten Verbindlichkeiten (Laufzeit, Betrag usw.) und denen 

des Sicherungsinstruments durch die Anwendung spezifischer retrospektiver und pros-

pektiver Tests anhand der Dollar-Offset-Methode bzw. der sog. Volatility-Reduction-Me-

thode nachweisen. 

Der beizulegende Zeitwert von Derivaten (IRS) wird durch Abzinsung künftiger Cashflows 

und Anpassung des Wertes an die Kreditwürdigkeit berechnet. 

Das bestehende Portfolio an derivativen Produkten besteht aus neun IRS, deren feste 

Zinssätze, Untergrenzen (falls vorhanden) und Laufzeiten nachstehend aufgeführt sind. 
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Fester 

Satz  

Variabler 

Satz 

Unter-

grenze 
Gültigkeit Fälligkeit 

Zinsswap - INTESA SAN-

PAOLO - Nennwert 

EUR 150 Mio. 

-0,18% 
Euribor 

3M/360 
-1,00%   

Handelstag 20.04.2020    31.03.2020 28.03.2025 

Zinsswap - INTESA SAN-

PAOLO - Nennwert 

EUR 100 Mio. 

1,69% 
Euribor 

3M/360 
-1,00%   

Handelstag 27.06.2022    30.06.2022 28.03.2025 

Zinsswap - UniCredit - 

Nennwert EUR 100 Mio. 
1,35% 

Euribor 

3M/360 
-0,80%   

Handelstag 09.05.2022    30.06.2022 20.01.2025 

Zinsswap - UNICREDIT - 

Nennwert EUR 30,7 Mio. 
1,33% 

Euribor 

3M/360 
   

amortisiert      

Handelstag 27.07.2022    08.07.2022 12.07.2027 

Zinsswap - UNICREDIT - 

Nennwert EUR 30,7 Mio. 
1,26% 

Euribor 

3M/360 
   

amortisiert      

Handelstag 28.07.2022    08.07.2022 12.07.2027 

Zinsswap - INTESA SAN-

PAOLO - Nennwert 

EUR 30,7 Mio. 

1,330% 
Euribor 

3M/360 
   

amortisiert      

Handelstag 27.07.2022    08.07.2022 12.07.2027 

Zinsswap - INTESA SAN-

PAOLO - Nennwert 

EUR 30,7 Mio. 

1,260% 
Euribor 

3M/360 
   

amortisiert      

Handelstag 28.07.2022    08.07.2022 12.07.2027 

Zinsswap - BNP PA-

RIBAS SA – Nennwert 

EUR 30,7 Mio. 

1,340% 
Euribor 

3M/360 
   

amortisiert      

Handelstag 27.07.2022    08.07.2022 12.07.2027 

Zinsswap - BNP PA-

RIBAS SA – Nennwert 

EUR 30,7 Mio. 

1,260% 
Euribor 

3M/360 
   

amortisiert      

Handelstag 28.07.2022    08.07.2022 12.07.2027 
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Sensitivitätsanalyse des Zinsrisikos 

Finanzinstrumente, die einem Zinsrisiko ausgesetzt sind, wurden zum Berichtszeitpunkt 

einer Sensitivitätsanalyse unterzogen. Die Annahmen, auf denen das Modell beruht, wer-

den nachstehend erläutert: 

o Die mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten unterlagen zum Zeitpunkt der Neu-

festsetzung des internen Zinsfußes, der im Laufe des Jahres veröffentlicht wurde, ei-

ner symmetrischen Schwankung von 100 Basispunkten nach oben und 100 Basis-

punkten nach unten. 

o Für kurz- und mittel-/langfristige revolvierende Verbindlichkeiten und andere kurz-

fristige Finanzposten wurden die Finanzaufwendungen neu berechnet, indem die in 

den Jahresabschlüssen ausgewiesenen Werte symmetrisch um 100 Basispunkte nach 

oben und 100 Basispunkte nach unten verändert wurden. 

Für die Zinsswaps wurde der beizulegende Zeitwert neu berechnet, indem die Zinskurve 

zum Berichtszeitpunkt asymmetrisch um 100 Basispunkte nach oben und 100 Basis-

punkte nach unten verschoben wurde. Der ineffektive Teil wurde auf der Grundlage des 

beizulegenden Zeitwerts berechnet, der unter Verwendung der angepassten Zinskurve 

neu berechnet wurde; 

In der nachstehenden Tabelle sind die Veränderungen des Gewinns oder Verlusts für das 

Jahr und des Eigenkapitals nach der Sensitivitätsanalyse abzüglich der relevanten Steu-

ern, die auf der Grundlage des am 31. Dezember 2024 geltenden Standardsteuersatzes 

berechnet wurden, zusammengefasst: 
 

Jahre Veränderung in Basispunkten Gewinn/Verlust Eigenkapitalrücklage 
Summe 

Eigenkapital 

2024 100 -4.460,8 2.743,7 -1.717,1 

 -100 4.469,8 -2.836,4 1.633,4 

2023 100 -7.142,9 6.452,1 -690,8 

 -100 7.173,3 -6,680.4 492,9 

     
 

Sensitivitätsanalyse des Preisrisikos  

Zur Absicherung des Risikos von Änderungen des beizulegenden Zeitwerts aufgrund von 

Schwankungen des Aktienkurses von Prosieben hatte die Gesellschaft Verkaufs- und 

Kaufoptionen (Collars) vereinbart, die es ermöglichten, die Schwankungen des Aktien-

kurses innerhalb eines Korridors von 90 % bis 120 % des Ausgangswerts zu begrenzen. 

Die wirtschaftliche Auswirkung der Absicherung bestand zum einen in der Festlegung 

eines Höchstwertes auf der Grundlage des Ausübungspreises der verkauften Kaufoptio-

nen und zum anderen in der Festlegung eines Mindestwertes auf der Grundlage des 

Ausübungspreises der gekauften Verkaufsoptionen. 

Zu beachten ist, dass nach der vorzeitigen Beendigung der beiden Derivatkontrakte über 

den Kauf von Call-Optionen und den Verkauf von Put-Optionen mit zugrundeliegenden 

Anteilen an der ProSiebenSat.1 Media SE im März 2024 die Beteiligung, die im Jahr 2023 

noch als Finanzbeteiligung nach IFRS 9 galt, in die Position "Anteile an assoziierten 
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Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen" umgegliedert und damit nach IAS 27 zu 

Anschaffungskosten bewertet wurde.  
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Liquiditätsrisiko 

Das Liquiditätsrisiko bezieht sich auf die Schwierigkeit, Mittel zur Erfüllung von Verpflich-

tungen zu finden. 

Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass keine ausreichenden Mittel zur Verfügung 

stehen, um die finanziellen Verpflichtungen gemäß den festgelegten Bedingungen und 

Fälligkeiten zu erfüllen, wenn ungebundene Kreditfazilitäten plötzlich widerrufen werden 

oder wenn die Gesellschaft ihre finanziellen Verbindlichkeiten vor ihrer vertraglichen Fäl-

ligkeit begleichen muss. 

Wie bereits erwähnt, ist die Liquiditäts- und Finanzplanung der Gruppe bei der MFE - 

MediaForEurope N.V. zentralisiert, die mit inländischen und finanziellen Gegenparteien 

durch den Einsatz automatischer täglicher Cash-Pooling-Transaktionen arbeitet. 

Das Management des Liquiditätsrisikos umfasst Folgendes: 

o Aufrechterhaltung eines wesentlichen Saldos zwischen den zugesagten und den nicht 

zugesagten Kreditfazilitäten, um eine Belastung der Liquidität zu vermeiden, wenn 

die Gläubiger die Rückzahlung verlangen; 

o das durchschnittliche finanzielle Engagement während des Jahres im Wesentlichen 

auf 80 % des von den Kreditgebern ausgegebenen Gesamtwerts zu beschränken; 

o die Verfügbarkeit von kurzfristigen, leicht handelbaren Vermögenswerten zur De-

ckung eines etwaigen Bargeldbedarfs. 

Auf der Grundlage spezifischer Aufträge von MFE - MediaForEurope N.V. und zur Opti-

mierung des Liquiditätsmanagements stimmen die Gesellschaften der Gruppe die Fällig-

keitstermine der Zahlungen an fast alle Lieferanten mit den Terminen ab, an denen sie 

ihre wichtigsten Mittelzuflüsse erhalten werden. 

Die nachstehenden Tabellen zeigen die finanziellen Verpflichtungen der Gesellschaft, 

aufgeschlüsselt nach Fälligkeitsterminen der Verträge unter Berücksichtigung des un-

günstigsten Falles und zu nicht abgezinsten Werten, unter Berücksichtigung des nächs-

ten Termins, an dem die Gesellschaft zur Zahlung aufgefordert wird, und mit den ent-

sprechenden Anhangangaben für jede Klasse, sowohl für das Berichtsjahr als auch für 

das Vorjahr. 
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Bilanzposten   Buchwert  

  GJ 2024 

Von 0 

bis 3 Monate  

Von 4 

bis 6 Mo-

nate  

Von 7 

bis 12 Mo-

nate 

Von 1 

bis 5 Jahre 

Finanz-

ströme 

insgesamt 

Anhang-

angaben 

Finanzielle Verbindlichkeiten         

Langfristige Darlehen und Verbindlichkeiten ge-

genüber Banken  
344.819 3.402 3.041 6.139 313.362 325.944 9.3/10.1 

Kreditfazilitäten und Verbindlichkeiten gegen-

über Banken   
349.911 366.271 6.590 27.016 - 399.877 10.1 

Finanzverbindlichkeiten gegenüber Tochterun-

ternehmen  
- -    - 10.6 

Verbindlichkeiten für Rechte gegenüber Liefe-

ranten  
 - - - - - 10.2 

Verbindlichkeiten gegenüber Erbringern profes-

sioneller Beratungsdienstleistungen  
  - - - - 10.2 

Verbindlichkeiten gegenüber Erbringern profes-

sioneller Beratungsdienstleistungen  
- - - - - - 10.2 

Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten für 

Fernsehproduktionen  
- - - - - -  

Finanzielle Verbindlichkeiten IFRS16  39 5 5 10 18 39 10.2 

Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Liefe-

ranten  
2.564 2.564 - - - 2.564 10.2 

Verbindlichkeiten gegenüber MFE-Gruppenun-

ternehmen   
668 668 - - - 668 10.2 

Verbindlichkeiten gegenüber Fininvest und Me-

diolanum-Gruppenunternehmen                         
20 20 - - - 20 10.2 

Finanzverbindlichkeiten gegenüber Tochterun-

ternehmen/assoziierten Unternehmen und Ge-

meinschaftsunternehmen  

508.505 508.505 - - - 508.505 10.5 

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber 

Tochterunternehmen     
- - - - - - 10.6 

Insgesamt  1.206.525 881.436 9.637 33.165 313.380 1.237.617  

Derivate         

Nicht als Sicherungsinstrument designierte Deri-

vate mit fremden Dritten (Währungserwerbe) 

bewertet zum Kon-

traktwechselkurs  
(16.516) 102.999   80.366 183.365 6.6-10.6 
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Nicht als Sicherungsinstrument designierte Deri-

vate mit fremden Dritten (Verfügbarkeit von 

Währungen) 

bewertet zum Jahres-

endkurs 
- (112.405)   (90.214) (202.619)  

Nicht als Sicherungsinstrument designierte Deri-

vate mit Tochterunternehmen/Gemeinschafts-

unternehmen (Währungsverkäufe) 

bewertet zum Kon-

traktwechselkurs  
16.515 (103.005)   (80.366) (183.371) 6.6-10.6 

Nicht als Sicherungsinstrument designierte Deri-

vate mit Tochterunternehmen/Gemeinschafts-

unternehmen (Währungstransfers) 

bewertet zum Jahres-

endkurs 
- 112.410   90.214 202.623  

Als Sicherungsinstrument designierte Derivate 

zur Absicherung von Zinsen mit fremden Dritten  
 (5.187) - - - - - 10.6 

Insgesamt  (5.189) (1) - - - (1)  
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GJ 2023 

Bilanzposten   Buchwert  

Zeitspanne 

Finanzströme 

insgesamt 

Anhangan-

gaben 

Von 0 

bis 3 Mo-

nate  

Von 4 

bis 6 Mo-

nate  

Von 7 

bis 12 

Monate 

Von 1 

bis 5 

Jahre 

Finanzielle Verbindlichkeiten         

Langfristige Darlehen und Verbindlichkeiten gegenüber Banken  749.756 9.463 9.470 19.053 779.717 817.703 9.3/10.1 

Kreditfazilitäten und Verbindlichkeiten gegenüber Banken   179.803 28.373 125.165 41.321 - 194.859 10.1 

Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Lieferanten  2.508 2.508 - - - 2.508 10.2 

Finanzielle Verbindlichkeiten IFRS 16  - - - - - - 10.2 

Verbindlichkeiten gegenüber MFE-Gruppenunternehmen   2.059 2.059 - - - 2.059 10.2 

Verbindlichkeiten gegenüber Fininvest- und Mediolanum-

Gruppenunternehmen                         
28 28 - - - 28 10.2 

Finanzverbindlichkeiten gegenüber Tochterunternehmen/asso-

ziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen  
742.954 742.954 - - - 742.954 10.5 

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Tochterunter-

nehmen     
- - - - - - 10.6 

Insgesamt  1.677.166 785.389 134.641 60.384 779.755 1.760.169  

Derivate         

Nicht als Sicherungsinstrument designierte Derivate mit frem-

den Dritten (Währungserwerbe) 

bewertet zum Kon-

traktwechselkurs  
(6.382) 111.634   49.540 161.174 6.6-10.6 

Nicht als Sicherungsinstrument designierte Derivate mit frem-

den Dritten (Verfügbarkeit von Währungen) 

bewertet zum Jah-

resendkurs 
- (113.261)   (56.323) (169.584)  

Nicht als Sicherungsinstrument designierte Derivate mit Toch-

terunternehmen/Gemeinschaftsunternehmen (Währungsver-

käufe) 

bewertet zum Kon-

traktwechselkurs  
6.393 (111.630)   (49.540) (161.170) 6.6-10.6 

Nicht als Sicherungsinstrument designierte Derivate mit Toch-

terunternehmen/Gemeinschaftsunternehmen (Währungstrans-

fers) 

bewertet zum Jah-

resendkurs 
- 113.268   56.323 169.591  

Als Sicherungsinstrument designierte Derivate zur Absicherung 

von Zinsen mit fremden Dritten 
 (16.938) - - - - - 10.6 

Insgesamt  (16.927) 11 - - - 11  
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Die Differenz zwischen den Buchwerten und der Summe der Finanzströme ist hauptsächlich auf die 

Zinsen zurückzuführen, die für die vertragliche Laufzeit der Beträge gegenüber Banken berechnet 

werden. Darüber hinaus werden bei Darlehen, die zu planmäßigen Abschreibungskosten bewertet 

werden, die Zinsen unter Verwendung des Nominalzinssatzes und nicht des effektiven Zinssatzes 

berechnet. 

In Bezug auf den Abschnitt über Finanzderivate bedeutet der vertragliche Wechselkurs den bei Ver-

tragsabschluss festgelegten Terminkurs, während der Jahresendkurs den Kassakurs am Bilanzstichtag 

bedeutet. 

Zum besseren Verständnis dieser Tabelle und zur Berücksichtigung der von MFE - MediaForEurope 

N.V. durchgeführten Aktivitäten zur Verwaltung des Wechselkursrisikos wurden auch die positiven 

Cashflows aus Währungsverkäufen an Tochterunternehmen und Gemeinschaftsunternehmen einbe-

zogen. 

Kreditrisiko 

In Bezug auf finanzielle Gegenparteien, die keine Unternehmen der Gruppe sind, gibt es bei MFE - 

MediaForEurope N.V. keine wesentlichen Konzentrationen von Kredit- oder Solvenzrisiken. 

Die nachstehenden Tabellen zeigen, dass die (Finanzforderungen und Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen und die damit verbundenen Wertminderungen, die im Laufe des Jahres verbucht 

wurden, bei einer Analyse der Art der Gegenpartei von untergeordneter Bedeutung sind. 
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GJ 2024 
 

 SITUATION DER FORDERUNGEN  

RISIKO-KLASSEN  

Forderun-

gen ins-

gesamt  

Fällig 

inner-

halb  

    Forderungen 

Netz 

 

0-30 

Tage 

30-

60 

Tage 

60-

90 

Tage 

Mehr 

als 

Insge-

samt 

Wertminde-

rungen 

Forderungen aus Liefe-

rungen und Leistungen 
        

Sonstige Forderungen -  - - - - -  

Forderungen an die 

MFE-Gruppe  
297  6 - - 32 38  

Insgesamt 297  6 - - 32 38 - 

Finanzielle Forderungen  
       

Sonstige finanzielle 

Vermögenswerte  
9.564 

       

Bankeinlagen 99.972        

Als Sicherungsinstru-

ment designierte Deri-

vate mit Dritten 

5.187 

       

Nicht als Sicherungs-

instrument designierte 

Derivate mit fremden 

Dritten 

16.518 

       

Nicht als Sicherungs-

instrument designierte 

Derivate - Tochterun-

ternehmen, assoziierte 

Unternehmen und Ge-

meinschaftsunterneh-

men  

2 

       

Konzerninterne finan-

zielle Forderungen - 

assoziierte Unterneh-

men und Gemein-

schaftsunternehmen 

1.805 

       

Konzerninterne finan-

zielle Forderungen an 

Tochterunternehmen 

99.880 

       

Insgesamt 232.928 
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GJ 2023 
 

 SITUATION DER FORDERUNGEN  

RISIKO-KLASSEN  

Forderun-

gen insge-

samt  

Fällig      
Forde-

rungen 

Netz 

 

0-30 

Tage 

30-60 

Tage 

60-90 

Tage 

Mehr 

als 

Ins-

ge-

samt 

Wert-

minde-

rungen 

Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen 
        

Sonstige Forderungen 1  - - - - -  

Forderungen an die MFE-

Gruppe  
277  - - - 32 32  

Insgesamt 278  - - - 32 32 - 

Finanzielle Forderungen  
       

Sonstige finanzielle Vermö-

genswerte  
8.642 

       

Bankeinlagen 100.105        

Als Sicherungsinstrument de-

signierte Derivate mit Dritten 
31.396 

       

Nicht als Sicherungsinstrument 

designierte Derivate mit frem-

den Dritten 

9.474 

       

Nicht als Sicherungsinstrument 

designierte Derivate - Tochter-

unternehmen, assoziierte Un-

ternehmen und Gemein-

schaftsunternehmen  

- 

       

Konzerninterne finanzielle For-

derungen - assoziierte Unter-

nehmen und Gemeinschafts-

unternehmen 

865 

       

Konzerninterne finanzielle For-

derungen an Tochterunterneh-

men 

100.676 

       

Insgesamt 251.158 
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Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen 

sowohl für das laufende Jahr und vorherige Jahre. 
 

RÜCKSTELLUNG FÜR UNEINBRINGLICHE FORDERUNGEN 
 

31.12.24 31.12.23 

Eröffnungssaldo 
4.961 6.897 

Abgegrenzte Schulden für das Jahr 
3 - 

Inanspruchnahme für das Jahr - (1.935) 

Schlusssaldo 4.964 4.961 
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EREIGNISSE NACH DEM 31. DEZEMBER 2024 
In Bezug auf das Verfahren Nr. 1181/10, das ITV gegen Mediaset España (jetzt Grupo Audiovisual 

Mediaset España Comunicación - "GAM") wegen der Nutzung des Formats Pasapalabra angestrengt 

hat, erließ das Handelsgericht Nr. 6 von Madrid am 24. Februar 2025 den Beschluss Nr. 69/2025, der 

festlegt, dass GAM ITV eine Entschädigung in Höhe von EUR 44,3 Millionen zahlen muss. GAM wird 

gegen dieses erstinstanzliche Urteil Berufung beim Landgericht Madrid einlegen und dabei neben 

anderen schwerwiegenden Mängeln geltend machen, dass die Kriterien für die Bewertung durch den 

von diesem Gericht bestellten Sachverständigen und die vom Gericht festgestellte endgültige Be-

wertung voneinander abweichen. 

Am 26. März 2025 gab die MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("MFE") ihre Absicht bekannt, ein freiwilliges 

öffentliches Übernahmeangebot zur Aufstockung ihrer Beteiligung an dem größten Unterhaltungs-

anbieter im deutschsprachigen Raum, der ProSiebenSat.1 Media SE (P7S1), zu unterbreiten, um Fle-

xibilität und Optionalität in dem Prozess zu erlangen, der auf die Aufstockung ihrer Beteiligung und 

die Stärkung ihrer Präsenz im Unternehmen abzielt, um aktiv zum Wachstum und zur Entwicklung 

des deutschen Rundfunkveranstalters beizutragen. 

MFE wird voraussichtlich den ProSieben-Aktionären, die ihre Aktien während der Angebotsfrist an-

dienen, eine Angebotsgegenleistung in Höhe des 3-Monats-VWAP der ProSieben-Aktie (wie von der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) berechnet) anbieten, was dem gesetzlichen 

Mindestpreis entspricht. Etwa 78% des Angebotspreises werden voraussichtlich in bar und etwa 22% 

des Angebotspreises in neu ausgegebenen MFE-A-Aktien gezahlt werden.  

Das Übernahmeangebot unterliegt den üblichen Bedingungen, wie z.B. markt- und geschäftsbezo-

genen Klauseln über wesentliche nachteilige Veränderungen, behördliche Genehmigungen und an-

dere Bedingungen. 

Die MFE hat mit einem Altaktionär von ProSieben eine unwiderruflich Vereinbarung geschlossen, 

nach der dieser sich verpflichtet hat, das Übernahmeangebot für einen Teil der von ihm gehaltenen 

ProSieben-Aktien anzunehmen. Diese Zusage stellt sicher, dass die MFE in jedem Fall mehr als 30 % 

des gezeichneten Kapitals von ProSieben nach Abschluss des Übernahmeangebots halten wird. 

Am 2. April 2025 teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) der MFE mit, dass 

der 3-Monats-VWAP der ProSieben-Aktie bis zum Stichtag (25. März 2025) EUR 5,74 beträgt, was 

dem gesetzlichen Mindestpreis entspricht. Auf dieser Grundlage beabsichtigt die MFE, den Aktionä-

ren von ProSieben für jede ProSieben-Aktie, die im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernah-

meangebots angedient wird, eine gemischte Gegenleistung anzubieten, die aus EUR 4,47 in Geld 

und 0,4 neu ausgegebenen MFE-A-Aktien besteht.  

Der Dreimonatsdurchschnitt des Schlusskurses der MFE-A-Aktie an der Mailänder Börse Euronext bis 

zum Stichtag (25. März 2025) beträgt EUR 3,18. Auf der Grundlage dieses Durchschnitts beträgt der 

Wert der vorgesehenen Aktienkomponente daher EUR 1,27 (EUR 3,18 multipliziert mit 0,4 MFE-A-

Aktien). 

Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot wird auf der Grundlage einer von der BaFin zu geneh-

migenden Angebotsunterlage erfolgen. Die Angebotsunterlage wird nach Erhalt der Erlaubnis bzw. 

der als erteilt geltenden Erlaubnis durch die BaFin veröffentlicht; zu diesem Zeitpunkt beginnt die 

erste Annahmefrist des Übernahmeangebots . 

Am 15. April meldete die MFE der BaFin die Aktualisierung ihres Anteils an P7S1 von 29,99 % zum 

31. Dezember 2024 auf 30,09 % des Gezeichneten Kapitals. 
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Tabelle der derivativen Instrumente zum 31. Dezember 2024 

(Werte in TEUR) 
 

Basiswerte 

Zinssätze und Schuldverschreibungen Wechselkurse Eigenkapital  

Art der Transaktion 

 
Buchwert 

Beizulegender Zeitwert 
Buchwert 

Beizulegender Zeitwert 
Nominalwert 

Beizulegender Zeitwert 

 
Betrag 

 Pos. Neg. Pos. Neg. Pos. Neg. 

Nicht börsennotierte OTC-Derivate          

   Finanzderivate:          

- Termingeschäfte mit Dritten          

USD-Käufe - - - 213.182 16.518 - - - - 

USD-Verkäufe - - - (2.682) - 2 - - - 

- konzerninterne Termingeschäfte          

USD-Käufe - - - 2.644 2 - - - - 

USD-Verkäufe - - - (213.149) - 16.517 - - - 

          

- IRS zu den Zinssätzen  534.174 5.187 - - - - - - - 

     - Aktienderivate - Reverse Collar          

         PUT-Käufe - - - - - - - - - 

         CALL-Verkäufe - - - - - - - - - 

     - Aktienoptionen          

         PUT-Käufe - - - - - - - - - 

         CALL-Verkäufe - - - - - - - - - 

          

    Insgesamt 534.174 5.187 - (5) 16.520 16.519 - - - 
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PERSONALWESEN 

ZUSAMMENSETZUNG DES PERSONALS 

Die Gesellschaft betrachtet ihre Arbeitnehmer als ein wertvolles und wesentliches Kapital 

für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. 

Die Gewährleistung des Wohlergehens der Mitarbeiter und die Wertschätzung ihrer Ta-

lente sind in der Tat Kernbestandteile der Strategie der MFE, wohl wissend, dass dies der 

Faktor ist, von dem die Verfolgung der Unternehmensziele abhängt. 

Das Engagement und die Motivation der Mitarbeiter sind wichtige Voraussetzungen für 

den Erfolg der Gesellschaft und sie bietet ihren Arbeitnehmern auch weiterhin berufliche 

Entwicklungsmöglichkeiten, die die Vorteile ihrer unterschiedlichen Hintergründe, Fähig-

keiten und Erfahrungen berücksichtigen.   

Zu diesem Zweck werden Instrumente und Prozesse entwickelt und überwacht, die eine 

angemessene Beurteilung der Mitarbeiter und eine ständige Überwachung ihrer Lauf-

bahn in der Gruppe bereits in der ersten Auswahlphase gewährleisten, indem sie Wege 

der beruflichen und leitenden Ausbildung aufzeigen, die die charakteristischen Verhal-

tensmerkmale der Gruppe entwickeln. 

Bei der Durchführung dieser Aktivitäten und Initiativen achtet die MFE die Rechte ihrer 

Arbeitnehmer, schützt ihre Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, bietet Chancen-

gleichheit und fördert die berufliche Entwicklung aller Mitarbeiter unabhängig von ihrem 

Geschlecht, ihrer Kategorie oder ihrem Dienstgrad innerhalb des Unternehmens. 

Personalbestand und geografische Verteilung 

Ende 2024 beschäftigte Mediaset 4 fest angestellte Arbeitnehmer (davon zwei Frauen 

und zwei Männer), was aufgrund der Einstellung eines Mitarbeiters in der spanischen 

Niederlassung einen Anstieg gegenüber Ende 2023 bedeutet. 

Die Belegschaft verteilt sich auf die Niederlassungen der Gesellschaft in Italien (1), 

Deutschland (1) und Spanien (2). 

Auswahl 

Die MFE-Gruppe achtet ständig auf die Erstauswahl, um sicherzustellen, dass sie qualifi-

ziertes Personal einstellt, das über die erforderliche Einstellung und Motivation verfügt, 

um im Produktions- und Kulturumfeld des Unternehmens effizient zu arbeiten, und um 

den Prozess der internen Karriereentwicklung zu fördern. 

Die Gruppe genießt seit jeher einen hohen Bekanntheitsgrad und eine große Attraktivität, 

wie die Zahl der Initiativbewerbungen zeigt, die über die Rubrik "Working with us" auf 

der Internetseite der Gesellschaft und die Links zu den Interseiten der Gruppengesell-

schaften eingehen. 
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Schulungen 

Im Jahr 2024 wurden die Schulungen in den Bereichen Kompetenzen, Sprache und Nach-

haltigkeit fortgesetzt, wobei zusätzliche Schulungen in Managementbereichen stattfan-

den. 

Die wichtigsten im Jahr 2024 durchgeführten Initiativen waren folgende: 

Ausbildungsstunden nach Art 

 

AUSBILDUNG 2024 2023 

 Stunden Stunden 

Sprachen 29,5 19 

Fertigkeiten 4,4 4 

Management - 7,5 

Nachhaltigkeit - 2,2 

GESAMT 33,9 32,7 
 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie Präven-

tion 

Die im Jahr 2024 umgesetzten Initiativen zur Verfolgung des Ziels der Gesundheit und 

Sicherheit am Arbeitsplatz werden von der Funktion HSE (Health, Safety and Environ-

ment) durchgeführt, die den derzeitigen Bereich der Prävention und des Schutzes von 

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz mit dem neuen Bereich des Umweltschutzes 

integriert und einen Service für alle Unternehmen der Mediaset Gruppe gewährleistet. 

Diese Initiativen betreffen: 

o Einführung und Umsetzung des Managementsystems für Gesundheit und Sicher-

heit am Arbeitsplatz, das gemäß der neuen europäischen Norm UNI ISO 45001:2018 

aktualisiert wurde, und Erhalt der entsprechenden Zertifizierung auf Unternehmens-

ebene, die von der Zertifizierungsstelle DNV-GL (Det Norske Veritas) erteilt wurde; 

o Einsatz eines IT-Systems zur Unterstützung des "Managements der Verpflichtungen 

im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz" für die Systeme "Un-

fallmanagement" und "Gesundheitsüberwachung" sowie zur Verwaltung anderer Ak-

tivitäten wie "Nichteinhaltung", "Überprüfungen/Audits", "gesetzliche Verpflichtun-

gen" usw. und zur Aktualisierung des Bereichs "Gesundheit und Sicherheit" auf der 

Intranetseite der Gesellschaft; 

o Nutzung einer digitalen Plattform zur spezifischen Verwaltung der Einhaltung von 

Arbeitsschutzvorschriften bei "Ausschreibungsverträgen" und der Erstellung von Be-

richten zur Bewertung von Interferenzrisiken; 

o Aktivierung eines E-Mail-Postfachs für die Meldung sicherheitsrelevanter Probleme, 

Anomalien oder Vorfälle (z. B. Beinaheunfälle); 

o Verlängerung des europäischen Zertifikats "Gesundheitsfördernder Arbeits-

platz", das vom Europäischen Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung 
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(ENWHP) verliehen wird, sowie eine von der Unternehmensleitung verabschiedete 

Richtlinie zur "Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz". 

o kostenlose Grippeimpfung für alle Arbeitnehmer der Gruppe und kostenlose diag-

nostische Tests zur Brustkrebsvorsorge für weibliche Arbeitnehmer; 

o Unterhaltung des "Psychologischen Hör- und Unterstützungsdienstes" für Arbeitneh-

mer, der Teil einer Reihe von Nachhaltigkeitsinitiativen ist, die die MFE-Gruppe für 

das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter durchführt; 

o Abhaltung regelmäßiger Sicherheitsbesprechungen (Artikel 35), Anhörung und Ein-

beziehung der Arbeitnehmervertreter bei der Bewertung der Risiken und der Aktua-

lisierung der Risikobewertungsdokumente, Ermittlung, Planung, Durchführung und 

Überprüfung der Prävention im Unternehmen; 

o Aktualisierung der Risikobewertung für die Exposition gegenüber physikalischen und 

biologischen Stoffen;  

o Inspektionen vor Ort und der Ausrüstung der Arbeitnehmer durch die Arbeitsschutz-

beauftragten und Arbeitsmediziner der Gruppe; 

o eine kontinuierliche Konzentration auf die Gesundheit und Sicherheit der Arbeiter, 

die geltenden Rechtsvorschriften, das Notfallmanagement und ähnliche Aspekte an 

allen Arbeitsplätzen. 

o Analyse der Unfälle und Berufskrankheiten, von denen Arbeitnehmer betroffen wa-

ren, wobei keine Unfälle festgestellt und keine Berufskrankheiten registriert wurden; 

o Brandschutzübungen/Evakuierungsübungen in den Büros der Gruppe. 

o Analysen der Qualität von Arbeitsräumen, Messung des Gehalts an chemischen und 

biologischen Schadstoffen und physikalischen Einwirkungen wie elektromagnetische 

Felder, Radongas, Lärm, Mikroklima usw; 

o Umsetzung des Gesundheitsüberwachungsplans in der gesetzlich vorgeschriebenen 

Häufigkeit, der ärztliche Untersuchungen, augenärztliche/orthoptische Untersuchun-

gen für die Bediener von Videoterminals sowie spezielle Untersuchungen für Aufga-

ben mit besonderen Risiken vorsieht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht der Abschlussprüfer  
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Die deutsche Übersetzung des Bestätigungsvermerks der Abschlussprüfer ist eine unver-

bindliche deutsche Übersetzung des offiziellen (englischsprachigen) Bestätigungsvermerks 

der Abschlussprüfer vom 17. April 2025 über den (englischsprachigen) Konzern- und Ein-

zelabschluss der MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. für das am 31. Dezember 2024 endende Ge-

schäftsjahr. 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DER ABSCHLUSSPRÜFER 

An die Aktionäre und den Vorstand der MFE-MediaForEurope N.V.  

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 im Geschäftsbericht 

Unser Prüfungsurteil 

Wir haben den Jahresabschluss 2024 der MFE-MediaForEurope N.V. mit Sitz in Amsterdam ge-

prüft.  

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der  

MFE-MediaForEurope N.V. zum 31. Dezember 2024 sowie des Ergebnisses und der Kapitalflüsse 

für 2024 in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards, wie sie in der 

Europäischen Union anzuwenden sind (EU-IFRS), und mit Teil 9 von Buch 2 des niederländischen 

Bürgerlichen Gesetzbuchs.  

Der Jahresabschluss besteht aus: 

1. der Konzern- und Einzelbilanz zum 31. Dezember 2024, 
2. den folgenden Abschlüssen für das Jahr 2024: der Gewinn- und Verlustrechnung, der Ge-

samtergebnisrechnung, der Kapitalflussrechnung sowie der Eigenkapitalveränderungs-
rechnung, und zwar jeweils auf konsolidierter und nicht konsolidierter Basis. 

3. Der Anhang enthält wesentliche Angaben zu den Rechnungslegungsgrundsätzen und an-
dere erläuternde Informationen. 

Grundlage für unser Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit niederländischem Recht, einschließlich der 

niederländischen Prüfungsgrundsätze, durchgeführt. Unsere Pflichten gemäß diesen Standards 

sind im Abschnitt "Unsere Pflichten im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Be-

richts näher beschrieben. 

Wir sind unabhängig von der MFE-MediaForEurope N.V. nach Maßgabe der EU-Verordnung über 

spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse, 

des Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta, Gesetz über die Beaufsichtigung von Wirtschafts-

prüfungsgesellschaften), des Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij as-

surance-opdrachten (ViO, Ethik-Kodex für Wirtschaftsprüfer, Verordnung über die Unabhängig-

keit) und gemäß anderen einschlägigen Unabhängigkeitsvorschriften in den Niederlanden. Dar-

über hinaus haben wir den Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA, nieder-

ländischer Ethik-Kodex für Wirtschaftsprüfer) beachtet. 

Wir sind der Auffassung, dass die uns vorliegenden Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 

sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.  

Informationen zur Untermauerung unseres Prüfungsurteils 

Wir haben unsere Prüfungshandlungen im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses als 

Ganzes und der Bildung unseres Prüfungsurteils zu diesem Abschluss konzipiert. Die folgenden 

Informationen zur Untermauerung unseres Prüfungsurteils wurden in diesem Zusammenhang 
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behandelt, und wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil oder eine gesonderte Schlussfolgerung 

zu diesen Sachverhalten ab. 

Wesentlichkeit  

Auf der Grundlage unseres pflichtgemäßen Ermessens haben wir die Wesentlichkeit für den Jah-

resabschluss als Ganzes auf  

28 Millionen EUR festgelegt. Die Wesentlichkeit wird auf der Grundlage des Gewinns vor Steuern 

bestimmt. Wir haben auch falsche Darstellungen und/oder mögliche falsche Darstellungen be-

rücksichtigt, die unserer Meinung nach aus qualitativen Gründen für die Nutzer des Jahresab-

schlusses wesentlich sind. 

Die Prüfungen der Unternehmen der Gruppe (Einzelunternehmen) wurden unter Anwendung 

von Wesentlichkeitsgrenzen durchgeführt, die nach dem Ermessen des Konzernprüfungsteams 

festgelegt wurden, wobei die Wesentlichkeit des Jahresabschlusses als Ganzes und die Berichts-

struktur innerhalb der Gruppe berücksichtigt wurden. Die Wesentlichkeit der Einzelunternehmen 

überstieg EUR 17,9 Mio. nicht. 

Wir haben mit den für die Unternehmensführung Verantwortlichen vereinbart, dass falsche Dar-

stellungen im Gegenwert von mehr als EUR 1,4 Mio., die während der Prüfung festgestellt werden, 

sowie niedrigwertige falsche Darstellungen, die unserer Ansicht nach aus qualitativen Gründen 

gemeldet werden müssen, an sie gemeldet werden.  

Umfang der Prüfung der Gruppe 

Die MFE-MediaForEurope N.V. steht an der Spitze einer Gruppe von Unternehmen. Die Finanzin-

formationen dieser Gruppe sind in den Abschlüssen der MFE-MediaForEurope N.V. enthalten. 

Auf der Grundlage unserer Risikobewertung haben wir die Art, den Zeitpunkt und den Umfang 

der durchzuführenden Prüfungshandlungen bestimmt, einschließlich der Festlegung der Einzel-

unternehmen, bei denen Prüfungshandlungen vorgenommen werden sollen.  

Da wir letztlich für unser Prüfungsurteil verantwortlich sind, sind wir auch für die Leitung, Beauf-

sichtigung und Durchführung der Prüfung der Gruppe zuständig. In diesem Zusammenhang ha-

ben wir die Art und den Umfang der bei den Unternehmen durchzuführenden Prüfungshandlun-

gen festgelegt. Unsere Prüfung der Gruppe konzentriert sich hauptsächlich auf Unternehmen, die 

aufgrund ihrer Größe und Beteiligungen finanzstark sind oder bei denen bedeutsame Risiken oder 

komplexe Tätigkeiten vorliegen, was Prüfungen der Finanzinformationen von Mediaset S.p.A. und 

Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicación, S.A.U. (einschließlich der spanischen Nieder-

lassung) sowie von zwei nicht konsolidierten assoziierten Unternehmen, nämlich der EI Towers 

S.p.A. und der ProSiebenSat1 Media SE, nach sich zieht. 

Wurden die Tätigkeiten von Prüfern von Einzelunternehmen durchgeführt, haben wir den Grad 

der erforderlichen Einbeziehung in die bei diesen Einzelunternehmen durchgeführten Prüfungs-

handlungen beurteilt, um festzustellen, ob in ausreichendem Maße geeignete Prüfungsnachweise 

als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Konzernabschluss eingeholt wurden. Wir haben den 

Einzelunternehmensprüfern der konsolidierten Unternehmen detaillierte Anweisungen erteilt. 

Wir haben alle von den jeweiligen Einzelunternehmensprüfern der Prüfungsteams vorgelegten 
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Arbeitsergebnisse geprüft und für jedes Prüfungsteam maßgeschneiderte Aufsichtsmaßnahmen 

durchgeführt, die auf der relativen Bedeutung und den spezifischen Risikomerkmalen des jewei-

ligen Teams beruhten. Die Aufsichtsmaßnahmen umfassten Besuche vor Ort sowie die Durchsicht 

von Arbeitsergebnissen und Prüfungsakten. 

Durch die Vornahme der oben erwähnten Prüfungshandlungen auf der Ebene der Einzelunter-

nehmen sowie zusätzlicher Prüfungshandlungen auf Gruppenebene waren wir in der Lage, aus-

reichende und geeignete Prüfungsnachweise für die Finanzinformationen der Gruppe zu einzu-

holen, um ein Prüfungsurteil zum Jahresabschluss abzugeben. 

Prüfungsansatz im Bereich Betrugsrisiken 

Wir haben die Risiken von in wesentlicher Hinsicht falschen Darstellungen im Jahresabschluss 

aufgrund von Betrug identifiziert und bewertet. Während unserer Prüfung haben wir uns ein Bild 

vom Unternehmen und seinem Umfeld sowie von den Bestandteilen des internen Kontrollsystems 

gemacht, einschließlich des Prozesses zur Risikobewertung und des Prozesses des Managements 

zum Umgang mit Betrugsrisiken und zur Überwachung des internen Kontrollsystems sowie der 

Art und Weise, wie die mit der Unternehmensführung betrauten Personen die Aufsicht ausüben, 

sowie der Ergebnisse. 

Wir verweisen auf den Abschnitt "Offenlegung der wichtigsten Risiken und Unsicherheiten, denen 

die Gruppe ausgesetzt ist" im "Bericht des Managements über die Geschäftstätigkeit" für die Ein-

schätzung des Betrugsrisikos durch das Management und den Abschnitt "Überwachung" im Be-

richt der nicht geschäftsführenden Direktoren, in dem die Mitglieder des nicht geschäftsführen-

den Vorstands diese Einschätzung des Betrugsrisikos erörtern.   

Wir haben die Konzeption und die relevanten Aspekte des internen Kontrollsystems und insbe-

sondere die Einschätzung des Betrugsrisikos sowie u. a. den Verhaltenskodex, die Whistleblower-

Verfahren und die Registrierung von Vorfällen bewertet. Wir haben die Konzeption und die Um-

setzung der internen Kontrollen zur Minderung von Betrugsrisiken bewertet und gegebenenfalls 

deren operative Wirksamkeit geprüft.  

Im Rahmen unseres Prozesses zur Identifizierung von Betrugsrisiken haben wir in enger Zusam-

menarbeit mit unseren Forensikern Betrugsrisikofaktoren in Bezug auf Betrug in der Finanzbe-

richterstattung, Veruntreuung von Vermögenswerten sowie Bestechung und Korruption bewer-

tet. Wir haben beurteilt, ob diese Faktoren darauf hindeuten, dass ein Risiko von in wesentlicher 

Hinsicht falschen Darstellungen aufgrund von Betrug besteht.  

Im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Risiko von Bilanzfälschungen haben wir dieses Risiko 

in Bezug auf die Umgehung von Kontrollen durch das Management betrachtet, einschließlich der 

Bewertung, ob es Anzeichen für eine Voreingenommenheit des Vorstands und anderer Mitglieder 

des Managements gibt.   

Darüber hinaus haben wir weitere Prüfungshandlungen durchgeführt, unter anderem die folgen-

den: 



 

F-620 

• Wir haben Elemente der Unvorhersehbarkeit in unsere Prüfung einbezogen. Wir haben 
auch die Ergebnisse unserer anderen Prüfungshandlungen berücksichtigt und bewertet, 
ob deren Ergebnisse auf Betrug oder Nichteinhaltung der Vorschriften hindeuteten. 

• Wir haben verfügbare Informationen berücksichtigt und Erkundigungen bei den zustän-
digen Geschäftsleitern, Organmitgliedern (einschließlich der Rechtsabteilung, der Innen-
revision, der Compliance-Abteilung und der Abteilung für Finanzberichterstattung und 
Rechnungswesen sowie bei den für die Unternehmensführung Verantwortlichen) einge-
holt. Wir haben uns schriftlich versichern lassen, dass uns alle bekannten Fälle von (mut-
maßlichem) Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten offengelegt wurden. 

• Wir haben die Angemessenheit der im Hauptbuch erfassten Buchungen und sonstigen Be-
reinigungen geprüft, die bei der Aufstellung des Jahresabschlusses vorgenommen wurden. 

• Wir haben geprüft, ob die Auswahl und Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen 
durch das Unternehmen, insbesondere im Zusammenhang mit subjektiven Bewertungen 
und komplexen Transaktionen, auf eine betrügerische Finanzberichterstattung hindeuten 
könnten. 

• Wir haben beurteilt, ob die vom Management bei der Erstellung der rechnungslegungsbe-
zogenen Schätzungen im Jahresabschluss getroffenen Ermessensentscheidungen auf eine 
mögliche Verzerrung hindeuten, die ein Risiko von in wesentlicher Hinsicht falschen Dar-
stellungen aufgrund von Betrug darstellen könnte. Erkenntnisse, Schätzungen und Annah-
men des Managements, die einen wesentlichen Einfluss auf den Jahresabschluss haben 
könnten, werden in Anhangangabe 2 des Jahresabschlusses offengelegt. 

• Wir haben eine rückwirkende Überprüfung der Ermessensentscheidungen und Annah-
men des Managements in Bezug auf wesentliche rechnungslegungsbezogene Schätzungen 
durchgeführt, die sich aus den Jahresabschlüssen der Vorjahre ergeben. Die Prüfung auf 
Wertminderungen bei immateriellen Vermögenswerten, Anlagevermögen und Investitio-
nen in assoziierte Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen ist ein wesentlicher Be-
reich unserer Prüfung, da die Feststellung, ob diese Vermögenswerte nicht zu einem hö-
heren als dem erzielbaren Wert angesetzt werden, in erheblichem Maße dem Ermessen 
des Managements unterliegt.  

Bei Vorliegen wesentlicher Transaktionen haben wir geprüft, ob der jeweilige betriebswirtschaft-

liche Hintergrund  einer wesentlichen Transaktion darauf hindeutet, dass sie möglicherweise zu 

dem Zweck abgeschlossen wurde, eine betrügerische Finanzberichterstattung vorzunehmen oder 

die Veruntreuung von Vermögenswerten zu verschleiern. 

Daraus ergaben sich keine Anhaltspunkte für einen Betrug, der zu in wesentlicher Hinsicht fal-

schen Darstellungen führen könnte.          

  



 

F-621 

Prüfungsansatz im Bereich Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften 

Wir haben die für das Unternehmen geltenden Gesetze und Vorschriften durch Gespräche u. a. mit 

dem Management, der Rechtsabteilung und den für die Unternehmensführung verantwortlichen 

Personen sowie durch die Lektüre von Protokollen und Berichten der Innenrevision bewertet. 

Wir haben unsere Forensiker in diese Bewertung einbezogen. 

Als Ergebnis unserer Risikobewertungsverfahren und in dem Bewusstsein, dass die Auswirkun-

gen von Verstößen erheblich variieren können, haben wir die folgenden Gesetze und Vorschriften 

berücksichtigt: (Körperschafts-)Steuerrecht, die Anforderungen gemäß den International Finan-

cial Reporting Standards, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind (EU-IFRS), und Teil 

9 von Buch 2 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches mit direkter Auswirkung auf den 

Jahresabschluss als integriertem Teil unserer Prüfungshandlungen, soweit sie für den Jahresab-

schluss wesentlich sind. 

Wir haben in ausreichendem Maße geeignete Prüfungsnachweise für die [Einhaltung der] Best-

immungen dieser Gesetze und Vorschriften, die sich – wie allgemein anerkannt – unmittelbar auf 

den Jahresabschluss auswirken, eingeholt. 

Darüber hinaus unterliegt die MFE-MediaForEurope N.V. weiteren Gesetzen und Vorschriften, de-

ren Nichteinhaltung wesentliche Auswirkungen auf die Beträge und/oder Angaben im Jahresab-

schluss haben könnte, z.B. aufgrund der Verhängung von Geldbußen oder aufgrund von Rechts-

streitigkeiten. 

Angesichts der Art der Geschäftstätigkeit der MFE-MediaForEurope N.V. und der Komplexität die-

ser anderen Gesetze und Vorschriften besteht das Risiko, dass die Anforderungen dieser Gesetze 

und Vorschriften nicht erfüllt werden.      

Unsere Prüfungshandlungen sind in Bezug auf diejenigen Gesetze und Vorschriften, die keinen 

direkten Einfluss auf die Ermittlung der Beträge und Angaben im Jahresabschluss haben, einge-

schränkter. Die Einhaltung dieser Gesetze und Vorschriften kann von grundlegender Bedeutung 

für die betrieblichen Aspekte des Unternehmens, für die Fähigkeit des Unternehmens zur Fort-

führung seiner Geschäftstätigkeit oder zur Vermeidung erheblicher Strafen (z. B. Einhaltung der 

Bedingungen von Betriebserlaubnissen und -genehmigungen oder die Einhaltung von Umwelt-

vorschriften) sein, weshalb die Nichteinhaltung solcher Gesetze und Vorschriften wesentliche 

Auswirkungen auf den Jahresabschluss haben kann. Unsere Verantwortung beschränkt sich auf 

die Durchführung festgelegter Prüfungshandlungen, die dazu beitragen sollen, Verstöße gegen 

diese Gesetze und Vorschriften, die sich wesentlich auf den Jahresabschluss auswirken können, 

aufzudecken. Unsere Prüfungshandlungen beschränken sich auf (i) die Befragung des Vorstands, 

der für die Unternehmensführung Verantwortlichen, der Rechtsabteilung und anderer Personen 

innerhalb des Unternehmens dahingehend, ob das Unternehmen diese Gesetze und Vorschriften 

einhält, und (ii) die Einsichtnahme in die Korrespondenz mit den zuständigen Genehmigungs- 

oder Aufsichtsbehörden, falls vorhanden, um eine etwaige Nichteinhaltung dieser Gesetze und 

Vorschriften, die sich wesentlich auf den Jahresabschluss auswirken kann, aufzudecken. 

Natürlich haben wir während der gesamten Prüfung auf Hinweise auf (mutmaßliche) Verstöße 

geachtet. 
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Schließlich haben wir uns schriftlich versichern lassen, dass uns alle bekannten Fälle von (mut-

maßlichem) Betrug oder einer Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften offengelegt wur-

den. 

Prüfungsansatz im Bereich Unternehmensfortführung 

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt. Die An-

gemessenheit der Annahme der Unternehmensfortführung hängt von der Einschätzung des Ma-

nagements über den erwarteten Erfolg des Unternehmens in seinem künftigen wirtschaftlichen 

Umfeld ab.  

Der Vorstand ist der Ansicht, dass keine Ereignisse oder Umstände vorliegen, die Zweifel an der 

Fähigkeit der Gruppe zur Unternehmensfortführung für einen Zeitraum von mindestens zwölf 

Monaten nach der Feststellung des Jahresabschlusses aufkommen lassen.  

Wir haben die Einschätzung des Managements über die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortfüh-

rung der Geschäftstätigkeit eingeholt und die Annahme der Unternehmensfortführung beurteilt. 

Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir beurteilt, ob in ausreichendem Maße geeig-

nete Prüfungsnachweise für die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrund-

satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch das Management bei der Aufstellung des 

Konzernabschlusses eingeholt wurden, und sind zu dem Schluss gekommen, dass diese Angemes-

senheit gegeben ist. Auf der Grundlage dieser Prüfungshandlungen haben wir keine berichts-

pflichtigen Feststellungen in Bezug auf die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit festgestellt. 

 Unsere wesentlichen Prüfungssachverhalte 

Wesentliche Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen 

Ermessen am bedeutsamsten für unsere Prüfung des Jahresabschlusses waren. Wir haben dem 

Vorstand die wesentlichen Prüfungssachverhalte mitgeteilt. Die wesentlichen Prüfungssachver-

halte spiegeln nicht alle erörterten Sachverhalte umfassend wider. 

Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als 

Ganzes und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu behandelt, und wir geben kein geson-

dertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

 

 

Erfassung der Einnahmen 

Beschreibung 

In der Konzerngewinn- und -verlustrechnung sind TV-Werbeeinnahmen in Höhe von EUR 2,377 

Mio. enthalten. Wie in den Anhangangaben angegeben, werden die TV-Werbeeinnahmen zu dem 

Zeitpunkt erfasst, zu dem der Werbespot ausgestrahlt wird.  

In Anbetracht der Höhe des Betrags, der großen Anzahl und Vielfalt der für die Kunden geltenden 

Vertragsbedingungen und der Komplexität der IT-Systeme sind wir zu dem Schluss gekommen, 

dass es sich hierbei um einen wesentlichen Prüfungssachverhalt handelt.  
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Wie der wesentliche Prüfungssachverhalt bei der Prüfung behandelt wurde 

Um die korrekte Erfassung und betragsmäßige Ermittlung der TV-Werbeeinnahmen zu beurtei-

len, haben wir im Wesentlichen folgende Prüfungshandlungen durchgeführt: 

• Verstehen der relevanten Kontrollen, die von der Gruppe bei der Erfassung von TV-Wer-
beeinnahmen durchgeführt werden. 

• Prüfung der operativen Wirksamkeit relevanter allgemeiner IT- und Geschäftskontrollen 
im Zusammenhang mit dem Trackingverfahren für Abrechnungs- und Werbezwecke, auch 
mit Unterstützung von IT-Spezialisten des Deloitte-Netzwerks. 

• Abgleich der insgesamt im Jahr 2024 ausgestrahlten Werbespots, die dem Werbe-Tra-
cking entnommen wurden.  

• IT-System zur Bilanzierung der gesamten Einnahmen, die den Kunden jetzt oder künftig 
in Rechnung gestellt werden, um zu überprüfen, ob diese im richtigen Berichtszeitraum 
erfasst wurden. 

• Durchführung einer stichprobenartigen Prüfung der Einzelangaben und Abgleich der Ver-
kaufstransaktionen mit der entsprechenden Dokumentation (z. B. Verträge, Rechnungen 
und Inkasso). 

• Durchführung einer Trendanalyse zu den Hauptkomponenten (Volumen und Rabatte) der 
im Jahr 2024 und in den ersten Monaten des Jahres 2025 bilanzierten TV-Werbeeinnah-
men. 

• Bewertung der Übereinstimmung der offen gelegten und erfassten Einnahmen mit den 
geltenden Anforderungen der Rechnungslegungsstandards. 

Unsere Beobachtung 

Der Umfang und die Art der durchgeführten Prüfungshandlungen waren angemessen und ausrei-

chend, um den wesentlichen Prüfungsgegenstand zu behandeln. Unsere Prüfungshandlungen ha-

ben keine berichtspflichtigen Sachverhalte ans Licht gebracht. 

Bericht über die weiteren im Geschäftsbericht enthaltenen Informationen  

Der Geschäftsbericht enthält neben dem Jahresabschluss und dem Bestätigungsvermerk unseres 

Abschlussprüfers weitere Informationen. 

 Diese weiteren Informationen bestehen aus: 

• dem Bericht des Managements über die Geschäftstätigkeit.  
• dem Bericht zur Corporate Governance. 
• dem Vergütungsbericht. 
• sonstigen Angaben gemäß Teil 9 von Buch 2 des niederländischen Bürgerlichen Gesetz-

buchs. 

Auf der Grundlage der nachstehend beschriebenen Prüfungshandlungen kommen wir zu dem 

Schluss, dass die weiteren Informationen: 

• mit dem Jahresabschluss im Einklang stehen und keine in wesentlicher Hinsicht falschen 
Darstellungen enthalten. 

• alle Informationen über den Bericht des Managements über die Geschäftstätigkeit und die 
anderen Informationen gemäß den Anforderungen gemäß Teil 9 von Buch 2 des nieder-
ländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs enthalten.  
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Wir haben die weiteren Informationen gelesen. Auf der Grundlage unseres Wissens bzw. Ver-

ständnisses, das wir durch unsere Prüfung des Jahresabschlusses oder auf andere Weise erlangt 

haben, haben wir geprüft, ob die weiteren Informationen in wesentlicher Hinsicht falsche Darstel-

lungen enthalten. 

Mit der Durchführung dieser Prüfungshandlungen erfüllen wir die Anforderungen gemäß Teil 9 

von Buch 2 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches und des niederländischen Standards 

720. Der Umfang der durchgeführten Prüfungshandlungen ist wesentlich geringer als der Umfang 

der Prüfungshandlungen, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses durchge-

führt haben. 

Der Vorstand ist verantwortlich für die Erstellung der weiteren Informationen, einschließlich des 

Berichts des Managements über die Geschäftstätigkeit gemäß Teil 9 von Buch 2 des niederländi-

schen Bürgerlichen Gesetzbuches und der sonstigen Informationen, wie sie in Teil 9 von Buch 2 

des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches vorgeschrieben sind.  

Bericht über andere rechtliche und regulatorische Anforderungen und ESEF 

Beauftragung 

Wir wurden am 23. Juni 2021 von der Hauptversammlung als Abschlussprüfer der MFE-Media-

ForEurope N.V. mit der Durchführung der Prüfung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 

beauftragt und sind seit diesem Geschäftsjahr als Abschlussprüfer tätig. 

Keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen 

Wir haben keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 der EU-

Verordnung über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öf-

fentlichem Interesse erbracht. 

Europaweit einheitliches elektronisches Format (ESEF) 

Die MFE-MediaForEurope N.V. hat ihren Geschäftsbericht im ESEF-Format aufgestellt. Die Anfor-

derungen hierfür sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2019/815 im Hinblick auf technische 

Regulierungsstandards für die Spezifikation eines einheitlichen elektronischen Berichtsformats 

(im Folgenden: TRS für ESEF) festgelegt. 

Nach unserer Beurteilung entspricht der von der MFE-MediaForEurope N.V. in das Berichtspaket 

aufgenommene und im XHTML-Format erstellte Geschäftsbericht einschließlich des (teilweise) 

ausgezeichneten Konzernabschlusses in allen wesentlichen Belangen den TRS für ESEF. 

Das Management ist für die Erstellung des Geschäftsberichts einschließlich des Jahresabschlusses 

in Übereinstimmung mit den TRS für ESEF verantwortlich; dabei fasst das Management die ver-

schiedenen Bestandteile in einem einzigen Berichtspaket zusammen. 

Unsere Aufgabe ist es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicher-

heit darüber erlangen, dass der Geschäftsbericht in diesem Berichtspaket mit den TRS für ESEF in 

Einklang steht. 

Wir haben unsere Prüfung nach niederländischem Recht durchgeführt, einschließlich des nieder-

ländischen Standards 3950N "Assurance-opdrachten inzake het voldoen aan de criteria voor het 
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opstellen van een digitaal verantwoordingsdocument" (Prüfungsauftrag zur Erlangung von Si-

cherheit in Bezug auf die Einhaltung der Kriterien für die digitale Berichterstattung). 

Unsere Prüfung umfasste unter anderem: 

• Verstehen des Prozesses der Finanzberichterstattung der Gesellschaft, einschließlich der 
Erstellung des Berichtspakets. 

• Identifizierung und Beurteilung der Risiken, dass der Geschäftsbericht nicht in allen we-
sentlichen Belangen mit den TRS für ESEF übereinstimmt, sowie Planung und Durchfüh-
rung weiterer Prüfungshandlungen zum Umgang mit diesen Risiken zur Erlangung von 
Sicherheit, um eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu schaffen, einschließlich: 

o Entgegennahme des Berichtspakets und Durchführung von Validierungen, um 
festzustellen, ob das Berichtspaket, das das Inline XBRL-Instanzdokument und die 
XBRL-Erweiterungstaxonomiedateien enthält, in Übereinstimmung mit den tech-
nischen Regulierungsstandards für die Spezifikation erstellt wurde, die in den TRS 
für ESEF enthalten sind; 

o Prüfung der Informationen zum Konzernabschluss im Berichtspaket, um festzu-
stellen, ob alle erforderlichen Auszeichnungen vorgenommen wurden und ob 
diese mit den TRS für ESEF übereinstimmen. 
 

Beschreibung der Pflichten in Bezug auf den Jahresabschluss 

Pflichten des Vorstands in Bezug auf den Jahresabschluss 

Der Vorstand ist für die Aufstellung des Jahresabschlusses sowie dafür verantwortlich, dass der 

Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild in Übereinstimmung 

mit den EU-IFRS und Teil 9 von Buch 2 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches vermit-

telt. Darüber hinaus ist der Vorstand für die internen Kontrollen verantwortlich, die er als not-

wendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von in we-

sentlicher Hinsicht falschen Darstellungen ist, unabhängig davon, ob diese auf Betrug oder Irrtum 

zurückzuführen sind. 

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand dafür verantwortlich, die Fä-

higkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung zu beurteilen. Auf der Grundlage der ge-

nannten Grundsätze der Finanzberichterstattung hat der Vorstand den Jahresabschluss unter der 

Annahme der Unternehmensfortführung aufzustellen, es sei denn, er beabsichtigt entweder die 

Liquidation der Gesellschaft oder die Einstellung der Geschäftstätigkeit oder hat keine realistische 

Alternative dazu.  

Der Vorstand hat Ereignisse und Umstände, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-

schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufkommen lassen, im Jahresabschluss offen-

zulegen. 

Unsere Pflichten im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 

Unser Ziel ist es, den Prüfungsauftrag so zu planen und durchzuführen, dass wir ausreichende und 

geeignete Prüfungsnachweise für unser Prüfungsurteil einholen können. 

Unsere Prüfung wurde mit einem hohen, aber nicht absoluten Maß an Sicherheit durchgeführt, 

was bedeutet, dass wir während unserer Prüfung möglicherweise nicht alle in wesentlicher 
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Hinsicht falschen Darstellungen aufdecken, unabhängig davon, ob diese auf Betrug oder Irrtum 

zurückzuführen sind. 

Falsche Darstellungen können aus Betrug oder Irrtum resultieren und werden als wesentlich an-

gesehen, wenn bei vernünftiger Betrachtung bei einigen von ihnen oder insgesamt davon ausge-

gangen werden könnte, dass sie die auf der Grundlage des Jahresabschlusses getroffenen wirt-

schaftlichen Entscheidungen der Nutzer beeinflussen. Die Wesentlichkeit wirkt sich auf die Art, 

den Zeitpunkt und den Umfang unserer Prüfungshandlungen sowie auf die Bewertung der Aus-

wirkungen festgestellter falscher Darstellungen auf unser Prüfungsurteil aus. 

Wir haben während der gesamten Prüfung pflichtgemäßes Ermessen und eine professionelle 

Skepsis in Übereinstimmung mit den niederländischen Prüfungsgrundsätzen, den ethischen An-

forderungen und den Anforderungen an die Unabhängigkeit bewahrt. Unsere Prüfung umfasste 

unter anderem: 

• Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher - auf Betrug oder Irrtum basie-
render - falscher Darstellungen im Jahresabschluss, Planung und Durchführung von Prü-
fungshandlungen zum Umgang mit diesen Risiken sowie Einholung von Prüfungsnachwei-
sen, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu die-
nen. Das Risiko, dass eine in wesentlicher Hinsicht falsche Darstellung, die auf Betrug zu-
rückzuführen ist, nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine in wesentlicher 
Hinsicht falsche Darstellung, die auf einen Irrtum zurückzuführen ist, nicht aufgedeckt 
wird, da ein Betrug Absprachen, Fälschungen, vorsätzliche Auslassungen, falsche Darstel-
lungen oder die Umgehung interner Kontrollen beinhalten kann. 

• Verstehen des für die Prüfung relevanten internen Kontrollsystems, um die unter diesen 
Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungs-
urteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben. 

• Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und der 
Angemessenheit der rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und der damit zusam-
menhängenden Offenlegungen durch den Vorstand. 

• Schlussfolgerung über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Vorstand sowie auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusam-
menhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fä-
higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. 
Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk auf die diesbezüglichen Angaben im Jahres-
abschluss hinzuweisen oder, falls diese Angaben unzureichend sind, unser Prüfungsurteil 
zu modifizieren. Unsere Schlussfolgerungen beruhen auf den bis zum Datum unseres Be-
stätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweisen. Zukünftige Ereignisse oder Um-
stände können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft nicht mehr fortgeführt werden 
kann. 

• Bewertung der Gesamtdarstellung, des Aufbaus und des Inhalts des Jahresabschlusses, 
einschließlich der Offenlegungen.  

• Bewertung, ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Transaktionen und Ereignisse 
in einer Weise wiedergibt, die eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Dar-
stellung ermöglicht. 
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Wir sind dafür verantwortlich, die Konzernabschlussprüfung so zu planen und durchzuführen, 

dass wir in ausreichendem Maße geeignete Prüfungsnachweise für die Finanzinformationen der 

Unternehmen oder Geschäftsbereiche innerhalb des Konzerns als Grundlage für die Bildung eines 

Prüfungsurteils zum Konzernabschluss erlangen. Wir sind auch für die Leitung, Beaufsichtigung 

und Überprüfung der für die Zwecke der Konzernabschlussprüfung durchgeführten Prüfungsar-

beiten verantwortlich. Wir tragen die volle Verantwortung für den Bestätigungsvermerk. 

Wir kommunizieren mit dem Vorstand unter anderem über den geplanten Umfang und die zeitli-

che Planung der Prüfung sowie über wesentliche Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 

wesentlicher Feststellungen im Bereich der internen Kontrolle, die während unserer Prüfung 

durch uns erfolgt sind. In diesem Zusammenhang legen wir dem Prüfungsausschuss auch einen 

zusätzlichen Bericht gemäß Artikel 11 der EU-Verordnung über spezifische Anforderungen an die 

Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse vor. Die in diesem zusätzlichen 

Bericht enthaltenen Informationen stimmen mit unserem Prüfungsurteil in diesem Bestätigungs-

vermerk überein.       

Wir geben den für die Unternehmensführung Verantwortlichen gegenüber eine Erklärung ab, 

dass wir die einschlägigen ethischen Anforderungen in Bezug auf die Unabhängigkeit erfüllt ha-

ben, und teilen ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte mit, bei denen bei vernünftiger 

Betrachtung davon ausgegangen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswir-

ken, sowie gegebenenfalls die entsprechenden Schutzmaßnahmen.    

Aus den Sachverhalten, die den für die Unternehmensführung Verantwortlichen mitgeteilt wur-

den, bestimmen wir die wesentlichen Prüfungssachverhalte, d. h. die Sachverhalte, die bei der 

Prüfung des Jahresabschlusses am bedeutsamsten waren. Wir beschreiben diese Sachverhalte in 

unserem Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder Vorschriften schließen eine öffentliche 

Bekanntgabe des Sachverhalts aus oder die Nichtbekanntgabe des Sachverhalts liegt im öffentli-

chen Interesse, was äußerst selten vorkommt.     

Amsterdam, 17. April 2025 

Deloitte Accountants B.V.  

E. Scheffer 
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Die deutsche Übersetzung des Berichts des unabhängigen Abschlussprüfers mit einge-

schränktem Prüfungsmaßstab ist eine unverbindliche deutsche Übersetzung des offiziellen 

(englischsprachigen) Berichts des unabhängigen Abschlussprüfers über eine Prüfung der 

Nachhaltigkeitserklärung mit eingeschränktem Prüfungsmaßstab in Bezug auf die (eng-

lischsprachige) Konsolidierte Nachhaltigkeitserklärung von MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 

 

 

BERICHT DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS ÜBER EINE PRÜ-
FUNG DER NACHHALTIGKEITSERKLÄRUNG MIT EINGESCHRÄNKTEM 
PRÜFUNGSMAßSTAB  
 

An die Aktionäre und den Vorstand der MFE-MediaForEurope N.V. 

Unsere Schlussfolgerung 

Wir haben auftragsgemäß und jeweils mit eingeschränktem Prüfungsmaßstab eine Prüfung der 

konsolidierten Nachhaltigkeitserklärung 2024 der MFE-MediaForEurope N.V. mit Sitz in Amster-

dam ("die Gesellschaft" oder "MFE") im Abschnitt "Konsolidierte Nachhaltigkeitserklärung" des 

beiliegenden Lageberichts einschließlich der mittels Verweis in die Nachhaltigkeitserklärung auf-

genommenen Informationen (im Folgenden: die Nachhaltigkeitserklärung) durchgeführt. 

Auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfungshandlungen und der erlangten Prüfungs-

nachweise sind uns keine Sachverhalte zur Kenntnis gelangt, die den Schluss zulassen, dass die 

Nachhaltigkeitserklärung nicht in allen wesentlichen Belangen: 

• in Übereinstimmung mit den von der Europäischen Kommission verabschiedeten Europäischen Stan-
dards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) und in Übereinstimmung mit der doppelten 
Wesentlichkeitsanalyse, die von der Gesellschaft durchgeführt wurde, um die gemäß den ESRS gemel-
deten Informationen zu ermitteln, erstellt wurde. 

• die Meldepflichten gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) erfüllt. 

Grundlage für unsere Schlussfolgerung 

Wir haben unsere Prüfung mit eingeschränktem Prüfungsmaßstab in Bezug auf die Nachhaltig-

keitserklärung in Übereinstimmung mit niederländischem Recht durchgeführt, einschließlich des 

niederländischen Standards 3810N "Assurance-opdrachten inzake duurzaamheidsverslagge-

ving" (Auftrag zur Prüfung mit eingeschränktem Prüfungsmaßstab im Hinblick auf die Nachhal-

tigkeitsberichterstattung), bei dem es sich um einen spezifizierten niederländischen Standard 

handelt, der auf dem internationalen Prüfungsgrundsatz für Aufträge mit eingeschränktem Prü-

fungsmaßstab (International Standard on Assurance Engagements, ISAE) 3000 (überarbeitete 

Fassung) "für Prüfungsleistungen mit eingeschränktem Prüfungsmaßstab, die keine Prüfungen 

oder prüferischen Durchsichten von historischen Finanzinformationen sind" basiert. 

 

Unsere diesbezüglichen Pflichten sind im Abschnitt "Unsere Pflichten im Rahmen des Auftrags zur 

Prüfung der Nachhaltigkeitserklärung mit eingeschränktem Prüfungsmaßstab" in unserem Be-

richt näher beschrieben. 

Wir sind unabhängig von der MFE-MediaForEurope N.V. gemäß dem 'Verordening inzake de on-

afhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten' (ViO, Ethik-Kodex für Wirtschaftsprü-

fer, Verordnung in Bezug auf die Unabhängigkeit) und anderen einschlägigen Unabhängigkeits-

vorschriften in den Niederlanden. Darüber hinaus haben wir den 'Verordening gedrags- en bero-

epsregels accountants' (VGBA, niederländischer Ethik-Kodex für Wirtschaftsprüfer) befolgt. 
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Der ViO und der VGBA stellen mindestens ebenso hohe Anforderungen wie der internationale 

Ethik-Kodex für Wirtschaftsprüfer (einschließlich der internationalen Unabhängigkeitsstan-

dards) des internationalen Rates für die Verabschiedung von Standards zur Berufsethik für Wirt-

schaftsprüfer (International Ethics Standards Board for Accountants) (IESBA-Kodex).  

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und 

angemessene Grundlage für unsere Schlussfolgerung bilden. 

Hervorhebung von Sachverhalten 

Hervorhebung der wichtigsten Unsicherheiten, die sich auf die quantitativen Kennzahlen auswir-

ken  

 

Wir verweisen auf den Abschnitt "Grundlagen der Erstellung" in der Nachhaltigkeitserklärung, in 

dem die quantitativen Kennzahlen, die durch ein hohes Maß an Messunsicherheit gekennzeichnet 

sind, identifiziert werden und Informationen über die Quellen der Messunsicherheit sowie die 

Annahmen, Näherungen und Ermessensentscheidungen, die die Gesellschaft bei der Messung die-

ser Kennzahlen in Übereinstimmung mit den ESRS getroffen hat, offengelegt werden. 

 

Die Vergleichbarkeit von Nachhaltigkeitsinformationen zwischen Unternehmen und im Zeitver-

lauf kann durch das Fehlen historischer Nachhaltigkeitsinformationen gemäß den ESRS und 

durch das Fehlen einer einheitlichen Praxis, auf die man sich stützen kann, um diese Informatio-

nen zu bewerten und zu messen, beeinträchtigt werden. Dies ermöglicht die Anwendung unter-

schiedlicher, aber akzeptabler Messmethoden, insbesondere in den ersten Jahren. 

 

Hervorhebung des Verfahrens zur Durchführung der doppelten Wesentlichkeitsanalyse 

 

Wir verweisen auf die Abschnitte "Erklärung zur Sorgfaltspflicht", "Interessen und Ansichten der 

Stakeholder" und "Beschreibung der Verfahren zur Ermittlung und Bewertung wesentlicher Aus-

wirkungen, Risiken und Chancen" in der Nachhaltigkeitserklärung. Darin werden künftige Ver-

besserungen der laufenden Prüfung der Einhaltung der Sorgfaltspflicht und der doppelten We-

sentlichkeitsanalyse erläutert. Bei der Prüfung der Einhaltung der Sorgfaltspflicht handelt es  sich 

um eine fortgesetzte Praxis, die auf Änderungen der Unternehmensstrategie, des Geschäftsmo-

dells, der Geschäftstätigkeit, der Geschäftsbeziehungen sowie der Betriebs-, Beschaffungs- und 

Vertriebskontexte der Gesellschaft reagiert und solche Änderungen auch auslösen kann. Der Pro-

zess der doppelten Wesentlichkeitsanalyse kann im Laufe der Zeit auch durch die Übernahme 

sektorspezifischer Normen oder durch Entwicklungen bei den Erwartungen der Stakeholder, 

durch regulatorische Entwicklungen, Änderungen beim Risikomanagement oder neue Geschäfts-

entwicklungen beeinflusst werden. Die Nachhaltigkeitserklärung enthält möglicherweise nicht 

alle Auswirkungen, Risiken und Chancen oder zusätzliche unternehmensspezifische Angaben, die 

jeder einzelne Stakeholder (jede Gruppe) bei seiner/ihrer eigenen Beurteilung unter Umständen 

für wichtig hält. 

 

Unsere Schlussfolgerung wird in Bezug auf diese Punkte nicht geändert. 
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Vergleichsinformationen, die nicht Gegenstand von Prüfverfahren sind 

Es wurden keine Prüfverfahren mit angemessener oder begrenzter Sicherheit in Bezug auf die 

Nachhaltigkeitserklärung des Vorjahres durchgeführt. Folglich wurden die Vergleichsinformatio-

nen in der Nachhaltigkeitserklärung und die damit verbundenen Angaben für das am 31. Dezem-

ber 2024 endende Jahr keinen Prüfverfahren mit angemessener oder begrenzter Sicherheit un-

terzogen. 

 

Unsere Schlussfolgerung wird in Bezug auf diesen Punkt nicht geändert, 

Beschränkungen des Umfangs unseres Prüfungsauftrags 

Bei der Berichterstattung über zukunftsgerichtete Aussagen in Übereinstimmung mit den ESRS 

ist der Vorstand der Gesellschaft verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen auf der Grundlage 

offengelegter Annahmen über Ereignisse, die in der Zukunft eintreten können, und mögliche künf-

tige Maßnahmen der Gesellschaft abzugeben. Das tatsächliche Ergebnis wird wahrscheinlich an-

ders ausfallen, da die erwarteten Ereignisse häufig nicht wie erwartet eintreten. 

Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Ereignisse und Maßnahmen, die noch nicht einge-

treten sind und möglicherweise auch nie eintreten werden. Wir geben keine Zusicherung über das 

Eintreten dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab. 

Unsere Schlussfolgerung wird in Bezug auf diesen Punkt nicht geändert. 

Pflichten des Vorstandes zur Abgabe der Nachhaltigkeitserklärung 

Das Management ist verantwortlich für die Erstellung der Nachhaltigkeitserklärung in Überein-

stimmung mit den ESRS, einschließlich der von der Gesellschaft durchgeführten doppelten We-

sentlichkeitsanalyse als Grundlage für die Nachhaltigkeitserklärung und der Offenlegung der we-

sentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen in Übereinstimmung mit den ESRS. Im Rahmen 

der Erstellung der Nachhaltigkeitserklärung ist das Management für die Einhaltung der in Artikel 

8 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) festgelegten Berichterstattungsanfor-

derungen verantwortlich. 

 

Das Management ist ferner verantwortlich für die Auswahl und Vornahme der Offenlegung zu-

sätzlicher unternehmensspezifischer Angaben, die es den Nutzern ermöglichen, die nachhaltig-

keitsbezogenen Auswirkungen, Risiken oder Chancen der Gesellschaft zu verstehen, sowie für die 

Feststellung, dass diese zusätzlichen unternehmensspezifischen Angaben unter den gegebenen 

Umständen und in Übereinstimmung mit den ESRS angemessen sind.  

Darüber hinaus ist das Management für die internen Kontrollen verantwortlich, die es als notwen-

dig erachtet, um die Erstellung einer Nachhaltigkeitserklärung zu ermöglichen, die frei von in we-

sentlicher Hinsicht falschen Darstellungen ist, unabhängig davon, ob diese auf Betrug oder Irrtum 

zurückzuführen sind. 

Der Vorstand ist verantwortlich für die Überwachung des Prozesses der Nachhaltigkeitsbericht-

erstattung, einschließlich der von der Gesellschaft durchgeführten doppelten Wesentlichkeits-

analyse.  
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Unsere Pflichten im Rahmen des Auftrags zur Prüfung der Nachhaltigkeitserklärung mit 
eingeschränktem Prüfungsmaßstab 

Unsere Pflicht ist es, den Auftrag zur Prüfung mit eingeschränktem Prüfungsmaßstab so zu planen 

und durchzuführen, dass wir in ausreichendem Maße geeignete Prüfungsnachweise für unsere 

Schlussfolgerung erlangen können. 

Unser Prüfauftrag zielt darauf ab, eine begrenzte Sicherheit dahingehend zu erlangen, dass die 

Nachhaltigkeitserklärung keine in wesentlicher Hinsicht falschen Darstellungen enthält. Die Prü-

fungshandlungen unterscheiden sich in Art, Zeitplan und Umfang von denen zur Erlangung einer 

hinreichenden Sicherheit. Folglich ist der Grad der Sicherheit, der bei einer Prüfung mit einge-

schränktem Prüfungsmaßstab erreicht wird, wesentlich geringer als der Grad der Sicherheit, der 

erreicht worden wäre, wenn eine Prüfung mit hinreichender Sicherheit durchgeführt worden 

wäre. 

Wir wenden die geltenden Anforderungen an das Qualitätsmanagement gemäß den "Nadere voor-

schriften kwaliteitsmanagement" (NV KM, Vorschriften für das Qualitätsmanagement) und dem 

internationalen Qualitätsmanagementstandard für Prüfungsgesellschaften (International Stan-

dard on Quality Management, ISQM 1) an und unterhalten dementsprechend ein umfassendes 

Qualitätsmanagementsystem mit dokumentierten Richtlinien und Verfahren zur Einhaltung ethi-

scher Anforderungen, berufsständischer Standards und anderer einschlägiger gesetzlicher und 

behördlicher Anforderungen. 

Unser Auftrag zur Prüfung mit eingeschränktem Prüfungsmaßstab umfasste unter anderem: 

• Durchführung von Erhebungen und Analyse des externen Umfelds sowie das Verstehen der 
relevanten Nachhaltigkeitsthemen und -fragen, der Merkmale der Gesellschaft, ihrer Ge-
schäftstätigkeit und der Wertschöpfungskette sowie ihrer wichtigsten immateriellen Res-
sourcen, um den von der Gesellschaft durchgeführten Prozess der doppelten Wesentlich-
keitsanalyse als Grundlage für die Nachhaltigkeitserklärung und die Offenlegung aller we-
sentlichen nachhaltigkeitsbezogenen Auswirkungen, Risiken und Chancen gemäß den ESRS 
zu bewerten. 

• Durch Befragungen erlangtes allgemeines Verständnis des internen Kontrollumfelds, der 
Prozesse der Gesellschaft zur Erfassung und Meldung von unternehmens- und wertschöp-
fungskettenbezogenen Informationen, der Informationssysteme und des Risikobewertungs-
prozesses der Gesellschaft, die für die Erstellung der Nachhaltigkeitserklärung und für die 
Identifizierung der Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft, die Bestimmung der Taxonomie-
fähigen und Taxonomie-konformen wirtschaftlichen Tätigkeiten und die Erstellung der in 
Artikel 8 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) vorgesehenen Angaben 
relevant sind, ohne dass Informationen über die Umsetzung der Kontrollen oder die Prüfung 
der operativen Wirksamkeit der Kontrollen erlangt werden. 

• Beurteilung der von der Gesellschaft durchgeführten doppelten Wesentlichkeitsanalyse und 
Identifizierung und Beurteilung von Bereichen der Nachhaltigkeitserklärung, einschließlich 
der gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) offenzulegen-
den Angaben, bei denen irreführende oder einseitige Informationen oder in wesentlicher 
Hinsicht falsche Darstellungen, sei es aufgrund von Betrug oder Irrtum, wahrscheinlich sind 
("ausgewählte Angaben"). Als Reaktion auf diese Risikoanalyse haben wir weitere Prüfungs-
handlungen konzipiert und durchgeführt, um zu beurteilen, ob die Nachhaltigkeitserklärung 
frei von in wesentlicher Hinsicht falschen Darstellungen ist. 
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• Prüfung, ob die Beschreibung des Prozesses der doppelten Wesentlichkeitsanalyse in der 
Nachhaltigkeitserklärung des Vorstands mit dem von der Gesellschaft durchgeführten Pro-
zess übereinstimmt. 

• Durchführung analytischer Prüfverfahren bei quantitativen Informationen in der Nachhaltig-
keitserklärung, einschließlich der Prüfung von Daten und Trends in den zur Konsolidierung 
auf Unternehmenseben vorgelegten Angaben. 

• Festlegung von Art und Umfang der für die Einzelunternehmen und Standorte der Gruppe 
durchzuführenden Verfahren. Hierfür sind Art, Umfang und/oder Risikoprofil dieser Einzel-
unternehmen entscheidend. 

• Beurteilung, ob die Methoden der Gesellschaft zur Entwicklung von Schätzungen angemes-
sen sind und auf ausgewählte Angaben konsistent angewendet wurden. Wir haben Daten 
und Trends berücksichtigt; unsere Verfahren umfassten jedoch weder die Prüfung der Da-
ten, auf denen die Schätzungen beruhen, noch die gesonderte Entwicklung eigener Schätzun-
gen, anhand derer die Schätzungen des Vorstands bewertet werden könnten. 

• Analyse einer begrenzten Anzahl von Stichproben relevanter interner und externer Unterla-
gen, die der Gesellschaft zur Verfügung stehen (einschließlich öffentlich zugänglicher Infor-
mationen oder Informationen von Akteuren entlang der Wertschöpfungskette), für ausge-
wählte Angaben. 

• Lektüre der sonstigen Informationen im Jahresbericht, um eventuelle wesentliche Wider-
sprüche zur Nachhaltigkeitserklärung festzustellen. 

• Berücksichtigung der Frage, ob: 
o die Angaben, die zur Erfüllung der Berichterstattungsanforderungen gemäß Artikel 8 der 

Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) für jedes der Umweltziele getätigt 
wurden, mit den zugrunde liegenden Aufzeichnungen der Gesellschaft übereinstimmen, 
mit der Nachhaltigkeitserklärung konsistent oder kohärent sind und angemessen er-
scheinen, insbesondere ob die Taxonomie-fähigen wirtschaftlichen Tätigkeiten die ku-
mulativen Bedingungen erfüllen, um als Taxonomie-konform zu gelten, und ob die tech-
nischen Prüfkriterien erfüllt sind; 

o die Angaben zu den wichtigsten Geschäftsergebnisindikatoren gemäß dem Taxonomie-
Referenzrahmen, wie er in Abschnitt 1 - Begriffsglossar der am 30. September 2024 ver-
abschiedeten Leitlinien des Ausschusses der Europäischen Aufsichtsstellen für Ab-
schlussprüfer (CEAOB) definiert ist, und in Übereinstimmung mit den Berichterstat-
tungsanforderungen gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomiever-
ordnung), einschließlich des Formats, in dem die Tätigkeiten dargestellt werden, defi-
niert und berechnet wurden. 

• Berücksichtigung der Gesamtdarstellung, der Struktur und der grundlegenden qualitativen 
Merkmale der in der Nachhaltigkeitserklärung berichteten Informationen (Relevanz und 
wahrheitsgetreue Darstellung: vollständig, neutral und zutreffend), einschließlich der in Ar-
tikel 8 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) vorgesehenen Berichter-
stattungsanforderungen. 

• auf der Grundlage unserer Verfahren zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit und der Be-
wertung der erlangten Nachweise zu beurteilen, ob die Nachhaltigkeitserklärung als Ganzes 
frei von wesentlichen Falschaussagen ist und in Übereinstimmung mit den ESRS erstellt 
wurde. 
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